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Vorwort.

Der Verfasser dieses Buches erhielt bald nach dem Be-

ginne seines akademischen Lehramtes von Herrn Domprobst

V. Allioli den ' angenehmen Auftrag, für das Handbuch der

biblischen Alterthumskunde, welches mit dem bekannten Bibel-

werke verbunden werden sollte, die religiösen Alterthümer zu

bearbeiten. Gegen Ende des Jahres 1842 war ich mit dieser

Arbeit fertig. Ungefähr zehn Jahre später wurde ich von

dem Geschäftsführer der Cotta'schen Buchhandlung, welche das

Allioli'sche Bibelwerk übernommen hatte, angegangen, eine

neue Auflage erscheinen zu lassen. Ich konnte dieser Auffor-

derung nicht entsprechen, da meine Zeit von den mannigfach-

sten Geschäften in Anspruch genommen war, fühlte aber doch

eine Art von Verpflichtung zur Herstellung einer neuen Aus-

gabe, da ich Ursache hatte, mit der Jugendarbeit von 1842

sehr unzufrieden zu sein. Unterdessen trat einer neuen Bear-

beitung ausser einem fortdauernden Andrang vielfältiger Be-

rufsgeschäfte auch der Umstand hindernd entgegen, dass mich

innere Neigung und äussere Herausforderung zu Studien von

ganz anderer Art hingedrängt hatten. Auf dem Gebiete der

Theologie giebt es so wichtige und zugleich mit den Angelegen-

heiten der Gegenwart so eng verbundene Fragen zu studieren,

dass der Theologe zur Behandlung archäologischer Unter-

suchungen sich schwer entschliessen kann.
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IV Vorwort.

Doch greifen gerade die bedeutendsten dieser Fragen auf

das Feld zurück, welches der Archäologe zu bearbeiten hat.

Die Aechtheit der biblischen Urkunden lässt sich ohne Kennt-

niss der Archäologie nicht gründlich besprechen; das Verständ-

niss der Bibel ist ohne Alterthumskunde nicht möglich. Dazu

kommt, dass die Archäologie die ältere Form von Eeligions-

handlungen zu untersuchen hat, welche in anderer Gestalt noch

immer die Grundlagen des religiösen Lebens sind. Demnach

ist die Zeit und Mühe, welche dem Studium der biblischen

Archäologie gewidmet wird, nicht an unfruchtbare Curiositäten

verschwendet. Die heilige Schrift, deren Erklärung und Kecht-

fertigung die nächste Aufgabe der Archäologie ist, bleibt auch

in ihren alttestamentlicheu Urkunden ein wichtiges Zeugniss

und Mittel göttlicher Führung für alle Zeiten.

Die Vertreter jener Kritik, welche einen grossen Theil

des alten Testaments für unächt hält, wird darin ohne Zweifel

einen bedeutenden Fehler finden, dass ich die wesentliche

Aechtheit des Pentateuchs vorausgesetzt habe. Ich hoffe, den-

jenigen unter ihnen, welche die Wahrheit lieben, vom Stand-

punkt der Archäologie aus Anlass zu mancher neuen Unter-

suchung gegeben zu haben. Das Studium der Alterthumskunde

unterstützt vielfältig den traditionellen Glauben an die Aecht-

heit der heiligen Urkunden.

Dass ich den jüdischen Schriftstellern über archäologische

Fragen ein grösseres Gewicht beilege, als gewöhnlich geschieht,

werden jene Gelehrten gerechtfertigt finden, welche den Stand

der Erklärung der altindischen und persischen Keligionsschrif-

ten kennen. Wer will die Opfergebräuche der Brahmanen

getreu darstellen, ohne auf das Rücksicht zu nehmen, was als

lebendige Praxis besteht?

Auch wird es kaum einer besondern Rechtfertigung be-
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dürfen, dass ich auf archäologische Erläuterung des neuen

Testaments durchweg Rücksicht geuorumen und darum die

nachexilischen Zustände vorzüglich im Auge behalten habe.

Eher könnte eine Entschuldigung darüber erwartet werden,

dass ich der Symbolik, welche durch das bekannte Werk von

Bahr gerade für die religiösen Alterthümer neu erweckt wurde,

nicht mehr ßaum gab, als wirklich geschehen ist. Eine Ent-

schuldigung wäre ein Schuldbekenntniss in einem Falle, in

welchem eine Schuld nicht besteht. Die Archäologie hat die

Gewohnheiten und Einrichtungen des Alterthums der Wahrheit

gemäss darzustellen. Der Zusammenhang zwischen dem Innern

und Aeussern, zwischen den Idealen und den Ceremonien der

Religion muss sich wie naturgemäss aus der Schilderung er-

geben. Es wurde, wie der Leser finden wird, nicht versäumt,

den Sinn und Zweck der Handlungen und Einrichtungen ge-

legentlich zu erläutern; wo oftenbar die Handlung oder Ein-

richtung von vornherein als bildlich anzuerkennen war, wurde

der Auffindung der Bedeutung eine eigene Untersuchung ge-

widmet.

Vielleicht wird der Eine oder Andere jener ehrenwerthen

Schriftsteller, welche seit dem Erscheinen der ersten Auflage

dieses Werkes den gleichen Stoff bearbeitet haben, erwarten,

dass ich seine Anschauungen öfter benutzt hätte. Die billigen

Fachgenossen werden indess nicht abgeneigt sein, mir eine

Freiheit einzuräumen, von der sie selbst und zwar zum Theil

viel kühner, als ich, Gebrauch gemacht haben.

Auf einem Gebiete, welches bereits im Mittelalter von

, einem Maimonides — in dem grossartigen Werke ,,Jad

chasakah" — auf's Sorgfältigste bebaut wurde, und welchem

später ein Buxtorf, Lightfoot, Otho, Reland, Smits

und Calmet ihre Gelehrsamkeit widmeten, ehe Ugolino
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seinen „Thesaurus biblischer Antiquitäten" in IV2 Foliobänden

zusammenstellte und Win er sein „Realwörterbuch" verfasste,

hat ein Schriftsteller der Gegenwart vollauf zu thun, wenn er

keinen wesentlichen Beitrag früherer Zeit übersehen soll; dazu

liegt ihm die Pflicht ob, den Anforderungen der Gegenwart

gerecht zu werden.

Ich bin weit davon entfernt zu denken, dass mir keine

Beweisstelle, die beigezogen werden konnte, kein erklärendes,

beleuchtendes Moment, das berücksichtigt werden konnte, ent-

gangen sei, und insbesondere, dass es mir gelungen sein werde,

alle Eäthsel der Mythologie, welche den mosaischen Religions-

einrichtungen vorangeschickt ist, für immer zu lösen; doch

weiss ich, dass ich bemüht war, einerseits den ganzen Stoff so

vollständig wie möglich darzulegen, andererseits denselben in

der Verbindung einer organischen Einheit zu einem Gegenstand

eines auf den Grund eindringenden Wissens zu gestalten.

Auf die Correctur, bei welcher mich der Bibliothekar

uusers Stiftes, P. Petrus Hamp, fleissig unterstützte, wurde

Sorgfalt verwendet, doch zeigten sich bei einer Durchsicht der

fertigen Bogen einige Druckfehler, die am Ende bemerkt sind.

Möge das nun beinahe ganz neu gearbeitete Werk dazu

beitragen, die heilige Schrift zu beleuchten und in ihrem

unvergänglichen Werthe zu erneuerter Anerkennung zu bringen.

München, den 13. Oktober 1868.

Der Verfasser.
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Erster Abschnitt.

Aelteste Form der Religion. Patriarchalischer Cultus.

1. Die Religion gehört an nnd für sich nicht zu den

Gegenständen der Alterthumskunde. denn sie ist die Beziehung

des Menschen zu Gott und Gottes zum Menschen, und dess-

halb immer neu Diese Beziehung kann zwar auch an und

für sich zu verschiedenen Zeiten verschieden sein und diess

darum, weil Gott frei ist und vermöge seiner Freiheit sich in

verschiedener Weise offenbaren kann. Doch eben diese Frei-

heit und was daraus folgt, bleibt immer und kann auf die

Darstellung der Religion immer in gleicher Art wirken.

Gleichwohl lässt sich eine Entwicklung der Religion, eine

Stufenfolge von Perioden denken, weil der Mensch im Einzel-

nen und im Ganzen Stufen der Entwickelung durchläuft. Je

nach der Ausbildung und ganzen Haltung des Menschen war

die Weise der Offenbarung, mit welcher sich Gott ihm näherte,

verschieden und musste auch die Art, wie der Mensch seine

Gesinnung gegen Gott ausdrückte, verschieden sein. Darum

lassen sich Perioden der Religion unterscheiden und giebt es

gegenüber der uns gegenwärtigen Periode eine Vergangenheit

und ebenso auch eine Alterthumskunde der Religion; auch

wenn man davon absieht, dass es falsche Religionen giebt.

Nehmen wir nicht nur auf die wahre Religion, sondern auch

auf die Verirrung des religiösen Sinnes Rücksicht, so ist es

Haneberg, reli^riose Älterthümer der Bibel. J
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um SO mehr einleuchtend, dass es Wechsel und Uebergänge,

wie einen Anfang geben musste.

2. Wie haben wir uns den Anfang derKeligion zu denken?

Diese Frage ist vor und nach Dupuis') vielfach behandelt

und von den Gegnern des Christenthums vorherrschend in der

Art beantwortet worden , dass wir uns ein langsames Auf-

tauchen der Gottesidee und dann eine allmälig sich verdich-

tende Huldigung als das Naturgemässe zu denken hätten.

Die Geschichte widerspricht dieser Vorstellung ebenso entschie-

den, wie die Bibel jener von der Priorität des Polytheismus vor

dem Monotheismus. Es ist nicht richtig, dass der Mensch

von den einfachsten Grundideen ausgegangen und von diesen

zu complicirteren Vorstellungen übergegangen wäre. Die Vor-

stellungen der Kinder sind complicirter, als die des gereiften

Geistes. Der Oultus der alten Aegyptier war complicirter,

als jener, den die Eömer zur Zeit Cicero's übten.

Je weiter die Erforschung des Alterthums vordringt, desto

mehr stellt sich jene rationalistische Construction der Eeligions-

geschichte als unwahr dar, wonach die älteste Menschheit

nach den Grundlinien einer abstrakten Keligionspliilosopliie —
der Kantischen etwa — zur Annahme religiöser Begriffe vor-

geschritten wäre.

Würden wir die Bibel bei Seite lassen und die Frage

nach der ältesten Form der Keligion mit Hülfe der frühesten

Urkunden religiöser Cultur zu beantworten suchen, so könnten

wir sogar geneigt werden, den Polytheismus für das Primitive

zu halten.

Man kann kaum irgend ein Dokument der indischen Lite-

ratur höher hinaufstellen, als das Todtenbuch der Aegyptier.

Von diesem ist es durch die neueste Schrift von Lepsius

nachgewiesen, dass einzelne Abschnitte, namentlich das für die

Mythologie wichtige Kapitel XVII. nicht nm- auf Denkmälern

1) Origine de tous les cuites 1794.
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der mittlern, sondern auch der alten Zeit — vor den Hyksos

— vorkomme.

Der gelehrte Herausgeber der auf Sarkophogen sich fin-

denden Abschnitte dieses Rituals kann sich nicht enthalten,

auf das Complicii-te jener religiösen Vorstellungen hinzuweisen,

die uns hier entgegentreten.

Würde man solche Dokumente, oder die üeberreste der

griechischen Mythologie allein zu Rathe halten, so könnte

mau in der That geneigi werden, als das Primitive in der

Religion den Polytheismus mit dem ganzen Gefolge von magi-

schen Gebräuchen anzunehmen.

Wirklich"» treten uns ähnliche Behauptungen in der neue-

sten Zeit entgegen.

3. Härtung sagt in seinem Werke: »Die Religion und

Mythologie der Griechen« -): ,,Die Geschichte zeigt auch überall,

da SS der Monotheismus eine Frucht philosophischer Betrachtung

und mehr ein Bedürfniss für einsame Denker, der Polytheis-

mus aber ein Bedürfniss für das Volk gewesen sei. ingleichen,

dass die Entwickelung der Religionen von dem Polytheismus

zum Monotheismus hinstrebt, nicht umgekehrt. So ist z. B.

das Brahma oder der Brahma in Indien ein Produkt der

Brahmanenspeculation. In gleicher Art ist in der Parsen-

Religion der Ahura mazda an die Stelle des alten Himmelsgottes

Veretraghna, d. h. Vitra-Tödter, Indra oder Zeus gesetzt worden.

..Auch von dem Monotheismus der Hebräer wird mit Recht

behauptet, dass er das Resultat und nicht der Anfang der

hebräischen Geschichte gewesen sei. Der Gott der Väter war,

wie Duncker p. 211 bemerkt, nur der Schutzherr der He-

bräer u. s. w."

Zu solchen Schlüssen kann man nur dann kommen, wenn

man die Stellung der Bil)el zu den andern Urkunden über die

Religionen des Alterthums verkennt.

2) Leipzig, Engelmann. 1860. S. 32.
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4. Der Grottesbegriff, welchen die Bibel darbietet, ist nicht

der einer Nationalgottheit, noch weniger der einer Naturpotenz.

Die Bibel kennt von Anfang bis zu Ende nur den Einen, per-

sönlichen, lebendigen Gott, der in sich und durch sich selbst

selig ist und die von ihm hervorgebrachte Creatur nach ver-

schiedenen Graden an seiner Seligkeit Theil haben lässt.

Um zu erfahren, wie früh dieser Gottesbegriff, oder das

Wesentliche desselben im tiefsten Alterthum da war, dient uns

die Bibel als historische Urkunde.

Wir verkennen gewiss nicht die Bedeutung der indischen

und ägyptischen Urkunden, wenn es gilt, die Vorstellungen

des ältesten Heidenthums in gewissen Landesgrenzen kennen

zu lernen. Wenn man aber die Grenzen der Zeit sucht und

historische Bürgschaften, welche uns die primitive Religion

aufzeigen sollen, so kann die Bibel nicht umgangen werden.

Die Genealogien, welche sie vorlegt, zeigen uns den Weg zu

der geschichtlichen Bürgschaft für die Kunde aus dem frühesten

Alterthum; Moses und die folgenden Propheten treten als die

unmittelbaren und mittelbaren Bürgen für die Wahrheit jener

Nachrichten auf, die uns von der ältesten Periode der Religion

gegeben werden. Die Bibel setzt an den Anfang der Mensch-

heit eine Erkenntniss Gottes, welche durch dessen Offenbarung

begründet ist.

Der lauterste Monotheismus ist das Erste in der Religion.

Allerdings zeigt die Bibel selbst, wie schon die Gotteserkennt-

niss des ersten Mensclien getrübt ward. Er glaubte einem

Wesen, das in Schlangengestalt zu ihm sprach und ihm Argwohn

gegen den wahren Gott einflösste, mehr, als diesem. Er er-

wartete von der Natur eine Wirkung, die nicht in ihr lag und

strebte darnach, ein Gott zu sein. Das sind die Elemente der

Vergötterung des Menschen und der Natur, wie der Dämonen-

verehrung.

Reicht demnach laut den ausserbiblischen Urkunden der

Polytheismus bis über die geschichtliche Periode hinaus, so
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wird darin eine üebereinstimmung" mit der Bibel gefunden

werden können, vorausgesetzt, dass die ungetrübte Erkennt-

uiss des wahren Gottes den Anfang macht.

Die Bibel sagt uns nicht l)loss, dass der reine Monotheis-

mus am Anfange herrschte, sondern auch, wenigstens in einem

bestimmten Stamme, dessen Vertreter wir Patriarchen nennen,

bis auf Moses geblieben sei. Das Wesen dieser patriarchalischen

Religion lässt sich freilich nur im Zusammenhange mit der

biblischen Lehre vom Urzustände des Menschen begreifen.

Jedermann wird zugeben, dass die Frage nach dem ersten

Zustande des Menschengeschlechts und insbesondere nach dem

Umfang und Charakter seiner religiösen Vorstellungen und

Uebungen der Beachtung werth sei.

Was die Bibel hierüber von vornherein sagt und gelegent-

lich nachträgt, empfiehlt sich nicht bloss durch die Autorität

prophetischen Schauens, sondern auch durch die harmonische

Üebereinstimmung mit der Entvvickelung der Keligion und

der sittlichen Cultur in den Zeiten , welche von der histo-

rischeu Forschung erreicht werden können, und noch mehr

durch seinen Zusammenhang mit den tiefsten Anlagen des

Menschen.

Selbst wenn die in der Bibel enthaltene Darstellung der

primitiven Religion nur die H3-pothese semitischer Denker

wäre, würde ihr in einer wissenschaftlichen Untersuchung über

die älteste Form der Keligion ein Platz neben den Anschau-

ungen der Veda's, des Manu und ähnlicher Urkunden der

alten Völker gebühren. Vergisst man eine Zeit lang, welche

Bedeutung die heilige Schrift für den Christen hat, ja geht

man sogar mit einem Enthusiasmus für die alte Cultur der

Arier an die indischen Quellen, mit welchem das Studium des

Sapskrit gewöhnlich unternommen zu werden pflegt, so wird

man bald mit neuem Vertrauen sich der Bibel zuwenden, wenn

man Folgendes erwägt. Die phantasiereiche Vergeistigung der

Meteorologie in den Veden lässt die Frage vom Gewissen und
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dem sittlichen Kampfe des Menschen unberührt. ') Die Bibel

zeichnet uns in der schlichtesten Form, ohne Prätension die

religiöse Lage des ersten Menschen so, wie es der Weisheit

und Güte eines allmächtigen Schöpfers entspricht und zugleich

so, dass daraus der uns bekannte, uns umgebende und durch-

dringende Zwiespalt hoher und niederer Neigungen sammt dem

ganzen, vielfältig verwickelten Kampfe des Religionslebeus er-

klärbar wird. Das Wesentliche, was wir aus der Bibel über

die Religion des ersten Menschen entnehmen können, lässt sich

etwa in folgender Weise zusammenfassen.^)

3) Man vergleiche die frische Zusammenstellung für iIhs grosse

Publikum in Max Duncker. Geschichte der Arier. 1867. S. 17 ff.

4) Es sei gestattet, unsere frühere Durstellung (von 1842) hier in

der Anmerkung anzufügen.

Der Mensch, nach dem Bilde Gottes geschaffen, hatte am Anfange

Gewalt über die ganze Erde. Er hatte die Aufgabe, die Erde, und ins-

besonders das Paradies zu bewachen und zu bebauen. (Ut opera-

retur et custodiret ecun.) Alles war zum Sein geschaffen, es war kein

Gift und keine Macht des Todes da; der Satan war wohl da, aber er

vermochte nichts in der Welt. (Weiah. I.) Alles war fertig, nur im

"Willen des Menschen war noch etwas Unfertiges gelassen; von dieser

Seite allein war die Schöpfung offen. Dieser "Wille war ein aufge-

schlossenes Thor und an diesem Thor lauerte, wie ein Löwe, die Sünde,

aber der Mensch konnte Gewalt haben über sie, ohne seinen Willen

konnte sie nicht eingehen. Darum heisst es, dass der Mensch das Para-

dies und mit ihm die sichtbare Schöpfung bewachen oder bewahren

sollte. Gott pflegt nichts Leeres, bloss Negatives zu thun. Die Aufgabe

des Menschen konnte nicht in einem blossen Abwehren bestehen, er

sollte auch arbeiten, wirken. Wo Gott die Welt unvollendet gelassen

hatte, da sollte er sie vollenden. Gott hatte sie geschaffen, er sollte sie

bauen und pflegen. Er sollte ihr die geistige Form, die Beziehung,

die wahre Geltung in der Zeit für die Ewigkeit geben, zu welcher Ar-

beit er die gehörige Offenbarung erhielt. (Sirach 17.) Er sollte sie

vollenden, indem sein in der Zeit sich entfaltendes Erkennen sie erkannte

und sein Leben sie genoss und verewigte, da ja dieses Erkennen und

Leben auch in die endlose Ewigkeit hineinragte. Dieses Vollenden der

Welt war jenes Arbeiten (oj^erari) , das ihm als positive Pflicht war

auferlegt worden. In dieser Vollendungsarbeit sollte er eine neue, grosse

Aehnlichkeit mit seinem Urbilde erlangen. Er sollte Abbild des Seh ö p fer s

sein. Indem er Bild war, konnte er nur schaffen nach dem Urbilde zum
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5. Wie die Entstehung des Menschen von der Bibel un-

mittelbar auf Gott zurückgeführt wird, welcher den Leib des

ersten Mannes aus der Erde bildet und ihm Geist und Leben

einhaucht und aus dem Wesen des Mannes das Weib hervor-

treten lässt. so ist auch sein erstes Geistesleben von Gott

selbst geleitet und getragen. Er ist nicht nur das Ebenbild

Urbilde, und, weil die-e; Bild ein lebendiges Wesen, ja das Leben aller

Lebendigen selbst war, im Bilde Gottes, d. h. er konnte nichts anderes

wirken, als was er Gott abgelernt, was er aut Gott bezog, wa^ von Gott

gelenkt war — sein Arbeiten und Bauen war so viel , als anbeten und

opfern. Er war also seiner nächsten Bestimmung nach Priester der

Welt. Indem er Gottes Grösse aus der Natur und in ihr erkannte

(Sirach 17, 7.) und lobte, brachte er die AVeit geistiger Weise als Opfer

dar. Man kann aber auch von einem wirklichen Opfer des ersten Men-

schen sprechen. Denn ehe er fiel, war sein ganzes Wesen auf Gott

gerichtet. Das Bereiten und Essen der (vegetabilischenj Speisen war

ein auf Gott gerichtetes Tödten und Zerstören der vorzüglichsten Natur-

erzeugnisse. Der Mensch war selber Priester und sein Leib gleichsam

der Altar. Das Paradies war der Tempel oder geheiligte Vorliof um
diesen lebendigen Altar. Die ringsum blühende Natur ausser dem Para-

dies hatte nichts Höheres zu erwarten, als dass der Mensch auch sie

durch Genuss zum Material seines Opfers mache. Denn ehe noch Yer-

wesung im Menschen wirkte, war das Eintreten der Natur in den zu

Gott gerichteten Menschen eine Art von Menschwerdung der äusseren

Schöpfung, eine aufsteigende Inkarnation der groben Materie, eine Ver-

klärung des plumpen Stoffes im Gott suchenden Menschengeist; jedoch

nur so lange der Mensch freiwillig Gottes Willen wollte. Der Mensch

missbrauchte die Gewalt des Priesterthums, er zwang die Natur im Baum
der Erkenntniss , ihn in dem Bestreben zu unterstützen , Gott gleich zu

werden — der Priester wollte sich selber zu Gott machen, das Material

seines Opfers wurde das Mittel zur Empörung — daher empörte sich

die Natur gegen ihn, und sie würde im Dienste Gottes ihn ausgeworfen

haben, wenn Gott nicht Schranken gesetzt hätte.

Die Aufgabe des Wachens und Bauens war jetzt eine grössere,

vervielfältigte, erschwerte. Das Böse war nicht mehr an der Pforte, es

war in's Innere eingedningen, ohne indess Alles zu durchdringen. Der

Wächter selbst, der Geist des Menschen, wurde vielfach zum Yerräther.

Nicht Eine Schlange, tausend versuchten. Die Kraft des Wachens und

Bauens war geschwächt, die Natur verwin-t und verkehrt. Die Regelung

der Hauptaufgabe des Menschen — des Wachen? und Bauens — rausste

jetzt eine neue werden.
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Gottes, so dass sein Denken, Wollen, Fühlen und Thun dem

göttlichen Denken und Wirken gleichen kann, er pflegt sein

Denken und Wollen auch durch mittelbaren und umnittelbaren

Verkehr mit Gott. Das erste Geistesleben ist durch Beobachtung

der Natur und durch prophetischen Verkehr mit Gott bezeichnet.

Bekanntlich haben die Gegner der Offenbarung darin etwas

Widersprechendes gefunden, dass nicht alle Menschen von

Gott unmittelbar belehrt werden •'^). Das Wahre an der For-

derung einer Offenbarung Gottes an alle Menschen ist darin

von der Bibel anerkannt, dass der Stammvater der Menschen

im Zustand prophetischer Erleuchtung erscheint.

Aus dieser Quelle der Gotteserkenntniss sollte die prak-

tische Religiosität fliessen. Sie stellte sich, wie im „Hüten

und Bebauen" des Paradieses im Allgemeinen, so in der Ver-

meidung des verbotenen Genusses insbesondere dar.

Die Beziehung zu Gott sollte nicht bloss eine ideale,

sondern eine wirkliche wesenhafte sein. So wirklich der Leib

des Menschen und so wenig die Seele eine blosse Stimmung des

Leibes Avar und ist, so wirklich war auch der segnende Ein-

fluss Gottes für den Fall beharrlicher sittlicher Treue. Obwohl

die Beschaffenheit des ,,Baumes des Lebens'' geheimnissvoll

verhüllt ist, zeigt sich doch soviel klar, dass der menschlichen

Religiosität ein wirksames Sakrament, ein von Gott ausgehen-

des Hilfsmittel zur Bewahrung des Lebens geboten war.

Sühnemittel waren nicht nöthig, weil der Mensch sich im

Stand der Unschuld und Gerechtigkeit befand.

6. Anders war es, als der Mensch sich von Gott abwendete.

Seine religiöse Erkenntniss war getrübt. Der Bericht der Bibel

vom Falle trägt schon darum das Gepräge der Wahrheit an

sich, weil in wenigen Grundzügeu bei dem Falle selbst die

weltgeschichtlichen Strebungen des heidnischen Irrthums aus-

5) Fragmente des Wolfenbütteischen Ungenannten. Bekannt gemacht

von G. E. L 68 sing. Berlin 1784, 8. 32 ff.
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gesprochen sind: 1) Der Mensch erwartet vom Genüsse einer

Frucht der Natur eine Wirkung, die Gott nicht damit ver-

bunden hat, die sogar gegen Gottes Willen ist: 2) er vertraut

einem unheimlichen Rathgeber in Schlangengestalt mehr, als

Gott; 3) er nimmt einen Anlauf zur Selbstvergötterung. Hält

man fest, dass nach der Bibel der prophetische Umgang

mit der wahren Gottheit das erste war und verbindet man die

entweihten Strahlen des wahren Gottesbegriflfes mit den eben

bezeichneten Strebnngen der Naturvergötterung, des Dämonen-

cultus und der Menschenanbetung. so haben wir die Keime

der ganzen Mythologie. W^ie diese Saat gewuchert habe und in

Avelchen abenteuerlichen Formen sie zur Blüthe gekommen

sei. sagt uns die Bibel so wenig, als wie mitten aus dem

Irrthum da und dort die zuerst erkannte W^ahrheit durchschlug,

oder die gottverwandte Kraft auch der gefallenen Menschheit

sich an Lichtblicken der wahren Gottesverehrung gesomit habe.

Sie beschränkt sich darauf, einzelne Stammhalter der wahren

Keligion vor der Fluth (Enos und Henoch) und den zweiten

Stammvater der Menschheit Noe vor allen andern Namen, die

sie aus dem Alterthum aufbewahrt hat, aufzuzeichnen. Was
sie von der Gottesverehruug, dem Glauben und der Religiosität

Noes und des Stammvaters der Hebräer , wie seines Sohnes

und Enkels, allerdings nur wie im Vorübergehen, sagt, ist in

harmonischer Einheit verbunden und macht es uns möglich

die Religion der Patriarchen in folgenden Zügen dar-

zustellen.

7. Die spätere Synagoge hat sieben sogenannte Gebote
Noes als Grundlage für die Annahme von Heiden-Proselyten

aufgestellt^). Man ging dabei offenbar von der Absicht aus,

solche Heiden. Avelche dem wahren ^jott liuldigen wollten, auf

dieselbe Linie religiöser Erkenntniss und Uebung zu stellen,

wie sie bei Noe war, oder wie man sie bei Noe dachte.

6) S. unten über die Proselyten §. 85.
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Hat diese Aufstellung auch nur den AVerth einer alten

Analyse dessen, was die Bibel darbietet, so verdient sie doch

berücksichtigt zu werden. Maimonides, welcher diesen

Gegenstand mit Sorgfalt behandelt (Jad chasakah, Traktat über

die Könige. Berliner Ausg. f. 171 ff.), geht von der Annahme

aus, der erste Mensch habe sechs Gebote erhalten: 1) Keinem

Wesen ausser Gott zu huldigen; 2) Gott nicht zu lästern;

3) nicht Blut zu vergiessen ; 4) nicht Unkeuschheit zu treiben ')

;

5) nicht zu rauben; 6) eine durch Gesetze geordnete Gesell-

schaft mit einer Obrigkeit anzuerkennen.

Dass diese Aufstellung bloss den Werth einer speculativen

Construction der ersten menschlichen Gesellschaft habe, ist klar.

Anders ist es jedoch, wenn für Noe's Zeit folgende sieben

Gebote und Verbote aufgestellt werden: 1) Vermeidung des

Götzendienstes, 2) der Gotteslästerung, 3) der Blutvergiessung,

4) des unrechtmässigen Geschlechtsumganges, 5) des Eaubes;

6) Annahme einer durch Obrigkeit geordneten Gesellschaft:

7) Vermeidung des Genusses von Blut nach Genes. 9, 4,"*)

Aus der Schrift selbst geht nur soviel hervor, dass der

zweite Stammvater der Menschheit, Noe, wie der erste zu

Gott in einom prophetischen Verhältnis« stand. Nach einer,

übrigens dunkeln und mehrfach gedeuteten, Stelle der Genesis

möchte man annehmen, dass um jene Zeit prophetische Zu-

stände sehr verbreitet waren ^); es genügt aber, in Noe selbst

einen Propheten zu SQhen, durch welchen die Erkenntniss des

wahren Gottes verbreitet werden konnte und musste. (S. Genes.

IT. 13. VII. 1. VIII. 15. IX. 1 ff.)

71 Eigeiitlicb flTilJ? ^1*?^ ^]! d- ''. hinsichtlich der Eingehung von

Ehen in verbotenen Graden.

8) Vgl. Otho, s. V. Noachidae p. 402 fF. T^ach Rasch i zu Abodah

Sarah f. 51. a. heissen alle Generationen vor Moses Hi ^J2 ßlü Noe,

Noachidae.

9) Genes. <>, 3. Es sprach der Ewige: „Nicht ewig soll mein Geist

mit dem Menschen rechten, denn er ist nun einmal fleischlich.'*
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1

Weiter geht aus Genes. 9, 1 ff. hervor, dass nach der

Fluth nicht nur das Blutvergiessen verboten wurde, sondern

auch solche Gesetze gegeben wurden, welche den spätem mo-

saischen Ceremonialvorschriften entsprechen.

Wie immer diese Gesetze sich historisch entwickeln und

verbreiten mochten, was immer ihr erster Ursprung sein mag,

soviel ist gewiss, dass sie, so äusserlich sie an sich sind, im

Namen Gottes ausgesprochen, ein Mittel wurden, den Menschen

im alltäglichen Leben an Gott zu mahnen und den eigenen

Willen dem göttlichen unterzuordnen.

Es darf hiebei nicht übersehen werden, dass auch die

ältesten Eeligionsurkunden der Arier Bestimmungen über reine

und unreine Thiere (Genes. VII. 2.), über verbotene Speisen

und Reinigungsmittel enthalten. (S. hinsichtlich des Indischen

Yag'navalkya's Gesetzgebung von Stenzler, Berlin 1849, Buch I,

Vers 168, 172 u. s. w., Zendavesta von Spiegel, Vendidad,

Fargard V. ff.)

Dass, wie Neuere behaupten wollten, erst nachmosaische

Leviten dergleichen sonderbare Normen über Reinheit und

Speisearten aufgestellt hätten, ist unrichtig. Wenn Priester

die Sache ersonnen haben, so waren es solche, die vor der

Fluth gelebt haben.

8. Neben diesen Gebräuchen ist es besonders das Thier-

opfer, was sicher bis zu den Anfängen der .Menschheit (s. Ge-

nes. IV. 3 ff".) zurückreicht. Die alten Arier kennen es in den

mannigfaltigsten Formen, wie die Aegyptier; Noe bringt Opfer,

wie Abraham.

Zur Zeit des letztern erscheint ein König von Salem

(Jerusalem) als Priester des Allerhöchsten, üeber den Opfer-

ritus '") ist nicht früher, als unter Abraham (Genes. 15), Ein-

10) Die LXX. fand in Genes. IV. 7. eine Anspielung auf den

Ritus der liturgischen Zertheilung der Opferstücke: Ovx duv 6q»iSs
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zelnes in der Art mitgetheilt , dass sich archäologische Be-

stiiniiiungen daraus ableiten Hessen. Das von Abraham (1. c.)

gebrachte Opfer ist so einzig und mit einem visionären Vor-

gange so eng verbunden, dass man daraus auf das Allgemeine

nur in sofern Schlüsse machen kann, als andere Fälle über-

einstimmen.

9. Auch die geistige Seite der abrahamischen Religiosität

gestattet keinen Schluss auf eine weite, oder gar allgemeine

Verbreitung von hoher Erkenntniss Gottes, verbunden mit

heroischer Stärke der Hingebung an den Willen Gottes. Abra-

ham hat zwar bloss vorübergehend, aber in verschiedenen Ab-

schnitten seines Lebens sehr oft prophetische Offenbarungen.

Die Araber haben die biblische Darstellung des Verkehrs Gottes

mit ihm richtig bezeichnet, wenn sie ihn mit Vorzug ,,Freund"

Gottes (Chalil)'') nennen.

Seine geistig isolirte Stellung drückt sich zum Theil

durch seine Auswanderung aus der Heimath, wo er heidnische

Verwandte zurückliess (Jos. 24, 2. 14.), noch mehr aber durch

das Ausserordentliche seiner äussern Führung und Innern Durch-

bildung aus, welche in wahrhaft heroischen Tugenden Jahr-

hunderten vorauseilte, so dass ein Ambrosius in der Blüthezeit

christlichen Eifers diesen Patriarchen als Muster aufstellen

durfte.

10. Freilich in Einer und zwar in einer sehr wichtigen

Frage des Lebens, nämlich in seinen ehelichen Verhältnissen,

war er noch an die Gewohnheiten einer höchst unvollkomme-

nen Familienordnuug gefesselt. Die Polygamie wird von ihnf

noch als etwas Zulässiges betrachtet. Während der Geist

fähig war, zu den höchsten Anschauungen sich zu erschwingen,

machte das similiche Leben noch so umfassende Ansprüche,

wie sie mir aus der gefallenen Natur erklärlich sind. Ver-

a) Vgl. Isai. 41, s. wo Abraham amicus meus (^DriN) von Gott

nannt wii'd.
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läugnet sich diese Herrschaft der Sinnlichkeit selbst bei einem

Abraham nicht, so kann um so sicherer angenommen werden,

dass sie allgemein war, ohne anderwärts durch Gottesfurcht

und sittliches Streben auch nur annähernd beschränkt zu sein.

11. Daher setzt es uns nicht in VerAvunderung, dass durch

Abraham den Gottesverehrern in dem seltsamen Gesetze der

Beschneidung ein Siegel der Abtödtung der Leidenschaften

aufgeprägt wurde.

Da dieser Gebrauch von da an zum Bekenntnisszeichen

und Einweihungssymbol der Gottesverehrer wird, verdient er

eine eingehende Besprechung. Um nicht später auf diesen

Gegenstand zurückkommen zu müssen, nehmen wir in die Er-

örterung über die erste Einführung und den Sinn dieses Ritus

sogleich auch das auf, was sich in der spätem Observanz erst

allmälig ausgebildet hat.

Als Abraham 99 Jahre alt wnr, erschien ihm Gott (in

Hebron) und kündigte ihm an, er wolle einen Bund mit ihm

machen, Abraham müsse die Beschneidung'') annehmen, Gott

aber wolle sich gleichsam verpflichten, ihm zahlreiche Nach-

kommenschaft, das Land Kanaan und den Segen aller Völker

zu schenken. Zum Zeichen dess soll er einen neuen Namen
— Abraham statt Abram — führen. (Genes. 17.) Im vierten

Geschlecht von Abraham finden wir die Beschneidung in der

Familie Jakobs als unerlässliche Auszeichnung der Israeliten.

(Genes. 34.) Die .luden, welche Moses aus Aegypten führte,

waren beschnitten. (Josue 5, 5.) Trotz aller Verwildemng

11) Das Aeu^serliche der Ceremonie wird von den Rabbinen so

beschrieben: Circuracisor imponit mentulae bacillum et praeputium quan-

tum potest super illum extendit, deinde foreipe partem ejus prehendit

et novacula praecidit. Deinde duobu? pollicis unguibus praeputium arripit

et devolvit, donec glan« tota denudetur; quo facto sanguinem exsugit,

donec advenerit sangui? e remotioribus corporis partibus, vulnerique

emplastrura imponit. Qui simpliciter praeputium praecidit, non vero etiam

devolvit, est, quasi non circumcidisset. Otho, lexic. rabb. phil. 1675. p. 114.
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war also dieser Gebrauch nicht untergegangen. Daher das

mosaische Gesetz nicht genöthigt ist, denselben mit besonderm

Nachdruck einzuschärfen. Im Levit. 12, 3. wird indess, wenn

gleich nur gelegentlich, ein göttlicher Befehl hierüber ertheilt.

Indirect ist sie geboten, indem es (Exod. 12, 44.) heisst, dass

ein Knecht beschnitten werden müsse, wenn er am Pascha

Antheil haben soll; denn kein (Ärel) ünbeschnittener

dürfe das Osterlamm berühren. Das wunderbare Er-

eigniss mit Moses, den Gott auf dem Weg nach Aegypten

erwürgen will, aber wieder frei lässt, sobald sein kleiner Sohn

beschnitten ist, zeigt, so räthselhaft auch die Erzählung ist

(Exod. 4, 24 ff.) , doch , dass auf diese Ceremonie der höchste

Werth gelegt wird.

Dessen ungeachtet wurden die in der Wüste gebornen

Israeliten seit dem Auszuge nicht beschnitten. (Josue, 5, 5.)

Sie waren auf der Reise und in diesem Falle kann nach jüdi-

scher Gesetzesinterpretation diese religiöse Handlung verschoben

werden. Indem Gott während des Zuges durch die AVüste

fortwährend Anfeindungen der nomadisirenden Völker zuliess,

so dispensirte er sie von der rechtzeitigen Vollziehung der

Bundesvorschrift, denn während der ersten Tage nach der

Operation fühlen die Männer heftigen Schmerz und wären zu

einer Vertheidigung unfähig. (So die Sichemiten Genes. 34.)

Das beharrliche Fortziehen während der 40 Jahre war ein

hinreichendes Zeichen für diese Israeliten, dass sie Gott an-

gehören, und das Land der Verheissung in Besitz -nehmen

wollen. Indem gerade bei der Einsetzung dieses Gebrauches der

Besitz des Landes verheissen wurde, ist es ganz angemessen,

bei der Besitznahme selbst eine grosse Erneuerung") des Sa-

cramentes vorzunehmen, was nur möglich war, wenn es eine

Zeit lang war unterlassen worden Später wird selten mehr

a) Daher der Befehl an Josue, er solle die Kinder Israels wie-

derum, zum zweiten Mal beschneiden. Jos. 5, 2.
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von Vollziehung einer Vorschrift gesprochen, ohne deren Er-

füllung gar kein Judenthuin stattgefunden hätte, welche sich

also ganz von selbst versteht. Welcher Werth auf sie gelegt

wurde, sehen wir daraus, dass die Benennung ''ünbeschnittener"

als ärgstes Schimpfwort galt. So wird Simson von seinen

Eltern bitter getadelt, dass er ein Weib aus den Philistern,

den unbeschnittenen nehme. (Eicht. 14, 3.) (Vergl. 15, 18.)

David empfindet es besonders schwer, dass die Kriegerreihen

Gottes von einem „Unbeschnitteneu" besehimpft werden. (1.

Sam. 17. 26.)

Später muss die Beschneidung schon desswegen durchaus

beobachtet worden sein, weil Pascha gefeiert wurde, an welchem

kein Arel Theil nehmen durfte. (Exod. 12, 48.) Als gegen

das Ende des alten Testamentes Antiochus Epiphanes den Plan

gefasst hatte, alle Religionen in seinem Reiche zu verdrängen,

welche sich nicht wollten mit der Verehrimg des Zeus Olvm-

]tius verschmelzen lassen, erfuhr der Gebrauch der Beschueidung

eine tyrannische Beeinträchtigung. Indem in der Beschneidung

das Zeichen jenes Bundes erkannt werden musste. welcher die

Verehrung aller Götter ausschloss, so setzte man Todesstrafe

auf die Vollziehung derselben. Die grausame Verordnung wurde

auch ausgeführt; nicht nur die Beschneider wurden getödtet,

sondern auch die Mütter, welche an ihren Kindern das abra-

hamische Gebot vollzogen. Die Kinder wurden an den Hälsen

der Mütter aufgehängt. (1. Maccab. 1, 6i ff. vgl. 2.Macc. 6. 10.)

Daher auch viele Israeliten diesen Ritus aus Furcht unterliessen,

bis Matthatias mit gewaö'neter Hand solche Versäumniss nach-

holte. (1. Maccab. 2, 46.) Von da an wurde strenge auf die

Beschneidung und zwar am achten Tage gehalten.")

' 12) Im Buche Sohar (111. p. 379, Crem. p. 157, ed. Sulzb.), dessen

Verf. offenbar die muhammedanischen Araber und zwar zur Zeit der

Kreuzzüge vor Augen hat, wird die bei den Arabern gebräuchliche Be-

schneidung auf Ismael zurückgeführt. Dass Ismael im 13. Jahre beschnit-

ten wurde, bezeichnet die Inferiorietät dieser Be^fhneidung gegenüber
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Diejenigen Juden, welche die Beschneidung durch eine

schmerzhafte Operation unkenntlich zu machen suchten, um

besonders in Gymnasien und Bädern sich als Griechen zu

geriren, fielen der äussersten Verachtung anheim. '^) Die Hoch-

achtung gegen die Beschneidung sieht man (in der Zeit Christi

wenigstens) schon daraus, dass sie selbst am Sabbat vorge-

nommen wurde, wie Christus Job. 7, 22. den Pharisäern vor-

wirft (S. Lightfoot z. d. St.), zum Theil auch daraus, dass der

heilige Paulus die Beschneidung geradezu als Ausdruck der

mosaischen Religion nimmt. Die Rabbinen wissen nicht genug

von der Kraft der Beschneidung zu sagen, dass sie das Siegel

des allmächtigen Gottes sei, dass Satan und die finstern Geister

vor derselben erschrecken, u. dergl.

12. Es fragt sich, was ein so hochgehaltener Gebrauch

der jüdischen. Daher können die Ismaeliten am Himmel nicht Theil

hal)en; sie erlialten nur einen irdischen Segen, welcher darin besteht,

dass sie über das heilige Land herrschen. Edom (die Christenheit) wird

einen grossen Krieg gegen die Ismaeliten führen, aber doch das heilige

Land nicht erhalten; es wird den Israeliten gegeben werden. Nach

Lane, Sitten und Gebräuche der Aegypter, deutsch von Zenker. I. S.48,

lassen die Landleute ihre Knaben zum Theil mit 12, 13 oder 14 Jahren

beschneiden. Vgl. über die muhammed. Beschneidungssitte Muradgea
d'Ohssou, Tableau General de l'Emp. Othoman. t. II. p. 285. Nach

Tornauw, d.is moslimische Recht, S. 85, wird in Uebereinstimmung mit

den Juden der siebente Tag für die Beschneidung als Norm angenom-

men, doch ist dieser Termin nicht bindend. Die Ismaeliten in Arabien

hatten zur Zeit des Eusebius (praep. ev. 1. VI. c. XI. p. 501, ed. Migne),

also lange vor Muhammed, den Gebrauch, ihre Knaben mit dreizehn

Jahren zu beschneiden. Freilich könnte der Beisatz tovto ;'<<p laTOQTjxca

Tie^i uviwv auf eine frühere Sitte hinweisen.

13) Von dieser Operation spricht der heil. Paulus I. Cor, 7, 18.

fxij incan('(a»(D. Epiphanius macht davon folgende Beschreibung (de men-

äurae ponder. ed. Basil. fol. Gll. 1): A circumcisione praeputiati fiunt

arte quadum medica per instrumentum attractorium, infernam membri

cuticulam attrahi sinenteg, suturamque admittentes et glutinatoriis cir-

cumdatis praeputium rursua superinducunt. Hanc autem traditioneni

diabolici inventi Esau fratrem Jacob reperisse «junt ad abnegationem

dei. S. Buxtorf, lex. chald. s. v. '^W'C-
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für einen Grund und für eine Bedeutung habe. Ganz unlialt-

bar ist die Erklärung derjenigen, welche darin eine bloss diä-

tetische Maassregel finden, indem die Entfernung der Vorhaut

manche Krankheiten verhindere. Sollten die Juden unter An-

tiochus sich um einer solchen Diätsvorsicht willen haben hin-

richten lassen?

Das spätere Judenthum ist so weit von einer solchen An-

sicht entfernt, dass Heiden, die sich aus Rücksichten auf Ge-

sundheit wollten jener Ojteration unterwerfen, von Juden gar

nicht durften beschnitten werden. (Otho, lex. rabb. 1675. S.115.)

Dass Moses in vollem Ernste der Beschneidung eine hohe,

religiöse Bedeutung beilegte
,
geht aus der Nachricht hervor,

die er von deren Einsetzung bei Abraham giebt und mehr noch

aus der oben berührten Erzählung von der drohenden Gefahr,

welche Gott über ihn verhängte, weil er diesen Ritus eine Zeit

lang an einem seiner Söhne verschob.

13. Es kann nicht befremden, wenn man neuere Schriftsteller

der Israeliten gegen jede Art von sacramentaler Bedeutung

dieser merkwürdigen Ceremonie sprechen hört. '^) Auch das

Christenthum versagt diesem Ritus die Anerkennung einer

Innern Kraft zur Heiligung. Wenn nun eine solche Kraft

diesem Akte nicht zukommt , so fragt sich , wie es mit der

Autorität Gottes vereinbar sei, dass dessen Vollbringung im

Auftrage des Herrn strenge anbefohlen und seine Unterlassung

aufs Nachdrücklichste bedroht wird. Ist dieser Akt seiner

Natur nach ein Mittel des Segens, so scheint er immer voll-

zogen werden zu müssen; ist er aber nichtig, so kann man

nicht begreifen, wie er jemals irgend welchen Menschen von

Gott aufgetragen wurde. Diesen scheinbaren Widerspruch hat

14) Vgl. Dr. Bergsohn im Literaturblatt des Orients, 1844, Nr. 27,

S. 423 ff. und Nr. 37, S. 588 ff.; ferner: Dr. Gideon Brecher, die Be-

schneidung der Israeliten. "Wien 1845.

Haneberg, religiöse Alterthümer der Bibel. 2



Ig Erster Abschnitt. Aelteste Form der Religion.

kaum Jemand schärfer aufgefasst und besser gelöst, als der

heil. Ambrosius in einem Briefe an Kaiser Constantius *),

welcher ganz nachgelesen zu werden verdient. Aeltere Väter,

wie Justinus und Irenäus begnügten sich damit, die Beschnei-

dung als Unterscheidungszeichen der jüdischen Monotheisten

von den Polytheisten zu fassen; Ambrosius geht von dem

Gedanken aus, dass durch die bei der Beschneidung vorkom-

mende Blutvergiessung und durch den aus ihr folgenden

Schmerz theils eine Sühne geleistet, theils die Hingebung an

den Willen Gottes ausgedrückt werde. Weil diese Sühne un-

genügend und dieser Ausdmck der Hingebung unvollkommen

war, musste mit der Zeit ein vollkommeneres Mittel gegeben

werden. Das ist das Opfer Christi. Donec igitur hoc ])retium

pro Omnibus solveretur hominibus, quod Dominici sanguinis elfu-

sione pro omnium fuit solvendum absolutione, opus fuit singu-

lorum sanguine, qui lege et consuetudinis ritu sacrae praecepta

sequerentur religionis.

Diese Auffassung der Beschneidung bildete den Uebergang

zu jener des heil. Augustinus, welcher durch den Streit mit

den Pelagianern genöthigt war, diesen Ritus als Heilmittel

gegen die Erbsünde zu verwerthen. Seine Autorität zog fast

die ganze Scholastik nach sich, den heil. Thomas nicht aus-

genommen. Dieser äussert sich über die Bedeutung jener

Ceremonie öfters') und sehr ausführlich. Seine Theorie ist in

folgenden Worten im Wesentlichen ausgesprochen: S. III. q. 70.

a. 4. In circumcisione conferebatur gratia, quantum ad omnes

gratiae effectus, aliter tarnen quam in baptismo In cir-

cumcisione auferebatur originale peccatum ex parte personae:

remanebat tamen impedimentum intrandi in regnum coelorum

ex parte totius naturae. — Suarez, welcher diesen Gegen-

a) Opera St. Ambrosii, ed. Maurin. t. II. p. 1071.

b) Im Commentar zum Magister Sententiarum in IV. dist. 1. Dann

Summa th. III. q. ü'J. art. q. 70. II. q. KlJ. u. q. loö.
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stand mit grosser Ausführlichkeit behandelt ''), vermittelt zwi-

schen der augustinisehen und scholastischen Auffassung einer-

seits und jener der älteren Väter, namentlich der griechischen,

andererseits.*'')

Die bedeutendste Einwendung gegen die augustinische

Auffassung liegt nächst der Hinweisung auf den Apostel Paulus

(Galat. V. 2. Si circumcidamini, Christus vobis nihil proderit)

darin, dass alle Frauen von einer so wichtigen Gnade, wenn es

eine solche war, ausgeschlossen waren. Allein ebensogut konnte

gesagt werden, dass die Busse, welche dem Weibe vermöge

ihrer Mutterpflichten nach dem Falle auferlegt wurde (Genes.

III. 16. Multiplicabo aenimnas tuas etc.) einseitig war. bis

auch dem Manne ein Siegel des Schmerzes aufgeprägt wurde.

Was aber der heil. Paulus von der alleinigen Erlösungs-

kraft des Leidens Christi sagt, ist nicht beeinträchtigt, wenn

wir die Bedeutung der Beschneidung in folgende Momente

zusammenfassen.

1) Es war ein fühlbarer Akt des Gehorsams gegen Gott.

Durch die natürliche Theilnahme an den Schmerzen des Kindes

wurde die ganze Familie veranlasst, bei diesem Ritus ein

Opfer des Glaubens zu bringen.

2) Indem die schmerzliche Operation gerade in jenem

Gebiete der Leiblichkeit vorgenommen wurde, welches am mei-

sten von verderblicher Lust beherrscht wird, war es wie ein

reuevolles Anerkennen dieser schmählichen Herrschaft und ein

Verlangen nach Hülfe um Befreiung; zugleich lag ein Ver-

sprechen der Bewahrung vor Missbrauch dariu.

3) In wie ferne die Beschneidung ausdrücklich Zeichen

des Bundes und Bund schlechtweg genannt wird (Genes. 17, 10.),

' c) Im Commentar zum dritten Theil der Summa de? heil. Thomas,

ed. Venet. t. XVIII p. -293—302 u. p. .S9 ff.

15) Utraque isturum senteutiarum tanto auctoritatis pondere et

tarn probabilibus nititur fundamenti« , ut nostri muneris esse videatur,

neutram si fieri potest rejicere. 1. c. p. 44. a.

2*
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ist sie nicht nur eine Erinnerung an die Pflicht, die der

Mensch Gott gegenüber zu üben hat, sondern auch an die

Verheissungen , die Gott seinerseits gegeben hat. Unter den

Verheissungen , welche dem Vater Abraham gegeben wurden,

ist jene am meisten ausgezeichnet, welche aus seinem Saamen

Heil für alle Völker verspricht. (Benedicentur in semine tuo

omnes gentes terrae. Genes. 22, 18.)

4) Will man hinzufügen, dass in der Ceremonie nicht nur

etwas Vorbedeutendes, Vorbildendes, sondern auch etwas Vor-

arbeitendes lag, so wird man, ausser den oben angeführten

Autoritäten, Stellen, wie Genes. 17, 14. geltend machen können:

Masculus, cujus praeputii caro circumcisa non fuerit, delebitur

anima illa de populo suo, quia pactum meum irritum fecit.

5) Dass die Beschneidung ein Zeichen der Unterscheidung

von andern Völkern war, zeigte sich besonders, seitdem die

griechische Sitte in den Gymnasien die Vergleichung nahe-

legte. (1. Maccab. 1, 14. f.) Allerdings fiel dieses Moment

solchen Nationen gegenüber weg, bei welchen der gleiche Ge-

brauch allgemein, oder doch für gewisse Stände angenom-

men war.

14. Die Ursprüngiichkeit der Beschneidung bei den He-

bräern betreffend, so berichtet Herodot (2. 104.), sie finde

sich bei den Aegyptiern, Phöniziern, Kolchern und bei den

Syrern in Palästina. Die Kolchier erhielten sie aus Aegypten;

ob die Aethiopier sie früher gehabt haben, oder die Aegyptier,

entscheidet Herodot nicht ; ohne Zweifel aber ist sie aus

Aegypten dorthin gekommen, da wir bei den Indiern, auf die

wir doch ein so altes über Aethiopien her mitgetheiltes Her-

kommen zurückführen müssten, keine Spur davon finden. Wenn

aucli die Araber sie zur Zeit Herodots gehabt hätten, so dürfte

uns das nicht Wunder nehmen, da Ismael beschnitten wurde. '^)

lüj Aus einer im Anhange zur syrischen Didascalia Apostolorum

(^cd. Lagarde, 1854, p. 121) aufbewahrten Stelle des Cyrillua Alexan-
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Die Phöüizier, oder Canaaniter hatten sie zur Zeit Jakobs

(Genes. 35.) und zur Zeit Davids noch nicht.'')

Unter den Syrern versteht Herodot die Hebräer selbst,

wie der Zusatz „in Palästina" bezeichnet. Die Aegyptier,

welche also einzig noch übrig bleiben, beschnitten ihre Kinder

erst im vierzelinten Jahre (St. Ambros. de Abrahame c. XIL),

wie die Ismaeliten. und nur bei den Priestern war es Vorschrift

(Jablonsky, prolegomena zum Pantheon, S. 13 ft'.). Warum

sollten die Aegyptier diesen Gebrauch nicht eben so gut den

Hebräern abgelernt haben, wie er von ihnen auf andere Völker

überging?'')

Wenn aber auch, was unerwiesen ist, die Beschneidung

vor Abraham bei den Aegyptiern gewesen wäre, so wäre sie

bei den Hebräern doch in dem Sinne, der ihr geistiges Wesen

ausmacht, originell. Noch Niemand hat es auch nur versucht,

zu zeigen, dass die heidnische Beschneidung Zeichen eines

Bundes mit Gott und eines solchen Bundes gewesen sei.'^)

drinus gelit hervor, dass die Araber im vierten Jahrhundert n. Chr. die

Beschneidung beobachteten. Vgl. oben Anm. 12. Vgl. Calmet, Bibl.

Untersuch. I. S. 280 S. A'on dem Ursprung u. d. Alterth. der Beschn.

a) Et percussit (David) ex Philisthiim ducontos viros et attulit

eorum praeputia et annumeravit ea regi ut esset gener ejus. 1. Reg. 18,27.

17) Allerdings heisst es Jos. 5, 9-, die Schmach Aegyptens
sei von den Juden genommen, indem sie beschnitten werden; aber dieser

Ausdruck sagt nicht nothwendig, dass ihr voriger Zustand der Unbe-

schnittenheit in den Augen der Aegyptier schmählich gewesen sei, son-

dern es kann damit gerade das Gegentheil gesagt sein : das, was an den

Aegyptern so schmählich sei, sei nun von ihnen genommen; ganz ein-

fach aber erklärt sich der Ausdruck durch den Umstand, dass die

Israeliten bei der Vollziehung dieser Beschneidung vom Lande Besitz

nehmen. So lange das nicht geschehen war, lag der Hohn der früheren

Zwingherren auf Israel; die Pharonen konnten lästerlich behaupten, der

neue Herr und König, den sie am Sinai erwählt, versorge sie nicht so

gut, wie die ägyptischen Könige es gethan haben. Vgl. Numeri 16,14.

18) Nach einem bei Eusebius aufljewahrten Mythos wäre die Be-

schneidung ursprünglich ein Sühneraittel gewesen. Als eine Pest grosses

Stei'ben herbeigeführt, weihte Kronos seinen erstgebornen Sohn als Ganz-

opfer dem Vater Uranus und beschnitt ihm die aidoi« und zwang seine
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Die nähern Bestimmungen über das Ritual dieses Sacra-

mentes im alten Bunde gibt die Bibel nicht; die Tradition

aber, welche nothwendig mit dem Bewusstsein der altherkömm-

lichen Uebung neben dem biblischen Worte herlief, hat uns

manche nicht unwichtige Vorschriften hierüber aufbehalten.

(Vgl. Maimonides hilcoth Milah in Jad chas. t. I. f. llu ff.

ed. Berl.)

1) Wenn sich ein schon beschnittener Heide zum Juden-

thum wendet, so wird doch, um das Blut des Bundes von

ihm zu bringen , an der Stelle der Beschneidung eine Wunde

gemacht. (Mairaon. 1. c. c. I. §. 7.)

2) Nur die wegen eingetretener Hindernisse über den

achten Tag nach der Geburt verschobene Beschneidung weicht

dem vSabbath; wenn aber der achte Tag seit der Geburt ohne

Hinderung mit dem Sabbath zusammenfällt, so wird der Ritus

vorgenommen. (Talmud, Schabbath. fol. 128. b. S. Lightfoot

zu Joan. VII, 22.)

3) Ein kranker Knabe oder Proselyfc wird nicht beschnitten,

bis er genest.

4) Jeder kann beschneiden (praeputiatus, servus, parvulus),

auch eine Frau, diese jedoch nur wenn kein Mann zu haben ist;

ein Heide darf es nicht thun, jedoch ist die Beschneidung von

ihm nicht ungültig. — Die nämlichen Bestimmungen, wie bei

der Taufe. (Maimon. 1. c. II, §. 1.)

5) Die verschiedenen Segenssprüche und Festlichkeiten der

heutigen Israeliten bei diesem Akte haben sich gewiss erst nach

Moses gebildet; doch lässt sich nicht zweifeln, dass etwas da-

von in der Zeit des zweiten Tempels sich schon festgesetzt

hat. Einzelnes, was die Juden jetzt beobachten, ist iudess

Verbündeten, dasselbe zu thun. — Euseb. praepar. Ev. 1. 1. c. X. p. 84,

ed Migne. (Vgl. Bunsen, Aegypten. V. S. 360 u. H68.) In der be-

kannten Erzählung des Exodus, wonach die Beschneidung des Kindes

Mosis vom Vater ein Uebel abwendet, ist die Ceremonie ebenfalls als

Sühne aufgefasst. Exod. IV. 24 ff.
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entschieden als mittelalterliche Erweiterung des Ritus an-

zusehen.

Die Auswählung eines Pathen, Sandak genannt, gehört

dahin. Auf dem Schooss des Sandak oder Pathen, der ver-

schiedene Responsorien sprechen muss, geht die Handlung vor.

Die Gebete sind zum Theile sehr alt und können mit als tra-

ditionelle Zeugnisse für die Richtigkeit der oben gegebenen

Deutung der Beschneidung gelten. Wenn das Kind an der

Synagoge ankommt, begrüsst man es mit den Worten: ,,Bene-

dictus qui venit." '^)

15. Ob der Sabbath schon in der patriarchalischen Zeit

beobachtet wurde, ist eine schwer zu entscheidende Frage. ^"')

19) Wir fügen eine kurze Darstellung der neuern Cereniunie hei.

Ehe das Kind von Weibern bi< iin die Thüre der Synagoge getragen

wird, hat sich dort der Gevattermann auf einen StuliI niedergelassen,

und die andern Juden haben >ich um Hin gestellt. „Hierauf kommen

einige Judenknaben, unter welchen der erste eine grosse Fackel, nebst

zwölf kleinen Wachslichtern, nach der Zahl der zwölf Stämme Israels,

voranträgt. Hinter diesem geht einer mit einem zwölfcckigen Becher

voll Wein, worüber der Vorsinger den gewöhnliclien Vor- und Nach-

segen spricht. Darauf einer mit dem Beschneidungsmesser. Thm folgt

ein anderer mit dem Pulver, welche* nach vollbrachtem Schnitt dem.

Kinde auf die Wunde gestreut wird. Ein anderer trägt den Linnen,

mit welchem diis Glied verbunden wird. Darauf wird ein Becher voll

Wein getragen, aus welchem der Beschneider einen Mund voll nimmt,

wenn er das Blut mit dem Munde aussaugt, und solches nachher ent-

weder auf die Erde, oder in eine Schüssel mit Sand ausspuckt. Auf

diesen folgt einer mit einer Schüssel voll Sand, in welclien die Vorhaut

geworfen wird Endlich kommt einer mit einer Schüssel voll Oel, in

welcher feine reine Baumwolle liegt, die man auf die Wunde des be-

schnittenen Kindes legt. Sie vergessen auch nicht, Gewürze und stär-

kende Sachen mit herbei zu schaffen, damit sie solche im Fall der Noth

haben, wenn etwa dem Pathen unversehens eine Schwachheit zustossen

sollte." Bodenschatz, IV. S. 62. Vgl. Schulchan aruch, Joreh deah,

§. 275, Nr. ö, wo des Stuhles für Elias und des pljD Erwähnung ge-

schieht. («VwcTo/of.)

20) Vgl. Smits, prolegomenon Geneseos dissert. III, de Sabbathi

origine. tom.I. p. 370 ff. Ein hinreichendes Referat über neuere Hypo-
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Der Zusatz am Schlüsse des Scliöpfungsberichtes (Genes. IT. 3.)

„Et beuedixit diei septimo et sanctificavit illum" kann so ver-

standen werden, dass Gott von Anfang an dem Menschen die

Heiligung des je siebenten Tages zur Pflicht machte. Philo

scheint an einer Stelle (de vita Mosis, ed. Francof. S. 657) an-

zunehmen, dass, während in andern Gebräuchen die grösste

Verschiedenheit bei den Völkern herrschte , hinsichtlich der

Beobachtung des Sabbaths, des je siebenten Tages, die grösste

Uebereinstimmung im Orient und Occident zu treffen sei.

Allein er bezieht sich wahrscheinlich auf die Sabbathfeier in

den jüdischen Colonien, vielleicht schon auf die christliche

Sonntagsfeier. Auch was Eusebius (praep, evang. 1. XIII. c. 12.

p. 668 f. Migne. t. 21. p. 1103) theils selbst, theils aus dem

fünften Buche der Stromata des Clemens Alex, über Spuren

der Sabbathfeier bei den Heiden vorbringt, ist nicht stark.

Wir wissen allerdings") von einer Art von Wocheneintheilung

bei den Germanen, Indiern und Griechen; aber es ist schwer,

das Alterthum dieser Eintheilung genau zu bestimmen.

Von besonderni Gewichte wäre die Stelle im Exodus (16,

23 ff.), welche vom Manna spricht, das am siebenten Tage

nicht gesammelt werden durfte, wenn hier Moses voraussetzte,

dass der siebente Tag dem Volke i\\s geheiligter Feiertag be-

reits allgemein bekannt sei.

Allein diese Stelle lässt sich auch so fassen , dass bei

Gelegenheit der Belehrung über das Manna das Volk auf die

Sabbathgesetze vorbereitet werden sollte.

Dass die Woche schon vor Moses da war und deren Tage

bestimmte Namen hatten, ist wahrscheinlich (s. unten VIT. c. 4);

thesen vom Ursprung des Sabbaths, namentlich die von Bauer s. bei

Bahr, Symbolik des mos. Cultue. IL S. 584 ff.

21) Vgl. unten Abschn. YII, K. 4, über die Sabbathfeier. Dass

Josephus (c. Apion. II. 3. Tauchnit. p 243) von einer Beobachtung des

Sabbaths bei den Aegyptiern rede , ist irrig ; er spricht hier bloss von

einer Etymologie des "Wortes Sabbath.
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aber die eigentliche Feier des siebenten Tages kann den Pa-

triarchen kaum geläufig gewesen sein.

Nichts desto weniger übten sie einen äussern und innern

Cultus der Gottesverehrung, was schon aus ihren Opfern erhellt.

Bei dem bewussten . nicht bloss nationalen, sondern auch

religiösen Gegensatz, welchen wir zwischen Abraham und sei-

nen Nachkommen einerseits und den Bewohnern Palästina's

andererseits finden (s. Genes. 24, 3 ff. 27, 46.), musste sich

eine Sehnsucht nach Befreiung aus den Widersprüchen des

Lebens bilden. Ueber ihr stand eine höhere Sehnsucht, die

durcli göttliche Belehmngen geschaffen und genährt ward,

nämlich:

16. Die Erlösungshoffnung. Wäre das Leben der

Patriarchen nichts, als ein Herumziehen an Weideplätzen, mit

der Einförmigkeit und den Streitigkeiten des morgenländischen

Hirtenlebens gewesen, so hätte uns die heilige Schrift darüber

keinen Bericht erstattet. Der Mittelpunkt alles dessen , was

uns die Sclirift bald bruclistücklich , bald ausführlich, wie bei

Abraham und Jakob, aufbewahrt hat, ist ihr Verkehr mit Gott,

und in diesem tritt die Hinweisung auf eine erwartungsvolle

Zukunft am stärksten hervor. Dreimal erhält Abraham die

Versicherung, dass durch ihn, oder durch seine Nachkommen-

schaft alle Völker sollen gesegnet werden. (Genes. 12, 2. 18,

17. f. 22, 16. ff.)

Die gleiche Verheissung erneuert sich bei Isaak (Genes.

26, 2. ff.) und bei Jakob (28, 13. f.). Ehe dieser von der

Welt scheidet, erkennt er, dass der Stamm Juda erkoren sei,

aus sich den Erretter hervorgehen zu sehen. Er nennt ihn

deutlich „die Sehnsucht" der Völker und etwas dunkler den

„Eigner" (Genes. 49.). Nimmt man das Protevangelium (Ge-

ne^, in.) hinzu, so wird es begreiflich, wie Christus von Abra-

ham sagen konnte, er habe den Tag der Ankunft des Erlösers

gesehen und sich dessen gefreut (Joh. 8, 56.).

Die Uebuug der Opfer konnte, wenn etwas von der



26 Erster Abschnitt. Aelteste Form der Religion.

natürlichen Bedeutung schon zu den ältesten Vollbringern

sprach, ein Schuld- und Sühnebedürfuiss wecken, wenn auch

der vorherrschende Gedanke dabei war, Grott eine Huldigung

zu bringen. Was der Sjmibolik der Opfer fehlte", um das

Ungeregelte an der eigenen Natur zu erkennen und daraus das

Verlangen nach einer göttlichen Herstellung der Harmonie zu

entwickeln, das konnte das seltsam aufgeprägte Denkzeichen

der Beschneidung ergänzen. Die schon bei Henoch berichtete

Fortdauer eines prophetischen Verkehres Einzelner mit Gott*)

sicherte die Erhaltung des Glaubens, wie des Verlangens nach

Zeichen und Aeusserungen der göttlichen Heimsuchung.

17. So ausgerüstet konnten die Patriarchen den wahren

Gott verehren und bekennen. Es hatte sich aber allmälig

neben dem Monotheismus, den Avir bei Henoch, Noe, Abraham,

Isaak und Jakob finden, eine mannigfaltige Vielgötterei aus-

gebildet. Sie war das Herrschende, während der patriarcha-

lische Monotheismus die Ausnahme war. Die mächtigsten

Nationen bekannten sich zur Verehrung der Gestirne, der He-

roen und Dämonen. Sollte der Monotheismus nicht unter-

gehen, so musste er sicli in Lehre und Cultus ausprägen und

mit den gehörigen Vertheidigungsmitteln gegen das Heiden-

thum rüsten.

Das geschah durch die mosaische Offenbarung und Gesetz-

gebung. Diese ist nicht etwa bloss eine Polemik gegen das

Heidenthum, aber sie ist von dem Bewusstsein durchdrungen,

jede Art von Polytheismus auszuschliessen.

Man kann sie und die Stellung ihrer Bekenner nur be-

greifen, wenn man wenigstens auf jene Formen des Heidenthums

Rücksicht nimmt, von welchen die Israeliten unmittelbar be-

rührt Avurden. Es gilt, vorzüglich das phönizisch-babylonische

.Religionswesen zu erkennen. Natürlich ist das nicht möglich,

al Genes. V. 24. Ambulavitque cum Deo et non apparuit, quia

tulit eum Deus.
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ohne über das Wesen des Heidenthums überhiiiipt sich ein

ürtheil zu bilden.

Eine überaus reiche Literatur theils «über das ganze Ge-

biet des antiten Heidenthums, theils über einzelne Gebiete

steht uns zu Diensten.

18. Auf wenigen Gebieten der Literatur haben sich die

Kichtungen und Bestrebungen des hinter uns liegenden Jahr-

hunderts so deutlich ausgeprägt, wie in der Philosophie der

Mythologie. Die geistige Revolution, welche in Frankreich

der politisclien voranging und sie begleitete, drückte sich in

dem epochemachenden Werke von Dupuis aus, welches nach

verschiedenen hieher gehörigen Aufsätzen im Journal des Sa-

vants und nach dem im Jahre 1781 herausgegebenen Memoire

sur Texplication de la fable im Jahre 1794 in 12 Bänden

unter dem Titel erschien : Origine de tous les cultes ou reli-

gion universelle.

Der Standpunkt, welchen der Verfasser dieses Werkes

einnimmt, ist unter anderen durch folgende Erklärung am An-

fang bezeichnet:

..Ich werde nicht von den geoftenbarten Keligionen sprechen,

denn es giebt keine und kann keine geben. Alle sind Kinder

des VorAvitzes, der Unwissenheit, oder des Eigennutzes und

des Betruges. Die Götter sind nach meiner Ansicht Kinder

der Menschen und ich denke, wie Hesiod, dass die Erde den

Himmel hervorgebracht hat," (pref. XIII.) Man kann sich

denken, dass von einem solchen Standpunkte aus nicht gezeigt

werden konnte, wie der Polytheismus gegenüber dem altern

Monotheismus entstanden sei; es lag im Interesse des Ver-

fassers, die Verehrung der Natur als das Primitive erscheinen

zu lassen. Trotz seiner ])rincipiellen ünhaltbarkeit und der

unvollkommenen Detailuntersuchung hat indess dieses Werk

grössern Einfluss auf die Anregung unserer deutschen Mythen-

erklärung gehabt, als man sich gestehen mag.

19. Soweit sich auch die von Schelling, Creuzer und
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Görres vertretene Auffassung von Dupuis entfernt, so sehr sie

in vieler Hinsicht den Gegensatz zu ihr bildet, so hat das in

der That gelehrte M'erk des ungläubigen Republikaners doch

mitgevt^irkt, die neue Speculation theilweise über die Linie beson-

nener Deutung hinauszudrängen. Das geistvolle .Jugendwerk von

Görres ,,Mythengeschichte der asiat. Welt" (Heidelberg 1810,

2 Bde.) hat sich diesem Einflüsse zwar in sofern entzogen,

als an die Stelle einer monotonen Erklärung der Mythologie

durch Astronomie, eine seelenvolle, meist ganz selbstständige

Deutung tritt. Allein der Gegensatz von Heidenthum und

Monotheismus wird nicht hinlänglich gewahrt. Das Heiden-

thum selbst wird zu einer Art von ehrwürdiger Patriarchen-

religion erhoben.

„So war auch einfach, aber gross die Naturanschauung

jeuer Zeit, der Widerschein der Titanenjugend lag auf ihr,

die Zeugen hatten viel von der Vergangenheit zu reden, die

Tradition lebte viele Alter fort, alle Stimmen führten in die

Elementarwelt zurück. An den Pforten dieses Reiches, unter

den Säulen des Eingangs, den Bergen, knieten die Menschen

anbetend nieder und fragten um Kunde die Ströme aus dem

verschlossenen Heiligthum und suchten des Donners Rede zu

verstehen; im Feuer aber schlug der verborgene Geist herauf,

vor ihm bestand kein Leben, ferne nur brachte es ihm Hul-

digung und nährend Opfer. Einfach war der Dienst, nicht

Tempel und nicht Bilder. Sie sahen von der Erde auf, am

Himmel war erst das wahre Feuerreich, da brannte immerdar

die Sonne, da schlugen die Sterne, Wandelsterne und unbeweg-

liche, wie Flammen durch die Dunkel, und es brannten ewig

unversiegbar dort die Feuer, die sparsam auf der Erde glänzen.

Da war der Feuerdienst Sternendienst geworden; die Sonne

und das Himmelsheer, unter ihnen die dienenden Elemente,

waren die grossen, unsterblichen Mächte, die Priester des

Himmels; die Welt selbst der Gottheit Abglanz, sie, die durch

sich ist, von keinem andern bedingt; die Religion also Pan-
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theism in diesem Sinne. Und sie sahen mit Ehrfurcht der

Gottheit in's strahlende Antlitz, mid es fassten die Priester

ihre Züge ; und sie studierten die Elemente , ihre Häuser und

ihr Treiben, und sie lernten Weisheit bei den Thieren; und

sie beteten zu den Chören der Heiligen, die glänzend am Fir-

mamente standen, und sahen Sonne und Mond durch ihre

Haufen eilen und die Planeten." (Bd. I. S. 18 f.) ''^)

20. Es folgte die Schelling'sche Philosophie der Mytho-

logie, und die Creuzer'sche Symbolik war im Bunde mit zahl-

reichen Jüngern derselben Schule wetteifernd bemüht, dem

Heidenthum Leben, Sinn und Zusammenhang zu schenken.

Man war nahe daran, die späten Fictionen der neuplato-

nischen Schule für uralte Denkmäler zu halten. So konnte

man freilich ein gar anziehendes Gemälde von dem Reichthum

und der Sinnigkeit der alten Mysterien schaffen. Es fehlte

nicht viel . dass man die romantisch gestimmte Jugend zu

neuen Eleusinien eingeweiht hätte. Die Enthusiasten") wurden

durch die Kritik eines Lobeck, welcher in seinem Aglaopha-

mus die Creuzer'sclie Erklärungsweise mit Erfolg zurückwies''),

aus ihren Träumen erweckt.

21. PJs war allerdings leichter, den zu rasch construirten

Idealen antiker Mysterien kritische Bedenken entgegenzusetzen,

als den ächten Cultus, wie er wirklich war, vorurtheilslos und

mit besonnener Benutzung der gesichteten Urkunden zu recon-

struireu. Während ein Nork den Zauberstab der Phantasie

über die scheinbar sinnlosen Etymologien, wie über die un-

förmlichen Ruinen, ja auch den Auskehricht des Heidenthums

ausstreckte, um ein System des Tiefsinns daraus aufzubauen.

22) Im Sinne von Görres ist das frische, reichhaltige Werk von

Sepp geschrieben: Das Heidenthum. III Thle. Regensburg 1858.

a) Poetisch ist dieser Enthusiasmus von Schiller „Die Götter Grie-

chenlands" u. 3. w. anticipirt.

b) Aglaophamus seu de theologiae mysticae graecorum causig.

Königsb. 1829. 2 Bde.
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schritt die Analyse der Quellen, namentlich auf dem indischen

Gebiete unbeirrt vorwärts und bahnte einer vergleichenden

Mythologie den Weg. D ö 1 1 i n g e r unternahm es, mit Anwendung

einer streng historischen Methode das ganze alte Heidenthum

zu schildern.') Julius Braun dagegen, in die Fusstapfen von

Roth eintretend, hat ein mythologisches Gebäude aufgeführt '^),

dessen Plan und Symmetrie durch geistreiche, aber auch allzu

kühne Combinationen zusammengehalten wird, bei welchem er

sicli vermöge der Kühnheit der Durchführung denn auch be-

wusst ist, allen Andern mit Ausnahme von Roth, Movers und

Jakob Grimm nichts zu verdanken, als das Material, die Zu-

gänglichkeit der Urkunden u. s. w.') Wie viel die folgende

Darstellung den Vorgängen verdankt, muss sich von selbst

zeigen, da die beiüitzten Quellen angegeben sind.^)

c) Heidentlmni und Judentliuni. Regensb. 1857. 885 S.

d) Naturge-icliichte der Sage. München 1864. 2 Bde. - Beach-

tenswerth ist ferner: Theologie des Heidenthums. Von F erdin. Stiefel-

hagen. Regensb. 1858.

e) I. 7.

f) Vgl. unsere Erklärung im Vorwort.
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Das Heidentlium bei den Nachharu Israels, besonders das

canaanitische und mesopotaniische.

I. Der reine Natnrciilt. Sternencalt.

22. Die erste Stufe des Abfalles von der wahren Gottes-

verehrung stellt sich in der Verehniug der Gestirne und der

Elemente dar.""^') Das ist der Cultus, welcher in den indischen

Veda's vorherrscht. Bei den indogermanischen Stämmen scheint

diese Art der Religion am frühesten aufgetreten und am läng-

sten geblieben zu sein. Das AVort. welches Gott bedeutet —
deus — wird auf den Begriff von Licht zurückgeführt.') Der

höchste unter den vedischen Göttern ist Indra, der Gott des

leuchtenden Himmels, der blauen Luft und der Gewitter. Ob

auf semitischem Boden ein ähnlicher Cult der Gestirne ohne

mythologische Beimischung je geherrscht habe, ist schwer zu

entscheiden. Im Buche Job wird auf die Versuchung Kück-

sicht genommen, welche der Cultus der Sonne und der Ge-

stirne auf den Verehrer des wahren Gottes ausüben könnte.

„Wenn ich nach dem Lichte schaute, da es glänzte, und auf

den Mond, wenn er prächtig wandelt, und heimlich ward mein

Herz bethört und meine Hand hätte von meinem Munde den

Kuss genommen" u. s. w. Job 31, 26.

23) Sap. Salom. XUI. 2 fif.

a) Lassen, indische Altertbumskunde. I. S. 756.
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Die Kusshand hat sich, wie es scheint, auf punischen

Votivtafeln verewigt , wo eine gegen den Himmel gehobene

Hand, zwischen die Bilder von Sonne und Mond emporge-

schwungen, oifenbar der Ausdruck der Huldigung sein soll.'')

Wenn Job in Nordarabien lebte, so dürfen wir bei der

angeführten Stelle an die altarabische Verehrung der Gestii'ne

denken.

Jedenfalls mag man, wenn in der heiligen Schrift von der

Verehrung der Sterne gesprochen wird, an die bei den Arabern

gebräuchliche Form denken; obwohl auch die Phönizier einen

Astralcultus hatten.

Aus einer verhältnissmässig späten Zeit — nämlich .jener

des Jeremias — erhalten wir die Nachricht, dass der König

Josias mit verschiedenen Attributen des Götzendienstes entfernt

habe: „Jene, welche Rauchwerk anzündeten, dem Baal und der

Sonne und dem Monde und den zwölf Zeichen (DPID) und der

ganzen Heerschaar des Himmels." 2 (4) Kön. 23, 5. Die auf

den Dächern der Häuser dargebrachten abgöttischen Räucher-

ungen, wogegen Jeremias eifert (19, 13. 32, 29.), galten den

Gestirnen.

23. Von einzelnen Gestirnen, als Gegenständen göttlicher

Verehnmg, treten die Planeten hervor.

Sehr früh wurde Saturnus verehrt, wie aus der vielge-

deuteten und auch missbrauchten Stelle Amos V, 26. hervor-

geht. Gott macht dem Volke darüber Vorwürfe, dass es zu

einer Zeit, da ihm wegen seiner Armuth die mosaischen Opfer

erlassen waren, doch Mittel fand, verschiedenen Götzen und

namentlich dem Saturn zu opfern. ,,Habt ihr mir etwa

Schlachtopfer oder Speisopfer dargebracht, Haus Israel, während

40 Jahren in der Wüste? — Doch die Kapelle (nDQ) euers

Königs (oder Moloch's QDD^D) und den Kijün eures Bildes,

b) S. Sitzungsberichte der k. bayer, Akademie der Wissenschaften.

1864. II. 4. S. 303.
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den Stern eures Gottes, den ihr euch gemacht hattet, habt ihr

iimhergetragen. Die LXX und Actus VIT. 43. haben hier deut-

lich 'Paicf^dv; andererseits ist Kaiwän im Arabischen sicher der

Saturn (s. Gesen. thes. V\^2 und Movers, Phöniz. I. S. 289 ff.).

Jupiter als Planet scheint in Gad (Jsai 65,11.) vorzu-

liegen. 13 heisst Glück, die Araber neimen den Jupiter das

grosse, die Venus das kleine Glück. Eine andere Bezeichnung

ist Bei (^2), Belus, unter welchem Namen dieses Gestirn bei

den Babvloniern bekannt war. Isai. 46, 1. Jerem. 50, 2. 51,44.

Mars wird üh Gottheit der Kuthäer 2 (4) Kön. 17, 30.

unter dem Namen 7i)")J genannt; wenn anders die Zusammen-

Stellung dieses Namens mit j^U (zabisch Mars) und dem ara-

bischen merich sicher ist. (S, unten §. 35.

j

j\Iercur wird von Mehrern im "i'^j erkannt, welcher bei

Isaias 46, 1. als babylonische Gottheit vorkommt.

Venus wird in Meni Is. 65, 11. vorausgesetzt.

Der Mond ist unter der Königin des Himmels gemeint,

von welcher die Schrift öfters redet. Jerem. VIT. 18. XLTV.

17. 18. 10. 25. — Ausdrücklich Deut. 4, 19. 17, 3. (Vgl.

unten §. 32.)

Es versteht sich von selbst, dass in dieser Keihe die

Sonne nicht fehlen kann, die denn auch ausdrücklich in den

Stelleuvom Astralcult Deut. 4, 19. 17,3. erwähnt wird.

24. Die Phönizier verehrten zu den sieben Planeten hinzu

als achte Götterpotenz den Himmelskreis, den sie Esmun nann-

ten. (Movers, I. S. 528.) Esmun heisst: ..der achte'', doch lag

es nahe, obwohl etymologisch keine Verwandtschaft der Be-

zeichnungen besteht, auch S'amaim „Himmel" herbeizuziehen.

(Vgl. unten §. 37.)

Dass die Hebräer, wenn und so weit sie sich dem Astral-

culte hingaben, bald die ganze Octave dieser Kabiren '^), bald

2 i) Dass die Kabireu die Planeten waren , meint ^[overs. Nach

allem, was wir wissen, war es eine Zusammenstellung von Göttern ver-

schiedenen Ranges unter dem Gesiclitspunkte des Schutzes. S. unten.

Haneberg, religiöse Alterthümer der Bibel. 3
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einzelne verehrt haben, ist natürlich. Nach einer von Chwolsohn

mitgetheilten und vonKrehl*) wiederholten Stelle des al-Di-

mishki theilten sich die Araber in folgender Art in die Ver-

ehrung der Gestirne: „Die Himjariten verehrten die Sonne,

bekehrten sich aber dann zum Judenthum, wie der Stamm

lünäna, welcher früher den Mond angebetet hatte. Die Stämme

Lahm und Gudäm beteten den Stern Jupiter ( ^^Ä-ci^JI), Asad

den M er cur (o.LLc), Tasm die Hyaden, Kais den Sirius,

Tajj den C an opus (Jok^) an."

Es versteht sich von selbst, dass die Hebräer, wenn sie

den Mars oder Mercur verehrten, nicht nothwendig jeuer Form

dieses Gottes huldigten, welche zufällig in der Bibel erwähnt

wird, nämlich als Nergal und als Nebo. Es lag am nächsten,

die bei den Phöniziern gewöhnliche Form zu adoptiren.

Im phönizischen Cult kommen nun allerdings die am

meisten gefeierten Gestirne als Gegenstände göttlicher Ver-

ehrung vor; aber wir haben da nichts weniger, als einen reinen

Astralcult. Wie in der Cultur der Phönizier überhaupt man-

nigfache Einflüsse und Beziehungen sich durchkreuzen, so ist

ihre Mythologie und ilir Cultus offenbar das Ergebniss ver-

schiedenartiger Umgestaltungen des Heidenthums. Es ist keine

leichte Aufgabe, das Wesen der beiden Hauptgottheiten, Baal

und Astarte, zu bestimmen, wenn man nicht darauf ausgeht,

willkührliche Constructionen an die Stelle der historischen

Wirklichkeit zu setzen. Wir wollen es indessen versuchen.

II. Baal und Astarte.

25. Von den Phöniziern (Canaaniten) drang jedenfalls die

Verehrung des Baal und der Ast arte in Palästina ein. Der

Cult dieser beiden Gottheiten trat so stark hervor, dass alle

andern Götter dadurch verdunkelt wurden. Die Schrift spricht

a) Ueber die Religion der vorislamischen Araber. Leipzig 1863. S. 8,
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sehr oft von demselbeü. als dem eigentlichen Gegensatze der

ächten Gottesverehrung; die Phönizier hielten ihn nicht bloss

in der Heimath sehr hoch, sondern verbreiteten ihn auch in

die Colonien. Trotz dieser weiten Verbreitung und ungeachtet

vieler zerstreuter Erinnerungen in Denkmälern und bei ver-

schiedenen Schriltstellern ist es doch schwer, den Ursprung

und das Wesen dieser Art der Götterverehrung zu bestimmen.

Seiden war der Ansicht, dass Baal ursprünglich Gott bezeich-

net habe, so dass auch die Verehrer des wahren Gottes sich

dieses Namens bedienen konnten. Eo primum fuisse summum
et iueffabilem omnium rerum creatorem designatum merito

sentias. . . . Populus Dei Baalem suum pie satis eum vocabant,

priusquam ob vocem illam ad profana numina frequenter nimis

traductam idipsura ipse Dens vetaret. (De diis 8yris. Leyden

1629. p. 195f.). Vgl. Oseas, TL 16.

Derselbe erinnert daran, dass in der babylonischen Auf-

fassung von Belos {BT^Xog)^') die Idee vom allmächtigen Ur-

heber der Dinge erscheine. Nach einer wahrscheinlich aus

Berosus genommenen, bei Eusebius (praep, evang, IX, 41.)

bewahrten Stelle bestand am Anfange Alles aus Wasser, dessen

Gesammtheit Thalassa — Meer — hiess. Bei habe <liesem

Zustande ein Ende gemacht, iudem er jedem Dinge einen be-

stimmten Ort anwies, (S. Movers, I, S. 269.) Mjthologisch

stellte diess Berosus (s, Müller, fragm. bist, graec. t. II,

1848, p, 497) so dar, dass Belos die Omorka in zwei Hälften

getheilt habe, wovon die obere der Himmel, die untere

die Erde wurde. Jedenfalls erscheint hier Belos als Welt-

bilduer.

Hatte Seiden Recht, diesen Begriffen von Baal für Ba-

bylon voranzustellen, so irrte er doch, wenn er aus Sanchu-

niathon entnehmen wollte, dass Baal bei den Phöniziern geradezu

b) Dass B^kog aus '^2, ^]^2 entstand und dieses dem palästinens.

7jD gleichbedeutend sei, ist sicher.

3*
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die Sonne als der höchste Gott des Himmels sei. „Deinde (sagt

Seiden an der angeführten Stelle weiter), ut fit corruptis

moribus et in superstitionem pronis, solem forte primo quem

fiovov OvQavov Oeov, id est solum in coelis Deum putabant

Phoenicii (ita scribit Philo Bybliensis Sanchoniathonis inter-

pres) sub hoc nomine venerabantur. Wir werden sehen, dass

die Sonne eine Phase der Baalgottheit war, aber geradezu

für Helios können wir Baal nicht nehmen. — Nach Philo

Byblius (s. Müller, fragm. IH. p. 568) nimmt Zevg J5r]-

Xog wenigstens in der Göttergenealogie eine untergeordnete

Stelle ein.

26. Nach Thal Ins (unter Kaiser Tiberius) wäre Belos

eine historische Persönlichkeit, auf welche später göttliche

Eigenschaften übergetragen wurden. (S. bei Müller, fragm.

UL p. 610.) Hievon geht Gör res aus, wenn er (Mythen-

gesch. der as. Welt. 1810. L S. 269 f.) sagt: „Mit Bai be-

ginnt die Geschichte Chaldäa's, er ist wie Mahabad erster

König (Eustath. ad Dioiiys. perieg. vers. lOlOj, leitete die

Wässer ab, erbaute Babylon (Euseb. praep. ev. 1. IX. p. 63),

ordnete die Verfassung und den Dienst, Weltweiser erfand er

die Sternkunde, die in der Folge die Chaldäer pflegten, in

Babel sah man nach Strabo sein Grab und seine Pyramide.

Aber nicht einen Bei allein kannte die Geschichte, eine ganze

Reihe Beline folgten sich einander und gemeinschaftlich war

der Name diesen Königen und den Himmelskörpern, deren

Verehrung im Lande herrschte. (Servius ad Aeneid. I. v. 646.)

Der älteste dieser Bels ist der des Herodot, Bai Uranus,

der Umkreis des ganzen Himmels." Nach den angeführten

Zeugnissen tritt uns in Baal jedenfalls ein Heros des Alter-

thums in sagenhafter Gestalt entgegen. Der anthropologische

Mythus hat sich seiner bemächtigt.

27. Eine Vermittelung der mythischen und kosmischen

Momente hat unlängst Julius Braun (Naturgeschichte der

Sage. 1864. I. S. 146 und öfters) versucht. „Wenn für einen
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Theil der menschlichen Gemiither oder des menschlichen Ge-

miithes das Bediirfniss nach menschlicher Verwandtschaft

vorwiegt — das Bedürfniss nach Göttern, in deren mensch^

liehe Leiden und Freuden man seine eigenen werfen kann —
so ist doch ebenso unläugbar vorhanden das Bedürfniss, sich

über die Menschlichkeit zu erheben und die Unbegreiflichkeit

kosmischer Höhen und Tiefen anzubeten."

Mir scheint die Erklärung aus der Voraussetzung einer

Urkraft, Avelcher stufenweise wie die Gestirne, so auch die

Menschenseelen durch Emanation entquellen, näher zu liegen.

Die Emanation ist der Boden, an welchem sich die scheinbar

entferntesten Momente zur Einheit zusammenziehen.

Unter dieser Voraussetzung ist es begreiflich, das wir

verschiedene Baale, namentlich: Baal — Chamman. B. — Berith,

B. — Peor, B. — Samim, B. — Zebul, B. — Zebub, B. — Gad

u, s. w., haben.

In der Bibel wird Baal schlechtweg mit dem Artikel ha-

baal genannt. Unter diesem Namen muss sich der oberste

Begi-itf darstellen, den man mit Baal verband. Vernehmen

wir hierüber Movers (I. 184).

Dieser Forscher sagt: „Baal galt demnach, wo er verehrt

wurde, in Babylonien. Libyen, Syrien, bei den Phöniziern, wie

bei den alten Israeliten als Sonnengott, und dieses vorzüglich

als Träger und Princip des physischen Lebens und der zeu-

genden, fortpflanzenden Naturkraft, die als ein Ausfluss aus

seinem Wesen betrachtet wurde. Er ist ... besonders unter

diesem Gesichtspunkte Adonis, die Frühlingssonne, welche die

verstorbene Natur aus dem Winterschlafe weckt und eine

jugendlich üppige Vegetation in der Pflanzenwelt hervorruft.

Allein Baal trägt den ganzen, vollen Begriff der Gottheit in

den Naturreligionen des Alterthums: er ist nicht bloss das

zeugende, sondern auch das erhaltende und zerstörende Princip

;

und da Saturn als das erstere, als das Princip der Ordnung,

Einheit und Nothwendigkeit im Weltorganismus betrachtet
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wurde, Mars aber, besonders gedacht als wildes, zerstörendes

Feuer, für die Ursache aller Unordnung, Zwietracht und Dis-

harmonie im Naturgange galt, so kann Baal auch unter den

Gesichtspunkt beider fallen.''

28. Man sieht, dass Movers Anstand nimmt, für die

Erklärung der Bedeutung des Baal die Vorstellung von der

Sonne ausschliesslich zu Grunde zu legen , weil in den Ur-

kunden offenbar ein höherer Begriff angedeutet ist. Es würde

ihm wohl gelungen sein, in der Erklärung der inneren Ent-

wickelung der phönizischen Götterreihe zu einem klaren Ergeb-

nisse zu kommen, wenn er zwei Begriffe gehörig geltend ge-

macht hätte: jenen der Emanation und jenen des Dualismus.

Wo zwei GrundAvesen mit entgegengesetzten Attributen sich

gegenüber stehen, ist ein Antrieb zur Bewegung gegeben, wie

andererseits von vornherein ein Streben nach Aufhebung der

Bewegung und der gegenseitigen LebensVerbindungen. Ich habe

früher") die Parallele von Siva und Parwati aus der indischen

Mythologie herbeigezogen, um das Wesen des Baal wie der

Astarte zu erklären. Siva führt wirklich den Beinamen Isa

,,Herr", Isvara, was mit Baal übereinstimmt, wie andere

Momente.

Gegenwärtig lasse ich dahin gestellt sein, ob zwischen

dem phönizisch -babylonischen Cult des Baal und dem Sivais-

mus ein historischer Zusammenhang bestehe. Der Cult des

Siva ist in Indien bedeutend später, als der Auszug Israels

aus Aegypten; wenn man nicht annehmen will, dass die nicht-

arischen Urbewohner Indiens zur selben Zeit schon Sivaverehrer

waren, da die Veda's aus einer arischen Priesterinnung her-

vorgingen.

29. Sicher aber erklärte sich der Zusammenhang der

phönizischen Mythologie unter sich und das Yerhältniss der

bedeutendsten Cultushandlungen zu ihr, wenn angenommen

c) In der ersten Ausgabe dieser Alterthumskunde.
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Würde, dass Baal Licht, Kraft und Geist, Astarte aber die

Materie repräsentire. Der seinem eigentlichen Wesen nach

absolut neben der materiellen Natur bestehende Geist kann

auf diese wirken und wird so als ihr Gemahl und Herr ge-

dacht (beide Bedeutungen hat Baal). Weil durch ihn der

Stoff in Bewegung gesetzt wird und die hervorgerufenen Be-

wegungen zur Erkenntniss kommen, aber auch zugleich in ihm

ihre wesentliche Nichtigkeit iune werden, so ist ein und die-

selbe Potenz ein Gott des Lebens und des Todes, der Zeug-

ung imd der Zerstöniug. VjS kann im Dualismus nur zwei

Grundwesen geben, ruhender Stoff und ruhender differenzloser

Geist ; wenn es zwischen ihnen Verbindungen giebt, so können

es nur zufällige, vorübergehende sein. Durch die Verbindung

der geistigen Substanz mit der materiellen wird zwar die uns

sichtbare Mannigfaltigkeit der Dinge hervorgebracht und bei

dieser Hervorbringimg zeigt sich der Geist oder die Lichtkraft

als Gemahl (Baal) der Leiblichkeit, es entwickelt sich durch

ihn in ihr ein Aufeinanderfolgen von verschiedenen Erschein-

ungsmomenten (Kronos wird durch Rhea Vater vieler Ge-

zeugten) ; aber was ewig und wesenhaft getrennt nebeneinander

bestand, kann nur eine zufällige Einigung eingehen. Die

Früchte der Vereinigung müssen als pures Spiel wieder ver-

gehen (Kronos frisst seine Kinder; Siva als Bhairawa ist

schreckliche Vernichtungsraacht , ebenso Parwati als Durga).

Im Dienste dieser dualistischen Weltpotenzen kann der Cultus

sich an die sichtbare Vereinigung beider zur Hervorbringung

der uns umgebenden Lebensformen , oder an die abstrakte

Trennung halten. Daher im Cultus auf der einen Seite bachan-

tische Freude, auf der andern das Gegentheil. Lisofern der

Cultus sich zur Grundidee eines ewigen Gegensatzes von Geist

und Materie erhebt, also nach Vollkommenheit strebt, muss er

der Natur voraneilen und durch Selbstverstümmelung, Men-

schenopfer und andere Akte einer Ascese der Vernichtung die

Täuschung der Verbindung von Stoff und Geist zerstören.
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30. Will man übrigens einen solchen, oder ähnlichen

Dnalismus znr Erklärimg des Zui-aramenhanges der phönizischen

Religion anAvenden, so wird man den Geist auf keinen Fall

abstrakt, sondern concret als Aether. Himmelskreis, Licht oder

Feuer, oder als alles dieses /.usammen nehmen müssen.

Es dürfte der Wahrheit am nächsten kommen, wenn wir

dem Baal im Allgemeinen, also dem Baal wie er in der Bibel

ohne weitern Beisatz (mit dem Artikel bezeichnet ha-baal)

vorkommt, die Bedeutung Himmel in der Art beilegen, dass

Aether, Licht und Feuer mit in den Begriff eingeschlossen

ist. So wird Herodot (L 181) den babylonischen Bei verstan-

den haben, den er Ztvg B^Xog nennt. Für den Cultus war

aber auch dieser Begriff zu abstrakt und hoch. Wie der

griechische Zeus von der Mythologie lokalisirt und personificirt

wurde, so geschah es mit Baal.

Zunächst erscheint er dann allerdings als Sonnengott,

dessen Verehrung bei den Phöniziern, wie bei den Aegyptern

vor allen andern Arten und Beziehungen religiöser Huldigimg

am meisten hervortrat. (Poivixag xal AIyvtttlovc ngohovc

ändvtwv xartxei Xoyog r^Xiov xal (reXT^vrjv xal dategag d^eoig

dno^rjvai juovovg re elvat rf^g tcov oXmv y^vsascog rs xal

^i>oQag ahCovc. Eusebius praep. ev. 1. L p. 27. (S. Movers,

L S. 162.) In der Sonne tritt die imponirendste Manifestation

der schaffenden Naturkraft hervor, wenn man das Ganze nicht

als Schöpfung Gottes fasst.

Als Sonnengott wird Baal durch den Beisatz hammän
bestimmter bezeichnet.''''^)

25) Dass er als solcher in Baalbek in Cölesyrien vorzugsweise ver-

ehrt wurde, dürfen wir daraus schliessen, dass einerseits der erste Theil

des Namens deutlich diese Gottheit nennt, andererseits die Griechen die

Stadt Heliopolis nannten. {"Hhov7tohs Strabo, ed. Krämer, II. S. iI02.J

Der zweite Theil des Namens ist dunkel. Ich möchte indessen als nicht

unwahrscheinlich annehmen, dass ^2 oder 12 mit n2Z! „Weinen" zu-

sammenhängt und eine Hinweisung auf die hier gebrachten Menschen-



II. Baal und Ast^rte. 1,1

Die Bezeiclinung Baal 'HanimJin erscheint sehr oft in

phönizischen Inschriften. 'Hammäu kann , .Erwärmer". „Wärme-

spender" heissen.") Symbole dieser Eigenschaft Avaren Säulen,

welche vermuthlich Flammen sinnbilden sollten. Diese Säulen

hiessen ebenfalls 'Hamman. wie man die bekannten Säulen mit

dem Mercuriuskopfe Hermae nannte, während sie eigentlich

trunci Hermae waren. Schon das mosaische Gesetz nimmt

auf den Fall Eücksicht. dass die Israeliten sich solche Sonnen-

bilder aufstellen würden. Destruam excelsa vestra et simulachra

(Hammane-kem) confringam. Lev. 26, 30. Als zur Zeit des Jere-

mias König Josias die Altäre Baals zerstöi-te, fand er (neben

ihnen?) auf der Höhe auch solche Hammanim, 2 Chr. 34, 4.

Trotz dieser Zerstörung findet noch Ezechiel Veranlassung, die

Berge Israels anzureden und zu sagen: Siehe, ich will das

Schwert über euch bringen und eure Höhen zerstören, eure

Altäre abbrechen und zertrümmert sollen eure Bilder (ham-

manim) werden. (Ezech. 6. 4.)

Ueber die Struktur jener Säulen, welche die Schrift ham-

manim nennt, lässt sich nichts sicheres sagen. Auch ist es

blosse Vermuthung, wenn «ie mit den ägyptischen Obelisken,

als deren Xachahmung im Kleinen sie gelten könnten, zu-

sammengestellt werden. Da die Obelisken wahrscheinlich mit

dem Sonnencult in Verbindung stehen''), dürfte man von den

kleinen Obelisken in Palästina auf das Vorhandensein eines

ähnlichen Cultes schliessen.

opfer enthält. Vielleicht führt der Tempel lov Bu'Aaviov, den Theodosius

in Heliopolis zerstören Hess (s. Reland, S. 5.^7), auf n^^J? ^V~ "^^"^

ri^JJ< /V2 !,der Baal der Trauer". Man vergleiche Abel Mehola „die

Trauer des Tanzes".

. a) Ygl. Movers, Phönizier. I. S. 181. — Ueber den Sonnencult

in Nisa am Libanon s. P. Bourquenoud in den etudes relig. 18(35,

Nr. 36 und 1866, Nr. 40.

b) Ygl. Lauth, Obelisken und Pyramiden in den Sitzungsber. der

k. b. Akademie der Wiss. 1867. L. I. S. 98 flF.
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32. Sicher wurde hier der Mond und zwar als Göttin

von den Canaanitern und den arabischen Stämmen der Nach-

barschaft verehrt. Die Araber nannten diese Göttin Alilat.

(S. Ludolf Krehl. über die Keligiou der vorislamischen

Araber. 1863. S. 43.) Wir werden kaum irren, wenn wir in

ihr die „Königin des Himmels" erkennen, über deren Cult

Jeremias den Israeliten Vorwürfe macht. (Jerem. 7, 18. 44,

18. f. 25.) Vgl. oben §. 23. Gesenius schwankte früher

(1833 im Lexicon manuale), ob er darunter die Mondgöttin

oder Venus -Astarte erkennen soll; später im Thesaurus (IL

5. 796. 1840) meinte er, die „Königin des Himmels" könne

kaum eine andere Gottheit, als die „Mondgöttin" d. h. die

Astarte sein.

Sicher ist, dass die Göttin A starte (niHti^p) neben

dem Gotte Baal früh in der Bibel erscheint (Jud. 'II. 13. X.

6. 1 Sam. VII. 4. XII. 10.) und selbständig vorkommt (1 Sara.

7. 3. 1 Keg. 11, 5. 33. 1 Sam. 31, 10.)''). Dürfen wir bei

den Phöniziern ein mythologisches System voraussetzen, so

möchte die oben im Abschnitte über Baal gegebene Bestim-

mung des Wesens der Astarte die annehmbarste sein. Sie ist

die passive Seite der Natur, die Materie.

Der Name ist fremdartig und man hat an eine Erklärung

aus dem Arischen gedacht (Stare im Zend Stern; astrum

dffvr'iQ u. s. w., s. Gesenius Thesaur.) ; aber es lässt sich nicht

nachweisen, dass unter diesem Namen bei den Indiern odier

Persern eine Göttin verehrt ward. Dagegen kommt im ägyp-

tischen Pantheon eine Göttin Hathor vor (s. Schwartze, das

alte Aeg. I. S. 2094). Bunsen (Aeg. I. S. 490) findet in ihr

eine bestimmte Form der Göttin Isis ; er äussert sich so über sie

:

„Isis mit den Hathorhörnern und der Sonnenscheibe dazwischen.

c) Fürst findet die punische Tauith in der Königin des Himmels.

d) In der Stelle 1 Kon. 11,4. wird Astarte vorzugsweise als Göttin

der Sidonier bezeichnet.
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Scepter und Leben, bisweilen auf der Seheibe das Zeichen der

Nephthys oder auch im Hauptschmuck den Uräus. Sie heisst

göttliche Mutter, Hemn des Himmels, des Osiris Schwester." ^^)

Bestätigt wird diese Zusammenstellung durch den Umstand,

dass nacli eii er bei Eusebius ( praep. Ev. I. 10) auf-

bewahrten Stelle des Sanchuniathon sich die Astarte einen

Stierkopf (xeycdijv xavqov) als Zeichen der Herrschaft (ßaai-

IsCag TiaQttori(.iov) aufsetzte. Damit stimmt es überein, dass

in der Genesis (14, 5.) Aschtoreth Kamaim, d. h. .,gehörnte

Astarte", als Name eines Ortes in Basan vorkommt,

Ist diese Göttin die personificirte Materie, so fällt es nicht

auf, dass sie als ]\londgöttin erscheint. Die schnellen Wechsel

des Mondes bilden dem unwandelbaren Bestände des Sonnen-

lichtes gegenüber einen so starken Contrast. dass man, wenn

in der Sonne das Bild der Naturkraft und des belebenden

Geistes sich darstellt, leicht darauf kommen konnte, die den

mannigfachsten Wechseln unterworfene Materie im Mond ver-

körpert zu sehen.

Dieses wechselnde Leben ist der Wirkungskreis der .sinn-

lichen Liebe ; so erklärt es sich, dass diese Göttin dem Leichen-

wesen, wie der Liebe präsidirt.

Wie diese Gottheit in anderer Form bei den Babyloniern,

in anderer bei den Syriern und Phöniziern verehrt wurde, aber

doch wieder die Namen Mylitta, Astarte, Dea Syra, Coelestis

auf ein und dasselbe Götterwesen hindeuten, hat Movers

untersucht (L S. 377 u. oft.).

Für das Verständniss der heiligen Schrift genügt es zu

wissen, dass diese Göttin insbesondere als Macht der Liebe

angesehen und durch die üppigste Art von Verehrmig aner-

kannt wurde. Paphos und Amathus auf der Insel Cypern.

26) Das« bei den Aegyptierii die Astarte als die pliöiiizische Gott-

heit mit dem in der Bibel gewöhnlichen Namen auf den Monumenten
bezeichnet wird, schliesst ihre Verwandtschaft mit Hathor nicht aus.
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Hireapolis oder Mabiig im nördlichen und Heliopolis im mitt-

leren Syrien*) waren die bedeutendsten, aber nicht die einzigen

Orte, an welchen dieser Cult sich bis zur Zeit von Constantin

und darüber hinaus erhielt. In Aphaca*') am Libanon war

neben einem Tempel der Göttin auch der heilige See der

Aphrodite, über welchen Mons. Mislin (die heiligen Orte.

I. S. 434 ff.) Bericht erstattet hat. Von diesem Cultus wird

weiterhin die Eede sein.

Der Talmud (Bab. zu Mischnah Abodah. C. I. §. 3) er-

wähnte den Tempel der Göttin Derketo ($<^nj7nn) zu Mabug

und jenen der Zerifa (^5D^"11») ^^^ Askalon. Wenn der letz-

tere Namen richtig geschrieben ist, dürfte er durch das ara-

bische JLäjJr Zerifa, die Schöne, Anmuthige, erklärt werden.

Nach Oiodor von Sicilien (s. Reland s. v. Ascalon) wurde

bei Ascalon die Venus verehrt.

III. Tammus, Moloch und die Übrigen Götter.

33. In Byblos war der Cultus der syrischen Göttin mit

jenem des Adonis vereinigt (Movers, I. 191 ff.). Dieser

Gott kommt in der Bibel unter dem Namen Tammuz Olf^p

)

vor. Es ist bisher nicht gelangen, eine passende semitische

Etymologie dieses Namens aufzustellen. Gesenius weist

(1833) zwar auf TllDH ^i», was von ]]t2 hergeleitet, „furcht-

sam" heissen könne. Aber er legt selbst keinen Werth auf

diese offenbar unbrauchbare Erklärung. Im Thesaurus (1853)

hat Eödiger die Erklärung Hävernicks berücksichtigt,

wonach DDD zu Grunde läge und Tamsüs das Zerfliessen,

also den ä^ariaiidg 'ASoh'iciog bedeuten könnte. Wollte man

a) Ritter, XVII. S. _M1.

27) Der See Jamuna fLeimun l und mit ihm das alte Aphacn, oder

Aphec, liegt am eigentlichen Libanon, westlich vom Ursprung des Orontes,

nördlich von Baalbek, südlich von G\ Makmel und dem Cedernwalde. S.

auch Robinson, neuere biblische Forschungen. S. 790 ff. Movers, I.

lOof. Ritter, XVII. S. 554 if. Sdoff.
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ZU einer arischen Deutung sich wenden, so könnte man an:

tanu-mukta, vom Leibe befreit, oder: tanu-muschita, dessen

Leib geraubt ist, denken.

Das Einfachste jedoch scheint mir, die ägyptische Erklä-

rung anzunehmen. Toms heisst ,,begraben'- ; ettoms .,Sepultus,

abditus'' (Peyron, S. 244) Avas ungezwungen auf Adonis

passt. Der Name Adonis ist aber dann nicht aus dem semiti-

schen Vn^ zu erklären, was bekanntlich ,,Herr" bedeutet,

sondern es ist eine gi-äcisirte Form für Ettoms.-'*) Die ganz

genaue hebräische Ueljersetzung wäre dami: Vl^)^ ^^3 der

,,verborgene Baal" ; wie man vielleicht in Exod. XIV. 2. V».

Num. 33, 7 vokalisiren muss.

34. Wie der phönizische Tammuz jedenfalls sachlich und

wahrscheinlich auch sprachlich mit Aegypten zusammenhängt,

so auch der moabitische Gott Kemosch (ü^1D2j, wofür LXX
Xßjttwc, die Yulgata Chamo s spricht. Die IVIoabiter haben

diese Gottheit derart bevorzugt, dass sie geradezu (in der

Poesie) ,.yolk des Chamos'" genannt werden. Num. XXL 29.

Vgl. 1 Kön. n. 7. 2 Kön. 23, 13. Jerem. 48, 7. — Ich habe

früher") die im Syrischen vorkommende Bedeutung benützt,

um diese Gottheit als ,,Alp" zu deuten.'') Es ist indess

undenkbar, dass ein Volk das Alpdrücken zu seiner Haupt-

gottheit erhoben habe.

Dagegen liegt es nahe, dass die Bibel dem ächten Namen

des Götzen eine Wendung gab, wodurch der Abscheu gegen

dieses unheimliche Wesen ausgedrückt wurde. Zu einem sol-

chen Ausdruck des Abscheues war Grund genug vorhanden,

wenn der moabitische Gott identisch mit dem ägyptischen Pan

28 ) Ob wir an den begrabenen Osiris zu denken haben , oder ob

Tammuz der Atum in der zweiten Reihe der ägyptischen Götterordnung

ist, wird vielleicht durch ägyptische Studien aufgehellt.

a) In der ersten Ausgabe dieser Alterthümer.

b) Kemoscho heisst im Syrischen Ephialtes (Alp). Le cauchemar
heisst im Arabischen kabüs.



46 Zweiter Abschnitt. Das Heidentbum.

ist, welcher Khem genannt und auf Bildwerken in der unan-

ständigsten Art ithypliallisch dargestellt wird. Sein Cult

herrschte primitiv in jenem Nomos, den die Griechen Pano-

polites nennen, in der Stadt Xe/j^uig, welche nun Achmim ge-

nannt wird. Stephanus von Byzanz sagt von Tluiot; nölig

wörtlich: hoxt de xul tov Onoii uyakixa (.i^yu oQ^iaxov txov xo

uiöolov dg i-mu öaxivÄovg ....') Suidas stellt diese ägyp-

tische Gottheit mit Priapus zusammen. Hiezu passt das, was

uns der heil. Hieronymus über Chamos mittheilt, den er mit

Beelphegör ("ll^D 7^2) identificirt. P]r sagt im Commentar

zu Oseas IV. 14. ... Colentibus maxime feminis Beelphegör

ob obscaeui magnitudinem, quem nos Priapum possumus appel-

lare; und zu Oseas IX. 10. Denique interpretantur Beelphegoi-

idolum tentiginis. (Vgl. Gesen. Thesaur. s. v. *T|"J7D), habens

in ore, id est in summitate, pellem, ut turpitudinem membri

virilis ostenderet. Dass mit diesem moabitischen Priapus

Kemos identisch sei, sagt der heil. Hieronymus im Commentar

zu Jesaias XV. 2.: In Nabo erat Chamos idolum consecratum

quod alio nomine vocatur Beelphegör.

35. Eine ganze Gruppe von Göttern aus Gebieten, die dem

phönizisch- babylonischen Kreise angehören, nennt uns eine

Stelle der Bibel, welche darüber Bericht erstattet, wie die

Colonisten, welche der König von Assyrien in das entvölkerte

Samarien gebracht habe, ihre heimathlichen Götter nach Pa-

lästina gebracht hätten. (2 Kön. 17, 29 ff.) Die Babylonier

machten sich Suchoth-benoth (HIJ? mSD)- Nach der

gewöhnlichen Erklärung wären das die ' Zelte , in welchen bei

gewissen Festen junge Frauen und Mädchen in der Nähe eines

Tempels sich preisgaben, vermöge eines abscheulichen Ge-

brauches, den Herodot (l. 199.) und Andere den Babylonieru

zuschreiben. Nach der Analogie der übrigen Namen muss

c) Vgl. indessen Brugscb, Geographie des alten Aegyptens. I.

S. 212f. — lieber Baalphegor vgl. aucli Kircher, Oedipus. I. p. 265 fl".
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man indess geneigt sein, ein Götterbild oder Emblem eines

Gottes zu verstehen. Die Rabbinen macheu aus Succoth

benoth eine Gluckhenne. (Sanhedrin (33. b. S. Kirch er, Oedi-

pus. I. S. 355.) Auffallend ist, dass im Indischen Sikhivahana

(von Sikhi, Pfau, und vahana, Wagen) der auf dem Pfau rei-

tende Kriegsgott Kartikeya heisst.

Die Cuthäer (HD ^ßl^J^^)? ^l^o diejenigen Colonisten aus

Südmesopotamien, nach welchen die Samaritaner von den Juden

benannt wurden, brachten den Gott Nergal (^ülJ) niit. Es
T ...

lag nahe, diesen Namen mit Nerig zu vergleichen, was bei

den Mendäern den Mars bedeutet, während die Araber dafür

Merich (^^j-^o) sagen."*)

Damit stimmt der Talmud nicht überein, welcher in

Nergal einen Hahn (^IJ^*}^) sieht (Sanhedrin b. f. 63. b.),

welcher der Sonne gewoilit" war ( Chwolsohn, IT. 87.). Zur

Rechtfertigung dieser rabbinischen Auffassung hat ein neuester

Mythologe'), welcher den Hahn mit Typhon-Ares in Verbindung

bringt. Folgendes bemerkt: ,,Vor einer Hahnfigur auf dem

Altar sieht man einen anbetenden Priester auf altbabyloni-

schen Cylindern (Layard, N. and B. 583.), und eine Hahnfigur

auf Kandelaberfuss ist heute noch das Idol der Teufelsanbeter

im kurdischen Gebirg. Nach rabbinischer üeberlieferung giebt

es einen Hahn, dessen Füsse auf der Erde stehen und dessen

Haupt in den Himmel reicht. Am jüngsten Tag werden die

Kinder Israels ihn sammt dem Leviathan (der dasselbe ist)

verzehren. (Movers, I. 384.) Er ist also Ares-Ahriman, der

Satan selbst, und hinterlässt noch dem germanischen Teufel

eine Hahnenfeder und ein Hahnenbein."

Die Leute von Hamath verehrten den Aschima (^^D''^t<)-

Es klingt wie eine gehässige Ei-findung, wenn der Talmud

darunter einen kahlen Bock (Sanhedrin f. 63. b. ^^mp ^^illD)

d) So Gesenius (Thesaur.) nach dem Onomastiken von Nor b erg.

e) Julius Braun, Naturgeschichte der Sage. II. li».
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versteht. Man wird sich indesseu erinnern müssen, dass der

griechische Pan, aus dem man sogar eine Art Schöpfungsgeist

(s. Braun, I. 431.) macht, ebenso, wie der ägyptische Men-

des theilweise, oder ganz die Bocksgestalt hat.

Dass die gläubigen Samariter für „Gott" Asima sagen

und dieses Wort sogar im Pentateuch für Elohim gesetzt

haben, ist von Ebn Esra in der Vorrede zu Esther behauptet

woMen, Schon Seldenus (s. 327 f.) hat hierin eine jüdische

Gehässigkeit gesehen. Gegenwärtig findet sich keine Spur

hievon im Anfang der Genesis. Hätte sich aber früher wirk-

lich dieses Wort als Ausdruck für ,,Gott" im samar. Pentat.

gefunden, so würde es in gleicher W^eiise zu deuten sein,

wie (Qti^) schem ,,]S[ame", was in der jüdischen Literatur sehr

oft für „Gott" vorkommt.

Die Leute von Av, die Avim (Q"»!^*") verehrten den
* — T

Nibchaz oder Nibchan neben dem Tartak (hIDj ^^'i^l pi^li^).

Im Nibchaz erkennt der Talmud (1. c.) einen Hund, in

Tartak einen Esel. Dieses letztere Thier spielt bekanntlich in

der Mythologie als Attribut des Typlion und des Priapos (s.

Braun, I. 436), eine nicht unbedeutende Piolle. Ebenso ist

die Hundsgestalt, oder der Hundsaftenkopf (Braun, J. 83)

ein bekanntes Attribut des Anubis, wie andererseits Pan als

Untersweltsgott von den Olympiern nach Pin dar: ,,Der Ge-

stalten wechselnde Hund der grossen Göttin" genannt wird.

(Bei Aristoteles, Rhet. 2, 24., s. Braun, L S 431.)

Uebrigens ist es klar, dass die Angabe des Talmud hin-

sichtlich des Nibchan auf einer etymologischen Vermuthung

beruhen kann, da PIDJ ,,bellen" heisst; Nibchan kann etwa

mit Latrator übersetzt werden, wie bekanntlich Anubis genannt

wird. (Virgil. Aen. VlIL 698.)

Wie die Eabbinen bei Tartak auf einen Esel verfallen

wären, ist etymologisch vor der Hand nicht zu erklären.")

29) Dass das persische „tortok" (s.VuUers, 1.432), welches Phasan
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36. Die Sefarvajim, Bewohner einer uns unbekannten Stadt,

oder Gegend Westasiens*) bringen den beiden Göttern Adrani-

melech und Anammelech Menschenopfer. (2 Kön. 17, 31.)

Anammelech (TJ^^Jp) hätte nach dem babylonischen

Talmud (Sanhedrin, 63. b.) die Gestalt eines Pferdes gehabt.

Wenn hiefür kein anderer Grund spräche, als die Etymologie,

welche der Talmud anführt, so verdiente diese Notiz keine

Beachtung; denn eine schlechtere Ableitung kann es nicht

geben.'')

Es kommt hinzu, dass der Talmud von Jerusalem (Abodah

Sarah f. 42. col. 4.) zwischen Pfau und Phasan schwankt, wenn

es gilt zu erklären, was Anammelech sei. Es war also an-

gemessen, hier ohne Rücksicht 'auf die Rabbinen aus der Ver-

bindung mit dem leichter bestimmbaren Adrammelech und

aus dem Umstände, dass beiden Göttern menschliche Feuer-

opfer gebracht wurden, eine Erklärung zu suchen.

Movers geht von der Bedeutung „Feuer" für Adar aus

und bestimmt den Adrammelech als das Sonnenfeuer und zwar,

da Adar Mars ist, insoweit er als ein zerstörendes Wesen ge-

dacht wurde. „Zu Anammelech könnte man Annos und seine

Composita, oder Anandratus (Anandatus) neben dem andern

Feuergott Oman vergleichen; das Wahrscheinlichste ist aber,

dass die den Masorethen ebenso wenig als uns anders vorher

bekannte Form eine Coutraction aus Tj^DH P^? Oculus Melechi

ist. . . . „Die Sonne ist aber Auge (Orph. hym. VIII. 1. 13),

das Auge des Jupiters" u. s. w. (Phönizier. I. 410 f.) „Wir

werden dann zu diesen Augen des Baal, Hadad, Moloch, wohl

am besten die Augen des Saturn, die stets wachenden, ver-

heisst, im Spiele sei, wäre leere etymologische Vermuthung. Kabbinische

Schriftsteller fassen den sogleich zu besprechenden Anammelech als Pha-

san (Seldenus, S. 328). Sollte hier eine Verwechselung vorliegen?

a) Ob Siphara am mittlem Euphrat ist noch unentschieden.

b) Das Pferd hiesse Anam, oder Ana, weil es am Tage der Schlacht

seinen Herrn, oder Reiter, erhört, oder ihm antwortet (Oj?) 'Ane.

Haneberg-, religiöse Alterthümer der Bibel. 4
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gleichen, und Adramnielech für den solarisclien Mars, Änam-

melech für den solarisclien Saturn halten." (Das. 411.)

Hieher gehört auch der assyrische Gott Nisroch (TjhDJ)

welchen Movers als Sonnengott mit dem Sperberkopf äuf-

fasst und mit dem ägyptischen Ainon-Knupliis zusammenstellt.

(Das. S. 50(3 f.) Er kommt in der Bibel 2 Kön. 19, 37. Isai.

37, 38. vor.

37. Ob und wie weit von den mit den Hebräern verkeh-

renden Canaanitern die vielbesprochenen Kabiren •'^) der Phö-

nizier in's jüdische Gebiet herüber verpflanzt wurden, lässt

sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Die Giganten der heili-

gen Schrift (Genes. VI.) bieten den einzigen Anhaltspunkt der

Vergieichung. Der hebräische Name gibborim „Starke", „He-

roen", steht dem aramäischen Kabbirim an Klang und Bedeu-

tung nahe.*) Es ist andererseits nicht unwahrscheinlich, dass

die Mythen von den gefallenen Engeln des Schemachsja eine

Umbildung der Sagen von den Patäken oder Kabiren seien.

Ist der Name dieser Engelfürsten aus Sehern und chazzai zu-

sammen gesetzt, so könnte man sich geneigt finden, die

Di^n *'^^^ in der Genesis (VI. 4) als die Schaar des Schem-

achsja zu nehmen. Die Sache wäre nicht so zu denken, dass

die Schrift jenen Mythus bestätigte, sondern, dass die Sage

sich der wirklichen Existenz eines bösen Riesengeschlechtes

bemächtigte, um daraus Götter zu machen.

Es bleibe übrigens dahingestellt, ob das mythologische

Problem der Kabirensage je ganz gelöst werden wird. Die

sinnreichen Combinationen von Bunsen'') können den Mangel

80) Als deren achter pj^?;tf) Esmun angesehen wird. Movers
sagt, die übrigen Mamen seien unbekannt (Phönizier. I. S. 652). Es

werden indess Chusor, Chusartis, Melcart , Harmonia und die Dioskureu

hieher gezogen. (Vgl. oben §. 24.)

a) Da aber die Kabiren und Patäken Zwerge sind, steht das Sskr.

Kuvera und das deutsche Kobold näher. K6ßc<kos, xößei^og.

b) Aegyptens Stelle in der Weltgesch. 18.50. "V.Buch. 1—S.Abth.
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an positiven Aufklärungen der Alten nicht ersetzen. Die acht

Elementengötter der Aegypter, über welche Lepsius eine

interessante Abhandlung geschrieben hat, gehören der späteren

Zeit an. Die Aegyptier haben, wie Lepsius wahrscheinlich

zu machen sucht, die vier Elemente der griechischen Natur-

philosophie personificirt und durch die Gegenüberstellung von

männlichen und weiblichen Elementeugöttern eine Achtzahl

herausgebracht. Wenn diese Elementengötter mit den alten

Gottheiten Aegyptens, dem Thöt und Amun, in Verbindung

gesetzt werden, so bestätigt sich eben auch hier, dass die Re-

ligion der Aegypter eine Naturvergötterung war. Dagegen

lässt sich aus dem Umstände, dass Thot mit diesen acht Göt-

tern vereint auftritt und dass die ihm geweihte Stadt Hermo-

polis magna in Mittelägypten einen mit „acht" zusammen-

klingenden Namen hatte, nicht schliesseu, dass Hermes-Thoth

zu den acht Kabiren gehöre.")

38. Mit Adrammelech verwandt ist eine im alten Testa-

ment öfter genannte Gottheit, deren Name den Begriff „König"

in sich schloss, oder diesem nahe war, nämlich Molech

Crhü)^^)^ wofür die Vulgata Moloch uud theilweise, z. B.

2 (4) reg. 23, 10. die LXX., MoUx hat. Milcom'^j (Q^t'D)

S. Ö07 fF. Vgl. die gelehrten , zu ihrer Zeit bedeutenden Prolegomena

Jablonski's zu seinem Pantheon Aeg. p. LIX. Er nimmt an, die Ka-

biren seien die sieben Planeten, wozu als achter der schöpferische Geist

käme. — Es sei hier zugleich erinnert, dass die griechische Bezeichnung

JlÜTuixot wohl nichts anderes als M"irnC ist, welches im N.-Persischen

in „peiker" überging. Vgl. Vullers s. v. peiker.

c) Lepsius, über die Götter der vier Elemente. Abhandl. der

Akademie zu Berlin. 185ß. S. 195. Gegen Roth.

31) Die Form Ti^b ist ein Abstraktum, so dass die Bedeutung

„Herrschaft, Macht" wäre. Indessen ist doch wahrscheinlich, dass wir

eine provinzielle Form für Malecli „König" vor uns haben.

a) LXX. 1 (.3) reg. 11, 7. übersetzt den Namen D3'!'D mit ßaacXsvs

uvxwv (andere Handschriften haben Mek/ui/x'). Vgl. Amos, V. 26. Das

„om" am Ende ist eine ähnliche Bildung wie D^ilS, D^D-

4*
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ist sicher nur eine Nebenform des Namens, die besonders bei

den Ammonitern gebräuchlich war.

Aus Jerem. 32, 35. geht hervor, dass Moloch eine be-

sondere Erscheinungsform des Baal war, sei es, dass man

planetarisch in ihm den Saturnus") verehrte, oder elemen-

tarisch das Feuer.

M V e r s , der zunächst das letztere Moment festhält, will

im Moloch planetarisch den Mars anerkannt wissen. Er ist

„nicht sowohl nvQ, als das von den zeugenden Gestirnen Sol

und Venus ausströmende animalische und physische Lebens-

feuer, nicht Mithras und Mithra, oder Baal Adonis und die

siderische Baaltis, die Astronoe oder Astarte als Hesperus,

auch nicht ^(og, das geistige Licht- und Lebensprincip , der

Lichtäther, oder chaldäisclie Jao ; sondern entspricht dem 0X6^

und personificirt das zerstörende Feuerelement, am meisten

dem Scliiwa in der indischen Religion ähnlich."

„Sein Stern ist der Planet Mars, Azor oder Adar bei den

Chaldäern, auch Sarazar, Feuerfttrst vielleicht darum genannt,

weil er bald feuerfarben, bald wieder hell oder blutroth strah-

lend, die verschiedenen Lichtgestalteu nach Belieben sich an-

zueignen scheint." ^-)

Derselbe Gelehrte findet eine innere und äussere Verwandt-

schaft dieser Gottheit mit dem ägyptischen Typhon.

„Wenn in den Hundstagen anhaltende Sonnenhitze Alles

versengte, oder Pest und ansteckende Krankheiten Menschen

und Vieh wegraiften, verbrannten die Aegyptier, um den

Typhon zu sühnen, Menschen nach phöuizischem Brauche. . . .

b) S. Gesen. Thes. s. v. 'rp72.

Indem nach 2 Kön. 2.8, 10. die Kinderopfer im Thale Ben Hinnom

dem Molo eil, nach Jerem. 32, 35. dem Baal oder Moloch gebracht

wurden, stellt sioli der Moloch als Modification des Baal deutlich genug

heraus.

32) I. S. 3G4. Movers hebt (S. 1(13) hervor, dass ihm als weib-

licher Gegensatz die Tanais, Artemis, Melechet zur Seite gestellt werde.
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Die typhonischen Thiere, Schweiue und Esel, sind anch dem Mars

heilig und Hundeopfer brachten ihm Karier und Phönizier."*)

Das Wesen dieser Gottheit spiegelt sich für uns am

sichersten in dem furchtbaren Gebrauche der Menschen- und

besonders der Kinderopfer, die ihm vorzugsweise gebracht

wurden.") Wir wenden uns zu den Menschenopfern über-

haupt und dann jenen insbesondere, die dem Moloch gebracht

wurden.

IV. Die Menschenopfer.

39. Dieselben sind eine thatsächliche Erscheinung, die bei

allen Arten des antiken Cultus vorkommt und zu den wichtig-

sten, aber auch verwickeisten Problemen der Keligionsgeschichte

gehört. Man darf vor Allem nicht annehmen, dass sie über-

all vermöge der gleichen Motive und zu demselben Zwecke

gebracht wurden. Etwas anderes ist es, wenn die Azteken in

Centralamerika Gefangene opfern und dann deren Herz ver-

mischt mit Wachteln verspeisen (J. G. ]\Iüller, Gesch. der

amerikanischen Urreligionen. 1855. S. 569) ; etwas anderes,

wenn der taurischen Artemis eine königliche Jungfrau zum

Opfer gebracht wird. Die Furcht vor einer blutdürstigen,

menschenfeindlichen Gottheit, wie Typhon, veranlasste ebenso-

gut, wie das Bewusstsein schwerer Schuld und die Anerken-

nung der Noth wendigkeit einer schweren Sühne das menschliche

Opfer. Ganz eigene Motive finden sich auf dem Boden einer

entschieden pantheistischen Weltauifassung wie in Indien.

Wie immer indess die verschiedenen Vorstellungen von

der Macht und dem Charakter der Gottheiten auf ganz ver-

schiedene Art die Menschen anregen mochten, so wird doch

als das gemeinsame Grundmotiv, welches diese blutige Cultus-

han<ilung erklärbar macht, das Verlangen nach Versöhnung

a) Movers, I. S. 365.

b) Ueber die Abbildung dieser Gottheit weiter unten im Abschnitte

von den Bildern der Götter.
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sein. Soweit wenigstens ein theures, geliebtes oder edles

Leben geopfert wurde, kann man keine andere Absicht, als

die, eine Versöhnung zu suchen, in einem solchen Opferakte

denken. Da aber der Mensch nicht einmal ein Recht hat,

seinem eigenen Leben gewaltsam ein Ende zu machen, so lag

ein um so grösseres Unrecht darin, ein fremdes Leben zu

opfern. Indem der dunkle Trieb nach Erleichterung des

schuldbewussten Gewissens zu einem solchen Mittel griff, wurde

die Schuld, welche gesühnt werden sollte, vermehrt. Daher

machten die ersten Apologeten, wie Minuciüs Felix (Octavius,

c. 30. ed. Migne. p. 334) imd TertuUian (Apolog. c. 9-) den

Heiden die Menschenopfer als eine Verirrung des religiösen

Geistes zum harten Vorwurf.

Vielleicht gab es noch andere Motive für das zähe Fest-

halten an den Menschenopfern, wie die Autorität alter Orakel-

sprüche, durch welche dieser Gebrauch sanctionirt zu sein

schien.')

40. Das Factum selbst betreffend, so finden wir die

Menschenopfer im Zusammenhang mit einem wohldurchdach-

ten, von der betrachtenden Deutung früh erklärten Cultus in

Indien^) ; als Thatsache aber auch bei den Germanen''}, Kelten*"),

Aegyptiern®), Griechen''), Römern') und insbesondere bei den

Phöniziern und bei diesen in der ausgedehntesten Weise.

c) Vgl. Döllinger, Heidenthum. S. 204.

d) S. die Abb. v. Weber in der D. M. Zeitschr. Jahrg. XVIII. 2(j2ff.

e) Jemandes, de reb. Goth. c. V. bei Säubert, de Sacrificiis.

p. 461.

f) Minuciüs Felix, Octav. c. 30.

g) Bunsen, I. 43 u. Öfter.

h) Plutarch. Themist. 13. Pelop. 21. bei Döllinger, Heiden-

thum, S. 81.

i) Erst i. J. (557 u. 97 v. Chr. wurden in Rom die Menschenopfer

verboten (Plin. XXXI. IJ. Augustus und Tiberius erneuerten das Ver-

bot (Sueton. Claud. 2.5), ebenso Hadrian (Lactant. iustit. 1. 21.): „aber

es fruchtete um so weniger, als selbst die Kaiser sich nicht daran hiel-

ten." Sepp, Heidenthum. II. S. 137.
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Im Allgemeinem setzt das Deuteronomiiim voraus (XII.

29 ft'.), (lass die canaanitischen Stämme der Darbringimg von

Kinderopfern ergeben sind. Cave ne imiteris eas (geutes) et

requiras caeremonias earum Drpnb^^ • • • • omnes enim abo-

minatioues
,
quas aversatur Dominus . fecerunt diis suis , oflfe-

rentes tilios et filias et comburentes igni. — Das Buch der

Weisheit motivirt die Ausrottung der canaanitischen Bewohner

Palästina's durch die Hinweisung auf ihre unmenschlichen

Kinderopfer. (XII. 5 ff.)

Dass hierin kein imgerechter Vorwurf lag, sehen wir aus

den Institutionen der Phönizier in der Heimath und in den

Oolonien. Nicht nur bei grossen Calamitäten, wie Seuchen,

Erdbeben u. dgl., dann bei grossen Unternehmungen , wie

Gründung von Städten, Auszug zum Kriege u. s. f., wurden

Menschen, namentlich Kinder geopfert, sondern regelmässig an

gewissen periodisch wiederkehrenden Tagen.'')

Unter den Colonien hielt besonders Karthago an diesem

iTebrauche fest. Obwohl nach Justinus (1. 19. c. 1.) sich

Darius Hystaspis bei Gelegenheit einer Gesandtschaft in diese

tyrische Kolonie ernstlich für Abschail'ung eines solchen Gräuels

verwendete und später auch die römischen Gesetze ihm ent-

gegen traten, erhielt er sich selbst noch in dem restaurirten

Karthago. ^^J

41. Es wai-en namentlich zwei Gottheiten, denen solche

Opfer gebracht wurden: Saturnus und Herakles, oder wie die

Phönizier sagten: Melkarth.

Der letztere wird, soviel wir sehen, mit dem Moloch der

k) S. Movers, I. S. :301 ff.

33) Minucius Felix und TertuUian an den obeu angeführten

Stellen.

Plato sagt im Minos (ed. Baiter, vol. XII. S. 88, sonst S. 313),

die Karthager betrachteten die Menschenopfer für erlaubt. KctQ/'tjd'ofiot

&e 3vovacv (^ilvd-Q(änovs') wV oatov ov xal yof.ii/noy ceviots , x«l tavzu

evLOL uvidy xai rovg uvrcSu vlels tö5 xq6v(^.
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Bibel ziemlich übereinstimmen, ersterer tritt unter dem allge-

meinen Begriff von Baal, oder dem besondern von Kewän auf.

42. Das mosaische Gesetz eifert bereits gegen die dem

Moloch gewidmeten Menschenopfer. Levit. XVIII. 21. XX. 2.

Der Psalmist klagt die Israeliten der frühern Zeit — zunächst

der Richterperiode — des Götzendienstes und des Verbrechens

der Kinderopfer an : Et immolaverunt filios suos et Alias suas

daemoniis et effuderunt sanguinem innocentem sanguinem filio-

rum suorum et filiarum suarum, quas sacrificaverunt sculptili-

bus Chanaan. Ps. 106 (107), 37 ff.

Unter den Königen fanden solche Opfer namentlich im

Thale Ben Hinnom, südlich vom Berge Sion statt. Jer. .32, 35.

Den dort dem Baal (als Moloch-Mars, oder als Saturnus) er-

bauten Altar nannte man Thopheth (riDri): Aedificaverunt

excelsa Topheth quae est in valle filii Ennom, ut incenderent

filios suos et filias suas igni. Jerem. 7, 31.; wesshalb denn

auch dieses Tofeth nach einer ganz hierher gehörigen Rede

(K. XIX.) ein Gegenstand des Abscheues und der Schau-

platz auffallender Strafgerichte Gottes werden sollte. Josias

räumte den dortigen Apparat des phönizischen Gräuelcultes weg.

2 Kön. 23, 10.

Die rabbinischen Beschreibungen der Zurüstung zum Kin-

deropfer mögen in einzelnen Zügen ungenau sein, so nament-

lich die Vorstellung des Jalkut Simoni von einer Statue mit

sieben verschiedenen Oeffnungen zur Aufnahme von verschie-

denen Arten von Opfern.")

43. Im Wesentlichen haben aber die Rabbinen Recht,

wenn sie (namentlich Raschi zu Jer. VII. 3.) die Molochstatue

, als ein hohles Bild von Erz darstellen, das glühend gemacht

wurde, um die ihm in die ausgestreckten Arme gelegten Kin-

der dem Feuertode zu übergeben. Das, was Diodor von

Sicilien bei Gelegenheit des Kriegszuges von Agathokles von

a) Bei Seldenus, p. 1G9.
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der Statue des Saturnus in Karthago berichtet, stimmt hiemit

überein. Die Bewohner der punischen Hauptstadt hätten an-

genommen, die gegenwärtige Calamität komme vom Zorne des

Kronos her, welcher wegen der seit einiger Zeit herrschenden

Unterlassung der Kinderopfer ungehalten sei. Es seien nun

200 Knaben aus den besten Familien öffentlich geopfert worden.

Dazu wären noch 300 aus andern Familien freiwillig ange-

boten worden. Zur Erläuterung dieser Menschenhekatombe fügt

der Geschichtsschreiber bei: „Es war aber bei ihnen eine

eherne Statue des Kronos, welche die Arme der Art gebogen

ausstreckte, dass jedes der darauf gelegten Kinder hinunter-

glitt und in einen von Feuer erfüllten Schlund fiel." (Biblioth.

bist. 1. XX. c. XIV. ed. xVrgentor. IX. p. 40.)''*)

Die Mütter, welche dem Opferakte beiwohnten, sollten

nicht weinen (Plutarch. de superst. c. 13.); und damit das

Jammergeschrei der Kinder nicht gehört wurde, begleitete man

das Opfer durch lebhaftes Spiel von Flöten und Pauken, wie

Plutarch an der angeführten Stelle berichtet. Movers (I.

S. 331) meint zwar, Plutarch habe hierin den phönizischen

Cult verkannt, es habe sich in der grellen Musik die fanatische

Freude über den Opferakt ausgedrückt. Doch eben weil die

Keligion etwas Heiliges in diesem Opfertode sah, durften die

Schmerzenslaute der Kinder nicht gehört werden.

44. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das Tophet (nDH)
bei Jerusalem von Toph (Hh) „Pauke, Trommel" seinen

Namen hat, wie schon Seiden''"^) annahm; an dem schrillen

34) Diodor meint, von diesem phönizischen Gebrauche habe Euri-

pides für seine Iphigenie die Zeichnung zu folgenden Versen genommen:

Tärpog de noiog d'e^eiui lCötuv ^livw
;

niJQ iSQÖy evffov, •j^üafxa j^evoojTioy j(&ovös.

35) Seldenu«, de diis Syris. p. 173. — Die von Gesenius (The-

saurus s.v. HEri) vorgetragene Ableitung von tuph „spucken'' oder vom

persischen täften „verbrennen" ist weniger annehmbar, obwohl es nicht

ferne liegt, dass die glaubenseifrigen Israeliten für die ächte Bezeichnung

eine anklingende schimpfliche gewählt haben.
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Klange der Pfeifen und Trommeln erkannten die Bewohner

Jerusalems, dass wieder im Ge ben Hinnom dem furchtbaren

Wahngotte ein zartes Kinderleben, oder eine ganze Schaar von

Knaben zum Opfer gebracht werde.

Kein Wunder, dass diese Oertlichkeit später als Bild der

Hölle betrachtet ward. Gehenna {rtti^va Matth. 5, 22. 29. 30.

Mark. 9, 43. 45. 47. Jakob, 3, 6.) wird kaum etwas anderes, als

die Abkürzung Q^H p t<''j, oder Q^H ^^3 ^^^Jl sein. Bereits

Nehemias (XL 30) drückt sich kurz aus: Ohtl ^^^il, eine Ab-

kürzung, die lim so mehr berechtigt war, da sie bei Josua

XV. 8. neben dem vollen Namen: Thal des Ben Hinnom

vorkommt. ^^)

45. Uebrigens scheint sich aus der fanatischen Hoch-

schätzung der Menschenopfer der Gebrauch gebildet zu haben,

unter gewissen Umständen und religiösen Gebräuchen durch

das Feuer zu springen, oder Jemanden, z. B. Kinder, durch

das Feuer zu führen, um ihnen eine Art Weihe zu geben.

Man kann zugeben, dass die Formel: ,,Durch das Feuer

durchgehen lassen" {^^2 ")^5I^"^) an einzelnen Stellen eine

solche immerhin abergläubische, aber nicht grausame Cere=

monie bezeichne, z. B. Deuter. XVIII. 10. Wenn das Ver-

bot schon den Schatten des heidnischen Feueropfers verpönt,

so umsomehr dieses selbst.

Es ist aber klar, dass die Formel zunächst die wirkliche

Hingabe der Kinder in den Opfertod bedeute, z.B. Ezech. 23,37.

und an anderen Stellen, die Movers, I. S.328, gegen Spen-

cer und Andere bespricht.^')

36) Dass im Sanskritischen gahanam „Höhle" und zugleich „Qual,

Pein" bedeutet, ist ein zufälliges Lautspiel. Die Beni Hinnom waren

wohl ein canaanitischer Stamm,

37) Bei den Germanen ist der Sprung durch's Feuer eine Art

Feyung, oder ein Moment des Sonnencultes. Sieh über Johannisfeuer,

Feuertäuze: Sepp, Heidenthum. I. S. 126. II, S. 246. — (Vgl. Emil
Schlagintweit, die Gottesurtbeile der Indier. München 1866. S. 13f.)



IV. Die Menschenopfer. 59

Der Ciilt des indischen Siva und der fiuThtbaren Durga

mag uns vergegenwärtigen, welchen unheimlichen Zauber diese

G-ebräuche ausübten. Die Vergleichung der ähnlichen Erschei-

nungen auf dem indischen und phönizischen Gebiete gestattet

die Vermuthung, dass hier wie dort die gleiche Grundan-

schauung geherrscht habe. Der Cultus des Baal als Moloch

(wahrscheinlich in der unbeachtet gebliebenen Stelle Prov. 18,9.:

PTipD ^5^5 vder Verderben bringende Baal'' genannt) ist

dem des Civa '/.u ähnlich, um nicht eine Vergleichung hervor-

zurufen. '^^)

Die Idee vom kinderfressenden Kronos ist dieselbe, wie

von Siva, dem Zerstörer seiner eigenen Schöpfungen. Sie ist

das unvermeidliche Ergebniss jener dualistischen Weltbetrach-

tung, welche in den Creaturen nichts, als die gefallsüchtigen

Bewegungen einer Tänzerin vor einem nur aus Willkür theil=

nehmenden Geiste sieht. Solche Schöpfung muss zerstört wer-

den, so bald der Herr sich nicht mehr belustigen will. Diese

Zerstörujigslust im Lebensprincip ist aber am besten durch

Feuer ausgedrückt , indem dieses Zerstörungselement so nahe

mit der Leben gebenden Wärme zusammenhängt. Die ver-

stehenden Geschöpfe, welche einen solchen Gott kennen, stim-

men in seine Zerstörungslust ein und kommen ihm mit Men-

schenopfern zuvor. Oft haben die grauenerregenden Opfer den

Sinn, durch freiwillige Verzichtung auf den Mitgenuss eines

sehr geschätzten Menschenlebens, die Laune des schrecklichen

Wesens von gedrohten Vernichtungen zurückzuhalten, oft ist

es aber purer Act der dämonischen Andacht. Nichts war ge-

wöhnlicher, als Kiuderopfer. Zu diesem Behufe waren die

Statuen des Moloch (oder Kronos) inwendig hohl imd wurden

von unten her glühend gemacht. Ehern, ungeheuer gross,

38) Ich lasse die folgende Gegenüberstellung aus der ersten Auf-

lage stehen, mit der Erklärung, dass ich darin uichts, als eine Combi-
nation geben will, ohne einen historischen Zusammenhang behaupten zu

wollen.
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einen Stierkopf auf dem menschlichen Rumpfe tragend, streckten

sie die Hände aus, als wollten sie etwas empfangen. In die

glühenden Arme wurden die jungen menschlichen Schlachtopfer

gelegt, und rollten dann in den feurigen Bauch hinab. In

Karthago wählte man zu den regelmässig wiederkehrenden

Opfern dieser Art die schönsten Knaben aus den edelsten

Familien ; später kaufte man Kinder armer Eltern. Als aber

darauf die Stadt durch Agathokles bedrängt wurde, glaubte

man, der Gott zürne über die Aenderung und stellte ein Opfer

von zweihundert Knaben aus den vornehmsten Häusern an.

Bei der Opferhandlung durfte sich keine Trauer äussern; die

bangenden und öfters weinenden Kinder wurden durch Lieb-

kosungen aller Art beschwichtigt. Auch die Mütter mussten

dabei sein, und durften keinen Schmerz blicken lassen. Während

des Opfers wurde das Geschrei der armen Kleinen durch eine

lärmende Musik von Trommeln und Pfeifen erstickt, damit

kein menschliches Mitleidsgefühl die wilde Lust des lebenver-

zehrenden Gottes störe. Manchmal vervollständigten die Prie-

ster die Ceremonie dadurch, dass sie sich mit Messern ver-

wundeten, und ihr eigenes Blut in's Feuer ausgössen.")

a) In Movcrs' „Die Phönizier" [ß. 383) ist der Zusammenhang

der Mylitta mit Moloch dargethan. Es mag nicht unangemessen sein,

aus einem indisclicn Drama die Cliarakteristiic der Naturgöttin Durga

vorzuführen, um uns in die analogen Umgebungen der Molochsaltäre

hineinzudenken und daran die Warnungen und Strafreden der Propheten,

aber auch die lockende Gewalt der geheimnissvollen, dämonischen Ma-

jestät dieses Cultus über die so oft verführten Israeliten zu bemessen.

Die Priestcrin sagt:

Auf meinem Flug harrt meiner grause Ehre;

Die hohlen Schädel, die vom Nacken mir

Herunterhängen, geben stolze Töne,

Wenn sie zusammenschlagen

An Platten, die die Hüfte mir umgürten.

Ein Priester:

Heil, Heil, Tschamunta (Astarte), mächt'ge Göttin, Heil!

Dein Treiben rühm' ich laut, wenn in dem Tanz,
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V. Orakel nnd Zauberei.

46. Mit den Menschenopfern hingen zum Theil Orakel

zusammen. Aus den Eingeweiden der geschlachteten Menschen

wurde die Zukunft erschaut. Anschaulich wird dieser Ge-

brauch durch eine Thatsache aus dem Leben des Kaisers

Julian, der bekanntlich die alten heidnischen Gebräuche wieder

erneuerte. Theodor et erzählt, dass der Kaiser Julian Opfer

in einem Tempel zu Carrhae darbringen und diesen bei seinem

Abgange in's Feld schliessen Hess. Als die Nachricht von

seinem Tode eingetroffen war, hätten die Wächter ein Weib

an den Haaren aufgehängt gefunden, deren Leib aufgeschnitten

und aus deren Leber divinirt worden war. H. E. III. 26.

(Vgl. Amm i an Ma reell, XXIII. 3. 1. Angeführt bei Chwol-

sohn, II. 147., wo weitere Notizen über Wahrsagerei aus

Theileu menschlicher Opfer.)

Insbesondere wurde der Kopf von Opfern zu Orakeln

verwendet. Ein abgehauener Kinderkopf mit vergoldeten Lippen,

den man unter Kaiser Theodosius im Adytuin des Serapis-

tempels zu Alexandria fand, als dieser zerstört worden, machte

Der mit Entzücken Siva's (Moloclis) Hof erfüllt,

Dein Fuss im Niedertreten spornt die Erde,

Das Ei des Brahma zittert durch den Stoss

,

Und in den Abgrund, gähnend wie die Hölle,

Stürzt ungestüm die siebenfache Fluth.

Die Elephantenhaut, die dich bekleidet.

Schwingt sich bei deinen Schritten auf und nieder;

Den Halbmond auf der Stirn zerreisset dir

Der Krallen Wirbelschwung — und aus dem Auge

Fällt tröpfelnd Xecktar nieder, jeder Schädel,

Der dir dein Halsband ziert, grinst schaudervoll.

Die Geister zittern drob, und winken Beifall.

Es fällt der Berg vor deinen mächt'gen Armen,

Um deren Länge dunkle Schlangen sich

Mit schwellender Gestalt in Knoten schlingen,

Und Flammen blitzen von der ragenden Tiara.

(Theater der Hindu's. Weimar 1831. II. 56 f.)
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(nach Kufinus. XL 24., s. Chwolsohn S. 148) grosses

Aufsehen.

Statt eines wirklichen Kopfes vom Leibe eines getödteten

Kindes, oder Erwachseneu, wurde zur Zeit Lucian's ein künst-

licher angewendet. Jährlich brachte man während der Adonis-

feste einen solchen aus Aegypten nach B3^blus in Phönizien.

Er war aus dem Baste der Papyrusstaude geflochten. •'^^)

Daraus wird sich ein Werkzeug des jüdischen Aberglau-

bens erklären lassen, das in der heiligen Schrift unter ver-

schiedenen Umständen öfters vorkommt und für sehr dunkel

gilt, nämlich die Terafim. Sie kommen in der Zeit der

Patriarchen vor (Genes. 31, 19. 34.), unter den Richtern

(Jud. 17, 5. 18, 14) imd unter den Königen (1 Sam. 19, 13.

2 Kön. 23, 24. Vgl. Osea 8, 4. Ez. 21, 26. Zach. 10, 2.)

Aus den beiden Stellen Ez. 21, 26., Zach. 10, 2. schloss man,

dass die Terafim etwas waren, was zu Orakel benützt wurde,

aus 1 Sam. 19, 13., dass etwas wie ein menschlicher Kopf

daran war.

Mehrere rabbinische Autoritäten haben den heidnischen

Aberglauben mit präparirten Köpfen benützt, um die Terafim

zu erklären. In Pirke Elieser, einer Schrift des achten Jahrh.

c. 36 finden wir folgende anschauliche Darstellung (nach der

Uebers. von Buxtorf, lex. Talm. p. 2661): Quid sunt Thera-

phim? Mactabant hominem primogenitum et avellebant caput

ejus et saliebaut illud sale et oleo, scribebantque super laminam

auream ( ^Hl Y*')i
) nomen Spiritus cujusdam immundi et pone-

bant illam sub lingua ejus. Postea posuerunt illud caput ad

39) Man kann solches durch Combination der Angabe Aon dem

aus Aegypten nach Byblos herbeischwimmenden Kopfe bei Lucian
(Dea Syra c. 7) und der weitern Angabe von Kirchenvätern über eine

Sendung von Papyros {iniatoXal ßvßUvai.) vermuthen. S. Movers,

Phönizier. I 237. Dass aber der von Alexandria kommende Kopf, den

Lucian in Byblos selbst gesehen haben will, von Papyros war, erhellt

aus der Stelle de Dea Syra c. 7 nicht. Ygl. Julius Braun, II. 105.
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parietem et incendebant lampadas coram eo ac procubuerunt

coram ipso et sie locutum est simulachrum illud cum eis.

üebereinstimmend Pseudo-Jonathan zu Genes. 31, 19.

Neuere, wie Winer (Realw. II. S. 706), Gesenius

(Thesaurus, s. v. IH)» haben diese Vorstellung als albern und

unsinnig verworfen. Und gewiss ist ein ähnliches Verfahren

zur Erforschung der Zukunft ein höchst verwerflicher Aber-

glaube. Allein jenes Heidenthum, zu dessen gröbsten Ver-

irrungen die Anwendung von Köpfen Geopferter bei der Di-

vination gehört, ist nicht rationell gewesen.

47. Allerdings wäre es unerklärlich, wie Rebekka ein so

abscheuliches Ding mit sich führen und Davids Gattin im

Hause bewahren konnte, wenn liberall wirkliche Köpfe benützt

worden wären.

Man wird daher annehmen müssen , dass Bilder von

Köpfen mit irgend welchen abergläubischen Zurüstungen als

Surrogate für wirkliche Köpfe dienten, wie denn das Targum

zu Ezechiel 21. 21. ,,Bilder" in den Terafim sieht, freilich

mit einem Beisatze, wonach das Befragen der Terafim mit der

magischen Inspection der Leber gleichbedeutend wäre. (Andere

Ansichten bei Buxtorf 1. c. Vorzüglich ist noch immer Ath.

Kircher, Oedipus. t. I. p. 254 ff. nachzulesen, welcher inter-

essante Einzelnheiten darbietet.)

48. Das Orakelwesen war so eng mit dem Culte Baals und

den verwandten (,'ulten verbunden , dass die Priester des Baal

und der Astarte (der Ascherah) „Propheten" genannt werden.

Manche Tempel waren in ähnlicher Weise Orakel, wie

der des Apollo in Delphi und der des Zeus zu Dodona. Un-

fern Byblos, am Ursprung des Adonisflusses , ebenda, wohin

die unzüchtigen Geheimnisse der syrischen Göttin Fremde und

Einlieimische anzogen, wurde aus dem Wasser des Sees ge-

weissagt. *)

a) S. Mislin, I. 434 1'.
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War diese Art von Wahrsagerei lokal, so wurde desto

freier und allgemeiner die nekromantische Divination geübt.

Es scheint der Wahn verbreitet gewesen zu sein, dass

die Seele Verstorbener durch gewisse Anrufungen, liäuche-

rungen, oder durch Opfer aufgerufen werden könne, um über

verborgene Dinge Aufschluss zu geben. Ein solcher Geist aus

dem Jenseits hiess Revenant O'^^) „ob", plur. oboth, von ab

(i35<7 i"i Arabischen „umkehren, bei der Nacht auf Wasser

ausgehen"). Wer die Kunst übte, die Geister Abgeschiedener

zu citiren, war ein Baal ob (21'5< ^V?)"*)' vielleicht dachte

man sich unter einem „Baal ob" eine Person, in welcher die

Seele eines bestimmten Abgeschiedenen, oder ein bestimmter

Dämonengeist sich niedergelassen hatte. So wird es verstanden

werden müssen, wenn die Apostelgeschichte (Act. XVI. 16.)

von einem Mädchen spricht, welches einen Geist des Python

(Tivevfia nvd^üivog) hatte. Natürlich lief hier viel Betrug mit

unter, wesshalb die LXX. diese Art von Orakel durch die

Anwendung der Bauchrednerei erklärten. Auch jene Alte von

Endor, zu welcher Saul vor der Schlacht am Tabor kam,

scheint, wie unsere Kartenschlägerinnen, aus dem Aberglauben

betrüglicher Weise ein Gewerbe gemacht zu haben; als daher

durch besondere Zulassung Gottes Samuel Avirklich erschien,

war sie sehr erschrocken. 1 Sam. (reg.) c. 28. — Dass die

LXX. in den Nekromanten (tyyaavQijjiv&ovg) ,, Bauchredner"

sehen, hängt mit ihrem Bestreben zusammen, solche Dinge

möglichst wegzudeuten'*"), welche dem gebildeten Griechen An-

stoss geben konnten. Es mag wirklich in vielen Fällen die

Bauchrednerei zu Hülfe genommen worden sein, um die An-

fragenden zu befriedigen; aber nicht einmal der späte Fall in

h) In der Schrift kommt nur das Femininum vor D'it^ fl'^y? Dli'JS

lOJ Uebrigens deutet auch die Mischnah (Sanhedrin, VII. 7)

den 21N '?yD als DirTiD (jit'&ioy) und zugleich: "jinii'D 121P „der da

redet unter seiner Achsel hervor".
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der Apostelgeschichte lässt sich damit erklären''^), geschweige

denn die Strenge der Verbote im Pentateuch. Deuter, 18, 11.

Levit, 19, 33. 20, 6.

49. Es gab eine Menge anderer Arten der Wahrsagerei

bei den alten Völkern, aus verschiedenen vorbedeutenden Zeichen

der Natur, aus künstlich angestellten Augurien u. dgl. Theo-

retisch konnte der Mensch auf verschiedene Art zu dem Ver-

suche hingetrieben werden, die Zukunft zu erkunden. Auf

pantheistischem Boden stehend musste ihm das Weltganze als

die Summe von naturgemäss treibenden Kräften erscheinen;

au bestimmten Merkmalen musste sicli der Lauf der künftigen

Bewegung gleichsam berechnen lassen. Noch mehr zulässig

wäre Wahrsagerei auf dem Boden des Materialismus; hätte

dieser Recht, so wäre die Welt eine Maschine; das Studium

ihres Räderwerkes musste auf die Kenntniss der Zukunft führen.

Die Mathematiker und Physiker niüssteu wieder die Propheten

der Zukunft werden, wie sie es unter Kaiser Tiberius in Rom

waren (Tacitus, annal. II. 32). Indessen hing das Orakel-

wesen enger mit polytheistischen Ideen, als materialistischen

Anscluiuungen zusammen. Man glaubte an gewissen Orten,

durch bestimmte Mittel die Dämonen'-) — im griechischen

Sinne — befragen zu können, oder vollzog gewisse Gebräuclie

zur Erforschung der Zukunft nach Anweisung dämonischer

Belehrungen.

Die heilige Sclirift kennt ausser den Nekromanten fol-

gende Arten von Wahrsagern.

50. Die D^DDIp (Deut. 18, 14.) kos'mim sind entweder

41) Paulus befiehlt dem nvevfXK nv^^tny. Et conversuä spiritui

dixit: praecipio tibi in nomine Je-u Cliristi exire ab ea. Et exiit eadeni

liora. Act. 1(1, 18.

42) J((if4,(i)y bekanntlich schon von Plato mit durj/Liiüi' „kundig,

-wissend" zusammengestellt. Da^s diese Erklärung unrichtig ist, indem

daificoy mit „deva", altbaktr. „daeva", zusammenhängt, leuchtet ein.

Hanebevg', religiöse Altei-thünier der Bibel 5
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Wahrsager im Allgemeiüen'''^), oder solche, die durch eine

Art von Looswerfen mit Hälmchen oder ähnlichen kleinen

Dingen (im Arabischen heisst kasm, kism: partie, portion

d'une chose divisee) die Zukunft bestimmen, wie es die Araber

durch Pfeile thaten; daher heisst im Neu - Arabischen sehm,

plur. sihäm, Pfeil und billet dans une lotterie"*^). Die Stelle

bei Ezechiel 21, 21. spricht dafür, dass beim UOp Pfeile an-

gewendet wurden.

Die '^j^iyD (Deut. 18, 14.) Meonenim wären, wenn sie

zu den Wahrsägern gehören, nach der Etymologie solche, denen

die Wolken (^ Wolke) die Zukunft verkünden. Die LXX.

fasst (a. a. 0.) sie als Wahrsager durch die Beobachtung

von Lauten {xXnidovtGiJioi). Nacli dieser Deutung wären sie

den Menachaschim (S!/nJD) verwandt, wenn anders diese mit

nehoscheth „Erz" zusammenhängen. Das Wort wird (Deut.

18, 10.) von LXX. mit oi(jovi^6f,((ivog gegeben, was auf das

Augurium aus dem Fluge der Vögel ginge. Man kann auch

xXriöuviafxog auf die Beobachtung der Vögelstimmen beziehen.

Im Talmud (bab. Sauhedrin 65. b.) wird k^'H^D von der aber-

gläubischen Bedeutung gewisser Anzeichen verstanden; wenn

Jemanden der Stab aus der Hand fällt und er lässt von der

vorgehabten Reise ab, so ist er ^H^D- Im ti/n.Dp kann

man ausser der angeführten Beziehung auf „Erz", also etwa

auf metallene Becken, aus deren Klang geweissagt wurde, die

Beziehung auf Schlangen (tÜ/H.]) finden.'*'^)

43) So wild das Verb. CDp auf die Nekromantie angewendet l.Sani.28,8.

44) Maimonides, Jad cliasakali, im Abschnitte über den Götzen-

dienst (C. XI. §. 0), zieht passend hieher die Stelle von Oseas 4, 12.:

Populus mens in ligno suo interrogavit et baculu? ejus annunciavit etc.

Es mag ein unserer Tischrückerei verwandter Aberglaube dabei sein.

45) Fürst (Concordantia s. v. tiTO) erinnert an die Bemerkung

von Hesychius, wonach die zur Wahrsagerei benützten Schlangen

olwvoi genannt wurden. Möglich, dass in I^Tü der Begriff ^Ahnung"

liegt. Vgl. ti'Ii'n im Aram. und \j»*^^ im Arab.
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51. Sicher ist, dass die Schlangen im Culte des Heiden-

thums und in der magischen Praxis eine grosse Rolle spielten.

Es vereinigen sich hiebei symbolisch -mj'thische Auffassungen,

wie die von der Weltschlange Sescha und Ananta, die gewöhnlich

den indischen Wischnu begleitet (s. Jul. Braun, Naturgesch.

der Sage. II. S. 402) , mit abergläubischen Vorstellungen von

der Weisheit dieses Thieres und ebenso abergläubischen Vorstel-

lungen von geheimen Kräften, die in seinem Wesen liegen sollten.

Man hielt Schlangen in ägyptischen, wie griechischen Tempeln.

(S. Sepp, Heidenth. I. 56.) Dass in Babylon ein Drache mit

religiöser Pietät gehalten wurde, entspricht der ägyptischen

und indischen Anschauung über die Natur der Schlange, ob-

wohl noch nicht aufgeklärt ist, wie die dortige Schlangeu-

verehrung mit der Herrschaft der Perser ausgeglichen werden

könne, da die zarathustrische Religion dem Schlangenculte

fremd war.*) Nach der spätem muslimischen Redaction der

alten persischen Tradition ist die Schlange Dahäka in einen

täzischen d. i. arabischen Tyrannen verwandelt, dem Schlangen

an den Schultern wacJisen , die mit Menschenhirn gefüttert

werden müssen. Die persische Religion hatte einen westlichen

Aberglauben zu überwinden, der namentlich im Schlangencult

sich aussprach.

Obwohl dalier die eherne Schlange, die in der Wüste an

einem Pfahl aufgerichtet wurde (Numer. XXI, 9), ein ge-

heiligtes Symbol war, so musste es doch entfernt werden, da

selbst das Bild der Schlange abgöttisch missbraucht werden

könnte. '')

Die Weissagung hielt sich hier an das Fressen, oder

Nichtfressen der Thiere, wie bei den Hühnern. Als die heilige

a) Vgl. Windisclinian n, zoroastrische Studien. 18G3. S. 29 fF.

und S. 138.

b) Ezechias zerbrach die eherne Schlange (|rilJTi^). 2 (4) reg. 18, 4.

Ygl. Sap. IG, G ff. und Johannes, 3, 14.

5*
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Schlange auf der Akropolis, welche moiiatlicl; einen Honig-

kuchen zu verzehren bekam, diese Nahrung bei der Annäherung

der Perser verschmähte, verliess das Volk die Stadt. (Hero-

dot, VIII. 41.)

Ob auch auf andere Art durch Schlangen geweissagt

wurde, zu untersuchen, ist für die heilige Schrift nicht von

Belang.

Desto deutlicher tritt hier die Schlangenbeschwörung her-

vor. (Vgl. Job, III. 8. Exod. VII. 11. Psalm 58, 5. Jerem.

8, 17. Eccle. X. 11. Sirach, XII, 13.)

Diese zweideutige Kunst mag den Uebergang von der

Wahrsagerei zur Zauberei bilden. In vielen Fällen Ijeruht sie

auf Gewandtheit in der Behandlung jener Bestien und diente

im Alterthum sicher wie jetzt mehr zur Belustigung, als zu

irgend einem religiösen Zwecke. Letzterer mag in sofern

damit theilweise erreicht worden sein, als sich eine Klasse

von Hierodulen durch die Bezähmung von Schlangen wird in

Credit gesetzt haben. •"^)

Die Psyllen {WvXXoi), ein Stamm in Cyrenaika, trieben

die Kunst, Schlangen zu bezaubern, herkömmlich. Strabo be-

merkt, dass diese Leute eine gewisse Macht über die Schlangen

geraume Zeit bewahrt haben. XIII. 588. (ed. Kr am er, II.

S. 115.)

Der heilige Augustinus hatte die Uebung der Schlangen-

beschwörung vor seinen Augen ; er nennt die Jongleurs Marsen,

weil die Marsi in Latium wegen derselben Fertigkeit berühmt

waren, wie die Psyllen. ,,Fast möchte mau meinen, die

c) Auch die Epiroten weissfigten iiacli Plinius aus dem Fressen der

Schlangen. S. Sepp, Ifeidentlunii. I. 8.51).

-IG) Noch gegenwärtig kommt Aehnliches bei einzelnen Gattungen

der Khuän oder Fakire von Westafrikn , wie bei den indischen und

ägyptischen , vor. Viele Derwische des Ordens der Rifajeh gehen un-

gestraft mit giftigen Schlangen und Scorpionen um. S. Lane, Sitten

und Gebräuche der heutigen Aegjpter, übers, von Zenker. II. S. 57.
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Schlangen verstunden die Spraclie dieser Leute, so gehorsam

sieht man sie gegen ihre Befehle. Kaum hat der Marse ge-

redet, so kommen sie aus ihren Höhlen hervor.'* (De Genesi

ad literam. 1. I. c. 28.)

lieber das Verfahren der gegenwärtigen Psyllen in Aegyp-

ten haben verschiedene Reisende berichtet. ^^) Eine ausführliche

Erörterung hierüber findet mau bei Lane (\l. S. 219 ff.).

52. Die»eigentliche Zauberei heisst in der Schrift keschef

(nj^^, Tsai. 47, 12. Mich. V. 11 u. öfter), ein Zauberer rp2,

aber auch 2^^^'^, Dan. 2, 10. u. s. w.'»^)

Das Wesentliche ist an der Zauberei das, dass vermöge

bestimmter Gebete, Verwünschungen, gewisser im gewöhnlichen

Sprachgebrauche sinnloser Formeln, dann durch Anwendung

von äussern Mitteln Wirkungen angestrebt werden , die nach

den natürlichen Gesetzen nicht erreicht würden. Irgend ein

geringfügiger Stoff dient zum Vehikel einer Intention, zu nützen

oder zu schaden. Es wird z. B. wenn Jemand durch Zauberei

verwundet werden soll , unter gewissen Besprechungen eine

Wachsfigur bereitet und durchstochen. Oefters werden Abfälle

von Haaren, Nägeln u. dgl. benützt, um Jemanden einen

Schaden zuzufügen. Es werden auch unter seltsamen Sprüchen

und Ceremonien abenteuerliche Mischungen von heterogenen

47) Seetzcn kaufte von einem solchen Psyllen wiederholt Sclilan-

gen zu wissenschaftlichen Zwecken. III. 442 ff.

48) Da P]li'{< im Semitischen keine genügende Bedeutung hat, .?o

möchte das Sanskrit-Verbum dschap „murmeln, leise hersagen", z. B.

Gebete, Zauberformeln, davon das Nomen Dschapa, nach Wilson „Ge-

bete murmeln, leise recitiren, Stellen aus den heiligen Büchern, Zauber-

formeln leise hersagen", davon abstammen. Nach Molitor (III. S. 285)

leitet Pappenheira kischuf von schuf „sehen" her, was ganz unzulässig

ist. — Ist das "Wort „Magier, ««;'of" semitischen Ursprungs, so ist die

Grundbedeutung dieselbe: Einer, der (Gebetsformeln) leise hersagt, mur-

melt. Isajas nennt jedenfalls die Magier VIII. 19.: C^JinC, von Hin
.,buchstabiren

, leise sprechen". Vgl. indessen Jerem. Si), '6. iC~2~l-
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Ingredienzen zu Salben oder einem Tranke {(fikTqa) zusammen-

gebraut.

53. Dieses Unwesen ist soweit unter den alten Völkern

verbreitet und hat sich so hartnäckig trotz aller entgegen-

stehenden Eimvirkungen des Christenthums erhalten, dass die

Gelehrten, welche diesen Gegenstand behandelten, in allen

Jahrhunderten Stoff genug vorfanden.'*^)

Bekanntlich haben die Neuplatoniker gewisse Gattungen

dieser Kunst, wenn man den Namen gebrauchen darf, geübt

und zu rechtfertigen gesucht. Ihre Nachfolger, die arabischen

Philosophen, namentlich die Verfasser der Encyklopädie „Ichwan

U9 9afä" haben die Zauberei als Gegenstand einer ernsten

Untersuchung behandelt. In neuester Zeit hat Schopenhauer

uns glauben machen wollen, dass die ächten Thatsachen der

Zauberei auf einem starken Gebrauch der "Willensmeinung be-

ruhen und die Magie somit für den Grundgedanken seiner

Philosoi»hie Zeugniss gebe , nämlich , dass alles Leben vom

Triebe des Willens abhänge. (Vgl. die kabbalistische Er-

klärung der Magie bei Molitor, III. S. 291.)

Die ältere Ansicht ist die, dass die Zauberei, wo sie

nicht leerer Betrug und Taschenspielerei ist, auf dämonischen

Einwirkungen beruhe. (Molitor, III. 309. Del Rio, S. 112 ff.

ed. Colon. 1679.)

Noch vor Kurzem glaubte man sämmtliche Thatsachen

dieser Art aus der Anwendung des Magnetismus und ähnlicher

feiner Agentien der Natur erklären zu können.

Das Nichtigste dürfte vielleicht sein, für die Erscheinungen,

welche zu diesem Gebiete gehören, die genannten vier Quellen

49) Del Rio, Disquisitiones magicae. Löwen 1599 u. oft. Pierre

le Brun (Oratorianer), Histoire critique des pratiques superstitieuses

1737. 3 voll, in 12. Görres, Mystik. Bd. III u. IV. — Eine, f?o viel ich

weiss, wenig oder gar nicht beachtete Quelle zur Erkenntniss morgen-

ländischer Zauberkunst ist ein beträchtlicher Theil des Werkes : Qanoon-

fc-Iglam by Jaffur Shurreef, transl. by Herklots. London 1832.
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je nach Umständen zu Hülfe zu nehmen: Betrug aus Eitelkeit,

Gewinnsucht oder blinde Nachahmung vorhandener üebungen,

gesteigerte Anwendung der Seelenkräfte des Willens, Magne-

tismus und dämonisches Wesen.

Sicher ist, dass das mosaische Gesetz wie die Lehre der

Propheten alles Zauberwesen verwirft und verpönt und als den

Gegensatz der übernatürlichen Beziehung zu Gott betrachtet.

54. Schon dem Propheten Moses standen ägyptische Zau-

berer gegenüber. (Exod. VII. 1.) Es werden in der jüdischen

Tradition zwei namentlich hervorgehoben'"): Jannes und Jam-

bres, auf welche der Apostel Paulus im zweiten Brief an

Timotheus (III. 8.) Rücksicht nimmt.

Die jüdische Tradition hat in Bileam einen weitern Re-

präsentanten des Zauberwesens gefunden. Die ägyptische und

babylonische Magie scheint in ihm zugleich vertreten'') zu

sein, da er einerseits mit Mesopotamien vermöge seiner Heimath

in Berührung steht und andererseits die jüdische Tradition ihn

mit Aegypten in Verbindung bringt.*) Aus beiden Gebieten mag

dieses Unwesen den Israeliten in verschiedener Art und verschie-

dener Weise zugeflossen sein. Noch ein Jahrhundert vor Christus

wurden von xAegypten her magische Gebräuche eingeführt'')

50) Vgl. hierüber Winer, Realwörterb. .,Jambres''. Zu den dort

angeführten rabbinisclien Autoritäten kann ;iuch das Buch Sohar IIL

f. 194. a. ed. Amst. gefügt werden, wo die beiden Zauberer D^JV

DTlDCVt heissen.

51) Das Buch Sohar hat in seinen Erörterungen über die Parascha

Balak (III. Thl, Amsterdamer Ausg. f. 18-1—212) manches Interessante

über das Zauberwesen beigebracht. Es lag dem Verfasser unter anderm

ein „Buch des Asmodäus" vor, das dieser dem König Salomob gegeben

(Tt'O'^'iL''''
"">*? Dri"»" ">N*"i?:J'i^\S"1 JsI^DI- Cf. Fabricü Cod. pseudoep.

V. T. I. p. 1040.

a) S. die Stellen in Ei&enm. II. S. 139 f.

b) Der Talmud erzählt, bei der Verfolgung, welche Alexander

Jannäus über die Pharisäer verhängte, habe sich Simon B-Schetach

verborgen, Jesus B-Perachjah aber sei nach Aegypten geflohen. Sanhe-

drin 107. b. Sotah. 47. a. Nach Schabbath 1U4. 2. brachte Stada
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und dieses Land stund im Kufe, alle andern in Betrieb der

Zauberei zu übertreflen. '^''^

)

55. Von einzelnen Arten von Magiern werden die

"»"n^in (ni<^lit zu verwechseln mit den G^'lD'in , worin wir

die Astrologen erkannten) genannt. Deuter. XVIII. 11. steht

der 13n "iD'n ^nad(t)%> tnu.ioi(h]v nach dem Zauberer. LXX.

und Vulg'. (incantator) sehen darin den Magier, welcher durch

Anwendung von geheimnissvollen Formeln wirken will. Im

Psalm 58, G. tritt der 'n^'n als Psylle in Verein mit dem

'Ürh'O auf. Hier übersetzt die Vulgata: Venelicus, während

sie den i^'H^D zum incantator macht.

56. Eine andere Art von Magiern waren die Char'tummim

(blM)i deren Name mit Bohlen (das alte Indien. IL S. 459)

aus dem sanskritischen Granth ,, schreiben*' oder mit Andern

aus dem persischen Chiredmand „Weiser" hergeleitet werden

könnte , wenn sie nicht schon in der ältesten Zeit und zwar

in Aegypten vorkämen. Genes. 41, 8. 14. Exod. 7, 11. 22. 8, 3.

14. 15. 19, 11. Man wird sich an die von C0*1m Griftel her-

geleitete Bedeutung: „Schreiber" <t(>oy(»a/^j,«aTfi)g halten müssen,

jedoch so, dass man darunter die Verfasser von Amuleten'"),

oder die Traum- und Zeichendeuter zu verstehen hätte. Im

letztern Falle gehören sie in's Gebiet der Walirsager.

So weit die eben gegebenen Erklärungen über die ein-

(mit dem genannten verwechselt) Zaubereien aus Aegypten. Diese und
die verwandten Stellen von Jesus B-Perachjah sind in den gewöhnlichen

Talmudausgaben unterdrückt. Man findet sie bei Wagenseil, Tela

ignea etc.; Buchta, Jesus in Talniude, und Eisenmenger, I.

52) Es galt das Sprüchwort: „Zehn Maass (PDp) Zauberei kam
der Erde zu, neun davon nahm Aegypten für sich, ein (Zelintelj die

übrige Welt." Talmud, Kidduschin f. 49. b.

a) Ein Amulet, vom arabischen hamilet „etwas Angehängtes", ist

zunächst ein Schutzmittel gegen Zauberei. Es besteht aus Sprüchen,

die in einem Etui stecken, oder in Symbolen. Uebrigens heisst ein sol-

ches Schutzmittel im Arabischen gewöhnlich nicht 'hamilet, sondern

'higab, oder 'horz.
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zelnen Arten des Aberglaubens auf der Etymologie der bibli-

schen Bezeichnungen beruhen, wird man natürlich dieselben

mehr als Yermutlnmgen, denn als feste Bestimmungen ansehen

müssen.

57. Man wird daneben immerhin das ganz vorzüglich zu

berücksichtigen haben, was Maimonides (Jad chasakah, Traktat

vom Götzendienst. 1. XI.) als herrschende Auslegung des jüdi-

schen Alterthums giebt. So ist ihm (c. XI. §. 10) ein IDin
Jener, welcher sinnlose Worte zu magischem Gebrauche ver-

wandte. Vielleicht haben die Gnostiker in ihren Formeln

(Abraxas u. dgl.) nur den Nachhall alter Zaubersprüche ge-

geben.

Die indischen Dharani's und Mantra's liaben bei den Mus-

limen eine eifrige Nachahmung gefunden. '') Die Juden vor

dem Exils werden gegen solche heidnische Gewohnheiten nicht

spröder gewesen sein. Haben sich doch durch die Kabbalah

ähnliche Talismane, z.B. gegen Feuersbrünste, bis auf die neueste

Zeit erhalten. Mir liegt eine hebräische Beschwörung des

Feuers vor, welche mit den sinnlosen Formen beginnt: p]^

np' ^"1* ipS "lE^i und weiterhin die Formen ^^*^^ p^*

D'^ID^* '''iDJ?^ uJit^ ähnlichen Unsinn darbietet.

VI. Teniiiel- und Bilderdienst.

Die Ii eiligen Steine, Bäume und Hügel.

58. Die Tempel des Alterthums waren verhältnissmässig

klein, da sie nicht bestimmt waren, das Volk in ihre Räume

aufzunehmen. Nur einzelne Personen hatten zu gewissen

Zwecken dort Zutritt ; die Tempel waren für die Aufnahme

der Götterbilder, der mysteriösen Laden und etwa auch zur

Aufstellung von Altären gebaut. Sie w^ireu mit Weihgeschenken

b) Reiclilichc Beispiele magisclicr Formeln in: Jaffur und Her-
klo ts Qanoon-e-Islam. London 1832. S. 305 ff.
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geschmückt. Diese letzteren waren zum Theil von aussen be-

festigt, oder je nach ihrer Gestalt im Vorhofe aufgestellt,

wohin das Volk Zutritt hatte.

Bestimmte Göttertempel werden in der heiligen Schrift

nicht oft erwähnt.") Ein Tempel des Baal in Samarien , in

welchem sich ein Bild des Baals befand, wird ausführlich bei

Gelegenheit der Ausrottung des Hauses Achabs berücksichtigt.

2 (4) reg. X. 20 ff. Wenn hier eine beträchtliche Anzahl

von Menschen, in den Tempel eingeschlossen, überfallen wer-

den, so wird man an den Vorhof denken müssen.

In früherer Zeit wird der Tempel des Dagon in Gaza

erwähnt. (1 Kön. [Samuel] V. 1 ff.) Ein heidnischer Tempel

blieb in Gaza bis zum Jahre 400 n. Chr. bestehen (K. B. Stark,

Gaza und die philistäische Küste. 1852. S. 621). Die Tem.pel

von Tyrus, Bjblos und andern phönizischen Städten waren

berühmt.

Mit dem Besuch der Tempel stand die Verehrung der

Bilder im innigsten Zusammenhang.

59. Der phönizische Cult war nicht weniger bilderreich,

als der assyrisch-babylonische und der ägyptische. Die Plastik

hatte in der Darstellung der sym_bolischen Attribute, wie der

Göttergestalten ein weites Feld. Es wurden Bilder aus Holz,

aus Thon, aus verschiedenem Gestein, aus edlem und gemeinem

Metall verfertigt. Man malte Götterbilder und mythische Er-

eignisse an die Wand, man bildete sie durch Eingrabung mit

dem Meissel, vorzüglich aber als volle, runde Bildwerke. Ein

mit dem Meissel gefertigtes Bild ist 7DS ? wenn es aus Stein

besteht; es kann aber auch ein geschnitztes Holzbild sein.

Isai. 40, 20. Wie sich ^Ijy, ^y^;, HD^p von pesel unter-

scheide, ist nicht leicht zu bestimmen. Ein gegossenes Bild

c) Im Talmud Abodah Sarah zu C. I. §. '6 werden die Tempel von

Mabug, Askalon, Akko und J<1l^'l in Arabien (Neg'ranJ und vonCursi(?)

neben dem ßelustempel von Babylon genannt.
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heisst nDD?!2 . oder TjDj- Auch ^0^ kann ein gegossenes

Bild sein.' (Isai. 40, 19.)

Die von Holz gefertigten Bilder wurden nicht selten mit

Gold überzogen (Baruch VI. 60), in Farben gefasst (Sapient.

XIII. 14. Baruch VI. 71), mit Kronen und Emblemen geziert

(Baruch VI. 9), auch mit Gewändern bekleidet (Baruch VI.

32. 57). Sie wurden auf Postamenten festgestellt (Isai. 40, 20.),

oder durch Eisen an die Wand befestigt (Sap. XIII. 15.), oder

in einer Nische (nC'S) aufgestellt (Mischnah Abodah sarah.

C. I. §. 7).

Diesen Bildern wurde Ehre erwiesen, indem man sie be-

räucherte, vor ihnen sich beugte, zu ihnen betete, vor ihnen

Lampen anzündete. (Baruch VI. 18.) Sie wurden auch in

Procession auf den Schultern umhergetragen. (Baruch VI. 25.)

60. Dass die einzelnen Götter durch ein ganz bestimmtes

Gepräge, durch Embleme und Attribute von einander unter-

schieden waren, ist nicht zu bezweifeln. Auch die Struktur

der Tempel stand mit dem Charakter einzelner Gottheiten im

Zusammenhang. Ueber die Gestalt der Planetengottheiten und

ihrer Tempel hat uns Dimischki, ein Schriftsteller aus dem

Mittelalter, Nachrichten hinterlassen, die auf den Wahrneh-

mungen über den spätem syrischen Cult beruhen.'^')

Görres hat mit Benützung anderer Quellen von ähnlichem

Werthe eine unvergleichliche plastische Darstellung gegeben,

von der man freilich nicht in der Art Gebrauch machen kann,

dass' man überall die Bilder und Tempel so wohlgeordnet sich

denken darf.

Wenn wir von einigen Abbildungen auf Münzen, von den

Emblemen der punischen Votivtafeln und vor allem von den

im Museum zu Cagliari aufbewahrten Bildern der phönizischen

53) Von Chwolsohn in dem Werke ,,Die Ssabier" (Petersb. 185Ö.

II. S. 380 ff.) arabisch und deutsch mitgetheilt. — Vgl. die Darstellung

in Görres' Mythengeschichte, I. S. 289 ff. — üeber die Grlaubwürdigkeit

des Dimischki g. Chwolsohn, II. 8. 647flF.
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Gottheiten einen Schluss auf das Alterthum machen dürfen, so

hat die Kunstgeschichte die fast gänzliche Vernichtung dieser

Bilder nicht zu beklagen. Die Bezeichnung ,,Gräuel" (H^V^ri

VJjpj^) ist nicht nur moralisch, sondern auch ästhetisch ge-

rechtfertigt.

Man wird allerdings, wie bei den indischen Götterbildern,

annehmen dürfen, dass Hauptorte, wie Tyrus und Sidon, seine

Meister, wie in der Baukunst, so auch in der Plastik wird

gehabt haben, aber was den Hebräern zu Gesichte kam, war

sicher in der Regel auch der Form nach abscheulich.

61. Solche Bilder hatten die Propheten vor Augen, wenn

sie gegen die Anbetung von Götzen eiferten. Man möchte

manchmal geneigt sein, ihre Rügen für übertrieben zu halten,

wenn sie den Heiden vorwarfen, dass sie Holz und Stein,

Eisen und Erz anbeten. Isai. 10, 18 f., besonders 44, 9 ff.

Jerem. 10, 3 IV. Isai. 41, 23 f. 46, 5 fl\ Psalm 95, 5. 113

(Hebr. 115) 3 ff. 134, 15. Weisheit 13, 10 ff". 14, 1. 8. 15

(ganz). Baruch VI.

Waren denn die Heiden wirklich so thöricht, die Gottheit

in Holz und Stein zu suchen? Vielleicht würde ein Priester

des tyrisclien Melkarth oder des Adonis von Byblos uns ähn-

lich belehren, wie die Feueranbeter in Bombay den Missionären

gegenüber gethan haben. Sie sagten diesen, dass ihnen das

Feuer nur Symbol der Gottheit sei. Sollten die gebildeten

Phönizier etwas anderes in ihren Götterbildern gesehen haben,

als Symbole? So muss man fragen, wenn man das Heiden-

thum in der Gestalt zu sehen gewohnt ist, wie es aus der

Schule der schelling'schen Geschichtsphilosophie idealisirt und

verjüngt wieder hervorgegangen ist.

Aber welcher Kenner des Alterthums glaubt, dass die

Ideale unserer romantischen Interpreten der antiken Culte den

Verehrern des Baal und Moloch vorgeschwebt haben?

Man erinnere sich, um die Auffassung der Propheten zu

begreifen, an zwei Dinge. Erstens wurden die der Andacht
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gewidmeten Götterbilder zum Tlieil unter abergläubischen Ge-

bräuchen, oder mit Berücksichtigung von vermeintlichen ^lo-

meuten der Astraleinflüsse gegossen ^"'), oder nachdem sie auf-

gestellt waren, eingeweiht. Man bestrich sie z. B. mit dem

Opferblute (Chwolsohn, II. S. 368, 687), wodurch sie eine

Art von Weihe erhielten,

Maimonides (Jad chasakah, hilcoth Obede Cocabim. CT.

§. 2) nimmt an, dass vermöge einer falschen Prophetie die

abenteuerlichen Darstellungen als wirkliche Bilder der Gestirn-

gottheiten und als mit wirksamen Kräften l)egabt erschienen:

„Es standen andere Lügner auf. welche behaupteten, irgend

ein Stern, oder eine Sphäre (^j^», oder ein Geist (Engel

j^^^D) sei ihnen erschienen und habe ihnen befohlen, ihn

auf diese oder jene Art zu verehren; er machte sie dann mit

der Art und Weise, wie der Dienst ausgeübt werden müsse,

bekannt, und befahl ihnen, dieses zu üben oder jenes zu unter-

lassen." Aehnlich 'erklärte Masudi den heidnischen Bilder-

dienst (s. Chwolsohn, I. S. 209).

Man beachte aber auch zweitens, dass im phünizisch-

syrischen Heidenthum Steine und Bäume, Quellen und Berge

verehrt wurden, so dass der Bilderdienst nur eine potenzirte

Eleraentenverehrung war.

62. Die Verehrung von Steinen und Bäumen kann theilweise

aus der Armuth der Götteranbeter erklärt werden. Mit Aus-

nahme einzelner Centralpunkte des Götzendienstes und der

Tempel in den reichen Städten Phöniziens müssen wir uns

den Cultusapparat des phönizischen Heidenthums jedenfalls

äusserst ärmlich denken. Weder reiche Opfer, noch schöne

Altäre haben wir in der Regel vorauszusetzen. Ein paar Steine

."^i4) Vgl. die seltsame Angabe des Tostatus zu Genes, ol: Erant

quaedam capita ex nietallo in qiiodam eerto tempore et sub certis side-

rum aspeotibuä et conjunctionibus planetarum facta . . . fecit hujus modi

Caput Albertus magnu-s ... qiiod discipuhi^ ejus St. Thomas qimdam die

confregit.
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nebeneinander und ein dritter darüber gestellt, war, so scheint

es, eine sehr gewöhnliche Art, den Göttern zu huldigen.

63. Rabbinische Schriftsteller haben uns hierüber Folgen-

des aufbewahrt. ^'^) Zwei Steine sich gegenüber und ein dritter

darauf heisst: beth Kolis ,,Haus des Kolis" (Talm. baba mezia

f. 25. b.) Der oben aufgelegte Schlussstein war zur Errich-

tung des abergläubischen Gebrauches wesentlich, wesshalb die

Mischnah') den von Schuld freispricht, der zwei Steine gegen-

einander stellte. Hier erscheint dieses Steinsymbol unter dem

Namen Markoiis. Buxtorf hat mit Berufung auf die Ueber-

setzung der Vulgata von Prov. 26, 8 (margemah durch acer-

vus Mercurii) angenommen, Marcoiis sei derselbe Name wie

Merliurius.

Diese Erklärung scheint nicht annehmbar zu sein, da

Kolis der Kern des Wortes ist. Kolis ist offenbar das syrische

Kulos, Verehrung, Lobpreisung; mit beth, ein Ort oder Werk-

zeug der Lobpreisung.

64. Das stimmt mit einem Gebrauche überein, welcher

sich in Palästina noch gegenwärtig findet und ebensogut ein

Rest alten Aberglaubens zu sein scheint, wie mancher andere.

Wenn der Araber in die Nähe eines Ortes kommt, dem er

Verehrung erweisen will, hebt er die nächsten besten Steine

auf und legt sie so übereinander, dass sie eine kleine Pyramide

bilden. Ich wurde bei dem Ritte von Bethlehem'') an's todte

Meer, an der Stelle, von wo aus sich Nebi Musa auf der Höhe

zeigt, auf solche Meschhid aufmerksam gemacht. Durch ihre

Errichtung bezeugten die Araber dem Propheten Moses ihre

55) S. Buxtorf, lex. chald. h. v. D''t'1p"^^. Ob Eutychius den

marqulis für Merkurius genommen hat, ist fraglich. Chwolsohn meint,

marquliä sei Merkur, I. 205.

a) Mischnah Abodah sarah. C.IV. §.1.

b) Wenn ich nicht missverstand, heisst ein solcher Steinhaufe

Meschhed. (Vgl. "iyS."i, Genes. 31, 41.)
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Verehrung-. In den unterirdischen Hallen des Tempels zu

Jerusalem (dem sogenannten Stall Saloniöns) findet sich eine

grosse Menge solcher Steinhäufchen.

Wer nun mit heidnischer Intention ein solches Stein-

häufchen eiTichtet. ist ein mar-kolis ,.Herr, oder Yollbringer

des Lobpreises". In der Mischuah scheint indess mar-kolis

für das Steinsymbol selbst genommen zu werden.')

65. Die Verehrung von Bäumen hat sich trotz des Islams

noch in Palästina erhalten. An ausgezeichneten Bäumen werden

Fetzen von Tuch aufgehängt, mit der Erwartung, dass daraus

eine Hülfe gegen Fieber, oder andere Krankheiten erfolge.

Als ich auf der Höhe vor dem schönen Dorfe Kubatieh

am 13. April 1864 hinritt, behängten einzelne unserer Mukker

eine schöne Myrte rechts am Wege mit Lappen von ihren

Kleidern. Es wird derselbe Baum sein, welchen Saulcy

mit Lappen bedeckt fand.'^^)

Es war jedenfalls ein weitverbreiteter Aberglaube , dass

gewissen, immer grünen Bäumen eine besondere Heiligkeit zu-

komme. An die Stelle der Myrte und Cypresse trat im Norden

die Mispel und der Eibenbaum, "j

Das mosaische Gesetz hatte gegen diese Bäume einen

c) "Wenn nicht etwa C'""lp"l?i "ÜZ heis't: „Zur Seite eines (Heiden),

welcher (abergläubische) Verehrung übt."

56) Histoire de l'Art Judaique. 1658. S. 50. II est assez curieux

du reste de voir de? arbres isoles voue« encore, dans la Syrie, ä une

«orte de culte etrange, qui conäiste en ee que tout passant attache un

Chiffon aux branches ou au feuillage de Tarbre consacre. J'en ai ren-

contre un de ce genre, qui etait literalement couvert de petita lambeaux

d'etoffes, ä peu de distance de Djenin, «ur la route de Sanour. Cet arbre

etait appele par les habitant? du pay Omm-ech-cherayeh ( la mere de

la loi).

57) Vgl. Nil3 3on, die Ureinwohner des skandinavi>chen Nordens,

1863. S. 34ff. — Bei Rudertshofen, im bayerischen Mittelfranken (Beiln-

gries) ist ein Druidenbaum beschrieben von Dr Fr. Ant iMayer. Eich-

städt 1826.
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ähnlichen Kampf, wie später die Kirche in Frankreich und

Deutschhmd. Summo decertare debent studio episcopi et

eorum ministri ut arbores daemonibus consecratae, quas vulgus

colit, et in tanta veneratione habet, ut nee ramum vel sur-

culum inde audeat amputare radicibus excidantur et combu-

rantur. (Concil. Nanuet. Cau. 20. Vgl. Coucil. Arelat. Can. 23.)

66. Das mosaische Gesetz gebietet: „Du sollst dir durch-

aus keinen Baum als Ascherah pflanzen neben dem Altare des

Ewigen deines Gottes. Deuter. 16. 21. Ihre (der Canaaniter)

Altäre sollet ihr umstürzen und zerstören, ihre Bildsäulen

(mazebah) zerbrechen und ihre Ascheren umhauen und ihre

Statuen im Feuer verbrennen." Deut. 7, 5.

Die Stelle von immer grünen Bäumen mit gleicher Be-

deutung müssen offenbar auch Säulen vertreten haben, deiui

die Schrift redet von einem Aufrichten, Feststellen, Feststehen,

wie von einem Fällen, Zerbrechen und Niederreissen der Ascheren.

Diese Säulen waren wahrscheinlicli meist von einem klei-

nen Hain belaubter Bäume umgeben"), daher die Vulgata nicht

ohne Grund Ascherah öfter mit Lucus übersetzt.'')

Aus der Stelle 2 Kön. 15, 13. 2 Chron. 15, 16. geht die

Bedeutung dieses heidnischen Apparates hervor.'') Das mo-

saische Gesetz und die Propheten hatten offenbar zwei wich-

tige Gründe, gegen die Heilighaltung solcher Ascheroth und

dessen, was dazu gehörte, zu eifern; denn es war für alle eine

Verlockung zum Aberglauben und für die Frauen besonders

ein Anlass zur Sittenlosigkeit.

67. Da man für die Aufstellung solcher Sjmibole wirk-

liche Höhen wählte oder künstliche Erhöhungen bereitete, so

klärt sich der Ausdruck „bamah" „Höhen" auf, welcher an

a) Von den Emblemen des Baal-Ifanininn, welelie 3elbst Hammanim
liiessen, war oben die Rede ^. 31.

b) Einen bestimmten Fall führt Movers, Plioii. I. S. 509 f., an.

cj Vgl. Movers, I, S. "wl.



VI. Tempel- und Bilderdienst. 81

8ehr vielen Stellen der Schrift Stätten heidnischen Aberglau-

bens bezeichnet.^) So gewöhnlich war die Liebhaberei, nur

auf hochgelegenen Orten Heiligthümer anzulegen, da,ss man

in Thälern und Ebenen Erdhiigel aufwarf, und auf ihnen Tempel

und Altäre oder Sacella gründete. Diese künstlichen Anhöhen

sind die in den alttestamentlichen Büchern so oft erwähnten

Höhen (bamoth), welche man auch in Thälern (Jer. 7, 31.)

und in den Städten (2 Kön. 7, 9.) antrifit, und auf denen

Höhenzelte (botte ha bamoth) aufgeschlagen waren (1 Kön.

13, 32. 2 Kön. 17, 29.). Vgl. Ezech. 16, 16.'^)

68. In neuerer Zeit ist diesen Arten von Naturcultus eine

grosse Aufmerksamkeit gewidmet worden. Chevalier Gou-

zerot des Mousseaux hat die Baetylen durch verschiedene

Gebiete des Alterthums verfolgt. '^) Er hat das Verdienst, die

keltischen Alterthümer dieser Art als ein Glied einer grossen

Kette von heidnischen Observanzen nachgewiesen zu haben.

Leider macht er von dem Kechte der Combination einen so

unmässigen Gebrauch, dass selbst die Druidensteine und kel-

tischen Steingehäge, über welche man von ihm einen Bericht

erwarten konnte (vgl. jenes bei Stone-henge in England), nicht

in ihrer wahren Gestalt bei ihm erscheinen. Vermöge seiner

Vorliebe für die Bätylien wird der grösste Theil der Mj'tho-

logie so zu sagen petrificirt.

Auf dem biblischen Boden, auf welchen G. des Mous-

seaux oft Bezug genommen hat, sucht Dozy in den Gilgalim

eine eigene Art Tempel- und Altarconstructionen des Baal-

cultes nachzuweisen.') Der schwarze Stein der Caaba mag

als ein noch redender Zeuge eines Cultus gelten, der bekannt-

lich mit grossem Gepränge aus dem Orient auch nach Rom

d) Vgl. Movers, I. S. 571 f.

e) Movers, I. S. G75.

f) In dem Werke: Dieu et les Dieux. Paris 1854. 588 S.

g) Die Israeliten in Mekka. Leipzig. S. 103 ff.

Haneber g-, religiöse Alterthümer der Bibel. Q
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verpflanzt wurde, da das unförmliche viereckige Steinbild der

Magna Dea von einer auf fünf Staatsschiffen fahrenden Depu-

tation aus Pessinus nach Ostia gebracht wurde. *")

Nach Suidas (s. v. 0ei>g ""jQrig) wird in der Stadt Petra

die Gottheit als Ares verehrt. ,,Sein Idol ist ein schwarzer,

viereckiger, unförmlicher Stein, vier Fuss hoch, zwei breit.

Er steht auf einem goldenen Gestell. Ihm bringen sie Opfer

dar und begiessen ihn mit dem Blute der Opferthiere. Der

ganze Tempel ist mit Gold geschmückt und mit Weihgeschen-

ken erfüllt." 5S)

Aehnliche Erscheinungen gestatten uns nicht, den Stein-

cult in allen Fällen als blosses Surrogat für eine ausgebildete

Verehrung von geformten Götterstatuen zu betrachten. Die Bä-

tylien'^^) müssen etwas für sich bedeutet haben. Man schrieb

ihnen, besonders wenn es vom Himmel gefallene Meteorsteine")

waren, eine Art Seele zu. Philo von Byblos sagt: "En&voriae

i^Bog OvQttvog BairvXia, Xi^ovg ef^iipvxovg i^rixavtidafAevog (bei

Müller, Fragm. III. 568).

Man wird an solche Bätylien zu denken haben, wenn im

Pentateuch (Levit. 26, 1. vgl. Numm. 32, 52) gesagt wird:

„Machet euch keine Götzen (Dvv^) und keine Statue (^DD)

h) Im Jahre d. St. 549, vor Chr. 205. — Livius beschreibt den

Einzug ausführlich 1. XXIX.

58) Bei Krehl, über die Religion der vorislamischen Araber.

Leipzig 1803. S. 48. Ygl. Sepp, architektonische Studien. Würzburg
18G7. S. 171 ff.

59) Es lag natürlich nahe, dass man mit Bezugnahme auf Genes.

38, 19. die iSaiivXoi oder ßcuzvXuc durch t'N'D^S erkhärte. Vgl. Hand-

wörterbuch der griechischen und römischen Mythologie von Dr. Ed.
Jacobi. Koburg 1830. S. 181. Dass diese Steine bei den Canaanitern

auch Abdir, Abadir hiessen (Bochart, Phaleg ed. 1681. p. 786), ist

vielleiclit aus "IXn ]2N = HTIi'^ ]2S' oder "n pN' rr im p«
zu erklären.

a) Jconereig {Xi&ot)^ Seldenus, de Diis Syrig, p. 224.
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und keine Stele (nZ}lJ?2) und richtet sie euch nicht auf, und

einen gezeichneten Stein (n^Dtl^D pi^)^") setzet nicht in euer

Land, um dabei anzubeten, "denn ich der Ewige bin euer

Gott." Man salbte diese Steine mit Oel, goss Wein und

Opferblut über sie und bekränzte sie. Man warf sich vor

ihnen nieder, um ihnen sein Wohlergehen zu empfehlen. (Lu-

cian, Alex. 30.) Daher die prophetische Eüge (Jerem. 3, 9.)

:

Moechata est (gens Israelitica) cum lapide et ligno; was

freilich auf jede Art von Götzenbildern bezogen werden kann,

VII. Cultnspersonal dos phüiiizisciien nnd syrischen Heiden tli ums.

69. Dass ein Götterdienst mit Opfern und Tempeln ein

sehr bedeutendes Cultuspersonal hatte, ist natürlich. Die

Priester, welche den Opfercult besorgten, heissen in den kar-

thagischen Inschriften Q^jrO; aus der i. J. 1845") in Mar-

seille aufgefundenen und nun beinahe ganz erklärten Opfertafel,

wie aus einer ähnlichen, die Hr. Davis aus Afrika nach Lon-

don gebracht hat"), geht hervor, dass die Gefälle beim Opfer

ebenso regelmässig bestimmt waren, wie im Tempel zu Je-

rusalem.

In Tyrus gab es sehr vornehme und reiche Priester;

Dido, die Gründerin von Karthago, ward, obwohl Königs-

tochter, an den Priester Sichäus vermählt. Die tyrischen

Priester bezogen einen Zehent und hatten reiche Besitzungen.

(Movers, IL 527.)

Seitdem durch Verschwägerung des samarischen Königs-

hauses mit Tyrus der Baalcult im nördlichen Reiche mächtig

60) Movers (I. 105) versteht unter p^r^ki'?:; i2N mit angemalten

Charakteren bedeckte Betyle, oder Säulen, die Minutius Felix Lapides

effigiati nennt. Sie wurden nach Damascius zu Orakeln benützt.

a) S. Movers, das Opferwesen der Karthager. Breslau 1847. S. 2.

b) Davis, Carthage and her remains. London 18<)1. p. 279, 29(3 f.

Vgl. Meier in ZDM. G. Bd. XIX. 18G5. S. 115 ff.

6*
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unterstützt wurde, gab es dort eine solche Menge von Priestern,

dass Elias deren 850 an Einem Tage konnte hinrichten lassen.

1 (3) reg. XVIII. 19 ff. Es werden bei dieser Begebenheit

Propheten des Baal (7J^2m ''^^^DJ) und Propheten der Ascherah

(rrnCi^^^n ^^^''DJ) unterschieden'. Man wird unter den Pro-

pheten hier solche Priester verstehen müssen, welche neben

dem Dienste der Opfer auch jenen der Orakel versahen.

70. Die heilige Schrift bezeichnet die heidnischen Prie-

ster öfter als Kemarim (D^I.D?)- "^ (4) reg. 23, 5. Oseas

X. 5. Sophon. 1. 4. Offenbar mit einer verächtlichen Neben-

bedeutung.^') Vielleicht ist darunter eine Art von Derwischen

zu verstehen.

So etwas waren wohl die Kedeschim (D''ti^"lp) und Ke-

deschoth (nit^"|p5 Deuter. 23, 18.). Man hat darunter zunächst

männliche und weibliche Hierodulen zu verstehen. Grössere

Tempel, wie der in Mabug, hatten deren natürlich viele. Der

sinnliche Charakter des Cultus brachte es mit sich, dass diese

Unglücklichen aus der Wollust Profession machten, daher wer-

den die Kedeschoth geradezu als nograi bezeichnet.

Vermöge des oben angegebenen Charakters der Baal-

religion musste es auch solche Verkünder dieses Cultus geben,

welche durch gräuliche Selbstpeinigungen und Selbstverstüm-

melungen ihre Religiosität bezeugten.

71. Dergleichen zogen bald in grössern, bald in kleinern

Gruppen im Lande umher und zeigten die Wunder ihrer blu-

tigen Ascese. Nach den uns aufbehaltenen Zeugnissen der

Alten dürfen wir die entartetsten Gattungen der muslimischen

(y'ufi's zur Veranschaulichung vergleichen.

Man weiss z.B., wie die Rifäji-fakire in Indien sich ver-

61) Es ist bisher nicht gelungen, eine erträgliche Etymologie auf-

zufinden. Vielleicht liegt eine dialektische Abkürzung aus N"!):: iniT

zu Grunde, Es wäre dann zunächst der Name der philistäischen Marna-

Priester.
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wunden, Schwerter oder Messer durch den Leib stossen, Glas-

scherben A'erschlucken u.dgl. (S. Qanoon-e-Islam. London 1832.

S. 291. Lane, ägyptische Sitten. IL 56 ff.)

Diese indischen Auswüchse des Islam sind offenbar eine

Copie von den brahmanischen Jogis, über welche unter anderm

Bohlen (altes Indien. I. S. 282) nachzulesen ist.

Man kann sich nicht enthalten, in den verwandten Er-

scheinungen der Derwische von Syrien und Nordafrika die Fort-

setzung dessen zu sehen, was einst aus dem Culte der Mylitta,

der Astarte, des Baal und Melkarth naturgemäss hervor-

gewachsen war.

Die Schamlosigkeit gerade der strengsten Fakire ist be-

kannt; so fand man auch an den Geweihten des Baal so viel

sittlich Anstössiges, dass die männlichen (Q''t!l/"1p) geradezu

mit cinaedi, die weiblichen mit ähnlichen Ausdrücken bezeich-

net werden. ^^)

72. Manche von diesen Hierodulen zogen Almosen sam-

melnd umher, welches sie dann an die Tempel lieferten, so-

weit sie dessen nicht selber bedurften. Solche Geschenke an

den Tempel zu bringen, verbietet das mosaische Gesetz. Deuter.

(J2) Der heil. Hieronymus sagt: Verbum Cadesoth quod Aquila

iftlkkny/neyioi', Symmachus einiQidwy, Septuaginta TeieXeafxfvaDv. Theo-

dotion xexioqiaiiifov interpretati sunt, nos effeminatos vertimus, ut sen-

8um verbi nostrorura auribus panderemus. Hi sunt, quos hodie Romae,

matri non deorum sed daemoniorutn servientes Gallos vocant, eo quod

de hao gente Romani truncatos libidine in honorem Atys, quem eunuchum

dea meretrix fecerat, sacerdotes illius manciparint. Propterea autera Gal-

lorura gentis homiries effeminantur, ut qui urbem Romanara ceperant,

hac feriantur ignominiü. Istiusmodi idololatria erat in Israel: colentibus

maxime feminis Beelphegor ob obscoeni magnitudinem, quem nos Priapum

possumus appellare. Unde et Asa rex tulit excelsa de populo et hujus-

cemodi sacerdotes et matrem de augusto deposuit imperio sicut «criptura

testatur dicens: Et fecit Asa etc. (l.Kön. 15, ll.fiF.) Sciendum autem

quod in praesenti Cadesoth meretrices tegsig id est sacerdotes Priapo

mancipatas vocet. In aliis autem locis viros exsectos libidine Cadesim

legimus. In Osee proph. c. IV. Opp. Martianay UI. 12G1. f. Migne IV. 852.
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23, 19. Ein recht anschauliches, die Vorstellung von den

heidnischen Einflüssen auf Israel vervollständigendes Bild des

Treibens dieser schändlichen Banden von Naturreligiosen giebt

uns Apulejus^) und wenn es auch aus später Zeit ist, so

dürfen wir doch davon auf früheres Unwesen der Art schliessen,

indem ja die damit verwandten Bacchus-Umzüge und sivaischen

Ausgelassenheiten der Joginen in Indien uns nöthigen, den

altern canaanitischen Cult ebenso ausgestattet zu denken. Wenn

eine Schaar Cinäden durch's Land zog, so schickte sie einen

Trompeter voran, der sie auf seinem in Gestalt einer Schlange

gewundenen Hörn in den Dörfern, an den Meierhöfen, oder

auch in den Gassen der Stadt anmelden musste. Ihm folgten

im fremdartigsten Aufzuge die bettelnden Priester und Cinäden

mit ihrem Chef; mitten unter ihnen machte sich ein Esel

mit dem verhüllten Symbol der Naturgöttin und dem Bettel-

sack auf dem Rücken, bemerkbar. Sie waren in buntfarbige,

schmutzige Frauengewänder gekleidet, an den Wangen und

Augen gleich den (dortigen) Frauen geschmückt, den Kopf mit

gelben Turbanen von Seide oder Linnen umwunden; einige

trugen auch weisse Kleider, die Arme waren bis zur Schulter

aufgestreift
; grosse Schwerter, auch die Geissei, dann Klapper,

Pfeifen, Cymbeln in den Händen, zogen sie mehr tanzend als

gehend unter dem Schall einer wilden Musik die Strasse. An
einem Meierhofe angekommen, stellen sie ihre Gaukeleien an.

Ein missheiliges Geheul eröff"net die Scene. Dann fliegen sie

wild durcheinander, das Haupt tief zur Erde gesenkt, aber in

Kreisen sich herumdrehend, so dass das aufgelöste Haar durch

den Koth schleift; dabei zerbeissen sie sich zuerst die Arme
und zerschneiden sie zuletzt mit den zweischneidigen Schwer-

tern, die sie zu tragen pflegen. Dann beginnt eine neue

Scene. . Einer von ihnen , der es in der Raserei allen zuvor-

thuet, fängt unter Aechzen und Stöhnen an zu prophezeien;

ft) Nach Movers (Phönizier, I. G81 f.).
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er klagt sich öffentlich seiner begangenen Sünden an, die er

durch die Züchtigungen des Fleisches nun bestrafen will, nimmt

die knotige Geissei, welche die Gallen zu tragen pflegen, zer-

schlägt den Rücken, zerschneidet sich mit Schwertern, bis das

Blut von dem verstümmelten Körper heruntertrieft. Am Ende

sammeln sie Almosen, „Einige werfen ihnen Kupfer- auch

wohl Silbermünzen in den vorgehaltenen Schooss, Andere bringen

Wein, Milch, Käse, Mehl herbei, was sie gierig zusammen-

raffen, in dem dazu bestimmten Sacke neben der Göttin, dem

Esel auf den Rücken legen, dann bis zum nächsten Dorf oder

Landhaus weiter ziehen, wo das ganze Ceremoniel aufs Neue

wiederholt wird." Am Abend in der Herberge angekommen,

zehren sie von dem gewonnenen Almosen und treiben mit

jungen Burschen unzüchtige Ausgelassenheiten.

73. Die Initiation zu solchem Götzendienst war vielfältig

das Werk des Augenblicks. „Alle Nachrichten stimmen darin

überein, dass die Verschneidung freiwillig und im Anfall

einer heiligen Raserei vollzogen wurde; die Göttin instigirte

dazu, veranlasst und erregt wurde aber nach allgemeiner An-

gabe alter Schriftsteller dieser furor Acdestius (wie Arnobius

adv. Gent. V. p. 210 sagt), durch den Zauber, den die Sang-

weise, die begeisternde Musik des Tympanon, des Cymbalon

und besonders der Flöte, über den Zuhörer ausübte." Beson-

ders an den grossen Festen der syrischen Göttin entstanden

neue Gallen; ,,denn wenn sie pfeifen und ihre Orgien halten,

überfällt Viele, welche nur, um Zuschauer zu sein, gekommen

sind, die Raserei; der Jüngling aber, den es überfällt, reisst

sich die Kleider vom Leibe, läuft unter lautem Geschrei

mitten in die Haufen der Begeisterten, ergreift eins der

Schwerter, die seit Alters zu diesem Zweck bereit stehen, und

verschneidet sich selbst." „Der so von der Gottheit Begeisterte

ist für alles Schmerzgefühl unempfänglich; und ob sie sich

auch mit Spiessen durchstechen, mit Beilen zerschneiden, mit

Messern ihre Arme verwunden, so fühlen sie es doch nicht.
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sagt Jamblich US; denn alles thierische Leben höre dann auf,

und das eigene Bewusstsein werde von dem sie erfüllenden

Geiste der Gottheit absorbirt." (De Myst. 111. 4.)')

VIII. Die Feste.

74. Aus der bisherigen Darstellung des syrischen Heiden-

thums erhellt hinlänglich, wie die Kücksicht auf die Sternen-

welt in allen Gebieten anzutreffen ist. So tief sich die Gottes-

idee in Schlamm und Sinnenlust versenkt hat, so weit sie auch

in die unberechenbaren Irrwege der Phantasie hineingerathen

ist, so müssen ihr Sonne, Mond und Sterne immer wieder

einen idealen Glanz verleihen.^"*)

So überrascht es uns nicht, dass die wichtigsten Feste

mit den Phasen des Sonnenjahres zusammentreffen.

Das gilt vor allem von den zwei oder drei Adonisfesten.

Eines wurde im September gehalten, um die Zeit der Nacht-

gleiche. Da beweinte man den Tod des Adonis, denn die

hellere, wärmere Zeit hatte ein Ende. Diese Zeit für das

Trauerfest des Adonis nimmt Movers an. „Da Adonis am

23. September starb und von da an sieben Tage lang betrauert

wurde, so fällt der achte Tag, wo er wieder auferstand, gerade

auf den ersten Tisri oder Oktober." (I. 211.) Der heil. Hie-

ronymus (zu Ezechiel VIII, 14) hält fest, dass der Monat

Tammüz die Zeit dieses Festes bezeichne, für welchen er geradezu

den Juni setzt, obwohl es genauer wäre, Juni—Juli zu nehmen.

Die Darstellung der Festgebräuche gieht Movers (1. c.)

ausführlich.

b) Movers a. a. 0. S. 684 ff.

63) Die Mischnah (Abodah sarah IV. 8) berichtet von einem Ein-

wand, der in Kom den Juden hinsichtlich der Verehrung der Gotter ge-

macht wurde. Wenn die Götter falsch wären, müsste sie der wahre

Gott vernichten. Die jüdischen Gelehrten erwiederten, dass Sonne, Mond
und Sterne der Hauptgegenstand der Verehrung seien, diese aber seien

ein Werk Gottes.
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Derselbe hat auch das von Babylon nach dem Westen

verpflanzte sehr üppige Hüttenfest, welches in den Juli fiel

und fünf Tage dauerte (S. 480 ff.), umständlich genug ge-

schildert. Der Prophet Ezechiel hatte dieses Fest, wie Movers
meint, vor Augen, wenn er (23, 40.) die Ausschweifungen des

Götzendienstes rügt.

Von ähnlichem Charakter waren die Wallfahrten an den

See von Hierapolis im nördlichen Syrien und an jenen in

Mittelsyrien bei Byblos. (S. Mislin, I. 434 ff.)

Die Mischnah nimmt noch in später Zeit auf heidnische

Feste Rücksicht, welche im Freien gehalten wurden. (Abodah

Sarah I. 4.)

75. Bei diesen Gelegenheiten trat jene Ueppigkeit ganz

vorzüglich hervor, die mit dem ganzen syrischen Culte ver-

wachsen war. Was Herodot (I. 199) vom babylonischen Culte

berichtet, ist in mannigfacher Weise auf den syrischen über-

gegangen; nicht nur da, wo die dea Syra als Astarte oder

Thanith auftrat (s. Movers, I. 240 f. 680), sondern auch im

Cultuskreise männlicher Götter (wie im Tafivgag von Beiruth,

Movers, I. 661) tritt diese Seite des Cultus hervor.

Kein Wunder also, wenn die Propheten die Betheiligung

am Götzendienst in den mannigfachsten Wendungen, bei wel-

chen auffallende Derbheiten nicht fehlen, als Unzucht und

Ehebruch bezeichnen. Vgl. Deuter. 31, 16. Richter 2, 17.

Levit. 17, 7. 20, 5. 6. Isai. 57, 5. Besonders stark drückt

sich Oseas 1, 1 ff. und Ezechiel z. B. K. XVI. aus. Jer. 3, 8 f.

5, 7. 9, 1. 23, 14. u. s. w.

76. Ausser den allgemeinen öffentlichen Festen gab es

bei den Heiden viele Privatfeste ; die Mischnah erwähnt solche,

die am Jahrestage der Verfertigung eines Bildes gefeiert

w;urden. (Abodah TU. 1.)

Aus der römischen Zeit erwähnt die Mischnah fünf Arten

von heidnischen Festen, von denen die Israeliten sich ferne

halten sollten: 1) die Calendae, Monatsanfang; 2) die Satur-
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nalien, welche den syrischen Saccäen entsprachen ; 3) die räth-

selhaften Kartisim (D^D^CO^Ip)» vielleicht die Quirinalia am

17. Februar; 4) der Geburtstag des regierenden Kaisers ; 5) der

Sterbetag des frühern. (Mischnah, Abodah I. 3.)

Betrachtet man den Charakter der phönizisch-babylonischen

Eeligion im Allgemeinen, so begreift man, dass sie einem

sinnlichen und zugleich abergläubischen Volke sehr gefährlich

werden musste.'') Nimmt man hinzu, dass der ägyptische

Götzendienst^"*) mit seinem reichen Cultus, seinem poetischen

Pantheismus nicht nur am Anfange, sondern fort und fort im

Hintergrunde stand, so sieht man, wie stark die Widerstands-

kraft des Monotheismus sein musste, um sich so mächtiger

Einwirkungen zu erwehren.

a) Vgl. meine Geschichte der OflFenbarung. III. Aufl. S. 205 f.

64) Vgl. hierüber Döllinger, Heidenthum und Judenthum. 1857.

S. 407 fif. — Lepsius, über den ersten ägyptischen Götterkreis. Berlin

1851. (Gelesen in der k. Akademie der Wissensch. am 26. Juni 1851.)

Dessen neuestes Werk: Aelteste Texte des Todtenbuches. 1867. S. 25 ff.
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Die Grundlagen der mosaischen Religion.

I. Charakter der mosaischen Religion im Allgemeinen.

78. Um einem sinnlich anziehenden und politisch mäch-

tigen Heidenthum gewachsen zu sein, musste der Monotheismus

der Patriachenzeit sich bestimmter ausprägen. Die Entwicklung

war theils eine positive, theils eine polemische. Die Glaubens-

und Sittenlehre wurde bereichert und bestimmte Grundsätze

der Abwehr aufgestellt. In gleichgültigen Dingen fand eine

Anbequemung statt. Diese erstreckte sich in Einem Falle

sogar auf etwas sehr Wichtiges, nämlich die Ehescheidung.

Christus sagt: Moyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis

dimittere uxores vestras, ab initio autem non fuit sie. Matth.

19, 8. In der Patriarchenzeit tritt ferner der religiöse Zustand

einzelner bevorzugter Menschen in der Bibel in den Vorder-

grund, im mosaischen Gesetz wird ein Zustand berücksichtigt,

welcher sich auf ein ganzes Volk ausdehnen konnte. So kommt

es, dass das patriarchalische Urtheil über den Eifer Levi's den

Grundsätzen vollendeter Religiosität mehr conform ist, als das

Urtheil Mosis. Jakob verwirft den Eifer Levi's, welcher zum

Schwerte gi-ifif. (Genes. 49, 7. Maledictus furor eorum.) Moses

lobt denselben Eifer. (Deuteron. 33, 9 ff.) Vor allem wurde

die Grenze zwischen dem Bekenntniss der Israeliten und der

Religion der Heiden aufs Schärfste markirt. Was immer mit
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dem heidnischen Ciilte zusammenhing, wurde von den Ver-

kündern und Vertheidigern der Religion, namentlich den Pro-

pheten, als Gegenstand der Verachtung behandelt. Im prophe-

tischen Sprachgebrauch und in den Psalmen ist „Scheusal,

Gräuel, Nichtiges" der gewöhnliche Ausdruck für die Gott-

lieiten der Phönizier und Aegyptier und ihre Bilder. Das

mosaische Gesetz weihte nicht nur alle Gegenstände des frem-

den Cultus der Vernichtung (Deuteron. VII. 25 f.), sondern

legte den Israeliten sogar die Pflicht auf, die canaanitischen

Bekenner des Heidenthums auszurotten. (Exod.23, 23

—

33u.ö.)

Das ist im Allgemeinen der Charakter der mosaischen

Glaubenslehre und Gesetzgebung. Sie ist auf eine schriftliche

Urkunde gegründet, diese selbst beruht aber auf der Sicherheit

der mündlichen Tradition, wie denn von Anfang an eine leben-

dige Autorität in Moses und nach ihm in verschiedenen Ver-

tretern das Gesetz zu deuten und zu erweitern hatte. Wir

müssen vor allem über die Art, wie diese Autorität für Er-

haltung und Deutung der Lehre sorgte, ins Klare kommen.

11. Äufbewabraog und Fortbildang der Lehre.

79. Während bis auf Moses die Lehre von Gott und der

Bestimmung und Aufgabe des Menschen sich an die patriarcha-

lische Familie anschloss, — der wahre Gott heisst Gott Abra-

hams, Isaak und Jakobs, — musste jetzt, da aus der Familie

ein Volk geworden war, da auch die Offenbarung an Ausdeh-

nung viel gewonnen hatte, für eine gehörig verbürgte Uebergabe

des heiligen Depositums gesorgt werden. Früher war, so scheint

es, der Erstgeborne der natürliche Zeuge und Depositär der heili-

gen Kunde, jedenfalls waren diess langlebende Familienhäupter.

(Deut. 32, 7. Job. 8, 8 f.) Unter Moses trat der Stamm Levi

in die Pflicht und das Eecht ein, ein lebendiges Gefäss der

sinaitischen Offenbarung zu werden; ihm wurde ganz vorzüg-

lich das Gesetz eingehändigt (Deuter. 31, 9.) , aus den Hän-

den der Priester sollte der jeweilige König eine authentische
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Urkunde davou empfangen. (Deuter. 17, 18.) Doch waren die

Familienhäupter nicht aus ihrem ursprünglichen Rechte ver-

drängt. Schon unter Moses constituirten 70 Aelteste mit dem

Hohenpriester die vom Geiste des Herrn geleitete Kirche

Israels ^^) (ein vollständiges Synedrium) ; daher werden (Deuter.

31, 9.) die Aeltesteu Israels ausdrücklich als Bewahrer der

heiligen Gesetzesurkunde nach den Leviten genannt. Diese

Kirche (im Pentateuch adath lisrael, (Tvmycoyr] tov 'IaQar\l

genannt) bestand noch unter Josue (9, 15. 18. 22, 30.) und den

Richtern (21, 15.); wenn gleich unter diesen in späterer Zeit

die Volkesältesten vielleicht nicht so regelmässig sich zu einer

Einheit zusammenfanden. In solcher Zeit blieb dann die Sorge

für treue üeberlieferung des Gesetzes ganz bei den Priestern.''^)

Als die Richter den Königen weichen mussten und diese die

Gewalt sämmtlicher Aeltesten in Einer Person vereinigten,

wurde eine neue Veranstaltung der göttlichen Oekonomie noth-

wendig. So lange ausser den Priestern sieben zig angesehene

Männer aus den verschiedenen Gegenden Palästina's über die

Reinerhaltung des ursprünglichen Gesetzes, besonders in Bezie-

hung auf praktische Anwendung, wachten, war die Möglichkeit

einer Verkehrung weit geringer, als seitdem Könige so grossen

Einfluss auf die Rechtspraxis erhielten, welche ja für künftige

Entscheidungen präjudiciren musste. Daher fügte es Gott, dass

65) S. Nuni. 11, 2i 1'. , wo vom Geisto des Mose? genommen und

diesen Siebenzig mitgetheilt wird.

Gdj Die Rabbinen nehmen unbedenklich an, dass ein dem spätem

Synedrium ähnliches Collegium unter den Königen bestanden habe. Wir

sehen das unter anderem aus der Erzählung von Davids Tod. Er starb

an einem Sabbath im Garten. Es fragte sich, ob man ihn (vgl. Misch-

nah, Sabbath c. 23, 5.) von der Stelle bringen dürfe. Salomoh sandte

an das Synedrium, um hierüber ein Gutachten einzuholen. Dieses lautete

dahin, man dürfe vor Sabbathschluss die Leiche nicht von der Stelle

bringen. Sabbath f. oO. b., daraus En Jacob, Sabbath ur. 2(), mihi f. nj- »•

Jad Cbisakah, Sabbath, C. ^(i. nr. 21. ed. Arast. f. 189. b. Orach chajim

nr. 311.
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neben den Königen ununterbrochen eine Reihe von unmittel-

baren Gottgesandten herlief. Ein Prophet führt den ersten

König ein und unterstützt ihn mit Rath und That, tritt aber

auch gegen ihn als Zeuge des göttlichen Gesetzes auf. Und

so geschieht's bei den folgenden Königen bis auf die Zerstörung

Jerusalems. Als das Volk in die Gefangenschaft gerieth, waren

sie mit dem Priestergeschlecht die Stammhalter der fortdauern-

den Ueberlieferung. Das Priesterthum erhielt in Esra den Be-

ruf, die ganze geistige Uebergabe wieder zu reproduciren. Das

Prophetenthum stand ihm tröstend, rathend und helfend zur

Seite (Haggai, Zacharias, Malachias); unter der Mitwirkung

desselben sammelte sich um ihn, wie um einen zweiten Moses,

ein ähnliches Collegium, wie das unter Moses gebildete war.

80. Dieses Collegium ist die sogenannte grosse Synagoge

(K'neseth haggedolah), welche unter der persischen Oberherr-

schaft (480—332 V. Chr.) und zum Theil noch unter dem

Einflüsse der Ptolemäer und Seleucideu ausser der Gerichtspflege

sich besonders die doktrinelle Festhaltung und die gewissenhafte

Fortpflanzung der positiven Religion vom Sinai angelegen sein

Hess. Simon der Gerechte (um 320) war eines der bedeutendsten

Mitglieder dieses Collegiums nach der Zeit der Propheten.^')

67) Einstimmig mit dieser Auseinandersetzung sagt die Mischnah

(Pirke Aboth, Seder IV. ed. Surenh. S. 4G9): Moses erhielt (Kibbel,

daher Kabbala naQudoxv gegenüberstehend der nccQÜdoais, traditio) die

Offenbarung (tliorah) vom Sinai und übergab sie dem Josue, Josue aber

den Aeltesten, die Aeltesten den Propheten, die Propheten den Männern

der grossen Synagoge. — Ausser der Mischnah in Pirke Aboth C. I

sprechen folgende Stellen von der „grossen Synagoge": Talmud Jer.

Megillah f. 74. col. 3. Quando surrexerunt viri synagogae magnae

(n'l'Tlin HD^D ''W^'is) illi restituerunt magnificentiam (n^ll^n n{< d. h.

das erhabene Gesetz) in pristinum statum (HJt^'T''^)- Joma f. 09. b.

Quare vocatur nomen eorum: „Viri synagogae magnae?" Eo, quod

restituerunt coronam (mtOy d. i. das Gesetz, Pentateuch) in pristinum

statum vel splendorem. Baba bathra f. 15. a. Viri synagogae magnae

descripserunt librum Ezechielis, duodecim prophetarum minorum, Danielis
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Die auf die eben gezeigte Art repräsentirte Synagoge hatte

nicht bloss das Geschäft, die schriftliche Offenbarung, wie sie

Moses niedergelegt, zu bewahren, sondern musste auch die dem

geschriebenen Worte zur Seite gehende Ergänzung durch tra-

ditionelles Bewusstsein der ursprünglichen Cultusforraeu, sowie

das nothwendig beigegebeue mündliche Gesetz fortleiten und

zeitgemässe Verfügungen treffen.

Ohne traditionelles Bewusstsein würde die geschriebene

Offenbarung vielfacher Willkühr im Deuten ausgesetzt gewesen

sein, obwohl sie wiederum der reicheren mündlichen Lehre be-

stimmte Anhaltspunkte darbot (ein Kanon war). Ohne münd-

liche, autorisirte Erklärung hätte das schriftliche Gesetz seine

Bestimmung nicht erreichen können, indem es vielfach ganz

dunkel ist.

81. I. So z.B. wird Levit. 21, 10. ""j geboten: „Den sie-

et Esther. Vgl. andere spätere Zeugnisse bei Buxtorf, Commentar.

Masorethicus. p. 90 ff., wo unter anderem aus Abraham Ben David die

Meinung angeführt wird, dass die Propheten Aggäus, Zacharias und Ma-

lachias der grossen Synagoge das Depositum fidei, das Gesetz, übergeben

hätten, und dass Sorobabel, Jesus, Nehemias, Seraja, Reelja, Mar-

dochäus, Bilschan, Mispar, Bigvai, Rechum und Baana die Häupter der

grossen Synagoge waren (ubn^n PD^Z ""U'N'^)- Nach Megillah bab.

f. 17. b. hätte die ^grosse Synagoge" 120 Mitglieder gezählt. Nach Jost

(Geschichte des Judenthums. I. Abth. 1857. S. 42) wären vor allem die

85 Unterzeichner der bei Nehemias genannten Urkunde hieher zu rech-

nen. Er bemerlit, in „Jer. Megillah 70. d. wird berichtet, 85 sekenim

(worunter noch über 3(i Propheten) hätten über die Einführung des Purim-

festes lange Bedenken getragen. Offenbar sind dies die 85 des Nehe-

mias." Ewald (Geschichte des Volkes Israel. IL Ausg. IV. Bd. S. 19U)

ist geneigt, ein Synedrium von 71 Mitgliedern anzunehmen. J. Deren-

bourg bespricht in dem eben erschienenen Essai sur l'histoire et la

geographie de la Palestine. T. I. S. 29 ff. die „grosse Synagoge". Grüne-

baum (die Sittenlehre des Judenthums. Mannheim 18G7. S. 73) will die

Wifksamkeit der grossen Synagoge auf etwa 210 Jahre ausdehnen, d.h.

von Esra bis zur Entstehung des Pharisäismus.

a) Vgl. Peter Beer, Geschichte, Lehren und Meinungen der

Judensekten. Th. L S. 207 ff.
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benten Tag sollst du ruhen, und keine Arbeit verrichten." Da

nun bloss das Anzünden von Feuer (Exod. 35, 3.), das Auf-

lesen von Holz (Num. 15, 32.) und das Weggehen von einem

eingenommenen Orte (Exod. 16, 27.) ausdrücklich im Penta-

teuch verboten wird, so ist eine mündliche Bestimmung dar-

über nöthig, was die göttliche Gesetzgebung alles unter dem

Ausdruck „Arbeit am Sabbath" verstanden wissen wolle.

Deuter. 6, 6— 9. befiehlt Gott, die bisher ausgesprochenen

Worte zum Zeichen an die Hand und zum Gedächtniss zwischen

die Augen zu binden. Ohne Tradition wäre man nicht im

Stande, diesen Befehl genau auszuführen. (Phylakterien, Tfillin.)

Levit. 23, 40. wird geboten, am Lauberhüttenfest 1) Palm-

zweige, 2) Myrthen, 3) Bachweiden als Symbol der Festlich-

keit zu einem Strauss zu binden und dazu noch die Frucht vom

Hadar-Baume (Ez-hadar) zu nehmen. Welches ist diese Frucht y

Besonders einleuchtend ist der Fall Deuter. 12, 21. „Du

sollst von den Schaafen und Kindern, die dir Gott gegeben

hat, schlachten, wie ich dir befohlen habe." Nirgends ist ein

solcher Befehl aufgezeichnet, das geschriebene Wort appellirt

also ausdrücklich an die mündliche Ueberlieferung und diese

hat wirklich sehr genaue Bestimmungen über das Schlachten

des Viehes aufbewahrt.

Levit. 16, 29. wird gefordert: „Am zehnten Tag des

siebenten Monats sollt ihr euern Leib kasteien." Worin soll

diese Kasteiung bestehen? Die Tradition antwortet: In Ent-

haltsamkeit von Essen, Trinken, Salben u. s. w.

Unbedingt nothwendig war eine Tradition über die Cultus-

formen. Die Bestimmungen über Opfer u. dgl. sind zwar im

Pentateuch sehr detaillirt, setzen aber den Leser doch nicht

in den Stand, mit Sicherheit die Art der Liturgie zu bestimmen,

welche durch Moses geboten ist. Wer nie hätte Messe lesen

sehen, würde aus den Eubriken des Missale sich gewiss eine

Cultusform construiren, welche von der wirklich in der Kirche

vorkommenden vielfältig abweichen würde.
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82. II. Leichter noch, als eine mündliche Fortpflanzung

der geoffenbarten Lehre lässt sich eine Fortleitiiug des histori-

schen Bewusstseins namentlich über die Umstände der sinai-

tischen Offenbarmig nachweisen.

Da SS Vieles geschehen sei, was nicht aufgeschrieben wurde,

ist ohnehin einleuchtend. Dass das israelitische Volk ein Interesse

daran hatte, das Andenken an jene Thatsachen festzuhalten,

ist ebenso natürlich. Es hatte aber auch eine religiöse Ver-

pflichtung dazu.

Als Moses vor seinem Tode die Israeliten auÖorderte, die

Begebenheiten, auf welche ihre Keligion gegründet war, immer

im Andenken zu erhalten, verwies er sie nicht auf die Schrift,

sondern auf den mündlichen Unterricht. Deuter. 32, 5.

,,Frage deinen Vater, er wird dir's sagen, deine Aeltesten, sie

werden dir's kund thun."

Wer dem neuen Testament göttliche Autorität zuschreibt,

wird das Vorhandensein nicht bloss einer historischen Tradition

überhaupt, sondern auch einer gegen Irrung bewachten, an-

nehmen müssen.

\) Der heilige Stephanus sagt (^Apostelg. 7, 33.) mit Be-

stimmtheit, Moses sei in aller Weisheit der Agyptier unter-

richtet gewesen. Davon steht nichts im Peutateuch.

2) Der heilige Paulus kann nur auf dem Weg der Tra-

dition erfahren haben, dass die Zauberer, welche dem Moses

widerstanden, Jannes und Jambres geheissen haben. 2 Tim. 3, 8.

3j Ebenso ist es mit der Notiz, dass das Manna- (iefäss

golden gewesen sei, Hebr. 9, 4.

4) Das Nämliche ist der Fall mit der Hinweisung auf den

Kampf des Satans mit Michael um den Leib des Moses. Jud. 9.

5j Die Zersägung des Propheten (Isaias) ist ebenfalls

nicht aus der heiligen Schrift bekannt. Hebr. 11, 37. Vgl.

Hebr. 12, 21.")

b) S. Peter All ix, the Judgement of the ancient Jewish Church

against the ünitarians. Oxford 1S21. S, 10 ff.

Hauebcrg, religiöse Alterthümer der Bibel. 7
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Bei den Propheten kommen Notizen aus der Zeit des

Zuges durch die Wüste vor, welche im Pentateuch nicht auf-

geschrieben sind. So sprechen mehrere von einem Aufhüpfen

der Berge, als einem Wunder, das der Scheidung des rothen

Meeres zur Seite geht (ein starkes Erdbeben). (S. Habakuk

3, 6. Psalm 29, 8. Besonders Psalm 114, 4. Vgl. Kicht. 5, 4.

Psalm 68, 9.). Dass beim Auszuge aus Aegypten kein Kranker

unter den Stämmen Israels gewesen sei, muss der Psalmen-

dichter (Psalm 105, 37.) durch Tradition erfahren haben.

Die Fortleitung der historischen Ueberlieferung war nun

allerdings auch Sache der Hausväter und überhaupt des ganzen

Volkes, die Controle aber darüber kam natürlicher Weise dem

Collegium zu, welchem die Fortpflanzung des mündlichen Ge-

setzes oblag.

83. III. Uniäugbar ist es ferner, dass dieses Collegium,

das wir Synagoge nennen, die Vollmacht hatte, zu richten und

durch Ausübung ihrer lebendigen Gewalt, neue Normen für

die Zukunft zu bilden. Dass neue Fälle entstehen konnten, die

im mosaischen Gesetze nicht ausdrücklich berücksichtigt waren,

ist zum Voraus klar. Jedermann weiss, dass im Pentateuch

wenige allgemeine Rechtsgrundsätze ausgesprochen sind. Es

war also ein lebendiges Kechtsprincip um so nothwendiger.

Das geschriebene Gesetz weist dem obersten Gerichtshofe

ausdrücklich eine solche Vollmacht zu. Deuter. 17, 9 ff. ist

angeordnet, dass die Priester, Leviten und der jeweilige welt-

liche Chef richten und anordnen sollen und dass, wer ihrem

Ausspruche Trotz entgegen setze, sterben solle. Aber nicht

nur dieses Recht ist dem Tribunal der Synagoge vindicirt,

sondern selbst das bereits geschriebene Gesetz soll nur insofern

und so gelten, in wiefern und wie es von dieser lebendigen

Autorität vorgetragen würde. (Das.)

Faktisch zeigt sich dieses, indem jene Synagoga magna,

welche am Schlüsse des Exils die höchste Autorität besass,

mehrere wichtige Anordnungen traf; auch ist zu beachten, dass
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nach den Kabbinen die Propheten sogar für einzelne Fälle vom

bereits gegebenen Gesetze abweichen durften.

So z. B. wich Elias von dem Verbote ab, ausserhalb der

Centralstätte des Cultus Opfer zu bringen. (Vgl. Maimonides,

Jad, Jesode Thorah c, 9.) So kam es, dass die ägyptischen

Juden sich für berechtigt hielten, im Oiüastempel bei Helio-

polis zu opfern, da ihnen ein Wort des Isaias hiefür günstig

schien (Isai. 19, 19.) Wenn die palästinensischen Juden diesen

Tempel nicht als legitim anerkannten, so konnten sie nur zwei

Gründe geltend machen: 1) dass der Prophet ein Gebot, oder

Verbot zwar für den Augenblick, aber nicht für immer sus-

pendiren könne, und 2 ) dass die angeführte Stelle nicht deut-

lich von einem Upferculte in Aegjpten spreche.

Sonst musste ein beglaubigter Prophet gehört werden;

mit der einzigen Ausnahme des Falles, dass er eine Grundlehre

des Mosaismus angetastet oder zum Götzendienst verleitet hätte.

Mischnah, Sanhedrin X. 5 und 0. Deuter. 18, 18.

Durch die ordentliche Autorität des obersten Priester- und

Richtercollegiums und durcli die ausserordentliche der Propheten

war eine Glaubensregel gegeben, welche neben dem geschrie-

benen Worte Gottes bestand. Beide Arten von Normen stützten

und begrenzten sich wechselseitig. War ein Prophet einmal

anerkannt und hatte er irgend eine Lehre im Namen Gottes

ausgesprochen, so konnte er sie selbst nicht mehr ungestraft

umstossen ; ob aber dieses oder jenes eine von Gott kommende,

oder Gott gefällige Anordnung sei, bestimmte der Prophet,

Das, was der Prophet im Namen Gottes vortrug, war

eine „Belehrung'-, ,,Offenbanmg" Gottes, eine Thorah (niin);

mochte das nun bloss mündlich vorgetragen sein (7^21^7 rH^H

HD.b oder sich schriftlich fixirt haben (DflDDIi' n"linj-

Insofern indess seit dem Exile die altern Schriften unseres

Canons des alten Testamentes und namentlich die Bücher Moses

geschrieben vorlagen und ihnen gegenüber die mündlichen

7*
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ÜeberlieferuDgen , Urtheilssprüche und Satzungen des Synedri-

raus und der Propheten eine eigene Art von Dokumenten bilde-

ten, nannte man später die heiligen Bücher ^HDD^ niin?

dagegen die letztern Bestimmungen HD pV'^Ü niiri-

Wenn Maimonides (Jad, Mamrim C. 1. 1) den Satz

aufstellt: Der grosse Gerichtshof in Jerusalem ist die Wurzel

oder Grundlage der mündlichen Thorah (^njin ^T n^D

HD bv^ü rmnn y^^ an D^tr/n^nt:^), so fasst er eben

nur die einzelnen Momente des Organismus der lehrenden

Kirche des alten Bundes in einem bestimmten Ausdruck/^)

111. Strenge Maassregeln gegen Irrglauben und Gotteslästerung.

84. In dem Grade als von Anfang an bis zu den letzten

Zeiten her eine Autorität über die Reinerhaltung der Lehre

wachte, wurde eine Abweichung davon auch bestraft. '^^) Unter

den Augen Mosis fand die Abweichung vom rechten Glauben

und der rechten Gottesverehrung eine strenge Strafe. Es gab

hiefür keine andere Sühne, als den Tod. Die Verehrer des

goldenen Apisbildes am Sinai fielen unter dem Schwerte der

glaubenstreuen Leviten. (Exod. 32, 27 ff.) Der Enkel Aarons,

Pinchas, strafte die Theilnahme an heidnischen Orgien mit

augenblicklichem Tode. (Num. 25, 7.) Moses gab hier den

Befehl: Occidat unusquisque proximos suos, qui initiati sunt

Beelphegor. Num. 25, 5. Auf die Gotteslästerung war die Todes-

strafe gesetzt: „Wer den Namen des Herrn lästert, soll des

Todes sterben." Lev. 24, 16. (Vgl. das. V. 23.) Natürlich

68) Vgl. die Auseinandersetzung de» Maimonides über die Be-

deutung der lebendigen Autorität gegenüber dem Buchstaben der Karäer

das. C. 3. Juda Levi über Cusari III. c. 34 ff. ed. Cassel. S. 250 ff.

69) Eine jenseitige Strafe, und zwar die der Vernichtung stellt

Maimonides (Jad, Poenit. CHI. §.6) in Aussicht: den Ketzern (G^^^D),

den Epikuräern, denen, welche die Thora läugnen, oder die Auferstehung,

oder das Kommen des Erlösers ('PN'j'iri)-
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musste mit der gleichen Strenge die Aufstellung falscher

Lehren bestraft werden. Wenn ein Israelit als Prophet auf-

trat und sich als Lügner zeigte, oder wenn er zwar Wahres,

verkündete, aber im Namen eines falschen Gottes, so musste

er sterben. Deuter. 18, 20. Ebenso verfiel der Prophet der

Todesstrafe, welcher Jemanden vom wahren Glauben abbringen

wollte. Selbst wenn Wunder für einen solchen sprächen,

welcher den Glauben an den wahren Gott trübt, soll er doch

als Verbrecher sterben. Deuter. XIII, 1 ff.

Es war natürlich , dass mit der Zeit auch dann eine

Todesschuld an den Propheten gefunden wurde, wenn sie etwas

anzugreifen schienen, was dem ganzen Volke heilig war. So

war der Prophet Jeremias nahe daran, zum Tode verurtheilt

zu werden, weil er die Zerstörung des Tempels ankündete

(26, 6. Vgl. 7, 4). Mit Mühe rettete ihn damals eine Beru-

fung auf eine ähnliche Weissagung des altern Propheten Micha

von Maresa (26, 18). Dem ürtheile des Synedriums über

Christus lagen ähnliche Anklagen, wie die bei Jeremias, dann

vor allem der Vorwurf zu Grunde, dass er sich zum Sohne

Gottes mache, also die Grundlehre des Judenthums antaste.

Daher spricht die Deputation des hohen Rathes zu Pilatus:

Nos legem habemus et secundum legem debet mori, quia

filium Dei se fecit. (Jo. 19, 7.) Die Mischnah enthält die

Bestimmung, dass zur Venirtheilung eines Propheten ein Ge-

richt von 71 Mitgliedern erforderlich sei (ein Synedrium), wie

wenn es dieVerurtheilung eines ganzen Stammes, oder des hohen

Priesters betraf. (Sanhedriu, C.I. §.5.) Nicht selten wurde die

Todesstrafe für ein wirkliches, oder vermeintliches Vergehen der

Gotteslästerung, oder der Irrlehre tumultarisch vom Volke aus-

geführt. (Vgl. Joh. 8, 59. Apostelgesch. 22, 23.) Die Strenge

d^r mosaischen Gesetzgebung eiferte für Reinerhaltung des Mono-

theismus, es lag nahe, dass der gesetzliche Eifer in einen ge-

setzlosen ausartete, wenn die Eeligionserkenntniss durch Volks-

meinungen getrübt war. Das mosaische Gesetz ging zunächst
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darauf aus, die Nachkommen Jokobs im Monotheismus zu be-

wahren, schloss aber die Bekehrung von Heiden nicht aus.

IV. Proselyten. Der Vorzug Israels. Orniidsätze über das

Verliältniss zu Nichtisraeliten.

85. Die Religion des alten Testamentes ist ihrer Natur

nach insofern einer Ausdehnung auf Nichtisraeliten fähig, als

sie alle Menschen von Einem Stammvater herleitet und diesen

als Verehrer des Einen wahren Gottes darstellt. Auch Noe

erscheint als Anbeter des wahren Gottes. Wenn von seinen

Nachkommen nur ein kleiner Zweig, die abrahamischen Jako-

biden die wahre Religion bewahrten, so lag nichts näher, als

dass sie die andern Völker zur Anerkennung des lebendigen

Gottes zurückführten. So erscheint es als der Beruf und die

Zukunft Israels bei den Propheten fz. B. Isaias IL und öfter)

;

diesen Sinn muss auch zum Theil die ijatriarchalische Weis-

sagung haben : In deinem Samen werden alle Völker der Erde

gesegnet werden. (Genes. 12, 2. 18, 17 f. 22, 16 ff. 26, 2 ff.

28, 13 f.)

Diese Expansionskraft des wahren Monotheismus konnte

sich jedoch erst im Christenthum verwirklichen; das mosaische

Gesetz musste der Gottesverehrung engere Grenzen setzen. Es

giebt sich schon darin als eine interimistische und nicht ewige

Erscheinung der Religion zu erkennen, dass es sich ausschliess-

lich nur an das Volk Israel wendet. (Exod. 19, 5 ff. Deuter.

32, 9 u. s. w.)

Gleichwohl gestattete die mosaische Religion die religiöse

Annäherung von Heiden. Ein Vertilgungskrieg sollte nur gegen

gewisse Stämme canaanitischen Ursprungs geführt werden. Selbst

von diesen Stämmen blieben ganze Bezirke unbezwungen. Viele

lebten zur Zeit der Herrschaft Israels friedlich neben den

abrahamischen Verehrern Jehova's. Auf den Fall eines solchen

Zusammenlebens nimmt bereits das mosaische Gesetz Rücksicht.

Omnis alienigena|(")]) non comedet de sanetificatis ; inquilinus



IV. Proselyten. Der Vorzug Israels etc. 103

ßacerdotis (/flS Dti^lD i-XX. ndgoixog h^tcüc) et mercenarius

non vescentur ex eis. Lev. 22. 10. Anderwärts wird der Fall

besprochen, dass ein wohlhabender heidnischer Beisasse einen

Hebräer zum Knechte hätte. Si invaluerit apud vos manus

advenae atque peregrini. (Lev. 25, 47.) Hier wird weder der

Ankönimling (H^), welchen die LXX. 7lQoar^XvTog~") nennen,

noch der Beisasse fDli^in) '»-l^ ein Convertite gefasst, sondern

lediglich bestimmt, wie sich der Israelite gegen den Nicht-

israeliten zu verhalten habe.

Doch hat das mosaische Gesetz die vollständige Aufnahme

eines Heiden in die Gemeinde des gläubigen Volkes für mög-

lich gehalten: sonst hätte es keinen Sinn, dass dieAmmoniter

und Moabiter für alle Ewigkeit unfähig sein sollten, in die

Gemeinde aufgenommen zu werden. Ammonites et Moabites

etiam post decimam generationem non intrabunt ecclesiam Do-

mini in aeternum. (Deuter. 23, 3. Vgl. Nehem. 13, 1.)

86. In der nachexilischen Observanz wurden zw^ei Arten

von Prosel3'ten unterschieden.

I. Proselyt des Thores'"), oder besser: „Beisasse -Pro-

selyt" (Di!/in IJ)» hiess jener Heide, welcher dem Götzen-

"0) ~li von Tlil ist jeder Mann, der in einem ihm ursprünglich

fremden Laude sich aufhält, er ist ein Ankömmling, Tifjoa-^kvio^. So war

Abraham in Cauaan den Einwohnern gegenüber ein Ger. Genes. 20, 1.

Von Lot 19, 9. Von Abraham in Aegypten 12, 10.

71) Die Bezeichnung „Proselyt des Thores" kann durch solche

Stellen gerechtfertigt werden, in welchen es heisst: „Der Fremdling,

welcher in deinen Thoren ist"* u. dgl., z. B. Exod. 20, 10. Deuter. 5, 14.

31,12. Deuter. 14, 21. Sie ist offenbar gleichbedeutend mit: Der Fremd-

ling, welcher mitten in eurem Lager ist (Deuter. 29, 10.), oder: Der

Fremdling in eurer Mitte (Levit. 16, 29.). Vgl. Deuter. 28, 43. Dass

es Sprachgebrauch geworden sei, die unbeschnittenen Verehrer Gottes

^Proselyten des Thores" zu nennen, wie Winer angiebt, ist unerweis-

lich. Im Talmud (Jebamoth f. 4'?. b.) wird darüber gestritten, ob die

Stelle im Dekalog: „Dein Fremdling, der in deinen Tlioren ist" einen

Proselyten der „Gerechtigkeit" oder den Beisassen bezeichne. R. Josue

Ben Levi entscheidet sich für das Letztere. Das ist das Richtige. Vgl.

Deuter. 14, 21.
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clienste entsagte und die sogenannten sieben Noaclii sehen Ge-

bote (s. oben §. 7) beobachtete. Maimonides hat rvgl.

Otho, s. y. Noachidae) ans dem Talmud die Verpflichtungen,

denen diese Art von Proselyten unterworfen waren, fixirt. Aus

dem Pentateuch geht hervor, dass diese Gattung von Heiden

den Sabbath halten mussten. (Exod. 20, 10. Deuter. 5, 14.)

Insofern sie nach rabbinischer Annahme die Noachischen Ge-

bote zu beobachten hatten, heissen sie „Kinder Noes" (HJ ^JD),

ein einzelner Proselyt „Sohn Noes" (ÜJ p , z. B. Talmud bab.

Jebam. f. 47. b. im Singular, f. 48. b. unten im Plural).

In der heiligen Schrift werden sie öfter ,,die Gottesfürch-

tigen" (n)r]^ ^^^^ ) genannt. Dieser allgemeine, natürlich

auch auf fromme Israeliten anwendbare Ausdruck muss dann

im Sinn von Proselyt verstanden werden, wenn die „Gottes-

fürchtigen" dem Laien- und Priesterstande Israels gegenüber-

gestellt werden, z.B. Psalm 118 (117), 2. Es spreche Israel

(die Laien) , der Herr ist gütig u. s. w. , es spreche das Haus

Aarons ... es sprechen die Gott Fürchtenden. Die griechische

Uebersetzung giebt „die Gott Fürchtenden" mit (ßoßovf^ieroi

tdv xvQiov^ (7tß6/.isvog v. x. u. dgl.

Unter dieser griechischen Bezeichnung, namentlich aeßo-

fitvoi ror Oeov, stellen sich uns jedenfalls im neuen Testamente

Proselyten der untersten Stufe (gerim toschabim) dar. Apostelg.

13, 50. 16, 14. 17, 4. 18, 9. Natürlich hört die Benennung

„Gottesfürchtig" darum nicht auf, im Allgemeinen die Eigen-

schaft frommer Gesinnung zu bezeichnen und ohne aus dem

Zusammenhange sich ergebende bestimmte Gründe kann man
diese Bezeichnung nicht im Sinne von Proselyt nehmen. (Vgl.

Josephus Ant. 14, 7. 2. Der Tempel verdankt seine Reich-

thümer den Beiträgen der Juden und der aaßofxevoi xdv i^tov

von der ganzen Welt.)

Jüdische Schriftsteller nennen diese Art von Prosel3'ten

auch die „Frommen der Welt" oder die „Frommen der Völker"

(niöl^^ ''TDn. Maimonides, Isure biah. C. 14. §. 7.)
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84. Diese Gattung von Proselj^ten war für che Synagoge

eine grosse Hülfe und noch wichtiger für die Verbreitung

des Christenthuras.

Dagegen denken jüdische Berichterstatter nicht gut von

den eigentlichen Convertiten, welche in alle Rechte und Pflichten

der Israeliten eintraten. Das sind

II. Die „Proselyten der Gerechtigkeit" (D"I.^ ^1^1 )") welche,

wie sich der Talmud ausdrückt: ,,Unter die Fittige der Sche-

hinah*") aufgenommen wurden"; d. h. sie wurden vollkommen

als Israeliten betraclitet und waren so im eugsten Bezug zu

den göttlichen Gnadenwirkungen.

Um vom Heidenthum zum Judenthum tiberzugehen, musste

ein Mann sich der Beschneidung unterziehen, eine Art Taufe

bestehen und bestimmte Brandopfer bringen lassen. Maimo-

nides (Isure biah C. XIII. §. t.) begründet diese dreifache

Forderung damit, dass die Israeliten selbst durch Beschneidung,

Taufe (d. i. religiöse Waschungen) und Opfer in den Bund

Gottes eingetreten seien.'')

Dass dem Uebertritte ein Unterricht voranging, versteht

sich von selbst. Nach dem Talmud fand während der Ein-

tauchung in's Wasser eine Art von kurzer Katechese statt.

Der Katechumen musste im Wasser stehend seinen Glauben

bekennen. Frauen wurden von Frauen in das Taufbecken ge-

führt, zwei Gelehrte standen aussen um ungesehen das Examen

vorzunehmen. fTalmud bab. Jeb. 47. b. oben. Vgl. den neuern

Ritus bei Buxtorf lex. Talm. s. v. 1.1 und über die Bedeu-

tung der Proselyteutaufe unten im Abschnitte von den religiö-

sen Handlungen. C. XVIL)

a) Im Singular piii ~;J. Talmud bab. Jebam. f. 48. b.

b) Jebamoth f. IG. b. H^'i^I^'n "'S'Jr PriP TJri Das. f. 48. b.

1.

c) pnpi r\h^2i2'\i r\h'>ü2 nns^ hi^-^w^ lojr: onDi nt^birz.
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Dass nach der Eroberung einer heidnischen Landschaft die

mosaische Religion geltend gemacht wurde, ist an sich natür-

lich, und wird in der nachexilischen Zeit als Thatsache be-

richtet. Johannes Hyrkanus zwang die Idumäer, die Beschnei-

dung anzunehmen. (Jos. Ant. XIII. 9, 1.) Es scheint aber

mit dieser Zwangsbekehrung nicht recht von statten gegangen

zu sein, wie aus den Verhandlungen des Kostobaros mit Hero-

des und Antonius hervorgeht. (Art. XV. 7, 9.) Kostobaros

scheint mit seiner Familie dem Culte der Gottheit Äo^f'*)

anzugehören.

Auf solchen und ähnlichen Erfahrungen mag der Wider-

wille beruhen, den die älteste nachbiblische Literatur der

Juden gegen die Proselyten kund giebt. Sie werden eine

„Krätze" (nriDD) flei" Gesellschaft in einer Stelle genannt

(Niddah, bab. 13, b), welche ihrer pikanten Schärfe wegen

von Otho (s. V. Proselyten), von Buxtorf (s. v. "HJl ^-us

Jebam. 17, b.) und von Carpzov (Annotationes ad Th. Good-

wini Mosen S. 51. a. mit Hinzufügung des Citates Kidduschin

s. 70 b.) angeführt wird.

Als Grund einer so ungünstigen Beurtheilung erscheint

an den eben angeführten Stellen zweierlei: erstens, dass die

Convertiten die Neigung zu unnatürlichen Sünden beibehielten

und dadurch die Ankunft des Messias verzögerten (Niddah

13, b.) und zweitens, dass sie nicht selten aus unlautern Ab-

sichten Juden würden und darum auch leicht abfielen. In

Jalkut Kuth (s. 163 d. angeführt von Carpzov 1. c.) heisst

es: Rabbi Chija sagte: Traue dem Proselyten nicht bis zur

24. Generation.

Maimonides bemerkt (Isure biah C. c.XIII. §. 17), dass

die Convertiten von den Idumäern, Aegyptern, Ammonitern und

Moabitern zwar angenommen würden, aber nie als eigentliche

d) Wohl Eluzza, über deren Cult nachzusehen Krehl, Religion

der vorislam. Araber. S. 7-i ff.
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Israeliten angesehen werden könnten, so dass weder ein Am-

moniter, noch ein ammonitischer Proselyt je eine Israelitin hei-

rathen konnte.^)

Trotz dieser ungünstigen Urtheile, Stimmungen und Grund-

sätze gab es doch eine Zeit, in welcher man stark auf Ge-

winnung von Proselyten ausging. Christus macht es bekannt-

lich den Pharisäern zum Vorwurf (Matth. 23, 15.), dass sie

Land und Meer durchzögen, um einen einzigen Proselyten zu

gewinnen, et cum fuerit factus — proselytus — facitis eum

filium gehennae duplo quam vos. — Es ist für die seeleneifrige

Anschauung des Judeuthums bezeichnend, dass im Buche Sohar

— oder eigentlich in dem Traktate von den sieben fleilig-

thümern (hecaloth) — den Proselyten im ersten Paradiesheilig-

thum ein Platz der seligen Ruhe angewiesen wird. Die in

der Hölle begrabeneu nicht bekehrten Heiden sehen durch

eine Pforte, der im Himmel ein oti'ener Raum entspricht, die

Wonne der frommen Proselyten. Unter ihnen strahlt Onkelos').

87. Mag man den Mosaismus nach seinen Grundsätzen,

oder nach seiner Geschichte betrachten, es fehlte ihm der

innere Antrieb, Proselyten zu machen. Die Geschichte kennt

ausser der Bekehrung einzelner Gegenden "2) Südarabiens und

einer xA.nzahl von Chazaren "*'') kein Beispiel von Ausbreitung

e) Aecht rabbinisch wird dort (^. 18) bemerkt, ammonitische Frauen

könnten ganz zu Israel gereclinet werden, wenn sie das Judentliuni an-

nähmen; denn es heisse in der Schrift: "'jicy N2^ X*^ „Es soll nicht

kommen der Ammoniter und Moabiter in die Gemeinde des Herrn in

Ewigkeit"; nicht aber lieisse es: „Es komme nicht die Ammoniterin'' u. s.w.

f) Ed. Sulzb. I. S. 112.

72) Im Jahrhundert vor Muhammed erstarkten die Juden Süd-

arabiens unter ihrem Könige Du-Nowas so cehr ( o. 530), dass die

Chriiten schweren Bedrückungeu und Verfolgungen unterlagen. Asse-
mani, B. Or. I. p. SfJi ff. Thomas Wright, Early Christianity in

Arabia. London 1855. S. 49 ff.

73) Um 930. S. Grätz, Gesch. der Juden. 3, .369 ff. Jost, Gesch.

d. Judenthums. II. S. 395. Cassel, Einleitung zum Buche Kusari. S.XVI.
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des Judenthums, und auch in diesen beiden Fällen handelt es

sich mehr um einen glücklichen Aufschwung jüdischer Exu-

lanten, als um eine Ausbreitung der mosaischen Religion in

bedeutendem Umfange.

So wenig der Nachkomme eines erlauchten Ahnen den

Vorzug der Abstammung gerade von diesem Stammyater auf

den Enkel eines andern Ahnen übertragen kann, so ausschliess-

lich ist das Ehrem*echt der Abstammung von Abraham und

näher von Jakob. Diese Herkunft bildete so zu sagen eine

physische Scheidewand gegen alle Menschen, welche nicht von

Jakob lierstammen, also gegen alle Völker (gojim, O"^)^)-

88. Das mosaische Gesetz öffnete gegen die Völker, welche

Israel zunächst umgaben, eine tiefe Kluft. Es wurde eine

heilige Pflicht, die canaanitischen Bewohner Palästina's zu be-

kriegen und zu vertilgen. Es wird voraus gesehen, dass mensch-

liche Gefühle in einzelnen Fällen zur Schonung geneigt machen

könnten, daher wird gemahnt: Devorabis (nt'r'^^) omnes po-

pulos, quos Dominus Deus tuus daturus est tibi. Non parcet

eis oculus tuus. Deuter. 7, 16. Das Buch Josue enthält die

praktische Durchführung dieses strengen Befehles. Dass an

mehreren Punkten Palästina's Gruppen der canaanitischen Be-

wohner neben den Hebräern Stand halten konnten, wird im

Buche der Richter als eine Züchtigung für die Fahrlässigkeit

der Israeliten aufgefasst. (Richter, IT. 23. III. 2. 5 ff.) Dass

Saul nach einem glücklichen Kampfe mit den Amalekitern,

deren König Agag schonte, wird ihm vou Samuel zum höchsten

Verbrechen angerechnet. Der Prophet erfasst selbst das Schwert,

um den heidnischen König in Stücke zu zerhauen, (1 Sam.

XV. 18. 33.)

Nach dem Exile wird die mosaische Vorschrift über strenge

Scheidung von den Nationen mit gesteigerter Aengstlichkeit

eingehalten. Esra zerreisst sein Gewand, da er hört, dass

eheliche Verbindungen mit Heiden eingegangen wurden und

so „commiscuerunt semen sanctum cum populis terrarum''. (Esra
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IX. 2.) Unter Nehemias wird besonders eingeschärft, die Ammo-

niter und Moabiter von der Synagoge fern zu halten . . . factum

est autem cum audissent legem, separaverunt omnem alieni-

genam ab Israel. Nehem. 13, 3.

Bis hieher und noch weiter (vgl. Malach. 2, 11.) wird die

strenge Verpönung jeder vertraulichen Aimäherung an Nicht-

israeliten durch die Gefahr der Verführung zum Götzendienste

motivirt. So wird bei dem eben genannten Propheten die Ehe

mit einer Heidin als Liebe zur ,,Tochter eines fremden

Gottes" aufgefasst. Dieselbe Rücksicht tritt im Deuterono-

mium hervor (7, 16j.

Das mosaische Gesetz bietet hiemit und in andern Ab-

schnitten Anhaltspunkte zu einer Aufhebung der Scheidewand

für den Fall, dass die Religion keine Trennung machte.")

Mehrere Propheten, vor allen Isaias. haben vermöge ihrer

Erleuchtung über die messianische Zukunft die Kluft zwischen

Israel und den Völkern ganz übersprungen. Für Isaias ist es

zu wenig, dass er au das Israel gesendet ist, welches von

Jakob abstammt (K. 49, 1 ff.) und welches dem grössten

Theile nach taub gegen die wichtigsten prophetischen Mah-

nungen sein wird (K. 6. u. öfters), sein Wort gehört dem

idealen Israel, das aus den Gottesverehrern aller Nationen ge-

bildet werden soll.

Das und Aehnliches war von Isaias für die pharisäische

Schule und ihr Geisteskind, die thalmudische , vergeblich ge-

sprochen. Es bildeten sich in dieser Schule Grundsätze über

die Auserwählung und göttliche Bevorzugung des historischen

Volkes Israel und über die Stellung Israels zu den Nicht-

israeliten (den Gojim) aus, ohne welche man die ausserordent-

lichen Hindernisse nicht begreift, die sich der Gründung des

Christenthums entgegensetzten. Es handelt sich hier nicht

um die archäologische Erläuterung der einen oder andern

a) Vgl. meine Geschichte der Offenbarung. III. Aufl. S. 43 ff.
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Stelle des neuen Testamentes aus dem alten, sondern um Er-

klärung eines Gegensatzes, der sich im Ganzen geltend macht.

Das mosaische Gesetz hatte die Auserwählung Israels zu

einem priesterlichen und königlichen Volke (Exod. 19, 6.), zu

einem bevorzugten Eigenthum Gottes (Deuter. 32, 9.) stark

betont, dabei aber nicht vergessen zu sagen, dass die Superio-

rität Israels in der treuen Annahme und Bewahrung der gött-

lichen Offenbarung liege. „Das ist eure Weisheit und Er-

kenntniss vor allen Völkern." Deut. 4, 6. An und für sich sind

die Israeliten eines der unbedeutendsten Völker. (Deut. 7, 7.)

Wenn sich das Volk von Gottes Gesetz, welches seine

Erhöhung und sein Adel ist, losreisst, so wird es in alle Welt

zerstreut und ein Sklave der Völker werden. (Deut. 28, 58 ff.

j

Trotz solcher Grundsätze, die sich im Deuternomium und

bei den spätem Propheten finden, bildete sich eine Theorie

von der Auserwählung Israels aus, welche schon Johannes der

Täufer bekämpfte, wenn er sagt (Luk. 3, 8.): Ne coeperitis

dicere: Patrem habemus Abraham, dico enim vobis, quia po-

tens est Dens de lapidibus istis suscitare filios Abraham.

Johannes bezieht sich vielleicht auf die Meinung, dass Abraham

an der Pforte der Hölle sitze damit kein Beschnittener aus

dem Volke Israels dort eingehe. (Breschith rabbah. f. 53.

col. 3. ed. Stettin, p. 106. a.

)

Das nähere über die Ausschliesslichkeit des mosaischen

Gesetzes und die Steigerung der mosaischen Lehre von der

Auserwählung Israels in der pharisäischen Schule, werden wir

später (§. 127 ff.) sehen.

Wie übertrieben sich indess später die Vorstellung von

den Prärogativen Israels ausgebildet liat, so ist doch andrer-

seits einleuchtend, dass ein hoher Grad von Selbstachtung

üöthig war, wenn der in einem kleinen Volke einzig dasteh-

ende Monotheismus gegenüber dem Heidenthum, das durch

grosse und mächtige Völker übermächtig war, bewahrt werden

sollte. Um allen Völkern das Heil der Erkenntniss und der
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Gotteshülfe rein zu bewahren, musste Israel streng geschieden

und in seinem religiösen Selbstbewusstsein hoch gehoben sein.

Die strenge Souderung und Gegenüberstellung musste

dauern, bis das Ewige an der mosaischen Gotteserkenntniss

und an der israelitischen Sittenlehre ein Gemeingut aller

Völker werden konnte und bis das Zeitliche, Oertliche, Be-

schränkte und bloss Vorbereitende abgestreift wurde, um im

Christenthum seine Erfüllung zu erreichen.

V. Die Glaubenslehre.

89. Die mosaische Offenbarung brauchte keinen formellen

Artikel über die Existenz Gottes aufzustellen, denn der Glaube

an Gott war unter den Völkern iusgesammt, mit welchen

Israel in Berührung kam, verbreitet. Es mussten nur die

falschen Begriffe beseitigt werden, welche unter den Heiden

mit dem Namen Gottes verbunden zu werden pflegten.

Wir sehen daher, dass für „Gott" theilweise Wörter ge-

braucht werden, deren sich auch die Heiden bedienten, um
das höchste Wesen, oder selbst eine polytheistische Mehrheit

von himmlischen Wesen zu bezeichnen. So bedienten sich die

Punier des Wortes Alonim für „Götter", was die Hebräer

nicht hinderte, den Einen wahren Gott Eljon (il''?^) den

„Höchsten" zu nennen. Num. 24, 16. Deut. 32, 8.' Psalm

9, 3. u. s. w. Andererseits wird der bei den Hebräern ge-

wöhnlichste Name für „Gott" von der Schrift selbst nicht

selten für die falschen Götter der Heiden gebraucht, nämlich

Elöah (m7^), in der Mehrzahl Elöhim''). Obwohl möglicher

Weise diese Wortform in einem polytheistischen Sinne ver-

b) Hinsiclitlioh der Grundbedeutung von nit'J^ wird Ewald Recht

haben, wenn er wiederholt und namentlich in den Jahrbüchern der bibl.

Wissensch. (X. 1860. S. 11) 'ptv* mit den Begriffen der Macht und Stärke

als Wurzel betrachtet und das arab. äJI „verehren*' als Derivat ansieht.
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standen werden konnte, ist gerade sie die gebräuchlichste. Um

so strenger werden solche Namen vermieden, welche eine be-

stimmte Ausprägung des heidnischen Gottesbegritfes darboten;

so namentlich die so weit verbreitete Benennung Baal, Beel,

Bei ((?y3, ^^3, b^)- Dieser Umstand reicht allein hin, die

kürzlich von einem in der arabischen Literatur wohlbewander-

ten, aber auf dem biblischen Gebiete etwas fremden Orienta-

listen wieder vorgetragene Ansicht zu widerlegen, als wären

die Hebräer ursprünglich Baalsverehrer gewesen."^) Die mit

Baal zusammengesetzten Eigennamen, welche noch zur Zeit

David's vorkommen, beweisen so wenig einen Baalscult, als

der Name Herkules, Julius Cäsar bei italienischen Fürsten und

Edelleuten einen Abfall vom Christenthum.

Dass es indessen für nöthig erachtet wurde, schon im

Namen den wahren Gottesbegriff zu sichern, sieht man aus

74) Dozy in: „Die Israeliten in Mekka''. 18G4. S. 34,38 flF. Vgl

H. Oort, de Dienst der Baälim in Israel. Leiden 1804. — Da Dozy
die biblischen Spuren einer Verehrung von Steinen zu dem Zwecke sehr

fleissig sammelte, um einen Cult der Steine neben jenem der Bäume

als patriarchalisch darzustellen, so muss man sich wundern, wie er das

biblische '~]^'a „der Fels" für „Gott" nicht zu seinem Zwecke verwerthet

hat. Wenn man indessen sieht, wie in einem Liede, welches dem Götzen-

dienste mit wahrem Feuereifer entgegentritt (Deuter. 32.), gerade dieser

Gottesname mit Vorliebe angewendet wird, so erkennt man, wie misslich

es ist, aus solchen Dingen auf eine Art von Fetischdienst bei den Pa-

triarchen zu schliessen. Wir können auch mit Ewald (Jahrb. X. 18.

1860) nicht übereinstimmen , wenn er von dem Denkstein Jakobs im

Sinne Dozy 's redet: „Sowie den stein Jaqob's einst die macht einer

wunderbarsten heiligkeit und einer glut von höherer andacht umfloss.'*

Die Andacht gilt nicht dem Steine, sondern dem lebendigen Gotte, der,

wenn er sich dem Menschen offenbart, diese Offenbarung in Zeit und

Raum darstellt. Durch die Berührung mit solchen göttlichen Einwir-

kungen allein erhält ein Ort eine gewisse Weihe. — Die von Ewald
(Alterth. 135.) einfach vorjiusgesetzte und von Dozy (die Israeliten zu

Mekka. S. 24 ff.) ausführlich behandelte alte Ansicht, dass die Bätylien

von Beth-El ("PSSTl^S) ihren Namen haben, muss einer Revision unter-

zogen werden..
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der Aufstellung des Namens Jahveh, Jahu, gewöhnlich Jeho-

vah bei uns ausgesprochen, zur Zeit Mosis. Exod. III, 14 ff.

VI. 2 f.

War damit, jedoch damit nicht allein, die persönliche

Lebendigkeit Gottes gegenüber dem Pantheismus ausgesprochen,

so betonte das Symbolum im Deuteron. VI. die Einheit

Gottes: „Höre Israel der Ewige dein Gott ist Ein Gott.*'"''^)

Die Eigenschaften Gottes des Einigen, besonders seine All-

macht, Weisheit und Gerechtigkeit sind vielfach und so

deutlich dargestellt, dass hierüber die christliche und israeli-

tische Auffassung der alttestamentlichen Urkunden ganz über-

einstimmt. ''^)

90. Dagegen kann das Christenthum nur zum Theil mit

jener Fassung des mosaischen Glaubensbekenntnisses überein-

stimmen, welche im Judenthum seit den Zeiten der Kreuzzüge

s)aiibolisch geworden ist. Die Analyse dieses Symbolums wird

zu einer Unterscheidung des acht biblischen Gehaltes und der

7ö) Dieser Vers, mit Schema {])t2\l/'), d.i. „höre", beginnend, kehrt

in der jüdisclien Liturgie, wie wir sehen werden, öfter wieder; er ist

das Symbolum des Monotheismus.

70) Die israelitische Auffassung stellt sich in den religionsphiloso-

phischen, dogmatischen und katechetischen Schriften der Juden dar.

Ich nenne Moreh Nebochim von Maimonides, schon 1520 vom Bischof

Aug. Giustiniani lateinisch herausgegeben. Saadia's Emunot we Deot,

deutsch von Fürst. Leipzig 1845. Das Buch Emunah Ramah, oder:

der crhfibene Glaube von Abraham Ben David Haie vi. Hebräisch

und deutsch von Simson Weil. Frankf. 1852. „Das Buch von den Grund-

lehren " sefer ikkarim (C^lpy) von Josef Albo verfasst 1425, von

Schlesinger ins Deutsche übersetzt. — Dazu kommen die ersten Theile

des grossen Werkes von Maimonides: Jad chasakah. Als Katechismen

können folgende genügen: "2)'^ Hp/ ^die gute Lehre" von Abraham
Ja gel, einem italien. Israeliten des XVI. Jahrhunderts, lateinisch und

hebräisch in Pugio fidel von Raimundus Martini ed. Carpzov, introd.

p. 45 ff. J. Johlson, Unterricht in der Mosaischen Religion. Frankf.

a. Mayn 1819. Lehrbuch der mosaischen Religion. Von Dr. Alex. Behr
unter Aufsicht und Leitung des Oberrabbiners Abraham Bing zu

Würzburg. München 1820.

Haneberg, religiöse Alterthümer der Bibel. 8
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späteru Zuthaten führen. Dieses Glaiibensbekenntniss enthält

XllI Artikel, offenbar in dieser numerischen Erscheinung ab-

hängig vom Symbolum Apostolicum der Kirche, obschon den

XII Nummern noch eine dreizehnte hinzugefügt ist. Man

findet es gewöhnlich in den Cxelietbüchern der Israeliten, ausser-

dem öfters hebräisch und mit Uebersetzung, z. B. in Johannis

Buxtorfii Synagoga Judaica. Basil. 1641. p. 2 sqq. — Sein

Urheber ist Moses Maimonides. Die von Mai moni des herrüh-

rende Formulirung findet sich in ihrer eigentlichen Gestalt in

seinem Commentar zum X. Kapitel des Traktates Sanhedrin,

z. B. in der mir vorliegenden Ausgabe des Talmud babli,

Sulzbach 1755 ff., am Schlüsse des Trakt. Sanhedrin.

91. In der bei Buxtorf (Synag. Jud. p. 2 ft\) abgedruck-

ten und übersetzten Form ist der Orginalausdruck des Maimo-

nides verkürzt und verändert. Noch kürzer und ungenauer ist

die deutsche Fassung, welche in neuem Katechismen, z. B. im

bayerischen Lehrbuch der mosaischen Religion (1826) sogleich

am Anfang neben dem Texte, welcher dem Buxtorfscheu

nahe steht, erscheint. Die ganz kurze Fassung, in welcher

die XIII Artikel in das Gebetbuch Eingang gefunden haben,

drückt den Gedanken der maimonischen Urschrift genauer aus,

als die Buxtorfsehe. Da Maimonides bei der Abfassung

des Symbolums bemüht war, die Summe alles dessen zu geben,

was die Synagoge seit Jahrhunderten als mosaische Lehre

glaubte, so mag es angemessen sein, das Wesentliche davon

zu vernehmen, um zu einem richtigen Urtheil über den Gehalt

der Glaubenslehre des alten Testamentes zu gelangen. Wir

folgen zunächst dem präcisen Formular im Gebetbu^jhe (Voll-

ständiges Gebetbuch der Israeliten von Arnheim. Leipzig

1839. S. 9 ff.).

92. I. „Hochverehrt (^l^^) sei der lebendige Gott und

verherrlicht sei Er, der da existift, ohne dass seine Existenz von

der Zeit beschränkt wäre'' (im^^''l>*D"55^^ HJ? J'i^^l ^IJDJ).

IL „Er ist Einer und es giebt kein Wesen, das einzig
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wäre, wie Er. Er ist verborgen (unbegreiflich) und sein eini-

ges Wesen ist uneudliih.'' Maimonides erläutert, wenn

von Gott die Einheit ausgesagt werde, so sei es nicht die

Einheit eines Individuums, dem eine Gattung entspreche, auch

nicht die Einheit eines Zusammengesetzten."

in. ,,Er hat nicht die Aehulichkeit eines Körpers, auch

ist er kein Körper; wir mögen ihm nicht gegenüberstellen

seine Heiligkeit."") Maimonides erläutert, dass ihm nicht

nur keine eigentliche Körperlichkeit zukomme, sondern auch

nicht Bewegung und Kühe. Wenn gesagt wird, dass ihm

auch seine Heiligkeit nicht gegenüber gestellt werden dürfe,

so ist damit seine P^infachheit behauptet. Seine Eigenschaften

sind Er selbst.

IV. „Vor jeglichem Ding, das erschaffen ist, ist Er der

Erste; sein Anfang bat keinen Anfang," Er ist das absolut

Eiste. Die Buxtorfsche Eassung hat: „Er ist der Erste und

der Letzte." Die Fassung im Katechismus (1826) bringt hier

die Lehre vom Erhalten der W^elt vor; das Attribut der

Ewigkeit hat sie in den ersten Artikel gezogen. Maimonides

trägt hier die Ewigkeit und Anfangslosigkeit Gottes vor.

V. „Er ist der Herr der W^elt; jeglicher Creatur lehret

er seine Grösse und seine Herrscherwürde."'') Maimonides
hebt hervor, dass Gott allein die höchste Verehrung und

Huldigung, überhaupt Anbetung und absoluter Gehorsam ge-

bühre, keinem Engel und keinem Stern.

93. VI. „Den Ausfluss seiner prophetischen Inspiration (l^B^)

ulJ^DJ), er gab ihn den Mäimern seiner besondern Erwähluug

und seiher Verherrlichung," d.h. den auserkorenen Propheten,

a) Arnheim übersetzt irrig "«n'Linp V*^}?? ""iiyJ i<h mit: „Wir

mögen ihm niclits gioiohsteilen in seiner Heiligkeit."

b) Arnlieim übersetzt nirht genau: „Jegliches Gebilde beweiset

seine Grösse und Herrscliermacht.'* Es heisst: *r'/"J nl'!'' "^2i'*j"'!'3'^
T -.

: V T * :

IDTvC^ Man i<öniite auch übersetzen: Durch jede Creatur lehret er u. 3. w.

8'-
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die ihn in Wort und That verherrlichen. Die Buxtorf'sche

Fassung und die des genannten Katechismus sagt mehr: ,,Ich

glaube mit vollkommenem Glauben, dass alle Worte der Pro-

pheten wahr sind." Mai mo nid es bringt hier seine specu-

lative Erläuterung des prophetischen Zustandes — durch eine

Erhebung bevorzugter Geister zur Erfassung der aktiven In-

telligenz — vor, jedoch mit der ausdrücklichen Verwahrung,

dass das Theorie, nicht Glaubenssache sei.

94. VII. „Nicht ist ferner erstanden in Israel ein Prophet

gleich Moses und ein Beschauer der göttlichen Gestalt;"

eigentlich ein Beschauer seiner Gestalt. Bei Buxtorf: Fide

perfecta credo prophetias Mosis magistri nostri, super quem

requiescat pax, veras fuisse eumque esse patrem omnium sa-

pientum, tum eorum qui praecesserunt tum eorum qui secuti

sunt eum. So auch das Hebräische im Katechismus, während

es im Deutschen bloss heisst: „Ich glaube, dass Mosche der

grösste Prophet unter allen andern Propheten war." Hier

stimmt der Buxtorf'sche Text genauer mit Maimonides, als

die Fassung im Gebetbuch. Maimonides mischt hier eine

Schilderung der Prärogativen Mosis ein, welche offenbar unter

dem Einflüsse muslimischer Theologie sich ausgebildet hat.

95. VIII. „Eine wahre Offenbarung (oder Lehre) hat der

Herr seinem Volke gegeben vermittelst seines Propheten, der

getreu war in Seinem Hause." Die Buxtorf'sche Fassung be-

zeugt] die Aechtheit des Pentateuchs: „Fide perfecta credo,

totam Legem, quae hodie in manibus nostris reperitur, traditam

esse Mosi magistro nostro, super quem requiescat pax." —
Maimonides betont bloss, ohne die Authentie des Penta-

teuchs hereinzuziehen, die Göttlichkeit seines Inhaltes. Alles

was im Gesetze enthalten ist, muss als Ausfluss der göttlichen

Majestät (nil^Jl) betrachtet werden.

96. IX. ,,In alle Ewigkeit wird Gott sein Gesetz nicht

ändern und nicht mit einem andern vertauschen." r|ipi"|^ ^'^

irbllb Ü^Db'i^b i'ni I^D^ ^b) b^n Dieser ve'rhäng-
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nissvolle Artikel, welcher den Markstein der christlichen und

jüdischen Auffassung der Glaubenslehre des alten Testamentes

bildet, lautet bei Buxtorf so: Fide perfecta credo, Legem
hanc nuuquam mutatum iri, nee ullam aliam legem traden-

dam esse a Creatore cujus nomeu benedictum. Maimonides
erläutert, es könne und dürfe weder die schrittliclie, noch die

müudliche Ollenbarung Gottes geändert werden. Wir werden

auf diesen wichtigen Artikel bald näher eingehen.

X. „Er erspähet und weiss unsere Geheimnisse, er be-

schauet das Ende der Sache an ihrem Anfange." Die gött-

liche Allwissenheit bezüglich des Gleichzeitigen und Künftigen

ist hier übereinstimmend mit der Ausgabe von Buxtorf aus-

gedrückt. Ma i m n i d e s stimmt überein.

XI. „Er vergilt Jeglichem Gnade nach seinem Werke,

er giebt dem Uebelthäter entsprechend seiner üebelthat."

Buxtorf: Ich glaube . . . dass der Schöpfer Gutes vergilt

dem, der Seine Gebote hält und dass er den bestraft, welcher

seine Gebote übertritt.

97. XII. „Er wird senden am Ende der Tage (]^p^ yrh)
unsern Messias, imi zu erlösen Diejenigen, die da harren auf

Sein Heil." Buxtorf: Ich glaube . . » an die Ankunft des

Messias und wenu er auch zögert, so will ich doch an jedem

Tag auf ihn harren, dass er komme." Der Katechismus (1826)

giebt den nämlichen Text so : ,,Ich glaul)e, dass Gott einst zu

der Zeit, welche Er festgesetzt hat, und die nur Er allein

weiss, uns den Moschiach schicken wird." Maimonides

fügt eine Warnung bei, die Zeit berechnen zu wollen und

hebt hervor, der Messias müsse aus dem Hause Davids seiu.

XIII. „Die Todten wird Gott beleben durch die Fülle

seines Erbarmens. Gepriesen sei in alle Ewigkeit sein lob-

wtirdiger Name." Buxtorf: Fide perfecta credo, mortuos

vitae restituendos esse, quando ita feret placitum Creatoris . .

.

Maimonides übereinstimmend.

Die ersten sechs Artikel, dann der zehnte und eilfte sind



1X8 Dritter Abocliiiitt. Die Grundlagen der mocaisoheii Religion.

unstreitig im alten Testament so bezeugt, dass mau nur etwa

über die Form der Fassung streiten kann. Was die Einheit

Gottes betrifft, so ist bereits von israelitischen Gelehrten an-

erkannt, dass gerade in jener Stelle, Avelche zum Symbolum

des Monotheismus geworden ist (Deuter. VI. 4. Höre Israel

Sch'ma' Israel), der Name Gottes in Einem Athemzuge drei-

mal vorkomme, um anzudeuten, dass die wahre und voll-

kommene Einheit jene Trinität nicht ausschliesse ') , welche

die Grundlage des christlichen Bekenntnisses ist. Verschiedene

christliche Gelehrte haben sich bemüht, mehr oder minder

deutliche Spuren, Andeutungen und Winke im alten Testa-

mente nachzuweisen. Es hat hiebei nicht an übertriebenen

Bemühungen'') gefehlt, Avelche nichts anderes bewirkten, als

dass unterrichtete Israeliten spotteten, oder argwöhnisch wur-

den. Das Meiste, was über diesen Gegenstand geschrieben

wurde, hat, wenn wir nicht irren, die Auseinandersetzung von

Eaimundus Martini auticipirt (Pugio tidei, pars III. CHI
seqq. ed. Carpzov. S. 484 ff.); wozu das von Jos. de Voisin

(in den Anmerkungen zu Eaimundus) Beigebrachte verglichen

werden muss. AVenn mau im siebenten und achten Artikel

von der Einkleidung des Maimonides'') absieht, so spricht

sich darin nichts anderes aus, als was in der ganzen Geschichte

c) Vgl. die bei Sommer (Siiecimeu Theulogiae Soharicue. Gotha

1734. S. üO— 70) angeführten und erläuterten Stellen. Uebrigens möchte

ich weder hinsichtlich des Alters und der Bedeutung des Sohar, noch

hinsichtlich der zunächst angeführten Stellen, Sommers Ansicht theilen.

d) Dahin gehört die Benützung der Pluralform im Namen Gottes

„Elohim", Bellarmin, welcher Anfangs sogar in seiner Grammatik

den Plural Elohim als Andeutung der Mehrheit der Personen geltend ge-

macht hatte, nahm später diese Ansicht zurück. S. Guarin, grammat.

S. 476.

e) Dass die Theorie des Maimonides über die Projihetie von

Albertus Magnus nicht nur berücksichtigt, sondern adoptirt wurde,

hat Joel nachzuweisen gesucht (^Verhältniss Albert d. Gr. zu Maimonides.

Breslau 1863).
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der Propheten thatsächlicli vorliegt; sie sind die Gesandten

Gottes und schrieben die von ihnen uns in der Bibel bewahr-

ten Offenbarungen nicht aus eigener Eingebung, sondern als

Gottes Wort nieder. Zur Vergleichuug der einzelnen Pro-

pheten miteinander fehlt uns der sichere Maassstab. Moses wird

deutlich vor allen andern iu der Nachschrift des Pentateuchs

ausgezeichnet (Deuter. 34, 10.) : Et non surrexit ultra Proi)heta

in Israel sicut Moyses. Damit ist nicht gesagt, dass ein Aehu-

licher nicht kommen werde, vielmehr wird ein solcher auf

das Bestimmteste verlieisseu. Prophetam de gcnte tua et de

fratribus tuis sicut mc, suscitabit tibi Donjiiius Deus tuus.

(Deuter. 18, 15.)

98. Die Zeitgenossen Christi verstanden offenbar unter

dem „Propheten" schlechtweg den Messias. Den Glauben an

die Ankunft eines von Gott gesandten, mit Kraft und 8ieg

ausgerüsteten, das höchste Wohl Israels besorgenden Mittlers

und Königs, eines ,,Gesalbten'' im höchsten Sinne des Wortes,

spricht der zwölfte Artikel aus.

Dieser Artikel wurde von der späteren jüdischen Literatur

bis auf den heutigen Tag mannigfach modiiicirt, bis man ihn

ganz zu beseitigen suchte.'") Schon jener gelehrte spanische

Kabbiner Joseph Albo, welcher an dem grossartigen lieligious-

gespräch zu Barcelloua (7. Febr. 1413 bis 12. Nov. 1414 in

69 Sitzungen) vor dem Gegenpapste Benedikt XIII. Theil ge-

nommen hatte und offenbar unterlegen war, suchte den schwie-

rigen Begegnungen mit den christlichen Theologen dadurch

77) Gegen die Zusammenfassung des israelitischen Glauben; in

XIII Artikel traten verschiedene Lehrer auf, welche eine geringere An-

zahl von Sätzen, oder eine andere Fassung wollten. Meir Aldabi aus

Toledo stellte X Artikel auf, unter welchen die Messiashoffnung den

vorletzten bildet. Jost, Gesch. des Judenthums. III. 85. 1859. Joseph

Albo beschränkte den ganzen Glauben auf drei Dinge: Dasein Gottes,

die Göttlichkeit doj Gesetze; und die einstige Vergeltung. Die Obser-

vanz der Synagoge ist bei den muimonidischen XIII Artikeln geblieben.
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auszuweichen, dass er die Lehre vom Messias gar nicht zu

den eigentlichen Dogmen des Judenthums rechnete. Es zeigte

sich hier, wie in unserer Gegenwart, dass der denkende Israe-

lit, wenn er das Christenthum wirklich kenneu gelernt hat,

nur die Wahl zwischen zwei Wegen hat, er muss auf die

breite Strasse des vagesten Deismus einlenken, oder dem Buch-

staben des alten Testamentes folgend, den hohen Pfad des

Evangeliums betreten. Einstweilen macht der Theil des Juden-

thums, welcher die XIII Artikel des Maimonides als Sym-

bolum gebraucht, noch Halt bei dem überlieferten Glauben.

Würde indess auch das genannte Symbolum aufgegeben, der

Glaube an den Messias kann aus der Literatur und Liturgie

des alten Judenthums nicht getilgt werden. In der alten

Osterhaggada, in dem alten täglich zu recitirenden Gebete

Schemoneh Esreh und in den Targumim ist er ausgeprägt.

Er musste sich in dieser Weise ausprägen, weil er wirklich

in der Bibel enthalten ist. Die altern Polemiker wie der

Karäer Troki ("JID^^ plTD) und der Elsässer Jom tob

Lipmann (>in^J D) gingen von der Gewissheit aus, dass

ein Messias kommen müsse und stritten nur über den Sinn

einzelner Stelleu und die Anwendung der Prophetieu auf Jesus

;

wäre der Messias nicht in der Bibel verheisseu, hätte sich

hierin das Judenthum selbst bis auf die Tage der Braun-

schweiger Eabbinerversammlung (Juni 1844) geirrt: dann frei-

lich fiele die Mühe des Streites mit der Integrität und In-

spiration der Bibel weg. So lange diese ganz und als heiliges

Buch genommen wird, muss der Glaube an den Messias als

ein Fundamentalartikel der mosaischen Religion betrachtet wer-

den und wird sich das Judenthum zu rechtfertigen haben,

warum es zwar an die Bibel glaubt, aber nicht an Jesus, auf

den die im neuen Testamente citirten und die von den tüch-

tigsten Christologen (z. B. von Prudentius Maranus in

dem Werke: Divinitas Domini N. Jesu Christi. Neue Ausg.

Würzb., Stahl, 1859) beleuchteten Stellen bezogen werden müssen.
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09. Die im dreizehnten Artikel ausgesprochene Hoifnung

der Auferstehung der Todten schliesst natürlich die Lehre

von der Unsterblichkeit der Seele in sich und hängt mit dem

eilften Artikel zusammen, welcher Gott als gerechten Belohner

des Guten und als Bestrafer des Bösen kennt. Dass die Lehre

von einer jenseitigen Vergeltung in den Psalmen und Prophe-

ten ausgesprochen sei, dass hier nicht nur der Glaube im eine

Fortdauer der Seele, sondern iiucli an eine Wiederbelebung

des Leibes vorkomme, kann Niemand läugnen. Dagegen ist

oft behauptet worden, es fehle im Pentateuch jede Spur dieser

Lehre , und ferner , es sei das Auftauchen der Vorstellungen

von einem jenseitigen Leben durch die Berührung mit den

Parsen oder den Assyriern in die hebräische Literatur, wie

ins Leben der Hebräer eingedrungen.

Zu den Ersten"), welche bei Moses die Lehre von der

jenseitigen Vergeltung vermissteu, gehören die Manichäer und

Marcionisten. Einer der letztern sagte nach Augustinus (Con-

tra adversarium legis et prophetarum IL 6. Maurin. t. VIII.

420.): Moses omnem spem futurae resurrectionis in hominibus

extinxit, qui mortalem esse animam prouunciavit, qui eam esse

sauguinem dixit. ')

Bei den englischen Deisten war diese Anklage gegen die

Bibel gewöhnlich; Warb ur ton machte sie zum Mittelpunkte

seiner Abhandlung über die Sendung Mosis. ') Kant verlieh

a) Dass die Sudducüer im Pentateuch die Unsterblichkeit n'cht

finden wollten, sehen wir aus dem neuen Testamente. Dass die Sania-

ritaner, welche vielfältig mit den Siidducäcrn übcreinsl Immen , die Un-

sterblichkeit läugneten, sagen zahlreiche Vaterstellen. Vgl. Jos. Grimm,
die Samariter. S. HJ ff.

b) Vgl. G. Fried. Dehler, Vcteris Testamcnti Sententia de rebus

post mortem futuris illustrata. Stuttgart 164ti. S. 2.

c) Schiller, welcher, wohl angeregt von Warburton, über die

Sendung Mosis schrieb (Werke, Ausg. 1830. Bd. X), nahm an, dass die

jungen Hebräer in den Mysterien, von welchen der Dichter träumte,

auch über die Unsterblichkeit wären belehrt worden (S. 485).
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ihr das Ansehen einer philosophischen Autorität; er sagte unter

andern! : „Da ohne Glauben an ein künftiges Leben gar keine

Keligion gedacht werden kann , so enthält das Jndenthum aL

ein solches in seiner Reinigkcit genommen, gar keinen Ke-

ligionsglanben." (Vgl. Gehler I.e. >S. 1.)

Man koimtc damals, als Kant schrieb, leicht auf ähnliche

Gedanken kommen, wenn man die Keligionsvorstellungen der

alten Völker nicht beriicksichtigte und die Bibel selbst ober-

flächlich las. Mau hat nun freilich die Studien über persische,

assyrische und verwandte Alterthümer gerade dazu benützt,

um die nacli Äfoses klar auftreteude Lehre der .Bibel über das

Jenseits als eiue von aussen geborgte , also nicht als eine von

oben gekommene, auzusehen.

100. Selbst ein Movers konnte so verstanden werden,

als vermuthc ei', dass die Theologie der Assyrier der hebräi-

schen Gedaukeiiaiinuth zu Hülfe gekommen sei.'') In der That

aber möchte als ein gesichertes KesuUat der Forschung über

die alten Keligionen das feststehen, dass der Glaube an ein

Fortleben der Seele keinem der Cullurvölker fehlte. Insbeson-

dere hatten die Aegyptier eine sehr ausgebildete Lehre vom

Jenseits. Ihre Sorgfalt l'ür die Leichen würde hierüber allein

Zeugniss genug geben, wenn auch die xVlten, wie Herodot

(II. 135), Porphyrius und Andere schweigen würden.')

NocJi deutlicher spricht das Todtenbuch, welches längst

Lepsius im hieroglyphiscben Griginal veröflentlicht hat und

wovon ein Bruchstück um das andere erklärt wurde, bis unl^

Birch die Uebersetziing des Ganzen gab."^)

d) S. Movers, die Phönizier. I. S. 70, und Oehler, I.e. S..57 Anm.

e) Vgl. Rosellini, mon. civili. t. III. p. 292 flF.

78) Lepsius hat in seinem neuesten Werke: „Aelteste Texte des

Todtenbuchs nach Sarkophagen des altägyptischen Reichs im Berliner

Museum. Einleitung und 43 Tafeln. Berlin 18G7" mehrere Momente der

ägyptischen Eschatologie festgestellt. Die Aegypter, sagt Diodor 1,51.,

diesmal aus ächter Quelle, nennen die "Wohnungen der Lebenden Her-
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Gerade der nun möglich gewordene Einblick in's Innere

der ägyptischen Keligion lässt uns verstehen, wie es komme,

dass die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele und ihrem

jenseitigen Schicksale bei Moses zwar vorausgesetzt wird, als

vorhandene sich beurkundet, aber docli nicht so in den Vorder-

grund gestellt wird, wie man erwarten möchte.

Die Aegyi»tier liatten den Glauben an die Unsterblichkeit

durch Verfleclitung mit der Mythologie getrübt und durch die

Verbindung desselben mit einer Seelenwauderung gefälscht,

bergen, weil sie nur kurze Zeit in derielLieu woliuen; die Gräber der

Verstorbenen aber nennen sie die ewigen Wolinungen, weil sie im Ha-

des eine unbegrenzte Ewigkeit verleben.'' Freilich tritt diese Vorstel-

lung in Verbindung eiuerseit« mit einer pantlieistisclieii, andererseits

emanatistischen Idee aul. Die Verstorbenen betrachten sich als identisch

mit einer, oder mehreren Gottheiten, und stellen sich vor, dass sie wie

die Götter selbst aus einem dunkeln göttlichen Weltgrunde Tum her-

vorgehen und zu ihm zurückkehren. Lepsius sagt mit Bezug auf eine

dieser itlten Sarkopliaginschriften (S. 5li) : „Das Wesentliche ist, dass

sich der Verstorbene hier zuletzt mit den Chem-Hor identificirt, welcher

der aus dem Osiris hervorgehende, wieder auferstehende, verjüngte Ra

ist, der Ra des folgenden Tages, die jeden Tag jung und neu aus dem

Urgewässer aufgehende Sonne."

„Der Kreislauf ist hicmit vollendet. Es war dieser. Der Verstor-

bene ist Osiris und erklärt sich selbst als solcher für den alleinigen

höchsten und ewigen Gott, der vor aller Zeit als Gott der Urmaterie

Tum , der Verborgene heisst, derselbe, der als Sonnengott Ra die geord-

nete Lichtwelt beherrscht, und in allen Göttern und gerecht lebenden

Menschen sich selbst manifestirt als in seinen Gliedern, deren jedes nur

ein anderer Name für ihn selbst ist, und deren jedes am Ende seiner

irdischen Laufbahn, wie der Sonnenball allabendlich, sich seiner sicht-

baren Form wieder entäussert, und zu ihm dem allen Formen inwohnen-

den Urgeiste zurückkehrt" ... „Als Tum, der Vorzeitliche, war er aus-

gegangen, zu Tum, der ewigen Zukunft, kelirt er zurück. Sein Erden-

leben war nur ein Besuch, eine Einkehr in dieser zeitlichen irdischen

Welt." Lepsius hat in der Einleitung des angeführten Werkes nach-

gewiesen, dass einige Denkmäler, welche das 17. Cap. des Todtenbuches

und ähnliche Abschnitte desselben enthalten, dem alten Reiche, d. h.

der Zeit vor der Hyksos-Herrschaft angehören. Die hiemit charakteri-

sirte Eschatologie herrschte demnach lange vor Moses in Aegypten, aber

auch nach ihm, da sich ähnliche Inschriften auf späteren Monumenten finden.
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wie schon Koseil ini aus den Monumenten und aus Herodot

zeigte, und nach verschiedenen Arbeiten von De Rouge,

Brugsch und Andern, Lepsius dargelegt hat")

Es lässt sich allerdings denken, dass für die Hebräer die

Gefahren des Aberglaubens hinsichtlich des Jenseits wären

beseitigt worden, wenn sie die wahre Lehre vernommen hätten,

wie sie das Christeuthum bekennt. Allein diese hätte den

Zustand selbst der Gerechten als ein dunkles Harren darstellen

müssen, daraus hätten für sinnliche Menschen nur schwache

Motive gebildet werden können. So begreifen wir, wie Moses

eine genaue Belehrung über die verborgenen Dinge des Jen-

seits umging und sich mit den Worten rechtfertigte: ,,Die

verborgenen Dinge (Pl^inD^n) gehören Gott unserm Herrn,

die geoflenbarten aber uns und unsern Kindern, auf ewig

(7'("^""]y), um zu vollbringen die Worte dieses Gesetzes."

Deuter. 29, 28. Das mosaische Gesetz war ein Erzieher (ztat-

daywyoc, Galat. HL 25.) zu jener Eeife, mit Avelcher eine neue

Religiousära (^3n D^ll/^) beginnen sollte. Erst seit Christus
T — T

gekommen ist, hat der Glaube an die Fortdauer der Seele etwas

Tröstliches, weil Er die Pforten des Hiujmels eröftnet hat.

101. Betrachtet man die Bibel des alten und neuen

Testamentes als Ein Ganzes, in welchem gerade in den wich-

tigsten Lehren die grösste Harmonie herrschen muss, so wird

man, ohne den göttlichen Charakter der heiligen Schrift auf-

zugeben, nicht genügend erklären können, wie es komme, dass

der Glaube an die Unsterblichkeit, Auferstehung und Vergel-

tung um so bestimmter sich ausspricht, je näher die Urkunden

der Zeit Christi rücken, und um so dunkler und zurückhalten-

der, je ferner sie stehen.

Darum wird ein israelitischer Gelehrter die von War-
burton, Kant und Andern angeregte Frage über die mo-

saische Unsterblichkeitslehre nie genügend beantworten können.

a) Vgl. Herodot IL 135 bei Rosellini, I.e. S. 292 ff.
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102. Sieht man indess auch von den beiden ausserhalb

des Pentateuchs liegenden Momenten — der Rücksicht näm-

lich auf die abergläubischen Momente der ägyptischen Escha-

tologie und auf die Bedeutung der Höllenfahrt, Auferstehung

und Himmelfahrt Cliristi — ab, so lässt sich doch rein exe-

getisch beweisen, dass Moses die Unsterblichkeit der Seele im

Wesentlichen lehre und mit den bedeutensten Folgen als be-

kannt voraussetze. ''^)

103. 1) Die Genesis lässt die Seele durch den Hauch

Gottes entstehen; sie ist ein Abbild des lebendigen Gottes.

104. 2) Die Schuld des Selbstmordes wird nach einer

annehmbaren Auslegung der Stelle Genes. VIII. 5. von der

Seele des Selbstmörders gefordert.

105. 3) Die heilige Schrift kennt von Anfang bis zu

Ende einen vom Grabe verschiedenen Aufenthalt der Verstor-

benen. Es muss also die Seele getrennt vom Leibe, den das

Grab aufnimmt, fortdauern. Genes. 37, 35. 42, 38. 44, 29. 31.«°)

79) Vgl. läidor Kämpf: „Ueber die Vorstellungen der alten He-

bräer von der Unsterbliclikeit der menscblichen Seele." Literaturblatt

des Orients, Nr. 7 ff. 1812; andererseits Rbode: ^Ucber den Unsterb-

liclikeitsglauben der alten Hebräer"; in Hlgens Zeitschrift für liistorische

Theologie. 1840. 4. Heft.

80) Für den Aufenthalt der Abgeschiedenen nelimen die Rabbinen

sieben Ausdrücke in Anspruch, welche in der heiligen Schrift vorkom-

men: 1) Scheol h^KZ\ 2) Abaddon ^^~2^s, z.B. Psalm 88, 12., .3) Bor

Schachath pn^^i' l"!, Grube der Vernichtung, Psalm IG, 10., 4) Bor

Schaon l^i^li' ^.)2y Grube der Zerstörung, 5) Tit ha javen, Koth des

Schlammes, Psalm 40, 3., 0) Zalmaveth Pi'lüb^, nach LXX. und Vul-

gata: Todesscliatten, Psalm 107, 10., Job 3,5 ff. u. o., 7) pjs* P^^'^.nn

(Is. 44, 23.), oder nvrnr p.J<, oder n"*\'^nn "1^2, inferiora terrae,

terra inferorxim, fovea inferorum. Der Talmud (tract. Erubhin f. 19. a.)

maiclit 7 Höllen aus diesen Namen. (Vgl. Sohar. Sulzb. I. S. 111 ff. H-

S. 248, 333, 429, an welcher Stelle wieder die Namen Bor, Schachath,

Scheol U.S.W, vorkommen.) Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass

die heilige Schrift mit den angeführten Namen zum Theil bloss den Tod,
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Der Ausdruck „Scheol" kann nicht mit Grab identificirt

werden, weil Jakob sagt, er werde zu seinem Sohne in den

Scheol fahren. Genes. 37, 35. Jakob weiss gar nicht, wo das

Grab seines Sohnes ist. Es ist nach seiner Voraussetzung weit

von ihm. Deuter. 32, 22. liätte Scheol in der Bedeutung

„Grab" keinen Sinn. Wenn im Parallelismus neben Scheol

ein Ausdruck steht, welcher mit „Grab'' gedeutet werden kaun,

so folgt nicht, dass Scheol Grab sei; denn wessen Leib iu's

Grab kommt, dessen beele kommt in eleu Scheol; in der Kegel

kommt Niemand in den Scheol, als wer begraben wird. (Vgl.

den Artikel Scheol von König im Welte'schen Kirchenlex.)

106. 4) Statt „sterben" sagt die Schrift „versammelt

werden zu seinem Volke, zu seinen Vätern". Genes. 15, 15.

25, 8. 17. 35, 29. 49, 29. Vgl. lücht. 2, 10. 1 Maccab. 2, 69.

Es ist daran erinnert worden, dass durch den Gebrauch von Fa-

milienbegräbnissen, wie sie die Könige Israels hatten (S. 2 Kön.

22, 20.), dieser Sprachgebrauch ohne alle Bezugnahme auf ein

Fortleben der Seele gerechtfertigt wäre. (S. Khode I.e. S.IO.)

Es ist aber klar, dass die Redensart „zu den Vätern ver-

sammelt werden" an solchen Stellen vorkommt, au welchen

jede Hinweisung auf ein Familiengrab ausgeschlossen ist. Abra-

ham wurde von Isaak und Ismael in der Höhle Machpelah bei

Hebron begraben (Genes. 25, 9.), in welcher bisher nur Sarah

bestattet wordeu war. (Genes. 23, 19.) Seiue Väter waren in

ür Casdini, also im obern Mesopotamien, odei' am Urmiasee

begraben. Wenn also dem Abraham verheissen wird (Genes.

15, 14.): „Du aber wirst zu deinen Vätern eingelien in Frie-

den, du wirst in gutem Greisenalter begraben werden", so

muss der erste Theil der Verheissung die Seele berühren.

Dasselbe gilt von Moses und Aaron. (Deuter. 32, 49.

j

107. 5) Das Verbot der Nekromantie (Levit. 19, 31. 20,

6.7.27. Deuter. 18,11.) setzt voraus, dass die Verstorbenen

oder das Grab bezeichne, liuv scbaon und Tit lia javen ^^Psalin 4U, 2.)

wird überdiess am natürlichsten von Unglück gedeutet.
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befragt werden konnten. Durch die Berührung mit ihnen

wurde eine Unreinheit (H^iiJ^) contrahirt. (Levit. 19, 31.)

6) Nach dem Tode lioften Trauernde ihre Kinder oder

Voreltern wieder zu finden. (Genes. 37, 35. 35, 29. 49, 29.

Num. 20, 21.) Vgl. 1 Kön. 2, 10 f.

108. 7) Die heidnisclie Todtentrauer wird den Israeliten

untersagt. (Levit. 19, 28.) Der beigefügte «Jrund: „Ich bin

der Ewige" lautet allerdings zunächst nur im Deutschen so,

als wenn gesagt würde: ,,Ihr dürft nicht wie trostlose Heiden

trauern, welche ^'nicht glauben, dass die frommen Verehrer

Gottes an seiner Ewigkeit Theil nehmen." Aber wenn man

auch übersetzt: „Ich bin, der da ist", so wird man doch durch

diesen Beisatz auf den Gedanken geführt, dass der Glaube an

Gott die Israeliten hindere, gleich den Heiden zu trauern.

109. 8) Gott wird öfters in der Schrift (z. B. Exod. 3, 15.)

ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs genannt. Nun ist der

wahre Gott kein Gott der Todten, sondern der Lebendigen,

wie sich von selbst versteht.") Also kann an Abraham und

Isaak u. s. w. mit dem leiblichen Leben nicht alles Leben auf-

gehört haben. Das ist das Argument, dessen sich der Erlöser

bedient, um den Sadducäern aus dem Pentateuch die Auf-

erstehung der Todten zu beweisen. (Matth. 22, 23 ff.)

Liesse sich mit Grund behaupten, dass Christus im Zu-

sammenstosse mit den Sadducäern keine andern Beweise für

die Unsterblichkeit der Seele aus dem Pentateuche vorgebracht

habe, so entstünde allerdings eine besondere Schwierigkeit für

uns. Wir dürften uns wohl nicht zutrauen, mehr im Penta-

teuche finden zu wollen, als Christus. Allein die Evangelisten

scheinen diese Erwiederung einzig darum aufgeschrieben zu

haben, weil sie eine ungewöhnliche Feinheit enthält.

HO. 9) Dürfen wir den Psalm 90 (v. 89) als mosaisch

ansehen, wie denn die Ueberschrift ihn als Gebet Mosis be-

a) In der Schrilt liei^st Gott „der Lebendige '^ Deut. 5, 23.
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zeichnet, so kann darüber kein Zweifel sein, dass Moses die

Unsterblichkeit lehrte. Aufblickend zum ewigen, unvergäng-

lichen Gott, fühlt der Mensch in diesem tiefsinnigen Liede

seine Kleinheit. Sollte er zur Vernichtung bestimmt sein?

(Ne avertas hominem in humilitatem , V. 3 ^^^ 1^ „zur

Zermalmung.") Nein, das ist nicht denkbar, denn im Men-

schen arbeitet ein sittlicher Kampf für die Ewigkeit. (Et

dixisti: Convertimini filii hominum, V. 3.) Möchte auch der

Mensch, um dem physischen und moralischen Weh des Lebens

zu entfliehen, den Tod wünschen, so begegnet ihm der Ge-

danke der Verantwortung im Jenseits. (Quoniam supervenit

mansuetudo — ,,man achtet es für eine Gnade, sterben zu

können", doch mit dem Tode ist nicht alles aus. „Quis novit

postetatem irae tuae?" V. 11.)

111. 10. Schliesslich ist auch darauf hingewiesen worden,

wie die Freudigkeit und Ruhe, mit welcher Aaron und Moses

stirbt, kaum anders, als durch gute Aussichten auf das jen-

seitige Schicksal erklärt werden können. Aaron steigt auf den

Berg Hör, begleitet von seinem Sohne Eleazer und von Moses,

als gälte es eine fröhliche Bergbesteigung. Er soll aber dort

„gesammelt" werden und sterben. (Num. 20, 26.) Ebenso

besteigt Moses den Berg Nebo, blickt über das Westjordan-

land hin und stirbt ,,jubente Domino", wie die Vulgata über-

setzt, oder „am Munde" d. h. im Kusse des Herrn, wie es

israelitische Erklärer fassen. (Deut. 34, 5.) Diese Erklärung,

welche als Keim der Sagen von Mosis'*') wunderbarem Tode

zu betrachten ist, kann nicht gerechtfertigt werden, aber sicher

81) Eisenmenger I. K. 19. S. 854 ff. hat über den Tod Mosis

jüdische Sagen zusammengestellt. Gilb. Gau Im in gab die apokryphe

„petirath Moscheh" heraus; Gfrörer nahm sie lateinisch in seine Pro-

phetae Veteres. Stuttg. 1840. S. 301—302, auf. Vgl. Fabric. Cod. Ps. V.

T. t. I. p. 839, und Steinschneider, Catal. Bodl. I. p. G30 f. 727. —
Moses Prophetie und Himmelfahrt von Dr. G. Volk mar. Leipzig 18G7.

Von S. 47 an: ^Der Tod und die Hinwegnahme Mose's "
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ist das Sterben Mosis wie ein Fest ernster lieiliger Freude

dargestellt.

112. Dass in den prophetischen und didaktischen Schriften

des alten Testamentes nicht nur die Lehre von der Unsterb-

lichkeit der Seele, sondern auch jene von der Wiedererweckung

des Leibes ausgesprochen sei, kann nicht bezweifelt werden.

Es zeigt sich allerdings, dass selbst ein Levit oder Prie-

ster eine Zeit lang die Hottnung auf das Jenseits aus dem

Auge verlieren konnte, um so mächtiger ergrifl" ihn nach be-

standenem Kampfe die Erkenntniss des jenseitigen Schicksals der

Bösen: Quomodo tacti sunt in desolationera. Ps. 72 (hebr. 73),

19 ff. So zeigt sich im Buche Job mitten im Kampf der

Schmerzen und Zweifel die Hoffnung der Auferstehung des

Fleisches. (19, 26 ff.) Et rursum circumdabor pelle mea

u. s. w. Selbst im Prediger löst sich der Zweifel (IIL 21

u. s. w.) an der Unsterblichkeit in das Bekenntniss auf (XIL 7):

Et revertatur pulvis in terram suam, unde erat, et Spiritus

redeat ad Deum qui dedit illum. —
Am stärksten sprachen jene Propheten die Lehre vom

künftigen Leben aus, welche die deutlichsten messianischen

Weissagungen enthalten, Isaias (14, 9. 26, 19. 66, 24.) und

Daniel (XIL 2. VII. 10, 14 ff.). Mit unübertrefflicher Klarheit

redet das jüngste Buch des alten Testamentes, das gewisser-

massen schon im HorizoJit des Christenthums erscheint. (Sa-

pientia, C. IIL IV und V.) Was der alttestamentlichen Es-

chatologie an Deutlichkeit fehlt, sollte das Evangelium er-

gänzen, welchem es auch aufbehalten blieb, Bürgschaften für

die Lehre vom Jenseits zu geben, die der Gebildete nicht

entbehren kann und die zugleich für den einfachsten Menschen

zugänglich sind.

113. Mehrere Momente der Glaubenslehre des alten Te-

stamentes ergaben sich weiterhin in dem Abschnitte von den

Cultushandlungen und heiligen Zeiten von selbst. Hier soll

vorläufig jene Vorstellung besprochen werden, welche im

Hanebei-g-, religiöse Alterthumer der Bibel. 9
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9. Artikel des jüdischen Symbolums als Glaubenssatz formulirt

ist und die Un Veränderlichkeit des mosaischen Gesetzes

feststellt. Dieser Satz trennt das Judenthum vom Christen-

thum, wie er innerlich seiner Intention nach Glaubens- und

Sittenlehre umfasst.

114. Seinen Wortlaut haben wir oben vernommen. Ob-

wohl er erst durch Maimonides als förmlicher Glaubenssatz

aufgestellt wurde, bildete er längst vorher eine Fundamentallehre.

Bereits Saadia erörtert die Frage von der Veränderlich-

keit des Gesetzes mit Eücksicht auf frühere üiscussionen über

diesen Gegenstand. (Emunot we deoth. Deutsch von Fürst.

S. 224 — 255.) Man sieht hieraus, dass Maimonides auch

in diesem Punkte nichts Neues erfand. Er formulirte hiemit

nur, was früher weniger fassbar und ausgeprägt, aber nicht

minder hartnäckig von den Jüngern der Pharisäer geglaubt

wurde.. Die Opposition der Pharisäerschule gegen Christus

beruht wesentlich darauf, dass er ein neues Gesetz zu geben

versprach und wirklich gab.

115. Scheinbar kamen den Pharisäern solche Stellen des

Pentateuchs und der Propheten zu statten, nach welchen Vor-

schriften des mosaischen Gesetzes, oder der patriarchalischen

Observanz für alle Ewigkeit dauern sollten. So wird die Be-

schneidung ein „ewiger Bund" (ch)^ D^l^) genannt. (Genes.

17, 13.) So auch der Sabbath. (Exod. 31, 16.) Das Pascha-

fest heisst „Satzung für die Ewigkeit" (übl^ ^PH- Exod.

12, 14.) Aehnlich ist's mit dem Erstlingsopfer und Ver-

wandtem. (Levit. 23,21. 24,8.) Auch ist darauf hingewiesen

worden, dass Moses (Deuter. 4, 2.) bei einer allgemeinen Mah-

nung, das Gesetz zu halten, einschärft : Non addetis ad verbum

quod vobis loquor, nee auferetis ex eo. Ebenso später (Deuter.

XIII. 1.): „Jegliches Ding, was ich euch gebiete zu thun,

das sollt ihr bewahren um es zu thun ; nicht sollst du etwas

dazu hinzufügen und nicht etwas hinwegnehmen."

Wenn indess aus der Natur der Sache hervorging, oder



V. Die Olaubenjlehre. 131

durch positive göttliche Offenbarungen ausgesprochen wurde,

dass das mosaische Gesetz in ein höheres übergehen und in

vielen Einzelheiten geradezu cessiren müsse, so konnten die

angeführten und ähnliche Stellen nicht als Widerspruch geltend

gemacht werden. Wenn nämlich der Ausdruck 'olam (D/l^)»

der mit „Ewigkeit" gegeben wird, nicht in einem negativen

Satze vorkommt, so ist eine relative Zeitdauer damit bezeichnet.

Der Begriff des Endlichen bestätigt sich schon darin, dass

'ölam im späteren Sprachgebrauche „Welt" bedeutet, also

einen Complex von natürlichen Dingen, die einmal angefangen

haben zu sein und auch einmal aufliören werden.

Dazu kommen ganz bestimmte Fälle, wie 1 Sam. I. 22.

wo 'olam eine beschränkte Zeitdauer bezeichnet. ,,Ich bringe

ilm — den jungen Samuel — herbei und er erscheint vor

dem Angesichte des Herrn und wohnet dort bis in Ewig-

keit." (Dt^lJ? IV)- Diese ,, Ewigkeit" berechnet Kaschi

irgendwo zu 5U Jahren.") So heisst es vom Knechte, wel-

cher durch die Deuter. 15, 17. vorgeschriebene Ceremonie

lebenslänglich an das Haus gebunden wird: ,,Er soll dir sein

ein Knecht für die Ewigkeit" {chiV 12V Tlb ^^"^^)• So

heisst in retrogTuder Auffassung von „Ewigkeit her" möglicher

Weise nichts anderes, als „seit alter Zeit". Jer. 2, 20. Vgl.

Ps. 119 (118), 93.

Das Judenthum hat selbst nicht nur philologisch''), son-

dern liturgisch und gewissermassen dogmatisch eine Begren-

zung von Olam in doppelter Bedeutung angenommen. Dieser

'Olam (^nin Db)V) ^^^ ^^^' gegenwärtige Zeitlauf bis zum

Messias, der künftige Zeitlauf (^2n D/iy) die Periode des
T — T

Messias mit der himmlischen Zukunft, obwohl nicht geläugnet

a) Vgl. Pugio fidei. Pars III. dist. 3. cap. 11. Ed. Carpz. S. 777.

Wir* finden indess in uusein Texten weder zu Num. V., noch zu Nura. IV.

eine ähnliche Bemerkung R a s c h i 's.

b) S. David Kimchi im Wörterb. s. v. Q'py bei Raimund
Martini p. 778.

9*
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werden kann, dass 'Olam ha bä, 6 alcov 6 sQxofJt^^og, vor-

herrschend das jenseitige Leben bezeichne.^)

116. Hiemit wäre aber nur die Möglichkeit erwiesen,

dass nach der Intention derselben Autorität, welche den Kitus

der Besclmeidung u. s. w. als „ewigen" Bund anordnete, doch

das Gesetz hierüber nur temporär sein sollte.

a) Dass die göttliche Autorität wirklich dem mosaischen

Cultus in wesentlichen Punkten eine Grenze setzen wollte und

dass eine wesentlich neue Gesetzgebung für die ganze Welt

an die Stelle der mosaischen treten sollte, ist deutlich genug

durch die Propheten ausgesprochen. Isaias erwartet ein neues

Gesetz aus Sion für alle Völker. II. 1 ff. (Vgl. Michäas IV.

1 ff.) Er erwartet die Aufhebung des Opfercultes. (K. 66.)

Jeremias kündet einen „neuen Bund" an. (31, 31.) Während

im mosaischen Zeitalter die Ausführimg aus Aegypten der

Gegenstand festlicher Erinnerung war, soll diese That in den

Hintergrimd treten, weil neue Thaten Gottes bedacht werden

müssen. (Jereni. 16, 14. Ecce dies veniunt ... et non dicetur

ultra : Vivit Dominus, qui eduxit filios Israel de terra Aegypti.

Vgl. Jer. 23, 7.) Isaias sagt: „Wollet nicht eingedenk sein

der ersten Dinge und über das frühere wollet nicht mehr

sinnen ; denn ich schaffe neues
,

jetzt sprosst es u. s. w.

(Isai. 43, 18.)

117. b) Das mosaische Gesetz kann nicht ewig sein, weil

und soweit es ein partikulares ist, indem es zunächst den Juden

gilt und eine Cultusstätte für alle Gottesverehrer aufstellt.

So gewiss der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs kein

Nationalgott, sondern der Gott aller Völker ist, musste eine

wesentlich neue, auf alle Völker und Länder anwendbare Offen-

barung und Religionsordnung kommen.

c) S. die Literatur hierüber bei Bertholdt, Christologia Judaeorum

Jesu Apostolorumque aetate. 1811. p, 38 fif. — In Sanhedrin bab. f.

24. a. unten wird die messianische Zukunft durch {<2h l^nV^' bezeichnet.
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118. c) Mehrere Elemente der mosaischen Gesetzgebung

beziehen sich auf Bedürfnisse des Seelenlebens, die aus der

Schuld Einzelner bei Einzelnen hervorzugehen pflegen, die aber

auch so allgemein sind, dass der öffentliche Cultus sie berück-

sichtigen musste. Nun sind jene Cultusübungen , welche das

mosaische Gesetz anordnet, mehr darauf berechnet, das Bewusst-

sein solcher Bedürfnisse zu erwecken und zu steigern, als ihnen

die entsprechende Befriedigung zu geben. So naturgemäss

die Knospe zur Blüthe, die Blüthe zur Frucht werden und

in ihr aufgehen muss, so nothAvendig musste demnach auf die

vorbereitende, vorbildende mosaische Offenbarung die verwirk-

lichende, erfüllende kommen.

Zur Begründung des eben Gesagten wird nicht nur eine

Analyse des Moralgesetzes, sondern auch der durch dasselbe

unterstützten heiligen Gebräuche nöthig sein.

119. Was das Christenthum von der Dauer und Bedeu-

tung der mosaischen Offenbarung lehrt, ist nichts anderes, als

was die unbefangene Wissenschaft, welche Psychologie und

Geschichte mit der Theologie zu Rathe zieht, bewährt findet.

Will eine israelitische Vertheidigung der Ewigkeit des

mosaischen Gesetzes die Auffassung des Christenthums nicht

gelten lassen, so wird sie dem Mosaismus seine grösste Be-

deutung rauben. Nur nach der christlichen xluffassung ist er

ein Grundstein im Bau der universellen Geistesbildung der

Menschheit. Nichts an ihm ist unnütz gewesen; während die

moderne Reform nach menschlichem Gutdünken Gebräuche und

Satzungen wegwirft, zeigt das Christenthum eine Verklärung

derselben, wodurch allein die Würde der sinaitischen und

prophetischen Offenbarung gerettet wird. Das neue Gesetz ist

durch Christus verkündet worden, jedoch nicht zur Zerstörung

oder feindlichen Bekämpfung des alten Gesetzes, sondern zu

dessen Erfüllung.

Derjenige, welcher sein Gesetz dem mosaischen gegenüber

stellte durch sein: ,,Den Alten ist gesagt worden", „ich aber
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sage euch", sprach auch feierlich aus, class kein Jota des

Gesetzes unerfüllt bleiben sollte. (Matth. V. 18.)

Wenden wir uns zu den Verpflichtungen dieses Gesetzes

und hören wir, wie in der Synagoge selbst ein Unterschied

unter den einzelnen Arten der Gesetzesvorschriften anerkannt

wurde, so wird sich leicht ergeben, in wiefern eine theilweise

Abrogation und andererseits eine Vervollkommnung und Ergän-

zung sachgemäss war.

VI. Pflichtelllehre imd Moral.

120. Da die im Pentateuch und gelegentlich in den pro-

phetischen und didaktischen Schriften enthaltenen Gebote die

Norm für das Leben bildeten, war es natürlich, dass man sich

klar machte, welches der Umfang und welches die Zahl der-

selben sei. Die pharisäische Schule brachte im Ganzen 613

(Jl^nn) Gesetze heraus und zwar 365 (nD5!/) verbietende

und 248 (nDS) gebietende. Der Talmud (bab. Maccoth.

f. 23. b.) sagt hierüber: „K. Simlai erklärt: sechshundert

und dreizehn Gebote wurden dem Moses aufgetragen; 365

negative (pl^^^) nach der Zahl der Tage der Sonne, d. i. des

Sonnenjahrs, und zweihundert und achtundvierzig ents]irecheiid

den Gliedern der Menschen," Im Targum liuth I. 16. sagt

Noemi: ,,Es ist mir aufgetragen, die 613 Gebote zu halten."

Eine so genaue Abgrenzung mit bestimmter Zalilangabe setzt

voraus, dass man in der pharisäischen Schule längst eine Zu-

sammenstellung hatte. Wir können indess nicht früher eine

Aufzeichnung und literarisch durchgeführte Ausscheidung die-

ser 613 Gebote nachweisen, als um das Jahr 900 n. Chr.

K. Simon aus Kairo ist der erste jüdische Schriftsteller, Avel-

cher die 613 Gebote sammelte. (S. Grätz, Gesch. der Juden.

III. 280. 1861.) Ihm folgte der berühmte spanische Philo-

soph Salomoh ben Gabirol (Avicebron) in seinem kunst-

vollen Gedichte ,,Azharut", in welchem sämmtliche 613 Gebote
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auf ein Quartblatt zusammengedrängt sind/) Moses Mai-

monides arbeitete ein „Buch der Gebote"^') aus, welches

die Grundlage zu den bekannten mittelalterlichen Moralwerken

von Moses de Coucy (es wird gewöhnlich das grosse Buch

der Gebote genannt
| J)DD1 • und ist um 1250 verfasst) und

einem spätem von Isaac von Corbeil (c. 1270) geworden

ist. Das Werk des Letztern heisst: das kleine Buch der Ge-

bote {pt2D), oder „die Säulen der Diaspora" {r\bu ^DD]))-

Verschiedene christliche Gelehrte haben diese 613 Gebote

übersetzt, z. B. Genebrardus, Leusden, Bodenschatz

(IV. S. 181—261), Augustinus Justinianus im Anhange

zu ,,Kabi Mossei Aegyptii Dux seu director dubitantium" 1520.

121. Es war natürlich, dass man früh einen Unterschied

hinsichtlich der verbindenden Kraft dieser Gebote machte.

(Vgl. die Frage: welches das grösste Gebot sei. Matth. 22, 36.j

Auch die spätem Begründer einer mosaischen Ethik bemerk-

ten, wie gross der Unterschied zwischen solchen Geboten sei,

die das sittliche Leben in seinen ewig unwandelbaren Aeusse-

rungen betreflen. und jenen, die sicli auf das Ceremonielle be-

ziehen. Welcher Denkende möchte annehmen, dass das Gebot,

Gott zu lieben (Deut. VI.), gleichen Gehaltes sei mit der Vor-

schrift: Veste quae ex duobus texta est (UCO^li/)- no» indueris

( Lev. 19, 19.), oder mit dem Gesetze von dem Genick-

brecheu eines Kalbes bei der Auffindung eines Leichnams,

dessen Mörder unbekannt ist? (Deut. 21, ;; ftO") ^^^ doch

ist das Eine wie das Andere auf die gleiche göttliche Auto-

rität zurückgeführt.

Saadia unterschied Gebote, welche von der Vernunft

d) Im Anhange zu den miiiuionii^cheii Geboten von Landau, Prag

1798. J., abgedruckt.
' 62) Mir liegt die eben angeführte Prager Ausgabe von 179b mit

deutscher Ueber»etzung und die seltene Venetianerausgabe von Isaac

Aruvas v. J. I(j67 mit italienif?cher Uebersetzung vor.

a) Vgl. Saadia, Emuuot. S. '2Ö'6.
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anerkannt werden und aus ihr hervorgehen, und solche, die

durch die Autorität von aussen gegeben sind, oder kürzer

ex ratione und ex auditu.'')

Er benützt jedoch diese Unterscheidung nicht, um dadurch

die Frage näher zu bestimmen und dann zu beantworten, ob

alle Gebote ewig seien, und wenn nicht alle, welche dann?

122. Eine besser begründete, weil in der Bibel selbst

vorkommende, Unterscheidung ist die von Ptiichtgeboten, miz-

voth CnilJD)i liechtsbestimmungen , mischpatim (D'^CODt^/D)

und Satzungen, 'huqqim (D^pMJ- < !^- Exod. XV. 25. Deut.

IV. 8. V. 17. 11. 28. VI. 1. u. s. w.) Es lässt sich allerdings

nicht nachweisen, dass mit jeder dieser drei Bezeichnungen

überall eine bestimmt abgegrenzte Art von Geboten benannt

sei, vielmehr gehen die Bezeichnungen nicht selten so ineinan-

der über, dass sie als synonym können betrachtet werden.

Im Psalm 119 (vulg. 118) werden ausser jenen drei Aus-

drücken noch neun andere, ohne merkliche Unterscheidung für

den allgemeinen Begriff: göttliches Gesetz, göttliches Gebot,

angewendet.") Allein da, wo die drei Ausdrücke, oder auch

nur zwei von ihnen nebeneinander vorkommen, wird man jedem

ein bestimmtes Gebiet der Gesetze anweisen und folgende Er-

klärung anwenden können, die sich zum Theil auf die Etymo-

logie gründet. Mischpatim sind jene Gesetze, welche Hab und

Gut, Leib und Leben betreffen und wonach der Richter (Schöfet)

b) Arabisch XjyLftfe aklieh, rationales, hebräiäcb riV'^21^, u. ÜxÄ^*y

sam'ieh, aus dem Gehör. Er schrieb ein eigenes Werk über die letztern.

(Vgl. Steinschneider, Catal. Bodl. II. p. 2160.) Auch in Emunoth
we deoth wird derselbe Unterschied gemacht. Ed. Leipzig 1859. p. 70 ff.

Uebers. von Fürst. S. 194 ff.

c) 1) min lex, 2) ri"!?25< eloquiuffi, 3) "^2"! verbum, 1 u. 5)

nJ1?2?< u. PCN veritas, G) DmpD mandata, 7) ^\^)i'0 praecepta,

8) D'iJODK'D judicia, 9) CpH statuta, lOj T]-)! via, 11) piii justitia,

12) rny testimonium.
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in Civil- und Kriminalsacben ein Urtheil (Mischpat) zu fällen

hat. Mizvah ist das Moralgebot, über dessen Erfüllung das

Gewissen vor Gott und mit Gott urtheilt. 'Huqqim sind die

levitischen und hierarcliischen Kegeln des Gottesdienstes und

was damit zusammeubängt. So ungefälir erklärt den Unter-

schied Maimonides (Moreh Nebucbim 1. 111. c. 26.). Jeden-

falls lässt sich das ganze mosaische Gesetz in diese drei

Kategorien passend abtheilen. Die bei den Scholastikern ge-

wöhnlichen, aber im AVesentlichen schon bei den Vätern vor-

kommenden Bezeichnungen sind : Praecepta monilia, judicialia

.

et caeremonialia. (Vgl. S. Thomas Aq. Summa I. 2dae q.

99. art. 2 — q. 106. art. 4.)

123. Es lässt sich ohne Schwierigkeit in vielen Fällen

sagen, welche Gebote zur ersten, zweiten und dritten Klasse

gehören. Das mosaische Gesetz ist nicht bloss ein kirchlicher

und ascetischer, sondern auch ein Civil-Kriminal-Codex.

Die Bestimmungen, welche die Behandlung von Sklaven,

die Blutrache, Leviratsehe, das Asyl- und Wechselrecht be-

treffen, beruhen unläugbar theilweise auf einer ererbten Stam-

messitte. Bei der Würdigung dieser Gesetze sind zwei Extreme

zu vermeiden. Dass es der göttlichen Autorität ganz unwürdig

sei, gewisse Normen des Herkommens so lange zu sanktioniren,

als die Offenbarung auf den Kreis eines bestimmten Stammes

beschränkt blieb, kann Niemand mit Grund behaupten. Wer

will es aber andererseits ernstlich wagen zu behaupten, diese

Normen mussten ewig sein, nachdem sie einmal von Gott

approbirt wurden? Soll es Gott ewig verwehrt sein, seine

Offenbarung über die engen Grenzen Israels auszudehnen?

Wird dann Ramah in Gilead und Kades ein Asyl für Mörder

bleiben? Wird man für alle Zeiten das Gebot beobachten,

dem Knechte, der sich von seiner Familie nicht trennen will

(nach Exod. 21, 6.), ein Ohr an die Thüre des Hauses anzu-

spiessen ?

124. Die Praecepta judicialia (D^CDDt^/D) sind zeitlich
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und Örtlich begrenzt, innerhalb dieser Grenze aber gewiss Ein-

richtungen, deren Bestätigung mit der Würde Gottes ver-

einbar ist.

Der heil. Thomas sucht die von der göttlichen Autorität

sanktionirten Gesetze dieser Art dadurch in ihrer Würde zu

erhalten, dass er ihnen einen vorbildlichen Charakter zu-

schreibt. Es sei nicht ihr unmittelbarer Zweck gewesen, etwas

Künftiges vorzubedeuten. Sie seien zunächst nur dazu be-

stimmt gewesen, die gesellschaftliche Ordnung des israelitischen

Volkes zu begründen. Da aber das Leben dieses Volkes im

Ganzen und in den Avichtigsten Abschnitten vorbildlicli ge-

wesen (nach 1 Kor. X. 11. omnia in iigura contingebaut illis),

so wären sie beziehungsweise vorbildlich. Non enim sunt in-

stituta ad aliquid figurandum, sed ad ordinandum statum illius

populi secundum justitiam, et aequitatem, sed ex eonsequenti

aliquid lig-urabant, in quantum scilicet totus status illius po-

inili, qui ])ei' hujusmodi praecepta disponebatur, figuralis erat.

(11. 2dae. q. 104. a. 2.)

125. Die Caeremonialia (Q^pn), wie Opfergesetze, Be-

stimmungen Li))ür Beschneidung, Reinigungen, Festfeier u. dgl..

erschienen dem Alterthum im Contakte mit der griechischen

Ciiltur unhaltbar, wenn sie in ihrem buchstäblichen Sinne ge-

nommen wurde]"!. Die seltsamen Anstrengungen, welche die

Alexandrinische Schule, vermuthlich seit Aristobul, nachweis-

bar seit Philo, machte, dieselben moralisch umzudeuten, drückte

am besten aus, wie tief die Ueberzeugung war, dass sie ihrem

Wortlaute nacli keine absolute Geltung haben könnten. Ori-

genes sagt (homil. 7 in Levit. ed. De la Rue. t. II. p. 226):

„Wenn wir nach dieser Auslegung, nämlich der allegorischen,

behaupten, der erhabene Gott habe selbst dieses Gesetz ge-

geben, so wird hoffentlich diese Gesetzgebung sich als der

göttlichen Majestät würdig erweisen. Wenn wir aber am

Buchstaben kleben und die im Gesetze geschriebenen Dinge

so wie die Juden oder andere ungebildete Leute auffassen, so
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schäme ich mich zu sagen und zu bekennen, dass Gott solche

Gesetze gegeben habe. Denn dann erweisen sich die Gesetze

von Menschen, wie die der Körner, oder Athener, oder Lace-

dämonier, als vernünftiger und besser abgefasst.'"')

126. Indessen konnte selbst ein so geistreicher Schrift-

steller, wie Ori genes, die Philosophen, in Rücksicht auf

welche er seine Umdeutungen vorzüglich unternahm . nicht

überzeugen , dass der ursprüngliche Sinn des Gesetzgebers

eben dieser sei. Porphyrius, welcher in seiner Jugend

mit Origenes zusammengetroffen war, sagt von ihm : ..Einige,

welche nicht so fast eine Preisgebung, als eine Lösung der

Unhaltbarkeit der jüdischen Schriften finden wollten, wendeten

sich zu grundlosen, mit den Texten nicht übereinstimmenden

Erklärungen u. s. w. (Bei Kusebiuj; H. E. ].\. C. 11'. ed. Laem-

mer. S. 459.

)

Es musste ein anderer Weg eingeschlagen werden, auf

welchem man weder dem Wortlaute der Gesetze, iinch ihrem

historischen Zusammenhange zu nahe trat. Der lieil. Chryso-

stomus deutet den letzteren an; fieilich unter i'mstäiiden. die

ihn über die Grenzen einer ruhigen 'l'otalauffassung liinaus-

führen konnten. Er sagi (Hom. in i\Iattliaeum VI. tom. VII.

p. 9(J, ed. Montf. t. VIT. p. «iö, ed. Mignej: .,Denke nicht, es

sei Gottes unwürdig, dass er sie (die Magier) durch einen

Stern rief. Sonst müsstest du sämmtliclie jüdische Gebräuche

anklagen: die Oi>fer, die Reinigimgen, die Neumonde, die

iJundeslade und i^ellist den Tempel. Denn das alles hat seinen

Ursprung aus der heidnischen Finsterniss {i'e'E/M]vix)'^q naxv-

ti\ioi). Gott gestattete aber zu ihrem Heile, dass man ihn

durch dieselben Dinge verehre, mit welchen jene Heiden den

Dämonen huldigten; jedoch so, dass jener (heidnische) Cult in

soweit verändert ward, dass er sie allmälig von den (alten)

d^ Vgl. F. Wilhelm Sniits, prolegomenou ad librum Levit. Ant-

werpeu 17üÖ. S. IG S. Gegen Speuccv.
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Gewohnheiten abbrachte und zu jener erhabenen Philosophie

hinüber leitete." Was hier der heil. Chrysostomus andeutet,

dass ein Theil des jüdischen Ceremonialgesetzes auch bei den

Heiden vorkomme, ist weiterhin näher zu untersuchen. Nach-

dem sie als Theile des von Gott gegebenen Gesetzes sank-

tionirt sind, dürfen wir annehmen, dass sie auf irgend eine

Art mit den höchsten Zwecken der Keligion zusammenhängen.

Die Sache ist einer genauen Prüfung zu unterziehen. Erst

dann lässt sich die ganze Bedeutung der sogen. Ceremonial-

gesetze erkennen, wenn jedes Einzelne für sich erkannt und

das Verhältniss Aller zur sittlichen Ausbildung des Menschen

gehörig aufgeklärt sein wird. Vorläufig sei bemerkt, dass

sich, abgesehen von dem Zwecke der schonenden Accomoda-

tion'i, eine dreifache Beziehung zur höchsten Aufgabe der

Religion denken lässt. Die Beligion will und soll den Men-

schen in seinem Denken und Wollen Gott zuwenden, damit

dieser sich zu ihm neige und ihn beselige. Nun konnten die

Ceremonien im Menschen das Verlangen nach einer Annäherung

an Gott wecken oder ihm Motive veranschaulichen, diese An-

näherung zu suchen. Insofern sie von Gott approbirt waren,

übte der Mensch bei der Vollbringuug derselben einen Akt

des Gehorsams und machte sich dadurch der göttlichen Gnade

würdig. Drittens konnten diese Cultushandlungen die gnaden-

volle Einwirkung Gottes vorbilden und typisch darstellen. Wie

weit das im Einzelnen Avirklich geschah, muss die weitere

Untersuchung zeigen. Jedenfalls ist klar, dass diese Zwecke

einer göttlichen Einwirkung würdig waren: aber auch, dass

sie mit andern Cultusformen ebenfalls erreicht werden könnte,

ja, falls die Bestimmung über den dritten Zweck sich nach-

weisen lässt, dass diese Ceremonien nicht stets dauern konnten.

127. Ganz anders ist es mit dem Moralgesetz (Praecepta

e) lieber diese Accomodatiou s. den heil. Chrysostomus in der eben

angeführten Stelle.
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moralia, HI^PJ- Wenn auch dieser Theil des mosaischen Ge-

setzes nicht durchaus ewig war , so wird das nur auf zwei

Umständen beruhen. Es giebt in der Ausübung des Guten

Grade; über dem Standpunkte der Gerechtigkeit steht jener

der Liebe. Es entspracli den Verhältnissen der vorcliristlichen

Cultur, dass das Moralgesetz Gerechtigkeit forderte, die Füh-

rung zur Liebe war einer höhern Ordnung vorbehalten. Darin

liegt der erste Grund einer Veränderlichkeit der Moralgebote.

Ein zweiter stellt sich uns dar, wenn wir berücksichtigen,

dass, nachdem die göttliche Autorität die mannigfaltigsten

Ritusgesetze sanktionirt hatte, kein Aufschwung zur höchsten

Moralität möglich war, wenn nicht die kleinsten Bestim-

mungen, z. B. dei- Sabbath- und Reinigkeits-Gesetze, beobach-

tet waren.

Wie drückend die grosse Menge zum Theil kleinlicher

Vorschriften war, leuchtet ein, wenn man die in den folgenden

Abschnitten zu behandelnden Einzelheiten berücksichtigt. In-

dem das Christenthum viele dieser Gesetze aufgab, nahm es

ein schweres Joch vom Xacken der Gottesverehrer. Das ist

zum Theil gemeint, wenn Christus sagt: „Mein Joch ist süss

und meine Bürde leicht." Matth. XL 29. Doch muss noch

etwas anderes hiemit gesagt sein, denn das Gesetz des Evan-

geliums macht in den wichtigsten Punkten höhere Anforde-

rungen, als das mosaische. Moses erlaubt die Ehescheidung,

Christus erklärt die Ehe für unauflöslich. Das mosaische Ge-

setz hat keine Norm für die Gelübde derArmuth, Keuschheit

und des Gehorsams; das Evangelium giebt eine solche. Vor-

züglich fehlt dem mosaischen Gesetze die Anweisung zur auf-

opfernden Nächstenliebe selbst innerhalb des eigenen Volkes;

von einer Liebe zu Nichtisraeliten oder Feinden kann jenes

Gesetz keine Anweisung geben, weil es den Beruf hatte, den

Hass gegen alles Nichtisraelitische zu heiligen. Darin liegt

ein sehr wichtiger Unterschied der Moral des mosaischen Ge-

setzes und jener des Evangeliums.
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128, Das Evangelium entliält keine Entstellung, wenn es

Christo den Ausspruch in den Mund legt: Ihr habt gehört,

dass gesagt worden: Liebe deinen Nächsten und hasse deinen

Feind; ich aber sage euch: lie))et eure Feinde. Matth. 5,43.

Dieser Ausspruch ist schon vielfältig beanstandet worden, in

jüngster Zeit von einem jüdischen Schriftsteller, welcher sich

bemüht, im mosaischen Gesetze die Antriebe zu derselben

gründlichen, universellen Menschenliebe nachzuweisen, wie sie

das Evangelium predigt.*) Er fragt: „Wo in aller Welt ist

je ein solcher Satz in der Bibel oder von einem Eabbinen

ausgesprochen worden?'- Er übersieht hiebei, dass das mo-

saische Gesetz die gänzliche Vertilgung der nichtisraelitischen

Bewohner Canaans zu einer heiligen Pflicht gemacht hat.

Lässt sich eine solche Verpflichtung anders formuliren, als:

Du sollst diese Völker, die deine Feinde sind, hassen ? Welche

Nichtisraeliten konnte und sollte der Hebräer lieben, wenn er

die hassen und vertilgen musste, die ihn rings umgaben? Man

kann einwenden, dass sich dieser Hass auf die Gefahr stützt,

welche für die Reinheit der Religion aus dem Umgange mit

jenen Völkern entstand. So befiehlt das Gesetz, selbst Kinder,

Geschwister und Blutsverwandte schonungslos dem Tode zu

überliefern, wenn sie gegen die Grundlehren des Monotheis-

mus Verstössen hätten . . . non acquiescas ei nee audias, neque

parcat ei oculus tuus ut miserearis et occultes eum, sed statim

interficies. (Deuter. XITI. 9.) Verwandt damit ist es, wenn

Saul verworfen wird, weil er dem König der Amalekiter

das Leben schenkte, den der mosaiscli eifernde Prophet Samuel

in Stücke hieb. Saul hatte in Agag einen Feind zu erkennen,

den er hassen musste.

Zwar kommt im mosaischen Gesetze das grosse Wort

vor: „Du sollst deinen Nächsten lieben" (Levit. 19, 18.); aber

f) Dr. E. Grünebaum, die Sittenlehre de= Judenthums. Mann-
heim 18(.7. S. 149.
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wir sehen aus dem Evangelinm, wie alt die engherzige Be-

schränkung des Begriffes : „der Nächste" ist. Welcher Kenner

des Alterthums kann für wahrscheinlich halten, dass J,n ami-

cus, rT'Py socius auf einen Heiden anwendbar sei?

Wie die Rabbinen das Verhältniss zu den Nichtisraeliten

aufgefasst haben, wissen wir. Der Gmndsatz: „Du sollst den

Besten unter den Gojim (Nichtisraeliten) tödten, wie du der

besten unter den Schlangen den Kopf zertreten sollst", wird

zwar zunächst Einem Lehrer, dem Simon B. Jochai, in den

Mund gelegt; aber er ist so sorgfältig A^erbreitet worden, dass

man darin mehr, als die excentrische Aeusserung eines Zeugen

römischer Verfolger sehen wird.^*)

83) H. Grünebaum hat gegen die Art, wie dieser Ausspruch in

meiner Geschichte der Offenbarung, I. Aufl. S. öOl, angeführt wird, eine

Erinnerung gemacht, die ich benütze, um das Citat in folgender Art zu

vervollständigen. Im Midrasch Mechilta, welcher ungefähr in dieselbe

Zeit wie die Mischnah gehört, wird (Ed. Yenet. l")!."). f. 11. col. 1. Ed.

Weiss. 1805. f. 33. b.) der Au,-<spruch so angeführt: ->nx pycti' 'l DTl

^r^r2 px y^^, c^\L'r,:2]Z' zrc irr: n^y^z'Z' zvl:. R- simeon pflegte

zu sagen: „Den Besten unter den Gojim tödte, der besten unter den

Schlangen zerschmettere das Gehirn.^ Das ist die älteste Form. In

einer jungem ist die Härte des Ausdruckes durch eine Moditication ver-

mieden. Im Traktat Soferim f. 12. b. ist der Ausspruch durch eine Ein-

scliiebung dahin gemildert, dass nur im Kriege die Anwendung davon

gemacht werden sollte: Z^uTn JP" T]ün'^t2 r>I^'2 ClZJ/'Zli' ZIlTm

IPiVr Vi'"'. CI^'mwZI^' „Den Besten von den Anbetern der Sterne und

Himmelszeichen solht du in der Stunde des Krieges tödten, der besten

unter den Schlangen das Gehirn zerschmettern." In Tosafoth zu Abodah

Sarah f. 20. b. sind für die Gojim die Cuthim eingeschoben: „Den Treß'-

lichsten {"^.^2) unter den Cuthim sollst du tödten.'* Sinnreich ist die

ümdeutung, welche in Ugolino's Uebersetzung sich findet (Mechilta in

thes. XIV. p. CLY): Ilinc dicebat R. Simeon: Melius quod est in gen-

tibus, occisum est, et melius quod in serpentibus, contusum est ejus

cerebrura. Ueber den Text, wie er in Mechilta sich findet, kann kein

Zweifel sein. Das Buch Sohar führt ihn in der primitiven Form an:

„Von den Völkern der Welt steht geschrieben, ihr Fleisch ist das Fleisch

von Eseln ... (Ezech.20.) schwerlich weicht von den Völkern der Welt

das unreine Wesen (^{^QH^iJ bis in die dritte Generation (nämlich wenn
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Im mosaischen Gesetze selbst stellt sicli die wesentlich

verschiedene Behandlung von Israeliten und Nichtisraeliten

deutlich genug in den Bestimmungen über den Wucher dar.

Die maimonische Aufzählung der Gebote hat als 198stes die

Stelle: „Vom Fremden C^DJ ) sollst du Zinsen nehmen, von

deinem Bruder sollst du sie nicht nehmen." Deuter. 23, 21.

Don Isaac Abarbanel hat zwar den Ausdruck ,,Fremder"

auf die sieben canaanitischen Völker bezogen, „mit welchen

die Juden im Kriege lebten und denen sie also keine Bruder-

liebe schuldig waren" (Prager Ausg. des ^i^11i''v Dil D);

allein es ist klar, dass damit den Vorwürfen begegnet wer-

den sollte, welche das moderne jüdische Wucherwesen her-

vorrief.

Das mosaische Gesetz verfolgt mit Consequenz den Ge-

danken einer Auserwählung des Volkes Israel, wodurch es, von

allen anderen Nationen abgesondert, einen erhabenen Beruf

erfüllen soll. „Es ist eine Nation, die abgesondert wohnt, und

unter die Völker (gojim) wird sie nicht gerechnet." Num.

23, 9. „Als der Höchste den Völkern ihr Erbe gab , als er

die Adamskinder vertheilte, stellte er die Grenzen der Na-

tionen fest nach der Zahl der Söhne Israels. Denn der An-

theil des Ewigen ist sein Volk Jakob, es ist ihm mit der

Schnur als Erbe zugemessen." Deuter. 32, 8 f. Es ist gar

nicht möglich, den Begriff der Auserwählung festzuhalten und

zugleich die Nichtisraeliten mit vollkommen sittlicher Achtung

anzusehen. Es musste eine solche Gottesthat geschehen, wie

sie im Christenthum vorliegt, wenn der gläubige Israelit über

diese Schranke wegkommen sollte. Man sieht unter anderm

an der Art, wie Paulus von der Einführung von Nichtisraeliten

sie Proselyten geworden sind), darum lernen wir (als Ausspruch von

Mischnahlehrern): Den Besten von den Gojim ( Siilzb. Anbetern von

Sternen und Hinimelszeichen) sollst du tödten. Sohar ed. Sulzb. III.

S. 22. ed. Amst. 111, f. 14. b. iim Rande,
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in den Kreis göttlicher Gnadenspendung spricht, wie tief es

den ächten Israeliten eingeprägt war, dass die Heiden von

<jott wesentlich und ewig unebeubürtig seien. Er nennt es

ein „mysterium quod absconditum fuit a saeculis et generatio-

nibus", dass der Reichthum der Gnade Gottes unter den Nicht-

israeliteu {iv colg e^ieatv) oflenkundig geworden sei. (Coloss.

I. 26 f.)

In Folge der mosaischen Lehre von der temporären, und der

pharisäischen Theorie von der ewigen Distiuction Israels, konnte

ein so gebildeter und geistreicher Schriftsteller, wie Saadia

Gaon, den Abschluss der Weltgeschichte nicht anders, als so

denken, dass die edelsten Heiden im Messiasreiche zur Ehre

von Dienern der triumphirenden Juden erhoben würden. Nach

der von ihm vorgetragenen Christologie und Eschatolugie wird

ein grosser Theil der Heidenvölker im letzten messianischen

Kampfe vernichtet werden. „Die Bessern zum Gottesglauben

Uebergehenden (D^JpnDn) werden sich in vier Klassen thei-

len. Einige, namentlich die Hochgestellten, werden den Israe-

liten in ihren Häusern dienstbar sein, wie es in der Schrift

heisst : Und Könige sollen deine Wärter sein und ihre Für-

stinnen deine Ammen. Andere wieder werden ihnen dienstbar

sein in der Verwaltung der Städte und Dörfer . . . Andere

werden auf den Feldern und Anptlauzungen arbeiten . . . Der

Rest wird zwar in sein Heimatliland zurückkehren, aber er

wird unter Israels Botmässigkeit bleiben." (Emunot we deot,

übers, von Fürst, S. 141. Text, Ausg. Leipzig 1859, S. 155.)

Mag man die ursprüngliche Fassung des mosaischen Gesetzes,

oder seine Ausbildung in der pharisäischen und talmudischen

Schule berücksichtigen, immer ist es weit hinter dem Gesetze

der Liebe zurück, welche das Evangelium predigt. Es konnte

aber auch nicht anders sein. Es wäre sehr unbillig, anderes

zu erwarten.

Um das mosaische Gesetz, welches für eine Zeit, deren

Haneberg, religiöse Alterthümer der Bibel. 10
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Grenze nur (^iott selbst bestimmen konnte, Isarel auf's Strengste

von allen Völkern ausscheidet und denselben entgegenstellt,

richtig zu beurtheilen, muss man an die Gefahr denken,

welche der Glaube an den wahren Gott zu bestehen hatte und

an die Feindseligkeit, welche die nächsten heidnischen Nach-

barn kundgaben. (Vgl. die anschauliche Schilderung hievon

in Psalm 118 [v. I17J, V. 10 ff. Omnes gentes circuierunt

me, et in nomine Domini quia ultus sum in eos.)

Das mosaische Gesetz steht zwischen der patriarchalischen

und christlichen Gottesführung in der Mitte und hängt mit

beiden zusammen. Es enthält Elemente, welche dem Einzelnen

zum Antriebe werden konnten, einen hohen Grad von Sittlich-

keit zu erreichen, obwohl die Schranken, die es zog, die

Hüllen, in welche das Geistige gekleidet wurde, eine absolute

Vollendung dessen, wozu der Mensch im Einzelnen und die

Gesellschaft im Ganzen bestimmt ist, hemmten und aufhielten.

So wie das mosaische Gesetz historisch vor uns da liegt, hatte

es gar nicht den Zweck, jene allgemeine Menschenliebe zu

wecken, welche einzig und allein das Christenthum hervorge-

rufen und gepflegt hat. Wenn es sich um die blosse Theorie,

um Worte handelt, so finden wir bereits bei Aristoteles

den Keim zu Grundsätzen der allgemeinen Humanität, doch

auch er kommt nicht über den Grundsatz hinaus, dass den

Beleidigern und persönlichen Feinden keine Liebe gebühre.

Plato hatte in der Republik den Grundsatz aufgestellt, die

Gerechtigkeit verlange nicht mehr, als dass man gegen Freunde

und Bekannte durchaus wohlwollend sei, gegen Unbekannte

aber die entgegengesetzte Gesinnung und Handlungsweise ein-

treten lasse; derselbe hatte ferner die Gerechten als solche be-

zeichnet, welche gegen die Angehörigen wohlwollend und gütig,

gegen die Feinde aber feindselig seien. (De Kep. H. p. 376. ed.

Baiter, vol. XIII. p. 57. ^AXXd fxkvroi dal ye nqog (jlbv to-vg

oixeiovg nqdovg avzovg elvaij nQog de %ovg noXefxiovg ;fa^£-

novg. Vgl. Republik I. 332. Baiter 9, 12 ff.) Hierauf erwie-
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dei't Aristoteles: Oi^' xaXtog d'exsL Mystv ;faAe7rot)g uvai ngog

tovg dyviütag' uQog ovS^tva yÜQ sivai xqC^ tovtov, ovo'' EtGiv

Ob iJ,eYaX6ifivxoL vrlv (pvGiv ayQLov nhr^v nqog lovg dSixovvTag.

(Polit. 1. VII. c. 6. ed. .Schneider, p. 281.)'')

Lässt sich hinsichtlich der Grundsätze der ISächstenliebe

das mosaische Gesetz, namentlich nach der pharisäischen Aus-

legung, mit den Grundsätzen der griechischen Moral vergleichen,

so besteht doch in vielen andern und sehr wichtigen Dingen

ein grosser Unterschied, wie sich bei einer Prüfung des äussern

und Innern Keligionslebens Israels von selbst ergeben wird.

VII. Das innere und äussere ßeligionsleben Israels.

129. Unter dem Innern Leben eines religiösen Menschen

verstehen wir sein Denken über Göttliches und die Bewegung

des Gemüthes und Willens zum Göttlichen. Die Erwerbung

des Glaubens, die hieraus sich ergebende Erinnerung an ge-

offenbarte Wahrheiten, das Niederkämpfen von Zweifeln, ist

ebenfalls etwas vom innern Keligionsleben. Eben dahin gehört

die aus dem Glauben gewonnene Zuversicht vermöge einer

sichern Erwartung des göttlichen Schutzes und der Hülfe für

dieses Leben und das jenseitige. Die Furcht vor dem Verluste

der Gnade, die Sorge um Vermehrung der erhaltenen, wie um

die Wiedergewinnung der verlorenen, schliesst eine grosse

Mannigfaltigkeit von Wechseln in Stimmungen und Erkennt-

a) Es wäre denkbar, dass Christus bei der Berufung auf eine frü-

here Lehre hinsichtlich der Liebe der Freunde und des Hasses der

Feinde auf philosophisch gebildete Sadducäer Rücksicht nahm. Der

Freund und Günstling des Herodes, Nicolaus Damascenus, war einer der

bedeutendsten Peripatetiker jener Zeit; Philodemus, dessen Fragmente

in Pompeji gefunden wurden (Herkulanische Studien von Gomperz,
H.'l. 1805. Leipzig, Teubner), war aus üadara, nicht ferne vom See

Gennesareth. Es konnte also zum „Sauerteige der Sadducäer" (Matth.

XVI. 6. 11.) der oben angeführte Satz der platonischen und aristote-

lischen Ethik gehören.

10*
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nissen in sich. Eine vielgestaltige innere Welt ist von Freude

und Schmerz umzogen. Das Gewissen in all seinen Thätig-

keiten gehört hieher. Hieher auch die Regungen und Gesin-

nungen der anlangenden und wechselnden Liebe zu Gott, mit

allen Sdiwingungen und Schwankungen der reuevollen ßetrüb-

niss über den Maugel an Liebe, oder ihre Unvollkommenheiten.

Zum äussern Eeligionsleben gehören alle sichtbaren Mittel,

die Gottesverehrung darzustellen, oder den Glauben zu bekennen.

Dass die Letztern in jeder Art irdischer Religiosität vorhanden

sein müssen, ist jedem Denkenden klar. Man möchte bei den

Israeliten etwa darum einen vorherrschend geistigen Cultus

denken, weil sie als Monotheisten den Heiden gegenüber stan-

den, welche einen vielgestaltig durchgebildeten Göttercultus

hatten. Wirklich ist vielleicht der eine und andere gute Ge-

brauch aus Rücksicht auf heidnische Missbräuche eine Zeit

lang unterdrückt worden, z. B. die Laubgewinde und Laub-

hütten am Herbsterntefest zur Vermeidung der Aehnlichkeit

mit den Dionysosfesten.^"*) In der That aber sind offenbar

manche Gebräuche, wodurch die Heiden ihre falsche Religio-

sität ausdrückten, zu Mitteln der Aeusserung der wahren Gottes-

verehrung erhoben worden. Der heil. Thomas von Aquin,

welcher in dieser Trage (I. 2dae q. 101. art. 1 ad 4., dann

q. 102. art. 3. ad quartum, sextum) wiederholt sich auf Moses

Maimonides beruft und ihn als Autorität gelten lässt, be-

antwortet die Frage, utrum possit assignari conveniens ratio

ceremoniarum, quae ad sacrificia pertinent (9. 102. art. 3.), zum

Theil damit, dass die Opfer ein Mittel waren, die Menschen

vom Götzendienste abzuhalten. Per hujusmodi (durch solche

84) Nehem. VIII. 17. Non enim fecerant a diebus Josue filii Nun

taliter filii Israel usque ad dieni illum. Man wird indess diese Stelle

nicht mit Movers so zu fassen haben, dass die Laubhütten seit Josue

gar nicht, sondern dass sie nicht so (p) festlich aufgerichtet wurden,

wie damals.
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Ceremonialsatzungen) homines retrahebantur a sacrificiis ido-

lorum. Er hat hiebei das von Maimonides (Moreh Nebo-

chim 1. III. C. 47.) beigebrachte Motiv wesentlich modificirt.

Dieser letztere nämlich will als Grund, warum die Israeliten

Böcke, Widder und Stiere opfern mussten, einen Protest gegen

den heidnischen Aberglauben geltend maclien. Man sieht leicht,

dass diese polemische Beziehung zum Heidenthum nicht durch-

führbar ist.

Verhält sich in Wahrheit die Sache so, dass theilweise

heidnische Gebräuche nur der falschen Beziehungen zu den

Göttern und abergläubischen Zwecken entkleidet wurden, um

dem sinnlichen Volke entgegenzukommen, so ergiebt sich von

selbst, dass die äussere Darstellung des Religionslebens schwache

Seiten hatte. Die Bedeutung der äussern Cultushandlungen

musste um so mehr abnehmen, je mehr die wahre Gotteser-

kenntniss zunahm.

Niemand wird gerne für wahrscheinlich halten, dass dieses

negative Motiv im äussern Religionsleben sehr stark hervortrat.

Wo waren aber dann die stärkern Beweggründe, welche das

Cultusleben der alten Israeliten vergeistigten?

Wer kann sich für berechtigt halten, jene Motive der

äussern Religionspflichten , welche Maimonides in seiner

Apologie des mosaischen Gesetzes (Moreh Nebochim 1. III.

C. 36— 56)'') vorbringt, in die Tage Mosis zurückzuverlegen

und anzunehmen, dass im Alterthum wirklich die Beobachter

des Gesetzes davon geleitet wurden?

Wie scharfsinnig solche Erklärungen zum Theil sind, so

würde ihre Zugrundelegung nur ein rationalistisches, an Künst-

Hchkeiten erprobtes Bewusstsein von Rechtlichkeiten hervor-

gerufen haben.

Es konnte freilich keinem Israeliten, welcher die Propheten

a) Er zerlegt die ganze Gesetzgebung hier in 11 Kategorien und

stellt für jede besondere Motive auf.
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las , oder ihre Mahnungen vorgetragen hörte , entgehen, dass

die formelle Bedeutung aller äusseren Cultushandlungen und

überhaupt aller äussern Pflichterfüllung in der Hingehung an

den göttlichen Willen bestand. Die Mannigfaltigkeit der Ke-

geln und Gebote war wie eine Vielheit von Strassen, Bahnen

und Nebeupfaden, die alle zu Einem Ziele führten, zur Uebung

der Furcht des Herrn.

Wie weit das vielgestaltige Gesetz vermochte, diesen

Zweck und mit ihm einen hohen Grad geistiger Sittlichkeit

zu erreichen, lässt sich geschichtlich am besten feststellen, wenn

wir auf die letzte Periode blicken, in welcher ein rühriger

Theil der Nation es sich zur Lebensaufgabe machte, die Kraft

der äusserlichen Religiosität im Leben darzustellen.

130. Was das mosaische Gesetz, für sich genommen,

vermochte, drückte sich in den religiösen Bestrebungen der

letzten Zeit, die dem Erscheinen Christi vorher und zur Seite

geht, mustergültig aus. Wir sehen von den Sadducäern^-^) und

den geistesverwandten Samaritanern , die sich erst später wie-

der von ihrem Sadducäismus erholt zu haben scheinen, ab, und

halten uns an die Pharisäer, von welchen die Essener nur

ein Zweig sein mögen. Während die Sadducäer sich selbst

über die Grundlagen der mosaischen Religion wegsetzten, haben

sich's die Pharisäer zur Lebensaufgabe gemacht, in der Durch-

führung der mosaischen Gesetzlichkeit die höchste Vollkommen-

heit anzustreben.

Dürfen wir nach dieser geschichtlichen Erscheinung das

Vermögen jener Gesetzgebung beurtheilen, so sehen wir vor

allem, dass sie ohne eine neue geistige Offenbarung, das Aeussere

mit dem Innern nicht in's rechte Verhältniss zu setzen ver-

mochte.

85) Gross mann, von dessen vier Programmen de philosophia

Sadducaeorum das dritte (1838, Leipzig) de statu literario, morali et

politico der Sadducäer handelt, will sie mit den Epikuräern zusammen-

stellen. S. 12 u. Anm. 155 ff.
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Statt dass die äussern Uebungen auf die unwandelbaren

Gesetze der Beziehung zu Gott zurückgeführt worden wären,

wucherten sie in wilder Fruchtbarkeit weit über die Grenze

des von Moses Gegebenen hinaus.

131. In die Idee der Selbstgenügsamkeit des äussern Ge-

setzes vertieft, wurden die Pharisäer unwillkührlich zu falschen

Ergänzungen hingedrängt. Die übertriebene Hochschätzung

untergeordneter und kleinlicher Gebräuche fülä'te sie zum Theil

zu abergläubischen Beobachtungen. So wird in der Mischnah '^*'),

in welcher wir den ächten Ausdruck der pharisäischen Gesetzes-

lehre sehen können, erlaubt, einen Nagel von einem Gekreu-

zigten zur Heilung zu tragen (Sabbath VI. 10. Jp *1?P^

DPV*'- ^^^^ dahin gehört das Ei der Heuschrecke (n^^l!

i^uinn ) "nd der Zahn des Fuchses (bV^Ütl T\!J)- Mit einem.

Amulet (]j*'t2p) darf man ausgehen, wenn man es von einem

bewährten Manne erhalten hat. (Sabb. VI. 2.) Hieher kann

man auch solche Dinge rechnen, wie sie das Buch Sohar

(H. f. 237. b. p. med. Amst.) von dem Kuhhaar (^5!5U*"^ ^5"iyb')

vorbringt, das an der Tefillin-Naht angebracht würde. Das

werde ein Abieiter aller unreinen Einflüsse. Es sei dieses aber

ein Geheimraniss, das Niemanden mitgetheilt werden soll, als

den Heiligen erster Klasse (pV^^ ^^np Ti^^^ "l3)-

In einem Traktat des Talmud, welcher die strengsten

Grundsätze über die Vermeidung jeder Art von heidnischen

Gebräuchen vorträgt, wird ein Mittel angegeben, wie man den

Geist Schabriri CT'IDt^) unschädlich macht, welcher offen

dastehendes Wasser bei der Nacht vergiftet. ,,Was soll man

86) S. Maimonides zur Mischnah bei Surenhusius, II. S. 28.

Die in der Mischnah Sabb. VI. 10 angeführte Beschrcänkung: es sei auch

an "Werktagen verboten, dergleichen Sympathien anzuwenden, ist theils

auf die „Weisen" überhaupt, theils auf R. Meir im Einzelnen zurück-

geführt. Raschba (responsa nr. 413) meint, die Bücher der Amoräer

seien nicht ganz zu verwerfen, f. 103. col. 3, Ed. Hanau. 161.
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thun, wenn man des Nachts Durst hat? Man soll auf folgende

Art verfahren: ist noch Jemand in demselben Zimmer, so

wecke man ihn und sage zu ihm: ich bin durstig; ist man

aber allein, so schlage man mit dem Deckel des Wasserkruges

auf den Krug und sage zu sich selbst: Du N., Sohn des N.,

deine Mutter hat dich gewarnt und gesagt : Hüte dich vor

dem Schabriri, Beriri, Riri, Iri, Ri, der da ist in den

weissen Bechern. Dann darf man, ohne etwas zu fürchten,

trinken." (Abodah Sarah, übers, von Ewald. 1856. S. 91.

Text, Abodah f. 12. h.)^')

132. Abgesehen von ähnlichen Beimischungen, die wie

bittere Wurzeln aus amoräischem Boden (vgl. Deut. 29, 18.

Hebr. 12, 15.) schmecken, vervielfältigte die pharisäische Schule

das Gesetz durch Schlüsse und Deutungen, welchen ein unge-

bührlicher Werth zugeschrieben wurde. Indem die Ceremonial-

gesetze durch usus und Interpretation sich erweiterten, gestaltete

sich ein so umfassendes Gesetz, dass fast jede Lebensbewegung

von einer Verpflichtung umgeben war. Die Schriftgelehrten

gaben ihren Deutungen ein solches Ansehen, dass es Grundsatz

wurde, ihre Bestimmungen seien höher zu achten, als die der

Propheten. „Die Worte der Schriftgelehrten sind liebenswür-

diger, als die Worte der Tliorah (des Gesetzes); denn die

Worte der Thorah sind theils leicht, theils schwer; aber die

Worte der Scliriftgelehrten sind alle schwer." (Braclioth Jerus.

f. 3. 2. S. Lightfoot zu Matth. 15, 2.)^^)

87) Vgl. den Spruch gegen Eitergesehwulst, Sabbath f. (iT. a., und

Aehnliches bei Dr. AI. Kohut, über die jüdische Angelologie und Dä-

monologie, S. 89 ff., sowie Brecher, das Transscendentale, Magie und

magische Heilmittel im Talmud. Wien 1850. Bei der Besprechung der

Schrift des Hrn. Kohut im theol. Literaturblatt (Bonn 1868) wurde

hervorgehoben, wie Entlehnungen aus dem Parsismus u. dgl. bei den

Rabbinen und in der Zeit des sinkenden Pharisäismus keinen Schluss

gestatten auf ähnliche Einmischungen während der Zeit der Entstehung

der kanonischen heiligen Bücher.

88) Christus erhob sich gegen diese Verkehrtheiten der pharisäischen
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133. Wenn die vielen einzelnen Satzungen einen wirklichen

Einfluss auf Heranbildung eines ewig gültigen sittlichen Lebens

haben sollten, mussten sie mit dem höchsten Gesetze der

Gottesliebe in inniger Verbindung bleiben. Diese wurde durch

die wuchernde Fülle der Aeusserlichkeiten theils vergessen, theils

abgeschnitten. Da in jenen ewigen Moralgesetzen das Licht

für die äussern Satzungen lag, so verdienten die Pharisäer

den Vorwurf, dass sie blind, und Führer der Blinden seien.

(Matth. 15, 14. vgl. 23, 17.)

134. Der grösste Fehler der pharisäischen Richtung lag

iudess nicht darin, dass bei ihnen die Eeligion sich auch

äusserlich darstellte. Hätten die Pharisäer nur den falschen

Spiritualismus bekämpft, so würden sie auf dem Stuhl Mosis

sitzend (Matth. 23, 2.), ihre Pflicht gethan haben. Denn so

gewiss es ist, dass der Mensch nicht ein reiner Geist ist, so

gewiss bedarf er, um zum Göttlichen hingezogen zu werden,

äusserer Anregungen und Darstellungsmittel seiner Gefühle.

Wenn ferner die Keligion eine Einigung unter den Menschen

sein soll, so muss es äussere Bekenntnisszeichen geben. Es

ist demnach ein falscher Spiritualismus, wenn die Keligion

ganz in's unsichtbare Gebiet des Denkens und Fühlens ver-

Casuistik. Wenn diese es wagte, durch das Ansehen des Opferwesens

die Erfüllung kindlicher Pflichten in Schatten zu stellen, so erinnerte

er daran, welcher Unterschied zwischen den grossen Gesetzen der kind-

lichen Pietät und den relativen Normen für freie Werke äusserlicher

Frömmigkeit sei: „Warum übertretet ihr das Gebot Gottes wegen eurer

Ueberlieferung ?" Matth. 15, 'S.

Er berief sich hiebei auf Isaias , welcher längst vorher jene klein-

liche Scheingerechtigkeit gerügt hatte, welche durch Kleines gross sein

wollte, indem sie auf pünktliche Beobachtung menschlicher Vorschriften

grossen Werth legte, ohne sich um die Hingebung des Herzens an Gott

zu kümmern. „Weil sich nahet dieses Volk mit seinem Munde und mit

seinen Lippen mich ehret, sein Herz aber ferne von mir ist- und sie

mich fürchten auf Menschengebot und Eingelerntes hin fC^l^'JN H^V'?

rnS'^C), darum gehet die Weisheit seiner Weisen zu Grunde." Isai.

29,^ 13 f.
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wiesen wird. Wir sollen Gott im Geiste und in der Wahrheit

anbeten. Zur Wahrheit gehört auch das, dass der Mensch sich

giebt, wie er seiner Natur nach ist. Die Religion ist ferner

nicht einseitig. Sie ist ein Verkehr des Menschen mit Gott

und Gottes mit dem Menschen, Das höchste Ziel der Religion

ist die Erreichung der göttlichen Gnade und der Einigung

mit dem Wesen Gottes, so weit das die Beschränktheit des

menschlichen Wesens zulässt. Würde sich das göttliche Wesen

nicht beschränken und durch vermittelnde Verhüllung dem

Menschen nahen, so wäre ein wesentlicher Verkehr nicht mög-

lich. Die Stufen und Formen der Vermittelung kann nur

Gott selbst bestimmen. Wählt der Mensch selbst Aeusserlich-

keiten, denen er ohne göttliche Zusage die Kraft zuschreibt,

eine Gnadenausströmung von Gott zu erlangen , so ist das

Aberglaube und willkührlicher Gottesdienst. Der Apostel Paulus

nennt das Üy^XodQviffxsia. (Col. 2, 28.) Je mehr Gewicht der

Mensch auf solche selbsterwählte Aeusserlichkeiten legt, desto

leichter kann er die unbedingt nothwendige Erforderniss inner-

licher Religiosität und sittlichen Strebens vergessen. Er wird

heuchlerisch und scheinheilig. So kommt die äussere Dar-

stellung der Religion in Verruf und wird zum Eckel.

135. Allein nach all solchem Missbrauch von Seite des

Menschen, bleibt es ein unveräusserliches Majestätsrecht Gottes,

seine Gnade an Sichtbares zu knüpfen. Er kann dabei ein-

zelne Gebräuche, die der Mensch aus innerem Triebe erkoren

und eingeführt hat, für immer, oder auf eine Zeit bestätigen,

oder neue Zeichen setzen. Es würde die äusserste Verirrung

eines falschen Spiritualismus sein, Gott ein solches Vorrecht

schmälern zu wollen. Man darf nie vergessen, dass die Ele-

mente und ihre Mischung ebensogut ein Werk der Weisheit

und Allmacht Gottes sind, wie das Wesen und die Anlagen

des menschlichen Geistes. Keinem Blümchen fehlt das Ge-

präge der Allmacht, und kein von Gott sanctionirter Gebrauch

ist so klein, dass dessen von Gehorsam und Glauben geleitete
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Vollbrmgung nicht ein geistiger, ewig bedeutender Eeligions-

akt sein könnte. Die Pharisäer fehlten also nur darin, dass

sie über dem Aeussern das Innere, über dem Kleinen das

Grosse vergassen und Gott ehren wollten , indem sie mit

stoischem Eigensinn gewisse Aeusserlichkeiten auch dann fest-

zuhalten entschlossen blieben, da Gott ihnen Zeichen gab. dass

er diese und jene Form nicht länger wolle.

136. Das Wollen und Nichtwollen Gottes ist sicher nie

gesetzlos, sondern beruht gewiss immer auf innern Gründen

der Wahrheit, Gerechtigkeit oder des Erbarmens. Es wäre

jedoch Vermessenheit, diese Gründe immer ganz durchschauen

zu wollen; es genügt, dass wir wissen, Gott will es, oder Gott

will es nicht.

So lange ein Gebrauch auf dem sicher geoffenbarten

Willen Gottes beruht,- und so lange nicht ebenso sicher ge-

offenbart ist, dass nun die Zeit dieses Gebrauches zu Ende sei,

steht es dem Menschen nicht zu . ihn zu umgehen. Daher

sagt Christus : „Wer also Eines löset von diesen geringsten

Geboten imd so die Menschen lehret, wird der Geringste ge-

nannt werden im Himmelreich." Matth. 5, 19.

Nachdem das mosaische Gesetz von Gott bestätigt war,

konnte und sollte es nur dadurch theilweise abgeschafft wer-

den, dass es in ein entsprechendes höheres überging: ,.Bis der

Himmel vergehet und die Erde, wird nicht ein Jota oder ein

Pünktchen von dem Gesetze vergehen, bis alles geschieht."

Matth. 5, 18.

137. Statt aber auf die göttliche Verfügung zu warten,

hat die pharisäische Schule selbst verfügt, und das Gesetz mit

Inbegriff der durch die Lehrautoritäten gegebenen Erklärungen

und Zusätze, für sich selbst als genügend angenommen. Es ent-

stand eine Art von Cult des Buchstabens des Gesetzes, Man

rhetorisirte sich, ausgehend von der Wahrheit der göttlichen

Inspiration der Thorah, in einen Enthusiasmus hinein, welcher

scheinbar Gottes Werk ehrte, in der That aber die Seelen
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gegen die Annahme eines fortwirkenden Gottesaktes verschloss.

Christus mahnte die Pharisäer und ihre Schüler daran, dass

die rechte Verehrung und Erkenntniss des geschriebenen Ge-

setzes zur Anerkennung des Evangeliums führen würde mit

den Worten: Scrutamini Scripturas, quia vos putatis in ipsis

vitam aeternam habere. (Jo. V. 39.) Wurden die Schriften,

namentlich das Gesetz Mosis, in der Art als Quelle des Lebens

betrachtet, dass dieses ohne die messianische Vermittelung

daraus hervorging, so kam man auf jenen Grundirrthum, wel-

chen der heil. Paulus in den Briefen an die Römer und Galater

bekämpft. Man erwartete vom Gesetze eine Wirkung, die es

für sich genommen nicht hatte, und schrieb der blossen Be-

schäftigung mit dem Gesetze eine Bedeutiing zu, die nicht

begründet war.")

Wir begegnen dieser Anschauung in den ältesten Quellen

pharisäischer Ethik, wie in den mittelalterlichen. In den Pirke

Aboth (VI. 7.) heisst es: ,,Gross ist der Wertli der Thorah,

da sie Leben giebt denjenigen, die sie ausüben in dieser und

jener Welt." Ebenda (III. 18.) wird die grosse Liebe Gottes

zum israelitischen Volke daraus gefolgert, dass ihnen der Herr

die Tliorah gab, denn sie ist „das Werkzeug der Lust, womit

Gott die Welt geschaffen" (D^l'i^H ^ID:! l:i^ niDH ^b^)-

Entsprechend sagt der Sohar, dnss die Knaben, welche mit

dem Studium der Thorah beschäftigt sind, der Welt Bestand

verleihen. (Ed. Sulzb. I. p. 12. med.) Die Thorah steht höher,

als das Priesterthum und die Königswürde. (Pirke VI. 6.)

Wer sich mit der Thorah um ihrer selbst willen beschäftigt,

erlangt viele Dinge, ja er allein ist der ganzen Welt werth

a) "E^ycc vöfxov könnte, philologisch genommen, in der Stelle Rom.

II. 15. nach Analogie des e^yov rov ^eov Joh. VI, 29. gedeutet werden

als „das, was das Gesetz wirkt", „Wirkung des Gesetzes"; aber nach

dem Zusammenhang kann der Ausdruck weder in diesem Sinne, noch

in jenem der e^yu tov axoiovs, vexqü genommen werden, sondern

heisst: „das, was das Gesetz zu thun befiehlt." Vgl. unten §. 139.
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(Pirke VF. 1. IL): „Das Gesetz ist ganz Leben, ganz Frei-

heit, ganz Seligkeit in dieser Welt und in jener Welt." (Sohar

I. Sulzb. S. 314.) „Wer mit dem Gesetze sich beschäftigt,

d, li. es studiert, über den ]iat die böse Schlange, welche die

Welt verfinstert, keine Gewalt." (Das.) „Wer die Thora ge-

winnt, gewinnt Gott selbst." (IlL Sulzli. p. 1)9 unten
J^j;^ ^3

) .. .. T t; -
; ••T :

138. Die meisten Lobpreisungen der Thorah in solcher

Art, wie wir es in dem Abschnitte Pirke Aboth (namentlich

K. VI) finden, lassen indess die Deutung zu, welche verwandte

Stellen der Schrift haben. (Ps. 19, 8— 12.) Wer das Gesetz

befolgte und die psychologischen Wirkungen, die daraus her-

vorgingen, beachtete, befand sich wirklich auf dem Weg des

Lebens, aber nur insofern, als er naturgemäss zu einer Hülfe

hingetrieben ward, die ausserhalb des Gesetzes lag.

Dieses selbst hatte allerdings gute Vorschriften, welche den

Weg der Gerechtigkeit bezeichnen. Die Propheten und die Psal-

men beleuchteten diesen Weg aufs Anziehendste (z.B. Ps. 118

in 176 Versen). Al)er wenn der Mensch die so nachdrücklich

vorgetragenen Gesetze nicht beobachtete, so hatte es nur Dro-

hungen und Strafen. Zwischen den Gel)oten (HIIJD) und den

Strafgesetzen (welche in den D'^CODti/D eingeschlossen waren)

bestand allerdings eine gewisse Harmonie; aber wenn der

Mensch nicht schuldlos bleiben konnte, so wurden ihm die

Pfade des Lebens zu einem Wege des Todes. Der ganze

Segen der schönen Aeusserungeu des Willens Gottes verwan-

delte sich in Flucli.

Zwar stand ein Theil der Ceremonialgebote (G^pn)» ^^~

sofern sie Sühnemittel l)oten, vermittelnd dazwischen ; aber sie

hatten nicht die wirkliche Kraft der Aussöhnung, sonst wür-

den sie weder so lange Zeit unterblieben, noch von den Pro-

pheten zurückgesetzt worden sein.

Ohne wahre Sühnemittel gab es auch keine wahre Busse.

Zwar haben sich die mittelalterlichen ßabbinen bemüht, eine
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Theorie der Busse und Bekehrung aufzustellen ; aber selbst

ein Maimonides erkennt es au, dass das Fehlen der Sühn-

opfer ein empfindlicher Mangel hiebei sei.^^)

Wenn es daher Gerechte im alten Bunde gab, so waren

sie es insofern, als sie durch die ungelösten Widersprüche des

Gesetzes, bald mehr, bald weniger bewusst (explicite oder im-

plicite), zur Sehnsucht nach einer Auflösung derselben hinge-

trieben wurden.

139. So begreifen wir, wie der heil. Paulus im Bömer-

brief und Galaterbrief die „Werke des Gesetzes" dem Glauben

und der Gnade des Christenthums entgegenstellen kann. Ei'

versteht unter den Werken des Gesetzes nicht dasselbe, was

der Hebräerbrief ,,todte Werke" nennt ^^), d. h. Sünden; auch

ist der Ausdruck nicht auf die Ceremonialgesetze zu ])eschrän-

ken. Jede Beobachtung von Geboten, auch der mosaischen

Sittengebote, bringt dann die paulinischen „Werke" des Ge-

setzes hervor, wenn das Gesetz rein äusserlich als Norm der

Pflicht gefasst oder geradezu der Gnade entgegengesetzt wird.

Die Erklärung des heil. Thomas zu Köm. III. 21. drückt die

Sache so aus: Eide purificans corda eorum et hoc sine ope-

ribus legis, non autem solum sine operibus ceremonialibus,

quae gratiam non conferebant, sed solum significabant : sed

etiam sine operibus moralium praeceptorum secundum illud

89) Maimonides, welcher in Jad Chasakah der Busse (Pl^Wrij

einen eigenen Abschnitt von zehn Kapiteln widmet, ist (Kap. I. §. 2 flF.)

ofifenbar in Verlegenheit darüber, wie er einerseits die sühnende Kraft

der Opfer am Versöhnungsfeste festhalten und doch zugleich die Tugend

der Busse jetzt, im Exile, als Mittel der Versöhnung geltend machen
könne.

90) Protestantische Erklärer, unter ihnen selbst 01s hausen, (zu

Rom. III. 21. S. 139) haben unter s^y« yex(ji'< (Hebr. G, 1. 9, 14.) das-

selbe verstehen wollen, was e^yu yofxuv wären, d.h. „Werke, die zwar

äusserlich den Geboten entsprechen, aber nicht aus der absolut reinen

Gesinnung entspringen." Es ist ganz irrig, dass in den angeführten

Stellen des Hebr. Br. die „todten Werke" etwas anderes seien, als Sünden,
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ad Tit. III. Non ex operi)3iis justitiae quae fecimus nos etc.

ita tarnen, quod hoc intelligat sine operibus praecedentibus

justitiam.

Während nach der naturgemässen Entwicklung das auf

Haltung der sittlichen Gebote gerichtete Streben den redlichen

Israeliten die Ohnmacht der im Ceremonial dargebotenen Sühne-

hülfe aufdeckte und so zu Gott unmittelbar hindrängte, haben

die Pharisäer entweder mit falscher Selbstgerechtigkeit diesen

Drang erstickt, oder dem Ceremonialgesetz und der ganzen

äusserlichen Gesetzlichkeit eine Kraft zugeschrieben, welche

nicht damit verbunden war.

140. Ganz anders die Propheten und die von ihnen ge-

leiteten Gerechten. Es ist uns nicht gegönnt, im Einzelnen

zu bestimmen, wie weit sie die unmittelbare Hülfe Gottes als

messianisches Heil erkannten, jedenfalls lag aber in der Hinwen-

dung ihrer Seele zu Gott nach dem Sinne der Psalmen mid der

prophetischen Reden eine so umfassende Sehnsucht nach einer

Hülfe von Gott, dass sie unfähig waren, mit Gott pharisäisch

zu rechten, wenn dieser ihnen die Hülfe im Sinne des Evan-

geliums bot.^')

91) Den Unterschied des mosaisclien Gesetzes und des Evangeliums

hat Thomas von Aq. (^Summa I. Ildae q. 107) und nach ihm mit ge-

wohnter Klarheit, freilich mit specieller Bezugnahme auf die Ansichten

der Reformatoren, Bellarmin (de justificatione 1. IV. c. 3 u. 4) gedrängt

dargestellt. Wir können die wesentlichen Unterschiede des alten und

neuen Testamentes auf folgende zurückführen. 1) Es fehlte in der

Glaubenslehre eine hinlängliche Belehrung über den Anfang und das

Ende — Trinität und Eschatologie — . 2) Der Moral fehlte das Prinzip

der Feindesliebe und der allgemeinen Nächstenliebe. 3j Die mosaische

Religion war nicht universell, sondern partikulär. 4) Das Ceremonial-

gesetz enthielt Vorschriften, die ihrer Natur nach nicht ewig sein konnten.

5) Dem sittlichen Gesetze ging keine wahre Süline- und Bussanstalt zur

Seite. 6) Es fehlte die Anlage zu einer gleichartigen, alle Bedürfnisse

erschöpfenden Seelenführung. 7) Die Gnadenmittel standen in keinem

ausreichenden Verhältnisse zu den Gnadenbedürfnissen. 8) Es fehlte

zur Sühne, Tröstung und Führung der treuen Gottes Verehrer das Opfer,
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Daher kommt es, dass die bedeutendsten Abschnitte der

Propheten und Psalmen vom Christenthum als Ausdruck des

innersten Keligionslebens benützt werden, und das Christenthum

Heilige des alten Bundes verehrt, namentlich die Propheten

und solche Gerechte, wie die makkabäische Mutter mit ihren

sieben Söhnen, ^^j

141. Der Grund der Heiligung dieser Seelen lag theils

in der Haltung der Gebote, oder in der Keue über deren Ver-

letzung, theils im Verkehre mit Gott, der ihnen Licht und

Gnade") gab, um seiner ganzen Führung theilhaft zu sein.

Diese Führung Avar nach einem bezeichnenden Ausdrucke

des heil. Paulus eine Erziehung''); manches, was der Erzieher

übt und lehrt, hat nur den Zweck der Vorbildung für einen

künftigen Beruf, manches aber soll so, wie es der Erzieher

giebt, bis zum Tode bleiben.

So werden wir an den Einzelheiten, welche die heiligen

Orte, Handlungen und Zeiten, wie das Cultuspersonal betreffen,

neben solchen Dingen, welche nur eine vorübergehende Be-

stimmung hatten, auch solche finden, denen eine ewige Bedeu-

tung zukommt.

4

das Vorbild und die fortdauernde Lebenseinwirlcung der mensehgeworde-

nen Gottheit, durch welche allein die Religion abaolut, ewig vollendet

werden konnte.

92) Die morgeuländische Kirche berücksichtigt in ihrem Kalender

die Heiligen des alten Testaments mehr, als die abendländische, wenig-

stens in neuerer Zeit, Indess finden sich im Martyrologium Romanum

die Gedächtnisstage von Moses 4. Sept., Elias 20. Juli, Jeremias 1. Mai

u. 8. w. Vgl. über den Cultus der Heiligen des alten Testaments: Bene-

dicti XIV. Dissertationes de canon. Sanctorum vol. I. ed, Venet. 1751,

p. 501 ff,, und das Werk: De Can. Sanot. 1. IV. Par. 2. Cap, 29 seq,

a) Ein Beispiel von Licht und Gnade ist das von Moses Erzählte

(Exod, 34, 29 ff.) und die geistvollen Bemerkungen des heil. Makarius

hiezu (Ed. Pritius I, p. 73), wo auf Rom. 5, 14. verwiesen wird.

b) Galat. 3, 24. t> vdfiog naid'aytuyds rjixiäv yeyovev eis X^iatöy.



Vierter Abschnitt.

Die Culturstätten der mosaischen Religion.

I. Stiftshütte. Einheit der Cnltnsstätte znm Opfern.

142. Bis auf Moses hatten die Nachkommen Abrahams

kein festes Gesetz über die Orte zur Gottesverehrung, wie es

scheint. Man baute an verschiedenen Orten Altäre und diese

waren Sammelplätze der Andacht. Man war in der Wahl der

Altarstätte wenig beschränkt, obwohl man sicher reine Orte

wählte. Die spätere Vorliebe für „Höhen" macht es wahr-

scheinlich, dass gerne Hügel oder Berge gesucht wurden, um
Opfer zu bringen. Durch die mosaische Gesetzgebung wurden

alle Israeliten au Eine Cultiisstätte gewiesen. Nur da sollte

geopfert, dorthin sollten die Zehnten und andere kirchliche

Abgaben gebracht werden. Die Abweichung von dem Gesetze

der Einheit der Cultusstätte wird nicht nur streng getadelt,

sondern sogar mit der Todesstrafe belegt. (Levit. 17^ 4. Deut,

12^5 ff. 13.)
^ '

Gleichwohl finden wir vor dem Exile zahlreiche Ausnah-

men von diesem Gesetze, vorzüglich in der Zeit der Kichter.

Nach dem Exile gab es, wenn man den samaritischen Tempel

nicht berücksichtigen will, nur in Aegypten Ausnahmen. Es

bestanden eine Zeit hindurch mehrere Opferstätten, wie aus

den Mittheilungen des FlaviusJosephus und noch bestehen-

den Spuren zu erhellen scheint. ^^)

93) Auf der Insel Gerbe ist eine Synagoge, an welcher man die

Hanebcrg, religiöse Alterthümer der Bibel. 11



162 Vierter Abschnitt. Die Cultusstätten der mosaischen Religion.

Sicher ist, dass bei Heliopolis — in Leontopolis? —
zweihundert Jahre lang ein eigener Tempel bestand, der mit

dem jüdischen wetteiferte.*)

Diese Ausnahme wurde von Seiten des Erbauers dieses

ägyptischen Tempels gegenüber dem liiosaisclien Gesetze durch

Berufung auf die Weissagung des Isaias (Kap. 19, 19.) ge-

rechtfertigt. Wenn diese Rechtfertigung von den palästinen-

sischen Lehrern nicht anerkannt wurde, so geschah diess nicht

darum, weil diese dem Propheten die Vollmacht absprachen,

ausser der Einen Cultusstätte ausnahmsweise andere für den

Augenblick zu bestimmen, sondern weil die Aeusserung des

Isaias nicht deutlich genug schien. Der Prophet konnte im

Namen Gottes vorübergehend'') eine besondere Cultusstätte be-

stimmen; dadurch erklärt sich die Vielheit der Altarstätten

unter Samuel, ohne dass darum die ursprüngliche mosaische

Verfügung hinsichtlich der Einheit der Cultusstätte in Schatten

gestellt wäre.

Anfangs hatte natürlich der Auftrag, nur an Einem Orte

zu opfern, einzig den Sinn, dass nicht zu gleicher Zeit neben-

einander mehrere Cultusstätten gewählt und unterhalten wer-

den durften. Nach und nach war aber ein starker Wechsel

so lange zulässig, ja nöthig, bis Jerusalem zum bleibenden

Mittelpunkte des religiösen Lebens erkoren wurde. Der Be-

weglichkeit der Zustände entsprach jenes bewegliche heilige

Zelt, welches (s. zweites Buch Mosis), bald nach dem Auszuge

am Sinai gebaut, und sammt den dazu gehörigen Paramenten

und Opfergeräthen bei allen Wanderungen mitgetragen wurde.

143. Hinsichtlich der Literatur über die Stiftshütte ver-

weisen wir auf die Gesammtübersicht unten beim zweiten

Spuren eines jüdischen Tempels erkennen kann. S. den Bericht des

Missionärs Christ. Ferd, Ewald, Reise nach Tunis etc. Nürnberg 1837.

S. 123. Vgl. unten Anm. 185.

a) S. meine Geschichte der OflFenbarung. 3. Aufl. S. 465.

b) S. oben §. 80.
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Tempel (§. 188) und bemerken vorläufig folgendes. Unter

allen Schriftstellern, welche diesen heiligen Bau behandelt

haben , konnte keiner von andern Angaben ausgehen, als von

jenen, die uns in der Bibel vorliegen, wozu noch die Ergän-

zungen des Berichtes bei Josephus (Antiq. III. C. 6.) kommen.

Wenn man die auf den Vorarbeiten des Oratorianers Beruh.

Lamy (De Tabernaculo foederis, de sancta civitate Jerusalem

et de templo ejus 1717) beruhende Analyse und Erörterung

von Smits (Liber Exod. t. IL De Tabernaculo ejusque atrio,

p. 169— 614) vor sich hat (vom Jahre 1760), und die

gründlichen Abhandlungen von Bahr (im ersten Bande von

„Symbolik des mosaischen Cultus" 1837) berücksichtigt, so

kann man nicht im Unklaren darüber sein, wieviel von den

biblischen Angaben deutlich und was von ihnen dunkel ist.

Der Grundriss des Baues, die Farben, die Stellung der Geräthe,

das Wesentliche von ihrer Gestalt, kann mit Sicherheit an-

gegeben werden. Wenn es sich aber darum handelt, den Styl

und die Ausführung des Einzelnen soweit zu bestimmen, dass

man sich zutrauen möchte, der Wissbegierde ein getreues Bild

von der Bundeslade, dem Brandopferaltar, dem goldnen Rauch-

werkaltärchen u. dgl. vorzulegen, offenbart sich die Grenze

des Gewissen und Ungewissen. Man hat in neuester Zeit sicher

grosse Fortschritte im Studium der Alterthümer einerseits, und

der Kunstepochen andrerseits gemacht. Von der Anwendung

der sichern Ergebnisse aus beiden Gebieten konnte man neue

Aufschlüsse zur Beleuchtimg der artistischen und archäolo-

gischen Probleme der Stiftshütte erwarten. Die Erwartung

ist aber noch nicht erfüllt worden. Das gilt auch von den Ver-

suchen, den Tempel bildlich darzustellen. Wenn man z. B. die

künstlerische Darstellung des Kauchaltares bei Villalpandus (in

Ezechielem Proph. t. II. p. 335) mit jener Abbildung der

"ßundeslade vergleicht, aveiche uns jüngst Wilh. jSeumanu

(die Stiftshütte. Gotha 1861. S. 126) geboten hat, so wird

kein Kunstfreund auch nur einen Augenblick zweifeln, auf

11*
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welcher Seite das Bessere sich finde. Man begreift, wie es

kam, dass die villalpandischen Abbildungen, mit und ohne

Nennung seines Namens, nicht etwa bloss von katholischen,

sondern auch von protestantischen Schriftstellern, und zwar auch

zur Illustration von jüdischen Abhandlungen, entlehnt wurden. ^^)

Aus ästhetischen Gründen scheint Villalpandus den Versuch

gemacht zu haben, die Cherubim in Serafim zu verwandeln,

um sie als menschenähnliche Figuren mit Einem Kopfe ab-

bilden lassen zu können.

Hat er hierin, wie in seiner — archäologisch eben so

unrichtigen, wie künstlerisch schönen — Abbildung des Kauch-

opferaltares einen eminenten Kunstsinn verrathen, so war es

ihm doch nicht möglich, das Ganze des Tempels auch nur

annähernd im Bilde zu veranschaulichen. Die zum Theil

prachtvollen Kupferstiche seines Werkes nehmen fast alle

ihr Material aus den Vorrathskammern des Renaissancestyles.

Gleichwohl sehen wir diese Conceptionen , freilich in unvoll-

kommenen Nachahmungen, bei Lundius wieder. Calmet

Hess (1722) die villalpandischen Kupfer grossentheils zu seinem

Dictionnaire bibl., und zwar recht trefflich, wiederholen; dazu

fügte er verschiedene Bilder aus eigener Conception. Unter

diesen darf Eines als ein wahrer Fortschritt bezeichnet werden

;

die Darstellung des Tempels mit seinen Vorhöfen (Dict. bibl.

s. V. Salomo und das Bild des Tempels im Commentar zu

III. Reg. C. VI). Dieses Bild kann zwar keinen Anspruch

darauf machen, mit einiger Treue den salomonischen Bau zu

94) Joh. Saubert hat zur lateinischen Uebersetzung des Werkes

von Juda Leo (de Templo Hieros. 1665) auf dem Titelblatt den Brand-

opferaltar und das Allerheiligste mit der Bundeslade und S. 179 den

Rauchopferaltar aus Villalpand copiren lassen. Er bemerkt darüber in

der Vorrede : Effigies insertae pleraeque ab auctore nostro seorsum edi-

tae sunt : una et altera desumta est ex Villalpando ... In titulo libri

juxta cum sancto sanctorum et altari holocausti, inter alias exhibetur

imago Edsechielis ex pervetusto manuscripto Codice Vaticano depromta.

Beide Bilder finden sich bei Villalpand,
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veranschaulichen ; dagegen ist die Totalauffassung selbst in der

flüchtig gearbeiteten Nachahmung der lateinischen üebersetzung

(Würzburg 1791) mit soviel Kücksicht auf den griechisch-

römischen Styl*) durchgeführt, dass der jüngste Kunstarchäo-

loge, welcher eine bildliche Darstellung gewagt hat, de Vogue,

Calmets Construction noch im Jahre 1864 (Temple de Jeru-

salem pl. XVI.) zu Grunde legte.

Hat es nun so grosse Schwierigkeit, selbst den zweiten

Tempel bildlich zu reconstruiren , so muss um so grössere

Zurückhaltung herrschen, wenn es gilt, die einzelnen Theile

der Stiftshütte bildlich oder in beschreibender Schilderung

kunstgemäss zur neuen Anschauung zu bringen. Aus dem-

selben Grunde, welcher uns bestimmt hat, die artistischen

Kräfte von München zu keinem neuen Versuche der Art in

Anspruch zu nehmen, die zwei Tafeln am Ende und das Bild

vor dem Titel ausgenommen, sind wir wohl entschuldigt, wenn

wir hinsichtlich der Literatur uns darauf beschränken, ausser

den genannten Werken nur jene zu nennen, welche mit dem

Tempel auch das Schwierigste an der Stiftshütte, das Opfer-

geräthe und die Attribute des Heiligthums schildern.*')

144. Ehe wir auf die archäologische Darstellung des

Gegenstandes eingehen , erinnern wir uns , dass früher die

Bibelkritik das, was im Exodus von der Stiftshütte gesagt ist,

aus archäologischen Gründen, theilweise oder ganz, in's Gebiet

der Sage verwies.'')

Was würden die altern dieser Kritiker, welche nicht für

möglich hielten, dass ein so kunstvoller Bau in der öden

Sinaiwüste errichtet werden konnte, dazu sagen, wenn sie nun

nicht ferne vom Sinai, in Sarbet el chädim, die Ueberreste

a) Einige Schnörkel an der Fronte des Tempels und an den ge-

gitterten Mauerbrüstungen muss man übersehen.

h) Die ausführlichere Literatur über die beiden Tempel s. unten §. 188.

c) S. die Ansichten von Vater, Bohlen, Gramberg, de "Wette, Vatke

U.A. bei Bahr (Symbolik. I. 17) und "Winer (Realw. Art.: Stiftshütte).
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einer ägyptischen Niederlassung anerkennen müssten, die nach

den dort gefundenen Inschriften lange vor Moses, aber auch

zu seiner Zeit noch bestand? Da, wo ägyptische Bergknappen

Steiiidenkmäler errichten konnten, welche 3000 Jahre über-

dauert haben, konnte es nicht an Mitteln fehlen, einen Bretter-

bau aufzuführen, welcher, wenn man von dem dabei verwen-

deten Golde absieht, dem ärmsten Städtchen Nordamerika'«

nur kurze Zeit als provisorische Kirche dienen würde/)

Unterdessen hat jedoch die Kritik einen andern Stand-

punkt eingenommen. Ging sie früher von Gründen aus, welche

ausserhalb des Berichtes lagen, so wird jetzt aus dem Innern

Wesen des Berichtes und den biblischen Notizen über die

Stiftshütte geschlossen, dass sie nicht existirt haben könne.

Was wir im Pentateuch von der Stiftshütte lesen, soll

eine Copie vom Bau des salomonischen oder gar serubabeli-

schen Tempels sein. Hören wir den neuesten Vertreter dieser

Ansicht. ')

Die Cherubim über der mosaischen Bundeslade wären

nach Graf (S. 60) eine Copie der salomonischen Cherubim.

Allein warum fehlen in der Stiftshütte die Cherubim, welche

die ganze Lade gleichsam bewachen? Und wenn sogar, wie

Graf annimmt (S. 60), der pentateuchische Bericht von der

Stiftshtitte durch den Anblick des serubabelischen Tempels

hervorgerufen wäre, warum blieb bei der Stiftshütte nicht

auch die Bundeslade sammt den Cherubim weg? Ist die

ganze Schilderung der Stiftshütte ein nachexilischer Versuch,

den mosaischen Cultus zu verherrlichen , dann musste von

diesen so leicht anstössigen Bildern durchaus Umgang ge-

nommen werden. Wo sind die Gestühle des salomonischen

Tempels, wo die zehn Leuchter im Heiligthume?

d) Vgl. Ritter, Asien. XIV. S. SÜ2 ff. und B rüg seh, Wanderung

nach den Turkis-Minen. Leipzig ISÜG. S. 7'J ff.

e) K. H. Graf, die geschichtlichen Bücher des alten Testaments.

Leipzig, Weigel. 1866.
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Der einzige Grund, welcher die wahre Existenz der mo-

saischen Stiftshütte erschüttern könnte, liegt in der folgenden

Bemerkung von Graf: „Das Heüigthum in Silo, wie es dem
Erzähler der ersten Capitel der Bh. Samuels vor Augen steht,

hat mit der Stiftshütte nichts gemein, er beschreibt es viel-

mehr als ein Gebäude, als einen Tempel'' (S. 56).

Diese Bemerkung trifft die gewöhnliche Vorstellung vom

Fortbestande der mosaischen Stiftshütte bis auf David und

Salomoh, nicht aber jene, welche aus der Natur der Sache und

aus positiven Angaben hervorgeht. Insoferne man bei der

Stiftshütte an die Bretterwände, das Holzwerk und die Teppiche

denkt, kann das unter den Augen von Moses selbst bereitete

nur dann zwei Generationen überdauert haben, wenn man dafür

neue Apparate herstellte und die ursprünglichen, oder einen

Theil davon, wie heilige Reliquien bewahrte.

Wii- werden funten §. 164) sehen, dass in Silo an die

Stelle der Stiftshütte ein fester Bau trat; anderwärts sehen

wir, dass zur Zeit, als David jung war, Merkwürdigkeiten an

der heiligen Stätte aufbewahrt wurden. (1 Sam. 21, 10.) Ist

das, was 1 Kön. VIII. 4 und 2 Chron. 1, 3. 5, 5. von der

Stiftshütte gesagt wird, anders, als von den Hauptgeräthen,

dem goldenen Altar, dem Leuchter, der Bundeslade zu ver-

stehen, bezieht es sich auf Teppiche und die Bretterwände, so

ist man genöthigt, an eine Aufbewahrung einzelner Ueberreste

der Stiftshütte in der Art zu denken, wie man kostbare, oder

überhaupt theure Eeliquien bewahrt. Wo hätte die Stiftshütte

.als Zelt ("lyi'D bri^ 1 K. 8, 4.) im Tempel eine Stelle gehabt?

145. Die Untersuchungen von Popper') wenden sich vor-

züglich dem bekannten Umstände zu, dass der Bericht von der

Stiftshütte doppelt ist. Dieser Umstand ist so augenfällig,

dass er vor allem Denjenigen müsste aufgefallen sein, die den

Pentateuch zusanomensetzten und zusammendichteten, wenn er

1) Der bibl. Bericht über die Stiftshütte. Bei Graf, 1. c. S. 86 f.
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Überhaupt ein Gewicht gegen die Einheit des Verfassers hätte.

Was thun wir mit den Kepetitionen im Koran? Wir erklären

sie aus der Geschichte der Suren. Muhammed wurde durch

die Umstände darauf hingeführt, Eine und dieselbe Sache wie-

derholt zu besprechen. Moses sammelt Beiträge und Opfer

zur Errichtung des Baues. Die Schilderung desselben musste

den Opfermuth aneifern. Andererseits war es natürlich, dass

einem so argwöhnischen Volke gegenüber eine Rechenschaft

über die Ausführung sehr genau gegeben wurde. Wenn man

nicht mit Vorurtheileu an diesen Abschnitt geht, so kann man

in ihm leicht das Tagebuch eines zugleich prophetischen und

praktisch beschäftigten Volkshauptes sehen, dem aus der Schule

Aegyptens von Veruntreuung anvertrauter Schätze manches

vorschweben mochte.^)

Indem wir also an die archäologische Anal)se und Zu-

rechtlegung der Stiftshütte gehen, haben wir nicht zu besorgen,

dass wir es' mit einer blossen poetischen Eiction zu thun

haben, wie sie etwa in der mittelalterlichen Schilderung des

Graltempels vorliegt.

Jedenfalls ist das, was über die Geräthe der Stiftshütte,

den. goldenen Leuchter und Altar, wie über die Bundeslade

zu sagen ist, zugleich Vorarbeit für den salomonischen Tempel.

146. Die mosaische Cultusstätte bestand aus einem Vor-

hofe und einem bedeckten Zelte. Dieses wird btl^ das Zelt,

nti;p Wohnung schlechtweg , oder IJ^^'D bri^ 2elt der Zu-

sammenkunft, andererseits HTl^n Sl'i^ Zelt des Zeugnisses

genannt; auch r\)lV^ p^^P ^^- '"^8,21., auch bti^ p*^P

g) Lauth (der Hohepriester und Oberbaumeister Boken-Chons.

Z. D. M.-G. XVII. 1863. S. 545) hat die Inschrift an der Statue eines

ägyptischen Priesters und Baumeisters aus der Zeit Mosis gedeutet, worin

der Verstorbene sich nach der Aufzählung von kostbaren Bauten für

König Sethos und Ramses besonders seiner „Wahrheit" rühmt, als einer,

„dessen Arme rangen um das Gut der Rechtfertigung".
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"Ii?*D Exod. 40, 29, Es ist wahrscheinlich, dass der Vorhof

mit inbegriifen ist, wenn im Allgemeinen von der Cultusstätte

gesprochen wird, z. B. Ps. 78 (77), 60. Et repulit taberna-

culum Silo (*'^t^ |2Si^p) tabernaculum suum, ubi habitavit in

hominibus (Q^^^ *i2*\l) ^Tii^)- Man hat hier zugleich eine

authentische Erklärung für die Bezeichnung ,,Wohnung" (pti;C)-

Die Cultusstätte heisst insofern „Wohnung", als Gott gewisser-

massen hier sich niederliess. Er wohnt hier durch sein Gesetz,

besonders den Dekalog, von welchem die Bundeslade m'IX

nni/M heisst (Exod. 25, 22.), wie die Gesetztafeln n*"n^

nnVn genannt werden (Exod. 26, 33.). Er zeigte sich aber

auch insofern gegenwärtig, als er hier mit Moses prophetisch

verkehrte. Darauf beruht wohl die Bezeichnung ^lJ)t2 bti^.

Seit Luther ist man in Deutschland daran gewöhnt, das Ganze

Stiftshütte zu heissen.*') Soviel über den Namen. Was
nun die Gestalt und Anordnung des heiligen Baues betrifft,

so können wir uns hier um so kürzer fassen, je deutlicher die

Beschreibung in der Bibel selbst ist.

Das heilige Zelt sollte von einem Vorhofe umgeben sein

(atrium tabernaculi, pt^DH "l^H» Exod. 27, 9.), welcher das

Heiligthum vom Lager' der Israeliten schied. An die Stelle

des Lagers trat später Jerusalem, an die Stelle des Vorhofes

die Vorhöfe des Tempels, und namentlich der innere. Der

Vorhof des Zeltes war hundert Ellen lang, fünfzig Ellen breit.

(Exod. 27, 11 ff.) Die Abgrenzung gegen das Lager der Is-

raeliten war durch eine Zeltwand bewerkstelligt, welche so

construirt war: An den beiden Langseiten von hundert Ellen

waren je zwanzig, also zusammen vierzig Säulen, an den Quer-

seiten, gegen West und Ost, je zehn, also zusammen zwanzig

' h) Die Katholiken Hessen sich diesen Ausdruck für Tabernakel ge-

fallen, da er ja zu den unwillkührlichen katholischen Reminiscenzen bei

Luther gehört. Indess deuten fast alle, die ich gesehen habe, den Aus-

druck -Stift" in Stiftshütte, vom Bunde.
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Säulen aufgestellt , an welchen Vorhänge befestigt und von

einer Säule zur andern gespannt werden konnten. (Exod. 27,

10 ff. 38, 10 ff.) Diese Vorhänge waren ringsum unbeweglich

befestigt, mit Ausnahme derjenigen, welche sich am Eingange

gegen Osten befanden. Auf dieser Ostseite waren links und

rechts je fünfzehn Ellen weit die Vorhänge, wie an den beiden

Langseiten und der westlichen Breitenseite festgespannt; anders

aber an dem Mittelraume der Ostgrenze, welcher sicli zwanzig

Ellen weit ausdehnte. Hier waren die Vorhänge beweglich

und kostbarer, als ringsumher. ,,Zur Pforte des Vorhofes diene

ein Vorhang (T[DD) von zwanzig Ellen, Hyacinth und Purpur

und Karmosin in Byssus eingetragen (soll es sein), künstlich

gewebt und gestickt, an vier Säulen und auf vier Gestellen."

(Exod. 27, IG.) Alle übrigen Vorhänge waren weiss, (Vgl.

die Auseinandersetzung bei Smits, liber Exod. II. §. 256 ff.)

Die Schäfte der Säulen waren von Akazienholz ^'^), die Gestelle

von Kupfer, die Kapitale von Silber; sie waren fünf Ellen

hoch (vgl. Exod. 27, 18. 38, 18.), was etwa sieben und ein halb

oder acht Fuss gleich kommt. Man konnte also nur von einem

erhöhten Punkte aus sehen, was im Vorhofe vorging.

147. Wie das eigentliche Zelt in dem Kaume, welchen

die eben beschriebene Teppichwand abgrenzte, stand, ist nicht

ausdrücklich angegeben. Nach der Analogie des Tempels und

nach der Natur der Sache dürfen wir annehmen, dass das Zelt

i) Es tragt sicli, wie die Gesammtsumme der Säulen zu bereclinen

sei. Es kommt darauf an, wie die 4 Ecksäulen gezählt werden. Man
gebe sich genaue Rechenschaft und mau wird geneigt sein, mit Bahr
(1.70) U.A. 51) Säulen zu zählen. Smits zählt (I.e. S. 177) 60. Schon

Philo zählt an den Schmalseiten 8 Säulen (VitaMosis 1. III. p, 6G7. ed.

Francof. ). Allerdings giebt er als Gesammtzahl 00. Die Stelle ist corrupt.

95) Gegen die Ansicht, dass die Säulen von Erz waren, s. Smits
1. c. §. 247 f. Die Vorrichtung zur Befestigung der Vorhänge wird

D^pIliTl genannt. Exod. 27, 10 f. 38, 10. In Folge davon waren die

Säulen Cpt^riO- Exod. 27, 17.
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viel näher an der Westwand des Vorhofes, als gegen die

Eingangspforte hin stand, denn zwischen dem östlichen Ein-

gang und dem Zelte musstc nicht nur der Brandopferaltar und

das Waschbecken aufgestellt, sondern auch ein Platz zum

Schlachten der Thiere frei gemacht sein. Dagegen ist kein

Grund zu der Annahme, dass das Zelt näher an der Kord-,

als Südseite des Vorhofes stand. Dass, wie wir später sehen

werden, das Tempelhaus auf ]\Ioriah näher an der Nord-, als

an der Südmauer stand, liatte seinen Grund in den Terrain-

verhältnissen und dem Umstände, dass gegen Süden hin die

Haupteingänge zum Vorhofe waren.

148. Wir wenden uns nun zum eigentlichen Zelte ; haben

wir dessen Grösse, Eintheilung, Struktur und Bedeckimg kennen

gelernt, so kehren wir zum Vorhofe zurück, um dessen heilige

Geräthe zu betrachten, von welchen wir uns schliesslich zu

jenen im Innern der Stiftshütte wenden.

Das eigentliche Zelt war ein einfacher, aber kostbarer Bau.

Aus achtundvierzig starken Brettern wurden drei Wände gebildet,

die einen länglichen Baum von drei Seiten einschlössen. Die

vierte offene Seite, welche sich gegen Osten kehrte, mass, wie

die entsprechende geschlossene Kückseite gegen Westen zehn

Ellen, jede der beiden Langseiten gegen Süd und Nord dreissig

Ellen. Die offene Vorderseite war durch fünf Säulen geschmückt.

(Exod. 26, 37. 36, 38.) Der so abgegrenzte Raum war durch

eine Scheidewand in zwei Gemächer gesondert; das vordere

zunächst am Eingange war zwanzig, das hintere zehn Ellen tief.

Da die Bretterwände, wie die Säulen auf der offenen Seite

zehn Ellen hoch waren, so bildete der vordere Raum einen dop-

pelten, der hintere einen einfachen Würfel. Die Scheidewand

zwischen beiden Räumen war nicht durch Bretter, sondern

durch vier Säulen mit einem Vorhange gebildet. (Exod. 26, 32.

36, 36.) Ebenso verhüllte ein Vorhang den durch fünf Säulen

begrenzten offenen Raum an der östlichen Vorderseite des

kleinen schmucken Gebäudes. Beide Vorhänge prangten in
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vierfachem Farbenglanz: Weiss, Blau, Karmosinroth, Purpurroth.

Der Stoff war Byssus, d. h. Baumwolle ;

^^) ganz so, wie am

Eingange des Vorliofes. (Exod. 26, 31 ff. 36, 35 ff.)

149. Eine ähnliche Decke war oben über die beiden

Räume des ganzen Zeltes ausgespannt, lieber dieser Decke

war eine zweite von starkem Gewebe aus groben Ziegenhaaren,

darüber eine dritte aus Schaaffellen , und endlich eine vierte

aus Seehundhäuten gelegt.

Diese beiden letzteren führen einen andern Namen als

die erstem; jene werden so bezeichnet wie die Bedeckung

der gewöhnlichen Zelte (jerioth), diese aber als ,,Dachung"

(mikhseh).^"^) Offenbar dienten letztere nur zum Schutze gegen

böse Witterung, von den ersten beiden hat wahrscheinlich die

obere an gewöhnlichen Tagen, die untere kostbare aber nur bei

festlichen Gelegenheiten gedient. Würde man sich denken

müssen, dass alle vier Decken stets übereinander gelegen hätten,

so wäre der Farbenschmuck der untern ganz zwecklos.

Von den beiden untern ist in der Schrift genau die Grösse,

die Zahl der Stücke, der zusammenhaltenden Häftchen, die Art

des Ueberschlagens angegeben; Angaben, welche natürlich ein

reiches Erntefeld für antike und moderne Zahlen- und Maass-

symbolik darboten.

So war das Zelt von oben durch ein dichtes Teppichlager

gedeckt. Der Boden war nicht bedeckt, wenn nicht etwa aus

besonderer Sorgfalt Teppiche ausgebreitet wurden.

Die Säulen am vordem Eingange, sowie die zwischen

beiden Räumen, waren mit Goldplättchen überzogen. Sie ruhten

96) Dass Byssus Baumwolle sei, hat gut nachgewiesen Ros ellin i

in MonuH). hist. (civ.) I. 341flF.355. Dass tekheleth nicht „gelb" sei,

wie Luther nach Aben Esra annimmt, sondern „blau", stand längst fest.

Bahr hat die Sache neu untersucht (I. 303) und sich für „blau" ent-

schieden.

97) Vgl. die minutiöse Darstellung und Untersuchung von Smits
1. c. §. 319 ff.
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auf Gestellen von Metall , und zwar die vier Säulen zwischen

dem innern Räume auf silbernen (Exod. 26, 32. Smits 1. c.

§.311 f.), die fünf aber an dem Vordereingange auf ehernen.

(Exod. 26, 27. 36, 38.) Ebenso hatte jede von den achtundvierzig

Bohlen, welche die Bretterwand gegen Nord, Süd und West

bildeten, zwei Gestelle von Silber.'') (Exod. 26, 19.)

Wie die Säulen, waren auch die Bohlen mit Goldplättchen

überzogen. Von welcher Form die genannten Gestelle waren, lässt

sich nie in's Eeine bringen, da die Schrift darüber schweigt.'')

Sicher ist, dass sie zur Dauer und Festigkeit des Ganzen bei-

trugen. Zur Sicherung der letztern waren die Bohlen gegen-

seitig miteinander verbunden, namentlich hielten die an den

Ecken der Rückseite stehenden die unmittelbar anstossenden

durch Falze fest. Zum Ueberflusse waren an der Aussenseite

fünf Reihen goldener Ringe angebracht, durch welche Stangen

von Holz, mit Gold überzogen, geschoben wurden. Durch die

beiden obern und untern Reihen dieser Ringe wurden je meh-

rere Riegel geschoben, vielleicht nicht in einer Linie, durch

die mittlere aber eine Stange, welche von einem Ende zum

andern reichte. Alles Holzwerk an dem Bau war von Aka-

zien (D"'tDt^)-

150. Der Brandopferaltar sollte aus ungehauenen

Steinen, oder aus Erde bestehen. So lange das Volk noch auf

dem Zuge war, wählte man das Letztere. Man schüttete also

da, wo geopfert werden sollte, einen frischen Erdhügel auf.

Das war der Kern des Altares. Zur Einfassung und anstän-

digen Umhüllung desselben diente ein Kasten von Akazien-

holz, mit Kupfer beschlagen, der für sich „Brandopferaltar"

a) Vgl. Smits 1. c. §. 291 flf. De Basibus Tabernaculi.

b) S. jedoch Smits I.e. Die Schrift sagt einfach, dass die Bretter

oder' Bohlen mit Gold überzogen wurden. Exod. 2G, 29. Josephus

(Änt. III. 6. 3.) nimmt an, die Bohlen seien nicht nur inwendig, son-

dern auch auswendig mit Gold überzogen worden. Ueber die antike Art

der Yergoldung s. Bahr, I. 60.
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heisst. Er war drei Ellen hoch, fünf lang und breit. An

jeder der vier Ecken ragte ein unmittelbar aus dem Holze des

Gestelles gearbeiteter, nicht künstlich aufgesetzter Zapfen her-

vor. Diese Hervorragungen, welche ebenfalls mit Kupfer über-

zogen waren, hiessen ,,Hörner" des Altars. Diese Bestand-

theile und Vorrichtungen sind klar in der Urkunde ausgedrückt.

Dagegen ist dunkel, was dieselbe mit den Worten sagen wolle:

„Alle Geräthe stelle her von Erz; auch ein ehernes Gitter

("l!]DDl) in Netzform, an dessen vier Ecken vier eherne Kinge

sein sollen, und setze es unter den Karkob (;33*)3) des Altars

ringsum, und das Gitter reiche bis zur Mitte' des Altars."

Exod. 27, 4. 5. (Vulg.) Calmet denkt sich, es seien damit

zwei Geräthe angegeben; erstens ein Kost, der in der Mitte

den Kasten durchzogen hätte (mikhbar maaseh rescheth, wört-

lich eine siebartige Vorrichtung, wie ein Netz gemacht), zwei-

tens ein Kessel (karkob), der unter den Altar gesetzt war,

um die Asche u. dgl. vom verbrannten Opfer aufzunehmen.

(Bibl. Wörterbuch. Liegnitz 1751. I. S. 636.) Dass der Altar

einen Rost gehabt habe, ist kaum zu bezweifeln; aber nicht

grosse Wahrscheinlichkeit hat es, dass jene siebartige, netz-

förmige Vorrichtung, die bis zur Mitte des Altars gehen soll,

der innerhalb, wagerecht liegende Rost sei; aus dem Karkob

aber einen Kessel zu machen, geht schon darum nicht an, weil

dieser Karkob offenbar (V. 5) über der netzartigen Vorrich-

tmig war.

Smits hat sich viele Mühe gegeben, die Calmet'sche Er-

klärung weiter auszuführen; er Hess zur Veranschaulichung

den Karkob nach seiner Vorstellung in verschiedenen Varia-

tionen in Kupfer stechen. Wir hätten uns nach ihm eine Art

von kupfernem Einsatz in Gitterform zu denken, den man in

die Höhlung des Altargestelles bis zur Mitte hinablassen konnte.

Der Boden dieses korbartigen Geräthes hätte ein Netz oder

Gitter gebildet, so dass das Netzwerk bis zur Mitte des Al-

tares gereicht hätte. Dieser eherne Korb wurde durch Ringe
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an den Hörnern des Altares festgehalten, oder die Hörner

waren mit ihm ver])iinden. „Quatuor igitiir altaris lateribus

superius, ope limbi sui (vermittelst des umgebogenen, krem-

penartigen obern Randes) nitebatur vas aeneum quadrangulum,

quod, inversae pyramidis adinstar, intra altaris cavitatera descen-

dens, ad ejus medium pertingebat , ibidem Keti, seu crati-

cula instructum . . . En altaris Carcobh, ut Hebraeus appel-

lat, seu Focum et Arulam LXX. ac Vulgati interpretum,

in parte inferiori Craticulam seu Rete per quod cineres

deciderent, gereutem. (Liber Exodus. t.II. 1760. proleg. p. 299.)

Die scharfsinnig durchgeführte Annahme von Smits ver-

dient sicher den Vorzug vor jener, die in neuerer Zeit Bahr

(I. 480) nach v. Meyer und Andern angenommen hat. Nach

ihr wäre Karkob eine Bank, welche mitten um den Altar

herumgelaufen wäre, um den Priestern die Verrichtungen beim

Opfer zu erleichtern. Von dieser Bank hätte sich ein netz-

artiges Gitter von Kupfer abgebogen, um die Bank zu stützen,

theilweise aber auch zur Zierde. Man kann diese Deutung

darum nicht annehmen, weil nach der Bibel das Netz, welches

unter dem Karkob ist, in der Mitte des Altares aufhört. Der

Karkob muss entweder die Einfassung des obern Randes des

Altares, oder seine Oberfläche sein. Eben darum können wir

aber auch mit der Erklärung von Smits nicht übereinstimmen.

Es giebt nur zwei annehmbare Erklärungen, welche zu-

gleich den Wortlaut der Bibel und der Autoritäten des Alter-

thums für sich haben. Onkelos sieht in Karkob einen „Um-

fang" oder eine „Randeinfassung" (^^331'D)? ^lini folgt die

Peschito und theilweise der Talmud.^^)' Nimmt man diese

98) Im Trakt. Sebachim wird karkob durch 321D, daneben aber

auch durch "il^S erklärt, welches letztere für Calmet oder Smits

sprechen kann. In der von Ad. Jellinek (Bet ha-Midnisch, fll. 14J ff.

18ü5J herausgegebenen Barajta, welche eine Beschreibung der Stiftsliütte

enthält, wird offenbar der Kaiüiob als die platte Seiteuwand des Altares
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Erklärung au, so hat man sich am Rande des Altares ein

Gesimse, einen Aufsatz mit Leisten oder Bilderverzierungen

zu denken, unter welchem ein Netzwerk bis zur Mitte des

Kastens, und zwar an den Aussenseiten, herabreiclite.

Dabei darf man nicht vergessen, dass die LXX., welche

Karkob mit kG%ct.qa geben, eine ganz besondere Kücksicht

fordern. Denkt man sich unter dem „Heerde" des Altares

(Yulgata giebt „arula") die ganze Oberfläche, auf welcher das

Holz und dann das Opfer aufgelegt wurde, so ist die vorige

Erklärung eingeschlossen, denn man wird den obern Eand des

Altarkastens mit zu dieser arula rechnen müssen. Die LXX.

hatten vielleicht für Karkob, was sich aus dem Semitischen

nicht will erklären lassen, ein ägyptisches Wort vor sich.")

Da nach dem Wortlaute der Bibel der Karkob am obern

Rande sich befindet, so halten wir die eben angedeutete Er-

klärung für die sicherste. Wir denken uns vom Rande des

Altares, dessen Verzierung wir nicht zu bestimmen vermögen,

ein Gitterwerk, welches die vier Wände bis zur Mitte hinab

einfasste und theils zur Festigkeit und theils zur Zierde diente.

Man hat kürzlich'') gegen die Zweckmässigkeit eines

über und unter dem rothen Faden (J^lp^D '^li' iOIP) aufgefasst. Die

samaritanische Uebersetzung, welche karkob durch l^plf und nXlpli*

giebt, was „irrigatio" heisst, scheint an die Stelle der „Blutsprengung"

am Altare zu denken.

a) Man erklärt D3")3 aus "TlID, T]~l3 im Aramäischen „umgeben",

„umringen". Gesenius nimmt eine Zusammensetzung aus 7]*13 circum-

dedit und 2D3 convolvit an. Er denkt sich den Karkob als eine korb-
- T

artige Vorrichtung von aussen, die dazu dient, die abspringenden Kohlen

u. dgl. aufzufassen. (Nach Pseudo-Jonathan.j — Im Koptischen heisst

gröp oder kr 6p „caminus, foculus, thuribulum"; gere oder gero „an-

zünden". (Peyron S. 410.) Man könnte auch an eine Contraction aus

kerub-kerub denken; dann hätte Villalpandus Recht, indem er

den Brandopferaltar mit cherubischen Emblemen — Adler, Löwe, Stier

und Engelkopf — schmückt. Doch ist eine solche Contraction sprach-

lich unzulässig.

b) Graf, die geschichtlichen Bücher. 186G, S. 62.
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hölzernen Altares Bedenken geäussert, ohne sie weiter zu

verfolgen. Bereits Lamy'') hat auf dieses Bedenken Kücksicht

genommen. Ein sachkundiger Freund habe die Meinung ge-

äussert, der Kasten von Sittimholz müsse wohl nur bei der

Anfertigung der ehernen Altarhiille als Form gedient haben.

Vir doctus putat haec (ligna) solum adhibita, dum altare

conflaretur. Etenim, inquit, lignum aeri subjectum post ali-

quot sacrificia in carbones et cineres redactum fuisset, propter

ignis vehementiam. Lamy beruft sich auf Vitruvius (IL 9.),

nach welchem Holz vom Lärchenbaum sehr schwer zum Brennen

zu bringen sei, dann auf den Umstand, dass das Feuer über

der innerhalb aufgehäuften Erde gebrannt habe u. s. w. Er

hätte hinzufügen können, dass die Kochheerde unserer Bauern-

häuser und selbst jene von wohlhabenden Familien bis zur

Periode der neueren Erfindungen gewöhnlich von einem unbe-

kleideten Holzgurt eingefasst waren. '^)

Um die ganze OpferVorrichtung weiterzutragen, waren

über dem Gitterwerk an den vier Ecken des Kastens ^^) eherne

Kinge angebracht; durch diese konnten zwei Stangen von Aka-

zienholz, mit Kupfer überzogen, geschoben und dann das Ganze

leicht weitergetragen werden.

151. Zum Altare gehörten verschiedene Opfergeräthe, wie

sich von selbst versteht. Die Schrift nennt ma'hthoth Feuer-

becken; mizlagoth Gabeln, um die Opferstücke zurecht zu legen;

ja'im''j wahrscheinlich Schaufeln, um den Altar zu räumen,

c) De Tabernaculo foederis. Paris 1720. p. 438.

d) Die Stelle Exod. 27, 8. kann nicht von den hohlen kupfernen

Wänden des Altares verstanden werden, sondern deutet an, dass für den

Erdhaufen zwischen den Wänden des Kastens ein freier Raum war.

99) Exod. 27, 4. „al arba kezothav" bezieht sich auf „mizbeach",

nicht auf „rescheth".

a) Hieronymus übersetzt Num. 4, 14 tridentes; 1 Kon. 7, 4U. scu-

tra, d.i. scutalae, scutellae; 2 Kön. 25, 14. trullae (Kufe); 2 Chron. 4, 11.

creagrae; endlich Exod. 38, 8. forcipes.

Haneber g, religiöse Alterthümer der Bibel. 12
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vulg. creagrae; mizrakoth, Schaalen zum Sprengen des Blutes;

siroth, Becken zum Waschen des Opferfleisches u. dgl.

Vorrichtungen zum Festhalten der Opferthiere werden nicht

ausdrücklich genannt, verstehen sich aber ziemlich von selbst.

Nach den Rabbinen waren die Pflöcke, welche die Schrift au

den Säulen des Vorhofes hervorhebt, nicht bestimmt, die Vorhänge

an ihren Schnüren oder Stäben, sondern die Opferthiere fest-

zuhalten und befanden sich daher nicht oben an den Kapitalen

und auswärts, sondern an der Mitte der Säulen einwärts. (Exod.

27, 10.) Aber diese Ansicht ist falsch, denn die silbernen Kapi-

tale an den Säulen des ümfangs entsprechen den goldenen, an

den Säulen des vordem Eingangs zur Stiftshütte; die erstem

sind also nicht Gerüste zum Schlachten. (Exod. 26, 37.)

152. Das zweite Hauptgeräth im Vorhofe war ein grosses

metallenes Becken, Kior genannt. Es war merkwürdiger

Weise aus Metallspiegeln gegossen, welche von einer bestimm-

ten Klasse von Frauen herrührten. •") Dieses Becken ruhte

auf einem Gestelle (ken, ßdaig). Weder über die Grösse, noch

die Form lässt sich etwas Bestimmtes sagen.

Um so sorgfältiger sind jene gottesdienstlichen Geräthe

beschrieben, welche sich im ersten und zweiten Kaume der

eigentlichen Stiftshütte fanden. Im vordem grossen Räume stand

153. Der Rauchopfer altar. W^ährend der Altar unter

freiem Himmel die Thieropfer, die Mehl- und andere derbere

Oblationen aufzunehmen bestimmt war, kam auf diesen Innern

Altar nie Opferfleisch, nie ein Opferkuchen und nur Einmal

des Jahres eine Blutsprengung. Die alltägliche Bestimmung

desselben war, ein kostbares Rauchwerk aufzunehmen, er hiess

b) Exod. 38, 8. LXX. oitog inol'*]a€ xov Xovz^^a x6v ^a'Axovy xai

jijy ßäacy avTov ^^uXk^v ix rwv xuromQtov täv vijarevaaaüiy, ai eyij-

aievaav naqu rag 3vQc<g x^g axtjv^s xov fxnQXVQiov iv
fj Vf^^Q*i entj^ev

uvxijy. Nach dieser Vorstellung hätten Frauen — freiwillig — bei der

Stiftshütte vor der Aufrichtung einen Fasttag gehalten und von diesen

rührten die Spiegel her. Vgl. §. 186.
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darum „Mizbeach ha ke'toreth" {^vaiaaTriQiov S^vfiid^atog^

Exod. 30, 1. u. s. w.). Er bestand aus einem Gestelle von

Akazienholz, zwei Ellen hoch, eine Elle breit und lang. Das

Holzgerüst war ganz mit Gold überzogen. Oben traten an

den vier Ecken, wie beim Brandopferaltar, Zapfen hervor,

welche die Schrift „Hörner" nennt. Sie bildeten mit den

Bohlen der Seitenwände Ein Stück Holz"). Die obere Fläche,

das ,,Dach" (gäg), worunter man keine andere Vorrichtung zu

verstehen braucht, als eben die Unterlage für das Kohlen-

becken, war von einem goldenen Kranze (zer) eingefasst. Man

denkt sich darunter gewöhnlich eine gegitterte oder sonst

schmuck gearbeitete Einfassung, welche zu gleicher Zeit zierte

und nützte, indem dadurch das Hinausfallen der Kohlen ver-

hütet wurde. Denkt man sich diesen Kranz unterhalb der

Altarfläche, so ist er natürlich imr eine Verzierung gewesen.

Jedenfalls war unter diesem Kranze auf zwei Seiten je ein

goldener King angebracht, durch welchen je eine mit Gold-

platten überzogene Stange von Akazienholz geschoben werden

konnte, um das Geräthe zu transportiren.

154. Der Schaubrotetisch war das zweite Geräth im

vordem Eaume der Stiftshütte. Er diente zur Auflegung der

Schaubrote, die immer eine Woche lang auf demselben liegen

blieben. Da diese Brote, als hingelegt vor die Gegenwart oder

das „Angesicht" Gottes, den Namen „Brot des Angesichts" er-

hielten, so hiess der Tisch: „Tisch des Angesichts" (Schulchan

ha-panim, Num. 4, 7)."°)

Er war eine und eine halbe Elle hoch, zwei Ellen lang,

eine Elle breit, und bestand aus Akazienholz, das mit Gold

überzogen war, wie die vier Füsse, die ihn trugen. Kings um ihn

c) Mim-mennu karnothav. Exod. 30, 2.

100) Andere Namen sind: „Reiner Tisch". Levit. 24, G. In einer

spätem Schrift: „Tisch der Aufschichtung", 2 Chron. 13, 11.: schulchan

ha-maarekheth ; 1 Makk. 1, 22.: «? TQcaieCcc zijg n^o&sosws. Die Schau-

brote bilden nach Exod. 40, 23. eine Schicht erekh, n^öä-ean.

12*
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lief ein goldener Kranz (zer), wie beim Eauchopferaltar. Diesen

Kranz hat man sich wohl am Rande der Platte zu denken,

sei es, dass er über eine, oder beide Kanten hervorragte, oder

nur als dünner Streifen, als Leiste, am Rande herumlief. Ausser-

dem giebt die Urkunde (Exod. 25, 25.) an, es sei eine hand-

breite Vorrichtung beigefügt worden, welche ringsum lief und

wieder für sich einen goldenen Kranz gehabt habe; dieselbe

wird „misgereth" genannt, was im Allgemeinen ein „Schluss",

etwas „Schliessendes" heisst. Wir werden darin nicht (mit

Winer, IL 475) eine Füllung zu sehen haben, welche die

Füsse zusammenhielt, sondern mit Smits (1. c. nr. 451 ff. ü.

450) eine Leiste, welche über die Platte des Tisches hinab-

reichte und Raum genug darbot, um die nöthigen Ringe be-

hufs des Transportes festhalten zu können. Gilt es indess,

von der Struktur sich eine genaue bildliche Vorstellung zu

macheu, so wird es rathsam sein, die feinen Geräthe der

Aegyptier zu vergleichen. Wie die antiken Töpfergeschirre an

Feinheit und symmetrischer Abrundung der Form unser ge-

wöhnliches formloses Geschirr weit übertreffen, so scheinen

die feinberechneten, zierlich geschmückten Altargeräthe der

Aegyptier öfters, und gerade in der älteren Zeit am meisten,

unübertrefflich gewesen zu sein.

155. Bei der doppelten Beschreibung des Schaubrote-

tisches (Exod. 28, 29. u. 37, 16.) werden vier Geräthe genannt,

deren Bedeutung zum Theil fraglich ist. Die zwei ersten

sind jedenfalls Gefässe, entweder zum Auftragen der Brote

(mi^p, LXX. iQvßXCa, Schaalen, Schüsseln, vulg. acetabula),

oder zur Aufstellung des Weihrauchs (HIDSi i^vtaxai, d. i.

x>vi.ud[xuTog oxei'rj). Man kann sich auch unter Kappoth Löf-

felchen zum Herausschöpfen des Weihrauchs denken; denn

Kaph heisst jedes der hohlen Hand ähnliche Gefäss, und

desshalb in der spätem Sprache Maurerkelle, dann Löffel

(s. Buxtorf s.v. r|5). Die beiden andern Geräthe (Hl^D^D
und rrnti/p) MenakiOth und Kesawoth werden von der Vulgatä
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ebenfalls als Gefässe genommen, die zur Aufbewahrung und

Darbringung des Weibrauchs gedient hätten. Menakith wird

beidemal als ,,cyathus", das andere Wort Kasah als „thuri-

bulum" aufgefasst. Hievon weicht Maimonides wesentlich

ab. Nach ihm war auf dem Schaubrotetisch eine Art von

Gestell, oder zwei solche Gestelle mit je zwei senkrecht auf-

gerichteten Stützen und querdurchgeschobenen Stäben bereitet,

um die Schaubrote dort aufzulegen, wie etwa unsere Bäcker

grosse Laibe in Fächern auflegen. Die senkrechten Pfeilerchen

wären die Kesawoth, dagegen die achtundzwanzig Hohlstäbe

von Gold, vierzehn in jedem Gestelle, wären die Menakiöth.

(Vgl. Smits, prolog. in Exod. t. IL 1760. S. 361.) Nach

Demselben wären die Kearöth Modelle zur Bereitung der Brote,

Kappoth aber Weihrauchschaalen. Es ist möglich, dass die

von Maimonides angegebeneu Gestelle wirklich im Tempel

angewendet wurden; aber die für die Stiftshütte angegebenen

Kesawoth und Menakiöth müssen Gefässe gewesen sein, welche

bei der Libation des mit den Schaubroten verbundenen Opfers

dienten; denn es heisst (Exod. 25,29. 87, 16. j in quibus offe-

renda sunt libamina (jn2 TlB^ "1^^)- Dabei ist übrigens

ein Ausdruck gebraucht, welcher auf Wein- und Oellibationen

passt (TJDJ)- Nun wird im Exodus (30, 9.) ausdrücklich ver-

boten, auf dem goldenen Kauchopferaltar eine Libation darzu-

bringen (Vbl^ ^'D^r] ^b "npP.l); wozu also ein Geräthe der

Libation?

Smits (i.e.) glaubt, es wäre allerdings neben den Schau-

broten Wein aufgestellt gewesen, dieser wäre aber weder von

den Priestern getrunken (Levit. X. 9.), noch auf dem goldenen

Altar ausgegossen, sondern auf dem Brandopferaltar als Liba-

tion dargebracht worden. •"')

' 101) Ueber die Bereitung und Verzehrung der Schaubrote s. unten

Abschn. V, C. XIV, von den unblutigen Opfern, Möglich, dass ähnlicho

Gefässe, wie wir sie auf ägyptischen Altären als Unterlage von Opfer-

Bpeis^ta sehen, auch den Schaubroten als Stütze dienten.
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156. Der siebenarmige goldene Leuchter ist sehr

sorgfältig in Exod. XXV. 31—40. beschrieben, wo der Plan

zur wirklichen Ausführung vorgelegt ist, und wieder Exod.

XXXVII. 17— 23., wo die Ausführung des Entwurfes berichtet

wird. (Vgl. Exod. XXIX. 37. Josephus, Ant. III. c. 6. §. 7.

bell. VII. c. 5. §. 5.) Wenn irgendwo, so ist hier eine Wie-

derholung der Beschreibung bei der Ausführung begründet,

denn dieses Geräthe war sehr kostbar, und Moses musste, da

hiefür eine Collekte (nDTin) gemacht worden war, hier ein

besonderes Interesse haben, die Ausfährung genau zu dokumen-

tiren. Es wurde ein Talent Gold zur Herstellung verwendet.

(Ex. 25, 39. 37, 24.) Wenn das Silbertalent zu 50 Minen und

3000 Schekel 4611 fl. 31 Vg kr. beträgt^»^), und für Gold der

zehnfache Werth angenommen zu werden pflegt ""j, so müsste

der pure Geldwerth des Leuchters näher an 50000, als an

40000 fl. gewesen sein.

Berechnet man die kunstvolle Arbeit, so wird der Werth

des Ganzen gegen 100000 fl. steigen. Der Leuchter hatte

einen Mittelstamm, der in einen Fuss (TH'^) auslief, und je

drei Arme auf jeder Seite. Diese waren künstlich gebildet

und stellten eine Art von Pflanze dar, indem auf einen Stengel

(n"n5) eine Knospe (linD^) und auf diese ein Blüthen-

kelch (^"»^ü) folgte. **) Wir 'mögen zum Theil die noch er-

haltene Abbildung des Leuchters an der Innern Wand des

Triumphbogens von Titus in Rom benützen, um uns eine

Vorstellung von diesem heiligen Geräthe zu machen. Zwar

bemerkt Josephus, die Abbildung des Leuchters, welche

beim Triumphe herumgetragen wurde, sei nicht getreu ge-

wesen (Bell. VII. c. 5. §. 5) ; aber diese Bemerkung trifft das

102) Nach der Berechnung des sei. Hrn. Diss.

a) Böckh, metrologische Untersuchungen. Berlin 1838. S. 130.

b) Mannigfache Deutungen dieser Theile der Arme s. bei Scacchi,

Myrothecium. II. c.46.; Smits, proleg. in Exod. II. p. 379 ff.
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Basrelief am Titusbogen nicht unmittelbar, obwohl sie Vor-

sicht gebietet.'"^)

Die Lampen, welche oben auf den sieben Armen ange-

bracht waren, füllten sich nicht durch ein Keservoir von Oel,

das am Leuchter selbst wäre angebracht worden, wie in der

Vision des Zacharias '"*) , sondern durch Auffüllung vermittelst

der Hand.

Dass sämmtliche sieben Lampen gleichsam Eine Flamme

bildeten, wenn man beim Eintreten auf den Leuchter blickte,

wird aus den Stellen Exod. 25, 37. 37, 23. und Numeri 8, 2

gefolgert. Aus der letztern Stelle geht jedenfalls hervor, dass

der Leuchter auf der Südseite des heiligen Eaumes stand, und

aus Joseph US (Ant. III. c. 6. §.7), dass er schief gestellt

war, d. h. die Linie der sieben Lampen durchschnitt den Winkel

der Süd- und Nordgrenze des Heiligen in der Mitte. {Avxvot

S'^.nig)8Qovzai avcatg [den Spitzen der sieben Arme] imd
xard liiiav, tcov nXavritiZv tov aQid^fXov fJiEfikfJbrifievoi, OQcoai

ö^eig TS TTJv dvaToXrlv xal tr]v fX8(Trif.iß(Tiav^ Xo^cog avtflg xel-

fiivrig.) Als Zugabe zu diesem Geräthe werden QTlp/D
und ninnD Exod. 25, 38. 37, 23. genannt. Das erstere Wort

bezeichnet ,,Emunctoria" (s. Smits 1. c. p. 399). Das zweite

Geräth kommt auch beim Brandopferaltar vor (Exod. 27, 3.);

es sind jedenfalls Gefässe zum Aufheben flüssiger oder trocke-

ner Substanzen ; wahrscheinlich hier zur Aufnahme der Abfälle

beim Reinigen und Herrichten der Lampen.

103) Im Mittelalter wurde der siebenarmige Leuchter für den kirch-

lichen Gebrauch nachgebildet. Der Dom von Braunschweig hatte eine

solche Nachbildung; die Aebtissin Mathilde liess eine andere, sehr kost-

bare für die Münsterkirche in Essen verfertigen. Lübke, Vorschule

zum Studium der k. Kunst. V. Aufl. 1866. S. 143 flF. S. das Titelbild.

104) Zachar. IV. Hier sehen wir, wie ni'v'il Oelampeln oder Oel-

scjhaalen sind, aus welchen Röhren (H'jpiJ'lD) in die Lampen (ri"i"lJ) ein-

münden. Die Oelampel hat zwei Schnäbel (fTi^nJii), oder Rinnen, um

von aussen das von den zwei Oelbäumen herabtriefende Oel aufzunehmen

und es an die H'i'^ij abzugeben.
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Ueber die Art und Weise der Besorgung des Leuchters

wird unten im Abschnitte vom täglichen Gottesdienst das

Nöthige folgen.

Die Stellung und Anordnung der Geräthe des Heilig-

thums erhellt hinlänglich aus den mosaischen Bestimmungen

und der Mischnah. Der Schaubrotetisch war nördlich, der

goldene Leuchter südlich gegen das Ende des heiligen Baumes

aufgestellt.'"^) In der Mitte stand der goldene Rauchopfer-

altar, wie wenigstens aus den beiden Hauptstellen, welche über

die Stellung dieses heiligen Geräthes reden'*'*'), hervorzugehen

scheint.

Damit sclieint nun der Brief an die Hebräer im Wider-

spruche zu stehen, indem hier der Rauchopferaltar nicht zum

Heiligen, sondern zum Allerheiligsten gerechnet wird. Post

velamentum autem secunduni tabernaculum quod dicitur sancta

sanctorum aureum habens thuribulum {xQvaovv t'xavaa i>v^ia-

TnJQioi) et arcam testamenti. Hebr. 9, 4,

Die Vulgata versteht unter O^viaaxr^Qiov nicht den Rauch-

opferaltar, sondern das Rauchfass. Ihr folgend haben Mehrere

das hier im Hebräerbrief genannte Thymiaterion von jenem

Rauchfasse gedeutet, welches einmal im Jahre, am Versöhnungs-

tage, vom Hohenpriester in's Allerheiligste getragen und dort

niedergestellt wurde. (Levit. 16, 12.) So der heil. Thomas

von Aquin, Lyranus, unter den Neuern Klee. Es ist

nun freilich dagegen geltend gemacht worden, dass dieses

Rauchfass nicht bleibend im Allerheiligsten war {Bxovaa); dann,

dass es nvqetov hiess und nicht von Gold war.*) Diese Ein-

105) Exod. 26, 35. Und stelle den Tisch ausserhalb des Yorhanges

und den Leuchter gegenüber dem Tische auf die Seite der Wohnung

(des Heiligthums) gegen Mitttig und den Tisch setze auf die Mitter-

nachtseite.

106) Exod. 30, 6. 40, 5. Setze den goldenen Altar zum Räuchern

vor die Lade des Zeugnisses.

a) Delitzsch zu Hebr. IX. 4.
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Wendungen haben kein grosses Gewicht, denn das in der Misch-

nah Joma C. V. §. 1 ff. genannte Kanchfass (nnPlD) ist doch

für das Eäuchern (niCOp) bestimmt und kann (ri"l^pD)
i^vf.uarrjQiov heissen.

Stärker ist die Einwendung, der Hebräerbrief wolle ein

Geräth nennen, das bleibend im Allerheiligsten war. Ferner

wäre der goldene Kauchopferaltar vom Hebräerbrief, der die

übrigen Geräthe vollständig aufzählt, übergangen, wenn er

nicht unter i>vf.iiati\()iov verstanden würde.

Der Hebräerbrief rechnet also, so könnte es scheinen,

sicher diesen goldenen Altar zum Allerheiligsten. Das ist

richtig; allein es ist ebenso sicher, dass er vorzugsweise den

Ritus des Versöhnungstages zum Gegenstände seiner symbo-

lischen Betrachtungen macht. Diejenigen, welche dem He-

bräerbriefe die Ansicht zumuthen, dass der Kaucho[iferaltar im

Allerlieiligsten war, denken nicht daran, dass dann der Ver-

fasser des Briefes mit sich selbst in Widerspruch komme,

denn er betont es bekanntlich sehr stark, dass der Priester

nur Einmal (des Jahres) in's Allerheiligste eingetreten sei.

Wäre das ttviuaxi\oiov eben der llauchopferaltar, so hätte ein

gewöhnlicher Priester alle Tage eintreten müssen. Wir

verstehen also unter dem OvfiiaulQioi^ des Hebräerbriefes mit

der Vulgata, mit Thomas von Aquiu u. A. jenes Kauchfass,

welches der Hohepriester am Versöhnungstage in's Allerhei-

ligste trug (Levit. IG, 12.). Der Rauchopferaltar kann darum

übergangen werden, weil in jener Räucheruug die ganze Be-

deutung der alltäglichen im höchsten Maasse geltend gemacht

wurde.

Dass ^vi-iiavr^Qiov das Rauchfass bedeuten könne, hat

Delitzsch selbst anerkannt mit Hinweisung auf Ez. VEI. 11.,

2 Chrou. 26, 19., an welchen Stellen von Rauchfässern die

Rede ist und bei LXX. Dv^iaxr^Qiov steht.

Bei der Einwendung, dass im Hebräerbrief von einem

goldenen Rauchgefässe die Rede sei, während die Rauchfässer



186 Vierter Abschnitt. Die Cultusstätten der mosaischen Religion.

von Kupfer gewesen wären, wurde übersehen, dass nach der

Mischnah, Tamid C. V. §. 5 (vgl. C. VIL §. 2), das Kauchfass

aus mehreren Schalen bestand, wovon die eine von Silber, die

andere von Gold war. Wer ein Kauchfass in unsern Kirchen

gesehen hat, weiss, dass der Kohlenbehälter etwa von Eisen

ist, auch wenn die Ketten und die äussere Schale von Silber

sind. Man nennt .ein solches Kauchfass schlechtweg silbern

oder golden.

Es ist demnach die Ansicht , dass im Briefe an die He-

bräer unter i)vixiair]Qiov das Kauchfass verstanden werde, halt-

bar. Für die entgegenstehende Ansicht, wonach der Kauch-

opferaltar unter ^vfitaTrjQiop zu verstehen wäre, werden wir

unten als einen Innern neuen Grund anführen, dass die neu-

testamentliche Symbolik eine Verbindung des eucharistischen

Altares mit dem Allerheiligsten fordern konnte. Wir gestehen,

lange zwischen beiden Meinungen geschwankt und schliesslich

die erstere nur in Rücksicht auf die ansehnlichen Autoritäten

vorgezogen zu haben.

157. Die Bundeslade war das heiligste Geräthe der

Stiftshütte und des Tempels. Sie bildete den Mittelpunkt des

Cultus und wurde als das Palladium der Nation betrachtet.

Um diese Bedeutung zu begreifen, reicht es nicht hin, die

äussere Struktur des Geräthes zu kennen, doch werden wir

eben von dieser Aeusserlichkeit ausgehen müssen.

Der Name, den das Geräth führt, A r o n (p")^ . Josephus

spricht Antiq. III. 6. 5. r| sqmv), wird von der Kiste gebraucht,

in welche der einbalsamirte Leib Josephs in Aegypten gelegt

wurde. (Genes. 50, 26. Et conditus aromatibus repositus est

in loculo n"1^52i LXX. ev aoQw.)

Die Lade des Heiligthums heisst, um von jeder andern

unterschieden zu werden: „Lade des Bundes" n^^lSH jn^5

Area foederis (Deuter. 10, 8. u. s. w.); dieser Name" wird in-

dess in den mittlem Büchern nicht gebraucht; dort steht da-

für nnjjn p""1^ »Lade des Zeugnisses" (Exod. K. 25, 26.30.).
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Später heisst das Geräthe auch „Lade Gottes" (Q^n"^t<n (1l5<i

1 Sam. 4, 13. u. öfter), oder „Lade des Ewigen" (n)n^ Vil^,
Josue VL 6.). Das darf wohl als Abkürzung für die im Deute-

ronomium und sonst gebrauchte Bezeichnung: „Lade des Bundes

des Ewigen" (Deuter. 10, 8. 31, 9. 26. 1 Sam. 4, 3 ) genom-

men werden.

Ihre Struktur war, wenn man von den Cherubim absieht,

einfach. Sie war 2'/.^ Elle (nach Josephus fünf Spannen) lang,

IV2 Elle (drei Spannen) breit und hoch (Exod. 25, 10.). Sie

war von Akazienholz, das von innen und aussen mit Gold

überzogen war (das. Vers 11). Ringsum lief ein goldener Kranz

("^7, xv/iidtiu xQvffii aiQtmä xi'xXco, also eine Hohlkehle, cy-

maise. **^') An den vier Ecken waren vier goldene Ringe so

angebracht, dass man zwei Stangen von Akazienholz, ebenfalls

vergoldet, durchschieben konnte, um das Geräthe zu heben

(das. Vers 14). Diese Stangen sollten beständig in den Ringen

bleiben (das.).

158. Geschlossen war die Lade oben nicht durch einen

einfachen Deckel , sondern durch einen complicirten Apparat.

Allerdings bildete dessen Grund ein mit Gold überzogenes

Brett; aber es waren darüber zwei Clieriibimgestalten angebracht,

welche diesem Theile eine ganz besondere Bedeutung ver-

liehen. Dieser Deckel mit den Engelsgestalten hiess: Kap-

poreth (n^bS)) "v-on 122 , .versöhnen", wesshalb LXX. und

Vulgata \XäGTi[qiov, propitiatorium, dafür setzen. ^^^) Was die

Cherubim seien, setzt offenbar der Pentateuch (Exod. 25, 18.

37, 7 ff.) als bekannt voraus. Dass es Figuren von Gold in

getriebener Arbeit (vulg. productiles Hti/'pP) sein sollten, ist

klar. Ebenso, dass es zwei geflügelte Gestalten waren, wovon

107) Ueber die Art der Vergoldung und diesen Kranz s. SmitI,

proleg. in Exod. II. p. 489 u. 496.

108) Smits (1. c. p.490fiF.) widerlegt die Meinung von Clerikus,

-wonach P.'jB^ „Deckel" BTii&efia hiesse.
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je eine an das Ende des Propitiatorium zu stehen kam (37, 7,

Duos etiam Cherubim ex auro ductili, quos posuit ex utraque

parte propitiatorii). Endlich, dass sie über dem Kapporeth

ihre Flügel so einander entgegenbreiteten, dass dasselbe davon

bedeckt war. (Das. V. 9. Vgl. 28, 20 f.) Schon dieser letztere

Punkt bedarf in soferne einer Erläuterung, als nicht gesagt ist,

wie viele Flügel jede der beiden Gestalten gehabt habe. Diese

Frage liegt um so näher, da Isaias (VI.) den Serafim sechs

Flügel zuschreibt. Josephus beschränkt sich darauf anzugeben,

dass es beflügelte Wesen seien, keinem von denjenigen ähnlich,

welche von Menschen gesehen worden wären. (Antiq. III. c. VI.)

Bei einer andern Gelegenheit (Ant. VIII. c. III. 3.) sagt er:

Salomo habe Cherubim im Allerheiligsten angebracht; von wel-

cher Beschaffenheit diese gewesen, vermöge Niemand zu sagen.

Ofl'enbar vermeidet Josephus mit liück sieht auf seine

heidnischen Leser die von Ezechiel angegebene Gestalt näher

zu bezeichnen. Nach diesem Proidieten waren die Cherubim zu-

sammengesetzte Gestalten mit vier Häuptern: Cherub, Mensch,

Löwe und Adler. (Ezech. X. 14.) An einer andern Stelle

heisst es (I. 10), die vier Antlitze seien gewesen: Mensch,

Löwe, Adler und Stier ("11i£/). Nacli dieser letztern Stelle

(1. 11.) hatten die Ezechielischen Cherubim vier Flügel (Duae

pennae singulorum jungebantur et duae tegebant corpora eorum).

Hiemit könnte die Frage über die Gestalt der Cherubim als

abgethan betrachtet werden, aber sie ist es nicht; denn, ob-

wohl die Visionen Ezechiels wesentlich dazu beitragen über

die Gestalt dieser Wesen Licht zu verbreiten, dürfen wir doch

nicht unmittelbar von diesen späten Visionen auf die Form

der künstlerischen Darstellung bei Moses und dann bei Salomo

schliessen. Es mag hier der Ort sein, auf Gestalt und Be-

deutung der biblischen Cherubim überhaupt einzugehen.

159. Die Cherubim (Q"'2^"12) kommen in der heiligen

Schrift in so verschiedener Weise Vor, dass es einige Schwierig-

keit hat, die Mittheilungen über dieselben durch feste Be-
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grenzung zu griippiren. Soviel ist aber jedenfalls klar, dass

sie in einer Reihe von Stellen als Engelwesen, in einer

andern als heilige Bilder des Tempels und der Stiftshütte

erscheinen. Ein Engelwesen ist der Cherub am Eingange ins

Paradies (Genes. 3, 24), geistige Wesen sind die Cherubim

des Propheten Ezechiel (K. 1 und 10.). Vergleicht man die

Schilderung dieses Propheten mit jener von den vier lebenden

Wesen am Throne Gottes in der Apokalypse (K. IV. V. VI ff.),

so wird man auch hier die Cherubim als Engel finden. Keine

Engel, sondern Bilder von Holz, Gold oder andern Stoffen

sind die Cherubim der Bundeslade (Exod. K. 25 und 37.) und

des salomonischen Tempels.

Nichts ist natürlicher, als dass man zwischen den Engel-

weseu, welche die Schrift Cherube nennt, und zwischen den

Bildern, die mit demselben Namen bezeichnet werden, einen

inneren Zusammenhang voraussetzt. Man kann vermuthen, dass

das innere Wesen einer bestimmten Engelgattung durch be-

stimmte der sichtbaren Natur entlehnte Formen dargestellt

werde. Sicher ist, dass sich den Augen der Propheten diese

Engel in der Vision in Formen kleideten, welche theils vom

Menschen, theils von Thieren entlehnt sind. Diese Einhüllung

in bestimmte Formen kann uns nicht befremden, wenn wir

uns erinnern, dass der Geist Gottes sich in die Gestalt einer

Taube hüllte, um den Augen der Menschen sichtbar zu wer-

den (Matth. 3, 16.). Hiebei ist gerade der Umstand, welcher

dem Archäologen die grösste Schwierigkeit bereitet, wenn er

die bildliche Erscheinung der Cherubim genau bestimmen will,

vom dogmatischen Standpunkte aus betrachtet, wesentlich, näm-

lich der offenbare Wechsel der Formen, Würde überall nur

Eine Form, z. B. die des Adlers erscheinen, so könnte man

leicht zu dem Irrthume verleitet werden, dass diese Gestalt

als eine dem Wesen des Engels anhaftende anzunehmen sei.

Ganz anders, wenn uns die Schrift die Cherubim nicht nur

in verschiedenen getrennten Gestalten, sondern auch als Ver-
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einigung mehrerer Gestalten vorführt. Von dem Wechsel der

Gestalten wird sich Jedermann überzeugen, der mit oder nach

Yillalpandus, oder Calmet die verschiedenen Stellen der Schrift,

welche von dem Cherubim handeln, vergleichen will. ^'^^)

Bei Ezechiel (K. 1. 3. 10.) erscheinen die Cherubim un-

läugbar in der Vision als eine wunderbare Vereinigung von

vier Gestalten, nämlich jener des Stieres, des Löwen, Adlers

und des Menschen. An einer Stelle indess (Ex. X. 14.) scheint

der Prophet das einzig, oder vorzugsweise in Stiergestalt

erscheinende Wesen Cherub zu nennen, wie längst beobachtet

wurde. ^'") In den Visionen der Apokalypse (K. 4 ff.) erscheint

sowohl die Gestalt des Löwen, als die des Adlers und Stieres

und des Menschen als Darstellung von je einem eigenen, be-

sonderen Engelwesen.

Dieser Wechsel, den wir zunächst in der prophetischen

Vision beobachten, geht indess nicht über vier Gestalten hinaus.

Wenn daher bestimmt werden soll, welche Gestalt die Ab-

bildungen an der Bundeslade und später im salomonischen

Tempel gehabt haben, so kann man nur entweder Eine jener

vier Gestalten, oder eine Verbindung von zweien, oder dreien

oder allen vieren wählen.

Obwohl nun bei Ezechiel offenbar in der Vision die vier

Gestalten und zwar mit vier Häuptern vereint vorkommen, so

109) Calmet sagt (Dictionn. s. v. Cherub): De tout ce que nouä

venons de dire, il resulte que les Cherubins n'avoient pas une figure

toiisjours uniforme, puisque nous en voyons qui avoient la forme d'homraes,

d'autres la forme d'aigle, d'autres celle de boeuf, d'autres celle de lion,

et d'autres reunissoient toutes ces figures ensemble.

110) Unter andern von Bonfrere, welcher zuExod. XXV. (S. 493)

bemerkt: Id enim (dass der Cherub einen Stierkopf hatte) videtur diserte

indicare Ezechiel cap. 10. v. 14. Facies una, inquit, facies Cherub,

ubi faciem Cherub ponit pro eo, quod cap. 1. vers. 10 (quo in loco de iis-

dem animalibus fuerat locutus) dixerat faciem bovis: erat ergo facies

Cherub et facies bovis eadera. Vgl. indessen Smits, proleg. in Exod.

n. Gyo fl'.
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haben doch die hedeutendsten Exegeten und Archäologen die

Unthunlichkeit einer bildlichen Vereinigung dieser vier

Köpfe eingesehen. Man könnte allerdings anführen, dass die

Indier den Brahma als c'atur-naukha viergesichtig abbilden'');

ja man könnte der grossen Kathlosigkeit der Etymologen bei

der Erklärung des Namens Kerub dadurch zu Hülfe kommen,

dass man ein abgekürztes c'atur-rupa''), d. h. „viergestaltig",

anböte; aber wer erklärte uns, wie die Hebräer sich ein

arisches Wort angeeignet hätten, das als Composition bei den

Ariern selbst nicht nachgewiesen werden kann? Abgesehen

hievon haben wir eine ästhetische Unthunlichkeit vor uns,

welche in Verbindung mit andern Gründen bereits den kunst-

sinnigen Villalpandus bewogen hat, von einer vierköpfigen

Gestalt abzugehen. Dass die der Kunst unfassbare Verbindung

von vier Köpfen in der Vision vorhanden sei, um mit einem-

male alles auszudrücken, was die einzelnen Formen getrennt

nur allmälig aussprechen können, nimmt Villalpandus unbe-

denklich an. Aber er entscheidet sich hinsichtlich der bild-

lichen Darstellung an der Bundeslade und im salomonischen

Tempel für eine Gestalt mit Einem Haupte, die durchaus

menschenähnlich wäre und sich nur durch die Hufen von Stieren,

statt des menschlichen Fusses (bis an die Knöchel ist der

Fuss vollkommen menschlich), und durch vier Flügel von der

gewöhnlichen Menschengestalt unterschiede. Er giebt sich

grosse Mühe, nachzuweisen, dass die Cherubim des Heiligthums

und die Serafim des Isaias (VI.) identisch seien. Gegen diese

Tdentificirung hat bereits Smits (1. c. n. 698 ff.) Einwen-

dungen erhoben, wie er auch Bonfrere's Anschauung von der

Stiergestalt der Cherubim nicht gelten lässt. Bonfrere steht

' a) S. die hübsche Abbildung des Brahma c'atur-mukha bei Moor,

Plates illustratiug the Hindu Pantheon I8G1. Bl. 3.

b) Das sanskritische c'atur „vier" wird im Neupersischen c'är.

Rupa heisst „Form, Gestalt". Mukha heisst „Gesicht".
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hiebei nicht allein, Fr. Monceaux (Moncaeus) vertheidigte

dieselbe Ansicht.'') Unter den Spätem trat ihr Spencer bei

(de legibus Hebraeorum. Haag 1686. 2 Thle. S. 231). Die

Gründe sind dieselben, wie bei Bonfrere, nämlich die Stelle

bei Ezechiel X. 14., verglichen mit I. 10., dann die Etymo-

logie, indem kerab im Aramäischen „ackern" heisse. Dieser

letztere Grund würde entscheidend sein, wenn ausser der Be-

deutung „ackern" sich auch eine entsprechende Ableitung,

welche „Ackerer" und dann sogar „Stier" bedeute, nachweisen

Hesse. Korubo heisst im Syrischen der ,, Ackerer", aber

nicht der Stier.")

Immerhin ist es bemerkenswerth , dass weder Villa 1

-

pandus, noch Bonfrere durch die Visionen Ezechiels sich

für genöthigt hielten, den Cherubim der Bundeslade und des

Tempels vier Köpfe zu geben. Wer zeigt uns aber nun den

Weg zu einer genauem Bestimmung über die wirkliche Ge-

stalt dieser räthselhaften Bilder?

Die Etymologie, wenigstens der frühern Zeit, ist zu bieg-

sam, als dass sie eine feste Stütze bieten könnte. Abgesehen

von den beiden angeführten (sanskritisch: c'atur-rupa „vier-

gestaltig", neupersisch etwa: c'är-rüi „viergesichtig", und ,,die

Ackerung" aratio von kerab arare), bietet Philo die Erklä-

rung an: „Vielfältige Erkenntniss und Wissenschaft", was offen-

bar falsch ist.^)

Ebenso unthunlich ist die rabbinische Erklärung: ke-rubjo

„sicut puer" ^s^D11'3-0 -Diese Deutungen verdienen kaum

c) Nach Smits I. c. nr. 090 in dem Werke: De Vitulo aureo.

C. I. c. 4. Auch Gaffarelli wird dort als Gewährsmann der gleichen

Ansicht genannt.

d) Andere Einwendungen bei Smits I.e. n. G90 ff.

e) De Tita Mosis 1. III. p. GGS. Ed. Francof. X€qov,S{u, lög d^af

"FAktjyes einoisy^ iniyvwaig xca inianj/Li^ nolhli. Philo zerlegt also:

rS D~l „Menge des Verstehens". Das vorn abgeworfene 2 wird ganz

übersehen.

f) Wollte man zu einer Erklärung durch Zusammensetzung von
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eine Widerlegung, denn diese Compositionen bilden keinen

Satz, wie der Xame ^^5^^^, Michael: quis sicut Dens? —
Man dachte au ''Dinp die „Nahen", von ^IHp; aber warum

würde, da dieses Wort ganz bekannt ist, ^113 geschrieben?

Zwangloser wäre die Deutimg der ,,Beti*übte" vom Arabischen

(oJT) kerb „Betrübniss"; Makrüb (^^^ jCo) kommt in der Be-

deutung „betrübt" wirklich vor (z. B. Cod. or. Monac. 216. f. 11.).

Aber diese Bedeutung passt nur etwa auf den Cherub vor dem

Paradiese, keineswegs auf die Cherubim Ezechiels, oder des

Tempels. Es bliebe nun noch übrig, eine Versetzung anzu-

nehmen: 2112 für 31Dn reküb, was ,,Fahrzeug" „Thron"

heissen kann. Es ist unläugbar Anschauung der heiligen Schrift,

dass die Cherubim das Vehikulum (rü}2"lD) Gottes sind

(1 Chr. 28, 18.). Gott ist der auf den Cherubim Thronende

(C^THS y^'^h 1 Sam. 4, 4 u. öfter, besonders 2 Sam. 22, 11.

Ps. 18, 11. Obwohl indess die Idee selbst wohlbegründet ist,

so müsste sich doch in irgend einem Dialekte eine Spur von

212 für 221 finden, wenn man von dieser Erklärung, welche

unter Andern Fürst (im Lexikon) vertritt, ernstlich Gebrauch

machen sollte.

Unter solchen Umständen war es natürlich, dass man die

Erklärung des Namens und der Sache auswärts suchte. Man

führte die „Greife" an, die Herodot (111. 116 al. 111) als

Hüter von Gold im nördlichen Europa schildert. Ich wüsste

nicht, was die biblischen Cherubim mit diesen Schatzhütern

gemein hätten.

Es bleibt indess noch der Ausweg übrig, den Kerub aus

dem Aegyptischen zu erklären. Hier bietet sich an: XsQeß,

thebäisch ,,hrb", was nach Peyron (Lex. ling. copt. p. 361

u. 271) heisst: ^^(fdvxaaf.ia, XvSaXfia, Phantasma, simulacrum,

3 und weitern Bestandtheilen greifen, so wäre das nächste Z"*,} C^2~l

„Menge, Schaar", im Sinne von r^22"1- was von Engeln vorkommt.

Uaneborg', religiöse Alterthümer der Bibel. 13
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forma, figura." Peyron selbst bemerkt (S. 271): „Videtur

esse liebr. I}1;D."0

Dieser Erklärung steht nun freilich entgegen, dass der

Kerfib als Engel sich nur schwer auf einen solchen Namen

zurückführen liesse. Will man diesem Bedenken ein Gewicht

beilegen, so bleibt kaum etwas anderes übrig, als mit Rücksicht

auf die Stelle Ezechiel X. 14. zu der Ableitung von Kerab

,,ackern" zurückzukehren. Der Kerub würde schon an der Pforte

des Paradieses daran erinnern, wie nun der Mensch im Schweisse

des Angesichtes seinen Lebensunterhalt gewinnen müsse. Der

Stier sinnbildet zugleich das sinnliche Leben und die schwere

Arbeit; die Vorstellung von Plage und Arbeit, wie von der

geduldigen Hingebung zum Opfer kann sich in dem Bilde des

Stieres mit jener von Lebensgenuss vereinen.

160. Wenden wir uns vom Namen zur Sache, so kann

uns schon die Art, wie Fl. Josephus sich über die Gestalt der

Cherubim ausdrückt, auf die Spur führen. Er wagt es nicht,

die wirkliche Gestalt näher zu bezeichnen. Tag de XeQovßsig

ovoHg oTcolaC riveg r^Gav elnsiv ov6^ sixdaai övrarai. (Antiq.

VIII. 3. 3.) Während er sie hier, bei der Beschreibung des

Tempels, sachlich, daher als Feminina auffasst, redet er bei

der Darstellung der Bundeslade von ihnen als von männlichen

Wesen: Xeqovßsig fihv aviovg 'Eßqaloi xaXovai, ^w« ö'aacl

g) Gesenius bemerkt im Thes. : „De Forsteri etymo ex lingua

aegyptiaca repetito (de bysso antiquorum p. 116) referre piget." Hat

Forst er obiges Wort im Sinne gehabt, so verdiente er diese Abweisung

nicht. Der heil. Hieronymus, welcher Exod. 26, 1. C^2~13 durch

„Verzierung" „bunte Stickerei" übersetzt, bemerkt Folgendes: in Exodo

caeterisque locis ubi describuntur vestes plumariä arte contextae, opus

Cherubim, id est varium atque depictum factum esse describitur, ita

tarnen, ut vau literam Cherubim non habeat, quia ubicumque cum hac

litera scribitur, animalia magis, quam opera significat. Brief an Mar-

cella bei Lamy, de tabernaculo p. 358. Die Unterscheidung von C^D^IJ

und D^Dnr geht übrigens nicht an. Wenn Eine dieser Formen soviel

wie „Figur", „Arabeske" bedeutet, so gilt das auch von der anderen.
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TiBTeivd, i.iOQ(p]v d'ovdevl twv v/t' äv^Qooncov tcoQafitvwv na-

Qanhr^Gia. (Antiq. III. 6. 6.)

Weder von einer wirklichen Stiergestalt, noch von einer

Menschengestalt hätte Josephus sagen können, dass sie keinem

von Menschen gesehenen Dinge ähnlich sei. Auch wenn man

beiden Gestalten Flügel giebt, wird man den Ausdruck des

Josephus zu stark finden. Anders aber, wenn man annimmt,

dass die Cherubbilder eine Aehnlichkeit mit den geflügelten

ägyptischen Sphinxen '

") , oder mit den assyrischen Flügel-

löwen oder Flügelstieren mit Menschenantlitzen hatten.

Dass Clemens Alexandrinus, welcher die ägyptischen Sphin-

xen in grosser Anzahl, noch viel weniger beschädigt vor sich

hatte, als wir, die Cherubim mit diesen grossen plastischen

Hieroglyphen vergleiche, wie Smits sagt, bestätigt sich nicht')

Clemens spricht zwar unmittelbar vor seiner symbolischen Deu-

tung der Cherubim (Stromata 1. V. c. 5.) von den Sphinxen,

die am Eingange zu den ägyptischen Tempeln dazu dienten,

das Geheimnissvolle des göttlichen Wesens zu Gemüthe zu

führen, oder an die beiden Eigenschaften der Güte und Ge-

rechtigkeit zu mahnen ; aber er sagt nicht, dass die Cherubim

die Vorbilder der Sphinxen waren. Immerhin rückt er beide

Arten von Hieroglyphen nahe genug aneinander. Würde er

auf geflügelte'^-) Sphinxen Kücksicht genommen haben, so wäre

die Vergleichung noch einladender gewesen.

111) Jedermann weiss, dass in Aegypten nicht bloss die berühmte

kolossale Sphinx, deren Antlitz etwa vierzig Fuss misst, in der Nähe der

zweiten Pyramide bei Kairo zu sehen ist, sondern dass unter den Ruinen

von Theben ganze Alleen von Sphinxen erscheinen. Rosellini zählte

hier auf 2G0 Schritte 60 zu jeder Seite. Einige davon haben ein Men-

schenantlitz. Bunsen sagt (II. 3G0) von der kolossalen Sphinx: „Die

Sphinx behauptet ihr Recht: sie ist das Räthsel der Geschichte." Vgl.

IV., 158. 164.

a) Smits (in Exod. t. II. p. 553) sagt: Immo docet Clemens Alex.

.... Gentiles ex Cherubinis suas Sphingas mutuasse.

112) Layard (Niniveh, deutsche Ausg. S. 422. Anm.) erinnert, das;

13*



196 Vierter Abschnitt. Die Cultusstätten der mosaisclien Religion.

Hinsichtlich der Cherubim schliesst er sich zum Theil

an Philo an, indem er den Namen durch „Viele Kenntniss"

deutet und die zwölf Flügel auf die zwölf Zeichen des Thier-

kreises bezieht ; doch wendet er sich in der weitern Auseinander-

setzung von dieser Auffassung ab und hebt, an seine eben vor-

getragene Deutung der Sphinxen offenbar anknüpfend, hervor,

wie die Cherubim Symbole der unerfassbaren Gottheit seien.

Er führt diesen Gedanken nicht aus und wendet sich zu einer

psychologischen und soteriologischen Deutung. ,,Uebrigens be-

deutet sie (die Bundeslade mit den Cherubim) die Ruhe mitten

unter den lobpreisenden Geistern, deren Sinnbild die Cherubim

sind; nie hätte Derjenige, welcher die Verfertigung jeder Art

von künstlichen Bildern verbot, selbst ein Bild heiliger Dinge

gemacht (wenn es nicht symbolisch zu nehmen wäre). Es

giebt auch eigentlich kein auf diese Art zusammengesetztes

und sinnlich wahrnehmbares Wesen im Himmel. Das Men-

schenantlitz ist eben ein Sinnbild der mit Vernunft begabten

Seele ; die Flügel sind aber die erhabenen Dienstleistungen und

Wirkungen (der englischen Kräfte) zur Linken und Kechten"")

Hier bricht die Deutung ab.

Die Scheu des Clemens, auf die Leiber der Cherubim

näher einzugehen, erklärt sich auf dieselbe Art, wie die Be-

denklichkeit des Josephus; der Missbrauch, den das Heiden-

thum von Bildeni machte, liess auch leicht über das einzige

Symbol, welches die mosaische Offenbarung in organischer

Form aufgenommen hatte, Missverständnisse besorgen.

Indessen hat nun einmal Clemens die Cherubim den

Sphinxen so nahe gerückt, dass man wohl in seinem Sinne

es auch geflügelte Sphinxe gebe. Nicht alle haben ein Menschenantlitz

auf dem Löwenleibe ; manche tragen einen Widderkopf.

a) ZvfißoXou d^iart Xoyixrjg [xev t6 nqöoüinov xpv^^g- meQvyeg O's

^siTovQyiai re xai iuBQyeua ai juerä^acoi de^iwy re lifxu x«i kaicSu dv-

ydf^sojy. Stromata, I.V. c. VI. Potter, p, 241. Migne, t. IL p. 61 fF.
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handelt, wenn man zum Zwecke der äussern ästhetischen Vor-

stellbarkeit der Gebilde an die verwandten Symbole der assy-

rischen Kunst erinnert. Dass die geflügelten Löwen und Stiere

mit einem männlichen Antlitz, welche man als Thorhüter an

dem assyrischen Königspalaste erkannte, mit den ägyptischen

Sphinxen verwandt sind, diese aber an Schönheit übertreffen,

ist einleuchtend. Kaum hatte Layard*') diese merkwürdigen

Bilder entdeckt, so glaubte er in ihnen die plastische Darstel-

lung dessen zu finden, was die Schrift von den Cherubim sagt."')

De Saulcy erfasste diesen Gedanken mit Lebhaftigkeit und

erklärt: ,,Ich meinerseits zweifle nicht daran, dass die Keru-

bim der Hebräer den symbolischen Stieren der Assyrier ähn-

lich waren,"

Der geflügelte Stier der Assyrier vereinigt drei Elemente

der Cherubsvision Ezechiels: Der Leib ist vom Stiere, die

Flügel vom Adler, das Antlitz vom Menschen. Neben dem

geflügelten Stiere kommt der geflügelte Löwe vor, ebenfalls

mit einem menschlichen Angesichte.

Es möchte nun zwar voreilig sein, die assyrischen Sym-

bole unmittelbar so, wie sie sich als kolossale Statuen oder

als Basrelieffiguren vorfinden, auf die Bundeslade überzutragen.

Doch dürfte, wenn man eine bestimmte Abbildung wagen

will"'), angemessen sein, die ägyptische und assyrische Kunst

zu Rathe zu halten. Wenn ich alles, was nun vorliegt, zu-

sammenfasse, halte ich für das Wahrscheinlichste, dass an dem

Einen Ende ein geflügelter Löwe, auf der andern ein geflügel-

ter Stier, beide mit menschlichem Antlitze, aber liegend, wie

die ägyptischen Sphinxen, abgebildet waren.

b) Niniveh u. seine Ueberreste, deutsch v. Meissner. 1^50. S. 423.

c) Histoire de TArt Judaique. 1858. S. 29.

" 113) Es war wohl keine glückliche Wahl, wenn Neumann von

einem assyrischen Relief zwei dieser symbolischen Stiere mit gesenktem

Kopfe und gebogenen Vorderfüssen entlehnte, um damit die Bundeslade

zu schmücken.
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Von gleicher Gestalt, aber stehend, werden die kolossalen

Cherubim gewesen sein, die Salomo neben der Bundeslade

anbrachte.

Jene Cherubim , welche als Verzierung an den Wänden

des Tempels, an den Vorhängen und verschiedenen Geräthen

angebracht wurden, mögen innerhalb der genannten vier Ge-

stalten gewechselt haben.")

Denken wir uns auf der Bundeslade einerseits einen lie-

genden Stier, andererseits einen Löwen, beide geflügelt, mit

Menschenantlitzen, so bleibt von ästhetischer Seite nicht mehr

zu erinnern, als was man gegen die assyrischen Embleme

sagen kann. Man kann diesen alten Skulj)turen trotz des Fremd-

artigen, was in der Verbindung eines menschlichen Angesichtes

mit einem auch noch so monumental vollkommen dargestellten

Thierleibe uns abstösst, eine imponirende Majestät nicht ab-

sprechen. Vom theologischen Standpunkte kann es bedenklich

scheinen, dass sich im Heiligthume Embleme fanden, welche

mit heidnischen übereinstimmten. Allein eine gewisse äusser-

liche Uebereinstimmung war überhaupt unvermeidlich, wenn es

einen Cultus geben sollte. Die Opfer, die Altäre, die An-

wendung des Weihrauchs waren Dinge, die auch bei den Hei-

den vorkamen. Alles kam darauf an, unter welchen Gebeten,

zu welchem Zwecke die Opfer gebracht wurden. So kam es

bei diesen seltsamen Wundergestalten darauf an, ob sie zur

Abgötterei missbraucht wurden ''), oder zur Verehrung des

wahren Gottes antrieben, ob sie Bilder von Avahren oder irrigen

Ideen und Dingen waren. "^)

a) Die Stelle 1 Kön. 7, 29. hat kaum einen andern Sinn, als: „Löwen
und Stiere und (zwar als) Cherubim."

b) S. Layard, deutsch. S. 422 ff.

114) Man vergesse nicht, dass die Bundeslade zu einer Zeit con-

struirt wurde, da das gebildetste Volk durch Hieroglyphen seine Ge-

danken schriftlich ausdrückte. Das semitische Alphabet hat sich von

dem phonetischen Ceremoniell der Hieroglyphen emancipirt, aber doch
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Man kann aus den von der Schrift gegebenen Elementen

— Adler, Löwe, Stier und Mensch - keine Verbindung zu-

sammensetzen, welche nicht irgendwie an geflügelte Wunder-

thiere"^), oder heidnische Mythusgestaltcn anstreifte. Alles

kommt auf die Stellung an, welche das Emblem und die da-

durch bezeichnete Sache zur wahren Gottesidee einnimmt. Die

heidnischen Compositionen sind zunächst nichts, als Wunder-

dinge"); die erste sichere Bedeutung der biblischen Cherubim

ist die, dass sie Engel sind, die Gottes Befehle vollstrecken

(Genes. 3, 24.), oder die ihm wie zum Throne dienen, wenn

er sich manifestirt (Psalm 18, 11.).

Jedes Vermögen, das sie als Engel haben, kann nur ein

Keflex der Kräfte sein, die wir in Gott zu denken haben, und

so werden die Symbole, wie immer sie gedeutet werden mögen,

als ein Wiederschein der göttlichen Majestät gefasst werden

müssen.

161. Man darf sich nicht wundern, wenn die Deutungen

der Cherubim, insofern sie Bilder und Symbole sind, weit

auseinander gehen. Es ist bei allen Symbolen so. Bahr

(Symbolik IL 340 ff.) weist darauf hin, dass die Cherubim bei

Ezechiel als die ,,Lebendigen'- n'^M (Ez. L 5, 13 ff. 10, 17.),

in den Namen der Buchstaben wesentliche Elemente der Hierog]yphik

bewahrt.

115) Lässt man z.B. den Adlerkopf bestehen, so wird man auf die

Greife zurückkommen, oder an den indischen Wundervogel Garud'a

denken müssen. Er hat insofern eine sachliche Aehnlichkeit, als er das

Fahrzeug von Göttern ist. (Abbildung in Hindo- Pantheon von Moor.

Plates 1861. f. 90.92. u. s. w.) Ewald hebt (Alterth. 139. Anm.) her-

vor: „Merkwürdig stellte der Altar beim Altindischen Pferdeopfer die

Gestalt eines Garuda ( d. i. Kerub) dar (Rämäjana I. 13. 30.)." — Der

(^!wJ!) Al-Boräk, das Reitthier Mohammeds bei der nächtlichen Him-

melfahrt (s. die Ausleger zu Koran XVII. 1.) ist wohl eine Umbildung

der Cherube. __

a) So die arabische (IjiXfc) Ankä, wahrscheinlich aus ivyye? ent-

standen, über welche zu vergleichen: Layard, deutsche Ausg. 8.422.
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in der Arokalyi?se als ^ola (Ap. 4, 6 flf. 5, 6 ff. 6, 1 ff. 7, 11.

14,3. 15,7. 19,4.) erscheinen. „Der Idee der Cherubim liegt

somit nothwendig der Begriff des Lebens zu Grunde." Er

findet sofort in den vier Bestandtheileo des Cherub Hinwei-

sungen auf die Manifestation der Eigenschaften Gottes in der

sichtbaren Welt; aber darum keineswegs im Cherub das Bild

der Gottheit, sondern vielmehr das Bild der gesammten Creatur.

„Die in der sichtbaren Schöpfung an die höchststehenden Ge-

schöpfe vertheilten Lebenskräfte sind in ihm zusammengefasst

und individualisirt." Die Schöpferkraft erscheint im Bilde des

Stieres; die Majestät, die Herrscher- und Richtermacht im

Löwen; die Allgegenwart und Allwissenheit im Adler; die

absolute Weisheit im Menschen.

Ich dachte früher, dass sich die vier Reiche der sicht-

baren Schöpfung in den vier Antlitzen darstellen: Die Mine-

ralien und namentlich die Metalle im Löwen ; Licht und Pflanze

im Adler; das Thier im Stiere, und im Menschen seine eigene

Sphäre.') Jetzt möchte ich mich inniger an die älteste Deu-

tung des Wagens Ezechiels anschliessen (s. Pradus zu Ez.

S. 42), welche darin ein Bild der Vorsehung erkennt. Wie

die Engel die Diener der Vorsehung sind, so stellt sich in

ihnen und durch sie der Verein von göttlichen Eigenschaften

und Kräften dar, welche die Vorsehung bei ihrem Walten in

Anwendung bringt. Schneller als der Adler ist sie in ihrer

Gegenwart, stärker als der Löwe im Bestrafen, weiser als

der Mensch in ihren Plänen u. s. w.

Wie viel indessen für diese und ähnliche symbolische

Auffassungen sprechen mag, jedenfalls giebt uns die Bibel —

b) Der heil. Makarius nimmt die vier Gesichter des Löwen , Men-

schen, Adlers und Stieres als Sinnbilder der vier Grundkräfte der Seele:

Tvnoy de £rp€Qov tci leaauQCi fw«, icc cpkQoi'xu ro Hq/xcc, uvtcöv jtjiv '^ys-

juoyfxwy XnyiajXMt/ jijs ipv/rjs. Wille, Gewissen, denkender Geist und
Tj dycmrjj ixfj (fvfajj.ig. Opp. ed. Pritius II. S. 4 f.
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vor allem in der Genesis (IIT. 24.) — in den Cherubim wirk-

liche Engelweseu zu erkennen. Die wahre Gestalt und Wesens-

darstellung der Engel geht über den Kreis der Sichtbarkeit

hinaus; wenn sie in den Kreis der Sichtbarkeit eintreten sollen,

muss ihnen ein entsprechendes Kleid gegeben werden. Dass

diese Bekleidung ihr Material zum Theil aus der Thierwelt

nahm, kann dem nicht auffallen, der bedenkt, dass in den Ge-

stalten der Schöpfung sicher sich Gedanken des Schöpfers

ausdrücken.

Es können daher die angedeuteten symbolischen Auffas-

sungen oder verwandte in ihrem Rechte verbleiben, wenn vor-

angestellt wird, dass die Cherubim wirkliche Engel sind.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Wahl gerade die-

ser Gestalt, mit regelmässig wiederkehrenden Gebilden des

prophetischen Visionslebens zusammenhing, und möglich, dass

aus Umbildungen solcher Visionsbilder die heidnischen Auf-

fassungen von Sphinxen, Greifen u. dgl. flössen.

162. Auf keinen Fall ist die mosaische Bundeslade mit

den. heiligen Kisten und Laden der heidnischen Culte in Eine

Linie zu stellen. Dass dergleichen Geräthe im ägyptischen

und phönizischen Culte und anderwärts vorkamen, ist sicher,"®)

Die heilige Lade der Aegyptier, welche hier zunächst in Be-

tracht kommt, war aber der Sarg des Osiris, dessen Begräb-

niss besonders auf der Insel Philä gefeiert ward, wie es sich

dort auch noch abgebildet findet. (Rosellini, Monumenti del

Culto. 1844. S. leSO.) Auf einem Bildwerke ist die Todtenfährte

des Osiris dargestellt, in welcher seine Mumie mit dem Sper-

berkopfe in einer Kiste auf einem Bette ruht. Vier Genien

mit Sperberköpfen bedienen die Barke. Auf deren Vordertheil

IIG) Vgl. die Zusammenstellungen über heilige Laden bei Sepp,

Hei-denthum. II. S. 203, 122. Bahr, Symbolik. I. 399 ff. Vgl. Dölli nger,

Heidenthum. S. 168. lieber Aehnliches bei den amerikanischen Chero-

kesen s. J. G. Müller, Geschichte der Amerikan. Urreligionen. 1855.

S. 594. — Vgl. auch Smits, Exod. t. II. p. 578 ff.
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steht (nach KoselliDi 1 c.) die Inschrift: „Osiris-Sokari

Centrum des Leibes", d. h. er beseelt seinen Leib, obwohl

dieser eine Leiche zu sein scheint.

Von einer ähnlichen Bedeutung könnte bei der Bundes-

lade nur dann die Kede sein, wenn der Tiefsinn des Buches

Sohar mit dem Schriftsinn des mosaischen Gesetzes überein-

stimmte. Die theosophische Meditation des genannten Buches,

theilweise auf Grund der Haggada und des Midrasch älterer

Zeit, verfolgt den Sarg (?l"|!>s)i in welchem die Gebeine Jo-

sephs aus Aegypten mit nach Palästina geführt wurden, mit

grosser Sorgfalt und knüpft mannigfache Betrachtungen an

den Umstand, dass Joseph durch heroische Keuschheit den

Bund gehalten habe, dessen Urkunde die Bundeslade enthielt.

Unter anderem heisst es am Schlüsse zur Genesis zur Erläu-

terung der oben angeführten Worte: ,,Und man legte (Qti^"'''")

mit zwei Jod) ihn in eine Lade in Aegypten", wörtlich so:

,,Warum stehen hier zwei Jod? Darum, weil Joseph den

untern Bund und den obern Bund bewahrte. Als er von der

Welt weggenommen worden, wurde er an zwei Orten beigesetzt:

in der untern Lade und in der obern Lade. Was ist die obere

Lade? Nichts anderes, als was die Schrift ausspricht, wenn

sie sagt (Josue III, 11.): 'Siehe die Lade des Bundes, der

Herr der ganzen Erde.' Die obere Lade wird nämlich Lade

des Bundes genannt, welche Niemand erwirbt, als wer den

Bund bewahrt. Und weil Joseph den Bund bewahrte, wurde

er in zwei Laden beigesetzt." Amst. I. f. 251.

Dasselbe Buch Sohar nimmt an, das rothe Meer sei vor

dem Aron (Reliquienkasten) Josephs geflohen, so dass die

Lade Josephs vor der Bereitung der Bundeslade das Vehikel

eines besondern Segens gewesen wäre. '") Seitdem die Bundes-

, a) Vgl. den Aufsatz über den Messias, Sohn Josephs, im Archiv für

theol. Literatur, 1843, S. 587, welchen ich jedoch nicht mehr ganz ver-

treten möchte.
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lade gebaut war, gab es demnach einen doppelten Aron; jedoch

in einem andern Sinne, als anderwärts die Kabbinen eine dop-

pelte Lade annehmen.^) Wenn der Requilienschrein Josephs

als Aron mitgezählt würde, hätten wir sogar drei „Aron" in

der AVüste.

163. Wie sehr indess die judische Tradition und Medita-

tion auf solche Art die Frage von der Bundeslade verwickelt,

und wie sinnreich die Beziehungen sein mögen , die zwischen

dem Aron ha-berith und dem Sarge Josephs einerseits und

andererseits zwischen dem von Joseph bewahrten Bunde und

jenem Bunde sein mögen, dessen Urkunde die Bundeslade ein-

schloss: die heilige Lade diente zunächst nur dazu, die unter

wunderbaren Umständen beschriebenen Tafeln des Dekalogs

aufzunehmen. Diese waren das Zeugniss oder Dokument (nnj?

Edüth)') des Bundes zwischen Gott und seinem Volke, oder

der Bund selbst.

Insofern das Manna eine Bürgschaft dafür war, dass Gott

seinerseits selbst durch die auffallendsten Wunder seinen Bund

halte, gehörte auch eine Probe dieser Wunderspeise zur Bun-

deslade. (Exod. 16, 33.)

Ebenso eignete sich die wunderbar erblühte Kuthe Aarons

zur Aufbewahrung daselbst (Num. 17, 10), denn der Priester-

stand war ja der Verkünder und fortwährende Vermittler des

Bundes Gottes.

Ob diese beiden Dinge jedoch im Innern der Lade, oder

nur bei ihr, nahe an ihr aufbewahrt wurden, ist eine Streit-

frage, die darum öfter aufgenommen wurde, weil der Hebräer-

b) Sie unterscheiden die Bundeslade Mosis von der Lade Bezalels.

S. Smits (1. c. p. 477ff.J, welcher nach Buxtorf die Frage behandelt,

an Judaei unam dutntaxat arcam habuerint, an vero duas.

cj Edüth hat ganz und gar nichts mit dem sj-rischen Sonnengott

Hedad gemein, mit welchem der geistreiche Verfasser des „Heidenthums

und dessen Bedeutung für das Christenthum" II. S. 204, das Wort com-

binirt.
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brief (IX. 4.) sowohl das Mannakrüglein (ard{.nog XQvaT] Exovaa

ro /lavva), als auch ^dßdog *AaQwv rj ßXaffTTJaana in die Lade

zu verlegen scheint. Man wiigd, um diese Frage richtig beant-

worten zu können , sich erinnern müssen , dass im Laufe der

Zeiten verschiedene Merkwürdigkeiten im Heiligthum auf-

bewahrt wurden. So fand dort David das von ihm erbeutete

Schwert Goliaths (1 Sam. 21, 8. vgl. 17, 51.). Auch das

seltsame goldene Weihegeschenk der Philister, das in einem

Kästchen neben der Bundeslade nach Bethsames geschickt

wurde (1 Sam. 6, 8 ff.), scheint im Heiligthum bewahrt wor-

den zu sein. Die Bundeslade selbst zu öffnen, hatte man

grosse Scheu (1 Sam. 6, 19.), selbst sie zu berühren, schien

lebensgefährlich (2 Sam. 6, 6.); aber von Zeit zu Zeit mag

ihre Bewahrung bald strenger, bnld nachlässiger gewesen sein.

Zur Zeit, .als die Bundeslade in den salomonischen Tem-

pel übertragen wurde, fand man nichts in derselben, als die

zwei steinernen Tafeln (1 Kön. VIIL 9. Hin'^ ""II.^ pl
D'^.3!}^^m); eine Bemerkung, die anzudeuten scheirit, dass man

• T -; T

bei der Eröffnung auch etwas Anderes zu finden erwartete.

Man kann hieraus gegen den Hebräerbrief nur dann eine

Schwierigkeit erheben, wenn man ihm, oder der Schrift um
jeden Preis einen Prozess anhängen will.

Wer die grosse Bedeutung des Dekalogs bedenkt, braucht

sich für die Bundeslade um keine andern Mysterien umzuselien,

um zu begreifen, wie sie ,. Glorie Israels" u. dgl. genannt wird.

Halten wir uns an die heilige Schrift, so wird ausser

der Aufbewahrung der steinernen Tafeln zweierlei zu berück-

sichtigen sein, um die Bedeutung der Bundeslade ganz zu

würdigen; einmal der Umstand, dass vom Spruchthrone"'), d.h.

117) In wiefern das Kapporeth am Yersölinungstage als Altar diente,

kann man es mit Luther „Gnadenstuhl" heissen; in wiefern von da aus

Orakel gegeben wurden, ist die Benennung „Spruchthron" nicht unan-

gemessen. Der heil. Hieronymus übersetzt "iiDI „das Allerheiligste"
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vou dem Propitiatorium aus in einzelnen ]\Iomenten sich Gott

lehrend offenbarte. Es heisst nämlich: „Von diesem Ort aus

will ich dir zeugen und mit dir reden; nämlich von dem

Propitiatorium zwischen den zwei Cherubim, die auf der Lade

des Zeugnisses sind; Alles, was ich dir gebieten will an die

Kinder Israels.-' (Exod. 25, 22. Num. 7, 89.)

So wurde die Bundeslade wie ein beweglicher Sinai.

(Vgl. Psalm 68, 18. Dominus in eis in Sina in sancto.j

163. Damit hängt der zweite Umstand zusammen, den

wir hier zu berücksichtigen haben, nämlich jene wunderbaren

Lichterscheinungen an der Bundeslade , welche die jüdische

Theologie „Schechinah" nennt. Wir werden uns diese Art von

Theophanie auf folgende Weise vorstellen können.*)

Licht und Feuer ist unter allem Sichtbaren der angemes-

senste Ausdruck des göttlichen Wesens. Die heilige Schrift

nennt Gott sogar selbst ein verzehrendes Feuer (Deuter. 4, 24.).

Seine Offenbarung ist ein Licht für den Geist, Wärme für das

Gemüth. Seine Offenbarung im alten Bunde insbesondere war

ein Führen auf dem Weg zu Christus, war ein Versengen und

Aufzehren der finstern Mächte ; daher denn Gott in der Wüste

die Feuersäule mit dem Volke ziehen lässt, welche er sein

Auge sieht (Exod. 33, 14.) nennt, dessen verzehrende Macht

sich gegen die Sünden des Volkes Israel ebenso unerbittlich

wendet (Exod. 33, 3. 5.), wie gegen die Canaaniter (Deuter.

9, 3.). Der Sinai wird bei der Gesetzgebung von Feuer und

Wolken, den Darstellungen der göttlichen Gegenwart, umhüllt,

in einer grossen Schechinah. — ,,Es wohnte (im Hebr. das Wort

Schachan, von welchem Schechinah inhabitatioj die Herrlicli-

(1 Reg. G, C,,) mit oraculum, offenbar auf "121 „sprechen" Rücksicht

nehmend.

a) Neuere Archäologen, z.B. Bahr, läugnen das Dasein einer Sche-

chinah. Daher legen wir die Gründe für die Annahme derselben aus-

führlicher vor, alrt sonst geschehen wäre.
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keit des Ewigen am Berge Sinai und dieser ward von einer

Wolke bedeckt sechs Tage lang." (Exod. 24, 16.)

Dass die Bundeslade von einer ähnlichen Feuererscheinung

mit Gewölk umleuchtet und umhüllt wurde, wie der Sinai bei

der Gesetzgebung, ist nicht auffallend, so bald man berück-

sichtigt, dass die Arche des Bundes die Bestimmung hatte,

ein Sinai im Kleinen zu sein, mitten unter dem ziehenden

Volke, mitten in Canaan, nachdem dort ein fester Sitz ge-

wonnen war. (Man vergleiche den wenig beachteten Ausdruck

des Psalmes: Exurgat deus (68): Sinai baq-qodesch, „der Sinai

ist im Heiligthum," nämlich in der Stiftshütte.)

Die heilige Lade hatte aber wirklich die Bestimmung,

der Sitz einer von Zeit zu Zeit sich erneuernden Offenbarung

Gottes zu sein, wie wir eben sahen. Wie aber solche Offen-

barung zur Zeit Moses nöthig war, so war sie's auch in der

Folgezeit; und wirklich redet auch in spätem Tagen Gott

noch vom Spruchthron herab zu dem Kirchenoberhaupt Israels

— so zu Samuel nach Psalm 99, 6 f., wo die Wolkensäule

ausdrücklich genannt ist. Es muss aber diese mit dem Feuer

von selbst hinzu gedacht werden, wo von einem Sprechen

Gottes die Kede ist, indem alle nicht in Körpergestalt ge-

schehenden Theophanien Feuer und Gewölk sich als Vehikel

dienstbar machen.

(Vgl. Exod. 33, 9. und ähnliche Stelleu des Pentateuchs,

in welchen Gott, ausser seiner Manifestation über der Bundes-

lade, sein Wort unter der Hülle von [Feuer] und Gewölk an

Moses gelangen lässt.)

Ausser dem Verhältniss, welches zwischen Sinai und der

Bundeslade statt findet, lehren uns noch folgende Umstände,

dass über ihr Gott durch eine sinnlich sichtbare — ätherisch

lichte , meist umwölkte — Manifestation gewohnt habe

(Schachan).

Er heisst öfters der über den Cherubim Sitzende.

So 1 Sam. 4, 4., wo berichtet wird, wie die Israeliten voll
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Vertrauen die heilige Lade in den Krieg mitnahmen. Gott

wird ebenfalls der über den Cherubim Sitzende genannt, bei

Gelegenheit der Einführung der Lade auf Sion durch David.

2 Sam. 6, 3. Ebenso 2 Kön. 19, 15. 1 Chron. 13, 6. Isai.

37, IG. Psalm 99, 1. Bei diesem Namen wird Gott be-

schworen, seine an Israel gnädig verpfändete, aber jetzt ganz

verdunkelte Gegenwart in leuchtender Erscheinung zu zeigen.

.,Der du über den Cherubim sitzest, leuchte auf!" Psalm 80,2.

Vermittelst der Stiftshütte wohnt (schachan) Gott unter

den Menschen. Psalm 78, 59. S. Num. 35, 34. Daher heisst

diese Hütte denn auch Misclikan adonai (von Schachan), d. i.

Wohnung des Herrn. Besonders der Ausdruck : ,,Wohnung

deiner (Gottes ) Herrlichkeit" ist zu beachten, indem Herrlich-

keit der Ausdruck der Lichtmauifestation Gottes ist. Unter

Voraussetzung der Schechinah versteht man, wie Gott „der auf

Sion Wohnende" (Schochen) heisst. Isai. 8, 19. Joel 4, 17. 21.

S. Psalm 74, 2.

Eben dahin gehören die Stellen, welche Gott „den in Je-

rusalem Wohnenden" (Schochen) nennen, z. B. Psalm 135, 20.,

oder welche sagen, dass Gott in Jerusalem wohnen werde oder

wolle. 1 Chron. 24, 25. — Der Herr Gott Israels wird zu

Jerusalem wohnen ewiglich. — Hier ist der Thron der Glorie

Gottes (chebod adonai). Jerem. 14, 21. (üeber kabod, do^a,

als Schechinah s. Exod. 24, 16.)

Zur Stiftshütte kommen, um dort zu beten, zu opfern, in

dieser religiösen Absicht nach Jerusalem wallfahrten, ist in

der heiligen Schrift so viel, als: ,,Erscheinen vor dem Ange-
sicht Gottes." Exod. 34, 34. Levit. 9, 5. 23, 40. Eicht. 21, 2.

Isai. 23, 18. (Vgl. die oben angeführte Stelle Exod. 33, 15.,

in welcher Gott die Feuer- und Wolkensäule sein Angesicht

nennt.)

Die Stelle Levit. 16, 2. spricht deutlich aus, dass Gott

durch Licht und Gewölk seine Gegenwart über der heiligen

Lade wenigstens am Versöhnungsfeste kund geben wolle.
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Darauf scheint sich Salomon zu berufen, wenn er, da

nach Niedersetzmig der Lade im Heiligsten des neuen Tempels

Gottes Majestät das Haus erfüllt, statt sich zu verwundern,

ruhig sagt: ,,Gott hat's verheissen, dass er im Gewölke (arafel)

wohnen werde." 1 Kön. 8, 12.
'0

Endlich nennt das neue Testament die beiden Cherubim auf

dem Propitiatorium: „Cherubim der Herrlichkeit." (Hebr. 9, 5.)

Wenn diese Stellen hinreichen, um zu beweisen, dass nach

der Lehre der heiligen Schrift an die Bundeslade eine ähnliche

Lichterscheinung mit Gewölk gebunden gewesen sei, wie wir

sie bei der Gesetzgebung am Sinai finden, so ist keineswegs

erweislich, dass diese Herrlichkeit sich olme Aufhören manifest

gehalten habe; im Gegentheil zeigen uns die Nachrichten von

der Uebertraguug des heiligen Geräthes in den Tempel, von

der Eroberung der Lade durch die Philister, dass dieses um-

wölkte Leuchten in der Kegel latent gewesen sei und dass

es einer für das Volk wichtigen Anregung bedurft habe, um
manifest zu werden. Daher jener Zuruf: ,,Du über den Che-

rubim Wohnender, strahle hervor." Psalm 80.

164. Das Schicksal der von Moses errichteten Stiftshütte

hängt mit jenem des Volkes Israel in der Richterzeit zusam-

men. Wir haben aus dieser ungefähr vierhundertjährigen Pe-

riode nur vom Anfang und Ende ausführliche Nachrichten, die

dazwischen liegende Zeit kennen wir nur fragmentarisch. Die

Bruchstücke, welche uns aus dieser Periode des Faustrechtes

und der Fremdherrschaft erhalten sind, berühren die Religion

nur im Allgemeinen, sie beschäftigen sich zunächst mit krie-

gerischen Ereignissen. Darum überrascht es uns nicht, dass

b) Indem die Wolke, ^velche das ganze Haus erfüllt (Yers 11), als

synonym mit kabod, do^a, „Herrlichkeit" hingestellt wird, muss man
an ein leuchtendes Gewölk, oder an eine Wolke denken, innerhalb wel-

cher Lichtglanz eingehüllt ist, ohne ganz verborgen bleiben zu können.

Die Bemerkung: lo jach'lu laamod le schareth (Vers 11), schliesst sich

an die Warnung vor der Majestät der Schechinah-Wolke (Levit. 16, 2.) an.
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über das Cultusleben und den Dienst des Altares nicht soviel

berichtet wird, als man etwa wünschen möchte. Doch ist

genug bewahrt, um die volle Wahrheit dessen zu bestätigen,

was wir im Buche Exodus von der Stiftshütte lesen. Da der

Stamm Ephraim, welchem Josue angehörte, durch die Ver-

dienste seines Ahnherrn Joseph nach Moses den Prinzipat

führte, wurde die Bundeslade mit dem Zelte in Siloh (nS^I^),

einem hochgelegenen Orte^), acht Stunden oder vier deutsche

Meilen nördlich von Jemsalem, sechs Stunden südöstlich von

Sichem (Nablus) aufgestellt. Jos. 18, 1.**) Das somit fixirte

Centralheiligthum wurde nicht nur durch Opfer und religiöse

Uebungen, sondern auch durch Verhandlungen gefeiert, welche

„vor dem Herrn" in Siloh geschahen. Jos. 18, 8. 10. Hier

an der „Pforte der Stiftshütte" {li:)D bn^ ("inDj wurden

später wichtige Bestimmungen über den Grundbesitz sanktionirt.

Jos. 19, 51. Man verwahrte sich feierlich dagegen, einen an-

dern Altar aufzurichten: praeter altare Domini Dei nostri

quod exstructum est ante tabernaculum ejus (Ij^ti^p ""JIC?)-

Jos. 22, 29.

Wenn die Regierungszeit Josue's 17 Jahre dauerte, so

waren bei seinem Tode 57 Jahre seit der Errichtung der

Stiftshütte am Sinai verflossen. Wer hat je über die Halt-

barkeit eines Bretterbaues, der im Freien steht, bei Architek-

ten oder einfachen Zimmerleuten sich einen Aufschluss geben

lassen, ohne an dem längern Bestände der von Moses errich-

teten Bretterwände zu zweifeln? Die Vorhänge mussten in

guten Zeiten schon nach ein Paar Jahren, die Decken sicher

innerlialb eines Dezenniums mit neuen vertauscht werden. Da-

mit hörte die Stiftshütte so wenig auf, Stiftshütte zu sein,

wie der Tempel eben der Tempel blieb, obwohl man die Vor-

c) Vgl. Seh egg, Gedenkbuch. II. 76. Robinson, III. 303 ff.

Haneberg, religiöse Alterthümer der Bibel. 14
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hänge öfters wechselte. ^'®) Das Wesen der Stiftshütte bestand

in der dreitheiligen Abgrenzung eines geweihten Platzes für

den Brandopferaltar, den Innern Altar mit dem Leuchter und

Schaubrotetisch und endlich für die Bundeslade.

Um die heilige Stätte her mussten Wohnungen für die

Priester errichtet werden und statt der metallenen Gestelle,

auf denen die Bretterwand ruhte, musste man nach der Fixi-

rung an einem Orte auf längere Zeit ein Mauerwerk anzuwen-

den sich genöthigt sehen. Das wird uns in einer Stelle der

Mischnah versichert, welche für die Geschichte der Stiftshütte

von grossem Werthe ist und nicht übersehen werden sollte. "^)

„Als man nach Siloh gekommen war, wurden die Höhen ver-

boten ; es war dort keine Bretterwand (nipH 0^ n^H ^P)^

sondern von unten ein Bau von Steinen (Q^J^^^ b\^ ")^p ^/5^

\IDD?0) ^i^'^d Zeltdecken von oben. Das war nämlich ein

Ruheort. Da wurden die allerheiligsten (Opfer) innerhalb der

Vorhänge gegessen, die einfachen heiligen (Opfer) und der

zweite Zehnt vor Aller Augen." (Sebachim, C. XIV. §. 6.)

Wer kann das Naturgemässe dieser Angabe verkennen? In-

sofern das Heiligthum gemauerte Wände hatte, war es ein

118) Die grosse Decke, welche die Caabah verhüllt (Kisweh) , wird

fast alle Jahre mit einerneuen vertauscht. Lane, Sitten und Gebräuche

der heutigen Egypter. Bd. III. S. Iü8. — Wenn die Tempelvorhänge un-

rein wurden , wusch man sie ; aber es wurden auch von Zeit zu Zeit

neue angebracht, die man zur allgemeinen Ansicht ausstellte, ehe man

sie an ihren Plätzen anbrachte. Maimonides, Kele ha mikdasch. C.VII.

§. 18. Ygl. unten §. 206 und Anra. 154 u. 156.

119) Ob Hr. K. H. Graf in der Abhandlung „de templo Silonensi"

diese Mischnah-Stelle benützt, weiss ich nicht; bei der spätem Abfassung

seiner Schrift „Die geschichtlichen Bücher des alten Testaments" (1866),

in welcher er mit Bezugnahme auf jene Abhandlung die Stiftshütte aus-

führlich bespricht und deren Existenz bekämpft, vermisst man ungern

die Rücksicht auf das von der Mischnah Mitgetheilte. Hat die Mischnah

Recht, so fällt fasst alles von selbst weg, was Hr. Graf gegen die mo-

saische Stiftshütte vorgebracht hat.
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„Haus Gottes", insofern es oben offen und mit Zeltdecken be-

deckt war, konnte es als Stiftshütte betrachtet werden.

Damit harmonirt vollkommen, was wir gegen das Ende

des Buches der Richter, aber aus der ersten Eichterzeit, lesen.

Ein Levit geht mit seinem Weibe zum „Hause Gottes" (Eicht.

19, 18.) und dns Heer der Israeliten, welches die Unthat der

Benjamiten strafen will, holt beim .,Hause Gottes" (20, 18.)

Eath, und hier beim „Hause Gottes" (20, 26.) werden Opfer

gebracht und andere Hebungen vollzogen, um Gottes Hülfe zu

erlangen.

Am Ende der Eichterzeit, unter dem Hohenpriester Eli,

kommen die frommen Eltern Samuels regelmässig nach Siloh,

um anzubeten und zu opfern dem Herrn der Herrschaaren

(1 Sam. 1, 3.). Das Heiligthum, welches dort ist, wird als

.,Haus Gottes" bezeichnet: Und sie (Anna, die Mutter Samuels)

brachte ihn zum ,,Hause Gottes" nach Siloh (1 Sam. 1, 24.).

Ebenso drückt sich der Verfasser des Buches der Eichter

(XVIII, 31.) aus: Mansitque apud eos idolum Michae omni

tempore, quo fuit domus dei in Silo.

Andererseits wird das in Siloh bestehende Heiligthum als

Stiftshütte oder „Wohn'ung" (pt!;p) bezeichnet, wie das mo-

saische Zelt. Et repulit tabernaculüm Silo (1'^'^ j2'^P)-
t^^er-

naculum (tTiV^) suum ubi habitavit in hominibus (Ps. 78, 00.).

Das Unglück der Nation am Ende der Eichterzeit brachte

umsomehr eine Störung im Bestände der Cultusstätte hervor,

da die zum Schutze in den Kampf mitgetragene Bundeslade

von den Feinden erbeutet wurde. Das Zelt hat von nun au

theilweise ein von der Bundeslade getrenntes Schicksal. Diese

wurde zuerst in die Priesterstadt Beth-Schemes (1 Sam. K. 5

u. 6), dann nach Kirjath-Jearim gebracht, wo sie bis zu ihrer

Uebertragung nach Sion durch David blieb (1 Sam. 6, 21. 7,

1 ff.). Hier fragt Hr. Graf: „Warum wurde sie nicht in die

Stiftshütte gebracht, oder die Stiftshütte nach Kirjath-Jearim

geholt? und wo waren die Priester, die Söhne Aarons, dass

14*
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man den Sohn Abinadabs zum Hüter der Lade weihen musste?"*)

Nach Obigem war die mosaische Stiftshütte in dem Sinne

eines tragbaren Zeltes längst ausser Gebrauch. Die Attribute,

die Altäre, der Leuchter u. s. w. , konnten transferirt werden

und dieses geschah wirklich. Wer an die politische Verwir-

rung jener Zeit, an die sittliche Verwilderung im Priesterthura,

an die Nothwendigkeit der Berufung einer neuen Familie für

das Oberpriesterthum (ISam. 3, 11.) sich erinnert, der begreift

das Unstäte, was sich in der nächsten Zeit hinsichtlich der

Cultusstätte zeigt. Uebrigens ist wahrscheinlich bei der Wei-

hung des Abinadab gar nichts Ausserordentliches geschehen,

indem er geborener Priester war. Kirjath-Jearim ist nämlich

wahrscheinlich identisch mit der Priester-Stadt Debir (Josue

21, 15. verglichen mit 15, 16. 49. Rieht. 1, 11.). Siloh wurde

jedenfalls jetzt verlassen. Samuel benützte seine Propheten-

würde unter anderem dazu, dass er an verschiedenen Orten

opferte. Ein Theil des beweglichen Apparates muss ihm bei

diesen Gelegenheiten gefolgt sein. Wie durch ihn zuerst ein

Benjamite, dann David aus dem Stamm Juda als politisches

Oberhaupt aufgestellt wurde, so rückte die Opferstätte nun in das

Gebiet Benjamins herüber, während die Bundeslade im Stamme

Juda war, in dem Gebiete, aus welchem sie nun bis zu ihrem

Verschwinden bei der chaldäischen Invasion, nicht mehr weichen

sollte. Als Opferstätte diente theils Nob^*^), theils Gibeon,

a) L. c. S. 52.

120) Nob, über dessen Lage Robinson II. 368 nichts zu bestim-

men wagt, scheint das heutige Samuil nordwestlich von Jerusalem, auf

einer weithin sichtbaren Höhe, zu sein. Vermöge dieser Hochlage ist

es eine ausgezeichnete Hochwarte oder Specula. Leicht ist darin das

Mizpah zu erkennen. Dass hier Samuel begraben wurde, möchte durch

den Namen, das noch gefeierte Samuel -Grab, und die Nachricht der

Translation der Gebeine von da (s. Hieronymus bei Reland, S. 713)

sicher stehen, wenn auch die Bedenken von Schwarz gegen die Iden-

tificirung dieses Ortes mit dem Ephraimitischen Ramathaim Zophim aller

BeiMicksichtigung werth sein mögen (Schwarz, 121), War das Grab des
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zwei Orte des Stammes Benjamin, welche nach der wahrschein-

lichsten Bestimmung ihrer Lage nur eine halbe Stunde weit

von einander lagen. Ist Kirjath- Jearim. wie von den

neuern Geographen angenommen wird, das Kirjath-Aneb oder

Abu-Gosch der heutigen Araber, so war von der interimisti-

schen Opferstätte zur Bundeslade ein Weg von einer leichten

Stunde. Da Gibeon ebenso wie Debir eine Priesterstadt war

rjos. 21, 17.), so mag der Verkehr zwischen beiden Orten

um so lebhafter gewesen sein, je mehr sich unter Samuel und

David das Priesterthuni aus seinem frühern Verfalle erhob;

die vorzüglichste Station der Priester bildete sich indessen in

Nob, das wir mit dem heutigen Samuil identificiren.

In Xob befand sich jedenfalls unter Saul die Opferstätte;

hier war der Hohei'riester Achimelech (1 Sam. 21, 2 ff.), hier

wurde das Schwert Goliaths neben den Kleidern des Priesters

aufbewahrt (das. Vers 10), hier verharrte der Idumäer Doeg

im Dienste des Zeltes {r\)r\^ ^jCi^ "ll^I-'J)' hier wurden auf

Sauls Befehl 85 Priester getödtet (1 Sam. 22, 18.). Nob war

zu einer Priesterstadt geworden (Q''jrCM I^J,* 2j das.).

Von David wissen wir, dass er die Bundeslade nach Je-

rusalem übertrug, wo er ein eigenes Zelt über ihr errichtete

(2 Sam. 6, 12 ff.). Dessen ungeachtet sehen wir, dass Salomoh

beim Antritte seiner Regierung nach Gibeon geht, um dort

gi'üäsen Propheten hier, =o war es ebenso natürlicli, dass man diesen

Ort ., der Prophet" Nabi, Xebo, corrumpirt Nob nannte, wie es erldärbar

ist, dass derselbe noch heute Samuil heisst. Vergleicht man Esra II, 2G.

mit Xehem. XI. 31., so muss man 12 j und 22 für Synonyma halten.

Vgl. 1 Sam. 21, 2. Von Gibeon (i^yZi, diminit. von j;2j , oder mVZJ)
scheint Kubebeh „die kleine Kuppel" die arabische Uebersetzung zu sein.

Daher kommt der Name Kubebeh öfters in Palästina vor. Der Ort,

welchen die gegenwärtige Tradition für das Kojiuf] 'Efxuuovg funterschie-

den von der Stadt 'Eufiaovg. griech. Nixonohs) hält, wäre demnach zur

Zeit Salomo's ein Heiligthum gewesen, das Gott selbst durch eine Offen-

barung verherrlichte.



214 Vierter Abschnitt. Die Cultugstätten der raosaisclien Religion.

ZU opfern (1 Kön. 3, 4 ff,). Die ältere Urkunde erläutert die-

ses durch die noch immer damals bestehende Unsitte, an ver-

schiedenen Orten zu opfern. Davids Aufstellung der Bundeslade

auf Sion hatte also nicht mit einem Male die Centralisation

des Cultus durchzusetzen gesucht. Die jüngere Urkunde er-

klärt uns, wie gerade Gibeon von Salomoh durch Opfer aus-

gezeichnet wurde: „Denn dort war das Bundeszelt Gottes,

welches Moses, der Knecht des Ewigen, gemacht hatte in der

Wüste." Aber die Lade Gottes hatte David von Kirjath-Jearim

heraufgebracht, indem David für sie eine Zurüstung machte;

denn er spannte für sie ein Zelt aus in Jerusalem. Den ehernen

Altar aber, welchen Bezalel, der Sohn Uri's, den Sohn Hurs

vor das Zelt des Ewigen gesetzt hatte, den suchte Salomoh

und die Gemeinde auf. Und Salomoh brachte dort auf dem

ehernen Altar, der zur Stiftshütte gehörte, vor dem Angesichte

Gottes tausend Brandopfer dar. (2 Chron. 1, 5.) Die Priester

von Gibeon hatten also den ehernen Altar aus der alten Zeit

bewahrt. Dass David ihnen diese Keliquie nicht entriss, hing

vielleicht mit der damaligen Spaltung des Hohenpriesterthums

zusammen (s. unten Absclm. V, K. 8). Der Rivalität der

Ithamariden und Eleazariden entsprach das doppelte Heilig-

thum. Der Tempelbau machte dieser Zersplitterung ein Ende.

Es ist nicht nur vom Altar von Gibeon nicht mehr die Rede,

sondern auch das Zelt auf Sion verschwindet. Als der Tempel

fertig Avar, „trugen die Priester die Lade des Bundes des

Ewigen an ihren Ort in's Adytum n>;3"|) des Tempels, in's

Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim." (1 Kön. 8, 6.)

Die Chronik (2 Chr. 5, 4 ff.) bestimmt die Art der Translation

etwas genauer : Es trugen die Leviten die Lade, und sie brach-

ten die Lade und die Stiftshütte ny*"D bn^) und alle hei-

ligen Geräthe hinein, welche in der Stiftshütte gewesen. Die

Priester und die Leviten brachten sie (mit einander) hinein.

Wie viel die Chronik zu der „Stiftshütte" rechne, d. h. ob

ausser den Altären, dem Leuchter, Schaubrotetisch und der



II. Der salomonische Tempel. 215

Lade auch Teppiche, oder gar Theile des alten Holzgerüstes

verstanden werden sollen, ist nicht angegeben.

Es kann von nun an nur das letzte Schicksal der Bundes-

lade und einiger Theile der mosaischen Stiftsliütte angegeben

werden. Aus der Einleitung zum zweiten Buche der Macca-

bäer erfahren wir (2 Macc. 2, 4 ff.), dass der Prophet Jere-

mias zur Zeit, da die Chaldäer zum letzten Male der Stadt

Jerusalem nahten und der Untergang des Tempels sicher schien,

die Bundeslade sammt dem Rauchopferaltare und dem Zelte

aus dem Tempel flüchtete und an einem Orte verbarg, „der

unbekannt bleiben wird, bis Gott sein Volk wieder sammeln

und ihm gnädig sein wird.*'

Hiemit stimmt die jüdische Tradition insofern überein,

als kein Zweifel darüber bestehen kann, dass im zweiten Tempel

die Bundeslade fehlte. (S. Mischnah, Joma V. 2.) Wohin aber

die Lade und was dazu gehörte, gebracht wurde, darüber cur-

siren verschiedene Angaben.'')

il. Der saloiiKiuische Temiiel.

165. Wie die bewegliche Stiftsbütte dem Wanderleben

der Israeliten entsprach, so die Erbauung eines festen Tempels

dem gesicherten Bestände des ganzen Lebens des Volkes.

Seitdem David die Bundeslade auf den Berg Sion gebracht

und Jerusalem zur Residenz erhoben , auch prophetische Zu-

sicherungen darüber erhalten hatte, dass seine Dynastie dauer-

haft sein würde, musste mit dem Plane einen festen Tempel

zu gründen, auch die Wahl des Ortes entschieden sein; es

konnte nur Jerusalem gewählt werden. (Vgl. Deuter. 12, 11.

und Psalm 68, vulg. 67. V. 17.) So erhält Gott den Bei-

namen: „Der in Sion Wohnende" (Ps. 9, 12.). Das Gottver-

d) Man sehe die gelehrte Monographie von Johannes Buxtorf,

historia arcae foederis. Abgedruckt in Ugol. the.-. t. VIII. Das hieher

Bezügliche S. 311 fif.
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trauen hat daher in Sion seinen Ruhepunkt (Ps. 125, 1.); wie

rings um Jerusalem her Berge sind, so ist Gott der Herr

rings her um sein Volk. (Das. V. 2.)

Seine Grundlage sind heilige Berge, der Ewige liebt die

Pforten Sions mehr, als alle Gezelte Jacobs. (Ps. 86 (87),

1 ff. Vgl. Ps. 85 (86), 2 ff.

Die engere Begrenzung des Ortes, welcher in Jerusalem

als Tempelplatz gewählt werden sollte , scheint sich einerseits

an die üeberlieferung über die Opferstätte Abrahams, andrer-

seits an die Erscheinung eines Engels und des darauf folgenden

Opfers Davids angeschlossen zu haben. ^'^') Die Chronik sagt:

,,Und Salomon fieng an das Haus des Herren zu bauen zu

Jerusalem , auf dem Berge Moriah . der David, seinem Vater

gezeigt ward, an dem Orte, den David bereitet auf der Tenne

des Oman des Jebusiters." 2 Chron. III. 1.

Gegenüber dieser Auffassung der Chronik, wonach die

Tenne Omans mit dem Moriah Abrahams identisch ist, können

die Ansprüche der Samariter und andere abweichende Ansichten

über die Lage der Opferstätte Abrahams nicht ins Gewicht

fallen. '-')

Um den Kaum, auf welchem sich der salomonische Tem-

pel erhob und welchen er mit seinen Vorhöfen bedeckte, ge-

nauer bestimmen zu können, wird es nöthig sein, von der

Lage des zweiten oder bestimmter des herodischen Tempels

Einiges hier zum Voraus festzuhalten und mit dem gegen-

wärtigen Haräm el scherif in Beziehung zu setzen.

121) 2 Sam. 24-, 16. David sieht den Engel auf der Tenne (p>)

des Jebusiters Avarnali (nJ'^ilN) oder (n^^'lN) Aravnah, Aranjah, auch

Oman. Hier opfert David. Vers 25.

122) Nach John Mills, Three Months Residence at Nablus. Lon-

don 18()4. S. 37 (vgl. Sepp, architekton. Studien. S. ISl), behaupten die

jetzigen Samariter, Abralmms Opfer liätte auf dem Garizim stattgefunden.

Mit den Abyssiniern liaben auch andere Christen den Moriah in die

Gegend unmittelbar östlich vom Kalvarienberg, also im Westen des

Moriah, verlegt; s. Tobler, Golgatha, S. 382 und 532.
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Dass im Tempel des Herodes sich der äussere Vorhof

nach Süden, Osten und Westen bis an die Grenze des Haräm

ausdehnte, ergiebt sich aus den noch übrig gebliebenen Resten

der alten Mauer (auf Tafel I von E bis Bh). Der Teich

Israin (Tafel I lit. A), von den Pilgern öfters P.ethesdateich

genamit, und die südliche Felsenwand (Tafel I lit. u) am so-

genannten Palaste des Pilatus bildet jedenfalls die äusserste

Grenze gegen Norden. Ueber diese Linie kann der Vorhof

weder am nachexilischen, noch am salomonischen Tempel aus-

gedehnt gewesen sein.

Da es, wie wir sehen werden, selbst beim zweiten Tempel

schwierig ist, genau anzugeben, wie viel von dem Nordraum

zum Vorhofe des Tein]»els. wie viel andrerseits zum Hofe der

Burg Antonia gehöre, so müssen wir für den salomonischen

Tempel uns ebenfalls damit begnügen, zu wissen, dass die

Nordgrenze nicht über jenen Teich (A) und jene Wand («)

hinausgegangen sei.

Die Hochfläche, auf welcher sich jetzt der grosse muham-

medanische Dom das „Felsens" erhebt"), muss sowohl den sa-

lomonischen, als den nachexilischen Tempel getragen haben.

Die Frage ist nur die, ob sich dessen Vorhöfe nach

Osten, Süden und Westen ebensoweit erstreckt haben, wie die

gegenwärtige Umfassungsmauer. ')

Zwei sehr bedeutende Archäologen, die an Ort und Stelle

wiederholte Untersuchungen vorgenommen haben, Consul Kosen

und Graf von Vogue, wollen dem äussern Vorhofe des salo-

monischen Tempels einen sehr bedeutenden Theil der gegen-

wärtigen Haräm -Fläche nach Süden und zum Theil nach

Osten absprechen. De Vogue zieht vom jetzigen Sinseleh-

Thor eine Linie nach Osten'), um die Südgrenze des äussern

a) Auf Tafel I von S bis 18 und 13 bis 16.

b) Sie ist auf dem Plane Tafel I mit AAA bezeichnet.

c) Auf unserm Plan von G nach n.
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salomonischen Vorhofs zu bestimmen. Kosen will auch nach

Osten hin die Grenze des salomonischen Vorhofes bedeutend

hereinrücken/) Beide nehmen an, dass die grossen Substruc-

tionen, welche gegenwärtig noch die Südostecke der Haräm-

Fläche stützen'^), nicht von Salomo, sondern von Herodes her-

rühren.

Wir sehen uns bei aller Hochachtung gegen die Verdienste

beider Gelehrten um die Topographie des Tempels genöthigt,

gegenüber von Beiden die Behauptung zu vertreten, dass die

eben berührten Substructionen im Wesentlichen salomonisch

sind und dass der salomonische Tempel so gut wie der hero-

dische, nach Süden, Osten und AVesten die nämliche Ausdeh-

nung hatte, wie die gegenwärtige Haräm-Fläche. 1) Sobald

auf Moriah ein Tempel erbaut wurde, bildete seine östliche

Umfangsmauer zugleich die Stadtmauer. Diese konnte aus

Kücksicht auf die Sicherheit der Stadt nie weit von dem Ab-

falle des Kidronthales^) weggerückt werden. 2) Josephus führt

die Substructionen, welche auf dem unebenen Terrain des Hügels

Moriah eine erweiterte Fläche herstellen sollten, auf Salomon

zurück. (S. Antiq. XV. c. 11. §. 3. Tauchn. t. III. p. 379.

und Antiq. VIII. c. 3. §. 9.) 3) Man kann unter der salomo-

nischen Säulenhalle des neuen Testaments (Joh. 10, 23. Apg.

3, 11. 5, 12.) kaum eine andere, als diejenige verstehen, welche

Josephus die königliche nennt. Das war aber die südliche

Halle des herodischen Tempels. 4) Die gedrückten Verhält-

nisse, unter denen der nachexilische Tempel erbaut wurde, ge-

statteten keine grossartige Erweiterung des Planes mit Sub-

structionen, welche nur zur Zeit der Blüthe des Reiches mög-

lich waren. Wäre dieses Werk nicht aus der vorexilischen

Periode dagewesen, so wäre es nach dem Exile nicht entstan-

d) Etwa von BÄ nach n9.

e) Im Winkel von A C nach n.

{) S. auf dem Plan Bb bis B.
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den: der arme Serubabel konnte es nicht aufrichten/) Würde

Herodes der Urheber dieses Unterbaues sein . so konnte Jo-

sephus unmöglich denselben dem Salomon zuschreiben. Dass

die gegenwärtige Bauart der Pfeiler und Bogen des Stützbaues

theilweise den griechischen und römischen Styl verräth, wird

aus den Reparaturen des Hohenpriesters Simon, den grossarti-

gen Reconstructionen des baulustigen Kaisers Justinian und

vielleicht auch aus herodischen Reparaturen sich erklären lassen.

5) Wir werden sehen, dass die biblischen Notizen, welche wir

über den salomonischen Tempel haben, im Wesentlichen die-

selbe Abgrenzung und Construction der Südseite voraussetzen,

wie wir sie für den zweiten Tempel anzunehmen haben.

Die Bestimmung der Nordbegrenzung hängt zum Theil

mit der Frage von dem äussern Umfang der vorexilischen

Stadt ab. AVir unsererseits stellen uns unter dem Millo des

davidischen und salomonischen Jerusalem die ganze Reihe von

Festungswerken vor, die den nicht durch Thäler geschützten

Theil von Jerusalem zu schützen hatten. Vom Damaskus-Thor

wird die Mauer mit ihren Thürmen sich bis an den Israinteich

gebogen haben und wahrscheinlich an der Stelle der nachmaligen

Antonia in ein Fort übergegangen sein. Ob aber innerhalb

dieser Grenze noch eine eigene Tempelmauer gegen Norden

bestanden habe, lässt sich nicht errathen.

166. Nach dieser Erörterung über die Grundfläche, welche

der salomonische Tempel einnahm, wird es, ehe wir auf die

Beschreibung des Gebäudes im Einzelnen eingehen, angemessen

sein, zu sehen, was sich über die Bauart desselben im Allge-

meinen sagen lässt.

Hiebei ist es, wie in vielen Fragen des Alterthums,

leichter zu bestimmen, welche Vorstellungen auszuschliessen,

als welche zuzulassen seien. Dass nicht nur die Copien der

g) Der Hohepriester Simon scheint an diesen Stützbau Reparaturen

vorgenommen zu haben. Sirach 50, 2.
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Paläste und Kirchen aus dem Zeitalter von Louis XIY., welche

in manchen älteren Bibelillustrationen erscheinen, sondern auch

jene Pavillons abzuweisen sind, die mit quadratischen Fenstern

aufs Freigebigste versehen, uns in gewissen Werken der neuesten

Zeit entgegentreten, kann nicht einen Augenblick zweifelhaft

sein. In welcher Art aber der ägyptische mit dem phönizischen

Styl ausgeglichen wurde und wie weit der altassyrische bereits

einen Einfiuss üben konnte, ist nicht möglich, genau zu bestimmen.

Nach einer Stelle der Chronik (1 Chr. 28, 11.) könnte

man an einen ganz unabhängigen Baustyl denken, der auh

Davids kunstsinnigem Geiste entsprossen wäre: „Es gab aber

David seinem Sohne Salomoh den Abriss (n^jZjri) der Halle

und des Tempels und der Zellen . . . und der Y'orhöfe u. s. w.

Dieser Plan wird indess zunächst dnfür gesorgt liaben,

dass die Grundzüge der Stiftshütte beibehalten und eine Nach-

ahmung der heidnischen Tempel in der Gliederung vermieden

wurde, den Styl im Ganzen scheint jene Stelle nicht zu berühren.

Der von David entworfene Plan schliesst nicht aus, dass

die Architektur sich an phönizische, oder ägyptische Vorbilder

angelehnt habe. Ein ausgezeichneter Archäolog spricht sich

hierüber so aus : „Der salomonische Bau hatte das Charakteri-

stische der assyrischen und der ägyptischen und der phöni-

zischen Architektur an sich, ohne selbst im assyrischen oder

ägyptischen Style, geschweige denn nach einem solchen Vor-

bilde erbaut zu sein. Er zeigte in seinem Grunde und Auf-

risse und, wie es scheint, selbst in der äussern Form die

Festigkeit und das Geheimnissvolle des ägyptischen Tempels,

in seiner innerii Ausschmückung den Reichthum und die Pracht

der phönizischen, in seinem Gesammtcharakter das Terassen-

förmige und Himmelanstrebende der babylonischen und medisch-

persischen Architektur." •'') Das genüge über den Styl.

123) Dr. Franz Streber, über die Vorhalle des salomonischen

Tempels. München 1850. S. 50.
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167. Die genauere Bestimmung der Durchführung des

Baues im Einzelnen und Ganzen hat bei der Schweigsamkeit

und Dunkelheit der Quellen nicht geringe Schwierigkeit. In

der Bibel liegt uns ein doppelter Bericht vor: 1 Kön. K. V—
YII. 2 Chron. K. II— VII, 10. Dazu in beiden Büchern die

Stellen über die Vorbereitungen Davids zum Tempelbau. Fla-

vius Josephus ergänzt seinen in Antiq. VIII, 3. vorliegen-

den Bericht über den salomonischen Tempel nachträglich durch

Bemerkungen bei Gelegenheit der Darstellung des serubabelischen

Ant. XI. 4. und herodischen Ant. XV. C. XI., dann bell. V. 5.

Die Ezechielische Vision von einem neuen Tempel wird

sich zum Theil auf die Anschauung des salomonischen Baues

stützen und kann wesentliche Dienste leisten, ist jedoch natür-

lich mit Vorsicht anzuwenden.

Manche zerstreute Notiz ergänzt das Material, welches in

den unten beim zweiten Tempel zu nennenden Schriften bald

mehr, bald minder vollständig benutzt wurde. Zu den bedeu-

tendsten Materialien ausser der Bibel und Josephus gehören

die Auszüge, welche Alexander Polyhistor zur Zeit Sulla's in

Rom aus dem Werke des jüdischen Geschichtsschreibers Eupo-

lemos machte. Dieser lebte um 130 v. Chr. in Aegypten.

Eusebius hat seiner Praeparatio Ev. sehr beträchtliche Ex-

cerpte aus Alexander und durch diesen aus Kupolemos auf-

bewahrt. ''^^)

Man wird von der altern Literatur zunächst nur das er-

warten dürfen, dass sie vorzüglich hinsichtlich der Geräthe

und Innern Einrichtung des Tempels tüchtig vorgearbeitet hat.

Doch auch hier hat der Mangel an Kenntniss der üeberreste

der ägyptischen und assyrischen Kunst bedeutende Missver-

ständnisse herbeigeführt.

124) Praep. Er. 1. IX. c. 17 ff. Ed. Migne, opera Eusebii Caes.

t. III. p. 765 ff. Auch unter den Fragmenten von Alex. Polyhistor bei

Car. Müller, Fragmenta. t. III. p. 225 ff.
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Soweit die Darstellung des Tempels mit der Terrainfrage

zusammenhängt, muss alles von vorne und neu - untersucht

werden.

168. So scharfsinnig Calmet vor mehr als einem Jahr-

hundert die Textstellen combinirte, musste er doch in nicht

wenigen Fällen irren, da ihm eine richtige Terrainkenntniss

fehlte. Der sorgfältigste Commentar der betreffenden Stellen

in den Büchern der Könige, welchen wir aus der neuesten

Zeit haben, von Thenius, konnte in der Disposition des

äussern ümfanges schon darum das Richtige nicht überall

treffen, weil er den Palast Salomo's mit altern Erklärern west-

lich vom Tyropöonthale setzt.

Es ist nicht zu bestreiten, dass hier die Hasmonäer einen

Palast hatten (.Tosephus, Ant. XX. 8. 11.). Man wird ferner

annehmen müssen, dass hier der ,,obere" Palast (Xeh. 3, 25.)

lag. Daher mag es kommen, dass die gegenwärtigen Juden

in Jerusalem die spanische Synagoge am Ostabhange des Sion-

berges als die Stelle des Palastes ihrer alten Könige bezeich-

nen. Mir wurde, als ich jene Synagoge besuchte, dasselbe

versichert. '")

Wie immer es sich hiemit verhalten mag, der Palast,

welchen Salomo für sich und seine ägyptische Gemahlin baute,

lag hart an der südlichen Tempelmauer, doch gegen die Westecke

hingerückt, auf dem Ophel. '^'^) Von diesem Palaste aus konnte

man aus dem gegenwärtigen Marienbrunnen stets frisches Wasser,

wenigstens zumWaschen, schöpfen, die Substructionen an der Süd-

ostecke konnten als Stallung benützt werden, wie denn noch die

125) Schwarz, das heilige Land, S. 23.5, und Tobler, Topogra-

phie, I. 616, sprechen von dieser Synagoge, ohne jene Sage zu er-

wähnen,

126) Auf dem Plane Tafel I ist der salomonische Palast an der Süd-
westseite des Tempels durch pqr angedeutet. Lit. p bezeichnet den
Raum für den Thronsaal und Gericlitshof des Königs, g die eigentliche

Residenz des Königs, r das Harem. Vgl. 1 Kön. 7, 1 ff.
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Sage hieher oder in die Nähe den „Stall Salomo's" verlegt. Ich

gestehe indess, dass diese und ähnliche Umstände nicht hin-

gereicht hätten, diese Frage, die bis zu meiner Anwesenheit in

JeiTisalem eine offene für mich war, in einer bestimmten Weise

zu beantworten. Da ich aber sah, wie an diesem heitern und

sichern Orte sicli sogleich die fränkischen Könige niederliessen,

bis sie den Tempelherren wichen, da ich erwog, wie die weiter

unten in Betracht zu zieliende Nachricht von der Revolution

unter Athalia voraussetzt, dass die Königin auf dem Ophel,

hart an der Südmauer des äussern Vorhofes wohnte, entschied

ich mich dafür, den Palast Salomo's südwärts unter den Tem-

pel, auf den Opliel zu verlegen. Es kommt hinzu, dass der

Schluss der Beschreibung von dem Bau des salomonischen

Palastes unverständlich ist, wenn nicht angenommen wird, dass

die Wohnung der Tochter Pharao's unmittelbar an den grossen

Vorhof des Tempel angestossen habe. (1 Kön. VII. 7—11.)'")

169. Wenn man erwägt, welche Vorbereitungen David

zum Bau getroffen, welche Reichthümer er seinem Nachfolger

hinterlassen, wie er ihm den Antrieb und den Plan zur Aus-

führung als Erbe übertragen habe, so könnte man diesen Bau

mit ebenso gutem Rechte den Davidischen, wie den Salomo-

nischen nennen. Indessen hat Salomo das Verdienst der

Ausführung.

Dem reichen Material fehlte Bauholz, namentlich Cedem,

dem Ganzen kundige Werkleute. Beides erhielt Salomo aus

dem damals blühenden Tyrus, wo Hiram herrschte und das

mit David geschlossene Freundschaftsbündniss mit dem Nach-

folger fortsetzte. War er doch der einzige Fürst weit umher.

127) Wenn Theuius zu 1 Kön. 7, 1— 11. S. 95 hervorhebt, da93

Jo3ephu3 Ant. VIII. 5. 2. den Palast als üvnx^vi e/wi' vaoy bezeichnet,

so sieht Jedermann, dass diese Bezeichnung auf die von uns angenom-

mene Lage auf dem Ophel vollkommen passt. — Man sehe auch die von

Ewald (Gesch. III. S. 317. 2. Aufl.) beigebrachten Gründe für die Lage

des Königspalastes südlich vom Tempel.
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welchen der hebräische Eroberer unangetastet gelassen hatte. *^^)

Der tyrische König schickte einen ihm gleichnamigen Künstler

'Hüram (D*nn)''^), natürlich begleitet von einer entsprechen-

den Anzahl von Handwerkern, Steinmetzen u. dgl. Das auf

dem Libanon gehauene Cedernholz wurde auf dem Meere bis

Joppe, von da an durch die geeigneten Transportmittel bis

Jerusalem gebracht. In den Steinbrüchen — nicht des Li-

banons, sondern in der Nähe von Jerusalem selbst'-'") — ar-

beiteten besonders Leute aus Byblos (D'^^DJ. 1. K. V. 32.)

neben Hebräern. Zu den schweren Arbeiten wurden besonders

Proselyten (G"'"l'':i, 2 Chron. IL 16.) verwendet. 70,000 davon

waren Lastträger, 80,000 brachen und behaueten Steine, 3,600

übten das Amt von Aufsehern. (2 Chr. II. 17.) Am Jordan

wurde eigens eine Giesserei errichtet, welche die metallenen

Kunstwerke lieferte."')

Im Frühling (im Monat Ijar) des Jahres 492 seit dem Aus-

zuge aus Aegypten, von der Schöpfung Adams i. J. 3102 wie Jose-

phus berechnet, wurde der Bau begonnen. Ant.VIII. 3. 1. Nach

1 Kön. VI. 1. begann der Bau im 480, Jahre seit dem Auszuge.

Die Dauer von sieben Jahren ''''-) für den ganzen Bau ent-

128) Vgl. Movers, die Phönizier. II. Bd. I. Tlil. 1849. S. 333. 'HirÖm

ist hebräische, 'Hiriira aramäische Form desselben Namens.

129) Er nennt ihn seinen „Vater" "i^J^- 2 Chron. II, 12. Vgl. 1 Kön.

VII. 14. Dass die Mutter dieses Künstlers auf der einen Seite dem

Stamme Dan, auf der andern dem Stamme Naftali zugewiesen wird, ist

kein "Widerspruch, denn das obere Dan wird als Bestandtheil von Naftali

betrachtet.

130) Aus 1 Kön. V. 18., wo von der Arbeit der syrischen und

hebräischen Werkleute in Holz und Stein gesprochen wird, darf man

nicht schliessen, dass Steine vom Libanon gebracht wurden.

131) Zwischen Sukkoth und Zeredath (2 Chron. 4, 17.), also in der

Gegend von Scythopolis.

132) 1 Kön. VI. 38. Anno quarto (der Regierung Salomo's) fundata

est domus domini in mense Zio (V*) et in anno undecimo mense Bul,

ipse est mensis octavus perfecta est domus . . . aedificavitque eam annis

Septem (2 Chron. 3, 2. 2 Chron. V. 2.) ... In die solemni mensis

Septimi.



11. Der salomoniäche Tempel. 225

spricht der Grossartigkeit des Werkes , wenn man die Zahl

der dabei aufgebotenen Arbeiter in Anschlag bringt.

170. Wir beginnen mit der äussern Eingmauer und

deren Thoren und dem davon eingeschlossenen grossen, oder

äussern Vorhofe mit Bezugnahme auf das oben im Allgemeinen

über die Ausdehnung der Tempelarea Gesagte. Die Mauer,

welche diesen Yorhof umzog, war theilweise nothwendig zu-

gleich Stadtmauer; unstreitig war dieses nach Osten hin der

Fall; wie weit auch nordwärts und südwärts, muss eine nähere

Untersuchung zeigen. Die beiden Geschichtsbücher spreclien

an den Hauptstellen von diesem äussern Umfang gar nicht.

Wir wenden uns zunächst an Ezechiel, aber mit Vorsicht,

denn sein Tempel ist eine Restauration in der Vision.

Er schweigt von Pforten der Westmauer, weil ihm (in

K. 40.) zunächst darum zu thun ist, die schöne Harmonie

zwischen den Thoren des äussern und innern Vorhofes nach-

zuweisen. Nun war aber der innere Vorhof nach Westen hin

geschlossen, ohne Thor. Darum fiel die Veranlassung weg,

von dem Westthore, oder den Pforten gegen die Stadt liin

zu sprechen. Dagegen erhalten wir durch diese Schilderung

von der Pracht, Grösse und Festigkeit der Thorl)auten nach

Ost, West und Süd einen hohen Begrift". Der Vorhof ist,

wenigstens an den Thoren, nach Ezechiel gepflastert (40,17.18.).

An der Mauer hin liegen verschiedene Kammern oder Säle

(niID5!/i5). Ezechiel zählte deren dreissig. (40, 17.)

Wie viel wir von diesen Angaben festhalten können,

hängt von bestimmten historischen Zeugnissen ab. Ein solches

finden wir, ausserhalb der Beschreibung des Tempelbaues, in

der Chronik.

171. Die Chronik enthält gegen das Ende des ersten

Buches (1 Chr. 22 ff.) mit verschiedenen Nachrichten über die

letzten Verfügungen Davids bekanntlich sehr genaue Angaben

über die Dienstordnung und Stammeseintheilung der Priester und

Leviten. Bei Gelegenheit dieser für die Nachkommen Levi's

Hanebcrg, religiöse Alterthümer der Bibel. 15
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wichtigen Auseinandersetzung kommt eine Notiz über die Wacht-

posten der Leviten im Tempel vor (1 Chr. 26, 12 ff.), welche

hieher gehört.

Es werden sechs Thore angegeben, an welchen die Levi-

ten Wache zu halten hätten. 1) Eines gegen Osten. 2) Eines

gegen Norden. 3 u. 4) Zwei gegen Süden. 5 u. 6) Zwei

gegen Westen.

Man darf diese Thore nicht am Innern Vorhofe suchen,

denn dort war entweder keine Wache, oder sie wurde von

den Priestern versehen. Das eigentliche Ostiariat war Sache

der Leviten. *^^) Das Ostthor war durch sechs Leviten, also

am stärksten bewacht; was durch die Lage desselben sich voll-

kommen erklärt. (1. c. V. 14. 17.) Ausgezeichnet war auch

die Wache gegen Norden, vier Leviten sollten hier bei Tage

wachen (V. 17.). Wie klein auch dieses Nordthor sein mochte,

so war auch dieses wahrscheinlich zugleich Stadtthor. An

der Südseite werden zwei Wachtposten unterschieden ; der Eine

steht einfach:
,,
gegen Süden" (n3J^), der Andere „am Hause

Asuppim" (D^DDs^n n^3).
''''

Asuppim wird nicht als Vorrathskammern aufzufassen sein,

wie der Ausdruck von Gesenius") u. A. genommen wird, denn

wir sehen, dass nach deu Wächtern am Betli-Asuppim die

Hüter der Vorraths- und Schatzkammern eigens aufgeführt

werden.*") Es ist zu beachten, dass an einer frühern Stelle

(1 Chr. 23, 4.) der allgemeine Name der levitischeu Thor-

hüter Schoare ha sippim (D^SDn '^lyti^) ist: ,,Wächter der

Thorhallen" ") Die Asuppim werden also eine ausgezeichnete.

133) Vgl. die Notiz der Mischnah über die Tempelwache der Priester

und Leviten nach dem Exile. Middoth I. 1.

a) P]C{< heisst allerdings „sammeln"; aber P|D^ heisst „hinzu-

fügen"; davon wird das syrische nDt<, vestibulum, podium, kommen.

b) 'hi<r\ n^D nniii« tjy, i chr. 20, 20.

c) P]D, W'BU ist nicht die Schwelle derThüre, sondern der freie
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mehrfache Thorhalle auf der Südseite sein. Der Name passt

auf die dreifache Pforte gegen die Südostecke hin/) Wir

dürften also vermuthen, dass dieser dreifache Aufgang im

Wesentlichen schon dem salomonischen Tempel angehörte. Dann

mag das andere Thor, welches einfnch als .,gegen Süden hin"

bezeichnet wird, mit demjenigen übereinstimmen, welches jetzt

unter der Aksa-Moschee sichtbar ist/) Es muss demnach nahe

an der Königsburg gewesen sein.

Dass auf der Westseite zwei Thore zu behüten waren,

geht aus der Vergleichung von V. 16 mit V. 18 hervor. Beide

waren offenbar nahe beieinander, so dass eine AVache der an-

dern gegenüber stand. (V. 16 Custodia contra custodiam.)

Es macht hiebei Schwierigkeit, dass es scheint, als wenn der

ganze Platz um diese Thore herum den Namen Parbar führe

(V. 18. Anfnng 21^^^ ")312^), wie denn der gleiche Name
im altern Buche beide Thore, oder den Platz um sie her

bezeichnet. '•*^)

Raum im Thoreingang, an welchem die Wache Platz hat, wie mit Fürst

s. V. r|p festzuhalten ist.

d) S. Tafel I C.

e) Daselbst lit. D.

134) 2 Kön. 23, 11. „Und er schaffte die Rosse ab, welche die Kö-

nige von Juda der Sonne geweiht hatten , am Eingange zum Hause des

Herrn, bei dem Saale des Eunuchen Nethan-Melech, der im Parvarim

liegt." Das "Wort "IZ"";©, C"'":1""G klingt nicht semitisch. Es ist längst

mit dem persischen Farwar fj«»j), coenaculum, domus aestiva, zusam-

mengestellt worden. Wäre Parbar der Name eines Thores, so könnte

man das altpersische Parobereya „mit Kupfer versetzt" herbeiziehen.

Vgl. Justi, Handb. der Zendspr. S. 187. Oder wollte man einen Thor-

namen aus dem Aegyptischen herleiten, so könnte man an Pe-ro-ouro

„Königspforte " denken. Allein es muss vor allem festgehalten werden,

dass Parvarim, Parbar eine Gegend, ein Platz im Tempelvorhof, oder ein

Gebiet der Stadt ist. Ferner darf nicht in Zweifel gezogen werden,

dass im spätem hebräischen Sprachgebrauch (s. Buxtorf) Parvar soviel

wie „Villa, Vorstadt" ist. Man möclite geneigt sein, hiebei an das kop-

tische erbe „villa" zu denken, was vielleicht dem Ortsnamen Arab

15*
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Gehen wir von dem deutlichem Punkte aus, so finden

wir jedenfalls ein Thor, das mit einem ansteigenden Wall,

oder einer Brücke in Verbindung steht — Mesillah heisst

Hochweg, Gang, Steig, Aufgang. — Nun ist in jüngster Zeit

in der Nähe des sogenannten Teiches Obrak (d. h. El borak)

an der Westmauer ein ähnlicher Ansatz zu einem Brücken-

bogen entdeckt worden, dergleichen man in der Nähe des

Klageortes der Juden, mehr nach Süden, schon seit Jahren

kennt. Der Entdecker des letztern begnügt sich damit, die

Thatsache hervorzuheben. Jeder, der einige Zeit in Jerusalem

verweilte, umsomehr ein gelehrter Consul, muss einsehen, dass

das gegenwärtige Silseleh-Thor, welches über dem neugefun-

denen Brückenüberreste liegt, der Strasse gegenüber steht, die

von jeher eine der bedeutendsten in Jerusalem gewesen sein

muss und die sich im Wesentlichen immer in gleicher Kich-

tung gegen den Tempelplatz gewendet haben muss. Ungefähr

gegenüber dieser Strasse muss immer der westliche Hauptein-

gang gewesen sein. Vielleicht ist der gegenwärtige Name des

Thores (silseleh) nichts, als eine Arabisirung des alten Namens

Me-sillah, wofür silselah (rhO^O) eine mögliche, obschon

nicht wirklich nachweisbare Form ist.

Das zweite, minder bedeutende Thor scheint mit dem

Namen schallecheth (D'Dbp) bezeichnet zu werden. (V. 16.)

Der Name heisst „Niederhauen, Fällen" in der Anwendung

auf Bäume Is. 6, 13. Möglich, dass man in der letzten Zeit

(Josue 18, 52.}, wo nicht auch Kirjath-Arbe zu Grunde liegt. Parbar,

Parvarim wird demnach jenen Theil Jerusalems bezeichnen, welcher

zwischen dem Tempel und zwischen Sion lag, also die Anhängsel des

später sogenannten Tyropoeon-Thales. Es mögen sich da für den Bedarf

des Opfercultus, wie zur Lieferung von Milch, Fellah's — ähnlich unseren

städtischen Milchmännern — angesiedelt haben, welche von den helle-

nistisch gebildeten Juden fast idyllisch, oder homerisch TvQonoioi „Käse-

bereiter" genannt wurden, während sie in der That wahrscheinlich nichts

anderes waren, als arme Bauersleute, Parvarim oder Kefarim, D^"lD3.
• T :

Ygl. unten Anm. 106, c.
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vor der Zerstörung des Heiligthums durch die Chaldäer mit

diesem Namen die Erinnerung an den Eifer des Königs Josias

festhielt, welcher hier die Sonnenrosse seiner Vorgänger zer-

störte (2 Kön. 23, 11.)"'^)

Vor der Hand ist es nicht thunlich, die Einzelheiten, die

sich auf die Thore der äussern Tempelmauer beziehen, noch

genauer zu bestimmen, als wir eben versucht haben
; jedenfalls

wissen wir aber, dass der ganze äussere Vorhof des salomoni-

schen Tempels von einer Mauer umzogen war, die mehrere

sehr bedeutende Thore hatte. Wenn daher Josephus an einer

Stelle zu sagen scheint, dass der Tempelplatz nach Osten hin

durch eine Mauer mit Arkaden abgegrenzt wurde, dass er

aber nach den andern Seiten hin „nackt", d. h. offen war,

(Bell. V. 5. 1.) so muss da ein Missverständniss obwalten.*-'^)

Anderswo sagt dieser Geschichtsschreiber zuerst (Antiq. VIII.

3. 9.), dass der ganze innere Tempelvorhof, welcher die Ge-

stalt eines Viereckes gehabt habe, von grossen und breiten

Arkaden umzogen gewesen sei. Hohe Pforten hätten sich nach

den vier Weltgegenden den Eintretenden geöffnet. Nachdem

er dann von dem hohen Bau der äussern Umfangsmauer ge-

sprochen , fügt er bei, dass Doppelhallen*) mit hohen

Säulen von Monolithen, mit einem Cederngebälk darüber, das

Ganze umzogen hätten. Das stimmt mit unserer bisherigen,

der Bibel entnommenen Darstellung ganz überein. Nur in

Einem Punkte weicht Josephus ab; er sagt, die Thore des

135) Wir denken uns das Thor Schallechet entweder an der Stelle

des spätem Thores an der Brücke über das Tyropöon (lit. E), oder

identisch mit dem Stiegenthor i^, also auch theilweise mitParbar. Frülier

dachten wir bei nz'v'li' an das »La+JI väSJLwwwO „Wasserleitung". Allein

diese ging durch das Mesillah-Thor.

136) S. unten beim zweiten Tempel, wo wir für yv/uy6s an der an-

geführten Stelle XQ'tjfivos vorschlagen.

a) Ito(d (fmXaZ. Vgl. die „Reihen" fi'iTlii^' » 2. Kön. 11, 15.

worüber sogleich das Nähere.
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äussern Vorhofes wären silbern, d.h. mit Silberplatten bedeckt,

die des innern golden (d. h. etwa von Kupfer und vergoldet)

gewesen. Die Chronik weiss nichts von silbernen Pforten des

grossen Vorhofes. Sie sagt ausdrücklich (2 Chr. 4, 9.): „Und

er machte den Vorhof der Priester und den grossen, d. h. den

äussern Vorhof und (er machte) dem Vorhofe Thore und er

überzog ihre Thore mit Kupfer." Nimmt man an , dass die

Chronik von den Thoren beider Vorhöfe spreche, so mag man,

um die goldenen Pforten des innern Vorhofes bei Josephus zu

retten, in Gedanken eine Vergoldung hinzufügen; silberne

Thore für den äussern Umfang kommen nicht zum Vorschein.

Noch ist zu bemerken, dass unter den Thoren dieser

äussern Mauer das nördliche einmal als „ das obere Thor

Benjamins im Tempel" vorkommt.'') Es kann kaum anderswo

an der nördlichen Grenzlinie gewesen sein, als in der Gegend

der nachmaligen Burg Antonia;'') daher das ,,obere" Thor.

Es scheint, dass das ,,Thor Benjamin", an welchem Jere-

mias festgehalten wurde, da er in seine Vaterstadt Anathot

gehen wollte (Jer. 37, 13.), von dem Tempelthore Benjamin

verschieden ist und in der Stadtmauer, oder im Burgumfange

(gegen g h etwa), lag. ''*^)

172. Schritt man über den äussern Vorhof gegen die

Mitte des Raumes, so kam man an eine zweite Vorhofmauer

(er TETQayoji'w oxr.f.iaTi), welche ein Quadrat bildete. Grosse

und weite Säulengänge waren hier (von innen) angebracht.

Vier Pforten, nach den vier Weltgegenden mit goldenen (d. h.

vergoldeten, s. 2 Chron. 4, 9.) Thoren geschlossen, vermittel-

b) nin'' n^22 ii^'n
X^'^'^.v.^

p^^J? y^ja;, Jerem. 20. 2.

c) Wir dürfen ungelähr auf lit. c des Planes, Tafel I, hindeuten.

137) Der Hof „der Warte" mJCTOu lün , in welchem Jeremias

längere Zeit gefangen war (Jer. 39, 15., vgl. 32, 2. 8. 12. 33, 1. 37,21.

38, 6. 13.), wird nicht an der Stelle der nachmaligen Antonia, sondern

nach Nehem. 3, 25. beim „obern Palaste des Königs" am Ostabhange

des Sion zu suchen sein.
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ten den Verkehr zwischen dem äussern und Innern Vorhofe.

(Jos. Ant. VIII. 3. 9.). In diesen Vorhof gingen „vom Volke

alle Jene ein, die sich durch Reinheit und Beobachtung der

Gesetzesvorschriften auszeichneten," sagt Josephus, welcher auch

weiter bemerkt, innerhalb dieser zweiten Ringmauer sei ein

Gitter angebracht gewesen, drei Ellen hoch, das dem Volke

die Annäherung an den Tempel verwehrt habe.''^)

Wird die Unterabtheilung, welche diese unsern Speise-

Gittern vergleichbare Einzäunung bildete, nicht berücksichtigt,

so haben wir im salomonischen Tempel zwei Vorhöfe: den

äussern, welcher dem Lager der Israeliten und den Innern,

welcher dem eigentlichen Vorhofe des heiligen Zeltes ent-

spricht. Wenn die Chronik sagt: Fecit autem atrium sacerdo-

tum (D^^n^n ni.*n) et basnicam grandem (H^n:."! HIIS;."!!)

et Ostia in basilica quae texit aere (2 Chron. 4, 9.), so werden

wir, wie schon angedeutet wurde, die Ausgleichung mit Josephus

darin finden können, dass die ehernen Thore vergoldet waren.

Der grosse Vorhof wird hier im Gegensatze zum Vorhof der

Priester zu nehmen sein. Bei Ezechiel — nicht in der Vision

vom idealen Tempel, sondern in einem Gesichte, das dem Pro-

pheten in den noch bestehenden salomonischen Tempel versetzt

— wird ein äusserer und innerer Vorhof unterschieden. '^^)

Vom Innern Vorhofe spricht die Stelle 1 K. 6, 36. Et

aedificavit atrium interius tribus ordinibus lapidum politorum

et uno ordine lignorum cedri.')

138) Felaov fxkv xaru x^v inf/iö^iov yXöJirav^ &()Cyxov de ttccq''

"EXXtjoc keyö/nepoy, Dass yeiaaog, yetaov im Sinne von Wetterdach,

Schutzdach im Griechischen gebräuchlich sei, lehrt jedes Lexikon. Soll

es ein semitisches Wort sein, so bietet sich das arabische 'häg'izon dar,

was Brustwehr, parabet, heisst.

, 139) Ezech. X. 3. niD''JSn "liinn und V. 5. n"':iiJ^nn 'nn. Eine

engere Bedeutung hat bei Ezechiel miy in der Vision 43, 14.

a) ninnr i^üi n^n n.^io T\'^'b^ n^o^isn niinrrn^< jd^I

Cl"'^» Eupolemos hat sich nach einer später anzuführenden Stelle
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Das stimmt ganz mit Josephus überein, welcher hieher

(Tiodg iisyalag xal nXateiag (VIII. 3. 9.) verlegt-

Insoferne dieser Vorhof auf der obern Terasse des Tempel-

berges lag, konnte er der obere QlvJ? ^)i\l) heissen.

Wenn wir Rücksicht auf das Terrain und die Construktion

des zweiten Tempels nehmen, so können wir uns ziemlich genau

Rechenschaft darüber geben, wo der „obere Vorhof" begonnen

haben möge. Sein Anfang von Osten her kann kaum anderswo

gesucht werden, als da, wo im zweiten Tempel fünfzehn

Stufen angebracht waren, über welche man vom Frauenvor-

hofe aus gegen das eigentliche Tempelgebäude hinschritt. (Auf

dem Plane, Tafel I, Nr. 18.) Ob nun auch im salomonischen

Tempel hier eine Mauer und eine Pforte war und über sie

gegen Osten hin ein ähnlicher Mittelraum lag, wie wir ihn

im Frauenvorhofe des zweiten Tempels finden werden, ist nicht

leicht zu entscheiden. Jedenfalls darf als höchst wahrschein-

lich angenommen werden, dass das „obere Thor" des salomo-

nischen Tempels eben da lag, wohin Josephus im herodischen

Tempel die „grosse Pforte" verlegt.'') (ITi^^i^n "1i?t!/ 2 Kön.

15, 35. 2 Chron. 27, 3.) Durch dieses Thor scheinen die

Priester vom obern Vorhofe aus mit dem Volke vorzüglich

verkehrt zu haben. So wird eine Stelle bei Jeremias (36, 10.)

anschaulich, welche ihrerseits einiges Licht auf die Frage von

der Struktur des Tempels wirft: „Und Baruch las aus der

Rolle die Worte Jeremias im Hause des Herrn in der Kam-
mer Gamaria's, des Sohnes Saphans, des Schreibers, im obern

gedacht, die eben angeführten "Worte hätten den Sinn, dass man nach

drei Lagen Quadersteinen ein Lager Cederngebällc zur Herstellung der

Mauern angewendet habe. Das ist ganz unhaltbar. Eupolemos scheint

nie bei der Erbauung fester Mauern zugesehen zu haben,

b) Vgl. das Nähere unfen beim zweiten Tempel, §. 197. Man
wird die Stelle 2 Kön. 15, 35. kaum so deuten wollen, dass Joatham
ein Thor — und natürlich dazu eine Mauer — an einer Stelle errichtet

habe, wo vorher keines war, sondern dass er dieses Thor erneuerte oder

verschönerte. Es hiess nun das neue Thor. Jerem. 26, 10. 36, 10.
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Vorhofe am Eingänge des neuen Thores in's Haus des Herrn,

dass alles Volk es hörte."

Ausser dem hier genannten Saale {n2\^b)^ der zu Ge-

richtsverhandlungen bestimmt gewesen sein mag (ICD)» gab

es ohne Zweifel, wie im zweiten Tempel, verschiedene andere

Gemächer, welche theils dem Cultus, theils der geistlichen und

weltlichen Kechtspflege gewidmet waren.

Hier hielten manche Propheten ihre ausserordentlichen

Vorträge; so Zacharias, der Sohn des Jojada 2 Chron. 24, 21.

(Vgl. Matth. 23, 35. Jerem. 26, 2 ff. Vielleicht auch 19, 14.)

Hier müssen allerlei Trophäen, Kostbarkeiten, Weihgeschenke

angebracht gewesen sein. (Qui dedit eis hastas et arma regis

David, qui erant in domo Domini. 2 K. XI. 10.)

173. Im nämlichen Vorhofe hatte der König, wie es

scheint, einen eigenen Stand. Hier betete Salomoh bei der

Einweihung des von ihm erbauten Tempels gegen Abend,

gegen die Bundeslade gewendet. Um das Volk zu segnen

und zu belehren, kehrte er sich um und wendete sich dem

Oelberge zu. 1 Kön. VIII. 14 ff. Vgl. 2 Chron. VI. 3. 12. —
Hier nimmt der junge Joas Platz, da Athalia durch Jojada

getödtet wird. 2 Kön. XI. 11. Wahrscheinlich ist der „Sab-

bath -Baldachin" '^n T]p"'C 2 K. 16, 18.') nichts anderes, als

der bedeckte Stuhl, den der König an den Sabbathen einnahm,

wenn er dem Gottesdienst beiwohnte. So erklärt sich, wie

Manasses den „äussern Eingang" *-'^) des Königs durch einen

ringsum geführten Bau QDn) mit dem Sabbath- Baldachin

in Verbindung brachte „um des Königs von Assyrien willen."

Dieser sollte, wenn er nach Jerusalem käme, vom königlichen

c) Die LXX. lesen dafür nDl^'D TD'^D S^efxkhov xrjg xu&ed^as.

140) "Wir denken uns den „äussern Eingang" vom obern Palaste

her im Gegensatz zu einem innem vom untern Palaste aus. Der gedeckte

Gang mag von dem Ende der Xystus-Brücke ts aus, an der Halle EFG
hin gelaufen sein und dann von O aus durch einen Bogenbau gegen

den Tempel hin sich gewendet haben.
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Palaste aus, in einem gedeckten Gange bis zum Tempel-Thron

des Königs gelangen können. Die gleichzeitige Schliessung

von Tempelthüren , wovon die Chronik (2 Chr. 28, 24.) be-

richtet, war eine Maassregel, welche die Sicherheit des könig-

lichen Sonderstandes erhöhte. In Ermangelung einer vollstän-

digen Beschreibung ist uns jede Notiz willkommen.

174. Wir dürfen für die Erläuterung der Lage der Vor-

höfe und der Thore des salomonischen Tempels eine Stelle

nicht unbenutzt lassen, welche von einem im Tempel ausge-

führten Staatsstreich mit einer gewissen Ausführlichkeit Be-

richt erstattet. Trotz ihrer Dunkelheit in mancher Beziehung,

spricht sie in anderer Hinsicht deutlich. Die Archäologie

nimmt das Deutliche unmittelbar an und sucht aus dem Zu-

sammenhange das Dunkle dankbar aufzuklären. Wir haben

den Bericht über die Kevolution, durch welche der gewaltige

Hohepriester Jojada die tyrannische Königin Athalia stürzte

und deren Enkel Joas auf den Thron setzte, doppelt, in 2 Kön.

XL und 2 Chron. XXITL

Jojada gewinnt die Hauptleute der Leibgarde (der Karim

und Razim) und verabredet mit ilmeu den Plan, wie sie, ohne

Aufsehen zu erregen, in den Tempel eintreten und dort ihre

Posten einnehmen sollten. Drei Abtheilungen sollten die Thore

gegen einen etwaigen Ueberfall der Anhänger der Athalia be-

setzen, die übrigen den jungen König bewachen. Ihr Eintritt

in den Tempel sollte dadurch geheim bleiben, dass sie sich

an die Priester und Leviten anschlössen, welche zu ihrem

Dienste während einer Woche am Freitag Abends einrückten.")

Es war natürlich, dass vor allem jener Eingang besetzt

wurde, welcher der Köuigsburg am nächsten war (2 K. 11, 5.

Tjbon n^D D'lDWt^ 2 Chron. 23, 4.) Wir denken uns diese

Wache an jenem Eingang, der jetzt von der Aksa -Moschee

bedeckt ist. Die Chronik (V. 4.) hat diesem Posten jenen

a) Sie sollten r\2\L' "»J^l! sein.
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vorangestellt, welcher sich mit den levitischen Wächtern der

„Thorhallen" (D^-Dm) vereinen sollte. Vom altern Berichte

(V. 6.) wird dieser Posten bezeichnet als: .,Ain Thore hinter

den Läufern." Dieses Thor wird kein anderes, als das mit

drei Eingängen an der Südseite des Tempels sein. Hier haben

wir schon oben die Asuppim erkannt. Dass es an imserer

Stelle als: ,,Hinter den Läufern" bestimmt wird, erklärt sich

daraus, dass hier ein Hippodrom gewesen sein wird. '^')

Hinsichtlich des dritten Postens stimmen zwar beide Quellen

insofern überein, als sie offenbar ein und dasselbe Thor meinen;

das Buch der Könige nennt dasselbe aber Sür, die Chronik

Jesöd. Der erstere Name ("llOn I^J^) „Thor des Weggehens"

wird dem Thore entgegengesetzt sein, durch welches man

regelmässig eintritt. Lag dieses auf dem Ophel, so musste

das ,,Thor des Weggehens" gegen Norden oder Westen liegen.

Letzteres scheint die Chronik im Sinne zu haben, denn ("lyj!/

TiD^") „Thor des Fundamentes" wird auf jene westliche

Rückseite des Tempels hinweisen, an welcher zunächst eine

grossartige Grundlegung stattfinden musste, wenn das Tenipel-

haus rückwärts, d. h. an der Stelle des Allerheiligsten in

gleicher Hohe zu stehen kommen sollte, wie der noch gegen-

wärtig hervorragende Stein Eisachrah. Sehen wir von den

beiden Namen ab, so ist an und für sich klar, dass ausser

den Südthoren für die Action keines so wichtig war, wie das

Hauptthor gegen Westen.

141) Vgl. die chaldäische Uebersetzung zu Jerem. 31, 40. J^D^*!

{^^jQn, was durch C^CIC riü1"lC, d. i. liippodromos, übersetzt wird.

(S. Buxt. 8. V. {^D"*"! ) Wenn Adrichomiu? übrigens hieher den Hippo-

drom verlegt, so hat er zunäclist den von Herodes gebauten im Auge.

Jerusalem, Colon. 1584. nr. 52. „Hippodromus, hoc est Circus oblongus

muris septu«, qui contra meridionalem rogioncm templi situs erat, in quo

equi curäu, agilitate et velocitate exercebantur." Die normale Länge

eines Circus ist, wenn wir niclit irren, ein Stadium. Die Südseite des

Tempels misst etwas über ein Stadium.
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Ausserdem sorgte Jojada dafür, dass die Zugänge zu dem^

Innern Vorhofe strenge bewacht wurden, weil dort der junge

König war (2 K. XL 7 ff. und V. 11.) ^ Die östliche Pforte

des Innern Vorhofs scheint geschlossen worden zu sein; gegen

sie hin, an den Arkaden, hielt sich der König auf. Daher der

Auftrag: „Wer sich den (Säulen-)Reihen nähert, soll getödtet

werden und ihr sollt um den König sein, wenn er eingeht

und ausgeht." (V. 8.)

In diesem Innern Vorhofe nun wird Joas als König ge-

krönt; er nimmt den ihm gebührenden Platz über einer Säule

ein. (2 K. XI. 14 und 2 Chr. 23, 13.) Da sieht ihn Athalia,

die von dem ungewöhnlichen Lärm veranlasst, wahrscheinlich

allein, oder nur von Frauen begleitet und desshalb nicht zurück-

gehalten, in den Tempel hereinkommt.

Da giebt Jojada den Befehl, sie zu tödten, aber — und

das ist für die Struktur der Vorhöfe von Werth — „Er be-

fahl ihnen, führet sie hinaus, ausserhalb der Arkaden*') und

wer ihr nachfolgt soll mit dem Schwerte getödtet werden.

Der Priester befahl nämlich, dass sie nicht im Hause des

Ewigen sollte getödtet werden. Da legten sie Hand an sie

und sie kam auf dem Wege zu dem ßossthore an den Königs-

palast und wurde da getödtet." (2 K. XL 15. 16.) Man ist

über die Lage des Rossthores sicherer, als über die der mei-

sten Thore. Man kann es nirgends, als in der Nähe der Süd-

ostecke des Tempels suchen. Wir denken uns, dass jener

Theil der Stadtmauer, welcher den Ophel umzog, sich etwas

um die Südostecke herumbog und dass für die vom Oelberg

her Kommenden das ,,Rossthor" '**) der nächste Eingang war,

a) Die G"'2i"l, welche auf der linken und rechten Seite des Tem-

pels wachten, sind wohl identisch mit den beiden Gehörten (Vers 7).

b) Es ist auffallend, dass man unter PlITlti'' Soldatenreihen rer-

Btehen konnte. Sowohl die Säulenreihe des Innern, als des äussern

Vorhofes konnte Pimti' heissen.

142) Auf dem Plan Tafel I ist Bb als der muthmassliche Ort des



II. Der salomonische Tempel. 237

durch welchen sie, von Nord nach Süden schreitend, hart an

der kolossalen Tempelmauer, auf die Fläche des Ophel ge-

langten. Yon hier aus stand es frei, durch das grosse Thor

— wie wir annehmen , Asuppim, welches am nächsten lag —
oder durch das mehr gegen Westen hin, an der Königsburg

liegende in den Tempel hinaufzusteigen. Athalia sollte vom

Innern Vorhofe weg, wo man sie festnahm, durch das Ross-

thor etwa in's Kidronthal geschleppt werden. Die Vollführer

des Blutbefehls hatten aber kaum den Tempel verlassen, so

machten sie ihrem Leben an der Königsburg ein Ende.

Wie dunkel auch mehrere Momente in dem Bericlite über

dieses Ereigniss sein und vielleicht bleiben mögen, am Schlüsse

ist jedenfalls ganz klar ausgesprochen, dass das Rossthor in

der Nähe der Königsburg war. Da nun jenes Thor von der

Südostecke des Tempels nicht verlegt werden kann'^*) und

auf der Ostseite des Tempels kein Raum für die Residenz

war, so muss sie südlich vom Tempel gelegen sein.

Wir wenden uns von der Untersuchung über die Ausdeh-

nung und Struktur der Vorhöfe zu den Geräthen des Innern

Vorhofes, welcher dem Vorhofe der Stiftshütte entsprach und

wie diese einen Altar für blutige Opfer enthielt. Da unter

den blutigen Opfern die Brandopfer die gewöhnlichsten waren,

nennen wir ihn Brandopferaltar.

175. Der Brandopferaltar war gerade doppelt so gross,

wie der ganze vordere Raum der Stiftshütte, zehn Ellen hoch,

zwanzig Ellen lang und breit. Er war von Erz (2 Chron. 4, 1.),

Rossthores bezeichnet. So erklärt sich der an der Südostecke noch

sichtbare Vorsprung eines Bogens, in welchem wir den Rest des Rossthor-

Bogens wieder erkennen.

143) Thenius zu 2 Reg. XI. 15. ist, da er den untern Palast des

Königs nicht anerkennen will, genöthigt, einen eigenen „Rosseingang"

jenseits des Tyropöon anzunehmen und ihn vom Rossthore zu unter-

scheiden, obwohl in der Chronik (2 Chr. 23, 15.) deutch lyB' KDD
C^DICn steht.
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was aber so zu verstehen ist, dass von aussen eine eLerne

Hülle den Kern deckte. Natürlich musste ein Antritt zum

Roste hinauf führen und ein Umgang ringsum laufen. Mit

Einrechnung des Letztern mag der ganze Umfang wohl gegen

achtundzwanzig Ellen in's Gevierte gehabt haben. NachEupo-

lemos bei Alexander Polyhistor war der Altar fünfundzwanzig

Ellen lang, zwanzig Ellen breit, zwölf Ellen hoch. (Bei Carl

Müller, fragm. III. S. 227.)

Diese Opferstätte dauerte nicht so lange, wie der Tempel.

König Ahas setzte einen nach heidnischen Vorbildern gefertigten

Altar an seine Stelle. 2 Kön. 10, 10 ff. Der Altar Salomo's

sollte, wie es ausdrücklich heisst, nur zum Ansehen dienen.

(V. 15.) Bei der Plünderung des Tempels durch die Chaldäer

scheint derselbe ganz verschwunden gewesen zu sein. Ueber

den Innern Kern dieses Altares schweigt die Bibel. Wir

zweifeln nicht, dass der noch sichtbare ,,Fels" des muhamme-

danischen Domes der Kern des salomonischen, wie des seru-

babelischen Altares war. (Das Nähere beim zweiten Tempel.)

176. Dem vergrösserten Maassstabe des Altares entsprach

die Menge der Nebengeräthe. Neben Zangen, Schaufeln, Ga-

beln, nennt die Schrift eine Vorrichtung, welche sie Gestelle

oder Gestühle (HI'Ji'Dp) heisst. 1 Kön. 7, 27—38. Auf

vier Bädern sass ein ehernes Gefäss in der Gestalt eines

Würfels; aus der Oberfläche ragte trichterartig die Mündung

hervor, durch welche Wasser in den Kasten gegossen wer-

den konnte. Die Seitenfelder waren mit Bildern von Che-

rubim, Löwen, Rindern und Palmen mit Guirlanden ge-

schmückt. Der Kasten war drei Ellen hoch und vier Ellen

lang und breit. Die Beschreibung dieser Vorrichtung ist

etwas complicirt. Die Kunst hatte hier offenbar die doppelte

Aufgabe, einem Bedürfnisse des Opfercultus zu entsprechen

und zum Schmucke des Tempels beizutragen. Das Opfer-

fleisch wurde in den Becken dieser Kästen gewaschen; der

unreine Abfall sank durch den Trichter auf den Boden, so
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dass der störende Anblick dieser Dinge während der Opfer-

handlung beseitigt war.

177. Eine unerwartete Beleuchtung erhielten die salomo-

nischen Gestühle durch einen archäologischen Fund seltener Art,

der vor einigen Jahren bei dem Dorfe Peccatel eine Meile

von Schwerin (Mecklenburg) gemacht wurde. Es war ein kleiner

Wagen von Bronze mit vier Rädern, welche ein Becken mit

einem cylinderförmigen Halse trugen. Seitdem Nilsson'"*') durch

verschiedene Denkmäler es wahrscheinlich gemacht hatte, dass

an der Ostsee die Phönizier sehr eingi-eifend und nachhaltig

gewirkt haben, konnte man mit dem mecklenburgischen Funde

die von phönizischen Künstlern in Jerusalem gefertigten Ojifer-

geräthe vergleichen, was denn auch bereits von H, Piper

(1858) geschehen ist.')

178. Dem kolossalen Altare entsprach eine verhältuiss-

mässige Vergrosserung jenes Geräthes der Stiftshütte, welches

bei Moses Kijor (n*i'''2) hiess. Das entsprechende Gefäss im sa-

lomonischen Tempel hiess das gegossene Meer (p^^D D^H
1 Kön. YII, 23.). Dieses Bassin war von Kujjfer gegossen;

es hatte dreissig Ellen im Umfang, also zehn Ellen im Durch-

messer (decem cubitorum a labio usque ad labium. Das.). Seine

Höhe betrug fünf Ellen. Zwölf Rinder, ebenfalls aus Erz ge-

gossen, trugen es. Diese waren in vier Gruppen zusammen-

gestellt, je drei nach jeder AVeltgegend. Natürlich waren ihre

Köpfe nach aussen gekehrt. (Quorum posteriora universa in-

trinsecus latitabant. 1 K. 7, 25.) Hiedurch kam das Becken

selbst so hoch zu stehen ''), dass es unmöglich war, unmittel-

bar aus demselben sich zu waschen. Man wird annehmen

144) Die Ureinwohner des Skandinavischen Nordens. Aus dem

Schwedischen. Hamburg 1803. Die Abbildung des Wagens S. 28.

a) Das Nähere bei Nilsson 8. 2G und Lisch, Jahrbücher des

Vereins für Mecklenburgische Geschichte. IX. (1844.) p. 309.

b) Man müsste nur die Rinder knieeud oder liegend denken, was

aus ästhetischen Gründen am nächsten liegt.
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müssen, dass das Wasser durch Hähne — etwa an den Mäu-

lern der Einder — konnte ausgelassen werden, wenn ein Priester

die Hände und Füsse waschen wollte. '^•^) Vor den Füssen

der Stiere wird man dann eine Einfassung denken müssen,

welche das herabfliessende Wasser zusammenhielt, falls nicht

unter jedem Hahn Rinnen oder Abzugsröhren waren. lieber

die Verzierung dieses Beckens weicht der ältere Bericht (1 K.

VII. 24.) vom Jüngern (2 Chron. 4, 3.) ab; jener nimmt

Spitzgurten (Dii^pC) als Verzierung an, dieser Rinder, was

man von Köpfen gedeutet hat. Bedeutender ist die Abweichung

in den Angaben hinsichtlich der Grösse des Gefässes; nach

der altern Urkunde hielt es 2000 (1 K. 7, 26.), nach der

Jüngern 3000 Bath. (2 Chr. 4, 5.) Lightfoot, welcher diese

Abweichung und die Unmöglichkeit selbst einer Capacität von

2000 Bath bei einer Höhe von fünf und einem Durchmesser

von zehn Ellen hervorhebt, weist auf die Ausgleichung des

Talmud hin, nach welchem das Gefäss nach unten sich als

viereckiger Kasten erweitert hätte. '•*^)

179. Westlich vom Brandopferaltar erhob sich die Vor-

halle des Tempels, welche mit zwei ausgezeichneten ehernen

Säulen geschmückt war. Will man sich vom Tempelbau

145) Dass die Priester nicht bloss die symbolische Waschung von

Händen und Füssen vornahmen, sondern sich auch ganz badeten, nimmt

der Verfasser von „Schilte ha gibborim" an. (In Ugol. Thes. IX. p. 224.

Ecce removit Salomon mare ab eo spatio, quod erat e regione portae

vestibuli ad orientem atrii, eo quod non esset conveniens et decens

sanctitati domus, ut sacerdotes nudi se lavarent e regione portae vesti-

buli.) Lightfoot (descriptio templi in Ugol. IX. 7G0j unterscheidet

zwei Waschungen; die von Händen und Füssen wäre aus den Hahnen
geschehen, die ganze Waschung hätte im Becken stattgefunden. Das

ist ein Irrthum; die Priester badeten sich nie im offenen Vorhofe. S.

unten beim zweiten Tempel.

146) Descriptio Templi bei Ugol. Thes. IX. p. 7G0. Vgl. Thenius
(„die althebräischen Längen- und Hohlmaasse" in den Studien und Kri-

tiken von Ullmann und Umbreit. 184G. I. S. 133 f., verglichen mit S. 90

—103) bei Bahr, der salomonische Tempel, S. 216 f.
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Salomo's eine bestimmte Vorstellung machen, so kommt natür-

lich am meisten darauf an, wie die Fronte beschaffen war und

wie die von der Schrift mit der grössten Aufmerksamkeit be-

handelten Säulen zur Vorhalle sich verhielten. Hier begegnen

wir aber einem l)is auf die Gegenwart fortgesetzten alten

Streite der Archäologen, welcher theils durch die Dunkelheit,

theils die — wenigstens scheinbaren — Widersprüche der Ori-

ginalberichte veranlasst ist.

Nach beiden biblischen Berichten war die Länge des

Tempelgebäudes (von Ost nach West) sechzig Ellen (1 K. VI. 2.

2 Chr. 3, 3.). Auch hinsichtlich der Breite herrscht Ueber-

einstimraung: zwanzig Ellen, und auch darüber, dass die Vor-

halle sich an der Fronte (von Nord nach Süd) nach der Breite

des Tempels, d. h. zwanzig Ellen ausgedehnt habe. Die Höhe

des Tempels wird (1 K. VI. 2.) zu dreissig Ellen angegeben,

was, wie wir weiter sehen werden, von der innern Höhe der

Cella des Heiligen verstanden werden muss. Die Tiefe der

Vorhalle (von Ost nach West) giebt das 1. Buch der Kön.

(VI. 3.) zu zehn Ellen an; die Chronik schweigt darüber,

dafür giebt sie die Höhe der Vorhalle zu hundertundzwanzig

Ellen an (2 Chr. 3, 4.). Diese Höhe der Vorhalle, gerade

das Vierfache der (freilich nur innern) Höhe des Tempels,

rausste den Architekten auf den ersten Blick auffallen. Hirt

(S. 24.) erklärt die Angabe der Chronik für einen Irrthum.

„Diese Höhe ist . . gegen alle Wahrscheinlichkeit: erstlich ist

keine Spur vorhanden, wozu diese thurmartige Höhe hätte

dienen sollen.; zweitens geht vielmehr aus andern umständen

hervor, dass diese Höhe (die Dachung abgerechnet) nicht über

zwanzig Ellen betrug. Der Tempel nämlich hatte Fenster,

welche in das Heilige Licht gaben und wie wir nachher sehen

werden, nur an der Frontseite über dem Vorhause angebracht

werden konnten.'"^') Stieglitz (Gesch. der Baukunst 1827.

147) Hirt will demnach an der angeführten Stelle der Chronik

Uaneberg', religiöse Alterthümer der Bibel. 1(J
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S. 130) findet eine so hohe Vorhalle nicht anstössig. „Es war

ein thurmähnliches Gebäude, zum Schutz des Tempels, zur

Erhöhung der Würde des Ganzen, von dem wir uns dann eine

deutliche Vorstellung machen können, wenn wir uns an die

Propyläen und die hohen Hallen der ägyptischen Tempel er-

innern." Der Weg, welcher hiemit zur Ausgleichung der

Schwierigkeiten bezeichnet war, wurde bald wieder verlassen

und selbst Bahr schloss sich nicht an Stieglitz an.'"*^)

Streber indess, einer der tüchtigsten Kenner der Kunst-

archäologie, hielt an den ägyptischen Pylonen fest, nahm aber

an, dass der Bericht in der Chronik in dem Sinne zu verstehen

sei, dass zwei Pylonen, jeder zu sechzig Ellen Höhe die Vor-

halle gebildet haben. Ausgehend von der Meinung, dass das

ganze Tempelhaus nur dreissig Ellen Höhe gehabt habe und dass

eine Halle, die mehr, als ums Doppelte über den Tempel

emporragte, unzulässig sei, griff er zu jener künstlichen Deu-

tung. ^^»)

Obwohl diese sich nicht halten lässt, ist doch der Grund-

gedanke so gut in den Analogien der ältesten Baukunst be-

gründet, dass auch de Saulcy auf ihn zurückkam, freilich

auf einem unerwarteten Wege. Er nimmt an (Art Judaique

1858. S. 105 f.), dass die Vorhalle nur sechzig Ellen vom

Boden aus sichtbar in die Höhe gestiegen sei, dass aber die

dazu gehörigen Substructionen ebenfalls sechzig Ellen betragen

statt 120 Ellen 20 Ellen lesen, C"'~;t^^'*;i Hi^D H^iinV Statt HN^ wäre

nöi< zu lesen, oder da3 Wort wäre einfach zu streichen. Allein schon

die LXX. lasen 120 xiu vxpog tt^'/cw»/ kxiaov etxoai. Ebenso hat Jo-

sephus gelesen. (Antiq. VIII. 3. 2. Tauchn. t. II. p. 183.)

148) Die erneuerten Einwendungen sind von Dr. Franz Streber

„Ueber die Vorhalle des Salomonischen Tempels" (Münchner gelehrte

Anzeigen und Sonderabdruck, 1850) S. 25 ff. analysirt.

149) Zu ihrer Unterstützung führte er an, dass auch die Hohe der

Säulen Jachin und Boas in Einem Berichte durch Addition der Höhe

beider Säulen ausgedrückt sei, was, wie wir bald sehen werden, nicht

begründet ist.



II. Der salomonische Tempel. 243

haben. Er stützt sich hiebei auf Josephus (Antiq. VIII. 3,2.),

welcher bei der Beschreibung des Tempels nachdem er gesagt

hatte, dass der Tempel sechzig Ellen hoch war und zwanzig

Ellen breit, beifügte: Kava tovtov Se aXXog riv eyqysQintrog

iffog toTg juergoig, üaie elvai xo näv vipog xco vatS nrixcJov

kxaxov xai eixocri. — H. de Saulcy scheint vergessen zu

haben, "^^) dass unmittelbar nach den angeführten Worten eigens

und deutlich die Höhe der Vorhalle zu hundertundzwanzig

Elleu angegeben wird und dass die vorangehende Aeusserung

von einer Höhe des Tempels zu sechzig Ellen mit der direkten

Angabe der Bibel dadurch ausgeglichen wird, dass man über

der Cella von dreissig Ellen ein Obergemach (vneQcpov) von

zwanzig bis dreissig Ellen annimmt.")

Damit scheint die letzte .Schwierigkeit gehoben zu sein;

war das eigentliche Tempelhaus — Cella und Obersaal —
sechzig Ellen hoch , so bildet eine Vorhalle von hundertund-

zwanzig Ellen Höhe keine architektonische Schwierigkeit mehr.

Nur die schmale Basis von bloss zwanzig Ellen Länge (an

der Fronte des Tempels hin) und zehn Ellen Tiefe erregt

grosses Bedenken und würde einen pylonenartigen Vorbau von

hundertundzwanzig Ellen nicht zulassen, wenn nicht ange-

nommen würde, dass jene zwanzig und zehn Ellen nur im

Lichten gerechnet seien, d. h. dass nur angegeben sei, wie

viel Eaum im kolossalen Pylonenbau offen war, um die Pforte

des Tempels zu zeigen. De Vogue nimmt ebenfalls an, dass

die Maasse im Lichten angegeben seien und construirt die Vor-

halle als einen Pylon nach ägyptischen Vorbildern. *'^')

150) De Vogue hat (Le Temple p. 28) gegen de Saulcy erinnert,

dass der Felsengrund unter dem Tempel so tiefe Fundamente weder

nöthig noch möglich machte.

a) Ueber diesen merkwürdigen Oberraum über der Cella des

Tempels und dem Allerheiligsten s. unten beim zweiten Tempel,

151) De Vogue verwirft übrigens die Angabe der Chronik von

16*
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Ihm leuchtet besonders das zutreffende Ansteigen der

Zahlenproportion ein, die Vorhalle (nach ihm sechzig Ellen)

war das Doppelte des Tempels (dreissig Ellen), das Dreifache

des Allerheiligsten.")

Würde dieser Archäologe beachtet haben, dass der Tempel

nach Josephus sechzig Ellen hoch war, so würde er wahrschein-

lich eine Erhebung des Pylonen zu 120 Ellen symmetrisch

gefunden haben/) (Vgl. die Darstellung auf Tafel II, Fig. 2.)

Jedenfalls aber darf die Zeichnung, welche de Vogue von der

Fronte des salomonischen Tempels giebt (le Temple, pl. XIV.),

als das Sicherste angenommen werden, was die Archäologie

hierüber dem Auge muthmasslich vorführen kann.

180. Auf dieser Zeichnung erscheinen die beiden Säulen

Jach in und Boas, als wesentlicher Bestandtheil des Portals,

nicht freistehend. Die Frage, ob diese Säulen frei dastanden

oder mit dem Bau der Vorhalle verbunden waren, wurde ver-

120 Ellen als absurd, die Ziffer sei aus Unachtsamkeit verdoppelt. Er

stellte die Maasse des Tempels so zusammen (S. 29):

Kpaisseiir. Hautiur. I.argeur. I.oiigueur.

Pylone (dans oeuvre) ... — (id 20 10

Hekal — ?>U 20 40

Debir — 20 20 20

Murs du Pylone 5 — — 10

Murs du Hekal T) — — (>

Mur de refend du Debir . . f) — — f)

Murs des chambres laterales . H — — 5

Chambres laterales .... — — — 4

Longueur totale hors oeuvre 100

Largeur totale (deduite des chiffres precedents) . 50

Die Art, wie de Vogue sich die Fa^^ade des salomonischen Tem-
pels denkt, ist auf Tafel II, Nr. 4 dargestellt. Dazu Nr. 3 als architek-

tonische Darstellung des Querschnittes der Vorhalle.

a) S. Streber 1. c. S. 11.

b) Ich will hieniit nicht sagen, dass das Hauptbedenken gegen

eine so enorme Höhe der Vorhalle durch die Hinweisung auf die Höhe
des Tenipelhauses zu sechzig Ellen gehoben sei. Die Hauptschwierigkeit

liegt in der dünnen Basis.
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schieden beantwortet. Meyer, Grüneisen und Merz ver-

traten in neuerer Zeit die Ansicht, dass die Säulen mit dem

Tempel verbunden waren; Bahr dagegen suchte zu beweisen,

dass sie frei standen. Hatte man freistehende Säulen vor

Augen, so konnte, ja musste man auf jene symbolischen Deu-

tungen gerathen, die Bahr") überblickt. Man sah in diesen

salomonischen Säulen eine Nachahmung ägyptischer Obelisken,

oder gar syrischer Phallusbilder; das Kitual der Freimaurer

verwerthete den Jachin und Boas zu beliebten Emblemen.

(Krause, die ältesten Urkunden der Freimaurerbrüderschaft.

I. 1. S. 221.)

All das und auch die schöne Deutung Bährs, wonach

diese Säulen: „ Theokratische Sieges- und Bundesdenkmale"

(S. 196.) waren, fällt ganz oder theilweise weg, wenn wir eine

Verbindung derselben mit dem Bau der Vorhalle annehmen.

Und anders kann man wohl die Stellen 1 K. VII. 19, 21. nicht

leicht deuten. „Und die Kapitale, welche auf den Säulen

sich befanden, hatten Lilienform in der Vorhalle, vier

Ellen. . . ." ,,Und er richtete die Säulen auf an der Vor-

halle des Tempels" 63^"|^ D^i^^^). '")

Die zur Rechten erhielt den Namen Jachin (p^^, d. h.

„er richtet auf, er stellt fest"), die zur Linken hiess Boas

(1^3)- Die Erläuterung dieses Namens hat einige Schwierig-

keit. Man dachte früher fast durchaus an eine Zusammensetz-

ung aus 2 „in" und ij; „Stärke", also „Mit Stärke". Gese-

c) Der salomonische Tempel, S. 206 ff.

152) Für das Freistehen dieser Säulen sprechen vorzüglich drei

Umstände: 1) Sie werden in 1 Kön. VII. nicht mit dem Tempel, son-

dern bei den Erzarbeiten erwähnt. 2) Sie waren aus Metall, der Tempel

von' Stein. 3) In der Chronik heisst es ausdrücklich, dass sie vor der

Halle standen (2 Chr. 3, 15. 16.). Zu diesen von Streber angeführten

Gründen kann man die Autorität von Alexander Polyhistor (C.^Müller,

Fragm. III. 227) hinzufügen, der kaum anders, als von freistehenden

Säulen verstanden werden wird.
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nius nimmt das Arabische yju ,,hurtig sein" zu Hülfe und

giebt ,,alacritas" als Bedeutung an. Vielleicht wurden diese

Namen, welche als Personennamen bekannt sind, gewählt, um
zwei verdiente Männer zu ehren.

Hinsichtlich der Maasse dieser Säulen scheint die ältere

Quelle (1 K. VII,) mit der Jüngern im Widerspruche zu sein.

Diese giebt (2 Chr. 3, 15.) 35 Ellen, jene (V. 15.) achtzehn

Ellen Höhe an. Die Differenz wurde von Streber (1. c. S. 15 f.)

durch die Annahme ausgeglichen, dass die Chronik die Höhe

beider Säulen addire. Eine solche Art der Zählung sollte zu-

gleich erklären, wie die Chronik die Höhe der beiden Pylonen

an der Vorhalle addirt zu 120 Ellen angebe. Allein abgesehen

von der Seltsamkeit einer solchen Berichterstattung trifft ja

die Zahl nicht zu, da 18 nicht die Hälfte von 35 ist. Man

wird vielmehr im Buche der Könige achtzehn Ellen vom

Schaft der Säulen verstehen müssen; da das Säulenhaupt dort

zu fünf Ellen angegeben wird, bleiben noch zwölf Ellen für

die Stufen des Tempels zu berechnen. So ergeben sich

fünfunddreissig Ellen vom Boden des Priestervorhofs aus ge-

rechnet.

Die Verzierung der Kapitale dieser Säulen ist in der

Schrift mit einer auffallenden Umständlichkeit beschrieben;

wir sehen, dass da eine netzartige Composition von Zierrathen,

mit einem Kettenwerk verbunden, angewendet war. Villalpandus

hat zur Veranschaulichung verschiedene Kapitale römischen

Styles in Kupfer stechen lassen. Das „Lilienwerk" giebt ein

Recht, die ägyptische, palmenartige Form der Säulenkapitäle

anzunehmen. Hinsichtlich der „Ketten" und „Granatäpfel" ist

eine Bemerkung von Jul. Braun zu beachten. Obwohl sie

hinsichtlich der Säulenkapitäle unrichtig ist, wird sie dazu

beitragen können, die Vorstellung von der Ausschmückung des

Tempels zu vervollständigen. Er erinnert an die Verzierung an

dem Thronhimmel des Königs Darius, wie er auf den Pfeilern

der hundertsäuligen Halle zu Persepolis abgebildet ist. „Dieser
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Thronhimmel säumt sicli mit dem hängenden Kettenwerk,

wie mit einem breiten, gestickten Spitzengurt. Die Schnüre

kreuzen sich dreimal, nicht wie hier (1 Kön. VII. 17 ff.) sieben-

mal und haben nach unten hängende Quasten statt der Gra-

natäpfel. Wir erlauben uns, einen solchen Kettengurt oben

an die offene Vorhalle des Tempels zu hängen, so dass er die

Kapitale bedeckt, welche jenseits des Gitters sind. Man hat

diesen Gurt in zwei Stücken angefertigt und hinaufgehoben

vermuthlich seiner Schwere wegen und hat ihn erst oben ver-

knüpft. Nun lassen die Granatäpfel, die in zwei Keihen daran

hängen, „ins Freie liängen," wie es bei Jereraias heisst (52, 23.),

sich allerdings zählen, für den Anblick der Kapitale aber

bleiben, wenn wir diese Last hinweggeschoben, nur die Aus-

drücke „Bauch oder Kessel, Kelch" und darüber das „Lilien-

werk" übrig. Es ist offenbar das persische Kapital mit

seinem gesenkten und gehobenen Kelch und darüber der jonische

Volutenstock, dessen herausgeschweifte Rollen mit den aufge-

rollten Blumenblättern der Schwertlilie verglichen werden."''^')

Der Tempel sell)st war im Ganzen sechzig Ellen lang,

zwanzig Ellen breit und dreissig Ellen hoch 1 K. VI. 2. Diese

Angabe über die Höhe kann nicht anders, als von der innern

Höhe des vordem Kaumes, des eigentlichen hecal (^^^H) ver-

standen werden, denn die ganze Höhe bis zum Dache war,

wie Josephus angiebt, sechzig Ellen (Antiq. VIII. c. 3. §.2)*);

153) Jul. Braun, Gesch. der Kunst. 185C. I. S. 407 f. Der Wort-

laut der Darstellung in 1 Kön. VII. läset die Trennung der „Granatäpfel

und Netze ** von den Kapitalen nicht zu; aber die Einwendungen Braun's

mögen neue architektonische Studien über diesen Gegenstand veranlassen

und als nicht unwahrscheinlich mögen wir gelten Jassen, dass der Pla-

fond des innern Raumes der Vorhalle und vielleicht auch der Cella des

Tempels in ähnlicher Weise verziert war, wie Braun will. Wie sich

de Voguü die Kapitale dieser Säulen vorstellt, ist auf Tafel II; Fig. 5

abgebildet.

a) Tö jusf ovf vipog i^y k^^xoyru nyj^öjv, tiüy ö'^aitüjy (andere

sechzig Ellen) xal xo ,u^xog, ev^og (feiscoat.
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es blieb also über der Cella des Tempels ein Eaum zu einem vm^-

Q(Sov von zwanzig bis dreissig Ellen Höhe übrig. Ueber dem

Allerheiligsten muss dieser Oberraum um zehn Ellen höher

gewesen sein"), denn das Allerheiligste war ein Cubus von

zwanzig Ellen (1 K. 6, 16. 20.). Die Länge des Tempels war

so vertheilt, dass vierzig Ellen auf das Heilige, den Hecal,

zwanzig Ellen auf das Allerheiligste kommen. (1 K. 6, 17.)

War die Vorhalle, in Gestalt eines ägyptischen Pylonen,

doppelt so hoch, wie das eigentliche Tempelhaus, so begreift

man, wie der Dichter den Tempel mit einem Einhorn ver-

gleichen kann. Psalm 78, 69.

Wer von Bethanien her den Tempel gegenüber erblickte,

oder von Norden her, etwa über Hizmeh kommend, von ferne

mit dem Berge Sion und seinen Burgen den Tempel sah, dem

musste an diesem das Himmelanstrebende des Terrassen-
baues und, falls Josephus uns recht berichtet (Ant. VIII. 3. 2.),

das Festliche und Vornehme des Hochbaues aus weissem
Marmor '•^^) am meisten auffallen.

Ueber die Form des Daches spricht weder die Schrift,

noch Josephus. Es bleibt nichts übrig, als dasselbe nach der

Analogie alter Bauwerke zu ergänzen. Man wird demnach

auf keinen Fall an ein Giebeldach denken können. (Hirt,

Schnaase und Stieglitz hielten die Vorstellung Lunds, der ein

b) DeVoguc jedoch (s. die Abbildung auf Tafel II, Fig. 2)
nimmt au, dass das Dach des Tempels terrassenartig aufsteige. Das scheint

uns nicht begründet.

154) Die Schrift stimmt, wie wir oben sehen, mit der Angabe des

Josephus hinsichtlich der Aufführung der Wände des Tempels {(c/Qt tijg

oQocp^s ex kevxov U&ov) nur in sofern überein, als sie uns sagt, der

Tempel sei aus gehauenen, grossen, kostbaren Steinen aufgeführt

worden.

Im ersten Buch der Chronik (29, 2.) wird aber berichtet, David
habe zum Bau des Tempels ausser allerlei Edelgestein auch Marmor
Parium abundantissime (Vulgata nach LXX., Hebr. "2"^^ I^'''t^'""'J2{<)

herbeigeschafft.
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Giebeldach annahm, für haltbar.) Bahr meint, man könne

mit Keil vermuthen, dass eine Art von Marmorinkrustation

über dem Gebälke der Decke zur Dachung diente.'')

Damit erhielten wir eine Dachung, wie sie gegenwärtig

überall in Palästina und Nordafrika bei den bessern Häusern

angewendet wird.') Sollte man aber bei einem so kostbaren

Bau, wie der salomonische war, nicht auf ein dauerhafteres

Material bedacht gewesen sein? Eupoleraos behauptet, der

Tempel sei mit kupfernen Platten bedeckt gewesen. Nach

dem Berichte des Eusebius (Praepar. ev. 1. IX. 450. ed. Migne.

p. 752) würde dieser jüdische Geschichtschreiber von Salomo

sagen: So habe er den Tempel vom Boden bis zum Dache

vergoldet und habe das Dachwerk {oqoifuma hier die Decke

der Cella des Tempels) aus goldenem Getäfel gemacht; das

Dach (<Jf5/ta) habe er von Kupfer gemacht, aus kupfernen

Platten {dno xiQa(.U8uiv x«^«<5'')» indem er Kupfer schmolz

und es nachgoss."')

Aus der Stelle 1 K. VII. 12., welche zunächst vom Pa-

läste Salomo's spricht, könnte auf die Dachung des Tempels

dann ein Schluss gemacht werden, wenn die drei Reihen

(D"'mCO) von Steinen und die Reihe von Cedernbalken so ver-

standen würden, wie Eupolemos (1. c.) vom ganzen Bau der

Tempelmauern uns berichtet. Es seien, sagt er, die Mauern

so aufgeführt worden, dass auf eine Steinschicht immer ein

a) Bahr, Tempel. S. 25. Aus 1 Kön. (j, Ü. kann man keinen

Schluss auf die Dachung machen.

b) So habe ich die Dachungen in Algier, Tunis, Cairo und Jeru-

salem gesehen. Jeder Reisende bemerkt diese Dächerconstruction. S.

die sorgfältige Darstellung von Jahn, liäusliche Alterth. 1817. S. 222 flf.

c) Jwfiu heisst hier oflFenbar „Dach". Vgl. St. Hieronymus Ep.

ad Suniam: Doma in Orientalibus provinciis ipsum dicitur, quod apud

Latinos tectum, in Palaestina enim et Aegypto, vel ubi scripti sunt

divini libri, vel interpretati sunt, non liabent in tectis culmina, sed do-

ma ta, quae Romae vel Solana vel Moeniana vocant, id est plana tecta,

quae transversiK trabibus sustentantur. S. Du Cange s. v. Doma.
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Cypvessenbalken kam (üixoSoi^istv Se tvaXld'^ 66fjbov XC&ivov

xal Evdeafiov ximaQiaaivoi). Was immer wir indessen von

den Quellen, die Eupolemos benützt haben wird, für eine gün-

stige Vorstellung haben mögen, so kann doch das, was die

angeführte Stelle aussagt, nicht von den übereinander gelegten

Schichten der Steine und Balken gedeutet werden. Die stärk-

sten Balken haben nicht zwei, die kolossalsten Steine der

jetzigen Tempelmauer nicht drei Ellen. Wir erhielten also

kaum die Höhe einer massigen Gartenmauer.

Man sehe die Stelle 1 Kön, VII. 12. genau an und man wird

finden, dass der Bericht über den Palast Salomo's am Schlüsse

auf jenen zum Tempel zurückgreift. Der
,,
grosse Vorhof", bis

zu welchem die massiven Bauten des Königspalastes reichen

(V. 9.), ist der äussere Tempelvorhof, vor welchem gegen Süden

hin Salomo's Palast lag, nicht etwa ein Vorhof im Königsbau.

Auf diesen Tempelvorhof lenkt der Bericht mit den Worten

zurück: ,,üer grosse Vorhof aber hatte rings umher drei Keihen

Monolithen und Eine Reihe Cedernbalken (d. h. die Doppel-

halle hatte Ein Dach)." Soweit ist die Stelle klar. Das Fol-

gende kann als abgerissener Satz betrachtet werden : Was aber

den Vorhof des Hauses Gottes betrifft und die Vorhalle des

Tempels . . . Man kann das Folgende auch so construiren

:

Ebenso war es mit dem Innern Vorhofe. „Was aber die Vor-

halle des Tempels betrifft, so schickte Salomo" . . . u. s. w.

Es folgt nun der Bericht über die Säulen Jacliin und Boas,

welche das Eigenthümliche und Exceptionelle an der Vorhalle

ausmachen.

Dass auf die Dachbedeckung des Tempels kein Schluss

aus der, übrigens architektonisch höchst interessanten Stelle

gemacht werden kann, ist klar.

181. Auf drei Seiten war der Tempel von einem Neben-

gebäude (D^i^llJ'') eingeschlossen, das sich bis gegen zwanzig

Ellen weit erhob' und in drei Stockwerke zerfiel, wovon jedes

fünf Ellen hoch war.
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Die Balken, auf welchen diese Stockwerke ruhten, griffen

nicht in die Tempelmauern ein, sondern waren von einem eige-

nen Balkengerüste getragen.

Da, wie wir sahen, die Cella des vordem Tempelraumes

dreissig Ellen hoch war, so konnten über dem Dache des

Nebengebäudes Fenster ''^•'^) angebracht werden (1 Kön. 6, 4.

D^DICD^^ D^CIpii/ ^31^(1); dagegen war das Allerheiligste

ganz von dem Nebengebäude bedeckt, wenn mau für das Ge-

bälk unter, zwischen und über den drei Stockwerken fünf Ellen

berechnet.

Das Nebengebäude hatte die Bestimmung, allerlei Ge-

räthe des Heiligthums: Opferschaalen , ]\Iesser, Priesterkleider

u. dgl., aufzimehmen. Es war so zu sagen die Sakristei des

Tempels. Vielleicht waren auch bewohnbare Zellen da.

Die Mauern des Tempelhauses Avaren von Quadersteinen.

(1 Kön. V. 31. Weisser Marmor nach Josephus, Ant. VIII.

3. 2. Vgl. oben Anm. 154.)

182. Inwendig war sowohl das Heilige, als das Aller-

heiligste mit Bohlen von Cedernholz getäfelt. Darauf war

allerlei kunstreiches Schnitzwerk angebracht und darüber eine

reiche Vergoldung von gediegenen Metallplättchen gezogen.

Zwischen dem Heiligen und Allerheiligsten befand sich

eine Wand von Cedernholz, mit einer Thüre, welche reiches

Schnitzwerk und kostbare Vergoldung schmückten. Darüber

war obendrein ein kostbarer Vorhang gespannt. (Joseph. VIII.

K. 3. §. 3.) Vgl. 1 Kön. VI. 31.^^«)

155) Man wird sich diese Fenster sehr schmal zu denken haben,

etwa wie in den ältesten Basiliken. Die genaue Bestimmung des CCIpIi'

undC^DIiTN ist schwierig. Vulg. Fenestrae obliquae, was wohl so zu

verstehen ist, dass die äussere Oeffnung kleiner war, als die innere.

15G) Die Bedeutung von pili'nn Vers 21 und n'iyZI Vers 33 wird

sein: Fünfeck und Viereck. Demnach wäre über dem Eingang vom Hei-

ligen zum Allerheiligsten ein Dreieck sichtbar gewesen.
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183. Im AUerheiligsten stand, wie in der Stiftshütte, die

Bundeslade. Zwei kolossale Clierubimsgestalten von Oelbaum-

holz mit Gold überzogen waren neben die Bimdeslade hin-

gestellt; die ausgebreiteten Flügel eines jeden reichten zehn

Ellen weit, so dass die Flügel beider, indem sie einander be-

rührten, von einer Wand zur andern reichten.

An den Geräthen des Heiligthums nahm Salomo eine

grosse Veränderung vor. Zwar blieb der Rauchopferaltar, der

Schaubrotetisch und der Leuchter, wie er im Zelte Mosis ge-

wesen war; aber es wurden noch zehn Leuchter hinzugefügt,

„fünf zur Rechten, fünf zur Linken vor dem Sanctuarium, aus

gediegenem Golde." (1 Kön. 7, 49.)

184. Der Eingang zum Heiligen — aus der Vorhalle —
hatte eine Pforte mit gerader Oberschwelle. Die Pfosten waren

von Oelbaumholz, die Thorflügel von Cypressen. Alles mit

Gold überzogen. (1 Kön. 6, 33.) Das Nebengebäude hatte seinen

eigenen Eingang: ,,Die Thüre des Seitengemaches des mittlem

Ganges war an der rechten Seite des Hauses und auf Wendel-

treppen stieg man zu dem mittlem und von dem mittlem zum

dritten." 1 K. 6, 8.'-^')

185. Wir werden weiterhin sehen, dass es selbst bei dem

zweiten Tempel, über welchen wir doch weit genauere Notizen

haben, als über den salomonischen, seine Schwierigkeit hat,

jede Vorrichtung nachzuweisen, die im Interesse des Cultus

und für die secundären, mit dem Heiligthum verknüpften

Zwecke ihren Platz innerhalb der Vorhöfe fand.

Zur allgemeinen Würdigung mancher hieher gehörigen

Fragen kann es beitragen, wenn wir uns die spätem Regeln

über die Stufen der Heiligkeit der Orte vergegenwärtigen.

157) Einen Grundriss des salomonischen Tempels mit den Neben-
gemächern giebt Tafel II, Nr. I nach de Vogue, mit der einzigen Ab-
änderung, dass wir nach der Analogie des zweiten Tempels die Zahl

der Seitenzellen reducirt haben.
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Maimonides stellt auf Grund der ihm vorliegenden Tradi-

tionen folgende Norm auf (beth ha bechirah C. YII. §.13 ff.):

1) Eine ummauerte Stadt des heiligen Landes ist heiliger, als

das übrige Land Israel. 2) Jerusalem ist heiliger, als alle

Städte, so dass z. B. kein Grab in der Mitte dieser Stadt ge-

duldet wurde, mit Ausnahme des Grabes Davids und seiner

Familie. 3) Es folgt der Heidenvorhof, kein Befleckter darf

auf ihn eintreten. 4) Auf die Terrasse (b^n) darf kein Heide,

keiner, der einen Todten berührt, u. s. w. steigen. 5) Aus

dem Frauenvorhofe ist z. B. ein Ql"» 712C0 ausgeschlossen.

6) Noch heiliger ist der Vorhof Israels. 7) Es folgt der

Raum zwischen diesem Vorhofe und jenem der Priester bis

an den Altar, dann 8) der Baum zwischen dem Altar und der

Vorhalle (vgl. Matth. 23, 35. 2 Chron. 24. 20 ff.). 9) Hei-

liger als diese Stätte, ist der Vorderraum des Tempels mit

der Vorhalle; kein Priester darf hier eintreten, ohne Hände

und Füsse gewaschen zu haben. 10) Das Allerheiligste darf

nur vom Hohen Priester und zwar einmal des Jahres betreten

werden. Innerhalb der ,,obern Pforte", d. h. vom Vorhofe der

Israeliten an, darf nur ein König Israels sitzen (das. VII, 6.).

Wenn wir demnach im Evangelium lesen, dass Christus gegen-

über dem Gazophylacium sass {xadiaag 6 'lr\aovg xathavzi

rov yat,o(fv)Mxiov, INIark. 12, 41. vgl. Luk. 21, 1 ff.), so haben

wir nicht zu denken, dass er eine gesetzliche Begel verletzte,

denn er war im Frauenvorhofe.

Dass vom Umfange des Frauenvorhofes an kein Unreiner

im Tempel sich aufhalten durfte, beweist Maimonides (biath

ha mikdasch, C. IL 1.) aus Num. V. 2. Ejiciant de castris

(rOnDn'IP) omnem leprosum et qui semine fluit pollutus-

que est super mortuo.

18G. Aus dem Gesagten lässt sich auf eine Frage, welche

eine liebliche christliche Tradition berührt, mit Bestimmtheit

eine Antwort versuchen. AVenn es Orte im Tempel gab, an

welchen fromme Frauen bleibend ihren Aufenthalt nehmen
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konnten, so dürfen wir diesen nicht innerhalb des zweiten Vor-

hofes suchen, noch weniger kann daran gedacht werden, dass

in den Nebenkammern um das Heilige und Allerheiligste des

Tempels her eine solche Zufluchtsstätte war. Wir wissen,

dass der König Joas als Kind während der tyrannischen Herr-

schaft seiner Grossmutter Athalia durch seine Tante Josaba

im Tempel sechs Jahre lang verborgen gehalten und verpflegt

wurde. (1 Kön. XI. 3.) Wenn dieser Fall nicht als eine vom

mächtigen Hohenpriester Jojada gewagte Ausnahme anzusehen

ist, so liegt die Vermuthung nahe, dass die Retterin des ver-

folgten Fürstenkindes sich unter einer Gruppe von Frauen

verbergen konnte, die am Tempel eine Zeit lang, oder blei-

bend zur Herstellung und Reinigung der Vorhänge, der Priester-

kleider u. dgl., Dienste leisteten. Wir sehen von Anfang an,

was auch ganz natürlich war, dass Frauen Zeltteppiche und

Vorhänge stickten und nähten und zum Opfer brachten. Exod.

35, 25. Ebenso erscheinen (Exod. 38, 8.)') Frauen, welche

einen regelmässigen Dienst (^^^IJ) am heiligen Zelte über-
T T

nommen haben müssen, wovon sie die ,,Dienstthuenden" heissen.

Allerdings haben wir weiterhin keine Spur mehr von solchen

Diakonissinnen des Tempels, wenn nicht 1 Sam. 2, 22. hieher

gehört. Wie dürftig sind aber die Nachrichten über die Aus-

übung des priesterlichen Amtes selbst!

Im neuen Testamente wird bekanntlich von der greisen

Prophetin Anna gesagt, dass sie nicht vom Tempel (te^oV,

nicht vaog) wich (Luk. IL 37.). Lightfoot (ad I.e.) meint

freilich, das sei nur von einer beharrlichen Wiederholung der

Tempelbesuche an Festtagen zu verstehen. Wie kam aber die

morgenländische Kirche dazu, eine Praesentatio B. V. Mariae zu

feiern und zwar in üebereinstimmung mit der abendländischen

a) Aus der oben, Anm. 99, b angeführten Stelle der LXX. geht

herror, dass diese für fllJ^DJi etwa riVOÜ lasen, von Qlü Fasten.
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Kirche, welche das Fest am 21. Nov. begeht? '') Die Gewährs-

männer, denen Muhammed'^) seine neutestamentlichen Notizen

verdankte, hatten am Anfang des VII. Jahrh. die christliche

Tradition bereits in eine Sage ausgebildet, von welcher wir

die Anfänge in den apokryphen Evangelien finden.'') Dass

die Kirche, welche jene falschen Evangelien abgewiesen hat,

nicht alles, was sie enthalten, verwirft, sehen wir als einen

Umstand an, der für den historischen Charakter des Beibehal-

tenen günstig ist. — Wir denken, dass zwischen dem Frauen-

vorhof und der Burg Antonia der Raum für Temi)elfrauen

(Wittwen?) und Tempeljungfrauen war. Möglich, dass die

St. Annakirche nordöstlich von der Burg Antonia hiemit zu-

sammenhängt.

III. Der zweite Tempel.

187. Das Andenken an den herrlichen Tempel Salomo's

erlosch mit dem Exile nicht. Man sah in seinen Ruinen ein

Denkmal der alten Schuld der heidnischen Neigungen Israels

und Juda's (Baruch 2, 26.). In dem Grade, als die Hinnei-

gung zum Götzendienste im Exile abnahm, sclieint die Sehn-

sucht nach der Herstellung des Heiligthums zugenommen zu

haben. Die Vision des Propheten Daniel über die siebenzig

Jahrwochen (K. IX) mit dem vorangehenden Sühnegebet kann

b) Vgl. Benedicti XIV. Commentarii de D. N. Jesu Christi Matriä-

que ejus Festis, Patavii 1745. p. 314, und die dort angeführten Schrift-

steller. Die griechische Kirche feiert am 21. November •^ iv jw vuiS

eiaodos r^s vne^uyiug fyeoTÖxov. S. die Hymnen zu diesem Feste und

der Vorfeier {nfjoeoQxut) am 2U. November im Anthologium. In Grie-

chenland wurde diese kirchliche Tradition durch einen Aufsatz der theol,

Zeitschrift aükTiiy^ evctyyekix^, Jahrg. II, S. 201, „über Zacharias, Sohn

des Barachias, bei Matth. 23, 35. ** Gegenstand einer Controverse, deren

Verlauf man theilweise aus dem nächsten Jahrgange der Salpinx (1838)

S. 1G8 ff. sieht.

c) Surah in, 37 ff. XIX. IG.

d) Protev. Jacobi bei Fabricius, Cod. pseudoep. I. p. 83 ff.
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uns vergegenwärtigen, in welcher Art die gläubigen Israeliten

auf die Herstellung des Heiligthums warteten. Vielleicht war

es der Einfluss Daniels, was den König Cyrus bestimmte, zur

Herstellung des Tempels und zur Fortführung der Opfer in

demselben die Erlaubniss mit Anweisungen zur Bestreitung

der Kosten zu geben. Es wurde nicht nur eine Sammlung

unter den Exulanten selbst erlaubt (Esra I. 4.), der König

Hess auch die kostbaren Gefässe, welche nach der Zerstörung

Jerusalems von dort in den Belustempel zu Babel gebracht

worden waren, herausgeben. (Das. 8 ff.) Grossartige Anwei-

sungen ergingen an die syrische Statthalterei zur Herbei-

schaffung von Materialien. (3, 5 ft\) Vor allem wurde der

Brandopferaltar wieder hergestellt (3, 2.) und zwar auf seiner

frühern Grundlage. ''^-) Man schritt unter der Leitung des

Hohen Priesters Josue und des Fürsten Sorobabel zur Legung

der Fundamente. (3, 10. vgl. 3, 6.) In welcher Art der mit

begeisterter Freude begonnene Bau durch die Intriguen der

Samariter unter König Ahasveros (Cyaxares II, Statthalter in

Babylon?) und Artachschasta (Kambyses?) verhindert wurde,

gehört der Geschichte") an. Unter Darius, und zwar nach

der gewöhnlichen und wohl auch begründeten Auffassung unter

dem Sohne des Hystaspes, wurden die Hindernisse beseitigt.'')

Wir haben aus dem zweiten Jahre des Darius prophetische

Reden von Haggäus (1, 1 ff.) und Zacharias, die uns über die

moralischen Umstände Aufschluss geben, unter welchen der

158) Vn22?2 ^]) super bases suas, LXX. eril rrjv eToijuuaiay avTov.

Das will wohl sagen, dass der alte Steinkern, der eben der unförmliche

lebendige Felsen war, welchen wir noch heute in der Felsenmoschee

sehen, mit kleinern unbehauenen Steinen so bekleidet wurde, dass er

einen Würfel bildete.

a) Geschichte der OflFenbarung. 3. Aufl. S. 405 ff.

h) Nach dem dritten Buche Esra wäre Sorobabel bei diesem Kö-

nige in Diensten gewesen und hätte ihn beredet das von Cyrus be-

schützte Werk des Tempelbaues weiter zu fördern, n Esra IV. 47 ff.
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Tempel hergestellt wurde. Dagegen fehlen uns architekto-

nische Angaben. Josephus hat über den vorherodischen Tem-

pel nur eine Notiz, die Höhe betreffend, gegeben, sonst be-

schränkte er sich in seiner Erzählung von dem Bau dieses

Gotteshauses (Antiq. XI. 4.) fast ganz darauf, die dürftigen

Nachrichten der Bibel (Esra 3—6.) in einer Umschreibung

wieder zu geben, die uns keinen Schritt weiter führt. Wir

können daher nur Vermuthungen über eine Stelle des Evange-

liums aussprechen, welche sich auf die Dauer dieses Baues

bezieht. ,,Sechsundvierzig Jahre wurde an diesem Tempel ge-

baut und du willst ihn in drei Tagen aufrichten?" (Joh. 2, 20.)

Da der herodische Tempelbau nicht volle zehn Jahre in An-

spruch nahm, wird man Lightfoot (zu Joh. IL 20.) kaum

beistimmen können, wenn er diese sechsundvierzig Jahre von

dem letzten Bau deutet. Wenn er dagegen auf den Umstand

hinweist, dass bei Daniel (9, 26.) sechs und eine halbe Woche

von der ganzen Periode der 490 Jahre abgetrennt werden, so

werden wir vielleicht auf das Richtige kommen. Die Bibel

sagt, der im zweiten Jahre des Darius begonnene Bau sei nach

vier Jahren vollendet worden. (Esra VI, 25. Et compleverunt

domum dei istam ... qui est annus sextus Darii regis. Vgl.

mit IV. 24. und Aggaeus, 1. 1. Zachar. 1, 1. 7. 7,4.) Bemer-

kenswerth ist, dass (nach Esra VI. 3.) König Darius bei der

Ausstellung der Vollmachten zu diesem Bau auf den gemesse-

nen Befehl des Cyrus zurückkam, die Höhe zu fünfzig und

die Weite zu sechzig Ellen zu halten. Darauf nimmt später

Herodes in der Eede Bücksicht, die er vor dem Beginne seines

Umbaues hielt. Er entschuldigt die Führer des ersten Baues,

dass sie das Haus des Herrn nicht grossartiger hergestellt

hätten, sie seien durch den Befehl des Perserkönigs gebunden

gewesen. (Antiq. XV. 11. 1.) Es hätten dem serubabelischen

Tempel für die Höhe sechzig Ellen gefehlt, um soviel hätte

der salomonische den spätem überragt, Herodes muss dem-

nach die Höhe der Vorhalle des ersten Tempels zu 120 Ellen

Hanebery, religiöse Alterthümer der Bibel. 17
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nach der Chronik genommen und dem serubabelischen eine Höhe

von sechzig Ellen gegeben haben. Will man nicht annehmen,

dass der königliche Festredner sich in der Zahl geirrt habe,

so muss er nach einer andern Elle gerechnet haben.

188. Die Archäologie kann aus dem Umstände, dass man

sich bei dem Bau an die königliche Vorschrift halten musste,

den Gewinn ziehen, dass nicht ohne Grund vermuthet werden

darf, der Styl des Baues werde mit jenem von Susa und

Persepolis eine gewisse Aehnlichkeit gehabt haben. Mehr

lässt sich hierüber nicht mit Grund sagen.

Das Buch Sirach spricht von Keparaturen und Verän-

derungen, welche der Hohe Priester Simon um die Zeit von

Alexander dem Grossen vornehmen Hess. Das wäre ein will-

kommener Beitrag zur Ausfüllung einer empfindlichen Lücke,

wenn die Stelle nicht allzu kurz und überdies dunkel wäre.

„Simon, der Sohn des Onias, der Hohe Priester, der in seinem

Leben den Tempel ausbesserte und in seinen Tagen das Gottes-

haus befestigte. Von ihm ward auch der emporragende Bau

der Doppelhalle gegründet, der hohe Stützbau der Ringmauer

des Tempels. In seinen Tagen ward die Wasserleitung tiefer

gelegt, ein Erz wie ein Meer an Umfang." (50, 1 ff.) Wenn
wir den Ausdruck, welchen wir mit „Stützbau" gaben, »•^'')

reclit verstehen, so hat Simon nicht nur die Substructionen an

der Südostecke der Tempelarea dauerhafter hergestellt, son-

159) Im Original steht (tuüXtJijfxa vipijXdv nsQi^iöXov ie^ov. Wir
wissen (vgl. Schleusner, Novus Thesaurus. I. 234), dass ufäkijfx/un

die Uebersetzung von N'^'^p ist, in 2 Chron. 22, 8. Hier bedeutet es

also einen Festungsbau. Josephus nennt (Antiq. XV. 11. 5.) zo riy?

cpÜQuyyos dvahju^u den vom ThaJe Kidron aus aufgeführten Stützbau,

über welchen er unmittelbar vorher gesprochen hat. 'JfüX^^ufxu kommt
im Sinne von Stützbau, Grundmauerwerk nicht nur bei Diodor, Sic.

bibl. bist. 1.17,71 (von der Burg Persepolis), sondern auch bei Diony-
sius Halicar., Antiq. Rom. 1. III. 79 und 1. IV. 59 (von Bauten der
Tarquinier in Rom) vor.
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dem auch die Arkaden und die Umfassungsmauer darüber er-

höht und verstärkt. Ob sich das, was unter ihm an einem

Wasserbassin {dTioSox^lov vädxoov) oder Canale vorgenommen

wurde, auf das Waschbecken vor der Vorhalle, oder auf die

Tieferlegung der Canalröhren und auf das Waschbecken be-

ziehe, ist schwer zu entscheiden. Das ,,Erz wie ein Meer"

kann kaum etwas anderes, als die Nachbildung des ,,ehernen

Meeres" im salomonischen Tempel sein. Je nachdem man

diese Reparaturen ausgedehnt denkt, wird man auch Verän-

derungen des Styles annehmen können. Die Ansicht des Tem-

pels, namentlich von Westen her, wurde durch die Abtragung

eines Hügels bedeutend verändert, über welche Josephus wie-

derholt, leider aber nicht deutlich genug spricht. '^")

In der Uebergangsperiode von der Herrschaft der Seleu-

ciden zu jener der Hasmonäer wurde der Tempel öfters hart

mitgenommen. (1 I\rakk. 4, 36 if.) Dass Keparaturen nüthig

waren, ist klar, das Tempelweihfest heiligte das Andenken

an dieselben. Wir können den Umfang dieser Reparaturen nicht

näher bezeichnen. Von Pompejus bis zur Zeit der festen Be-

gründung der Regierung des Herodes diente der Tempel wie-

derholt als Festung, wurde erstürmt, und musste natürlich

wieder ausgebessert werden. So wenig diese Reparaturen den

Grundplan und die Hauptbauten wesentlich veränderten, so

wenig können die von Herodes vorgenommenen Bauten ein

160) Bell. V. 5. 1. T(i yu^ ueqi^ unöxQyjfxvng rjv y.cl x(cr((vt9]g-

Tov de ,3uaikiojs Io'/.oliwvos, öf drj x(d rof vuov exTtae, tu xai' (h'UTokds

fiEQog exT£i-/Laicy[og , eli irE&t] fxiu axou loj ^löiicuf xul xcaic ye tu

Xoind fiEQij yvfivug { wohl x^Tjtxvds) 6 vctog r^v. Toig de e^^s «ctSait^

aci n rol" Xaoii Tt^oa/wyyiyrog nycaovfzeyog 6 'Köopog rjv^vyeio. Dazu
V. ft. 1. tovrov dk dynxQv tquos yy k6(pog, xunetvöiEQÖg re (fvaei ryg

"JxQug x(d nhcieiu diei^yöfxeyog u).Xri TiQÖtEQoy. Av&ig ye /ur^y xa&^

ovg OL 'Aa(cfx(t)v«u)c ^^öyovg iiSuaikevoy^ r^jv xe (pdQuyycc e/ioa/cy^ avy-

f'cKjjKt ;3ovh')[XEyoi rw i£(}M xtjy n6?uy xcd xT/g "Ax()(cg xiireqyaaüfXEvoL

xo vipog enoi^aayxo ;^,?«|MßAwrf ^o»', w? insQcptdyocxo xcti xnvT^g x6 le^öy.

17*
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Grund sein, seit dem Jahr 15 vor Chr. von einem dritten

Tempel zu sprechen. In diesem, oder im vorangehenden

Jahre (737 u. c), dem achtzehnten seiner Regierung, begann

ein umbau des eigentlichen Tempelgebäudes und der Vorhöfe,

welcher 972 Jahre in Anspruch nahm. (Antiq. c. 11 ff.) Ob-

wohl der Umbau ein grossartiger war und namentlich den

Vorhöfen eine Pracht und Festigkeit verlieh, welche Bewun-

derung erregte, nennen die jüdischen Schriftsteller doch diesen

letzten Tempel „Das zweite Haus" O^ti; n'^3)^ nicht das

„dritte", wie sie thun müssten, wenn die Eintheilung und

Durchführung eine wesentlich andere, als die beim serubabeli-

scheu Tempel wäre. Die wesentliche Identität des herodischen

und des serubabelischen Tempels kann schon daraus erschlos-

sen werden, dass viele Einzelheiten, welche zunächst vom hero-

dischen Tempel aufbewahrt sind, auch auf den salomonischen

passen. Mehrere Schriftsteller haben den salomonischen mit

dem serubabelischen (herodischen) Tempel zugleich behandelt.

Jedenfalls mag hier die Literatur, zunächst über den letzten,

herodisch-serubabelischen , dann auch über den salomonischen

vorgeführt werden.

189. Vom herodischen Tempel haben wir eine doppelte

Beschreibung aus eigener Anschauung, nämlich einerseits von

Flavius Josephus und andererseits im fünften Theile der

Mischnah, Traktat Middoth. Der Bericht des Josephus findet

sich theils in den Antiquitäten (Ant. XV. c. XL), theils im

Werke vom Ki-iege mit den Eömern. (Bell. V. c. V.) Zu dem,

was die Mischnah im genannten Traktate angiebt, kommen

viele zerstreute Notizen in andern Abschnitten und Nachträge

in den beiden Gemara's. Zum Traktat Middoth giebt es im

Talmud leider keine Gemara.

Was in diesen talmudischen Quellen vorkommt, ist nicht

selten scheinbar, manchmal aber auch wirklich im Wider-

spruche mit Josephus. Auch die einzelnen Angaben des Tal-

mud, mit Einschluss der Mischnah, sind nicht immer im voll-
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kommenen Einklang unter sidi und bedürfen jedenfalls einer

archäologischen Sichtung und Zusammenstellung. Eine solche

ist bereits von dem grössten Archäologen der jüdischen Na-

tion, Moses Maimonides (um 1190 nach Chr.), im sechsten

Theile des grossen Werkes Jad Chasakah (.Hpin T*) in drei

Abschnitten unternommen worden. Der erste: Hilcoth beth

ha bechirah (Bestimmungen über das Haus der Auserwählung),

giebt die eigentliche Beschreibung des zweiten Tempels mit

steter Berücksichtigung des ersten. Der zweite Abschaitt:

Hilcoth kele ha mikdasch (Bestimmungen über die Geräthe

des Heiligthums) , handelt von mehreren Gegenständen, die

den Cult im Tempel betreffen, wie von der Bereitung des

Rauchwerkes, der Art die Bundeslade zu tragen. Der dritte:

Hilcoth biath ha mikdasch (Bestimmungen über den Eintritt

in den Tempel), berührt die Beschreibung des Tempels in so-

fern, als die Vorschriften über das Verhalten und die Eigen-

schaften derer, die als Laien oder Priester in die Vorhöfe,

oder in das Heiligthum eintreten durften, mit der Frage von

einzelnen Üertlichkeiten vielfältig zusammenhängen."'') Gegen

das Ende des XV. Jahrh. machte sich Obadiah Bartenora, oder

richtiger di Bertinoro, durch einen Commentar zur Mischnah

überhaupt und zum genannten Traktat Middoth insbesondere,

um die Beschreibung des Tempels verdient. Er ist oft mit

der Mischnah hebräisch und in der Ausgabe von Surenhus

lateinisch gedruckt. Weiterhin ist bis gegen das Ende des

161) Die altern Ausgaben des ganzen Werkes (Jad chasakah). wie

einzelner Abschnitte, sammt den Uebersetzungen und Bearbeitungen ein-

zelner Traktate, findet man verzeichnet bei Wolf, Biblioth. Ilebraea.

Hamburg 1715. I. S. 839 flf., wozu die Nachträge im dritten Theile kom-

men. Ferner in: Rossi, histor. Wörterb. der jüd. Schriftst. 8. 197 ff.

Das Genaueste und Ausführlichste bei Steinschneider, Catalogus libr.

hebr. I. 1809 ff. Ich benützte für diese zweite Auflage der Archäologie

meistens die neue Berliner Ausgabe mit verschiedenen Coramentaren in

8 Foliobänden vom Jahre 1862.
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XVI. Jahrh. auf diesem Gebiete unsers Wissens nichts Erheb-

liches geleistet worden. 1572 erschien in Antwerpen bei Plan-

tin: Exemplar s. de sacris fabricis von Bened. Arias Mon-

tanus. Die Stiftshütte , dann die beiden Tempel werden hier

mit Benätzung der Mischnah und der Rabbinen sehr besonnen

erklärt. Das mit Kupfern ausgestattete Werk bildet einen

Theil des Apparates zur Antwerpner Bibel. Franz von Ri-

beira fügte seinem Commentar zur Apokalypse, welcher 1593

in Lyon in Quart erschien, bei: „Quinque libri de Templo et

de iis quae ad Templum pertinent." Das Werk über den

Tempel (320 S.) hat einen eigenen Titel. (S. Backer, biblioth.

des Ecrivains de la Comp, de Jesus. I. 624.) Dieses Werk

wurde bald von dem eines Ordensgenossen des Rib. verdunkelt.

Von 1596 bis 1604 erschien in Rom „Hieron. Pradi et

Jo. B. Vüjaj£.and] e S. J. in Ezechielem Explanationes et

Apparatus Urbis et Tempil Hierosolymitani Commentarius" in

drei Foliobänden. Der zweite Band, welcher von Villalpandus

bearbeitet ist, behandelt mit dem Tempel Ezechiels auch den

salomonischen und den herodischen. Mathematische und archi-

tektonische Kenntnisse standen dem Verfasser dieses epoche-

machenden Werkes ebenso günstig zu Gebote , wie der Grab-

stichel trefflicher Künstler. Bald darauf verfasste der jüdische

Arzt Abraham Arje Porta Leone (s. Rossi, S. 268 f.) ein

grosses archäologisches Werk ,,Schilte ha gibborim", welches

1607 zu Mantua vollendet und 1612 in Folio gedruckt wurde.

Was davon auf den Tempel Bezug hat, ist bei Ugolino, the-

saur. t. IX, hebräisch mit lateinischer Uebersetzung heraus-

gegeben. Porta Leone ist ein sehr belesener geistreicher Schrift-

steller, mitunter allzu kühn in seinen Hypothesen.") Grosses

Verdienst erwarb sich L'Empereur durch seinen trefflichen

Commentar zum Traktat Middoth der Mischnah, welcher 1630

erschien. Er wurde später in die Surenhusische Ausgabe der

a) So behauptet er, dass Tll'i^t'C Artillerie bedeute. Ugol. IX. p. 394.
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Mischnah aufgenommen. Die zunächst spanisch, dann hebräisch

und durch Saubert lateinisch publicirte Beschreibung des Tem-

pels von dem Amsterdamer Rabbiner Jacob Jehuda Leon
(s. Rossi, S. 176) maclite, wie es scheint, grösseres Aufsehen,

als sie durch ihren Inhalt rechtfertigen konnte. Immerhin

eine bemerkenswerthe Arbeit. Die spanische Ausgabe (Retrato

del templo de Salonio) erschien in Middelburg 1642 in Quart,

die hebräische Bearbeitung des Verfassers 1650, Saubert's

lateinische Uebersetzung 1665. Diese letztere, die uns vor-

liegt, enthält aussei- Bildern aus Villalpand auch den säubern

Grundplan des Tempels von L'Erapereur. Johannes Light-

foot, einer der besten Kenner der jüdischen Literatur unter

den Christen, gab 1650 seine ,,Descriptio Tempil Hierosolymi-

tani" heraus, welche mit dessen „Ministerium templi" im

IX. Bande des Thesaur. von Ugolino abgedruckt ist. Von

Louis Capell (Capellus), Professor zu Saumur, erschien 1657

im ersten Bande der Londoner Polyglotte eine Templi Hieros.

triplex delineatio. Derselbe schrieb auch ausserdem Einiges

über diesen Gegenstand. - Der Convertit Ludwig C^om-

piegne (eigentlich Weil, s. Steinschn. Catal. II. p. 2700) gab

1667 in Paris die oben genannten drei Traktate des Maimo-

nides über den Tempel übersetzt mit Anmerkungen heraus.

Diese treffliche Arbeit findet sich im Thesaur. von Ugolino,

t. VIII. Surenhusius' Ausgabe des Textes und eine lateinische

Uebersetzung der Mischnah mit reichhaltigen Commentaren

verschiedener Verfasser vervollständigt den Apparat der Art,

dass man wünschen mochte , es solle die Epoche einer ab-

schliessenden endgültigen Bearbeitung gekommen sein. (Misch-

nah, sive totius Hebraeorum Juris . . . Systema. . . . Latinitate

donavit ac Notis illustravit Gull. Surenhusius. VI Tomi

in, Fol. Der erste Band, Amst. 1698. Der fünfte mit dem

Traktat Middoth, 1702.) Um jene Zeit machte sich der 1719

gestorbene Mathematiker und Architekt Leonh. Christoph

Sturm in seiner wohlüberlegten Sciagraphia templi Hieros.
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daran, die bisherigen Leistungen der Theologen und Philologen

vom architektonischen Standpunkte aus zu revidiren. Obwohl

seine Arbeit hoch über Compilationen , wie die des spätem,

übrigens achtbaren Lundius (1722) steht, fehlt ihr natürlich

doch das Yerständniss der antiken Architektur. '^*) Die Zeit

hiefür war selbst am Anfang unsers Jahrhunderts noch nicht

da, wie man aus der Monographie „Der Tempel Salomons",

vorgelesen in der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin

1804 (gedruckt 1809 in Quart), von Hirt sehen kann. Jeden-

falls hat aber diese Schrift, die sich durch Klarheit auszeich-

net, dazu beigetragen, die Elemente zu einem Gesammtbilde

des ersten Tempels im Gebiete der ältesten und namentlich

der ägyptischen Kunst zu suchen. Nach einer beträchtlichen

Pause erschienen verschiedene Aufsätze und Monographien über

den gleichen Gegenstand von Fr. Meyer (der Tempel Salomo's.

Berlin 1830. Blätter für höhere Wahrheit. IX.), Stieglitz

(Geschichte der Baukunst. 1827), Schnaase (Geschichte der

bildenden Künste. L), Grüneisen (Kunstblatt [zum Morgen-

blatt] 1831. Nr. 73—80), H. Ewald (Geschichte des Volkes

Israel. 2. Aufl. 1853. III. Bd. 287 ff., und Alterthümer, Anhang

zum II. u. III. Bd. 2. Aufl. 1854. 141 ff.), Keil (der Tempel

Salomo's. 1839. Dorpat), Ernst Kopp (der Tempel Salomo's.

Neue Ausg. 1839). — Es folgte Dr. Carl Chr. W. F. Bahr,
der Verfasser der „Symbolik des mosaischen Cultus" mit dem
Werke: „Der Salomonische Tempel mit Berücksichtigung sei-

162) Der Sammelfleiss von Ugolino nahm Sturms Sciagraphia in

den Thesaurus auf, t. VIII. p. 1151 ff. 1747. — Unter den Schriften über
den Tempel während des 18. Jahrhunderts steht oben an, was Calmet
theils im Commentar zum III. (hebr. I.) Buche der Könige, theils im
Dictionn. bibl. (Paris 1722 s. v. teraple und andern Artikeln) geschrieben
hat. Auch die Abhandlung „von den Tempeln der Alten" in Calmets
bibl. Untersuchungen, deutsch von Mosheim, 1713. IV. Th. S. 184, ist zu
beachten. Vgl. auch B. Lamy, Congreg. Orat. presb., de Tabernaculo
foederis, de S. civitate Jerusalem et de Templo Hieros. libri VII. Paris

1720. Fol.
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nes Verhältnisses zur heiligen Architektur überhaupt." (Karls-

ruhe 1848. 352 S.) Später erschien die zwar kleine, aber

wesentlich fördernde Abhandlung von Streber, deren Grund-

gedanken wir oben benützt haben, und endlich kam Graf

Vogue, der in dem Prachtwerke ,,Le Temple de Jerusalem.

Paris 1864" (Folio) den beiden alten Tempeln (vonS. 26— 61)

eine zwar dem Umfange nach nicht sehr ausgedehnte, aber

gehaltvolle Darstellung widmet. Diese empfiehlt sich beson-

ders durch den Umstand, dass der Verfasser, welcher Jerusalem

wiederholt gesehen und den Tempelberg, soweit es möglich

war, erforscht hat, em bewährter Kenner nicht nur der mittel-

alterlichen, sondern auch der antiken Architektur ist, und die

Ergebnisse der Forschungen von F. de Saulcy (Histoire de

l'Art Judaique. Paris 1858. S. 23 ff.; die Stiftshfltte, Cheru-

bim u. s. w. S. 169 ff.; Tempel Salomo's. S. 382 ft\; Tempel

des Herodes) benützen konnte.

Nach so vielen und vielseitigen Darstellungen") und Be-

arbeitungen sollte man erwarten, die Cultusstätten des alten

Testamentes noch genauer zur neuen Anschauung bringen zu

können, als wir es eben im Abschnitte vom salomonischen

Tempel und der Stiftshütte vermochten und als es im folgen-

den Kapitel vom sei-ubabelisehen und herodischen Tempel der

Fall sein wird. Vielleicht mögen Andere aus der angeführten

Literatur reichere und genauere Bestimmungen zu gewinnen,

a) Ich habe in der obigen Uebersicht der Literatur nicht absolute

bibliographische Vollständigkeit angestrebt, sondern Hervorhebung dessen,

was ich grossentheils nach eigener Durchsicht für das Bedeutendste

hielt. Ein Paar Titel von neuen Werken sind nach Bahr citirt. Er-

wähnt sei noch: Julius Braun, Gesch. der Kunst. "Wiesbaden 185G u.

185Q. 2 Bde. Der erste Band enthält von S. 392 an manche anregende

Bemerkung sowohl über die Stiftshütte, wie über den Tempel. Der Ver-

fasser genoss den Vortbeil, an Ort und Stelle die verschiedenartigsten

Ueberreste ägyptischer und asiatischer Baukunst mit einander vergleichen

zu können.
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wir konnten nicht mehr, als das uns aneignen, was wir ge-

geben haben und eben von da an darbieten.

190. Der zweite Tempel stand wie der salomonische auf

dem sogenannten Berge Moriah, westlich vom Oelberg, nord-

östlich vom Sion.

Wie beim salomonischen, gehörten Vorhöfe, Hallen und

verschiedene Gebäude zum Ganzen des Tempels; man muss

all' diese von einer hohen Eingmauer umschlossenen Gebäude

gewöhnlich hinzudenken, wenn vom Tempel die Kede ist. Soll

das eigentliche Tempelhaus, welches der Stiftshütte entsprach,

bezeichnet werden, so wird eine ausdrückliche Erklärung bei-

gefügt.'^-')

Die Fläche, auf welcher der Tempel mit seinen Vorhöfen

stand, war höchst wahrscheinlich weit unebener, als gegen-

wärtig die Area des Haram.*)

Sie bildete ein Quadrat von fünfhundert Ellen oder einem

Stadium zu jeder Seite. Um diesen Raum lief eine starke

Mauer; diese war nach Osten, vielleicht auch theilweise nach

Süden mit der ersten, nach Nordwesten eine Strecke weit mit

der zweiten Stadtmauer eins. Diese Mauer muss sehr stark

befestigt gewesen sein , besonders - nach Norden, wo sie lange

den Wurfmascbinen und der Tapferkeit der Römer unter Titus

trotzte. Gegen Osten war sie durch den ziemlich jähen Ab-

fall in's Kidronthal verstärkt! '^^)

163) Josephus nennt den Tempel im engern Sinne r«öf, den Com-
plex der Vorhofe mit Einscliluss des Tempels to ie^öv. So Bell. V. 5.1.

„Das Heiligthum (zo isQÖy^ war auf einen bedeutenden Hügel gegrün-

det." Das. §. 2 heisst der innere Vorhof: zo devre^oy tefjuv. "Wenn
vom eigentlichen Tempelhaus geredet werden soll, sagt er: ccvzos de 6

puog ... x6 (iyiov le^öf. So Bell. VI. 4.1. t6 i^cud-ei' le^oy. Das. §.4
ro B^(o&€i> iSQoy^ der Heidenvorliof ; to st>(fov ie(j6v, der innere Vorhof.

Dann §. 5 o yccög, der eigentliche Tempel.

a) Josephus nennt Bell. V. 5. §.1 die Mauer des Innern Vor-

hofes tovg UV 10 nfQißöXovg. — Vgl. Ant. XV. 11. §.5.

164) Mit der Burg Antonia hatte der Tempel einen Umfang von
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191. Die grosse äussere Umfangsmaiier musste natürlich

mehrere Pforten haben. Nahm man auch auf die Festigkeit

und Sicherheit des Platzes Rücksicht, so konnte doch Eine

Pforte nicht genügen, wenn man nicht den Besuch des Tempels

ungebührlich erschweren und ein gefährliches Gedränge bei

jeder festlichen Gelegenheit hervorrufen wollte. Wie viele

Thore vorhanden waren und wo sie lagen, erfahren wir theils

aus der Mischnah, theils von Josephus. Ueber einige Thore

sind beide Quellen ganz einig oder leicht zu vereinigen; über

andere gehen beide Urkunden stark auseinander. Noch stärker

werden wir den Widerspruch bei den Thoren des innern Vor-

hofes finden; wir werden sehen, dass es beinahe unmöglich

sechs Stadien. Bell. V. c. ö. g. 2. Diese Angabe des Josephus stimmt

in sofern zum Umfange des heutigen Tempelraums (häram el scherif), als

die Fläche ein nicht ganz ^egelmäs^<ige5, oblonges Viereck bildet. AVäre

die Südseite ein St;idium lang, so würde der ganze Umfang sechs Sta-

dien betragen. Nämlich die Siidseite des Haram misst ',)27 Fuss (engl.),

die Westseite 1617 Fuss, die Nordlinie lo20Fus.s, die Ostgrenze 1520 Fuss.

(Vgl. Tobler, Topographie. I. 4(;2.) Der ganze Umfang ist demnach

5081 Fuss; das Sechsfache der Südlinie würde nllerdings 5502 Fuss aus-

machen, da aber gegen Nordost die gegenwärtige Mauer erweitert ist,

so kitnn diese Differenz nicht als beträchtlich angesehen werden. "Wenn

sich indess Josephus des Stadienma=isses bedient, so hat er offenbar

einen den griechischen Lesern bekannten Ausdruck gewählt, um die

Proportion der Seiten des Tempelumfanges darzustellen. Es giebt kein

Stadium, das über 70(1 engl. Fuss misst. Man darf annehmen, dass zur

Zeit des Josephus das olympische Stadium das gewöhnliche war; dieses

aber misst 625 römische Fuss (s. Rome de l'Isle, metrologische Tafeln,

S. 25). Oder sollte er das Alexandrinische angenommen haben, welches

750 römische Fuss misst? (das. S. 26). — Je unvollkommener diese An-

gabe nach Stadien zu dem gegenwärtigen Umfange passt, um so genauer

trifft die Angabe der Mischnah zu. Nach ihr (Middoth II, 1.) hatte der

äussere Tempelvorhof 50(1 Eilen in's Gevierte. Die Südseite muss also

500 Ellen messen. Nun beträgt die heilige Elle zu 28 Daktylen oder

7 Palmen 555 Millimeter oder 23 bayer. Zoll. 500 Ellen betragen dem-

nach 95873 bayer. Fuss, was 927 engl. Fuss beinahe gleichkommt. (Vgl.

übrigens über das Ellenmaass: Mischnah, Kelim, c. 17. §.9. 2 Chron. 3, 3.

und Ezechiel iO, 5. 43, 1'^. und unten §. 220.)
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ist, die Mischnah mit Josephus auszusöhnen, ohne einem

Theile Unrecht zu geben, ja dass in einzelnen Punkten die

Mischnah selbst sich zu widersprechen scheint. Bei der äussern

Vorhofsmauer ist der Widerspruch weniger bedeutend, auch

kommt uns hier der glückliche Umstand zu statten, dass an

den Ueberresten der alten Tempelmauer in neuester Zeit ein

altes Thor um das andere entdeckt wurde. Am stärksten sind

die südlichen Thore bezeugt; der gegenwärtige Befund ver-

einigt sich hier mit den Angaben der beiden Hauptquellen,

die wir ausser der Bibel befragen können.

Die Mischnah nennt auf der Südseite des äussern Vor-

hofes ausdrücklich zwei Thore und bezeichnet sie als Huldah-

Pforten (nii^ln ^'^VP Middoth I. 3.). Abraham Ben David

(S. 12) verrhuthet, dieser Name komme von der Prophetin

Huldah her, welche ja nach der Schrift auf dem Ophel ge-

wohnt haben müsse. (2 Kon. 22, 14.). Indessen sieht man

nicht ein, warum nach dem Exile eine solche Rücksicht auf

diese Prophetin genommen wurde, dass nicht etwa bloss Ein

Thor, sondern zwei nach ihr den Namen erhalten hätten. So

auffallend es für den ersten Augenblick scheint, was L'Em-
pereur (zu Mischnah 1. c.) und Lightfoot (de templo c. 4.)

als rabbinische Erklärung anführen , so wird es doch das

richtige sein, wenn man den Hauptgedanken davon berück-

sichtigt. Diese Thore Wessen so, weil man durch sie heuch-

lerisch hereinschleiche, wie das „Wiesel" Huldah rn^lH-
Lassen wir die Heuchler bei Seite und halten uns an das

Wort Huldah „Wiesel oder Maulwurf", so überrascht es uns,

dass die Mischnah eine Bezeichnung bewahrt hat, die sich

rechtfertigt, seitdem man unter der Aksa-Moschee den alten

Eingang zum Tempel wieder aufgefunden hat. Man muss

durch eine Art von Tunnel von der Pforte bis zur Area des

Tempels heraufsteigen, durch einen wahren cuniculus. Oestlich

davon führte an den von Pfeilern getragenen Substnictionen

eine ähnliche Pforte vermittelst eines zweiten Tunnels vom
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Ophel in den Tempel. Dieser zweite Tunnel ist gegenwärtig

an seinem Ausgange verschüttet, aber so weit sichtbar, dass

man über die Sache kaum zweifeln kann. Ich habe beide be-

treten, wie diess in den letztern Jahren verschiedene Besucher

thaten. Um genau zu sprechen, müssen wir den Gang der-

jenigen Südpforte, welche unter der Aksa liegt, als Doppel-

gang bezeichnen, da er in der Mitte durch eine Säulenreihe

abgetheilt ist. Der breitere Gang, welcher von der östlichen

Pforte der Südseite in den Tempel hinauf führte, ist durch

zwei Säulenreihen in drei Felder getheilt. Mit Recht nennt

daher Vogue (Le Temple de Jerusalem, S. 8 ftV), welcher von

beiden Architektur-Ueberresten eine sachkundige, ausführliche

Beschreibung mit Grundrissen giebt, die eine Pforte ein Doppel-

thor, die andere eine dreifache Pforte. '^•'^) Obwohl die Gänge,

namentlicli an der ostwärts gelegenen, geräumig waren und

hier die Eingehenden und Ausgehenden sich leicht ausweichen

konnten, so war die Struktur doch mit der Rücksicht auf die

Sicherheit des Tempels im Einklang. Nichts war leichter, als

diese ,,Wiesel-Gänge" zu verschütten, ohne dass der Tempel

dabei im mindesten litt. Josephus giebt, übereinstimmend mit

der Mischnah an der Südseite Thore an, ohne jedoch aus-

drücklich zu sagen, dass es gerade zwei seien und ohne ihre

Namen zu bezeichnen. (Antiq. XV. 11. 5.)

Auffallend ist, dass er von dem Ostthore schweigt, welches

von der Mischnali erwähnt \rird {^nilDn 1V^^ Middoth 1. c).

Eben diese Urkunde belehrt uns, dass an oder über dieser

Pforte die persische Hauptstadt Susa abgebildet war (1^7^

n"li!i ni 'DH iti/ili/)-") Es ist klar, dass eine solche Verzie-

rung am Tempelthore mit der persischen Herrschaft zusammen-

1G5) Auf dem Plane Tafel I ist C das dreifache, U das doppelte Süd-

thor. Wir nehmen an , dass C dem Asuppim , D dem durch "233 be-

zeichneten des salomonischen Tempels entspreche,

a) Tafel I, lit. B.
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hing und gleichsam das Eeichswappen war. Hienach möch.

man schliessen, dass dieses Thor für das bedeutendste ange-

sehen und wohl auch von den Pilgern vorzüglich benutzt

wurde, die von Osten her kamen. Die Mischnah sagt indess,

durch dieses Thor sei der hohe Priester an den Oelberg hin-

ausgegangen, wenn dort das Opfer der rothen Kuh (Xum. 19.)

gebracht werden musste. Wenn die Rabbinen Wahrheit reden,

indem sie sagen, dass von der Zeit Mosis bis zur Zerstörung

des Tempels durch die Römer nur neunmal dieses Opfer statt-

gefunden habe, so wäre die Oeffnung dieses Thores das Er-

eigniss eines halben Jahrhunderts gewesen. Dieses Thor wäre

demnach in der Regel geschlossen gewesen, wie das gegen-

wärtige Ostthor der Tempelarea unter der Herrschaft der

Muhammedaner für immer vermauert ist. Wir halten indess

einen solchen Schluss für voreilig. Das Ostthor .wird wahr-

scheinlich gerne von den Frauen benützt worden sein, weil

sie von hieraus am kürzesten zu ihrer Emporkirche im Frauen-

vorhofe gelangten. Es ist für die Erkenntniss der Lage des

alten Tempels nöthig, das noch bestehende Ostthor zu prüfen.

Seitdem der Tempelraum zugänglich geworden ist, hat man

diesen schönen, umfangreichen Thorbau genau untersucht. Er

ist der Hauptsache nach aus der Zeit des Kaisers Justinian

und gestattet so keinen unmittelbaren Schluss auf die Lage

des Ostthores an der alten Tempelmauer.'') Die genaue Unter-

suchung indessen, welche Vogue angestellt hat, zeigte unter

den byzantinischen Strukturen einen Grundbau, welcher der

Lage und Form nach den alten Constructionen an der doppel-

ten und dreifachen Pforte der Südwand entspricht (Le Temple,

S. 12.); wir mögen also hieher die Ostpforte des zweiten

Tempels verlegen. Ist dieses Ergebniss sicher, so stand die

b) Eine Zusammenstellung alter und neuer Berichte über dieses

Thor giebt Tobler, Topographie. I. S. 155 ff. (1853). Sagen über den

Grund der Verschliessung dieses Thores das. S. 15G.
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Ostpforte der äussern Tempelmauer nicht in gerader Linie

dev östlichen Pforte des Frauenvorhofes gegenüber'^), sondern

lag bedeutend nordwärts von dieser Linie. Die hier etwa ein-

tretenden Männer konnten die Kegel, dass man beim Eintritte

in den Tempel sich nicht links, sondern Rechts zu wenden

hatte*), nur durch einen grossen Umweg befolgen, sie mussten

sich zuerst gegen die Burg Antonia zu wenden und dann den

Tempel an der Westseite umgehen. Schon darum mag man

es gerne unterlassen haben, bei dieser Pforte einzutreten. Mit

Befolgung dieser Regel kamen die meisten Tempelbesucher

am schnellsten zu den Haupteingängen des Vorhofes, wenn

sie durch eine südliche Pforte eintraten. Wer von Bethanien

herkam, hatte die dreifache Südpforte am nächsten und so

möchte die Frage, durch welches Thor Christus in den Tempel

eingezogen sei "), wenn man überhaupt eine Antwort nicht ab-

lehnen will, am wahrscheinlichsten durch die Hinweisung auf

die Südpforten und namentlich die dreifache zu beantworten sein.

192. Wenden wir uns von Vermuthungen zu den bestimm-

ten Angaben der alten Urkunden, so haben wir in der West-

mauer des äussern Tempelumfangs, gegen die Stadt hin nach

Josephus (Ant. XV. 11, 5.) vier Thore, während die Mischnah

(1. c.) nur Eines erwähnt. Dieser Widerspruch lässt sich nur

theilweise lösen, indem Josephus eines seiner vier Thore als

c) Der keck dareinsprechende Verfasser von „Schilte liagibborira"

hatte keine Anschauung vom gegenwärtigen Terapelraum, wenn er die

äussere Ostpforte in gerader Linie dem Ostthore des Frauenvorhofes

gegenüberstellte (S. 18). Derselben Ansicht scheint indessen auch Mai-

monides gewesen zu sein (Beth ha becliirah. C. VII. 5).

d) Mischnah, Middoth. II. 2. Maimonides, beth ha bech.

VII. 3. Bei Ugolino, t. VIII. p. 852. Schilte ha gibborim, p. 12.

, e) Manche wollen ihn durch das Ostthor, die goldene Pforte, ein-

ziehen lassen. So Sepp, Jerusalem. I. 137. Lightfoot lässt ihn von

da ausziehen. Vgl. Tobler, Golgotha, S. 447, und Topographie. 1.156.

Der Verfasser von „Schilte lia gibborim" (S. 15) vertheidigt die Ansicht,

dass dieses Thor allgemein zum Aus- und Eingehen gedient habe.
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Privatpforte für den König bezeichnet '^^); (r) fiev slg %ä ßaaC-

Xsia teivovaa, rffi sv fieacp (paQayyog eig diodov dnELXrif^ij.ibvrig

Ant. XV. 11. 5.) zwei zu Ausgängen in die Vorstadt, das

vierte für die übrige Stadt (») <Je Xomri eig xti]v aXXrjv noXiv)

bestimmt. Dass die Mischnah die zur Xystus-Brücke führende

Pforte, welche das Volk wahrscheinlich nicht benützen durfte,

übergeht, ist begreiflich; weniger aber, wie sie zwei von den

übrigen Pforten des Josephus ignoriren konnte. Es hat, ab-

gesehen hievon, einige Schwierigkeit, die Angabe des Josephus

für sich genommen, zurecht zu legen. Vielleicht waren die

beiden Thore, welche nach Josephus in die „Vorstadt" führten,

so unbedeutend, dass die Mischnah dieselben überging. Sie

hat uns den Namen des Haupt -Thores nach Westen be-

wahrt: (DlJIC^p) Kiponos. Liegt dieser Bezeichnung der

Name des Legaten Coponius zu Grunde (Ant. XVIII. 1. 1.),

welcher zur Zeit des syrischen Präses Cyrenius in Palästina

wirkte, so musste dieses Thor früher anders heissen.*)

Das Thor, welches vom Tempel aus zu der Brücke des

Xystus (auf unserem Plane E\ die Brücke ist mit 5, der An-

fang des Xystus mit t bezeichnet) führte, correspondirte mit

der „königlichen" Halle, worüber sogleich das Nähere.

Josephus charakterisirt das Hauptthor nach Westen als

ßad^filai noXXalg xarco ts eig rr^i^ gxxgayya dieiXTq[.ifxevri xai

und tavirig avco naXiv inl n/jv nQoaßaaiv. (Antiq. XV. 11. 5.)

Damit wird eine Pforte bezeichnet, welche, wenn wir uns

nicht täuschen, ganz derjenigen entspricht, welche früher an

den „aufsteigenden Wall" verlegt wurde.

166) Die Hasmonäer liatten westlich vom Tyropöonthale einen Pa-

last, den später der zweite Agrippa zeitweise benützte. — Der Brücken-

kopf, südlich vom Klageort der Juden an der gegenwärtigen Tempel-

mauer, hängt mit der Brücke zu diesem Palaste wahrscheinlich zusammen,

a) Andere Erklärungen bei Lightfoot, de templo. C. V. Sect. 1.

Abraham Ben David (Schute ha gibborira. S. 14) erklärt: xT/no-nofos

„ Garten-Bemüher " (im Griechischen nicht gebräuchlich), und will einen

Rosengarten vor dieses Thor setzen (Dnill nj^l)-
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Es wird das Schaafthor des Nehemias sein, von welchem

jedenfalls ein Teich den Namen hat, der im Evangelium

Johannis (V. 2.) vorkommt. Der vielbesprochene, vorzüglich

von Dr. Tob 1er genau erforschte Brunnen, welcher das gegen-

wärtige Bad Hammäm el schefa (Bad der Heilung) mit Wasser

versieht, kann die Lage dieses Teiches selbststiindig bestim-

men, wonach das Schaafthor jedenfalls nahe liegen musste.*")

Hat Josephus unter dem westlichen Thore, zu welchem

man auf vielen Stufen hinaufsteigt, das (auf unserm Plane mit

G bezeichnete) Westthor ungefähr in der Mitte der West-

mauer, doch mehr gegen Süden hin gerückt, gemeint, so

möchte man die beiden Thore, welche „in die Vorstadt" führ-

ten, weiter nach Süden suchen; denn zuerst nennt Josephus

das Thor an der Xystusbrücke, welches nur an der Ecke (lit. E
unsers Planes) gesucht werden kann, dann zwei Thore in die

„Vorstadt", dann das Stufenthor, von welchem wir eben sprachen.

Unter der ,, Vorstadt" wäre dann der Bezirk vom Ophel

ostwärts, gegen das Mistthor hin, zu verstehen '') ; obwohl es

wahrscheinlicher ist, dass damit das Gebiet Parbar der Chronik

oder Parvarim nach dem altern Berichte gemeint sei. Nun

hat man wirklich in der neuesten Zeit nördlich vom Klageort

der Juden ein Thor entdeckt, von welchem aus man aus dem

Tyropöonthale zum Tempel hinaufsteigen konnte.

b) Auf dem Plane Tafel I ist die muthmassliclie Lnge des Schaaf-

teiches durch v bezeichnet. Das3 jedenfalls das Schaafthor (ijs'ji'n "IVI^*)

an der Westseite des Tempels liegen müsse, sieht man aus Nehem. 3,

1. 32. 12, 39.

c) Vgl. nil^?0 2 Kön. 22, 14. Nehem. XI. 9. Sophonias 1, 10.

Bei Josephus kann (1. c.) nQoäaietov desswegen nicht das Ophelgebiet

bezeichnen, weil ja auf den Ophel bereits die beiden Südpforten mün-

den., Dagegen mag er hiemit die Häuser und Gassen bezeichnen, die

sich an's „Käsemacherthal" anhängen. — Man hat wahrscheinlich zur

Zeit des Josephus für die alte Bezeichnung Parvarim hellenistisch und

zwar nicht sehr glücklich „Käsemacher- " anstatt „Bauernthal" gesagt.

Vgl. oben Anm. 134.
*

Hancberg, religiöse Altcrthümer der Bibel. 18
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Da dieses neu aufgefundene Westthor ein Treppenthor

ist, so müsste man auf dasselbe die Beschreibung des Josephus

von dem Thore, das in „die übrige Stadt führte" anzuwenden

geneigt sein, wenn dieser Schriftsteller nicht ausdrücklich

sagte, dass man zu jenem Thore aus dem Thale auf Stufen

hinaufstieg, während von der neu aufgefundenen Pforte die

Stufen hinweg und innerhalb der Mauer zum Tempel hinauf

gingen. '') Hiebei bleibt allerdings noch die Schwierigkeit un-

gelöst, dass Josephus von zwei Thoren in die „Vorstadt"

spricht. Will man nicht annehmen, dass er den obern Ein-

gang, durch welchen man an die Treppe dieses Ausganges

(F) kam, als eigenes Thor rechnete, so wird nichts übrig

bleiben, als zu diesem Thor ein nördlich gelegenes (etwa H
des Planes) anzunehmen, oder das neu aufgefundene Thor (F

auf dem Plane) als von ihm übergangen anzusehen und seine

zwei Thore in „die Vorstadt", als Ausgänge zur Akra-Unter-

stadt zu denken {H und J).

Es wird kaum je gelingen das Dunkel, das hier auf dem

Berichte des Josephus liegt, ganz zu zerstreuen. Um so will-

kommener muss uns der neue Fund des Thores nördlich vom

Klageort der Juden sein (F des Planes). Hier haben wir

Gewissheit. *^^

d) Auf Tafel I ist die Lage dieses Thores mit F bezeichnet.

Hr. Consul Rosen hat die Lage und Beschaffenheit der Ueberreste des-

selben sorgfältig nach eigener Anschauung geschildert in der Schrift:

„Das Haram von Jerusalem." Gotha 1866. S. 17 ff., vgl. S. 8. Diesem

Funde zufolge wird man diese Pforte (F) mit voller Sicherheit, eine

zweite über dem Bogenrest E mit der grössten Wahrscheinlichkeit und

eine dritte — vrohl die Hauptpforte — am Walle G in den herodischen

Tempel verlegen können. Die Verlegung einer weitern Pforte nach H
und J beruht nicht auf sichern Ueberresten aus dem AUerthume. Wie
viel aus Josephus hierüber sicher ist, sagt der Text. Möglich, dass die

Rabbinen eine kleine Pforte in der Lage etwa von J als „Nordausgang"

bezeichnet hatten und dass wir hier die Pforte Teri suchen dürften.

167) In dem merkwürdigen Bogenüberreste, welcher unter dem Ein-

gange zum gegenwärtigen Silsele-Thor sich gefunden hat (^ Rosen 1. c.
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Die mittelalterlichen Schriften der Juden enthalten keine

erheblichen Notizen über die Ruinen des Tempels und wenige

Andeutungen, die uns in der Erkenntniss der alten Bauten

vorwärts helfen. Hie und da, und gerade in der Frage über

die Westthore bieten sie neue, schwer lösbare Schwierigkei-

ten dar.')

Nicht zu übersehen ist, dass die Mischnah vom Kiponos-

thor wie von den beiden südlichen Huldapforten gleichmässig

sagt, sie hätten (allgemein) zum Eintreten und Ausgehen

gedient. ")

Sie erwähnt auf der Nordseite das Pförtchen Teri oder

Tedi'') mit dem Beifügen, dasselbe habe zu gar nichts gedient,

eine Bemerkung, welche weiterhin in der Art beschränkt wird,

dass die Priester hier unter gewissen Umständen hinausge-

gangen wären. '') Hieraus erklärt sich, dass Josephus diese

Pforte übergeht.

8. 11 u. 24, der Bogen misst 42 Fuss), erkenne ich einen Durchgang

von der Akra-Unterstadt her in's südliche Tyropöonthal. Lief die erste

Mauer hier von Westen her, wie Vogue annimmt, so muss sie hier ein

Thor gehabt haben, welches bei Nehemias das „Thalthor" J<''2n "IJ/'l^'

heisst. Nehem. 2, 18. 15. 3, 13. Plan lit. u.

a) Ist das Westthor Schacambo OD?Ort^) bei R. Samuel Bar Sim-

8on (um 1210) in Carmoly's Itinoraires (S. 127) eine Corruption aus

(nr-li') Schechinah, oder gar aus D1J"ir"'p ti'? Oder ist es ein italieni-

gches Wort: Scampo, d.h. Rettung, Auslasspförtchen? Vgl. franz. Es-

camper und T)D (2 reg. XI. 6.).

beiden Pforten Huldah dienen südwärts dem Eintreten und dem Hinaus-

gehen." Weiter: nN"'ii''1 HD^Jr It'JDlTO DiyDH ]D DIJID^p „Kipo-

no8 von Westen dient dem Eintreten und dem Hinausgehen."

c) np, oder i~:t2. Für beide Lesearten giebt es rabbinische Er-

kläi;aDgen, die Lightfoot 1. c. anführt.

d) L'Empereur (zu Mischnah I.e.) „Denique porta "i"lt2 dicitur

ab humiditate: nam ut inquit R. Schemaja solummodo n^H ^"1p ^V-

"13 i<)iV gonorrhoea laborans illac egrediebatur." — Näher läge es, an

18*
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Noch weniger leicht scheint es, die Darstellung des Jo-

sephus von der Höhe der östlichen, äussern Tempelmauer mit

dem zu vereinigen, was die Mischnah hierüber sagt. Da bei

dem Opfer der rothen Kuh (Num. 19.) der opfernde Priester

gegen das AUerheiligste blicken (Mischnah, Parah III. 9.) und

in dieser Richtung das Blut sprengen musste, so durfte die

Ostmauer den Blick nicht hindern: „Alle Wände, die dort

(im Tempel) waren, hatten eine bedeutende Höhe, mit Aus-

nahme der Ostmauer (^n")7Dn ^DDD VTH)? denn der Prie-

ster, welcher die rothe Kuh verbrannte, blickte, auf der Höhe

des Oelberges stehend (nn*k:;Dri ^H ^^^2 "IDiJ?), mit

Aufmerksamkeit auf die Pforte des Tempels zur Stunde der

Sprengung des Blutes." (Middoth III. 4.)'^') Wer den Oel-

berg je bestiegen, oder von seiner Lage gelesen hat, weiss,

dass keine Mauer des aussein ümfangs so hoch sein konnte,

dass sie dem, welcher auf dem Gipfel des Berges, oder nur

in beträchtlicher Höhe stand, die Aussicht auf den Tempel

verwehren konnte. Nur eine hohe Wand, die nahe vor der

Innern Tempelpforte stand, konnte den Einblick hemmen.

Wir dürfen also unbedenklich die Worte des Josephus

von dem Hallenbau über dem Thal Kidron und von der

schwindelerregenden Tiefe, in die man von oben her nieder-

schaute, von der Höhe der Ostmauer deuten, an deren Süd-

ostecke vielleicht ein die Mauer überragender Thurm war.

eine Abkürzung aus nilSD zudenken, "»"itp wäre dann „das zuMattarah

gehörige" Thor. Auf dem Plan ist an der Stelle k nach de Vogue
eine Nordpforte angebracht, die man für Teri nehmen soll. Wir möch-

ten eher bei h, oder am Vorhofe derAntonia bei c einPförtchen setzen.

Da die Römer bei Je eindrangen, müsste Josephus von der Pforte daselbst

sprechen, wenn eine solche da gewesen wäre.

168) Maimonides (beth ha bechirah, C. VI. §, 5j will die Stelle

der Mischnah nur von dem Ueberbau des Ostthores verstehen: Quapropter

supra portam illam paries valde depressus erat ut sacerdos in monte Oli-

veti insistens ostii templi cerneret etc. Compiegne weist in der An-

merkung zu dieser Stelle (ügol. VIII. p. 849) auf Ezechiel 40, 5. hin.
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Antiq. XV. 11. 5.') Dass mau hier das nTSQvyiov tov legov

suchte, welches in der Versuchungsgeschichte (Matth. 4, 5.

Mrk. 4, 9.) vorkommt, war natürlich, obwohl neuere Erklärer

festhalten, dass nicht etwa an ein Hinabstürzen in's Kidron-

thal zu denken sei, sondern in den Vorhof des Innern Tempels,

da der Text nicht von einem ntsQvyiov xov vaov, sondern

TOV iFQov spreche.^)

Bei der Erzählung von der Erstürmung des Tempels

durch die Eömer sagt Josephus sie hätten, die nördlichen

Arkaden bis zur östlichen hin ganz verbrannt: wv i] owamovaa
ymvia rrfi Kedgciovog xaXovfitvrig gxxQayyog vTiegSedofiriZO, nag'

6 xal (poßBQOv riv lo ßäS^og. (Bell. VI. c. 3. §. 2.)

Aus der eben angeführten Stelle (Ant. XV. 11. 5.) geht

hervor, dass an dem Ostende der königlichen Halle (auf dem

Plane lit. o) ein thurmartiger Aufbau war. An dem west-

lichen Ende derselben Halle, am Eingänge zur Brücke über

das Tyropöon, erwähnt Josephus den Thurm des Johannes,

(o ^loaavvov nvgyog, 6v exetvog tv rtjJ nqog J^Lücova noXifXW

xatFaxhvaafv, vneQ tag s^ayovaag vtibq tov '§vGrdv nvXag.

Bell. VI. c. 3. §. 2.0

193. Der freie Kaum, in welchen man gelangte, wenn

a) MeyäXov y^Q ovros tov r^s (pÜQceyyos df((X^/uu(CTog xcd ord"

fivexxov xuiideiy, et ris ävutd-ev eis rou ,Sv&6y eisxvnroi {ixxvmoil)

Tiuf4fzey€&€S vxpos iv uvitö lo i^s oroug dysaiijxsy, <us ei r^f «t»' uxqov

TOV TCivTrjg Tsyovs ("tucpui avfTi&eig tu ßä&tj dcoTiTCtot, axoTodivtäy^ ovx

i^ixnvuevtjg r^f öxpewg £ig ilfxktQyjioy tov ßvS^oy. — Auch an der gegen-

wärtigen Ostmauer, zwischen der goldenen Pforte und der Siidostecke,

hat man von einer Luke aus, durch welche eine horizontalliegende Säule

hinausragt, einen Blick in die Tiefe, den nicht Jedermann ohne Schwin-

del erträgt.

b) S. Sehe gg, Matthäus. I. S.443. — Würden wirindessin 1 Makk.

12, 37. für x^tfpeyaO^ü oder j(^aarpBy<(.d^((. vielmehr x^*'W^^'^ lesen, so

hätten wir ein nT^qvyiov, das gegen den Kidron hin, an der Ostmauer

Jerusalems läge. Mit Beibehaltung von j^ßagpf*/«*« liegt indess niJIDim

näher.

c) Es ist auf unserm Plan lit. -iE.
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man durch eines der genannten Thore eingetreten war, hiess:

„Berg des Hauses oder Tempels" (n^SH "IH), ein Ausdruck,

der auf die ganze Fläche , auf welcher die Tempelhallen

standen, angewendet wird und vielleicht einiges Licht auf

eine Stelle des Micha und Isaia wirft. (Is. II. Mich. IV.)-

Im Gegensatze zu dem weiterhin abgegrenzten heiligern

Räume hiess dieser Platz das „Profane" {b^H)-'') Hier durften

Heiden eintreten und Israeliten auch im Zustande der Un-

reinheit.

Innenwärts liefen an der hohen Ringmauer herrliche

Hallen hin. Nach einer Stelle des Josephus waren alle diese

Arkaden (aroai) doppelt; die Säulen, aus ganzen Felsstücken

bestehend (/.lotoh^oi), waren vom weissesten Marmor, 25 Ellen

hoch, von Cedernholz überbälkt. (Bell. V. c. 5. §. 2.) Diese

Bestimmung lässt sich mit einer andern nur dadurch vereini-

gen, dass man annimmt, weniger als eine doppelte Halle, haben

sich auf keiner Seite befunden. Auf der Südseite zog sich

vom Ostthale, d. h. vom Kidronthale bis zum Westende des

Tempelraumes eine dreifache Halle, welche die Königliche

hiess. '*^^) Vier Reihen von Säulen, 27 Ellen hoch, drei Klafter

im Umfang, mit korintischen Kapitalen, standen hier.

Die Salomonshalle (atoä 2oXo}imog), in welcher Christus

am Encänienfeste einst wandelte (Joh. X. 23.) und Petrus mit

Johannes vom Volke umdrängt wurden (Ap. IE. 11.), wird

weder in der Mischnah, noch bei Josephus erwähnt.

Letzterer sagt indess, von der östlichen Halle {dvatoXvxrl

crroaj^), sie sei von den Bauten Salomons übrig geblieben,

d) Vom Beth ha Moked (Plan Nr. 28) standen zwei innere Säle

auf heiligem, zwei äussere auf profanem Boden: D^nt^'1 li'npD DTlIT

'P'irü, Mischnah, Middoth L 6. Vgl. Ezechiel 40, 20. n2 ^"»"IDn'?

^n^ t^'ipn.

169) Die vierte Seite hatte r^V ßuatXixrjy arody t^ltiXJjv x(ad fxJjxog

dü'oi'aay dno T^g kiöns (puQuyyog ini ir^y ean£Qtoy. Ant. XV. c. 11. §.5.

a) "Efjyof l\<Xo/uüJyog. Ant. XX. c. 9. §. 7,
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darum wird die Salomonshalle von Calmet, Lightfoot u. A.

hieher verlegt; ich möchte indessen eher die dreifache Halle

im Süden als die „salomonische" ansehen.

Der Boden durch die Hallen hin war sicher gepflastert.

An der Westhalle wird bei Gelegenheit der Erstürmung durch

die Römer ein Xid^oatQooTog ausdrücklich erwähnt. (Bell. VI.

3. 2. Tauchn. p. 98.) Bei Gelegenheit der Erwähnung des

Wagestückes von Julianus spricht Josephus von dem hd^oatQW"

tog zwischen der Burg Antonia und dem Tempel (Bell. VI.

c. I. §. 8. Tauchn. S. 85.). Wahrscheinlich bestand das Pflaster

hier im Alterthum, wie man es theilweise noch gegenwärtig

vor dem sogenannten Hause des Pilatus sieht, aus der geeb-

neten Fläche des Felsens, desshalb glitt der genannte römische

Krieger in seiner starken Rüstung aus. Wenn Josephus an

einer andern Stelle sagt, dass der ganze Heidenvorhof (ro de

vrcai^Qov ccTtav rrsnouiXvo navxodaniäv Xi&oov xaveüiQcofAE'

vov. Bell. V. 5. 2.) mit verschiedenartigen bunten Steinen ge-

pflastert gewesen sei, so wird man nicht durchweg an ein

kostbares, sondern mitunter an ein sehr rauhes Pflaster denken

müssen, dessen unregelmässige Steine leicht aufgehoben und

ebensogut als Waff"en des Zornes oder des Fanatismus verwen-

det werden konnten, wie zur Abwehr gegen einen stürmenden

Feind. (Vgl.* Josephus, Bell. VI. 1. 6. und Joh. VIII. 59.

Tulerunt ergo lapides ut jacerent in eum.) Höchst wahrschein-

lich waren einzelne Stellen des grossen Heidenvorhofes mit

Bäumen bepflanzt, wie es gegenwärtig beim Haräm el sherif

der Fall ist und wie es nach Psalm 52, 10 und Psalm 92, 14.

an der Stiftshütte, oder am salomonischen Tempel war. Dass

der innere Vorhof imd zwar der östliche Vorderraum (Frauen-

vorhof) wie der westliche Theil, der Tempelplatz gepflastert

W£|j-, unterliegt nach der Analogie des salomonischen Tempels

keinem Zweifel. Vgl. 2 Chron. 7, 3. Ezech. 40, 17. 18. 42, 3.

Es wird nicht an Cisternen gefehlt haben; eine grosse,

über deren Alter freilich noch nichts bestimmt ist, findet sich
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gegen das Ostthor zu. Von der Wasserleitung aus Etham,

welche den südwestlichen Theil des Heidenvorhofes durchzog

(auf dem Plan NN) war es leicht, einen schönen Brunnen

herzustellen.

Dass im Umfang des Heidenvorhofes eine Synagoge ge-

wesen sei, giebt der sonst so exakte Reland ohne Beweis an.

Er sagt (le locis sacris p. 75.): Erat hie quoque nD^DH H^D»

Synagoga, in qua probabile est Christum consedisse in medio

doctorum Luc. IL 46." Carpzov, Apparatus (S. 293) macht

ein Gymnasium aus der Synagoge und fügt eine Bibliothek

bei : In eodem (in der königlichen Halle oder auf dem Heiden-

vorhofe) t!/"11Dn D'^D Gymnasium, seu Auditorium n''D

'nDDn» Bibliotheca publica occurrebat et conclavia alia."

Genauer verfährt Lightfoot, welcher (hör. hebr. zu Lucas

2, 4. 6.) auf eine Glosse zu der Stelle der Mischnah hinweist,

in welcher von einer Vorlesung am Versöhnungstage die Rede

ist. Es heisst hier, nachdem gesagt wurde, dass es dem

Hohen Priester freistehe, in einem feinen Gewände von Byssus

oder in der gewöhnlichen Alba zu lesen: „Der Chazan der

Synagoge nimmt das Buch der Thorah und reicht es dem

Archisynagogos (nDJDH tl^S^'l^), dieser reicht es dem Stell-

vertreter (pD) des hohen Priesters, dieser giebt es dem hohen

Priester, welcher steht, es nimmt und stehend'liest" u. s. w.

(Joma VII. 1.) Hiezu macht nun R. Asher ben Jechiel (starb

in Toledo um 1321) aus Rothenburg in der Glosse, welche

neben dem Raschicommentar gewöhnlich im Talmud bab. ab-

gedruckt wird, und R. Jom Tob Heller aus Wallerstein zum

Texte der Mischnah die Bemerkung : Es war im Heidenvorhofe

eine Synagoge, welche sich an den Vorhof anschloss (H'^D

Was zu Gunsten der Annahme einer nahe am innern

Vorhofe gelegenen Synagoge spricht, ist nicht die Nennung

des Chazan und Archisynagogos, welche ja eigens aus der

nächsten, oder bedeutendsten Synagoge Jerusalems am Ver-
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söhnungsfest in den Tempel kommen konnten, um den Hohen

Priester zu bedienen, sondern die weitere Bemerkung der

Mischnah, dass derjenige, welcher bei der Lesung des Hohen-

priesters zugegen war, nicht auch Zeuge von der Verbrennung

des Opfers auf dem Brandopferaltar sein konnte, d. h. die

Lesung fand entfernt vom Altare statt und wer ihr assistirte,

konnte durch die dicht gedrängte Menge nicht schnell genug

zu einem günstigen Platz im Prauenvorhofe zurückkommen.

(Man vergleiche dasjenige, was unten §. 220 über die Gerichts-

höfe des Tempels gesagt werden wird.)

Dass der Heidenvorhof zur Zeit Christi in eine Art von

Marktplatz verwandelt wurde, in dem man Vieh und Tauben

feilbot und Wechslertische aufstellte, sehen wir aus dem Evan-

gelium. Christus trieb zweimal, zuerst unmittelbar nach dem

Beginne seines öfi'entlichen Lehramtes (Joh. 2, 14 ff.), dann

wieder kurz vor dem Schlüsse desselben (Matth. 21, 12.), die

Händler und Mäckler sammt ihrer Waare aus dem Tempel

hinaus. — In der Mischnah kommt nun zwar nichts vor, was

eine dauernde Einführung eines ähnlichen Vieh- und Geld-

marktes beweisen könnte ; aber die Gemara erzählt ein Factum

aus der Zeit Christi, welches dem Evangelium zur Beleuchtung

dient. Ein reicher Pharisäer, Namens Baba ben Buta Schüler

von Schamai, kam einst in den Vorhof und fand ihn öde. Da

sprach er: Es möge das Haus Derjenigen öde werden, welche

das Haus unserers Gottes öde gemacht haben! Was that er?

Er Hess 3000 Lämmer von den Heerden der Araber bringen

und stellte sie, nachdem sie hinsichtlich etwaiger Defecte

geprüft worden waren, in den Heidenvorhof ("IH^ JT'DJ^m

n^DH» Hagigah Jerus. f. 78. a. Vgl. Jom tob f. 61. col. 3., wo

dieselbe Erzählung vorkommt.) Man kann hieraus freilich

noch nicht auf eine dauernde Benützung des Vorhofes zu einer

Art von Markt scliliessen. Wäre es sicher, dass die Buden

(n?^n)» hei oder in welchen der hohe Rath seine Sitzungen

hielt, nachdem er den Justizpalast verlassen hatte (s. die
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Stellen unten §. 220.) auf dem Heidenvorhof sich befanden,

so würde dieser Umstand deutlicher auf Handelsgeschäfte hin-

weisen, die hier offen und ungestört unterhalten wurden. Von

den im Talmud erwähnten Marktinspektoren (Agoranomos) '')

kann kein Schluss auf den Tempel gemacht werden, da unter

diesen entweder persische oder römische Beamte gemeint sind,

die mit dem Tempel nichts zu schaffen haben.

Wie leicht übrigens der weite Tempelraum zu gewinn-

süchtigen Unternehmungen einladen konnte, sehen wir unmittel-

bar nach der Restauration des Cultus durch Esra und Nehemias

an dem Beispiele eines gewissen Tobias, dem der Nepotismus

des Hohenpriesters Eliaschib es vergönnte, dass er sich in den

Räumen für die Tempelvorräthe von Oel und Weihrauch u. s. w.

mit Weib und Kind förmlich einnistete. (Nehem. XIII. 4 ff.)

Es gehörte die ganze Energie eines Nehemias dazu, die Hallen

des Tempels von den zähen Spinnengeweben der Habsucht zu

reinigen.

Wo übrigens die Vorräthe an Getreide, Wein, Oel und

Weilirauch untergebracht wurden, lässt sich mit voller Ge-

nauigkeit ebensowenig bestimmen, wie der Saal oder die Säle,

in welchen die Leviten — wohl unter den Hallen dieses Vor-

hofes — gewisse Opfergefälle verzehrten. Reland (S. 76) sagt:

„Hie quoque conclavia erant, ubi Levitae cibum capiebant et

dormiebant (?) quum non ministrarent aut excubias agerent.

Victimae etiam minus sanctae et temeratae (D^ti/"lp ^^IDD

D^7p) hie comburebantur n^l^DH ^^^b, uti Judaei loqui

solent. Vide Pesachim VII. 8. Gem. bab. Berachoth 49. 2."

b) |"'^~"^:^^^ bei Cohen de Lara, Lexicon thalmud. f. 4. Im

babyl. Talm. Abodah Sarah f. pll a ist "»niD D"'ÖT13X offenbar Singular.

Der Talmud Jerus. hat D1D12113N, was Cohen de Lara durch aedilis

plebejus, arab. jiDN'tOI^'pt^, d.h. jj-wÄ+Jt Wagmeister, span, Moderator

de los precios en las cosas de provision de viandas, giebt.
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Soviel über den Heidenvorhof.

Der freie Raum zwischen der äussern Ringmauer und der

innern Mauer des zweiten Vorhofes war nicht auf allen Seiten

gleichmässig , denn das Tempelgebäude schob sich gegen die

Nordostseite hin. Der Raum war also im Westen und Norden

am engsten, am weitesten gegen Süden und Osten. '')

War man über diesen freien Platz weggeschritten, so

konnte man nicht unmittelbar in den zweiten Vorhof eintreten.

Zunächst kam man an eine Abzäunung OllD Mischnah, Mid-

doth IL 3. Josephus, Bell. V. 5. 2.), welche, wie das Speise-

gitter vor den Chören vieler Kirchen, die ungeschiedene Menge

am Weitergehen hindern sollte. Es waren da in gehörigen

Zwischenräumen (nach der Mischnah 1. c. waren dreizehn Lucken

angebracht) Warnungstafeln, hebräisch und griechisch beschrie-

ben, aufgestellt, welche alle Nichtisraeliten unbedingt und von

dem Judenvolke selbst, die levitisch Unreinen bei Todesstrafe

ausschlössen. (Josephus, Bell. V. 5. 2. Auf unserm Plan ist

dieses Gitter mit MMM angedeutet.)

War man durch die Lucken dieser Brustwelir durchge-

gangen, so musste man 14 Stufen hoch steigen und kam auf

einen schmalen Vorplatz, der rings um die zweite Vorhofs-

mauer herumlief. Diese schmale Terrasse hiess chel (b^"^» ante-

murale Middoth IL 3.). Sie war zehn Ellen breit. (Middoth

das. Josephus, Bell. V. 5. 2.)

Dass man zu dieser schmalen Terrasse auf vierzehn Stufen

vom Heidenvorhof hinaufstieg, hat die Mischnah nicht erwähnt;

dagegen berichtet sie, dass die frommen Israeliten beim Ein-

tritte in den Tempel sich hier dreizehnmal verneigten (Mid-

doth IL 3.), zur Danksagung dafür, dass die Tafeln an den

dreizehn Lucken, welche durch die „griechischen Könige",

c)'Mairaonicle3 (beth ha bechirah. C. V. §.0) auf Grund der

Angaben der Mischnah, Middoth II. 1, Diese Angaben werden durch

das gegenwärtige Terrain bestätigt.
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d. h. wohl mit Kücksicht auf sie, eingeführt worden, später

wieder verschwanden.

Wenn Josephus sagt, dieser Terrassenstreif habe durch-

weg die gleiche horizontale Lage gehabt (Bell. V. 5. 2. Siä-

CTTifia .... Tiav laonsdov) , so möchte damit nicht ausge-

schlossen sein, dass der westliche Theil (auf unserm Plan von

Nr. 33 und 28 westwärts) bedeutend höher lag, als der öst-

liche; denn von da an stieg der innere Vorhof um mehr als

fünfzehn Stufen aufwärts, wie denn auch gegenwärtig das

Terrain am Vorhof des Felsendomes ringsum eine erhöhte

Quadratfläche bildet. Möglich, dass man sowohl in der Misch-

nah, als bei Josephus das von dem chel und öidatruna Gesagte

nur auf den Umfang des Frauenvorhofes auszudehnen hat,

194. War man über diese schmale Ten*asse (lit. 00)
weggeschritten, so stand man vor der Mauer, welche den

eigentlichen Vorhof des Heiligthums einschloss. Hier begann

nach dem Ausdrucke des Josephus rd evdov Ieqov. (S. oben

Anm. 163.) Diese Mauer hatte, von der Fläche des Heiden-

vorhofs gerechnet, eine Höhe von vierzig Ellen, erschien aber

selbst von aussen nicht so hoch, weil die genannte Terrasse

vorlag ; von innen mass sie fünfundzwanzig Ellen (Jos. Bell V.

5. 2.). Diese Angabe hat darum für uns einen besondern

Werth, weil, trotz der Abweichungen, die sich über die Maasse

der Constructionen an dieser Grenzscheide des Heiligthums

zwischen Josephus und der Mischnah zeigen, doch im Wesent-

lichen die Uebereinstimmung zu Tage tritt. Nach Josephus

stieg man von der genannten Terrasse in den innern Vorhof

auf fünf Stufen (1. c); nach der Mischnah (Middoth IL 3.)

auf zwölf Stufen, wovon jede eine halbe Elle hoch und breit

war; also sechs Ellen hoch. Die Mischnah fügt die Bemerkung

bei, dass alle Stufen, mit Ausnahme jener an der Vorhalle das

gleiche Maass gehabt haben. Wenn nun, wie wir gesehen

haben, nach Josephus, auf vierzehn Stufen zur Terrasse, von

da auf zwölf Stufen zum Boden des innern Vorhofs hinauf-



III. Der zweite Tempel. 285

gestiegen wurde und jede Stufe eine halbe Elle mass, so lag

der Boden des innern Vorhofes, d. h. der östliche Theil davon

(auf dem Plane PP)^ dreizehn Ellen höher als der Heiden-

vorhof; die von Grund aus vierzig Ellen hohe Mauer hätte

nur von innen als siebenundzwanzig Ellen hoch erscheinen

sollen. Es bleibt also hier eine Differenz von zwei Ellen und

die Nothwendigkeit, die Angabe des Josephus von den fünf

Stufen über der Terrasse nach der Mischnah in zwölf Stufen

zu ändern.

Eine weitere Differenz zeigt sich insofern, als die Misch-

nah der Westseite der ebengenannten Umfangsmauer zwei Thore

giebt, von denen Josephus nichts weiss.''") (Middoth IL 6.)

Da die Mischnah nicht nur sagt, diese Thore hätten keinen

Namen gehabt, sondern bei einer wiederholten Aufzählung der

Thore zum innern Vorhofe gar keine Kücksicht auf ein West-

thor nimmt, so wird man vermuthen können, dass jene beiden

Thore ohne Namen nur Ausgänge für den Fall der Noth,

etwa für die Arbeitsleute bei Reparaturen, waren.

Josephus giebt uns einen hohen Begriff von der Gross-

artigkeit der Thorbauten und der Kostbarkeit der Thorflügcl,

womit sie geschlossen wurden. Sämmtliche Thore waren von

Metall, alle mit Ausnahme des Ostthores, welches, wie wir

sehen werden, von korinthischem Erz war, prangten in reicher

Vergoldung. Darin stimmt die Mischnah (Middoth IL 3.) mit

Josephus überein.

Hinsichtlich der Höhe entfernen sich beide Quellen etwas

von einander. Josephus giebt jeder Pforte eine Höhe von

dreissig, eine Breite von fünfzehn Ellen (1. c. §. 3.), die Misch-

nah (1. c. II, 3.) zwanzig Ellen Höhe, zehn Ellen Breite.

Von welcher Art die Bauten waren, welche man theils

zum, Schmucke, theils zur Bequemlichkeit und für bestimmte

170) Josephus sagt (Bell. V. 5. 2.) ausdrücklich: To de tiqos dvaiv

/ne^os ovx el^e nv'Ariv, «AA« di^vexeg ide&6jA,rjxo Tuvry rö tetxos.
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Bedürfnisse, theils zur Festigkeit an den Thoren angebracht

hatte, kann aus keiner der beiden Quellen, die hier wieder

im Wesentlichen übereinstimmen, genau bestimmt werden.

Abgesehen von den nicht zu rechnenden beiden Westein-

gängen zählt die Mischnah auf der südlichen, nördlichen und

Östlichen Seite des innern Vorhofes neun Thore, vier nach

Süden, eben soviel nach Norden, eines nach Osten. Damit

stimmt Josephus überein, welcher in der Mauer des innern

Vorhofes neun Thore zählt. Indem er den innern Vorhof

durch eine quer von Süden nach Norden gezogene Mauer in

zwei Gebiete sondert, nimmt er in der Mitte dieser (Nr. 18

auf dem Plan) eine zehnte Pforte an, die die Mischnah nicht

kennt. Hierin liegt eine Abweichung, auf die wir näher ein-

zugehen haben. Die Mischnah stimmt mit Josephus insofern

überein, als der östliche Theil des innern Vorhofs nach ihr

der „Vorhof der Frauen" war (auf unserm Plan PP), der

tiefer lag, als der weitere innere Vorhof (ß und SS). Wir

müssen uns hier näher orientiren.

195. Die innere Ringmauer schloss einen Raum ein,

welcher nach der Mischnah 187 und 135, im Ganzen 322 Ellen

lang und 135 Ellen breit war. Middoth II. §. 6. V. §. 1."')

Dieser Raum war durch ein Steigen des Bodens (Plan Nr. 34,

26, 18, 27, 35) auf natürliche Weise abgesondert. Josephus

setzt überdiess eine Zwischenwand SiateCxidfia hieher. (Bell. V.

c. 5 §. 2.) Die Mischnah weiss zwar von einer Absonderung

eines östlichen, vordem Raumes und eines westlichen, höher

gelegenen, in welchem der Tempel stand, aber nichts von einer

171) Dass hier einmal 137 und dann wieder 135 Ellen angegeben

werden, muss auf einem Versehen beruhen, wenn nicht angenommen

werden will , dass die Mauer des Frauenvorhofes stärker war , als die

innere. Die Rechnung von Maimonides (beth ha bech. V. 4), welcher

187 Ellen für den ganzen innern Vorhof, mit Einschluss des Tempels,

annimmt, ist irrig.
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dazwischen stehenden Mauer') und wenigstens im Traktat

Middoth nichts von einem Thor zwischen dem östlichen und

westlichen Raum. Nach ihr stieg man aus dem östlichen in

den höher gelegenen westlichen Raum auf fünfzehn Stufen

(Plan Nr. 37), welche die Form von Halbkreisen hatten, hin-

auf (Middoth II, 5. Josephus, Bell. V. 5. 3.).

194. Lassen wir einstweilen die schwierige Frage von

der Zwischenmauer und dem darin befindlichen grossen Thor

des Josephus auf sich beruhen und suchen wir uns von der

Innern Construction der ganzen Ringmauer, wie sie den öst-

lichen und westlichen Raum, in welchem letztern der Tempel

stand, umfasste, ein klares Bild zu machen.

Diese Ringmauer hatte, wie wir bereits im Allgemeinen

bemerkt haben, an den beiden Langseiten gegen Süden und

Norden je vier Thore. Darüber herrscht zwischen Josephus

und Mischnah Uebereinstimmung. Zwar spricht die Mischnah

einmal von je drei Thoren (Middoth I. §. 4 und 5) und giebt

ausdrücklich die Gesammtzahl der Thore des zweiten Vorhofes

— nämlich mit Einschluss des Ostthores — zu sieben an;

allein hier werden offenbar die Thore an der Süd- und Nord-

seite des vordem Raumes nicht berücksichtigt.^'^) An einer

andern Stelle (IL §. 6) findet sich nicht nur die Angabe, dass

an der Nord- und Südseite je vier Thore seien, sondern diese

Thore werden auch der Reihe nach mit Namen angeführt.

Auf der Südseite"): 1) das obere Thor
JT^^J;."! ^VJ^,1 2) das

a) Man müsste nur Middoth II. 4. hieher ziehen: „Alle Mauern

waren sehr hoch, ausgenommen die Mauer gegen Morgen; weil der

Priester, wenn er die rothe Kuh verbrannte und auf dem Oelberg stand,

beim Sprengen des Blutes das Thor des Tempels sehen musste."

172) In der kurzen übersichtlichen Schilderung des herodischen

Tempels, welche Josephus Antiq. XV. c. XI. giebt, giebt er der zweiten

Vorhofmauer xQLaxixovg nv'Aöjvus.

a) Vgl. die Stelle Mischnah, Schekalim VI. 1.

b) Vgl. das obere Thor im salomonischen Tempel 2 Kön. 15, 35.

2 Chron. 23, 20. 27, 3. Maimonides hat (^beth ha bechirah. C. V.
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Thor des Anzündens pb^Jl Ü, 3) das Thor der Erstgeburten

ni'"l'!"D?n ^. 4) Ü^f^ri i). Auf der Nordseite: 1) das Thor

des Jechonias )rO:i^'^ 6, 2) D^j^n 6, 3) Cti'^^n 6,

4) •T't^n 6, {Vgl. unten §. 2ld.)

Die hier angegebenen Namen stimmen zum Theil mit

jenen überein, welche sich K. I. §. 4 und 5 im Traktat Mid-

doth finden, zum Theil weichen sie ab. Hier wird auf der

Südseite das ,,obere Thor" ausgelassen und übereinstimmend

mit der eben angeführten Disposition zunächst das Thor des

Anzündens p!5*]n Ü genannt. Es folgt das Thor der Erst-

geburten, dann "das Wasserthor. Auf dieser Seite besteht also

die Differenz nur in der Auslassung des obern Thores. Anders

auf der Nordseite. Hier führt K. I. von Middoth zunächst

das n'iJin ti; oder V^^i''4^ t das „Funkenthor" auf. Es

folgt das p'npn ^ oder Opferthor.') Dann kommt das „Thor

des Feuerhauses" ^pjt^n D^S li)- Da diese Disposition mit

genauen Notizen über den Zusammenhang von zwei Thoren mit

Tempelwachen u. dgl. verbunden ist, dürfen wir nach ihr und

nach der Natur der Sache die Anordnung der Stelle II. 6.

corrigiren. Wir werden in der Mischnah, Middoth IL 6. die

zwei zuletzt genannten Thore umstellen müssen, denn das

Thor der Weiber Ct^iin 'Ü kann nur in den östlichen Kaum
r • T-

. r

fallen, *^'^\^n tÜ/ würde mit IplDH fT'S W zusammenfallen.

Dass auf jeder der Langseiten vier Thore des innern

§. 5 ) das „ obere Thor " mit dem Nikanorthor identificirt. Dieselbe

Vorstellung kommt bei Maimonides (Kele ha mikdasch. C. VII. §. 6)

vor, wo er ausdrücklich sagt, das Thor Nikanor's werde das „obere"

genannt, weil es über dem Frauenvorhofe sich befindet. Vgl. weiter

unten den Text.

c) Nach Bertinoro wurden durch dieses Thor die allerheiligsten

Opfer, d.h. die Sündopfer erster Klasse, hereingeführt. Vgl. Light-
foot, C. 30, und unten §.216. Man verwechsle das Opferthor nicht mit

lisch, ha korban, §. 198,
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Vorhofes waren, sagt Josephus (Bell. 5. c. 5. §. 2. xad' §xa-

T8Q0V tCaaaQEq).

Ueber die Höhe dieser Thore weicht Josephus von der

Mischnah ab; diese giebt jedem zwanzig Ellen Höhe, zehn

Ellen Breite (Middoth IL 3.), Josephus dreissig Ellen Höhe,

fünfzehn Ellen Breite (Bell. V. V. 3.) ; eine Differenz, die sich

möglicher Weise durch die Anwendung verschiedener Maasse

ausgleichen lässt.

Hinsichtlich des Ostthores herrscht beiderseits Ueberein-

stimmung, obwohl die Namen abweichen. Josephus sagt,

die übrigen neun Thore (er nimmt ausser den acht Thoren

an den Langseiten südlich und nördlich noch ein neuntes Thor

in der Querwand an) seien mit Gold und Silber bedeckt ge-

wesen; das eine aber ausserhalb des Tempels sei von Korin-

thischem Erz gewesen und habe an Werth die andern weit

übertroffen. (V. 5. §. 3.) So heisst denn dieses Thor bei ihm

das Korinthische (») Koqiv^iu). Dieses Thor muss mit der

Pforte Nikanors der Mischnah identisch sein. „Alle andern

Thore waren in Feuer vergoldet (wörtlich: geändert, so dass

sie von Gold waren, ^Hl ^ü H^n^ IJnC!/^)' ausser das
r

Thor des Nikanor ("lljp^^ Ü)^ weil an demselben ein Wun-

der geschehen, oder nach Andern, weil dessen Erz dem Golde

ähnlich war." Middoth IL 3.")

Der Name Nikanorthor wird durch die Notiz im Traktat

Joraa, K. IIL §. 10, erläutert, welche der Talmud (Jerus.

Joma f. 41. col. 1) deutlich macht. Zur Bestätigung der Lage

dient eine Angabe im Traktat Sotah I. §. 5, wonach man die

des Ehebruchs verdächtige Frau, wenn sie ihre Schuld nicht

d) Wir werden weiterhin sehen, dass die Rubbinen gleichwohl

das Thor zwischen dem Frauenvorhof und dem innerii Priestervorliof das

Nikanorthor nennen. Dieser Name ist jedenfalls erst in der spätesten

Zeit aufgekommen, so dass auf ihn nicht viel ankommt. Die Frage ist

nur, ob wirklich westlich vom Frauenvorhof ein Thor war?

Haneberg-, relig-iöse Alterthüiuer der Bibel. 19
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anerkannte, zuerst durch das Ostthor (des äussern Vorhofs)

des Tempels und von da zum Nikanorthor führte. Es wird

die „schöne" Pforte (wQaia) sein, an welcher Petrus und Jo-

hannes den lahmen Bettler trafen.

Das genüge über die Thore des ganzen innern Vorhofes.

Wir wenden uns nun zu dem vorderu, östlichen Theile des-

selben, welcher Frauenvorhof hiess.

196. Trat man durch dieses Ostthor ein, um dem Heilig-

thum näher zu kommen, so gelangte man in den bereits oben

im Allgemeinen angedeuteten Vorderraum des zweiten Vorhofes,

welcher jedenfalls gegen Westen dadurch abgegrenzt war, dass

135 Ellen westlich vom Korinthischen Thor sich der Boden

erhob, so dass man auf fünfzehn Stufen zu der Terrasse, auf

welcher der Tempel stand, hinaufstieg. Dieser beträchtliche

Vorderraum, der genau ein Quadrat bildete, wird von der

Mischnah der Frauenvorhof genannt (z. B. Middoth II. §.5

Q^ti^-] ri*ni7). Josephus hat hiefür entsprechend ywaixcovig

(V. 5. 3). Dieser Name will nicht sagen, dass hier ausschliess-

lich Frauen ihrer Andacht obliegen und hiezu eintreten konn-

ten, sondern nur, dass sie nicht weiter zum Heiligthum vor-

wärts dringen durften.

Sie hatten hier einen abgesonderten Ort, eine Art Empor-

kirche, die ihnen ausschliesslich angehörte. Die Mischnah

sagt (Middoth II. §. 5): „Anfangs war der Vorhof der Frauen

glatt (np^n, d. h. ohne Gerüste, Stühle, Emporkirche u. dgl.).

Man fasste 'ihn aber rings, d. h. auf drei Seiten mit einer

Galerie ein (nn!i<l»*D mD^':)^l), so dass die Frauen von

oben"), die Männer unten — beim Gottesdienste — zusehen

konnten,"

Ein solches Zusehen wäre nun kaum möglich gewesen;

e) Vielleicht, ja höchst wahrscheinlich, dienten die Arkaden, welche
nach Josephus (Bell, V, 5. 2.) an der innern Wand des Vorhofes hin-

liefen, dazu, die Emporkirche der Frauen zu tragen.
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die Verbindung zwischen dem im innern Vorhofe betenden Volke

und den Priestern um den Altar her wäre beinahe aufgehoben,

wenn zwischen dem Frauenvorhofe und dem weiter westlich

liegenden Priestervorhofe eine Mauer errichtet gewesen wäre.

Josephus setzt offenbar hieher, quer von Norden nach Süden

laufend, eine Mauer und mitten in dieselbe eine Pforte, die

au Höhe alle andern des Vorhofes übertraf. Sie war nach

ihm der korinthischen gerade gegenüber. Er drückt sich zwar

hie und da verwirrt aus, aber man kann ihn nicht missver-

stehen, da er auf diese ,, grosse Pforte" öfters zurückkommt.

Nachdem er angegeben hat, dass der Vorhof auf den

beiden Langseiten je vier Thore hatte, sagt er, von Osten her

habe es nothwendiger Weise zwei Thore geben müssen, da

der Eaum durch eine Mauer quer durchschnitten wurde (V. 5. 2);

die eine dieser (östlichen) Pforten sei der andern gegenüber

(aviixovg). Mit der korinthischen Pforte zählt er demnach

zehn, ohne sie, neun Thore des Vorhofes. In der bereits an-

geführten Stelle (V. 5. 3) sagt er, dass von den Thoren des

Vorhofes neun vergoldet, das zehnte aber von korinthischem

Erze sei.

Die Pforte aber, welche über die korinthische hinaus vom

Frauenhofe gegen Osten geöffnet werde Cr} dt imtg xr^v Koqiv-

iyCav and rr]? yvvuixooi'Ctidog t^ dvavoXT^g dvoiyofikvr] tf^g tov

vaov TivXrig dvTixgv noÄv fui^o)v), sei viel grösser, sie habe

im Ganzen fünfzig flllen, die Thortiügel für sich vierzig Ellen

Höhe (V. 5. §. 3). Es ist klar, dass man den Ausdruck

„gegen Osten" nicht vom Standpunkte des Frauenhofs nehmen

darf, sondern vom Tempel aus.

Von dieser grossen Pforte, welche am innern Vorhofe

östlich liege, redet er wieder bei Gelegenheit der Wunder-

zeichen, welche die nahe Vernichtung des Tempels angezeigt

hätten. Dieses gewaltige Thor, das mit Mühe am Abende von

zwanzig Männern, und zwar nur mit Hülfe von Hebeln habe

geschlossen werden können, sei von selbst aufgesprungen
(?J

Se

19*
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dvatoXixui nvXiq rov tvSoi^Qov x^^^^t /<£*' ovffa xal (ftißaQco-

TcciT} . . . (jogj^rj . . . aiho/^uioig tfieMYfd'vYj, Bell. VI. c. 5. §. 3j.

Josephus hat hier vergessen, was er anderwärts so umständ-

lich hervorgehoben hatte, dass nur die korinthische von Erz

war, dass die übrigen aber, und namentlich gerade die grosse,

der korinthischen unmittelbar (westlich) gegenüberstehende,

stark vergoldet waren (Bell. V. 5. §.3, xal tov xoffjLiov noXvte-

XtaTEQoj) snl SaipiXeg ndxog uQyvqov te xal XQV<yoi>).

Ungenauer Weise bezeichnet er überdiess in den Anti-

quitäten (XV. 11. 5) die korinthische als sva r6i> (.ityav 6i

Ol) 7iaQi^Ei[.iev ayvol (.itra. yvvaixiav. Er wird in dieser zusam-

menfassenden Darstellung die korinthische Pforte vielleicht mit

Kücksicht auf die Nebenbauten gross nennen. Will man ihn

in der nämlichen Stelle nicht mit sich in einen weitern Wider-

spruch bringen, indem er anderswo sagt, die Frauen seien in

den nach ihnen benannten Vorhof nur durch die nördliche

Seitenpforte eingetreten (Bell. V. 5. 2), so wird das „mit

den Frauen" (.uet« ywauMv) hier so zu deuten sein, dass der

innerhalb der korinthischen Pforte liegende Vorhof von Män-

nern und Frauen besucht werden konnte, obwohl die Frauen

regelmässig auf der nördlichen Seite eintraten, durch das

„Frauenthor" (D^Si7.Dn l^t^, Plan Nr. 11), von welchem sich

wahrscheinlich die Männer ferne hielten, obwohl sie die ein-

tretenden Frauen und jene, welche sich den Opferkästen (etwa

Nr. 36) näherten, vom Boden des Vorhofes {PP) aus und

von den Stufen (37) herab bemerken konnten. (Vgl. Markus

XII, 42 ff.)

Jedenfalls kann darüber kein Zweifel bestehen, dass Jo-

sephus westlich vom Frauenvorhof vor dem Anfange des

Priestervorhofes, und zwar über einer Terrasse, auf die man

über fünfzehn Stufen hinanstieg, eine Mauer und mitten in

derselben ein grosses Thor setze. Spricht er ja zum Ueber-

fluss in der eben angeführten Stelle (Ant. XV. 11. 5) von

einer dreifachen Vorhofmauer {uEQißoXog).
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197. Trotz dieser bestimmten Angaben des Josephus waren

wir lange geneigt, die besprochene Zwischenmauer sammt dem

grossen Thore aufzugeben, da die Mischnah nach den Angaben

der Traktate Middoth, Tamid^) und Schekalim, welche doch

von verschiedenen Gesichtspunkten aus die Thore und Vorhöfe

besprechen, weder jene Mauer, noch dieses Zwischenthor er-

wähnt. Eine weitere Prüfung der Angaben der Mischnah

zeigt jedoch, dass die Rabbinen wirklich ein Thor über den

fünfzehn Stufen westlich vom Frauenvorhofe kennen; es wird

im Traktat Succah (V. 4.) das ,,obere Thor" genannt (IJ^Si'

]VbV^)^ eine Bezeichnung, die treftlich zur Lage (Plan Nr. 18)

passt. „Zwei Priester standen in dem obern Thor, da, wo

man von dem Vorhofe der Israeliten in den Vorhof der Frauen

herabgeht." Nun entsteht allerdings die Schwierigkeit, dass,

wie wir sahen, die Mischnah anderwärts das „obere Thor"

gegen das Ende der südlichen Mauer des Priestervorhofes

(etwa Nr. 14 des Planes, Middoth IL 6. Schekalim VI. 2.)

verlegt. An beiden Orten kann das nämliche Thor nicht ge-

wesen sein; entweder irrt die Mischnah bei einer der beiden

Angaben, oder es gab zwei verschiedene „obere Thore".'')

Ich nehme das Erstere an, dass die Erinnerung des Referenten

in Middoth IL 6. Schekalim 6, 2. ungenau war. Wir haben

einen bestimmten Grund, dem Referat im Traktat Succah ein

ganz besonderes Vertrauen zu schenken, denn hier ist die Er-

f) Allerdings wird Tamid V. C>. das „östliche Thor" n*ll?2n li'

genannt; aber dass dieses das Thor über den fünfzehn Stufen des Frauen-

hofes sei, muss man durch Vergleichung mit andern Stellen heraus-

bringen.

g) R. Jörn Tob Heller aus Wallerstein nimmt in seinen gelehr-

ten Bemerkungen zur Mischnah (Tosaphot zu Succah 1. c. in der Aus-

gabe von Offenbach, 1797) an, dass es zwei „obere Thore" gab. Der

Fall ist nicht derselbe, wie wenn wir annehmen, dass zwei sich ent-

sprechende Thore des ersten und zweiten Umfangs (C und Nr. 10)

-Wasserthore" hiessen.
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wähnung des ,,obern Thores" mit der Darstellung eines Ritus

verbunden, welcher in der Liturgie eine nicht geringe Bedeu-

tung hatte.

Was uns weiter bestimmen muss, trotz der oben ausge-

sprochenen Bedenken, dem Frauenvorhofe nach Westen eine

starke Mauer mit einem mächtigen Thore zu geben, ist der

im Verlaufe unserer Darstellung zu erläuternde Umstand, dass

hier die Korbau-Schatzkästen bewahrt wurden.

Das Bedenken, dass die Frauen nicht auf den Altar sehen

konnten, ist theilweise durch die Oeffnung der genannten Mittel-

pforte gehoben; andererseits ist au die analoge Verhüllung des

Altares in den morgenländischen Kirchen zu erinnern.

Es ist demnach möglich, den Bericht der Mischnah im

Wesentlichen mit jenem des Josephus zu vereinigen; d.h. in-

sofern beide Zeugen vor die Mitte des Innern Vorhofes eine

Mauer mit einem Thore setzen.

In der Qualification dieses Thores aber muss Josephus

sich einer Verwechselung schuldig gemacht haben. Nämlich

was er von der Grösse dieses Mittelthores sagt, passt nach

der Mischnah einzig von der Pforte an der Vorhalle des

Tempels. Wie der Geschichtsschreiber behauptet, dass alle

andern Thore dreissig Ellen hoch, fünfzehn Ellen weit gewesen

seien (Bell. V. 5. 3.), dass aber die der korinthischen Pforte

gegenüber stehende — mit der wir uns so mühsam beschäftigt

haben — fünfzig Ellen hoch, vierzig Ellen weit war (1. c),

so sagt die Mischnah, alle Pforten seien zwanzig Ellen hoch

gewesen und zehn Ellen breit, nur die an der Vorhalle nicht

(Middoth III. 7.), welcher ausdrücklich eine Höhe von vierzig

Ellen, und eine Weite von zwanzig Ellen gegeben wird. (Das.

II. 3.) Weiterhin wird in der Mischnah die eigentliche Tempel-

pforte mit vier Thürflügeln, die „grosse" genannt. (Middoth

IV. 2.) Von dieser Pforte erzählt die jüdische Tradition ähn-

liche Wunderdinge, wie Josephus von der Mittelpforte. Es

liegt daher niclits näher, als die Annahme, Josephus habe
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manches, was nur von der Pforte der Vorhalle gesagt wurde,

auf die immerhin bedeutende Pforte über den fünfzehn Stufen

übertragen.

Der Archäologe befindet sich hier in der Lage des Richters,

welcher verschiedene gute Zeugen abhört, in deren Erinnerung

sich manche Nebenumstände verschoben haben. Bei längerer

Vergleichung lässt sich nicht nur die Hauptthatsache, sondern

auch der Thatbestand der Nebenumstände feststellen.

Die Pforte in der Mitte steht fest, sie hat die Grösse

der übrigen, nach rabbinischem Maasse zwanzig, nach Josephus

dreissig Ellen Höhe, nach ersterera zehn, nach letzterem fünf-

zehn Ellen Weite.

Aber was war ihr Material? "Wir sahen oben, dass Jo-

sephus die Ostpforte aus korinthischem Erz bestehen lässt und

dass die Beschreibung der Eabbinen von der Beschaifenheit

der Nikanorpforte ganz mit jener des Josephus von der korin-

thischen übereinstimmt. Die korinthische wird von Josephus

gerade so hinsichtlich des Materials allen übrigen gegenüber

gestellt, wie die Nikanorpforte von der Mischnah. '''•')

173) Es giebt kaum einen Fall, in welchem dem jüdischen Ge-

schichtschreiber auf eine so auffallende Art Unrecht gegeben würde, als

wir es hinsichtlich seiner grossen Pforte zwischen dem Frauenvorhofe

und dem Priestervorliofe thaten, indem wir annahmen, dass seine ganze

Angabe über ein solches Thor und die damit verbundene Quermauer zu

streichen sei. Wir dachten dabei nicht an eine absichtliche Täuschung

des Josephus, sondern an eine Verwechselung. Direkt westlich vom

Frauenvorhofe lag die grosse Pforte der Vorhalle (vierzig Ellen hoch,

zwanzig Ellen breit, Middoth III. 7., wälirend alle andern Tliore zwanzig

Ellen hoch und zehn Ellen breit waren, Middoth II. 3.) und weiterhin

am Eingange zum Tempel selbst das vierfache Thor, welches die Misch-

nah (IV. 2.) das „grosse" vermöge seiner Bedeutung nennt,

"Wer diesen Weg der Erklärung nicht einschlagen will, für den

giebt es nur einen zweiten, wobei Josephus ganz Recht behält, an den

Angaben der Mischnah aber beträchtlich gemarktet werden muss. Sie

nennt, wie wir sahen, an der Südseite des Tempelvorhofes ein „oberes

Thor" (ptt'Vn ly:^', Middoth II. 6., Schekalim VI. 2.). Wenn wir dieses

Thor aus der Gegend Nr. U unseres Planes nach Nr. 18, d. h. direkt
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Nun sollte man erwarten, dass die Kabbinen die Nikanor-

pforte ebenso an den Osteingang des Frauenvorhofes verlegen

und der „obern" Pforte gegenüber stellen würden, wie es Jo-

sephus thut.*) Das ist aber nicht der Fall. Schon die Misch-

nah'') hat angenommen, dass das Thor über den Stufen das

westlich von der Mitte des Frauenvorhofes versetzen und ihm zur Seite

über Nr. 2G und 27 hin eine Mauer ziehen , so gevyrinnen wir vielleicht

mehr, als wir verlieren. Wir verlieren die Uebereinstimmung unter den

Mischnah-Stellen , welche die Thore des innern Vorhofes aufzählen. Es

sind, wenn wir das „obere Thor" von der südlichen Seite der Vorhof-

mauer wegnehmen, nicht mehr vier, sondern nur drei, oder mit Weg-
rechnung des Frauenvorhofs nur zwei Tliore auf der Südseite, während

auf der nördlichen vier mit und drei ohne den Frauenvorhof gezählt

werden.

Dagegen gewinnen wir drei Dinge. 1) Der Name „oberes Thor"

ist am leiclitesten erklärbar, wenn dieses unmittelbar über der höchsten

Erhebung der Tempelterrasse liegt. 2) Josephus erhält Recht, es giebt

zwischen dem Frauenvorhof und dem Priestervorhof eine Mauer mit

einem hohen Thor. 3) Die Sicherheit des Frauenvorhofes, in welchem

der Korbän, d.h. der Schatzkasten, bewahrt wurde, forderte einen Ab-

schluss gegen den Tempelvorhof hin.

Gegenüber der Frage, ob zwischen dem Frauenvorhof und dem in-

nern Tempelvorhof eine Mauer mit einem grossen Thor war, ist jene

untergeordnet, ob dieses Thor am Ende auch den Namen der Nikanor-

pforte geführt habe. — Unruh (das alte Jerusalem. Langensalza 1861.

S. 194) will diesem Thor auch den Namen „Agrippathor" vindiciren,

weil Herodes hier den Namen des Agrippa, des Schwiegersohnes von

Augustus, anbringen Hess (Jos. Bell. I. c. 21. §. 8). Vgl. Ant. XVII. 6. 2.

Bell. I. 33. 2.

Wir haben, wie uns dünkt, die Entscheidungsgründe vollständig

vorgelegt, haben auch auf dem Plane die Spuren des (fiuiEixiafxu des

Josephus nicht ganz vertilgen lassen. Jedermann kann sich über diesen

Punkt der Archäologie seine eigene Meinung bilden. Wir gestehen,

dass uns vorzüglich die Rücksicht auf die Sicherung des Korbän-Schatzes

zur Aufrechthaltung des von uns schon aufgegebenen diaisi^iaf^u des

Josephus zurückführen konnte.

a) Vgl. Bell. V. 5. 3. »? de vneg i'^y Ko^tv&iuy . . . t^s tov vnov

nvXrfS aynx^v, noXv fxei^wv. Hinsichtlich des Beisatzes £| uvccroX^g

vgl. Mischnah Tamid V. G.

b) Vgl. unten die Stelle über den Ort der Bereitung der i^n^Zn

des Hohen Priesters §. 216. Middoth I. 4. Vorzüglich Negaim XIV. 8
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Nikanorthor sei. Bei Mairaonides'') und von da an in allen

jüdischen Schriften, die mir über diesen Gegenstand zu Gesicht

gekommen sind**), wird die Pforte über den fünfzehn Stufen

das Nikanorthor genannt. Ohne dasjenige in Zweifel ziehen

zu wollen, was von bestimmten Ceremonien an das Thor west-

lich vom Frauenhof verlegt wird, möchte ich in diesem Falle

Josephus Kecht geben. Wie wir ihm glauben, dass die Ost-

pforte des Frauenvorhofes von korinthischem Erz war, so wollen

wir auch für sehr wahrscheinlich halten, dass die von den

Kabbinen über die Nikanorpforte erzählten Dinge eben jene

korinthische angehen. Da aber nun einmal in der jüdischen

Tradition an der Mittelpforte der Name Nikanor haften blieb,

so wollen wir ihn Kürze halber gelten lassen.

Lightfoot nimmt an, diese Mittelpforte habe ausser dem

Namen ,,Oberes Thor", ,,Nikanorthor", noch fünf andere Namen,

also im ganzen sieben gehabt. (Descr. Tempil c. 20.) Er meint,

das ,,neue Thor" des Jeremias (26, 10. 36, 10) sei eben dieses

Mittelthor. Möglich; aber dann müsste man annehmen, dass

auch im salomonischen Tempel der innere Vorhof in zwei Ab-

theilungen gesondert war, wovon der östliche Theil, dem Frauen-

vorhofe des zweiten Tempels entsprechend, tiefer, der westliche

Theil, der dein Terapelgebäude näher war, höher lag. Wirklich

redet Jeremias (36, 10.) von einem ,,obern" Vorhof ("niJnn

p'^^^yn)- Dann könnte Lightfoot auch darin Recht haben, dass

er "das ,,obere Thor" des salomonischen Tempels (2 K. 15,

35. 2 Chron. 27, 3.) nicht an die Südseite des Priestervor-

c) Beth ha bechirah. C. V. 5. Er nennt vom Standpunkte des

Tempels aus dieses Thor das östliche iniTD, dann )vhvTi 1V^ ""•^

Tlip^: IV^* ^'gl- Anm. 172 b.

' d) Porta-Leone, in Ugolino thes. IX. p. 182. Jacobi Jehudae Leo-

nis de Templo Hieros. ed. Saubert, 1GG5, p. G2, dazu Glossa, p. 55 b.

Varie adpellabatur porta ista: Altissima porta, novaporta, porta recessus,

porta ingressus, prior porta. Et in templo secundo nuncupabatur : Porta

Nicanoris.
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hofes — (etwa Nr. 12, oder 13, oder 14) setzt, sondern eben

dahin, wo wir das ,,obere Thor" der Mischnah (Succah V.) ge-

funden haben (Nr. 18). Die andern vier Thornamen, welche

Lightfoot herbeizieht, sind in keiner wahren Beziehung zur

Westgrenze des Frauenvorhofes , zu dessen Darstellung wir

uns nun wenden.

197. Die Mauer, welche nach dem eben Gesagten, den

Frauenvorhof vom innern Priestervorhof schied, stand ohne

Zweifel auf der natürlichen Terrasse, die sich hier erhob.

An dieser Terrasse hatten die levitischen Tempelmusiker

theilweise ihren Standort. Ganz in der Nähe (auf dem Plan

unter Nr. 26 und 27) bewahrten diese Musiker einen Theil

ihrer Cymbeln, Pauken, Flöten und andere Instrumente auf.

Der Mittelraum (PP) diente den andächtigen Israeliten

als Betört.

In den vier Ecken dieses Vorhofes waren Säle und andere

Käumlichkeiten angebracht, welche niDl^^ (von r\^'^~) oder

n2ti7-3)0 genannt werden, und zu verschiedenen Tempel'zwecken

dienten.

Auf der südöstlichen Seite, vom Nikanorthor südlich, war

D'^'n*']^ bi wo die Nasiräer ihr Haar ablegten und ihr Opfer

vorbereiteten. Middoth II. 5. (Plan Nr. 23.) Rechts gegenüber,

an der nordöstlichen Ecke, war die Holzkammer (Q^liJ? b)

(Nr. 22), wo Priester, welche wegen eines Fehlers nicht fun-

giren konnten, das für den Altar untaugliche Holz ausklaubten.

(Das.) Auf der nordwestlichen Seite war 0''i?11!iP b (Nr. 24),

die Kammer der Aussätzigen, d. h. der Ort, wo diese Unglück-

lichen, wenn sie für frei gelten wollten, eine Art von Examen

zu bestehen hatten. (Das.) Auf der südwestlichen Ecke war

die Oelkammer (D"'.DDt!; S oder aramäisch 5^'>JD1^ i^) (Plan

e) ri3li'< ist mit dem griechischen Ua^v identisch. Ob aber

dieses selbst nicht ein Fremdwort ist? Die Erklärung „ein Ort zum
Plaudern" {udoXeax^s-, Schwätzer) ist doch gar zu lau.
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Nr. 25). Man vermuthet, dass hier ein Vorrath von Oel (und

Wein) für den Bedarf des Cultus bewahrt wurde. (Das.)

198. In diesen Vorhof und zwar auf die Nordseite wird

man das Fa^offvläxiov^) zu setzen haben, welches im Evan-

gelium erwähnt wird. (Markus XII. 41 ff. Lukas XXI. 1.)

Christus beobachtet hier eine Wittwe, welche eine ganz kleine

Gabe in den Opferkasten legt. Das muss an dem Thore der

Frauen, "'Jl/^n "iVt^ ("^^^^ Josephus dem nördlichen Thore

des Frauenvorhofes) ,
gewesen sein, durch welches die Frauen

allein eintreten konnten, um auf ihre Tribüne zu gelangen.

(Vgl. Nehemias 12, 44. 13, 12. 13.^)

Die Mischnah bewahrt uns eine interessante Notiz über

dreizehn Opferstöcke (n'i"lD?i^)i welche im Tempel sich fan-

den und folgende Einrichtung hatten. (Schekalim VI. §. 5.)

„Dreizehn Opferstöcke (ni""lC?i^') waren im Tempel ('i:;npDD)-

Sie hatten diese Aufschrift: (JT^in ''^pTl) 1) "eue Siklen,

2) alte Siklen, 3) Vogelnester, 4) junge Tauben zum Brand-

opfer, 5) Holz und 6) Weihrauch, 7) Gold für das Propitia-

torium. Die übrigen sechs waren für freiwillige Gaben." Man

konnte demnach durch Einlegung einer gewissen Summe hier

ein freies Opfer bringen, oder durch (die Vermittelung der

Priester) diejenige Sorte von Geld oder von Opfermaterial er-

halten, deren man bedurfte. Schon Otho (Lex. Kabbinico-phil.

1675. p. 227) nimmt an, dass die arme Wittwe ihre "CDIIC ^

d. i. ihren Heller in einen solchen Opferstock gelegt habe.

Durch die Bestimmung des neutestamentlichen ra^oifvXä-

xiov wird auch Joh. VIII. 20 erläutert, wo wir den Heiland

im Gazophylacium lehrend finden. Auch Jeremias lehrte im

Innern Vorhofe.

f) Man vergleiche, was Josephus von den Arkaden sagt, welche

den Frauenvorhof von innen schmückten. (Bell. V. 2. Je arocd de /j£-

x((^v TÜjy nvXwy äno xov rei/ovs, ev&ov iar^afi/nivat tiqo tw*^ yn^o(pv-

Xuxcüjy a^6d(jc( ukv xaXois xcd fxeyüXois uv€i)(ovxo xioai.

g) Ein Theil der rn"12i1f< war sicher im Heidenvorhofe.
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Der Raum unter dem Terrassenrand, welcher den Frauen-

vorhof von der westlichen Abtheilung des Vorhofes schied,

war zur Aufbewahrung von allerlei Instrumenten und Geräth-

schaften der Tempelmusiker benutzt. (Middoth II. §. 6. Auf

dem Plan Nr. 26 und 27.)

Irgendwo im Frauenvorhofe werden wir zwei Gattungen

von Opferbehältnissen oder Depots für Gaben uns denken müs-

sen, worüber die Mischnah im Traktat Schekalim (V. 6.) be-

richtet. „Es waren zwei besondere Kammern oder Gaden

(rCi'Düb) im Heiligthum. Die eine hiess die Kammer der

Verschwiegenen (D^^Si^n, das nämliche Wort, durch welches
T —

Neuere den Namen der Essener erklären), die andere, die

Kammer der Gefässe (Q'^^'S). In jener gaben diejenigen,

welche sich vor der Sünde fürchteten, heimlich (ihre Gaben),

damit Arme, welche von guten Eltern stammten, hievon ins-

geheim ernährt würden. Mit der Kammer der Gefässe ver-

hielt es sich so: ,,Wenn Jemand ein Gefäss freiwillig zum

Opfer brachte, so legte man es hier zurück. Nach dreissig

Tagen wurde es von den Schatzmeistern (p*1]31,1) geöffnet.

Was vom Inhalte unmittelbar zum Unterhalt des Tempels

diente, das wurde niedergelegt; das Uebrige verkaufte man

und brachte den Erlös in die Kammer der Ausbesserung des

Tempels." (rT^^n p*lD nDLL'/-) Auch diese letztere Avird man

in der Nähe zu suchen haben. Will man den oben genannten

Sälen in den vier Ecken eine Ausdehnung von fünfundzwanzig

Ellen in's Geviert geben, so bleiben doch auf drei Seiten des

Frauenvorhofs je hundert Ellen zur Verwendung für allerlei

D'^O^l)? oder nini^'i^^- Der Mittelraum konnte dessen unge-
T : T

achtet mehr als 15,000 Menschen aufnehmen.

In den Frauenvorhof gehören auch wohl zwei Lischka's,

welche von der Mischnah am Anfang des Traktates Middoth

erwähnt werden. (Midd. I. 1.) Es ist hier von der Tempel-

wache der Leviten die Rede. Einer von ihren einundzwanzig

Wacheposten war au dem Saale des Korbän (JDIp DDii^/)'
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ein zweiter an dem Saale der Vorhänge. Da wir an der

Nordseite des innersten Tempelvorhofes ein Opferthor haben

(p")pn lyj!/), so hat Lightfoot auch die „Korbän-Kammer"

dorthin verlegen wollen. Er hat aber übersehen, dass dort

die Leviten keine Wache haben konnten, da jenes Gebiet den

Priestern reservirt war. Wir werden uns zu denken ha])en,

dass die genannten Schopliarotli , wie andere Opferkästen in

einer bestimmten Lischkah, d. h. in einem durch eine Thür

unter den Arkaden von innen zugänglichen Räume, aufgestellt

waren; oder dass ausser jenen Opferstöcken nocli eine eigene

Geldkiste in einem ähnlichen Gemache bewahrt wurde. Jo-

sephus sagt bei Gelegenheit eines Aufruhrs unter Pontius

Pilatus, dieser Procurator habe den heiligen Schatz (Ieqöv

^rjfTttvQov), welcher Korbän (xuXtTcai Sk xoQßuvüg) hiesse, zur

Herstellung eines Aquäduktes verwendet. (Bell. IL 9. 4.) Durch

diesen Korbän- Kasten verdiente ein Theil des Frauenvorhofes

ganz besonders den Namen ya^og,vXnxiov. Nach 2 Reg. XIL 10 f.

2 Chr. 24, 8. 14. nehme ich an, dass man ihn für die Ein-

tretenden zur rechten Seite, also gegen den Eingang der Frauen

hin verlegte. Ob die Kammer der „Vorhänge" auf derselben,

oder der entgegengesetzten Seite war, wage ich nicht zu be-

stimmen. Zwei Leschacoth, welche von der Mischnah (Mid-

doth 1. 4.) an das Nikanorthor verlegt scheinen und von Mai-

monides und Lightfoot (Gap. 21) ostwärts in dem Frauen-

vorhof angenommen werden, gehören offenbar viel weiter

westlich: L. Pinchas und Chabithin. (S. §. 216.)

199. Steigen wir durch die schon erwähnte Treppe von

fünfzehn Stufen (auf dem Plan Nr. 18) aus dem Frauenvor-

hofe zu der westlichen Terrasse auf, so sehen wir elf Ellen

westlich eine niedere Schranke '"'"*) quer über den ganzen inner-

174) Oder eine abermalige Terrassenerholiung (Middoth IT. G.).

Josephus (V. 5. G_) weiss von einer steinernen Lehne oder Brustwehr

{£vXi!)^6y Ti xin
x"(f''^*' y^iotoy), welche den Altar und Tempel —



302 Vierter Abschnitt. Die Cultugstätten der mosaischen Religion.

sten Vorhof laufen; was östlich von dieser Schranke liegt, war

der sogenannte Vorhof Israels, 7^*lti^'' Dill/ (auf dem Plan

lit. G G). Dieser Kaum , welcher sich von Nord nach Süd

über die ganze Breite des Vorhofes erstreckte (135 Ellen),

aber von Ost nach West nur die Tiefe eines massigen Zim-

mers hatte (elf Ellen), war dazu bestimmt, jene Israeliten auf-

zunehmen, welche unmittelbar beim Gottesdienste betheiligt

waren, und die sogenannten Stationsmänner (ID^D ^ti/J^5)>

von denen im Abschnitte vom täglichen Gottesdienste die Rede

sein wird. Wir sind am Priestervorhofe, in welchem zunächst

der Brandopferaltar und das grosse Waschbecken, dann der

eigentliche Tempel sich zeigt. Es gilt, dieses nur den Prie-

stern zugängliche eigentliche Heiligthum möglichst getreu zu

schildern.

Wir werden uns vom Ganzen eine klarere Vorstellung

machen, wenn wir einstweilen die Gebäude und Vorrichtungen,

welche links und rechts an den beiden Ringmauern des Innern

Vorhofes angebracht waren, so wie die kleinen Constructionen,

die in der Mitte lagen, unbeachtet lassen, und uns zum Brand-

opferaltar, und dann nach einer Besichtigung des Waschbeckens

zum eigentlichen Tempel wenden.

200. Der Brandopferaltar (Plan Nr. 6) war colossal.

Am Fundamente bildete er ein Quadrat von zweiunddreissig

Ellen. Eine Elle über dem Grunde war er um eine Elle ein-

gezogen, also nur noch dreissig Ellen lang und breit. Fünf

Ellen weiter war er nochmals um eine Elle eingezogen, also

noch achtundzwanzig Ellen lang und breit. Was von da an

unterwärts lag, hiess Sobeb (3D1D)» der Umgang. Die so-

genannten Hörner — mit entsprechendem Gesims — nahmen

eine weitere Elle und endlich der Umgang für die Priester

auch eine Elle in Anspruch. Es blieb demnach für die obere

ringsum! — so abgeschlossen hätte, dass das Volk nicht auf den für

die Priester reservirten Platz eintreten konnte.
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Fläche ein Quadrat von vierundzwanzig Ellen. (Middoth

III. 1.)
'"0

Die Maasse sowohl dieses als des salomonischen Brand-

opferaltars entsprechen dem Umfang des merkwürdigen heiligen

Felsens, welcher den Muslimen ein Gegenstand mühevoller

Wallfahrten geworden ist und über welchem Abdulmelik die

noch stehende Moschee Kuhbeth el sachrah (Felsendom) er-

baute. Dieser Felsen ist ungefähr sechzig Fuss lang und

fünfzig Fuss breit. Die israelitische Elle zu 540 Millimetres

genommen, erhalten wir für eine Seite des Altares 17 Metres

280 Millimetres, also 58 — 60 Fuss.

201. Um einen kubischen Kern aus der unförmlichen

Masse zu gewinnen, musste eine beträchtliche Zahl mehr und

minder grosser unbehauener Steine hinzugefügt werden'; wie

denn die Kreuzritter, als sie den „heiligen Felsen" zu einem

christlichen Altar und Chor umgestalteten, weissen Marmor

zur Ausgleichung der Unebenheiten und zur Verkleidung an-

wendeten. (Guil. Tyr. VIII. 3.) So lässt sich die von der

Mischnah mitgetheilte Notiz, dass die Steine zum Altare aus

dem Thal von Beth Karem bei Bethlehem geholt wurden

(Middoth III. §. 4), mit der Annahme vereinigen, dass der

noch vorhandene Felsen den eigentlichen Kern des Altares

bildete. Wie wir oben sahen, musste nach mosaischer Vor-

175) Die Lage des Brandopferaltares wird im Buche Sifra ed. ügo-

lino XIV. p. 64G genau bestimmt. Zwar meint dort R. Elieser Ben

Jakob, der Altar sei ein wenig gegen Süden gerückt gewesen; es wird

aber als ausgemacht betrachtet, dass er gerade vor der Mitte des Tem-

pels, der Pforte gegenüber, war.

a) Maimonides, beth ha bech. C. II. §. 15. Nach Weil's

Uebers. bei Ugolini VIII, p. 770. In altari nihil cavum, sed veluti co-

lumn^ totum intus solidum erat. Etenim congerebantur lapides magni,

parvi in formam (ligneam videlicet ex asseribus compactam) quae raen-

suram altaris caperet: tum vero diluta caJx atque pix et plumbum quo-

que liquefactum infundebatur usque dum altare exurgeret ad modum

praescriptum.
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Schrift (Exod. 20, 25.) der Kern des Brandopferaltares ")

entweder von Erde, oder von unbehauenen Steinen sein. Die

Unförmlichkeit des heiligen Felsens spricht, trotzdem, dass

während der christlichen Herrschaft da und dort der Meissel

wird angewendet worden sein, für die Beobachtung jener Vor-

schrift. Wenn Wilhem von Tyrus an der angeführten Stelle

diesen Stein für die Tenne Aravna's erklärt, so stimmt er

hierin mit Dr. Rosen überein, welcher die Höhle unter dem

Stein für eine Cisterne auf der Tenne Aravna's hälf^), ohne

jedoch den Brandopferaltar hieher zu setzen. Es scheint, dass

der Altar des zweiten Tempels nicht wie der des salomoni-

schen mit Kupfer überzogen war, denn er wurde zweimal im

Jahr getüncht. (Middoth III. 4.)

202. Die Höhe des Brandopferaltares giebt Josephus, ab-

weichend von der Mischnah, zu fünfzehn Ellen an; dieselbe

Ausdehnung hätte er nach Länge und Breite gehabt und wäre

also ein Kubus von fünfzehn Ellen gewesen. ''"^) Er fügt bei,

dass von Süden her ein schräger sanft ansteigender Aufgang

zur obern Fläche hinauf geführt habe. Hekatäus giebt an, dass

die Fläche des Altares ein Quadrat von zwanzig Ellen gebildet

habe, dass er aber zehn Ellen hoch gewesen sei. (nlevQdi' fih

Exdairiv uxoat nijXMt^, vipog Se (hxamqx*^'- B^i Müller, Fragm.

IL p. 394.) Nach Maimonides war die Höhe des ganzen Altares

a«htundfünfzig Palmen; die Elle zu sechs Palmen genommen,

erhalten wir zehn Ellen, weniger zwei Palmen ; die Elle zu fünf

Palmen gerechnet, ergeben sich eilf Ellen und drei Palmen. Die

b) Schon Heicatäus (bei Carl Müller, fragm. II. S. 394) hebt

hervor, dass dieser Altar nicht aus gehauenen, sondern ix avAXexxwv

d^yiüf Xid^iity bestehe.

c) Das Haram von Jerusalem. 1866. S. 45.

176) Dunkel ist, wie Josephus das folgende ilfci nepir/xorr« n-fjx^i'i

verstehe. Die ganze Stelle lautet: thjo uvioi (vor dem Tempel) d'i

6 ßwfiög Tieytexaidtxce fxhy vxpog r^v ntf^wv^ ev^o^ d'e xcci f^^xos dxrei-

yu)y laoi\ «Va Tiefi^xoyrcc Jt^j^eig, (Bell. V. 5. §. 6.)
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Angabe des Hekatäus kommt also der rabbinischen näher, als

die des Josephus. Maimonides macht bei Gelegenheit seiner

Bestimmung über die Maasse des Altares die sonderbare Be-

merkung, dass der Altar theils nach der Elle von fünf, theils

nach jener von sechs Palmen gemessen werde; bei den übrigen

Tempelmaass -Bestimmungen sei die sechspalmige Elle ange-

wendet. (Beth ha bechirah. C. II. §. 6.)

Nicht unerwähnt dürfen zwei Thatsachen bleiben, welche

die Identität des noch sichtbaren heiligen Felsens mit dem

Kerne des Brandopferaltares des Tempels unterstützen. Unter

diesem Felsen ist eine Höhlung, deren höchste Erhebung etwa

sieben Fuss beträgt, darunter eine Cisterne. Von dieser geht

ein Kanal ostwärts gegen das Thal des Kidron zu. (Auf un-

serm Plane durch Punkte angedeutet, die vom Altare Xr. 6

aus über 18, 37, 9 hinlaufen und hier mit Fp bezeichnet

sind.) Nun sagt die Mischnah (Middoth III. 2.), dass das

abfliessende Blut durch einen Kanal (hD^^) zum Kidron ab-

floss und (das. §. 3) dass man durch eine enge Oeffnung, die

mit einer Marmorplatte regelmässig geschlossen war, zu der

Grube (H^ii^) unter dem Fundamente des Altares hinabstieg,

um sie zu reinigen.*)

203. Zwischen dem Altar und den Stufen des Tempels

war ein Zwischenraum von zweiundzwanzig Ellen. (Das. III. 6.)

Das Waschbecken (Hl^Zn) stand zwischen dem Altar und

dem Tempel , doch etwas seitwärts gegen Süden hin gerückt.

(Middoth III. 6.) Es wird uns der Mechaniker genannt —
rCOD \'2 — 1 welcher zwölf Hähne an diesem Gefässe an-

a) Die obere Höhle oder Grotte unter dem Felsen habe ich selbst

betreten. Unter ihr liegt eine Cisterne, „der Geisterbrunnen ", die ich

nicht betreten habe. Ueber diesen unterirdischen Raum und den daraus

gegen Osten bin laufenden Kanal mit seinen Verzweigungen hat der

italienische Ingenieur Pierotti (Jerusalem explored, London 1863) ge-

naue Untersuchungen angestellt, welche de Yogue ( le Temple S. 57) sich

aneignet.

Haaeberg-, religiöse Alterthümer der Bibel. 20
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brachte und, was bedeutender ist, einen Mechanismus, um das

Wasser in die Höhe zu treiben. '"''') lieber die Grösse dieses

Geräthes ist nichts aufbewahrt, doch geht aus dem eben an-

geführten Umstände hervor, dass es jedenfalls mehr als manns-

hoch war (auf dem Plan Nr. 5).

204. Wir nähern uns dem Tempel selbst. Er lag etwa

um sechs Ellen hölier, als der Priestervorhof, denn zwölf

Stufen, jede eine halbe Elle hoch, führten zu seiner Vorhalle

hinauf. (Middoth III. 6.) Diese Vorhalle dehnte sich an der

Fronte des Tempels von Süd nach Nord gerade so weit aus,

wie der Tempel mit Einrechnung der Vorhalle von Osten nach

Westen, nämlich hundert Ellen. (Middoth IV. §. 7. V. §. 1.)

Der Vorbau (QP15<) oder die Vorhalle war im Lichten

(von Ost nach West) eilf Ellen tief (das. IV. 7.); fünf Ellen

kamen auf das Gemäuer. Der nach der Breite vor dem Tem-

pel ausgedehnte Vorraum war gegen Nord und Süd. Links

und rechts fielen je fünfzehn Ellen auf Seitenkammern, die

für die Aufbewahrung von Utensilien des Opfercultus dienten

(niÖltTin rT'Il der Ort der Opferschlachtmesser, Middoth

IV. §. 7.) Es blieb noch ein freier Raum von siebenzig Ellen

Länge, eilf Ellen Tiefe übrig, der sich quer an der Fronte des

Tempels ausdehnte. Durch eine Pforte von vierzig Ellen Höhe

und zwanzig Ellen Breite trat man in diesen Raum der Vor-

halle. (Mischnah IlL 7.) Josephus (Bell. V. V. §. 4.) giebt

die Höhe dieser Pforte zu siebenzig, die Breite zu fünfund-

zwanzig Ellen an. Wenn wir auch in Anschlag bringen, dass

seine Elle, wie wir früher sahen, kleiner ist"), als die der

177) -IT'^':' "^Jn^D ni^'V iS^M f^NI Joma III. 10. i:-1D ist mit Bux-

torf durch fxrj^uv:^, machina, zu erklären.

a) Die Länge der Halle von Nord nach Süden giebt er übrigens

übereinstimmend mit der Mischnah zu hunderd Ellen an. — Die innere

Höhe war nach B. V. 5. §. 4 neunzig Ellen, die Breite fünfzig, die Tiefe

zwanzig.
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Misclinah, so bleibt doch eine Differenz. Die ganze Höhe der

Vorhalle bestimmt er zu hundert Ellen. (Das.) Die Angabe

des Josephus, dass die hohe Pforte der Vorhalle keine Thüren

gehabt habe (das.) stimmt wieder mit der Mischnah überein,

insofern diese hier von Thüren schweigt.

205. Ein Vorhang verhüllte den Eingang. (Maimon., Kele

ha mikdasch. C.VII. §. 18.) Auf beiden Seiten standen mar-

morne Tische, wovon der eine dazu diente am Abend vor dem

Eingang des Sabbaths die neuen Schaubrote aufzunehmen, bis die

alten herausgeholt waren und auf dem andern aufgestellt wurden.

Der Vorhang der Vorhalle war vermuthlich während des

Gottesdienstes zurückgelegt, damit durch die hohe Pforte der

reichverzierte Eingang des Tempels sichtbar wurde.

206. Hier waren doppelte Flügelthore angebracht. Da

der Tempel eine Mauer von sechs Ellen Dicke hatte (Middoth

IV. §. 7), so Hess sich ein Doppelthor und zwar jedes wieder

mit Doppelflügeln anbringen. Die Flügel des Doppelthores

wurden nach innen geöffnet, so dass sie die Mauerdicke fast

deckten; die Flügel des innern Doppelthores wurden an die

innere Tempelwand zurückgeschlagen, welche hier nicht ver-

goldet war. (Middoth IV. 1.) Die Mischnah giebt die Höhe

dieses Doppelthores zu zwanzig Ellen, die Breite zu zehn

Ellen an (das.), so dass ein Flügel fünf Ellen haben musste.

Josephus weicht auch hier ab, indem er die Höhe zu vierzig,

die Breite zu sechzehn Ellen angiebt. (Bell. V. 5. §. 4.)

Diese Pforte nun nennen die Juden die grosse (l^tL^

^n^n, Middoth IV. 2. Vgl. Tamid III. 7.). Nach der \^er-

sicherung der Mischnah hörte man das Knarren dieses Thores

bis Jericho, wenn es geöffnet wurde (Tamid III. §.8), was

sehr umständlich geschah. Es war in der dicken Mauer ein

Durchgang für den Priester oder die Priester gebaut, um von

innen her zu öffnen,''"') Man sah indessen, obschon die Pforten

178) Mit Bezug auf Ezechiel 44, 2. soll südwiirtä vom Haupttbor

20*



308 Vierter Abschnitt. Die Cultusstätten der mosaischen Religion.

offen standen, nur dann in den Tempel hinein, wenn der Vor-

hang, welcher hier angebracht war, aufgerollt oder auf die

Seite geschoben wurde. Dieser Vorhang war' ganz besonders

prächtig. Die Beschreibung des Josephus ist nicht von dem

Vorhange an dem Eingange zur Vorhalle zu verstehen, denn

es heisst ausdrücklich, dass seine Länge der Höhe der Tempel-

pforte entsprochen habe (Bell. V. 5. §. 4).^'^^)

eine kleine Pforte in den Tempel gebaut gewesen sein, durch die Nie-

mand einging. Der öffnende Priester trat durch das nördliche Neben-

pförtchen in den Tempel und öffnete von innen her das grosse Thor.

Middoth IV. 2. Tamid III. 7.

179) Wenn man indess vergleicht, was Maimonides (Kele ha mik-

dasch. C. VII. §. 16. Ed. Berl. t. VI. p. 15) über die Vorhänge des Tem-
pels sagt, so muss man geneigt sein, bei Josephus eine ungenaue Erin-

nerung anzunehmen. Er wollte die Pracht jenes Doppelvorhanges schil-

dern, der zwischen dem Heiligen und Allerheiligsten war, und drückte

sich so aus, als wenn er von dem Vorhange vorn beim Eingange in's

Heilige spräche. Maimonides sagt §. 17 „Es waren im Ganzen dreizehn

Vorhänge im zweiten Tempel. Sieben an den sieben Thoren des Vor-

hofes (der Frauen). Einer an der Pforte der Tempelhalle (C*?!^). Einer

am Eingange zum Heiligen ; zwei vor dem Adytum (~1121), nämlich zwischen

diesem und dem äussern Heiligthum und zwei ihnen gegenüber in der

Oberhalle (n''"''?J?2 njJD D'iJlt'l).'' Kurz vorher §.16 ... „Man pflegte

jedes Jahr zwei Vorhänge zu verfertigen, um das Heiligste vom Alier-

heiligsten zu unterscheiden." Ob das, was er von der Stickerei in Hya-
cinth, Carmoisin und Purpur auf weissem Byssusgrunde sagt, von allen

dreizehn Vorhängen, oder nur von jenen beiden vor dem Allerheiligsten

zu verstehen sei, geht aus Maimonides nicht hervor. Dagegen sind diese

beiden so sehr ausgezeichnet, dass es gestattet ist, bei der Stelle des

Evangeliums (Matth. 27, 51.), welche vom Zerreissen des Vorhanges des

Tempels spricht, vorzugsweise an die Vorhänge vor dem Allerheiligsten

zu denken, wie denn (vgl. Maldonat z. d. St.) die alten Ausleger an

diese Vorhänge gedacht haben müssen.

Würde man auf den blossen Wortlaut „Vorhang des Tempels" und
auf die angeführte Stelle des Josephus allein Rücksicht nehmen und zu-

gleich voraussetzen, dass der Evangelist nur einen einzelnen von den
Vorhängen meine, so hätte Schegg (zu Matth. 27, 51.) Recht, sich der
Deutung vom Vorhange des Allerheiligsten entgegenzusetzen. Aber höchst
wahrscheinlich ist xaianeiaa/u« von allen Vorhängen des Tempels, von
der Vorhalle bis in's Allerheiligste hinein, zu verstehen, und collektive,
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Die Juden zählen im Ganzen dreizehn Vorhänge im Tem-

pel ; neun an den Pforten des Vorhofes, einen an der Vorhalle,

diesen hier und zwei zwischen dem Heiligen und Allerheilig-

sten. Der Evangelist kann durch den Vorhang des Tempels

nur jenen bezeichnen wollen, welcher am Eingang des eigent-

lichen Tempels war.

207. Keiche Verzierungen in Gold (Josephus 1. c.) und

goldene Weihgeschenke, die hier angebracht waren, schimmer-

ten dem Besucher des Tempels entgegen. Hier waren goldene

Kronen befestigt (vgl. Zacharias VI. 11 ff. und 1 Maccab. I. 23.

IV. 57.); wenn das Thor offen war, sah man die Trauben des

goldenen Weinstockes, welchen die Frömmigkeit reicher Gönner

an den Plafond hingepflanzt hatte, und in der letzten Zeit den

von der Königin Helene gewidmeten goldenen Leuchter.*)

(Middoth III. 8. Joma III. 10.)

Der Leuchter war wohl von aussen angebracht, über der

Thoreiufassung. Der goldene Wein stock, dessen Trauben Man-

nesgrösse hatten, schmückte jedenfalls den Innern Plafond

des Tempels.'^") Der Tempel war, wie die Stiftshütte, in zwei

wie etwa „Vorgehänge" zu deuten. So wird jener Priester, Avelcher die

Weber und Sticker der Vorhänge leitete, überhaupt über „die Vorhänge"

insgesamnit gesetzt war, durch P2~;Cm ^]/^' bezeichnet. „Der über das

Vorgehänge, über das xcaaneraafxa."' So bei Maimonides 1. c. Die

Mischnah, Schekalim C. V. §. 1. P^TCm '^V "ITy'^J^- Lazarus war über

den Vorhang, d. h. über die Vorhänge insgesammt, aufgestellt.

Vgl. über die Vorhänge im Tempel Porta leone (in Ugolino, thes.

IX. p. 40—80) und Maimonides, kele ha mikdasch. C. VII. §. IG S.

a) Da in der Stelle Joma III. 10. auch davon die Rede ist, dass

die Königin Helene den Abschnitt vom untreuen Weibe (Num. V, 11 flF.)

auf eine goldene Platte schreiben und im Tempel anheften Hess (wolil

am Nikanorthor), so könnte man annehmen, dass an derselben Stelle

auch ihr Leuchter angebracht wurde. Allein der Leuchter war innD /JJ

T'D''n 71^* „über dem Eingang zum Tempel", was nur die eigentliche

Tempelpforte sein kann.

180) Vgl. den Bericht von Florus über den Eintritt des Porapejus

in den Tempel (1. III. c. 5): Hierosolyma defendere tentavere Judaei,
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Eäume abgetheilt, wovon der westliche das Allerheiligste (dyiov

ayiov, Joseph., Bell. V. 5. 5. ), der vordere östliche, in welchen

man zunächst von der Vorhalle aus eintrat, wird von der

Mischnah „Mitte des Tempels" t^^Tin "Hin genannt (Mid-

doth IV. §. 7), während sie den innern Raum ,,Haus des

Allerheiligsten" nennt (J2^^1p '\D1p n^D)i und unter hecal

beides zusamraenfasst. Wir nennen diesen vordem, östlichen

Raum so zu sagen das Schiff des Tempels, zum Unterschiede

vom Allerheiligsten und des „Heiligthums".

Dieses war nach der Mischnah vierzig Ellen lang von

Ost nach West (Middoth IV. 7.), zwanzig Ellen breit (das.),

innen aber vierzig Ellen hoch. flV. 6.) Hinsichtlich der Länge

und Breite stimmt Josephus überein. (B. V. 5. 5.) Hinsicht-

lich der Höhe besteht nur insofern Uebereinstimmung zwischen

beiden Quellen, als dieselbe beiderseits in ihrer Gesammtheit

zu hundert Ellen angegeben wird, lieber die Vertheilung

dieser hundert Ellen in die Cella und das Allerheiligste des

verum haec quoque intravit et vidit iilud grande irapiae gentis arcanum

8ub aureo vitem caelo. Caelum ist hier Plafond.

Nach dem Talmud Joma III. 10. sah man bei Sonnenaufgang den

LeHchter der Helene funkeln, was nur denkbar ist, wenn wenigstens der

Vorhang an der Vorhalle aufgezogen, und der Leuchter an der Fronte

des Tempels ausserhalb angebracht wai\ "War er im Heiligthum, etwa

unter dem goldenen Weinstocke hängend, angebracht, so ist anzunehmen,

dass auch der Vorhang beim Eingange ins Heiligthum beim Opfergottes-

dienste aufgezogen wurde. (Vgl. Matth. 27, .öl.) Man wird indessen

auf diese Vermuthung hin doch nicht berechtigt sein, den xcaaTisruafiK

bei Matth. 27, 51. als Vorhang vor dem Allerheiligsten zu deuten, denn

wir sehen z. B., dass Zacharias bei der Besorgung des Rauchwerkes im

Heiligthum nicht gesehen wurde, bis er heraustrat. (Lukas I. 21.) Da
war also der Vorhang am Eingange des Tempels keineswegs aufgehoben

;

man kann also nicht sagen, zur Zeit des Todes Christi seien die Vor-

hänge an der Halle und am Heiligthum gehoben gewesen ; der Evange-

list könne also einzig vom Vorhang vor dem Allerheiligsten sprechen.

Man wird die Bezugnahme auf den Vorhang vor dem Allerheiligsten auf

andere Art und namentlich so, wie oben geschehen (Anm. 179), recht-

fertigen müssen.
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Tempels und ein Obergemach weicht die Mischnah von Jo-

sephus ab. Man wird hier die Abweichung nicht dadurch

ausgleichen können, dass man annimmt, Josephus habe nach

der kleinern, gemeinen Elle, die Mischnah aber nach der

grössern, sogenannten heiligen gerechnet. Es Hesse sich damit

etwa erklären, wie es kam, dass nach Josephus die Cella des

Tempels sechzig, nach der Mischnah vierzig Ellen hoch sei;

aber dann müsste auch in der Bestimmung der Gesammthöhe

vom Boden bis zum Dache der Unterschied des angewandten

Maassstabes sich zeigen; das ist aber nicht der Fall, denn

wie gesagt, geben beide Quellen hundert Ellen für die Ge-

sammthöhe an.

Dürfen wir nach Gründen innerer Wahrscheinlichkeit ent-

scheiden, so müssen wir der Darstellung des Josephus in diesem

Punkte den Vorzug geben, denn es ist nicht anzunehmen,

dass man für das Obergemäch einen Raum von sechzig Ellen

Höhe reservirt habe, während die Cella des Tempels nur

vierzig Ellen hoch gewesen wäre. Ueber dem Allerheiligsten

müsste das Obergemach nach der Mischnah sogar achzig Ellen

hoch gewesen sein. Nach Josephus hatte das Obergemach

Cto v7ieQ(pov, Bell. V. c. 5. §. 5) eine Höhe von vierzig Ellen.

Er fügt bei, dass es einfacher (Xivoieqov) gewesen sei,

als der unter demselben liegende Tempelraum. Nach Maimo-

nides war der im Ganzen sechzig Ellen lange Raum dieses

grossen Saales durch zwei Vorhänge ganz so abgetheilt, wie

das Heilige vom Allerheiligsten unterhalb. fKele ha mikdasch

c. Vn.) Man stieg von den Nebengebäuden durch eine Treppe

von Süden her zu diesem Gemache hinauf (Maimonides, beth

ha bechirah c. IV. §. 12 und 13).

Nach der maimonischen Beschreibung von dem Umwege,

welchen man machen müsste, um von den Seitenkammern des

Tempels zu diesem Saale (r\*'*'b])) hinaufzukommen, und ab-

gesehen davon schon, nach der Lage, welche ihn fast unzu-

gänglich machte, eignete er sich vortrefflich zur Aufbewahrung
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von Kleinodien, Kostbarkeiten und Antiquitäten, die man der

Neugierde oder der Habsucht ferne rücken wollte.

Es liegt nahe, für das Obergemach des salomonischen

Tempels einen ähnlichen Zweck und Gebrauch vorauszusetzen.

Josephus, welcher angiebt, das salomonische Obergemach sei

gerade so hoch gewesen, wie die Cella des Tempels (sechzig

Ellen), fügt hinzu, man sei auf der Süd- und Nordseite zu

demselben hinaufgestiegen. Ant. VIII. c. 3. §. 2. Kavä tovtov

de aXXog y]v tyriyBQiihvog taog xoig fxtTQOig .... 'EfjjiXoTBXvYiaav

de 6 ßaaiXsvg avoSov eig tov vttfqwov oixov öid xov evQovg

Tov Toixov.

Von diesem Obergemache im salomonischen Tempel ist

im Vorübergehen einmal die Rede, da von den Vergoldungen

des Heiligthums gesprochen wird. 2 Chr. 3, Ö. (nSH H* vPril

2n^ LXX. Kai TU vnBQ(iiov exQvaoiatv XQ^^^V)-^^^) Es ist
TT

bemerkenswerth, dass dieser in der That nur selten besprochene

Eaum zu abenteuerlichen Vermuthungen Veranlassung gab. Hirt

sagt: ,,Zu welchem Gebrauche dieser geheimnissvolle Kaum

bestimmt gewesen sei, lasse ich dahin gestellt sein. Kritiker,

welche mit dem Studium des jüdischen Alterthums mehr ver-

traut sind, als ich, mögen hierüber dreister ihre Vermuthungen

äussern." Die Bescheidenheit, welche in diesen Worten sich

ausdrückt, wird in der Anmerkung zur Leichtgläubigkeit gegen

eine Vorstellung, die als Mittel zur Erklärung von manchen

wunderbaren Erzählungen der heiligen Schrift dienen soll.

„Ein jüdischer Gelehrter, Herr Ben David ... hat vor eini-

gen Jahren in einem Schreiben an Lichtenberg in Göttingen,

welches unter dem Titel: lieber die innere Einrichtung der

Stiftshütte, in das berlinische Archiv der Zeit, October 1797,

eingerückt ist, darthun wollen, dass Moses bereits Kenntniss

von der Elektricität gehabt habe." Diese scharfsinnige Ver-

181) Hirt (S. 2G) war im Irrthum, wenn er meinte, nur die LXX.
spreche von diesem obern Saale.
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muthung gewinnt noch mehr Wahrscheinlichkeit, wenn man auf

folgende Umstände bei der Einrichtung des Tempels und der

Weihe desselben durch Salomon Acht haben will: 1) Auf den

eben angegebenen geheimnissvolleu Eaum über dem Heiligsten.

2) Auf die goldenen Ketten, die vom Heiligsten herausliefen

bis auf die Säulen Jachin und Boas, welche am Eingange des

Tempels standen. ... 3) Waren über dem Giebel des Tem-

pels von Herodes goldene Stangen angebracht. ... 4) Bei der

Weihe des Tempels, als die Priester die Bundeslade im Hei-

ligsten aufgestellt hatten, erfüllte eine Gewitterwolke plötzlich

das Innere des Tempels, wodurch die Priester daraus ver-

scheucht wurden. . . . Der Blitz entzündete plötzlich das

Opfer vor den Augen des ganzen Volkes. 5) Man vergleiche . . .

2 Makkab. I. 18—31. IL 1—13. „Die Frage ist nun: könnte

der geheimnissvolle Kaum über dem Heiligen nicht einen

elektrischen Apparat enthalten haben, von welchem man den

elektrischen Funken durch die Ketten nach den Säulen und

von diesen auf den nahestehenden Brandopferaltar geleitet

hätte?" . . .

Wir würden die Idee von elektrischen Apparaten in und

an dem Tempel von Jerusalem als verschollen betrachten und

auf Hirts Darstellung vom Jahre 1804 nicht zurückgekommen

sein, wenn nicht ein im Jahre 1856 in Berlin gedi'ucktes

„Handbuch der Physik" vor dem grösseren Publikum diese

Entdeckung wie eine sichere Thatsache aussprechen würde.*)

Sogleich am Anfange dieses Werkes, wo von der Elektri-

cität gehandelt wird (Bd. I. S. 6j, lesen wir: „dass in dem

jüdischen Alterthum solche vereinzelte Kenntniss physikalischer

Erscheinungen bekannt war (natürlich nur der Priesterkaste,

dem Stamme Levi und zwar nur den Auserwählten desselben),

geht sowohl aus den Wundern hervor, welche die ägyptischen

Priester und Moses thaten, als aus manchen andern Erschei-

a) Der Verfasser ist Dr. W. F. A. Zimmermann.
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niingen und Thatsaohen.'' Nun wird mit Berufung auf Michaelis

in Göttingen von den vergoldeten Stangen über dem Dache

des zweiten Tempels auf einen Blitzableiter geschlossen und

Psalm 29, 9. angeführt, als wenn dort gesagt würde, dass

man im Tempel sicher stünde, während draussen Donner und

Blitz Jedermann in Schrecken setzten.

„Alle die Wunder, welche die Mitglieder der Priester-

kaste verrichteten , die Heilungen und Todtenerweckungen,

welche sie übten, beruhen auf solchen einzelstehenden Kennt-

nissen." Weiterhin (S. 148) beruft sich dieser Physiker auf

Ben David in Berlin, Michaelis und Lichtenberg, und

sagt: ,,Alle drei sind der Ansicht, dass die Truhe, in welcher

die Israeliten auf ihrer Wanderschaft die Gesetzestafeln, die

Thora und den blühenden Stab Arons bewahrten, dass die

Bundeslade ein grossartiger elektrischer Apparat und die Stifts-

hütte die Elektrisirmaschine dazu gewesen sei." . . . Denn,

nachdem die Erzählung in Num. 3, 2 ff. mit jener in 2 Sam.

(reg.) 6, 3 ff. verwechselt worden: ,,Man muss zugestehen,

dass, wenn vor 2000 Jahren Jemand hätte beschreiben sollen,

wie ein Mensch durch Entladung einer elektrischen Batterie

um das Leben gekommen, er es nicht wohl anders hätte

machen können." (S. 149.)

208. Im Heiligthum befanden sich dieselben Geräthe,

wie in der Stiftshütte: in der Mitte der goldene Rauchopfer-

altar, daneben nördlich der Schaubrotetisch und südlich der

siebenarmige goldene Leuchter. Josephus symbolisirt hier:

„Es zeigten die sieben Arme des Leuchters die Planeten, . . .

die zwölf Brote auf dem Tische den Kreis des Zodiakus und

das Jahr; der Rauchopferaltar aber mit den dreizehn Ingre-

dienzien, welche aus dem Meere und der bewohnten und nicht

bewohnten Erde genommen waren, deuten an, dass alles von

und für Gott sei" (Bell. V. 5. §. 5).

Der Raum des Heiligthums war vom Allerheiligsten durch

zwei Vorhänge geschieden, die eine Elle weit von einander
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entfernt waren. '^') Josephus fasst diese Vorhänge als Ein

xaxanfTUGfxa. (Bell. V. 5. 5.)

Von dem Innern Kaum, der nach der übereinstimmenden

Angabe von ihm selbst und der Mischnah einen Kubus von

zwanzig Ellen bildete, sagt er: „Es war ganz und gar nichts

darin: Niemand durfte ihn betreten, Niemand beschauen, er

blieb unentweiht" {axQavrov, Bell. 1. c). Das stimmt mit der

Darstellung des Tacitus einerseits"), und der Mischnah und

jüdischen Quellen andererseits überein.

Nach diesen fehlte die Bundeslade im zweiten Tempel,

sie war seit Jeremias verschwunden. (2 Makkab. 2.) Nur ein

markirter Stein bezeichnete die Stelle, auf welcher die Bundes-

lade hätte stehen sollen. Ueber diesen Stein, welchem man

den Namen Eben Schatja ("Ti^ i2^f) gab, cursirten die

mannigfaltigsten Sagen. b) In Joma V. 2. wird die Notiz mit-

getheilt. dass dieser Stein drei Zoll hoch über der Erde her-

vorrage und dass hier der Hohe Priester am Versöhnungstage

das vornehme, was nach der mosaischen Vorschrift vor der

Bundeslade zu geschehen hatte. Daraus geht hervor, dass es

unmöglich ist, in dem heiligen Felsen der Muhammedaner

182) PDpIt: nO{<, Middoth. IV. 7. Das seltsame "Wort pCplL:

wird im Talmud Jerus. kilaim f. 31. col. 3 von R. Jona aus Bossrah durch

pn2 "7^1 C^jC2 m^ „was inwendig und was auswendig ist" erklärt, und

]1D-^"lt5 geschrieben. Das wäre also etwa: ivieQov und e^io, oder i^ui-

i€Qov. Es ist mir wahrscheinlicher, dass es ein corrumpirtes tfe^^k ist.

a) Cn. Pompeius . . . templum . . . jure victoriae ingressus est.

Inde vulgatum nuUas intus deum effigies. Vacuam sedem et inania ar-

cana. Hist. V. C. 9.

b) Targum Jerus. zu Exodus 28, 30. giebt an, durch diesen Stein

habe Gott im Anfang den „Mund des Abgrundes" verschlossen. Die

Gemara zu Joma V. 2. leitet den Namen Schatja von P^tt' her, 1j;^?ili'

C'I'IVm nniTlM „denn von ihm aus wurde die Welt begründet". An-

dere Sagen reichlich gesammelt bei Eisenmenger, entd. Jud. I.

S. 156-161.



316 Vierter Abschnitt. Die Cultusstätten der mosaischen Religion.

den Eben Schatja zu finden, denn dieser Felsen erhebt sich

— wie ich mit eigenen Augen sah — achtzig bis neunzig

Zoll über den Boden. Die Stätte des Allerheiligsten muss in

Folge der gerade hier am furchtbarsten thätigen Zerstörung,

dann des spätem Umbaues wegen, ganz weggeräumt worden

sein , denn das jetzige Terrain senkt sich westlich vom Plateau

der Fläche, auf welcher die Kuppelmoschee steht.

209. Das Allerheiligste des zweiten Tempels war so gut

dunkel, wie das der Stiftshütte und jenes des salomonischen

Tempels.

Dagegen war der vordere Kaum, das Heiligthum, durch

Fenster erhellt, welche oberhalb des äussern Anbaues ange-

bracht waren. Dieser Anbau umgab den Tempel auf der

nördlichen, südlichen und westlichen Seite ganz. Die Mischnah

giebt die Breite dieses Anbaues, den sie Mesibbah (mS^DD)^

d. h. circuitus, nennt, zu zwanzig Ellen an. Indem sie sowohl

den südlichen, als den nördlichen mit den sechs Ellen dicken

Tempelmauern und dem zwanzig Ellen weiten Innern Kaum

zusammenrechnet, erhält sie für die Breite des ganzen Tempel-

gebäudes, wie es sich von J rückwärts, d. h. von Westen

her, darstellte, siebenzig Ellen. Da an der Fronte, wie wir

sahen, sich die Vorhalle hundert Ellen ausdehnte, so reichte

die Vorhalle auf jeder Seite um fünfzehn Ellen über das

Tempelgebäude hinaus. (Middoth IV. 15.) Josephus nennt

den beiderseitigen Vorsprung der Halle Schultern (oi/toi) und

giebt die beiderseitige Ausdehnung statt auf fünfzehn Ellen,

wie die Mischnah, vielmehr auf zwanzig Ellen an. (B. V. 5. §. 4.)

Die nähere Beschreibung der Kammern des Nebenbaues

findet man in Middoth IV. §. 3, 4 und 5. Josephus stimmt

im Wesentlichen mit der Mischnah überein, da er diesem An-

bau drei Stockwerke giebt {olxoi TQiaTsyoi noXloi, B. V. 5.

§. 5), wie die Mischnah (Middoth IV. §. 8).

Die Mischnah vergisst bei der architektonisch interessan-

ten Beschreibung des Tempeldaches nicht, anzumerken, dass
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,,Rabenabwehrer" 31iy n^D» angebracht gewesen seien (Mid-

doth IV. §. 6, Ende) , worunter Bertinoro Eisenstäbe versteht,

welche wie Schwerter zugespitzt waren/) Nach Josephus

waren diese Spitzen vergoldet. (B, V. 5. 6.)

210. Nach demselben Schriftsteller machte der Tempel

wegen der verschwenderisch angebrachten goldenen Zierathen

an der Fronte, besonders bei Sonnenaufgang, einen magischen

Eindruck. (B. V. 5. 6.)

Da dort, wo nicht Gold an ihm schimmerte, der weisse

Marmor hervortrat, glaubten Fremde, die ihn zum ersten Male

von ferne sahen, einen Schneeberg zu sehen. (Das.) Er fügt,

um einen Begriff von der Grossartigkeit der Construction zu

geben, bei, dass manche dabei verwendeten Steine eine Länge von

fünfundvierzig Ellen, eine Breite von sechs und eine Höhe von

fünf Ellen gehabt haben. (Das.) So grosse Steine finden sich

gegenwärtig nicht mehr vor, doch misst man an der Südost-

ecke des gegenwärtigen Tempels, wo offenbar Ueberreste des

alten Baues sich zeigen, einzelne Steine von ungefähr zwanzig

Fuss Länge, einer vierundzwanzig Fuss lang. So begreift man

den Ausruf des Jüngers, der einst, als er mit Christus aus

dem Tempel herausging, nicht umhin konnte, zu ihm zu sagen

:

„Meister, siehe, was das für gewaltige Steine und für gewal-

tige Bauten sind" {rcovanol XCi^oi,, Mark. 13, 1.).

Das Kolossale tritt in dem Grade hervor, als man vom

Tempel selbst sich den Vorhöfen zuwendet. Mit Recht hat

schon Tacitus bemerkt, dass diese Vorhöfe ebenso viele Fest-

ungen Avaren.

211. Von jenem Vorhofe, welcher den Tempel nach drei

Seiten hin zunächst umgab , erhalten wir theilweise einen

Begriff, wenn wir die an der nördlichen und südlichen Mauer

angebrachten Gebäude berücksichtigen, welche zum Theil mit

c) Wir wollen uns hüten, daraus mit Zimmermann Blitzableiter

zu machen. Vgl. Buxtorf, lex. talm. p. 1038.
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den oben angeführten Thoren in Verbindung standen. Es ist

nicht ganz leicht die Angaben der Mischnah, Middoth I. §. 5

und 6 und V. §.6, zu vereinigen. Dort wird auf der nörd-

lichen Seite von dem Thorgebäude Nizoz und dem grossen

sogenannten Feuerhause, beth ha moked (IpIDn lV2) ge-

sprochen, hier werden die drei grossen Säle (n*Dt^^) tler

Nordseite aufgefülirt, ohne dass nizoz oder beth ha moked

erwähnt würde.

Die Lage des beth ha moked wird ausserdem im Traktat

Tamid (I. 1 if.) so bestimmt bezeichnet und Einzelheiten so

klar beschrieben, dass man im Wesentlichen eine Sicherheit

darüber hat. Es war offenbar ein umfassender Bau, der theil-

weise über die Mauer des Vorhofs in den Heidenvorhof hinaus-

reichte. Es lag sicher auf der Nordseite gegen die Burg

Antonia zu. Wir werden auf den unterirdischen Gang zurück-

kommen, der von da gegen die Burg hin ging.

Hier brachten die im Tempel eingeschlossenen dienstthuen-

den Priester die Nacht zu und (Tamid I. 1.) zwar in einem

gewölbten Saale, dessen Steinbank über den Raum des Heiligen

hinausreichte. Da hier auch ein Gemach für Aufbewahrung

von Opferlämmern, Vorrichtungen zum Baden, ein eigener

Kaum zur Aufbewahrung der durch Judas Maccabäus beseitig-

ten Altarsteine u. dgl. war, so kann man auf den Umfang

dieses Gebäudes schliessen. Es hatte einen Eingang von innen,

d. h. vom Priestervorhofe und von aussen, vom Heidenvorhofe,

zunächst vom chel aus (Maimonides, beth ha bechirah. C. V.

§. 9). Von seinen vier Gemächern waren zwei heilig, d. h.

auf dem Boden des Innern Heiligthums, zwei profan. (Das.)

Hier wurden die Schaubrote bereitet. (Das.) Daraus

wird sich wahrscheinlich der „Thurm der Oefen" erklären, den

Nehemias zweimal, offenbar nördlich im oder am Tempel

nennt. (Nehem. III. 11. XU. 38.)

212. Auf der nämlichen nördlichen Seite war das Funken-

thor (riÜJ^Jin "lySÜ/, s. oben 193), mit welchem Söller und
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rremächer verbunden waren, in denen die Priester eine Wache

hatten. (Tamid I. 1.)

An der nämlichen Stelle nennt die Mischnah als dritten

Ort der Priesterwache das Haus des Abtines oder Abtinos

(D1J''C02i< n^D)^ dessen Lage nicht leicht zu bestimmen ist.

Dass die Tempelwache an Thoren war, ist natürlich. Es fragt

sich nur, ob diese Lokalität auf der nördlichen oder südlichen

Seite des Tempels war. Schon im Talmud (Joma, fol. 19. a.)

wird der Zweifel aufgestellt, ob beth Abtines auf der Nord-

seite und Parhedrin auf der Südseite liege, oder umgekehrt.

Dass beide Oertlichkeiten dem Hoiien Priester ganz besonders

zur Disposition standen und dass die eine davon nördlich, die

andere südlich liege, wird als sicher angenommen. Da hi

diesem Hause Abtines das edle Rauchwerk, und auf der

Nordseite das Backwerk, wie die Schaubrote bereitet, also

überhaupt die kleinen Feuer unterhalten wurden, so möchte

es am sichersten sein, beth Abtines nördlich, und zwar an die

Opfer-Pforte (pip 1]^ü) zwischen nizoz und beth ha moked

zu setzen.

213. Vom Beth ha moked, was jedenfalls an der Nord-

seite lag, gegen den Frauenvorhof hingerückt, waren drei Säle

oder Gemächer angebracht: Zunächst dem Beth ha moked war

rn^l(!pn rOW^^ ^^^ Kammer der Abwaschenden (von H'^^pt

r])1) ; hier wurden die Eingeweide verschiedener Opfer, nament-

lich die heiligsten Opfer, gewaschen (d. h. die Sund- und

Schuld-Opfer, Middoth V. §. 4 ; auch das tägliche Opferlamm,

Tamid IV. §.2). Es folgte westwärts ni"}©* D^t^b , die

Kammer Parvah, hier wurden die Häute der Opferthiere auf-

bewahrt; auf dem Dache war eine Vorrichtung zum Bad für

den Hohen Priester am Versöhnungstage angebracht. (Das.)

Zuletzt, d. h. hart am Frauenvorhof, kam die Salzkammer,

nbDil 7 , wo man das Salz zum Opfern aufbewahrte. (Das.)

Diese drei Räume müssen sehr nahe aneinander gewesen

sein und eigentlich Ein Gebäude ausgemacht haben, denn sie
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werden insgesammt zum „Vorhof Israels" gerechnet, der nach

der Mischnah nur eilf Ellen tief war. Es wird ausdrücklich

angemerkt, dass von der Lischkat ha medichin eine Steintreppe

auf das Dach der Lischkat ha parvah geführt habe. (Misch-

nah, Middoth V. 3. Vgl. Talmud, Joraa f. 19. a.)

214. An der südlichen Mauer des Innern Vorhofes, den

eben bezeichneten Räumen gerade gegenüber, waren: die Brun-

nenkammer (n?*l3 ^)'^^)i die Holzkammer (V^H D'^\Ü?)^

in welcher ein Vorrath von auserlesenem Holz für den Bedarf

des Brandopferaltares bewahrt wurde (Middoth V. 4.), und

endlich der Sitzungssaal des Hohen Rathes (n'^UH ^)i wört-

lich: „das Gemach von gehauenen Steinen". Das muss ein

Gebäude von ähnlichem Umfange und ähnlicher Anlage ge-

wesen sein, wie auf der nördlichen Seite das Beth ha moked.

Auch von diesem Gebäude stand ein Theil ausserhalb des

heiligen innern Raumes, namentlich reichte der Sitzungssaal,

in welchem die Mitglieder des Synedriums im Halbkreis den

Präsidenten, auf Bänken sitzend, umgaben, ausserhalb des

Heiligthums; denn innerhalb desselben war es, wie wir sahen,

nur dem Könige gestattet, zu sitzen. (S. über das conclave

Gazith: Mischnah, Middoth V. 3. Tamid IV. §. 3.)

Der Talmud (Joma f. 25. a.) nennt dieses Richthaus eine

grosse Basilika (^p"'^''D2) und merkt an, dass der Präsident

gegen Westen zu sitzen pflegte. Hier würde der Hohe Rath

über Christus Oericht gehalten haben, wenn nicht kurz vorher

beschlossen worden wäre, diesen Sitzungssaal aufzugeben, da

die Römer die Gewalt über Leben und Tod an sich gezogen.^)

183) Die Mischnah (Middoth V. §. 4) scheint n'p'i: auf die Emigra-

tion zurückführen zu wollen. Daneben spricht sie aber von einem Scliöpf-

rad ('72t'H), durch welches der Vorhof mit Wasser versorgt werden konnte.

n'PIJ scheint auf 7S3 zurückzuführen zu sein.

a) Dass Josephus unter ßovXij und ßovXsvr^^ioy (Bell. V. 4. 2.

VI. 6, 3.) den Saal (n^i2) verstehe und mit der Mischnah in Wider-
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(Rosch ha schanah f. 31. a. Abodah sarali 8. b. Sanhedriii

f. 24. b. Joma Jerus. f. 13. col. 3.)

Die genaue Bestimmung der Lage des grossen Kichtsaales

ist schwierig. Dass das offenbar sehr imponirende'') Ge-

bäude, in welchem dieser Saal sich befand, auf der Südseite

des Tempelvorhofes war, geht aus der Misclinah klar hervor.

Wie weit aber dieser Justizpalast an dieser Linie gegen Ost

oder West lag, ist fraglich. Es kommt zunächst darauf an,

wie weit gegen Westen hin jener Saal oder jener Querbau

gerückt wird, welcher den grossen Schöpfbrunnen deckte (Mid-

doth V. 4. ri^i:i nDti'^)- Die Holzkaramer (r^H 'b) wird

dem Brandopferaltar gegenüber gewesen sein. Dann rückt das

„Brunnenhaus" gegen die Mitte der Südlinie, und der Gerichts-

saal gegen das Ende.

Wir haben ihn aus drei Gründen an die Südwestecke des

innern Vorhofes verlegt (Nr. 31). 1) An der Nordwestecke lag

das Wachthaus Nizoz, welches als Exedra bezeichnet wird.

Haben wir uns darunter ein aus der übrigen Linie hervor-

tretendes Gebäude zu denken, so fordert die Symmetrie, dass

auch auf der gegenüber liegenden Seite ein Gebäude angebracht

war, welches über die Linie hervorrückte. 2) Da (s. oben S. 320)

der Präsident des Synedriums gegen Westen zu sitzen kam,

muss der ^Sitzungssaal von Osten her den Eingang geliabt

haben, was am natürlichsten sich ergiebt, wenn das Gebäude

gegen Westen hin gerückt war. 3) Es ist natürlicli, dass man

den Gerichtshof nahe an die grosse Pforte rückte, welche in

sprucli komme, da diese H^U */ an die Südseite des Tempels setzt, wäh-

rend das „Rathhaus" des Josephus westlich von der Tempelmauer lag,

hat Friedlieb, Archäol. der Leidensgesch. S. 9, hervorgehoben. Dass

Jbsephus ein ßovXevTrjQini' ausserhalb des Tempels zu seiner Zeit findet,

bestätigt die oben angeführte Angabe des Talmud. Dieses jiovk(vit/(jt.oy

ist vom n^Ü *? ganz verschieden. S. unten §. 220.

b) Es war eine Basilika, d. h. Säulenreihen trugen das Evd-

geschoss, oder das Gewölbe des Sitzungssaales.

Haneberg, religiöse AUertbümer der Bib«jl. 21
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die Stadt und unmittelbar zu dem naheliegenden Rathhaus

{ßovh\) führte.

Wir wollen dabei nicht vergessen, dass sich gegen diese

Gründe Einwendungen machen lassen. Unter Exedra muss nicht

nothwendig ein aus der Linie der benachbarten Gebäude her-

vortretender Bau verstanden werden ; auf der Nordseite wissen

wir mit Gewissheit nur von Einem Gebäude, dass es über die

Mauer des innern Vorhofes hinausragte ; das war das Beth ha

moked (Nr. 28). Würde man Lischkath ha golah, welche

wir mit der Wasserleitung {NN) in Verbindung bringen muss-

ten (wir setzen diese Lokalität auf Nr. 33), als ein Palais

denken, in dessen Unterraum Vorrichtungen zur Bewässerung

des Tempels angebracht waren, in dessen oberem Räume aber

der Hohe Rath seine Sitzungen hielt, so wäre die Symmetrie

auf beiden Seiten bewahrt. ladessen wird man es nicht wahr-

scheinlich finden können, dass der Hohe Rath über der Brunnen-

stube tagte und wenn man bedenkt, dass das „obere" Thor

in der Mischnah jedenfalls das erste von Westen her an der

Südseite des Tempelvorhofes war (Schekalim VI. 3.) und dass

dieses seine Bedeutung kaum anderswoher erhalten konnte,

als von der Nähe des Justizpalastes, so wird man doch wieder

auf die erste Ansicht zurückkommen, dass nämlich die L. Gazith

an der Südwestecke (Nr. 31) lag. (Vgl. indess oben S.^293-296.)

215. Nicht viel leichter ist es, die Lage eines andern

beträchtlichen Gebäudes zu bestimmen, das in der Nähe des

Tempels lag. Es hiess Lischkath Parhedrin oder Palhedrin")

(rTin"lD -5, Mischnah Joma I. 1.). Im Talmud von Jeru-

salem (Joma, f. 38. col. 3.) wird bemerkt, früher hätte es den

Namen L. Bulevtin (i^^ll^l^) geführt. Nach diesem Namen

c) Palhedrin (P"l~rit'D) ist nichts, als eine der vielen Corruptio-

uen griechischer Namen in hebräischem Munde. Dass es ein Spottname

des Sanhedrin sei, wie Friedlieb (Archäol. der Leidensgesch. S. 17| an-

nimmt, ist nicht wahrscheinlich.
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müsste man denken, es wäre der Ort gewesen, an welchem

sich die Senatoren (ßoidavcai) oder Assessoren (naQtSfjoi) des

hohen Rathes, etwa vor oder nach den Sitzungen, hätten auf-

halten können. Hievon sagen die Quellen jedoch nichts. Aus

der Mischnah (Joma 1. 1.) und den beiden Talmuden sehen

wir nur, dass der Hohe Priester hier eine Woche lang vor

dem Versöhnungsfeste eine Art von Retraite zu machen hatte.

Während dieser Zeit war das seine eigentliclie Wohnung. Die

(jlemara bemerkt (Jerus. 1. c), dass aus diesem Grunde im

Parhedrin die Mesusah nicht gefehlt habe. Wo aber lag dieses

Gebäude ? Hierauf antwortet der babylonische Talmud in einer

Art, die alles verwirren würde, wenn wir ihm folgten. Er setzt

L. Parhedrin nordöstlich von der Birah. Wäre die Birah die

Burg Antonia, so müsste Parhedrin etwa bei der St. Annakirche

liegen. Nimmt man Birah im Sinne vom Tempel, so wird

man corrigiren müssen: Südöstlich von der Birah. Die Rab-

binen und mit ihnen Lightfoot (c. 25.) wollen die Exercitien-

gemächer des Hohen Priesters in die Holzkammer (V^n P2k!//

Nr. 34) verlegen. So wird aucli in dem Plane, welcher der

Offenbacher Mischnali von 17i»7 beigefügt ist, Parhedrin mit

L. Haez verbunden.

216. Um die Vorstellung über die Gebäude zu vervoll-

ständigen, welche unmittelbar an der Nord- und Südseite des

eigentlichen Tempels lagen, und um die Darstellung des innern

Tempelvorhofes zu ergänzen , fügen wir acht Bemerkungen

hinzu

:

1) In der Mischnah (Middoth I. 4.) wird vom Thor Ni-

kanor gesagt, dass es zwei Kammern hatte; die auf der linken

Seite, d. h. der nördlichen, wäre der Ort, an welchem das

tägliche Mehlopfer des Hohen Priesters bereitet wurde (nSti^b

Din^n)' ^^f der rechten Seite, d. h. südlich, wäre die Klei-

derkammer des Pinchas Diese Angabe ist entscheidend für

die Lage des Nikanorthores nach der Mischnah, denn diese

Kammern müssen westlich vom Frauenvorhofe gewesen sein.

21*
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Die Küche für jene Mehlopfer kann nicht am Ostende, sondern

nur gegen den Westen des Frauenvorhofs, gegen das Beth ha

moked hin (auf dem Plan in der Gegend von 27, 35 oder 15)

gesucht werden. Man sieht das deutlich aus jener Stelle der

Mischnah (Tamid I. 3), welche uns über zwei Priesterwachen

Nachricht giebt. Diese theilten sich am Beth ha moked

(Nr. 28), um den Tempelvorhof beim Scheine ihrer Fackeln zu

visitiren. Sie trafen bei der Lischkath chabittim (D'^nDH) z^^-

sammen; diese muss also im Beth ha moked oder ganz nahe

daran gelegen sein.

Demgemäss wird man die Kleiderkammer des Pinchas

auf der entgegengesetzten Seite (in der Gegend von Nr. 26,

34, 12) zu suchen haben.

2) Man wird es natürlich finden, dass die Gewölbe oder

Kammern, in welchen verschiedene Arten von Speiseopfern be-

reitet wurden, nahe beieinander lagen. Das Rauchwerk wurde

von der Familie Abtines in den nach ihr benannten Räum-

lichkeiten (D^^lOD^^ rr^D) kunstgerecht zusammengesetzt.

Für die Schaubrote gab es eine eigene Bäckerei im Beth

ha moked. (Middah I. 6.) Die Pfingstbrote sollten auf heiligem

Boden, d. h. im Tempelvorhofe gebacken werden (Menachot

XI. 2.); doch waren sie gültig, wenn man sie in Beth

Phage (^il3 n''^)^ d.h. dem heutigen Dorfe Siloam, am Ost-

abhange des Oelberges, bück. (Das.)

3) Im Umfange des Tempelvorhofes müssen Hallen an-

gebracht gewesen sein, in welchen die Priester ihre Opfer-

mahle hielten. Wie wir sehen werden, mussten gewisse Opfer-

speisen auf heiligem Boden, also innerhalb des Tempelvorhofes,

verzehrt werden.

4) Ein Theil des Tempelvorhofes war von Vorrichtungen

eingenommen, welche für das Schlachten, Abhäuten und Zer-

legen der Opferthiere, wie für die Reinigung des Opferfleisches

nöthig waren. An starken Ringen wurden die Köpfe der
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grössern Thiere nördlich vom Altare festgehalten. (HIJ^DCO?

Middoth III. 5.)

Nebenan waren Gestelle zum Aufhängen und Ausweiden

der Thiere CD^IlD^ und üT2"l, ^liddoth III. 5.), sowie

acht marmorne Tische zum Niederlegen der Eingeweide (das.).

Zwischen dem Brandopferaltar und dem Tempel, und zwar

südwärts, nicht ferne vom Waschbecken (welches mit Nr. 5

auf dem Plane bezeichnet ist), waren Tische angebracht, auf

welche man die Opferstücke niederlegte, ehe sie auf den Holz-

stoss gebracht wurden. (Schekalim Yl. 4.) Hier wird ange-

geben, einer der beiden Tische sei von Marmor gewesen, man

habe auf ihn (vgl. Tamid IV. 3.) die Opferstücke gelegt, ehe

sie auf den Altar gebracht wurden. Der andere war von Silber.

Man legte auf ihn die Geräthe zum Opferdienst. Es waren

deren beim alltäglichen Dienst nicht weniger als dreiundneunzig.

5) Der Boden war ringsherum gepflastert, wesshalb die

Säuberung durch einen wiederholten Wasserguss aus den Re-

servoirs des Aquäduktes von Etham oder aus Cisternen mit

Pumpwerk leicht zu bewerkstelligen war. (S. oben §. 193.)

Da selbst Laien den Tempel unbeschuht betreten mussten (Bra-

coth IX. 5.), so versteht es sich von den Priestern von selbst.

Indem sie barfuss von früher Morgenstunde an auf dem kalten

Steinpflaster umhergingen, begreift man, dass sie nicht selten

an Fussübeln litten. Nach Mischnah, Schekalim V. 1., war

im Tempel ein eigener Arzt (D^^^^ ^^IH ^y) angestellt:

Curabat ille solum aegrotos sacerdotes qui propter continuum

carnis esum, vestitum levem et pedes nudos multis morbis in-

festabantur, wie der Commentator (Bertinoro) sagt.

Maimonides (zu Schekalim V. 1.) sagt: „Ben Achia super

morbis viscerum: Sensus est, sacerdotes totum diem incedebant

pavimento et ministrabant aquis, una tantum veste induti

omni temx»ore . . . Comedebant autem carnem et bibebunt

aquam, propterea natura eorum et vires membrorum debilita-

bantur. (Bei Surenhusius I. p. 192.)
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Auch solche Momente gehören zur Darstellung des Tem-

pels und namentlich des innersten Vorhofes, über dessen Be-

grenzung durch verschiedene Gebäude es so schwer ist, eine

vollständige und mathematisch genaue, folglich auch in einer

Zeichnung ''^^) darstellbare Anschauung zu erreichen.

Je weniger wir die üngewissheit verbergen können, welche

gerade hinsichtlich der genauen Lage der Gebäude um den

Tempel herum, selbst nach den genauesten Forschungen übrig

bleibt, desto willkommener muss es uns sein, an dem heiligen

Felsen (el ^akhra) der muhammedanischen Moschee, wie an

der Hochlage der Terrasse, auf welcher letztere steht, dann

an den sogleich zu besprechenden Canälen und unterirdischen

Gängen, einen genügenden Beweis dafür zu haben, dass der

eigentliche Tempel wirklich auf der Moriah-Fläche die Stelle

einnahm, die ihm der beigefügte Plan anweist.

217. (3) Von besonderer Wichtigkeit für die Vergleichung

der gegenwärtigen Tempelarea mit den Oertlichkeiten des alten

Tempels ist die Notiz der Mischnah von dem unterirdischen

Gang, welcher von dem Beth ha moked aus zu einem Bade

führte. (Tamid I. 1.) Es wird gesagt, dass dieser Gang unter

der Birah (rn^3) hinging, was die Kabbinen vom Tempel
T

deuten. Diese Deutung ist gezwungen; Birah heisst die Burg

im Nordwesten vom Tempel, welche, wie aus Josephus, Bell.

L c. IIT. §. 2 ft'., erhellt, mit dem Tempel durch einen unter-

184) Hinsichtlich unseres Planes muss hier die Erinnerung gemacht

werden, dass unter Nr. 12, 13, 14 die südlichen und unter Nr. 15, IH,

17 die nördlichen Thore des Innern Vorhofes sils unabhängige Eingänge

auf Grund der Zeichnung von de Yogue dargestellt sind. Diese Auf-

fassung wird dem bisher Gesagten zufolge jedenfalls hinsichtlich der

Nrn. 15 und 17 berichtigt werden müssen; denn die beiden Thoreiugänge,

welche durch diese Zahlen angedeutet wurden, finden sich schon in

Nr. 28 (beth ha moked) und Nr. 30 (Nizoz). Wir haben indessen die

de Vogue'sclie Zeichnung hierin nicht ändern wollen, weil jede streng

durchgeführte Disposition dazu beiträgt, die einzelnen archäologischen

Fragen zu veranschaulichen.
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irdischen Gang zusammenhing. Als Antigonus nach einem

glücklichen Feldzuge am Laubhüttenfeste seine Andacht im

Tempel verrichtet hatte, wurde er durch falsche Vorspiege-

lungen veranlasst, seineu Bruder Aristobulus, welcher in der

Baris (h tfj Bägti) war, ,,die man später Antonia nannte,"

durch einen dunkeln Gang zu besuchen. Hier war in einem

unbeleuchteten Theile des unterirdischen Raumes (tv tivi i<Jöv

vnoyaCuiv «/.afiTcü) ein Mörder aufgestellt, welcher ihn xatd

n]v axoxeivr^v naooSov ermordete.

Für den Gebrauch der Priester war dieser Gang zum

Theil beleuchtet, wie die Mischnah (1. c.) sagt. (Vgl. den

übereinstimmenden Bericht Antiq. XIII. c. XI. 2 ff.)
''''^)

Seitdem nun in den letzten Jahren die Dames de Sion

am Ecce-homo- Bogen nördlich vom sogenannten Hause des

Pilatus — der Antonia — sich niedergelassen haben und eine

Kirche für sie gebaut wurde, liat sich ein unterirdischer Gang

ergeben, der von Norden nach Süden unter dem Pilatus-Palaste

(der Antonia) sich hinzieht ''^^), in dessen Räumen eine unter-

irdische Quelle entdeckt wurde.

Dass das Blut, welches am Brandopferaltar hinabfloss und

auf den Boden rann (Tamid VI. 1.), einen Abfluss haben musste,

versteht sich von selbst; es wird aber auch ausdrücklich ge-

sagt (Meilah c.HI. §.3, ^^V'^^^b i^?12^ ,.. plp S"i:^ ^51^''),

die Schittin PH^l!^ sind Canäle, welche vom Fundament des

185) Verschieden davon ist wohl der Gang, den Herodes unter-

irdisch von der Antonia zum östlichen Thore bauen liess. Antiq. XY.

CIL §.7. XQvmrj dtwQv^.

186) Schegg, Gedenkbuch einer Pilger-Reise nach dem heil. Lande.

I. Thl. 18(57. S. 377: „Ich habe diesen gewaltigen Canal aus Quadern,

und so breit und hoch, dass Ross und Wagen darin Platz haben, mit

eigenen Augen gesehen und aus der Quelle mit eigenen Händen ge-

trunken ... Der Tunnel, ganz verschüttet und nur eine kleine Strecke

mühsam gereinigt, geht unter dem Ecce-Homo-Bogen hindurch gegen

den Haram zu.**
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Altares bis zum Bache Kidrou reichen (Vgl. Maimon, Beth ha

bechirah c. II. §. 11).

Die Spuren nun solcher Canäle hat Pierotti unter der

jetzigen Tempelarea gefunden''), wie wir oben sahen.

Ebenso hat man Spuren von unterirdischen Wasserbehält-

nissen gefunden, obwohl man über deren Zusammenhang noch

nicht im Klaren ist. Der Tempel konnte drei Arten von

Wasservorräthen haben: durch Quellen in der Nähe, durch

Cisternen und durch Wasserleitungen.

Auf Quellen in der Nähe des Tempels deutet die kühne

Entdeckung Toblers hin, der sich in den Brunnen des Bades

el Schefä hinabliess und von da in einen südöstlich und süd-

lich sich wendenden wasservollen Canal vordrang.'')

218. 7) Ob die von Tobler und K. Schwarz (das heilige

Land, 1852. S. 226) angeführte Aeusserung des Aristeas über

den Keichthum des Tempels an Wasser hieher gehört'^''), ist

zu bezweifeln. R. Schwarz bringt sie mit der Wasserleitung

von Etam (DD2^J?) in Verbindung. Aristeas sagt (nach der

Basler Ausg. 1561): Pavimentum (templi) totum est lapide

constratum, tractusque habet aquae immittendae ad loca certa

(xal xkif-iaxa nqög xovi xadr^xovTug xonovg ex^i rffi tmv vSa-

tcav e7iig)0QÖ:g evexev), quae immittitur ad abluendum sangui-

nem hostiarum: quia in solemnibus festis multa millia(!)

jumentorum offeruntur.

Aquae vero contiuxus nunquam deficit: et quia fons in-

trinsecus magnus naturalem et eam perennem scaturiginem

habet et quia subtus terram sunt mira et inenarrabili arte

aquarum receptacula, confecta per quinque stadia, quemad-

modum apparebat undequaque circum templum, quorum singula

a^ Vgl. darüber die Auseinandersetzung von deVogue, Tempi e,

S. 57. Vgl. auch oben Anm. 176 b.

b) Denkblätter aus Jerusalem. 1853. S..74flF.

187) Vgl. Schegg 1. c.
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habent fistulas infinitas (m 6e ^av/narrCayv xah aJnjyrjrwv i>no-

dox8i(jov v7ittQxovT(ov vno yrjv xad^cog dnt^atvov nevte fftttdCoov

xvxXo^sv trji; xavä to teoov xaxaßoXrfi xal exaatov rovTcov

avqiyya(; ävaQii^/.ioi^g xaO^' exaatov jntQog savvd ffwamovrcov

Twv Qsvnttvoiv) utriiique in se invicem emittentes fluxus: atque

haec omnia in imo et a lateribus plumbo sunt obducta et

multa terra accurate cooperta. Sunt praeterea multa ostia in

fundo et basi (eivai Se nvxvd cd (TTOf^iata TiQog ty]v ßdaiv

doQaTiog exovta roig näaiv) quae nemo cernere potest, praeter

illis quibus ministerium est commissum: per haec impetu et

effluxu supermissae aquae, sanguis quantumvis copiosus a victi-

mis collectus abluitur et expurgatur. (Pag. 30 u. 26.)

219. Wie reich man einzelne Quellen in der Tiefe denken

mag, zu einer Ueberschwemmung des Priestervorhofes konnten

sie ohne Zufluss durch eine Wasserleitung nicht hinreichen.

Dass eine solche bestand, ist sicher und dass sie mit

derjenigen eins war, deren Röhren noch sichtbar sind, höchst

wahrscheinlich. Vom sogenannten Föns signatus (Brunnen Cälih),

eine gute Stunde südwestlich von Bethlehem führt ein Aquä-

dukt an Bethlehem vorüber über den Hügel des bösen Rathes,

dann am Abhänge des Sionberges auf den Tempelberg. Die

Quelle, welche diesen Aquädukt speist, hat man bisher einzig

in dem sogenannten Föns signatus, westlich von den salomoni-

schen Teichen, gesucht. In neuester Zeit hat Dr. Zschokke

nachgewiesen, dass eine tiefer liegende noch immer den Namen

Ethan führende Quelle den Tempelberg mit Wasser versehen

habe, '^s)

188) Die versiegelte Quelle Salomo's von Dr. Hermann Zschokke.
Tübingen. Theolog. Quartalschrift. 1867. S. 426 ff. — Eine gute Beschrei-

bung aus älterer Zeit bei Quaresmio, Elucidatio. II. p. 76-1 f. Vgl.

Tobler, Topographie. II. S. 855—874. S. 84 ff.

Durch das Wasser der gewöhnlich von den Pilgern besuchten

Quelle Ain ^älih, westlich über den grossen Teichen, hat wahrscheinlich

Herodes seinen Palast in der Nähe des gegenwärtigen Jafathores auf so
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Man braucht natürlich die gegenwärtig sichtbaren Köhren

lind Kinnen des Canals, die gewiss zum Theil aus neuerer

Zeit stammen, nicht auf Pilatus, der wegen eines Aquäduktes

für Jerusalem, oder vielmehr wegen Verwendung des Tempel-

schatzes darauf, grosse Unannehmlichkeiten mit den Juden be-

kam (Ant. XVIIL 3.2., Bell. IL 9.4.), oder gar auf Salomo

zurückzuführen, und kann doch guten Grund haben, den alten

Bestand dieser Leitung zu behaupten.

Die Stelle des Josephus, worin er sagt, Salomo habe auf

den Ort und die Gegend {x<^qlov) Etham {"H^afi) , welche

zwei Schoinos '^^) von Jerusalem entfernt sei und durch Lust-

gärten und Quellenreichthum sich auszeichne, mit einem ge-

wissen Aufschwung der Vorliebe (aUiQor'^iiievog) einen bedeu-

tenden Aufwand gemacht (Antiq. VIIL c. 7. §. 3), lässt aller-

dings nur auf Verschönerung, Anlagen und Bauten überhaupt

schliessen und sagt nicht, dass Salomo von hier aus eine

Wasserleitung angelegt habe. Dazu kam er wohl zu spät,

denn eine solche bestand nach 2 Sam. 5, 8., wenn wir die

Stelle recht verstehen, schon vor David. Woher anders konnte

man Wasser auf den Sion leiten, als von Ain (^'älih?

Die Kabbinen sagen, die Quelle von Etam sei drei-

zehn Ellen höher gewesen , als der Boden des Tempel-

bergs. (Joraa bab. f. 31a. THtiiy S^PlPP "h'^^ ^^''J'^ VV.

r\)ü^ ^'"bt)' Vgl. Bechoroth/f. 44.' b.' Schabbath,' 145. b*

Beide Stellen gleichlautend.)

Nimmt man auf diese Veranstaltungen für Bewässerung

staunenswürdige Art mit Springbrunnen und Bassins versehen, wie es

uns Josephus beschreibt.

189) Ein Schoinos von Niederägypten ist (nach Ronie de l'Isle, 1792,

S. 46) = 36 Ol. Stadien, oder 4*<'7,5o röm. Meilen. Das wäre die Ent-

fernung von Liftah, aber nicht von Urtas. Gleichwohl muss Etham, oder

genauer Etam, in der Gegend von Bethlehem liegen. S. 2 Chron. XI. 6.,

wo berichtet wird, wie Rehabeam Bethlehem, Etham und Thekoa ge-

baut habe.



III. Der zweite Tempel. 331

des Tempels Kücksicht, so begreift man die Aeusserung von

Timochares, „dass die ganze Stadt (Jerusalem) von Wasser

überHiesse, so dass auch die Gärten von dem abfliessenden

Wasser befruchtet werden." (Unter den Fragmenten von Alexan-

der Polyhistor bei Müller, Fragm. III. p. 228.)

Eine seltsame Vorstellung über die Quelle Etam am

Tempel tritt bei R. Samuel ben Simson, einem jüdischen Rei-

senden (um 1210 n. Chr.), hervor, dessen Bericht Carmoly

französisch herausgegeben hat. ,,Die Pforte Schacambo O^D^t!/?

worüber oben Anm. 167 a.) befindet sich in der westlichen

Mauer. Auf dem Grunde dieser flauer bemerkt man einen

beträchtlich grossen Portikus, welcher sich im Unterbau des

Tempels befindet. Durch einen unterirdischen Gang begeben

sich die Priester zur Quelle Etam, an den Ort, der früher

ein Bad war."'^") Er hatte vermuthlich das Bad Hammäm
el Schefä im Auge.

220. 8) Wollen wir uns vollkommen vergegenwärtigen,

was die Israeliten von nahe und ferne zum Tempel herbeizog,

so dürfen wir die Gerichtshöfe nicht vergessen, welche dort

errichtet waren. Es war oben gelegentlich von denselben die

Rede, es wird angemessen sein, eine übersichtliche Darstel-

lung folgen zu lassen. Ein Pilger, der seine Wallfahrt zum

Tempel besungen hat (Ps. 122), sagt: Illuc enim ascenderunt

tribus, tribus Israel, ad confitendum nomini Domini, quia illic

sederunt sedes in judicio, sedes super domum David. Wenn

unsere früher gegebene Auffassung richtig ist (oben §. 168),

so fand der Pilger neben dem zweiten Südeingange zum Tempel

19U) Man muss bedauern, duss Carmoly (Itineraires, S. 127) das

Original nicht beigefügt hat. Nach den Mittheilungen über die unter-

irdischen Gänge von der Quelle des Hammäm el Schefä, welche wir

vorzüglich Herrn Dr. Tobler verdanken, wäre es immerhin möglich,

dass von der Wacltkammer Xizoz (Plan Nr. HO) oder auch vom Beth

ha moked aus (Nr. 28) ein Gang in der Richtung nach HA construirt

gewesen wäre.
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den Eingang zum Thronsaale Salomo's, dort waren die „Throne

zum Gerichte, die Throne des Hauses David". Die musli-

mische Tradition hat im gegenwärtigen Haram el Scherif, an

der Ostmauer, nördlich von der sogenannten goldenen Pforte,

eine Art von Kapelle bewahrt, welche als der „Thron Salo-

mo's" bezeichnet wird.

Jedenfalls war hier, am Thore mit dem Zeichen der Stadt

Susa, ein Gerichtshof, der mit zwei andern im Tempel in

Verbindung stand. ,,Tn Jerusalem (eigentlich „Dort") waren

drei Gerichtshöfe (pj^l ^HD); Einer hatte seine Sitzungen

am Thore des äussern Vorhofes (ri'^!3M IH PnC t'^)*» Einer

am Thore des — innern — Vorhofes (rni^n PinD b^)'i

Einer im Palais Gazith." Mischnah, Sanhedrin XL 2. Es

geht aus dieser Stelle hervor, dass die drei Tribunale zu ein-

ander in dem Verhältnisse einer ersten, zweiten und letzten

Instanz standen. Auch sieht man daraus, dass man bei diesen

Gerichtshöfen nicht bloss Entscheidungen für einen einzelnen

Fall, sondern auch Gesetzesinterpretationen und Normen für

jeden entsprechenden Fall suchte. Insofern können diese Ge-

richtshöfe auch als Eechtsschulen angesehen werden. Nach

einer Stelle des Talmud (bab., Sanhedrin f. 88 b.) sass das

Sanhedrin vom Morgenopfer bis zum Abendopfer. An den

Sabbathen und an Festtagen begaben sich die Mitglieder des

Hohen Rathes aus dem Justizpalast auf die Terrasse (i:'^"|),

um Kechtsbescheide zu geben. Da gab es sicher ein viel-

stimmiges Hin- und Hersprechen, ein Discutiren und Dispu-

tiren, welches Zuhörer anzog. Der Tempel wurde dadurch

ein (ti^llDn n^D) Lehrhaus, ohne dass man für den Lehr-

zweck ein eigenes Gebäude suchen darf. — Nach einer andern

Stelle verliess das Synedrium den Justizpalast Gazith zur Zeit

der römischen Herrschaft. Das Synedrium wanderte aus vom

Saale Gazith (H'^Um HDIi^^D) ^um Bazar, oder zu den Buden

(niJn?)» vom Bazar nach Jerusalem, von Jerusalem nach

Jamnia (H^Dv? Rosch ha schanah f. 88 a. unten). Ueber-
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einstimmend heisst es an einer andern Stelle: „Vierzig Jahre

vor der Zerstörung des Tempels wanderte das Synedrium aus

und Hess sich auf dem Markte oder in den Buden nieder."

DT'jn^,) Haben wir die ,,Buden" im Vorhofe der Heiden

etwa unter der westlichen oder südlichen Halle zu denken, wie

gewöhnlich augenommen wird, so ging die Auswanderung nicht

weit. Würde nicht an der zuerst angeführten Stelle, auf die

Buden Jerusalem folgen, so möchte ich die Angabe des Tal-

mud so verstehen, dass der Hohe Rath den Tempel verliess,

um seine Sitzungen auf dem Bazar zu halten, welcher nicht

ferne vom Westeingange in den Tempel war. Hier war

jedenfalls zur Zeit der Zerstörung Jerusalems die Präfektur

(ßovXrj). '^') Nach einer Stelle in Abodah (f. 8 b.) würde der

Entschluss der Auswanderung des Hohen Rathes aus dem

Tempel durch das Ueberhandnehmen von Mordthaten veranlasst

gewesen sein.

Unter dem Vorhofe (rTHTi?), an dessen (östlichem) Ein-

gange ein Gerichtshof von dreiundzwanzig Mitgliedern als mitt-

lere Instanz tagte, haben wir nicht den Frauenvorhof, sondern

den Innern Priestervorhof zu denken, wie gewöhnlich, wenn

schlechtweg der Vorhof (Hl]^*) dem Tempelberg entgegen-

gesetzt wird. Lightfoot (descr. Templi c. 20. Sectio II.) trägt

kein Bedenken, das Mittelgericht, welches der Talmud an ,,die

Pforte des Vorhofes" verlegt, an jene von uns hinlänglich

besprochene Pforte zu setzen , die er mit den Rabbinen das

Nikanorthor nennt. Ebenso Jakob Jehuda Leo (ed. Saubert,

191) Die erste Mauer geht am Xystus vorüber, bildet die Hiater-

wand der Präfektur (^orA»?) und hängt sich an die Westhalle des Tem-
pels an. (Jos. Bell. V. 4.2.) — Bei der Verbrennung der Stadt wird

To ßovkevTTjQioy zwischen der ".^xqu und dem '0<p'Aüs berührt. (Bell. VI.

6. 3.) Vgl. oben Anm. 183 a. Das gegenwärtige Mehkemeh (ä-»X^)
kann nicht weit von der jiovXij des Josephus liegen.



334 Vierter Abschnitt. Die Cultusstätten der mosaischen Religion.

S. 55. b. 55 a. ,,Cubicula aedificata super istam portam adsi-

gnata fuere adsessoribus Synedrii quorum fuere XXllI. . . .

Conclavia aedificata erant super atrium istud (mulierum) versus

exterius atrium, in quibus conveniebat ad judicaudum coetus

alter vicenotriumviralis Synedrii."

Dass ferner (in der Mischnah, Sanhedrin XL 2.) unter der

Pforte am Tempelberg, gerade die östliche zu verstehen sei,

also jene, die man öfter die Susapforte nennt, wird unbedenk-

lich von R. Bertinoro im Commentar zur genannten Stelle an-

genommen. Es M'äre indess auch denkbar, dass die Mischnah

ein südliches Thor, eine der beiden Huldapforten , meine, zu-

mal da sich bei den mittelalterlichen Juden die Anschauung

gebildet hat, die Aksa-Moschee sei das Midrasch des Königs

Salomo. Für die Susa- Pforte spricht indess ein Umstand,

den die Mischnah anderwärts erwähnt und welcher für sich

genommen, zur Kenntniss der Tempeleinrichtungen beiträgt.

Hier wurde ein Muster des heiligen, d. h. im Tempel

gültigen Längenmaasses aufbewahrt : ohne Zweifel war das Maass

an eine Wand angeheftet. Die Mischnah sagt, an der nord-

östlichen Seite habe sich hier eine Elle befunden, die um

einen halben Zoll grösser als die mosaische war, auf der süd-

östlichen Ecke eine andere, die um einen halben Zoll grösser

als die vorige, also um einen ganzen Zoll (^3^^<) länger als

die mosaische war (Kelim c. XVIl. §. 9).
'^'^

192) Die mosaische wird die nämliche sein, wie jene, welche in der

Chronik (2 Chr. III. .3.) „das erste, oder alte Maass" heisst. Sie wird

andererseits um einen Palm (riE'tS), d. h. vier Finger oder Zoll grösser

sein, als die mittlere (^Jli^D) von sechs Palmen und wohl mit jener

des Ezechiel übereinstimmen, der nach einem Maasse misst, das einer

Elle und einem Palm, also wohl sieben Palmen gleichkommt. (Ezech.

40,5. 43,13.) Wenn in der nachexilischen Zeit für Leistungen an den

Tempel noch über das mosaische Maass hinausgegangen wurde, so ent-

spricht das ganz den andern üebertreibungen der damals herrschenden

Schule.
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Die öffentliche. Aufbewahrung von allgemein gültigen

Maassen im Tempel war der Bedeutung von Maass und Ge-

wicht im Geschäftsleben entsprechend. Dass man von den

alten Aegyptiern noch mehrere zum Theil sorgfältig gearbeitete

und geschmückte P]llenstäbe besitzt, verdankt man der Auf-

bewahrung derselben an geheiligter Stätte. So besitzt man

noch den Congius, w^elchen Kaiser Vespasian als Normalmaass

für das römische Keich im Kapitol aufstellen liess, wie die

Inschrift zeigt: Imp. Caesare Vespas. VI. Con. T. Caes. Aug.

Fil. IV. Cons. Mensurae exactae in Capitolio P(ondo) X. (Nach

der natürlichen Grösse abgebildet und besjirochen in Villal-

pandi t. III. Apparatus Urbis ac Tempil, p. 490 ff. Vgl.

H. Hase über den farnesischen Congius in Abli. d. Berl.

Akad. 1824. philol. Cl. und Aug. Böckh, metrol. Unters.

S. 17 U.S.W.) Vielleicht kann die Stelle bei Zacharias (V, 11.)

von der vorliegenden Thatsache Licht empfangen, indem es

dort Schwierigkeiten hervorruft, dass dem Epha in Babylon

ein Haus gebaut werden soll.

Jedenfalls giebt der Umstand, dass gerade am östlichen

Thore des äussern Vorhofes Normalmaasse aufbewahrt wurden,

dieser Pforte eine besondere Bedeutung und macht es glaub-

lich , dass hier das erste der drei Tempelgericlite seinen Sitz

hatte.

Diese Tempelgerichte, welche zugleich Spruchcollegien

waren, werden einzig zur Erklärung dessen dienen können,

was der Evangelist Lukas vom Knaben Jesus berichtet: Inve-

nerunt illum in templo sedentem in medio doctorum, audientem

illos et interrogantem eos. (IL 46.) Da dieser Tempelbesuch

um das Jahr 7 unserer Zeitrechnung stattgefunden haben wird

und das Synedrium vierzig Jahre vor der Zerstörung des Temjjels

aus dem Justizpalaste auswanderte (c. 31 n. Chr.), so konnte

wohl der Knabe von Nazareth an den Feiertagen der Oster-

zeit die Mitglieder des Hohen Käthes leicht anreden, da sie

auf der Terrasse auf gestellte Fragen öffentlich Antwort gaben.
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Möglich aber auch, dass sich Jesus in der Mitte der Richter

vom untern oder mittlem Gerichte befand.

IV. Symbolische Deutung der Stiftshütte und des Tempels.

221. Es ist kaum denkbar, dass ein Bau, welcher mit

soviel Umständlichkeit bis ins Kleinste vorgezeichnet wurde,

wie die Stiftshütte und mittelbar der Tempel, ohne Bedeutung

war. Einer Privatwohnung, welche dazu diente, gegen Hitze

und Kälte zu schützen und andern Bedürfnissen des Menschen

zu genügen, braucht man keine andere Bedeutung zuzuschrei-

ben, als die, nützlich zu sein. Wäre die Stiftshütte ein Bet-

haus, ein Versammlungssaal gewesen, oder eine pure Schirm-

kapelle für ein Heiligthum, so fiele die Frage nach einer

eigenen Bedeutung weg, oder träte in den Hintergrund.

Welches aber nun^ die Bedeutung sei, wurde von Ver-

schiedenen verschieden bestimmt, je nach dem Prinzip, von

welchem sie ausgingen. Man kann die Symbole des Alter-

thums, soweit sie mit den biblischen Angaben zusammentreffen,

benützen, um einen bestimmten Sinn in den äussern Formen

zu finden; man kann die Formen für sich zu einer freien

Interpretation verwenden und endlich auf eine Tradition der

Erklärung sich stützen. Es lässt sich, um auf den ersten

Weg einzutreten, nicht leugnen, dass zwischen dem mosaischen

Heiligthum und den ägyptischen Tempeln, wie überhaupt den

alten Tempeln, in einigen Punkten eine Uebereinstimmung

herrscht. Alle antiken Heiligthümer waren klein. Sie hatten

nie den Zweck, eine grosse Volksmenge zur Andacht aufzu-

nehmen. So der Tempel des panhellenischen Zeus in Aegina,

so nicht nur die in den Felsen der Nilufer gehauenen Tempel

Aegyptens, wie die beiden von Ibsambul, sondern auch die

freistehenden.

222. Ein anderes Moment der Uebereinstimmung, aber

auch des Unterschiedes, ist die Abtheilung des Tempels in
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Vorhalle, Zelle und Heiligthum. Bahr hat sich bemüht

fSyrabol. 1. p. 215), nachzuweisen, dass bei den ägyptischen

Tempeln nicht eine Drei-, sondern eine Viertheilung- herrsche:

Pronaos, Sekos, Cella und Adyton; während bereits Strabo

drei Theile für die ägyptischen Tempel angiebt: nQonvXaia,

TiQovaog und vang oder '

(rrjxog ^^^) (1. XVIl. §.28. ed. Krämer,

vol. 11. p. 3G2). Vor den Propyläen ist der Vorliof: etgßoXi],

ÖQüitog, etwa mit Sphinxen geschmückt.

Wir werden eine Aehnliehkeit der Abtheilung insoferne

zugeben müssen, als der rf^ojg aus dem ngövang besteht, wel-

cher dem Heiligen der Stiftshütte und des Tempels entspricht

und aus dem öt^xoc, d. h. dem innersten Raum für die Götter-

bilder, welcher mit dem AUerheiligsten verglichen werden

kann. Doch eben diese Vergleichung führt zur Anerkennung

so wesentlicher Unterschiede, dass wir der Stiftshütte den

Charakter der Selbständigkeit zuerkennen müssen. Die Räume

des ägyptischen Tempels dienten zur Aufnahme von Götter-

bildern und zum Theil von lebenden Thieren '^''), die Stifts-

hütte leitet uns durch stufenweis ansteigende reine Sinnbilder

zur geistigen Vergegenwärtigung der unerfassbaren Gottheit.

Wir können aus der Vergleichung der heidnischen und

namentlich der ägy])tischen Tempel keinen Aufscliluss übei'

den Sinn von Symbolen erwarten, welche der Stiftshütte ganz

eigen sind. Ihr Modell wurde dem Gesetzgeber — in der

Vision -- auf dem Sinai gezeigt. Exod. 25, 40. (Vgl. Apgscli.

Vll. 44. und Hebr, 8. 5.) Wie immer man dieses Schauen

des Planes nehmen mag, es ist unvereinbar mit einer Nach-

ahmung heidnischer Bauten.

193) Das Referat bei Bahr ist nicht genau; yuÖ! ist nicht gleich

a^xös, gondern der fscüs besteht aus tiqü^kos und ayxüg.

194) Vgl. die anschauliche Darstellung des Contrastes zwischen den

herrlichen Vorhallen der ägyptischen Tempel und den hässlichen Gegen-

ständen der Verehrung im Innern bei Clemens Alex. Paedagogus,
1. III. c. 2. Ed. Migne. p. 500.

Hanebergf, religiöse Altertbümer der Bibel. 22
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223. Jüdische Erklärer, z. B. das Buch Sohar''), fassen

dieses Schauen des Urbildes so, dass Moses im Himmel das

Vorbild des irdischen Baues gesehen hätte. Es bestünde dem-

nach im Himmel ein ideales Muster jenes Baues, den Moses

ausführte.

Zur biblischen Unterstützung dieser Auffassung könnte

das dienen, was von einem himmlischen Altar gesagt wird.

(Isai. VI. 6. Hebr. 9, 11. 12. 24. Apocal. 8, 3.)

Der nächste Sinn der Stelle (Exod. 25, 40.) kann indess

kein anderer sein, als dass Moses durch eine Vision über die

Struktur der Stiftshütte belehrt wurde. Der Zweck dieser

Vision könnte ein rein negativer sein, nämlich Unterscheidung

vom Heidenthum.

Doch eben diese wurde nicht bloss durch die Weglassung

der Götterbilder, sondern auch durch die Geräthe erreicht, die

wir im Vorhofe, im Heiligen und AUerheiligsten kennen ge-

lernt haben.

224. Allerdings hat bereits die älteste Deutung der Sym-

bole des heiligen Zeltes insofern zu den Naturreligionen zu-

rückgelenkt, als Josephus (Antiq. IIT. c. 7. §.7) meint, wenn

man neidlos und mit Verständniss den heiligen Bau anschaue,

so müsse man eine Nachahmung des Alls {fAif-ir^aiv zwv bXcov)

darin erkennen. Der Vorhof entspreche der Erde und dem

Meere. Das Allerheiligste stelle die unzugängliche Stätte

Gottes dar. Die zwölf Schaubrote im mittlem Räume weisen

auf die zwölf Monate, der siebenarraige Leuchter auf die

sieben Planeten hin, wie die vier Farben au den Vorhängen

den vier Elementen entsprächen.

Auf geistreiche Art wurde diese Deutung von Gör res

(Mythengesch. der asiat. Welt. IL S. 525) ausgeführt.

Sie leidet aber an wesentlichen Mängeln, denn undenkbar

ist es, dass die sieben Arme des Leuchters die Planeten ab-

a) Ed. Sulzb. IL p. 361.
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bilden, da das mosaische Gesetz dem Sterndienste entschieden

feindlich entgegentritt. Allzu künstlich ist es, in den Cheru-

bim die beiden Hemisphären zu finden und in ihren zwölf

Flügeln (sie hatten nur acht, je einer vier) den schnellen Flug

der Zeit durch den Thierkreis; unbegreiflich ist's, wie die

zwölf Schaubrote den Monaten entsprechen sollen.

• 225. Sehr natürlich war es, dass die Symbole des heili-

gen Baues zum Zwecke religiöser Erbauung benützt wurden.

Schon Philo hat den Gedanken hingeworfen, dass in dieser

architektonischen Zeichensprache die menschlichen Tugenden

dargestellt seien (Ed. Francof. p. 184 u. 2t30).

Die cocceianische Schule hat darin eine Art von prophe-

tischem Typus, ein Vorbild der Kirche, sehen wollen, indem

der Vorhof die sichtbare, die Wohnung die unsichtbare innere

Kirche darstelle, und zwar so, dass das Heilige das Vorbild

der streitenden Kirche, ecclesia militans und des status gra-

tiae, das Allerheiligste Vorbild der siegenden Kirche, ecclesia

triumphans und des status gloriae wäre.**)

In neuerer Zeit hat Friedrich den Gedanken durch-

geführt, dass die Stiftshütte das Abbild des menschlichen Or-

ganismus sei. ^^'^)

Der Gedanke war nicht neu. Abgesehen vom Buche

Sohar, in welchem z. B. die fünf Riegel an den Bretterwänden

der Stiftshütte mit den fünf Fingern der Hand combinirt wer-

den, um eine mystische Erklärung des Segens zu gewinnen,

hat Arias Montanus sich mit ähnlichen Vergleichungen be-

schäftigt. In seinem: Exemplar, sive de sacris Fabricis (Ant-

werpen 1572), findet man zwischen den Kupfertafeln, welche

die Stiftshütte und den Tempel darstellen, eine Abbildung der

Arche Noe's, welche als Sarg aufgefasst ist, so dass man von

b) S. Bahr, I. p. 111 ff.

195) Ferd. Friedricli, Symbolik der Mosaischen Stiftshütte. Eine

Vertheidigung D. Luthers gegen Dr. Bahr. 18il.

22*
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oben her uüd von der Seite die genaue Uebereinstimmung der

Maasse des menschlichen Leibes mit jenen der Arche mit

Einem Blicke übersieht. Im Texte, welcher diesen Abbildungen

vorangeht, wird der Bau der Arche als Vorbereitung zu jenem

der Stiftshütte aufgefasst. Villalpandus ging einen Schritt

weiter. Er zeigte, wie der Grundplan des Tempels (also

auch der Stiftshütte) mit der von Vitruvius bestimmten Sym-

metrie des menschlichen Leibes übereinstimme. Er stellte

diese Vergleichung nicht bloss in Worten, sondern auch in

einem bildlichen Grundrisse dar. ^^'^) Er ist indess weit davon

entfernt, in dieser Vergleichung den ausschliesslich gültigen

Sinn der architektonischen Symbolik des Heiligthums finden

zu wollen. Er bietet diese Vergleichung neben andern Deu-

tungen offenbar mehr zu homiletischem, als streng archäolo-

gischem Gebrauche an.

So und nicht höher kann die Deutung verwerthet werden,

welche Friedrich mit Sorgfalt und Hingebung durchgeführt

hat. Dasselbe gilt von der typischen Auffassung, welche der

erstem natürlich folgt. Ist in der Stiftshütte der Mensch

dargestellt, so wird der neue Adam, Christus ganz vorzüglich

dabei berücksichtigt sein müssen. Auch dieses Moment hat

bereits Villalpandus beachtet, doch ebenso wenig, wie die

schon angeführte Deutung, ausschliesslich.

226. Es mag noch mancher sinnreiche Versuch gemacht

werden, den stummen Symbolen eine Sprache abzugewinnen;

aber jeder derselben wird nur den Werth einer Meditation haben.

196) Explanationes in Ezechielem. Tom. II. Iß04. p. 471 ff. Bahr
weist in seiner Entgegnung auf Friedrichs Deutung (der Salomonische

Tempel. 1848. S. 70 f.) nach, wie ein ähnlicher Gedanke sich schon bei

Philo, im Buche Kosri (Ed. Buxt. IT. 2G ff.) und bei Luther finde, wo-

nach man sich nicht verwundern kann, wenn sie in den freimaurerischen

Homilien eine bedeutende Rolle spielt. — Krause, die drei ältesten

Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft. Dresden 1819. I. 1. S. 143f.

I. 2. S. 315—269.
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wenn nicht das Ganze und Einzelne der Erklärung auf aus-

drücklichen Zeugnissen der heiligen Schrift ruht oder aus der

Natur der Sache und analogen Anschauungen des Alterthums

ungezwungen hervorgeht.

Bahr, welcher unstreitig um die Symbolik sich grosse

Verdienste erworben hat, lässt") nur: einzelne Momente der

Erklärung Friedrichs gelten und weist die von Heugstenberg

ganz ab, nach welchem der äussere sichtbare Bau des Heilig-

thums eine sinnbildliche Darstellung der Theokratie, insbeson-

dere des Zusammenwohnens Jehova's und Israels ist. Bahr

selbst hat sich bemüht, mit Zugrundelegung der verschiedenen

Namen der Stiftshütte ihren Sinn urkundlich darzustellen. Er

findet in diesen Namen zwei Momente, welche vereint die

Gesammtidee des heiligen Baues gaben. In ihm ist die Welt

und die Offenbarung dargestellt. „Wie die Schöpfung, welche

das Gebäude gemäss den Namen der ersten Classe darstellt,

durch die Namen der zweiten Classe dahin bestimmt wird,

dass sie Zeugniss und Offenbarung Gottes ist, so wird

hier wiederum die Offenbarung Gottes näher dahin bestimmt,

dass sie ihrem Iniialte und Ziele nach Heiligung ist.'"') Für

uns liegt es unstreitig nahe, bei solchen Untersuchungen vom

Namen auszugehen, aber wenn es sich darum handelt, zu be-

stimmen, was der heilige Bau für die zunächst zu bedeuten

hatte, die ihn wirklich benutzten, werden wir vielmehr von

thatsächlichen Gewissheiten ausgehen müssen.

227, Keine Deutung wird sich bleibend rechtfertigen

können, welche nicht von vollkommen sichern Voraussetzungen

ausgeht und zugleich einen Sinn in den Symbolen der heiligen

Stätte nachweist, welcher von jedem aufmerksamen, frommen

und verständigen Besuclier des Heiligthuras anerkannt werden

konnte.

a) Der Salomonische Tempel. 1848. S. 73 ff.

b) Symbolik des mosaischen Cultus. I. 90 ff.
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Nun ist nichts natürlicher, als dass der Tempel, welcher

dem religiösen Leben als Mittel zur äussern Darstellung diente,

wenn er etwas sinnbildet, eben dieses geistige Leben darstelle.

Wie die Stiftshütte und der Tempel zunächst dazu be-

stimmt war, den religiösen Handlungen eine feste Unterlage

und Stütze darzubieten und dieselben von dem gewöhnlichen

Treiben und Thun auszuscheiden und als etwas Gott geweihtes

hervorzuheben, so stellen sich darin auch die Stufen des reli-

giösen Lebens dar.

Das religiöse Leben strebt nach einem Ziele der Voll-

kommenheit, welches nicht mit einemmale erreicht werden

kann. Der Weg führt durch üebergänge, welche theils durch

die Natur des Menschen, theils durch die von Gott ausgehen-

den Kräfte und Einwirkungen bedingt sind.

Wie es nur Ein Ziel für alle Menschen giebt — Ver-

einigung mit Gott — und nur Eine Natur, so ist der Weg
im Wesentlichen für alle gleich. Das gnadenvolle Entgegen-

kommen Gottes und die Höhe oder Tiefe in den natürlichen

Anlagen können Ausnahmen bilden, aber diese selbst sind als

Ausnahmen durch die normale Abstufung bestimmt. Je nach-

dem untergeordnete üebergänge berücksichtigt werden, oder

nur auf die entscheidenden Abschnitte Kücksicht genommen

wird, kann man eine grössere oder kleinere Zahl von Stufen

des Religionslebens feststellen; doch wird immer die natür-

lichste Abgrenzung die sein, welche 1) einen Zustand und ein

Leben der Reinigung, 2) der Erleuchtung und Uebung und

endlich 3) der Vereinigung unterscheidet.

228. Dieser natürlichen Abstufung entspricht der Vorhof,

das Heilige und Allerheiligste der Stiftshütte und des Tempels.

1) Der Vorhof mit dem Brandopferaltar und dem Wasch-

becken entspricht jenem natürlichen Zustande des Menschen,

in welchem dieser der Versöhnung bedarf, wie der Reinigung.

Der Kern des Altares, welcher aus ungehauenen Steinen oder

aus purer Erde besteht (Exod. 20, 25.), deutet ungezwungen
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auf die unveränderte Natur des Menschen hin. Das Blut der

Opfer, welches an dem Altare vergossen wurde, die ceremo-

niellen Waschungen, welche hier stattfanden, verkündeten laut

genug: der Mensch bedarf einer Versöhnung und Keinigung.

229. 2j Es folgt das Heilige mit dem goldenen Leuchter,

den Schaubroten und dem goldenen Kauchopferaltar. Dem

Lichte entspricht die Erkeimtnis so einfach , dass in allen

Sprachen ersteres für letztere gesetzt werden kann. Ein hei-

liges, siebenfaches Licht wird eine aus dem Heiligthum stam-

mende Erkenntniss
,

jenes aus der Offenbarung stammende

Wissen bedeuten, welches durch den Glauben gewonnen wird.

Das ,.Brod des Angesichts'', welches wir Schaubrot nennen,

kann nur eine Nahrung für die Seele bedeuten oder eine

übernatürliche Gabe Gottes, die Seele und Leib nähren kann.

Es ist das Bild der Gnade. In den beiden Symbolen des

Leuchters und Schaubrotetisches ist demnach das Leben aus

dem Glauben und in der Gnade gesinnbildet. Wie dieses,

um bestehen zu können, immer neue Zuflüsse des Lichtes und

der Gnade empfängt, giebt es dem Himmel die Früchte der

guten Werke , der Tugend und des Gebetes zurück. Dieses

mannigfache Opfer des Tugendlebens ist durch das edle Rauch-

werk ausgedrückt.")

Bis hieher ist die Symbolik ebenso klar, wie der Weg
des religiösen Lebens. Wundern wir uns nicht, dass weiter

hinauf der steile AVeg im alten Testamente noch von Wolken

umhüllt war und dass der innerste Raum des Heiligthuras

von dunkeln Symbolen besetzt war.

23u. 8) Die Cherubim über der Bundeslade konnten

nicht missdeutet werden, wenn man sich an die öfter in der

Schrift vorkommende Erklärung hielt, dass hier der Schemrael

der Füsse Gottes sei''), und an die Thatsache, dass hier Gott

c) Vgl. 2 Korinth. 2, 15. Ephes. 5, 2. Apokal. V. 8.

d) Chron. 28, 2. Psalm 99, 1. 2. 5. Psalm 132, 7 ff.
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in strablendein Lichtglanze ein irdisches Abbild seiner Gegen-

wart öfters zeigte.")

Das AUerh eiligste bleibt in seiner Bedeutung fest, wie

immer die letzte Entscheidung über Gestalt und Wesen der

Cherubim schwanken mag; es ist eine Stätte der Olfenbarung

Gottes, ein Abbild des Himmels, oder ein Himmel in irdischer

Begrenzung.

Inwiefern die Cherubim Stellvertreter der Engeischaaren

sind*^'), wird durch ihre Abbildung das Allerheiligste als

Himmel auf Erden bestätigt. Nimmt man aber darauf Rück-

sicht, dass in ihren vier Gestalten sich die vorzüglichen Re-

gionen der Schöpfung darstellen, so tragen sie dazu bei, den

Hauptsinn der Symbolik des Alierheiligsten zu unterstützen,

nämlich, dass hier sich Gott oftenbart und zwar als derselbe,

der im Weltall sich manifestirt hat. Der Dekalog, den die

Bundeslade einschliesst, die Wunder, an welche das Manna

und die erblühte Ruthe Aarons erinnert, stammen von Einem

und demselben , wie die Thiere und Menschen und alle

Elemente.

Die Bundeslade mit ihren Emblemen sollte und konnte

die Vorstellung von der Gegenwart Gottes beleben und be-

reichern und dadurch die empfänglichen Seelen antreiben, zum

Gipfel des Religionslebens, das eben ein Leben vor Gott, für

ihn und aus ihrn ist, mit Ausdauer und Beharrlichkeit hinan-

zustreben.

Doch konnten die Cherubbilder vum sinnlichen Volke leicht

verkannt und der Sinn der Bundeslade von einer wundersüch-

tigen Trägheit, die zur geistigen Höhe hinaufzuklimmen keine

Lust hatte, leicht missdeutet werden, darum war es gewiss

nicht zufällig, dass die Bundeslade im Alierheiligsten des

zweiten Tempels fehlte, so dass Pompejus, der den Eintritt

e) S. oben §. 163.

197) So Clemens von AI. in der oben Anm. 112 a. angeführten Stelle.
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sich nicht wehreu liess'^^), hier alles leer fand. Drei Men-

schenalter nach diesem Eintritte des Pompejus riss auf wun-

derbare Art der Vorhang des Tempels entzwei (Matth. 27.51.)

und nun drang volles Licht in's dunkle Heiligthum. Es konnte

nun deutlich ausgesprochen werden, dass das Ziel des ganzen

Religionslebens darin bestehe, den Menschen mit Gott zu ver-

einigen. (1 Kor. VI. 17. Vgl. Maldonatus zu Matth. 27, 51. und

Hebr. IX 8. 24. 25.)

231. Nun können wir zu den Symbolen der Bundeslade

zurückkehren. Die Gesetztafeln werden ein „Zeugniss" genannt;

sie sind es für das vollendete Leben, denn durch sie wird die

Vollkommenheit des Tugendlebens vor Gott bezeugt.

Die Vollendung auf der höchsten Stufe ist nicht eine

blosse philosophische Geistesdurchbildung, welche möglicher

Weise erreicht werden kann ohne treue Gewissenhaftigkeit in

den Fragen der Sittlichkeit. Aber auch nicht jene abstrakte

Intuition , in welcher die neuplatonische Speculation den wah-

ren Himmel sieht und zu welcher die Ikarusfittige consequen-

ter Geistesübung hinauftragen können, ohne dass es ein Mittel

gäbe, in dieser Sonnenhöhe zu verbleiben.

Es ist vielmehr die Theilnahme an dem unerschöpflichen

Lebensreichthum Gottes, von welchem das Symbol der Cheru-

bim Zeugniss giebt. In der Gestalt dieses Engelwesens sind

die Erscheinungen des ganzen sichtbaren Lebens der Natur

vereinigt. Ihre Vereinigung bildet etwas, was in der Natur

sich nicht findet, sie stehen über der ganzen sichtbaren Natur

und sie huldigen dem, der über ihnen ist. In ihm ist mehr

Leben, als in der ganzen Natur, und mehr, als in den Ge-

schöpfen, die über die sichtbare Natur erhaben sind.

Wir wollen diesen Gedanken nicht weiter verfolgen, da

198) Tacitus, Hist. V. 9. Romanorum primus Cn. Pompejus Ju-

daeos domuit: templumque jure victoriae ingressus est. Inde vulgatum

nullas intus deum effigies: vacuam sedem et inania arcana.
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sich nicht bestimmen lässt, in welcher Art den Gottesverehrern

des alten Testamentes der Anblick des Tempels, oder schon

früher der Stiftshütte, ein Anlass war, an das höchste Ziel

des religiösen Lebens und Strebens in der genannten Art zu

denken.

Sicher aber konnten alle Einen Umstand bemerken, wel-

cher eine gewisse Verbindung zwischen allen drei Räumen der

heiligen Stätte herstellte und zugleich über die volle Bedeu-

tung derselben Licht verbreiten und die Wahrheit der ge-

gebeneu Deutung bestätigen kann.

Obwohl nämlich nur im Vorhof ein Altar für blutige

Opfer stand, so wurde doch in manchen Fällen das Blut der

Sühneopfer auch über dem Altare des verschlossenen Heilig-

thums zwischen dem Leuchter und den Schaubroten gesprengt

;

ja einmal im Jahre musste eine solche Sprengung sogar im

Allerheiligsten über der Bundeslade, oder über dem Steine,

auf welchem sie ruhen sollte, stattfinden. Die Nothwendig-

keit der Sühne durchdringt also alle Stufen des religiösen

Lebens. Es ist nicht genug, dass dem Adytum ein Vorhof

mit dem Sühneapparat vorangeht, auch im Allerheiligsten muss

eine Sühne geschehen. Die Erfahrung im innern Seelenleben

und im äussern Tugendkampf bezeugt es, dass nach dem Em-

pfange der höchsten Erleuchtungen und der ausserordentlich-

sten Gnaden nicht nur ein Kampf mit niedrigen Begierden,

sondern auch ein tiefer Fall möglich ist. '^^)

Obwohl das Allerheiligste nach seiner vollsten Bedeutung

erst nach dem Tode in der Seligkeit der vollkommenen Ge-

rechten seine Erfüllung findet und dort eine neue Sühne eben-

sowenig nöthig ist, als ein neuer Abfall je besorgt werden

kann, so besteht auch dort eine Mahnung an die Sühne (Hebr.

9, 24. 10,20.), weil kein Mensch ohne die ewig gültige Ver-

söhnung zur Vollendung kommen konnte.

199) Ygl. St. Macarii, homll. XVI. §.3. ed. Pritii. p. 243 u. öfters.
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Bei dem irdischen Bestände des höchsten Religionslebens

der vollkommeneu Gerechten rechtfertigt sich dieses Symbol

theils dadurch, dass auch die Gerechtesten für die erhaltene

Versöhnung dankbar sind (Apoc. 12,11. 5,9.), als andererseits

dadurch, dass sie durch ihre geistigen Kämpfe (Ephes. 6, 12.)

und Opfer Beiträge zur Vermehrung jeuer Opferschätze machen

(Coloss. I. 24.), welche den wahren Schmuck des ewigen

Heiligthums bilden.

232. Ist diese Deutung des alten Tempels im Wesent-

lichen richtig, so muss man erwarten, dass eine ähnliche Sym-

bolik sich in der Kirche finde. Ja, hier sollte diese Zeichen-

sprache noch deutlicher und so zu sagen lauter und vernehm-

licher reden, weil das ßeligionslebeu mehr entwickelt sein

muss und die Erreichung des höchsten Zieles allen Menschen

möglich gemacht ist.

Wir finden das auch wirklich so, wenn wir beachten, dass

in jeder Kirche ursprünglich drei Gebiete abgesondert waren:

Der TiQovaog oder vagO^ri^ , welclier dem Vorhofe entspricht,

der eigentliche Tempel, vaog, welcher dem Heiligen mit dem

Leuchter und Schaubrotetische entspricht, und endlich das

Presbyterium mit dem eucharistischen Altare. A^ielleicht hat

der Hebräerbrief das iyvaiaatr^qiov, d. i. den goldenen Altar,

zum Allerheiligsteu gerechnet in Rücksicht auf die Durchfüh-

rung des Vorbildes im Christenthum. (S. oben §. 156.) Jeden-

falls bot sich die Vergleichung um so unabweisbarer an, da

in der Vorhalle das Taufbecken (welches dem sühnenden

Brandopferaltare und dem Waschbecken entspricht), sich fand,

wie auch die Büsser hier ihren Standort hatten.

Einer der geachtetsten Erklärer der Symbolik des Kirchen-

baues, der Erzbischof Simeon von Thessalonika^'^^), findet, dass

2003 Er lebte erst im XV. Jahrhundert, hat aber nicht bloss den

modernen, sondern auch den alten Kirchenbau vor Augen.
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das Presbyterium mit dem Altare dem Allerheiligsten des

Tempels vollkommen entspreche. '^^)

Daraus ergiebt sich von selbst die Abstufung der Fort-

schritte im religiösen Leben, dessen höchste Darstellung auf

Erden die Communion ist.

Ist, besonders im Abendlande, im Kirchenbau jene Dis-

position nicht immer festgehalten, so tritt sie um so deut-

licher in den Cultushandlungen, die unmittelbar das religiöse

Leben in Anspruch nehmen, hervor. Bei jeder Feier der Li-

turgie werden noch immer jene Stationen durchlaufen, welche

im vierten Jahrhundert der heil. Makarius als die wichtigsten

Grade des Geisteslebens im eucharistischen Opferdienste aus-

geprägt fand. ^^'^)

233. Jedenfalls enthält schon die Stiftshütte die Grund-

züge für den Kirchenbau. Es ist von Bezalel gesagt, dass er

mit dem Geiste Gottes erfüllt war (Exod. 31, 2 ff.); dem

Geiste Gottes ist es eigen, durch das Einfachste zugleich das

Tiefsinnigste zu sagen. Im einsamen Wüstenlande ist ein

Kirchenmodell aufgestellt, das zuerst im Tempel zu Jerusalem,

dann in den christlichen Kirchen wundervoll empor gewachsen

ist. Hielten sich die Gegner des mosaischen Ursprungs dieses

Baues für berechtigt, innere Unwahrscheinlichkeiten als kri-

tische Gründe geltend zu machen, so wird es uns ebenfalls

gestattet sein, aus der Innern Harmonie der Dinge auf ihren

göttlichen Ursprung zu schliessen, da ein Erdichter des Pen-

tateuchs, oder ein Compilator unmöglich auch nur eine Ahnung

201) Jii< fikv Tov (p^vxTov v^vaiuaitj^iov r^s i€^äs d'tj'hovöxL xqu-

neC'*]? tov TOV ovQavov ixivnoZ deanoztjv (o vko?), o x(u uyca dyiwv

X((i x((&sd'()(t xc(i rönos d-eov xul uvünavaig IkiKSrriqiövxe xai tov fxeyü-

Aov O^vfxnrog e^ymati^^iov xai fxyJjfxa ^^larov x«l (fö^tjg avTov xct^scrac

axt^voifitt. Cod. gr. Monac. 58 f. f. 2. b. (Die Ausgaben von Pontanus
liegen mir eben nicht vor; Goar hat im Euchologium von S. 10 an Aus-

züge aus Simeon gegeben, \?elche zu vergleichen sind.

202) St. Macarii Opuscula, ed. Pritius 1714. I. p. 173 f.
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von der Keihe der architektonischen Entwicklungen haben konnte,

deren Ausgangspunkt die Stiftshütte ist. Dieser kleine, ärm-

liche Bau ist ein organischer Keim, der, obwohl in eine Wüste

gepflanzt, lebenskräftig sich in unzählbaren Domen vermehrt

hat, und so trotz seiner Unscheinbarkeit uns Vertrauen zu

jener Nachricht der Schrift einflösst, welche sagt, dass das

Vorbild des Grundrisses vom Himmel stamme. (Exod. 25, 9. 40.)

V", Die Synagogen.

234. Die Synagogen sind seit dem babylonischen Exile

für den Cultus eben so wichtig, wie der Tempel, Ob es schon

vor der genannten Periode Bet- und Lehrhäuser ausser dem

Centralheiligthum gegeben habe, ist eine Streitfrage. Im Ps.

74, 8. könnte ^^ ''"lyiD auf Synagogen bezogen werden, die

durch die (chaldäischen) Eroberer zerstört wurden. Indessen

liegt es näher, dabei an die zerstörten Festzeiten zu denken.

Wenn ferner öfter von frommen Zusammenkünften die Kode

ist, Dl ^"p, D]l bnp (Ps. 22,26. 35, 18. 40, 10. 107,32.

149.1. 26,12.), so können Versammlungen im Tempel oder

an den Thoren der Städte u. dgl. gemeint sein. Auch aus

Akt. 15, 21. kann man nicht mehr schliessen, als dass Jako-

bus dem mosaischen Gesetz eine sehr lange Herrschaft im

Synagogencult zuschreibt. Verbindet man übrigens seinen

Ausspruch mit der Bemerkung des Josephus (C. Apionem II.

§. 17. Tauchn. t. VI. p. 268), dass Moses seinem Volke ge-

boten habe, alle Wochen zur Anhörung von Vorlesungen zu-

sammen zu kommen, so wird der Ausdruck „Moyses a tempo-

ribus antiquis (h ytvsdiv uQxaiuiv) habet in singulis civitati-

bus qui eum praedicent in synagogis" au Bedeutung gewinnen.

Sicher ist, dass seit dem Exile die Synagogen für die

Gemeinden der Diaspora ein Ersatz für den Tempel wurden.

Es wurde Regel, dass überall eine Synagoge errichtet werden

sollte, wo sich unter einer Judenniederlassung zehn freie,
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wohlhabende MänDer fanden, die im Stande waren, ein Ge-

meindeamt unentgeltlich zu übernehmen (solche Männer heissen

D'':i^C^3, eigentlich Otiosi^*^-').

235, Natürlich gab es in grossen Städten mit einer star-

ken jüdischen Bevölkerung mehrere Bethäuser; auch lässt sich

erwarten, dass die Synagogen kleiner Orte klein, jene aber,

welche für grosse und reiche Orte errichtet wurden, geräumi-

ger und prächtiger waren. Nicht richtig ist indessen, dass

TiQoahvxi], wovon Oratorium eine Art von üebersetzung ist,

einen kleinen Betsaal, ein Oratorium im gegenwärtigen Sinne

des Wortes bedeute, denn die tiqogevx^ von Tarichäa am See

Tiberias war so geräumig, dass in ihr eine Volksversammlung

gehalten werden konnte. (Josephus, vita, Haverc. II. S. 26.

Tauchnit. IV. S. 359. Kaid xy]v iniovaav ovv i]iitqav avrd-

yoviai ndvTSg dg ty]v nQoan'xi^v, (.ityLarov oXxrif^ia noXvv

(ix^ov l7ii§£^aoi>ai Svidf.ievor. — Das entsprechende semitische

Wort für nqoasvxy] wäre n7l»?D^"^)i was auch wirklich im

Arabischen vorkommt, obwohl man gewöhnlich I^DD» „Bet-

ört", woraus spanisch „Mezquita" und dann „Moschee" wurde,

dafür sagt. Die gewöhnliche Bezeichnung ist indess nDJ3:
„die Versammlung", wovon awayiayri die üebersetzung ist.

Insofern die Synagoge nicht so fast dem Gebete, als vielmehr

dem Unterrichte dient, heisst sie t^lli'^H H'^S, ,,Haus des

Studiums". Wir werden sehen , dass an manche Synagogen

ein eigenes Lehrhaus, eine Halle zu Vorträgen angefügt war.

236. Als Bethaus stellte die Synagoge möglichst den

Tempel dar. Dem eigentlichen Tempelgebäude entsprach der

203) Mischnah, Megillah. C. I. §.3. „Was versteht man unter einer

grossen Stadt (l^j;)? Eine jede, in welcher sich zehn C"'J';'l22 finden.

Dazu die Gemara.

204) Vielleicht in der Stelle Zarach. I. 8. in H^üTi anzuerkennen.
- T . :

(^^i^ax, Mugalla, lieu reserv6 ä la priere, würde hier einen guten Sinn

geben, während „Meeresgrund" gar keinen giebt.
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1

innerste Raum mit einem Schrein zur Aufbewahrung der hei-

ligen Gesetzesrolle. Dieser Schrein heisst bei den neuern

Juden Aron Q*n^5), wie die Bundeslade; die Mischuah nennt

ihn rö^r^ (Rosch ha schanah IV. 7. Megillah IV. 3 u. 6.).

Dem Frauenvorhofe entsprach der mittlere Raum der Sy-

nagoge, in welchem die Frauen entweder eine vergitterte Eni-

porkirche, oder einen durch Gitter abgesonderten Platz neben

den Männern hatten. Ungefähr in der Mitte dieses Raumes

ist das Pult zum Vorlesen der Perikopen, zu Vorträgen und

für den Vorsänger. Dieses Pult heisst l'^)'! (baba bathra 21. a.

Sota 38. b. s. Buxtorf, p1)'^'), oder nD"'^ (bimah), vom

griechischen /5>],«a (s. unten die Beschreibung der Sj'nagoge

von Alex.).

Man kann über diese wesentlichen Einrichtungen einer

Synagoge nicht im Zweifel sein , da sie mit dem Vortrage-

wesen im engsten Zusammenhange stehen und durch den sta-

bilen Gebrauch der Juden in verschiedenen Ländern bestätigt

werden.

237. Im Orient giebt es verschiedene sehr alte Syna-

gogen, die sich rühmen, in die biblische Zeit zurückzureichen.

So in Altcairo, dem alten Babylon, die sogenannte Synagoge

des Elias mit zwei ,, heiligen Bundesladen" übereinander*),

nicht ferne davon das Bethaus des Moses. '') Die Synagoge

des Elias in Altcairo ist von Säulen getragen, wie die Elias-

Synagoge zu Dschubar bei Damaskus') und die alte Synagoge

von Aleppo**), in welcher sich zweiundsiebenzig Säulen in drei

Reihen finden.

205) Die neuern Juden nennen diesen Ambo oder diese Tribüne

„Almemmer", corrumpirt aus dem arabischen y*j^\ , al-mimbar.

a) J.J.Benjamin, acht Jahre in Asien und Afrika, 1858. S. 225.

bj Das. S. 227. Vgl. Schegg, Öedenkbuch. 1. S. 196.

c) Benjamin, S. 39.

d) Das. 8. 45.
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Man dürfte indess aus diesen Thatsachen noch nicht

schliessen, dass grosse, mit Sorgfalt und für wohlhabende Ge-

meinden erbaute Synagogen, Basiliken, d. h. Prachtbauten mit

zwei oder mehrern Säulenreihen waren, wenn wir nicht hier-

über eine bestimmte Nachricht aus dem Alterthum hätten.

Es ist uns eine doppelte Beschreibung der grossen, unter den

Ptolemäern erbauten Synagoge von Alexandria in den beiden

Talmuden erhalten. Wir geben sie hier vollständig nach dem

altern Texte im Talmud von Jerusalem mit einigen Erläute-

rungen. (Talmud Jerus. Succah, f. 55. col. 1 et 2. Vgl. Succah

bab. f. 51 b.) ,,E. Juda lehrt: Wer nicht die doppelte Säulen-

reihe von Alexandria sah , hat in seinem Leben die Glorie

Israels nicht gesehen i^^ 5^2COD^5 ^b^^l "^"1 ^^^ ^D
'q^L)^206) Nach Art einer grossen Basilika Opi5'»DD TOD)
war sie ; eine Säulenreihe war innerhalb der andern. Es waren

darin doppelt soviele Menschen, oder sie fasste doppelt soviel

Menschen, als aus Aegypten gezogen sind.**'") Es waren darin

siebenzig Sitze befestigt, von Gold und Edelsteinen und Perlen,

entsprechend (der Zahl) der siebenzig Senatoren (G^JplJ- Jeder

einzelne hatte einen Werth von fünfundzwanzig Myriaden Gold-

denare.*)" Wenn ein Golddenar das Fünfundzwanzigfache des

Silberdenars gilt, so steht er einem Dukaten oder 5 fl. 30 kr.

gleich. Zwei und eine halbe Million Dukaten für einen Kirchen-

stuhl eines auch noch so reichen Bankiers von Alexandria ist

etwas stark übertrieben. „Eine hölzerne Tribüne (nD''D) stand

20G) Bab. hat ]1t2Dl'!'DP"1, was schon Buxtorf auf din'/^yj aioü zu-

zückgeführt hat. Im altern Texte J<2i;rD^J< ^"PD^" 'st das griechische

Wort für „doppelte Stoa" nicht zu verkennen.

207) So wenn man liest: riHTl VtCD^ '^"'^-'^ Vt^Di^''- Wenn man

aber liest CJD'?, so ist der Sinn: Stoa war der Stoa gegenüber. Man

muss freilich in diesem Sinne erwarten: Vt^DN ''^EJa

a) Streng genommen 1 Million 200,000. Es ist eine rabbinische

üebertreibung.
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in der Mitte und der Vorsänger der Synagoge (J-tH) stand

darauf. Trat Einer ans ihnen (den Anwesenden) auf, um in

der Thorah (einen Abschnitt) zu lesen, so gab der Vorstand

(o dQxi''^vvdy(üYog) mit einem Schweisstuch (pillD sudarium)

ein Zeichen und sie antworteten, wenn er (der Vorbetende)

fertig war: Amen. So oft eine Benediction beendet war, schwang

der Vorstehende (H^IDD) <ias Tuch, worauf jene (das Volk)

ihm respondirten: Amen! Trotzdem (obschon die Sj^nagoge

so gross war) sass man nicht ohne Ordnung durcheinander,

sondern jedes Handwerk und Gewerbe sass an einem eigens

abgesonderten Platze. Wenn nun ein Fremder (^i^jD^t^ ^evog)

zugereist kam, so hielt er sich an die Zunft seines Handwerks

(wörtlich : an die Söhne seiner Handthierung ) und von da kam

ihm seine Verpflegung zu.'"^"®)

238. Nichts ist natürlicher, als dass die Synagoge für die

ersten Kirchenbauten tonangebend wurde. Sind die ersten mit

einem gewissen Aufwand gebauten Kirchen Basiliken, wie die

Constantinische in Tyrus (Euseb. H. E. 1. X, c. 4. §. 39), so ent-

steht die Frage, woher der Basilikenbau in die Kirche gekom-

men ist und die Synagogen-Basiliken werden immer bei dieser

Frage besonders berücksichtigt werden müssen.

Aus der Synagoge konnte das Bima oder der Ducan un-

mittelbar als Ambo beibehalten werden. Die xad^idqat der

Presb3"teri in der alexandrinischen Synagoge gingen in die

208) Ich habe vor bald zehn Jahren sowohl dem Hrn. Dr. Kr eus er,

als Hrn. Prof. Dr. Mesmer diese Stelle, leider etwas flüchtig übersetzt,

mitgetheilt, um für den Anschluss des christlichen Basilikenbaues an den

Synagogalbaustyl einen Beweis zu liefern. Wilh. Weingärtner griff

nun, nachdem er sich hinsichtlich dieser Talmudstelle bei Dr. Geiger
und Dr. Stern Raths erholt hatte, Hrn. Kreuser im deutschen Mu-
seum von Prutz (22. Septbr. 1859) auch hinsichtlich eines Missverständ-

nisses und einiger Ungenauigkeiten meiner Uebersetzung an. Es that

mir leid, durch meinen gelegentlich mitgetheilten Beitrag Denjenigen

Verlegenheiten bereitet zu haben, denen ich einen Dienst leisten sollte.

Die Hauptsache aber blieb unangetastet und wird es bleiben.

Haneber if, relij,'iöse Alterthümer der Bibel. 23
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Presbyterialstühle über. Für den Lehrstuhl des Bischofs im

Hintergrunde des Chores bot das alte Beth ha midrasch die

gehörige Form. Man sieht noch an der Synagoge von Worms

eine offene Lehrhalle aus dem Mittelalter angebaut, in welcher

eine Steinbank im Halbkreis umherläuft, in dessen Mitte sich

der Steinsitz des Lehrers so erhebt, dass die Schüler buch-

stäblich zu seinen Füssen sitzen, wie einst Saulus zu Füssen

Gamaliels sass. (Apg. 22, 3.) Wurde dieser Lehrstuhl an die

Stelle der Thebah oder des Aron in den Hintergrund gerückt

und die Thebah oder der Aron als Altar an die Grenze des

Presbyteriums vorgeschoben, so war die Synagogen -Basilika

in eine christliche Kirche verwandelt. ^^^)

239. Durch diese Veränderung und die Hinzufiigung des

Narthex oder der Vorhalle mit dem Taufbecken und dem

Räume für die Büssenden, war auf den Grundriss des Tempels

zurückgegangen. Es scheint, dass Anfangs die Synagogen die

Dreitheilung des Tempels: Vorhof, Heiliges, Allerheiligstes,

beibehielten. Wenigstens ist das bei dem vielleicht ältesten

Synagogenbau der Fall, den man noch erhalten sieht, nämlich

auf der Insel Gerbe (Meninx), also im Bereiche der Juden-

schaft von Cyrene. ,,Eine Meile von der letztern Stadt (Hara

Sraira, äjjuLo s\Lä.?) entfernt steht auf einem einsamen Platze

eine Synagoge, Chraba (i^tj-ä., Ruine?), welche die älteste

auf der ganzen Nordküste von Afrika sein soll. Ueber das

eigentliche Alter dieser Synagoge stimmen die Nachrichten

der Juden nicht überein. Einige behaupten, sie sei nach der

Zerstörung des ersten Tempels erbaut worden; andere dagegen

wollen wissen, sie sei von Juden, welche aus Aegypten hier

einwanderten, errichtet worden. Soviel ist gewiss, dass die

Aufschrift eines in der Nähe der Chraba aufgefundenen Grab-

209) Die von Heydeck in einem zu Madrid 1795 erschienenen

Werke besprochene Iglesia de Transito de nostra Senora in Toledo war

früher eine Synagoge.
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Steines zeigt, dass das Grab vor 1300 Jahren gemacht worden

sei. Das Alter dieser Bethäiiser geht auch aus dem Umstände

hervor, dass es nach dem ]\luster des Tempels zu Jerusalem

gebaut ist. Es hat einen Vorhof, ein Heiliges und ein

All er heiligstes. In dieser Synagoge versammeln sich die

Juden au jedem Montag, Donnerstag und Sabbath um die

Thora zu lesen. Auch pilgern aus verschiedenen Gegenden

Afrika's die Nachkommen Israels hieher, um in diesem alten

Heiligthume zu beten und verlassen es nicht ohne Spende zur

Erhaltung. Selbst die Mohammedaner betrachten diese Syna-

goge als ein ehrwürdiges Denkmal des Alterthums und obgleich

dieses Gebäude ganz einzeln und fern von menschlichen Woh-

nungen steht, so würde es nie einem Muselmann in den Sinn

kommen, Frevel an demselben zu begehen."*"^)

210) Missionär Ewald in dem oben Anra. 93 angeführten Werke,

S. 120. — Barth (Wanderungen, S. 259 flf.j bespricht zwar Girbe aus-

führlich, erwähnt jedoch die Synagoge nicht. — Benjamins Bericht

(S. 238) ist unklar.

23



Fünfter Abschnitt.

Cultushandluiigeii der mosaischen Religion.

I. Das Gebet.

240. Das Gebet ist so innig mit der Religion verbunden,

dass man sich diese ohne jenes kaum vorstellen kann. Wie

die Religion die Beziehung des Menschen zu Gott ist, so ist

das Gebet die erste und natürlichste Darstellung dieser Be-

ziehung, Da nun diese im Wesentlichen zu allen Zeiten die-

selbe ist, so kann es auffallen, dass dem Gebete in der Archäo-

logie ein Platz angewiesen wird. Es ist ja wie das älteste,

so auch das neueste im religiösen Leben. Und doch hat auch

das Gebet seine Geschichte und Entwicklungsstufen, wie die

Religion selbst. Anders betet das Kind, anders der Mann,

welcher in den härtesten Lebensproben den Glauben bewahrt

hat. Vorzüglich zeigen sich die Unterschiede in den äussern

Darstellungsmitteln des Gebetes. Auf diese hat die Archäo-

logie zunächst zu achten.

241. Da fällt nun vor allem auf, dass wir nicht nur vor

Moses, sondern auch bei diesem selbst keine allgemeine Vor-

schrift für das Gebet finden. Allerdings würde nach der Vul-

gata in mehreren Fällen der Opferdarbringung der Priester

zu beten haben. Levit. IV. 20. Et rogante pro eis sacerdote.

26. Rogabitque pro eis sacerdos. 31. Rogabitque pro eo. Levit.

V, 6. Orabitque pro ea sacerdos. 10. Rogabitque pro eo sa-
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cerdos. 13. Rogansque pro illo et expians. 18. Qui (sacerdos)

orabit pro eo. Levit. IX. 7. Moses sagt zu Aaron et deprecare

pro te et pro populo. X. 17. Et rogetis pro ea in conspectu

Domini. XIX. 22. Orabitque pro eo sacerdos.

Allein in all' diesen Stellen hat der Urtext das Wort

IS^» versöhnen, sühnen; ein Wort, das sich zunächst auf

die durch den Opferakt versuchte Sühne bezieht.*")

Nur in zwei Fällen wird ein Gebet vorgeschrieben, näm-

lich bei jener Opferung von Früchten, welche man den Armen-

Zehent nennt (Deuter. XXVI. V. 14 f.), und bei der Opferung

der Erstlingsfrüchte (das. V. 5 fl".). Nirgends sonst eine Vor-

schrift über Gebete, die das Opfer begleiten, mit welchen der

Tag begonnen oder geschlossen werden sollte. Dass in der

Stelle Genes. 24, 63. Et egressus fuerat (Isaak) ad meditan-

dum in agro, inclinata jam die, der Ausdruck pllti^^ sich auf

das Gebet beziehe, wie schon Onkelos will (M^^^iJp) , ist mög-TT—;
lieh; aber es folgt daraus nicht, dass er das Mincha-Gebet

eingeführt habe, wie der Talmud babyl. (Brachoth f. 26. 1.)

will. Ebenda wird Abraham als Begründer des Morgen- und

Jakob als jener des Abendgebetes genannt mit Bezugnahme

auf Genes. 19,27. und Genes. 28, 11. (Vgl. Maimonid., Jad,

hilc. -melachim C. IX. §. 1.)

Kein Unbefangener wird aus den angeführten Stellen auf

rituelle Einführung von Gebetszeiten schliessen. Doch trotz

des Mangels eines Rituals wurde thatsächlich gebetet. Moses

betet in der Wüste bei dem Angriffe der Amalekiter (Exod.

17, 11.)*), von ihm wird Ps. 90 als oratio Moysis bewahrt.

211) So ist es auch mit der Stelle 1 Chron. YI. 49 (34), welche in

der Vulgata lautet: Aaron vero et filii ejus adolebant incensum super

altare holocausti et super altare thymiamatis in omne opus Sancti Sancto-

rum et ut precarentur pro Israel (^{<lit*^ 'pjj "IDt'^I) juxta omnia,

quae praeceperat Moyses, servus Dei.

a) Das "ili Ci"!"» ist nach dem weitern Zusammenhange ein Aus-

strecken der Hände zum Gebete.
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Obwohl an der Stiftshütte die Handlungen des Opferns und

der Reinigung vorherrschten, sehen wir am Beispiel der Hannah,

der Mutter Samuels, dass eine bedrängte Seele dort betete.

(1 Sam. 1, 11 ft".) Was, wie, wie lange, zu welchen Stunden

öffentlich und zu Hause gebetet werden sollte, war — so

scheint es — lange den Einzelnen überlassen.

242, Es gehörte zu den unsterblichen Verdiensten Davids,

den Opfercultus durch Psalmengesang, also auch durch Gebet,

beseelt zu haben. Seit seiner Zeit bildete die Absingung von

Psalmen beim Tempelcultus das Muster des öffentlichen Ge-

betes. Spätere fromme Herrscher und Volksvorstände erwei-

terten dieses Psalmenritual.'')

Das Exil brachte die Nothwendigkeit mit sich, an die

Stelle des täglichen Opfers ein tägliches zweimaliges Gebet

einzuführen.

Damit war der Grund zum öffentlichen Gebetscultus ge-

legt, der sich zwischen der Wiedererbauung des Tempels und

der Zeit Christi sehr erweiterte.

243. Den Mittelpunkt des täglichen Gebetes bildete jener

Vers des Deuteronomiums^'"'^), welcher zum treuen Verharren

bei dem Bekenntnisse des Einen Gottes ermahnt. Da er mit

Schema (^Dti/) „höre" beginnt, so nennt man ihn Schema.

Da eben dieses kurze Symbolum den Kern des täglichen Ge-

betes ausmacht, so nennt man dieses selbst das Schma. So-

gleich der erste Traktat der Mischnah enthält eine weitläufige

Untersuchung darüber, wie früh man das Schma als Morgen-

gebet verrichten dürfe und wie lange es gültig sei. Es wird

dort der Fall angeführt, dass die Söhne Gamaliels einst spät

in der Nacht von einem Gastmahl nach Hause gekommen und

b) Geschichte der Offenbarung. III. Aufl. S. 235 u. 337.

212) -ini< mn'' ^'^'rhi< mn^ bi^'^W^ V^^^ Höre Israel, der Ewige

dein Gott ist Ein Ewiger. Deuter. VI, 4. Unmittelbar darauf die Stelle

von der Liebe Gottes aus ganzem Herzen u. s. w.
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dem Vater gestanden hätten, dass sie das Schma (als Abend-

gebet) noch nicht recitirt hätten. Da sagt er, wenn die

Morgenröthe noch nicht angebrochen, so seien sie schuldig, es

noch zu thun. (Brachoth I. 1.)

Bei der Abbetung des Schma als Morgengebet sagt man

zwei Orationen vorher, und eine nachher. Von jenen beiden

vorangehenden (die bereits die Mischnah bespricht) hat die-

jenige ein ganz besonderes Interesse, welche beginnt mit

Jozer Or (-j^'X "-)!>*>) „Schöpfer des Lichtes".

Durch diese Oration sprach der Israelit in der nachexili-

schen Zeit seinen Glauben an den Einen wahren Gott mit

einem offenbaren Gegensatze gegen den Dualismus der Perser

aus. Der Hebräer braucht keinen eigenen Erschaffer der Finster-

niss; seine Engel sind keine Amesha ppenta, die mit Eben-

bürtigkeit neben dem Einen wahren Gotte stünden, sondern

Diener Gottes, die seinen Willen mit Ehrfurcht vollstrecken.

„Gepriesen seist Du, o Ewiger, unser Gott, König der Welt,

Bildner des Lichtes und Schöpfer der Finsterniss

(T^n ^?ni3T ^1^5 n^*i>), der da Friede macht und Alles

erschafft, der die Erde erleuchtet und diejenigen, welche auf

ihr wohnen voll Erbarmens, und der in seiner Gnade jeden

Tag fort und fort das Werk der Weltschöpfung erneuert. . . .

Gebgiiedeit sei unser Fels 0^11!^), unser König und Erlöser,

der Schöpfer der Heiligen (Engel Q^ti^llp). Gelobt werde

Dein Name ewiglich, unser König, Schöpfer von Dienenden,

dessen Diener alle stehen auf der Höhe der Welt und mit

Furcht vernehmen lassen allzumal die Stimme der Worte des

lebendigen Gottes und Königs der Welt. Sie alle sind liebens-

würdig (G^^ln^^)» sie alle sind lauter, sie alle sind stark, sie

alle vollbringen mit Frucht imd Schrecken den Willen ihres

Bildners ... Sie alle nehmen auf sich das Joch des Himmel-

reiches (D'.D'i^'n mD^p biv on^^.J? Q^^?p?^) ^^^^^ "^^^

Andern, und sie geben Einer dem Andern Vollmacht, ihren

Schöpfer zu heiligen mit Euhe des Geistes und mit reiner,
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lieblicher, heiliger Lippe stimmen sie alle an und sagen ehr-

furchtsvoll : Heilig, heilig, heilig ist der Gott der Heerschaaren,

die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit u. s. w.'"'^')

244. Zu den ältesten Theilen des Gebetsrituals gehören

ferner die sogenannten achtzehn Benedictionen (n*lti/J? H^Dt!/)»

welche man mit Weglassung von „Benedictionen" geradezu

Schmoneh Esreh nennt. Man nannte sie auch TefiUah, „Ge-

bet", z.B. Mischnah, Brachoth c. HL §. 1.

R. Gamaliel war der Ansicht, dass jeder Israelit ver-

pflichtet sei, diese achtzehn Orationen vollständig zu recitiren

;

nach andern genügte es, den Hauptinhalt auszusprechen. Misch-

nah, brachoth C. IV. §. 3. Für uns hat dieses Stück des

alten Rituals darum noch immer ein ganz besonderes Interesse,

weil hier die Erwartung der Ankunft des Messias sehr leb-

haft, und in Ausdrücken ausgesprochen ist, die zum Theile

im Benedictus des Zacharias widerhallen. Man vergleiche die

siebente Benediction") mit Lukas I. 68. und die vierzehnte

Benediction mit Lukas I. 69. Et erexit cornu salutis nobis

in domo David pueri sui. Die vierzehnte Benediction voll-

ständig: ,,Den Spross (HDU) Davids, deines Knechtes, wollest

du bald sprossen lassen und sein Hörn erhöhen durch deine

Erlösung, denn wir warten täglich auf deine Erlösung. Ge-

priesen seist du, Herr, der du hervorwachsen lassest das

Hörn des Heiles."^) n^Dl^H n^HD -j-lDi? 1)1 HD^ Hv^i

,iv)^^ np n^D'^D ^^ nm

213) Der Text in jedem jüdischen Gebetbuche, z. B. Vollständiges

Gebetbuch der Israeliten von Arnheim. Glogau, Leipzig 1839. S. 72.

(Hebräisch und deutsch.)

a) Bei Arnheim 1. c. S. 86.

b) Eine deutsche Uebersetzung dieser und mehrerer anderer Sy-

nagogengebete findet sich in der Einleitung zum ersten Theile der Ueber-

setzung der Mischnah von Rabe, Onolzbach 1760. I. S. 2 flf.
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245. Mit diesen rituellen Gebeten sind zum Theil schon

die Zeiten des Gebets bestimmt; es ist klar, dass die An-

ordnung eines Morgen- und Abendgebetes sich am frühesten

ergeben musste. Wie schon bemerkt, forderte der Opfer-

ritus, dessen Nachbildung das Gebetsritual ist, vor allem

die Einhaltung dieser Haupttagzeiten. Dem Nachmittagsopfer

entsprach das Minchahgebet.

Minchah bezeichnet, wie im Abschnitte von den Opfern

näher gezeigt werden soll, zwar jede unblutige Oblation, be-

sonders aber jene, die Nachmittags für den Hohen Priester

gebracht wurde. Das wird die „neunte Stunde'' des Gebetes

sein, zu welcher Petrus und Johannes in den Tempel hinauf-

stiegen. (Act. III. 1.) Von Daniel wird im Exil gerühmt,

dass er dreimal des Tages sein Gebet verrichtete. (Dan. 6, 10.)

Es wäre möglich, dass ausser dem Morgen- und Abendgebet

hier ein Mittagsgebet als drittes gezählt wäre, wie denn auch

Petrus (Act. 10, 9.) um Mittag im Gebete ist. Man darf

hiebei das freiwillig geübte mit dem rituellen Gebete nicht

verwechseln. Freiwillig ist es z. B., wenn der Psalmist sieben-

mal des Tages Gott preist. (118, 164.)

Die traditionelle Auffassung des Judenthums lässt auf das

Minchah-Gebef'^'-') das eigentliche Abendgebet (n^2"lI7) folgen,

jedoch so, dass Minchah einen höhern Grad von Verpflichtung

hat, als Arbith. Die Mischnah bestimmt: „Zum Morgeugebet

ist es Zeit bis Mittag; ... zu dem Mincha- Gebet ist es Zeit

bis an den Abend. Das Nachtgebet (H^DI^) hat keine be-

stimmte Zeit; die Musaph- Gebete kann man den ganzen Tag

verrichten." (M. brachoth c. IV. 1.) Musaph (PjDlD) „hinzu-

gefügt", heissen zunächst die Opfer, welche dem täglichen

214) Ueber die Bedeutung des Minchah-Gebetes vgl. Talmud bab.

brachoth f. 6. 2. u. 26. 2., übers, von Pinner, und unten die Bemer-

kungen über den täglichen Opfercultus.
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Hauptopfer Tamid beigefügt wurden; dieser Opferordnung ist

die Zuthat von gewissen Gebeten nachgebildet.

Die mittelalterliche Synagoge hat ausserdem eine grosse

Anzahl von Formeln für verschiedene Anlässe in Bereitschaft.

Die Gebete bei der Einsegnung der Ehe, dann nach dem Tode

der Eltern bestanden theilweise schon im biblischen Zeitalter.

Die übrigen findet man in verschiedenen Werken über die

jüdischen Gebräuche. '^'^)

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die Tagzeiten

des Synagogalgebetes auf die Ausbildung der kirchlichen Ge-

betsstunden einen maassgebenden Einfluss ausgeübt haben.*"')

246. Was die äussere Haltung beim Gebet betrifft, also

das eigentliche Ceremonielle , so sehen wir bereits im Exil

von Daniel die Observanz der Gesichtswendung nach Jerusalem

beobachtet. (Daniel 6, 11. Vgl. 1 Kön. 8, 48.) War doch

die Vorstellung von der Auserwähluug Jerusalems so mächtig,

dass sogar Muhammed anfangs seinen Anhängern auftrug,

beim Gebete sich gegen diese Stadt zu wenden. Erst später

siegte die nationale Kücksicht, so dass Mekka zur allgemeinen

Kiblah wurde.*'")

215) Z. B. bei Bodenschatz. Vgl. Abraham Levisohn, Mekore

Minhagim, d. i. Quellen der Gebräuche. Gleiwitz 1857. S. 10 fF. , und

C. Lands huth, Siddur hegjon. 1845. (Letzteres Werk, welches eine

kritische Geschichte der jüdischen Gebete enthalten soll, habe ich nicht

selbst gesehen.) "Wir bemerken nocli, dass die Mischnah (braclioth IV. 1.)

das Morgengebet "iniiTl flt'Dn nennt, das Nachmittagsgebet nrOCn P,

das Abendgebet 2~lJJn fl- Gewöhnlich sagen jüdische Schriftsteller

nnni:', nnjc und n^zny,

216) Vgl. Assemani B. Orient, t. III. pars IL p. 337 fF. über die

kanonischen Stunden der Nestorianer, und Richard Simon, exercitatio

de caerimon. Jud. Francof. 1693. p. 38 fif.

217) Muslim, Cod. ar. monac. 49 (119) f. 83. b. Etwas ganz an-

deres ist es, wenn die Christen sich beim Gebete nach Osten wenden

und (nach Constit. apost. 1. II. 51. ed. Pitra. S. 204) die Kirche gegen

Osten gewendet, d.h. so gestellt sein soll, dass das Angesicht der Beten-
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II. Segen.

247. Das Gebet konnte Huldigung und Bitte, und im

letzteren Falle für sich oder für andere sein. Das Gebet für

andere steigert sich zum Segen, wenn mit dem guten

Wunsche eine Bürgschaft der Erfüllung verbunden ist. Der

Vater wird gegenüber dem Sohne als der Besitzer übernatür-

licher Kräfte gedacht. Der väterliche Segen ist wie ein Hin-

überströmenlassen eines Besitzes, daher mitunter von der Hand-

auflegung begleitet.

Wir finden die Uebung des väterlichen Segens schon bei

den Patriarchen. Ebenda zeigt sich auch die Vorstellung einer

so reellen Spendung von guten Gaben durch den Segen, dass

man sich den Segen wie ein wirkliches Austheilen von Gütern

gedacht haben muss. So sagt Esau zu Isaak, welcher bereits

dem Jacob seinen Erbsegen ertheilt hat: Hast Du mir keinen

Segen zurückbehalten, ist denn dieser Segen Dein einziger?

Genes. 27, 36. 38. Die Art, wie der sterbende Jakob seinen

Enkeln Ephraim und Manasses beim Segen die Hände auflegt,

wird als die geistige Ursache des künftigen Schicksals der

beiderseitigen Nachkommenschaft aufgefasst. (Genes. 48, 9 ff.)

248. Das mosaische Gesetz beschränkte weder das väter-

liche Kecht des Segnens, noch das königliche. (1 Kön. VIII. 55.

Stetit ergo — Salomo — et benedixit omni ecclesiae Israel

voce magna.) — Es verlieh aber den Angehörigen des erwähl-

ten Priesterstandes die ganz besondere Vollmacht des Segens.

(Num. VI. 22.) Die genau vorgeschriebene, und offenbar mit

grosser Sorgfalt abgefasste Formel des priesterlichen Segens

schreitet vom Wunsche der Abwehr des Unglückes zu der

Bitte um Verleihung von Gnade und Erbarmen fort und

endet mit der Anwünschung des Friedens:

den gegen Osten gekehrt wird. Die Morgengegend weist auf das Licht

hin, welches die Nacht verdrängt, und dieses ist ein Sinnbild des Lichtes

Christi.
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Benedicat tibi Dominus et custodiat te;

Ostendat Dominus faciem suam tibi et misereatur tui;

Convertat Dominus vultum suum ad te et det tibi pacem!*'^)

Es wird in der Bibel (Num. 6, 27.) dem Auftrage, diese

Segensform anzuwenden, die Verbeissung beigefügt, dass Gott

selbst mitsegnen werde.

Darauf beruht natürlich die eigentliche Bedeutung und

der Werth des Segens, dass er im Namen Gottes und mit

der begründeten Erwartung einer göttlichen Bestätigung ge-

sprochen wird. So wird in der Schrift (Sirach 44, 23. al. 26.)

als besondere Auszeichnung des Patriarchen Jakob hervorge-

hoben, dass Gott ihn in seinen Segnungen anerkannt habe.

(eTTf'yi'o) aihov sv BvXoyCaiq avzov.) Ein hoher Grad von

Frömmigkeit der Gesinnung und Heiligkeit des Lebens (vgl.

Sirach 36, 19. Erhöre das Gebet Deiner Knechte, nach dem

Segen Aarons über Dein Volk) wird, obwohl er kein volles An-

recht bildet, doch nach dem gewöhnlichen Verfahren Gottes

ein besonderer Grund sein, warum ein gesprochener Segen eine

Wirkung hat. Indem aber Gott einen Priesterstand gründet,

verbürgt er eben durch solche Gründung seinen himmlischen

Beistand bei dem rechtmässig gesprochenen Segen.

Die vorzüglichste Gelegenheit zur Anwendung des priester-

lichen Segens war der öffentliche Gottesdienst. Bei dem täg-

lichen Frühopfer pflegte er nach der Blutsprengung gegen das

Ende des ganzen Morgenofficiums gegeben zu werden. Nach-

mittags fand ein Segen nicht statt.*)

Der gewöhnliche Priester erhob die Hände beim Sprechen

218) ^i.??^:i nin;» -rnz^

Tiinil rr^'-)^ i^jD nini "INI
I V . • I V • TT T : T

.wb^ ^h ctr^i ^i'PN' r:s nin^ ssti*^
T ! : 1 : I V • TT T : t •

a) Maimonides, hilcoth Nesiath Cappajim. Anfang, hilcoth

tefiUah. C. XIV. §. 1 u. 14.
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des Segens bis über die Stirne , wenn er im Tempel war

;

ausserhalb des Tempels nur bis an die Schultern. (Mischnah,

Sotah VII. 6.) Der Hohe Priester jedoch erhob auch im

Tempel die Hände nicht so hoch, aus Rücksicht auf das

goldene Diadem an seiner Stirne, welchem der Name Gottes

eingegraben war. (Das.) Die jüdische Tradition will wissen,

dass der Priester während des Segensprechens die Finger bei-

der Hände so stellte, dass je zwei aneinandergedrückt und

dazwischen eine Lücke gelassen wurde.'')

Die Formel muss, wie sie in der Schrift vorgeschrieben\

ist, in hebräischer Sprache ausgesprochen werden. (Mischnah,

Sotah VII. 2.) Damit war die Anwendung anderer Formeln

in chaldäischer oder griechischer Sprache nicht ausgeschlossen,

wenn der Segen nicht l)ei dem allgemeinen Tempelgottesdienst

gegeben wurde.')

249. Vom Tempel ging der priesterliche Segen in die

Synagoge über ; war ein Priester in einer Synagoge beim

Morgengebet zugegen, so sprach er den Segen (Maimonides 1.

c. §. 14), nachdem das sogenannte Schemoneh-Esreh- Gebet

(s. oben K. I) vollendet war.'^'^j

Insofern die Lehrer und Richter (die Rabbinen) eine Art

von väterlichem Rechte gegenüber der Gemeinde in Anspruch

nahmen, empfingen Jüngere, besonders Knaben, von ihnen den

Segen. Einen sehr interessanten Fall dieser Art führt uns

ausführlich, mit witzigen Betrachtungen ausgestattet, das Buch

Schar vor."^)

b) Orach cliajim, tefillah. Nr. 128. Ci:n2D1 CrPHIV^lfN C'p'^in

c) Vgl. die Segen'formel bei Sirach 50,24. Vgl. Fr. Delitzsch,

zur Gesch. der jüd. Poesie. 1836. S. 182 f.

219) Das Nähere über den Ritus s. bei Vitringa, de SjTiagoga

vetere. Franeker 1696. S. 1118 f. Hier findet sich über das ganze Ritual

des Segens eine gute Zusammenstellung aus rabbinischen Quellen.

220) III. f. 186 amst. S 427 ff. ed. Sulzb. R. Isaak und R. Juda
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250. Zur Zeit Christi muss diese Sitte, von Lehrern den

Segen zu empfangen, sehr verbreitet gewesen sein. So bringen

denn die Frauen ihre Kinder zu Jesus, dass er sie segne.

(Mark. X. 16.) Wie weit der Segen auch der besten Lehrer

eine innere Kraft gehabt habe, wird Niemand bestimmen

können; es ist uns nicht einmal möglich den Grad von sakra-

mentaler Weihe des priesterlichen Segens im alten Testamente

zu bestimmen.

Anders war es bei Dem, zu welchem Kinder (Matth. 19, 13.)

/dnd Kranke gebracht wurden, damit er sie berühre , weil eine

Kraft von ihm ausging. (Luk. 6, 19.) Er konnte nicht nur

selbst durch das segnende Wort schöpferisch wirken und er-

neuernd in das kranke Leben eingreifen; er konnte auch eine

wahre Vollmacht und Kraft zum Segen verleihen. Das Schönste

und Beste, was im alten Testament als Segen sich darbietet,

ist nur der Schatten jenes Segens, den Jesus spendete und

der in seinem Namen ertheilt wird.

III. Der Flach.

251. Der Fluch bildet theilweise den Gegensatz des Segens

und Gebetes, theilweise die Ergänzung. Das Bittgebet von

ungerecht Verfolgten geht leicht in den Wunsch über, es möge

Gott die Bestrafung des Unrechts übernehmen. So hoch im

Ganzen die Psalmen stehen, fehlt es nicht an solchen, in wel-

chen die Klage über Bedrückung und erlittenes Unrecht in

Verwünschungen übergeht. Vgl. Ps. 35 (v. 34), Ps. 52 (51),

kommen auf einer Reise durch Kafar Siknin in Galiläa zu einer Frau,

deren Sohn eben aus der Schule zurückkehrt. Die Mutter befiehlt dem
Knaben: „Nähere dich diesen hohen Männern und gewinne von ihnen

den Segen." Der Knabe nähert sich; ehe er aber ganz hinzugetreten,

kehrt er um und sagt zu seiner Mutter: „Ich will mich nicht nähern

zu ihnen, denn sie haben heute Kriath schma (das Pflichtgebet) nicht

gebetet und man hat mich belehrt, wer sein Kriath schma nicht gebetet

habe, sei den ganzen Tag in seinen Sünden" u. s. w.
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Ps. 54 (53), 7. Ps. 55 (54), 20. Ps. 58. 59. 68, 24. Beson-

ders Ps. 109 (108) und das Ende von Ps. 137.

In diesen Liedern wird nicht nur bei der Verfolgung der

ganzen Kirche die rächende Gerechtigkeit angerufen, sondern

auch bei persönlichen Kränkungen. Jenes Gesetz der Gnade,

welches Christus ausspricht (Luc. VI. 28. benedicite maledi-

centibus), war noch nicht verkündet und noch nicht so zur

Anschauung des Volkes geworden, wie es Chrj'sostomus in

der meisterhaften Rede gegen das Zorugebet will.

Auf dem Boden der Gerechtigkeit stehend, hoffte der\

Gekränkte vom Himmel eine hilfreiche Hache durch eine Art

Sturmgebet zu erreichen. Das ist die Macht des Fluches.

Man fürchtete vor allem den Fluch der Eltern. (Cham, Genes.

IX. 25. Vgl. Genes. 27, 12.) Auch vor dem Fluche des erbitterten

armen Sklaven wird gewarnt. (Spr. 30, 10.) Der Fluch wird wie

eine geheimnissvolle Waffe betrachtet, die wie Pfeile verwundet.

Indess tritt die heilige Schrift einer übermässigen Furcht '

vor dem ungerechten, leidenschaftlichen Fluche entgegen. Der

Prediger warnt, die Verwünschungen der Knechte gar zu

schwermüthig zu betrachten (7, 22.). Den Fluch, welchen er-

bitterte Kinder gegen Eltern aussprechen, haben diese nicht!

nur nicht zu fürchten, er wird jenen selbst zum Unheil. (Levit.

'

20, 9. Spr. 20, 20.) Die Flüche der Gottlosen über die Ge-
i

rechten verwandeln sich in Segen und werden den Fluchern
/

zum Schaden und zur Schuld. Psalm 37 (v. 36), 22. 109
'

(v. 108), 28. Eine anschauliche Bestätigung dieses Gesetzes

des Fluches ist die Erzählung vom Segen Bileams. (Num. 22 ff.)

Die Vorstellungen von einer geheimnissvollen Kunst, sicher

treffende Flüche zu si)rechen*''^') (vgl. Job. III. 8.), wird hie-

durch in das Gebiet des Aberglaubens verwiesen.

Wenn es einen sicher treffenden Fluch giebt, so ist er

221) Die ganze Erzählung von Bileam (Num. 22 ff.) beruht auf der

abergläubischen Voraussetzung von der magischen Wirkung des Fluches.
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gleichbedeutend mit der von Gottes Gerechtigkeit verhängten

Strafe. Der von Gott ausgeliende Fluch, welcher nichts an-

deres ist, als die Vollstreckung gerechter Strafurtheile, ist zu

fürchten. So wird am Anfang die Schlange verflucht (Genes.

111.14.), die Erde (111.17., vgl. VIll. 21.), später das Heilig-

thum (Thren. IL 7.).

252. Daran schliesst sich die amtliche Verflucliung bei

der Ausschliessung aus der Gemeinschaft der Gläubigen.

Im mosaischen Gesetze ist eine ausdrückliche Bestimmung

hierüber nicht deutlich enthalten. Die Kabbinen nehmen an,

dass für verschiedene Vergehen eine still wirkende Kraft des

Fluches und der Bestrafung bestehe, welche sie Kereth (n*n3)i

oder Kerithuth (nin^*)^) nennen. Die Mischnah enthält einen

eigenen Traktat unter diesem Namen (im fünften Theile hinter

den Bestimmungen über Zehnten u. dgl.), an dessen Anfang

sechsunddreissig Uebertretungen aufgezählt werden, welche —
insofern sie nicht notorisch sind und vor das Criminalgericht

gezogen werden — der stillen Wirkung der göttlichen Strafe

unterliegen. Sie besteht insbesondere darin, dass der von

einem solchen Fluche Behaftete vor dem sechzigsten oder gar

vor dem fünfzigsten Jahre stirbt.

In einem bestimmten Falle wird die einer Schuld ver-

dächtige Seele unter schauerlichen Fluch-Ceremonien der gött-

lichen Strafe übergeben, nämlich die des Ehebruchs verdäch-

tige Frau (nCOlD)- ^^^ mosaische Gesetz schreibt die Cere-

monie vor (Numeri V. 11 ff.), die Praxis hat mannigfache

Erweiterungen daran gefügt, die man zum Theil im Traktat

der Mischnah von der des Ehebruchs verdächtigen Frau (im

dritten Theil) sehen kann.

253. Allmählig bildete sich ein Gesetz der Kirchendisci-

plin aus, wonach Solche, die sich ärgerliche Fehler zu Schul-

den kommen liessen, nicht nur mit Schlägen'') gezüchtigt,

a) Die normale Zahl war neununddreissig. S, 2 Cor. XI. 24.
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sondern auch ausgeschlossen wurden und zwar bei dem höcü-

sten Grade der Excommunication mit schauerlichen Flüchen und

Verwünschungen. Die Ausschliessung hat nämlich zwei Stufen,

^IIJi was wir mit excommunicatio minor, und D"nn, was wir

mit excommunicatio major bezeichnen können. Der mit Niddüj

Belegte (n^ljp) war zu einer monatlichen (genauer dreissig

Tage dauernden") Zurückhaltung verurtheilt, vermöge welcher er

das Leben eines Trauernden führen und sich bei gewi.ssen Ge-

legenheiten von den Uebrigen auf vier Ellen weit ferne halten

musste. (Maimonides, Jad Chas., Talmud Thorah. C. VII.

§.4. Auch bei Otho, Lex. Rabbin., s. v. excommunicatio.)

Der mit einem solchen Banne Belegte war nichts, als

ein Büsser. Ein Verstossener aber war der, welchen der Bann

oberem ("lil) traf, er war Muchram (D"in''iD)- Dass die

gänzliche Ausschliessung von Verwünschungen begleitet war,

ist nach der Analogie der ganzen Verfassung sehr wahrschein-

lich. Doch lassen sich bestimmte Formularien in der bibli-

schen Periode nicht nachweisen.

Buxtorf hat (im Lex. Talm. s. v. Qin) aus einem alten

Manuscripte leider, ohne das Alter näher zu bestimmen, eine

Excommunicationsformel mitgetheilt, welche die entsetzlichsten

Flüche enthält.

254. Dass zur Zeit Christi eine solche Excommunication

in der Synagoge gebräuchlich war, kann nach mehreren Stellen

des Evangeliums nicht zweifelhaft sein. In difOQi^Btv wird

man die Uebersetzung von Niddüj erkennen müssen. (Luk.

VI. 22.) In dem Ausdrucke dnüGwuyuiyov noieia^ai, yCveaS^ai

(Job. TX. 22. 12, 42. 16, 2.) wird man kaum etwas anderes, als

die grosse Ausscheidung, welche OIH, dvüd^t^xa^ öder auch

i^HDi!/. ^^Hi^ki^, Schammetha*'), Vertilgung hiess, verstehen
T ; - T T -

können.

b) Die Etymologie ist dunkel. Levy (Cliald. W. B. II. 498) leitet

Uaneberg:, religiöse AlterthUmer der Bibel. 24
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Dass damit eine Verfluchung verbunden war, ist nicht

unmittelbar gesagt; es kann aber nicht bezweifelt werden,

wenn man folgendes erwägt.

Der Apostel Paulus fand in der Handhabung der Excom-

munication an sich nichts dem Genius des Christenthums

Widersprechendes. Wenn die Gläubigen eine gut organisirte

Gesellschaft bilden sollten, konnten solche Elemente in ihr

nicht geduldet werden, welche ihren Grundgesetzen wider-

sprachen. Er ruft der Gemeinde von Korinth zu: Anferte

malum a vobis, 1 Kor. V. 13., und diesem Rath geht die wirk-

liche Excommunication voran, in welcher bei dem Ausdruck:

,,einen solchen dem Satan zu übergeben" (V. 5) die Fluchformel

durchklingt.

Es scheint, dass der heilige Paulus in dem vielbesprochenen

MaQccv u&u den Anfang eines christlichen Facsimile für eine

jüdische Bannformel gegeben habe. 1 K. XVI. 22."*)

IV. Das Gelübde.

255. Das Gelübde bildet in jeder Periode der Religion

ein wichtiges Mittel, die fromme Gesinnung zu verwirklichen.

Es liegt dieser Religionshandhing der Gedanke zu Grunde,

dass die Vollkommenheit des sittlichen Lebens im gewöhn-

lichen Verlaufe des Geniessens und Thuns nicht erreicht werde,

dass vielmehr das Geniessen beschränkt, oder die gute Thätig-

J^Pöti' (so schreibt er) von "yt^"^' her. Im Arabischen heisst 10^.4.^

schadenfroh sein, ciM»«Ä schmähen, verfluchen (vgl. (VÄ^). Der Kamüs

hat übrigens das Wort ^^Xjm gar nicht.

222) Nach einer von Buxtorf vertretenen Ansiclit wären das rabbi-

nische J^fllÖt^' eine Zusammensetzung von t<Pi< Cti' „der Name, d. h.

der Herr, ist gekommen", also buchstäblich dasselbe, wie die Ueber-

setzung vom aramäischen „Maran atha" bei Paulus: o xvQiog ^L^sy.
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keit im Dienste Gottes und der Menschen gesteigert werden

könne und müsse, wenn man sich Gott gefällig machen wolle.

Jedes Versprechen, durch irgend eine Handlung sich im

Genüsse zu beschränken, oder über das Maass der strengen

Pflicht hinaus Gott oder den Menschen gute Dienste zu leisten,

ist ein Gelübde.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass in der zweiten

Richtung das Gelübde eine Steigerung der Tugenddarstellung

ist. Auch insofern das Gelübde eine Beschränkung auflegt,

strebt es nach einem moralischen Ziele, indem die Beschrän-

kung des sinnlichen Begehrens ein Förderungsmittel der Sitt-

lichkeit ist.

Doch kann die Beschränkung möglicher Weise auf so

gleichgültige Dinge fallen, dass die sittliche Beziehung nicht

augenfällig ist. Es muss anerkannt werden, dass das Gelübde

bei den Israeliten noch nicht zu der ethischen Höhe des

christlichen Gelübdes sich erhoben habe. Hier wird als wesent-

liche Bedingung des Gelübdes betrachtet, dass der Vorsatz

etwas sittlich Gutes und zwar etwas Solches betreife, wozu

wir nicht ohnehin durch eine allgemein sittliche Pflicht ver-

bunden sind.

256. Im israelitischen Gelübde macht sich noch etwas

von der unheimlichen Macht des unbedingt bindenden Schwures,

mit geringer Rücksicht auf Steigerung der Sittlichkeit geltend.

So kann nach der Mischnah (Nedarim C. IV. §. 4) Jemand

das Gelübde machen, dass ein Anderer keinen Nutzen von ihm

haben solle und dieses Gelübde bindet. Ein Priester kann

das Gelübde machen, dass er einem Laien nichts zu Nutzen

thun wolle. (IV. §. 3.)

Ging man einen Schritt weiter, so konnte man aus dem,

was ein Anderer zu fordern, oder zu geniessen hatte, ein Ge-

lübde machen und dieser Andere war genöthigt, auf den Ge-

nuss zu verzichten. So kann der Mann zum Weibe sagen:

„Korban, etwas dem Heiligthum Geweihtes soll das sein, was

24*
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Du von mir zu geniessen hast bis Ostern, wenn Du in Deines

Vaters Haus bis auf's Fest gehest", und das Gelübde bindet

die Frau. (Nedarim VII. §. 9.) Die Formel, welche in solchen

Gelübden den Genuss oder den Bezug und Pflicht-Anspruch

ausdrückte, ist in der Mischnah n^H^. » von H^H^ wovon

(atpElBtod^aL die griechische Uebersetzmig ist. Weihte man

etwas Geniessbares dem Heiligthum, so sagte man: Es soll

ein Korbän (p^p)? d. h. ein Opfer sein; im gewöhnlichen

Leben gab es dafür stellvertretende Formeln, welche sich zu

Korbän etwa verhielten, wie bei uns der Schwur Sapra statt

sacramentum. Die Mischnah erläutert diese Formeln und ihre

bindende Kraft sorgfältig (Nedarim Anfang). Daraus erklärt

sich hinlänglich die Rüge, welche Christus im Evangelium den

Pharisäern darüber ertheilt, dass sie durch ihre verwegene

Casuistik die grossen Gebote der Sittlichkeit in Schatten stellen.

Vos autem dicitis quicumque dixerit patri vel matri: Munus,

quodcunque est ex me: tibi proderit, et non honorificabit pa-

trem suum et matrem suam. Et irritum fecistis mandatum

Dei propter traditionem vestram. Matth. XV. 5. 6. Der Aus-

druck: 6ü,Qov 6 tdv t^ ti^iaii oJ(/fXr^Olg ist nach dem kanoni-

schen Sprachgebrauche der Mischnah ganz genau übersetzt aus:

."»üDD n^jn: r\n^\i) nt2 nw
Man hat sich zu denken, dass ein Sohn verpflichtet wäre,

seinem alten Vater zu dessen Unterhalte eine gewisse Quan-

tität Mehl, Brod u. dgl. zu geben. Indem der Sohn es aber

durch die obige Formel verlobt, darf der Vater diese Spende

nicht mehr berühren, sie gehört dem Heiligthum. Die Misch-

nah führt unter den vielen Fällen, die sie bespricht, diesen

nicht buchstäblich an; aber ihre Analogien reichen hin, die

Stelle im eben bezeichneten Sinne aufzufassen.--^)

257. Indem mit dem ausgesprocheneu Gelübde die ge-

heimnissvolle Kraft des Bannes (Q*in) verbunden gedacht

223) Vgl. Schegg zu Matthaus XV. 6. B. IL S. 293 u. 544.
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wurde, konnte der Aberglaube dahin kommen, sich vermöge

des Gelübdes selbst zu verbrecherischen Handlungen angetrie-

ben zu sehen. Vielbesprochen ist der Fall mit dem Gelübde

Jephta's, welcher in Folge davon seine jungfräuliche Tochter

dem Opfertode weiht. (Richter XI. 30 f.) Es war und ist

verkehrt, aus dieser Thatsache etwas anderes zu folgern, als

dass Jephta eine abergläubische Vorstellung von der bindenden

Kraft eines Gelöbnisses hatte. Demselben Aberglauben wäre

nahezu Jonathan durch Saul (1 Sam. 14, 24. 44 f.) zum Opfer

gefallen, wie denn später Herodes um seines Schwures willen

Johannes den Täufer enthaupten liess (did Toi>g oQxovg, Mrc.

6, 26.). Die Art, wie sich in dem eben angeführten Falle

das Volk der Tödtung des Jonathan trotz des königlichen Ge-

lübde-Schwurs entgegensetzte, beweist, dass es in Israel an

der Anerkennung einer Sittlichkeit nicht fehlte, wonach das

Gelübde zu beurtheilen wäre.

258. Indessen tritt selbst bei jenem Gelübde, welches

alle andere an Ansehen übertraf, nämlich bei jenem der Na-

siräer, das sittliche Moment nur in der Enthaltung von be-

rauschenden Getränken hervor. Die übrigen Bedingungen

enthalten weder einen Akt der Gottesverehrung, noch des

Wohlthuns, oder der Selbstheiligung. Allerdings führt die

beharrliche treue Beobachtung des Gelöbnisses zu der sitt-

lichen Tugend der Selbstbeherrschung.

Das Wesen des Kasiräer- Gelübdes bestand darin, dass

man sich verpflichtete, kein berauschendes Getränk zu kosten,

keine Leiche zu berühren und das Haupthaar nicht zu scheeren.

Das Gelübde des Nasiräats war entweder ewig (Ub)V 1^13)»

d. h. für die Zeit des Lebens, oder temporär. Im letztern Falle

dehnte es sich auf einen Monat (dreissig Tage) aus ; ein Nasiräer-

Gelübde schlechtweg wurde von dreissig Tagen verstanden. ,,Das

Nasiräat schlechthin währet dreissig Tage." (Mischnah, Nazir

C. I. §. 3.) Die Rabbinen unterscheiden das ewige und das

Simson- Nasiräat. „Wenn einem ewigen Nasiräer das Haupt-
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haar zu schwer wird, so darf er es mit dem Seheermesser

erleichtern und bringt alsdann drei Stück Vieh (ein Sündopfer,

ein Brandopfer und ein Friedopfer) zum Opfer. Wenn er un-

rein wird, bringt er das gewöhnliche Opfer wegen der ünrei-

nigkeit. Ein Simsons-Nasiräer aber darf sein Haar nicht er-

leichtern, hingegen darf er kein Opfer wegen einer Unreinigkeit

bringen." (Mischnah, Nazir C. I. §. 2. Rabe.) Es stand frei,

das Nasiräat über dreissig Tage auszudehnen, ohne es lebens-

länglich zu übernehmen. (Das. C. I. §. 7.) Unter dreissig Ta-

gen konnte es nicht dauern. (Das. §. 6.) Eltern verlobten

ihre Kinder zum Nasiräat (z. B. Simson, Richter XIIT.)

Auch Frauen konnten dieses Gelübde übernehmen, ver-

heirathete indess nur mit Einstimmung ihres Mannes. (M. C. IV.

§. 1 if.) „Wenn ein Weib sich zu einer Nasiräerin verlobt,

und Wein trinkt, oder an einem Todten sich verunreinigt, so

macht sie sich der vierzig Streiche schuldig." (Das. §. 3.)

Schon das mosaische Gesetz hatte den Fall einer Störung

des Gelübdes durch Betheiligung an einer Todtentrauer vor-

gesehen. Für die Unterbrechung musste ein Opfer gebracht

und dann das gelobte Nasiräat von mindestens dreissig Tagen

von vorne begonnen werden. (Num. VI. 7 fif.) Am Schlüsse

des monatlichen, oder überhaupt temporären Nasiräats fand

eine Ceremonie am Heiligthum statt, welche im Wesentlichen

von Moses (Num. VI) vorgeschrieben, aber durch den frommen

Gebrauch ausgeschmückt und erweitert wurde. Da ausser dem

persönlichen Opfer der Enthaltung auch die Mühe der Wall-

fahrt und eine nicht geringe Ausgabe für die Opferthiere er-

fordert wurde, so scheint sich der fromme Gebrauch ausgebildet

zu haben, die Kosten des Nasiräatsopfers für Arme zu be-

streiten.^^-*)

224) Vgl. Mischnah IV. §. 6 u. 7, und Maimonides, Jad chasakah

Hilcoth Nezirutl!. C. VIII. §. 16 ff. Ed. Berlin 1862. t. V. f. 53. Calmet

erinnert (Dictionnaire s. v. Nazareen, p. 101) an die Notiz bei Josephus

(Antiq. XIX. c. VI. §. 1. Tauchnit. t. 4. p. 255), wonach der König
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259. Hiemit erklärt sich, wie dem Apostel Paulus bei

seiner letzten Anwesenheit in Jerusalem gerathen werden

konnte, er möge sich die Juden dadurch geneigt machen, dass

er für vier Nasiräer die Opferkosten bezahle und sich mit

ihnen heilige, d. h. das Haar scheeren lasse. (Act. 21, 23 f.)

Dass die Nasiräer beim Volke ein gewisses Ansehen genossen,

war natürlich. In Zeiten grosser Gefahr diente es zur allge-

meinen Ermunterung, dass Nasiräer als Fürbitter auftraten.

(1 Maccab. 3, 49.) Et suscitaverunt Nazaraeos, qui imple-

verant dies. Et clamaverunt voce magna. (Vgl. die Beschrei-

bung der Schönheit der Nasiräer bei Jeremias, Threni IV. 7.)

Unter allen Uebungen des Judenthums, das Gebet ausgenom-

men, fand keine andere in den ersten Zeiten des Christeuthums

soviel Berücksichtigung, wie dieses Gelübde. Nach Hegesippus

war Jakobus, der Bruder des Herrn, von Kindheit an ein

Gott geweihter Nasiräer. '''^^) Ja der strenge Bekämpfer des

Ceremonialgesetzes , der heil. Paulus, nahm keinen Anstand,

sich zu einem zeitlichen Nasiräatsgelübde zu verpflichten.

Apg. 18, 18."') Die Vorstellung über die Heiligkeit dieses

Gelübdes erhellt unter anderem daraus, dass man es in schwe-

rer Krankheit (Josephus, Bell. Jud. II. 15. 1. Tauchnit. V.

p. 194) übernahm. Doch sehen wir, dass man auch bei Wet-

ten sich dazu verpflichtete. „Wenn verschiedene Personen das

Agrippa seinen frommen Sinn dadurch bewährte, dass er auf seine Kosten

Nasiräer scheeren Hess.

225) Bei Eüsebius H. E. 1. II. c 25. ed. Laemmer. p. 137. Aller-

dings kam bei ihm zur Enthaltung von Wein auch die von Fleisch, Bä-

dern und Salben hinzu.

226J Dass sich das „qui sibi totonderat in Cencheris caput, habebat

enim votum" auf Paulus, nicht auf Aquilas beziehe, hat unter andern

Olshausen z. d. St. nachgewiesen. Andererseits ist anzuerkennen, dass

dieses Gelübde nicht ein ganz gesetzliches Nasiräat war, denn bei die-

sem musste das Scheeren der Haare in Jerusalem vorgenommen werden.

Dorthin kamen Nasiräer zu diesem Zwecke bis aus den Exillanden. Misch-

nah C. V. §. 4.
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Thier Kawi 013) sehen, der eine sagt, er wolle ein Nasiräer

sein, es sei ein wildes, der andere, es sei kein wildes u. s. w.,

so müssen sie alle Nasiräer werden." (M. Nasir V. §. 7.)

Doch selbst aus solch missbräuchlicher Anwendung erhellt,

dass man in der Uebernahme dieses Gelübdes eine grosse Ent-

sagung und Selbstbeschränkung sah.

So konnte der erste Evangelist von dem Namen Nazareth

Anlass nehmen, eine Stelle, die sich auf das Nasiräat Simsons

bezieht, als typische Prophezie auf Christus zu fassen: Et ve-

niens habitavit in civitate quae vocatur Nazareth ut adimple-

retur quod dictum est per Prophetas: Quoniam Nazaraeus vo-

cabitur. (Matth. II. 23.) In „den Propheten" und zwar in

„den frühem", nämlich Richter 13, 5. heisst es: „Denn er

wird ein Nasiräer Gottes sein" von Simson.

In idealer Verklärung hat der Sohn Gottes das Nasiräer-

Gelübde durchgeführt, und gerade die Zurückgezogenheit in

Nazareth gehörte zu diesen Opfern der Selbstbeschränkung.")

Von ihm ist es in veränderter Gestalt, zu einem sittlichen

Gelübde erhoben, auf das Mönchthum übergegangen.') Auf-

fallend ist es übrigens, dass unter den mannigfaltigen Ge-

lübden, welche die Mischnah aufzählt, jenes der jungfräulichen

Enthaltsamkeit nicht vorkommt. Mischnah, Ned. C. III. §. 4

gehört nicht hieher; eher IL §. 1: ,,Sagt Jemand zu seinem

Weibe : du sollst mir sein wie meine Mutter u. s. w."

V. Der Eid.

260. Der Eid (HV^DtL^)"") hängt theilweise mit dem

Gelübde zusammen, insofern nämlich durch einen Eid irgend

a) Dass der Evangelist hiebei auf die Schreibung m^J für Na-

zareth nicht Rücksicht nahm, ist klar.

b) Die mittelalterlichen israelitisclien Schriftsteller nennen den

christlichen Mönch: Nazir.

227) Das Vei'.um ))2W^ „schwören" wird gewöhnlich von )}2V^_
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eine üebung oder Unterlas>sung bekräftigt wird, die man sich

freiwillig auferlegt. Die Kabbinen unterscheiden vier Gat-

tungen von Eiden "^): 1) Betheuerung darüber, dass etwas

sei, 2) dass es nicht sei, 3) dass man etwas thue, 4) dass

man etwas unterlassen wolle. (Mischnah , Schebuoth IIL 1
.)

Es ist klar, dass diese Unterscheidung sich auf zwei Arten,

den Zeugeneid und den Eid des Versprechens, zurückführen

lassen. (Juramentum assertorium et promissorium.) Der Zeugen-

eid gehört seiner materiellen Seite nach in die Rechtsalter-

thiimer, seiner Form nach aber zu den religiösen Handlungen.

Jeder Eid ist insofern eine religiöse Handlung, als Gott zum

Zeugen der Wahrheit des Gesagten angerufen wird. Die Form

der Anrufung ist verschieden : „So wahr Gott lebt, beim leben-

digen Gott." Richter VIII. 19. Jer. 44, 26. u. s. w. Die

Berufung auf Gottes Mitzeugenschaft schliesst stillschweigend

den Gedanken in sich, dass man im Falle der Unwahrheit

sich der göttlichen Bestrafung überlasse. So wird der Eid

ein Juramentum exsecratorium oder Imprecatorium. Den Ueber-

gang hiezu bildet die Formel : „Bei meiner Seele, bei meinem

Leben." Sie kann buchstäblich aus der Bibel nicht belegt

werden.') Dafür kommt die Formel vor: ,,So wahr du lebst

bei deiner Seele." (Cam. 20, 3.) Damit ist in der Betheue-

„sieben" hergeleitet. Niemand kann mit dieser Ableitung zufrieden sein.

Vgl. das ar.ibische ^,^/mi „verwünschen" und das sanskritische „^ap"

(Bopp, glossar. p. 344), worauf Ewald S. 18 hinwies.

228) Von einem andern Gesiclitspunkte aus unterscheiden sie pyDl^*

rmnn den im Gesetze vorgeschriebenen, C^^^'^Tn IT den von den

Richtern auferlegten, C^"!nDri li' den durch die Rechtsgelehrten einge-

führten, und rC^M Z' den unter besondern Umständen auferlegten Eid.

Vgl. Choschen ha mispat, nr. 87, und Buxtorf, lex. Talm. 8. v. PCTi,

was er von p^C = P^lf ableitet und mit „Auflegung" übersetzt und s. v.

a) Rabbinische Belege bei Buxtorf, s. v. Pyi-l^»
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rung schon ein unbescheidener Eingriif in die Kechte des

Nächsten und in die Beschlüsse Gottes gemacht. Die Neigung

etwas grossartig Klingendes auszusprechen, hat diese unberech-

tigten Formeln hervorgebracht. Noch verwegener und gedan-

kenloser ist es, wenn Jemand bei Himmel und Erde schwört;

ein solcher Schwätzer sagt damit, wenn anders ein Sinn in

den Worten liegen soll, eigentlich : Wenn das nicht wahr ist,

was ich sage, so soll Himmel und Erde untergehen, oder es

soll dir gehören, oder etwas Aehnliches. Die Verfasser der

Mischnah haben (Schebuöth C. IV. §.13) die Berufung auf

Himmel und Erde für nichtig erklärt. Vielleicht hat die

klare und einschneidende Art, wie Christus das Anmaassende

solcher Schwurformeln rügte, hiezu beigetragen. Er will nicht

nur die prahlerischen Schwüre beim Himmel, bei der Erde

und bei Jerusalem verbannt wissen, sondern auch den beim

eigenen Haupte: quia non potes unum capillum album facere

aut nigrum. Matth. V. 36."^)

261. Der Eid tritt so in Verbindung mit dem Fluche.

Dieser (vgl. unten) ist offenbar nur dann gehaltvoll, wenn er

im Auftrage dessen geschieht, welcher die Vollstreckung der

Rache in seiner Gewalt hat. Dahin gehört die merkwürdige

Formel, durch welche das Volk Israel die Haltung des gött-

lichen Gesetzes zu beschwören hatte. (Deuteron. 27 u. 28 ver-

glichen mit Josue K. VIII, 30 ff.)

229) Verwandt mit dem Eide ist die Aufforderung im Namen Gottes,

etwas zu thun, oder zu unterlassen. Juramentum contestativum. Es ist

nichts anderes als eine Abkürzung der Formel: Beweise, dass dir an der

Hülfe Gottes gelegen ist, oder: Ich sage dir, wenn du meinen Wunsch
nicht erfüllst, ist Gott nicht für dich. Die Mischnah hält diese Auffor-

derung für verpflichtend, wenn sie im Namen Gottes geschieht. (M. Schob.

IV. §. 13.) Wir sehen, dass auch Christus einer solchen Beschwörung

Folge leistete. Matth. 26, 63. Natürlich konnte und kann eine solche

Beschwörung sehr niissbraucht werden. Wer weiss es nicht, mit wel-

chen heiligen Namen die Bettler der südlichen Länder ihren Wunsch

unterstützen ?
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Auf solche Art hat der Eid, er mag zur Bezeugung einer

Aussage über Geschehenes gesprochen werden, oder als Bürg-

schaft für den ernsten Willen, etwas zu thun, oder zu lassen,

immer eine religiöse Seite.

Der versprechende Eid, insofern er irgend eine Leistung

eines Menschen gegen den andern betrifft, gehört zum Privat-

rechte. Insofern durch eidliche Betheuerung ein Opfer, oder

eine religiöse Handlung versprochen wird, fällt er nahezu mit

dem Gelübde zusammen. Der Unterschied liegt nur in der

Form.

262. Die Kabbinen haben für den vorgeblichen Schwur

zur Bestätigung eines solchen Versprechens die Bezeichnung

Schebuath bittuj ("1223 DV^i-J^) aufgestellt, während sie den

Meineid Schebuath Schawe C^Y^ HJ^DtiO nennen. (Mischnah,

Scheb. C. III. §. 7.)
:> - - =

Die Behandlung des Meineides ist im mosaischen Gesetze

auffallend mild und streift in der spätem rabbinischen Moral

geradezu an das Laxe.

Die Falschschwörenden erscheinen allerdings als Uebel-

thäter und es finden sich starke Mahnungen gegen den Mein-

eid (Levit. 19, 12.); allein es war für gewisse Fälle auch

des falschen Juramentum assertorium die leichte Genugthuung

eines Aschamopfers gesetzlich anerkannt (Levit. VI. 1 ft". ),

natürlich mit Ersatzleistung, wenn durch einen falschen Schwur

z. B. ein Depositum abgeläugnet worden war.

Es war offenbar eine Verschärfung des mosaischen Ge-

setzes, wenn spätere Propheten, besonders Zacharias, den Mein-

eid so abschreckend kennzeichneten, dass man sich vor ihm,

wie vor einer unheimlichen Gewalt himmlicher Rache fürchten

musste. (Zachar. 5, 3. 8, 17.) Diese ernste Auffassung ist

ins Christenthum übergegangen. Das spätere Judenthum kann

in diesem Punkte von einer grossen Neigung zur laxesten
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Moral nicht freigesprochen werden ') , obwohl es unrichtig ist,

dass das Judenthiim im vielbesprochenen Gebete Kol nidre*")

ein Mittel besitze, das Gewissen schon für die künftigen

Meineide zu beruhigen.

VI. Das Ojifer. Ursprung, Name, Begriff.

263. In keiner andern Handlung, selbst das Gebet nicht

ausgenommen, hat sich im Alterthum die Religion so allge-

mein dargestellt, wie im Opfer; es bildet den Mittelpunkt

des Cultus, der überall in dieser Weihehandlung sich offen-

barte und bewegte. '^•'*^)

Wir finden nach der Bibel das Opfer seit dem Anfangö

der Menschheit, indem schon Kain und Abel opfern. (Genes. IV.)

Damit stimmt die indische Literatur insofern überein, als in

ihren ältesten Bestandtheilen nicht nur das Opfer als vorhan-

den erscheint, sondern davon bereits eine reflectirende Erklä-

rung versucht wird.

204. Hinsichtlich des Ursprunges des Opfers gab es zwei

Meinungen. Nach der ersten wäre diese Cultushandlung dem

Menschen durch göttliche Offenbarung gelehrt und anbefohlen

worden. *)

lieber eine unmittelbare Offenbarung dürfte man indess

in der Bibel wohl eine ausdrückliche Nachricht erwarten, wenn

aj Vgl. Eiöenmenger, entd. Judenthum. II. S. 489-515. Das
dort beigebrachte Material ist mit Discretion zu benützen,

b) Vgl. Freiburger Kirchenlexikon, Artikel: Kol Nidre.

230) Vgl. Guil. Outrara, de Sacrificiis. London 1676. Smits,
Proleg. in libr. Levit. 1763. p. 204—613. Bahr, Symbolik des mos.

Cultus und die gelegentlich von uns angeführten Werke. Ein treflFliches

Schriftchen über das Rituelle des Opfers ist: Ikk're ha-Abodah von Is-

rael Iser ("ICN) und Rabbinowritsch. Presburg 5623. li'mo. Das Haupt-

werk über das Rituelle bleibt Maimonides, maaseh korbanoth u. s. w.

im fünften Theile von Jad chasakah,

a) Vgl. Smits, S. 296.
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der Mensch nicht durch sich selbst darauf gekommen wäre.

Es scheint mit der Entstehung des Opfers, wie mit dem Ur-

sprünge der Sprache zu sein; es ging aus den natürlichen

Gefühlen der Religiosität hervor. Diese nahmen nicht ohne

Gottes Leitung eine so ernste Richtung, kleideten sich nicht

ohne die Einwirkung der Gnade in so tiefsinnige Formen, aber

der Mensch handelte hiebei selbständig. So dachte schon der

Verfasser der Apostolischen Constitutionen. ,,Denn Gott, wel-

cher bedürfnisslos ist, bedarf der Opfer nicht, sondern gleich-

wie er wusste, dass in früherer Zeit der Gott liebende Abel

und Noe und Abraham und die Folgenden Gott Opfer brach-

ten vermöge ihres dankbaren Sinnes und durch ein natürliches

Gesetz von selbst bewegt, keineswegs aber in Folge eines

Auftrages, so gestattete er nun auch den Hebräern u. s. w." '')

So denkt sich's auch der heil. Chrysostomus''), so dass

der heil. Thomas einen ansehnlichen Vorgang patristischer

Autorität für sich hatte, wenn er sich (Summa I. 2. q. 103.

art 1.) so über den Ursprung des Opfers äusserte: Erant quae-

dam caerimoniae non quidem ex autoritate alicujus legis de-

terminatae, sed solum secundum voluntatem et devotionem

hominum deum colentium. Sed quia etiam ante Legem fuerunt

quidam Viri praecipui, prophetico spiritu pollentes, credendum

est, quod ex instinctu divino, quasi ex quadam privata lege

inducerentur ad aliquem certum modum colendi Deum, qui et

conveniens esset interiori cultui et etiam congrueret ad signi-

ficandum Christi mysteria.

Diese Auffassung lässt sich jedenfalls mit den Thatsachen

besser ausgleichen, als jene des heiligen Justinus, wonach die

Opfer von den Dämonen eingeführt wären.
'^J

Er denkt frei-

b) Constit. ap. VI. K. K). S.96G. ed. Migne.

c) Homil. XII ad populum Antiochen. hom. XVIII in Genes.,

hom. XXVII in Genes, bei Smits, S. 244.

d) Apoiogia II. 5. Ed Otto. t. I. p. 294. {Oi Xsyötieyoi duijAoveg)
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lieh wohl zunächst an Menschenopfer, oder an die mitunter

empörenden Missbräuche, welche mit dem heidnischen Opfer-

wesen zusammenhingen.

265. Das Wesen des Opfers geht zum Theil aus den

Namen hervor, welche sich in der Bibel finden. Davon gehen

mehrere auf besondere Opfer. Allgemeiner Art sind zwei,

Korbän und Ischsche (nC^i;^)- Letztere Bezeichnung wird auf

esch (Si/5^), Feuer zurückgeführt, Ischsche wäre demnach etwa

„Feuerung" oder igne consecrandum, igne absumendum.*) Auf

phönizischen Inschriften zeigt sich (Num. 6, 5.) das verwandte

{^^} esch als Opfer.''). Während Ischsche als ,,Feuerung"

die Libationen nicht in sich schliesst, also nicht ganz allge-

mein ist, umfasst Korban (|3*lp) jec^e Art von Opferdarbrin-

gung. Dass dieser Name mit Karab nahe sein und Hikrib

nahe bringen, zusammenhänge, sieht Jedermann. Daraus hat

schon R. Abarbanel eine doppelte Annäherung, welche durch

das Opfer geschehe, entwickelt, indem einerseits die geopferte

Sache Gott nahe gebracht werde, andererseits die Opfernden

selbst Gott näher kommen, nach Deuter. 4, 7.*") Die einfache

Grundbedeutung von Korbän bleibt immerhin die von Dar-

bringung, Oblation.

Insofern stimmt der Name Korbän völlig mit Minchah

(nnJD) überein, welches ,,Gabe", ,,Widmung", „Geschenk"

heisst. Im wirklichen Gebrauche ist indess dieses Wort enger,

Tft lief (flu fxuyiy.iZy yQ«(p(.öi>, tu de (flu (pö^iuif xu'i rifjoi^iioi' ETiEtpSQoi'

TU de (flu &iö'i(^rjg Svfxüroji' xui ,9i\uir<u('<rioy xui aaoi'd'coy.

e) Smits, S. 208.

f) Wie Fürst im Lexikon bemerkt. Hängt Sanskr. „yadschna,

Opfer", Zend „yaz" damit zusammen? Im Semitischen findet sich der

Begriff „loben" nicht und im arischen „yagna" fehlt die Einweisung auf

Feuer.

231) Vgl. Smits, S. 2i)G. Bahr hat diese Idee der Annäherung

geistreich benützt, um das Opfer als Annäherungs-, d. h. Heiligungs-

Älittel zu beitiramen.
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als Korbän, denn Minchah bezeichnet ein unblutiges Opfer,

eine Opfergabe von Mehl, Brot u. dgl. im Gegensatze zu (mIII),

Sebach, was ein thierisches Schlachtopfer bedeutet. Da es

weder im Griechischen, noch im Lateinischen ein einfaches

Wort für das unblutige Opfer gibt, wäre es räthlich gewesen,

überall den Originalausdruck Minchah beizubehalten, wie in der

Stelle bei Baruch 1. 10. in der Vulgata wirklich der Fall ist,

indem es dort heisst: Emite holocantomata et thus et facite

raanna (für minchah) et Offerte pro peccato. —
Dem hebräischen (fl^*) Sebach entspricht genau das

griechische d^vaia, indem beide Ausdrücke vom Begriffe Schlach-

ten (^i'ö) n^l) ausgehen.
— T

Die Namen für einzelne Gattungen von Schlachtopfern

:

Holokaust, Friedopfer, Sund- und Schuldopfer, werden weiter

unten besprochen werden.

Aus den hier vorgeführten Namen geht zunächst das her-

vor, dass sämmtliche Opfer in zwei Hauptarten zerfallen:

Sebachim (D^"i21) blutige und Menachoth (niH-DD) unblutige

Opfer.

Soll man das, was beide Arten miteinander geraein haben

und worin also das Wesen des Opfers besteht, begrifflich be-

zeichnen, so wird man eine der folgenden Definitionen an-

nehmen können.

Nach Kalthoff ^) ist ,,das Opfer eine freiwillige Darbrin-

gung oder Vernichtung (Negation, besser Destruction) irgend

eines endlichen, sinnlichen Gegenstandes vor Gott, dem Un-

endlichen und Uebersinnlichen."

Eine von den meisten altern, katholischen Theologen an-

genommene Definition des Opfers ist: Oblatio externa, legitime

instituta, qua res aliqua sensibilis immutatur per Ministrum

legitimum in protestationem supremi Dei Domiuii.^)

a) Handbuch S. 22B.

b) Herincx bei Sniits, S. 209.
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Die Eichtigkeit dieser Bestimmung des Begriffes vom

Opfer muss sich an der näheren Darstellung des Rituals er-

proben.

Wir beginnen mit der Bezeichnung des Materials, welches

zum Opfer verwendet wurde.

VII, Das Material.

266. Uniäugbar wurden bei den meisten alten Völkern

Menschen geopfert. Dieser furchtbare Gebrauch wurde von

Neuem mit der Anthropophagie in Verbindung gebracht. „Man

schrieb den anthropomorphirten Göttern dieselben Neigungen

zu, die man selbst hatte.'") Demnach würde das Menschen-

opfer sich neben der Menschenfresserei finden. Wir sehen je-

doch, dass es von den gebildetsten Nationen mit fast unbesieg-

barer Zähigkeit festgehalten wurde ; namentlich von den Phöni-

ziern und Tndiern.

Es lag ihm ein schweres Schuldbewusstsein und tiefe

Götterfurcht zu Grunde. Nach Einigen wäre es das einzige

eigentliche Siihnopfer; alle Thieropfer wären nur Surrogat.

Wir werden weiter unten sehen, dass jedes blutige Sühn-

opfer wirklich von dem Gedanken ausgeht, dass eigentlich das

Leben des Sünders unter Schmerz sich seinem Urheber zurück-

geben sollte; dessenungeachtet kann nicht zugegeben werden,

dass das Menschenopfer bei den Hebräern je gesetzlich aner-

kannt war. Immer und überall wurden Surrogate dafür ge-

bracht, diese waren aber nicht so mannigfach , wie die ägyp-

tischen, griechischen und andere.

267. Wir sehen auf Bildwerken in Ibsambul, Ramses III,

Weihrauch, eine Libatiou, Brot und Blumen darbringen; ander-

wärts sieht man ihn vor einem Altare, der mit Fleischstücken,

c) J. G. Müller, Geschichte der Amerikanischen Urreligionen.

Basel 1855. S. 144.
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Früchten, Blumen und Rauchwerk beladen ist/) Ein Blumen-

opfer iu Ibrim'^) u. s. f. Bei den Indiern war das Pferdeopfer

im höchsten Ausehen. Bei den Griechen galt das Opfer des

Schweins als vorzügliches Sühnemittel. *) Hirschkühe und Rehe,

überhaupt Jagdthiere, wurden der Artemis gebracht *"), bei an-

deren Gelegenheiten auch Fische.'')

268. Im Gegensatz zu diesem weiten Umfang des heid-

nischen Opfermaterials war jener des israelitischen eng. Von

Thieren konnten nur Rinder, Ziegen und Schafe, dazu Tauben

geopfert werden. Diese Thiere konnten indessen bei einzelnen

Arten von Opfern männlich oder weiblich, jung oder ausge-

wachsen sein. Daraus ergiebt sich folgende üebersicht der

Opferthiere :

-•'*)

1. Parah Vacca.

2. Eglah Vitula.

3. Rachel Ovis.

4. Kabsah Agna.

5. Se'irah Capra.

6. Gedijah Hoedula.

Für das ausgewachsene Mutterschaaf kommt übrigens in

den Opfergesetzen im Levitikus u. s. w. Sil (rachel) nicht

vor, sondern nb^S oder J^l»n JD "DpJ (Lev. V. 6.).

269. Von den Tauben war nicht bloss die zahme (DJl^)»

sondern auch die Turteltaube (ifn) zulässig. ^11'^ ist die

junge Taube, nicht eine besondere Taubengattung. Ueber die

bm b^^
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Beschaffenheit der Opferthiere spricht sich Levit. XXII. 21 ff.

aus ; blinde, räudige und mit andern grössern Fehlern behaftete

Thiere wurden nie zugelassen. Nur bei freiwilligen Opfern

wurden leichtere Fehler geduldet.

Es war Pflicht der Priester, vor der Darbringung die

Opferthiere zu prüfen.

Wir sehen, wie nach dem Exile der Prophet Malachias

die Habsucht Jener rügt, welche schadhafte Thiere zu opfern

wagen. Mal. I. 8 ff.

270. Das Material der unblutigen Opfer war auf Korn,

Oel und Wein beschränkt, wenn man die später eigens zu be-

handelnden Stoffe des edlen Kauchwerks ausnimmt.

Es gab Fälle, in welchen die Aehren ohne Bereitung

dargebracht wurden (I}''n^s)5 Levit. 2, 14., gewöhnlich jedoch

wurde das Mehl mit Oel gemengt, gebacken oder gekocht

wie ein Tafelgericht geopfert. Das Gesetz unterscheidet Fla-

<3en (niS"l), Kuchen (D^T'^':51), Geröstetes (HDilD bV) ^"^^

Auflauf (nti/niD), Levit. II. 4 ff.'') Baumfrüchte wurden aller-

dings in dem Sinne geopfert, als die Erstlinge um Pfingsten

und von da an in den Tempel gebracht wurden, allein sie

kommen nicht auf den Altar. Das Gesetz nennt sie: „Erstlings-

Darbringung" (n"'i£;^^n P^P^'
^^^^^- ^^- ^^'

Oel von der Olive kam zu allen unblutigen Opfern, welche

den blutigen beigefügt wurden fmit Ausnahme der gesäuerten

Brote zum Dankfriedensopfer, Levit. VII. 12.) und zu den selbst-

ständigeu Mehloblationen mit Ausnahme der Pfingstbrote, des

Eiferopfers (Num. V. 15.), des Ersatzopfers (Levit. V. 11.) und

wohl auch der Schaubrote.'')

Der Wein, welchen man zum Opfer verwendete, musste

a) Vgl. Otho, S. 574 f., Thalhofer, S. 153 u. S. 83 ff., und

Smits, S. 575 ff. Die Kuchen waren gewöhnlich ungesäuert, in bestimm-

ten Fällen gesäuert. S. Lev. VII. 12. 13.

b) Vgl. Thalhofer, S. 85.
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rein, und nicht künstlich präparirt sein. Man hatte bestimmte

Orte, von welchen man ihn bezog (Menachoth VIII. 6.), z. B.

von Kefar Signah im Thale, das ist von Sogane in Galiläa,

und „von der weissen Stadt auf dem Berge", d. i. Nazareth.')

Dass nur rother Wein zu den Libationen genommen wor-

den sei, geht aus Ekkli. 4, 16. und Prov. 23, 31. nicht her-

vor, an letzterer Stelle ist nur von solchem Wein die Eede,

der durch lange Ablagerung eine röthliche Farbe annimmt, wie

Bartenora zu Menachoth C. VIII. §. 6 richtig erklärt.

271. Zu verschiedenen Opfern kam Weilirauch, über

welchen, wie über die Stoffe des Eauchopfers, weiter unten;

zu allen aber Salz (n^ü). „Zu allem, was du als Opfer

darbringst, sollst du Salz darbringen." Levit. II. 13. (Vgl.

Num. 18, 19.J Diese Vorschrift wurde so genau angewendet,

dass nicht bloss die unblutigen Opfer, von denen an der an-

geführten Stelle (Levit. II. 13.) zunächst die Rede ist, sondern

auch die blutigen (Ezech. 43, 24.) und das Rauchwerk fExod.

80, 35.), ja selbst die Trankopfer '^) und das Holz gesalzen

wurde, welches auf den Altar kam. (Menachoth gemara f. 20.

2 ff.) Der Grund dieser allgemeinen Anwendung des Salzes

liegt in einer alten, weitverbreiteten S} mbolik, welche von den

natürlichen Eigenschaften desselben hergenommen wurde. Dass

Salz, auf eine graslose Fläche gestreut, der Vegetation den

Zutritt verwehrt ''•^') (Richter IX. 45.), steht vereinzelt; es wirkt,

auf Fleisch gestreut, der Verwesung entgegen und macht die

Speise geniessbar. (Job. 6, 6. 2 Kön. 2, 20 f. Ezech. 16, 4.)

Daraus ist die bildliche Bedeutung zu erklären, welche das

Salz in den Worten Christi hat: „Ihr seid das Salz der Erde."

c) Nach der Erklärung des R. Schwarz, das heil. Land, S. 141.

d) Nach Menachot (f. 21b.) wurden am Altare (l^^Dm ""DJ hv)

nicht nur das Rauchwerk, der Weihrauch und die Mehloblationen, son-

dern auch CZDj DnjD gesalzen,

233) Daher vielleicht der Ausdruck Mark. 9, 48. Uäg ya() nvQi

25*
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Matth. 5, 13. (Vgl. „Eure Kede soll mit Salz gewürzt sein."

Coloss. 4, 6.) Daher die Anwendung auf den Bund der Freund-

schaft (Esra 4, 14. Merainimus salis, quod in palatio come-

dimusj und daraus endlich die Redensart: „Bund des Salzes",

2 Chron. 13, 5.. ein Ausdruck, der auch auf die Opfer ange-

wendet wird, Num. 18, 19, Levit. 2, 13.

Durch die Opfer soll dargestellt werden, dass der Mensch

gleichsam als Gast in's Haus Gottes aufgenommen sei.

Der aufgenommene Gast wird als Freund behandelt,

Freunde haben das Recht, sich die Wahrheit zu sagen. Die

Wahrheit ist bitter, aber sie regt die Kraft an und schützt

vor moralischer Fäulniss.

272. So ist es erklärlich, dass kein Honig (5^/21) ge-

opfert werden durfte. Das Gesetz sagt: „Omnis oblatio

(nrUD) <iuae offertur Domino, absque fermento fiet nee quid-

quam fermenti ac mellis adolebitur in sacrificio Domino."

Levit. Tl. 11. ,.Man giebt verschiedene Gründe für dieses Ge-

setz (der Ausschliessung des Honigs) an, z. B. dass der Honig

sich mit den andern Substanzen des Opfers nicht vertrug ; dass

er dem Brote einen sauren Geschmack mittheilt (?) ; dass er

zu gebratenem Fleische nicht schmeckt, oder auch, dass die

Fliegen für unrein gelten (und diese sich auf den Honig wer-

fen, Levit. XL 20.), oder dass er ein Bild sinnlicher Lust sei,

oder dass der Gebrauch der Heiden, welche in ihren Opfern

Honig zu bringen pflegten, sollte ausgeschlossen werden."

(Herodot IL 40. Vgl. Bochart, de animal. sacr. parte I. 1. VT.

c. 11. und Ezech. XVL 18. 19.)^)

Immerhin wird der Gegensatz zum unentbehrlichen Salz

am meisten erklären. Wenn übrigens verboten wurde, Honig

(auf dem Altare) zu opfern, so war damit nicht verwehrt,

solchen als Erstlingsgabe für die Priester") in den Tempel zu

a) Calmet, diction. bibl. s. v. miel.

b) Vgl. 2 Chron. 31, 5.
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bringen. Vielmehr gehörte Honig zu den (Levit. II. 12.) ge-

botenen 'Oblationen (in der Form des n^t!/$^1 pip)-
273. Aehnlich wird es sich mit dem Verbote ' verhalten,

Ungesäuertes zu opfern ; denn nicht nur die Pfiugstbrote waren

gesäuert, sondern auch die unblutige Beigabe des Dankopfers.

(Nach Levit. VII. 12.)

Allein die Pfingstbrote wurden nur in dem Sinne dar-

gebracht, als sie durch die Ceremonie des Webens und Hebens

(mDÜPI riC*.3n) '''Is Geheiligtes dargestellt wurden und so

wird man sich auch die Darbringung der Minchah vom Dank-

opfer zu denken haben.')

Warum nur ungesäuertes Brot und Backwerk auf den '

Altar kommen sollte, wird damit erklärt werden müssen, dass

die Gährung ein Bild der Aufregung ist. Daher wird das

Ferment im neuen Testamen*Ee dem zersetzenden Einflüsse böser

Beispiele (1 Kor. 5, 6. 7, 8.) und jenem der verderblichen Lehre

verglichen. (Matth. 16, 5. 12.) Freilich hat Christus bekannt-

lich die anregende Kraft seiner Religion auch wieder mit dem

Sauerteige verglichen. (Luk. XIII. 21.)

Menachem Rekauati fmdet, dass das Ungesäuerte die Gnade,

der Sauerteig hingegen die Gerechtigkeit abbilde.'')

VIII. Ritual der Opfer im Allgemeinen.

274. Wenden wir uns von dem Material der Opfer zu

den Hauptmomenten der Opferhandlung selbst, so werden wir

vor allem Wesentliches von Untergeordnetem unterscheiden

müssen. So zum Beispiele musste dem Opferthiere, wenn es

geschlachtet war, die Haut abgezogen werden. So nöthig diess

war, wird doch Niemand die excoriatio zu einem wesentlichen

Momente der ganzen Opferhandlung erheben wollen. Archäo-

c) Ich schliesse mich der von Smits zu Lev. VII. lo. S- 200 f-

vorgetragenen Erklärung an.

dj Biur ed. Venet. 1545. f. 126.
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logisch darf freilich auch dieses Moment Dicht übersehen wer-

den, da es uns die Anstrengung der Priester bei grossen

Festen vergegenwärtigt') und das Wort Christi erläutert: Sab-

bathis sacerdotes in Templo Sabbathum violant et sine crimine

sunt. Matth. XII. 5.^

275. Zum Ritus des Opfers gehörte als ceremonielle Vor-

bereitung die Herbeiführung, adductio. Levit. I. 3. IV. 4. 14.

XII. 6. XIV. 23. XV. 14. 29. XVII. 4. 5. 9.

In einem Falle berichtet uns die Mischnah von einer

Schmiickung des Opferthieres ; ein zum Friedopfer bestimmter

Stier wird mit vergoldeten Hörnern und einem Kranze von

Oelzweigen auf dem Kopfe in den Tempel geführt. (Bikkurim

C. III. §. 3.) Die heidnischen Opferthiere wurden bekränzt.

Dass übrigens der Apostel Paulus an eine solche festliche

Darstellung des Opfers gedacht habe, wenn er (Köm. XII. 1.)

die Hingebung des Lebens an den Dienst des Herrn mit der

Opferdarbringung {7raQaGTi](Tai) vergleicht, ist nicht wahr-

scheinlich. Er nimmt offenbar nur auf das Gesetz Rücksicht,

wonach mackellose Thiere sollten geopfert werden.

276. Der Vorführung des Thieres folgte die Handauf-

legung (TjDD)- Sie wird bei den Holokausten (Levit. I. 4.),

bei den Friedopfern (III. 2. 8. 13.) und bei Sündopfern (IV. 4.

24. 29.) befohlen, in Fällen, welche Privatpersonen angehen.

Es darf mit Sicherheit angenommen werden, dass sie auch bei

den Schuldopfern vorkam. Unterlassen wurde sie beim Oster-

lamm, der Erstgeburt und dem Zehentopfer "^) und natürlich

auch bei den Tauben.

e) Unter Ezechias halfen die Leviten den Priestern beim Abziehen

der Häute. 2 Chron. 29, 34. (^^''It'Sn'^j.

f) Ueber die Vorrichtungen zur Vornahme der Excoriatio s. oben

die Beschreibung des zweiten Tempels.

234) Maimonides, Korbanoth. C. III. G. r\üT]2 n"IJ2~lp hj

p y)n i^^n jntic p^bv 'p^c n2-y]^2 n^in ]^2 -^n^n 2^y^w

,nDDi nt^'j/'Di -n22n
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So oft ein Brand- und Friedopfer für ganz Israel, oder

überhaupt öffentlicli dargebracht wurde, fiel die Handauflegung

weg. War jedoch das öffentliche Opfer ein Sündopfer, wie

am Versöhnungstage, so fand sie statt.")

Demnach wurden dem täglichen Opferlamm (sacrificium

juge) die Hände nicht aufgelegt.'')

277. Die Handauflegung wurde von Jenem vorgenommen,

für welchen das Opfer gebracht wurde, also in der ßegel von

einem Laien. Nur bei dem Sündopfer, das der Priester für

sich und sein eigenes Haus darbrachte, legte er selbst die

Hände auf; ausserdem bei jenem Sündopfer, welches für das

ganze Volk gebracht wurde, dessen Stellvertreter er war.

(Levit. 16, 21.)

Die rituellen Bestimmungen fordern, dass beille Hände

zwischen die Hörner des Thieres gelegt werden'); auch machen

sie einen Unterschied zwischen der Handauflegung in der

Stellung; z. B. 'bei einem Sündopfer erster Klasse steht das

Opferthier quer, so dass es von Norden gegen AVesten schaut;

der Handauflegende steht östlich und schaut gegen Westen,

also nicht dem Thiere gerade gegenüber. ^•*-^)

278. Die Bedeutung dieses Momentes in der Opferhand-

lung wird nicht mit Bahr (TL 338 ff.) darin zu suchen sein,

dass „das Hingeben des Eigenen an Jahveh in den Tod, also

das Weihen zum Tode für Jahveh*' damit ausgesprochen sei.

a) Drei Abgesandte vom Synedrium nahmen an dieser Handauf-

legung Tlieil. Malm., Jad. Korban. C. III. §. 10.

b) Gegen Liglitfoot zu Jo. I. 29. In der von Lightf. citirten

Mischnah Taanith. 4. 2. steht nichts von der Handauflegung der viri sta-

tionarii.

' c) Maimonides, Korban. III, 14.

235) ]iD-j2 ii^üv^ ci^'np u/ip p^pn n^n c{< -cid na^D

Vi^p "':]Ii' ]^2, Maim., Korban. III. 14.
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Die Handauflegung ist vielmehr eine Ceremonie, durch

welche angedeutet wird, dass ein geistiger Besitz, oder eine

moralische Schuld von dem Handauflegenden ausströme und

übergehe. Diese Bedeutung wird auf inductivem Wege am

sichersten festgestellt werden können. Durch Handauflegung

wird der patriarchalische Segen ertheilt. „Getreide und Most

habe ich ihm (dem Jakob) durch meine Handauflegung ge-

geben" O'^n^DD, Genes. 27, 37.). Der segnende Vater fühlt

sich wie im Besitze des Anspruchs auf ein Erbe und dieser

Besitz strömt durch die Handauflegung hinüber. So ist es

auch mit der Handauflegung, durch welche Moses den Josue

zu seinem Stellvertreter creirt. Num. 27, 18. 23. Deut. 34, 9.

Die Salbung, durch welche Aaron von Moses die Priester-

würde empfängt, ist nichts, als eine qualificirte Handauflegung.

Das Gel ist ein sinnliches Zeichen der durch den Akt der

Handauflegung ausströmenden Macht, oder Kraft.*) Wenn
(Num. 8, 10.) die Kinder Israels den neuberufenen Leviten

die Hände auflegen, so fliesst dadurch gleichsam die Allen

angehörige Priestervollmacht auf den einzelnen Stamm hinüber.

Bei der späteren jüdischen Doctorpromotion (nD''DD» X^^Qo-

i/8GCa) trägt der Präsident des Synedriums oder sein Stell-

vertreter aus seiner Vollgewalt die Befugniss zu richten und

zu lehren auf den Neuberufenen über.'')

Ein Anomalen scheint allerdings in dem Falle vorzuliegen,

welchen Levit. 24, 14. uns vorführt. Die Hörer einer Gottes-

lästerung legen dem Lästerer, gegen welchen sie als Zeugen

aufgetreten sind, vor der Hinrichtung die Hände auf. Wird
denn auch hier durch die Handauflegung ein moralischer Be-

sitz übertragen? Allerdings. Die Hörer der Lästerung tragen

a) Das ist auf die bekannte Frage über die Materie des Sakra-
mentes der Firmung anzuwenden.

b) Yitringa, synag. S. 837. -^rh rm^ Tf) W^ T]1CD fl« nH,
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den Antheil an der Schnld, den sie durch Anhörung sich

könnten zugeeignet haben, auf den Frevler zurück.

279. Und so kann über die Handauflegung beim Opfer

kein Zweifel mehr bestehen. Durch sie legt der sündige

Mensch bildlich seine Schuld auf das Haupt des Opferthieres

nieder. Dieses trägt von da an bildlich die Schuld des

Menschen. Je mehr daher an einem Opfer sich das Verlangen

nach Sühne darstellt, desto weniger fehlt die Handauflegung.

Das ausdrückliche Sündenbekenntniss , welches bei den bedeu-

tendsten Sühnopfern während der Handauflegung statt fand,

muss den letzten Zweifel über die Bedeutung dieser Handlung

heben. ^•^^)

280. Bei einigen blutigen Opfern, dann bei einzelnen

Theilen des Schlachtopfers, bei unblutigen Oblationen, kam ein

Ritus vor, der unbedingt symbolisch sein muss, da er in keiner

Weise als Vorbereitung zur Schlachtung oder Darbringung auf-

gefasst werden kann. Die liturgische Sprache nennt das „Heben

und Weben" ("I^liri nnd uD'iJn) terumah und tenufah. Bei

der terumah wurde das Opferstück in senkrechter Richtung

von oben nach unten oder von unten nach oben, bei der tenufah

(dem ,,Weben") horizontal von links nach rechts oder von

rechts nach links gehoben. Beide Bewegungen zusammen

bildeten ein Kreuz. ^*') Nach Abarbanel würde dieses Kreuz

230) Von den im Ritus der Kirche vorkommenden Hiindauflegungen

ist nur Eine, welclie unter dem oben angegebenen Gesammtbegriö":

„Uebertragung einer Kraft, oder eines moralischen Zustandes" nicht

p.isst, nämlich jene, welche vor der Consecration während des Gebetes:

Hanc igitur oblationem, vorkommt. Das ist aber nicht so fast eine Hand-

auflegung, als ein bittendes Ausstrecken der Hände (tenens manus ex-

tensad super oblata). Der Priester klammert sich in seinem und des

Volkes Namen an das Opfer des neuen Bundes an, um der Erlösung

sicher zu sein.

237) Es lag nahe, darin eine typische Hinweisung auf das Zeichen

der Erlösung zu finden. Smits, S. 366. „Si huc et illuc dumtaxat

ac sursum deorsumque victima movenda fuerit, viva nobis Christi Do-



394 Fünfter Abschnitt. Cultushandlungen der mosaischen Religion.

doppelt gewesen sein, indem das Weben nicht bloss von rechts

nach links, sondern auch von vorne nach hinten oder umge-

kehrt stattgefunden hätte, so dass alle vier Weltgegenden

wären berührt worden. Allein die Mischnah scheint nur ein

einfaches Weben und damit ein einfaches Kreuz anzuerkennen,

indem sie sagt, die ganze Bewegung habe in der Stellung gegen

Morgen vorgenommen werden müssen, d, h. Derjenige, welcher

diese Ceremonie vornahm, stand ostwärts vom Altar. '^•^'')

281. Offenbar wurde durch diese Bewegung die Hingabe

an das Heiligthum und an Gott selbst bezeichnet. Das liegt

natürlich in dieser Bewegung eingeschlossen, während die Deu-

tung, welche wir bei Kaschi zu Exod. 29, 24. finden, gezwungen

ist. Kaschi sagt: Er (der Opfernde) machte die Bewegung

von der einen Seite zur andern für Denjenigen, dem die vier

Winde der Welt gehören, und dieses Weben hemmt und ver-

nichtet die vom Himmel verhängten Strafen und die bösen

Geister. Er macht die Bewegung nach oben und unten für

Denjenigen, welchem der Himmel und die Erde gehört und

(diese Bewegung) hemmt die düstern Schatten (Q^^^D)-

Unsere Deutung findet ihre Bestätigung in der Sache

selbst, indem das Heben und Weben bei jenen Opfern hervor-

tritt, von welchen der Altar nur einen ganz geringen Theil

erhielt; nämlich: 1) bei den Friedopfern von Privaten; 2) bei

den öffentlichen, d. h. an gewissen Festtagen vorgeschriebenen

Friedopfern : 3) bei dem Schuldopfer des Aussätzigen. Die

beiden letzten wurden lebendig gehoben, von der ersten Gat-

raini patientis imago objicitur; ac velint, noiint Judaei, Crux ea adum-

bratur, in quam generis humani Yictiraa illa pacifica sublata est, quam

\eteres victimae oranes praenuntiabant.

"

238) Mischnab, Menachoth. C.V. §.6. ni]?^2 nn'T! HS^lIin Bar-

tenora hat sicher missverstanden, wenn er ein „auch" hineinfiickt und

die Mischnah so deutet: „Die Tenufah fand statt auf der Morgenseite,

d.i. sie fand auch auf der Morgenseite des Altares statt, umsoraehr auf

der Abendseite, welche dem Tempel näher war."
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tung nur Stücke des geschlachteten Opfers, ^^^j Die gleiche

Ceremonie fand bei jenen unblutigen Oblationen statt, von

denen nur ein kleiner Theil (die Askarah) auf den Altar kam

während alles übrige gegessen wurde."")

282. Das Schlachten ("COTlli^' mactatio) der Opferthiere

konnte nicht bloss von Priestern, sondern auch von Laien ver-

richtet werden. '^^^) Es fand bei Sühnopfern des ersten Ranges

auf der Nordseite des Altars statt; bei weniger ausgezeich-

neten Opfern an einem beliebigen Orte des Vorhofes. ") Sache

der Priester und nur dieser war es, das Blut aufzufassen. '')

Gab es schon für das Schlachten der Thiere zum alltäg-

lichen Gebrauche Regeln, so natürlich noch mehr für das

Schlachten der Opferthiere.')

283. Das Sprengen des Blutes war jedenfalls beim Opfer-

akte eine Haupthandlung. Durch die Modification der Blut-

sprengung wurde der ganze Charakter des Opfers verändert.

Was den Ritus betrifft, so kommt überall ein Ausgiessen

am Fundamente des Altares vor (n^lf^H "1*D^ /^ IDii^.

Exod. 29, 12. Levit. 4,7. 18.25.30.34. 5, 9. 8, 15. 9, 9.).

Nach der Mischnah war im zweiten Tempel ein rother Strich

(^-)pQ) am Altare angebracht — fünf Ellen über dem Bo-

<jen, — um den Unterschied von solchem Opferblute, welches

oberhalb, und solchem, welches unterhalb (bei gewissen

Sündopfern) gesprengt wurde. Middoth. C. IIl. §. 1. Das

239) Das Nähere bei Smits S. 368 ff. nach Meuachoth C. V und

Maimouides, Jad chas. korbauoth C. IX.

240) Maimonides, Jad korbanoth. C. XII. §. G. mriJ^H ^2'

nc^^n mjiy:: p^j<i . . . nir:n mjiyi: n2*?^n ^2:h m^npn
Omnia Menachoth quae offeruntur supra altari opus habent praesentatione

...sed agitatione non egent. Vgl. Smits, p. 588. Mischnah, menach. V. 6ff.

'241) Maimonides, Jad korban. C. V, §. 1 ff. Vgl. Levit. I. 11.

VI. 23. VII. 2.

a) Das.

b) Das.

cj Smits, S. 391.
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Nähere giebt Maimonides nach den altern Quellen (Jad

chas. t. VI. f. 42. ed. BeroL), woraus schon Otho (s. v. sa-

crificia, S. 555) und noch ausführlicher Smits (proleg. inLevit.

t. I. p. 408) das Nöthige mittheilten.

Das Wesentliche ist dieses, dass das Blut an die Hörner

des Altares gestrichen, oder an die Seidenwände gespritzt, oder

an das Fundament ausgegossen wurde. An die Hörner des

Altares kam nur das Blut von Sündopfern.

Das Blut von Brandopfern Qedoch nicht von Vögeln) und

von Friedopfern, wurde ringsum gesprengt; der Rest aber auf

den Grund ausgegossen.

284. Auf die Abnahme der Haut (excoriatio) folgte die

Zerlegung des Thieres und die Reinigung der Fleischstücke.

Es lag in der Natur der Sache, dass diese Zerlegung

nach einer bestimmten herkömmlichen Art vorgenommen wurde.

Im Traktate Tamid (K. IV. §. 2 ff.) ist die Art und Weise

genau geschildert, wie das tägliche Brandopfer zerlegt wurde

;

dieser einzelne Fall mag für alle zur Veranschaulichung genügen.

285. Ebendort wird uns auch gesagt, in welcher Ordnung

die Opferstücke auf den Altar getragen wurden. Sechs Prie-

ster theilten sich in die Arbeit, die Stücke vom geschlachteten

Lamm in bestimmter Reihenfolge an die Opferstätte zu bringen.

Es herrschte sicher ein ganz genaues Gesetz über die Art,

gleichsam die Architektur der Aufschichtung der Opferstücke.

Auf ägyptischen Bildwerken fällt die Sorgfalt auf, mit welcher

die Gegenstände des Opfers zu einer zierlichen Pyramide ver-

einigt sind. Eine indische Opfervorschrift sagt: ,,Machet seine

Brust (an Gestalt) gleich einem Adler, die Arme (den obern

Theil der Vorderfüsse) gleich zwei Beilen, die Vorderarme

gleich zwei Gabeln, die beiden Schultern gleich zwei Schild-

kröten, die Lenden ungetheilt, die Schenkel gleich zwei Schil-

den, gleich zwei Oleanderblättern die Knie. '^^^)

242) R. Roth, Jäskas Nirukta, I. Einleit. S. XL.
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Die ]\rischnali bespricht den Fall, dass einzelne Theile

von Opferthieren untereinander kämen.")

Smits, sonst sehr ausführlich, sagt über das Auflegen

der Opferstücke kurz (S. 420): ,,Iraponebantur . . . ut Judaeis

placet, strui magnae (auf dem grossen Holzstoss): et quidem

ita Holocaustorum prosecta, ut primo nulla sitüs haberetur ra-

tio; postea vero sie disponerentur, ut, quem quodvis, in viva

pecude situm habuerat, eundem quantum fieri poterat in Al-

tari quoque obtineret. Id fieri debuisse ex Levit. 1.8. docent

Magistri: sed viderint, an bene." Ungefähr ebenso Otho s.v.

sacrificia, S. 558.

286. Hinsichtlich des Feuers, welches auf dem Brand-

opferaltare brannte, sind einige Bemerkungen umsomehr nöthig,

da nicht nur gelegentlich ein heiliges von einem ,,fremden"

Feuer unterschieden wird, sondern (nach Levit. X, 10.) sogar

zwei Söhne Aarons auf ausserordentliche Weise plötzlich von

rächenden Feuerflammen getödtet wurden, einzig darum, weil

sie statt des heiligen, ein ,,fremdes" Feuer zum Rauchwerk

verwendet hatten.

Was wir unter dem heiligen Altarfeuer zu verstehen

haben, welchem das ,.fremde" entgegengesetzt wird, erhellt

aus folgenden Stellen. Genes. VIII. 21. Beim Opfer Noe's

fällt Feuer vom Himmel und verzehrt die Oblation. Ebenso

bei einem Opfer Davids, 1 Chron. 21, 26.; Elias', 3 (1) Kön.

18, 38.; Salomo's, 2 Chron. 7, 1.

Daraus erklärt sich die Aeusserung der Genesis (IV. 4.)

über das Opfer Abels, welches Gott anblickte, das heisst durch

ein blitzartiges Phänomen verzehren Hess.

Eine ähnliche feurige Manifestation des göttlichen Wohl-

gefa^ens fand auch bei dem ersten Opfer Aarons, an dessen

Darbringung auch Moses Theil nahm, statt. (Levit. IX. 24.)

So brannte ein heiliges Feuer auf dem Altar; indem die

a) Sebachim, C. VIII. §. 4, 5.
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beiden jungen Priester Nadab und Abihu, statt von diesem

Feuer zu nehmen, vielmehr an irgend einem Heerde der Zelte

das Eauchopfer anzündeten , brachten sie „fremdes" Feuer ins

Heiligthum. Es war natürlich, dass man das einmal wunder-

bar angezündete Feuer wenigstens von Salomo an zu erhalten

suchte.

287. Nach dem zweiten Buche der Makkabäer (2 Makk.

I. 29., vgl. IL 8.) hatte man die Vorsicht, vor der Zerstörung

Jerusalems von diesem heiligen Feuer einen Theil in einer

Cisterne zu verbergen.

Als die Exulanten heimgekehrt und Nehemias den Cultus

wieder hergestellt hatte, sei dieses heilige Feuer, freilich in

seltsamer Gestalt, wieder aufgefunden worden. (Das. IL 21 ff.)^^^)

So konnte man ein heiliges Feuer bis zur zweiten Zer-

störung des Tempels aufbewahren.

Es brannte nach den Kabbinen in drei Heerdeu auf dem

grossen Brandopferaltar (Mischnah, Joma IV. 6., wo indess

R. Juda nur von zwei Heerden weiss, vgl. Tamid IL 4,).

Dass man sich Mühe gab, das auf wunderbare Weise

angezündete Feuer fort und fort zu erhalten, ist natürlich.

Dieser Annahme entspricht das Gesetz Levit. VI. 13.: Ignis

est ille perpetuus qui nunquam deficiet in altari.

Offenbar war aber zur Zeit Salomo's das mosaische Feuer

nicht mehr erhalten. (Vgl. Talmud bab. Sebachim f. 71. b.)

„Das Feuer, welches in den Tagen Mosis vom Himmel fiel,

verschwand nicht vom ehernen Altar, bis in den Tagen Salo-

mo's, und das Feuer, welches in den Tagen Salomo's vom

Himmel fiel, verschwand nicht, bis Manasses kam und es ent-

fernte."

Das lässt sich cum grano salis annehmen; dagegen muss

als eine verspätete Reflexion betrachtet werden, was im Tal-

243) Nach Talmud bab. Joma f. 21. b. war der zweite Tempel vom
ersten dadurch unterschieden, dass dem zweiten das heilige Feuer fehlte.
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mud bab. Joma f. 21 b. vorkommt: „Fünf Dinge wurden vom

Feuer des Holzstosses gesagt, nämlich es lege sich wie der

Löwe O'n^^iD niilD"))» es sei hell wie die Sonne, es sei

darin etwas Palpables {\!j!2D (13 ^*'))^ es verzehre Nasses

wie Trockenes, es lasse keinen Kauch aufsteigen. Denn wir

haben (bereits früher) die Meinung ausgesprochen über das

ordinäre Feuer (C0?irO)» dass es den Eauch verursache." . .

.

Es wäre demnach ausser dem heiligen ein gewöhnliches Feuer

auf dem Altare unterhalten worden und während das gewöhn-

liche Feuer Rauch zu erzeugen pflegte, hätte das heilige rauch-

los gebrannt, *'^^')

288. Dass übrigens nicht jedes Opfer ganz dem heiligen

Feuer übergeben, sondern zum Theil in gewöhnlichem Feuer

verbrannt wurde, ist richtig. Diess geschah aber dann nicht

auf dem Altare.

In der Stelle Levit. VI. 30. wird die allgemeine Regel

für diese Art des Verbrennens aufgestellt: Hostia, quae caedi-

tur pro peccato, cujus sanguis infertur in Tabernaculum testi-

monii ad expiandum in sanctuario, non comedatur, sed combu-

retur igni.

Ein solches Opferthier wurde ganz mit Haut und Haar,

an einen anständigen Ort ausserhalb des Lagers beim Zuge

durch die Wüste, später ausserhalb des Tempels gebracht und

dort auf einem Holzstoss zu Asche verbrannt. Vielleicht rührt

ein Theil der beträchtlichen Aschenhaufen, die man vor den

Thoren Jerusalems gegen Norden zu findet '^^^), von solchen

Opferthieren her. (Man vergleiche Lev. IV. 12.) Einen eigenen

244) Man vergleiche über das Opferfeuer die Abhandlung des jun-

gem Buxtorf (Joannes), Exercitationes, und Smits, Exod. t. II.

p. CCCXVIII ff.

245) Heber die von Lieb ig angestellte Untersuchung der von

Dr. Roth eingesandten Probe s. Sepp, Jerusalem. I. 250. Vgl. Tob 1er,

Topogr. IL 14.
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Platz hatte das später zu besprechende Opfer der rothen Kuh,

welche nicht nur ausserhalb des Tempels (auf dem Oelberge)

verbrannt, sondern auch geschlachtet wurde. (Num. XIX.)

289. Ausser diesen Fällen sind noch andere zu bemerken,

in welchen Opferfleisch, oder ganze Opferthiere ausserhalb des

Altares verbrannt wurden; es kam nämlich nicht selten vor,

dass ein Stück oder ein ganzes Opferthier nach der Schlach-

tung für untauglich erkannt wurde; das musste nun theils

im Vorhofe neben dem Altare, theils auf einem entferntem

Platze des Tempelberges, wahrscheinlich gegen die Burg An-

tonia hin, gewöhnlichem Feuer übergeben werden. (Vgl. Se-

bachim c. XII. §. 5., wo W'^n D'^D und rH^^n r\^2 unter-

schieden wird.)"^)

Ueber die verunreinigende Wirkung jener Opfer, die ausser-

halb des Tempels verbrannt wurden (nach Levit. 16, 27.), wird

später, im Abschnitte über die levitische Reinigung das Nöthige

beigebracht werden. (Vgl. Hebr. XIII. 12.)

IX. Das Brandopfer.

290. Unter den besondern Arten des blutigen Opfers

steht dasjenige obenan, welches im Hebräischen rh)V (ölah)
T

heisst und seit geraumer Zeit im Deutschen „Brandopfer"'^'*')

genannt wird. Weder dieser deutsche, noch der ursprüngliche

246) Maimonides sagt zu dieser Stelle der Mischnah bei Smits

p. 433: Combustionis loci sunt tres. Eorum primus est Atrium Tempil;

illic enim Sacra reprobra comburenda sunt et ablegmina sacrorum levium

aut minus sanctorum, quae reprobra facta sunt: item juvenci et hirci,

qui comburuntur, quibus aliquid reprobri acciderit, tarn ante, quam post

sparsionem sanguinis. Secundus comburendi locus est mons Tempil

;

ibique juvenci hircique comburuntur, dum eis labes accidebat, post-

quam ex Atrio erant edueti. Locus iste vocatur Bira. Tertius combu-

rendi locus vocatur locus cineris
,

qui extra totam civitatem sanctam

Situs est.

247) Die deutsche Bezeichnung „Brandopfer" oder „prantopher" ist

viel älter als Luther. S. Graff, Sprachschatz. L S. 182,
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hebräische Ausdruck ist sehr bezeichnend, denn letzterer heisst:

,,das Aufsteigende", so dass er auch den Gedanken bezeichnen

kann: „das, was vom Herzen aufsteigt". Geeigneter wäre

b'^^2' i,Kalil, das Ganze" mit r\^1^ verbunden, wie es 1 Sam.

7, 9. vorkommt: ^*>^^ nblV- ^das ganze Brandopfer." Da-

von ist das griechische Holocaustum (oXoxavaca), die Ueber-

tragung. Die Vulgata hat wohl gethan, diese Bezeichnung im

Lateinischen beizubehalten. Das Wesentliche vom Ritus dieser

Opfergattung bestand im folgenden.

291. Es wurde hiezu immer ein männliches Thier ge-

wählt. Das Blut wurde rings um den Altar gesprengt (7^

2^DD riDTfDili Lev. I. 5. ll.J Die Haut gehörte dem Prie-

ster (Lev. 7, 8.J, der sie jedoch nicht selbst abzog. Diese

Bestimmung entspricht einer wiederholten ßegel, die auf einer

punischen Oi>fertafel vorkommt, auf welcher es mehrmals heisst:

D^rOt^ n"iy, ndie Haut den Priestern"."^)

Das Fleisch des Opferthieres, gehörig zerlegt und gereinigt,

kam ganz auf den Altar (mit Ausnahme des Hüftmuskels,

r\*\ü:ir\ T-I, s. Geues. 32, 33.).

Mit dem Brandopfer war ein entsprechendes Speis- und

Trankopfer verbunden. ")

Dieses Opfer war unter allen das gewöhnlichste. Bei

keinem Feste fehlte es, das tägliche Opfer CI^Dn) war ein
* T

Brandopfer.

292. Wenn fromme Heiden für sich in Jerusalem ein

248) Nach der Opfertafel von Marseille, Zeile 3, 6, 8, 10, gehörte

bei den phönizischen Opfern die Haut dem nDTH t'JJ2) d. h. der Person,

die für sich durch die Priester ein Opfer bringen Hess. Nach der kar-

thagischen Opfertafel, Zeile 2, 3, 4, 5 (s. Sitzungsberichte der k. bayer.

Akademie. 1863. I. S. 30), gehörte die Haut den Priestern. Es scheint

demnach in Karthago ein anderer Ritus geherrscht zu haben, als in

Massilia.

a) Ueber diese Speis- und Trankopfer für die Holokauste und für

die Friedopfer s. unten C. XIV.

llaneberg-, religiüse Altertbümer der Bibel. 26
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Opfer bringen liessen, so war es ebenfalls ein Holokaust.

Philo erwähnt, dass Kaiser Augustus für sich täglich zwei

Lämmer und einen Stier als Holokanst darbringen Hess (Ed.

Francof. p. 1036). Philo fügt bei, dieser Gebrauch dauere

zu seiner Zeit noch fort. Nach Josephus wurde unter Nero

durch Zureden des Eleazar, Sohnes von Ananias, der Beschluss

gefasst, von nun an kein Geschenk {ööjqoj') oder Opfer von

einem Heiden anzunehmen. (Bell. IL 17. 2.) Das war das

Signal zum Krieg. "^)

X. Das Friedopfer.

293. Das Friedopfer unterschied sich vom Brandopfer

dadurch, dass nur ein ganz geringer Theil vom Körper des

Thieres auf den Alta*r kam. Der Name dieser Opfergattung

(üb\^^ Arnos V. 22.) '^•^") kann von schillern, zahlen, entrichten,

oder von schalom, Friede, abgeleitet werden. Die Vulgata

scheint an der angeführten Stelle von Arnos, an die erstere

Ableitung zu denken (vota pinguium); die LXX. hält hier

und sonst offenbar die zweite Ableitung fest: aboiriqioy. Auch

die Vulgata hält sich in der Hauptstelle (Levit. C. III.) an

diese Deutung, indem sie hostia pacificorum hat. Diese

Auffassung verdient in Eücksicht auf den Ritus, in welchem

nur eine geringe Hinweisung auf Schuld vorkommt und wegen

des ümstandes, dass in den freudigen Opfermahlzeiten eine Art

von religiösem Friedensstand sich darstellt, den Vorzug. Wir

nennen daher diese Opfer: Friedopfer.

249) Ygl. Contra Apionem 1. II. 6. Facimus auteni pro eis con-

tinua sacrificia; et non solum quotidianis diebus ex impensa communi
omnium Judaeorum talia celebramus : verum cum nuUas alias hostias ex

communi, neque pro filiis peragamus, solis imperatoribus hunc honorem

praecipuum pariter exhibemus, quem hominum nulli persolvimus.

250) Sonst immer im Plural n^'Ch]^/ HDI« Verschiedene Deutungen

des Namens U^Wi pacificum, s. bei Sifra, Ugolino. 14, p. 098.
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Man muss bei ihnen solche Klassen unterscheiden, welche

für bestimmte Fälle vorgeschrieben waren und solche, die

man aus freien Stücken, oder in Folge eines Gelübdes brachte.

Die erstere scheint das Gesetz „Dankopfer" (nTin) zu nennen

(Levit. VII. 12.), während die letztern jedenfalls (VII. V. 16.

n^lJ und TIJ) mit dem Namen Freiwilligkeit und Gelübde

bezeichnet werden. Es mag indess sein, dass die Bezeichnung

„Daukopfer" (HTin) ^.uch die freiwilligen einschliessen kann,
T

so dass dieser Name mit Friedopfer synonym wäre. Anderer-

seits kann (HDlJ » "1"IJ) voluntarium, ex voto, auch auf Brand-
T T ;

Opfer gehen. (Sifra, Ugol. 14. S. 615.)

294. Die Sache selbst ist hier vollkommen klar, wenn

auch in den Namen eine gewisse Dehnbarkeit herrscht.

Es gab gesetzlich bestimmte, angelobte und rein frei-

willige Friedopfer.

Die letztern konnten nie von einer ganzen Gemeinde, son-

dern nur von Einzelnen gebracht werden. (Sifra 1. c. S. 699.

Vgl. S. 615.)

Alle Arten von Friedopfern waren darin gleich, dass nur

die Fetttheile auf dem Brandopferalter verl)rannt wurden.

(Levit. III. 3 if. werden die einzelnen Theile: Fett an den

Gedärmen, Nieren, Leberlappen u. s. w. genau bestimmt.)

Die Haut gehörte Demjenigen, für welchen das Opfer

gebracht wurde. (Sifra, üg. XIV. p. 697.)

Das Blut wurde rings um den Altar gesprengt. (Levit.

m. 2.)2'^')

295. Von jedem dieser Opfer erhielten die Priester das

Brust- und das rechte Schulterstück. (J^D^"^ pW i
armus dex-

ter und HTil, pectusculum. Levit. VII. 30 ff.) Diese Opfer-

gabe wurde dem Priester mit der Ceremonie des Hebens

251) Maimonides (Maaseh ha korbanoth. C. V. §. C) bemerkt,

dass die Blutsprengung bei dem Brand-, Fried- und Scliuldopfer ganz

gleich sei.

26*
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( n^i^'Tnri) ^^^ des Webens (HD^Jn) übergeben. Das „Weben"

wird insbesondere auf die Brust, das „Heben" auf das Schulter-

stück bezogen (das. V. 34).

Die Priester konnten diese (Jpfergaben nicht bloss im

Tempel, sondern auch zu Hause, doch jedenfalls in Jerusalem

verzehren. Es durften an diesem Mahle auch die Frauen und

Töchter, ja auch gekaufte, oder im Hause geborene Knechte

und Mägde Theil nehmen. Hatte aber eine Priestertochter

einen Fremden, d. i. einen Nichtpriester geheirathet, so durfte

sie nicht mitessen. Levit. XXII. 11 ff. Die mit den Fried-

opfern verbundene Minchah wurde immer den Priestern über-

lassen. Levit. 7, 14. Num. 6, 19. 20. Smits n. 775. (Es

gab auch freiwillige Friedopfer von Privatpersonen ohne Min-

chah. Maim. maaseh ha korb. C. IX. §. 5.) Soweit waren alle

Friedopfer gleich.

296. Bei den Friedopfern von Privatpersonen war ferner

das allgemein, dass das Opferfleisch von den Betheiligten —
nach Abzug der Fetttheile und der Gabe an die Priester —
zu einer Mahlzeit verwendet werden konnte. Darin unterschied

sich aber ein freiwilliges, von einem pflichtschuldigen Opfer,

dass vom erstem das Fleisch auch noch am nächsten Tage —
nicht weiter — genossen werden durfte. Das Fleisch des

Pflichtopfers musste am Tage der Darbringung gegessen, oder

verbrannt werden. (Levit. VII. 15 ff'. Vgl. Sifra bei ügolino

XIV. p. 807 ff. Maimonides, maaseh ha korbanoth. C.X. §. 6 ff.)

Woher Reland (III. C. 5. §. 6.) die Angabe schöpfte, dass

Laien, die ihr Opfermahl im Vorhofe des Tempels halten

wollten, Wein dabei trinken durften, während den Priestern

solches verboten war, weiss ich nicht. Dass bei dem Fried-

opfer des einzelnen Israeliten die Handauflegung vorkam, sagt

die Schrift ausdrücklich. (Levit. III. 2.) Galt das Opfer dem

ganzen Volke, so blieb nach den ßabbinen (s. Smits, proleg.

in Levit. n. 459 f. und 772) die Handauflegung weg.

Bei diesen öffentlichen Friedensopfern konnte natürlich
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nicht der Darbringer, welcher eben das Volk war, eine Mahl-

zeit halten. Hier traten die Priester an seine Stelle. Sie

genossen das Fleisch von dieser Gattung der Friedopfer ganz

so, wie jenes der Sündopfer als Allerheiligstes im Tempel.

(Maimon. m. ha korbanoth C. X. §. 3.) Regelmässig gab es

nur Ein solches öffentliches Opfer, nämlich am Pfingstfest wur-

den zwei männliche Lämmer als Schelem geopfert. Levit. 23, 19.

Ausserordentlicher Weise gab es solche Opfer bei grossen

Feierlichkeiten, wie bei der ersten Schliessung des Bundes

(Exod. 24, 5.); bei der Einführung der Bundeslade auf Sion

(2 Sam. 6, 17.); bei der Tempelweihe (1 Kön. 8, 63.); bei

einer ungewöhnlichen Osterfeier unter König Ezechias (2 Chron.

30, 22. Vgl. 29, 31.)

297. Der einzelne Israelit bewahrte bis auf die letzte Zeit-

die Gewohnheit, besonders an Festzeiten freiwillige Friedopfer

schlachten zu lassen, welche den Namen Chagigah (ru^ju),

Festopfer, erhielten. Die Schammäauer stellten als Grundsatz

auf, der Israelit müsse auf das Erscheinen bei einem Wall-

fahrtsfest wenigstens zwei Meah {r\]^t2) Silber (d. i. etwa

sieben Kreuzer, oder zwei Silbergroschen), zu den Fest- oder

Friedensopfern (TO^Jin) wenigstens ein Meah (nach Diss o'^'/aa

Kreuzer) aufwenden. Die Hillelianer kehrten die Bestimmung

um (Mischnah, Chagigah I. §. 2). Man sieht hieraus, dass

ganze Gruppen von Personen zusammensteuerten, um ihre Fest-

opfer zu bestreiten.

„AVenn Jemand viele Essende — eine starke Familie —
hat und nur ein geringes Vermögen, der bringt viele Fried-

opfer und wenig Brandopfer; wer viel Vermögen und wenig

Esser hat, der bringt viele Brandopfer und wenig Friedopfer."

(Das. §. 5.)

298. Da das Gesetz vorschrieb, dass nach Abzug der

wichtigsten Abgaben ein Zehntel des ganzen Ertrages zu Opfer-

mahlzeiten verwendet werden sollte, so entledigte man sich

der Pflicht, die das Gesetz vorschrieb (Deut. 14, 26.) und
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jener, welche das Herkommen sanctionirte, dadurch, dass man

an Festzeiten eine bestimmte Zahl Friedopfer schlachten Hess.

Obwohl nach der Mischnah (Chagigah I. 3.) nicht erlaubt war,

die Brandopfer, die man an den Festtagen bringen Hess, von

Zehnten zu nehmen, konnte man doch die Friedopfer dazu

verwenden.

Das war das epulari coram Domino (s. Deuter. XII. 12.

XIV. 26.)

XI. Das Sündopfer.

299. Das Siindopfer führt den gleichen Namen, wie die

Sünde Chattäth (n^sDZ'n), ein Umstand, welcher die innige

Beziehung dieser Cultushaudlung zu gewissen A'ergehungen

deutlich genug zu erkennen giebt. Diese Gattung von Opfern

war indess niclit bloss für notorische Vergehen, sondern auch

für gewisse Zustände angeordnet und fand an bestimmten Fest-

zeiten für das ganze Volk , offenbar in der stillschweigenden

Voraussetzung statt, dass es an einer bestimmten Zahl von

üebertretungen nie fehle Die einzelnen Fälle, für welche das

Gesetz ein Sündopfer vorschreibt, lassen sich in folgender

Weise gruppiren.

300. I. Bleibende Fälle, die zu bestimmten Zeiten ein-

treten.

1) An den Neumonden. (Num. 28, 15.)

2) Am Paschafest. (Num. 28, 22.)

3) An Pfingsten. (Num. 28, 30.)

4) Am Neujahrstag. (Num. 29, 5.)

5) Am Versöhnungstag. (Num. 29, 11. Levit. 16, 5.)

In diesen Fällen wurde das Opfer für das ganze Volk

gebracht. Es war allemal ein Ziegenbock.

301. II. Unvorhersehbare Fälle, welche an keine bestimmte

Zeit gebunden waren.

a) Ohne persönliche Schuld:
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1) Bei der Reinigung der Wöchnerin (Levit. 12, 6. 8.)

eine junge Taube oder Turteltaube, welche nicht mit

dem Substitutionsopfer verwechselt werden darf, welches

nach Levit. XII, 8. für das Opfer eines Lammes bei

dergleichen Gelegenheiten gebracht werden konnte.

2) Bei der Keinigung des Aussätzigen war neben einem

Holokaust ein Sündopfer vorgeschrieben. (Levit. 14, 19.)

Von den zwei Tauben, die als Ersatz hiefür von einem

Armen gebracht werden durften, wurde die eine als

Sündopfer dargebracht. (Das. V. 22.)

3) Bei der Reinigung eines Eiterflüssigen werden zwei

Tauben geopfert, wovon die eine Holokaust, die andere

Sündopfer war. (Levit. XV. 15.)

4) So ist's auch bei der blutflüssigen Frau. (Das. V. 29.)

5) Der Nasiräer bringt ausser andern Opfern am Schlüsse

seiner Gelübdezeit ein einjähriges Schaf als SüudOpfer.

(Num. 6, 14.)

6j Hat sich der Nasiräer durch Berührung einer Leiche

verunreinigt, so bringt er (wie es in den Fällen Nr. 3

und 4 geschah I zwei Tauben, wovon die eine Holokaust,

die andere Sündopfer ist. (Num. 6, 10.)

302. b) ]\Iit persönlicher, wenn auch nicht immer bewuss-

ter Verschuldung:

D Wenn ein Priester aus Versehen ein Gebot Gottes

übertrat, so opferte er zur Sühne einen jungen fehler-

freien Stier (Levit. 4, 4.), dem er die Hände auflegte.

2) Das gleiche Opfer war vorgeschrieben, wenn „der gan-

zen Gemeinde Israels" etwas ähnliches begegnet war.

(Levit. 4, 14 ff.) Die ,,Aeltesten des Volkes" legten

hier dem Opfer die Hände auf.

3) Ein Stamm- oder Familienhaupt (^^^ti^J) brachte in

- diesem Falle einen Ziegenbock. (Levit. 4, 23.)

4) Der einzelne Laie sühnte sein Vergehen durch eine

Ziege. (Levit. 4, 28.)
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5) Hatte Jemand bei einer gerichtlichen Mahnung, über

Geschehenes oder Gehörtes ein eidliches Zeugniss ab-

zulegen, Unwissenheit vorgeschützt (Levit. 5, 1); oder

6) hatte Jemand unwissentlich Unreines berührt (Levit.

5, 2.); oder endlich

7) aus Uebereilung ein Gelübde mit Schwur bestätigt, das

er zu lösen vergass (Levit. 5, 4.), so brachte er eine

Schafmutter, oder zwei Tauben. (Levit. 5, 6.)

303. Sämmtliche Sündopfer zerfallen in liturgischer Hin-

sicht in zwei Klassen:

L solche, deren Blut im Heiligthum gesprengt und deren

Fleisch ausserhalb des Tempels verbrannt wurde;

IL solche, deren Blut nur am Brandopferaltare gesprengt,

und deren Fleisch (mit Ausnahme der Fettstücke) von

den Priestern verzehrt wurde.

Die beiden Gattungen können durch die Beachtung eines

doppelten Gegensatzes auf doppelte Art unterschieden werden.

In der Mischnah ist vorherrschend der Gegensatz von solchen

Sündopfern, welche genossen werden (J^^ID^JJ), und solchen,

welche verbrannt werden, beobachtet. (Tr. Sebachim. C. V. ff.)

Maimonides hat in seiner Darstellung (Maaseh korbanoth

C. V. §. 7—11) und in einer speculativen Beleuchtung der

Opfer (Moreh Nebuchim IIL C. 46. ed. Sulzb. f. 72. a u. b.)

diesen Unterschied vorzugsweise beachtet. Ihm folgend theilt

Eeland--^^) die Sündopfer: quaedam sacrificia piacularia co-

medebantur a Sacerdotibus, quaedam comburebantur. Nimmt

man auf das Moment des Blutsprengens Rücksicht, so lassen

sich innere (HI^'P^JS) und äussere (HUlli^l) Diit der Ge-

marah bab. unterscheiden (Tract. Sebachim f. 14. a. f. 4. b.).

Die Innern Sündopfer sind jene, deren Blut ins Heilige, oder

252) Ant. 1. III. c.Y. §. 6. Bahr (II. 8.359) irrt, wenn er Reland

als Gewährsmann für die Unterscheidung von „sacrificia interiora et ex-

teriora" anführt.
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gar in's Allerheiligste getragen und dort gesprengt wird ; die

äussern jene, deren Blut an den Brandopferaltar gespritzt wird.

Die Mischnah (Tract. Sebachim C. XL §.1) stellt einmal die

innern (H^'^w^jC) den zum Opfermahle bestimmten (H'/D^^J)

entgegen.

Die Unterscheidung von innern und äussern Sündopfern

ist für uns leichter zu handhaben.

304. Zu den innern Sündopfern gehörten jene, welche

sich auf die wichtigsten Fälle bezogen: Vor allem die Opfer

am Versöhnungstage, sowohl der Bock für das Volk, als der

Stier für den Priester; dann das Opfer für eine Schuld, der

Gemeinde Israels und für eine Schuld des Hohen Priesters.

Das Blut dieser Thiere wurde an die Hörner des innern Al-

tares gestrichen und an den Vorhang gesprengt. Bei den bei-

den zuerst genannten wurde es am Versölmungstage auch ins

Allerheiligste gebracht.

Die Fettstücke dieser Opfer wurden dem Feuer des Brand-

opferaltares übergeben, das Fleisch aber ausserhalb des Lagers,

und seit der Erbauung des Tempels, ausserhalb Jerusalems

verbrannt. Die Einzelvorschrift: ,,Pellem vero et omnes car-

nes cum capite et pedibus et iutestinis et fimo et reliquo cor-

pore efferet extra castra in locum mundum, ubi cineres eft'undi

solent, incendetque ea super lignorum struem, quae in loco

efi'usorum cinerum cremabuntur" (Levit. 4, 11.) gilt von allen

innern Sündupfern. Nach den Rabbinen (s. Maimonides,

maaseh ha korbanoth. C. VII. §. 3 ff.) wurden solche Opfer,

bei welchen ein Defekt vorgekommen war, theils im innern,

theils im äussern Vorhofe verbrannt. *''*)

253) Er nennt den Ort ausserhalb Jerusalems, an welchem die

richtig dargebrachten Sündopfer verbrannt wurden, jli'"ri 11^2. Viel-

leicht rühren die Asclienhügel nördlich von Jerusalem, welche jedenfalls

nach Liebigs Analyse thierische Substanzen enthalten, von den Sünd-

opfern her. Möglich, dass auch die Asche der Brandopfer dorthin ge-

tragen wurde. Vgl. oben Anm. 245.
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Von den übrigen Sündopfern wurde das Fleisch — mit

Abzug der Fettstücke, welche auf den Brandopferaltar kamen

— von den Priestern im Tempel genossen und zwar nur von

Männern. (Levit. VI. 22.) Diese Art von Opferspeise wurde,

wie noch neun andere"), als Allerheiligstes betrachtet.*')

305. Das Blut der äussern Süudopfer wurde an den

äussern Altar gesprengt und zwar in der Art, dass der Prie-

ster den Zeigefinger der rechten Hand eintauchte und damit

die vier Hörner des Altares bestrich. Das übrige wurde an

der südlichen Wand des Altares ausgegossen. (Levit. 4, 33.

Vgl. Maimonides, maaseh ha korbanoth. C. V. §.7.)

Die Sündopfer, welche aus Tauben bestanden, wurden

ganz von den Priestern, als Allerheiligstes, genossen. Nur

das Blut kam an den Altar. War der Kopf so abgekneipt,

dass er noch am Leibe hing, so wurde ein Theil des Blutes

an die Wand des Altares gespritzt, das übrige floss auf den

Boden.^"-")

Der Ritus, die Veranlassung und der Zweck des Sünd-

opfers ist so eng mit dem Ascham- oder Schuldopfer verbun-

den, dass ersteres nur durch eine Verständigung über das

letztere vollkommen verständlich wird, und umgekehrt.

XU. Das Sclmldopfoi'.

306. Das Schuldopfer (hebräisch Qt^/^^? Ascham) muss
TT

sich, wie schon der Name ausspricht, auf stärkere Ueber-

tretungen bezogen haben, als das eben besprochene Sündopfer.

a) Reland zählt (S. 174) nacli Chullin 133. b. und Challah, Je-

rusalem, 60. b. vierundzwanzig Gaben des Priestertliums auf, darunter

kommen zehn im Tempel zu verzehrende vor.

bj C^W^p \tnp, Levit. 6, 22. Vgl. Matth. 7, 0. /u^ dtDrs t6

uyioy Tolg xvai.

254) Mischnah sebachim C. VI. §. 4. Im folgenden Paragraph wird

in der Mischnah der Unterschied des Verfahrens bei einem zum Brand-

opfer bestimmten Vogel angegeben.
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Betrachtet man das Verhältniss beider Opfer nach Veranlas-

sung und Zweck, so zeigt sich der Unterschied als sehr be-

deutend; berücksichtigt man aber den Ritus, so schien sich

eine solche Aehnlichkeit zu ergeben, dass mehrere Archäologen

volle Gleichheit annahmen. ^'^) Für die Annahme einer sol-

chen Gleichheit war nun allerdings die Stelle Levit. VII, 7.,

welche Bahr und zum Theil Smits in Anspruch nimmt,

scheinbar sehr günstig: Sicut pro peccato ofifertur hostia, ita

et pro delicto; utriusque lex una erit, ad sacerdotem, qui eam

obtulerit, pertinebit. Indess wird „das gemeinschaftliche Ge-

setz" nach dem Schlüsse nur darauf hinweisen, dass, wie beim

äussern Sündopfer, so auch beim Ascham das Ganze, mit

Ausnahme der Fetttheile, dem Priester gehört.

307. Aus den uns bekannten Umständen der Darbringung

geht aber jedenfalls eine grosse rituelle Aehnlichkeit hervor.

Die Priester genossen diese Opfer, wie die äussern Sündopfer,

als „Ganz Heiliges" (D^'^ID '^"Ipj an heiliger Stätte.

(Maimon., Jad Chasakah, korbanoth. C. I. §. 17. ed. Berl. t.VI.

f. 39.) Es fehlte bei dieser Opfergattung, wie bei der vor-

hergehenden, die unblutige Beigabe und die Libation. Ferner

konnte weder das eine, noch das andere in Folge eines Ge-

lübdes, oder aus freiwilligem Entschlüsse (als 11J oder HDU)
gebracht werden , sondern einzig in den vom Gesetze vorge-

schriebenen Fällen, w^ährend man Brandopfer als Gelöbniss

oder aus freier Andacht brachte. (Maimonides, Jad, korbanoth.

C. XIV. §. 1 ff. ed. Berlin, f. 53. und Vorrede zu Sebachim,

citirt bei Smits, Prolegom. in Levit. p. 471 f. Nemo sacrifi-

cium pro peccato aut pro delicto voto nuncupare rite potest,

suave ipsius sponte dare. Sola enim holocausta et sacra paci-

fica, voto aut voluntate rite fiebant.) Verschieden waren indess

255) Calraet nalim die Sund- und Schuldopfer geradezu als Eine

Gattung und zählt daher nur drei Arten von blutigen Opfern. Diction.

s. V. sacrifice.
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beide Opfergattungen hinsichtlich des Materials; während zum

Sündopfer männliche und weibliche Thiere zugelassen wurden

und zwar von Kindern, Schafen und Ziegen, nahm man zum

Aschara in der Regel nur den Widder (Smits 1. c. S. 508).

Doch in dem Falle Levit. V, 4. wird ein weibliches Lamm

zum Opfer bestimmt.

Die besondern Cereraonien des dringlichen Sühneverlan-

gens, welches sich bei mehreren Sündopfern durch Besprengung

des innern, goldenen Altares, des Vorhanges, oder gar der

Bundeslade darstellte, fiel beim Ascham weg. Keine Spur

davon in der Schrift und bei den Rabbinen, (Vgl. Maimo-

nides, Jad, korb. C. IX. §. 1.)

308. Der wichtigste Unterschied lag in den Veranlassun-

gen, wegen welcher eben ein Aschara gebracht werden musste.

lieber diese herrscht nun bei den Archäologen grosse Uneinig-

keit. (Vgl. die ausführliche Erörterung bei Smits, proleg. in

Levit. L p. 490 — 507, und Bahr, Symbolik d. M. C. IL

S. 401 ff.) Die Sache scheint aber nicht so gar dunkel, wenn

folgendes festgehalten wird. I. Es gab ganz bestimmte, vom

Gesetze bezeichnete Fälle, in welchen ein Ascham gebracht

werden musste: 1) Levit. 5, 15 f.; 2) Levit. 19, 20—22.;

3) Num. 6, 9—12.; 4) Levit. 6, 1 — 7.; 5) Levit. 5, 4.

(5) Levit. 14, 12. 21. Die Fälle 3 und 6 schliessen keine

moralische Schuld in sich, indem sie sich auf die Beendigung

des Nasiräats und die Freisprechung vom Aussatz beziehen.

In den übrigen Fällen ist die Veranlassung eine bestimmte

Schuld: 1) Vergreifung am Heiligen, d. h. Verwendung von

Geweihtem zu gewöhnlicher Nutzniessung ; 2) fleischlicher Um-

gang mit einer Sklavin; 4) Verläugnung eines Depositums;

5) Unvorsichtiger Schwur.

IL Diesen bestimmten Fällen fügt das Gesetz die allge-

meine Regel bei: ,,Anima si peccaverit per iguorantiam, fecerit-

que unum ex his quae Domini lege prohibentur, et peccati rea

intellexerit iniquitatem suam, offeret arietem immaculatum
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de gregibus sacerdoti^' (;rC~"'^^J Ci^'^^ "^2"!^?' Levit.

V. 17 fl-.j.

309. Nach dieser Stelle würde jedesmal ein Ascham dann

gebracht worden sein, wenn Jemand unwissentlich sündigte,

später aber den hrthum erkannte. Es wäre also von dem

Gewissen des Einzelnen abgehangen, die Verpflichtung zu einem

solchen Opfer anzuerkennen. Damit hängt es zusammen, wenn

Josephus sagt, es sei das Ascham (der Widderj von Jenem

gebracht worden, der durch das eigene Gewissen zur Aner-

kennung einer Schuld getrieben wurde, ohne von .Jemand

äusserlich angeklagt, oder überführt zu sein.-"^*')

Mit dieser Bestimmung lässt sich die Angabe der Misch-

nah vereinigen, dass sechsunddreissig Gattungen von Vergeh-

ungen, worauf eigentlich die stille Kache Gottes lag, durch

ein Ascham, theilweise durch ein Sündopfer, gesühnt werden

konnten und sollten.

Unter diesen sechsunddreissig Vergehungen sind die gröss-

ten Verbrechen, wie Blutschande, unnatürliche Laster neben

rituellen Uebertretungen aufgeführt. Da auf mehreren derselben

die Todesstrafe stand, so kann nicht von notorischen, sondern

nur von geheimen Vergehen hier die Kede sein.") Wer eines

dieser Gebote übertreten und dabei sein Gewissen eingeschlä-

fert hatte, die.ses aber später aufwachen fühlte, ohne vor Ge-

richt gezogen zu sein, opferte einen Widder. Dass neben den

enormsten Vergehen auch rituelle Versehen mit berücksichtigt

waren, machte die Sache praktisch durchführbar. Wenn die

Darbringung eines Aschamopfers nur auf geheime Blutschande

oder ähnliche Verbrechen hingewiesen hätte, so würde wohl

•266) Antiq. III. C. IX. §.3. Tauchnit t. II. p. 18(1. '0 de üuuQtwv

fxkv, kuvTiJJ de avfiiöiog x«t f^tjösycc i/wf loi/ ekey^ofzt: , xQtdi^ d^vct,

toi vöuov xovto xeXevovioSi ov z« x(je« xiau rö leooi^ ufxoiojs (wie bei

den SündopfernJ ol te^eis uv^rjfxeQov olxovvuci.

a) Notorisch war ein Vergehen, wenn Zeugen bestätigen konnten,

dass der Sünder vor der That gewarnt worden war.
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Niemand dem Drange des Gewissens gefolgt sein. Immerhin

war dieses Aschamopfer oft genug mit gewiss sehr ernsten

und empfindlichen Regungen des Gewissens im Zusammen-

hange. Wäre übrigens das Blut dieser Opfer auch auf die

Betheiligten gesprengt worden, sie konnten die volle Befriedi-

gung nicht finden, bis Derjenige sein Schuldopfer brachte, den

Johannes ,,das Lamm Gottes, welches hinweg nimmt die Sün-

den der Welt", nennt und von welchem Isaias sagt: „Iste as-

perget'') gentes multas {^1^) . . . Vere languores nostros ipse

tulit. (52, 15. 53, 4.)

310. Mit der Ungewissheit der wirklichen Versöhnung

hatte übrigens die Unterscheidung von ^^'Hl ü\D^ u^^cl Qti;^
> — — T T T T

^pn nichts zu schaffen. Der erstere Ausdruck bezieht sich
T

auf die vom Gesetze bestimmt angeordneten Fälle (vaddai,

„gewiss"), der zweite auf die vom Gesetze nur im Allge-

meinen, also unbestimmt bezeichneten Fälle OPH, suspensus,

bedingt, ungewiss). Der AusJruck ^I^H Ü*\l)^ konamt schon in

der Mischnah (Kerithüth C. I. §. 2) vor.

311. Hieher gehört auch die Unterscheidung von dem

„aufsteigenden und herabsteigenden" Opfer (")1j''1 H^Pj^J.

In einer nicht grossen Zahl von Fällen, für welche ein Sühn-

opfer vorgeschrieben war, kam es darauf an, ob der vom Ge-

setze Betroffene reich, oder arm war. Der Reiche brachte ein

„in die Höhe steigendes, ein theures" (H^l'^^), der Arme ein

„niedersteigendes, wohlfeiles" Opfer (lll^).

So war z. B. zur Sühne für einen unvorsichtigen Schwur

ein Lamm als Schuldopfer vorgeschrieben. (Levit. V. 5 ff.)

Der Arme konnte dafür zwei Turteltauben, und zwar die eine

als Sund-, die andere als Brandopfer bringen. Im erstem

Falle war das Opfer Oleh, im letztern Jored (s. Mischnah,

Schebuoth I. §. 1 und 2).

b) Ueber die Bedeutung des rituellen Ausdruckes pllP, HMH
s. Levit. 4, 6. 17. 5, 9. 14, 7. lü. 27. 16, 14. 15. u. s. w.
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Verwandt ist der Fall mit dem Opfer der Wöchnerin, bei

welchem übrigens kein Ascham, sondern ein Brand- und ein

Sündopfer vorgeschrieben war. (Levit. XII. 7 fi.) Eine arme

Frau konnte statt des vorgeschriebenen Lammes zwei Tauben,

und zwar die eine als Holokaust, die andere als Sündopfer

bringen. Das war dann ein ,,niedersteigendes" Opfer (l"!'^)-

Ein solches brachte Maria bei der Darstellung Jesu im Tempel.

(Luk. II. 24.)

XIII. Besondere Opfer,

312. Besondere Opfer für besondere Veranlassungen gab

es viele. Ein öffentliches, die ganze Nation berührendes war

das der rothen Kuh (n?:^"lt< rOSi ^^acca rufa. Num. XIX.
T •. ~: TT

2 ff.) Es war eine Art von Sündopfer, doch mit der Eigen-

thümlichkeit , dass nicht etwa bloss das Fleisch des Opfer-

thieres ausserhalb des Lagers verbrannt, sondern dass auch

der ganze Opferakt dort vorgenommen wurde. Der Priester,

welcher das Thier schlachtete, tauchte den (Zeige-) Finger in

dessen Blut und sprengte siebenmal gegen die Thüre des

Zeltes hin und verbrannte dann das Opfer mit Haut und

Haar. In den brennenden Holzstoss musste Zedernholz, Yssop

und ein Purpurstreifen geworfen werden. (Num. 19, 5.) Die

Asche wurde sorgfältig bewahrt und bildete in Wasser ge-

worfen das Weihwasser (n^CSH, Hl^ ''P^
das. V. 9). Wer

einen Leichnam berührt hatte, musste am dritten und siebenten

Tage damit besprengt werden, um als rein gelten zu können.

Seit der Erbauung des Tempels fand die Schlachtung und

das Verbrennen dieses Opfers auf dem Oelberge statt. Nach

der Mischnah (Parah III. 6.) wäre vom Tempel auf den Oel-

berg hinüber eine Brücke zur Ausführung dieses Opferthieres

gebaut worden.

Eben da (§. 5) wird berichtet, es sei von Moses bis Esra

dieses Opfer nicht mehr gebracht worden. Von Esra an (bis

zur Zerstörung des Tempels) wäre es nach den Einen fünf-,
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nach den Andern siebenmal gebracht worden. Offenbar wurde

in der letzten Zeit grosses Gewicht auf diese Ceremonie ge-

legt; mau sieht es aus dem Traktat der Mischuah, welcher

eigens hierüber handelt, und aus der Art, wie der Hebräer-

brief (IX. 13) und der Brief des ßarnabas darauf Bezug

nimmt (C. VIII). •'^•")

313. Eine andere Art von Spezialopfer war jenes, das

bei der ersten Weihung Aarons und seiner Söhne vorgenom-

men ward. (S. Exod. 29, 1 ff. Levit. 8, 1 ff.) Es fand eine

Combination von Brand-, Siind- und Friedensopfern statt. Von

zwei Widdern, die unter diesen Ojtfern vorkommen, wurde der

eine als gewöhnliches Holokaust dargebracht. (Exod. 29, 15 ff.)

Der andere wurde als Friedopfer behandelt, doch mit der

Eigenthümlichkeit , dass zwar die Fettstücke auf den Altar

kamen und das Bruststück und die rechte Schulter dem Con-

sekrator angehörten, aber das Blut auf eigenthümliche Art

gesprengt ward. Ein Theil wurde, wie beim gewöhnlichen

Friedopfer, rings um den Altar gesprengt (29, 20.), ein an-

derer Theil aber dazu verwendet, um das rechte Ohr und den

Daumen und die grosse Zehe — der rechten Hand und des

rechten Fusses — zu bestreichen (29, 20). Das Hören, Ge-

horchen, Handeln und Streben des Priesters sollte durch diese

Ceremonie symbolisch an den Altar geknüpft werden.

314. Das Bundesopfer darf als eigene Art betrachtet

werden, deren Eigenthümlichkeit darin besteht, dass diejenigen,

welche den Bund schliessen, oder durch ihn verpflichtet wer-

den zwischen den Opferstücken durchgehen, oder mit dem

Opferblute besprengt werden. Jeremias nimmt (K. 34, 18 f.)

257) Der Verfasser dieses Briefes hatte den von der Mischnah (III.

§. 2 ff.) ausführlich geschilderten Gebrauch im Auge, wenn er von Kna-

ben spricht, welche die Asche in Gefässe werfen und damit besprengen.

— Der Koran nimmt in der zweiten Surah, welche desshalb die der

(rothen) Kuh heisst, von Vers 67 an in seiner Weise auf diesen Ritus

Rücksicht.
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auf den Gebrauch des Durchgeheus zwischen den Theilen des

geschlachteten Opferthieres Rücksicht. (Et dabo viros, qui

praevaricantur foedus meum et non observaverunt verba foe-

deris, quibus assensi sunt in conspectu meo, vitulum, quem con-

eiderunt — iniS — ^^ <iu^s partes et transierunt inter

divisiones ejus — P^nS T^-)'^TT* ) • •

Ein plastisch-anschauliches Beispiel bietet das Opfer Ab-

rahams (Genes. XV.) dar. Bei der feierlichen Verpflichtung

des Volkes Israels zur Haltung des Bundes wurde von dem

Blute der dargebrachten Opfer ein Theil auf das anwesende

Volk gesprengt mit den Worten : Hie est sanguis foederis,

quod pepigit Dominus vobiscum super cunctis sermonibus his.

(Exod. 24, 8. Vgl. Hebr. IX. 20.)"")

315. Bei der ßeinsprechung des Aussätzigen wurden zwei

Lämmer als Sund- und Schuldopfer gebracht"), (Levit. 14, lOff.),

welche nach dem allgemeinen Gesetze behandelt wurden. Vor-

her musste jedoch eine Ceremonie vorgenommen werden, welche

mit heidnischen Gebräuchen materiell übereinstimmt''), durch

die Anordnung des Gesetzes jedoch formell mit der wahren

Gottesverehrung verknüpft ist. Zwei kleine, reine Vögel wur-

den gewählt, der eine über lebendigem Wasser (d. h. über

Wasser aus einer stets fliessenden Quelle), in einem irdenen

Gefäss geschlachtet, der andere mit Cedernholz, einem Purpur-

streifen und Yssop in das Blut getaucht und frei entlassen.

a) Vgl. die Redensart n''*^2 DT „einen liund schliessen", wort-

lich: „einen Bund verschneiden".

258) Die Worte Christi „Hie est enim sanguis meus novi testamenti,

qui pro multis effundetur in remissionem peccatorum" (Mattli. 26, 28.)

bilden nicht nur formell, sondern auch dem Inlialte nach den ent-

sprecl enden Gegensatz, welchen der Hebräerbrief a. a. 0. nachweist.

a) Ueber Th'V (Lev. 14, 13.) s. die Auslegung von Smits und

Bonfrere.

b) Die Empörung der Juden unter Florus nahm davon ihren Aus-

gang, dass ein heidnischer Bewohner Cäsarea's vor der Synagoge über

einem Kruge (^yüar^ce) ein Vogelopfer schlachtete. Jog. Bell. II. C. 14. §. 5

Haneberg, religiöse Alterthümer der Bibol. 27
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(Levit. 14, 5 ff.) Es sollte damit die neue Schwungkraft der

wiederhergestellten Gesundheit symbolisirt werden. Eine ähn-

liche Ceremonie fand bei der Keinigung eines Hauses vom

sogenannten Häuseraussatz statt. (Levit. 14, 49 ff.) Eigent-

liche Opfer waren diese Vögel nicht, da sie nicht im Tempel

dargebracht wurden.

XIV. Die nnblatigen Opfer (Menaclioth).

316. Ueberall, wo es im Alterthum Opfer gab, kommen

neben den blutigen auch unblutige vor. Wir sehen, dass die

Aegyptier Früchte und Blumen opferten; die Indier liebten das

Opfer von Keis, der mit Butter begossen ward (Yag'na v. I.

235); sie bringen Wohlgerüche mit Wasser und Tila (Sesam)

dar (das. Sl. 252), verschiedene Arten von Kuchen, vor allem

das Soma-Opfer. -•''^) Die nüchternen, sparsamen Chinesen ver-

brennen bemalte Papierstreifen. Die mosaische Opfergesetz-

gebung hat^, wie wir oben sahen, nur wenige Pflanzenstoffe

als Gegenstand des unblutigen Opfers angenommen. In Einem

Falle wurden Wohlgerüche dargebracht; die gewöhnlichen

Opfer aber bestanden aus Zubereitungen von Waizen- und

Gerstenmehl. Das Waizenmehl war vorherrschend. Ausser

Salz, was bei keinem Opfer fehlte (s. oben §. 271), kam nach

Umständen Oel als Bindemittel oder Aufguss, dann Weihrauch

und eine Weinlibation hinzu. Je nachdem diese letztern Be-

standtheile hinzukamen, oder wegblieben, erhielt das Opfer

einen bestimmten Charakter. Ein weiterer Unterschied bildete

sich insofern, als von einzelnen unblutigen Opfern nur der

geringste Theil auf den Altar kam, während beinahe die ganze

Oblation nach der Opferungsceremonie genossen wurde. End-

lich unterschied sich der Kern der unblutigen Oblation durch

259) Ygl. die Abhandlung von Windischmann, über das Haoma-
Opfer (Abhandlungen der k. bayer. Akademie der Wissenscb. IV. 125).

Weber, indische Studien. X. Bd. III. Heft. S. 321 ff.
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die Art der Bereitung. Das Mehl wurde zu Brot gebacken

und als solches Gott geweiht (Schaubrote, Pfingstbrote), oder

in Pfannen und Tiegeln gekocht, oder auf Platten bereitet,

so dass die Oblation eine Art von Brei, Auflauf, Kuchen

u. dgl. sein konnte.

Der allgemeine Name für jedes unblutige Opfer ist Min-

chah (nruD, plur. nirijp? '^on nJ^. schenken), was man

seit geraumer Zeit im Deutschen durch ..Speisopfer" ") zu geben

versucht hat, gewiss nicht sehr glücklich. Man würde besser

thun, den Ausdruck Minehah unverändert zu lassen, wie denn

auch die alexandrinische Version mitunter Mavud sagt. (2 Kön.

8, 0. 17, 3. 2 Chron. 7, 7.)

Wenden wir uns vom Namen zur Sache selbst, so begeg-

nen wir vor allem einer Frage , die durch Bahr angeregt

wurde und die desshalb nicht umgangen werden kann, weil

von ihrer Beantwortung die Fassung und Behandlung des

ganzen Opferbegriffes abhängt. Bahr drängte die Bedeutung

der unblutigen Opfer zurück, um das Wesen des Opfers in

der Blutvergiessung nachzuweisen. Er liess der Minehah nur

den Werth eines Surrogates, welches unter gewissen Umstän-

den für das blutige Opfer eintrat, oder der Ergänzung. Die

Verkennung des selbständigen Opfercharakters der Minchah-

Oblationen greift störend in die ganze Auffassung des Opfers ein.

Je grösser die gelehrten Verdienste Bähr's in vielen Fra-

gen der religiösen Alterthümer sind, um so nöthiger war es,

ihm hier entgegen zu treten. *")

317. Dass die Menachoth nicht durchweg Surrogate für

die Blutopfer seien, erhellt schon daraus, dass sie neben den

a) Auch Sniit? wendet im Niederländischen den Ausdruck „Spys-

ofifer" an. Prol. in Levit. I. p. 503.

b) Diesä ist in der trefflichen, von mir angeregten Preisschrift

von Dr. Val. Thalhofer geschehen: .,Die unblutigen Opfer des mo-

saischen Cultus. Regeu'jburg IS-IS."

27*
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letztern in der frühesten Zeit vorkommen. Während Abel

ein blutiges Opfer bringt, ist das Opfer Kains eine Minchah.

(Genes. IV.) Das Opfer Melchisedeks besteht aus Brot und

Wein. (Genes. XIV, 18.) Das unblutige Opfer besteht ausser-

halb Israels und nach der Anordnung des mosaischen Gesetzes

selbständig.

318. Es lässt sich nicht läugnen, dass unblutige Opfer

theilweise als Ersatz für die blutigen gelten. Für das Opfer

eines Menschen wurde das eines Thieres, für das Thier eine

Frucht oder ein künstliches Gebilde gesetzt. „In Kom wur-

den alljährig nach der Frühlingsgleiche an den Idus des Mai

vierundzwanzig oder sogar dreissig sogenannte Argeer, d. h.

Binsenmänuer, durch die Pontifices und Vestalischen Jung-

frauen zur Sühne des Volkes vom Pons Sublicius herab in

den Tiberstrom gestürzt.'"=) ,,Arme Leute pflegten aus Mehl

geformte Thiere in Gestalt von Kuchen statt der wirklichen

zu opfern. ^) Die Lokrier bildeten selbst von Holz kleine Stiere

zur Stellvertretung von natürlichen." '') Auf einem andern Ge-

biete des antiken Religionslebens, in Indien, trefl:en wir, und

zwar in authentischer Form in den Priesterbüchern, die Er-

klärung: ,,Die Götter nahmen Anfangs den Menschen als

Opfer. Da wich von ihm der Medha (die Opferfähigkeit) und

ging in das Eoss. Sie nahmen das ßoss, da entwich auch

diesem der Medha und ging in das ßind. Und so fort vom

Rind auf das Schaf, vom Schaf auf die Ziege, von der

Ziege in die Erde hinein. Da durchgruben sie diese, suchend

;

und fanden den Medha als Reis und Gerste. Drum soviel

Kraft in allen jenen fünf Thieren war, soviel Kraft ist hier

in diesem (aus Reis resp. Gerste bestehenden) Havis (Opfer-

c) Laaaulx, die Sühnopfer der Griechen und Römer, Studien,

S. 258.

d) Das. S. 259.

e) Das. S. 259.
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kuchen), für den nämlich, der also weiss. Die gemahlenen

Körner entsprechen den Haaren, das zugegossene Wasser der

Haut, das Zusammenrühren dem Fleisch, das festgewordene

Gebäck den Knochen, die Bestreichung mit Opferschmalz dem

Mark. So sind die fünf Bestandtheile des Thieres im Opfer-

kuchen enthalten."'^")

All das ist für die Erklärung und Beurtheilung des mo-

saischen Opfers insofern brauchbar, als die Stellvertretung der

Thiere für den Menschen hiedurch annehmbarer wird. Allein

es folgt aus alle dem weder, dass bei den gläubigen Abraha-

miden je wirkliebe Menschenopfer gebracht wurden, noch, dass

alle unblutigen Opfer Surrogate für die blutigen seien.

319. Es gab freiwillige, selbständige Minchaopfer.^'''')

Schon dasjenige, was im Pentateuch von der Darbringung

einer Mincha (Levit. II, 1 ff.) gesagt ist, ohne dass dabei

von einem blutigen Opfer die Rede wäre, werden wir von

einer selbständigen, freiwilligen Oblation deuten müssen. So

wird die Stelle von jüdischen (Eben Esra, Raschi) und christ-

lichen Auslegern (s. Smits z. d. St.) genommen. In der

Mischnah wird zwar darüber gestritten (Menachoth XII. §. 5),

ob man Oel, oder Wein für sich allein, ohne Mehlopfer, zum

.Altare bringen könne, dass man aber selbständige Speisopfer

ohne blutige Beigabe freiwillig bringen könne, wird als sicher

angenommen. Es wird nur verlangt, dass Gelöbnisse, welche

liturgisch incorrect waren, berichtigt werden müssten. Wenn

z. B. Jemand ein Speisopfer von Gerste gelobte, so muss er

es von Waizenmehl bringen ; wenn Jemand eine Mincha ohne

Oel und Weihrauch gelobt hatte, mussten diese Beigaben hin-

' 2G0) Weber, über das Menschenopfer bei den Indern der vedischen

Zeit. Zeitschr. der D. M. Ges. 1864. S. 262 f.

261) In der ersten Auflage hiess es (S. 159): „Ob auch von freien

Stücken Speiseopfer gebracht werden konnten, wissen wir nicht. " Leider

ist hiedurch H. G. Karch (die mosaischen Opfer. II. Bd. 1857. 8.200)

irre geführt worden.
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zukommen (XII. §. 3). In Sifra (ed. Ugolino XIV. p. 613)

wird zwar darüber disputirt, ob freiwillige Minchaopfer von

zweien von einer Gemeinde gebracht werden können; darüber

aber, dass es solche freiwillige Opfer gebe, besteht kein Zweifel.

320. Eine andere Art von selbständigen, aber nicht frei-

willigen, sondern gesetzlich vorgeschriebenen Opfern war die

tägliche Mincha des Hohen Priesters, welche nach

dem Sacrificium juge ohne blutige Beigabe auf den Altar kam.

Die Mischnah enthält hierüber genaue Bestimmungen.

Diese Oblation bestand aus zwölf Kuchen, oder Stücken (Me-

nachöth VI. 5.), welche im Vorhof des Tempels bereitet wur-

den (Menachöth XI. 3.). Sie wurden auf einmal zum Altar

gebracht, aber so, dass die eine Hälfte beim Frühgottesdienste,

die andere beim Nachmittagsoi)fer dem Feuer übergeben ward.

(Menachöth IV. §. 5. Vgl. VI. §. 4.)

Josephus (Antiq. III. 10. 7.) stimmt mit der Mischnah

vollkommen überein, wenn er sagt, der (Hohe) Priester habe

täglich aus eigenem Vermögen ein Backwerk von feinem Mehl,

mit Oel gemengt, dargebracht, und zwar die Hälfte Morgens,

die Hälfte Abends. Wie mit dieser traditionellen Angabe sich

die biblischen Stellen Levit. VI. 13. (20.) und Levit. VII.

35 f. (vgl. Num. 18, 8.) in Einklang bringen lassen, hat

Thalhofer (S. 139) gründlich auseinander gesetzt.

Hätte Bahr einzig auf diese liturgische Thatsache Rück-

sicht genommen, so würde er seine Meinung hinsichtlich der

ganz untergeordneten Bedeutung des unblutigen Opfers ge-

ändert haben.

321. Es giebt indess noch andere Oblationen, bei denen

nur unblutige Substanzen vorkommen und denen man den

Charakter von Opfern nicht bestreiten kann. Allerdings ist

der Opfercharakter nicht überall unmittelbar einleuchtend, wie

bei den Schaubroten; um so mehr aber bei der täglichen

Räucherung, die wir geradezu das Rauchopfer zu nennen be-

rechtigt sind.
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322. Das Rauchwerk (n")bp, Thyraiama), welches täg-

lich beim Gottesdienste dargebracht werden musste, bildete

ein Opfer für sich und könnte allein genügen, um zu bewei-

sen, dass die Vergiessung von Blut nicht wesentlich zum Be-

griffe des Opfers gehörte.

Das Anzünden von Rauchwerk galt so allgemein als Opfer,

dass „räuchern" (I^COpH) geradezu für ,,opfern" steht. (Ma-

lach. I. 11.) Die Prophetin Hulda drückt den Götzendienst

der israelitischen Vorzeit aus durch: „Sie haben fremden Göt-

tern geräuchert." (2 Paral. 34, 25.) Wer in der spätem Zeit

einem Götzenbilde Weihrauch streute, hatte sich der Abgötterei

schuldig gemacht. Thurificati. "*)

Es bedarf indess kaum eines umständlichen Beweises, dass

die Darbringung der Wohlgerüche ein selbständiges Opfer

war, da für dieselben ein Altar und zwar ein vom Brandopfer-

altar verschiedener errichtet war. Der Altar ist für das Opfer

da. Ein eigens für eine bestimmte Art von Opfer bestehender

Altar beweist sicher die Selbständigkeit dieses Opfers.

323. An diese Nachweisung reihen wir sogleich die Dar-

stellung des Ritus an. Das Rauchopfer bestand aus verschie-

denen würzigen Ingredienzien (Q^DD)) wovon die Schrift vier

ausdrücklich anführt (Exod. 30, 34): 1) Stacte, 2) Onyx,

3) Galbanum, 4) Thus.

Die Tradition hat sieben andere Stoffe hinzugefügt; die

ganze Composition bestand also aus eilf Ingredienzien. Einige

derselben sind nicht zu verkennen, bei anderen treffen wir die-

selben Schwierigkeiten , die sich bei den meisten naturge-

schichtlichen Bezeichnungen der Alten finden. Verschiedene

Gelehrte haben sich bemüht, jene Essenzen genau zu bestim-

262) Im Briefe des Plinius an Trajan wird erwähnt, dass Weihrauch

und Wein von den Christen geopfert werden sollte. 1. X. ep. 97 (al. 101.)

Von Marcellinus wird erwähnt: deorum simulacris thus adhibuit.

Breviar. 16. Apr.
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men. Nach Scheuchzer (Physica sacra. im Auszüge von

Donat, Leipz. 1777) und Celsius (Hierobotanicon) hat Ro-

senmüller (Handbuch der bibl. Alterthumskunde , IV. Bd.

I. Abth. 1830) den meisten Fleiss auf diesen Gegenstand

verwendet.

324. Damit ist jedoch die Untersuchung nicht geschlossen.

Wir begnügen uns mit folgendem:

1) Nataf (nCO.]), buchstäblich ,,Tropfe, Geträufel", ist die

erste von der Bibel genannte Ingredienz des Rauchwerkes.

Dioskorides kennt unter dem Namen JS'roxrjj das Harz der

frischen Myrrhe mit etAvas Wasser vermischt und durch eine

Presse ausgedrückt. — Wir können diese Bedeutung nicht an-

nehmen, denn die Myrrhe kommt noch eigens vor. Nun ver-

standen die Griechen unter Stacte auch das Harz des Storax-

baumes, den die Hebräer Libneh (nJ327) nannten. (S. Oken

III. S. 929 und Rosenmüller 1. c.''s."l62 und S. 261 f.)

Möglich wäre, dass unter Stacte auch diejenige Art von

Harz verstanden werden könnte , welche von rabbinischen Au-

toritäten für Nataf angegeben wird. Das ist Ketaf (HCCp)»

was Buxtorf mit ,,Balsam" giebt. Davon, und wohl auch

von der Erklärung des Maimonides, haben Aeltere (z. B.

Scheuchzer bei Donat, S. 376 f. in einer breiten Aus-

einandersetzung) und Neuere (wie Bahr I. 422) Veranlassung

genommen, den Rabbinen die Meinung im Allgemeinen zuzu-

schreiben, als wenn sie unter Nataf den Balsam verstünden.

Dem ist aber nicht so**^-^), wenn anders Ketaf im Targüm des

Jonathan und Targüm Jerusalmi zu Exod. 30, 34. einerseits,

und im Talmud andererseits dasselbe heisst, wie das arabische

263) Bahr irrt auch darin, dass er "f^i* für Balsam erklärt. Im
•f.

Talmud Jerus. Joraa 41. col. d wird ausdrücklich gesagt, ^"li{ sei n*llt'

rjjjp ij^y „Harz vom Katafbäume". Uebrigens scheint Maimonides,
immerhin eine gewichtige Autorität. Nataf für Balsam (arab. j{<Dt'2 liy)

zu halten (Kele ha mikd. C. II. §. 4).
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Kataf, was Forskai durch Amyris bestimmt hat. (Oken III.

S. 1757.) Der Unterschied ist indessen nicht gross.

2) Schecheleth (nSlkL') wird sowohl vom Targum (JIOIJ)»

als von LXX {öVi-i", Vulg. onjx) mit ,,Nagel" gegeben. Unter

Onyx verstanden aber die Alten zwei ganz verschiedene Wohl-

gerüche ; der eine kam von einer JMuschel, der andere von der

Nägelein-Wurz, einer Art des Geum (Oken 111. p. 2006) oder

von dem Nägelein-Baum in Ostindien, Caryophyllus (Oken III.

p. 1944). Ueber die duftende Muschel s. Oken V. S. 418.

Vgl. bei Wilson c'akra karaka Kind of perfume, apparently

dried shell-fisch und s'ankha eine Muschel, als Wohlgeruch

gewöhnlich nachi (nakha, Nagel).

3) Chelbenah mJS^n) ist durch die Uebereiustimmung

mit Galbanum, einem unangenehm riechenden Harz von einer

in Abyssinien, Arabien und Syrien vorkommenden Staude, sicher

gestellt. (Vgl. Galbanum officinale bei Oken III. p. 1808.)

4) n.^'iD^? ^(ßavcoTng, Weihrauch, das bekannte Harz

von verschiedenen Sträuchen, vorzüglich von Boswellia serrata

in Indien. (Oken HI. S. 1762 f.)

Die zu diesen von der Bibel genannten Ingredienzen vom

Talmud hinzugefügten (Talmud babeli in Krithoth f. 6. a.

Talmud Jerusalem in Joma f. 41. col. d) sind folgende:

5) nb, Myrrhe; 6) r\ll^)^p. Cassia; 7) ^nj rh'HÜ,

Spikenard; 8) ni2"12 , Safran; 9) Cp^^lp
," '(iostus ^^'-»)

;

10) nClTp, Xussharz; 11) mDjDi Cinnäniomum, Zimmet.*)

324. Die Bestimmung der einzelnen Parfüme hat Schwie-

rigkeiten. Maimonides, von dem man die besten Bestimmungen

erwarten sollte, hat mehrfach bei der Erklärung jener Parfüme

geirrt. Offenbar falsch ist es, wenn er Mor, Myrrha durch

264) Vgl. über „kostus" Lassen, ind. Alferth. I. S. 288. Das. über

Spikenard S. 289.

a) Otho (8 V. suffitus) hat zwischen HBlb^p und ]"lOJp noch HJp

^Rohr, Kalmus" eingeschoben.
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pOD erklärt, wofür wohl T|DD» misk, arabisch „Moschus"

zu setzen ist.")

Dann ist autlallend, dass er für Cinnamomum, Zimmet,

Aloe mp setzt (s. Aloe agallochum bei Oken III. S. 1709),

während die Bedeutung als Zimmet ebenso anerkannt ist, wie

die Verwandtschaft dieses Gewürzes mit Cassia, wofür Maimo-

nides mitten unter den arabischen Namen den hebräischen

stehen lässt. (Vgl. über Zimmet und Cassia die lehrreiche

neue Auseinandersetzung bei Lassen, indische Alterthums-

kunde I. S. 280 ff.)

Nachdem Maimonides Cinnamomum für Aloe genommen

und Cassia imerklärt gelassen hatte, lag es nahe, das talmu-

dische HDlb^p (Kilufah) geradezu mit HD^p „Rinde, das

Abgeschälte" zu ideutificiren und im Arabischen durch HD^^D
(salicha, mit cha) zu geben. Da aber Selichah sicher der

Name für Cassia ist (s. Rosenmüller S. 269), so kann man

auf diese Bestimmung keinen Werth legen. Abgesehen davon

macht die Bedeutung „Rinde" Schwierigkeit, indem die wohl-

riechende Rinde schon in der Cassia und dem Cinnamomum

da ist.

Wäre nicht durcli die Aufzählung der Ingrendienzen in

beiden Talmuden die Leseart nD1?^"!5 (Kilufah) gesichert, so

könnte man daran denken, dafür H^p» Kaneh, „Rohr" also

Calmus einzuschieben, was Otho wirklich aufführt""); allein

eine solche Vertauschung ist unbegründet.

Man wird demnach von der Grundbedeutung Kelippa ab-

sehen und sich an den wirklichen Laut Kilufah halten müssen.

b) Auf einem andern Wege wurde der Moschus früher in die

Parfüme des Rauchwerks hinein interpretirt. Scheuchzer, Phys. Sacra

von Donat, S. 385.

c) Und was ich in der ersten Auflage angenommen habe. Bei

dem heiligen Salböl (Exod. 30, 22 flf.) kommt neben Myrrhe, Cinna-

momum, Kassia, auch Hipi Kalmus vor.
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Im Syrischen werden mit einem verwandten Laute mehrere

Arten von Harz, namentlich der beliannte Rückstand des Ter-

pentins, das Geigenharz oder Colophonium bezeichnet (Oken III.

S. 337). Wir werden wohl das Harz einer Gattung des Ka-

narieimussbaumes (Colophonia, Oken III. S. 1765— 1768) ver-

stehen dürfen.

Fassen wir das Resultat zusammen, so hätten wir:

1) Stacte, Storax ; 2) Schecheleh, ünyxmuschel ; 3) Galbanum;

4) Weihrauch; 5) Myrrhe; 6) Cassia; 7) Spickenard (Oken

III. 787.); 8) Safran (Oken III. 529. vgl. III. 495.), 9) Costus

(Oken III. 501); 10) Xussharz (s. oben); 11) Cinnamomum.

Sieht man von Onyx (Nr. 2) ab, so ergeben sich 1) die

Harze, Stacte, Galbanum, Weihrauch, Kilufah; 2) Blüthen-

staub, Safran; 3) die Wurzel von Spikenard und Costus;

4) Rinde, Cassia, Cinnamomum.

326. Die Verbindung dieser so verschiedenartigen Ingre-

dienzen"'^^") war Sache der Parfümiers (D^Pp"), D^np1)i
dergleichen das Morgenland seit alter Zeit eine grosse Anzahl

hatte. Das im Heiligthum zu verwendende Rauchwerk sollte

sich von jedem andern unterscheiden; es sollte eine bestimmte

Projtortion der angewendeten Stoffe eingehalten werden. ("J^J

*)D3» Exod. 30, 34.) Eine Levitenfamilie bewahrte das Ge-

heimniss der Bereitung, wie Maimonides TKele ha mikdasch,

C. II. nach Mischnah, Joma III. 11) angiebt. Nach der

Mischnah (Schekalim C. V. 1.) besorgte die Familie Abtines

(DJ''COD^ n^!3) die Herstellung des Rauchwerkes.

Bei der wirklichen Darbringung des Rauchopfers waren

mehrere Gefässe nöthig ; ein Gefäss für das Rauchwerk selbst,

ähnlich dem Schifflein unserer Kirche mit dem Weihrauch.

265) Es kam zu den genannten Stoffen noch Salz vom todten Meere,

ein Stoff, welcher „Kippath ha jarden" (ni^H DDT) genannt wird;

ferner Karschinische Pottasche oder Seife (^J'';i'"lD n''"^^) und Wein

von Cyprus. Talm. bab. Crithuth f. 6. a.
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Es heisst in der Mischnah (Tamid VI. 3.) Schaale (^3). Darin

lag eine kleine Schaufel, oder ein Löffel (Tt]'2) vermittelst

dessen soviel Kauchpulver herausgenommen wurde, als nöthig

war. Vorher mussten glühende Kohlen in einem eigenen Ge-

fäss (nrinD) vom Brandopferaltar herbeigebracht und auf

dem goldenen Altar ausgeschüttet worden sein. Um diese

Kohlen vom Brandopferaltar aufzunehmen, bediente man sich

eines silbernen Beckens (JinriD)? von welchem sie in ein

goldenes geschüttet wurden. (Tamid V. 5.) Die Asche, welche

natürlich nach der Verbrennung des Parfüms auf dem Altare

übrig blieb, wurde in einem siebartigen Gefässe CJCOi vgl.
• T

^Jp Korb. Tamid VI. 1.) weggetragen.*^^)

327. Ein ganz vorzügliches Mine ha- Opfer waren die

Schaubrote (D^JDn Onbi «^tot nQo^taeuig, panes pro-

positionis, Exod. 25. 35. 39. u. s. w.) Man nahm hiezu feines

Waizenmehl (H/D) und bück daraus zwölf längliche Brote

(m^n)- Levit. 24, 5. Zu jedem derselben kamen zwei Zehntel

Mehl*) (das.); ein Maass, welches uns nicht gestattet, dünne

Fladen anzunehmen.'-^") Mit der Bereitung dieser Brote war

206) Am Versöhnungstage diente die Machtah, welche im zweiten

Tempel an dem Orte der Bundeslade niedergestellt wurde, zugleich als

Riiuchopferaltar. Der Hohe Priester nahm aus dem Gefäss mit dem
Rauchwerk (rj3) eine Handvoll, um die Räucherung zu vollziehen. Joma
V. 1. Man wird unter niLTpp (2 Chron. 26, 19) das Gefäss Machtah

einerseits und das rj2 mit Rauchwerk andererseits zu denken liaben. —
Einzelne Momente des Ritus bei der Darbringung des Rauchopfers wer-
den im Abschnitte vom täglichen Gottesdienste u. s. w. §. 492 vorkommen,

a) Josephus (Ant. ITI. 10.7.) sagt ausdrücklich, dass im Ganzen
24 '^aaä^Mues (Zehntel) verwendet wurden.

267) Die Mischnah giebt an, die Schaubrote seien, zehn Zoll lang,

fünf Zoll breit gewesen, ihre „Homer", d. h. ihre Enden, hätten sieben

Zoll gehabt. Menachot XI. 4. Nach der lateinischen Uebersetzung bei

Surenhus würde Obadia Bertinoro Palmen statt Zolle annehmen. Das
gäbe kolossale Brote, welche mit den grössten Stengelsorten unserer

Bäckerläden verglichen werden könnten, Bertinoro hat jedoch „Zoll"
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eine eigene Familie (Beth garmo) betraut (Mischnah, Scheka-

lim V. 1.), welche (Joma III. 11.) diese Art von Pfisterei als

Familiengeheimniss bewahrte. Sie wurden in zwei Schichten

auf dem Schaubrotetisch aufgestellt (s. oben) und jede Woche

gewechselt. Die alten, welche eine Woche auflagen, wurden")

weggenommen und neue aufgesetzt. (Levit. 24, 8.) Die weg-

genommenen wurden als Opferbrote der heiligsten Art behan-

delt, der auf sie gelegte Weihrauch wurde als Ascarah auf

dem Brandopferaltar '0 verbrannt. (Levit. 23, 7.) Die Brote selbst

wurden von den Priestern als Heiliges gegessen. Die Art, wie

die Schrift über den Geuuss dieser Brote spricht, kann keinen

Zweifel darüber lassen, dass sie als Opferbrote betrachtet wur-

den: „Eruntque Aaron et filiorum ejus, ut comedant eos in

loco sancto, quia sanctum sanctorum est de sacrificiis Do-

mini — mn^ ""i^'^^D — jui'e perpetuo. (Levit. 24, 9.)

Die Heiligkeit dieser Opferspeise stellt sich unter anderm

darin dar, dass Nichtpriester nicht davon essen durften. Wenn

David davon genoss (1 Sam. 21, 6.), so war das eine Aus-

nahme, welche nur durch den Drang der Umstände gerecht-

fertigt war (s. Lucas VI. 3 ff".).

Auch das neben dem Weihrauch den Schaubroten bei-

(my-üN) wie die Misclinah. — Weiterhin s:igt die Mi-ichnali (Mena-

chotli XI. 6.) allerdings: ,,Mensa in longitudine palmorum decera, in

latitudine quinque est. (Exod. 25, 23. Zwei Ellen lang, eine Elle breit.

Wenn die Elle zu fünf Palmen angenommen wird, sind zehn Palmen

gleich zwei Ellen.) Panis facierum in longitudine est decem in latitu-

dine quinque." Es ist hier nicht ausdrücklich ausgesprochen, ob zehn

Zoll oder Palmen gerechnet werden. Aus der Discussion über das Ver-

hältniss des Maasses der IJrote zur Grösse des Tisches geht aber hervor,

dass, an dieser zweiten Stelle Palmen, also das Vierfache von Zollen,

angenommen werden. Da hier Miächnah gegen Mischnah steht, halten

wir uns an die erstere Stelle.

a) l^ach Jos. 1, c. am Sabbath in der Früh. Am Freitag wurden

sie gebacken. Vgl. Menachoth XI. §. 6 f.

b) Mischna, Menachoth XI. 7. Joaephus, Ant. III. 10. 7.
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gefügte Salz (LXX. zu Levit. 24, 7.) bestätigt den Opfer-

charakter (vgl. Levit. 2, 13.).

328. Eine selbständige Oblation (nPUD) war ferner die

Erstlingsgarbe (Omer, ip^"*), welche am zweiten Oster-

tage im Tempel gewebt wurde, wesshalb sie Omer ha-tenufah

(Levit. 23, 15.) genannt wird. Wir nehmen mit Maimonides")

gegen Abarbanel, welchem Smits (Nr. 835 ff.) und Bonfrere

folgen, an, dass in der Stelle Levit II, 14. (Si autem obtu-

leris munus primarum frugum, 0^1132) Dnjp» de spicis)

von nichts anderm, als der in Levit. XXIII, 13 ff. vorgeschrie-

benen Omer-Darbringung die Kede sei. Aus dem mit Oel

gemengten Mehl dieser Gerstenähren wurde ein Brei gekocht,

welcher mit Weihrauch belegt wurde. Dieser saramt einer

Handvoll von der Mehlspeise (der Ascarah) kam auf den Altar,

das Uebrige wurde von den Priestern genossen. (S. Mischnah,

Menachoth. X. 4. Vgl. das Osterfest, §. 524.)

Eine selbständige Oblation, aber kein eigentliches Opfer

waren die Pfingstbrote (Levit. XXIII, 15 ff.). Da diese Brote

gesäuert waren, kamen sie nicht auf den Altar, da sie aber

gewebt wurden (sie sind nDl^n DH^i Levit. 23, 17.), so

heissen sie n'^IH nn^D (Levit. XXIII, 16.), werden also

ZU den Opfern gerechnet. (Das Nähere im Abschnitte von

den Festen, Pfingsten, §. 530.)

Die Oblation von Gerstenmehl ohne Oel und Weihrauch,

welche der Mann der verdächtigen Frau (nach Num. Y.) bei

der Verhandlung des Klagefalls im Tempel dem Priester zur

Darbringung übergab, war ein ausserordentliches, aber immer-

hin ein selbständiges Opfer. Auch die Oeloblation, die für

den gereinigten Aussätzigen dargebracht wurde, wenn ihn der

Priester förmlich für rein erklärte, konnte theilweise hieher

gezogen werden. (Levit. 14.) Die mit Oel bereitete Mincha

ist hier jedenfalls Beiopfer, das Log Oel, welches ausser-

c) Ebenso Thalhofer S. 174.
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ordentlicher Weise getrennt beizufügen war (Levit. 14, 10.),

könnte als selbständige Darbringung aufgefasst werden, wenn

uns nicht aus dem spätem Ceremoniell (s. Mischnah, Negaim

XIV. 10.) bekannt wäre, dass der gereinigte Aussätzige mit

diesem Oele während der Opferhandlung besprengt wurde,

während ein Theil davon gegen das AUerheiligste gesprengt

wurde. Man wird diese Oeloblation demnach nicht von der

ganzen Opferhaudlung trennen können.

Es gab, wie wir oben {S. 414) sahen, Fälle, in welchen

ein Armer für das vom Gesetze angeordnete grosse Opfer ein

kleineres, wohlfeileres bringen durfte. Die liturgische Sjtrache

nennt bei dieser Gegenüberstellung das normale, vollständige,

grössere Opfer das „aufsteigende" (n^^y, cf. arabisch JL£,

theuer), das wohlfeilere aber das „niedersteigende" ('Tn''). Die

Mischnah (Crithuth II. 3. 4.) zählt im Ganzen fünf solcher

Fälle, die man aber mit Reland (S. 304) auf sechs erweitern

kann. 1) Levit. 14, 21. 2) Levit. 12, 4. 3) Levit. 5, 1.

4) Beim falschen Schwur aus Unwissenheit, Levit. 5, 4. 5) Bei

unvorsichtigem Genuss von Heiligem in unreinem Zustande,

oder Berührung von Unreinem, Levit. V, 2. 3. 6) Bei Be-

tretung des Tempels in unreinem Zustande.

In den ersten beiden Fällen stieg die Ermässigung für

den Armen nur bis zu Tauben herab, welche vom gereinigten

Aussätzigen und von der Wöchnerin (Luk. IL 24.) gebracht

werden konnten. Diese Fälle gehören also nur der Ueber-

sichtlichkeit wegen hieher, um die folgenden vier zu unter-

scheiden. In diesen letztern vier (oder nach der Mischnah

und Gemara drei) Fällen war allerdings das nächste Substitut

ein Paar Tauben; dafür konnte aber als weiterer Ersatz ein

Mincha-Opfer gebracht werden, das, mit Ausnahme der Asca-

rah, dem Priester gehörte. Levit. V. 13.*^)

d) Vgl. auch Thalhofer S. 195 flf., dem indess hier das Verhält-

niss der Substitutionsopfer zu der Opfergattung (""1^1 H'^J.')
entgangen ist.
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329. Wie Jedermann sieht, trat bei der Untersuchung

über die Selbständigkeit einzelner Menachoth die Weise ihrer

Darbringung theilweise hervor. Es wird indess nöthig sein,

den Ritus unabhängig von jener Frage darzustellen, oder zu

vervollständigen. Es war gelegentlich von der Ascarah die

Rede, .über welche wir uns genauer aussprechen müssen.

Ascarah (n"l3]^^) heisst eigentlich „Erinnerung", das

Wort kommt abe/ in dieser allgemeinen Bedeutung nicht vor,

sondern nur in der engern liturgischen, wonach es jenen

kleinen Theil von gewissen unblutigen Opfern bezeichnet, wel-

cher auf dem Brandopferaltar verbraunt wurde, während der

grössere Theil von den Priestern zu Mahlzeiten verwendet

werden durfte. (Levit. 2, 2. 9. 16. 5, 12. 26. 6, 8. 24, 7.

Num. 5, 26.) Die Vulgata gebraucht dafür raemoriale oder

memoria. ^'^^) Der Name ist dadurch zu begründen, dass der

kleine, ins Feuer geworfene Opfertheil daran erinnert, wie das

Ganze eigentlich für den Altar bestimmt sei.

Diejenigen Menachoth, bei welchen keine Askarah statt

fand, indem sie ganz verbrannt wurden, werden in der Schrift

Kalil
(

'^''i^S) genannt (Levit. 6, 16.) ; eine Benennung, welche

vor allen auf die thierischen Holokauste passen würde.

Wenn die Ascarah angewendet wurde, so griff der Prie-

ster aus dem Gefässe, in welchem die Oblation sich befand,

soviel heraus, als man mit Komez (FDS) bezeichnete. Wie

viel das war, darüber wird gestritten.
' Nach der natürlichen

Bedeutung sollte man an eine Quantität denken, die mit der

hohlen Hand gefasst werden kann. Die Stelle Levit. IX. 17.,

welche von einem Füllen der hohlen Hand redet, ist dieser

Auffassung günstig.") Die Tradition hat indessen Komez nicht

267) Das Denominativum "1^3171 „eine Ascarah darbringen" wird in

der Stelle Isai. LXVI. 3. mit „recordor" gegeben: qui recordatur thuris,

d. h. „wer Weihrauch als Ascarah darbringt".

a) Thalhofer (S. 128) hat sich für diesen Sinn der Ascarah

entschieden.
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als hohle Hand, sondern als Zusammenfassung der Finger ge-

deutet, so dass der Priester die Ascarah ähnlich herausge-

griffen hätte, wie man eine Prise nimmt. -^®)

Nach Maimonides sollte die Ascarah nicht geringer sein,

als zwei Oliven. Der Weihrauch gehörte immer zur Ascarah.

Nach Umständen wurde zum Minchaopfer eine Weinliba-

tion hinzugefügt.') Der Wein wurde nicht über dem Opfer-

fleische, sondern an der Seite des Altares aufgegossen. Nach

Sirach (50, 18.) goss der Priester die Libation aus ft's O^tinb-

Xia ^vaiaair]oCnv. Nach diesem Ausdruck müsste man den-

ken, dass die Aussgiessung an einer der vier Wände des

Altares stattgefunden habe und zwar gegen den Boden hin

(nSipn 1*'D*"^^t), wie es öfters (z.B. Exod. 29, 12. Levit.

4," 7.' 18. 25. 30. '34. 8, 15. 9, 9.) vom Opferblute vorge-

schrieben ist. In der Mischnah ist indessen (Succah IV. 9.)

eine abweichende Art der Ausgiessung dargestellt. (Vgl. Tamid

VII. 3.) Die Weinlibation fand nur bei jenen Menachoth statt,

die als Zugabe von Biand- und Friedopfern dienten. Bei diesen

Opfern kam wahrscheinlich nur ein Theil der unblutigen Gabe

als Ascarah auf den Altar, das übrige wurde, so scheint es,

von den Priestern genossen. *'^^)

Das Minchaopfer fand immer gegen das Ende der ganzen

Opferhandlung statt. (Vgl. Levit. IX.) Wenn das Fleisch des

Thieres bereits den Flammen des Altares übergeben war,

wurde die Mehloblation herbeigebracht, der darbringende Prie-

268) Die Mischnah setzt offenbar die Kenntniss des Verfahrens vor-

aus; deutet aber an, dass sie kein anderes kennt, als das von den Tal-

mudiiten (Menachotli f. U.a.) und Maimonides (Maaseh korbanoth. C. 13.

§. 13, und im Commentar zu Menachoth I. 2.) geschilderte.

, a) Die Weinlibation heisst "DJ.

269) So Calmet, Cornelius a Lap., Bahr u. A. mit besonderer

Rücksicht auf Levit. IX. 17. — Bonfrere, Smits und in neuerer Zeit

Thalhofer (S. 113 ff.) vertreten die entgegengesetzte Ansicht, wonach

das Ganze der unblutigen Oblation bei den Beiopfern dem Feuer über-

geben wurde.

Uaneberg, religiöse Altertbümer der Bibel. 28
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ster nahm sie in ein Opfergefäss auf, fasste den Theil, wel-

cher als Ascarah galt, mit der Hand und brachte ihn auf den

Altar, wo er über dem Opferfleisch den Flammen übergeben

wurde.

Den Schluss machte die Weinlibation, wo überhaupt eine

solche stattfand.

Bei gewissen selbständigen Minchaopfern , welche ganz

verbrannt wurden, verfuhr der Darbringende ähnlich, nur dass

er statt der Ascarah den ganzen Inhalt des Gefässes auf den

angezündeten Holzstoss des Brandopferaltares ausschüttete.

Die Darbringuug war indess nicht bloss der Quantität

nach verschieden, indem bei einzelnen Opfern die ganze Ob-

lation, bei andern nur ein Theil dem Feuer übergeben wurde,

es gab auch insoferne mannigfaltige Unterschiede, als einzelne

Opfer aus Mehl, Oel, Weihrauch und einer Weinlibation be-

standen, während bei einer grossen Klasse die Libation fehlte

und andere überdiess keinen Weihrauch hatten, oder sogar

ohne Oel dargebracht wurden.

Es wird angemessen sein, diese Unterschiede übersichtlich

darzustellen.")

330. Ueberblicken wir zur grössern Deutlichkeit sämmt-

liche Speisopfer, so haben wir zwei Klassen zu scheiden, Bei-

opfer und selbständige Opfer.

I. Zu den Brand- und Friedopfern ") kamen entsprechende

Minchabeigaben. — Es war indess gestattet, ein freiwilliges

Friedopfer ohne Mincha zu bringen.

Vögel, die als Brandopfer gebracht wurden, hatten keine

Mincha.

Sie fehlte bei allen Sund- und Schuldopfern. Nur das

Sund- und Schuldopfer des Aussätzigen machte eine Ausnahme

(Levit. 14, 10 ff.).

a) Vgl. Smits, Prolegoniena in Levit. Tom. I. 1763. p. 565 flF.

b) Die öfifentl. Friedopfer hatten keine Minchali. S. Smits, n.773.
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All diese Speisopfer bestanden aus Waizenmehl, Oel,

Weihrauch und einer Weinlibation.

Von den Minchazugaben zu Brand- und Friedopfern ge-

hörte alles den Priestern mit Ausnahme des Weihrauches,

des Weines und einem kleinen Theil der Oblation, die man für

sich Ascarah (ri127^5) hiess/)

Tl. Von den selbständigen Minchaoblationen haben wir neun

Fälle zu unterscheiden: Die Mincha 1) bei der Priesterweihe

und die tägliche Oblation 2) des Hohen Priesters kamen ganz

auf den Altar. Hiebei kam kein Wein vor; 3) bei dem Sub-

stitutions- und 4) Eiferopfer fehlte nicht nur der Wein, son-

dern auch das Oel und der Weihrauch. Diese beiden Opfer

wurden grösstentheils (mit Ausnahme der Ascarah) von den

Priestern gegessen. Fünf Arten von Mincha konnten vermöge

eines Gelübdes, oder ganz freiwillig gebracht werden: 1) Sem-

melmehl (ni^D): 2) Plattengebäck (n^HD); 3) Toi)fgebäck

(Pi^'mID); 4) Kuchen (ü^iTpl); 5) Ofengebäck (HC^D

"luH)- Diese Oblationen hatten Weihrauch und Oel, aber

keinen Wein. Mit Ausnahme der Ascarah gehörte das Ganze

den Priestern, wenn die Gabe von einem Laien zum Tempel

gebracht war. Verbrannt wurde die ganze Gabe, wenn sie

vermöge des Gelöbnisses eines Priesters dargebracht wurde.

Endlich die Schaubrote hatten Weihrauch, aber kein Oel. Die

Pfingstbrote hatten weder Oel noch Weihrauch. Von der Oster-

erstlingsgarbe wurde eine Ascarah mit Oel und Weihrauch

geopfert (§. 524). Zählt man diese drei Oblationen mit den

obigen neun zusammen , so haben wir im Ganzen zwölf, bei

welchen die Libation fehlte. Uebrigens kamen die Pfingstbrote

(welche gesäuert waren) nicht auf den Altar.

Sämmtliche Oblationen bestanden aus Gerichten von Wai-

zenmehl, mit Ausnahme des Omer an Ostern (s. unten §. 524)

c) Dass über diesen Punkt die entgegengesetzte Ansicht stark

vertreten wird, ist oben §. P>29 bemerkt worden.

28*
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und des Eiferopfers, (Num. 5, 15.) Diese waren von Ger-

stenmehl.

\\. Bedeutung des Opfers.

331. Wie immer man über den Ursprung des Opfers

denken, welchen Standpunkt der Weltanschauung man einneh-

men mag, immer wird man in den Upferhandluugen eine Be-

deutsamkeit suchen müssen. Es ist nicht denkbar, dass an

allen Orten, von allen Völkern mit dem grössten Aufwände

Opfer gebracht worden wären, wenn man durch sie nicht hätte

irgend etwas Bedeutendes aussprechen, oder etwas Wichtiges

erlangen oder bewirken wollen. Wenn mau keine Idee des

Glaubens im Opfer suclien wollte, müsste man einen Gedanken

des Unglaubens suchen.

332. Nun lässt sich nicht läugnen, dass auf dem heid-

nischen Gebiete Ideen über die Bedeutung und Wirkung des

Opfers herrschten, wek;he mit einem verkehrten Gottesbegrifte

zusammenhingen.

Man dachte, die Götter geniessen etwas vom Opfer, Es

ist bekannt, wie Lucian über den Appetit der Himmlischen

spottete, welche am Opferdufte (xviaari) sich laben. Die In-

dier dachten, dass die Seelen der Hingeschiedenen einen Ge-

nuss von den Opfern hätten. (S. Yag'navalkya I. sl. 257 f.

8, 34 der Uebers. von Stengler.)

Aehnliche Vorstellungen nicht etwa den zum Heidenthum

abgefallenen Hebräern, sondern der heiligen Schrift selbst zu-

zuschreiben, konnte man sich besonders durch den Ausdruck

veranlasst finden, diess oder jenes Opfer sei Gott zum „süssen

Gerüche," (niH^.] n^l!5). Beim Opfer Noe's heisst es sogar

(Genes, VIII. 21.): „Und es roch der Ewige den Geruch der

Süssigkeit." (Vgl. Levit. I. 9. 13. 17. II. 12. XXXVI. 31.

und öfters.)

Wirklich hat eine bedeutende, wenn auch nicht kanonische

Autorität des Judenthums diese anthropopathische Auffassung
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unterstützt. Das ideenreiche Buch Sohar (III. f. 7. 6.) sagt

von den Opfern, welche Israel darbringt: ,.Die Israeliten er-

nähren ihren Vater, der im Himmel ist/'*'")

333. Wer indess nicht darauf ausgeht . solche bild-

liche Ausdrücke zu pressen , wird sie leicht mit jenen Stellen

der Schrift vereinbar linden, in welchen das Wesen Gottes als

erhaben über Körperlichkeit (Deuter. 4, 15., verglichen mit

Exod. 20, 4.) und körperliche Bedürfnisse (Psalm 50. 13.)*)

dargestellt ist.

Man wird sich daran erinnern müssen , wie im Gerüche

sich das Wesen der leiblichen Existenz am feinsten darstellt;

wenn also die gnädige, wohlgefällige Annahme des Opfers

ausgedrückt werden sollte , lag kein Bild näher , als das vom

Wohlgeruche. Hat doch der heil. Paulus keinen Anstand ge-

nommen, vom Opfer Christi dasselbe Bild zu gebrauchen:

Tradidit semetipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo in

odorem suavitatis {etg 6a(xi]v evwSiag, Ephes. 5. 2.).

334. Die Bedeutung des Opfers ist nicht aus einer irr-

thümlichen Ansicht vom Wesen der Gottheit herzuleiten. Nicht

bloss solche Völker , welche unfähig waren , sich zu einem

geistigen Begriffe von der Gottheit zu erheben, sondern auch

die gebildetsten, hatten Opfer.

Auf dem Boden der mosaischen Gesetzgebung müsste

aber auch dann dem Opfer ein höherer Sinn zukommen, wenn

270) CCli'Dti' Cn"'2{<'r "'CJ~'D?2 'P}<~!1^'\ Vgl. die seltsame Erzäh-

lung von der Autorität des R. Simeon in der Frage vom Opfer (Soliar

III. p. 3!)3. Sulzb.): .Als R. Simeon einst nach Tiberia-- ging, begegnete

ihm Elias ( der Prophet als Erscheinung ). Ersterer grüsste Letztern mit

den Worten: Friede sei über dem Meister! Womit beschäftigt sich jetzt

Gott im Himmel? Elias antwortete: Mit den Opfern und über diesen

Gegenstand bringt er neue Ideen vor, die von dir sind. Glückselig bist

du, und ich komme, dir den Gruss zuvor anzubieten." — Aehnliches

hat Recanati vorgetragen.

a) Numquid manducabo carnes taurorum aut sanguincm liircorum

potabo ?
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die fremden Nationen sich mit den albernsten Motiven be-

gnügten.

Die rechte Deutung dieser Religionshandlung wird zwar

die analogen Erscheinungen im heidnischen Alterthuni zu be-

rücksichtigen , aber dabei doch nie zu vergessen haben , dass

die mosaischen Opfer den Mittelpunkt eines Cultus bilden,

welcher die Verehrung des Einen wahren Gottes vermittelt.

Die Analyse der einzelnen Momente der Opferarten und

der Opferhandlungen wird es bestätigen, dass die Verehrung

Gottes durch den Menschen der Zweck des Opfers ist. Dieses

soll — wenigstens sinnbildlich — das entfernen, was die Ehre

Gottes im Menschen hindert, und soll eine Vereinigung des

Menschen mit Gott darstellen, in welcher, wie die höchste

Menschenwürde, so auch eine hohe Ehre Gottes erscheint.

Niemand wird die Richtigkeit des Gesagten beanstan-

den, wenn die am meisten gesicherten und am stärksten aus-

gedrückten Momente gehörig beachtet werden.

335. Drei Dinge treten am Opfer unläugbar am meisten

hervor; ihre Vereinigung oder Trennung, ihre Steigerung und

Minderung drückt den Unterschied der einzelnen Opfergattungen

aus und in ihnen müssen wir den Kern der Bedeutsamkeit

des Opfers suchen.

I. In allen Fällen giebt der Mensch etwas von der Speise

hin, die seinen Leib nähren sollte, oder von den Wohlgerüchen,

die ihn erquicken könnten. Er hofft nur dann der Nähe Gottes

würdig zu sein, wenn er sich im Genüsse beschränkt. Wäh-
rend die Natur zum Genüsse drängt, zeigt die Religion ge-

rade im Genüsse die Ohnmacht des Menschen. Der Mensch

erkennt die Nothwendigkeit, sich seinen sinnlichen Trieben

gegenüber zu beherrschen, wenn er Gott gefallen will. Nur

eine heidnische Auffassung der ganzen Religion konnte in den

Gaben, auf deren Genuss der Mensch verzichtet, eine Speise

für Gott oder die Götter sehen. Dass in der Schrift öfters

der Ausdruck gebraucht ist, es sei das Opfer Gott „zum süssen



XV. Bedeutung des Opfers. 439

Geruch""), ist einzig dadurch zu erklären, dass Gott an den

Aeusserungen des frommen Sinnes'') und der Beherrschung

sinnlicher Leidenschaften Wohlgefallen'') findet, auch wenn sie

ohne Opfer geübt wird.

336. IL Ganz anders gestaltet sich die Sache, wenn das

Opfer nicht vorzugsweise Verzichtleistung auf Genuss, sondern

vorzugsweise Genuss ist. Die Opfermahle sind wie eine Tisch-

genossenschaft mit Gott. Das mosaische Opfergesetz lässt

freilich diese Mahlzeiten, bei welchen sich der Stand einer

ungestörten Annäherung an Gott ausdrückt, nicht so stark

hervortreten, wie das indische Kitual, in welchem das Soma-

opfer in den Vordergrund tritt*"'); aber immerhin ersclieint

soviel davon, um die Bedeutung dieses religiösen Aktes zu

sichern. Oben an steht der Genuss der Schaubrote, welcher

nur dem Priester in reinem Zustande zukam. Die vor das

Angesicht Gottes hingelegten Brote geniessen, war gleich-

bedeutend mit einer vertraulichen Annäherung an das Göttliche.

Weil zu einer solchen Annäherung der wirkliche Zustand

nicht stimmt, ist die symbolische Vermittelung derselben auf

Eine Art von Opfer beschränkt, dessen Genuss nur Personen

zukam, welche rituell einen über das Gewöhnliche hinaus-

gehenden Stand des moralischen Lebens einnahmen.

337. III. Dem Geniessen des blutigen Opfers kommt

sicher auch etwas von der Idee der Lebensgemeinschaft

zwischen Gott und dem Menschen zu; aber es geht eben das

b) mn^j rr""!» Beim Opfer Noe's (Genes. 8.): „Gott roch den

guten Geruch." Bei den mosaischen Opfern Levit, 1, 9. 13. und sehr oft.

8. oben §. 331.

c) Ps. 50, 14. Immola deo sacrificium laudis.

' d) Is. 1, 10. 58, H.

271) Vgl. Windischmann, über den Somacultus der Arier. Abb.

der I. Gl. der k. bayer. Akad. der "VVissensch. IV. Bd. Abth. II. S. 14

:

„Welche Kräfte dir sind im Himmel, auf der Erde, auf den Bergen, in

den Kräutern und Wässern, mit all' diesen nahe uns gnädig und ohne

Zorn, König Soma."
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blutige Opfer voran und dieses muss erst für sich erkannt

sein, wenn man wissen will, was ein nachfolgender Genuss

einzelner Opfertheile zu bedeuten habe.

Obwohl es nach den oben (K. XÜI) gegebenen Beweisen

unrichtig ist, die Blutvergiessung für eine wesentliche Be-

dingung zu jedem wirklichen Opfer anzusehen, so kann doch

nicht geläugnet werden, dass die blutigen Opfer der Zahl und

rituellen Behandlung nach den Vorrang haben. Ohne sie in

ihrer besondern Bedeutung zu erkennen, ist eine Einsicht in

das Opfer überhaupt nicht möglich.

Wir untersuchen daher zunächst, welches der Sinn der

blutigen Opfer sei.

Es wird sich hiebei von selbst die passendste Gelegenheit

bieten, die oben angegebene Bedeutung der Entsagung mit

jener der Sühne und der Anstrebung einer Lebensgemeinschaft

mit Gott zu bestätigen und mit der Grundidee einer Gottes-

verehrung auszugleichen.

Wir wollen zunächst auf die wichtigsten frühern Erklä-

rungen Rücksicht nehmen.")

338. Bei der Beurtheilung und Erklärung des blutigen

Opfers ist theils die geschichtliche Entwickelung des Kitus,

theils die authentische Auffassung des Alterthums, theils die

Natur der Sache für sich selbst berücksichtigt worden. Je

nachdem das eine oder andere Moment benützt wurde, kam

man zu verschiedenen Ergebnissen.

Auf geistreiche Art suchte Baader aus dem Wesen des

Blutes und seines Verhältnisses zur Seele dem Opfer eine

Art von magischer Bedeutung zu vindiciren. ") Es wäre ein

Naturvorgang, der mit magnetisch angelegten Ceremonieu ver-

a) Vgl. Bahr, Symbolik des mosaischen Cultus. II, S. 19(3 fiF. u.

S. 2b9 ff.

b) Vorlesungen über eine künftige Theorie des Opfers oder des

Cultus. Münster 1836.
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bunden, unmittelbar eine Wirkung hervorbrächte. Baader

macht geltend, dass das Erdblut, an und in welches der Mensch

gebunden ward, ,,als jenes flüssige Grab betrachtet werden

kann, in welchem er den Angriffen aller seiner Feinde sich

biosgestellt findet . . . und dass, so wie die Bindung den Men-

schen von Gott entsetzt oder entfernt hält, nur die gänzliche

Lösung von diesen Banden ihn wieder mit Gott zu verbinden

vermag; eine Lösung, welche ... alle Opfer, wenn schon nur

stufenweise und von aussen nach innen gehend, bezwecken und

bewirken sollten" (S. 31). Nun beherrscht eine und dieselbe

physische Action das Blut des ]\renschen, wie jenes des Thieres

. . . und ,,so wie das Blut beider denselben verletzenden Po-

tenzen exponirt ist, so müssen auch die heilenden Potenzen

auf beide zugleich wirken" (S. 34). Es ist daher denkbar,

dass, wie der Mensch in und an sein Erdblut versunken und

gebunden ist, andere Agentien im Thierblut sich gebunden

finden; „die Befreiung dieser könnte demnach auf die Be-

freiung des Menschen von seinen eigenen Blutbanden rück-

wirken" (das.).

„Sollte nun eine solche, wenn auch theilweise Befreiung

des Menschen von seinem Erdblut durch ein Thierblut ge-

schehen, so musste aus letzterm dieselbe spirituöse Action

frei gemacht werden, welche auch im Menschenblut gebunden

ist, und welche also in ihrer Freiheit attrahirend und derivi-

rend auf die bindende oder vielmehr diese Bindimg veranlas-

sende, schädliche, gleichfalls immaterielle Potenz im Blut des

Menschen rückwirkte. Damit aber die Entbindung oder De-

materialisirung jeuer, oder ihre Transposition zugleich eine

Präcipitation oder eine völlige Depossedirung aus dieser Region

sei, musste das zu vergiessende Thierblut vorerst eine präser-

virende Action empfangen, womit jene gute spirituöse Action

hinreichend bekräftigt werden sollte, die böse Action nicht

nur derivirend zu attrahiren, sondern zu präcipitiren , somit

die usurpirte Versetzung derselben aufzuheben" (S. 35).
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„Beiläufig auf ähnliche Weise als der Chemiker in einem

durchs Feuer geführt werdenden metallischen Stoff, durch

Tingirung desselben seine regulinische Anlage erst wieder er-

weckbar macht, ehe er solchen ins Feuer bringt, weil diese

Anlage ausserdem nicht aus dem Feuer hervorginge, sondern

in ihm zurückbliebe. — Und so musste denn im hebräischen

levitischen Gesetz der Priester (Operator) durch Auflegung sei-

ner Hände dem Haupte des Thieres diesem jene präservirende

Action (als Segnung und Weihe) mittheilen . . . und dieser

Priester stellte darum den in die Virtualität seiner primitiven

Rechte über die Natur rehabilitirten Menschen vor, dessen

Einsegnung des Holokausts in diesem (seinem Blut) jene regel-

mässige Action erweckte, durch welche Erweckung selbe die

Kraft erhielt, präcipitirend auf jene böse Action zu wirken,

welche durch die im vergossenen Blut freigewordene Tinktur

attrahirt ward" (S. 35).

339. Dieser theosophischen Deduction ist bereits von Bahr

vom archäologischen Standpunkte aus entgegengehalten worden,

dass die Handauflegung in der Kegel nicht dem Priester, son-

dern dem Laien zukomme. Der Priester legte nur dann die

Hände auf, wenn das Opfer seiner eigenen Entsühnung galt,

er also nichts weniger, als den ersten Adam in seiner primi-

tiven Würde darstellte.

Vom theologischen Standpunkte aus musste erinnert wer-

den, dass weder das lange Cessiren der Opfer in der Wüste und

im Exile, noch die geringschätzenden Aeusserungen der Pro-

pheten über die Wirksamkeit des Opfers erklärbar wären,

wenn Baaders Auffassung Grund hätte. Auch wäre die Ein-

zigkeit und Superiorität des Opfers Christi gefährdet; dieses

wäre nur graduell, nicht wesentlicli über das Thieropfer er-

haben. Welche Art von Anthropologie, oder Physiologie möchte

endlich den Grundsatz von der Solidarität des Thier- und

Menschenbluts vertheidigen , welcher das Fundament der gan-

zen Deduction bildet?
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Bälir hat in seiner Deutung insofern sich an Baader

angeschlossen, als auch er das Verfahren mit dem Blute zur

Hauptsache beim Opfer macht ; er vermeidet indessen die theo-

sophischen Tiefen des „flüssigen Grabes" und beschränkt sich

darauf, aus Levit. 17, 11. zu entwickeln, wie mit dem Blut-

leben das Wesen der Begierde zusammenhänge. Das, was

die Schrift ifn^x^l (t!/DJ) uennt, ist an das Blut gebunden.

Dieses animalische Lebensprincip ist aber auch die Werkstätte

der Begierden, der Lust, des Hasses, der Sünde. Durch das

Ausgiessen des Blutes wird gewissermassen das sündliche Be-

gehren ausgegossen, es wird dem Altar zur Vernichtung und

Heilung übergeben.

Der Mensch übergiebt indess zunächst das Nephesch des

Thieres, mit welchem sein eigenes physisches Leben in keinem

wahren und realen Zusammenhang steht. Das Opfern ist dem-

nach zunächst ein symbolischer Ausdruck des Willens, sich

seiner sinnlichen Begierlichkeit zu entäussern. Doch eben darin,

dass der Mensch solches will und andererseits von Gott diese

Willcnsäusserung feicrlicli acceptirt wurde, erhält das Opfer

eine Art von sakramentaler Bedeutung.

340. Diese Erklärung enthält unläugbar brauchbare Ele-

mente. Da indess Bahr die Bedeutung des Blutes beim

Opfer auf eine Weise steigerte, die mit den Urkunden nicht

übereinstimmt und auch darin fehlgriff, dass er die ipf/t}

(ti/DJ) '"i" und für sich als etwas von Gott Trennendes ansah,

konnte er nicht zum vollen Verständniss vordringen. Er läug-

net unbilliger Weise das symbolische Moment, welches in der

Tödtung des Thieres liegt und kommt daher zu keinem rech-

ten Begriff der Sühne.

Die Anschauung des ganzen Alterthuras spricht dafür,

dass im blutigen Opfer die Idee einer Sühne durch Erdul-

dung einer Strafe vorherrscht. Das ist bald nach dem Er-

scheinen des Bähr'schen Werkes von Lasaulx in einer seiner
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schönsten Abhandlungen nachgewiesen worden.*'*) Lasaulx

denkt sich die Entstehung des Opfers so: Der ursprüngliche

Mensch hing durch die Substanz seines Bewusstseins wesent-

lich mit Gott zusammen . . . Dem Willen Gottes verdankte

er seine Existenz, von ihm fühlte er sich rings umschlossen,

sein eigener Wille war damit vollkommen einig, es herrschte

nur der Wille Gottes. So lange diese ursprünglich gesetzte

Einigkeit des subjektiven Willens des Menschen mit dem ob-

jektiven Willen Gottes bestand, konnte von Opfern nicht die

Rede sein; das Verhältniss war hiefür zu innig, „denn wo

totale Einheit des Willens herrscht, versteht sich die partiale

von selbst." Diese Einigkeit hatte keinen Bestand. Die Schwer-

kraft des bösen Willens riss den Menschen von Gott los. Es

trat ein Bruch ein, den der Mensch fühlte. Trotz seiner Los-

reissung von Gott „empfand er fortwährend die unabweisbare

Forderung der Einheit seines mit dem göttlichen Willen und

die Verpflichtung zur ungetheilten Hingabe seines ganzen We-

sens an Gott. Die Erfüllung aber dieser Forderung war ihm

jetzt, da sein Wille sich in schiedliche Strebungen getheilt

hatte, unmöglich. Und nun suchte er das durch die Sünde

verwirkte Leben durch freiwillige Hingabe des Lebens selbst

zu sühnen. Alle Opfer sind daher als eine Folge der Sünde

wesentlich Sühnopfer, ihrer Form nach aber sind sie stellver-

tretend, indem sie durch Darbringung des äussern Lebens die

mangelhafte Hingabe des Innern Willens zu integriren suchen."*)

Mit Bahr erkennt Lasaulx an, dass bei allen alten Völkern als

Sitz des Lebens das Blut gelte. „Wenn aber im Blut das

Leben ist, so bewirkt nicht sowohl das vergossene Blut die

Versöhnung, sondern das im Blute dargebrachte Leben, oder

die dargebrachte Seele."

272) Die Sühnopfer der Griechen und Römer und ihr Verhältniss

zu dem einen auf Golgotha. Ein Beitrag zur Religionsphilosophie. 1841.

Abgedruckt in den „Studien d. Classischen Alterthums." 1854. S. 233—282.

a) Studien, S. 235 f.
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Durch die Seele dringt die Schuld in's Leben ein und

wird das Leben verschuldet. Die Aktivität des Lebens hat

die Schuld herbeigeführt, die Passivität bis zur Hingabe in

den Tod muss ein Sühneraittel sein.

Die erste Instanz der Sühne wäre demnach die Todes-

strafe, welche am Schuldigen vollstreckt wird. Dabei blieb

jedoch die Sehnsucht nach vollständiger Aufhebung der Schuld

nicht stehen. „Es lässt sich eine dreifache Succession unter-

scheiden, indem ursprünglich der Sünder selbst sein Leben

zum Opfer brachte, darnach statt des Scliuldigen ein Anderer

unschuldig in den Tod ging, endlich statt des Menschen stell-

vertretend ein Thier geopfert wurde" (S. 237). Denkende

Dichter haben es geahnt, wie die Menschenopfer der Idee der

Versöhnung entsprechen. Sophokles z.B. sagt: „Eine rein ge-

sinnte Seele, wemi sie es freiwillig thut, ist wohl im Stande,

für Tausende genug zu thun" (S. 242). So kam es, dass bei

grossen Calamitäten die edelsten und- unsclmldigsten Personen

gewählt wurden, um ein Opfer zu sein. Wer aber gab dem

Schuldigen das Recht, den Unschuldigen zu opfern':' Wer

knüpfte einen waliren Zusammenhang zwischen dem vergos-

senen Blute des Unschuldigen und der sündebeladenen Seele

des Schuldigen?

Man rausste es fühlen, dass im Opfer das Bedeutendste

darin lag, dass einerseits die Schuld sich in einem plastisch

realen Bekenntnisse darstellte, andrerseits die Gnade der Gott-

heit angerufen wurde.

Das konnte auch durch stellvertretende Opfer geschehen.

341. Es war daher nicht bloss Trieb der Menschlich-

keit, sondern Fortbildung der Idee von der Sühne, wenn an

die Stelle der Menschenopfer — allmälig Thieropfer traten.

Es tritt an vielen Zeichen der antiken Opferliturgie her-

vor, dass das Opferthier als Ersatz für den Menschen genom-

men wurde.

„Sehr klar ist dieser stellvertretende Charakter der Thier-
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Opfer statt Menschenopfer in dem ägyptischen Gebrauche aus-

gedrückt, wonach den rein und mackellos befundenen Opfer-

stieren ein Siegel aufgebrannt wurde, das einen knieenden

Menschen vorstellte, dem die Hände auf den Rücken gebun-

den und ein Schwert an die Kehle gesetzt war, wobei die

Umstehenden das geschlachtete Opferthier beklagten und sich

selbst dabei an die Brust schlugen." Das. S. 256.

War der Schritt vom Menschen- zum Thieropfer einmal

gethan, so ergab sich von selbst die Auffindung von Surro-

gaten auch für das Thier.

Lasaalx zeigt an zahlreichen Beispielen die Fortbildung

des Opfers in solchen Substitutionen.

Wäre ihm die Art bekannt geworden, wie nach den in-

dischen Religionsschriften dieser Uebergang mystisch gerecht-

fertigt wird, er hätte sicher nicht versäumt, davon Gebrauch

zu machen.")

War der Gedanke einer Substitution einmal erfasst, so

war es natürlich, dass man ihn immer weiter verfolgte. Hören

wir La sau Ix weiter:

„Nach dem allgemeinen Grundsatz: in sacris etiam simu-

lata pro veris haberi, . . . finden wir das Princip der Stellver-

tretung noch weiter ausgebildet. Zu Heliopolis in Aegypten

war der Gebrauch, der Hera täglich drei Menschen zu opfern

;

der König Amosis schaffte diess ab und befahl statt der wii'k-

lichen Menschen ebensoviele Wachsbilder darzubringen,"

„In Rom wurden alljährlich nach der Frühlingsgleiche an

den Idus des Mai vierundzwanzig oder dreissig sogenannte

Argeer, d. h. Binsenmänner, durch die Pontifices und vesta-

lischen Jungfrauen zur Sühne des Volks vom pons Sublicius

herab in den Tiberstrom gestürzt ; ein Gebrauch, welchen Her-

kules eingeführt haben soll, indem er die ursprünglichen

b) S. oben §. 317.
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Menschenopfer durch stellvertretende Menschenbilder zu ersetzen

lehrte." Das. S. 258-0

Wie abgeschwächt in diesen und andern verwandten üeb-

ungen die Idee vom sühnenden Lebensopfer sein mag, diese

bildet doch den Ausgangspunkt. In dieser Idee ist eine ewige

Wahrheit, wenn auch das Heideuthum diese nicht rechtmässig

in Ausübung brachte.

„Es ist der allgemeine Glaube der alten Welt, das frei-

willig dargebrachte Leben des Unschuldigen vermöge das noth-

wendig verlorene Leben des Schuldigen zu retten. Und soweit

ist der Inhalt des religiösen Bewusstseins , welches die heid-

nischen Sühnopfer erzeugt hat, vollkommen wahr. Das innerste

Centrum aller alten Religionssysteme ist das Bewusstsein der

Erlösungsbedürftigkeit und dass diese Erlösung nur durch

einen Unschuldigen möglich sei, und diess ist vollkommen

wahr. Falsch aber ist die Art, wie die Heiden geglaubt

haben, diese nothwendige Sühne zu bewirken. Das Problem

ist erkannt worden , nicht aber darum auch richtig gelöst.

Die Krankheit haben sie wohl empfunden, auch in ihrer inner-

sten Seele gewusst, dass es ein Heilmittel dafür gebe und

welcher Art dieses sein müsse; das wahre Heilmittel selbst

aber haben sie nicht kennen können." (Studien, S. 277.)

342. Wir haben die Hauptmomente der Auseinander-

setzung von La sau Ix desswegen ganz besonders berücksichtigt,

weil hier die historische Erscheinung des Opfers gerechter,

als von mehreren Vorgängern anerkannt wird. Es handelt sich

ja nicht darum, was wir über das Opfer denken, sondern was

es seiner wirklichen Anlage nach sein wollte und sollte.

Wir erkennen mitLasaulx und einer ansehnlichen Reihe

älterer Schriftsteller an''^''j, dass das blutige Opfer dem Ver-

c) Vgl. P. Romanuä Sachs, 0. S. B, „Die Argeer." Programm

der Studienanstalt Metten. 18G6.

2T6) Eusebius Caes. Demonstratio evangelica. 1. 1. c. X. Vgl. die



448 Fünfter Abschnitt. Cultushandlungen der mosaischen Religion.

langen nach Aussöhung mit Gott diente, aber wir geben nicht

zu, dass nichts, als Sühne dabei beabsichtigt war. Auch nöthigt

uns die Rücksicht auf das historisch gegebene Opfermaterial

eben da, wo sich wirklich die Idee der Sühne ausdrückt, eine

nicht unbedeutende Verschiedenheit und Abstufung anzuer-

kennen. Wäre überall nichts, als die Erreichung der Versöh-

nung angestrebt, so würde man nicht begreifen, warum nicht

Ein Ritus durch alle, wenigstens durch alle blutigen Opfer

ginge. Soweit die Darbringung der Opfer mit einer Sehn-

sucht nach Versöhnung zusammenhängt, stellt sich darin wie

das Schuldbewusstsein , so auch die Schuld selbst und ihre

Grade dar.

Man kann daher die Opfer mit Recht als ein Zeugniss

für jenen Zustand der Menschheit benützen, welchen die theo-

logische Sprache die Erbsünde nennt.

Es kann ferner keinem Zweifel unterliegen, dass die An-

wendung der blutigen Opfer von Anfang an den Zweck hatte,

die bald deutlicher, bald dunkler erkannte Schuld zu heben.

Wo das Bewusstseiu der angebornen Sündhaftigkeit fehlte, ge-

nügte die Erkenntniss persönlicher Verschuldung, um bei Gott

Gnade zu suchen.

Wie es daher einseitig wäre, im Opfer nur die Hin-

weisung auf die moralische Schuld und das Verlangen nach

Sühne anerkennen zu wollen, so wäre es unrichtig, wenn man

in den blutigen Opfern diesen Hauptzweck unbeachtet Hesse.

Die Auffassung des Zweckes der blutigen Opfer, die sich

bei Augustinus an verschiedenen Stellen findet, entspricht

dem formellen Ritus, wie der Geschichte der Opfer und har-

monirt einzig mit der Art, wie das neue Testament, vorzugs-

weise im Hebräerbriefe, dieselben würdigt. Hie ego de vero

sacrificio latius fortasse disserens, demonstrarem, id non deberi,

von Outram (de Sacrificiis. London 1G77. S.265flF.) angeführten Stellen

von Origenes, Theodoret und Atlianasius.
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nisi uni vero Deo, quod ei unus verus sacerdos obtulit Mediator

Dei et hominum, cujus sacrificio promissivas figuras in

victimis animalium celebrari opportebat. (Contra Faustum

1. XXII. c. XVir. Mauriu t. VIII. 262.) Zu den wesentlichen

Bedingungen des Opfers rechnet Augustinus (de Trinit. IV.

c. 14. Maur. VIII. 583.): — ut — id sine vitio sit, ut pro

vitiosis muudandis possit offerri.

343. Das rationalistische Judenthum weicht, von Philo an,

diesem bedeutsamen Momente am Opfer aus und will nichts

darin sehen, als eine ceremonielle Darstellung der Verehrung

Gottes. Philo giebt z. B. als Grund für die Ausgiessung des

Opferblutes rings um den Altar an: Das Blut aber wird im

Kreise um den Altar her ausgegossen, weil der Kreis unter

den mathematischen Figuren die vollkommenste ist." . . , Die

Seele soll sich im harmonischen Kreise der guten Ideen be-

wegen. ''^^^)

Das Opfer hat nach Philo einen dreifachen Zweck, voran

die Verehrung Gottes {n]v n^og i)t6i Tijurjv), dann einen dop-

pelten Nutzen der Darbringenden. Aehnlich Abarbanel, Ben

Gerson, Maimomdes. '')

Allerdings lässt sich die Verehrung Gottes als höchster

Zweck jeder Opferdarbringung fassen, wenn man sich über

den Sinn dieser Formel gehörig erklärt.'') Werden die tiefern

Momente der Sühne und des Bekenntnisses moralischen Un-

vermögens wie eines Verlangens nach einer Lebensgemeinschaft

mit Gott nicht verkannt, so lässt sich das Opfer als Darstel-

lung der Gesinnung der Unterwerfung unter Gott und der

Verehrung seiner Herrlichkeit fassen. Man wird natürlich bei

einer solchen Fassung des Opferbegritts nicht auf den Irrthura

274) De victimis, ed. Francof. S. 839. Zv/ußohxiSs ovv dyttdiddaxei.

itjy ö'ii'<foiuv öXr/v dt' oXwv eV xrxAw ^oQevovßui' eu nüaais id'hiug Xöyuiv.

a) Bei Outram, S. 237 ff.

b) Vgl. St. Thomas (Summa 2. 2. g. 85. a. 1.), welcher das Opfer

als „Signum subjectionis et honoris" fasst.

Uaneberg, relig-iöse Alterthümer der Bibel. 29
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gerathen, als wenn jede Art von Huldigung und Verehrung

ein Opfer sei, also auch das Gebet. AVirldich wird dem Ge-

bete in der heiligen Poesie der Opfercharakter zugeschrieben,

aber eben nur im bildliclien Sinne. Mit jedem Opfer ist ein

Akt der Huldigung verbunden, die dem höchsten Wesen dar-

gebracht wird, aber nicht jede Huldigung ist ein Opfer, wie

längst schon Bellarmin (de sacrificio missae 1. I. c. 2.) gegen

Melanchthon und Andere nachgewiesen hat.

Das Besondere des Opfers bestellt darin, dass Gottes Ehre

durch materielle Mittel und Handlungen gefeiert wird. Es

giebt kein Opfer ohne Tödtung, Verbrennung, oder Ausgiessung,

oder Verzehrung einer Gabe.

Wie nun die gänzliche oder theilweise Zerstörung eines

Lebens, oder eines Lebensmittels einerseits und das Geniessen

desselben andererseits Gottes Ehre bezeugte, wird dann ein-

leuchten, wenn wir bedenken, wodurch die Ehre Gottes auf

Erden gehemmt oder vernichtet werde. Jede Art Sünde ist

eine Verletzung der Ehre Gottes, weil sie seiner Macht, Weis-

heit und Güte spottet. Darum wird Gott vor Allem damit

geehrt, dass die Verletzung seiner Majestät aufgehoben, die

Schuld gesühnt wird.

Die einzelnen Sünden haben ihre Wurzel in dem Zustande

der Begierlichkeit, Genuss- und f]igensuclit, welcher, wenn

auch in verschiedenem Grade, über das ganze Menschenge-

schlecht verbreitet ist. Wird durch irgend einen Akt, dieser

Eigensucht eine Entsagung auferlegt, so wird dadurch Gott

geehrt. Die formell auf Gott bezogene Entsagung, d. h. die

L^nterlassung eines werthen Genusses , ist so ein Akt der

Gottesverehrung und eine Huldigung, die seiner Majestät dar-

gebracht wird.

Ist ferner unläugbar, dass das Preisgebet Gott verherr-

liche, so wird die symbolische Darstellung des Lobes und

Preises Gottes ebenfalls eine Verherrlichung Gottes sein. Ein

Symbol des Gebetes überhaupt und des Lobgebetes insbeson-
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dere ist der vom Altar aufsteigende Rauch. Selbst der ein-

fache Weihrauch drückt das Gebet aus. (Vgl. Apoc, V. 8.

phialas plenas odoramentorum quae sunt orationes sanctorura,

und umgekehrt: Ps. 140, 2. Dirigatur oratio mea sicut in-

censum in couspectu tuo, elevatio manuum mearum sacrificium

vespertinum.) Das Buch Sohar (ed. Amst. IL f. 219. a.) geht

weiter und findet in der Käucherung eine Art von Verwirk-

lichung dessen, was das Gebet will.

Es soll nicht vergessen werden, dass im Rauchwerk mehr,

als die bloss vom Mensclieu ausgehende rein subjektive Er-

scheinung des Gebetes ausgedrückt werde ; das Symbol schliesst

zugleich die schützende Macht der mit dem guten, gottgefäl-

ligen' Gebete verbundenen Gnade in sich^"'-^), aber immerhin

mahnt es zunächst an jene Verehrung Gottes, die in der An-

rufung und Lobpreisung vollbracht wird.

344. Der Mensch ehret Gott indess nicht bloss dadurch,

dass er zum Preise des Höchsten etwas wirkt, etwas voll-

bringt, oder Gott gewissermassen etwas giebt, sondern auch

dadurch, dass er von Gott etwas empfängt, oder sucht. Dienen

schon die im Opfer enthaltenen Zeichen der Unterwerfung der

Verehrung Gottes, so noch mehr das, was in ihnen Gott als

die Quelle des Lebens und der Seligkeit darstellt. Diess ge-

schieht in den Opfermahlzeiten. Würden die alttestamentlichen

Opfer in dieser Hinsicht mehr, als ein Bild sein, so könnte

man , wie beim Baume des Lebens im Paradiese sagen , dass

Gott dem Menschen ein Opfer bringe; ein geheiligtes Unter-

pfand einer Lebensgemeinschaft mit ihm.

Jedenfalls stellt sich die Frucht der vorangegangenen Ar-

ten der Gottesverehrung im Opfermahle dar. Die höchste

275) Die heilige Schrift fasst die Räucherung al* eine Art von

Schutzmittel gegen die göttlichen Strafurtheile auf. Deuteron. 33, 10.

Ponent thymiama in furore tuo. Das ist jedoch etwas ganz Anderes, &\i

die fast magische Wirkung, welche der Sohar 1. c. dem Ruuchwerk zu-

schreibt.

29*
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Ehre Gottes auf Erden ist die volle Herstellung seines Eben-

bildes im Menschen. Wie damit der Mensch die höchste

Ehre erlangt, so wird auch andererseits Gott darin am meisten

geehrt. (Vgl. Malach. I. 11. mit Ps. VIII. und Ps. 49, 13. 21.

hebr.) Die verschiedenen Arten der alttestamentlicheu Opfer

sind wie eine Stufenleiter, die unten mit Schuld und Sühne

beginnt, oben aber mit Heiligkeit und Gottesfreundschaft endet.

Auf die Schuld in ihrer höchsten Steigerung wird dort

hingewiesen, wo das Blut des Sündopfers bis in's Allerheiligste

getragen wird, wie am Versöhnungstage. Ein Opferthier reichte

nicht hin, um das Entsetzliche der Sündenschuld darzustellen;

das Hinausstossen des mit der Sünde symbolisch beladenen

Thieres in die Wüste und sein Hinabstürzen über den jähen

Felsen vervollständigt die Darstellung. Diesem Falle nahe

stand es, wenn das Sühnopfer ausserhalb des Tempels ver-

brannt wurde. Wurde das Opferthier getödtet und sein Blut

in's Heiligthum getragen, wie bei gewissen oben angeführten

„Innern" Sühnopfern, so drückte sich mit dem Bewusstsein

schwerer Schuld immerhin ein ungestümmes Verlangen nach

Sühne aus, aber weniger heftig, als in den voran genannten

Fällen. Tödtung mit Verbrennung des ganzen Fleisches (beim

Brandopfer) ist einfache Anerkennung der Schuld mit voller

Entsagung. In der letztern tritt schon die Gott suchende

Kraft der Seele, welche über das Böse siegt, hervor. Tödtung

des Opferthieres mit theilweisem Genüsse des Opferfleisches

(bei den Friedopfern) lässt die gottverwandte Kraft noch stär-

ker hervortreten. Der Mensch wird so zu sagen der Tisch-

genosse Gottes. Bei der unblutigen Oblation , welche ganz

verbrannt wird, verschwindet die Mahnung an Schuld und

bleibt nur die an die Ohnmacht des Menschen, verbunden mit

einer Entsagung, in welcher die Seele zu gottgefälliger Kraft-

äusserung sich erhebt. Bei jenen unblutigen Oblationen, welche

nur eine Ascarah haben, tritt nicht nur die Mahnung an eine

Schuld zurück, selbst die Erinnerung an das Unvermögen der
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Natur ist nur leise angedeutet, eben in der Ascarah. Diese

Art von Opfermahl weist daher auf den höchsten moralischen

Stand hin. Ganz so ist's mit jenem Opferfleische, welches die

Priester als Heiliges genossen. Die Mahnung an Schuld, welche

.

damit verbunden war, bezog sich nur auf Jene, für welche

das Opfer geschlachtet ward. Für die opfernden Priester selbst

kam nur der Genuss des Opfermahles in Betracht und hierin

lag ein Vorrecht, welches sich auf den Zustand der Heiligkeit

stützte, in welchem sie sich offiziell und ceremoniell befanden.

Dieser Zustand war freilich nur symbolisch; denn die

Priester waren nur ceremoniell auf die Stufe der Heiligkeit

gehoben, wie denn auch die Entsündigung durch die Sühn-

opfer nur eine symbolische, tyjiische, keineswegs eine reale war.

345. Dass die Sühnopfer nicht wirklich die Schuld und

Sünde von denen wegnahmen, für welche sie gebracht wurden,

geht aus der Geschichte des Rituals, wie aus ausdrücklichen

Versicherungen der heiligen Schrift und ebenso aus dem Be-

griffe und Wesen der Sünde und Sühne hervor.

Wären die Opfer ein an sich wirksames Sühnemittel ge-

wesen, so hätten sie weder während des Zuges durch die

Wüste, noch während des Exiles cessiren dürfen. Die Exil-

psalmen sehnen sich zwar nach der Anbetung Gottes im Hei-

ligthum, aber nicht nach den Opfern. Ps. 42. (41.) 48. (47.)

Der bekannte Psalm 51. (50.) spricht es deutlich aus, dass

Gott nicht Opfer an Blut und Fleisch, sondern das geistige

Opfer der Herzenszerknirschung verlange. Eine ganze Reihe

von prophetischen Stellen scheint den Opfern geradezu allen

Werth abzusprechen. Eine der ältesten sagt:

346. „Ich hasse, verwerfe eure Feste mid mag eure Fest-

versammlungen nicht riechen. Ja wenn ihr ein Ganzopfer

bringt, und eure Speiseopfer, — ich mag sie nicht; auf das

Friedopfer eurer fetten Kälber blicke ich nicht. Räume hin-

weg vor mir das Getöse deiner Lieder, und die Musik deiner

Harfen mag ich nicht hören. Aber Recht soll hervorquellen
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wie Wasser, und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.

Habt ihr mir etwa blutige und unblutige Opfer dargebraclit

in der Wüste vierzig Jahre, Haus Israel? Ja, den Baldachin

eures Königs und euer Saturnbild habt ihr getragen, euren

Sterngott, den ihr euch gemacht." Arnos V. 21 ff.

Der Prophet will sagen : Die Opfer waren nicht wesent-

lich nothwendig, Gott erliess dieselben während der Wande-

rung durch die Wüste, weil das Volk arm war. Es zeigte

sich aber undankbar. Während die Armuth für die Unter-

lassung der Jehovahopfer eine Entschuldigung bildete, hatte

man Mittel, den Molochcult zu pflegen.

Noch stärker drückt sich Jeremias aus: Eure Ganzopfer

lüget zu euren (übrigen) Schlachtopfern und esset (Opfer-)

Fleisch. Denn nicht redete ich zu euren Vätern und nicht

gebot ich ihnen am Tage, da ich sie aus dem Lande Aegyiiten

führte, in Betreff' der Ganzopfer und der (übrigen) Opfer; wohl

aber habe ich ihnen diese Sache befohlen. Jer. VH. 21. Dazu

Is. n. 11 ff. 66,3. Osee 6,6. 1 Sam. 15,22.

Dazu kommt die neutestamentliche Erklärung: Es ist

unmöglich, dass das Blut der Stiere und der Böcke die Sün-

den wegnehme. Hebr. X. 4.

347. Denkt man über den Grund dieser Unmöglichkeit

nach, so wird sich Folgendes ergeben.")

Um auf die Hebung der Schuld und Sünde einen wirk-

lichen Einfluss üben zu können, hätten die Sühneopfer mit der

Person des Sünders, mit dem verletzten Gesetze und mit dem

beleidigten Gesetzgeber in einem wahren Kapport stehen müs-

sen, und zwar der Art, dass ihnen eine Gewalt nach den ge-

nannten drei Richtungen hin zugekommen wäre. Nichts von

alle dem fand sich bei diesen Opfern.

348. Sie konnten demnach einzig und allein dann und

a) Vgl. St. Augustinus, de Trinitate. 1. IV. c. 14. cd. Maur,

t. VIII. p. 583.
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insofern wirken, wenn und inwiefern damit eine tiefe Keiie

verbunden war, die von Gottes Barmherzigkeit angenommen

wurde. (Sacrificium deo spiritus contribulatus , cor contritum

et liumiliatum Deus non despicies. Ps. 50.) Diese Reue konnte

überall ohne Opfer den Weg zur göttlichen Barmherzigkeit

suchen und dieses musste auch beim Bestehen und bei der

üebung der Opfer gerade in den wichtigsten Fällen geschehen.

Die Sünden und Verschuldungen, für welche die Opfer

gebracht wurden, waren vorherrschend rituelle, weniger mora-

lische Fehler.

Die gesetzlichen Opfer dienten vorherrschend zur Tilgung

von Sünden, welche das Gesetz selbst hervorgerufen hatte.

Wäre kein ßitualgesetz da gewesen, keine Norm über Reines

und Unreines, so wäre auch die Nothwendigkeit weggefallen,

nach gewissen levitischen Verunreinigungen ein Opfer zu bringen.

Man erinnere sich an die oben (C. X u. XI) angeführten Fälle,

in welchen Sund- und Schuldopfer gebracht werden mussten.

Das waren in der Regel keine Fälle moralischer, sondern ritueller

Schuld. Das Wort des heil. Paulus: ,, Per legem enim cognitio

peccati" (Rom. 3, 20.) gilt ganz vorzüglich vom Ceremonialgesetz.

Es gab allerdings auch freiwillige Opfer; aber undenkbar

ist es z. B., dass Jemand, der durch die Erinnerung an be-

gangene Fleischessünden im Gewissen beunruhigt war, durch

die Darbringung von Opfern Versöhnung und Innern Frieden

getucht hätte. Alle wirklichen moralischen Fehltritte gehör-

ten, wenn sie offenbar waren, vor das weltliche Gericht; die

Steinigung, das Schwert, das Feuer oder der Erstickungstod

waren das einzige Opfer, welches als Sühne betrachtet wurde.

Bei verborgenen Fällen wurde angenommen, dass die strafende

H^nd Gottes — durch n*n''1D. «. oben den Abschnitt vom

Fluche — ein Opfer der Vergeltung, namentlich durch frühen

Tod, fordern werde.

Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass, wenig-

stens nach der Darstellung der Mischnah (Krithuth C. I. §• 2).
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Sünd- oder Schuldopfer von Solchen gebracht wurden, welche

sich deutlich bewusst waren, schwere Fleischesstinden (vgl.

Levit. 19, 20.), oder das Verbrechen der Abgötterei begangen

zu haben, oder welche über das Faktum im Zweifel waren.

Es versteht sich von selbst, dass von Jenen, die wegen eines

ähnlichen Verbrechens in gerichtlicher Untersuchung waren,

kein Sühnopfer im Tempel angenommen wurde. Die mensch-

liche Gerechtigkeit Hess sich durch diese Opfer nicht be-

schwichtigen. Die göttliche, welche durch das Gewissen sprach,

forderte vor allem für die Zukunft Besserung; liess aber den

Menschen über die grosse Frage, ob die Vergangenheit vor

Gott in Ordnung gebracht sei, vollständig in Ungewissheit.

349. Die Opfer hatten also auf die ernstern Fragen des

Gewissens gar keinen direkten, und auf jene fast künstlichen

Verwicklungen des Gewissens, die durch das Cereraonialgesetz

hervorgerufen waren, nur den Einfluss, die Sühne darzustellen.

Indem sie aber fort und fort durch das ergreifende Sym-

bol der Blutvergiessung, des Todes und der Verbrennung, ein

wenigstens ceremonielles Urtheil über die Sünde fällten und

durch den Altar um Gnade flehten, mussten sie, im Ganzen

genommen, die Sehnsucht nach Erlösung im Sinne des neuen

Testamentes erwecken.

Die Hörner des Altares waren wie der rettende Anker,

an welchem sich der schuldbewusste Mensch festhielt. Es war

ein alter Gebrauch, diese Hörner zu umfassen"'^"''), wenn man

Schutz suchte. Bei den Germanen stellte sich dieses Sinnbild

der schützenden Festigkeit in der Form des Kinges dar."'')

Jedenfalls musste das die allgemeinste Vorstellung sein,

276) 1 Kön. 1, 50. 2, 28. Wenn bei den Alten von einem Umfassen
der Altäre (s. Calmet zu den angeführten Stellen) die Rede ist, wird
man an die Hörner der Altäre denken müssen.

-^'^^
P.jr?'

leeren, kam, „Hörn", ist mit Corona stammverwandt. —
Die eisernen Bussringe der christlichen Büsser (s. circuli ferrei bei

Du Gange) waren vielleicht den Altären entlehnt.
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die durch die Uebung der blutigen Opfer erweckt und erhal-

ten wurde, dass durch diese Religionshandlung eine Schuld

anerkannt und hiefür eine Sühne gesucht werde.

350. Da nun aber die Thieropfer diese Sehnsucht nicht

befriedigen konnten, und die angeführten Aeusserungen der

Propheten solches Unvermögen der Opfer deutlich genug aus-

sprachen, so musste die Frage entstehen, wofür sie denn durch

das mosaische Gesetz eingeführt wurden? Die Antwort, dass

Gott den zu äusserlichen Dingen neigenden Israeliten hierin

nachgegeben habe, genügt nicht. Man kann sich nur dann

für befriedigt erklären, wenn die Opfer ein Mittel waren, die

Sehnsucht nach Versöhnung zu erwecken und die Gläubigen

auf jene Sühne hinzuweisen, von welcher Isaias spricht (Is. 52,

15. 53, 5 ff.). So fasst der Brief an die Hebräer wenigstens

einzelne Arten des Sühuopfers auf. (Hebr. IX. 12 ff.) Im

Briefe des Barnabas wird insbesondere das Sühnopfer des Ver-

söhnungstages als Typus des Erlösungsopfers behandelt. Ob-

wohl mehrere Kirchenväter an einzelnen Stellen dem Opfer

alle innere Kraft abzusprechen schienen"®), erklären sich andere,

und zum Theil dieselben näher dahin, dass die Opfer zwar

die Gnade nicht bewirkten, aber vorbedeuteten. (Hoc Gratiam

significabat, non efficiebat. St. Augustinus, Ep. 149. C. I. n. 8.

Maurin t. II. p. 384.) Anderwärts sagt Augustinus von den

Opfern, die Schuldigen seien durch sie nicht so fast gereinigt

worden, als zum Bewusstsein ihrer Schuld gekommen. (Con-

vincebantur peccatores potius, quam mundabantur. De peccat.

remiss. 1. I. c. 27. n. 54. Maurin t. X. p. 20).'") Der Opfer-

cult hätte auf der ganzen Erde eine grossartige Prophetie von

der künftigen Erlösung sein können, wenn nicht Missverstand

278) Solche Stellen hat schon Spencer gesammelt. De legibus

Hebraeorum ritualibus. Haag 1686. IL Th. S. 124 f.

279) Vgl. A. Stöckl, Liturgie und dogm. Bedeutung der alttest.

Opfer. 1848. S. 136, 147 u. s. w.
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und Aberglaube bei den Heiden, und Aeusserlichkeit bei den

Juden den ernstem Sinn verhüllt hätten. xVuf dem Grunde

einer pantheistischen Weltanschauung wurde das Oiifer bei den

Indiern als eine Art von Weltprozess im Kleinen aufgefasst.

Das junge Opferthier nimmt Abschied von der Mutter, vom

Vater, d. h. vom alten Stier, vom Bruder und dem Freund,

der in der gleichen Heerde gegangen. Bei der Schlachtung

geht zur Sonne das Auge, in den Wind sein Athem , in die

Luft sein Leben, zur Erde der Leib.") Es lag ganz nahe,

das Opfer als Mittel zu magischen Wirkungen zu missbrauchen.

Bei den Israeliten hätte die rechte Erkenntniss vom Sinn

des Opfers um so leichter gedeihen können, da die Psalmen

und die Propheten für die höchste Opferidee, die der Hin-

gabe des ganzen Wesens an Gott, hinlänglich vorgearbeitet

hatten. *^^')

Andererseits hatte das Gesetz — abgesehen von den Cere-

monialvorschriften, das Unvermögen des Einzelnen , wie aller

insgesammt, zur unmittelbaren Hingabe an Gott, aufgedeckt;

die Gläubigen waren auf solche Art angetrieben, statt der un-

genügenden eine vollgültige Versölmung zu verlangen. Die

Versöhnung durch Christus den Gottmenschen war darum voll-

gültig, w^eil in seiner Person sowohl das verletzte Gesetz, als

die beleidigte Gottheit enthalten war. Es war aber auch die

Stellvertretung eine reale, weil kein Mensch, auch wenn er

sündigt, sich in seinem Lebensgrunde von Gott losreisseu kann.

Nach demselben Gesetze, nach welchem dem einzelnen Men-

schen die Grundbedingungen des Lebens von Gott zufliessen,

a) S. Rotli, Jaskas Nirukta. I. Einleit. S. XXXIIl ff.

280) Significat autem sacrificinm, qnod offertur cxterius, spirituale

sacrificium interius, quo aniraa se ipsam offert Dco . . . Anima autem sc

oftert Deo in sacrificium sicut principio suae creationis et sicut fini suae

beatificationis. St. Thomas, summa 2, 2. quaest. 85. act. 1. 2. Vgl.

Stöckl, S. 117.
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können ihm auch die Grundbedingungen einer wahren und

realen Heiligung zutiiessen.

351. Dass die Versöhnung durch den Gottmenschen eine

wahre und reale Beziehung zum göttlichen Gesetze und der

beleidigten Gottheit habe, drückt der Hebräerbrief so aus:

Christus autem assistens pontifex futurorum bonorum per am-

plius et perfectius tabernaculum ... per proprium sanguinem

introivit semel in sancta, aeterna redemtione inventa. (IX. 11. 12.

vgl. XIII. 1 ff.)

So wurde das Vorbild Wirklichkeit, die typische Verheiss-

ung des Gesetzes erfüllte sich.

Es durfte ja kein Jota des Gesetzes unerfüllt bleiben.

Darum musste sich nicht bloss dasjenige Moment am Opfer

vollführen, worin sich die Sühne dargestellt hatte, sondern

auch, und ganz vorzüglich das, worin ceremoniell der Mensch

wie ein Tischgenosse Gottes wurde.

In der Eucharistie ist sowohl das von den Priestern ge-

feierte Opfermahl, welches aus geweihtem Fleische bestand,

als auch das in der Mincha"''^') enthaltene erfüllt; jenes, weil

das Fleisch und Blut des heiligsten Opfers genossen wird,

dieses, weil die Gestalt, unter welcher solches stattfindet, die

des Minchaopfers ist.

XVI. Die Gesetze von der kürporlicheii Unreiuheit und der Her-

fstelhiiig der Reinheit.^*')

352. Im ganzen alten Testamente wirkte keine Art von

Gesetz so vielseitig und allgemein fühlbar auf das ganze

'281) Thalhofer (die unblutigen Opfer. 1848. S. 310 ff.) hat beson-

ders die Minchaopl'er als Vorbilder der Eucharistie nachgewiesen. Vgl.

G. Karch, die mosaischen Opfer. Würzb. 1856. II. Bd. S. 3U8 ff. u. ol6 ff.

282) Die Lehre von der Unreinheit mit allen casuistischen Con-

sequenzen ist ein unermessliclies Labyrinth. Man findet auch hier an

Maimonides (^sechster Theil von Jad chasakahj den besten Führer. Im.
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Leben ein, wie die Bestimmungen über Reinheit und Unrein-

heit und die Unterscheidung von reinen, erlaubten und un-

reinen, unerlaubten Speisen. Durch diese Bestimmungen drang

das Gesetz in das Haus des Einzelnen ein, es hielt ihn beim

Essen und Trinken, bei jeder Leibesbewegung umschlungen

und machte sogar im Schlafe auf seine Verantwortlichkeit

Anspruch.

Es wurde von uns schon früher (§. 7) hervorgehoben,

dass hier das mosaische Gesetz mit den geheiligten Gebräuchen

der bedeutendsten Culturvölker des Alterthums, namentlich den

Indiern und Persern, in wesentlichen Stücken zusammentrifft.

Wir haben es also hier mit Institutionen zu thun, welche bis

zu den Anfängen der menschlichen Geschichte zurückreichen.

Das mosaische Gesetz hat die bei den üidiern gültigen,

offenbar sehr alten Bestimmungen über Unreinheit und Reini-

gungsmittel bedeutend verändert, hat jede Art von mytholo-

gischer und pantheistisch-magischer Beziehung ausgeschlossen,

aber doch so vieles beibehalten, dass man in diesen Uebungen

mehr, als die Aeusserungen eines alten Aberglaubens zu su-

chen hat.

Eine Untersuchung der Gründe dieser Einrichtungen mag

der faktischen Darstellung schon desswegen füglich vorangehen,

weil dadurch in die Mannigfaltigkeit der gesetzlichen Bestim-

mungen Ordnung gebracht werden kann.

Sobald m.an berücksichtigt, wie die Reinigkeitsgesetze nicht

bloss bei den Juden sich finden, fällt von selbst die Erklärung

weg, wonach hiedurch eine Isolirung und Ausscheidung des

Volkes Israels von andern Nationen hätte gesichert werden

sollen. Ein solches Tsolirungsprincip, welches noch zum Theil

gegenwärtigen Kapitel soll 1) das "Wesen der levitischen Unreinheit er-

läutert werden; 2) dann werden die Hauptfälle aufgezählt; 3) werden

die Stufen der Unreinheit bezeichnet und 4) endlich werden die Reini-

gungsmittel behandelt.
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Winer"'') (Realw. zweite Aufl. IL S. 372) vertritt, könnte nur

einzelneu Völkern gegenüber vertheidigt werden.

Mehr Wahres enthält die Ansicht, dass in jenen positiven

Gesetzen das natürliche Gefühl des Eckeis seinen Ausdruck

gefunden habe; doch darf man hiebei sowenig stehenbleiben,

als bei der Annahme, dass die Rücksicht auf Gesundheit ein

Hauptmotiv bilde. Nichts ist der Anschauung und Praxis des

Alterthums so fern, wie Maassregeln unserer Gesundheitspolizei.

353. Auch eine blosse Symbolik reicht nicht aus. Winer

betont dieses Moment (a. a. 0.) ganz besonders. Von einer

Symbolik kann man dort reden, wo auf künstliche Weise

Handlungen und Constructionen hervorgerufen werden, die ihren

Grund nicht in den Bedürfnissen des leiblichen Lebens haben.

Dass z. B. vor der Stiftshütte ein vierfarbiger Vorhang ange-

bracht werden sollte , war durch kein leibliches Bedürfniss

motivirt; ebensowenig die Abtheilung der Stiftshütte in ein

Allerheiligstes und Heiliges, Bei der Frage der Reinigkeits-

gesetze liegen indess natürliche, wirkliche Zustände vor. Wenn

hier von einer Symbolik die Rede sein soll, so wird sich eine

solche auf gewisse Ceremonien der Reinigungsakte, z. B. auf

die Behandlung der beiden Sperlinge bei der Reinerklärung

des Aussätzigen beziehen. Der Aussatz selbst aber gehört so

wenig in das Gebiet der Symbolik, als der Tod und die Ver-

wesung. Man wird der wahren Bedeutung der Reinigkeits-

gesetze nahe kommen, wenn man den Begriff und das Wesen

der Unreinheit zu bestimmen sucht.

283) Dass Spencer (de legibus Hebraeorum ritualibus. Haag 1686.

S. 140) dieses Isolirungsprincip vertreten habe, wie Bahr (II, S. 4S0j

sagt, muss mit Vorsicht hingenommen werden. Spencer motivirt die

Gesetze über Reinheit dadurch, dass die Israeliten vermittelst derselben

angeleitet wurden, dem Heiligthum mit Ehrfurcht zu nahen; dass sie

an Selbstachtung gewöhnt und von den üblen Angewöhnungen barbari-

schen Schmutzes befreit wurden u. s. w.
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Bahr stellt einen philosophischen Begriff auf.") „Das

unendliche Sein . . . gehört, insoferne es das Wesen der Gott-

heit ausmacht, unmittelbar der religiösen Sphäre an: durch

es, d. h. mittelbar, weil es sein direkter Gegensatz ist, fällt

denn auch das endliche Sein in die Sphäre des religiösen

Bewusstseins; ja eben diesen Gegensatz zu vermitteln und auf-

zuheben, ist überhaupt Wesen und Ziel aller Keligion. Da

nun der Mosaismus das unendliche Sein (concret und orienta-

lisch ausgedrückt: das wahre Leben) nicht sowohl metaphysisch,

als vielmehr ethisch auffast, indem ihm Jehovah als der al)-

solut Seiende auch eo ipso der alsolut Heilige ist, namentlicli

im Verhältnisse zu Israel, so betrachtet er auch das endliche

Sein vom ethischen Standpunkte aus und dasselbe ist ihm

dann nicht sowohl Negation des unendlichen Seins, als vielmelir

Negation und Gegensatz des absolut Heiligen. Damit treten

aber dann nothwendig auch die beiden Faktoren des endlichen

Seins, Geburt und Tod, Erzeugung und Verwesung, Entstehen

und Vergehen, unter den ethischen Gesichtspunkt; nämlich in

den Gegensatz zum absolut Heiligen, und fallen damit in die

Sphäre des Sündliclren und Unreinen." Dieser Theorie liegt

der Gedanke zu Grunde, dass das Sündhafte im Wesen der

menschlichen Natur als einer endlichen liege. Indem hiemit

das Ethische mit dem Physischen identificirt wird, gelit es in

letzterem auf und braucht nicht mehr an den freien Willen

angeknüpft zu werden.

Darin liegt die innere Unrichtigkeit dieser Auffassung.

Wäre sie aber auch speculativ haltbar, so möchte es doch

bedenklich sein, einer bei den ältesten Völkern allgemein ver-

l)reiteten Praxis solche Motive zu Grunde zu legen, die nur

von einer feinen Speculation aufrecht erhalten werden können.

Um so sicherer ist die von Bahr hervorgehobene That-

sache, dass sich alles Levitisch-Unreine auf die beiden Pole

a) Symbolik des mosaischen Cultus. II. S. 4ü2.
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des Lebens, Zeugung und Verwesung, zurückführen lässt. Die

Zersetzung und Gährung, welche die Anfänge des Lebens be-

gleitet, hat eine gewisse Verwandtschaft mit der Auflösung im

Tode. (Schubert, Gesch. der Seele. IlL Aufl. S. 332.) Tritt

bei den Anfängen des Lebens das ethische Moment der Begier-

lichkeit und am Schlüsse der Schmerz auf, so liegt es nahe,

in letzterem im Allgemeinem eine Strafe für die Ausschrei-

tungen des erstem zu erkennen. Schon der mosaische Psalm

90 (89) bringt die Zeichen der Hinfälligkeit am Menschen

mit dem Zorne Gottes in Verbindung. So liegt es nahe, dass

die Erscheinungen der physischen Unreinheit auf eine geistige

Unreinheit als ihre Ursache zurückgeführt werden.

354. Niemand hat in neuerer Zeit den Zusanmienhang

zwischen leiblicher und geistiger Unreinheit gründlicher be-

handelt und tiefsinniger beurtheilt, als Molitor in seiner

„Philosophie der Geschichte" (dritter Theil. Münster, Theissing,

1839. S. 126 ft\j. Leider hat er die Theorien der mittelalter-

lichen und modernen jüdischen Theosophie (Kabbalah) zu stark

auf sich wirken lassen. Immerhin muss er in dieser Frage

gehört werden. Er sagt: „Der Ka))balah gemäss ist die phy-

sische Unreinheit eine Folge der geistigen Tumah (n^CCOi

Verunreinigung), und diese wieder eine Wirkung des Falles,

indem nämlich der Geifer der Schlange, oder das wilde strenge

Feuer des Jezer ha rah (der böse Wille oder Satan), der über

die ganze W^elt Tod und Verderben gebracht (Kakauti Taime

Mizphoth, fol. 11. — vielmehr Recanati, Taame Mizwoth), als

ein real-wirkendes Agens, mehr oder weniger in gewisse We-

sen oder Theile und Systeme derselben eingedrungen und noch

fortwährend einwirkt, und dieselbe sowohl geistig als leiblich

corrumpirt. Wie der Leib zur Seele, so verhält sich auch

die physische zur geistigen Tumah (S. 128). . . . ,,Der Cha-

rakter der realen Tumah bestehet ... darin, dass sie ein aus

der Sünde des Geistes entstandenes leibliches Gift ist, welches

sich in grösserer oder geringerer Stärke in gewissen Wesen
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oder Theilen derselben innerlich erzeugt, und als ein äusser-

liches Contagium an derselben hervortritt; daher auch wieder

auf dieselbe äusserliche, contagiöse, naturnothwendige Weise,

wobei jedoch die Willensintention nicht ohne Eiufluss ist, sich

anderen Wesen mittheilt, und dieselben gleichfalls von aussen

und innen leiblich und geistig verunreinigt." (S. 130.)

„Da die Tumah ein theils aus der eigenen, theils aus

der allgemeinen Ursünde erzeugtes Gift ist, so kann sie eigent-

lich nur im Menschen entstehen, weil derselbe durch seine

eigene Freiheit gefallen." , . . „Doch können . . . ausserdem

auch manche andere Dinge in sich unrein werden, allein bloss

des Menschen wegen. . . . Die Unreinheit, die in einem Wesen

entsteht, ist entweder eine universale, wenn sie das Ganze,

oder eine partikulare, insofern sie bloss einzelne Systeme der-

selben ergreift. Die erste Gattung begreift den Aussatz und

die Tumah des Leichnams. Zu der zweiten Gattung gehören

alle die übrigen Unreinheiten." ... (S. 131.) „Die Tumah

eines Wesens bleibt nicht auf sich selbst beschränkt, sondern

theilt sich andern reinen Gegenständen mit, ohne dadurch in

ihr selber etwas zu verlieren. Nach der jüdischen Schulsprache

heisst das Wesen, von dem die Unreinheit ursprünglich aus-

geht, der Ab (35^, Vater), und jenes, so sie empfängt, die

Tholdah (rn^iH, Geburt)" (S. 133) u. s. w.

Hinsichtlich des Zusammenhanges der leiblichen und gei-

stigen Unreinheit sagt Molitor, den Kabbalisten folgend, unter

Anderm (III. 253): „Der Uranfang, oder der Vater aller Väter

der Unreinheit auf Erden ist der Satan (Verführer), welcher

das Haupt und Inbegriff aller finstern Kräfte und Mächte

bildet." ... „Bei jeder bösen Lust, die der Mensch in sich

hegt, ziehet er in dem Adam B'lial (^^^^^ D"1^^) den be-

stimmten finstern Engel an, der über jene Sünde die Herr-

schaft hat." ... (S. 255.) „Der Mensch sündigt nicht, ohne

dass in ihn ein Euach St'üth (HlCOti' ni"1» ein Geist des

Wahnsinns und der Verkehrtheit) gefahren ist." Demnach
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wirken zur Herbeiführung der Unreinheit zwei Faktoren, der

Wille des Menschen und der Einfluss der bösen Geister zu-

sammen und zwar in doppelter Art. Von der ersten Sünde

des Menschen erbt sich ein unreines Element fort und fort;

durch die persönliche Sünde wird es verstärkt. Aus der

Steigerung des von Gott abgekehrten Willens bilden sich ver-

schiedene Grade der Unreinheit. ,,Wie der Mensch von Natur

aus eine gewisse feine Tumah in und an seinem Leibe hat,

welche die Wirkung der Somah (^^Dnll <3es vergifteten Un-

Haths) ist, so die Schlange auf das erste Weib geschleudert,

so liegt auch in seinem geistigen Wesen eine solche Unreinig-

keit, die bei den Kabbalisten die Somah dieser Welt heisst. . .

.

(S. 250.) Vermöge dieses feinern Schlangengewandes, so der

Mensch mit zur Welt bringt und wodurch sein ganzes Wesen,

wenn auch nicht gänzlich verdunkelt, doch getrübt ist, hat

der Satan einen beständigen (Achiis, l*ni^) Grriff oder Anhang

an den Menschen. ..." (256 f.)

Diese und ähnliche Reflexionen mögen immerhin anregend

sein und können dazu beitragen, den Zusammenhang zwischen

moralischem und physischem Uebel zu erklären. Wenn es aber

gilt, die mosaischen Reinigkeitsgesetze zu erklären, so greifen

sie zu hoch. Bestünde zwischen der levitischen Unreinheit

und der Sünde ein so enger Zusammenhang, wie die Kabba-

listen wollen, so müsste der lebende Verbrecher weit stärker

verunreinigen, als die Leiche eines gewöhnlichen Menschen.

Das mosaische Gesetz macht keinen Unterschied zwischen dem

Todtengebein eines Gerechten und eines notorischen Verbrechers.

Immerhin bleibt es für die Beurtheilung des ganzen Zu-

standes des Menschengeschlechtes bedeutsam, dass sich das

Gesetz so zu sagen an die beiden Pforten des sinnlichen Le-

bens, — Geburt und Tod — stellt, um eine Sühne für die

Unreinheit zu fordern. Auch hat, wie wir aus den Verhand-

lungen des Apostelconciliums (Apg. XV.) wissen, das Christen-

thum zögernd die Bedeutung der Gesetze über Unreinheit,

Hanebeig:, relig-iöse Alterthümer der Bibel. 30
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besonders hinsichtlich der Speisen, aufgegeben. Mehrere Ab-

theilungen der raorgenländischen Kirche haben einzelne Mo-

mente bis zur Stunde festgehalten. Aber all dem gegenüber

muss das Wort Christi stets in Geltung bleiben: ,,Non quod

intrat in os, coinquinat homiuem .... quae autem procedunt

de ore, de corde exeunt,. et ea coinquinant hominem. (Matth.XV.

11. 18.) Was von den reinen und unreinen Speisen gilt, hat

im Wesentlichen auch auf die Zustände und Veranlassungen

der Unreinheit seine Anwendung.

355. Wenden wir uns von den Erklärungsversuchen zu

der Sache selbst, so finden wir zunächst a) eine Reihe von

Fällen der Unreinheit, die theils mit dem gesunden, theils

mitj dem kranken Geschlechtsleben im Zusammenhang

stehen. Die einzelnen Fälle sind an folgenden Stellen deut-

lich bezeichnet: 1) Levit. XV. 16-18. 2) Levit. XV. 19 ff.

3j Levit. XII. 4) Levit. XV. 2-15. 5) Levit. XV. 25 ff.

Der sechste Theil der Mischnah (Tohoroth) handelt in mehreren

Traktaten von den casuistischen Verwicklungen dieser Fälle.

Michaelis hat (mos. Recht IV.) diese Dinge, von ihrer physi-

schen Seite aus betrachtet, ausführlich besprochen.

356. b) Nach dem oben aufgestellten Grundsatze, dass

am Beginn und ,am Ende des menschlichen Lebens die vor-

züglichsten Quellen der Unreinheit sich finden, ist es nicht

auffallend, dass die Krankheit des Aussatzes sich an die

geschlechtlichen Unreinigkeiten anreiht. Diese Krankheit, im

Orient viel häufiger als bei uns, umgiebt in einzelnen ihrer

Formen den Menschen mit dem ganzen Eckel des von Ver-

wesung erfüllten Grabes (s. J. R nette, essai sur l'Elephan-

tiasis et sur les maladies lepreuses, Paris 1802; J. H. Auten-

rieth, observata quaedam in historiam leprae, Tubing. 1805;

Lehmaier, über den in der Bibel erwähnten Aussatz, Nürn-

berg 1838). Das mosaische Gesetz beauftragte die Priester

mit der Beurtheilung der Erscheinungen dieser Krankheit, für

welche in der Bibel verschiedene Ausdrücke vorkommen. Man
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nmsste eine gewisse ärztliche Erfahrung haben, um die Diagnose

nach den im Gesetze vorkommenden Kennzeichen sicher vor-

nehmen zu können.

357. c) Die stärkste Art von Unreinheit wurde in der

Leiche gedacht und in allem, was mit ihr zusammenhing.

Num. 19, 11 ff.

d) Auch die todten Körper von reinen und unreinen Thie-

ren verbreiteten den Zustand der Unreinheit um sich her, doch

in viel geringerem Grade, als der menschliche Leichnam. Hie-

bei sind nicht bluss grosse Thiere, wie Hunde, PJsel, Schweine,

Kameele, gemeint, sondern auch Amphibien, Schalthiere, selbst

die kleinsten Insekten (l*")t^) , wie aus Levit. V. 2. XL 8 ff.

28 ff. und der Mischnah (Tohor. I. 7. IIL 4. X. 8. 9. XL 7.) her-

vorgeht. (Vgl. Deut. XIV. 8.) Nach Levit. XL 29. sind insbeson-

dere acht kleinere Thiere als unreine Scherazim anzusehen.*^"*)

e) Das Gesetz rechnete gewisse Zersetzungen an Bauwer-

284) Die heilige Schrift (Levit. XI. 29 ff.J nennt 1) "hh, 2) "122^,

3) 2'4, -1) ripJiS, 5.) -2, Oj MkX::^, 7) -l:??-, S) nCi:':r. Bekannt-

lich giebt es eine Menge von Erklärungen dieser Thiernamen, die man

nach Bochart bei Rösenmüller nachsehen kann. Die jüdischen Ausleger

sind mitunter zu wenig berücksichtigt worden. Dass z. B. 2^ nicht eine

Eidechsenart sei, wie man nach dem arabischen Sprachgebrauche (s.>^,

lacerta) und andern Anhaltspunkten annehmen möchte, sondern die

„Kröte", scheint nach Levysohns Bestimmungen (die Zoologie des

Talmuds, 1S58) sicher zu sein. Nach diesem Schriftsteller würden vier

von den in der Bibel 1. c. genannten Thieren zu den Säugethieren ge-

hören (ibn Wiesel, ~l22y Maus, TipjN* Igel, pd^jp. Maulwurf), drei

zu den Amphibien (2i* Kröte, hNl^'? Eidechse, rO Hardaun, eine be-

sondere Art von grossen Eidechsen) und eins zu den Schalthieren

(tCCn Schnecke). Vielleicht ist "2 das Chamäleon, welches noch im-

mer in Palästina vorkommt, z. B. in der Ebene Esdrelon (Schegg II.

S. 163 ff.). Wie nach der Bibel sein Xame „Kraft, Stärke" ist, so geben

ihm die Araber aus Scherz einen Namen, der mit Krieger (^.«jyÄ.) zusam-

menklingt, nämlich 'hirbä (j^Gyi».).

30*
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keil und Kleidern, welche sie Aussatz der Häuser und Kleider

nennt, ebenfalls zu den verunreinigenden Dingen. Levit, 13,

47 ff. 14, 33 ff.

358. f ) Hieran schliesst sich in höchst auffallender Weise

eine Reihe von Fällen, in welchen die Berührung von gehei-

ligten Dingen ganz in gleicher Weise einen Akt der Reinigung

fordert, wie die Berührung von offenbar Unreinem. So wird

bei der Einweihung der Geräthe der Stiftshütte bemerkt: „Du

sollst sie weihen und sie sollen ein Allerheiligstes sein; Jeg-

licher, der sie berührt, soll sich heiligen,'^ d. i. er soll sich

waschen wie nach irgend einer offenbaren Befleckung (Exod.

30, 29., vgl. 29, 37.). Von dem geweihten Opferfleische wird

o-esagt: „Jeglicher männliche Nachkomme Aarons soll es essen;

ein ewiges Gesetz für all eure Generationen soll es sein von

den Opfern des Ewigen; Jeglicher, der dieselben berührt, soll

sich heiligen," d. i. waschen (Levit. 6, IL). Ferner: „Jeg-

licher, der das Fleisch desselben (nämlich des Sündopfers) be-

rührt, soll sich heiligen; und spritzt etwas von dessen Blut

auf das Kleid beim Besprengen, so soll dieses an heiliger

Stätte gewaschen werden." (Das. 20.) Besonders belehrend ist

der Fall beim Opfer der rothen Kuh. Es sollte durch die

comidicirte Ceremonie ein Heiligungsmittel gewonnen werden,

und doch wurde sowohl der, welcher das Opferthier verbrannte,

als der Priester, welcher das Blut auffasste und sprengte, und

endlich der Mann, welcher die Asche sammelte, bis an den

Abend des Tages unrein. Num. 19, 7. 8. 10. Ueberdiess

wurde Derjenige, welcher die von diesem Opfer gewonnene

Asche zur Reinigung Anderer anwendete, selbst unrein. Num.

19, 21 f. Aehnlich war es mit entsühnenden Handlungen am

Versühnungstage (Levit. 16, 24. 26. 28.). Wahrscheinlich ist

hieher auch der Kleiderwechsel zu beziehen, welcher dem mit

der Asche vom Brandopfer beschäftigten Priester vorgeschrie-

ben ist. (Levit. 6, 3. 4.)

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass es eine
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irrige Auslegung ist, wenn in Stellen, wie Exod. 29, 37. und

30, 29. der Ausdruck „sanctificabitur" (ti/"|p^) im Sinne von

moralischer Heiligung genommen wird. Allerdings können

Jene, welche den Ausdruck von der moralischen Heiligung fas--

sen, sich darauf berufen, dass Gott von den Priestern, die

dem Heiligthum nahen, einen ganz vorzüglichen Grad von

Sittenreinheit fordere. (Exod. 19.22. Levit. 9,7. 10,3. 21,6.

22, 3.) Aber hievon ist an den angeführten Stellen nicht die Rede.

Heiligthümer, wie z. B. der Altar, haben das mit ver-

wesenden Körpern gemein, dass durch ihre Berührung gegen-

über dem alltäglichen Leben eine Grenze gezogen wird. Was

z. B. mit einer Leiche in Berührung gekommen ist, muss ent-

weder zerstört oder durch eine ("eremonie, welche die Wirkung

des Contactes aufhebt, dem gewöhnlichen Leben so zu sagen

wieder zurückerobert werden. Ganz so ist's mit der Berührung

des Altaies. Smits hat, obwohl er diese Sache nur obenhin

berührt, hierin richtiger geurtheilt als Bonfrere. (Zu Exod.

29,37.) Smits sagt: Universae igitur res illae humanis inter-

dicebantur usibus, donec usque, in loco sancto, lavarentur; vel

si id fieri non poterat, confractione, occisione etc. penitus illis

subtrahendae erant. (Liber Exodi t. HL p. 170.) '^^•\)

359. g) Ob die spätere Praxis den Zustand der Unrein-

heit auch von lebenden unreinen Thieren, namentlich kleinen

(^^ntL^)i herleitete, ist zweifelhaft. Nach der Mischnah

scheint es, dass die Berührung z. B. einer Kröte unrein macht.

(Mischnah, Tohoroth V. 4. u. s. w.) Möglich, dass hier nur

von einem todten Scherez die Rede ist. Maimonides (Aboth

ha tumah c. IV. §. 14) behauptet, die oben aufgezählten acht

Arten von kleinen Thieren verunreinigen nur, wenn sie todt

seißn. Anders Reland p. 192.

h) Es lag nahe, Flüssigkeiten, welche mit unreinen Dingen

285) Vgl. die Bestimmungen über die Art , wie man durch die Be-

rührung der heiligen Bücher unrein werden kann. Jadajim III. 3— 5. IV. 5.
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in Berührung gekommen waren, als weitere Quellen der Un-

reinheit anzusehen. Man gründete die Bestimmungen über

die unreinen Flüssigkeiten auf Levit. XI. 34. Omnis cibus

quem comedetis, si fusa fuerit super eum aqua, immundus

erit; et omne liquens {r\p^D) quod bibitur de universo vase,

immundum erit.

Das hier von der Schrift gebrauchte Wort Maschkeh

iilp^D) wurde von der spätem Casuistik auf sieben Flüssig-

keiten angewendet, die unter gewissen Umständen unrein wur-

den: Thau, Wasser, Blut, Milch, Wein, Oel, Honig. Die

Mischnah hat einen eigenen Traktat unter dem Namen Masch-

kin*"); sie spricht auch im speziellen Traktate Tohoroth öfters

über die unreinen Flüssigkeiten. Die Bestimmungen hierüber

greifen grösstentheils in das Gebiet der Speisegesetze ein.

Doch konnten natürlich unreine Flüssigkeiten dazu beitragen,

einen Ort unrein zu machen. '')

360. i) Orte wurden als unrein betrachtet, wenn sie zur

Bestattung von Leichen dienten oder gedient hatten. Diese

Annahme war die natürliche Folge der Vorstellung von der

verunreinigenden Kraft der Leichname. Die Gräber wurden

daher weiss getüncht, damit Jedermann sich von ihnen ferne

halten konnte. (Schekalim 1. 1. und Gemara zu der Stelle.

Vgl. Matth. 23, 27.) Da nun möglicher Weise Leichen oder

Todtengebeine an gewisse Orte gebracht worden sein konnten,

erweiterte sich auf dem Grunde der Muthmassung der Kreis

der für unrein angesehenen Orte. Die Mischnah erörtert

mehrere casuistische Fragen über die Art, wie man durch

a) Es ist der achte in dem sechsten Theile der Mischnah. Ge-

wöhnlich nennt man ihn Macschirin (iiliti'rT^), d. h. die den Zustand

der Reinheit herbeiführenden Geräthc.

b) Speichel etc. von einem
( CV "i^lDir j leicht Verunreinigten wird

zu den Feuchtigkeiten (rpti'C) gezählt, welche wieder verunreinigen.

Mischnah, Tebul jöm IL 1.
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einen unreinen Ort verunreinigt wird, „Wenn eine Krambude,

welche unrein ist, gegen einen öffentlichen Platz offen steht,

so bleibt der, von welchem zweifelhaft ist, ob er hineingegan-

gen sei, sie angerührt habe, oder nicht, rein. Sind aber

zwei Buden dort, wovon die eine unrein, die andere rein ist,

und Jemand ist in eine derselben eingetreten, wobei ein

Zweifel besteht, ob es die reine oder unreine war, so wird

ein Solcher als unrein angesehen.'' (Tohoroth VI. 3.) Um die

Zeit der Geburt Christi (achtzig Jahre vor der Zerstörung des

Tempels) wurde als Rechtsgrundsatz aufgestellt, dass die Län-

der der Nichtisraeliten als unrein zu betrachten wären. ''^'')

Eine weitere Ausdehnung erhielt die Theorie von Rein-

heit und Unreinheit, wie die Gesetzgebung über Reinigungs-

ceremonien, durch die Ansicht, dass eine mehr oder minder

nahe Berührung mit Heiden unrein mache. So ist es zu

erklären, dass die Ankläger Christi es vermieden, am Vor-

abende ihres Ostertages in's heidnische Richthaus des Pilatus

einzutreten. (Joh, 18, 28.) Ebenso erläutert sich die Bemer-

kung von Markus (VII. 4.), dass die Juden sich waschen,

wenn sie vom Markte kommen, durch die verwickelten Regeln

über die Ursachen, die einen freien oder geschlossenen Raum

und was darin ist, und die Personen, die hin- und hergehen,

unrein machen, wie solche im Traktat Tohoroth vorgetragen

sind. Hier (Cap. VIII, §. 3j heisst es z. B., fällt Jemandem

der Schöpfeimer in die Cisterne eines Heiden und er muss

eine Strecke weit gehen, um ein Werkzeug zu holen, womit

er das Gefäss herausziehen kann, so ist es unrein, weil es

eine Zeit lang an einem Platze gelegen, über welchen ein Heide

Gewalt hat. Ferner im Traktat Oheloth (C. XVIII. §. 7);

„Die Wohnungen der Heiden (Q^IJ), Nichtisraeliten) sind un-

rein (auch wenn sie im Lande Israel liegen, wie Bartenora

erläutert)."

286) Abodah sarah f, t<. b. CJ^VH ""1^'
"^V HN^^IJ^ IIIJ.
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Wie Geräth Schäften, Wohnstätten, Kleidungsstücke, Haus

und Feld unrein werden, was zu thun sei, um die Reinheit

herbeizuführen, ist ausführlich im Traktat Kelim, und theil-

weise in den folgenden Abschnitten des sechsten Theiles der

Mischnah behandelt. Die Stelle bei Markus VII, 4. „baptis-

mata calicum et urceorum et aeramentorum et lectorum" ist

aus dieser und verwandten Quellen bereits von Lightfoot er-

klärt. Lecti [xXli'ai) ist Midras (DlID), jede Art von Unter-

läge beim Liegen und Sitzen.

361. Damit haben wir bereits das Gebiet der Wirkungen

der verunreinigenden Ursachen betreten, worüber sofort Ge-

naueres beizubringen ist.

Nicht jede Art von Unreinheit wirkte auf gleiche Weise;

wer z. B. den Körper eines unreinen Thieres berührt hatte,

blieb einen Tag unrein, am nächsten Tage, nachdem er sicli

gewaschen, war er wieder rein. Auch theilte er seinen Zu-

stand der Unreinheit weder den Geräthen, noch den Personen

mit, mit welchen er in Berührung kam. Dagegen inficirte

der menschliche Leichnam nicht nur alles, was ihn berührte,

sondern die Geräthe, die mit ihm in Contact gekommen waren,

verbreiteten die Unreinheit auch auf andere, und Personen,

welche die Leiche gehoben oder bekleidet, gewaschen, getragen,

oder irgendwie berührt hatten, waren sieben Tage lang unrein.

Mau wird die Stufenfolge der Wirkungen der Verunreinigung

am besten aus dem Anfang des Traktates Kelim in der Misch-

nah erkennen, den wir hieher setzen wollen. Es wird zum

Verständniss genügen, wenn wir bemerken, dass unter „Väter

der Verunreinigung" (ni^DlCOH HlD^) jene Sachen verstan-

den werden, durch deren Berührung Unreinheit entsteht. Die

Person oder Sache, die die Unreinheit angenommen hat, heisst

„der Sohn" (l7l) der Unreinheit. Die Mischnah sagt: „Zu

den Vätern der Unreinheit gehört das Gekrieche (I^'Hti^)? Saa-

menerguss, der durch eine Leiche unrein Gewordene, der Aus-

sätzige so lange sein Zustand währt, und das Entsündigungs-
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Weisser, welches nicht zum Sprengen angewendet wird. Diese

Dinge verunreinigen Personen und Geräthe durch Berüliruug.

Ein Thongefäss verunreinigen sie durch die Luft; aber sie

verunreinigen nicht durch blosses Tragen. — Ueber diesen steht

das Aas (nt'Dj) und das Entsündigungswasser (Hi^COn "'Dji

welches zum Sprengen verwendet wird; diese verunreinigen Per-

sonen durch Tragen, so dass die Kleider dessen unrein w^erden,

welcher sie berührt. . . . His superior est is, qui cum menstrua

rem habuit, quippe polluit Stratum inferius et superius. Hoc

superior est tiuxus seminiHui , ejusdemque Sputum. , . . His-

que superius est ephippium . . . hoc superius est cubile . . . hoc

superior est seminifluus, is enim facit cubile, at cubile non

denuo facit cubile. . . . Seminiflua superior est seminifluo. . .

.

Leprosus superior est seminiflua, quia is polluit ingressu. Os

(ein Todtengebein) in mensura grani hordeacei superior est

leproso, quia id polluit immunditie septem dierum. Das stärkste

jedoch von allem ist die Leiche, welche auch im Zelte einge-

schlossen die Unreinigkeit mittheilt, was sonst nirgends vor-

kommt." Theilweise erscheinen die Stufen der Wirkung der

Verunreinigung in den Mitteln der Keinigung.

362. Die Mittel der Keinigung entsprechen den Stufen

der Unreinheit: Einfache Waschung, Besprengung mit Weih-

wasser, Opfer, Absonderung, symbolische Ceremonien.

Die Waschung fehlte nie, Absonderung mit Oiifern, oder

Besprengung mit Weihwasser fand bei besondern Arten der

Unreinheit statt. Die Aussätzigen wurden von der übrigen

Gesellschaft abgesondert^^'), so lange die Krankheit dauerte.

287) Die Zeichen des Aussatzes, welche zum Theil in Levit. XIII.

angegeben sind, wie das Wesen dieser Krankheit hat die bürgerliche

Alterthumskunde zu besprechen, insofern sie von Krankheiten und Arznei-

kunde handelt. Das Ge:?etz bestimmt die Absonderung der Aussätzigen

(Levit. 13, 46.) so: Omni tempore, quo leprosus est et immundus, solus

habitabit extra castra. Später hat man sich die Absonderung ohne

Zweifel ähnlich zu denken, wie sie noch in Jerusalem ist, wo die Le-
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Nachdem ihr Aufhören von einem Priester nach Levit. XIV. 2 f.

(vgl. Matth. VIII. 4. Ostende te sacerdoti) constatirt worden

war, wurde die oben beschriebene Ceremonie mit den zwei

Sperlingen vorgenommen. (Levit. XIV. 4.) Es folgte eine

gänzliche Waschung der Kleider und des ganz geschorenen

Leibes. (Levit. XIV. 8.) Nach sieben Tagen wurde diese

Waschung und Rasur wiederholt (das. 9.) und endlich ein im

Gesetze (das. 10 ff.) genau vorgeschriebenes Opfer gebracht,

mit dessen Blute der Geheilte zum Theil besprengt und be-

strichen wurde. Der Arme brachte ein geringeres Opfer (Lev.

14, 21.). Darauf beziehen sich die Bestimmungen der Misch-

nah (am Ende des Traktats Negaim 0. X. §. 11). Wenn ein

Aussätziger, der sein Opfer als ein Armer bringen wollte,

unterdessen reich, oder ein Reicher arm geworden ist, so rich-

tet sich das Weitere nach dem Sündopfer, d. h. war das Sünd-

opfer als Oleh gebracht, so wird das ganze Opfer das eines

Reichen; hat er aber das Sündopfer als Jored gebracht, so

erhält die ganze Oblation die Forma pauperum. (Vgl. den Ab-

schnitt von den Opfern, Gap. X, XI und XII.)

363. Die Unreinigkeit, welche durch die Berührung einer

Leiche entstanden war und sieben Tage dauerte (Num. XIX.

11. 14.), wurde dadurch gehoben, dass der Verunreinigte am

dritten und siebenten Tage sich ,, entsündigte'' (^^[Onn^K ^- h-

mit dem Wasser der Entsündigung besprengt wurde. Dieses

,,Wasser der Entsündigung" (Tri^ ^J2 , Num. 19, 13. vdtoQ

()avTiG^iov) wurde, wie wir oben sahen, aus der Asche der

prosen eine abgeschiedene Gasse bewohnen. Der Umstand, dass der

aussätzige König Ussias (2 Chron. 2Ü, 21.) in einem eigens abgesonder-

ten Hause (n^Ii'^nH P^"!, vom Targumisten mit NP'I~'i^2C r^2, Haus der

Aussätzigen, gegeben) wohnte, würde uns an sich niclit berechtigen, ein

Siechenhaus in Jerusalem oder nahe dabei anzunehmen, wenn nicht

l^'PD/0 «Plage", als Name eines Stadttheiles vorkäme. Sophon. I. 11.

Im Aramäischen steht li'riZ?0 für y^J „Plage", Aussatz.
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„rothen Kuh" bereitet/) Die casuistischen Details finden sich

in der Mischnah , Traktat Parah (im sechsten Theil).

364. Die einfache Waschung fand selbst bei geringern

Arten der Verunreinigung statt. AVer zum Beispiel das Aas

eines unreinen Thieres berührt hatte, blieb bis an den Abend

unrein, nachdem er sich gewaschen hatte. Et qui portaverit

hujusmodi cadavera, lavabit vestimenta sua , et immundus erit

usque ad vesperam. Levit. XI. 28. In der Schulsprache der

Kabbinen heisst ein solcher, welcher aus irgend einer Ursache

eine Waschung vorgenommen hat, um die levitische Reinigkeit

zu erlangen, Baptizatus diei (Q*l> ^l^CO) bis an den Abend

jenes Tages, in dessen ]\Iorgenzeit das Bad genommen worden

war. Von diesen „Baptizati diei" hat die Mischnah einem

eigenen Traktat (Tbül jöm, der zehnte des VI. Abschnittes)

den Namen gegeben. Die Bezeichnung ,,Baptizatus diei" be-

zieht sich auch auf Gefässe, welche vorschriftsmässig gewaschen

worden waren. (C. IV. §. 3.) ,,In einem Backtrog, welcher

(Tbül jöm, baptizatus diei), d. h. erst während des laufenden

Tages, gewaschen ist, darf man einen Teig kneten und die

Challah absondern."

365. Nichts war natürlicher, als dass sich aus den ge-

setzlichen Bestimmungen des Pentateuchs allmählig Gewohn-

heiten bildeten, welche das Ansehen eines G^etzes erhielten.

Dahin gehören die Bestimmungen hinsichtlich des Hände-

waschens. (D^"1^ ri7''iDj^ wörtlich: „Aufheben der Hände".)

Das Evangelium erzählt, wie die Jünger getadelt wurden, dass

sie mit „ gemeinen '^^") Händen" ässen; „denn die Pharisäer

aj S. oben C. XIII. §. 312.

238) Koifcdg ^^(^'^"'i Mrk. 7, 2. Das xocfös in der hier vorkuin-

raeriden Bedeutung ist nicht als Uebersetzung von '^in, profanus, im

Gegensatz zu „heilig" zu fassen; sondern es ist ein von den hellenisti-

schen Juden gewählter Ausdruck, um Das zu bezeichnen, was im spät-

bebräischen Sprachgebrauch ^^yc X2S*D0 oder 'I:i2)hl2, N^^niT?:^ ge-

nannt wird. Der letztere Ausdruck kommt von ungewaschenen Händeq
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und die Juden insgesammt essen nicht, wenn sie nicht mehr-

fach sich die Hände gewaschen haben." Mark. VII. o. Die

Tradition, auf welche an dieser Stelle des Evangeliums hin-

gewiesen wird, ist in einem eigenen Traktate der Mischnah,

dem eilften des sechsten und letzten Theiles, niedergelegt. Da

wird mit ängstlicher Genauigkeit untersucht, wie die Hände

zu halten, wie oft ein Aufguss zu machen, wie das Wasser

bescliaffen sein müsse, welche Art von Cefässen anzuwenden

sei. Dabei ist besonders bemerkenswerth die Unterscheidung

von „erstem und letztem Wasser" (D''J1*)n5<1 D^J115i/^^1 Ü^t2\

d. h. erster und zweiter Aufguss. '') Daraus erläutert sich's,

wenn Markus (1. c.) sagt, die Pharisäer essen nicht: nisi cre-

bro laverint manus. Im Griechischen steht statt ,,crebro"

nvy^ifl, d. h. „mit der Faust"; ein sehr genauer Ausdruck,

der durch die wiederholten Belehrungen der Mischnah (z. B.

Jadajim C. II. 3.) erläutert wird. Es heisst da: .,Die Hände

werden verunreinigt und wieder gereinigt bis an's Gelenke."

(Also betritft Reinheit und Unreinheit nur die nvyfxt].^

XVll. Observanzen , die aus den Reinigkeitssatzuiigen entstanden.

Proselytentanfe.

306. Da die oben erörterten Veranlassungen zur Ver-

unreinigung unter den mannigfachsten Umständen im Leben

vorkommen und sehr oft unvermerkt eintreten konnten, war es

natürlich, dass gewissenhafte Israeliten die Reinigung auch

dann manchmal vornahmen, wenn kein bestimmter Fall der

im Sühar vor (III. Amst. f. l.s(!. a.). Ebenda kommt neben N^^'^Z'?

auch tsCiiC in der Bedeutung ,, Schmutz, Unreinheit" vor. ^yc entspricht

dem hebräischen f^^H- X?^l2 stellt im Syrischen für {<?:2l2, immundus, ini-

purus, sordidus. Ein Hellenist, dem die aramäische Sprache vorschwebte,

verräth sich in dem Ausdrucke : /s^ah' xoivielg.

a) Vgl. Tract. Jadajim C. II. §. 1 et 2. Dann Sohar 111. f. 186. b.

Auch Buxtorf, lex. chald. s. v. ^LT^.
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VerunreioiguDg vorlag. Wir begreifen es, dass sich Hemero-

baptistae (H/nsgoßantKnai) bildeten. In Uebereinstimmung mit

Hegesippus (bei Eusebius H. E. 1. IV. c. 30) sagt Epiphanius (Adv.

baereses 1. I. t. I. ed. Migne. p. 255), sie hätten das Eigen-

thümliche, dass sie zu jeder Jahreszeit, im Frühling, wie im

Herbst, im Winter, wie im Sommer, täglich sich wüschen

(fcyaffxe yuo avcij sc. t] a'iQtcng, aXXooc ncog ,tn^ eivat ^^v dv-

d^QcoTKp tl f.u\ XI uQu xa^' sxdaxr^v r^(.ibQav ßanxC^oi tig iv

vduxt dnoXovofXSVog xe xa) ayvi^ofisvog and rrufrrjg aiiiag).

Aehnliches berichtet Josephus von den Essenern im Allgemei-

nen und seinem essenischen Lehrer Banos insbesondere, wel-

cher sich, um ja ganz rein zu bleiben (ngog dyvsiav), bei Tag

und bei Nacht wiederholt in kaltem Wasser badete. (Yita §. 2.

Tauchn. t. IV. p. 3H f.) Wir wissen freilich nicht gewiss.

oIj nicht die Hemerobaptisten und Essener bei diesen Waschun-

gen Motiven folgten, welche der mosaischen Keligion fremd

waren und vielleicht von indischen Einflüssen herrührten. Das

indische Gesetz sagt: „Der Anachoret (Vänaprasta) soll in den

AVald gehen ... sich zügelnd, dreimal täglich badend

... den Yeda lesend, mildthätig. am Wohl aller Wesen sich

freuend.'- (Yagnavalkya III. 45. Vgl. Manu VI. 24.)

367. Mit desto grösserer Sicherheit können wir sagen,

dass die Proselytentaufe zunächst mit dem mosaischen

(iesetze von der Reinigkeit zusammenhing. (Vgl. oben das

über Proselyten Gesagte, §. 85—89.) Kein Nichtisraelit wurde

ohne Taufe in die Synagoge aufgenommen. Die Beschneidung

war natürlich nur eine Bedingung für Männer, der Taufe

mussten sich auch Frauen unterziehen.

Die Verwandtschaft dieser Taufe mit den Waschungen,

welche zur Herstellung der levitischen Reinheit gebräuchlich

waren, tritt schon in der Gleichheit der Bezeichnung hervor

(bCD).
Durch diese Observanz war es tiir Johannes den Täu-

fer ermöglicht, die Taufe als Symbol des Entschlusses
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der Bekehrung anzuwenden. Die Taufe des Johannes hatte

das mit der Proselytentaufe gemein, dass sie eine völlige Ab-

waschung mit Untertauchung war, und auch das, dass sie

einen moralischen Uebergang im Leben bildete. Während

aber die Proselytentaufe eine äussere Reinigung vollbrachte,

deutete die Taufe des Johannes auf eine innere Läuternng

und Heiligung hin.

367. Materiell genommen war die Taufe Christi jener

des Johannes gleich , denn auch sie war ein Eintauchen in

Wasser; aber vermöge ihres Innern Gehaltes, ihres Ursprunges

und Zieles ist sie so wesentlich davon verschieden, wie Feuer

von Wasser. Daraus ergiebt sich von selbst, dass die christ-

liche Taufe mit der jüdischen, nur von ihrer materiellen Seite

aus betrachtet, einen gewissen Zusammenhang hat; da aber

das Materielle <ni ihr das Untergeordnete ist, konnte es zu der

Aspersio aquae sich zusammenziehen. In formeller Beziehung

ist eine Ausdrucksweise zu berücksichtigen, welche eine schein-

)>are Aehnlichkeit hat, genauer angesehen jedoch einen wesent-

lichen Unterschied aufweist. Es ist nämlich bei jüdischen

Schriftstellern von einer Taufe „im Namen der Dienstbar-

keit" und von einer andern ,,im Namen der Conversion" die

Kede. R. Hiskia erzählt im Namen Raba's: „Es fand Jemand

mitten in (der Stadt) ein Kind ausgesetzt; er liess es taufen

im Namen eines Knechtes ("l^y ÜV^2); tl" beschneidest es

im Namen eines Knechtes. (Liess er es taufen) im Namen

eines Freien, so beschneidest du es auch im Namen eines

Freien. ^^^)

Jedermann sieht, dass in der christlichen Taufformel nur

dann ein Anhaltspunkt zu einer Vergleichung mit diesem jüdi-

289) Talm. Jerus. Jebam. f. 8. col. 4. Otho, der diese Stelle bereits

anführt, fügt bei, in Jebani. bab. f. 45. komme die Formel vor: „taufen,

baden" in nomine foeminae (nPJN* Ct^^), d.h. es wurde jene Waschung

angewendet, welche für die Frauen vorgeschrieben ist: HIJ ri'?"'2üt
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sehen Ausdrucke wäre, wenn der Befehl lautete, die Jünger

sollten die zum Glauben Bekehrten taufen im Namen von

Kindern Gottes. Wie die unsichtbare Gnade, die vom Himmel

kommt, etwas ganz Neues ist, so ist auch der Ausdruck .,im

Namen des Vaters" u. s. w. neu.

XVIII. Die jüdischen SpeiscÄCsetze.

368. Obwohl die mosaischen Bestimmungen über erlaubte

und verbotene Speisen, über reine und unreine Thiere. wie

])ereits oben (§. 7) bemerkt wurde, mit uralten Gebräuchen

der Arier zusammenhängen, haben sie doch vermöge ihrer

eigenthümlichen Ausbildung wesentlich dazu beigetragen, die

Juden in den Augen der näclisten Culturvölker als eine selt-

same, abgeschlossene Nation erscheinen zu lassen. Tacitus

( Hist. V. c. 5) begründet den Vorwurf, dass die Juden, wie sie

unter sich wunderbar liebethätig wären, gegen andere Völker

Hass und Feindschaft (hostile odium) nährten, durch Hinwei-

sung auf ihre Speisegesetze: Separati epulis, discreti cubilibus.

Würde Tacitus die indischen Gesetze gekannt haben, so

hätte er sich vielleicht darüber verwundert, dass die Römer,

obwohl mit den Tndiern enger verwandt, als die Juden, doch

die bei denselben heiligen Satzungen über reine und unreine

Speisen weniger getreu bewahrt, ja ganz aufgegeben haben, wäh-

rend sie bei den Juden in merklicher Steigerung sich erhielten.

Die Eücksichtnahme auf das indische Gesetzbuch unter-

stützt die Angabe der heiligen Schrift von der Aufstellung der

Speisegesetze nach der Sündfluth unter dem zweiten Stamm-

vater der Menschheit. (Camera cum sanguine non comedetis.

Genes. IX. 4. Vgl. VI. 21. VIT. 2. Unterscheidung von reinen

und unreinen Thieren.)

369. Im mosaischen Gesetze werden gewisse Speisen ganz

und unter allen Bedingungen verboten; andere unter bestimm-

ten Bedingungen.
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Verboten ist das rieiscli von einer ansehnlichen Zahl von

Vögeln, welche im Levit. XI. 13 ff. und im Deut. 14, 12 ff.

aufgezählt werden. Manche Namen sind zweifelhaft: sicher

ist, dass Adler und Geier dabei sind. (Vgl. das indische Ge-

setzbuch , Manu V, 5 ff", und Yag'navalkya I, 172 ff.: Reiher,

Vögel , welche ihre Nahrung mit den Klauen zerreissen . .

.

Raben, Meeradler u. s. w.)

Von den Fischen sind nur jene essbar, welche Schuppen

und Flossen haben. Der Aal, welcher (scheinbar) keine Schup-

pen hat, ist nicht erlaubt. (Levit. XJ. 9 ff. Deut. 14, 9.) Dem-

nach darf der Israelit keinen Aal essen. Alle Amphibien,

namentlich Schildkröten und Frösche, sind ausgeschlossen.

Hierin ist das jüdische Gesetz strenger, als das indische, in

welchem z. B. die Schildkröte (Katschapa, 21J'^^) erlaubt ist

(Yag'nav. I. 177.).

Von Insekten sind nur jene gestattet, welche vier Füsse

zum Gehen, zwei zum Springen haben, also namentlich Heu-
schrecken, von denen vier Gattungen ausdrücklich als essbar

bezeichnet werden : Arbe, Solam (D^bD)! 'Hargal und 'Hagab

(Levit. XI. 22.). Es sind wohl dieselben Arten , welche von

den Beduinen-Bauern im Hauran massenhaft gefangen, ein-

gesalzen und gegessen werden. (Burckhardt, Reisen in

Syrien. Weimar 1823. I. S. 381 f.)

370. Von den Säugethieren sind nur jene erlaubt,

welche wiederkäuen und gespaltene Hufe haben (Levit. XI. 3 ft\

Deutor. XIV. 7 ff.). Das Kameel, welches wiederkäuet, aber

nicht ganz gespaltene Hufe hat, ist ausgeschlossen. Ebenso

die scheinbar wiederkäuenden Nager, wie der Haase (Hül.D'nt^)

und der Schafan, worunter am sichersten das Kaninchen zu

verstehen ist.^'*')

290) Die jüdischen Erklärer nehmen indess 2l> fi'n' „Kröte", wie

oben Anm. 284 gesagt wurde.

291) Es i^t zu beachten, dass die LXX. sowohl beim Schafan, als



XVIII. Die jüdischen Speisegesetze. 481

Ganz besonders ist das Schwein (l^in) verboten (Levit.

XL 7. Deut. 14, 8.)."*) Im Pentateuch ist zwar auf dieses

Verbot kein grösserer Nachdruck gelegt, als z. B. auf jenes

des Haasenfleisches ; aber die spätere Zeit hat den Genuss des

Schweinefleisches zum Sibboleth der Untreue gegen das mo-

saische Gesetz erhoben. Schon bei Jesaias zeigte sich's, dass

im Schwein der Begriff der Unreinheit sich concentrirt hat.

Die Anhänger heidnischer Gebräuche werden bezeichnet durch

:

Qui comedunt carnem suillam et jus profauum (D'^^ilD p*!?)

in vasis eorum (Ts. 65, 4.). ^^•*) Die Darbringung von Schweine-

blut erscheint bei diesem Propheten als ein Greuel (Is. 66, 3.).

Zur Zeit der makkabäischen Kämpfe soll ein Bekenuer des

israelitischen Glaubens gezwungen werden, Schweinefleisch zu

essen (2 Makk. 6, 18.). „Er aber, einen rühmlichen Tod höher

achtend, als ein schändliches Leben, ging freiwillig zur Hin-

richtung." Die Mutter mit den sieben Glaubensbekennern

zieht sich durch die Weigerung, Schweinefleisch zu essen, den

Martertod zu (2 Makk. 7, 1.). — Dass Antiochus Epiphanes

nicht nur an verschiedenen Orten im Lande umher, sondern

auch auf dem Altare des Tempels von Jerusalem Schweine

opfern liess (Jos. Ant. XII. c. Y. §. 4), empörte das religiöse

Gefühl der Israeliten mehr, als alles andere.

Man wird sich diesen Abscheu gegen das Schwein nicht

bloss dadurch zu erklären haben, dass im Schwein ein höherer

beim Arnebetli (Haasen) las: „Er wiederkäuet nicht". Hiedurch fällt

eine bekannte Schwierigkeit weg. Dass die Haasen wiederkäuen, wie

Philippson angiebt, ist unrichtig.

292) Die Rabbinen sagen, dass neun Zehntel aller Unreinigkeit in

der Welt auf das Schwein komme. S. Buxtorf, s. v. "liin.

293) Nach Aelian (bist. anim. 16, 37.) verabscheuen die Indier

das Schweinefleisch wie Menschenfleisch. Nach dem Gesetzbuch Yag'nay.

I. 176. muss der, welcher das Fleisch eines zahmen Schweins gegessen,

die Busse Tschandra-yana auf sich nehmen. Das Wildschwein, das sich

von Kräutern näbrt, ist den Indiern erlaubt. Bohlen, A. J. II. S. 163.

Haneberg-, religiöse Alterthümer der Bibel. 31
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Grad von Unreinheit sei, als z. B. im Haasen, sondern auch,

ja ganz vorzüglich durch den Umstand, dass unter den vom

jüdischen Gesetze verbotenen Speisen, diese die anziehendste war.

Die Heiden hielten*) viele Schweine, opferten sie den Göttern*")

und assen ihr Fleisch. Kameelfleisch oder gar das Fleisch

eines Alligators (das den Indiern erlaubt war) bot keinen Reiz,

an dem Verbote desselben konnte sich die Treue des Israeliten

gegen sein Gesetz nicht bewähren, wohl aber daran, dass

er unter keiner Bedingung etwas vom Schweine genoss.

371. Was den Innern Grund dieser Speiseverbote betrifft,

so wird man sich mit pliilonischen Allegorien nicht begnügen

können; aber ebensowenig mit jenen Motiven, welche zur Zeit

von Michaelis auftauchten. Die Israeliten wären darum auf

den Genuss von Rindern, Schafen, Ziegen und Rehen, dann

von Tauben und Hühnern angewiesen worden, damit sie diese

nützlichen Thiere fleissig ziehen möchten. Warum durften

sie aber dann das Fleisch der P]sel, Pferde und Kameele nicht

geniessen? Mochte man auch Tauben künstlich ziehen""*), so

sorgte die Natur dafür, dass Raben, Elstern, Geier, Möven

und andere unreine Vögel in noch grösserer Zahl da waren;

denn Palästina ist sehr vogelreich.

Man müsste mit Molitor (Philosophie der Geschichte. III.

1839. S. 394) zur Allegorie zurückgreifen und Abarbanels Er-

klärung adoptiren, wonach die Taube das Sanfte, Gütige, der

Hund das Freche ausdrückt, oder mit demselben tiefsinnigen

a) Ygl, Matth. 8, 30. Schweinheerde von Gadara oder Gerasa,

d. i. Migrasch golan,

b) Bei den Cretensern war das Schwein ein geheiligtes Thier.

(Athenaeus 1. IX.) Man vergleiche die Suovetaurilia.

294) Dass in Jerusalem keine Hühner gezogen wurden, wie die

Mischnah (baba k. VII, 7.) angiebt, ist nicht glaublich. Wenn auch hier-

über eine Regel bestand, so wurde sie so wenig gehalten, als die an der

nämlichen Stelle ausgesprochene: „Man zieht nicht dünnes Vieh im

Lande Israel auf." Vgl. das dreimalige Krähen des Hahnes während

der Verurtheilung Christi.
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Schriftsteller (S. 401) eiuen Einfluss des Satans auf die Thier-

welt voraussetzen, durch welchen ihre Lebensnahrung vergiftet

und ihr Fortpflanzungstrieb irre geleitet ^^'') wurde, wenn nicht

eine andere Erklärung, die übrigens auch von Molitor mit be-

rücksichtigt wird, als die einzig zureichende sich darböte.

Das mosaische Gesetz fügt (Levit. XI. 43.) den Verboten

über den Genuss unreiner Speisen hinzu: „Machet nicht euch

selbst, oder eure Seelen abscheulich durch irgend ein kriechen-

des Thier, und verunreinigt euch nicht an ihnen, dass ihr

durch sie befleckt werdet. Denn ich der Ewige bin euer Gott;

ihr sollt euch heilig halten und heilig sein , denn ich bin

heilig."

Im direkten Widerspruche mit der göttlichen Heiligkeit

ist zwar nur die absichtliche Bosheit des Herzens saramt allen

Reden und Handlungen, welche von diesem sittlich Bösen

durchdrungen sind, wie Christus lehrt. (Matth. XV. 18.) Aber

die Verwesung ist die Folge der Sünde. Ehe es möglich war,

die innere Unreinheit zu heben, sollte das Verlangen nach

einer solchen innersten Reinigung sich durch sorgfältige Ent-

fernung alles dessen ausdrücken, was mit der Verwesung zu-

sammenhängt. Alle jene Vögel, welche verboten sind, nähren

sich vom Aas. Das Fleisch der andern verbotenen Thiere,

wie z. B. das des Schweines, disponirt besonders im heissen

Klima zu Krankheiten.

372. Man wird freilich mit dieser auf die natürliche Be-

schaffenheit gewisser Speisen gegründeten Erklärung nicht aus-

reichen, wenn man nicht ein formelles Moment hinzunimmt.

In formeller Beziehung diente nämlich jedes Speiseverbot als

ein Mittel, um den Gehorsam gegen Gott zu üben.

295) "Was ich in dieser Richtung in der ersten Auflage dieser Al-

terthumskunde (S. 162, Mitte) als vermuthlichen Grund der levitischen

Unreinheit vieler Thiere andeutete (im J. 1842), habe ich längst auf-

gegeben.

31*
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Die treue Beobachtung der Speisegesetze diente dazu, das

Bewusstsein einer Einigung mit Gott zu nähren. Indem man

Speisen genoss, welche vom Gesetz für unrein und profan er-

klärt waren, musste man, so lange das Gesetz nicht förmlich

aufgehoben war, fürchten, selbst profan zu werden, d. h. aus

der gnädigen, wohlwollenden Führung Gottes hinauszutreten.

Daher die grosse Aengstlichkeit bei bekehrten Juden, das

Speisegesetz zu verletzen. Wir sehen aus der Geschichte und

den Briefen der Apostel, welchen Kampf es kostete, das

Christenthum vom Joche der Speisegesetze frei zu machen.

Es war eine liimmlische Offenbarung nöthig, um das Haupt

der Apostelkirche von diesen Gesetzen zu lösen (Act. X. 13.).

Petrus versichert selbst der göttlichen Aufmunterung gegen-

über ovötnoTE scfayov näv xoivov xal dxa^aQTov. Es be-

durfte der Erklärung: Quod Deus purificavit, tu commune

ne dixeris (Vers 15). Die Reinerklärung von Seite des Herrn

lag vorzüglich in dem Auftrage: „Esset, was euch vorgesetzt

wird." Luk. X. 8. (Vgl. Jam vos mundi estis propter ser-

monem, quem locutus sum vobis. Jo. XV. 3.) Gleichwohl kam

es in Antiochien noch zu dem im Galaterbriefe erwähnten Auf-

tritte (II, 11 if.). Prius enim quam venirent quidam a Ja-

cobo, cum Gentibus edebat, cum autem venissent, subtrahebat

et segregabat se. Im Apostelconcil (act. XV. 20.) wurde von

den Speisegeboten zwar nichts aufgenommen, wodurch irgend

welche essbare Gabe der Natur an und für sich verboten ge-

wesen wäre, aber doch unter gewissen Umständen.

373. Das mosaische Speiseverbot beschränkt sich nicht

darauf, das Fleisch aller Thiere, mit Ausnahme der Wieder-

käuer mit gespaltenen Hufen, dann gewisser Heuschrecken und

einiger Vögel auszuschliessen , es verbietet auch das Fleisch

dieser Thiere unter gewissen Umständen. Dazu kommt ein

Verbot, Wein zu geniessen , der durch verdächtige Hände ge-

gangen. Das Nähere ist Folgendes.

1) Alles Aas soll unrein sein. Deuter. XIV. 21. Vgl.
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Levit. XI. 39 ff. Zum Aas (ni^ÜJ) wird das Fleisch eines

jeden Thieres gerechnet, welches nicht rechtmässig geschlach-

tet wurde. Der griechische Ausdruck hiefür ist nnxiov. (Apg.

15, 20. 29. 21, 25.) Dass man keineswegs faulendes Fleisch

zu verstehen habe, geht schon daraus hervor, dass dergleichen

an heidnische Beisassen (D^lü) verkauft werden durfte. (Deut.

U, 21.)

2) Verwandt ist die Bestimmung, dass das Fleisch eines

gesteinigten Thieres nicht genossen Averden sollte. Exod. 21, 29.

374. 3) Kein von einem Eaubthier angefallenes Kind,

Schaf, Huhn u. s. w. ist zu essen erlaubt. Exod. 22,31. Wenn

also ein Huhn dem Fuchs, oder eine Taube dem Geier abge-

jagt wurde, so war das Fleisch unrein. Die rabbinische Schul-

sprache, die wir schon im Targum Jonathan (Levit. XL 1.

und Num. 19, 3.) fixirt finden, nennt alles Fleisch, das durch

einen der eben bezeichneten Fälle unrein geworden ist, trefah

(mD^"1C0)) was eigentlich ein Zerrissenes, oder das Zerreissen

des wilden Thieres bedeutet. Das Targum nimmt an den bei-

den angeführten Stellen an, dass es achtzehn Fälle gebe, wo-

durch ein Thier, oder Theile von ihm, trefah werden. Im

Talmud (Chollin f. 42. a.) wird angegeben, Moses habe diese

achtzehn Kegeln der Trefah von Gott am Sinai erhalten.

Maimonides (hilcoth Schechitah. C. X. §.9) zählt siebenzig

Fälle in Form einer Tabelle auf, in welchen Fleisch unrein

(trefah) wird.")

Hiebei ist berücksichtigt, dass einzelne Theile eines ge-

sunden Thieres fehlerhaft sein können, z. B. die Nieren, oder

dass beim Schlachten des Thieres Fehler begangen wurden.

375. 4) Es fragt sich nun, ob das Wesen der Schlacht-

reg^ln, deren Nichtbeobachtung das Fleisch eines gesunden

Thieres unerlaubt macht, in die biblische Zeit zurückreiche.

a) Vgl. die Reflexionen im Buche Cusari. IV. §.31. S. 3(iG ff. ed.

Cassel 1853.



486 Fünfter Abschnitt. Cultushandlungen der mosaischen Religion.

Es ist bekannt, dass ein Israelit nur das Fleisch eines Thieres

essen darf, welches auf die rechte Weise geschlachtet wurde/)

In Folge davon hat jede Gemeinde ihren geprüften Scho-

chet (COniti/), welcher der Controle eines Gelehrten unterstellt

ist. Das rechtmässig geschlachtete Thier giebt erlaubtes

("nti^lD) Fleisch, während das Fleisch eines unregelmässig ge-

schlachteten Thieres einem vom Wild zerrissenen gleich ge-

achtet wird. (Es ist trefah, nD^*lC2-)

Man begründet dieses Gesetz durch Stellen im Pentateuch,

namentlich Deuteron. XII. 21.: „Wenn der Herr dein Gott

deine Grenzen erweitert, wie er dir gesagt hat, und du Fleisch

essen willst nach der Lust deiner Seele, der Ort aber, den

der Herr dein Gott erwählen wird, dass sein Name allda sei,

ferne ist, so schlachte von den Rindern und Schafen, die du

hast, so wie ich dir geboten, und iss davon in deinen

Städten, wie es dir gefällt."

Hieher wird auch der Auftrag in den Reden Mosis be-

zogen (Deuter. XVIII. 3.). „Und diess sei das Gesetzliche der

Priester von Seite des Volkes, von Seite jener, die ein Thier

schlachten (n^lH ^DDl H^^D), sei es Ochs oder Schaf, so

gebe man dem Priester das Schulterstück und die Kinnbacken

und den Magen." Den Bug der Extremitäten für das Schlach-

ten (nCOTlti^)» die Kinnbacken für den Segenspruch (PI^I^),

den Magen für die Untersuchung (np^"12)-') Diese Aus-

legung hat offenbar bereits Josephus angenommen, denn bei

der Aufzählung der Einnahmsquellen für den Priesterstand

b) Vgl. den Traktat Chullin in der Mischnah und Joreh Deah,

Schlachtregeln, DiCTll^' niD^n und mDniD mD':'n in 86 Capiteln.

Daraus Bodenschatz, lY. S. 34 ff. Arabische Schlachtregeln aus dem
XII. Jahrh. in Geigers Jüd. Zeitschrift. II. Jahr. Heft I ff. 1863. S. 76 ff.

S. auch die verschiedenen Ausgaben der Schlachtregeln von Jakob "Werl

bei Steinschn. Catal. I. p. 1259 ff.

c) Ygl. Philippson z. d. St. — Die neuesten Einwendungen
gegen diese Deutung s. bei Knobel zu Deuter. 18, 3.
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sagt er, jene, welche in ihrem Hause nicht um zu opfern, son-

dern um Gastmahle zu halten, Thiere schlachteten, hätten von

dem geschlachteten Thiere den Magen (to ilivaiQov bei LXX.

Uebers. von HDp)) die Kinnlade (x^Xvvlov) und das rechte

Schulterstück gebracht. Antiq. IV. c. IV. §. 4 (Tauchn. I. S. 221).

üebereinstimmend liebt Philo als Abgaben an den Priester

hervor: Von den ausserhalb des Altars zum Zwecke des Fleisch-

essens {xqewcpayCag) geschlachteten Thieren sollten nach dem

Gesetze drei Dinge dem Priester gegeben werden : das Schulter-

stück, die Kinnlade und das sogenannte y]vvaiqov (de praemiis

Sacerdotum et honoribus, p. 832, ed. Francof 1691). Was uns

ganz besonders geneigt machen muss, das Wesen der Schlacht-

regeln für alt zu halten, ist der Umstand, dass auch das in-

dische Gesetz sie kennt: „Wer Thiere gegen die Vorschrift

(vidhi) schlachtet, der Bösgesittete wird so viele Tage in

fürchterlicher Hölle wohnen, als das Thier Haare zählt. (Yag'-

nav. I. 180. Vgl. Manu V. 38.) Man kann sich leicht denken,

welchen Einfluss die strenge Beobachtung der Schlachtregeln

und der Speisegesetze überhaupt auf das alltägliche Leben

haben musste.

Wir haben iudess noch nicht alle Arten von Verboten

berücksichtigt.

376. 5) Zu den ältesten Speiseverboten gehört das des

Genusses von Blut und rohem Fleisch. Levit. III. 17. VII. 26.

XVII. 10— 14. XIX. 26. Deuteron. XII. 16.23.

Man sieht schon aus der oftmaligen Wiederholung dieses

Verbotes, welches Gewicht die Gesetzgebung gerade hierauf

legte. Noch stärker spricht sich der Ernst dieser Vorschrift

in der Strafe aus, welche für die üebertreter bestimmt ist:

es ist die Todesstrafe (omnis anima quae ederit sanguinem

peribit de populis suis. Levit. VII. 27. Vgl. 17, lOflf.), aller-

dings nicht die gerichtliche; aber dafür jene, welche durch

die geheimnissvollen Gerichte Gottes vollstreckt werden soll.

In der Mischnah (Crithuth C. I. 1.) wird indess dieser Fall
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unter jenen, welche die „Ausrottung" (s. das.) zur Folge haben,

nicht aufgeführt, dafür aber einige andere, die hier zur Ver-

vollständigung der Speiseverbote angeführt werden sollen. Der

„Ausrottung" macht sich schuldig: ein Unreiner, welcher Ge-

heiligtes isst; Jeder, der Milch und Fleisch zusammen isst;

dann der, welcher Geheiligtes genoss, was über die Zeit ge-

blieben, oder solches, das fehlerhaft dargebracht wurde. (Cri-

thuth I. 1.)

Maimonides (Maacaloth asuroth C. VI. 1.) zweifelt nicht,

dass der Genuss des Blutes die „Ausrottung" zur Folge habe.

„Wer eine Quantität Blut geniesst, so gross wie eine Olive,

ist, wenn er es mit Frechheit that, der Vernichtung verfallen

irrp DTl); wenn er es aber aus Irrthum genoss, hat er

ein fixes Sündopfer zu bringen." Das stehe durch den Wort-

laut des Pentateuchs fest. Man habe hiebei nur an das Blut

von Säugethieren und Vögeln, nicht an das der Fische, Heu-

schrecken und Amphibien zu denken.

Der Grund eines so strengen Verbotes ist wohl nicht

allein in dem Umstände zu suchen, dass der Genuss des Blu-

tes, namentlich im Orient, der Gesundheit leicht Gefahr brin-

gen kann, sondern auch darin, dass mit dem Genüsse des

Blutes allerlei heidnischer Unfug getrieben wurde.

Herodot (111.11.) erzählt, wie bei der Invasion des Kam-

byses in Aegypten die Fremdenlegion im Heere der Aegypter

die Söhne des Phanes über einem Kessel geschlachtet, das

Blut mit Wasser gemischt und dann davon getrunken hätte.

,,Die Hülfstruppen insgesammt tranken von dem Blute und so

gingen sie in's Trefien.""^^ Dgg Trinken des Blutes kommt
in mannigfacher Verbindung als ein heidnischer Weiheakt vor.

296) Vgl. Sepp, das Heidenthum. 1853. II. Thl. S. 151. — Von
Orakeljungfrauen wird im Apollotempel zu Larissa das Blut eines ge-

schlachteten Lammes getrunken, ehe sie weissagen. Pausanias II. 24.

Bei Sepp, das. S. 189.
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Die heilige Schrift selbst motivirt das Verbot dadurch, dass

sie daran erinnert, wie im Blute das Leben sei.")

Verwandt mit dem Verbote des Blutgenusses ist das Ver-

bot, blutiges Fleisch, also rohes Fleisch zu gemessen, In der

Stelle Deut. XII. 23. wird zuerst das Verbot des Blutgenusses

ausgesprochen, dann beigefügt: ,,Nicht sollst du das Leben, oder

die Seele essen mit dem Blute." Das wird von der jüdischen

Tradition (s. Maimonides, Maacaloth asuroth. C. V. §. IS.)

als eigenes Verbot gefasst. Es war nun zu bestimmen, in

welchem Fall man anzunehmen habe, dass das Fleisch mit

der Seele in Verbindung sei. Man sehe hierüber Maimonides

(a. a. 0.) nach. — Das Verbot des Blutgenusses findet sich

übrigens schon unter Noe (Genes. 9, 4.) und ist vom Apostel-

concil bestätigt (Act. XV.).

377. 6) Verboten ist ferner der Genuss von Fleisch und

Milch zusammen. Das Verbot gründet sich auf die Stellen:

Exod. 23,19. 34,26. Deuter. 14,21. Non coques (t^raH ^b)
haedum in lacte matris suae, ist aber nur durch Consequenzen

und Analogien daraus in der Ausdehnung zu beweisen, wie es

in der Observanz giltig wurde. Die Schule hatte zu unter-

suchen, welcher Zwischenraum zwischen dem Genüsse von

Milch und Fleisch stattfinden müsse, ob man auch Käse nicht

neben Fleisch geniessen dürfe. Ueber dieses und Aehnliches

spricht ausführlich Maimonides (Maacaloth asuroth C. IX.).

7) Deutlicher ist im Gesetze selber der Genuss des Fettes

am Körper der Thiere verboten. Omne adeps domini erit

jure perpetuo in generationibus et cunctis habitaculis vestris.

Nee sanguinem nee adipem omnino comedetis CZ^n'^'D

l^D^n ^b ül'byö- Levlt. III. n. Nach der traditionellen

Auslegung bezieht sich dieses Verbot nur auf das Unschlitt'')

a) Das gilt natürlich vom frischen Blute. Bei gestocktem oder

gesottenem Blute tritt der diätetische Grund allein hervor.

bj Natürlich ist nicht alles Fett, was an dem Fleische gutgenähr-



490 Fünfter Abschnitt. Cultushändlungen der mosaischen Religion.

von drei Gattungen reiner Thiere, denn es heisse an einer an-

dern Stelle (Levit. VII. 23.), das Fett des Rindes, des Schafes

und der Ziege sollt ihr nicht essen. Es erläutert sich hieraus

die bekannte Begünstigung von Gänsefett, worüber die Juden so-

viel, aber nicht billiger Weise verspottet wurden.'') Der Grund

dieses Verbotes ist wohl vorherrschend die Rücksicht auf die

Gesundheit. Bereits Maimonides (Moreh Nebochim III. 48.) hat

ihn geltend gemacht. Die Strafe der Uebertretung dieses Ver-

botes ist übrigens jener gleich, die vom Genüsse des Blutes

abhalten sollte. (S. Maimonides, Maacaloth C. VII.)

378. 8) Von der nachexilischen Zeit an, wie es scheint,

bildete sich ein Verbot aus , welches zwar dem Prinzip nach

im Pentateuch deutlich enthalten ist, aber buchstäblich im

alten Testamente nicht vorkommt. Dieses betrifft den Genuss

von solchem Wein, welcher heidnischen Gottheiten geweiht,

oder zu heidnischen Uebungen irgendwie in eine Beziehung

gekommen war. Man nennt diesen Wein TjpJ) r"''^^)^ vinum

libaminis. Der Name ist der Stelle Deuteron! 32, 38. entlehnt,

wo Moses über die Hinneigung der Israeliten zu heidnischen

Gebräuchen Klage führt: Ubi sunt dii eorum, in quibus habe-

bant fiduciam? de quorum victimis comedebant adipes et bibe-

bant vinum libaminum (Q^^pJ
J^^)-

Die Strenge, womit das

mosaische Gesetz jede Betheiligung am Götzendienst verpönt,

machte ein ausdrückliches Verbot des Genusses der ddtoXoO^via

überflüssig. Dass zur Zeit der Apostel den Juden diese Art

von Speise und Trank streng verboten war, sehen wir deutlich.

S. 1 Cor. 8, 1 ff. 10, 19. 28. und Apg. XV. 20. XXI. 2. Vgl.

Apocal. 2, 14. 20. Einige Ausleger glauben, dass Daniel dieses

ter Thiere hängt, verboten, sondern nur das Unschlitt. Das Nähere geben

die jüdischen Casuisten.

cj Schudt, jüd. Merckw. IL Th. S. 367. Frankf. 1714.

297) In der Mischnah kommt "^DJ V'^ öfter vor, z. B. Abodah Sarah

e.V. §.2, dann §. 7 u. 8. Talmud Jerug, Abodah Sarah f. 41. col. 2. In

Schulchan Aruch, hilcoth Jen Nesek, '^DJ ]"''', Nr. 123 ff.
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Gesetz im Auge hatte, wenn er den Wein der königlichen

Tafel ablehnt. (Dan. I. ITlt^O P, s. Eben Esra zu der Stelle.)

Aus der Mischnah (tr. Abodäh Sarah C. IL §. 3 ff.) sehen wir,

dass nicht nur solcher Wein verboten war, von welchem wirk-

lich den Götzen geopfert worden, sondern überhaupt der Wein,

welcher durch die Hände von Nichtisraeliten gegangen war,

weil man den Verdacht haben konnte, dass er zu heidnischen

Opfern gedient hätte. „Fleisch, welches ein Heide erst zur

Stätte des Götzendienstes bringen will, darf der Israelite ge-

niessen; nicht aber solches, das von jener Stätte herausgebracht

wird, denn es wird als Opfer der Todten betrachtet." (Das.) ^^^)

379. 9) Wie das eben besprochene Verbot mit dem heid-

nischen Cultus zusammenhing, gingen andere aus dem Opfer-

wesen und den Ceremonien des mosaischen Gesetzes hervor.

So durften kein neues Brot, keine gerösteten und keine frischen

Körner gegessen werden, ehe die Erstlingsgarbe gebracht war.

Levit. 23, 14. Eine merkwürdige Beschränkung ist in der

Gesetzesstelle (Levit. 19, 23.) ausgesprochen: So ihr in das

Land kommt und irgend einen Baum zur Speise pflanzet, so

lasset seine Frucht als 'Orlah (praeputium) , drei Jahre soll

sie euch mit 'Orlah behaftet sein, nicht soll sie gegessen

werden. Der zehnte Traktat des ersten Theiles der Mischnah,

welcher den Namen 'Orlah führt, giebt das Nähere über die

praktische Durchführung dieses Verbotes. Die Observanz brachte

durch Deutung einige Erleichterung in dieses Gesetz, erschwerte

298) Dass das Verbot, "Wein von Heiden (D"'13) zu geniessen, auch

auf jenen "Wein angewendet wurde, welcher durch die Hände von Christen

ging, ist bekannt. Doch nicht überall war das mittelalterliche Juden-

thum hierin gleich strenge. Der venetianische Rabbiner Leon da Mo-

dena (1571 geboren) sagt in dem von Richard Simon französisch über-

setzten und 1(592 von Grossgebauer lateinisch herausgegebenen Opusculura

de Ceremoniis etc. S. 71 : Dantur sectatores Rabbinorum antiquorum

asserentes non licere Judaeis bibere vinum aliorum ministerio collectum

expressuraque, cui quidem Decreto Orientales et Germani stricte obedien-

tiam praestant: Itali contra minirae huic interdicto astringi patiuntur.
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aber anderes. So bestimmt die Mischnah (III, 1.), dass ein

mit Schalen von 'Orlah - Früchten gefärbtes Gewand verbrannt

werden soll. Ein verwandtes Hinderniss für den Genuss ging

aus einem Theile der Gesetzgebung über heterogene Verbin-

dungen hervor, welche sowohl die Schrift (Levit. 19, 19. Deut.

22, 9.), als die Tradition (s. den Traktat Kilaim im ersten

Theile der Mischnah) mit dem Namen Kilaim (G''^^/3> duae

res diversae, heterogenea) bezeichnet. Das Gesetz unterschei-

det drei Arten von heterogenen Dingen: Kilaim der Kleider,

indem man nicht Wolle und Linnen zugleich tragen soll, Ki-

laim des Viehes, indem man z. B. nicht Ochs und Esel neben-

einander in's Joch spannen soll, und Kilaim des Feldes. Diese

Art von Heterogenem und auch diese nur zum Theil gehört

hieher; wenn nämlich Kilaim in einen Weinberg gepflanzt

werden, so ist es verboten, davon einen Nutzen zu ziehen,

man muss sie verbrennen. (Kilaim VIII. 1.) Wenn die Reihen

der Reben weit genug von einander stehen, darf man die da-

zwischen gesäten Gemüse u. s. w. gebrauchen. R. Juda sagt,

es ereignete sich eine Geschichte mit Jemandem zu Zalmon

(pD-'lJ)"'^^^)? der seinen Weingarten so bepflanzte, dass er je

sechzehn Ellen zwischen jeder Reihe frei liess und dann das

eine Jahr auf der einen, das andere Jahr auf der entgegen-

gesetzten Seite andere Pflanzen baute. Dieses Verfahren wurde

gebilligt; selbst wenn die Reihen noch einmal so enge gestan-

den wären, hätte das daneben Gebaute genossen werden dürfen.

XIX, Krankheit und Tod, Begräboiss und Trauer.

380. Wir dürfen den religiösen Handlungen Avohl unbe-

denklich jene Ceremonien beizählen, welche dem Tode eines

299) Vielleicht am G'ebel Sleiman südlich vom Garizim bei Sichern.

Sleiman bezieht sich zwar zunächst selbstverständlich auf einen moder-

nen Soleiraan; aber man hat vielleicht dadurch den alten Namen fest-

gehalten, dass man einen ähnlich lautenden neuen adoptirte.
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Israeliten vorausgingen und folgten. Es wird der Vollständig-

keit wegen hiebei Einiges zur Sprache kommen, was füglich

der bürgerlichen Alterthumskunde hätte überlassen werden

können; aber vorherrschend sind doch die den Tod begleiten-

den Feierlichkeiten von religiöser Art.

Einzelne Thatsachen, die in der Schrift vorkommen, er-

halten durch die Trauergebräuche des mittelalterlichen Juden-

thums eine willkommene Beleuchtung. Es kann uns daher

nur erwünscht sein, dass diese Gebräuche in einem der spä-

tem Traktate des Talmud fixirt wurden. Es ist Massechet

semachöth „Traktat der Freuden", welcher mit andern spätem

kleinern Traktaten in der vierten Abtheilung des Talmud hin-

ter Sanhedrin, Horajotli und Edajoth abgedruckt zu werden

pflegt. Man nennt ihn auch Ebhel rabbathi „Grosse Trauer".-'"'^)

Dazu kommt als weitere Quelle der Abschnitt von der Trauer

(hilcoth ebhel) im letzten Theile der Jad chasakah von Mai-

monides.^)

Beim Herannahen des Todes wurde die letztwillige Ver-

fügung getroffen, welche man für besonders heilig ansah.

(Galat. 3, 15.) Das nannte man: „Seinem Hause gebieten"

(mitJ)i wesshalb im spätem Sprachgebrauche Cawwajah (ni<")!^'
T • ^ T T —

arabisch iilo.) ein Testament heisst, eigentlich „Auftrag". So

gebietet David dem Salomo vor seinem Tode. (1 Kön. 2, 1.)

Isaias mahnt den König Ezechias, da dieser sich in grosser

Lebensgefahr befindet, sein Haus zu bestellen. (2 Kön. 20, 1 ff.

Vgl. Is. 38, 1 ff.) Sogar Ahitofel „bestellte" sein Haus, ehe er

sich selbst den Tod gab. (2 Sam. 17, 23.)

300) Mir liegt die Fürther Ausgalje vom J. 5553 (1793) mit dem

Comraentar von Jacob Naumburg vor.

a) Beide Quellen, doch vorzüglich Maimonides, sind fleissig be-

nützt in der trefifiichen Monographie von Martin Geier, de Ebraeorum

Luctu. Lipsiae 1G6C. 12. Vgl. „Die Trauergebräuche der Hebräer. Inau-

guraldissertation von Fr. Inim. Grundt. Leipzig 1868."
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In späterer Zeit sehen wir die Hülfe des Arztes als

eines Vertreters der Vorsehung suchen. (Sirach 38, 1—9.

Vgl. 18, 20 f.)

Dem Gebete von theilnehmenden Freunden wurde wie

dem eigenen eine Kraft zugeschrieben. (Ezechias bei Isai. 38.)

Es wird am Könige Asa getadelt, dass er bloss auf die Kunst

der Aerzte vertraute und Gott nicht suchte. (2 Chron. 16, 12 f.)

Vgl. Psalm. 6, 2 ff. 32 (31), 3 ff. Job 33, 19.

„Von R. Chanina Ben Dusa wird erzählt, er habe, wenn

er für Kranke betete, sagen können, welche genesen und welche

sterben würden. Als man ihn fragte, woher er das wisse,

antwortete er: Wenn mein Gebet in meinem Munde flüssig

von Statten geht (n"^1Jl^)! so weiss ich, dass er (der Kranke)

angenommen wird; wenn aber nicht, so weiss ich, dass er

weggerafft wird." Mischnah, brachoth C. V. §.5.

381. Eine Mischung von religiösen und natürlichen Mit-

teln scheint jene Krankensalbung zu sein , welche im Talmud

Jerus. (brachoth f. 3, 1.) erwähnt wird.*") Bereits Otho (s.v.

aegrotus) und Lightfoot (zu Markus 6, 13.) haben diese

Stelle gekannt. Der Letztere übersetzt: Dicit R. Simeon ben

Eliezer, permisit R. Meir vinum atque oleum miscere atque

aegros ungere Sabbato. At cum ipse aliquando aegrotaret

nosque idem ei facere vellemus, non permisit. — Dieser Ge-

brauch scheint in einem ähnlichen Verhältnisse zum christ-

lichen Sakramente der letzten Oelung zu stehen, wie die jüdi-

sche Proselytentaufe zur christlichen Taufe. Die Apostel

wendeten (nach Mark. VI. 13.) bei Kranken eine Salbung an,

welche wunderbarer Weise die leibliche Heilung zur Folge

hatte. Maldonat sah darin das Sakrament der letzten Oelung

;

vielleicht ist es richtiger, darin ein ausserordentliches Mittel

zu erkennen, welches sich zum Sakrament verhält, wie die

b) Ueber die Anwendung des Salböls bei Mahlzeiten vgl. Geiger,

Jüdische Zeitschrift. 1868. Heft 2. S. 105 flF.
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Charismata der apostolischen Zeit zur sakramentalen Firmung.

Das spätere Judenthum weiss von einer auch medicinischen

Salbung nichts mehr; dafür hat das Christenthum (nach Ja-

cobus V. 14.) eine durch Priester im Namen Christi vollzogene

Salbung der Kranken, welche Trost und Hülfe in einem Sta-

dium des Lebens anbietet, in welchem vielfältig der Geist un-

fähig ist, sich an grossen Gedanken zu erheben, während das

Oel durch die Sinne des Geruchs und Gefühls eindringlich

daran mahnen kann: der Herr ist nahe!

383. Den Kranken zu besuchen und zu trösten, ist eine

Freundespflicht, die gewiss so alt ist, als das Gefühl der Theil-

nahme. ("IIJ, Is. 51, 19. Jerem. 16, 5. neben ICD-) Ein

Muster solcher Theilnahme ist der Besuch der Freunde Job's,

welche kamen, „ihn heimzusuchen und zu trösten." (Job 11. 11.)

Beim Herannahen des Todes hütet man sich nach neuerer

Vorschrift (Massecheth Semachoth C. I. §. 1), den Sterbenden

zu berühren. Ist der Tod erfolgt, so ist es eine Liebespflicht,

die starreu Augen zu schliessen. (Genes. 46, 4. Tobias 14, 15.)

384. Der Leichnam wurde gewaschen und eine Zeit lang

ausgestellt, nachdem er anständig gekleidet war. {Aovaaviei

avtr^v ed^rixav h vneQcpo). Act. 9, 37.) Mit dieser Waschung

darf der vielbesprochene ßannffi^idg vtieq vsxqcöv (1 Cor. 15, 29)

beim Apostel Paulus nicht verwechselt werden, ausser wenn

man annimmt, dass im apostolischen Zeitalter der jüdische

Gebrauch des zweiten Wasseraufgusses eine religiöse Bedeutung

erhalten habe. Wer kann aber beweisen, dass dieser zweite

Wasseraufguss alt sei?^*^') Vgl. Moed katon. f. 27. b.

301) Bodenschatz giebt an, dass zuerst der Leichnam mit reinem

Wasser gesäubert werde, worauf der Kopf mit einem Ei gesalbt und

dann kaltes Wasser über den Todten gegossen werde (IV. S. 171), Er

fügt bei, diese Waschung heisre ri'/^2i2 „Taufe". Buxtorf (syn. jud.

c. 35. p. 431) spricht nur von einer Waschung, ebenso Maimonides,

tract. luct. (Ebel). C. IV. §. 1. IHIN* ]"'nnDi:' inX V2p2 HN ]^pp'^Z'
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Die Einwickelung des Leichnams in Linnentiicher, von

welcher Maimonides redet (Ebel C. IV. §. 1 u. 2), seheint alt

zu sein; wir finden sie bei Lazarus angewendet. Die Keigiai,

von welchen der Evangelist spricht (Joh. XI. 44.), werden die

}"'P"'")5ri (Maim. 1. c.) sein.

Nach Maimonides (de luctu c. IV. 2.) ist es verboten,

den Leichnam in Kleider oder Tücher von Seide O^D) oder

sonst kostbaren Stoffen zu liüllen. Das jedenfalls wohlfeile

Todtenkleid soll mit Fäden von weissem Linnen genäht werden

(das. §. 1). Vgl. Talmud Moed katon f. 27. b. bis Ende.

385. Die Todtenbestattung. Gräber. Die Hebräer

begruben die Todten von den ältesten Zeiten bis zur Römer-

zeit, sie verbrannten dieselben nicht. Für die Patriarchenzeit

spricht Abrahams Familiengrab in Hebron.'') Dorthin wurde

Jakob aus Aegypten gebracht, nachdem er auf ägyptische. Art

war einbalsamirt worden.'') Zur Zeit der Könige sehen wir

einen Leichnam zum andern in's Grab gelegt. In der nach-

exilischen Zeit vermochte der Einfluss der griechischen Cultur

und der römischen Macht die väterliche Sitte nicht zu ändern.

Das spätere Gesetz, erklärte das Verbrennen der Leichname für

eine heidnische Sitte. '^) Wenn Sauls Leib (1 Sam. 31, 12.)

verbrannt wurde, so erklärt sich dieses durch die ausserordent-

lichen Umstände. Dass die israelitischen Könige verbrannt

wurden , könnte allerdings aus zwei Stellen gefolgert werden

;

aber genauer angesehen, reden sie nur von einem Ehrenfeuer

bei dem Leichenbegängniss. ^"^)

a) Genes. XXIII. Ankauf der Höhle Macphela. Abraham dort

begraben, XXV. 9. Isaak XXXV. 29.

b) Genes. 50, 2. 3. Die Aegyptier beweinten ihn siebenzig Tage.

Nach Herodot brauche man zur vornehmsten Art der Mumisirung sieben-

zig Tage (II. 118 f.). Vgl. Rosellini, mon. civ. III. S. 335 ff., bes.

S. 350 ff.

c) Talmud bab. Abodah Sarah f. 11. mit Bezugnahme auf die Stelle

Levit. XVIII. 3. In legitimis eorum non ambulabitis.

302) 2 Chron. IG, 14. König Asa. 2 Chron. 21, 19. bei Joram. —
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Das Begraben scheint auch bei den Indiern das Ursprüng-

liche gewesen zu sein^"^); erst später kam das Verbrennen

auf. Auch die Eömer begruben bis auf die letzte Zeit der

Kepublik ihre Todten, bis der Gebrauch des Verbrennens von

den Griechen angenommen wurde.

386. Die Struktur der Gräber lässt sich theils nach den

schriftlichen Nachrichten, theils nach den erhaltenen Mustern

beurtheilen. Tob 1er hat (Golgatha, S. 217) 1) Senkgräber,

2) Ofen- oder Schiebgräber, 3) Bank- oder Aufleggräber und

4) Trog- oder Einleggräber unterschieden. Diese Unterschei-

dung genügt, wenn man auf das eigentliche Grab, oder die

Vertiefung, welche den Leichnam birgt, allein Rücksicht nimmt.

Man wird indess auch darauf zu achten haben, ob über einem

Grabe ein künstlicher Bau aufgeführt ist, oder ob es in einen

Felsen gehauen ist; in beiden Fällen ferner darauf, ob ganze

Gräbergruppen, oder ein oder ein Paar Gräber von einem

Denkmal bedeckt werden. Die Pyramiden Aegyptens decken

je Ein Königsgrab, oder doch nur eine kleine Grabkammer.

Ein künstlicher Sarkophag, nicht der natürliche, ausgehöhlte

Felsen schliesst den Leichnam ein. Das Grab der Rachel und

die meisten erhaltenen Prophetengräber sind kleinere oder

grössere Mausoleen.'"^) Der Boden Palästinas begünstigte die

Die Auszeichnung bestand vorzüglich im Verbrennen von Spezereien.

Als Herodes' Leiche nach Herodium getragen wurde, gingen Lakajen

mit Spezereien nebenher. Josephus, bell. I. C. ."3. §.9. — Im Talmud

(Abodah f. ll.a.j wird das Factum angeführt, dass der Proselyt Onkelos

am Grabe Gamaliels des Aeltern siebenzig Minen Spezereien verbrannt

habe. Ygl. Maimonides, hilc. ebel. C. 14. §.26.

303) S. Dr. Roth, die Todtenbestattung im indischen Alterthum.

Zeitschr. d. D. M. Ges. VIII. 1854. S. 4G7 ff. — Von Collison, G., wird

ein hieher gehöriges Werk genannt, das ich nicht gesehen habe: Cemen-
tery interment: containing a concise history of the modes of interment

practised by ancients. London 1840.

304) Vgl. m2J<n Diri"', herausgegeben von Hottinger in Cippi he-

braici 1659, und bei Carmoly, Itineraires de la Terre Sainte. 1847.

p. 433 ff.

Haneberg, religiöse Alterthümer der Bibel. 32
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Construction von Grabhölileu , mit Vorkammern in verschiede-

ner Form. Das Grab Josue's, das in neuerer Zeit mehrseitig,

namentlich von de Saulcy, Zschokke und Schegg besprochen

wurde, ist vielleicht nach Abrahams Grab in Hebron, das älteste

unter den noch nachweisbaren. Es ist nicht eine natürliche

Höhle, wie Abrahams Grab, sondern ein künstlicher Schacht,

gleich den Gräbern der Richter bei Jerusalem, mit einem aus

dem Felsen herausgehauenen, zu Tage liegenden Vorhofe (Aula)

und einer in den Felsen gehauenen, von zwei vierkantigen

Pfeilern getragenen Vorkammer (Atrium), die au den drei

Seiten sehr viele kleine Nischen für Lampen hat, deren Ge-

brauch noch sichtbar ist. „In der Mittelwand um den Eingang

her, durch den man auf dem Bauche kriechen muss, zählte

ich neun Eeihen, mit je zwölf, auch mehr Nischen. ... Die

erste Gruft enthält vierzehn Graböfinungen, der Tiefe nach in

den Felsen gehauen, sogenannte Schiebgräber; die zweite nur

eines in der Mitte.'"")

387. Von ähnlicher Construction, doch mit einem Trog-

grabe, muss die Grabstätte im Garten des Joseph von Ari-

mathäa gewesen sein, in welche Christus gelegt wurde. Sie

hatte offenbar eine Vorkammer, die durch einen schweren Stein

geschlossen werden konnte. (Das ist der 7^1"^' s. Buxtorf s. v.)

In der Vorkammer hielt Johannes stille, während Petrus

durch den engen Eingang in die eigentliche Grabkammer ein-

drang. (Joh. XX. 4 ff.)

Das heilige Grab in Jerusalem stellt nur noch die eigent-

liche Grabkammer mit dem Troggrabe dar; der Vorderraum

ist durch die Kirchenbauten beseitigt. Selbst das Troggrab

und das Gewölbe um dasselbe her ist mit Marmor bedeckt.

Westlich davon sind aber noch mehrere Gräber bewahrt,

wovon zwei als jene des Nikodemus und Joseph von Arima-

thäa bezeichnet werden. Es sind Schiebgräber^), in welchen

a) Schegg, II. Ö. 71.

b) Tübler, Golgatha, S. 354,
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Yogue'') Tlieile jener nordwestlichen Necropole erkennt, in

welcher auch das Grab des Priesters Johannes gewesen sein

muss. Er hält fest, dass nach der Mischnah jene Art von

Begräbnissstätten dem jüdischen Systeme eigentlich entsprachen,

welche Schiebgräber rD^^'i'2) mit einem Vorraum hatten. (Baba

bathra VI. 8.) Hier wird die Länge einer Grabzelle zu vier

Ellen, also sechs Fuss, die Höhe zu sieben, die Breite zu

sechs Palmen angenommen.-*'^'')

388. Wenn die Gräber Inschriften hatten, so waren sie

sicher sehr kurz. Man kann keine ausführliche hebräische

Grabinschrift nachweisen, die über das neunte Jahrhundert der

christlichen Zeitrechnung hinaufreicht. *^^) Die in Kom gefun-

denen Inschriften auf israelitischen Gräbern sind nicht hebräisch,

beweisen aber die Anwendung von Epitaphien in einer der

biblischen Periode nahen Zeit.

Wenn sich der von de Saulcy in den sogenannten Kö-

nigsgräbern gemachte Fund bewährt, so würde in alter Zeit

einfach der Name des Todten auf den Sarg geschrieben wor-

den sein.

Die im sogenannten Jakobsgrab gefundene Inschrift ge-

hört nach de Saulcy den Söhnen des Priesters Jaddua an.

Vogue liest so: ll^T' rP^H ^IV^^ H ... mi ^DpH Hl

'"') .n^in ^:d ... n^:n^ p
c) Le Temple de Jerusalem, p. 115.

305) Seltsam ist die Lcänge des Oscliagrabes auf einer schönen Höhe

bei Salt, 30 Fuss lang, 3 Fuss breit, S'/^ Fuss hoch. Kitter, XVI. S. 1129.

— Vgl. Kabr Nimrud in Golan, 20 Fuss lang, 2 Fuss hoch, 3 Fuss breit.

Ritter, XV. S. 103.

306) Vgl. die Untersuchung von Rapoport (hebräisch) in: „Gal-Ed.

Grabinschriften des Prager israelitischen Friedhofes von Koppelmann-

Lieben. Prag 1803." Die älteste der hier aufgeführten Inschriften ist

vom J. 941, die zweite von 979, die dritte von 1439.

307) Vgl. die Kritik in Geigers Jüd. Zeitschr. II. Jahrg. 1803. S. 311.

III. S. 228. IV. S. 275, wonach de Vogue hinsichtlich 2~\V ]- "ö^ iJD

32*
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389. Hinsichtlich der Todtensärge scheint es kein festes

Herkommen gegeben zu haben. Joseph wurde in einem ge-

schlossenen Sarge (]*n^) aus Aegypten gebracht. Die mumi-

sirten Leichen mussteu natürlich gut versorgt sein. In der

Regel wird man die Leiche, so wie sie war, offen in's Grab

gesenkt haben. 'o^) Bei Lazarus ist an keinen Sarg zu denken;

auch der Jüngling von Naim lag offen da. Das Dargasch

(ii/^*l"l)) auf welchem nach dem Talmud (Moed katon f. 27.

a. b.) Todte lagen, wird eine Art von Paradebett gewesen sein,

wie Kelicha oder Kelibah (HD v2 »üDv^) die gewöhnliche

Tragbahre sein wird, auf welcher die Leiche bis zur Beerdi-

gungsstätte getragen wurde. (Bei Maimonides, ebhel C. IV. 3.

r\lDD. das Bett.)

Für Gottesacker kommt in der Bibel keine besondere Be-

zeichnung vor, da dort nur von ausgezeichneten Gräbern aus-

führlich die ßede ist. Die spätere Sprache nennt den Kirch-

hof
Q^J'y n"'2 „Haus der Ewigkeit" (s. Buxtorf s. v. n''3).

Im Buche Sohar wird der Gottesacker „Haus der Gräber"

(''12p ^D, n. col. 313. ed. Sulzb.) genannt. In Semachot

(Cap. IV. §. 2) nn^pn n^n.

390. Die Trauer. Bei allen Völkern äussert sich der

Schmerz über den Tod von Angehörigen, welcher eigentlich

seinen Grund in der Freundschaft oder Liebe hat, nach dem

Grade der Verwandtschaft, äusserlich, ceremoniell.

eine Correetur angebracht hätte, die aber in der gegebenen Form un-

thunlich ist. Ein li^n zur Zeit des Nehemias X. 21. Vgl. die sieben-

zehnte Priesterfamilie ~Ti*n (1 Chron. 24, 15.).

308) Es gab Särge, die unten offen waren. Kilaim f. 32. a. "ipin

l*"!^':'
r\2)p: "»jn« „Mein Sarg sei unten offen, durchbohrt." S. Mai-

monides, ebhel C. IV. §.4. — Im Traktat Semachot wird vorausgesetzt,

dass der Todte gewöhnlich in einem Sarge (]T1{^) beerdigt werde. Auf
der Babre (HlOD) können zwei Leichen getragen werden.
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Der natürliche Tribut der Liebe und Theilnahme, die

Thräne, ist für das Ceremoniell zu viel und zu wenig. Zu

viel, weil sie nicht nur von der Gleichgültigkeit ferne bleibt,

sondern auch dem stummen Schmerz der wirklichen Liebe

nicht immer zu Gebote steht. Zu wenig, weil sie den Tren-

nungsschmerz nicht laut genug verkündet.

Die Sitte hat durch officielle Zeichen der Trauer die

natürlichen Aeusserungen der Betrübniss theils ergänzt, theils

zu ersetzen gesucht. Diese officiellen Aeusserungen durch-

laufen eine fast unabsehbare Stufenleiter, angefangen von der

Anlegung eines Trauergewaudes bis zur Verbrennung der Witt-

wen bei den Indiern. Den extremsten Aeusserungen der Trauer

und namentlich der Unsitte, sich das Gesicht zu zerschneiden,

hat das mosaische Gesetz Einhalt gethan. (Levit. 19, 28. Deuter.

14, 1 ff.) — Dem persönlichen Drange des Einzelnen war es

überlassen, etwa das Haupt mit Asche zu bestreuen (1 Sam.

4, 12. 2 Sam. 1, 2. 13, 19.), die Hände zu ringen, an die

Brust, oder die Hüfte zu schlagen (2 Sam. 13, 19. Nahum

2,8. Jerem. 31, 19.), Haupt- und Barthaar abzuscheeren (Is.

15,2. Jer. 7,29. 16,6. 41,5.), endlich sich auf den Boden

zu setzen (2 Sam. 12, 16.).

391. Allgemeine Observanz war es, unmittelbar nach dem

Verscheiden des Angehörigen das Kleid vorn an der Brust zu

zerreissen (y^p). Wir finden diese Sitte in der patriarcha-

lischen Zeit (Genes. 37, 29. 44, 13.), in der Kichterperiode

(Rieht. 11, 35.), unter den Königen (2 Kön. 5,8. 6,30. 11,

14. u. s. w.), nach dem Exil (Esra 9, 3. 1 Maccab. 2,14. 3,47.

u. s. w.). — Die Observanz, welche Maimonides (hilcoth Ebhel

c. 9.) darstellt, hat das Zerreissen der Kleider in der Art ge-

regelt, dass man nach sieben Tagen den Eiss grob zunähen

und nach dreissig Tagen ihn ganz schliessen durfte. Die ,

Frauen haben das zerrissene Gewand unmittelbar wieder zu-

sammen zu nähen. Nach der Mischnah darf man das Gewand

um der Trauer willen auch am Sabbath zerreissen, wenn ein
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Verwandter gestorben ist. (Moed katon C. 3. §.7. Dazu Ge-

mara f. 25. a.)

392. Nach den von den mittelalterlichen Ritualisten ver-

zeichneten Kegeln ist die Trauer am strengsten vom Augen-

blicke des Todes eines Angehörigen bis zu dessen Begräbniss.

An diesem ersten Tage ist der Trauernde ein Onen (JJ1^5)-

Von nun an ist er ein Abel (^D^^), welcher, wenn der Ver-

storbene der Vater, oder die Mutter ist, zuerst sieben Tage,

dann bis zum dreissigsten Tage, und endlich bis zum eilften

Monat trauert. Für Geschwister, für den Mann oder die Frau

dauert die Trauer dreissig Tage, wovon immer die ersten

sieben am strengsten zu halten sind.

Die wesentlichen Aeusserungen der Trauer nach dem

ersten bis zum siebenten Tage bestehen darin, dass ein Abel

sich nicht salbt, kein Bad nimmt, sich nicht rasirt; am ersten

Tage ist er zu einer Art von Fasten verurtheilt, indem er

weder Wein noch Fleisch geuiesst''^^^); was er geniesst, berei-

ten ihm die Nachbarn; er sitzt auf dem Boden, kleidet sich

auf eine die Trauer ausdrückende Art.

393. Es ist schwer zu bestimmen, wie viel von diesen

Trauerobservanzen in's biblische und namentlich vorexilische

Alterthum zurückreicht. Dass indess die wesentlichen Trauer-

gebräuche der mittelalterlichen Juden über das Exil zurück-

reichen, möchte aus folgenden Umständen erhellen, 1) Man-

ches stimmt mit der religiösen Trauer der Arier überein, muss

also patriarchalische Tradition sein. Bei diesen fehlt aller-

dings die den Semiten eigenthümliche laute Klage um den

Todteu, denn sowohl der Zendavesta (s. Spiegel, Avesta II.

309) Das Todtenmahl, welches nach Talmud Jerus. Berachoth f. 6.

col. 1. so reichlich sein soll, dass man dabei zehn Becher Wein trinke

(zwei vor dem Essen, fünf unter der Mahlzeit, drei nach derselben), wird

nur die Nachbarn und fernen Verwandten angehen. Das indische Ge-

setzbuch sagt (Yag'navalkya III. 15.), der Leidtragende soll nicht die

Speise der Leichenbesorger essen.
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p. XXXIV. Anm. 4), als das indische Gesetzbuch (Yag'nayal-

kya IIL 5.) schreibt eine schweigende Trauer vor; aber die

Beobachtung von drei, sieben, oder zehn Trauertagen (Yag'n.

IIL 3. 18.), die Enthaltsamkeit während dieser Zeit (das.

12 ff., 15.), dann die Sitte, auf der Erde zu schlafen (16.).

die Speise nicht im eigenen Hause zu bereiten (das. III. 16.;

Spiegel, Avesta 11. p. XLI), sind Momente, deren Ueberein-

stimmung man kaum zufällig finden knnn.

2) Wenn der Pentateuch dem Hohen Priester die Trauer

ganz untersagt (Levit. X. 6. XXI. 11.), dem gewöhnlichen Prie-

ster dieselbe nur mit Beschränkung gestattet (Levit. XXL 2.),

so setzt das ein ausgebildetes Trauerritual voraus.

Die rabbinischen Quellen sagen, dass nur die Trauer am

Sterbetage selbst eine vom mosnischen Gesetze auferlegte

Pflicht sei (Schulchan aruch, §. 395; Maimonides, hilcoth Ebhel

CIL §. 1 ff.), das üebrige sei von den Schriftgelehrten ein-

geführt. Indessen finden wir, dass Aaron dreissig Tage lang

betrauert wurde. (Num. 20, 19.) Moses wurde ebenfalls

dreissig Tage lang betrauert (Deut. 34, 8.). „Und sie mach-

ten vollständig das Weinen der Trauer." Damit ist die Be-

obachtung des dreissigsten Tages als uralt gesichert. Ferner

geht aus Stellen wie Ps. 35, 14.: „Wie Einer, der um die

Mutter trauert, ging ich betrübt einher", hervor, dass die

Trauer ihre Grade hatte. Für eine siebentägige Trauer

werden verschiedene, zum Theil spitzfindige Bibelbeweise auf-

gesucht in Moed katon Jerus. (f. 82. col. 3. med.). Weiterhin

im nämlichen Traktate: OrO "liD^ b'2^'^ OnDT "b^

ü^D\r;n:i H^Dn n^^i?:^ r\yo:i m^^nnn nv'^^ b::

.n^bü mti^^Di D&^ rb^^'^D nn:m niD^n ti^niD

Ista sunt quae vetita sunt lugenti toto septiduo: Lotio, unctio

indutio calcei, usus lecti (euphem.) tonsio, dealbatio pallii per

fuUonem, lectio in lege, studium Mischnicum juridicum et
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homileticum , salutatio et negotiatio vel labor industriosus

(f. 82. col. 4. oben).

Die siebentägige Trauer scheint ein alter Gebrauch zu

sein.^**^) Man betrauerte Saul sieben Tage lang. (1 Sam. 31, 13.

1 Chron. 10, 12. Judith 16, 29.) Im Buche Ekklesiastikus

wird eine siebentägige Trauer als normal angenommen (22, 12.).

Die Trauer um Herodes dauerte sieben Tage. (Jos. Ant. 17,

8. 4.) Nach Maimonides würden die ersten drei Tage dem

Weinen O^D), die folgenden dem Beklagen (IDDH) gehören.

l^Onb nV^Ü od!? r\^b\i^ (Mlcoth ebhel c. 13. '§. 10).

Nehmen wir die Jahrestrauer der Kinder für die Eltern hinzu,

so hätten wir- in der Trauer die Abstufung des dies deposi-

tionis, dies tertius, septimus, trigesimus und anniversarius.

394. Zur herkömmlichen Trauer gehört die Todtenklage.

Wir verstehen darunter nicht den natürlichen Ausdruck des

Schmerzes über den Verlust eines Angehörigen, sondern die

herkömmlichen Aeusserungen der Trauer und Verehrung.

C^n^ , Jer. 9, 17. 19. u. s. w.) Man versagt diese Todten-

klage selbst einem unbekannten Keisenden nicht; wenn man

alle andern Ceremonien weglässt, so ruft man doch: „Ach,

der Löwe! ach, der Held!" (Mass. Semachoth C. I. §. 9.

IDJl "»in nvS ^)r\ )^bV jnipO Eigens hiezu eingeübte

Klageweiber stimmen diesen oder einen ähnlichen einförmigen

Klagegesang an. Die schwermüthigen Klänge der Flöte be-

gleiten den Klagegesang der Frauen. Auch der ärmste Israelit

soll seinem Weibe, wenn es gestorben ist, nicht weniger als

zwei Flötenspieler und ein Klageweib bestellen. (Mischnah,

Ketuboth 4, 4.)

Eine höhere Art von Todtenklage war die Feier des Ver-

310) Vgl. Geier, Hart, de Ebraeorum luctu. Lipsiae 1666. 12. p. 16.

— Fr. Iraman. Grundt (die Trauergebräuche der Hebräer. Leipzig

1868, Härtel) folgt (S. 30) hier, wie sonst vielfältig, den Spuren des

trefiPlichen Geier.
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storbenen in einem Klagegesang (n^^H). Dieser hatte wohl

eine stereotype Form und war in der Kegel ärmlich. Anders,

wenn prophetische, oder sonst hochbegabte Männer es unter-

nehmen, das Andenken des Verstorbenen zu feiern ; so dichtete

Jeremias auf den König Josias eine Todteuklage, die lange

nachgesungen wurde (2 Chr. 35, 25.). Ein ausgezeichnetes

Muster ist uns in der Klage Davids auf Saul und Jonathan

aufbewahrt. 2 Sam. (reg.) C. I.

Diese Todtenfeier konnte als ein dem Glauben Israels

entsprechender Ersatz für das ägyptische Todtengericht ange-

sehen werden. Nichts ist natürlicher, als dass dieses vielfältig

ausartete. Das Buch Job spielt, so scheint es, auf den Miss-

brauch der Ceremonien dieses Gerichtes an, indem es darauf

hinweist, wie mancher reiche und mächtige Sünder noch durch

sein prachtvolles Grab und Leichenbegängniss verherrlicht

werde. •'^")

Wahrscheinlich artete auch die israelitische Todtenklage

öfters in Schmeichelei aus. ') Der Prediger nimmt hierauf

Bezug, wenn er sagt: ,,Unzählbar war das Volk, das vor ihm

war, aber die nachkommen, werden sich nicht freuen über ihn;

denn auch diess ist eitel und Geistesplage." Pred. IV. 16.

Vgl. IX. 15.

395. Dass bei einem Leichenbegängniss gebetet wurde,

ist nicht zu bezweifeln. Am nächsten lag es, bei dieser Ge-

legenheit Gottes Führung zu bekennen, und es auszusprechen,

wie der gläubige Israelit im Tode selbst die Weisheit des

Herrn anerkenne. Im Ritus der Synagoge ist unter den Grab-

gebeten die sogenannte „Rechtfertigung des Urtheils" (pTT'^

311) Quis arguet coram eo (vor dem mächtigen Sünder) viara ejus

et quae fecit quis reddet ei? Ipse ad sepulchra ducetur et in congerie

mortuorum vigilabit. Job. XXI. 31 f.

a) An die Stelle der dichterischen (ny^p) trat später die Leichen-

rede nSDH}.
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p'^n) sicher am ältesten. Es spricht sich in ihr die Ueher-

zeugiing aus, dass auch der Tod zu den guten und gerechten

Fügungen Gottes gehöre. Wir finden bei Sirach ein Echo

dieses Gebetes: ,,0 Tod, gut ist dein Urtheilsspruch für den

armen Mann . . . fürchte nicht den Urtheilsspruch des Todes

... es ist das Urtheil des Herrn für alles Fleisch u. s. w.

Sir. 41, 3 ff.

Verwandt mit diesem Gebete ist jenes, welches von Kin-

dern für ihre Eltern bis zum zwölften Monat verrichtet wird.

Es wird Keddisch (t£/^*]p) ,,Heilig" genannt, weil es mit dem

Wunsche beginnt, es möge der grosse Name Gottes geheiligt

werden. ,,Es werde sein grosser Name verherrlicht und ge-

heiligt in Ewigkeit ... Amen, es werde sein grosser Name

gebenedeit in Ewigkeit u. s. w. *")

In diesem Gebete drückt sich kein anderes Gefühl, als

das der Huldigung und Kesignation aus. Von einer Fürbitte

für die Entschlafenen ist keine Spur zu finden.

Dürften wir aber in Schriften wie das Buch Sohar einen

ächten Wiederhall alter Lehre suchen, so Avürde die Einwir-

kung des Gebetes der Lebenden auf die Hingeschiedenen sehr

stark bezeugt sein. Es würde das ,,Amen" der betenden Sy-

nagoge dreimal des Tages in die Hölle hinabdringen und Er-

leichterung schaffen. (Sohar, ed. Sulzb. L S. 188.)

Im wirklichen Leben ist die Vorstellung von einer tröstenden

und helfenden Einwirkung auf den Dahingeschiedenen insofern

ausgesprochen, als die frommen Israeliten für einen Abgeschie-

denen in der Bibel oder sonst in einem frommen Buche lasen.")

Neuere Gebetbücher haben ein förmliches Gebet für die

Abgestorbenen.
")

b) S. Gebetbuch von Arnheim. Glogau 1839. S. 130.

c) Bodenschatz IV. ISO.

d) S. rhZTi ]VV mit TJebers. von Landau Prag 1855. S. 187.
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Auf Grabsteinen erscheint häufig der Wunsch: ,,Es möge

seine oder ihre Seele gebunden sein im Bündel der Lebendi-

gen."^) Zur Zeit der makkabäischen Kriege sehen wir für

gefallene Israeliten grosse Opfer darbringen. 2 Macc. XII. 43.

e) Aus 1 sam. 25, 29. c^ipH nn-i^ HiriK Titi'D: ksnp.



Sechster Abschnitt.

Das Cultuspersonal.

I. Der levitische Klerus im Allgemeinen.

396. Auf keinem Gebiete des Alterthums, selbst Indien

nicht ausgenommen, haben wir so genaue Aufschlüsse über

die erste Einführung, die Stellung und den Wirkungskreis des

Priesterstandes, wie bei den Hebräern, Ein bedeutender Theil

der mosaischen Gesetzbücher, namentlich das Buch Levitikus,

beschäftigt sich fast ausschliesslich mit der Bestimmung der

Rechte und Pflichten der Priester. Die neuere Kritik will

nun freilich gerade diese hierarchischen Urkunden als nach-

mosaisch ansehen und aus klerikalen Bestrebungen der spä-

testen Zeit hervorgehen lassen. Die Zuversicht dieser An-

schauung ist so gross, dass alles, was in einem der jüngsten

Bücher des alten Testaments, der Chronik nämlich, als Nach-

lese über die älteren Zustände und Einrichtungen des Priester-

standes vorkommt, geradezu für absichtliche Fiction erklärt wird.

Wie unhaltbar nach den Regeln einer besonnenen histo-

rischen Kritik diese Auffassung der ehrwürdigsten Urkunden

des Alterthums sei, tritt besonders in den jüngsten Schriften

von H. Graf hervor, welcher sich mit Ausdauer und aner-

kennenswerthem Scharfsinne der Erforschung der levitischen

Alterthümer gewidmet hat. •'•^) Gegen die Wahrheit vermag

.312) Archiv für wissensch. Erf. des A. T. von Marx. I.Heft. 1867.
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aber weder scharfsinnige Corabination , noch Dialektik auf-

zukommen.

Wir begnügen uns hier damit, vom archäologischen Stand-

punkte die Verdächtigung der Chronik und des Levitikus ab-

zuweisen.

Wenn es unrichtig wäre, dass bereits Moses dem Priester-

stande seine Rechte gesichert und David nach einer Zeit des

Verfalls die Stärke des Eeiches in einer wohlgeordneten Prie-

sterschaft neben einem kräftigen Königthume dargestellt habe,

wie konnten die armen Exulanten mit Einemmale eine mäch-

tige Hierarchie schaffen? Woher nahmen die Restauratoren

des Cultus nach dem Exile die Vollmacht, Candidaten des

Priesterthums in Tagen der Bedrängniss zurückzuweisen, wenn

nicht die aaronischen und levitischen Grundsätze über die Ge-

nealogie nach dem Sinne des Buches Levitikus und der Chro-

nik ein uraltes, unbestrittenes Gesetz bildeten?

Wäre die levitische Hierarchie keine mosaische Einrich-

tung, so würde Niemand erklären können, wie sie gerade nach

dem Exile so blühend wurde. Die Einflüsse dieser spätem

Zeit schwächten jene Bedürfnisse und Stimmungen überall

sichtbar ab, worauf die Thätigkeit der Priester beruhte.

Während es in dieser späten Zeit unerklärlich bliebe, wie

eine levitische Hierarchie in der Dürftigkeit der Neuanfänge

nach der Heimkehr sich hätte gestalten können, wird ein Blick

auf Aegypten in der Zeit Mosis und Davids uns über das

Alterthum des Priesterstandes aufklären. Es ist nicht nöthig,

an eine äusserliche Nachahmung zu denken; es genügt, dass

Aegypten durch ein starkes Königthum und eine gut organi-

sirte, auch zugleich reichlich versorgte Priesterschaft trefflich

zusammengehalten und in seiner Art geistig bewegt wurde.

Es gab schon zur Zeit des Patriarchen Joseph eine reiche

S. 68 ff. II. Heft. 1868. S. 208 ff. Die geschichtlichen Bücher des Alten

Test. Leipzig 1666.
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Priesterschaft (Genes. 47, 26.), von welcher einzelne Glieder

dem Königshause nahe standen (Genes. 41, 45.). Dass die

Könige der einundzwauzigsten Dynastie Priester waren, ist be-

kannt (Bimsen, III. 121. IV. 244. V. 493.); wahrscheinlich kam

der Fall, dass Priester zur königlichen Würde erhoben wurden,

schon in der ältesten Zeit vor (das. V. 220.). Jedenfalls stand

lange vor Moses eine zahlreiche Priesterschaft, mit grossem

Ansehen bekleidet, neben den Königen. Diese rühmen sich

auf ihren Monumenten, Freunde der Priester zu sein (Rosel-

lini, mou, del culto. p. 233). Der Rangunterschied von

Hohen Priestern und einfachen Priestern erscheint auf Monu-

menten der achtzehnten Dynastie. Da finden wir einen Hohen

Priester des Ammon aus der Familie des Königs Amenophis

neben einem gewöhnlichen Priester, welcher aus dem Ge-

schlechte der Könige von Aethiopien stammt (das. S, 186).

Die complicirten Opfergebräuche, die uns auf den ältesten

Denkmälern ebenso, wie auf den Jüngern vor die Augen tre-

ten , machen es höchst wahrscheinlich, dass die Abstufung der

Hierarchie nach den verschiedenen Beschäftigungen am Ende

der achtzehnten Dynastie, also zur Zeit Mosis, ebenso viel-

giiederig war, wie sie auf den Inschriften von Rosette und

Tanis und bei Clemens Alex, erscheint.^)

Soweit diese Priesterschaft dem polytheistischen Irrthume

diente, musste der mosaische Monotheismus zu ihr in das

Verhältniss eines entschiedenen Gegensatzes treten. War aber

jene Priesterschaft trotz ihrer religiösen Verirrung doch ver-

möge ihrer Rangabstufung in sich geordnet und nach aussen

stark, so lag in dieser Organisation eine Wahrheit und diese

konnte sich der Mosaismus aneignen. Die göttliche Autorität

vergab ihrer Würde nichts, wenn sie zur Förderung und Er-

haltung des wahren Cultus die formellen Anordnungen des

a) Vgl. Dr. Max Uhlemann, Thoth. Göttingen 1855. S. 89 ff.

Dr. Georg Ebers, Aegypten und die Bücher Mose's. 1868. S. 343 ff.
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falschen Cultus aufnahm, da diese entweder ans der Vernunft

stammten, welche ein Werk Gottes ist, oder aus älterer pa-

triarchalischer Tradition.

Jedenfalls aber ist klar, dass kein archäologischer Grund

besteht, die Einführung der im Buche Levitikus vorgezeich-

neten und in der Chronik verherrlichten levitischen Hierarchie

dem Gesetzgeber Moses abzusprechen und dem armen Esra,

oder einem noch ärmern Exulanten zuzuschreiben.

397. Gegenüber der Frage, ob die im Levitikus vorge-

tragenen Priestergesetze mosaisch seien, hat eine andere hie-

her gehörige nur ein untergeordnetes Interesse.

Da vor Moses Opfer bestanden, so fragt sich, wem früher

die Rechte und Pflichten des Priesteramtes zukamen? Die

Loskaufung der l^rstgebornen wird kaum anders gedeutet

werden können, als dass sie vermöge ihrer Geburt zum Priester-

dienste verpflichtet gewesen wären. (Exod. 13, 2.) Bei der

Einführung der Leviten in ihre klerikale Stellung findet eine

numerische Vergleichung mit den Erstgebornen aller Stämme

statt (Num. 3, 39 f.), worauf die Erklärung folgt: ..Nimm

mir die Leviten, mir dem Ewigen, anstatt aller Erstgebornen

unter den Kindern Israels." So kann es nicht auffallen, dass

im Targum Onkelos ausser dem Prinzipat und einem bevor-

zugten Erbschaftsrechte auch das Priesterthum zu den Präro-

gativen der Primogenitur gerechnet wird. (Targum zu Genes.

49, 3.)^'-^) Die Kabbinen haben unbedenklich den Grundsatz

angenommen: Antequam erectum esset tabernaculum , fuerunt

excelsa licita et cultus per primogenitos fiebat (rnilDJ?*

fl^m^^^j: postquam erectum est tabernaculum, prohibita

313) In der Stelle 1 Chr. V, 1., welche von dem Verluste der Primo-

geniturrechte bei Rüben spricht, wird offenbar als die Hauptsache der

Anspruch auf den besten Theil des Erbes betrachtet. Doch wird durch

den Beisatz über das Prinzipat von Juda auch dieses den Priraogenitur-

rechten nahe gerückt. Vom Priesterthum ist an dieser Stelle nicht die

Rede.
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fuerunt excelsa (niDDH) et ciiltus per sacerdotes factus est.

(Misclinah, Sebachim 14, 4., wozu sowohl Maimonides, als

Obadjah Bertinoro die Stelle Exod. 24, 5. als Beweis anführen.)

Von den Rabbinen ging diese Auffassung der Erstgeburtsrechte

auf Hieronymus über. Diesem folgten verschiedene Kirchen-

schriftsteller, die Bonfrerius (zu Genes. 25, 30. p. 236) auf-

führt, unter ihnen ist Thomas Aquinas. Bonfrere selbst meint,

man müsse an dieser Ansicht festhalten, jedoch nicht mit sol-

cher Ausschliesslichkeit, dass nur die Erstgebornen hätten

opfern können; jeder Familienvater habe wahrscheinlich das

Priesterthum ausgeübt. Es würde nach dieser Modification

der Erstgeborne nur so lange den Vorzug gehabt haben, als

die Brüder beisammen lebten. •^'^)

Diese Ausgleichung muss um so annehmbarer erscheinen,

da sie den Zusammenhang des praktischen Lebens mit dem

Cultusleben zur Grundlage hat.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass in der patriarchalischen

Zeit Jene das Priesteramt ausübten, welche im engern, oder

weitern Kreise die Interessen der Familie vertreten. Wie von

Familienvätern , Stammeshäuptern — und in gewissen Fällen

von den Erstgebornen — die Anordnungen ausgingen, welche

das Thun und Lassen des Stammes oder einer Familie be-

stimmten, so lag auf ihnen auch die erste und letzte Verant-

wortlichkeit. Daher kam es ihnen vorzugsweise zu, vor einer

Unternehmung Gebete und Opfer zur Erlangung des göttlichen

Segens und nach vollbrachter That Sühneopfer darzubringen.

Im Opfer vollendete sich der Plan eines Werkes und die

Vollführung von Thaten. Daher finden sich im Semitischen,

wie im Indogermanischen verschiedene Ausdrücke, in welchen

sich die Wechselbeziehung von Wirken und Gottesverehruug

314) S. die Gegengründe in den so eben erscheinenden heiligen

Alterthümern von Dr. Paul Scholz (18G8. S. 3 fif.).
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darstellt. •'^^') (Vgl. Genes. VIII. 20 ff. Noe, Genes. XII. 7.

XV. 9 ff. Abraham, Job. I. 5.). So erklärt sich die Creirung

des levitischen Priesterthums durch Moses.

398. Wie das frühere Priesterthum mit dem weltlichen

Wirken und Regieren zusammenhing, so die Schöpfung des

levitischen Priesterthums mit der Gründung einer neuen, durch

Moses von Gott ausgehenden Regierungsgewalt. Moses fand

das hebräische Volk in einem Zustand der Stamm- und Fami-

lieneintheilung. Stamm- und Familienherrschaft vor. Wäre die

Gewalt, welche auf der ersten Gründung dieser Familien ruhte,

ohne alle eigensüchtige Beimischung fortgebildet worden, so

hätte sie sich dem mosaischen Gesetz und der mosaischen

Verfassung gegenüber receptiv, hingebend, ausbildungsfähig

und -begierig verhalten müssen. Aber wir finden zahlreiche

Spuren im Pentateuch, dass die Familiengewalt eigensüchtige

Tendenzen verfolgte. Das an und für sich milde Familien-

system trat gegenüber der von Gott durch Moses beabsichtigten

theokratischen Einheit als eine Macht demagogischer Zer-

splitterung auf. Das bewog vielleicht Gott, in Moses alle

Gewalt und alle Fügung, Anordnung und alles Regiment zu

concentriren. Da Moses nicht aus dem Stamm kam, der die

natürliche Erstgeburt hatte — Rüben — nicht aus dem, der

die adoptive Erstgeburt besass — Joseph (^1 Chron. 5, 1 ff.),

auch nicht aus dem Stamme Juda, der die königliche Würde

315) riT'Zy im spätem Hebräischen „Werk und Cultu3, Gottes-

dienst, Opfercultuä". Im Sanskrit karman, plur. karraani, „Handlung,

fromme Uebung, Opfer". Die Doppelbedeutung von ^e^w, (f^tS, noiw,

facio (z.B. Virgil, Eclog. III. 27.), ist aus den Lexicis bekannt. Das

Wort inii der „Priester" i3t nicht mit Jahn (heilige Alterth. 1805.

S. 332) vom arabischen Jvi^ „nahe sein" herzuleiten, sondern von

iH^, in der Bedeutung von ]*2- Es heisst also eigentlich ein „Anordner";

eine Bedeutung, die an mehreren Stellen (z.B. 2 Sam. 8, 18.) deutlich

genug hervortritt.

Haneberg, relig-iöse Alterthümer der Bibel. 33
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in Anspruch nehmen sollte (Genes. 49), so zeigte sich, dass

der israelitische Staat das durch Geburt bestimmte Verhältniss

der Stammes- und Geschlechtsgewalt einem lebendigen Prinzip

göttlicher Autorität unterordnen sollte. Wirklich sehen wir,

dass Moses erst von dieser Mitte und Quelle der von Gott

gesetzten Autorität aus die alte Stammeintheilung bestätigte.

Was sie später haben, haben sie nur durch diese Bestätigung.

Zuerst geschah diess in der Aufstellung von Richtern (noch

vor der Gesetzgebung auf Sinai). Als nämlich der Schwieger-

vater des Moses, Jethro, sah, wie Moses, um die Einheit der

Gewalt vollkommen zu behaupten, in eigener Person von IMor-

gen früh bis Abend spät richte und sich dabei übermässig an-

strenge, rieth er ihm, für geringe Angelegenheiten Richter

aus dem Volke zu wählen. „Und er erwählte redliche Männer

aus dem ganzen Israel und machte sie zu Häuptern über das

Volk, zu Obersten über Tausend, über Hundert, über Fünfzig,

über Zehn." (Exod. 18, 25.) Es ist nicht ausgedrückt, dass

diese von Moses gesetzten Richter, diese Beamten der theo-

kratischen Oberautorität aus den natürlichen Stammhäuptern

genommen waren, jedenfalls hatten sie ihre Macht als Richter

nicht durch Geburt, sondern durch Berufung. Daneben bestand,

ohne Zweifel schon seit langer Zeit vor Moses, eine Gemein-

schaft von Stammhäuptern, die vor Moses sicherlich die

vollständige Regierung gebildet hatten, die aber unter Moses

anfangs eine Art von Landständen oder von Parlament aus-

machten. So finden wir, dass Moses mit Aaron, Nadab, Abihu

und mit den siebzig Aeltesten Israels auf den Berg stieg.

(Exod. 24, 9. S. Exod. 24, 1.) Unter der Versammlung Israels

(Exod. 12, 3. 16, 1), welclier Moses bereits in Aegypten und

auf dem Zuge noch vor der Verkündigung des Gesetzes gött-

liche Befehle eröffnet, hat man sich ohne Zweifel ebenfalls ein

Corpus von Abgeordneten aus der ganzen Nation zu denken,

indem es unglaublich ist, dass Moses zum ganzen Volk von

mehr als 2,000,000 Menschen gesprochen habe. Dieses Corpus
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von Abgeordneten, von llepräsentanten, erscheint aber nur als

Organ, durch welches Moses seine, oder vielmehr Gottes Be-

fehle an das Volk kommen lässt — keineswegs aber bildet es

anfangs die Eegierung. Ehe das Gesetz ganz gegeben war,

behielt Moses alle Macht in seiner Person — die Aufstellung

von Richtern war nur eine Vervielfältigung seiner Person für

kleinere Fälle; — bei ihm war 1) die gesetzgebende und

constitutive Gewalt, 2) bei ihm war die beschliessende oder

administrative, 3) bei ihm die richterliche, 4) bei ihm die

exekutive, 5) bei ihm die priesterliche.

Die priesterliche Gewalt übte er aus bei der Einleitung

des Bundes zwischen Israel und Gott (Exod. 19, 4— 8), vorzüg-

lich aber bei der Vollziehung dieses Bundes Exod. 24, 5. 6. 7. 8.,

wo die Israeliten als Ministranten erscheinen. — „Und Moses

nalim die Hälfte des Blutes, und that es in ein Becken, die

andere Hälfte sprengte er auf den Altar und nahm das Buch

des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und da

sie sprachen: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir

thun und gehorchen , da nahm Moses das Blut und sprengte

das Volk damit und sprach: ,,sehet das ist das Blut des Bun-

des, den der Herr mit euch macht, über all diesen Worten."

Nachdem auf solclie Art der Bund geschlossen war, über-

trug er das Priesterthum auf seinen Bruder Aaron (Exod. 29),

verrichtete hiebei selbst, ohne Zweifel zum letzten Mal, das

priesterliche Amt, bestrich den Aaron und seine Söhne mit

Opferblut und Oel und machte ihn zum Priester (Levit. 8).

399. Wie nahe wir demnach die formellen Einrichtungen

des mosaischen Priesterthums an die ägyptischen Institutionen

rücken mögen, es tritt, abgesehen von der fundamentalen

Verschiedenheit des Cultus, der Unterschied in der ersten Be-

gründung mächtig hervor. Das mosaische Priesterthum ist

eine freie Schöpfung derselben göttlichen Autorität, welche das

Gesetz am Sinai gab. Ihr Werk war die Auserwählung eines

einzelnen Stammes 7ä\ den priesterliclien Diensten.

33*
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In Aegypten scheint, wie schon aus dem eben angeführten

Falle erhellt, die Priesterschaft genealogisch nicht ganz streng

abgeschlossen gewesen zu sein. Vielleicht war es ein Vorrecht

des königlichen Stammes, einzelne seiner Sprösslinge an den

Priesterstand abzugeben, wie umgekehrt Priester den Thron

besteigen konnten.

Eine vollständig freie Ergänzung des Priesterstandes durch

freiwillige Aufopferung von Seite einzelner Sprösslinge der welt-

lichen Stände, wie durch gesetzliche Annahme von Seite der

bestehenden Priesterschaft, war einem weiter geförderten Zu-

stande der Gesellschaft vorbehalten. Isaias sieht diese höhere

Aufopferung voraus (66, 20. 21.); in der Kirche ist seine

Weissagung verwirklicht.

Die Auserwählung eines ganzen Stammes zum klerikalen

Berufe entspricht im Wesentlichen nicht nur den ägyptischen,

sondern auch den indischen Einrichtungen; ein Umstand, der

für das Alterthum des Instituts spricht. Wenn in Folge der

Auserwählung einer bestimmten Familie zum Hohenpriester-

amte Genealogien nöthig wurden, welche die spätesten Zeiten

mit den frühesten verbanden, so erinnere man sich an das,

was Hekatäus und Herodot in Aeg3^pten sahen. (II. 142. 143.)

Während indess sich die Genealogien der ägyptischen Priester

in sagenhaftes Dunkel verloren, steht für die hebräischen ein

klarer Anfang in Aaron vor uns ; während sich dort der An-

fang in die polytheistische Mythologie verwickelt, beruht auf

dem biblischen Boden das Vorrecht des Priesterthums auf

einer Gottesthat. So gross daher die Aehnlichkeit in materi-

ellen Einrichtungen ist , die zwischen den levitischen und

ägyptischen Priestern besteht, so wesentlich und tiefgreifend

ist der Unterschied.'*'^)

316) Bei Dr. Grünebaum (Sittenlehre des Judenthums. 1867. S.46ff.)

ist im Allgemeinen auf die Verwandtschaft des levitischen mit dem ägyp-
tischen Priesterthum hingewiesen. Der Unterschied hätte dabei nicht

vergessen werden sollen.
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II. Die genealogiseho Befähigung zum Priester- und Levitenanit.

400. In Folge der durch Moses vermittelten Auserwäh-

lung des Stammes Levi zum Dienste des Cultus war jeder

Nichtlevite davon ausgeschlossen, und musste jeder Priester und

Levite, um als solcher gelten zu können, vor allem seine

rechtmässige Abkunft von Levi") und Aaron nachweisen. Die

Verwarnung: Ne quis accedat alienigena (^1) et qui non est

de semine Aaron ad offerendum incensum Domino, ne patiatur

sicut passus est Gore (Num. XVI. 40 oder XVII. 5), musste

um so eindringender sein, da sie durch ein Gottesgericht unter-

stützt war. Ein ähnliches wird vom Könige üssias erzählt.

2 Ghron. 26, lü. Dass von (Samuel)''), Elias und Salomo

berichtet wird, sie hätten geopfert, werden wir, wie Galmet

(Dictionn. s. v. Prestre) richtig bemerkt, nicht künstlich da-

durch erklären können, dass wir voraussetzen, es wären in

diesen Fällen Priester zu Hülfe genommen worden, sondern

es geschah durch ausserordentliche Vollmachten.

Wer nicht im Stande war, seine Herkunft von Levi zu

beweisen, wurde nicht als Levit, und derjenige nicht als Prie-

ster anerkannt, der sich nicht als ächten Aaroniden legitimiren

konnte. So wurden mehrere Exulanten, welche nach Jerusalem

zurückgekehrt, als Priester fungiren wollten, vom Priesterthum

ausgeschlossen, weil sie ihre Geschlechtsregister nicht fanden.

(Esra IL 62. Nehem. VII. 64.)

Daher kommt es, dass in der Schrift die priesterlichen

a) In der heiligen Schrift wird der Name i}'^ auf doppelte Ai-t

erklär.t. Genes. 29, 3. Num. 18, 2. 4. Liegt etwa das ägyptische eQovrjß

zu Grunde, welches nach Peyron (S. 140) heisst: Sacerdos esse, «acer-

dotio fungi? Qovtj'tjß heisst dasselbe.

b) Ob Samuel priesterlichen Geschlechtes war, könnte nach 1 Sani.I.,

wo der Vater Samuels als ^n"lE*^ erscheint, zweifelhaft sein. Aber in

der Stelle 1 Ghron. 6, 26 f. wird er bestimmt als Nachkomme Levi's

bezeichnet.
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und levitischen Genealogien ebenso sorgfältig und umständlich

aufgeführt sind, wie die königlichen.

Es war natürlich, dass für die Bezeugung der Aechtheit

dieser Stammregister öffentliche Vorsorge getroffen war. Ab-

schriften derselben wurden in den Staatsarchiven hinterlegt

und wenn diese durch Krieg, oder andere Unfälle zerstört

wurden, so suchte man das Verlorene wieder zu ergänzen. Es

liess sich jedenfalls durch Zeugenschaft der gegenwärtige

Rechtsbestand amtlich feststellen.

Afrikanus berichtet zwar in dem bei Eusebius (H. E. I. 7.

ed. Laemmer p. 50) gegebenen Fragment, Herodes habe, um

unangenehme Ansprüche bevorzugter Geschlechter zu beseitigen,

die wichtigsten Stammregister verbrennen lassen. Aber diese

Angabe bezieht sich zunächst auf die Urkunden königlicher

Erbansprüche. Auch wird es sich hier nicht um eine voll-

ständige Vertilgung handeln.

401. Bezüglich der priesterlichen (und levitischen) Genea-

logien ist Josephus zu hören, welcher sich hinsichtlich seiner

eigenen Herkunft auf die in öffentlichen Urkunden (ßv talg

dtj(.waLaig ö^Xxoig) hinterlegte Genealogie beruft. (Vita §. 1 ed.

Tauchn. t. IV. p. 314.) In der Schrift gegen Apion (1. 1. §. 6.

ed. Tauchn. t. VI. p. 192 f.) giebt er über die Art und Weise der

Aufbewahrung genaue Nachricht. Er sagt, der Priester müsse,

um sein Amt nicht zu verlieren, sich rechtmässig verehelichen

und seine Herkunft mit Hinzuziehung vieler Zeugen aus Urkunden

beweisen. Das werde auch ausser Palästina beobachtet. Man

schicke die Namen der Neugeborenen mit einer Genealogie in

rechtsgültiger Form von Zeugen bestätigt, nach Jerusalem. Nach

dem Kriege des Antiochus Epiphanes, des Pompejus magnus,

des Quintilius Varus und dem letzten Römerkriege hätten die

übrig gebliebenen Priester neue Urkunden hergestellt.')

c) Die Geschlechtsregister heissen t^rPH 1DC, Nehem. 7, 5.;

nn'Pln D, Genes. V. 1. Vgl. Matth. 1, 1. p'iyS/lof yeyeaewg.
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Eine solche Herstelluug konnte natürlich nur den Sinn

haben, dass für die gewöhnlichen Priester bezeugt wurde, sie

seien zur Zeit der redenden Zeugen als ächte Priester aner-

kannt gewesen. In einzelnen Fällen mochte es möglich sein,

bestimmte Genealogien mit Angabe der Descendenten von einem

bestimmten Stammherrn aus anzugeben, gewiss aber nicht für

jeden einzelnen Priester.

Dagegen konnte es für die hohenpriesterliche Familie, we-

nigstens bis auf die Zeiten des Verfiilles und der Verwirrung

unter Herodes, nicht schwer sein, vollständige Genealogien

nachzuweisen.

I

III. Abstaiuinun^' der Hohen Priester.

402. Jeder Priester musste nach Obigem von Aaron her-

stammen. Da von Aarons vier Söhnen nur zwei, Eleazar und

Ithamar Nachkommen hatten''), so waren sämmtliche Priester

der folgenden Zeit Nachkommen Eleazars und Ithamars.

Die Würde des Hohen Priesters kam natürlich den Nach-

kommen des älteren Sohnes von Aaron, des Eleazar zu und

wirklich sehen wir in diesA" Würde folgende Eleazariden ein-

treten. Nach Eleazar selbst, welcher noch zur Zeit Mosis

fungirte, folgte Pinchas (Phinees), dann Abisüa, Bukki und

Uzzi in der Zeit der Eichter.

Am Ende der Richterzeit dagegen finden wir Heli im

Besitze der höchsten priesterlichen Würde, obwohl er der

Jüngern Linie angehörte, wie aus 1 Chron. 24, 6 hervorgeht,

daher kam es, dass unter David zwei Rivalen : Sadok, aus der

altern eleazarischen Linie und Achimelech, der Enkel Helis

und Sohn Abiathars, aus der Linie Ithamars sich gegenüber

standen.

Josephus bemerkt (Antiq. I. VIIL c. L §. 3), dass Heli

d) Die beiden Söhne Aarons, Nadab und Nabihu, starben auf die

im Levit, K. X erzählte "Weise.
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der erste itliaraarische Hohe Priester gewesen sei. Er zählt

an der nämlichen Stelle diejenigeh Nachkommen Eleazars auf,

welche als gewöhnliche Priester (ISicotsvaavTeg) zu leben ge-

nöthigt waren, während die Ithamariden oben an standen.

Welche Vorgänge den Uebergang des Primates auf das

Haus Ithamar veranlassten, wissen wir nicht mehr. Die Sa-

mariter klagen Heli der ehrgeizigen Anmassung an^), freilich

mit der fingirten Angabe, Heli hätte das Zelt in Silo gebaut,

während der ächte Gottesdienst unter den Nachkommen des

Abisüa auf Garizim fortgedauert hätte.

403. Aus den biblischen Berichten sehen wir, dass die

Angabe des Josephus von dem Privatstande der Nachkommen

Eleazars mit Behutsamkeit aufgenommen werden muss; denn

wir finden zur Zeit Davids neben Abiathar aus der Familie

Ithamars, den Sadok aus der altern Linie, als Hohen Priester.

Diese Rivalität von zwei Trägern der höchsten Würde

durfte nicht fortbestehen. David zögerte wohl desshalb, der

altern Linie ihr Recht herzustellen, weil Abiathar, der Enkel

Heli's, ihm persönlich ganz ergeben war, wie denn auch schon

Achimelech'"") David bei seiner Flucht vor Saul freundlich

unterstützt hatte.

Als Salomo den Thron Davids einnahm, eilte er, den

Primat der Jüngern Linie zu unterdrücken, da Abiathar sich

zu Adonia geschlagen hatte (1 Kön. 1, 7. 25. 2, 26 f.), wäh-

rend Sadok (1 K. 1, 8 ff.) von vornherein sich ausschliesslich

für Salomo erklärte. Für letztern war die Zurückdrängung

Abiathars um so leichter, da diesem der Primogeniturtitel

fehlte und die drohende Weissagung in der Zeit Samuels sei-

nem Hause den nahen Sturz verkündet hatte (1 Sam. H, 27 ff.).

404. Von da an wissen wir mehrere Jahrhunderte hin-

e) Abulfathi Annales Samaritani ed. Vilmar. Gotha 1S65. p. 42.

317) 1 Sam. 21, 1. Saul Hess diesen Hohen Priester in Nob mit

fünfundachtzig andern Priestern durch Doez tödten. 1 Sam. 22, 9.
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durch von keiner Veränderung der Nachfolge mehr; alle fol-

genden Hohen Priester bis über das babylonische Exil hinaus,

waren Nachkommen jenes Sadok, welcher unter Salomo von

der hohen Würde Besitz genommen hatte.')

Der erste Hohe Priester nach dem Exile ist Jesus (Josue

Sohn des Josedek), von welchem Esras (HL 8 ff.), Nehemias

(Xn. 22.) und die gleichzeitigen Propheten Aggaeus (I. 12.

IL 3. 5.) und Zacharias (TU. 1. 3. 6. VI. 11.) sprechen.

Ihm folgt sein Sohn Jojakim (Josephus, Antiq. XI. 5. 1.

Nehem. XII. 10.). Bekannter ist dessen Sohn Eliaschib (Nehem.

XIT. 10. HL 1. XIII. 28. Vgl. Josephus, Ant. XI. c. 7. §. 1.).

Jojada wird Nehem. XII. 22. nach Eliaschib vor Johanan ge-

nannt. Johanan (Nehem. XII. 22.), bei Josephus (Ant. XI. 7.

§. 1.) ^foodtvrig, lebte zur Zeit des Bagoses. Salianus giebt ihm

39 Jahre von 403 v. Chr. bis 365, mit welchem Jahre Jaddua

eintritt. Dieser ist der letzte von jenen, die bei Nehemias

(XII. 22.) genannt werden. Salianus giebt ihm 40 Jahre von

365 bis 323 v. Chr. Josephus erzählt (Ant. VI. c. 7. §. 2)

wie der Bruder des Jaddua, Manasses, Nicaso, die Tochter des

persischen Statthalters in Samaria zur Ehe genommen habe,

womit Nehemias (XIII. 28.) zu vergleichen ist. Es folgt

Onias I.'') (nach Salianus 24 Jahre bis 299 v. Chr.), dann

Simon I.

405. Dieser Simon wird von Mehrern, unter andern von

Salianus, für identisch mit dem von Sirach (50, 1 — 4) ge-

rühmten Hohen Priester gleichen Namens gehalten.")

So kurz bei Josephus, Antiq. 1. XII. c. 3. §. 3 der erste

Simeon besprochen ist, so stimmt doch das Lob, dass er für

' a) Ygl. Seldenus, de successione in Pontificatu Ebraeorum p. 135.

b) Hebräisch "'ijin, nicht V^n, wie Ewald liest. Es ist Abkür-

zung für ri''jini.

c) Ewald (Gesch. Isr. IV. S. 310J will aus dem Simon bei Sirach

Simon II machen, dem er die Zeit von 219—199 anweist; doch meint

er, man könne auch den ersten Simon bei Sirach finden.
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das Volk gut gesinnt war, mit Sirach überein. Auf Simeon

den Gerechten"^) hätte sein Sohn Onias IL folgen sollen; da

dieser aber ein Kind war, so folgte Eleazar, der Bruder

Simeons zur Zeit von Ptolemäus Philad. (Ant. XII. c. IL §. 5.)

Auf ihn kam dessen Oheim (d^eiog) Manasses, dem Salianus

10 Jahre giebt (Ant. XII. c. 4. §. 1) und jetzt erst Onias IL,

der Sohn von Simeon I. — Diesem folgte Simeon IL, dann

Onias III. und endlich dessen Bruder Jason oder Jesus, unter

welchem die Wirren der makkabäischen Periode begannen.

Jason wurde von dem Eindringling Menelaus verdrängt (Ant.

XII. 5. 1.). Nach 2 Maccab. IV. 23 ff. wäre dieser Menelaus

gar nicht aus dem Stamme Levi's, sondern ein Benjamite ge-

wesen. Dasselbe gilt natürlich von L3^simachus, dem Bruder

des Menelaus, der im Jahre 172 zur Vergeudung der Tempel-

güter die Hand bot. Der darauf eintretende Alcimus oder

Eljakun war zwar Priester, aber nicht zum Hohenpriesterthum

berechtigt.

Mit den Hasmonären (D"'^^J'!Dti'^) wurde insoferne die

rechtmässige Succession wieder hergestellt, als Mattathias, der

Vater von Judas, Jonathan und Simeon, aus dem Geschlechte

Jojaribs war. (Tcov vtöov 'Icoagiß, 1 M. IL 1.) Diese Familie

nahm unter den von David aufgestellten Priesterfarailien den

ersten Kang ein (1 Chron. 24, 7.); doch konnte sie offenbar

nur durch die Verdienste des Judas Makkabäus und seiner

Brüder den Stuhl Aarons einnehmen, welcher nach dem Ge-

setze der Stammerbfolge einem Nachkommen Sadoks gebührt

hätte. 31S)

406. Eine neue und die letzte Eeihe begann, als Herodes

nach dem Tode des letzten Hasmonäers, Antigonus, Sohn des

d) Vgl. Ant. XII. 4. 1.

318) Vgl. die Dissertation von Mich. Jos. Krüger, de Sacerdo-

tum apud Judaeos Nobilitate. Brunsbergae 1860. p. 14.
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Aristobul, einen Priester aus einer wenig bekannten Familie,

einen gewissen Hananael, zu dieser Würde erhob.

Allerdings musste dieser Neuling wieder zurücktreten, als

in dem jugendlichen Aristobul III. , Sohn von Alexander und

Enkel von Aristobul IL, nochmals ein Hasmonäer eintrat, allein

dessen Function dauerte kaum ein Jahr, Herodes Hess diesen

letzten Hasmonäer erdrosseln und sorgte principiell dafür, dass

die höchste priesterliche Würde auf Aaroniden zweiten Eanges

überginge, damit nicht der Glanz der Abkunft vom vollkom-

men berechtigten Priestergeschlechte, vereint mit der hohen

Würde, ihm eine Machtconcurrenz bilden möchte.*)

So kam es, dass von nun an bis zur Zerstörung des Tem-

pels, in einem Zeitraum von etwa 60 Jahren, 26 Hohe Priester

auf einander folgten ^'^); gerade so viele, als nach Aaron bis

zur Zerstörung des ersten Tempels in etwa 850 Jahren ge-

zählt werden. Sehr rasch war der Wechsel gerade um die

Zeit, da Christus in Palästina lehrte und wirkte. Der sechste

seit dem genannten Hananael war Ananus, Sohn des Seth

{"Avavog 6 2r^-^, Jos. Ant. XVIII. 2. 1.). Der Statthalter von

Syrien, Quirinus (KvQriviog), setzte diesen Hohen Priester ein,

nachdem dem Joazar das Amt abgenommen worden war.

Josephus giebt genau das Jahr an: „im 37. Jahr nach der

Schlacht bei Aktium", also im Jahre 4 oder 5 nach Christus.

Seine Amtsführung dauerte für jene Zeiten lange; erst unter

Kaiser Tiberius wurde er vom fünften Prokurator Judäa's,

Annius Kufus Valerius Gratus, seines Amtes entsetzt. An

seine Stelle trat Ismael, Sohn des Phabi (roO (Daßi, Jos.

Ant. XVIII. 2. 2.). Dieser behielt sein Amt nur kurze Zeit;

der eben genannte Prokurator setzte ihn ab und für ihn einen

a) Krüger 1. c.

319) Ein gutes Verzeichniss derselben mit Erläuterungen giebt

Smits (lib. Levit. 1. 1. p. 1S8— 197) nach Seldenus, de successione in

Pontificatum. 1. 1. c. XI. p. 172 ff.
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Sohn des genannten Ananus ein, den Eleazar (das.). Der Pro-

kurator bezog wahrscheinlich vom neuen Inhaber des Stuhles

Aarons eine bedeutende Taxe; jedenfalls gab er schon nach

einem Jahre das Amt dem Simon, dem Sohn des Kamith.

und wieder nach einem Jahre folgte Joseph mit dem Bei-

namen Kajaphas. Jerusalem sah also im Zeitraum von unge-

fähr drei Jahren fünf Hohe Priester. Die Stelle des Josephus

über den letzten Wechsel ist für die Erklärung des Evange-

liums von Wichtigkeit, wir setzen sie darum ganz hieher. Ov

TiXsov xai rolSs (sc. ^i^ioovL tm Kafjii^ov) eviawov Jiqv ctfirii'

sxovti Sii-yhvsto XQovog, xal ^looaiqnoq, 6 xal Käiacfai^ dia-

Soxog rjV avzM. Kai rqÜTog {.lev tavra nqd'^ag stg 'P(6f.iriv

BTiavaxooQst , svSexa htj diavQiifiag ev 'lovdaia: Tloviiog 6e

Uilaiog diaSoxog avvcS r^xer. Die Ankunft des Pilatus in

Judäa fällt in's Jahr Chr. 26 oder 27"); dieser Prokurator

nahm keine Veränderung im Hohenpriesteramte vor. Erst

Vitellius setzte den Joseph Caiaphas ab und den Jonathan,

einen Sohn des Ananus, ein. (Jos. XVHI. C. 4. 3.) Da Pilatus

im Jahre 36 nach Rom abging''), so wird der Wechsel des

Priesterthums im Jahre 37 vor sich gegangen sein. Josephus

Caiaphas wüy also etwa zehn Jahre lang im Amte und sass

namentlich zu jener Zeit auf dem Stuhle Aarons, die durch

das öffentliche Leben Christi ausgezeichnet ist. Dass dieser

Josephus der Schwiegersohn des Ananus war, in welchem wir

den Annas des Evangeliums erkennen, sagt Josephus nicht

ausdrücklich. Dass aber Annas auch nach seiner Amtsent-

hebung ein sehr einflussreicher Mann war, sieht man aus dem

Berichte des Josephus deutlich; denn dieser sagt uns, dass

Val. Gratus einen Sohn des Annas (den Eleazar), und Vitellius

einen andern (den Jonathan) zur höchsten Würde befördert

habe. Man kann sich daher nicht wundern •^^^)
, dass bei so

a) Grerlach, die Rom. Statthalter. S. 54.

b) Gerlach, S. 62.

320} Dr. Grünebaum hebt mit Unrecht als einen Irrthum des
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wichtigen Verhandlungen, wie die gegen Jesus war, der alte

Annas oder Ananus zu Käthe gehalten Wurde.

407. Zur Entwürdigung des Hohenpriesteramtes trug nicht

bloss Herodes und die folgende Römerherrschaft bei, sie lag

in der Auflösung des göttlichen Bundes, Als Matthias III.,

Sohn des Theophilus, nach der Vertreibung von Jesus IV.,

Sohn Gamaliels, durch Agrippa II. zum Hohen Priester er-

hoben Avar, stellte eine Partei in Phannias dem Sohne Samuels

aus Aphtha einen Gegenpriester auf. Josephus kann seine

Entrüstung nicht genug darüber ausdrücken, dass man einen

unwissenden Bauersmann, wie zur Verhöhnung der höchsten

Würde auf den Stuhl Aarons gesetzt habe. (Bell. IV. C. IIL

§. 6 ff.) Das von ihm Berichtete wird durch Siphra (bei Ugo-

lino XIV. p. 1414) ergänzt. Hier heisst es: „Man sagt von

Pinchas (DiUD) aus Chabta (nnDH ü"^^), dass das Loos

über ihn fiel, dass er Hoher Priester sei. Es gingen die

Rentmeister und Schatzbeamten hin und fanden ihn mit Stein-

brechen beschäftigt. Da füllten sie ihm seine Steingrube mit

Golddenaren aus."-*'^')

Die Abstammung dieser letzten Hohen Priester ist dunkel,

evangelischen Berichtes liervor, dass bei der Verurtheilung Jesu zwei

Hohe Priester erscheinen (S. 157). Der Evangelist belehrt uns deutlich

darüber, dass Kaiphas der eigentliche Hohe Priester war. — Dass dem

Beinamen xfaß'y)«? das bekannte kepha (N5^2) „Stein, Fels" zu Grunde

liege, ist nicht leicht annehmbar, da dieses Wort x^tpiig geschrieben

wird. Möglicher Weise war das arabische uAJvj, qui novit vestigia et

indicia rerum, physiognomus, in Palästina gebräuchlich. Wenn der Name

der Essener mit /^y*> „Anachoret, Einsiedler, Ascet" zusammenhängt,

ist das Eindringen arabischer Ausdrücke in jener Zeit gesichert.

321) In Pesiqta sotarta ed. Venet. 1546. f. 9. col. 3. wird Ismael,

Sohn des Elischama, als Hoher Priester zur Zeit des Vespasian genannt.
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wir wissen von keinem einzigen die Genealogie. Man wird

noch immer von ihnen mit Seldenus (p. 172) sagen miissen:

„Extinctis ab Herode sub Octavio Caesare, ita Hasmonaeis,

desiit oranino in successione Pontificali, aut juris perpetui ant

haereditarii seu sanguinis legitima haberi ratio; pro arbitrio

sive Principnm Romanorum sive Regum seu Ethnarcharura

praesidumque, quos ipsi Judaeis praefecerant, sive multitudinis

tumultuantis (veluti Zelotarura) Poutificibus, qui sequuti sunt,

constitutis summotisque."

Dass in dieser Zeit irgendwie die Herkunft von Zadok

wäre berücksichtigt oder betont worden, ist durcli kein Zeug-

niss des Alterthums zu erweisen. Selbst bei den Hasmonäern

wird nirgends die Herkunft von Zadok hervorgehoben. Es war

daher kein glücklicher Einfall eines sonst gelehrten judisclien

Schriftstellers, die Sadducäer als die priesterlichen Nachkom-

men Zadoks aufzufassen. •'''^^)

IV. Die erste Priesterweihe durch Moses. Das heilige Salböl.

408. Die erste Einführung der einfachen Leviten in ihr

Amt bestand darin, dass sie sicli selbst und ihre Kleider

wuschen (Num. VIII. 7. 21.), alle Haare am Leibe abscheren

(8), einen jungen Stier mit Mincha als Brand- und einen

zweiten als Sündopfer darbrachten. Voran wurden sie mit

Entsündigungswasser (n^COH ^^? das. V. 7) besprengt. Ob

darunter das aus der Asche der rothen Kuh (Num. 10.) be-

322) Dr. Abr. Geiger, Urschrift und Uebersetzungen der Bibel.

Breslau 1857. S. 20 ff. — Dass die mannigfaltigsten Verbindungen, in

welchen Zedek, Zaddik in der Bibel vorkommt, beigezogen wurden, um

die Zadokitcn-Hypothese ansehnlich auszustatten, eröffnete der scharf-

sinnigen Combination ein weites Feld, konnte aber den Mangel an histo-

rischer Begründung nicht ersetzen. — Wenn man aus den Sadducäern

nicht Zandiks machen will, so muss man den Alten glauben, das« ihr

Name von einem Schüler des Antigonos von Soco sich herschreibt. Sie

sind und bleiben die Rationalisten der letzten Tage Israels.
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reitete, oder ein eigenes Weihwasser zu verstehen sei, wurde

bezweifelt. (Philippson.) Bonfrere (zu Num. 8, 7.) versteht

unter dieser Aqua lustrationis dasselbe, wie Num. 19. Wir

stimmen ihm bei, da von einer andern Art von Weihwasser

keine Spur zu finden ist. Der ins Heiligthum eingeführte

Levit muss vom Contacte mit wirklichen Leichen und dem

moralischen Tode des Welttreibens gereinigt werden.

Indem die erste Einführung der Leviten in ihren Beruf

von einfachem Ceremonien begleitet war, als jene der Priester,

begreift man, dass die Leviten leichter ihre Heiligung cere-

raoniell erneuerten, als die Priester, was theilweise ") die selt-

same Aeusserung des Chronisten (2 Chron. 29, 34.) erklärt:

Levitae quippe faciliori ritu sanctificantur quam sacerdotes.

Die erste Einweihung der Priester hatte mit jener der

Leviten das gemein, dass der Bekleidung eine leibliche Reini-

gung voranging und der Darbringung von Opfern eine Salbung

folgte. (Exod. 29, 1 ff. 40, 12 ff. Levit. 8, 1 ft\)

Ganz gleich scheint nur die Waschung gewesen zu sein.

Von einer Besprengung mit Entsündigungswasser ist hier nicht

die Rede. Die Opfer waren hier complicirter (s. oben die

Darstellung der vier Hauptgattungen der blutigen Opfer). Die

Bekleidung mit den priesterlichen Gewändern war durch die

Zahl und Form von diesen (s. unten) näher bestimmt.

409. Bei der Salbung der Priester, wie der heiligen Ge-

räthe musste ein Chrisma angewendet werden, welches Moses

nach einer göttlichen Vorschrift (Exod. 30, 23 ff.) bereiten

Hess. Es sollte eine nach den Regeln der Pharmacie (nOTD
npl) bereitete Mischung aus Oel mit vier würzigen Ingre-

dienzien sein, deren Gewichtsverhältniss genau bezeichnet ist.

Diese vier Parfüme werden (1. c. Vers 23) t£;t^'"1 ''ptL''2

genannt, was soviel heisst, als aromata praecipua. Die einzelnen

a) Nach dem Original und der LXX. {n^or'iv^uoj?) waren die Le-

viten bereitwilliger Q*:) i'^li'"'), wich heiligen zu lassen, als die Priester.
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Gewürze und Wohlgerüche sind im Wesentlichen schon bei

dem Opfer der Eäucherung erklärt worden. Es sind folgende:

1) "lim ItDi was die Vulgata mit Herabbeziehung des ti/^^l

durch „prima myrrha et electa" giebt. Es heisst nach der

gewöhnlichen Bedeutung von Tj'm „Myrrhe der Freiheit",

was verschieden ausgelegt wurde ('s. Smits zu Exod. XXX.

S. 207). Die beste Deutung ist die, wonach eine freifliessende,

von selbst träufelnde, also die vorzüglichste Myrrhe durch

,,myrrha libertatis" bezeichnet würde. Neuere legen den Be-

griff des „Freifliessens" unmittelbar in ^IHT i
indem sie an

das Arabische erinnern.'') 2) Db'D ]?^3p „Zimmet des Duftes"

Cinnamomum odoriferum, worüber Scacchus (myrothecium 1. TL

c. 9.) handelt, welcher, wie Smits hervorhebt, vor der Ver-

wechselung dieses Aroma mit der Canella die italienischen

Apotheker warnt, welche mitunter für ächten Zimmet genom-

men wird. (S. Oken, III. p. 1431. Canella, Gewürzdruten.)

Es ist Laurus cinnamomum (vgl. oben bei dem Rauchopfer).

3) QOT nllpi Calamus aromaticus. Nach Oken (III. S. 399)

wahrscheinlich Andropogon nardus. Andere nehmen die Wurzel

von Acorus calamus, oder Cyperus perferus an. Isidorus,

Etymol. 1. XVIII. c. 17. (bei Smits zu Exod. XXX. S. 211)

beschreibt dieses Aroma so : Calamus aromaticus a similitudine

calami usualis vocatur. Gignitur in India, multis nodis geni-

culatus, fulvus, fragraus suavitate spiritus: qui cum frangitur

in multas fit partes scissilis, simulans gustucasiam, cum levi

acrimonia remordente. 4) nip- Nach LXX. ist das eine

Irisart (igig). Die Alten kannten ein iqivov fivQov. Ob die

Iris florentina mit ihrem Veilchengeruch oder die prächtige

Iris susiana damit gemeint sei (Oken III. S. 537), wage ich

nicht zu entscheiden. Die Vulgata identiflcirt mp mit Cassia

b) Darra (\*5), donner du lait en abondance, degoutter, ruisseler

(sueurj.
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(ni^^VP) worüber bei dem Kauchopfer das Nöthige schon ge-

sagt ist/)

Durch Mischung dieser Ingredienzien mit Oel entstand

das heilige Salböl, oder der Chrysam. Mit diesem von Moses

geweihten Chrysam wurden die Priester und die heiligen Ge-

räthe gesalbt, nämlich das Zelt, die Bundeslade, der Schau-

brotetisch, beide Altäre sammt Zubehör. Es blieb nach der

rabbinischen Tradition noch genug übrig, um es an der Bun-

deslade in einem Gefässe aufzubewahren. Von diesem durch

Moses selbst geweihten Chrysam wären ausser den Hohen

Priestern auch die Könige gesalbt worden, bis auf Josias, der

dieses Heiligthum, wie andere (unter Mitwirkung des Jeremias,

s. 2 Makkab. IL 5.) geflüchtet habe/)

V. Weihuiig der spätem Priester.

410. Die Gelehrten sind darüber nicht einig, auf welche

Art die spätem Priester in den Besitz ihrer Würde eingeführt

wurden. Die Frage ist die, ob bei den spätem Priestern die

blosse Bekleidung mit den heiligen Gewändern als Weihe ge-

golten habe, oder ob in jedem einzelnen Falle die Salbung

wiederholt wurde. Calmet (Dictionn. bist. 11. S. 219. 1722)

spricht sich gegen die Wiederholung der Salbung aus, oder

neigt sich doch zu der Ansicht Jener, welche selbst bei den

Hohen Priestern nach Aaron keine neue Salbung annehmen.

Der sorgfältige Smits^) unterscheidet mit Recht in dieser

Frage vor allem den Hohen Priester vom gewöhnlichen. Ob

die Söhne Aarons schon bei der ersten Einweihung von Aaron

' c) Man vergleiche Scacchi, myrothecium, Smits in seinem Ex-

curs zu Exod. XXX., Scheuchzer, Physica Sacra von Donat. II. S. 362,

Bahr, Symboliii. II. S. lG8ff.

d) Horajotli bab. f. 11. b. u. 12. a. Vgl. Krithuth f. 5. a.

e) S. Prolixius de S. Unguento Examen. Excurs zu Exod.

XXX. p. 201—240. 1760.

Haneberg-, religiöse AlterthUmer der Bibel. 34
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selbst darin unterschieden wurden, dass über das Haupt des

Letztern das heilige Oel ausgegossen wurde (s. Ps. 132, 2.),

während die erstem nur damit besprengt worden wären (Exod.

29, 21. Levit. 8, 30.), wie Smits (S. 231 f.) will, mag dahin

gestellt bleiben.

Später findet ein Unterschied sicher Anwendung, da wir

nur von Hohen Priestern Beweise der wirklichen Salbung haben

und die Wiederholung bei gewöhnlichen Priestern mit der Um-

ständlichkeit der Ceremonie und der Kostbarkeit des heiligen

Oeles nicht harmonirt. Abarbauel mag Recht haben, wenn er

(bei Smits I.e. S. 233) sagt: Vulgares Sacerdotes ut sanctifi-

carentur, solum in deserto inuncti sunt; minime vero filii

eorum, qui secuti sunt: vi enim primae illius Unctionis, qua

semel delibuti fuerant Patres, sanctitatem adepti sunt. Mai-

monides (kele ha mikdasch C. I. §. 7) geht hier voran und

bemerkt, die Salbung sei bloss dem Hohen Priester, dem

Feldpriester (vgl. Num. X. 9., 2 Chron. 3, 12. und unten im

Abschnitte von den Rangstufen und Functionen der Priesterj

vorgenommen worden. Er fügt hinzu : ,,Auch jenen Priester,

welcher eines Priesters Sohn ist, salbet man , wie geschrieben

steht: Levit. YL 15., und der Priester, der an seiner Stelle

gesalbt ist u. s. w." Er will damit sagen, dass der neue Hohe

Priester nicht nur dann gesalbt wurde, wenn er aus einer

neuen Familie genommen wurde, sondern auch, wenn er sei-

nem Vater im Amte folgte.

Einen bestimmten Fall der Salbung eines Hohen Priesters

nach Aaron haben wir an Sadok (1 Paral. 29, 22.).*^)

Bemerkenswerth ist die weitere Angabe bei Maimonides,

dass bei der Salbung (des Hohen Priesters) das Oel in Form

eines X, also eines Kreuzes, aufgegossen wurde. (Das. §. 9.)

411. Wenn er ferner bemerkt, dass nach dem Exile im

vorausge

f) Vgl Misc'hnal), Horajoth C. III. §. 1—4, wo gesalbte Priester

esetzt werden.



VI. Weitere korperl. u. geistige Eigensch. d. Priester. Irregularitäten. 531

zweiten Tempel keine Salbung am Hohen Priester mehr vorge-

nommen wurde und die Bekleidung mit den heiligen Gewändern

•als Einweihung gegolten habe (§. 8), so verdient er Glauben, da

die Geschichte mit ihm übereinstimmt. Der hasmonäische Hohe

Priester Jonathan begnügte sich damit, zu seiner Initiation am
Laubhüttenfeste die priesterlichen Kleider anzuziehen. (1 Makk.

X. 21. Josephus Ant. XIII. C. II. §. 3.) Als König Agrippa IL

dem Jonathan, Sohn des Ananus, zum zweiten Mal die Hohen-

priesterwürde anbot, dankte dieser mit den Worten («/ra^ de

ivSvvai azoXiaf^iov Ibqov d^xor/nat , Antiq. XIX. c. VI. §. 4):

Es genügt mir, das heilige Gewand einmal angezogen zu haben.

412. Natürlich ging der Bekleidung mit dem heiligen

Gewände eine Waschung voran. (Exod. 29, 4. Cumque laveris

patrem cum filiis aqua, indues Aaron u. s. f. Levit. VIII. 6.

Cumque lavisset eos, vestivit pontificem.)

Es folgte die wirkliche Betheiligung am Opfer. (Cumque

sanctificasset eos in vestitu suo Levit. VHL 30. ... Statimque

Aaron accedens ad altare immolavit vitulum pro peccato suo

Levit. IX. 8. u. s. f.)

So erklärt sich der Ausdruck: „Die Hand von Einem

füllen" (0 1^ ^5?P) für: „Einen zum Priester weihen";

s. Exod. 28, 4l' 29,'9. Levit. 21, 10. Num. IIL 3. Rieht. 17, 5.

(Vgl. Ezech. 43, 26., wo die Darbriugung von Opfern für den

neueintretenden Priester als das „Füllen seiner Hand" aufge-

fasst zu werden scheint.)

Jedenfalls ist die Bekleidung mit den heiligen Gewän-

dern das Wesentlichste, was zur ceremoniellen Einführung in

den Priesterdieust gefordert wird.

VI., Weitere körperliche und geistige Eigenschaften der Priester.

Irregularitäten.

413. Nicht jeder Priester, der von Aaron abstammte,

nicht jeder Levit, der sich als Nachkommen Levi's legitimiren

konnte, durfte am Heiligthum fungiren und an den Opfermahl-

34*
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Zeiten höhern Ranges theilnehmen. Gewisse körperliche und

geistige Gebrechen machten den Priester dienstuntauglich und

bildeten eine Art von Hindernissen, welche den Irregularitäten

des kanonischen Rechtes als Vorbild, theilweise als Grundlage

gedient haben. Die wesentlichen Bestimmungen hierüber fin-

den sich Levit. XXI. 17 ff. Die Observanz hat die wenigen

hier gegebenen Vorschriften, wonach Blinde, Lahme und an-

dere Bresthafte vom Altare fern bleiben sollten, soweit aus-

gebildet, dass Seldenus nach rabbinischen Quellen 142 Fälle

der körperlichen Irregularität aufstellen konnte.^) Diese Fälle

vertheilen sich in drei Klassen: fünfzig Fehler sind der Art,

dass sie ein Thier nach Levit. 22, 22 ff. untauglich zum Opfer

machen würden ; neunzig weitere Fälle kommen bei Opfer-

thieren nicht in Betracht, machen aber den Priester dienst-

untauglich. Zwei Fälle haben nur die Bedeutung der Häss-

lichkeit. So konnte einer der letzten Hasmonäer, Hyrkanus,

nicht mehr als Hoher Priester fungiren, seitdem ihm während

der j)arthischen Invasion Antigonus die Ohren hatte abschnei-

den lassen. (Josephus, Antiq. XTV. c. 13. §. 10. Hav. S. 725.

Tauchn. III. p. 288. Vgl. p. 315.) Wir können mit Anwen-

dung des kanonistischen Sprachgebrauches diese Fehler Irregu-

laritas ex defectu corporis nennen.

Mit dem Defectus aetatis trifft die Regel zusammen, dass

sowohl Priester, als Leviten ein gewisses Alter haben mussten,

um dienstpflichtig und dienstfähig zu sein. Nach Num. 8,

24 ff. hatten die Leviten vom 25. bis 50. Jahre, nach Num.

4, 3 ff. vom 30. bis 50. Jahre zu dienen. Der Widerspruch

hebt sich, wenn man fünf Probejahre annimmt. Für die Prie-

ster ist keine bestimmte Zeit vorgeschrieben, aus 2 Chron.

31, 17. schliesst man jedoch, dass für sie das 20. Jahr die

Zeit des Eintrittes in den Dienst bezeichnete. (S. Siphra, bei

g) Seldenus de Successione in Pontiflcatura Ebraeorum. 1. IL c. 5.

p. 226 flf.
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Ugolino t XIV. p. 1419, wo das Alter von 20 Jahren für den

Anfang der priesterlichen Functionen gefordert wird.)

414. Die Priester waren verheirathet , mussten aber bei

ihrer Verehelichung gewisse Gesetze beobachten, deren Ueber-

tretung die Ausschliessung zur Folge hatte. Kein Priester

konnte eine nichtisraelitische Frau heirathen. War eine solche

Ehe eingegangen, so blieb nur die Wahl, der Frau, oder der

Priesterwürde zu entsagen. So war es mit Manasses, dem

Bruder des Hohen Priesters Jaddua. Er ehelichte Nikaso

{Ninaaw, Jos. Ant. XI. c. 7. §. 2). Da er sich von ihr nicht

trennen wollte, wurde er ausgestossen (das. c. VIII. §. 1 ; vgl.

Nehem. XIII. 28 f.). Ein Beispiel von Entlassung solcher

Frauen führt Esra X. 18 ff. an. Auf einen theilweise entgegen-

gesetzten Fall unter Esra weist Josephus hin (Ant. XL c. V. §. 4).

Der Hohe Priester durfte nur eine israelitische Jungfrau

von tadellosem Kufe heirathen. Pontifex, idest sacerdos maxi-

mus . . . super cujus caput fusum est unctionis oleum et cujus

manus in sacerdotio consecratae sunt . . . virginem ducet uxo-

rem u. s. w. Levit. XXI. 10. 18. (Vgl. Pesikta, Ugolino XVI.

S. 192. Sifra Ugolino XIV. S. 1420.)

Während der Function im Tempel mussten alle Priester

sich vom ehelichen Umgange ferne halten, also temporär das

Cölibat beobachten. Das ergab sich aus der Stelle Levit. 22, 3 ff.

Uebrigens scheint es als Defekt betrachtet worden zu sein,

wenn ein Priester keine Frau hatte. (Vgl. die Betrachtungen,

welche hierüber der Sohar anstellt. I. S. 172. Sulzb. I. 378.

483. 400. III. 65. 105. Cremon. I. 137. Sulzb.) Nach der

Mischnah (Joma I. 1.) hätte K. Juda sogar verlangt, dass

dem Hohen Priester auf den Versöhnungstag eine zweite Frau

angetraut werde, damit" er ja nicht ohne Frau sei, wenn ihm

seine Gemahlin plötzlich stürbe. Dieser Gedanke blieb indess

ohne Ausführung. Doch erhielt sich der Grundsatz: Sacerdos

qui non habet comparem suam, arcetur a cultu. (Sohar III.

275. Cremon.)
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Während des liturgischen Dienstes im Tempel durften

die Priester keinen Wein trinken. Levit. X. 8. Ezech. 44,21.

Der Grund dieser Vorschrift ist einleuchtend; es sollte

selbst der Argwohn ausgeschlossen werden, dass Trunkene an

heiligen Handlungen Theil nähmen.

415, Mit den mosaischen Regeln über levitische lieinheit

hing es zusammen, wenn dem Priester verboten war, an der

Trauer beim Tode von Verwandten sich so zu betheiligen, wie

Laien. Levit. X. 6 f. 21, 1. 5. (Die nähern rituellen Bestim-

mungen giebt Maimonides, hilcoth Ebel c. III.)

Es war natürlich, dass man den Priester und vor Allem

den Hohen Priester ferne von jeder Art von Befleckung und

Unreinheit sehen wollte. Obwohl daher gewisse Handwerke

von den Priestern ausgeübt werden konnten, waren ihnen, oder

doch dem Hohen Priester, einzelne verboten, z. B. das des

Gerbers, Rasirers. (Maimonides, Melachim C. I. §. 6.)

In noch stärkerem Widerspruche mit der Würde des

Priesters standen Verbrechen. Unter den Vergehen, welche

für immer vom Priesterdienste ausschlössen, steht die Be-

fleckung durch Götzendienst oben an. Ezechiel 44, 13. Me-

uachoth C. XHI. §. 10. 2 Kön. 23, 9.

Nach der eben angeführten Stelle der Mischnah durfte

ein Priester, der im ägyptischen Jehovatempel zu Leontopolis

(im Hause des Onias, l'^^^n H^B) fnngirt hatte, in Jerusalem

nicht mehr fungiren.

VII. Die Priesterkleidung.

416. Wie die Handlungen, welche an der heiligen Stätte

vollzogen werden, sich von jenen des gewöhnlichen Lebens

unterscheiden, so auch die Kleidung. Das Kleid ist bei allen

gebildeten Völkern des Alterthums der Ausdruck der Würde

des Amtes und des Geschäftes. Die ägyptischen Könige sind

an ihrer Kleidung, namentlich der Tiara, auf den Sculpturen
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ebenso kenntlich, wie die assyrischen und persischen. Ebenso

die Priester. Es mag sein, dass die Gewandung der ägyp-

tischen Priester derjenigen der aaronischen Priester theilweise

als Vorbild diente. Indess ist die liturgische Anordnung im

Ganzen und Einzelnen bei den Hebräern so eigenthiimlich,

dass kein aaronischer Priester mit einem auswärtigen ver-

wechselt werden konnte.

Das mosaische Gesetz hat diesen Theil der Liturgik sehr

genau behandelt; in der spätem Zeit wird Einiges verändert

worden sein. Jedenfalls dienen aber die spätem Notizen zur Er-

gänzung des Materials. Dieses ist mit grosser Ausdauer und

ungewöhnlicher Gelehrsamkeit von dem holländischen Theolo-

gen Job. Braun zu einer voluminösen Monographie ver-

arbeitet worden: Vestitus sacerdotum Hebraeorum (Amsterdam

1701. 2 Bde. in 4.). Smits (Prolegomena in Exod. t. II.

1760) hat in seiner Abhandlung über die priesterlichen Ge-

wänder im Ganzen die Resultate von Brauns Forschungen an-

genommen, doch auch manches Neue hinzugefügt. Man möchte

glauben, nach solchen Vorarbeiten über einen verhältnissmässig

deutlichen und nicht sehr umfassenden Gegenstand der Archäo-

logie könnte uns nichts übrig bleiben, als die weitläufige Aus-

einandersetzung der Vorgänger in gedrängter Kürze zusammen-

zufassen, und wirklich lässt sich theilweise nichts Besseres

thun. Allein in einigen Fragen fehlten noch vor hundert

Jahren, zur Zeit von Smits, die Mittel zu einer sichern Ent-

scheidung, so in der Frage über den Stoff der Priester-

gewänder.

417. Die heilige Schrift giebt den Stoff der bedeutend-

sten Stücke der Priesterkleidung an. Das Ephod und der

Kopfbund des Hohen Priesters war von gezwirntem Schesch

("iri^D ^Ü, Exod. 28, 6. 8. 15. 39.). Von gleichem Stoffe

war 'die Tunika des Hohen Priesters (das. Vers 39). Aus der

allgemeinen Bemerkung über Farbe und Stoff der Priester-

kleider (Exod. 28, 5.) muss man schliessen, dass alle heiligen
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Gewänder von Schesch waren. Nur bei den Hüftkleidern

kommt eine andere Bezeichnung vor, sie waren von Bad (Exod.

28, 42.). Es fragt sich nun, was wir unter Schesch und Bad

zu verstehen haben, oder näher, ob Schesch ein Baumwollen-

zeug, Bad ein Linnenzeug sei, oder umgekehrt; oder ob beide

Ausdrücke Baumwolle, oder beide Linnen bedeuten? Smits

hat diese Frage mit grosser Lebhaftigkeit behandelt. Er ver-

tritt die Meinung, dass die ganze Priesterkleidung von Linnen

war; er bezeichnet die Gegner seiner Ansicht, welche den

Priestern baumwollene Feierkleider geben, als Gossipistae (von

gossipium, Baumwolle; Prolegomena in Exod. IL p. 83). Alles

kommt darauf an, was wir unter Schesch zu verstehen haben.

Bei den alten üebersetzern herrscht nahezu vollständige Ueber-

einstimmung in der üebertragung von Schesch, es ist ihnen

Byssus. (LXX. Bvaaog, Peschito, ^^IJD- Ebenso Onkelos.

Auch die Vulgata giebt Schesch wiederholt mit Byssus.) Nun

fragt sich aber: was für einen Stoif haben die Alten mit

Byssus bezeichnet ? Das Wort stammt wahrscheinlich aus dem

Semitischen'') und heisst: Weisszeug, wie Schesch'), so dass

beide Ausdrücke möglicher Weise von verschiedenen Stoßen

mit weisser Farbe gebraucht werden konnten. Indessen hat

eine solche generelle Anwendung des Ausdruckes im wirk-

lichen Sprachgebrauche wohl nie bestanden. Man wird sich

für einen bestimmten Stoff entscheiden müssen. Da nun die

Vulgata bei den Tuniken der Priester das Wort ,,linnen" ein-

geschoben hat (Porro filiis Aaron tunicas lineas parabis, Ex.

28, 40.), so glaubte Smits, sich für linnene Priesterkleider

aussprechen und den Byssus der Alten für identisch mit Lin-

nenzeug erklären zu müssen. Es' kam ihm ein Vorgang zu

statten, den Josephus aus der letzten Zeit des zweiten Tempels

h) Im Arabischen (J>äjol „weiss", daher mH^2 das „Ei", eigent-

lich das „Weisse".

i) ^'''li', Alabaster.
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erzählt. Die levitischen Tempelmusiker wollten in ihrer Klei-

dung nicht hinter den Priestern zurückstehen; sie verlangten,

dass sie linnene Gewände tragen dürften, wie die Priester.

Durch die Verwendung von Agrippa IL wurde ihrem Verlangen

entsprochen. ^^^)

418. Trotzdem wird man nicht davon abgehen können,

dass Byssus gleichbedeutend mit Stoffen von Baumwolle sei.

Kosellini*) hat dieses auf einleuchtende Art gezeigt. Die

noch erhaltenen Mumien der Aegyptier sind nämlich in Baum-

wolle gehüllt; nun sagt aber Herodot, der recht gut wusste,

was Leinenzeug sei, und hiefür das eigene Wort auAvendet

(IL 126. V. 290.), die Leichen der Aegyptier würden in Byssus

eingewickelt (IL 119.).

Byssus ist also Baumwollenzeug und von diesem Stoffe

war die ganze Kleidung des gewöhnlichen und des Hohen

Priesters. Eine Ausnahme bildete vielleicht das Hüftkleid,

welches wohl von Linnen war. Josephus wenigstens fasste

bei diesem Kleidungsstücke den Sinn von Bad (13) so.**) Dass

Ezechiel die Priester künftig in linnenen Kleidern fungiren

sieht, ist übrigens bemerkenswerth
;

jedenfalls heisst Pischteh

(nnti/C) „Flachs, Linnen". (Ezech. 44, 17 ff.) Aber wir

sehen aus der Mischnah , dass der Stoff der Feiergewande des

Hohen Priesters in der letzten Zeit Kotton war, denn nur

von diesem kann man Pelusisches Weisszeug und „indisches

Sindon" verstehen, soviel auch Braun hiegegen eingewendet

323) Jos. Ant. XX. 9. 6. 'O yccQ ßaaiXevg fj,eiü yuaif^yj? rüiv eis t6

avvidQtov inoi)(Ofj.Eyo}v avue/a)(}7j<7€ toig v/ui^ojdots, uTiod-efxevovs i^v

n^oie(>Kv ia&fjia rpo^stv hutjy, o'ücu ijd-ekfjauy. Vielleicht wollten die

Leviten wenigstens den ägyptischen Priestern gleichstehen, welche

nach Dion. Halic, (2, 120.) linnene Kleider trugen. (Rosell. I. 355.)

a) Monum. stör, (civ.) I. 341. 351.

b) Bell. V. 5. 7. ktyoij le vTioifvirjv ev&o&ev Xujxßäywv. Da in-

dess "12 an mehreren Stellen für V12 steht, i?t es sicherer, auch hier

Baumwolle anzunehmen.
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hat. Rosellini hat den Sieg der ,,Gossipisten", zu welchen in

älterer Zeit Calmet und Bonfrere gehörten, entschieden.')

419. Die Kleidung A) des gewöhnlichen Priesters

umfasste vier Stücke.

1) Femoralia, D"'D.]?P (Exod. 28, 42. 39, 28.). Josephus

(Antiq. III. c. VII. §. 1)" beschreibt dieses Kleid so: ITqwtov

(Aiev TieQiTi&STai tov /navaxccaijv (für jnaxocvaariv) Xeyofisvov^

ßovXsTaL 6e awaxtf^qa {.ihv driXovv, ötd^oofia J'eo'Tt ttsqI zd

aiSoia qaTtxdv sx ßvcüov xXcoatflg eiQyccfffievov, efißaivovtcov

sig avTo toov tioöwv lotyTcsqel dvaivQiöag, dnox^fxvsxai de

vneq r'ifiiav, xal tEXs.vxiiOav dxQi xrjg Xayovog rteql avxy\v

dnoatpCyytxai. Es war also ein kurzes, um die Weichen zu-

sammengeschnürtes Kleid von Byssus''), das bis an die Schenkel

reichte und den Zweck hatte, jede Art von Unanständigkeit,

namentlich für den Fall auszuschliessen, dass einzelne Priester

oben auf dem Altar oder anderwärts über den Stufen sich

bücken mussten.

Das Gesetz fordert solche Bedeckung bei den Priestern:

ne iniquitatis rei moriantur. (Exod. 28, 43.) Der mosaische

Cult bildete schon hiemit einen strengen Gegensatz gegen das

Heidenthum, welches vielfältig die Schamlosigkeit sanctionirte.'')

420. 2) Das zweite priesterliche Gewand war die Alba;

c) Vgl. die ausführlichen, von Grelehrsamkeit überströmenden Un-

tersuchungen von Braun (de vestitu sacerdotum, S. 100 fF.). Das Re-

sultat ist nach Obigem zu berichtigen. Ueber den Byssus der Alten

schrieb Forst er (1776, Berlin). Wir bemerken noch, dass Saadia
." '

das Wort sehe seh durch «..vLc giebt, was bei Walton «.^£ lautet.

6 T '

Es wii'd vielmehr w-cLft zu schreiben sein und eine Art von Baumwolle

bedeuten, wahrscheinlich Calotropis gigantea (Oken III. 1029).

d) Dass Josephus gerade hier Byssus als Stoff des Kleides an-

giebt, beweist, dass die oben, unter b angeführte Angabe von ihm nicht

zuverlässig ist.

e) Vgl. über die Luperci und Achnliches Braun, de vestitu.

S. 5 ff.
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SO können wir das lange weisse Kleid nennen, welches in der

Schrift HjH^ teisst.

Das war jedenfalls ein langes, bis auf die Knöchel reichen-

des Gewand mit Aermeln. Es musste gewebt (jH'^ mOTD,
Exod. 39, 27.) sein, d. h. nicht wie das Hüftkleid aus ver-

schiedenen Stücken zusammengenäht. Dass die Alten die Kunst

verstanden, ganze weite Kleider, saramt Aermeln, die aber

kurz und weit sein raussten, zu weben, hat Braun ausführlich

nachgewiesen. (De vestitu sacerdotum, p. 319 ff.) Er hat so-

gar einen Webstuhl in Kupfer stechen lassen, um die zu sol-

chen Webereien nöthige Vorrichtung zu veranschaulichen. Auch

das Meil des Hohen Priesters, und dieses ganz vorzüglich,

war ohne Naht, ganz gewebt.

Die Untersuchung des trefflichen Braun hat unter An-

derem auch Licht auf die Bemerkung des Evangelisten Johan-

nes (19, 23.) geworfen, wonach der Kock (xirwV), welchen

Christus auf dem Gange zum Calvarienberg trug, ein un-

genähter war (»^V Je 6 ;(tttdi' uQ()a(fog).'^'^*)

Der Stoff dieses Kleides war Byssus (Exod. 28, 39. 39, 27.

ti^ti;. Levit. 16, 4. "j^)- ^s wird wiederholt hervorgehoben,

dass das Gewebe nicht glatt, sondern V2I17ri sein solle (Exod.

28, 4. 39.). Darunter ist (nach Brauii 'l.'c. S. 368 ff.) ein

gewürfeltes Gewebe zu verstehen. Die Vestes tesselatae

waren auch anderwärts bekannt und bildeten einen Theil des

orientalischen Kaiserschmuckes (das. S. 372).^)

421. 3) Am Gürtel erkannte man im Alterthum theil-

324J Vgl. hierüber die bei Gelegenheit der Ausstellung des heiligen

Rockes in Trier im Jahre 1S44 und von da an erschienenen Schriften, na-

mentlich von Grörres, Marx und Clemens. — Da übrigens der Trierer

heilige Rock purpurgefärbter Linnen (^oder Byssus) ist, so muss er mit

dem Meil verglichen werden.

a) Aus der Etymologie von V2li' bringt man nur den Begriff von

„Ineinänderflechten, verschlingen" heraus.
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weise den Rang von Beamten. (S. Isai. XXTI. 21.) Jener der

Priester wurde mit dem arischen Worte COJDi^ bezeichnet. '•^'^^)

Exod. 28, 39. Nach derselben Stelle miisste dieser Gürtel

gestickt (Dp"1 rW^Dt '^QY^v noixiXxov, opere plumarii viilg.)

sein. Nach Josephus (Arch. 1. III. c. 7. §. 2) war dieser Gurt

vier Zoll breit und hohl gewebt, so dass er der abgestreiften

Haut einer Schlange glich. Es waren auf weissem Grunde

karmosin- und purpurrothe, dann hyacinthblaue Blumen ein-

gestickt. Nach den Rabbinen (Joma C. VII. Jerus. f. 44.

col. 2.; vgl. Braun, p. 481) hatte er eine Länge von 32 Ellen.

Nach Josephus (1. c.) fielen die Enden bis auf die Knöchel

hinab. Bei den liturgischen Dienstverrichtungen wurde ein

Ende — oder die beiden Enden — über die linke Schulter zu-

rückgeschlagen. Dann bildete er eine Stola von der Art, wie

sie nach Anordnung der kirchlichen Liturgie theilweise von

den Diakonen getragen wird.") Es liegt die Vermuthung nahe,

dass aus dem Gürtel der mosaischen Liturgie Gürtel und Stola

der kirchlichen Liturgie entstanden ist.

422. 4) Die Kopfbedeckung des gewöhnlichen Prie-

sters wird nt^SJlD genannt (Exod. 39, 28.), während die
T T ; •

Tiara des Hohen* Priesters DD.^^^ heisst. Wenn daher Jo-

sephus Arch. III. c. 7. §.3 das Birret der Priester beschreibt,

und anmerkt, dass es fiaffvasf-i^d^rlg heisse, so entsteht einiges

Bedenken, ob er nicht beide Arten von Kopfbedeckung ver-

wechselt habe. Die Etymologie weist auf Hügel (nV23) oder

325) Vgl. Bopp, Glossar. Sanscr. 1847. p. 237; Justi, Hand-

buch der Zendsprache. S. 209. — Die hebräischen Bezeichnungen sind

:

")13n, rrn^n, "ihn, n^iD, josephus (arch. III. 7. 2.) sagt, dass

man zu seiner Zeit diesen Priestergürtel ijuücy genannt habe: ^/u£ig ds

7i«^(( B((ßv),wyiu)v fxefxctd^Tjxöreg i^iuv avffjv xc<kov/uef. Es ist das noch

im Neupersischen (s. Vullers, II. S. 1475) gewöhnliche Wort hemjän,
^mI-mJC , das auch in's Syrische überging.

a) Stola diaconalis aptanda et gestandu est a diaconis ab humero

sinistro pendens sub dextrum. Ferraris pr. bibl. s. v. Stola.
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Kelche (^^Dü)'') hin; man kann aber daraus keinen bestimm-

ten Schluss ziehen. Nach der übrigens schwerverständlichen

Beschreibung des Josephus haben wir jedenfalls an eine Art

von Kappe zu denken. Ein dichtes Band linnenen Zeuges

wurde so über- und ineinander geschlungen, dass der Kopf in

B'orm eines Diademes (eines Wulstes?) halb bedeckt wurde.

Diese Mütze war nicht hoch, denn Josephus sagt ausdrücklich:

(fOQfil Ttllov axwvov. Die Kopfbedeckung war also oben flach

oder rund.'') Der heil. Hieronymus (Epist. ad Fabiolam n. 64.

al. 128.) schildert die Priestermütze, offenbar wie Braun S. 521

hervorhebt, mit Benützung der Darstellung des Josephus so:

Quartum genus vestimentorum est rotundum pileolum
,

quäle

pictum in Ulysse conspiciraus, quasi sphaera media sit divisa

et pars una ponatur in capite. . . . Non habet acumen in summo,

nee totum usque ad comam caput tegit, sed tertiam partem

a fronte inopertam relinquit, atque ita in occipitio vitta con-

strictum est ut non facile labatur ex capite. Est autem bys-

sinura et sie fahre opertum linteolo, ut nulla acus vestigia

extrinsecus appareant.

423. Die Kleidung B) des Hohen Priesters bestand

aus acht Stücken, wovon vier mit den eben geschilderten Ge-

wändern des gewöhnlichen Priesters übereinstimmten, jedoch

so, dass die Kopfbedeckung des Hohen Priesters in der Form

verschieden war. Die Schrift nennt, wie oben bemerkt, die

Tiara des Hohen Priesters: Miznepheth (HC^VP)- ^^^^- 2^'

36 ff. 39, 30 f. Nach Josephus wäre über der weissen Kappe des

gewöhnlichen Priesters noch ein vorherrschend hyacinthblauer

Aufsatz angebracht worden, um die Tiara des Hohen Priesters

b) Bahr hat aus der Verwandtschaft von migba'ah mit gabt'a

auf eine gewissen Blumenkelchen ähnliche Gestalt dieser Mitren ge-

schlossen. IL S. 65 f.

c) Das Nähere bei Braun, S. 4()GfiF. Vgl. auch die Dissertationen

von H. van de Wall, de pileis sivitiaris sacerdotum et pontificum Hebr.

Amstelod. 1714, und Töpfer, de tiaris minorum sacerdotum.
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ZU Stande zu bringen. Wenn man die rabbinischen Schrift-

steller des Mittelalters hört, so wäre die Tiara des Hohen

Priesters ein ähnlicher Turban gewesen, wie ihn die vorneh-

men Araber tragen, während die Mütze der einfachen Priester

fast wie ein Fez ausgesehen haben müsste. Die Etymologie

begünstigt diese Auffassung. (Ausführliche Erörterung mit

reichem Material sehe man bei Braun, S. 794 ff.)

Das Hüftkleid, die Alba und der Gürtel waren ganz wie

beim gewöhnlichen Priester. Folgende vier Stücke bildeten

die Auszeichnung des Hohen Priesters.

1) Das goldene Diadem an der Tiara. Die Schrift nennt

es „Blume" pi^ (Exod. 28, 36 ff. 29, 30.), was die LXX. mit

niiaXov, die Vulgata mit ,,lamina" giebt. Die Bedeutung

„Blume" hat van de Wall benützt, um Brauns Ansicht anzu-

greifen, wonach man unter „ziz" ein glattes Goldband zu

denken hätte. Es müsse, meint van de Wall, vielmehr ein

blumeuähnliches Gebilde gewesen sein. Bereits Smits hat

(zu Exodus tom. II. 1760. S. 773 f.) diese Neuerung zurück-

gewiesen und Brauns Ansicht gerechtfertigt. Er weist darauf

hin, dass „ziz" mit 1]J sich zusammenfinde (Exod. 39, 29.,

Hebr. 30., Levit. 8, 9.), was der Paraphrast mit ,,kelila, Krone"

gebe. Man kann sich eine goldene Blume um die Stirn ge-

wunden nicht denken.

Der goldene Keif war zwei Zoll breit und reichte von

einem Ohre zum andern (s. Smits 1. c. p. 786, und Braun,

p. 806 ff.). Auf ihm war die Inschrift: „Heiligthum dem

Ewigen" niH^? ^1p, eingegraben.

424. 2) Ueber der Alba trug der Hohe Priester ein Kleid,

das sich mit der Tunika und Dalmatika unserer Bischöfe verglei-

chen lässt. Es heisst Meil, ^^J?D (Josephus schreibt fteeiQ'^).

Es war (nach Exod. 28, 31 li'.,' vgl. 39, 22 ff.) ganz ge-

d) Bei dieser Schreibung klingt die ägyptische Etymologie durch:

Mcufte heisst eine Binde. Peyron, S. 104.
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webt^) und hatte eine hyacinthblaue Grundfarbe. Der Stoff

war Baumwolle. (S. 1 Chron. 15, 27. und Braun. S. 547.)

Nach Josephus hätte es keine Aermel gehabt; man wird diess

wohl so verstehen müssen, dass die weiten Aermel nicht über

den Oberarm herabgereicht haben. (Vgl. das von General

Reynier mitgetheilte altägyptische Staatskleid, wovon Phi-

lippson zu 1 Sam. K. II eine Abbildung giebt, um es mit

den Ephod zusammen zu stellen. Wir mögen daran vielmehr

ein Seitenstück zum IMeil sehen.)

Ungewöhnlich war die vom Gesetze vorgeschriebene Ver-

zierung des untern Saumes 0^7^^ ^y, Exod. 28, 33.). Es

sollten künstliche Granatäpfel, von hyacinthblauen, purpur- und

karmosinrothen Fäden bereitet, daran angebracht werden und

abwechselnd zwischen ihnen goldene Glöckchen (?*"^J^2). Nach

den rabbinischen Autoritäten hat man sich unter letztern nicht

geschlossene Eollen mit Metallkügelchen, sondern oifene, kelch-

förmige Glöcklein mit einem Klängel (griechisch e/ußoXov oder

^fxßoXo^, woraus 7'|'3^y, s. Braun, S. 571) zu denken. lieber

die Zahl dieser Glöckchen und der ihnen entsprechenden Granat-

äpfel gehen die alten Angaben erstaunlich auseinander. Im

Evangelium Jacobi (bei Fabric. Cod. Ap. N. T. I. p. 86) wird

das Meil offenbar doodExaxcöduiv das Gewand ,,mit den zwölf

Glocken" genannt; diese Zahl würde den zwölf Monaten und

den zwölf Stämmen entsprechen. Clemens von Alex, nimmt

soviele Glöckchen an, als Tage im Jahre sind (365). Mitten

inne steht die rabbinische Angabe, wonach wir 72, also sechs

auf jeden Stamm, annehmen müssten. Wenn es gestattet ist,

den Maassstab des Wahrscheinlichen zur Entscheidung anzu-

wenden, so werden wir dem Evangelium Jacobi folgen. Die-

selbe Zahl setzt Justinus d. Mart. voraus, wenn er darin einen

Typus der Apostel findet. (Dial. cum Tryphone. §. 42. ed. Otto.

e) Ueber die ungenähten Gewänder der Alten ist, wie schon oben

bemerkt, Braun nachzusehen.
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p. 134.0 Auch Epiphanius (haeres. 1. I. c. 34) nimmt zwölf

Glöckchen an. (S. Braun 1. c.)

lieber die Länge dieses Gewandes findet sich keine sichere

positive Angabe; Josephus nennt das Meil eine noäriQriq , wo-

nach man ein bis zu den Knöcheln hinabwallendes Kleid zu

denken hätte. Es ist indess kaum glaublich, dass die Alba

ganz bedeckt wurde und auch vom vierfarbigen Gürtel nichts

hätte erscheinen sollen. Es ist wahrscheinlicher, dass dieses

Gewand gleich der Dalmatiku kaum auf die Knie hinabgereicht

habe und es dürften hienach die dem Werke von Braun bei-

gefügten Zeichnungen zu corrigiren sein. Der heil. Hierony-

mus beschreibt dieses Kleid so (Epist. ad Fabiolam. n. 64.

alias 123. bei Migne, t. I. p. 607 ff.«): Mail, id est tunica

talaris tota hyacinthina ex lateribus ejusdem coloris assutas'')

habens manicas et in superiore parte, qua collo induitur,

aperta, quod vulgo capitium vocant, oris firmissimis ex se

textis, ne facile rumpantur. Die letzte Bemerkung bezieht

sich auf Exod. 28, 32. 39, 23., wonach der Kand der Oeffnung

zum Durchstecken des Kopfes wie ein Panzerhemd (^^liin)
T ; —

gedoppelt war.

Durch das dunkelfarbige Meil wurde die Erscheinung des

prachtvollen Ephod mit dem Brustschilde wie durch eine gut-

gewählte Folie gehoben.

425. 3) Ein Ephod (IIDt^) kommt nicht nur beim

Hohen Priester, sondern auch als Insignie des fürstlichen

Standes vor. (2 Sam. 6, 14. 1 Chron. 15, 27.) Eine Art

Ephod trug Samuel (1 Sam. 2, 18. 28.) als Knabe; vgl. 1 Sam.

f) Der Herausgeber Otto ist im Irrthum, wenn er meint, Justinus

habe die Glückchen mit den Edelsteinen verwechselt.

g) Dieser Brief des heil. Hieronymus ist geradezu eine Abhand-

lung über die Priestergewänder zu nennen.

h) Die angenähten Aermel widersprechen dem Wortlaut der

heiligen Schrift. Alles war gewebt, und wenn Aermel da waren, so

waren sie, wie wir angenommen hüben, kurz und weit
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22, 18., wo es für Hj^ID zu stehen scheint. Das Ephod,

welches zum hohenpriesterlichen Ornat gehörte, ist Exod. 28,

6 fF. 39, 2 ff. genau vorgeschrieben.

Es bestand aus feinem Byssus, war mit kostbaren, vier-

farbigen Zeichnungen geschmückt und mit Goldfäden durch-

wirkt.') In welcher Art die vier Farben mit einander wechsel-

ten, ist nicht gesagt.

Aus dem glänzenden Stoffe waren zwei Blätter gebildet,

ungefähr wie bei den modernen Messgewändern, nur dass wir

an keinen ovalen Ausschnitt denken dürfen. Beide Blätter

wurden über den Schultern durch Bänder zusammengehalten,

wovon jedes mit einem in Gold gefassten Onyxsteine (Qn^)
geschmückt war. Ohne Zweifel waren goldene Spangen zum

Zusammenhalten angebracht (vgl. Smits I.e. p. 682 u. 686 ff.,

auf Grund der Darstellung Brauns), wenigstens sagt das Jo-

sephus (bell. V. c. 5. §.7; Jvo Se aihTJv svstioqtvovv äcrni-

öiaxai ;foj'ö-ar). Diese goldenen Schildcken dienten dazu, um
die noQTiai oder Schliessen zu bedecken. In die Onyxsteine

von ungewöhnlicher Grösse, welche man in diese Schildchen

eingefügt hatte, waren die Namen von je sechs Stämmen

Israels eingegraben. (Josephus 1. c. und Exod. 28, 10. 39, 6.)

426. 4) Mit dem so geschmückten und über den Schul-

tern befestigten Ephod war der Hauptschmuck verbunden, den

wir das Brustschild des Hohen Priesters nennen können.

Im Pentateuch heisst es ^OSt^^Dij WH (Exod. 28, 15. u. s. w.),

was wörtlich nach Geseuius ii. A, init „Zierde'') des Rechts,

Schmuck der Entscheidung", richtiger aber mit „Brustschild

des Gerichts" übersetzt wird. Der Name hängt offenbar mit

der Anwendung dieses Ornates zu Orakeln zusammen. Daher

i) Nicht gestickt. Dl^Pi geht auf „Weben", während Dp"! auf

„Sticken" deutet.

k) Im Arabischen heisst g'auschen pectus und lorica; beiCuche:

poitrine, cuirasse,

Haneberg, religiöse Alterthümer der Bibel. 35
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nennt es LXX. loyeTov tm> xQtcfecov, die Vulgata: Eationale ju-

dicii. Es war ein Compositum von kostbarem Byssus, von

Gold und Edelsteinen. Die Grundlage des Schmuckes bildete

ein doppelt zusammengelegtes Stück desselben Goldbrokates,

wovon das Ephod selbst bereitet war. (Exod. 28, 15.) Es bil-

dete ein Quadrat von einer Spanne und war doppelt (Vers 16),

Es war also, wie die Bursa unserer Kelchzurüstung, eine Art

von Tasche, nur dass beide Wände dieses Behälters ganz gleich

waren. An den beiden obern Ecken waren goldene Ringe an-

gebracht, durch welche zwei goldene Ketten gezogen waren.

Vermittelst dieser wurde das Ganze auf der Brust befestigt.

(Das. 22 ff.) Die Ketten hielten oben an den Achselbändern

des Ephods fest. (Das. 27 ff.) An den untern Ecken waren

ebenfalls goldene Einge, durch welche Bänder von purpurblauer

Farbe geschlungen und mit andern goldenen Ringen auf dem

Ephod selbst befestigt wurden, so dass die Brustzier nicht

schlotterte. (Das. 28.) '^2«)

Auf dem obern Blatte des viereckigen Byssusstückes waren

zwölf Edelsteine angebracht. Die Art, wie diese festgemacht

waren, ist nicht genau angegeben. (Vgl. indess Exod. 28, 17. 20.)

Natürlich mussten die einzelnen Steine in (goldenen) Kästchen

oder Palae festsitzen und diese hatten wieder eine Grundlage.

Braun denkt sich die Sache so, dass Eine Goldplatte zwölf

Gruben für die Einfügung der Steine hatte.")

427. Ueber die Bedeutung der Namen der zwölf Edel-

steine liat Braun eine sorgfältige Untersuchung angestellt,

Rosenmüller hat manches Neue hinzugefügt (Handbuch der

bibl. Altertli. k. TV. I. S. 31ff.); ganz vorzüglich ist Schu-

o2G) Vgl. Braun, S. G09 ff., wo über die Fagon der Kettchen und

anderes Hiehergehörige verhandelt wird.

a) P. 617: Proculdubio omnes istae fundae duodecim ex unica

niassa auri constabant: ita ut unica ista massa auri XII. fundas haberet,

quibus singulis gemma indita erat, prout fieri solet ab aurifabria.
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bert (die Geschichte der Natur. IT. Erlangen 1853)'') zu berück-

sichtigen. Daraus halten wir Folgendes fest: I. Ql'^, Kar-

neol; Schubert, S. 264; Oken, S. 141. IL mDp?, Topas; Seh.,

S. 155. III. rip"l3? semitisirter Name des indischen Mara-

kata, der Smaragcl; Seh., S. 251. IV. TjDJ , von der LXX.

mit av&Qa§, carbunculus, gegeben, also Carfunkel (Seh., S. 273)

oder Eubin. Vielleicht ist mit Eücksicht auf die ägyptische

Bezeichnung, „Türkis" vorzuziehen.') V. *)^£D» Saphir, ein

mit dem vorausgehenden nahe verwandter Stein; Seh., S. 273.

VI. Ql^n^ eine Art Onyxstein, welche die Alten Chalcedon

nannten; 'Sch., S. 264 ff. VII. Oüb, nach LXX. hyvQtov,

worunter eine Art von Hyacinth verständen wird; Seh., S. 249,

VIIL 13t:; wird der Achat sein; Seh., S. 266. TX. HOSl^?,

ein sehr bekannter Stein, Amethyst; Seh., S. 259. X. t^^S^IH ?

eine Art von Topas, welche die Alten Chrysolith nannten;

Seh., S. 275. XL Dni^', Onyx, also ein dem Karneol und

Chalcedon nahe stehender Stein; Seh., S. 264. XII. "Dt^^

»

Jaspis; Seh., S. 261.
"' '"

Diese Steine sollten nach ausdrücklicher Angabe der

Schrift vier Reihen (Exod. 28, 17.), jede zu drei Steinen,

bilden.

428. Die Reihenfolge, nach welcher die zwölf Stämme

auf die Edelsteine eingezeichnet wurden, konnte möglicher

Weise nach verschiedenen Gesichtspunkten verschieden gestellt

werden. Man vergleiche die Reihenfolge in Numeri I, 5 ff.

mit Genes. 49., Deuteron. 33.; dann Numeri II, 3 ff. und

ApokaL VII, 5 ff. — Braun"*) weist mit Recht auf Exod.

28, 10. hin, an welcher Stelle vorgeschrieben ist, dass die

Namen der Stammväter „nach ihrer Geburt" auf die beiden

b) Manche gute Aufklärung findet sich auch bei Lassen, ind.

Alterth. I. S. 239 u. III. S. 10 ff.

c) S. Brugsch, Keise zu den Türkisminen.

d) De vestitu sacerdotum. p. 623.

35*
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Schlüter- Onyxsteine gegraben werden sollen. So hat auch

Josephus (Antiq. IIT. c. VII. §.5. ed. Tauchn. I. S. 174) die

Sache aufgefasst. Da ferner die Schrift selbst (Exod. 28, 17.)

deutlich angiebt, dass je drei Edelsteine in Einer Reihe waren,

also vier Reihen untereinander, so ergiebt sich folgende Ein-

zeichnung:

III. II. I.

VI.
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429. Um so schwerer ist es, genau zu sagen, was Urim

und Thummim sei, womit jedenfalls das Ephod des Hohen

Priesters und zunächst das Brustschild eng zusammenhing.

Die Vulgata, der LXX. folgend, übersetzt den Ausdruck mit

Doctrina et Yeritas, diiXwffic xai dXr^^Eia, was insofern be-

gründet ist, als D'^'ni^s mit "ll^s „Licht"') zusammenhängt

und "'ii^ri mit Qi^, integritas. Dass unter Urim und Thum-

mim etwas Halt- und Fassbares zu verstehen sei, ergiebt sich

aus mehreren Umständen. Der Ausdruck kommt in zwei Stellen

auf eine die archäologische Frage beleuchtende Art vor. 1) Exod.

28, 30. Pones autem in rationali judicii Doctrinam et Veri-

tatem. 2) Levit. 8, 8. Desuper humerale (TiC^^n) imposuit,

quod astringens cingulo aptavit rationali Q^Ü/nn) in ^luo erat

Doctrina et Yeritas, wörtlicher: Er setzte darauf (auf das

Ephod) die Urim und die Thummim. Die übrigen Stellen

zeigen nur soviel, dass Urim und Thummim die Würde des

Hohen Priesters ausdrückte und zu Orakeln verwendet wurde.

Num. 27, 21. Deuter. 33, 8. 1 Sam. 28, 6. Esra 2, 63.

Nehem. 7, 65.

Aus den beiden angeführten Hauptstellen geht hervor,

dass Urim und Thummim etwas zum Choschen Hinzugefügtes

sein müsse.

"Was war es nun, wie und w^o wurde es angebracht?

Diese Fragen hat man seit Philo und Josephus auf verschie-

dene Art beantwortet. ^^^) Dass Philo der Ansicht gewesen,

die Urim und Thummim seien Bilder der Tugend, der Ge-

rechtigkeit u. dgl., ist aus einer losgerissenen Stelle (rd k6yioi>

TSTgaycorov dmXovv xareaxevd^eio , (o'aavti ßäaig, Iva dvo

dQSicig dyaXi.iaTog:>oQfj di\?MaCv te xal dÄi^üsiav, ed. Francf.

670, de vita Mosis 1. IH.) mit Unrecht geschlossen worden.

e) LXX. scheint indess an ""lin» docuit, gedacht zu haben.

328) Ygl. die ausführliche Abhandlung von Braun, p. 747 ff., und

Smits, de Ourim et Tummira, Exod. t. II. p. 737— 770.



550 Sechster Abschnitt. Das Cultuspersonal.

Wer den Zusammenhang berücksichtigt*) und die im weitern

Verlaufe so deutlich ausgesprochene Symbolik Philo's verfolgt,

kann in dyalf^aTo^oosiv nichts anderes, als unser ,,Sinnbilden"

finden. Die Deutung Philo's schliesst sich an die alexandri-

nische Uebersetzung und zunächst an den Ausdruck /.oyelov,

rationale, an. Die zwölf Edelsteine sind ihm eine Hindeutung

auf den vom Zodiakus eingefassten Weltraum und auf die in

zwölf Stunden und wieder zwölf Monaten ablaufende Zeit. Der

Gang der Lebensbewegung im Grossen und Kleinen ist von

der göttlichen Vernunft (dem Xoyog, daher ^oyetov) angeordnet

und geleitet. Der Umstand, dass das Rationale doppelt ist,

weist auf den zweifachen Xoyog hin; er ist einerseits Xoyog

uQocpoQixog, die in der Welterscheinung hervortretende gött-

liche Vernunft — JrjAwortg, Urim, Offenbarung; andererseits

Xoyog Evöidd^etog, die immanente göttliche Vernunft als Wahr-

heit, dXri^Ha, Thummim. Diess und nichts Anderes lehrt

Philo ausführlich in der angeführten Stelle und kürzer in der

Schrift „De monarchia" (p. 824).

430. Demnach wäre nach Philo das doppelte Quadrat

von Byssus, auf welchem die Edelsteine eingesetzt waren, als

Urim und Thummim zu fassen. ^^^)

Gewiss richtiger hat Josephus umgekehrt die Edelsteine

in ihrer Gesammtheit als Urim we Tliummim gefasst, die

zum Choschen, d. h. zum doppelten Byssusquadrat, hinzukom-

men; aber auch mit diesem zusammen das Rationale judicii

a) Der sonst sorgfältige Winer hat, wenigstens in der zweiten

Auflage des Realw., diesen Zusammenhang nicht gewürdigt.

329) Dass in Aegypten gewisse Justizbeaniten von hohem Range

ein Götterbild von Edelstein am Halse trugen, welches uk^&euc genannt

wurde, wie Aelian und Diodor von Sicilien (die Stellen giebt Winer,

Realw. II. S. 748) berichten, kann möglicher Weise auf die Uebersetzuiigs-

weise der LXX. Einfluss geübt haben; Philo aber konnte in keinem

Falle davon Anlass nehmen. Statuettchen in die Bursa des Rationale zu

verlegen, weil das gegen die ersten Grundsätze des Mosaismus Ver-

stössen hätte.
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(CODki^Dn Wn) ausmachen. Josepliiis, als ehemaliger Prie-

ster, muss in diesem Falle unser Vertrauen um so mehr in

Anspruch nehmen, da der Wortlaut der Schrift diese Auffas-

sung begünstigt. Die Urim und Thummim sind nach den

beiden oben angeführten Hauptstellen etwas zum Choschen

Hinzugefügtes (7^), nicht etwas in dasselbe Hineingeschobe-

nes (3 , oder Tjini^). Schon aus diesem Grunde muss jede

Erklärung, wonach die Urim und Thummim eine Art von

Amulet gewesen wären, das zwischen die beiden Blätter wie

in eine Tasche wäre geschoben worden, abgewiesen werden.

Weder Perlen (Clericus) noch ein Diamant (als dreizehnter

Edelstein, Epiphanius), noch das auf ein Pergamentblatt oder

Goldplättchen geschriebene Tetragrammaton (nlH'') kann mit

der Fassung der angeführten Bibelstellen ausgeglichen werden.

Was Houbigant annahm, dass eben die beiden Worte (^"ll^

D^Dm) Urim we Thummim zwischen den Edelsteinen oder

am Rande des Schildes angebracht, das fragliche Urim etc.

gewesen seien, Hesse sich allerdings mit den beiden angeführ-

ten Stellen vereinigen, in sofern hiemit etwas zu (7^^) dem

Schilde von aussen hinzugekommen wäre. Aber das Hinzu-

fügen einer Inschrift würde nicht durch |nJ ,,Hinsetzen"

ausgedrückt sein und ferner kann man sich den Zweck einer

solchen Inschrift nicht denken.

431. Für die Identität des Urim we Thummim mit den

zwölf Edelsteinen spricht der Umstand, dass bei der Beschrei-

bung des Brustschildes (Exod. 39.) die Edelsteine genannt

sind, ohne dass von Urim we Thummim die Rede wäre.

Umgekehrt ist in der Darstellung Levit. 8. nur von Urim die

Rede, während von den Edelsteinen geschwiegen wird. Soll

man nicht hieraus schliessen, dass eines für das andere ein-

treten könne? Wenn Exod. 28, 30. nach der Beschreibung

des Schildes, bei welcher die Edelsteine genannt sind, die

Aufforderung nachgeschickt wird: ,,Pones autem in rationali

judicii Doctrinam et Veritatem, quae erunt in pectore Aaron",
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SO wird damit eben nur eingeprägt, dass das Edelsteingeschmeide

bei dem Ornate sein müsse, so oft der Priester fungire. Statt

die Namen der Edelsteine zu wiederholen, wird ein Ausdruck

genommen, der sie insgesammt von zwei Seiten bezeichnen

konnte, theils als
,,
glänzende, leuchtende" (Qi'nl^^ heisst wört-

lich: Lichter, Feuer), theils als ,,
gediegene" (D^Drii integritates).

432. Diese Auffassung der Sache bahnt uns den Weg
zur Beleuchtung der Anwendung des Ephods zu Orakeln.

Dass man bei grossen Angelegenheiten vermittelst des Ephods

überhaupt und des Brustschildes insbesondere eine göttliche

Entscheidung suchte, ist gewiss. Die Mischnah (Tractat. Joma

C. VII. §.5) sagt: ,,Der Hohe Priester fungirt in acht Ornat-

stücken, der einfache Priester in vier, nämlich Alba, Hüftkleid,

Turban und Gürtel. Beim Hohen Priester kommt hinzu: das

Pectorale, das Ephod, Meil und das Diadem (V^IJ). In diesen

(Gewändern) wird ein Orakel begehrt und zwar durch Urim

und Thummim CQ^Dim Dn\N:} l^^b^W: )b^2)- Man be-

gehrt aber eine Antwort nur für den König, für das Syne-

drium und für die Gemeinde, wenn eine Noth vorhanden ist."

So sehen wir, dass für David und Saul das Ephod befragt

wurde. (1 Sam. 14, 18 ff. 28, 6. 30, 7. 8. 2 Sam. 2, 1.) Dar-

aus erklärt sich, wie der Athersatha, d. h. Serubabel, nach

dem Exile in einem zweifelhaften Falle, der die Priester an-

ging, eine provisorische Maassregel traf, bis ein Priester „mit

dem Urim und Thummim aufstünde". (Esra IL 63.)

lieber die Art und Weise der Erforschung des göttlichen

Willens ist Josephus zu hören. (Jos. Ant. 1. III. c. 8. §.9:

Sid yocQ %(üv dwÖExa Xid-cov ovg xavd (Tteqvov 6 «(»/te^jerg

svs^^af^itvovg tm 8(T(Tiqvrj (foqsl, vixrjv /ntXXovat nolsßFiv ttqoe-

fXTjVVEv 6 ^eog.) Er nimmt also an, dass zunächst in der

Frage über das Schicksal einer Schlacht, bei Kriegen der

Israeliten gegen Heiden ein Leuchten der Edelsteine den Sieg

angekündigt habe. Seit zweihundert Jahren, also seit der

Regierung der Hasmonäer, wäre dieser Glanz nicht mehr ge-
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sehen worden. Bei dieser einfachen Erklärung wird man

stehen bleiben müssen, wenn man hinzufügt, dass bei jeder

berechtigten Anfrage in einem gewissen Leuchten eine Zu-

stimmung erkannt wurde. Die Frage musste also so gestellt

sein, dass ein Ja oder Nein die Antwort gab. Wenn nach

dem Talmud einzelne ßabbinen der Ansicht waren, dass aus

den Buchstaben der Namen der Stämme sich die Antwort

leuchtend und hervorspringend zusammengesetzt habe, so ist

bereits ebenfalls im Talmud erwidert, dass in den Namen der

Stämme einzelne Buchstaben des Alphabets nicht vorkommen

(es fehlen die Buchstaben H CO 1» p). Es konnte hinzugefügt

werden, dass zu Antworten in vollständigen Sätzen mehr ge-

höre, als das blosse Hervortreten von zerstreuten Buchstaben.

(S. die Talmudstellen bei Braun, S. 623 f.)

Das Leuchten und Nichtleuchten, so einfach es ist, lässt

sich übrigens ohne Wunder nicht annehmen.

433. Bei dem grossen Werthe und der religiösen Bedeu-

tung dieses Ornates war es natürlich, dass seiner Aufbewah-

rung eine vorzügliche Sorge zugewendet wurde. Nach Mai-

monides (kele ha mikdasch 1. VIII) gab es im Tempel einen

eigenen Raum hiefür. Niemand wird diese Angabe bezweifeln.

Die Hasmonäer — zuerst Hyrkanus — bewahrten den

Ornat in der Baris (später Antonia). Herodes und Archelaus

massten sich das gleiche Recht an. (Jos. Antiq. XVIII. c. 4.

§. 3.) Als die Römer sich die Herrschaft aneigneten, hielten

sie das von Herodes ausgeübte Privilegium fest, so dass sich

der Hohepriester, wenn er fungiren wollte, an den Prokurator

oder seinen Stellvertreter in der Antonia wenden musste.

Natürlich wurde das Drückende und Entwürdigende dieser

Maassregel um so lebhafter empfunden, da der Commandant

der Antonia nur auf das Versöhnungsfest den Gebrauch des

Ornates gestattete. Vitellius*) machte sich dadurch beliebt,

a) Die Yerwaltung des Vitellius folgte unmittelbar auf jene von

Pontius Pilatus. S. Ger lach, die röm. Statthalter. S. 60 f.
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dass er den Gebrauch auf die drei Hauptfeste ausdehnte und

das Gewand ganz herausgab. (Das.)

Unter dem syrischen Präsidium des Cassius Longinus und

der Prokuratie des Fadus mussten die Priester den Ornat

wieder an die Kömer abgeben. Es wurde nun eine Gesandt-

schaft an den Kaiser Claudius geschickt, welche durch Ver-

wendung des Jüngern Agrippa ein Edikt erlangte, wodurch die

ehemalige Concession des Vitellius bestätigt und den Juden

der Ornat wieder überliefert wurde. (Jos. Antiq. XX. c. I.

§. 1 u. 2. Vgl. Ger lach, die röm. Statthalter in Syrien

und Judäa. S. 69.)

434. Hiedurch fällt, wie uns scheint, willkommenes Licht

auf den Bericht der Evangelisten über die Bekleidung Jesu

vor der Kreuzigung. Ohne es zu wissen und zu wollen,

schmückten ihn seine Feinde mit den Insignien des Hohen

Priesters. Im Prätorium, d. h. in der Burg Antonia, wo ohne

Zweifel verschiedene, nicht mehr gebrauchte Ephode waren,

legten ihm die Soldaten, in deren Obhut unter Pontius Pilatus

der Ornat des Hohen Priesters war, das Purpurgewand, d. h.

das Ephod, natürlich ohne den Edelsteinschmuck, an, in wel-

chem die hosmonäischen Könige sich bei festlichen Gelegen-

heiten gezeigt hatten.

Dieses Gewand wurde ihm bei der Ausführung nach

Calvaria wieder abgenommen, wie Matthäus und Markus be-

richten.

Als der Herr gekreuzigt worden war, vertheilten die Sol-

daten seine Gewandung, und zwar, wie Johannes sagt, in vier

Theile; den x''^^^^^ aber, welcher aus Einem Stücke gewebt

war, verloosten sie. Wie Christus zu einem so seltenen Klei-

dungsstücke gekommen, ist mehrfach erklärt worden; mir

scheint Lukas die einfachste Erklärung zu geben. Er berich-

tet, wie Herodes Christum mit einem Prachtgewande habe

bekleiden lassen. Wir wagen die Vermuthung, dass diese

sad^i\i XaixnQo. (Luk. 23, 11.), mit welcher Jesus in's Präto-
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riiim zurückkam und auch wahröcheinlich ausgeführt wurde,

ein abgelegtes Meil aus der hasmonäischen Zeit war.

VIII. Dienstordnung, Aemter und Rangstufen bei den Priestern

und Leviten.

435. Es war natürlich, dass sich der Priester- und Le-

vitenstand in Zeiten, da der Cultus noch nicht vollkommen

fixirt war, unregelmässig am Heiligthum einfand. Im Deu-

teronomiiim wird noch eine freie Betheiligung an den Functio-

nen beim Centralheiligthum vorausgesetzt. (Deut. XVIII. 6 ff.l

Auch unter Eli am Ende der Kichterperiode kann die Dienst-

ordnung noch nicht geregelt gewesen sein. (1 Sam. 2, 12 ff. 22.)

Der Dienst scheint da ständig von Einer Familie versehen

worden zu sein, wie unter Saul zu Nob. (1 Sam. 22, 11 ff.)

Es gehörte zu den Verdiensten Davids um die Keligion,

dass er sowohl die Priester-, als die Levitenfamilien musterte

und für sie einen festen Turnus bestimmte. Es fanden sich

im Ganzen 88,000 Leviten im Dienstesalter, d. h. über dreissig

Jahre alt. (1 Chron. 23, 3.) Davon wurden 24,000 für den

Tempeldienst, als Diakonen der Priester, aufgestellt. (Das.

Vers 4.) Diese nennt Josephus (Ant. XI. V. §. 1) hgodoidoi.

6000 wurden als Richter und Amtleute (CCOCti^i D"'"lCOii^,

YQaftfxatslg xal xQLtai) aufgestellt. (Das.) 4000 hatten die

Tempelmusik zu besorgen (leQoipakTai, Josephus 1. c). Weitere

4000 besorgten die Tempelwache (das sind die nvXwooi und

d-vQooQot des Josephus L c. und VII. 14. §.7). Es war natür-

lich, dass die letztern, wie die Tempelmusiker, immer in der

Nähe des Heiligthums blieben. Den 24,000 Leviten entsprachen

24 Priesterfamilien, wovon sechzehn auf die Linie Eleazars,

acht dagegen auf jene von Ithamar kamen. 1 Chron. 24, 4.

(Diviäit autem eis, hoc est filiis Eleazar, principes [Q^ii^^^^J

per familias sedecim et filiis Ithamar per familias et domos

suas octo.)

436. So entstanden 24 Gruppen von Priestern (und
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Leviten), welche der Reihe nach je eine Woche beim Altare

zu Jerusalem den Dienst hatten/)

Da aus dem Exile von den 24 Davidischen Ephemerien

nur vier zurückkehrten, nämlich Jedaiah, Harim, Paschur und

Immer (Esra II, 36 ff.), so konnten die übrigen zwanzig mit

dem frühern Namen nur dadurch fortgeführt werden, dass die

Namen der Zurückgebliebenen auf einzelne Priester oder ganze

Familien von den vier heimgekehrten Geschlechtern übertragen

wurden.^) (So Talmud Jerus. Taanith f. 68. col. 1. Vgl.

Lightfoot zu Luc. I. 5.) Diesem nach könnte Zacharias nicht

wirklich aus dem Geschlechte des Abiah sein, denn dieses ge-

hörte nicht zu den vier heimgekehrten. (Vgl. indess Nehem.

XII. 17.) '^) Josephus versichert, dass die von David durch-

geführte Eintheilung der Priester in 24 Ephemerien bis auf

seine Zeit sich erhalten habe. (Antiq. VII. c. XIV. §. 7.)

Die Reihe des Dienstes kam demnach — die grossen

Feste ausgenommen — des Jahres ungefähr zweimal an jede

Familie. Dass man für unvorhergesehene Fälle eine Reserve

einführte, war natürlich, wesshalb die vom Talmud gegebene

Notiz, in Jericho hätten sich ständig zwölf Ephemerien von

Priestern aufgehalten (bab. Taanith f. 27. a. , ebenfalls von

Lightfoot 1. c. angeführt), Glauben verdient. Daraus erläutert

sich das, was Christus in der Erzählung vom barmherzigen

Samaritan von dem vorübergehenden Priester und Leviten

b) Eine solche Gruppe hiess rrnT^Ii-'C, wörtlich: .,die Wache".

In der griechischen Version wird dieser Ausdruck mit cpvXnxij gegeben

(2 Chron. 7,0. 8,14. 35,2.). Im N.T. entspricht icp^fiSQm Luk. I. 5.8.

Josephus nennt diese Abtheilungen bald nca^iiu (Arch. VII. c. 14. §. 7),

bald i(pri^ueQig (das.). np'TiD, H'ip'^^nD hat denselben Sinn (1 Chron.

27, 1 ff,, 2 Chron. VIII. 14. 31, 2. 35, 4.).

c) Man denke an die Forterhaltung der Namen untergegangener

Bisthömer durch Creirung von Episcopi in partibus infidelium.

d) In der merkwürdigen Inschrift im sogenannten Jakobusgrab

erscheint die Familie Hezir, l^in "'J2»
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sagt. (Luc, X, 30 ff. Homo quidam descendebat ab Jerusalem

in Jericho.)

Die Zahl der Priester wird von Josephus in einer viel-

besprochenen Stelle (Contra Ap. IL §. 8. Tauchn. t. VI. p. 256)

auf 20,000 angegeben. Licet enira sint tribus quatuor sacer-

dotum, et harum tribuum singulae habeant hominum plus,

quam quinque millia, fit tarnen observatio particulariter per

dies certos. ^'^°)

437. Dass Priester irgend welches ehrbare Geschäft trei-

ben konnten, ist oben gesagt worden. Am natürlichsten war

es, dass sie sich mit Unterricht beschäftigten. Aus ihrer

Mitte und aus den Leviten nahm Josaphat die Männer, welche

das Volk in seinen religiösen (und bürgerlichen?) Pflichten

unterrichten und seine Angelegenheiten nach dem Gesetze

schlichten sollten. (2 Chron. XVII. 7 ff. XIX. 8 ff.) — Dass

ein Theil der Leviten mit dem Richteramte und mit andern

öffentlichen Aemtern (Q^^lCO^) regelmässig betraut waren,

haben wir gesehen.")

Ausserordentlich wäre es gewesen, wenn ein Priester nicht

nur Kriegsdienste geleistet, sondern als höherer Officier beim

Heeresdienste verblieben wäre. Man hat angenommen, dass

dieses bei Benajah, dem Sohne Jojada's, der Fall gewesen

sei. Ein Benajah war General der Leibwache Davids (der

Crethi und Plethi, 2 Sam. 8,18. 20,23. 1 Chron. 18, 17.)

und zeichnete sich durch ungewöhnliche persönliche Stärke

und Tapferkeit aus. (2 Sam. 23, 20.) Ob er aber identisch

sei mit dem Priester Benajah (1 Chron. XV. 23.), ist mehr

330) Der griechische Text ist hier verloren. Dass Josephus hier

vier Tribus aufführt, während er in der weiter oben angeführten Stelle

versichert, es bestünden die Davidischen 24 Ordnungen noch, kann nur

zur Bestätigung für die vom Talmud angegebene Ergänzung von zwanzig

Ephemerien sprechen.

a) Bei der Restauration des Tempels unter Josias waren Leviten

die Aufseher und Zahlmeister. 2 Chron. 34, 12 ff.



558 Sechster Abschnitt. Das Cultuspersonal.

als zweifelhaft, da seine Heimath Kabzeel keine Priester-

stadt war.

Zu den regelmässigen Aemtern gehörten jene, welche mit

dem Tempeldienste und der Verwaltung der priesterlichen Ein-

künfte zusammenhingen. Sehr natürlich war es, dass zu Zei-

ten, da hervorragende Priester das Vertrauen von Königen be-

sassen, die bedeutendsten Hofämter an sie verliehen wurden.

So kündet Isaias an, dass der Hohe Priester Eljakim, der

Sohn des Hilkia, so zu sagen der Major Domus des Davidi-

schen Hauses sein werde. (Is. 22, 21 ff.) Daraus wird es zu

erklären sein, dass Eljakim geradezu Palastpräfekt (1ti^^5

n"»?»"! i?J?)
genannt wird. (2 Kön. 19, 2.)

438. Nichts war ferner natürliclier, als dass für gewisse

Eventualitäten dem Hohen Priester ein Stellvertreter an die Seite

gestellt wurde. Einen solchen, als Sacerdos secundus, finden

wir neben dem Hohen Priester (Sacerdos primus, ti/^hn ]n3)

zur Zeit der Zerstörung des ersten Tempels. (Jerem. 52, 24.)

Im Hebräischen heisst dieser dem Hohen Priester zunächst

folgende Priester nJt£/?2n \rÖ- Dafür braucht das Targum

]Jp (Sagan), eine Bezeichnung, die in der Bibel selbst (s. die

Lexika) Beamte höhern Ranges bedeutet, später aber vor-

zugsweise für den Stellvertreter des Hohen Priesters gebraucht

wurde.

Nach dem Talmud Jerusalrai, Joma f. 41. col. 1., hatte

der Sagan fünf Geschäfte: 1) Er assistirte dem Hohen Priester

und sprach zu ihm (beim Segnen, oder andern liturgischen

Verrichtungen): Mein Herr, Hoher Priester, erhebe deine

Rechte. 2) Er erschien (bei Feierlichkeiten) zur Rechten des

Hohen Priesters, während der Präsident der Familie (ti^^'n

2^ n^D) zur Linken war. 3j Er fächelte ihm mit dem Suda-

rium. 4J Er hielt ihn bei der Rechten und führte ihn (die Stufen)

hinan. 5) Niemand konnte Hoher Priester werden, er wäre

denn zuvor Sagan gewesen. (Vgl. Buxtorf, lex. Talm. s. v. pD-)
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Mau sieht aus dieser Stelle, dass deu uächsteu Kang uach

dem Sagan der „Präsident der Familie" einnahm. Im Talmud

(Joma f. 37. a.) wird die Rangordnung der beiden Dignitäten

neben dem Hohen Priester durch die Art bestätigt, wie die

drei Engel dem Abraham erschienen wären, Michael in der

Mitte, Gabriel rechts, Raphael links. Es fragt sich, was für

ein Rang und welche Function durch ^^ fi'»^ ü^l i,Chef,

Präsident der Familie" bezeichnet sei. Levi (_Chald. AVörterb.

über die Targumim. 1866. S. 39) nimmt an, 3^^ ri"*!] sei

gleichbedeutend mit ^t^ r^^^i Synedrium. ,,Das Synedrium,

das ursprünglich ein priesterliches, aus Tempelherren bestehen-

des war, hatte die beiden Katholikin Q^^ n^3 *\D^1 wjD)

an der Spitze. . . . Als das Synedrium mehr eine weltliche

Behörde wurde, verwandelte man mit einiger Abänderung den

priesterlichen Titel j:iD in ^^^'^J und den Titel 3^^ n^3 '\^^1

in 1^1 ^*i'2 3^s." Die Unrichtigkeit dieser Auffassung er-

hellt aus mehreren Umständen. Es ist nicht nachzuweisen,

dass der Sagan in den Nasi übergegangen wäre; der Hohe

Priester selbst war zugleich Nasi, und ilim zur Seite war der

P"] rr^D t!/^"l tler zweite Präsident. Wir werden dabei

bleiben müssen, im ^^«t n^2 ti^^sl den Senior der hohen-

priesterlichen Familie zu erkennen, ohne Rücksicht auf seine

Stellung im Hohen Rath.

439. Seit dem Bestehen des Hohen Rathes musste natür-

lich derjenige Priester, welcher die erste Stelle nach dem

Präsidenten einnahm, ein grosses Ansehen haben. Die hie-

rarchische Rangordnung richtete sich indessen zunächst nach

den Tempelämtern; da gab es nun vor allem Scliatzmeister,

Kämmerer und Rentbeamte verschiedenen Ranges. Es war

natürlich, dass eigene Beamte die Einlieferung der Zehnten

und übrigen Abgaben beaufsiclitigten , andere die Geldkassen

controlirten , die Ausgaben und Einnahmen registrirten und

leiteten, die Schätze bewachten u. dgl. Auch mussten für die

Aufrechthaltung der Ordnung beim Dienst und für die oberste
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Controle der Tempelwache MaasRregeln getroffen sein, welche

ein bestimmtes Personal in Anspruch nahmen.

Bereits traf Ezechias schon erneuerte Anstalten zur ge-

nauen Einnahme, Bewahrung und Vertheilung der Einkünfte

des Klerus. Wir sehen da einen Oberbeamten (T'Jl^) als
• T

Rentmeister für Zehentgefälle u. dgl. und neben ihm seinen

Bruder als Assistenten (n^iti^p)^ 1 Chron. 31, 12. Unter bei-

den verschiedene Q'^'l^pD- Andere waren über die freiwilligen

Gaben (\"l'^^<n HIDI^ ?^) gesetzt, andere sorgten für die

rechte Vertheilung der Rationen. (S. das. bis Vers 21, Vgl.

Josephus Ant. 1. TX. c. 13. §. 3. Tauchn. t. II. p. 315.)

440. Die Rentmeister der spätem Epoche führen den

Namen p^^DID^^ (Amarkeliu), welchen in Ermangelung einer

richtigen Erklärung die Rabbiuen mit ^^ 1D „Herr von Allem"

nicht sehr glücklich glossirten.^') Der Name wird aus dem

Persischen erklärt werden müssen, etwa hemär-gir, Zahl-,

Rechnungsmeister, von hemär = X^Jj „computus, numerus,

mensura" im Pehlvi, ")i^D$^ (s. Vullers, lex. pers. II. p. 1470

und I. 121). Nach den Rabbinen wären (im zweiten Tempel)

sielren solcher Kämmerer aufgestellt gewesen, entsprechend den

sieben Vorrathskammern im Vorhofe. Unter ihnen wären drei

Schatzmeister gestanden C?^"]^]^), deren Geschäft es war, die

Weihgeschenke, die Tempelsteuer und Schatzungsgelder in

Empfang zu nehmen. Ueber all diesen wären zwei Ober-

beamte gestanden, die man — natürlich erst in der letzten

Zeit — Katholikin (^p vlflp)? xai^oXtxoC, hiess. Ueber diesen

stand der Vicehohepriester (Sagan), den Schluss bildete der

Hohe Priester auch in dieser ökonomischen Hierarchie. (S. die

Nachweise bei Buxtorf s.v. ?^7D*)D^^-) Levi (Wörterb. üb.

b) Sabbath jer. 10. c. 3. h''3T\ h)) *1D „Herr über alles". Hora

joth (13, a.) leitet das Wort her von n'?13 ^J^N „alles befehlend".



VIII. Dienstordng., Aemter u. Rangstufen bei d. Priestern u. Leviten. SßJ

lue Targuraim. I. S. 38) hat an der Buxtorfsehen Darstellung

nichts Wesentliches geändert.

Beim wirklichen Terapeldienste musste natürlich die Gruppe,

welche eben functionirte, einen Leitenden an der Spitze haben,

welcher den Gang der liturgischen Handlungen ordnete. Das

war n"lDI^Dn *\^^1 oder, wie der Talmud von Jerusalem

schreibt, HD^D ü^l (Horajoth f. 48. col. 2.). Auffallend

könnte es dort scheinen, dass dieser Priester dem ,,Präsidenten

der Familie" und den Markelin vorgeht. Sobald man aber

berücksichtigt, dass bei der liturgischen Function eine eigene

Rangordnung gilt, wird man es natürlich finden, dass ein

Priester, welcher an sich den Markelin und Gizbarim weit

nachstehen würde, im Tempel ihnen vorgeht.

441. An der nämlichen Stelle wird dem Priester, welcher

als Gesalbter des Krieges nDH/D n)ÜD bezeichnet wird,
T T ; • —

;

der Vorrang vor dem Chef einer Ephemerie eingeräumt und

damit hinlänglich ausgedrückt, welche hohe Würde die rab-

binische Tradition einem solchen Priester zuschrieb. Die hei-

lige Schrift giebt für die Aufstellung eines eigenen Feld-

priesters beim Entstehen eines Krieges in sofern einen Anhalts-

punkt, als Moses (Num. X. 9) nach der Anordnung über die

Handhabung der Posaunen (nilV''^") <lurch die Priester fol-

gende Anweisung giebt: „Und wenn ihr zur Schlacht ausziehet

in eurem Lande gegen einen Feind, der euch befehdet, so

sollet ihr mit den Posaunen einen Kriegslärm erregen, damit

ihr vor dem Ewigen eurem Gotte in Erinnerung kommet und

von euren Feinden gerettet werdet." Nach Deuter. 20, 2. war

es das Amt eines Priesters, vor der Schlacht die israelitischen

Krieger anzureden. Die Mischnah giebt Näheres (SotahC.Vin.

§. 1) über die Art dieser officiellen Feldpredigt. In der Rede,

welche König Abia vom Berge Semeron (D^ID^) aus hielt

(2 Chron. 13, 5 ff.), hebt er als Vorzug von Juda hervor:

Ergo in exercitu nostro dux Dens est et sacerdotes ejus, qui

Uaneber^, leli^'iüse AltertUümer der Bibel. 36
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clangunt tubis et resonant contra vos. Auch in den makkabäi-

schen Kämpfen kommen die „heiligen" Posaunen vor. (1 Makk.

16, 8. Vgl. 1 Makk. 3, 54.)

Bei einer so complicirten Verwaltung, wie die des Tempels

war, gab es natürlich eine nicht geringe Zahl untergeordneter

Dienste. Die Mischnah Tractat. Schekalim C. V zählt folgende

auf: „Hi praefecti fuerunt in Sanctuario. Johanuis fil. Pinchas

sigillorum fuit (custos). Achias libaminum. Matthias fil. Sa-

muelis sortium (n'iD"''^5n 7^)- Petachias turturum. . . . Ben

Achia (praefectus) fuit super aegrotos. Nechonias curam habuit

fontium et canalium. (Genauer: Machte die Canäle frei, wenn

sie verstopft waren, ^'TT'ti' IDIn-) Gebinai praeco erat. Ben

Gebher constitutus erat ad portas occludendas. Ben Bavi flagel-

lationi praeerat. Ben Arsa cymbalo. Hogrus Ben Levi canto-

ribus. Familia Garmo pisturae panum propositionum. Familia

Abthines praeparatioui suffitus. Eleasar (curam habuit) veli et

Pinchas vestimentorum." (üebers. v. Otho im prodromus zum

Lex. rabbin.)

442. Hier mag der Ort sein, auf die vielbesprochene

Frage einzugehen, welche Art von Würdenträger wir unter

den aQxi^^Q^k des neuen Testamentes zu denken haben. Es

werden ^^') drei Ansichten hierüber aufgezählt; nach der ersten,

die schon Maldonat, obwohl nicht ausschliesslich, vertritt (zu

Matth. 2, 4.) und die in neuerer Zeit von Patritius wieder auf-

genommen wurde, waren die Häupter der 24 Priesterklassen

darunter zu verstehen. Es ist hiegegen mit Recht bemerkt

worden*), dass diese nicht bleibend in Jerusalem waren und nir-

gends von ihnen etwas vorliegt, woraus zu schliesseu wäre, dass

331) In neuerer Zeit von Wich elh aus (Versuch eines ausführ-

lichen Commentars zur Leidensgeschichte. Königsb. 1862. S. 31 ff.) und

von Langen (die letzten Lebenistage Jesu. Freiburg 1864. S. 26 ff., 226 f.)

mit besonderer Sorgfalt behandelt,

a) Wichelhaus 1. c. S. 32.
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sie als Collegium irgend eine berathende, namentlich richterliche

Behörde gebildet hätten. Die zweite Ansicht, die sich schon

bei Chrysostomus (homil. 79 in Matth. Ed. Migne t. VIL p. 720)

u. A. findet, hat das für sich, dass zur Zeit der Verurtheilung

Chri-sti, vermöge des schnellen Wechsels in der höchsten Würde,

mehrere abgesetzte Hohe Priester dagewesen sein mögen.

Allein der Ausdruck kommt schon zur Zeit der Geburt Christi

(^Mattli, 2, 4.) vor. Damals kann es höchstens zwei abgesetzte

Hohe Priester gegeben haben. Lebte Simon der Sohn des

Boethos noch, so kann er nach seinem Sturze kaum in einem

Collegium gewesen sein, das Herodes befragte. (S. Jos. Ant.

XV. c. IX. 3. p. 771. Tauchn. IH. p. 365.) Derselbe Grund

gilt gegen die Ansicht von Bynäus und Wichelhaus, die eine

Modification der eben angeführten ist. Die dritte Ansicht ist

die von Maldonat bereits mit berücksichtigte, welche durch

Lightfoot (zu Matth. 2, 4.) eine gewichtige Unterstützung fand,

wonach die aQxiSQEig des Evangeliums jene Priester und Le-

viten waren, die im Synedrium Sitz und Stimme hatten. Hie-

mit sind jedoch die Erklärungsversuche nicht erschöpft, Sel-

denus (de successioue in Pontificatum, Lond. 1636. p. 187 f.)

bemerkt, dass auch solche Priester, welche durch ein weltliches

Amt sich vor dem einfachen Priester auszeichneten, diesen

Titel erhalten konnten. Noch näher lag es — und das wäre

eine fünfte, oder, wenn die von Wichelhaus als selbständige

betrachtet wird, eine sechste Erklärung, — unter uQXf'^Qf^^i

auch solche Priester zu verstehen, welche eines von den oben

angeführten Tempelämtern verwalteten. Dass in der letzten

Zeit im Kreise der Priester mitunter kleinliche Bestrebungen

des Ehrgeizes hervortraten (s. Antiq. XX. 9. 6.), ist durch

Josephus und die talmudischen Nachrichten hinlänglich ver-

bürgt. Nichts war natürlicher, als dass irgend welche Aus-

zeichnung in der Stellung in einem glänzenden Namen hervor-

trat. Die hebräischen und überhaupt einheimischen Bezeich-

nungen dienten hier weniger gut, als die griechische: «Vx*^-

36*
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pfivc.^^*) Jeder, der ein Tempelamt, eine Stelle im Synedrium,

oder ein weltliches Amt verwaltete, rechnete sich zum höhern

Klerus, zu den aQxisQetg; die grosse Mehrzahl der anderen

Priester bildeten die IsQsTg.

443. Es überrascht uns nicht zu sehen, wie unter dem

Prokurator Felix zwischen den dgxi'^Qsk und IsQHg ein Streit

ausbrach, bei welchem die erstem, als Tnliaber der Gewalt,

den Sieg davon trugen (Antiq. XX. c. 8. 8. Tauchn. IV. p. 297.)

Passen wir alles, was über die aQxtEqslg bei Josephus

und im Evangelium vorliegt, zusammen, so möchte folgende

Erklärung der Wahrheit am nächsten kommen. 1) Ausser den

wirklichen und abgetretenen Hohen Priestern führten diejenigen

den Titel dQ/isQsig, welche Mitglieder des Synedriums waren.

Diese Ausdehnung des Namens dgxt^Qflg scheint die früheste

zu sein und ist jedenfalls auf Matth. 2, 4. anzuwenden. 2) Da

nach ausdrücklicher Angabe des Josephus (Antiq. XX. 10. 5.)

nach dem Tode des Archelaus die Hohen Priester — unter

römischer Controle — die ganze Justiz und Verwaltung in

ihrer Hand hatten, war es natürlich, dass die priesterlichen

Tempelbeamten, auch wenn sie nicht Beisitzer des Synedriums

waren, doch zu Berathungen zusammentreten konnten, welche

einen amtlichen Charakter hatten.

444. Das war ein neuer Zustand der Dinge, welcher ge-

rade diese Periode auszeichnete. Darum ist die Anwendung

des Namens duxi^Qdg ein Wahrzeichen der Aechtheit der

Evangelien. Man kann sich nicht denken, wie eine spätere

Reconstruction der Zeit Jesu dazu gekommen wäre, die aQxiB-

(jsTg in der Weise thätig sein zu lassen, wie wir es im Evan-

gelium finden. '*'^'*)

332) Man vergesse niclit, daäs die ägyptische PricBterschaft den

Titel von d^;(ieQ£Ts auf der Inschrift von Rosette und der kürzlich ent-

deckten von Tanis hervortreten läSst. Rosettan. 1. (ed. Müller,

fragm. I. append. p. 1); Tan it. (ed. Reinisch) 1. 3. 73.

333j Auf keinen Fall ist hier ein Grund, die geschichtliche Treue
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445. Die Dienste im Tempel waren zum Theil in ge-

wissen Familien erblich. Dabei bildete sich natürlich ein

gewisser Geist der Abgeschlossenheit aus, von welchem wir ein-

zelne Proben haben. Das Amt der D^II^I^ oder Thürhüter.

welche an 21 Plätzen des Tempels eine Art Sicherheitswache

zu halten hatten (Middoth 1. 1.), war streng von jenem der

Sänger (D''"n"nti^D) geschieden, deren Chor nie unter zwölf

Personen stark sein durfte. (Erachin 11. 6. Succah V. 5. Vgl.

Tamid VII. 3.) Sie durften ihre Functionen nicht vertauschen.

Als einst E. Josue B. Schananjah, der zu den Tempelsängern

gehörte, dem Thürhüter Johanan B. Gudgada helfen wollte,

wies ihn dieser zurück, obwohl das Amt des Letztern geringer

war, als das des Erstem. ^) (Erachin 11.)

IX. Abgaben an die Priester, die Leviten nnd den Tempel.

446. I. Die Erstlings fruchte. Unter den Abgaben,

welche der Klerus zu beziehen hatte, stehen die Erstlings-

früchte (Q^n^^S) oben an. Jeder Landwirth, Guts- oder

Gartenbesitzer musste eine gewisse Anzahl der ersten Früchte,

welche auf seinem Boden reiften, zur Darbringung am Heilig-

thum absondern. Diese Pflicht bezog sich auf die im. Deute-

ronomium (K. VIII. 8) genannten Früchte: Weizen, Gerste,

Trauben, Feigen, Granatäpfel, Oliven, wozu auch Honig kam.

Die Praxis nahm noch Limonien hinzu.

Die Ausscheidung einer gewissen Zahl dieser Fruchtarten

für die Darbringung geschah sicher immer in ähnlicher Art,

wie die Mischnah sie vorschreibt: ,,Die Erstlinge werden in

folgender Art abgesondert : Wenn Jemand auf sein Feld gehet

der Evangelien zu beanstanden. Vgl. Grünebaum I.e. S. 157; „Nicht

unbeachtet kann auch bleiben, dass bei der Anklage immer von Hohen-

priestern die Rede ist, in der Mehrzahl, während es geschichtlich fest-

steht, dass es zu keiner Zeit mehr als Einen Hohen Priester gab."

a) Vgl. Literaturbl. des Orients. 1845. Nr. 42.
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und siehet daselbst die ersten Feigen, Weintrauben, oder

Granatäpfel, wenn sie anfangen zeitig zu werden, so bindet er

sie mit einer Binse OD.ID) i^^d spricht : Siehe das sind Erst-

linge." (Biccurim C. III. 1.)

Wer nahe bei Jerusalem Avohnte, brachte die genannten

Obstgattungen, namentlich Weintrauben und Feigen, frisch;

die Fernerwohnenden brachten sie getrocknet, (Das. §. 3.")

Die Verpflichtung, diese Abgabe zu bringen, wird sich

hinsichtlich ihrer lokalen Ausdehnung nach der Norm gerichtet

haben, welche Maimonides (Jad chasakah, Trumah C. I. §.1)

so ausspricht: „Die Habe und die Zehenten sind nach dem

Wortlaute des Gesetzes Mosis nur für das Land Israel ver-

pflichtend. ... Die Propheten haben bestimmt, dass man sie

auch im Lande Sinear (Mesopotamien) bringe, weil dasselbe

an das Land Israel anstosst und viele Israeliten dort ihren

Aufenthalt haben. Die ersten Schriftgelehrten (''DiDnu

D''.D1^^5*in)5 d. h. jene, die unmittelbar nach dem Exile leb-

ten, haben bestimmt, dass man sie auch in Aegypten, Ammo-

nitis und Moabitis bringe, weil diese Länder rings um das

Land Israel her liegen."*')

Aus Josephus geht hervor, dass die jüdischen Colonien

von Kleinasien und Cyrene in den letzten Zeiten des Bestandes

des Tempels xQW"^^ *£(>« iia,ch Jerusalem einzuschicken pfleg-

ten. (Antiq. XVI. 6. §. 1 — 7.) Von Ephesus werden diese

„heiligen Güter" genauer als dnaqx<^(' bestimmt, was die

Uebersetzung von ,,bikkurim", aber auch von ,,trumoth", oder

zunächst von n^t^/^*! sein kann. Die Mischnah bemerkt, dass

unter rT^t^/^^l sowohl bikkurim als trumah verstanden werde.

(Trumah C. III. §. 7.) An die den Ephesiern zugesendete

Weisung des Augustus, die Juden an der Ablieferung der ge-

setzlichen Weihegaben nicht zu hindern, erinnert Philo in

seiner Schrift „De legatione ad Cajum" (ed. Turnebus. Francf.

b) Vgl. über das Ostjordanland Mischnah, Biccurim I. §. 10.
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1691. p. 1096). In derselben Schrift hebt er auch hervor,

wie unter Augustus die römischen Juden ungestört das für

die dnagxai trefiende heilige Geld nach Jerusalem senden

konnten, (Das. S. 1014.) Hier möchte wohl XQW"^" ^*?"

keine andere Bedeutung haben, als die einer Schätzungssumme

für gottgeweihte Oblationen. ^^^)

447. Ueber die Art und Weise, Avie die Erstlingsfrüchte

in Palästina dargebracht werden sollten, findet sich schon im

Deuteronomium (26, 1 ff.) eine Vorschrift, welche die Haupt-

momente des Ceremoniells bestimmt und namentlich das Gebet

formulirt, welches bei der Darbringung im Tempel zu verrich-

ten sei. Es war natürlich, dass diese Grundzüge weiter aus-

geführt wurden. Die Misclmah ergänzt das Ritual in folgen-

der Art.

Die Zeit der Darbringung war durch das Pfingstfest in

sofern bestimmt, als die Erstlingsbrote, welche wesentlich zur

Feier des Pfingstfestes gehörten (0^*1122 Cnb, Lev. 23, 20.),

eine Art von öffentlicher Initiation jeder Art von Erstlings-

opfern waren. Pfingsten hiess geradezu Tag der Erstlinge.

(Qni22~ ü1\ Num. 28, 126.) Von da an bis zum Laub-

hüttenfest war die Zeit der Darbringung. (Biccurim I. §. 10.)

Es herrschte dabei nach der Schilderung der Mischnah

eine gute Ordnung. Es gab gewisse Städte und Flecken, die

als Versammlungsstationen für einen gewissen Bezirk galten.

(Biccurim III. §. 4.) Hier sammelten sich die Leute der Um-

gegend, brachten die Nacht — die immer in den Sommer

fiel — auf offener Strasse zu und zogen vereinigt nach Jeru-

salem. Nicht ferne von Jerusalem wurde der Zug geordnet,

eine gewisse Anzahl von Körben mit schönem Obst gefüllt

und ein Opferthier mit vergoldeten Hörnern und einem Oliven-

334) Dieses Moment bebt schon Winer (s. v. Erstlinge) hervor:

„Man scheint in den entfernten Ländern die Erstlinge zu Gelde gemacht

und an den Tempel eingesendet zu haben. Philo II. 578."
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kränz, vor dem Zuge hergeführt. Ansehnliche Züge wurden

von der Priesterseh aft feierlich abgeholt und in Prozession in

den Tempel begleitet. Bei bedeutenden Zügen schlössen die

Handwerker ihre Buden. Der einzelne Hausvater trug den

Korb selbst in den Tempel; reiche Männer hatten sehr kost-

bare Körbe. (Das. §. 8.) Es wird von König Agrippa ge-

rühmt, dass er seine Erstlinge persönlich in einem Korbe im

Tempel dem Priester übergeben habe. (Biccurim HI. §. 4.)

Die weitern Details, namentlich über die Hersagung der

in Deuter. 26. vorgeschriebenen Formel, sehe man im Tr.

Biccurim.

448. H. Die Erstlingsoblation Trumah. Die Dar-

bringung der Erstlinge war mehr symbolisch, als steuerartig.

Die schöne Formel, welche in Deuter. 26. vorgeschrieben ist,

sprach den Glauben an die Oberhoheit Gottes aus , als dessen

Lehenträger sich der einzelne Israelit bekannte. Die Abgabe

selbst war mehr eine schöne Widmung, als ein reeller Bei-

trag zur Sustentation des Klerus. Da nun die Schrift im

Allgemeinen die Darbringung von Erstlingen (ri^ti75^"1) und

von ausgehobenen Oblationen (HlDTin) angeordnet hatte, so

bildete der nachexilische Usus ein Gesetz aus, welches dem

Grundbesitzer eine schwere Last auflegte. Er musste von

allen essbaren Erzeugnissen einen Theil absondern und als

Trumah den Priestern bringen.

Der Name n^^Tin (von D''*'n „heben") bezeichnet wie

im Allgemeinen „Hebung, Hebe", so insbesondere die Aus-

hebung eines gewissen Theiles von Erzeugnissen, Gütern zu

religiösen Zwecken. So baute Moses die Stiftshütte und ihren

Zubehör aus einer nOnn. (Exod. 25, 2. 3. 30, 13. 14. 15.)

Die pharisäische Gesetzgebung des nachexilischen Zeit-

alters hat denselben Namen auf eine Abgabe angewendet, für

deren Begründung man die Stelle Deuter. 18, 25 ff. anführte.

Man nannte das „die grosse Hebe" (nbl"";:') nOTin)-
Ehe irgend eine andere Abgabe vom Ertrage des Bodens
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weggenommen wurde fdie Biccurim ausgenommen!, musste

zum Besten der Priester ein Theil ausgesondert werden. (Tru-

mah III. §. 6.) Es galt der Grundsatz: Ein schönes Auge

(ein Grossmüthiger) giebt 1 von 40 ; ein mittelmässiges 1 von

50, ein böses Auge (ein Geiziger) 1 von 60. Nach der Schule

Schammais giebt ein schönes Auge 1 von 30. ( Trumah IV. §. 3.1

449. Zu dieser Abgabe wurden nicht nur jene sieben

Fruchtgattungen genommen, welche als Erstlinge gebracht

wurden, sondern auch verschiedene andere, z. B. verschiedene

Gemiisearten ; auch Zwiebeln, Gurken, Melonen (Trumah II.

§. 5. III. §. 1), Tiltan Qr^H > foenum graecum, r*]/<c, Bocks-

horn, s. Oken, Botanik III. S. 1637; Trumah X. §.5).

Niemand durfte etwas von jenen Früchten und Esswaaren

geniessen, welche als Trumah den Priestern gehörten.

Es war Regel, dass derjenige, welcher aus Irrthura, oder

unter Umständen, welche irgend eine Entschuldigung nahe

legten , von der ,,Hebe" ass, diese und den fünften Theil dar-

über ersetzen musste. (Trumah VI. §. 1 u. 3.)

Der überlegte Genuss von Geheiligtem, d. h. von jeder

Art von Oblation an den Tempel, gehörte zu den schwersten

Verbrechen. (S. Traktat Crithut I. 1 u. weiter.) Aus der Strenge

der Theorie über solche Schuld einerseits und den unvermeid-

lichen Verwickelungen im Leben andererseits erbaute sich jenes

Lab3Tinth von casuistischen Bestimmungen, wovon die Mischnah

voll ist. — Der Klerus bezog aus diesen Trumoth beträcht-

liche Einkünfte, doch weit mehr aus der Abgabe der Erst-

geburten.

450. III. Erstgeburten (HilIDl^)- Das Gesetz schrieb

vor, dass alle Erstgeburt und zwar von Menschen und Thieren

Gott geheiligt sein soll. (Exod. 13, 2. 15.) Daraus ergaben

sich drei Gattungen von Abgaben.

1) Von reinen Thieren, d. h. solchen, die geopfert werden

konnten, musste die männliche Erstgeburt zum Tempel ge-

bracht und als Friedopfer verwendet werden, d. h. das Fett
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kam auf den Altar, Brust- und Schulterstücke erhielt der

Priester, das Fleisch konnte am Heiligthum von der Familie

des Darbringers genossen werden. (Num. 18, 17. Deuter. 15,

19 f. Vgl. Levit. 27, 26 flf.)

Wenn ein solches Thier einen Fehler hatte, gehörte es

ganz allein dem Priester, oder wurde ausgelöst. Die Erst-

geburten mussten vom Eigenthümer über einen Monat ge-

pflegt werden, ehe sie in den Tempel gebracht wurden. (Be-

choroth IV. 1.)

Die Bestimmung darüber, ob ein Thier fehlerhaft sei

oder nicht, hatte sich . nach gewissen Eegeln zu richten,

die man im Traktat Bechoroth zum Theil aufgezeichnet findet.

Dass hiebei nicht selten Unterschleif getrieben wurde, sieht

man daselbst unter anderem aus folgender Bestimmung: (IV. 7.)

,,Von einem Priester, der verdächtig ist wegen der Erstgeburt.

d. h. dass er ohne Grund, aus Eigennutz sie für untauglich

zum Opfer erkläre, kauft man kein Kohfleisch und keine un-

gegerbten Häute."

451. 2) Die Erstgeburt von unreinen Thieren, wie Eseln,

Kameelen wurde nach einem fixirten SchätzAingspreise aus-

gelöst. (Num. 18, 15. Levit. 27, 27.)

Für den Fall, dass ein solches Thier krüppelhaft war,

wäre nun der Schaden für den Landwirth gar zu gross ge-

wesen. Daher war es eine Aveise Verfügung, dass das Erst-

geborene von unreinen Thieren getödtet werden konnte (Exod.

13.). Die Mischnah gestattet, einem solchen Thier das Genick

zu brechen und es zu begraben. (Exod. XIII. 13. und Becho-

roth I. §. 7.)

Der Preis der Lösung war um ein Fünftel über den

Schätzungswerth des Thieres; für das Erstgeborene vom Esel

konnte ein Lamm gebracht werden. (Exod. 13, 13.) Das war

also eine bedeutende Einnahme.

452. 3) Einträglicher war indess die Lösung der mensch-

lichen Erstgeburt männlichen Geschlechtes. Das Gesetz geht
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von dem Grundsätze aus, dass eigentlich jeder Erstgeborene

Priester sei. Um nun die priesterlichen Functionen dem Stamme

Levi rechtmässig überlassen zu können, mussten die Eltern ihren

Erstgebornen loskaufen. „Jeden erstgebornen Menschen von dei-

nen Söhnen löse aus durch Geld." (Exod. 13, 13. Num. 8, 17 f.)

An der letztern Stelle ist genau festgesetzt, dass der Löse-

preis fünf Siklen des Heiligthums betragen soll. Die Mischnah

(Bechoroth VIIL 7.) bestimmt, dass die fünf Sela (D^^^p),

welche liiebei zu entrichten seien, nach tyrischem Gewichte

bestimmt werden O"!*!^ nJDIl)- Bartenora erläutert, dass ein

Siklos unter dem ersten Tempel 320 Gran, genauer Gersten-

körner, unter dem zweiten aber 384 Gran gehabt habe. Fünf

Sela oder Sikli seien demnach 1920 Gran (t^DH IJ^lJD^n

n^Ji:^D nniy^ Qn^i m^D bi ^b^ ^p^D a^vbo

ppTiÜ HDD bZ^)' Man wird demnach den Lösepreis zu

6 fl. 45 kr., also nahezu auf 4 preuss. Thaler festsetzen können.

In dem von Lukas II. 21 if, erzählten Falle, der Christus

betraf, gehört hieher nur das: Ut sisterent eum Domino. Die

Darbringung des Opfers bezog sich auf die Reinigungspflicht

der Mutter. (Vgl. den Abschnitt von den Sündopfern.)

Es ist klar, dass hierin eine sehr bedeutende Abgabe an

die Priester bestand. Weit geringer und mehr symbolischer

Natur war die folgende Oblation.

453. IV. Die Ghali ah (n^n). So nannte man einen

Theil vom Brotteige, den man für den Altar absonderte. Die

Verpflichtung zu dieser Art von Oblation beruht auf dem all-

gemeinen Grundsatze, dass alles Erste dem Herrn geweiht

werden müsse. Die gesetzliche Grundlage für diese Leistung

findet sich Num. XV. 18 f. Natürlich musste die Schule näher

bestimmen, von welchen Getreidearten die Challah zu geben

sei; es wurden fünf benannt: Weizen, Gerste, Vesen oder

Dinkel (J>DDD), Hafer (^^Vi^ pi^l^ti') i^rid Roggen (JlD^t^)-

(Challah I. 1.) Das Maass der Challah ist der 24. Theil des
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Teiges (das. IT. §. 7). Dieser Anbruch musste den Priestern

abgegeben werden. {Tovg re netTovrag tov altov xai aqto-

noiov^BvoiK tcüv nsfifidtcov avTotg rtva xoQrjysTv sagt Josephus

Ant. IV. c. 4. §. 4.) Calmet nimmt an, dass man ihn den

Priestern oder Leviten in der nächsten Priester-, oder Leviten-

stadt habe bringen müssen und wenn das nicht möglich war,

so verbrannte man die Teigabsonderung. Diction. s. v. Pre-

mices. Das stimmt mit den jüdischen Angaben überein, ob-

wohl sie etwas unklar in diesem Punkte sind. Die Mischnah

theilt uns mit, dass die Pflicht der Einsendung dieser Angabe

sich nach folgenden Raj-ons verschieden gestaltet habe. Im

ganzen Lande Israel bis Achzib Q05^ bei Acco) gab man

eine einfache Challah. Von Achzib bis an den Euphrat und

bis Amanah (H^D^, wonmter nicht der Fluss Chrysorrhoas

bei Damaskus, sondern ein Gebirg oder eine Gegend nördlich

von Tripolis gemeint ist, s. Schwarz, das heil. Land. S. 6)

sondert man eine doppelte Challah ab, wovon die eine an Ort

und Stelle verbrannt, die andere den Priestern zum Genüsse

überlassen wird. Die erstere muss ein bestimmtes Maass haben.

Vom Euphrat einerseits und Amanah andererseits weiter hin-

aus brauchte die erste kein bestimmtes Maass zu haben. (Tr.

Challah IV. §. 8.) Anderwärts sagt die Mischnah (Challah

IV. §. 20), es wäre bis von Alexandria eine Challah (nach

Jerusalem?) gebracht worden, aber man habe sie nicht ange-

nommen; ebenso habe man einen gewissen Nitthai {*>ir)^) von

Thekoa abgewiesen, der Challah aus Bitter ("in''D) gebracht

habe. Dieser Fall ist um so belehrender, wenn dieses Bitter

das bekannte Bittir westlich von Bethlehem ist, welches nur

drei geringe Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Die Nicht-

annahme der Challah in Jerusalem mag demnach andeuten,

dass diese Oblation den nächsten Leviten oder Priestern zu

bringen sei. Aus Philo •''^) sehen wir, was wohl selbstver-

335) Aus Philo (de praemiis siicerdotum et honoribus. ed. Francof.
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stäDdlich wäre, dass man dem Priester den Abhub nicht in

Form eines Teiges brachte, sondern als ausgebackenes Brot,

oder fertigen Kuchen.

454. V. Zehnten (ninb'P??). Viel bedeutender als diese

Oblation, welche nur eine Art von religiösem Zierrath im All-

tagsleben war, sind die Zelmten. Es gab vier Arten derselben.

1) Zunächst hatte jeder Landwirth vom ganzen Ertrag der

Aecker und des Stalles den zehnten Theil der nächst gelegenen

Levitenstation zu übergeben. Das nannte man den ersten

Zehnten
(J^i:;^^") l^uVi^)- 2") Von dieser Abgabe hatten die

Leviten den zehnten theil an die Priester abzuliefern. Das

war der „Zehent vom Zehnten" ("l'^y^H p T^^VP)- 3) Von

dem, was dem Landwirth nach der Absonderung der Erstlinge,

der Trumah und des ersten Zehentes übrig blieb, hatte er

den zehnten Theil jährlich zu Opfermahlzeiten am Tempel zu

verwenden. Das nannte man den „zweiten Zehent" ("iti/I^D

'^2\D)- 4) Jedes dritte Jahr sollte ein weiteres Zehntel des

Ertrages für Arme, Waisen, Wittwen zu Mahlzeiten verwendet

werden, bei welchen insbesondere die Leviten zu berücksich-

tigen waren. Das war Sexdi^j zgirri, oder der Armenzehnte:

Ehe wir auf eine Erläuterung über die einzelnen Arten

von Zehent eingehen, sei im Allgemeinen daran erinnert, dass

eine ähnliche Abgabe auch bei andern alten Völkern vorkommt.

Der doppelte Zehent, d. h. das Fünftel, was von allen Erzeug-

nissen nach Genes. 47 in Aegypteu an den König abzugeben

war, gehört weniger hieher, wohl aber der Zehnte, den die

Phönizier dem Melkarth (Herkules) , oder dessen Priester zu

widmen pflegten. (S. Movers, Phönizier IL S. 547.) Selbst

die Colonien entrichteten den Zehnten von allen Einkünften

p. 830) sehen wir nur soviel, dass die Priester die Challa erhielten:

KeXsvec yd^ rovs aiTonoiovfi«; und nuyjos ariurog xui (pv^ü^uaios
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an das Heiligthum des Herakles in Tyrus (ders. III. S. 51).

Auch von der Kriegsbeute wurde der zehnte Theil als ge-

heiligter Tribut an den Tempel des tyrischen Melkarth einge-

schickt. (Das. S. 54.)

In Athen hatte der Zeheut sowohl als Leistung an das

Staatsoberhaupt, wie als Tribut an die Tempel, eine sehr um-

fassende Ausbildung erhalten. (S. darüber Aug. Böckh, die

Staatshaushaltung der Athener. Berl. 1817. I. Bd. S. 350 ff.)

Der Tempel der Athener auf der Akropolis bezog unter an-

derem den zehnten Theil der Beute und der eingezogenen

Güter (das. S. 173).") Die Römer kannten ebenfalls neben

einem Staatszehnten, den z. B. die Pächter von römischen

Feldern in der Provinz geben mussten (Cic. Verr. III. 26.),

einen Zehent, der den Tempeln zukam.

455. In der heiligen Schrift erscheint der Zehent zuerst

in dem (Genes. XIV. 20. erzählten) Falle der Abgabe des

zehnten Theiles der Beute von -Abraham au Melchisedek.

Im mosaischen Gesetze wurde der Zehent als ein Haupt-

mittel der Erhaltung des Klerus betrachtet und näher be-

stimmt, doch nicht so genau , dass nicht der allmälige Ge-

brauch und die daraus erwachsene Gesetzgebung Manches zu

ergänzen gehabt hätten.

Deutlich ist (Num. 18, 21. Levit, 27, 30 f.) ausgesprochen,

dass von den Früchten des Bodens, von Getreide und Obst,

wie von Rindern und Schafen der zehnte Theil an die Leviten

abgegeben werden solle. Statt der Naturalabgabe konnte für

Getreide und Obst der Schätzungspreis und ein Fünftel dar-

über gegeben werden. (Levit. 27, 31.) Beim Thierzehent

merkt das Gesetz (Levit. 27, 33.) ausdrücklich an, es soll

weder gutes, noch schlechtes ausgewählt werden und kein

a) Vgl. Callimachi Epigrammata, ed. Tauchn. p. 252. Nr. 4U: Kai

jp xatoj &vy(tTQi TU düi^a Tif^6(ffjjuos el'aaro ruiv xeodetoi' d

e

xnrsv-

fiaru, xcu yuQ ft»!««^' ovzws.
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Ersatz zulässig sein. Um eine egoistische Auswahl auszu-

schliesseii, wurde das von Mischnah Bechoroth IX. 7. vorge-

schriebene Verfahren angewendet.

Die nachexilische Observanz dehnte die mosaische Be-

stimmung, welche offenbar auf die Hauptfrüchte ging, so weit

aus, dass der Kleinzeheut auch Anis und Coriander u. dgl.

umfasste. (Mischnah Maasroth IV. 5. Vgl. das ganze III. Cap.,

dann I. 1.) ,, Alles was essbar ist, alles was man bewacht

(d. h. als Gartenpflanzung betrachtet), und aus der Erde wächst,

muss verzehntet werden." Daraus erläutert sich die Rüge

Christi (Matth. 23, 23.): „Wehe euch, ihr Schriftgelehrten

und Pharisäer, die ihr die Krauseraünze, Anis und Kümmel

verzehntet, aber das Wichtigere des Gesetzes, die Gerechtigkeit,

die Barmherzigkeit und den Glauben vernachlässigt. (Hdvoaiiog

wird die in Schebiith C. VII. §. 1 erwähnte Dendenah sein,

die wieder mit ninja'h identisch sein wird. Neuarabisch cLäjü.

S. Bochthor, s. v. Menthe.)

456. Von diesem ersten Zehent hatten die Leviten den

zehnten Theil an die Priester zu bringen. Das wird ein Hebe-

opfer dem Herrn genannt (n*n^ nClIH) und Zehent vom

Zehent (T^J^rDu JD IW^D). Num.'l8,'26.

Selbstverständlich mussten zur Aufnahme dieser Abgabe

am Tempel Vorrichtungen getroffen sein. Es wird von Ezechias

gerühmt, dass er nicht nur das Volk zur genauen Erfüllung

der Zehentpflicht aufgemuntert (2 Chron. 31, 4 ff.), sondern

auch Speicher (HlIDt^t^) ^^i' Aufnahme des Ueberflusses ge-

baut habe. Im zweiten Tempel werden diese Hl^tL^^ bei Ne-

hem. X. 39. 1^.**|^5r| n''3 genannt.

457. Die Vorschrift über den zweiten Zehent ("It^/J/D

^Jlli;) . findet sich Deuter. 14, 23 ff. Es ist auffallend, wie

man (und noch in neuester Zeit 1861 Knobel zu Deuter. 14.)

einen Widerspruch in dieser Verfügung mit dem in Levitikus

und Numeri gegebenen Zehentgesetz finden konnte. Es ist ja

durch die Verfügung über den zweiten Zehent nichts wesent--
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lieh von frühern Bestimmungen Abweichendes aufgestellt. Dort

wai' vorgeschrieben, dass der Israelit dreimal am Centralheilig-

thum erscheinen soll. (Exod. 23, 14. 17. u. s. w.) Hier im

Deuteronomium wird nur der Aufwand näher bestimmt, wel-

cher hiebei normal gemacht werden soll.

Eher könnte man die Bestimmung über den dritten Zehent

als etwas den frühern Zehentgesetzen Fremdes betrachten.

458. Im Deuter. XIV. 28. 20. wird befohlen, jedes dritte

Jahr den zehnten Theil des Ertrages mit dem Leviten, dem

Fremdling und dem Armen zu theilen. Wir finden im Buche

Tobias (I. 8.) unter den Zeichen der vorzüglichen Frömmig-

keit des Tobias aufgeführt, dass er nicht nur den ersten und

zweiten, sondern auch den dritten Zehent {tilv to<.tijv dexdri^v)

„Denen gegeben, welchen er zukam''. Flavius Josephus (Autiq.

IV. 8, 22.) sagt vom Gesetzgeber: Talg ötxäxan; 6valv ag

etovg hxdüTov ngosTnov veXeiv ti^v fiev zolg ^eviTuig, Tr^v

d'itiqav tiqoc trwjftöC, iqCii\v ngog avtai^ xatd to kio^ tqC-

TOP av(.i(fkQbiv tig diavif.u]OLV tm' anavi^ovruiv, yvvai^C ts X'r

qavq xal Jiäaiv oqcfavoiq.

459. VI. Im spätem Judenthum hat sich eine complicirte

Theorie über das Schlachten der Thiere, deren Fleisch gesetz-

lich geniessbar sein sollte, ausgebildet, wie wir oben §. 375

sahen. Man hat sich dabei auf Deuter. 18, 3. berufen: ,.Das

soll das Recht der Priester vom Volke sein, von denen, die

ein Schlachtthier schlachten, sei es Stier oder Schaf, so giebt

man dem Priester das Armstück, die Kinnlade und den Magen."

{ßgaxiova xal xä aiayovia xal lo r^yvaTQOV. LXX. zu Deuter.

18, 3.J

Nur wenn man "3" hier vom Schlachtopfer, das auf dem

Altar dargebracht wird, verstehen würde, ergäbe sich ein Wi-

derspruch mit den im Levitikus u. s. w. aufgestellten Kegeln

über die Opfergebiihren. Hier ist, wie mit Philo (de prae-

miis sacerdotum, ed. Francof. p. 832) und Josephus anerkannt

werden muss, vom Schlachten der Thiere die Rede. (Autiq.
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IV. c. 4. §.4.)') Eivai. Se xai toig xav' oixov ^vovatr svco-

lCoi<i evFxa Trjg avtwv dkld fir] &Qyiaxüag dvdyxriv xofxi^^LV

xolg hQivaiv h'vacQov tt xai ;^f-Ai'j'toi' (die Lippe, die Kinn-

lade) xai t()i> ÖE'§idv ßqaxtova lov i/i^iavog.

Es ist nicht leicht, sich eine genaue Vorstellung von der

Durchführung dieses Gesetzes in der alten Zeit zu machen.

Hätten die Israeliten diese Abgabe gewissenhaft geleistet, so

wäre der Friesterstand gut versorgt gewesen. Man darf iu-

dess nicht vergessen, dass der Geuuss von Fleisch verhältniss-

mässig selten war, wenn man die Opfermahle nicht berück-

sichtigt.

460. VII. Eine reiche Quelle der Einnahme waren die

Opfergefälle und freiwilligen Oblationen, worüber das Nähere

im Abschnitte von den religiösen Handlungen. Hier sei nur

aus Josephus bemerkt, dass Jene, welche sich zu einem Opfer

{xoQßäv) verlobt hatten und dasselbe in Wirklichkeit zu bringen

gehindert waren, den Priestern eine beträchtliche Summe
zahlten: eine Frau 30 Sikli (also etwa 40 fl.), ein Mann

50 Sikli (über 60 fl.). Antiq. IV. c. 4. §. 4.

461. VIII. Schliesslich mag hier die Tempelsteuer er-

wähnt werden, obwohl die Priester imr insoferne einen Nutzen

davon hatten, als ein gefüllter Tempelschatz immer in ihrem

Interesse liegen musste. Ueberschüsse (Q^"iniJ) wurden z. B.

von Asa zu kriegerischen Unternehmungen verwendet. 1 (3) Kön.

15. 18. Es lag noch näher, in dringenden Fällen für Bedürf-

nisse des Cultuspersonals den Tempelschatz in Anspruch zu

nehmen, obwohl er zunächst für die Erhaltung des Gebäudes,

für Anschaffung der Opfergeräthe, Priesterkleider u. dgl. da war.

Diese Abgabe heisst (2 Chron. 24, 6.) HJ^D n^<t^D,
„die Steuer von Moses", oder nach der Vulg. „pecunia, quae

constituta est a Moyse", weil schon Moses selbst zum Zwecke

b) Wir setzen die oben dem Inhalte nach gegebene Stelle nach

ihrem Wortlaute her.

Haneberg-, religiöse Alterthümer der Bibel. 37
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der Herstellung der Stiftshütte dieselbe erhob. Exod. 30, 11 ff.

Moses ordnete eine Volkszählung an und nahm von jedem

Mann, der über zwanzig Jahre alt war, das „Lösegeld" (1p3)-

Es wird nämlich diese Kopfsteuer als ein Sühuepreis für jeden

einzelnen Mann betrachtet. ('Tllt^ED^ bll *1??^' ^las. Vers 16

u. s. w.) Der Betrag ist ganz genau bestimmt: Ein halber

Siklos und zwar von jenem Siklos, welcher aus zwanzig Gera

(ungefähr Obolos) besteht. Schon Moses sah voraus, dass die

Münzen sich im Laufe der Zeiten ändern würden; er stellte

demnach eine unveränderliche Norm für diese Abgabe auf,

indem er forderte, die Hälfte des „heiligen Siklos" sollte ge-

opfert werden. Mit Verweisung auf den Abschnitt von dem

Münzwesen in den bürgerlichen Alterthümern bemerken wir

hier nur, dass LXX. den (heiligen) Siklos durch diSQaxi-iov

giebt. Josephus sagt ausdrücklich (Antiq. HL c. 8. §. 2) der

Siklos habe vier attische Drachmen. Beide Angaben treffen

vollkommen zusammen, indem die attische Drachme die Hälfte

der alexandrinischen ist. Unter Voraussetzung des attischen

Maassstabes muss demnach die Hälfte des heiligen Siklos eine

Doppeldrachme sein.^) So wird denn auch die Tempelsteuer

im neuen Testamente genannt. Matth. XVII. 24 wird Petrus

gefragt: ,,Zahlt euer Meister das Didrachmon nicht?" Nimmt

man ferner mit de Saulcy an, dass der Siklos des Jaddua

(nach S.'s Erklärung) das Normalgewicht eines heiligen Sik-

los darstelle , so wird man diesen auf vierzehn Grammes , den

halben heiligen Siklos auf sieben Grammes bestimmen müssen.

Der Werth eines heiligen Siklos wäre demnach zwischen

1 fl. 10 kr. und 1 fl. 20 kr.; die jährliche Tempelsteuer —
das Didrachmon — wäre 35—40 kr. süddeutscher Währung.

Keine andere Steuer wurde so streng eingefordert. Wer

c) Dass zur Zeit des Nehemias (Nehem, X. 33.) ein Drittel-Sekel

zum Dienste des Hauses Gottes jährlich geopfert wurde, war ausser-

ordentlich.
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den halben Sekel nicht zahlen konnte, wurde gepfändet (Tr,

Schekalini I. 3.). Das Osterfest, oder eigentlich der Monat

vor Ostern (Adarj war die Zeit der Einzahlung; schon vom

15. Adar an fand man bei den Wechslern in den Provinzen

Gelegenheit, gegen gewöhnliche Münze den heiligen Sekel

einzuwechseln. Vom 25. Adar an sah man Wechslertische

(n*.3n!51i£/) ini Tempel zu gleichem Zwecke (das.). Man nahm

den halben Sekel auch von Frauen, Sklaven und minderjährigen

Kindern an, pfändete sie aber nicht, da für sie keine förm-

liche Pflicht hinsichtlich dieser Abgabe bestand. (Schekalim

I. §• 5.J

Auch die im Exile lebenden Juden zahlten diese Abgabe.

Die babylonischen brachten ihren Beitrag nach Nahardea (in

der Nähe des heutigen Anbar am mittlem Euphrat), von wo

aus derselbe unter Bedeckung nach Jerusalem übergeführt wurde.

Die oben genannten Isqd xQ^iß^^cc werden auch diese Ab-

gabe enthalten.

Die Sendungen waren so bedeutend, dass sie die Aufmerk-

samkeit der Römer auf sich zogen. Cicero klagt in der Rede

pro Flacco darüber, dass die Juden aus den Provinzen unge-

bührlich viel Geld nach Jerusalem schickten und rechtfertigt

den Valerius Flaccus darüber, dass er bei seiner Amtsverwal-

tung in Kleinasien solche Sendungen verboten habe, "^j

Auch Nichtisraeliten opferten Weihegaben zum Tempel in

Jerusalem. So berichtet Philo (de Legatione ad Cajum ed.

Francof. p. 1014), dass der Kaiser Augustus beinahe mit seiner

ganzen Familie (naroixiog) den Tempel mit Weihegeschenken

geschmückt habe. Nach dem arabischen Buche der Makka-

bäer wären nach Anordnung der griechischen Könige vor Seleu-

kos, König von Macedonien (wohl Sei. Nikator), grosse Sum-

men am Tempel zu Jerusalem hinterlegt worden, damit aus

diesem Schatze Wittwen und Waisen unterhalten würden.

d) Pro Flacco, 28, 67. Orelli, t. II. p. 100.

37*
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Die freiwilligen Opfer und Gaben, die mau zu jeder Zeit

zum Tempel bringen konnte, mussten bald mittelbar, bald un-

mittelbar für die Priester einen Vortheil bringen.

462. IX. Den Priestern und Leviten wurde eine gewisse

Anzahl von Städten als Amtswohnung angewiesen. In der Pro-

phetie Jakobs wird diess als Strafe aufgefasst. (Genes. 49, 7.

Dividam eos in Jacob et dispergam eos in Israel.) Die Härte

dieser dem Vater zustehenden Auffassung wird durch den Segen

Mosis (Deuter. 33, 8 ff.) und durch die Anordnung hinsichtlich

der Leviten- und Priesterstädte ausgeglichen. (Num. 35, 2 ff.)

Die Ausführung des Gesetzes bei Josue K. XXI und 1 Chron.

VI, 54 ff. Es waren im Ganzen 48 Städte, nämlich 13 für

die Priester und 35 für die Leviten. Die 13 Priesterstädte

lagen sämmtlich im Stamme Juda und Benjamin, so dass offen-

bar von vorn herein auf die Centralcultusstätte Jerusalem

Kücksicht genommen wurde. Dass sechs dieser 48 Städte

zugleich Asyle (CO^pD ''ly) waren, gehört nur in sofern hie-

her, als hiedurch eine Priesterstadt und fünf Levitenstädte

eine besondere Auszeichnung erhielten. Drei dieser sechs Asyle

waren westlich, ebensoviel östlich vom Jordan. Hebron auf

der Westseite war Asyl- und Priesterstadt, Sichern und Ivades

levitische Asylstädte. Die drei östlichen Leviten- und Asyl-

städte: Golan, Kamoth und Bezer, sind nicht mit voller Sicher-

heit zu bestimmen. Eine derselben lässt sich vielleicht durch

Eücksicht auf die gesetzliche Bezeichnung herausfinden. Das

Gesetz (Numeri 35) schreibt vor, dass jede Priester- und Le-

vitenstadt einen Burgfrieden von 2000 Ellen ^^^) gegen jede

Weltgegend um sich haben soll. Dieses kleine Feld um die

336) Maimonides (Schmittah we jobel. Ed. Berl. t.V. f. 132.a.) rech-

net 3000 Ellen. Philippson (zu Nura. 3. S. 695, vgl. S. 840) nimmt die

Ausgleichung Rosenmüllers an, wonach auf jede Seite der Stadt vom

Mittelpunkte an 1000 Ellen gerechnet wurden. Ygl. Talmud bab. Eru-

bin 51. a.
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Stadt wird t:?-|:?2, wörtlich: „Trieb, Austrieb, also Trift",

genannt. (Niim. '35, 2.) In Folge davon hiessen diese Städte

'^li^lJlD '>^V' (1 Chron. 13, 2.) Es liegt die Vernnithung

nahe, dass die bedeutendsten dieser Städte, namentlich die

Asyle, vom Volke schlechtweg Migrasch oder Gerascha (niL^lü >

was übrigens nicht wirklich nachweisbar ist) genannt wurdeii,

waraus sich erklären lässt, wie es kom.mt, dass eine so be-

deutende Stadt, wie Gerasa in Peräa, in der Bibel scheinbar

mit Stillschweigen übergangen ist (Ramoth be Gilead) und

im Evangelium ein Gerasa ganz nahe am See Tiberias genannt

wird (Golau).

463. Es versteht sich wohl von selbst, dass die ertlich-

keit bei mehreren Städten eine Abweichung von der streng

quadratischen Form, welche der Buchstabe des Gesetzes voraus-

setzt, forderte. Die Bestimmung des bezeichneten Burgfriedens

wird kurz und treffend von Philo (de praemiis sacerd. ed.

Francf. p. 834) bezeichnet: „Er (der Gesetzgeber) theilte ihnen

auch 48 Städte zu, jede mit einer Vorstadt {xad' txdfjTrjv

TiQodrvsia) von 2000 Ellen ringsum, um Vieh auf die Weide

zu treiben und zu andern Verwendungen, wie sie den Städten

nöthig sind." (Vgl. Josephus, Antiq. IV. 4. §. 3, welcher den

Vorplatz ebenfalls zu 2000 Ellen angiebt, von der Bestimmung

desselben jedoch nichts erwähnt.)

464. X. Nimmt man hinzu, dass die Priester jede Art

von Erwerbsthätigkeit zu jenen Zeiten treiben durften, da sie

keine Function im Tempel hatten und dass sie, wie wir oben

(C. VIII) sahen, im ganzen Jahre nur etwa drei Wochen vom

Dienste in Anspruch genommen wurden, so sieht man, dass

ihr Leben ein sorgenfreies war. In der Wahl der Beschäfti-

gung hatten sie nur das Eine zu beobachten, dass sie kein

Handwerk betrieben, welches levitisch unrein machte. Der

Grundsatz, dass man aus der Klasse gewisser Handwerker,

wie Gerber, Bader, Walker u. s. f., weder einen König, noch

einen Hohen Priester aufstelle, wird auch auf die Haltung
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der gewöhnlichen Priester zurückgewirkt haben. (S. Talmud

bab. Kidduschin fol. 82. a.)

X. Das Personal der Synagogen.

465. Die Synagoge diente verschiedenen Aeusserungen

der Frömmigkeit und andererseits den Bedürfnissen des Unter-

richts und des Gemeindelebens.") Jede dieser Arten des

Kirchenlebens forderte ein leitendes oder dienendes Personal.

Es war möglich, dass verschiedene Dienste oder Aemter in

Einer Person vereinigt waren.

In sofern die Synagoge der Sammelplatz der Gemeinde

war, nahmen in ihr die erwählten oder geborenen Vertreter

der Gemeinde eine bevorzugte Stelle ein. Das waren die

TiQEaßtiiEQOL oder Aeltesten ("'^Dl). In der Synagoge von

Alexandria finden wir siebenzig solcher ,, Aeltesten''.'') Sie bil-

deten wahrscheinlich eine Art von Synedrium. So erklärt es

sich, wie in der Exilgemeinde von Babylon zwei ,,Aelteste'S

die offenbar nicht Greise waren, als Kichter aufgestellt wurden.')

Kam zu diesen zwei Richtern noch ein Vorsitzender hinzu, so

war eines jener kleinen Gerichte gebildet, wie sie durch ganz

Judäa hin bestanden. Zweiundzwanzig ,,Aelteste" mit einem

Vorsitzenden bildeten die Mittelgerichte. '^)

Die Aeltesten hatten indess an den Synagogen nicht bloss

die Function von Richtern, es gab verschiedene gemeinschaft-

liche Angelegenheiten, welche von ihnen und durch sie werden

besorgt worden sein.

466. Zu diesen rechnen wir das Armenwesen, Es ge-

hörte zu den wichtigsten und schönsten Aeusserungen des

a) Vgl. oben §. 234 ff.

b) S. die Stelle oben Abschnitt IV. e.V. §.237.

c) Daniel nach der röm. Ausg. der LXX. c. I. 5: Kcä anedet/-

&rja((U dvo npeoßvteQot ex lov 'Ahov xqiku sy 7w eviavtiZ EÄeivw,

d) Mischnah, Sanhedrin I. 1.2.
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Synagogenwesens, dass die Besorgung des Almosens regel-

mässig betrieben wurde. Es gab eine Localarmenpflege und

eine Wohlthätigkeit, die in die Ferne wirkte. Die Colonien

vergassen ihre Mutter, Jerusalem, nicht. Dorthin wurden

durch vertraute Personen Gaben eingesendet.

Für die Armenpflege in der Heimath, im Bereiche der

einzelnen Synagogengemeinde , sorgten Vertrauensmänuer,

welche theilweise Parnasim, d. h. ,,Pfleger, Xährer", hiessen."'''^'')

Man scheint unter Paruas auch eine Art von Bürgermeister

verstanden zu haben.'') In wiefern die Vorstände die Armen-

pflege zu besorgen hatten, hiessen sie mit dem besten Rechte

Parnasim. ^)

467. In jeder Gemeinde gab es Sammler des Almosens,

Gabbaje Zedakah. ') Das waren Vertrauensmänner, welche das

Almosen sammelten und austheilten. Man unterschied Geld-

beiträge, welche in eine Kasse oder in eine Almosenbüchse

kamen, und Almosen in Viktualien. Letzteres wurde täglich

nach Bedarf gesammelt und ausgetheilt. Da hiezu ein Sack

gebraucht wurde, hiessen die Sammler, welche sich hiemit

abgaben, „Sammler des Sackes" Cinpp ^^52^)- Jene, welche

Geldbeiträge zusammenbrachten, bedienten sich einer Kasse

(nSlp)- Bei der Sammlung mussten (wenigstens) zwei, bei

:-i37) D"'D^"^G- Die Bedeutung „Verpfleger, Verwalter" kann nicht

zweifelhaft sein, da das Verbum DJ"lD „verpflegen, verwalten" sowohl

im Aramäischen, als im Syrischen sammt verschiedenen Ableitungen ge-

bräuchlich ist. Das Wort scheint nicht semitischen Ursprungs zu sein.

Es ist aber auch noch nicht gelungen, eine Herleitung aus dem Per-

sischen nachzuweisen. Sollte es aus y.v-ßefjvc'co), xv-ßs^y^oi?-, xv-ßeoyvir^s

entstanden sein?

a) Vgl. die Talmudstellen Hagigah 5. b., Sanhedrin 92. a. „Der

Parnas, welcher die Gemeinde mit Gelassenheit führt."

b) Vitringa (de Synagoga vetere, p. 63U) bringt eine Stelle aus

Joreh Deah zum Beweise dafür vor, dass die Parnasim die Armenpfleger

waren.

c) Baba mezia 38. a. Pip'i "»NZJ!. S. Buxtorf s. v. "if<22-
It T :

•• T -
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der Austheilung (wenigstens) drei Almosenpfleger mitwirken.

(Baba bathra 8. b.) Durch die Beobachtung dieser Regel

sollte einerseits jeder ungerechte Verdacht einer Veruntreuung

ausgeschlossen, andererseits wirklichen Unterschlagungen vor-

gebeugt werden. Wir sehen, dass sich der Apostel Paulus

bei Sammlungen für die Armen in Jerusalem im Wesentlichen

an diese Regel hielt. (2 Kor. 8, 18 ff.) Ausgetheilt wurde

das Geldalmosen jeden Vorabend des Sabbaths, d. h. Freitag

Abends; die Gaben in Brot, Mehl u. dgl. nach Umständen

täglich. In sofern jene Armenpfleger, welche Geld sammelten

und austheilten, mit den Reichen und Armen der Stadt ver-

kehrten, hiessen sie Sammler der Stadt ('n''t?n ''^Dü)-^"^^)

Diese Almosensammler, welche zugleich die Vertheiler

der Sammlung waren, werden da, wo von mehreren Parnasim

die Rede ist, mit diesen identisch sein; da, wo von Einem

Gemeindevorstaud (Parnas) berichtet wird, müssen wir sie die-

sem untergeordnet denken.

469. Zur Ueberwachung der Durchführung des Gebets-

gottesdienstes in der Synagoge war ein Vorstand nöthig, den

das neue Testament UQ/icrviaycoyog nennt. (Luk. 13, 14.) Die

entsprechende hebräische Bezeichnung hiefür ist nDJ^n i!/^"!.

Wir finden sie bei Maimonides.^) Wir werden uns darunter

einen von den „Aeltesten" zu denken haben, dem die Leitung

des Gottesdienstes übertragen wurde. Nicht selten wird es

ein Mann gewesen sein, der im Stande war, Vorträge zu hal-

ten, ein Rabbi. ^^^) In beiden Fällen gehörte der Vorstand

338) S. Vitringa, de Synag. S. 544flF., und Maimonides, jad

chasakah, fünfter Theil, hilcoth matenoth Anijim C. IX. Hier heisst es

§.3: „Zu keiner Zeit ist es je geliört oder gesehen worden, dass in

einer israelitischen Gemeinde keine Almosenbüchse gewesen wäre."

a) Hilcoth tefillah c. XII. §. 7.

389) Die Stufenleiter der hiemit zusammenhängenden Titel ist 2"!

„Meister, Lehrer"; ^3*1 „mein Lehrer"; 1J2"1 „unser Lehrer"; p"l „der
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der Synagoge zu den Mitgliedern der Ortsbeliörde, oder war

ihr Vorsitzender. War es Sache der ,,Aeltesten" in der Syna-

goge zu präsidiren, so kann es uns nicht auflTallen, dass zu

Antiochia in Pisidien nicht Ein Synagogenvorstand, sondern

OL aQxtfyvi'aYooyoL an Paulus und Barnabas die Aufforderung zu

einem Vortrage ergehen Hessen. Apgsch. 13, 15. So wird man

in Jairus, der als tig r(oi> uQyjGvvayMyoiv bezeichnet wird

(Mrk. 5, 22.), eben einen der Aeltesten sehen können, die der

Keihe nach, oder nach einem andern, nicht mehr bestimmbaren

Gesetze des Functionswechsels, die Vorstandschaft in der Syna-

goge zu übernehmen pflegten.

Hieraus erklärt sich zum Theil, wie die Apostel den

Namen „Aeltester" auf verschiedene Rangstufen des christlichen

Priesterthums und Lehramtes, wie der Vorstandschaft in der

Gemeinde anwenden konnten. Es lässt sich eine fünffache

Anwendung der Bezeichnung unterscheiden: 1) Es war natür-

lich, dass anfangs die angesehensten Laien einer Gemeinde

ganz so, wie in der Synagoge, nQeaßvirgoi hiessen. 2) Die

Jünger des Herrn, welche das Apostelkollegium ergänzten,

konnten wie 3) die Apostel selbst, insofern sie für die g;inze

Kirche wie Senatoren waren, Aelteste heissen. Durch die

4) bischöfliche Weihe und Würde erhielt der Geweihte ebenso

in einem grössern, wie durch 5) die einfache Weihe in einem

grosse Lelirer", plur. lOS"^ ; mit Suffix '^2"1 „mein Meister". S. Bux-

torf in den Abbreviaturen, S. 172, und im Lex. talm. s. v. 2*1, und

Lightfoot zu Matth. 23, 7. — Christus wurde mit 13-1 (Mnrk. 9, 5.

Joh. 3,2. u. öfter) und mit ^23"!
,

(xtßßovi oder Qußßovvi angeredet.

Mark. 10, 51. Joh. 20, 1(5. Es ist bezeichnend, dass Judas Christum

mit dem ordinären Rabbi grüsst (Matth. 20,49.), den freilich auch an-

dere Apostel anwenden; während Magdalena (Joh. 2(), IG.) und der

Blinde (Mark. 10, ül.) den höhern Titel Rabbani anwendet. Für {>((ß-

ßovvi lässt sich auch ^^IS"! substituiren. ]^3~1 hat indessen nicht so fest

den Sinn von „Meister, Lehrer", als „Herr". So in der Liturgie l'jZl

D':'1V hw „der Herr der Welt".
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kleinern Kreise die Stellung eines Aeltesten. So kommt es,

dass es manchmal schwer zu entscheiden ist, ob unter nq^a-

ßvvsQog der höchste Ordo, oder der des gewöhnlichen Priesters

geraeint sei. (Vgl. Estius zu 1 Timoth. V. 17.) Konnte übri-

gens vermöge der Aehnlichkeit der äussern Stellung des christ-

lichen Klerus ein Priester mit demselben Namen bezeichnet

werden, wie etwa ein Almoseupfleger, so folgt nicht, dass im

apostolischen Zeitalter zwischen dem Bischöfe und Priester kein

Unterschied war, da ein solcher im Namen nicht immer er-

scheint. Er erscheint in der Sache um so bestimmter.

470. Selbst bei kleinen Synagogen war ein Diener, eine

Art von Ministrant nöthig, um bei dem Auf- und Zurollen

der heiligen Schrift, beim Herbeibringen derselben zum Lese-

pult Dienste zu leisten. Auch musste die Synagoge gereinigt,

bei Festzeiten geschmückt werden, es war für die Beleuchtung

derselben zu sorgen, auch musste Jemand da sein, der sie be-

wachte, ein Küster oder Custos. Die mittelalterlichen Juden

und die der Gegenwart stellen 'Hassanim (Q^Jtn) zu diesem

Zwecke auf. Die Bezeichnung ist alt, da sie bereits Epipha-

nius kennt''''*^); sie wird daher schwerlich aus dem Arabischen'')

herzuleiten sein , sondern nach einem im Hebräischen und

Aramäischen gebräuchlichem Worte durch ,, Aufseher" ge-

deutet werden müssen. •")

340) yZoAAor? rwi^ xuxiZv xniuara&EVTMv uQ^LOvyccywywy , xul

tSQEoyy /.cd nQeOjivieQtüv xcd u^avcnöv rwy naq^ avToTs diccxöfcjy E^f^^-

vsvo^kviov ^ v7i^Q€iwy. Haeres. 1. 1. t. II. 30, 11. Ed. Migne. I. p. 424.

a) Machzin (wovon unser Magazin) heisst Schatzkammer
;
^^vLä-

„der Bewahrer", lo'y^ ™^t ^^^ Bedeutung ,,custos" wäre zwar analog

gebildet, es kommt aber nicht vor.

h) Die Form der Ableitung ist indess ganz irregulär, ohne Bei-

spiel, wenn ich niclit irre. Man erwartete nach der Analogie von

ni:^'?^ die „Beterin" von i";)^ etwa |i]n. De Lara (Lex. Talm. s. v. |in)

erklärt das Wort zuerst durch nCJSn U/12^ „Diener der Synagoge",
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Später tritt der Chassän als Vorsänger auf; er musste

natürlich, wie gegenwärtig der Cantor, das Kituelle des Gottes-

dienstes genau kennen. In der Synagoge zu Nazaretli reicht

der vn^Qiir^g Christo die Prophetenrolle. (Luk. 4, 20.) Das

ist eben der Chassän oder Schamniäsch (t^f^t^/).

471. Man würd diesen Bediensteten auch zu allerlei Auf-

trägen der Gemeindevorstände benützt haben. Grössere Ge-

meinden hatten einen eigenen "^UUn H^/t^S „Apostolus s.

legatus communitatis." Wir sehen aus der spätem kaiserlichen

Gesetzgebung, dass man mitunter sehr angesehene Männer als

,,Gesandte" umherschickte, wenn es sich darum handelte, Geld

aus den einzelnen Gemeinden zu einem allgemeinen Zwecke

zu sammeln. Codex Theodos. 1. XIV. de Judaeis sagt: ,,Super-

stitionis indignae est, ut archisynagogi sive presbyteri Judae-

orum, vel quos i[)si apostolos (d. i. D^H^/D) vocant, qui

ad exigendum aurum atque argentum a patriarcha certo tem-

pore diriguntur, a singulis Synagogis exactam summam atque

susoeptam ad eundem reportent. Von diesen dnoaioXoi spricht

auch Epiphanius, haeres. XXX. 3. (ed. Migne t. I. p. 410.

Ueber die Gemeindeboten der einzelneu Synagogen s. Vitringa

S. 889 ff.")

XI. Priesterlicher Charakter des ganzen Volkes. GebetsmanteJ,

Phylakterien.

472. In einem gewissen Sinne ist jeder Israelit Gott ge-

weiht. Obwohl das Priesterthum auf eine Familie des Stam-

mes Levi übertragen ist, frischte sich doch, wie wir sahen.

dann durch „Sakristan"; hebt aber auch hervor, dass die Gerichtsdiener

u'nd „Stadtwächter" (^^^C "'Jin) mit demselben Namen bezeichnet werden.

Vgl. Vitringa, 1. c S. 900 ff. über die Etymologie des Wortes.

c) Ueber den „Dollmetsch" (]C^"]in?2) d"- Synagoge und die

Vorlesung des Gesetzes und der Propheten s. unten im Abschnitt von

den heiligen Zeiten C. IV. vom Sabbath.
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die Erinnerung an den ursprünglichen Priesterberuf der Fami-

lienhäupter in den Satzungen über die Darbringung und Los-

kaufung der Erstgebornen in jeder Generation oft genug auf,

um das ursprüngliche Kecht in gehöriger Geltung zu erhalten.

Dazu kommt, dass im mosaischen Gesetze, welches ein erb-

liches Priesterthum in Einer Familie einführte, ganz deutlich

der Gedanke ausgesprochen wird, es komme dem ganzen Volke

ein priesterlicher Charakter zu. Als der Bund am Horeb ge-

schlossen wurde, sprach Gott feierlich: ,,Nun aber, wenn ihr

gehorchen werdet meiner Stimme und wenn ihr meinen Bund

bewahret, so werdet ihr mir sein mein besonderes Eigenthum

(Segullah) aus allen Nationen, denn mein ist die ganze Erde;

und ihr werdet mir ein Keich von Priestern sein (oder ein

priesterliches Königthum, 1 Petr. 2, 9.) und ein heiliges Volk."

Exod. XIX.

Diese Worte drücken es mit hinlänglicher Deutlichkeit

aus, dass der priesterliche Charakter Israels von dem Verhalten

des Volkes abhängig ist. Entsprechend diesem Charakter des

allgemeinen Priesterthums waren dessen Insignien; es waren

Erinnerungen an Gottes Gebote und den darauf gelegten

Segen, Mahnungen an den Bund Gottes mit den Menschen;

die heilige Stätte dieses Priesterthums ist der Wohnsitz der

Familie, eingeweiht durch ein Zeichen der Erinnerung an

Gottes Macht und Schutz für die, welche ihm gehorchen; der

Cultus, der von diesem Priesterthum geübt wurde, ist der

häusliche Religionsunterricht und die Familienandacht, mit

welcher die Uebung des Gebetes im Tempel und in der Syna-

goge innigst zusammenhängt.

473. Das mosaische Gesetz schreibt (Exod. XIII. Deuter.

VI. und XI.) die Anwendung von bestimmten äussern Zeichen

vor, wodurch die Person des einzelnen Gottesverehrers, wie

sein Haus sichtbar mit der positiven Offenbarung in Verbindung

gebracht werden soll. An und für sich wäre es zwar denkbar,

dass Stellen, wie Exod. XIII. 9. in einem tropischen Sinne
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ZU nehmen wären, wie Spr. III. 3. VI. 22. VII. 3. Isai. 49,

16. Cant. XIII. 6. *^\) Allein die Vergleichung der angeführ-

ten Stelle im Exodus (13, 9.) mit den verwandten im Deutero-

nomium (VI. 8 f. XL 18. 20.) wird für eine reale ceremonielle

Durchführung des Gebotes entscheiden. Wäre auch die Stelle

im Exodus tropisch zu nehmen, so müsste doch das Deutero-

nomium im Sinne einer realen Anordnung verstanden werden,

wie Winer (s. v. Phylakterien) und Knobel (zu Deuter. VI. 8.)

zugestehen.

474. Man erinnere sich an die Gebetskleidung der Parsen,

bestehend im Sadere, Kosti und Penom (s. Spiegel, Avesta

IL Bd. 1850. Einleitung S. XLVIII. ff.) und an die Brahmanen-

schnur der Indier. (Brahma sütram, z. B. in Yag'nav. I. 133.)

Diese Parallelen sollen nicht dafür sprechen, dass die Arier

von den Hebräern, oder diese von jenen solche Insignien ge-

borgt hätten, sondern dafür, dass irgend welche ceremonielle

Bekleidung für den Gottesdienst des Gebetes, Studiums und

der Betrachtung dem Sinne und Geiste des höchsten Alter-

thums entspreche.

475. Sind aber einmal wirkliche Insignien von Moses ge-

meint, so wird es sicherer sein, zur Bestimmung ihrer Form

die jüdische Tradition zu fragen, als sich auf Schlüsse aus

der Etymologie von Totafoth (HIDCOI^) zu verlassen.

Die mehr als tausendjährige Observanz wird manches mo-

dificirt haben, doch passt die Art, wie das Judenthum seit

der Zeit Christi (s. Matth. 23, 5. Josephus Ant. IV. 8. 13.)

die Tefillin und Mesusoth anwendet, zu dem Buchstaben des

Gesetzes.

Es verdienen sowohl die den Amuletten ähnlichen Tefillin,

als die Mesusoth den Namen ^vXaxrr'jQia, wenn sie im Sinne

341) Die Samariter nehmen keine Tefillin an und deuten jene Stellen

tropisch. (Vgl. Dr. Geiger in Z. d. d. M. Ges. XX. 570.J Natürlich

nehmen sie auch die Mesusah nicht an.
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von Josephus (1. c.) aufgefasst werden. Es soll nämlich nach

seiner Deutung damit die zum Schutze der Israeliten bereit

stehende Vorsehung Gottes dargestellt Averden. üoch wird

dieser Name, den das neue Testament (Matth. 23, 5.) gebraucht,

vorzugsweise auf die Tefillin (r^SH von n^Crii Gebet, also

etwa Gebetsriemen, GebetsamuletteJ anzuwenden sein.

476. Das Nähere über die Tefillin oder Phylakterien ist

dieses. Die nämliche Stelle, welche das Sj^nbolum des

Glaubens an Einen Gott und das höchste Sittengesetz (Deuter.

VI.) ausspricht, enthält auch die Vorschrift: „Diese Worte,

die ich dir heute befehle, . . . sollst du binden zum Zeichen

an deine Hand, und sie sollen zu Denkzetteln sein (Tota-

photh)^) zwischen deinen Augen."

Mit Rücksicht auf diese Stelle werden von den Juden

inhaltsvolle Worte des Gesetzes an die Hand und an die

Stirne gebunden. Es werden Gebetsriemen (Tefillin) für die

Hand und für die Stirne verfertigt. Die Tefillin schel rosch

(Phylakterien für das Haupt) werden so bereitet. Man schreibt

auf vier Pergamentstreifen folgende Stellen: 1) Exod. 13, 1 — 11.

2) Exod. 13, 11—17. 8) Deuter. 6, 4—10. 4) Deuter 11, 13

—22. Diese Streifen, in Leder eingeschlossen, werden eng an-

einander gepresst, so dass sie einen Würfel bilden.'') Dieser

hat eine lederne Schleife, durch welche ein Riemen geschoben

wird. Vermittelst dessen kann das Phylakterium an die Stirne

befestigt werden. Leo von Modena (lat. Frankf. 1693. S. 42)

beschreibt die Kopftefillin so: Quatuor dicta ista (die obenan-

geführten vier Gesetzesabschnitte) inscribunt quatuor fragmentis

membranaceis divisis, quae obvoluta formam relinquunt qua-

dratam, cui impressa est litera t^;. Deinde superinducunt pel-

a) mS>t21D ist wahrscheinlich aus dem Äegyptischen zu erklären;

die Herleitung von nil3 ist jedenfalls unzulässig.

b) nViriD V^'^N '^^' IHN DT- Theca una pro quatuor sectio-

nibus. Mechilta f. 26. b. (Ed. Wien) hat nnX "il^ Ein Convolut.



XI. Priesterl. Charakter d. ganz. Volke«. Gebetsmantel, Phylakterien. 591

lern parvam quadratam, eamque vitulinam crassam . . . inde

prominent duo lora . . . Membranam illam quadratam luedie-

tati frontis alligant, lora autem capiti astricta efformant nodum

in sincipite, in quo apparet figura literae *) propendentque ad

usque pectus.

Die Gebetsriemen, welche an dem li;iken Unterarme be-

festigt werden, daher 1^ ^^ ] vCfl) ,,Tefillin der Hand" ge-

nannt, enthalten dieselben vier Stellen, aber auf zwei Perga-

mentstreifen geschrieben, welche ebenfalls in eine lederne Kapsel

gefasst werden, um festgebunden werden zu können. Bina au-

tem ista fragmenta obvoluta formam parvi atque acuti convo-

luti prae se ferunt et includuntur corio vitulino nigro, quod

deinceps alio quidem ejusdem generis, sed solidiori ac qua-

drato involvitur corio, cui assuitur lorum ejusdem materiae,

latitudinem unius digiti ac longitudiuem unius cubiti atque di-

midii circiter nou excedens. Phylacteria ista hac ratione con-

fecta sinistro alligantur brachio, lorum autem inde dependens,

posteaquam inde effinxere nodum parvum, exhibentem lite-

ram Jod, circa brachium adinstar lineae spiralis circumducitur

donec ad extremum digiti medii descendat.

Dass diese Amulette — wie das an die Thürpfosten ange-

heftete, wovon sogleich, nicht bloss als fromme Erinnerung an

die Gesetze des Herrn, sondern auch als eine Art von Exor-

cismus aufgefasst wurden, sehen wir aus Targum Schir (zu

Cant. Vni. 3.): ,,Die Synagoge Israels spricht: Ich bin aus-

erkoren aus allen Völkern, denn ich binde Tefillin an meine

linke Hand und an mein Haupt und befestigt ist die Mesusah

au der rechten Seite meiner Thüre; eingehüllt in eine Kapsel,

dass die verderblichen (Dämonen) mir nicht schaden können."")

Aus den, freilich zum Theil kleinlichen Verhandlungen

im' Talmud (bab., tractat brachoth f. 20. b. seqq.) geht her-

c) Nfl'Pin bietet hier, wie bei Jonathan zu Deut. VI. 9., Schwie-

rigkeit; vgl. Buxtorf s. V. '•p^r..
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vor, dass man die Tefillin schon im Alterthum als etwas Ge-

heiligtes betrachtete; daher verschiedene, bis in unanständiges

Detail gehende Bestimmungen darüber, ob man sie im Schlafe

angebunden lassen dürfe u. dgl. Die Mischnah sagt unter

Anderm, dass Derjenige, welcher einen Todten betrauert, sie

nicht anlege. (Brachoth CHI. §.1. — Vgl. die Bestimmungen

über Tefillin in Midrasch Mechilta ed. Ugolin. XIV. p. 115 ff.

ed. Wien. f. 26. b. ff.)

477. Eine Art von Skap ulier soll jeder Israelit (nicht

die Israelitinnen) nach der Anordnung in Numeri XV. 38 f.

tragen. Hier wird befohlen, sie sollen sich Quasten oder

Troddeln (fl^lJ^l») machen an den Zipfeln ihrer Kleider, und

an die Troddeln oder Schau fäden des Zipfels eine Schnur von

tiefblauer Wolle setzen. ,,Das soll euch zu Schaufäden oder

Troddeln (Zizith) sein, dass ihr es anschaut und eingedenk

seid aller Gebote des Ewigen und sie vollziehet und nicht

nachtrachtet eurem Herzen und euren Augen, denen ihr (sonst)

nachbuhlet." Damit stimmt das Deuteronomium (XXII. 12.)

übereiu, nur dass es die Quasten nicht Zizith, sondern D^^''"!^

(gedilim, d. i. Geflechte) nennt.

Unstreitig sind diese Troddeln mit den x^juaneSa des

Evangeliums (Matth. 23, 5.) identisch. Es scheint, dass die

Pharisäer das Schulterkleid mit den blauen Schnüren und

den Quasten offen und in auffallender Grösse trugen. — In-

dem es unausführbar schien, dass dieses Kleid öffentlich ge-

tragen wurde, führte die S5'nagoge den Gebrauch ein, zur Zeit

des Gebetes sich mit einem viereckigen Stück Zeug, an dessen

vier Zipfeln Quasten mit Schnüren hängen, zu bedecken. Die-

ser Gebetsmantel wird Tallitli (HvCO) oder Talles, d. h. die

Beschattung genannt.''''^) Seltener wird auf dieses Gewand

342) Die gewöhnliche Etymologie des Wortes ist ^^j2 „beschatten"

('P7Ü, fli). Cohen de Lara erklärt das Wort durch "HiDO T hh'C
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der Name Arba canfoth, welcher an den angeführten Stellen

in der Bibel vorkommt, angewendet. Im jüdischen Sprach-

gebrauche wird mit Arba canfoth vorzugsweise das Skapulier

bezeichnet, welches der Israelit bei Tage stets auf seinem

Leibe trägt. Da von der Schrift an diesem Gewand besonders

die Quasten (H^U^li) betont werden, so bezeichnet man sowohl

das äussere, als innere Gebetskleid mit Zizith. Die Juden

suchen die Verwechselung des Einen und Andern durch den

Beisatz „gross" und „klein" zu verhüten. Der grosse Tallith

ist jenes viereckige shawlartige Stück Zeug, was nur während

des Gebetes über den Kopf geworfen wird; der kleine Tallith

ist das Skapulier mit Quasten, das der Jude am Tage nie

ablegt.

478. Die genauem casuistischen Bestimmungen über den

Stoff, die Verfertigung, das Anziehen des kleinen und grossen

Tallith findet man in Orach chajim (hilcoth zizith N. 8 ff.) '''^),

woraus zum Theil Bodenschatz seine Darstellung (IV. S. 10 ff.)

entnommen hat.

Die Bedeutung, welche im Pentateuch diesem Kleide bei-

gelegt wird, erklärt die Sorgfalt der spätem Zeit, in der

Synagoge durch den grossen Tallith ein Surrogat zu schaffen,

seitdem das wirkliche Schulterkleid nicht mehr öffentlich ge-

tragen werden konnte. Die spätere Literatur des Judenthums

hat die alte Deutung erweitert. Im Buche Sohar (I. S. 100,

ed. Sulzb.) heisst es, das Gesetz der Schöpfung sei das Ge- /

wand, in das sich die göttliche Glorie (die Schechinah) hülle.

Wer die Gebote des Herrn übertrete, ziehe sozusagen der /

C"5<n h]) PiDim „talal, beschatten, weil (dieses Kleid) den Menschen

umhüllt und bedeckt." Vgl. das arabische .LiLJuLifl, P^"*"- iUwJliliö,

Pallium.

343) N. VIII. §. 13 wird die Frage behandelt, ob die Benediction,

welche beim Anziehen des kleinen Tallith (|t:p D^hl^) gesprochen wurde,

zu wiederholen sei, wenn man den grossen Tallith (7113 HviO) anlegt.

Haneberg, religiöse Alterthümer der Bibel. 3ft
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Glorie Gottes das Gewand ans, „Darum hat man die Beklei-

dung der Zizith eingeführt, denn das ist ihr Gewand."

„Jetzt ist Israel erstarkt in den Geboten des Gesetzes,

nach der Art, wie Jeglicher Tag für Tag durch Zizith erstarkt,

welches soviel ist, wie das Gebot (des Herrn) und Jeglicher

sich darein einhüllt. Dasselbe gilt auch von den TefiUin, die

er an sein Haupt und an seinen Arm legt, denn darin liegt,

wie man bei der Betrachtung findet, ein hohes Geheimniss,

denn der Hochgebenedeite findet sich in dem Menschen, wel-

cher mit den Tefillin gekrönt und mit Zizith bekleidet ist."

(Sohar I. ed. Sulzb. p. 131.)'') Midrasch Rabba zu Numeri XV.

(ed. Stettin f. 148. col. 3. oben) findet in der blauen Farbe

der Schnüre, an welchen die Troddeln hängen, eine Hinweisung

auf den Thron Gottes, von welchem das blaue Firmament ein

Abglanz sei. „Wer diese Schnüre dem Auftrage des Gesetzes

gemäss anblickt, dem gilt es soviel, als schaute er den Thron

der Glorie."")

Diese und ähnliche rabbinische Reflexionen über die innere

Bedeutsamkeit, ja Wirksamkeit der kleinsten jüdisclien Ge-

bräuche müssen schon zur Zeit Christi vorhanden gewesen

sein. Aus ihnen und verwandten Auffassungen lässt sich zum

Theil die Art und Weise begreifen, wie der Apostel Paulus

im Briefe an die Galater und Römer gegen die (f^}« tov

v6f.ioi>) im Vertrauen auf die Zulänglichkeit des mosaischen

Gesetzes vollbrachten Cultushaudlungeu eifert. •'^^)

a) Eine tiefsinnige, aber in kabbalistische Allegorie verwickelte

Deutung der Zizith findet sich im Sohar III S. ^r.S flf. ed. Sulzb.

b) ^<D2 i'rNT p n^ii'j? CN12' .nmj< i6 in\v .in\s cn''^^•^^

,ri'72rh r\ür\ kSini^' nt<n HPN m^r Es helsst Num. XV. .S9.: „ihr

sehet ihn, nicht sie an (ein Masc, obwohl das Femin. riii''i4 und rh^D
vorhergeht), denn wenn du das thust, so ist es soviel, als schautest du

den Thron der Glorie, welcher dem Blau gleicht."

344) Aus dem Obengesagten ergiebt sich von selbst, dass der
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479. Die nämliche Gesetzesstelle, aus welcher die Vor-

schrift für die Anlegung der Tefilliu gefolgert wird (Deuter.

VI. 9.), schreibt vor, die Worte über das höchste Gebot des

Glaubens und der Liebe nicht nur an der Stirne und an der

Hand zu tragen, sondern sie auch an die Thürpfosten der Häuser

und an die Thore zu schreiben: Tjri^l millD b^ n^HDl
.TjnyTOl (Vgl. Deuter. XI. 20.) D'ie" Observanz hat diesen

Befehl in eigenthümlicher Weise ausgeführt. Auf ein vier-

eckiges Pergament, welches sorgfältig bereitet sein muss, wer-

den die beiden schönen und wichtigen Stellen, Deuter. VI.

4—9 und XI. 13—21 (incl.), geschrieben. Auf die leere Kück-

seite schreibt man das Wort Schaddai Olli', der Allmächtige

oder Allgenügende). Ist dann das Blatt so gerollt, dass die

leere Seite mit dem Namen Schaddai ausserhalb sichtbar bleibt,

so wird es in eine Kapsel von Holz oder Metall, bei Reichen

etwa von Silber, geschoben. Diese Kapsel hat eine Oeffnung,

um den Namen Schaddai durchblicken zu lassen. Das wird

nun die Mesusah (nillD) genannt. Der Ausdruck kommt in

den beiden angeführten Stelleu für „Thürpfosten" vor. Nach

der Gewohnheit der neuern Juden muss am linken") Thür-

pfosten jedes reinen Gemaches eine solche IMesusah hängen.

Leo von ^lodena charakterisirt diesen Gebrauch (S. 25 f. des

angef. Werkes) so: Ostio habitaculorum, conclavium, aliorum-

que locorum, quae frequentantur, et quidem trabi ejus murali

ad latus dextrum ubi patet ingressus, affigere solent cannam

aut etiam quandam fistulam, cui inclusa est membrana accu-

betende Israelit sein Haupt bedecken sollte, (Im Gegensatze zu der

Bestimmung de.s heil. Paulus, 1 Cor. XI. I ff.j Im Traktat Soplierim

(14,15.) wird darauf gedrungen, nichc mit entblösstem Haupte zu beten.

Die neuern Anhänger der jüdischen Reform haben sich von diesem

Statut frei gemacht. Im Tempel von New-York tragen blos der Rabbiner

und Vorbeter eine zum Ornate gehörende Kopfbedeckung. S. Abr.

Geiger, jüd. Zeitschrift. III. 19U.

a) So nach dem Targum Schir VUl. 5.

38*
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rate praeparata, in qua summa cum industria conscripta extant

ista . . . Deuter. 6— 9. . . . Deuter. 11, 13 — 20. ... mem-

brana vero memorata involuta, abditaque latet in canna, cujus

ora extrema adscriptum habet nomen ^ItL^. Quotiescunque Ju-

daei ingrediuntur domum, aut foras exeunt, summa devotione

prius hunc locum digito contrectant, posteaque osculantur; ap-

pellaut hunc actum seu ritum nrilD-"

Eine beträchtlich alte Erläuterung über die Bedeutung der

Mesusah findet sich im Buche Sohar (III. ed. Sulzb. p. 443.

ed. Amst. f. 263 b.): „Es ist ein Gebot, dass Jeglicher eine

Mesusah an seine Thüre befestige, damit Jeglicher behütet

werde von Seiten des hoch gebenedeiten Heiligen, sowohl wenn

er ausgeht, als wenn er eingeht." Das ist der geheimnissvolle

Sinn der Stelle (Ps. 121): „Der Ewige behüte dein Ausgehen

und dein Eingehen von jetzt bis in Ewigkeit." . . . Ferner

(ist die Mesusah eingeführt), damit man in alle Ewigkeit nicht

vergesse die Erinnerung an den heiligen Hochgebenedeiten.

Dieses (Moment) verhält sich ganz so, wie bei den Schaufäden

(Zizith) nach den Worten: ,,Und ihr sollet es ansehen und

euch erinnern u. s. w. (Num. XV.) Wenn der Mensch dieses

Denkzeichen betrachtet, so wird er innerlich an die Haltung

des Gebotes seines Herrn gemahnt." . .

.

Es folgt mit Bezugnahme auf ein apocryphes Buch Salo-

mo's weiterhin die Belehrung über einen geistigen Schutz,

den die Mesusah gegen einen dem Menschen feindseligen Dä-

mon (T^ti;) leiste, welcher den (y"in *l!i^) „bösen Trieb" re-

präsentirt. Die spitzfindige Einwendung, wie denn Eine Me-

susah, die nur auf Einer Seite sich finde, Schutz bieten könne,

da doch der böse Engel, wenn er eine bestimmte Stellung

habe, dem Eintretenden auf dieser Seite und dem Ausgehen-

den auf der entgegengesetzten begegne, wird ebenso spitzfindig

abgefertigt.

480. Dass sich in der Synagoge früh die Vorstellung

von einem Schutze ausbildete, den die Mesusah gegen böse
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Geister biete, sehen wir aus dem Targum Schir (VIII. 5.),

welches nur als ein Echo alter Synagogalhomilie gelten kann.

Wenn mich nicht alles täuscht, führt eine Stelle bei

Isaias (57, 8.) zur sichersten Erklärung des Ursprunges und

ältesten Zweckes der Mesusah. Der Prophet wirft dem Volke

Israels Hinneigung zu heidnischen Gebräuchen vor: „Hinter

der Thüre und am Thürpfosten (Mesusah) hast du dein Er-

innerungszeichen gesetzt." Man wird an die zugleich aber-

gläubischen und unsittlichen Hermen und zauberabwehrenden

Embleme denken müssen. Wenn das mosaische Gesetz an

deren Stelle eine auffallende Mahnung an den Hauptinhalt der

göttlichen Offenbarung setzte, so war das eine nicht nur eines

weisen menschlichen, sondern eines göttlichen Gesetzgebers

würdige Anordnung. Leider hat das spätere Judenthum, wel-

ches sich weigert, im Kreuze die concentrirte Darstellung gött-

licher Offenbarung und mensclilicher Rechte und Pflichten zu

erkennen, die Mesusah theilweise mit abergläubischen Aus-

schmückungen, ihrer idealen Bestimmung entrückt. Wir rechnen

dahin die kabbalistische Formel Küzo bemuchsaz Kuzo, welche

seit langer Zeit auf der Aussenseite der Mesusah angebracht

wird. *')

Wir fügen zur authentischen Nachweisung der hohen Vor-

stellung, welche das jüdische Alterthum von der Wirksamkeit

der Mesusah hatte, zwei Stellen hinzu, wovon die eine sich in

Mechiltha (sectio XI. ed. Wien, 1865. f. 16 a.) findet. Es

wird da aus dem Vorüberschreiten des Würgengels an den

Thürpfosten der Israeliten in Aegypten auf die abwehrende

Kraft der Mesusah geschlossen und zwar vermöge des Schlusses

a minori ad majus. . . . „Die Mesusah , welche von grösserem

Werthe ist und in welcher sich zehn Namen Gottes befinden

und welche bei Tag und bei Nacht und durch alle Generu-

b) Joreh deah Nr. 28«. §. 15 Aiim. ed. Arast. f. 258. a.
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tionen gehanclhabt wird, rauss um so mehr den Verderber

(HTIli^Dn) abhalten.'' (Vgl. Ugolino, Thes. XIV. p. 09.)

In Abodah sarah (bab. f. 11 a.) wird erzählt, wie Onkelos

(Aquilas?) in dem Momente, da ihn römische Soldaten vor

Gericht schleppen wollten, die Mesusah berührt und durch die

Erklärung, welche er darüber gab, die Soldaten bekehrt habe.



Siebenter Abschnitt.

Heilige Zeiten.

I. Die Ausscheidang heiliger Zeiten nach ihren Motiven.

481. Die Ausscheidung gewisser Zeiten zum Zwecke re-

ligiöser Uebungen kann auf verschiedenen Gründen beruhen.

1) Ohne alle äussere Veranlassung wird zur Uebung des Ge-

betes und anderer religiöser Handlungen eine Zeit festgesetzt

werden müssen. Soweit das Gebet einsam verrichtet wird und

Sache des Einzelnen bleibt, ist allerdings eine bestimmte

Zeit nicht unerlässlich nöthig, sondern nur überliaupt eine

Zeit. Anders aber, wenn die religiöse üebung eine gemein-

same ist. Dann muss irgend ein gemeinsamer Termin fest-

gestellt werden. So erklärt sich das allgemeine Wort für

Fest- und Cultuszeit: „Moed" (l^l'D» von "J^^, bestimmen,

vorladen). Es kann hiemit ein mystischer Grund sich ver-

binden, wie es im Cultus der Kirche mit dem Feste der

Dreifaltigkeit am Sonntage nach Pfingsten der Fall ist. Weder

ein historischer noch ein natürlicher Grund setzte dieses Fest

gerade an diese Stelle des Kirchenjahres ; doch war es nicht

ganz gleichgültig, ob es etwa auf einen der Adventsonntage

verlegt wurde. Die Nähe des Pfingstfestes wird die Stellung

dieses Festes erklären. So ist es im mosaischen Kirchenjahre

mit dem Versöhnungsfeste. '*^'^) 2) Historisch ist die Stel-

345) Beachtenswert!! ist der Gedanke Ewald's, die Festfeier auf
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luug eines Festes oder Busstages begründet, wenn es der Ge-

denktag eines Ereignisses ist, das um dieselbe Jahreszeit ge-

schah, in welcher der Festtag gehalten wird. So ist es mit

dem Osterfeste und mit der Feier des neunten Ab zur Er-

innerung an die Zerstörung Jerusalems, 3) Ein natürlicher

Grund ergiebt sich aus den Wechseln der Jahreszeiten, den

Anfängen und Uebergängen des Mondlaufes, aus der Kücksicht

auf den Wechsel von Tag und Nacht. Obwohl im heidnischen

Cultus die Bezugnahme auf die Naturepochen vorherrschte und

im Sinne des Göttercultus gepflegt wurde, nahm die mosaische

Festordnung keinen Anstand auch diese Momente zu beiiick-

sichtigen, da sie als Werk Gottes auf den wahren Gott hin-

wiesen.

Bei mehreren Festen sind alle drei Arten von Motiven

vereinigt, z. B. beim Osterfeste. Ehe wir im Einzelnen sehen,

wie die heiligen Zeiten mit Rücksicht auf die genannten drei

Motive sich im Cultus darstellen, wird es angemessen sein,

über den Kalender der Juden die nöthigsten Aufschlüsse zu

geben.

II. Kalouder der Hebräer.

482. Die Hebräer rechneten von den frühesten Zeiten an

nach Mondmonaten. Diess geht hervor aus dem Namen für

Monat k!^*|'n (eigentlich das Neue, Neumond) und aus dem

spätem Gebrauche, welcher bei den Juden bis zur Stunde ge-

blieben ist. Es kann keine Zeit angegeben werden, zu welcher

die Siebenzabi zurückzuführen. Ueber die einfachen Wochensabbathc

hinaus entsteht ein Sabbathmonät (Tischri), über die Sabbathmonatc

hinaus bildet sich weiter ein Sabbathjahr und endlich schliesst das Jubel-

jahr, als das siebente Sabbathjahr, die Kreise ab. S. Geschichte Israels,

Anhang zum 2. u. 3. Bd. Zweite Ausg. S. 384, und Commentationes Soc.

Reg. scientt. Gotting. rec. T. VIII. — Doch weder das Laubhüttenfest,

noch der Versöhnungstag, noch die Zahl der Neumonde fügt sich die-

sem S3'steme.



II. Kalender der Hebräer. 6*Ö1

diese jetzt herrschende Berechnungsweise wäre erst eingeführt

worden. ')

Andererseits hatten die Hebräer kein reines Mondjahr,

wie die Araber, bei welchen z. B. der Monat Kamadan durch

alle Theile unseres Sonnenjahres wandern kann.^) Bei den

Hebräern — wenigstens seit Moses — ist das Mondenjahr

der Art mit dem Sonnenjahr ausgeglichen, dass derselbe

Mondmonat immer in die gleiche Jahreszeit fallen muss,

z. B. der Monat Nisan, in welchem das Osterfest fällt, rauss

immer in den Frühling, das Laubhüttenfest im Monat Tischri

immer in die Herbstzeit fallen. Demnach lassen sich die

Monate des hebräischen Jahres nur so mit jenen des Sonnen-

jahres zusammenstellen, dass man sagen kann: Der und der

hebräische Monat bewegt sich im Gebiete von diesen zwei

Sommermonaten. So fiel im Jahre 1856 der 1. Tischri auf

den 30. September, im Jahre 1860 entsprach der 1. Tischri

des jüdischen Jahres 5621 dem 17. September.

483. Demzufolge besteht das gewöhnliche hebräische Jahr

aus zwölf Mondmonaten, das Schaltjahr aber aus dreizehn.

Wenn die Mondmonate zu 29 Tagen gezählt wurden, hiessen

sie später hohl ; wenn zu 30 Tagen, voll. Ein gemeines Mond-

jahr hatte 352, 353, 354, 355, 356 Tage. Mit Hinzurechnung

des Schaltmonats im Schaltjahre zu 29 Tagen, ergaben sich

für das Schaltjahr 381, 382, 383, 384, 385 Tage.^)

üeber die Art und Weise der Einschaltung des Schalt-

monats in der biblischen Zeit, können wir keine bestimmte

Angabe finden; die vom dritten Jahrhundert nach Chr. an

a) Mit Unreclit hat Seyffartli behauptet, die Juden hätten bis zur

Zerstörung Jerusalems keine Mondraonate gehabt. (Zeitschr. d. deutschen

morgcnl. Ges. II. S. 345.) Dr. Frankl antwortete ihm das. IV. 1850.

S. 102 S.

b) Der Ramadan begann i. J. 1278 (IS^'/sz) am 2. März, er be-

ginnt aber i. J. 1294 (1877—78) am 9. September.

c) S. Seldenus, de anno civili. S. 24.
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befolgten Kegeln dürfen nicht unmittelbar in's Alterthum zurück-

verlegt werden. ^*^)

484. Das Jahr der Hebräer beginnt mit dem Frühlings-

monate, in welchem seit Moses Ostern liegt. Das Frühlings-

äquinoctium bildet demnach ungefähr, aber nicht genau, den

Ausgangspunkt der Berechnung.

In späterer Zeit gab es eine Berechnung nach dem bürger-

lichen Jahr, welches um die Zeit des Herbstäquinoctiums mit

jenem Monate begann, welcher seit dem Exile Tischri heisst.

Es ist vom Ostermonate an der siebente des alten, kirchlichen

Jahres. Die Juden feiern am ersten dieses Monates „Rosch ha

schanah", d. h. Jahresanfang.

In der vorexilischen Zeit werden die Monate nach der

Reihe vom Frühlingsmonate an gezählt. Die Bezeichnung mit

der Zahl, welche die Stelle der Abfolge angiebt, ist vorherr-

schend. Nur vier Monate haben ausser der Zahlbezeichnung

nocli einen besondern Namen; nämlich der erste Monat (nach-

mals Nisan) heisst „Aehrenmonat", Abib Ü'»5^' ^^- 1^' '^•);

der zweite „Glanz" (VI, Targum: ^^Jli^J )*>) ^*l^ der Monat

der Blumenblüte, 1 Kön. 6, 1. 3. 7.); der siebente: ,,Monat

der Beständigen" (D''Jn^^ n"l\ 1 Kön. 8, 2.); der achte:

„Das Aufquellen" (^)2, 1 Kön. 6, 38.).

485. Seit dem Exile erhielt jeder Monat einen babyloni-

schen Namen, neben welchem die heiligen Schriftsteller manch-

mal die alte Zahlbezeichnung anwenden. Diese Namen sind

folgende (wir fügen mit römischen Zahlen die kirchliche Rang-

ordnung, vom Nisan an gezählt, mit arabischen Ziffern die

des bürgerlichen Jahres bei):

346) Im Targum II. zu Esther (IX. 29.) heisst es: „Im Schaltjahre

sollen sie die Megillah (das Buch Esther) nicht im ersten Adar, sondern

im zweiten lesen." Das Schaltjahr heisst hier J<"112^yn) fc^Plli', der

erste Adar i^^^ip *Tlt<, der zweite Adar HNinD TIK. S. Benfey,

Monatsnamen. S. 11.
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1,7. Nisan, jp^J (alt ^2^), März— April.

n/8. Ijar, 1"'^ (alt VT), April — Mai.
T •

111/9. Sivan, ^"»0, Mai — Juni.

IV/IO. Thammüz, 1)!^^, Juni— Juli.

V/11. Ab, 25^, Juli— August.

Vl/12. Elül, i^l^^?, August— September.

VII/1. Tischri, nt^n (alt "'Jn''^), Sept.- Gel.

VllI/2. Marcheschwan, JlS^/'n^C (alt ^W, Oct.—Nov.

IX/3. Kislev, 1^02 , November— December.

X/4. Tebeth, n2C2» December— Januar.

XI/5. Schebät, COD^, Januar— Februar.

XIL6. Adar, -j-j^^, Februar— März.
T ;

486. Die Bedeutung der angeführten Monatsnamen ist

nur theilweise aufgehellt. Es scheint, dass einzelne Namen

sich auf die klimatischen und meteorologischen Erscheinungen

beziehen, welche mit der Jahreszeit der betreffenden Monate

zusammenfallen. So unterliegt es keinem Zweifel, dass Abib

(13^2^5 k^/in? Exod. 13, 4.) auf den nachmaligen Nisan an-

gewendet, an die Zeit der Aehrenreife erinnert. Bul, für

den nachmaligen Marcheschwan gebraucht, hat man mit Mab-

bül, Fluth, combinirt. Man dachte, es liege darin eine Hin-

weisung auf die periodischen Herbstregen, wie in Marche-

schwan.") Allein die Sache ist nicht ausgemacht und eine

mythologische Anspielung möglich, wie in Ethanim. Dass der

vierte Monat des kirchlichen, der zehnte des bürgerlichen

Jahres ( Juni — Juli ) vom phönizischen Adonis den Namen

Tammus habe, ist unläugbar.')

a ) Von ItTi"" , aufkochen.

h) Anregend sind die Untersuchungen von Benfey und Stern:
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487. Der Mondmonat beginnt mit dem Neumond (ti/lh

„das Neue"), seine Mitte bildet der Vollmond (wahrscheinlich

^P5, Ps. 81,4. Prov. 7,20.). Die Viertel fallen ungefähr

mit der Woche zusammen und haben wohl zu der Wochen-

eintheilung den natürlichen Anlass gegeben.") Die Zählung

nach den Tagen der Woche (HI^Dk!/) wurde, jedoch unabhängig

vom Mondlaufe, vom Sabbath (ri3t!/i JinSCi^) 'i^s durch-

geführt.

i!l. ]>('r iäi^llciio Gottesdienst im Tempel,

488. Von allen heiligen Zeiten scheint sich am natür-

lichsten zu einer religiösen Feier Tagesanfang und Tagesschluss

zu schicken. Morgen- und Abendgottesdienst möchte man ge-

neigt sein für den ältesten Cultus zu halten.''^') Das mo-

saische Gesetz schreibt für jede dieser Zeiten ein bestimmtes

Opfer vor: „Und das ist, was du opfern sollst auf dem Altar,

zwei einjährige Schafe an jedem Tage, beständig. Das eine

Schaf sollst du opfern Morgens und das andere Schaf sollst

du opfern gegen Abend u. s. w." (Exod. 29, 38 ff., ebenso

Num. 28, 3 ff.) Mit diesem Brandopfer sollte nach denselben

Stellen ein Speis- und Trankopfer verbunden sein. Damit soll

das Anzünden des Rauchwerkes und Herrichtung des ewigen

Lichtes verbunden sein. (Exod. 30, 7 f.)

An Festtagen wurde das tägliche Morgen- und Abend-

opfer wohl verstärkt, seine Stunde etwas früher angesetzt,

aber es wurde nie unterlassen; selbst am Osterfeste und Ver-

söhnungstage nicht.

Es heisst daher schon im Pentateuch: Tamid (Tipri)»

„das Beständige" (lat. Sacrificium juge).

lieber die Monatsnamen einiger alter Völker. Berlin 1836. 234 S. — Die

ganze Untersuchung bedarf einer Revision.

c) "Vgl. oben §. 15 und unten K. IV. über den Sabbath.

347) S. indess oben §. 241.
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Die Ankündigung, dass dieses Opfer aufliören solle, ist

daher gleichbedeutend mit der, dass der ganze Opfercult ein

Ende haben werde/)

489. Die Art, wie das tägliche Opfer zur Zeit des zwei-

ten Tempels versehen wurde, darf nicht unmittelbar auf die

frühere Zeit übertragen werden. Doch müssen die Grundztige

des Ceremonienganges immer dieselben gewesen sein, so lang

es ein Tamid gab. Die Art und Weise der späteren Feier des

täglichen Gottesdienstes stellt uns die Mischnah im Traktate

Tamid dar.'') Fügt man einige anderwärts bewahrte Notizen

hinzu, so erhalten wir ungefähr folgendes Bild vom täglichen

Gottesdienst.

Es musste vor Allem die gehörige Anzahl von Priestern,

Leviten und — diess gilt wenigstens von der letzten Zeit —
von „Standmännern" sich Abends in den Tempel einschliessen,

um am folgenden Tage das Opfer zu vollbringen. Unter

„Standraännern"') verstand man eine bestimmte Anzahl von

Deputirten aus verschiedenen Gegenden Palästina's, welche bo.im

Gottesdienste das Volk Israel in geregelter Weise vertraten.

Die Opfer sollten nicht in Abwesenheit derjenigen dargebracht

werden, denen sie galten.

Man schloss diess aus der Stelle Num. 28, 2. Ist der

Schluss exegetisch auch nicht gut zu begründen, so kann man

doch nicht läugnen, dass die Sache an und für sich nothwendig

mit dem geregelten Cultus zusammenhing. In der Mischnah

(Taanith C. IV. §. 2) wird die Einführung dieser stehenden

Assistenz beim Gottesdienste auf die ältesten Propheten (Sa-

muel und David) zurückgeführt, wie die oben besprochenen

a) Daniel VIII. 11. 12. 13. XI. 31. XII. 11. In K. IX. 27 ist

nnJtol n2T eben das Tamid.

b) V. Tbl. Kodaschim. Den Grund zur Ausbildung der gottes-

dienstlichen Uebungen legt David nach 1 Chron. 16, 37. 40.

c) ~a>?2 ''t'^Ü cf. Buxtorf, lex. Talm. r.tbl).
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Ephemerien der Priester und Leviten, denen die Stationen der

Standmänner der Zahl nach entsprachen. Es gab 24 „Statio-

nen"/) So ehrenvoll das Amt eines Mitgliedes dieser ewigen

Anbetung war, so streng war es der Ueppigkeit ferne gerückt.

Nach der Mischnah (1. c. §. 3) mussten die Standmänner vier

Tage in der Woche, vom Dienstag bis Donnerstag fasten.

,,Am Freitag fasteten sie nicht, dem Sabbath zu Ehren und

am Mondtag fasteten sie nicht, um nicht auf einmal von der

Ruhe und Lust zur Arbeit und Abtödtung überzugehen, damit

sie nicht sterben möchten." Die Mischnah weiss auch, mit

welchen Abschnitten der Bibel sich diese Tempelbesucher be-

schäftigten. Die einzelnen Bestimmungen hierüber gehören

der spätesten Zeit an : die liturgische Bezugnahme in den

Psalmen auf Israeliten , die beim Gottesdienste neben den

Priestern und Leviten respondiren, würde für das Alter jenes

Institutes sprechen, wenn nicht auch Proselyten genannt wären.

(Ps. 118, 1.)

490. Eine gewisse Anzahl dieser Standmänner nun musste

sich jeden Abend mit den dienstthuenden Priestern und Leviten

im Tempel einschliessen lassen. Die Priester hielten sich im Beth

ha moked in einem grossen Gemache auf, in welchem ringsum

steinerne Bänke angebracht waren. Sie schliefen dort in ihren

Alltagskleidern. Die Priesterkleider legten sie zu ihren Häupten.

(Mischnah, Tamid C. I. §. 1.)

Sie wurden sehr früh, im Sommer etwa um zwei Uhr, ge-

weckt; der Leitende (HJ-IDD) veranstaltete die Verloosung des

gemeinen Geschäftes der Altarsäuberung, worauf sich sämmt-

liche Anwesenden in zwei Abtheilungen sonderten und mit

Fackeln in der Hand, den Tempel umgingen, um den Vorhof

zu mustern. Derjenige Priester, dem das Geschäft zugefallen

war, die Asche vom Altar zu räumen, machte sich zuerst an

die Arbeit, nachdem er sich gewaschen. (Tamid I. §. 4.)

d) Mischnah, Taanith C. IV.
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Andere Priester entfernten die üeberreste vom Opfer und

trugen neues Holz auf den Altar. Natürlich bestanden über

die Schichtung des Holzstosses liturgische Regeln. (Tamid IL

3 ff.) Es folgte eine zweite Verloosung, welche die Arbeiten

beim Opfer betraf. Sie wurde in einer Halle vom Palaste

Gazith vorgenommen. (Das. HI. 1.) Nun sah man sich um,

ob es Zeit zur Darbringung des Opfers sei. Ein in der Höhe

Stehender wurde von einem zweiten befragt: Reicht die Säule

des Morgenrothes bis Hebron? Antwortete der Beobachter:

,,Ja", so wurde zum Opfer geschritten. (Das. §. 2.)

Nun wurde von dem Einen das Lamm geholt, welches zu

diesem Zwecke in den untern Räumen des Palastes Betli ha

moked aufljewahrt wurde ; Andere holten — aus den Neben-

kammern des Tempels — die Opfergeräthe. (TL 3 ff.)

Die Schlachtung des Lammes geschah nach genau vor-

geschriebenen Regeln. (IV. §. 1 ff.)

Mit der Schlachtung traf die Oeffnung des grossen Tempel-

thores — und des Tempels überhaupt — zusammen. (Tamid

m. 7.)

Zugleich gingen Priester in den Tempel, um den goldenen

Altar für das Opfer des Rauchwerks lierzurichten und den

siebenarmigen Leuchter zu besorgen.

Die Besorgung der Lampen war umständlich und nicht

ohne Mühe. Maimonides giebt nach der Mischnah und dem

Talmud das Einzelne. (Tamid c. III. §. 11 ff. Ed. Berlin, t. VI.

f. 68. Vgl. Otho, s. V. Cultus. S. 139.) — Hienach wären fünf

Lampen vor dem Hauptakte, zwei nachher angezündet worden.

Josephus sagt, während des Tages hätten drei Lampen ge-

brannt, während der Nacht alle sieben. •*'**)

491. Es wurde nun das Blut des Lammes am Altar ge-

348) Antiq. III. c. 8. §.3. ed. Taucbn. II. p. 179 f. Eine gründliche

Controverse über diesen Punkt s, bei Smits, in Exodum proleg. II.

p. 403 ff.
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sprengt und nachdem die einzelnen Opferstücke gehörig ge-

ordnet waren, das Speis- und Trankopfer gebracht (Tamid IV.

§. 3), worauf sämmtliche sich zu bestimmten Gebeten ver-

einigten. (Das. V. 1.)

Diese erst in der nachexilischen Zeit eingeführten Gebete

wurden über die beiden letzten Cultushandlungen des alten

mosaischen Ritus hinaus gedehnt. Diese Handlungen waren

die Räucherung auf dem Innern Altar und der Segen des

Priesters. Da die Darbringung des Rauchwerks eine sehr

schöne Verrichtung war, wurde sie zu gewissen Zeiten nur an

Jene verloost, welche noch nicht dazu gekommen waren. (Ta-

mid V. 2.)*) Beim Herausgehen verrichtete der Priester im

Heiligthum nach der Darbringung des Rauchwerks ein Gebet.

(VI. §. 3.)

492. Nun folgte der priesterliche Segen, welchen die

Mischnah so darstellt: ,,Die (Priester) kamen und stellten

sich auf die Stufen des Vorhofs. Die ersten standen südwärts

von ihren Brüdern, den Priestern. Fünfe hatten Gefässe in

ihren Händen; einer das (Gefäss) Tani ("'JCO)i <^er andere das

Gefäss Koz (H^) , der dritte ein Rauchfass (nriDD) , dei"

vierte das Gefäss Bazik (T|D)^ dei" fünfte eine Schaale (P]^)

sammt ihrem Deckel C^D^)- So stehend — segneten sie nun das

Volk mit Einem Segen, d. h. die drei Absätze des Priester-

segens wurden ohne Pause in Einem fort gesprochen." (Tamid

VII. §. 2.) Es scheint, dass Einer vor allen den Segen sprach,

woraus sich erläutert, was Lukas von dem Priester Zacharias

erzählt. Diesen hatte das Räuchern getroffen (Luk. I. 9.);

als er nach der gehabten Engelserscheinung heraustrat, merkte

das Volk, dass er stumm sei. (Das. Vers 22.)

Nach Maimonides (hilcoth Tamid C. VI. §.5) wäre der

Segen vor dem Verbrennen der Speisopfer gegeben worden.

a) Die Vorschriften für die Darbringung des RauchWerkes Tarald

VI. 1 ff.
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Unter Absingung von Psalmen durch die Leviten schloss der

Morgengottesdienst,

Es konnten nun Privatopfer, oder an Festtagen die ver-

schiedenen Festopfer hinzugefügt werden/)

493. Die Darbringung des nachmittägigen Opfers war im

Wesentlichen ganz so wie Vormittags, nur dass hier der Segen

wegblieb '') und keine Verloosung mehr vorkam.'**^) Zu dem

für das Brandopfer bestimmten unblutigen Beiopfer kam Nach-

mittags wie Vormittags ein besonderes Speiseopfer des Hohen

Priesters ^•'^'^') hinzu. Es muss aber auf diese naclimittägige

Mincha ein ganz besonderer Werth gelegt worden sein, da

man nach ihr die Tageszeit benannte. So scheint Mincha

schon in der Stelle 1 Kön. 18, 29. (nn^^n r\^b^'b~lV_)

genommen werden zu müssen.

Nach Beendigung des ganzen Opferritus zogen sich die

Priester zurück, um an einem geeigneten Orte die ihnen zu-

gefallenen Opfergaben — welche insgesammt ,,trumah" hiessen

— zu verzehren. Nach der Gemara zu Mischnah brachoth I. 1.

(übers, von Pinner, S. 2) zogen sich die Priester zu diesem

Mahle zurück, wenn die Sterne am Himmel hervortraten.

IV. Die Woelienfeier, der Sabbath.

493. Wir haben schon im Abschnitte von der patriarcha-

lischen Keligion die Frage berührt, ob die Sabbathfeier vor-

b) Musaph, d.h. „hinzugefügt"; ^p'^.'C ist ihr Name. S. darüber

Maimonides, hilc. Tarn. C. VI ff.

c) Nach Mischnah, Taanith C. IV. §. 1 hätten die Priester an Fest-

tagen drei- bis viermal den Segen gegeben. Das war Ausnahme.

349) Talmud bab. joma f. 26. a. „Man wirft das Loos nicht bei

dem nachmittägigen Tamid, sondern was ein Priester in der Früh zu

thun hatte, muss er auch Nachmittags verrichten."

350) Das waren die CTZm, welche von den LXX. als jr,yuvov

xnv iieyü'Aov le(jeojg (1 Chron. IX. 31.) bezeichnet werden. Vgl. Re-
landi, Antiq. 1715. p.oB8; Thalhofer, unblutige Opfer. S. 147 f. und

oben §. 320.

Haneberg-, religiöse Altertliütner der Bibel. 39
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mosaisch sei (§. 15). Wir ergänzen hier die Erörterung über

diesen Gegenstand, über welchen Bohlen zu seiner Zeit neues

Licht zu verbreiten schien.")

Er regte die Vergleichung der altdeutschen mit der indi-

schen Wocheneinth eilung an und wies auf Spuren einer Wochen-

rechnung bei den Griechen hin, indem der vierte Tag dem

Hermes, der siebente dem Apollo heilig gewesen wäre. Wie

immer es sich indess mit der Aechtheit und dem Alterthum

dieser Angaben verhalten mag, bei den Athenieusern wurde

jeder Monat in drei Dekaden getheilt. ''^•'^') Wenn bei den

Aegyptern (bei Dio Cassius, bist. 37. c. 17, 18.) von einer

Unterordnung der Tage unter Saturn, Sonne, Mond, Mars,

Merkur, Jupiter, Venus, die Eede ist, so kann eine solche

Disposition nicht alt sein, wie schon aus den Götternamen

hervorgeht. ")

Auffallend ist es dagegen, dass eine planetarische Bezeich-

nung für sieben Wochentage zugleich bei den Germanen und

Indiern vorkommt ; aber man muss darauf verzichten, bestimmte

Schlüsse aus dieser Erscheinung zu ziehen, so lange man ausser

Stand ist, die Zeit irgendwie genau zu bezeichnen, bis zu wel-

cher man jene auf die bekannten Planeten bezüglichen Namen

zurückverlegen kann.

Die germanischen Bezöichuungen findet man bekanntlich ^)

wenn man unsere zum Theil sehr verwischten '') Namen der

Wochentage mit den verwandten Dialekten vergleicht : es stellt

a) Altes Indien. II. S. 246 ff.

351) S. Ideler, Handbuch der mathematischen und technischen

Chronologie. I. S. 227 ff.

a) Vgl. Ideler, Lehrbuch der Chronologie. 1831. S. 48.

b) S. Grimm, deutsche Mythologie. I. 111 ff. — Auf die Namen
dieser Götter in der Inschrift eines bei Mainz gefundenen Altares weist

Bohlen hin (IL S. 247).

c) Am meisten der Dienstag, welcher im Englischen noch Tues-

day heisst, der Tag des Ziu, des nordischen Tyr.
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sich dauü heraus, dass die Woche folgenden Gottheiten gewid-

met ist: I. Sonne, II. Mond, III. Tyr, Mars? IV. Wodan,

Odin, Y. Donar, Thor, VI. Freya, VII. engl. Saturday, Tag

des Saturnus. Im Indischen sind nach Weber (Z. d. M. Ges. X.

p. 600) die Bezeichnungen diese: I. Aditya, Sonne: II. Soma,

Mond; III. Angära, Mars; lY. Buddha, Merkur; V. Vrihas-

pati, Jupiter; VI. Cukra, Venus; VII. (y'anai9vara , Saturn.*^)

Diese Namen schweben freilich noch so zu sagen in der Luft,

indem ihr Alter nicht fixirt ist. Dass sie bis zur mosaischen

Zeit hinaufreichen, wird Niemand behaupten wollen.

4P4. Wir brauchen uns aber in eine Untersuchung über

das Alter dieser Namen nicht zu vertiefen und nicht bei an-

dern alten Nationen Umfrage zu halten ; die biblische Wochen-

feier steht auf eigenem Grunde. Jede Beziehung auf die

sieben alten „Planeten'' ist der Bibel fremd. Wenn eine Kück-

sicht auf die Natur hier einen Einfluss geübt hat, so ist es

die Beobachtung der Mondsviertel, welche ungefähr in einer

Woche verlaufen.

Der Mond ist — mit der Sonne — von Anfang an als

Zeitmaass angenommen') (vgl. Genes. 1. 14. und Psalm 104, 19.)

:

an ihm misst sich die Woche, wie an einer für Alle sicht-

baren Uhr.

Das eigentliche religiöse Gepräge erhielt jedoch der Sab-

bath durch die mosaische Schöpfungsgeschichte. Gott der Herr

liess auf sechs Epochen der Schöpfungsthätigkeit die Zeit der

Naturthätigkeit folgen, in welcher Er selbst zu ruhen scheint.

Der Mensch soll als Stellvertreter Gottes auf Erden sechs Tage

arbeiten, am siebenten aber ruhen. So wird die Heiligkeit

des Sabbaths in der Schöpfungsgeschichte selbst (Genes. II. 3.)

und im Dekalog erklärt. (Exod. XX. 11. Vgl. Deuter. V. 14.)

d) Etwas verschieden Bohlen, II. S. 24S: Sürya? ,
Chandras,

Mangalas (Mars), Buddhas, Yrihaspatis, Sukra-i, Sani?.

e) S. Bahr, Symbolik. II. S. 526.

39*
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495. An der letztern Stelle (Deuter. V.) ist die Einwirk-

ung des Sabbatlis auf den Sklavenstand berücksichtigt, was

Neuere auf den Gedanken brachte, dass der Sabbath unter

dem Drucke der ägyptischen Zwingherrschaft entstanden sei.

Bereits Jahn (Archäol. IlT. 289.) hat sich mit dieser

Erklärung vom Ursprünge des Sabbaths beschäftigt. Er wies

auf die Andeutungen von einer vorsinaitischen Existenz des

Sabbaths hin. (E^od. XVI. 22 ff. Vgl. Genes. VII. 4. 10. VIII.

10. 12. XXIX. 27. Vgl. oben §. 15.) Warum sollte man aber

gar nicht zugeben wollen, dass die Rücksicht auf die ent-

würdigende Stellung der Sklaven wenigstens zur Erneuerung

und nachdrücklichen Eiuschärfuug des Sabbathinstitutes wesent-

lich beigetragen habe, falls dieses den Patriarchen schon be-

kannt war?

496. Auf keinen Fall kann daran gezweifelt werden, dass

das Sabbathgesetz durch Moses eingeschärft ward und seitdem

bestand. Es schloss die Pflicht der Enthaltung von jeder Art

der Arbeit und das Gebot der Heiligung, d. h. der Verrichtung

religiöser Handlungen in sich.

Auf die Verletzung jenes Verbotes war die Todesstrafe

(Exod. 31, 14. 35, 2.), näher die Steinigung (Num. 15, 32.)

gesetzt.

Selbst jene Propheten, welche das Ceremonialgesetz im

Vergleiche mit den unwandelbaren Gesetzen der Moralität als

Nebensache behandeln, legen auf die Haltung des Sabbaths

das grösste Gewicht. (Isai. 56, 2. 58, 3. Jerem. 17, 24.

Klagel. 2, 0. Ezech. 20, 16. 22, 8.)

497. Nach dem Exile stellte sich der religiöse Eifer des

gläubigen Juden vorzugsweise in der Sabbathfeier dar. Mau
ging so weit, dass man am Sabbath sich lieber vom Feinde

erschlagen liess, als dass man die Waffen gebraucht hätte.

(1 Macc. II. 32 ff".) In der Schule der Pharisäer bildete sich

jene rigoristische Observanz aus, mit welcher Christus wieder-

holt in Collision kam. Die Art, wie der Sabbath der Phari-
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säer in den Evangelien geschildert wird, stimmt mit den in

der Mischnah und im Talmud aufgestellten Regeln überein.

Ein jüdischer Schriftsteller hat 1279 Regeln gezählt, die ein

gewissenhafter Israelit am Sabbath zu halten hätte.') Es gab

hier eine unabsehbare Arbeit für scharfsinnige Distinctionen,

Clausein und Disputationen. Man untersuchte, welche Art von

Knoten am Sabbath geschlungen werden durften; verboten

waren die Knoten am Riemen der Kameele (^Mischnah, Schabb,

C. XV. 1.) und an Seilen, womit man Schifte anbindet. Wer

nur zwei Stiche an einem Kleide näht, hat den Sabbath ge-

brochen (XIII. 2.). Wer etwas austrägt in der rechten oder

linken Hand, im Schooss oder auf der Schulter, auf jene Art,

wie die Leviten die Gefässe trugen, bricht den Sabbath; wer

aber etwas mit der verkehrten Hand, mit den Füssen, mit

dem Munde u. s. w. austrägt, ist frei. (X. 3.) Die gering-

sten Quantitäten von Ausgetragenem reichen zur Verletzung

des Sabbaths hin. Soviel Siegellack, als zur Siegelung eines

Briefes nöthig ist (VIII. 5.), von einem Rohr soviel, als zu

einer Schreibfeder hinreicht (das.), eine Scherbe, so gross, dass

man zwischen aufgelegten Brettern einen Zwischenraum zur

Lüftung machen kann (VIII. §. 7), bricht den Sabbath. Die

Frauen dürfen nicht mit einer Nähnadel und nicht mit Siegel-

ringen ausgehen (VL 3.), auch nicht mit einem falschen Zahn

(das. 5.), nicht mit verschiedenen metallenen Schmucksachen

(VI. 1.). Die Männer müssen die Waffen ablegen (VI. 4.).

Aber auch ein Esel darf nicht ausgehen mit einer Decke,

wenn sie ihm nicht am Abend vor dem Sabbath aufgelegt

wurde (V. 4.). Die syrischen Schafe dürfen sich mit den

Schlittchen, worauf der FettsChwanz ruht, nicht zeigen (V. 4.),

fällt Vieh in einen Brunnen, so darf man es heraufziehen,

falls man es unten nicht füttern kann; ist letzteres möglich,

so soll man den nächsten Tag abwarten.

f) Beer, Lehren und Meinungen. I. S, 331.
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Wird ein Israelite am Abende vor dem Sabbath von der

Nacht überfallen, so giebt er, während es noch Tag ist, seinen

Geldbeutel einem Heiden zu tragen. Hat er aber keinen Hei-

den bei sich, so darf er denselben dem Esel auflegen; doch

soll dieses im Gehen, während der Esel die Füsse aufhebt,

geschehen. (C. XXIV.. l.)0

498. Von vorzüglicher praktischer Bedeutung waren die

Bestimmungen über den Weg, den ein Israelit am Sabbath

zurücklegen durfte; die Rabbinen nennen diese Strecke ,,Weg

des Sabbathes, Grenze des Sabbaths" (n3ti''n Ginn)- Sie

entwickeln das Gesetz aus der Stelle: Videte quod "dominus

dederit vobis sabbatum, . . . maneat unusquisque apud semet-

ipsum, nullus egrediatur de loco suo die septimo. (Exod. 16, 29.)

Natürlich musste bestimmt werden, wie weit man sich von

seiner Wohnung entfernen dürfe, ohne den Sabbath zu brechen.

Maimonides sagt, das Gesetz habe kein Maass für die Sabbath-

strecke gegeben, aber die Gelehrten hätten nach der Analogie

des Burgfriedens der Levitenstädte (s. oben im Abschnitte vom

Cultuspersonal) 2000 Ellen als Grenze des Sabbathweges an-

genommen. (Jad chaz. Sabbath C. 27. §. l.)-^'^"'^)

499. Wie sehr auch durch die kleinliche Casuistik der

Pharisäer der eigentliche Zweck der Sabbathruhe gestört war,

dieser selbst blieb doch heilig. Der Stillstand der erwerben-

den Thätigkeit war ein Opfer des Glaubens, die Arbeitsruhe

lud zur Betrachtung religiöser Wahrheiten und zum Gebete

ein, endlich trat die allgemeine Menschenwürde an diesem

Tage aus den Ungleichheiten des Standesunterscliiedes frei her-

vor, indem auch der Sklave an der Wohlthat des Sabbaths

Theil nahm.

g) Vgl. Mischnah, tract. Schabbath und Erubin.

352) Im neuen Testamente wird die Entfernung des Oelbcrgs von

Jerusalem als die eines Sabbathweges bestimmt. (Akt. 1, 12.) Vom
Stephansthor bis auf den Gipfel, oder von Sion — dem Cönaculum —
aus bis nach Gethsemane ist eine halbe Stunde.
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Hinsichtlich der Heiligung, d. h. der positiven religiösen

Feier schrieb das mosaische Gesetz nur besondere Festopfer

vor. Ausser dem täglichen Tamid-Opfer raussten zwei jährige

Lämmer mit einer entsprechenden ]\Jincha von zwei Zehntel

Mehl mit Oel und Wein als Brandopfer dargebracht werden.

TNum. 28, 9 f.)

Die im Exile lebenden Israeliten konnten natürlich dieses

Opfer nicht bringen. Dafür brachten sie das geistige Opfer

von Gebet und genossen die Segnungen der Verkündung des

Wortes Gottes.

Der Sabbath wurde von da an der Tag der Vorlesung

und Erklärung des Gesetzes. Der Kitus dieser Vorlesung war

folgender

:

500. So früh es Synagogen gab, dürfen wir auch Vor-

lesungen aus dem Pentateuch, woran sich später entsprechende

aus den Propheten anschlössen, am Sabbathe in üebung denken.

Nach Baruch 1, 3. würden die Exulanten in Babylon ngög %7]v

ßißXov zusammen gekommen sein, was sich von der Anhörung

der Sabbathvorträge deuten lässt. Die Apostel nahmen an.

dass der Pentateuch seit den Geschlechtern des Alterthums

(U yevEwv dqx^if^v) in den Synagogen an jeglichem Sabbath

gelesen werde. (Apg. 15, 21.) Vielleicht ist der babylonische

Perikopen-Cyklus, wonach in Einem Jahre der Pentateuch

gelesen wurde, älter, als der palästinensische, wonach man

drei Jahre brauchte. Nach diesem dreijährigen Cyklus zerfiel

der Pentateuch in 155 Sidra's, während der einjährige nur 54

hat.
•'^^)

Ueberall wird die Vorlesung mit ähnlichen Feierlichkeiten

umgeben gewesen sein. Die ganze Thorah war auf Einer Rolle

'353) S. Fürst, Kultur- und Literaturgeschichte der Juden in^sien.

I.Thl. 1849. S.61. — Zunz (die gottesdienstlichen Vorträge der Juden.

1632. S. 3 fF.) hält es für wahrscheinlich, dass der paläst. Cyklus eigent-

lich 372 Jahr dauerte, so dass von einem Sabbathjahr zum andern die

Thorah zweimal gelesen wurde.
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geschrieben. •*-*^*) Die Enden wurden von zwei Stäben gehalten.

Man rollte das Ganze nicht jedesmal von Anfang auf, sondern

von der Stelle, an welcher man am vorigen Sabbath stehen

geblieben war. Im Tabernakel der Synagoge wird die Rolle

verwahrt; wenn sie geschlossen ist, wird sie mit einem —
gewiss schon im Alterthum kostbar gestickten — Bande zu-

sammen gebunden und mit einer Art von Mantel bedeckt. Das

obere Ende der Stäbe wird mit einem Krönchen geziert; daher

heisst die Thorah rb'D, die „Gekrönte", wie die Braut. Das
T —

Hervorholen (n^^liln), Emporheben (nrü^iD^ Zusammenrol-

len (H/ vJ)}) wie Zurückstellen (mDJ^h) der Thorah ist mit

einer gewissen Feierlichkeit umgeben und war es, obwohl nicht

nachweisbar, schon im Alterthum.*)

Die Vorlesung vom Ambon (pH) aus kann unter der

Leitung des Synagogenvorstandes von jedem ehrbaren Israeliten

geschelien. Der Vorleser muss ein Mann sein, Frauen sind

ausgeschlossen (Vitringa, Synagoga S. 979). Ebenso wurde den

Sklaven, Irrsinnigen, Blinden (die etwa die Thorah auswendig

wussten) das Lesen verwehrt. Auch unanständig Gekleidete

wurden nicht zugelassen (das.). Hinsichtlich der Knaben war

man nicht ganz einig; man konnte einen Minderjährigen zu-

lassen, wenn er unterrichtet war.

501. Der Vorlesende musste im Lesen Uebung haben,

musste sich vorbereiten und beim Lesen stehen (Vitr. S. 980).

Obwohl jeder Israelit diese Function übernehmen konnte, so

gab man doch den etwa anwesenden Priestern, Leviten und

Gelehrten den Vorzug (das. S. 981). Die ganze Pericope pflegte

in sieben Abschnitten durch sieben Vorleser vorgetragen zu

354) Ein Exemplar der kgl, Hof- und Staatsbibliotlieli zu München
misst circa 13G bayer. Fuss in der Länge. Zum Privatgebrauche wur-

den einzelne Bücher der Thorah abgeschrieben. Maimonides, hilcoth

sefer thorah C. VII. §. U. Berol. t. I. f. 85.

a) S. Vitringa, de Synagoga Vetere, Franequerae 1696. p. 972 ff.
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werden ; war indess in der Synagoge nur Ein Unterrichteter da,

so las er alle sieben Abschnitte, jedoch so, dass er zu jedem

eigens auf das Pult hinaufstieg (S. 982). Am Anfang und

Schluss waren gewisse Doxologien, Antiphonen und Respon-

sorien gebräuchlich. Dasselbe war aucli bei den Vorlesungen

aus den Propheten der Fall, die im Ganzen, wie jene aus

Moses gehalten wurden. Nur herrschte hier grössere Freiheit;

der Vorleser konnte von einem Texte auf einen andern über-

gehen (Vitringa S. 990). Daraus erläutert sich der im Evan-

gelium erwähnte Fall der Vorlesung Christi aus dem Propheten

Isaias. (Luk. IV. 17. Traditus est illi Liber Isaiae prophetae.

Et ut revolvit librum, invenit locum: Is. (31. 1 ff.)
'•'^•^) An

die Vorlesung schlössen sich Vorträge zunächst in Horailien-

form an.")

502. Es ist niclit zu bezweifeln, dass der Sabbath eine

Art von festlicher Hausandacht hervorrief, welche durch ent-

sprechende Ceremonien ausgezeichnet sein musste. Das neuere

Judenthum feiert eine Festmahlzeit am Freitag Abend oder

Nachts zum Eingang des Sabbaths''"^^), eine am .Sabbath Mittag

und eine dritte zum Ausgang. Man muss sow^ohl beim Be-

ginne, als am Schlüsse einen Segen über einen Becher sprechen.

Den ersten Segensspruch beim Eingang des Sabbaths

nennt man die „Heiligung" (\^T1V), weil die nun folgenden

355) Ygl. Light foot zu Luc. IV. Dass die einzelnen Propheten

in besondern Rollen geschrieben wurden, lässt sich niclit nachweisen.

Die Stelle wird so zu deuten sein: Man gab ihm die Prophetenrolle, in

welcher ausser Anderem auch Isaias Ol sich befand.

a) Vgl. Zunz, die gottesdienstlichen Vorträge der Juden. 1832.

356) Maimonides (Sabbath c. 29. 1.) unterscheidet eine mD^JI

., Eingang" und ri}<^i'' des Sabbaths. Das Buch Sohar 1. f. 47. b. nennt

den Eingang }<n2li* ''^])12. Da es eine grosse Sabbathmahlzeit im Jen-

seits mitzählt, so redet es in eigener Art von drei geheiligten Sabbath-

mahlzeiten ({^nilVD). Ausgang des Sabbaths heisst auch PZli-' ''NiilC

(Maim. I, c. c. 29. §. 24 fiF.).
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Stunden zur geheiligten Festzeit gehören; den Schlusssegen

nennt man „die Unterscheidung" (n^^lDrD^ weil durch diese

Ceremonie die geheiligte Zeit des Sabbaths von der gewöhn-

lichen unterschieden wird. Ausserdem wird Werth darauf ge-

legt, dass die Hausfrau die Sabbathlampe in gehöriger Weise

anzünde (npbin)-')

Dazu kommen verschiedene Gebete, deren mittelalterliche

und neuere Formulirung man in jedem jüdischen Gebetbuche

sehen kann. Zu den schönsten dieser Gebete gehört der Ge-

sang, in Avelchem bei der Vorbereitung zur Sabbathfeier (H ?Dp
r)'2\ü) dei* Festtag als Braut begrüsst wird.*") Wir müssen

uns versagen, auf diese und andere mit dem Sabbath zusam-

menhängende üebungen"^") einzugehen, da in der Bibel keine

Spur hievon vorkommt.

503. Schliesslich bemerken wir Einiges über die Art, die

Tage der Woche zu bezeichnen. Im alten Testamente kommt

kein Fall einer solchen Bezeichnung vor, wohl aber im neuen.

Da wird der auf den Sabbath folgende Tag, unser Sonntag, als

l^ua Tor aaßßaiov (Joh. 20, 1. 20, 19. Apost. 20, 7. 1 Cor. 16, 2.)

bezeichnet. Diese Bezeichnung mit der Cardinalzahl ist dem ara-

mäischen Sprachgebrauch angepasst, während nqwxri aaßßdxov

(Marc. XVI. 9.) dem Sprachgebrauche der Mischnah besser

entspricht. (Vgl. Tamid C. VII. §. 4. JVt:;^5in Qi''Dv) Im

Aramäischen heisst der Sonntag ^?p3t!/3 "IH > dei" Mondtag

a) Bab. Schabbath f. 31. b. Schulclian aruch, orach chajim nr. 261.

Vgl. Bodenschatz, IL S. 114f.

b) Tb2 r\^'^^h "'l'!" n2^ bei Arn heim, vollst. Gebetbuch der

Israeliten. 1839. S. 152.

357) Einer der merkwürdigsten' Gebräuche des spätem Judenthums

ist der Erubh (I}^"1^J/), eine Art von Opferakt zur Sühne für unvermeid-

liche Uebertretungen des formellen Sabbathgesetzes. In der Mischnah

findet sich nach dem Abschnitt über den Sabbath ein eigener Traktat

Erubin (]^2"l";"'y), in welchem die complicirten Regeln der Anwendung

dieses fast magischen Mittels festgestellt werden.
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nP2I^2 r*ir n- s. w. Der Ausdruck n2t£/2 "In heisst

^enau: Eins in' der Woche, denn n2^' steht hier"), wie im

Syrischen ^y\l}, für „Woche". •*^^) Für den sechsten Tag der

Woche wird ein eigenes Wort: Vorabend, U*1J7, gebraucht;

die spätere Sprache bedient sich hiefilr des Wortes riZ}!")^^

oder aramäisch ^s^lDlII'*-') loi neuen Testamente steht hie-

für naoarrxevij, was überhaupt den Vorabend vor einem Feste,

also eben so gut den Tag vor dem Wochensabbath, wie den

Vorabend von Ostern, Pfingsten u. s. w. bedeuten kann.

(S. Marc. XV. 42.)

V. Die Npuniondo.

504. Die ^Monate wurden nicht von Vollmond zu Voll-

mond, sondern von Neumond zu Neumond gezählt. Vom

„Neuen" (li^lh) haben daher, wie oben erwähnt, die Monate

den Namen. '''^^)

Wenn man der ^lischnah glauben darf, wurde der Monats-

anfang auf eine wahrhaft patriarchalische W^eise bestimmt.

a) Im neuen Testamente hat aäßßurov sicher die Bedeutung

„Woche" in der Stelle Luk. 18, 12.

358) Vgl. die syrische Bezeichnung der Wochentage bei Car. M.

Agrellii Suppl. Syntaxeos Syriacae. 1834. S. 179f. — In Targum Esther

II. 9. heissen die sieben Wochentage : J<rili'~ ^T^*"» J/Zü'. In derselben

Stelle werden sämmtliche Wochentage mit der Cardinalzahl bezeichnet,

mit Ausnahme des Sabbaths. yi-^N' 'iTZ p'?r J^PZITC inP, N'PZli'Z "IH

5<P2li*2 NPli' li'Z li'^^M 'li- In Breschith rabbah Sectio XI. §. 9 wer-

den die Wochentage 80 bezeichnet: ^^PZIi'Z "in Sonntag, ('i^Z) ^"IP

Mondtag, (li'Z) J^p'^P Dienstag, (I^'2) t<PV2"li< Mittwoch, J<Pir?2n

(ti*2) Donnerstag, N*P21~^j; Freitag, j<PZ'i^' Sabbath.

a) Im Arabischen heisst arubah „die gelieble Gattin*^ und könnte

auf Venus bezogen werden.

359) Eine andere Bezeichnung für Monat ist "1"'
, was von Fürst

mit Recht auf rn}< „wandern" zurückgeführt wird.
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Jeder Israelit, welcher den Neumond mit Sicherheit gesehen

hatte, war berechtigt und gewissermassen verpflichtet, als

Zeuge hiefür in Jerusalem aufzutreten. Man bereitete diesen

Zeugen in einem eigens hiefür bestimmten Hofe eine Mahlzeit

(Rosch ha schanah C. II. §. 5). Es liefen manchmal so viele

herzu, dass daraus Verlegenheiten entstanden. (C. I. §. 6. Vier-

zig Paare unter Akiba.) War auf solche Zeugenschaft hin

der Monatsanfang bestimmt, so wurde vom Oelberg aus ein

Feuerzeichen gegeben, das über Hauran hin die Kunde bis

Babylon verbreitete. (II. §. 4.) Da die Cuthäer diese Zeichen

nachmachten und zu ungehörigen Zeiten signalisirten, wurden

später Boten ausgesendet. (II. §. 2.)

Jedenfalls wurde nach der mosaischen Anweisung der

Neumond durch die Darbringung von besondern Festopfern

ausgezeichnet (Num. 28, 11 ff".), welche 1) in zwei Farren,

2) einem Widder und 3) sieben jährigen Lämmern bestanden.

Der gewöhnliche Neumondstag war zwar kein gebotener

Feiertag, aber die Praxis machte ihn dazu. Man verlegte auf

diesen Tag gerne Festmahlzeiten. (1 Sam. 20, 5. 24.) Der

Schall der Posaunen (n'i'"lVl»n> nicht ni""lC1"ti^, Num. X. 10.),

welche an diesen Tagen geblasen wurden, schien zur festlichen

Kühe einzuladen.

Man arbeitete an diesem Tage nicht. Amos (VIII. 5.)

lässt daher die gewinnsüchtigen Juden sagen: ,,Wann wird

denn einmal der Neumond vorüber sein, dass wir Getreide

verkaufen können?" Vgl. Oseas 11.13. Isai. 1, 13 f. Daher

konnte der Apostel Paulus warnen (Coloss. II. 16.): Nemo
ergo vos judicet in cibo aut in potu aut in parte diel festi,

aut neomeniae aut sabbatorum.

Während die Neumonde keine strengen Feiertage waren,

mussten andere Festtage wie der Wochensabbath durch Ruhe

gefeiert werden. Sie heissen demnach auch Sabbath (n2ii^)-

Drei Festtage im Jahre waren überdiess dadurch ausgezeichnet,
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dass man an denselben zum Ceutrallieiligthum wallfahrten

musste. Sie heissen demnach Regalim.^') Der erste von ihnen

ist das Osterfest.

VI. Das Osterfest.

505. Unter den Festen der Hebräer ist unstreitig das

Osterfest, wenn auch im Cultus nicht das prächtigste, doch

vermöge seiner Bedeutung das erste. Es ist das Frühlings-

fest, in sofern während desselben die Erstlingsgarben geschnit-

ten und geopfert werden. Viel stärker tritt die historische

Beziehung auf den Auszug aus Aegypten hervor. Der Erin-

nerung an das geheimnissvolle „Vorüberschreiten" des Würg-

engels (Exod. XII. 13. 23. 27.) verdankt es seinen Namen

Pesach (nDS)» woraus aramäisch Pascha (^^PlpC) geworden

ist, in welcher spätem Form der Name zu den' Griechen und

Lateinern überging.

Ein dritter Name hängt theils mit den historischen Ver-

hältnissen des Auszuges, theils mit der liturgischen Feier zu-

sammen, enthält aber auch ein freies, religiöses Moment, wel-

ches zu einer geistigen Auffassung den Uebergang bildete;

nämlich Ostern hiess: „Fest der ungesäuerten" (Brote), JlH

n"i!»?!2n- (^^ TjiJieQai tMV ä^v/xcov, Akt. 12, 3.; y] yf^^ga töHv

d^iificov, Luk. 22, 7. ; t] togriq töiv d^vfxcov, Luk. 22, 1.)

50G. Der Gebrauch, ungesäuerte Brote zu essen, dehnte

sich über sieben Tage^) aus (Exod. XII. 15., Levit. 23, 6.),

umfasste also das ganze Fest; der Anfang und Schluss ist

demnach durch die Anwendung der ungesäuerten Brote be-

stimmt.

a) Exod. 23, 14. i^' juD D^^a"! \i/h\2/' Uebrigens heisst hjl hier

zunächst „vices". Im Targum eccles. 3, 11. hat 'P2"l die Bedeutung

„Wallfahrtsfest".

b) Die nähere Bestimmung des Schlusses s. unten §. 525.
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Welches war nun der erste Tag „der Ungesäuerten"?

Diese Frage, deren Beantwortung auf die Erklärung des von

Christus gefeierten Osterfestes einen ganz besondern Einfiuss

übt, hat einige Schwierigkeit. Nach Levit. 23, 5. könnte es

scheinen, der 15. Nisan wäre der erste Tag der ungesäuerten

Brote. „Und am fünfzehnten Tage des Monats ist das Fest

der ungesäuerten Brote: sieben Tage sollt ihr ungesäuertes

essen." Nach Exod. 12, 5 ff. dagegen muss man den ersten

Tag der ungesäuerten vom 14. Nisan an zählen: ..Es (das

Lamm) sei euch in Verwahrung bis zum 14. dieses Monats,

dann schlachte es die ganze Versammlung gegen Abend. . .

.

Darauf sollen sie das Fleisch essen in dieser Nacht und un-

gesäuertes Brot."

Die Differenz wird sich dadurch ausgleichen, dass im

Buche Levitikus nach der kirchlichen Weise der 15. Nisan

vom Vorabend an gezählt ist, während im Exodus der Abend

des Tages, an welchem das Osterlamm gegessen wurde, nach

der Auffassung des alltäglichen Lebens mit zum 14. Nisan

gezogen ist. An diesem Abende begann der ausschliessliche

Genuss des Ungesäuerten, so dass der 14. mit Recht der erste

Tag der ungesäuerten Brote heissen kann.

507. Diese Bestimmung wird durch die Observanz be-

stätigt, wie sie in der Mischnah hervortritt. (Pesachim C. I.)

Hienach suchte man in der Nacht vom 13. auf den 14. Nisan

in jedem Hause die Ueberreste des Gesäuerten zusammen, um

sie unter gewissen Ceremonien am 14. Nisan um Mittag zu

verbrennen. — Wir sehen aus den casuistischen Erörterungen,

welche die Mischnah vorbringt (Pesachim C. L §. 3 bis §. 7 ),

dass von der sechsten Stunde des 14. Nisan, also von Mittag

an durchaus nur Ungesäuertes genossen wurde. Wie immer

es sich demnach mit der mosaischen Zeit verhalten mag, für

die spätere Zeit des zweiten Tempels, also namentlich für die

Zeit Christi, steht es fest, dass der 14. Nisan schon von

Mittag an in das Bereich des Ungesäuerten gehört. Demnach
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konnte er mit Fug und Recht „der erste Tag der Ungesäuer-

ten" heissen. ^^^)

508. In jedem Falle wurde das Osterfest durch die

Schlachtung des Osterlammes und die damit zusammenhängende

Ostermahlzeit am 14. Nisan eingeleitet. Das Gesetz (Exod. 12.

Levit. 23, Xum. 9.) bestimmte hiefür nicht nur den Tag —
den 14. Nisan — sondern auch die Tageszeit; allerdings letz-

tere durch einen mehrdeutigen Ausdruck, eigentlich: ..Zwischen

den beiden Abenden." Q''3")yrt TS- ^lan wird philologisch

die vou den Samaritanern und den mittelalterlichen Karaiten

angenommene Meinung, dass hiemit die Zeit kurz vor Sonnen-

untergang gemeint sei. gewiss der andern, von den Pharisäern

und den rabbanitischen Juden vertretenen vorziehen müssen,

wonach die Zeit ,,zwischen den beiden Abenden" unmittelbar

nach der Mittagsstunde begänne. ^'''^)

Die pharisäische Auslegung des Ausdruckes D"'I3~iyr( ^D
hat offenbar ihren Ursprung in der Xothwendigkeit, mit dem

Schlachten des Osterlammes früher zu beginnen, als der Buch-

stabe des Gesetzes erlaubte. Die Menge der Ostergäste war

so gross, dass nur der geringste Theil das Osterlamm im

Tempel hätte schlachten lassen können, wenn man erst etwa

um 5V2 Uhr unserer Zeit begonnen hätte. Man wird kaum

für möglich halten, dass in Einer Minute mehr als zehn Läm-

mer konnten geschlachtet werden, demnach konnten im Ganzen

zwischen 2 und 6 Uhr höchstens 2400 Lämmer dargebracht

360) Ygl. den Talmud Jerus. zu Pesachim I. 1. Dass übrigens Jo-

sephu? den 15. Nisan als ersten und den 16. als zweiten Tag der unge-

säuerten Brote betrachtet, geht aus Antiq. III. 10. §. 5 hervor. Tauchnit.

I. p. 189.

361) Zu dem von Gesenius s. v. 21)) Gesagten fügen wir die

Hinweisung auf den Ausdruck nW?2Ii'n p2 hinzu, welcher (im Buch

Schar U. f. 12. b., im Talmud jerusch. f. 2. c. 2 u. 3, im Talmud babeli

Pesachim f. 54. a. und bei Achai, quaest. f. 74. ab.) in der Bedeutung

,, Sonnenuntergang" vorkommt.
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werden. Selbst um eine solche Zahl zu bewältigen, mussten

Maassregeln getroffen sein, wodurch die Sache beschleunigt

wurde.

509. Die Hausväter oder ihre Stellvertreter eilten, —
etwa um 2 Uhr*) — dem Tempel zu, ihr Lamm auf der

Schulter oder im Schoosse. Sie wurden jedoch nicht alle mit

einemmale eingelassen, sondern in drei Gruppen (ninSj nach-

einander.

Wenn eine Gruppe (03) eingezogen und der Vorhof voll

geworden war, so verschloss man die Thore des Vorhofs. Zu

gleicher Zeit hörte man den Klang der Posaunen, lauten Ge-

sang und wiederum die Posaune. ("i^pHI ly^lH l^pn)- ^^^

Priester standen reihenweis und hielten silberne und goldene

Opferschaalen in den Händen, um das Blut aufzufangen. Die

Hausväter schlachteten die Lämmer selbst *•); sobald dieses ge-

schehen war, trat ein anderer und dann ein dritter auf die

Stelle und so fort. Der zunächst stehende Priester fing das

Blut auf und reichte dem nächsten die gefüllte Schaale, welche

nun von Hand zu Hand ging bis zu dem Priester, der am

Altare stand, welcher eine Schaale um die andere ausgoss. Die

leeren Schaalen gingen auf der andern Eeihe zurück, so dass

das Schlachten sehr schnell fortgesetzt werden konnte. (Misch-

nah, Pesachim C. V. §. 6.) Während dieser für die Priester

einförmigen und ermüdenden Handlung wurde von den Leviten

das Hallel gesungen. War man damit zu Ende, so fing mau

wieder von vorne an und so zum dritten Male, um jede der

drei Gruppen durch Psalmengesang zu erbauen. Es wird in-

dess bemerkt, dass jedesmal auch die letzte Gruppe fertig

wurde, ehe man das Hallel zum dritten Male zu Ende brachte

a) Vgl. Mischnali, Pesachim e.V. 1. Um die ,,neunte Stunde''

begann die Sclilaclitung der Lämmer.

b) Ausnahmsweise übernahmen die Leviten das Sehlachten unter

König Ezechias. 2 Chron. 30, 15.
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(das. §. 7). Der Psalmengesang miiss demnach ein Tempo

gehabt haben, wie unser Choral, wenn er würdig und feierlich

vorgetragen wird.

510. Ob es unter keiner Bedingung erlaubt war, das

Osterlamm ausser dem Tempel, /.u Hause zu schlachten, ist

streitig. Maimonides führt zum Beweise dafür, dass das Oster-

lamm im Tempelvorhofe musste geschlachtet werden, die Stelle

Deuter. XVI. ^ f. au: Non poteris immolare Phase in qua-

libet urbium tuarum (T|''*)^*t^ 1m^^2) fpas Dominus deus tuus

daturus est tibi, sed in loco' quem elegerit Dominus deus tuus

ut habitet nomen ejus ibi. (Maimonides, Jad, Korban pesach

C. I. §. 2.)

Allein die Gesetzesstelle verbietet nur das Schlachten des

Osterlammes ausserhalb des Ortes des Centralheiligthums, also

später ausserhalb Jerusalems. Dass manche Hausväter die

Schlachtung in ihrer Wohnung vornehmen konnten, ja mussten,

wird angenommen werden müssen, wenn es richtig ist, dass

an Ostern gegen eine halbe Million Menschen zugegen waren.

Da die Gesellschaft, welche zum Osterraahle sich zusammen-

fand, nicht über 20 und nicht unter '^^) 10 Personen zählen

sollte, so würden 200,000 Festbesucher bei Gesellschaften zu

20 Personen 10.000, bei Gesellschaften zu 10 Personen 20,000

Lämmer gebraucht haben. Man konnte aber unmöglich mehr,

als 3000 in einem Nachmittage schlachten. '**''*) Unter welchen

362) Targum Jonathan und Exod. XII. 3., nicht unter 10. Jos.

Bell. 1. VI. c. 9. §. ?,. S. 127. Tauchn.

303) Was die Rabhinen von dem „Pesach des Gedränges** erzählen,

da man die Nieren der gesclilacliteten Lämmer zählen Hess und deren

600,000 Paare fand, ist eine oflFenbare Uebertreibung, denn auf jedes

Lanrqn nur 10 Personen gerechnet, erhielten wir (5 Millionen Ostergäste.

Talmud babli Pesachira f. (U. b. WJilir C ^52 PiVhz "»jl* NU^ C^^l^^I/

C"15»D- ^60 Myriiiden Paare von Nieren; doppelt soviel als (Männer)

aus Aegypten zogen." AVahrscheinlich i't es dieselbe Zählung, von

welcher Josephus etwa? bescheidener berichtet, die Priester hätten

Haneberg, religiöse Alterthümer der Bibel. 40
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Bedingungen das Schlachten zu Hause gestattet war. sagt uns

freilich keine alte Quelle.^) Man könnte zwar wiederholte

Aeusserungen von Philo dahin deuten, dass der Israelit in

seinem eigenen Hause das Osterlamm schlachten konnte, allein

das, was er sagt, lässt sich hinlänglich durch die Gewohnheit

erklären, wonach das Osterlamm nicht von den Priestern,

sondern von den einzelnen Hausvätern geschlachtet wurde. ^^'*)

Während indess die Quellen schweigen, mus^ aus den Ver-

hältnissen entnommen werden, dass eine Ostergesellschaft {(fQa-

TQLa bei Jos. Bell. VI. c. 9. §.19. rm^n)'"^') entweder das

Lamm in einem Hause in Jerusalem für sich schlachten

konnte "'^^*')
, oder dass man sich mit einem Festopfer (rO^Jirii

Chagigah) begnügte. Man verstand darunter (s. oben im Ab-

schnitte von den Opfern) ein Friedopfer, das am Vormittage

des 14. Nisan konnte gebracht sein und jedenfalls bei grössern

Opfergesellschaften nöthig war, um das Opfermahl nicht in

ein Fastenessen zu verwandeln. ^^')

25 Myriaden, dazu 6500 Opfer gezählt, also im Ganzen 25H500. Bell.

Jud. 1. VI. c.lX. §.3 (p. 127. t. VI. ed. Tauchnit).

a) Vgl. indess Mischnah , Pesachim C. VIII. §. 2 flP.

364) De Decalogo p. 766. ed. Francof. Jläa/u . . . (so^ir/) eV ^

d^vovtJt n«v&'>]{^ei cdiwv txuaros rovg leQeig uvzuiv ovx tifUfxeyopTeg

teowüiiurjv xov i'öfiov ^«QiaccfiEvov reo e&ytt navTi fxiuv tjfxkiiuv i^ui-

QSToy i'yu T1ÜV siog eis «vTov(jyiay t9vaiiuy. Vgl. 1. III. de vita Mosis

p. 686. 'Ey tj oi'^ Ol jxky idiwriu nQoaüyovai reo ßiofytw zu is^eZcc 9vovai

cT' Ol i6Qfig (<X^cc yöfxov n^oaiü^ei ai^unccy ro e&yos i£(jr(rcu zwy xaza

fxkQog Exäazuv zug v/ie^ avzov 9-voiag uyüyoyzog röre x«l j^eiQov^-

yovvzog.

365) Die mittelalterlichen Rabbinen nennen die Oi^tennahlgesellschaft

n"lUn; so Bartenora zu Mischnah, Pesach V. §. 3, Mairaonides,

korban pesach C. IX. §. 1. Sie folgen hier der Mischnuh, Pesach VII. §. 13.

366) Wobei freilich das Lamm kein eigentliches Osteropfer gewesen

wäre, indem weder das Blut an den Altar gesprengt, noch die Fetttheile

auf dem Altar verbrannt wurden. Das regelmässig gesclilachtete Oster-

lamm wurde in der Form eines Ct't^' behandelt, nur mit der Ausnahme,

dass Schulter- und Bruststück nicht dem Priester zufiel.

367) Man beruft sich auf die Stelle 2 Chron. 85, 7 flf. (vgl. Deute-
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Sicher ist, dass Personen, welche legal verhindert waren,

am 14. Nisan das Osterlanim zu essen, im folgenden Monat

ein Nachostern halten konnten. Schon Moses bestimmt in

einer Novelle (Num. 9, 10 f.) : Homo qui fuerit immundus

super anima, sive in via procul in gente vestra, faciat Phase

Domino in mense secundo quartadecima die mensis ad vesperam.

Es ist bekannt, dass König P^zechias Ostern für das ganze

Volk um einen Monat verschob. (2 Chron. 30, 2.)*) Merk-

würdiger Weise bestimmt die Mischnah (C. 111, §. 5), dass

für einen Israeliten, -welcher zur Zeit des rechtmässigen Oster-

termines unrein w^ar, sieben Tage darauf das Osterlamm ge-

schlachtet werden könne.

Wir werden sehen, dass die Annahme einer Verschieb-

barkeit*') des Ostertermines auf die Lösung archäologischer

Schwierigkeiten im Evangelium einen bedeutenden Einfluss hat.

511. Kehren wir zu der urkundlichen Darstellung der

Darbringung des Osterlarames zurück. Nach der Mischnah

(C. V. 2.) musste die Schlachtung des Osterlammes und die

Blutsprengung mit formeller Beziehung auf die Osterfeier ge-

schehen; d. h. es war nicht gestattet, die Schlachtung oder

Blutsprengung wie für ein Friedopfer ich& vorzunehmen,

ron. XII. 18.), um zu beweisen, dass diese Festopfer auch den Namen
„Pascha" erliielten. Wer also während der Tage der ungesäuerten Brote

von einem solchen Festopfer ass, hätte sagen können, er esse „Pascha".

(Vgl. Johann. XVIII. 2S.) — Allein aus 2 Chron. Ö5, 7 ff. geht vielmehr

hervor, dass man die zum Osterlamm hinzugenommenen Opfer von Rin-

dern u. dgl. Pdj genannt habe. Man vergleiche übrigens über die

freiwilligen Opfer an Ostern: Mischna, Pesachim C. VI. §.4. Man konnte

das Festopferfleisch (Chagigah) zwei Tage aufheben, während das Oster-

lamm nur bis Mitternacht konnte gegessen werden. Talm. Jerus. zu

Pes. VI. hal. 4.

a) Der spätere Rigorismus tadelte ihn darüber. Pesachim C. IV. §. 9.

b) Vgl. über Verschiebungen in verwandten Fällen: Dr. Abr.

Oeiger, jüdische Zeitschr. 1868. S. 141 ff. „Feststellung der jüdischen

Kalenderberechnung.

"

40*
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obwohl das Osterlamm dieser Klasse von Opfern sehr nahe

stand.

Es wurde im Tempel abgehäutet (das. V. 9.), die Fett-

theile kamen auf den Altar (V. 10.).

lieber die Art, wie das Lamm zu Hause gebraten wurde,

giebt die Mischnah (Pesach C. VIT.) genauen Aufschluss. Man

vermied es, einen metallenen Spiess zu gebrauchen; Holz vom

Granatbaum wurde gewöhnlich angewendet (das. §. 1). Dass

ein Querholz seitwärts durch den Obertheil geschoben und so

das Lamm so zu sagen gekreuzigt wurde, sagt die Mischnah

nicht. ^*^^) Wenn indess die Eingeweide eigens über dem Leibe

zum Braten aufgehängt und gespiesst wurden, so bildete der

Querstab ein Kreuz. (Vgl. Maimouides, Korban pesach. C. VHL

§. 10. Ein D^^lpD "»i:) „behelmtes Lamm" kennt der Tal-

mud bei Buxtorf s. v. D^^p.)

Das Braten des Osterlammes war die nächste, aber nicht

die einzige Zurüstung zum Festmahle.

512. Zu den weitern Vorbereitungen gehörte die Herbei-

schaffung von Bitterkräutern (D"'*11'nD) zu einer Art von Salat.

(Exod. XII. 8.) In der Mischnah (IL §. 6) werden hiefiir fünf

Arten von Gemüse gesetzt, deren genaue Bestimmung einige

Schwierigkeit hat, da bekanntlich die Botanik des Talmud

noch im Argen liegt. 1) n"l]n, wofür die Gemara ^OH
(arabisch chass) Lattich, Salat,"hät. 2) i«5]D?2n^ die Andorne

(Oken III. p. 1063), Marrubium. Zur Bestätigung dieser Er-

klärung dient es, dass im Talmud Jerusalem ^IDDH durch

ri^.5.]Jl erklärt wird, was offenbar mit dem arabischen ^^^J^J^5

übereinstimmt (s. Bochtor, s. v. Marrube). Die Einwendung

von R. Schwarz (das heilige Land, S. 315), welcher aus

Tamka gemeinen Salat machen will, ist demnach abzuweisen.

368) Ob Juätinus M. Dialog, cum Tryphotie, n. 111. ed. Otto. t. II.

p. 370, sagen wolle, dass das Osterlamm cereraoniell gekreuzigt wurde,

ist fraglich.
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3) t^J"'Dn'nn) nach der Erklärung von Maimonides soviel, wie

das arabische ^?J^l»^p^^^, genauer ri3!^"lp, oder n^^j;i»np,

Eryngium, Maunstreue (Oken III. S. 1795), Die babylonische

Gemara sieht darin ^^^p^"]"] ^^Hl^*^ „Moos der Palme".

4) *l'^\Db)V, "^^^1 ^^^' Gemara "'3^J^"i^ also Endivie. Der

Talmud von Jerusalem erklärt 'ulschin durch ?1D^DpTlC0i

worin Buxtorf das griechische iqco'^iihoi' erkannte. Nach der

ebenfalls von Buxtorf angeführten Glosse wäre das ein damas-

cenisches Gewächs. Vielleicht jenes Tarhun (pn'nCO)i "^<is man

in Beirut*) als ein beliebtes Gemüse ungekocht isst. Es ist

eine Art von Artemisia. 5) Unter *ll^?;2 versteht offenbar die

Mischnah ein bestimmtes bitteres Kraut. Welches? darüber

konnten sich schon die Autoritäten der babylonischen Gemara

nicht mehr einigen. Ein K. Acha wird da (Pesach. f. 39 a.)

angeführt, welcher umherlief, um das Bittere (^^nilD) zu

finden. Wir mögen mit Bochart'') die Cichorie verstehen.

Zu diesen Kräutern gehörte eine Schaale mit Essig zum

Eintauchen. Ebenso befand sich auf dem Tische eine Art von

Confekt aus Früchten (Mandeln, Nüssen, Aepfeln, Zimmet mit

AVein und Essig gemengt), welches man npl^in")' Charoseth

hiess. (M, Pes, II. §. 8. Vgl. Maimon. jad chas. Mazzah c. 7,

§. 11.) Es wird ausdrücklich bemerkt, dass es ohne Mehl be-

reitet sein soll (das.). Anderes Confekt, das man Apikomen

(sTiixcofiov) nannte, kam bei diesem Mahle nicht auf den Tisch

(ib. C, X. §, 9)**), wie denn auch gewisse pikante Speisen und

a) "Wo ich es selbst verkostet habe. Nach Oken III. S. 762 auch

bei uns bekannt.

, b) Hieroz. P. I. I.II. c. 50. angeführt von Rabe zu Pesachim VI. 6.

c) Ich nehme an, dass dieses AVort von D"!!!, ti'"l.n „Scherbe"

herkomme, also zunächst eine Schüssel oder einen „Teller" von Töpfer-

arbeit bezeichne und erst weiterhin das darauf gelegte Gericht.

d) Statt dessen diente ein Stück des ungesäuerten Brotes.
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Getränke, namentlich medisches und ägyptisches Bier ausge-

schlossen war.^ (M. Pes. III. 1.)

Dagegen fehlte der Wein nicht, von welchem vier Becher

nach der Observanz während des Mahles geleert wurden.

513. Vor der feierlichen Eröffnung der Mahlzeit durfte

Niemand etwas vom Osterlamm (und Avohl auch von den

Bitterkräutern) gemessen.

Wer sich durch Hunger oder Lüsternheit verleiten Hess,

vor der Zeit etwas vom Osterlamm zu essen , hatte eine

Kirchenbusse auszuhalten.*') Man sollte von der Minchazeit

des 14. Nisan an bis zur Ostermahlzeit durchaus nichts ge-

messen. (Mischnah, Pesachim X. §. 1.)

Dem Osterlamm durfte (nach Exod. XII, 46.) kein Bein

gebrochen werden, worin der Evangelist eine typische Prophetie

auf die Integrität des Leibes des gekreuzigten Heilands fand.

(Joh. 19, 32 ff.) Wer dem Lamm ein Bein brach, erhielt

vierzig Streiche. (Pes. VII. 11. §. 9.)

Theilnehmer am Ostermahle konnten alle Israeliten und

Israelitinnen in levitisch reinem Zustande sein. Dass Frauen

Theil nahmen, sagt die Mischnah ausdrücklich. (Pes. C. VIII.

§. 1 und §. 5.) Dass der Zustand der Keinheit nöthig war,

geht schon aus Num. IX. 6 ff. hervor, wo Moses gefragt wird,

ob solche, die sich durch eine Leiche verunreinigt hatten,

Pascha halten könnten. Sie werden angewiesen ein Nachostern

zu feiern. Dass die Unbeschnittenen ausgeschlossen waren,

sagt schon Exod. XII. 48.

514. Der Ritus der jüdischen Ostermahlzeit in der im

Wesentlichen von der Synagoge allgemein anerkannten Form

liegt uns in der bekannten, oft gedruckten Osterhaggada "^'')

e) nD "irii' und ^^:)iT2 DID"'!.

f) S. Maimonides, korban pesach C. IX. §.11.

369) Aeltere Ausgaben verzeichnet Wolf, Bibliotheca hebr. t. II.

p. 1285 flF. Eine bequeme neue Ausgabe (hebräisch mit deutscher Ueber-
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(^D2^ b\L/ rn^n 11D) ^'or. obwohl in diesem Ritual nun

manche mittelalterliche Zusätze vorkommen, so lässt sich durch

die Mischnah (Pesachim C. X.) erweisen, dass das Wesentliche

in die biblische Zeit zurückreicht, denn schon in der Zeit des

Streites zwischen der Schamäanischen und Hillelischen Schule

übte sich die liturgische Casuistik an diesem Ritual.

Man übersieht die complicirten Ceremonien der jüdischen

Ostermahlzeit am besten, wenn man die vier Becher Weins

als Orenzbestimmung der einzelnen Gruppen von Ceremonien

berücksichtigt. Nach der Mischnah soll selbst der Aermste

am 14. Nisan vier Becher Wein trinken; wer sich dieselben

nicht zu schaffen vermag, für den sollen sie aus der Gemeinde-

kasse bestritten werden. (Pesachim C. X. §. 1.)

Nach dem uns erhaltenen Ritual dauerten jene Ceremonien

sehr lang, welche von einer Ostergeseilschaft (n"l*3n> ^is

zur Leerung des zweiten Bechers vorgenommen wurden. Das

Ganze begann mit einer Handwaschung. Es folgte der Segen

über einen Becher Wein, welchen der Hausvater oder der

Vorsitzende ertheilte. Nachdem er und die üebrigen, alle

stehend, aus dem Becher getrunken, wusch der Erstere allein

die Hände, näherte sich dem Tische, segnete die Speisen und

nahm von den Bitterkräutern in der Grösse einer Olive, tauchte

das in den Brei Charoseth und ass es. Ebenso thaten alle

Anwesenden.

Nun musste einer der Jüngern eine Frage über die Be-

deutung der Ceremonien dieser Nacht stellen. Das gab dem

Hausvater die Veranlassung, die Geschichte des Auszuges aus

Aegypten zu durchgehen. Unterdessen stand der zweite Becher

gefüllt auf dem Tisch. Er wurde gehoben, ohne dass man

aus ihm trank, wenn die Verheissungen Gottes hinsichtlich

der ^Bestrafung der Unterdrücker Israels vorkamen. Die Er-

setzung) erschien in Leipzig bei Fritzsche, 1843: Die Pesach- Hagada.

Vierte Aufl.
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Zählung der wunderbaren Ereignisse beim Auszuge bildete die

eigentliche Osterhaggäda. In derselben wurden namentlich die

zehn Plagen Aegyptens erwähnt. Es scheint, dass Christus

an die Stelle der jüdischen Haggäda jene Reden treten Hess,

die uns Johannes von C. XIII an aufgezeichnet hat. — Nach

langen Erzählungen fährt das israelitische Ritual fort: In

jeglicher Generation ist der Mensch schuldig, sich so zu be-

trachten, als wäre er selbst aus Aegypten gezogen. Der ge-

füllte Becher wurde wieder gehoben, indem man ein Lob auf

Gott sprach. Nachdem man den Becher wieder auf den Tisch

gestellt hatte, ohne zu trinken, wurden die zwei ersten Psalmen

des Hallel angestimmt und gesungen. (Ps. 113. 114.) Laudate

pueri dominum und In exitu Israel de Aegypto. Nach den

Worten des letzten Psalmes trank man endlich den zweiten

Becher.

Nun folgt der Uebergang zur eigentlichen Mahlzeit. Man

schickte sich an, nach einer allgemeinen Handwaschung die

Plätze am Tische einzunehmen. Hier konnte es solche Rang-

streitigkeiten geben, wie sie auch bei den Aposteln vorkamen.

(Luk. XXII. 24.) Christus verwandelte, so scheint es, die

rituelle Handwaschung in eine Fusswaschung, oder liess diese

nachfolgen, da er bemerkte, wie Einige ihm gerne näher ge-

rückt wären. (Joh. XIII. 2 fl". deinvov ytvointvov, nach anderer

Leseart ysvoßhov.) Hatte sich die ganze Gesellschaft nieder-

gelassen, so nahm der Vorsitzende die drei ungesäuerten Brote,

welche vor ihm lagen, sprach eine Benediction darüber und

genoss dann von dem Brote. Auch die übrigen Tischgenossen

assen nun von den ungesäuerten Broten. Man nahm darauf

etwas von den Bitterkräutern, tauchte es in den Brei Charo-

seth indem eine Benediction gesprochen wurde. (Vielleicht ge-

hört hieher Joh. XIII. 26. m ^yw ßdipag zo ipw^Uov iniöcoau).

Matth. 26, 23. Mrk. 14, 20.) Es folgte der Genuss der Chagi-

gah, d. h. des Opferfleisches bei einer grössern Gesellschaft,

und jedenfalls der des Osterlammes.
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War das Lamm verzehrt, so wusch man sich wieder die

Hände und schenkte den dritten Becher ein. Der Vor-

sitzende sprach: Man reiche mir den Becher, ich will die

Dankpreisung sprechen; die Uebrigen respondirten : „Der Name

des Herrn sei gelobt von nun an bis in Ewigkeit."

Daran reihen sich Gebete, in denen besonders die Messias-

hoffuung hervortritt: ,,Der Allerbarmer möge uns der Tage

des Messias und des Lebens der kommenden Welt würdig

machen."

Bei diesem Abschnitte lässt sich am füglichsten die Ein-

setzung der Eucharistie unter der Gestalt des Weines einreihen,

während jene unter der Gestalt des Brotes sich an den Genuss

der Mazzah nach dem zweiten Becher anschliessen m.ochte.

Während ein vierter Becher gefüllt ward, stimmte man

die noch übrigen Psalmen des Hallel an (Ps. 115, 116, 117,

118 nach dem Hebr. ; nach der Vulg. von Ps. 113, 9. an:

,,Non nobis domine, non nobis" bis zum Ende von Ps. 117).

War die Gesellschaft in der Recitation dieser Psalmen

bis über die Mitte des letzten gekommen (Hebr. 118, Vers 25),

so sprach einer der Jüngern die Worte : „Benedictus qui venit

in nomine domini" allein, um sie als Ausdruck der messiani-

schen Erwartung hervorzuheben. Es folgte noch Psalm 136,

welcher bekanntlich die Form einer Litanei hat, worauf der

vierte Becher Wein getrunken wurde.

Dass am Schlüsse des Abendmahls Christi ebenfalls Psal-

men recitirt wurden, geht aus Matth. 26, 30. (vgl. Mrk. 14, 16.)

hervor: vfivrlaavTeg lif^Xihv.

Zur Bestätigung der obigen Einreihung der Einsetzung der

Eucharistie sei noch bemerkt, dass bei der Consecration des

Brotes die eigentliche Mahlzeit bereits begonnen haben muss:

ea-d-LÖiTcov atkcov. (Matth. 26, 26. Mrk. 14, 22.) Bei der

Einsetzung des Kelches muss die Hauptsache der Mahlzeit

beendet gewesen sein. 'OaaiTMg xal td noirqiov ^svd cö

dtinvr^aai. (Luk. 22, 20.)
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Wie man sieht, würde nach unserer Disposition der im

Evangelium angegebenen Momente die Bezeichnung des Ver-

räthers (Joh. XIII. 26 f.) vor die Einsetzung des heiligen

Abendmahles unter der Gestalt des Weines fallen, Judas würde

sich schon entfernt haben, als der cousecrirte Kelch gereicht

wurde ; bei der Consecration der Brote wäre er zugegen ge-

wesen und würde die geweihte Hostie höchst wahrscheinlich

genossen haben. Diese durch das Zusammentreffen des neu-

testamentlichen Berichtes mit bedeutenden Momenten des jüdi-

schen Pascha-Kituals unterstützte Auffassung, steht, wie man

sieht, in der Mitte zwischen zwei beinahe gleich stark ver-

tretenen Meinungen. Eine beträchtliche Zahl von Kirclienvätern

(S. Serry, Exercitationes, p. 357 f.) spricht sich dafür aus, dass

Judas das heilige Abendmahl, freilich unwürdig, empfangen

liabe. Die entgegengesetzte Ansicht findet sich bei einer so

ansehnlichen Zahl von Vätern und Kirchen-Schriftstellern (s.

Serry 1. c. und Langen, die letzten Leidenstage Jesu S. 166),

dass man kaum mit Grimm (die Einheit der vier Evangelien

S. 478) dieselbe als eine der Auffassung der Väter gegenüber-

stehende bezeichnen kann. In den apostolischen Constitutionen

(1. V. c. 17 ed. Pitra p. 280) sagen die Apostel: ,,Als er uns

die in bildliche Gestalt gehüllten {dvrhvna) Geheimnisse seines

kostbaren Leibes und Blutes gereicht hatte, da Judas nicht

mehr bei uns war, ging er an den Oelberg."

Papst Inocenz III. widmet der Frage, ob Judas die heilige

Communion empfangen habe, eine eingehende Erörterung (de

s. Altaris mysterio, 1. IV. c. 13. ed. Migne. t. 217. p. 866),

welche der Ansicht dient, dass Judas nicht mit den übrigen

Aposteln das Sakrament empfangen habe und welche mit der

Bemerkung schliesst: Nee debet intelligi, quod sub buccella

panis intincta Christus Eucharistiam dederit traditori. (Matth.

26, 23. erzählt die Bezeichnung des Verräthers unmittelbar vor

der Einsetzung des heiligen Abendsmahls : ebenso Mrk. 14, 20.

Lukas erinnert an dieses Moment unmittelbar nach den Ein-
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setziingsworten. 22,21.) — Das TQvßXiov der beiden ersten ent-

spricht wohl der Schaale mit Essig oder Salzwasser ('^t2'2 "^p^H

l'DirQ l^s n?& welche man auf den Tisch stellte, um die

Bitterkräuter einzutauchen, nicht der Schüssel (rnj7p), in

welcher die drei Mazzoth aufgetragen wurden, üebrigens

sprechen die jüdischen Ritualvorschriften nur von einem Ein-

tauchen der Bitterkräuter in das nphn- Wenn, wie wir

oben annahmen*), die eigentliche Bedeutung von HH „ii'denes

Gefäss" ist, so wäre xqvSUov die üebersetzung dieses Aus-

druckes.

515. Eine Vergleichung der einzelnen Momente des von

den Evangelisten dargestellten Ostermahls Christi mit dem

jüdischen Eitual setzt voraus, dass Christus in irgend einer Art

dem jüdischen Gebrauche bei dieser Gelegenheit nachgekommen

sei. Da nun dieser forderte, dass am Abend des 14. Nisan

das Lamm mit den ungesäuerten Broten genossen werde, so

rausste das Abendmahl Christi auf den eben genannten Tag

fallen, wenn dasselbe ein eigentliches israelitisches Ostermahl

war. Ist diess wirklich der Fall? Die biblische Archäologie

hat sich mit wenigen Gegenständen zu beschäftigen, welche

einerseits ein so allgemeines Interesse darbieten und andererseits

vermöge ihrer Schwierigkeit so verschiedenartige Auffassungen

erfahren haben, als die eben hier sich aufdrängende Frage.

Wenn noch immer und an allen Orten der Erde nach

dem Ritus des jüdischen Paschafestes gefragt wird, so liegt

der Grund in dem neuen Pascha , welches Christus gefeiert

hat und wovon die Mahlzeit am Abende vor seinem Leiden

einen Haupttheil bildet.

a) Dafür indeis, dass DCnn da; aus Mandeln, Datteln u. dgl.

bereitele Backwerk unmittelbar bedeute, lässt sich das arabische i»*-^^

anführen, was nach dem Kamus eine leichte Speise für "Wöchnerinnen

ist: »Jj!«-'! a,\M£ 1 ij*'y^ \yl\iT. ^»y^ aber heisst eine Art von

Töpfergeschirr für Wein und Essig.
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Hat Christus ein wirkliches jüdisches Ostermahl gehalten

und hat er es gerade am 14. Nisan gehalten?

Darüber sollte man bei den Evangelisten den genauesten

Aufschluss erwarten, da diese Schriftsteller vom Abendmahl

Jesu mit grosser Ausführlichkeit sprechen. Da indessen ihr

Interesse mit der Frage über das alte Ritual nur in einem

entfernten Zusammenhange steht, drücken sie sich über die

Zeit und über die Ceremonien nicht mit gewünschter Genauig-

keit aus. Bei einer eingehenden Vergleichung der Berichte

der Evangelisten untereinander und mit dem jüdischen Kitual

zeigen sich neben unläugbaren Momenten der IJebereinstim-

mung sehr starke Dissonanzen.

516. Hören wir zunächst die drei Synoptiker, so müssen

wir annehmen, Christus habe mit seinen Jüngern am Abend

des 14. Nisan nach jüdischem Gebrauche, den er jedoch durch

wesentliche Zusätze bereicherte, das Ostermahl gehalten.

Am „ersten Tage der ungesäuerten Brote" treten seine

Jünger zu ihm und fragen: nov &tXetg bxoiiJkdawfxi-v aoi

cpayelv x6 IIäG%a: Matth. 26, 17. 3'^)

Die Jünger führen den Befehl aus: y.al iqTOifxaattv to

naaxa (Mar. 14, 16. Luk. 22, 13.), nachdem Christus zu

Petrus und Johannes gesagt hatte: hoifidaate yxlv to Tlätfxf^i

Luk. 22, 8.

Als es Abend geworden war {oipiag ysvofih'rig, Matth.

26, 20. Mar. 14, 17.), oder, wie Lukas sagt, als die Stunde

herankam (ort iysvsTo tj cü(>a, Luk. 22, 14.), hielt er das

Ostermahl. Dass es ein wirkliches Paschamahl war, geht auch

aus der Aeusserung Christi hervor: emd^vnCa eTied^vfjiriaa

Tovco tö ndax« (pccysip |tte^' vitcor, Luk. 22, 15.

370) 'EToifxc'eCeiv zo nda^u ist nicht gleichbedeutend mit tDinit'

riDSn nt^ ; aber das Schlachten des Osterlammes ist in den allgemeinen

Ausdruck eingeschlossen. In der Mischnah sagt der Herr zum Knechte:

.ncBrrn^< ^^i^.v tciniin ^'i^ Pes. viii. §. 2.
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Wer Matth. 26, 17. mit Mark. 14, 12. zusammenhält,

kann nicht zweifeln, dass das Abendmahl am 14. Nisan statt-

fand. Wer auch nur letztere Stelle und weiter nichts hätte,

müsste doch denken. Christus habe ein wirkliches Ostermahl

mit Osterlamm und Bitterkräutern u. s. w. gehalten, denn

Markus sagt: Et primo die Azyniorum, quando Pascha immo-

labant^^') dicunt ei discipuli: Quovis eamus et paremus tibi

ut manduces Pascha?

Es ist klar, dass man die synoptischen Berichte aufgeben

muss, wenn man annimmt, Christus liabe sein Ostermahl an

einem andern Tage, als den 14. Nisan gehalten.

Wenn nun aber das Abendmahl Christi und zwar als

Ostermahl am 14. Nisan stattfand, so war der folgende Tag,

der 15. Nisan, der Hauptfesttag der Osterfeier. An die-

sem Tage war jede Arbeit ebenso streng verboten, wie am

Wochensabbath.

Wie kommt es nun, dass am folgenden Tage nach dem

Abendmahle Oericht gehalten und das Nöthige zur Kreuzigung

vorbereitet wird? Die Frauen kaufen Spezereien und tragen

sie zum Grabe. (Mark. 16, 1.) Joseph von Arimathäa bringt

Leinwand (Matth. 27, 59.), Nikodemus Spezereien (Job. 19, 39.),

das Grab wird versiegelt. Simon von Cyrene kommt vom

Lande herein («/ro dygoi'), also von der Arbeit. (Mark. 15, 21.)

Die Kreuzigung selbst war eine Arbeit.

Wie konnte all dieses geschehen, wenn der Tag der

Kreuzigung der 15. Nisan, also der erste Osterfeiertag war?

517. Dass der 15. Nisan ein gebotener Feiertag war, ist

sicher. Schon die Bibel spricht darüber deutlich genug. Levit.

23, 6 ff. Dies primus (in der Reiiie der sieben Tage der un-

gesäuerten Brote) erit vobis celeberrimus sauctusque; omne

371) Wenn mich dem Obigen an und für sich der ir>. Nisan der

„erste Tag der ungesäuerten Brote" heissen konnte, 5o ist nach dieser

Stelle klar, dass der Evangelist den 14. Nisan bezeichnen wollte.
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Opus servile non facietis in eo.") — Dass zur Zeit Christi, in

welcher die Sabbathobservanz auf's Höchste gesteigert war,

auch die Festsabbathe streng beobachtet wurden, lässt sich

von vornherein erwarten und ist, abgesehen von andern Zeug-

nissen, in dem Traktat der Mischnah, welcher eigens von der

Haltung der Festfeiertage handelt (Bezah, oder jom tob), deut-

lich ausgesprochen. Hier wird vorgeschrieben, dass an Fest-

sabbathen dem Opfer die Hand nicht aufgelegt werden soll

(IL 4.), dass man gefallenes Vieh nicht von der Stelle bringen

dürfe (UI. 5.) u. dgl.

Es wird ferner die allgemeine Regel aufgestellt, dass in

allen Dingen die Sabbathruhe der gebotenen Feiertage jener

des Wochensabbaths gleich komme, mit einziger Ausnahme

der Dinge, die zur Nahrung von Menschen und Thieren nöthig

sind (V. 2.). Namentlich wird hervorgehoben, dass man am

Festsabbath kein Gericht (J^j*l ^^"7), keine Trauung halte,

keine Schätzung, keine Verbannung vornehme u. dgl. (Das.)

Auf solche Art entstehen Schwierigkeiten in und nach

dem Berichte der Synoptiker für sich selbst. Die Zeitangabe

scheint den Thatsachen zu widersprechen.

Eine andere Art von Widerspruch zeigt sich , wenn wir

Johannes mit den Synoptikern vergleichen. Während, wie wir

sahen, der Tag, an welchem Christus das Abendmahl ass, der

erste Tag der ungesäuerten Brote, also der 14. Nisan ist,

scheint nach Johannes der Tag des Ostermahls erst am fol-

genden zu kommen, denn bei der Verurtheilung Christi wollen

die Pharisäer nicht in das Richthaus des Pilatus gehen, damit

sie nicht unrein und verhindert würden, das Pascha(-Lamm~)

zu essen. Joh. 18, 28.

Der Tag der Kreuzigung Jesu war nach Johannes der

Vorabend des Paschafestes (riDCn 21V)- ^^' ^4.') Die

a) Vgl. dazu Sifri, ed. Hamburg 1789. f. 36, col. 1.

bj Eine abweichende Erklärung wird unten besprochen.
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Jünger meinen, Christus gebe dem Judas Aufträge zum Ein-

kaufe auf „das Fest". 13, 29. Damit stimmt die Angabe

überein. dass das Abendmahl Christi vor dem Paschafeste

sei gehalten worden. 13, 1. nqd de rfg iogtr^g xov Tlaaxa.

Nach solchen Stellen scheint es unmöglich, dem Johannes

dieselbe Zeitbestimmung für das Abendmahl zuzumuthen, die

wir Itei den Synoptikern finden; Johannes scheint das Abend-

mahl vor den 14. Nisan zu verlegen.

518. Diese Schwierigkeiten sind von Solchen für unlösbar

erklärt worden, welche darauf ausgehen, die Evangelien in

Widersprüche zu verwickeln. *•-;

Die Lösung der Schwierigkeiten ist auf verschiedene Art

versucht worden. Man wird sämmtliche Versuche auf drei

zurückführen können.

A'om Berichte des vierten Evangelisten ausgehend, haben

mehrere Erklärer, darunter Hugo Grotius, welchem Sepp sich

anschliesst, angenommen, Christus habe am 13. Nisan das

Ostermahl anticipirt. Er hätte nur ein Jläaxo. !.n^fiovtvtix6v,

n/iaU'v/ior, gefeiert. Sepp, welcher zugleich annimmt, dass

beim Mahle des Erlösers ein Lamm auf den Tisch kam, denkt

sich, dieses wäre als Friedopfer im Tempel geschlachtet worden.

Er erkennt dabei die Schwierigkeit an, dass Schulter- und

Bruststück im Tempel zurückgeblieben wäre, während doch

dem Osterlamm kein Bein zerbrochen werden durfte. Diese

Schwierigkeit ist indess die geringere. Viel grösser ist die,

dass nach der vorliegenden Deutung das Ansehen der Synopti-

ker aufgegt^ben werden muss.

372 J Dav. Fr. S traust (das Leben Jesu. 18G4. S. 535 f.J erklärt:

„Da nun aber die?eä Eine und letzte Mahl Jesu bei den Synoptikern

ebenso augenscheinlich die Passabmahlzeit selber, als bei Johannes eine

Mahlzeit am Abend vorher ist, so haben wir hier einen Widerspruch,

so vollständig, wie nur irgend einen, wobei nothwendig ein Theil Un-

recht haben muss."
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519. Eine zweite Erklärung, welche annimmt, Christus

habe ein wirkliches Pascha mit den Juden gefeiert, löst die

oben hervorgehobenen sachlichen Schwierigkeiten in den Synop-

tikern nicht und muss andererseits dem Berichte des Johannes

Gewalt anthun. Wenn nach Joliannes die Juden am Todestage

Christi nicht in den Palast des Heiden Pilatus eintreten wollen,

damit sie „das Pascha" essen können, so wird das von Fest-

opfern erklärt. Dass Judas nach der Meinung der Jünger

fortgeht, um auf das Fest einzukaufen, wird von den Oster-

feiertagen gedeutet, obwohl man eben durch die Ostermahlzeit

(nach der Voraussetzung der vorliegenden Erklärung) schon in

den Hauptfesttag eingetreten ist. Der „Rüsttag des Oster-

festes" muss der in die Osteroktave fallende Freitag werden.

Wir werden sogleich selieu, dass ,,der Eüsttag des Oster-

festes" nichts anderes sein kann, als der Vorabend des eigent-

lichen Osterfeiertages. Man kann ferner keine Rechenschaft

dafür geben, dass Johannes von dem auf die Kreuzigung

folgenden Sabbath sagt, dieser sei gross gewesen, wenn man

an dem gewöhnlichen Verlauf der Osterfeier in der Leidens-

woche Christi festhält. Daher können wir, obwohl in älterer

und neuerer Zeit viel Treffliclies zu Gunsten dieser Ansicht

gesagt wurde*"), doch in ihr eine genügende Lösung der Schwie-

rigkeit nicht anerkennen.

520. Wir glauben mit Rücksicht auf die eben angeführten

und andere noch zu besprechende umstände noch immer,

auch nach dem, was Friedlieb, Langen, und protestantischer

Seits Wichelhaus, Röpe und Andere geschrieben haben, die

von Maldonat vorgetragene Ausgleichung im Wesentlichen

festhalten zu müssen.*')

a) In neuerer Zeit hat Langen (die letzten Lebenstage Jesu.

1864, S. 76 ff.) diese Auffassung mit Sorgfalt vertreten. Derselbe giebt

eine gute historische Uebersicht der Ausgleichungsversuche.

b) So eben sehe ich, dass Grimm (die Einheit der vier Evange-

lien. 1868. S. 756—788) die von uns vertretene Lösung im Wesentlichen
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Wir sind nämlich zu der Annahme genöthigt, dass in

jenem Jahre das Osterfest vom Synedrium um einen Tag ver-

legt wurde. Die Juden assen das Osterlamm am 15. Nisan,

dem Tage der Kreuzigung Christi und feierten am 16. den

Hauptfesttag. Christus hielt sich an die vom Gesetze vorge-

schriebene Zeit. Den Grund der Verlegung bildete für das

Synedrium die SchAvierigkeit, zwei Sabbathe hintereinander zu

halten. Die Zählung der Tage der ungesäuerten Brote ging

indess ihren gewölinlichen Gang, wie die Zählung dw fünfzig

Tage bis Ptingsten.

Wir erläutern und unterstützen diese Erklärung durch die

folgenden Bemerkungen.

521. Im Jahre der Kreuzigung Christi fiel der 14. Nisan

auf einen Donnerstag, der 15. Nisan, also der eigentliche Oster-

feiertag, auf einen Freitag. Dass dieses so sei, ist leicht

zu beweisen. Der Auferstehungstag war /um aaßßdtcov; also

Sonntag.

Ihm ging der Sabbath als Grabesruhe voran ; diesem

voran ging der Tag der Kreuzigung als Freitag.

Nach Obigem hat Christus am ersten Tage der unge-

säuerten Brote das Abendmalil gehalten; das aber war der

14. Nisan.

Es muss also damals der erste Ostertag (15.) Nisan auf

einen Freitag gefallen sein.

Dieser Thatsache widerspricht allerdings eine Kalender-

regel der neuern Juden, wonach der erste Ostertag nicht auf

die Wochentage ll^» Bedu, d. h. nicht auf 2 feria II, Mond-

tag ; nicht auf 1 feria quarta, Mittwoch, und nicht auf ) feria

sexta, Freitag, fallen kann.-^^^)

adoptirt und durch eine eingehende Untersuchung und Beweisführung

unterstützt hat. Die von uns hier dargebotene archäologische Erörterung

wird dessen ungeachtet nicht überflüssig sein.

373) Vgl. Memoire sur les Calendriers Judaique et Mu*ulraan, par

M. Mahmoud, Astronome de rObservatoire du Caire. p. 2(j. II y a

Haneberg, religiöse Alterthümer der Bibel. 41
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Dass aber diese Regel in der vortalmudischen Zeit nicht

angewendet wurde, ist sicher, wenn anders wir dem Urtheil

des Aben Esra (im Commentar'zu Levit. 23, 4.) vertrauen

dürfen, welcher sagt, in der Mischnah und im Talmud kommen

Beweise dafür vor, dass das Osterfest auf )'y2i d. h. auf Mond-

tag, MittAvoch und Freitag fiel. (Man vergleiche zur Wider-

legung der Anwendung des Y^^ auf die alte Zeit auch Bar-

tolocci, Biblioth. rabb. 11. S. 762.)

Da nun im Jahre d^s Leidens Christi der erste Ostertag

auf einen Freitag fiel, so trafen zwei Sa))bathe zusammen:

der Ostersabbath (Freitag 15. Nisan) und der Wochensabbath

(16. Nisan). Darin lag eine grosse Unbequemlichkeit unter

allen Umständen. Bei der bevorstehenden Verurtheilung Christi

mussten zwei Kuhetage doppelt bedenklich erscheinen. Man

hatte innerlich keine Ruhe, man musste sich auf verschiedene

Eventualitäten gefasst machen. Daher wurde der Festsabbath

mit dem unveränderlichen Wochensabbath vereinigt und das

Osterlamm am 15. Nisan gegessen, der erste Ostertag aber

am 16. mit dem Wochensabbath gehalten.

So erklärt sich, warum Johannes von dem Feste, das auf

die Kreuzigung folgte, sagte: „Jener Tag des Sabbaths war

nämlich gross." (Joh. 19, 31.) Ehe wir indess diesen Aus-

druck und andere hieher gehörige erläutern, müssen wir die

Annahme einer Verlegung des Paschasabbathes archäologisch

Ijeleuchten.

Um uns klar zu machen, wie der in die Osterwoche

fallende Sabbath auf das Osterfest eingewirkt habe, müssen

wir uns an die Verhandlungen erinnern, welche hierüber zur

trois jours dana la semaine qui sont exclus pour la fete de Paque ju-

dai'que; ces trois jours ainsi que ceux exclus pour le jour de l'an, sont

exprimes dans le mot badouch (miD), qui se compose de b, d, ou,

et ch, voulant dire 2, 4, 6 et 8. Les trois premieres lettres ou chiffres

2, 4, 6, sont les jours exclus pour la Päque, les trois dernieres ou 4, 6,

8, sont ceux exclus pour le jour de l'an.
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Zeit Christi gepflogen und im zweiten Jahrhundert schriftlich

fixirt wurden. Es wurde zunächst gefragt, ob die Vorberei-

tungen auf das Ostermahl statt finden dürften, wenn der

14. Nisan ein Wochensabbath wäre? Die Mischnah (Pesach.

VI. §. 1) bejalit diese Frage mit den Worten : ,,Diese Dinge

vertreiben den Sabbatli (H^Si^M H^^ rnil ) ii» Ostern ; das

.

Schlacliten desselben (des Lammes), das Sprengen seines Blutes,

das Abstreifen seiner Eingeweide, das Verbrennen seiner Fett-

theile. Dagegen daif man den Sabl)ath nicht verdrängen, um

das Lamm zu braten und seine Eingeweide zu wasclien u. s. w."

Nach dieser Stelle müsste man annelmien. dass bei einem

solchen Collisionsfalle das Ostermahl auf den nächsten Tag

verschoben worden wäre.

In der Gemara (Talmud Jeruschalmi Pesach. f. 33. col. 1 f.

Bei Ugolino t. XVII. p. 823 flV) wird folgendes zur Erläuterung

angeführt. Einst fiel der 14. Nisan auf einen Sabbath. Man

wusste nun nicht, ob die Paschafeier den Sabbath verdränge.

Da hiess es: Es ist ein Babylonier hier, Namens Hillel, wel-

cher dem Schemaja und Abtalion gedient hat, dieser weiss es,

ob der Sabbath dem Pascha weiche oder nicht. Es ist mög-

lich, dass von ihm — eine Abliülfe in dieser Verlegenheit —
zu hoffen ist. Man schickte (wahrscheinlicli von Seite des

Synedriums) an ihn und fragte ihn, als er gerufen war: Hast

du je in deinem Leben gehört, ob der Sabbath dem Osterfeste

weicht, wenn der 14. Nisan auf einen Sabl)ath fällt? Er ant-

wortete: Hätten wir auch keine (traditionelle Erinnerung), so

— könnten wir mit Sicherheit sagen — dass jährlich nicht

bloss ein einziges Pascha den Sabbath verdrängt; nein, einö

Menge von Pascha verdrängen jedes Jahr den Sabbath, manche

sagen 100, andere 200, andere 300. Jene, welche sagen 100,

verstehen darunter die täglichen Brandopfer (das sacrificium

juge, Tamid) u. s. w. Alsdann bestätigte er den Schluss aus

der Analogie noch weiter und fügte endlich bei, dass Sche-

maja und Abtalion ausdrücklich gelehrt hätten, der Sabbath

41 *
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weiche dem Osterfeste, d. h, man dürfe am Sabbath, wenn

zufällig der 14. Nisan mit ihm zusammenfällt, gewisse, zur

Feier des Osterfestes nöthige Arbeiten verrichten.

Herrschte in der Jugendzeit Hilleis über eine solche

Frage der Liturgik noch Ungewissheit, so überrascht es uns

flicht, wenn etwa zwanzig Jahre nach seinem Tode eine ver-

wandte Frage mit einer gewissen Freiheit behandelt wurde.

Dass ein Wochensabbath vor einem Festsabbath bestehen konnte,

ist übrigens sicher. (S. Mischnah, Erubin C. HL §. 6. Jom

tob IL §. 2.) Aber gerade die Art, wie die Mischnah über

dieses Zusammentreffen discutirt, beweist, dass man darin eine

nicht geringe Schwierigkeit fand. Einmal wird der Fall ge-

setzt, dass Pfingsten (Azereth) auf einen Freitag falle, so dass

ein Festsabbath vor den Wochensabbath zu stehen komme. In

diesem Falle wollten die Schamäaner die dem Pfingstfeste

eigeuthümlichen Opfer über den Wochensabbath hinaus verlegt

wissen. (Chagigah C. II. §. 4.) Eine solche Verlegung ist

offenbar wenig von der Verschiebung des Ostermahles in dem

uns vorliegenden Falle verschieden.

521. Die positiven Anhaltspunkte für die Annahme einer

Verlegung des Festsabbaths auf den Wochensabbath in jenem

Jahre sind folgende: 1) So allein erklärt sich ungezwungen,

warum Johannes die Bemerkung machte: „Es war nämlich

jener Tag des Sabbaths, oder der Tag jenes Sabbaths, gross."

(Joh. 19, 31.) Dass damit nichts anderes gesagt sei, als es

war ein ^l'JO Q'i*'',
hätte Movers nicht behaupten sollen, denn

die Uebersetzuug von y\l^ Q'j'i ist eoQvyj und dass der Sab-

bath eine eoqttj ist, versteht sich yon selbst.")

Ganz anders ist es mit der Berufung auf den in der israe-

litischen Liturgie bekannten „grossen Sabbath" (i^MilH HSIi/)-

Der Name stimmt vollkommen mit den bei Johannes gebrauch-

ten Worten überein, obwohl in der Construction der Worte

a) Vgl. Langen, die letzten Lebenstage Jesu. 1864. S. 137.
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ein wesentlicher Unterschied ist. Auch konnte der Umstand

anziehen, dass dieser Sabbath unmittelbar vor dem Osterfeste

vorkommt. Nun meint Langen, dass der Sabbath in der Oster-

woche so geheissen habe.') Sollte dies auch kein stehender

Ausdruck gewesen sein für die Bezeichnung des in die Oster-

oktave fallenden Sabbaths, so war doch der Name, wenn auch

für einen andern Tag, bei den Juden im Gebrauch. „Grossen

Sabbath" nannten sie nämlich den dem Paschafest vorauf-

gehenden Sal)bath, und zwar nach dem Zeugniss der Eabbinen,

seit der ältesten Zeit. (Vgl. Buxtorf, Synag. Jud. p. 285.)

„Warum sollte man nicht später einer gewissen Analogie

gemäss mitunter auch den in die Oktave selbst fallenden Sab-

bath so genannt haben?"

Diese Frage beantwortet sich selbst, sobald man weiss,

warum der Sabbath vor dem Osterfeste der grosse hiess.

Unter Anderm giebt das in Cremona 1561 gedruckte Ritual

(Machsor) hierüber Aufschluss. Hier finden wir für den „grossen

Sabbath" eine Reihe von Festgesängen (f. 60. a. ff.), vor wel-

chen die Bemerkung steht, es sei im Jahre des Auszuges der

10. Nisan ein Sabbath gewesen. Auf diesen 10. Nisan aber

falle das grosse Wunder der eigentlichen Entscheidung des

Auszuges. (Exod. 12, 3 ff.) Die Israeliten hätten an diesem

Tage das den Aegyptiern heilige Lamm zum Opfer ausgewählt.

Diese, obwohl voll Entrüstung hätten das nicht hindern können,

weil sie mit heftiger Kolik geplagt wurden.

Das war wohl dem gelehrten Buxtorf bekannt, obwohl er

sich bloss auf Orach chajim (nr. 430) beruft, wenn er sagt,

der Sabbath vor Ostern heisse ,,der grosse" wegen eines

Wunders aus der ältesten Zeit, nämlich aus der Zeit des

Auszuges. ")

b) L. c. S. 138.

c) Buxtorf sagt nicht, dass der Sabbath vor Ostern seit den ältesten

Zeiten „der grosse" heisse. Das Cremonensische Machsor verweist auf

Talmud bab., Cap. Akiba, d. i. Schabbath C. 9. fol. 87. b.
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Jedermann sieht, dass die Bezeichnung „grosser Sabbath",

eben weil sie an dem Sabbath vor Ostern haftete, nicht auf

den Sabbath in der Oktave angewendet werden könne.

Die Ausdrucksweise des Johannes -Evangeliums lässt sich

demnach durch den ,,grossen Sabbath" des jüdischen Kirchen-

jahres nicht erklären. War aber in jenem Jahre der Fest-

sabbath mit dem Wochensabbath vereinigt worden, so begreift

man die Erinnerung des Evangelisten vollkommen, es war nicht

der „grosse Sabbath", sondern
,,jener Sabbath war gross", weil

er in diesem Jahr verdoppelt war. 2) Dass der Evangelist

Lukas von dem Tage, an welchem Christus das Osterlamm

ass, sagt: ,,An ihm {edti i/hff^ai, Luk. 22, 7.) musste, sollte,

oder hätte sollen das Lamm geschlachtet werden", ist längst

auffallend gefunden und kann noch immer für unsere Lösung

der Schwierigkeit angeführt werden.

522. 3) Verschiedene Aeusserungen der Evangelien im

Einzelnen erhalten dann einen archäologisch begründeten Sinn,

wenn die bezeichnete Verlegung an jenem Jahre statt gefun-

den hat.

Das vielfältig in Anspruch genommene tcqo t^g toQtiig,

vor dem Feste (Joh. 13, 1.), deutet einfach an, dass damals,

als Christus sein Abendmahl hielt, ^ aoQTrj, das Fest, d. h.

der Osterfeiertag noch nicht eingegangen war. Damit ist es

im vollsten Einklänge, wenn die Jünger beim Mahle meinen,

Christus habe dem Judas Aufträge zu Einkäufen auf das Fest

gegeben (Joh. 13, 29.). Als Christus zu Judas redete, war

es Donnerstag Abends (14. Nisan), das grosse Fest war Sams-

tag (16.); am folgenden Tage (15. Nisan) hätte Judas Ein-

käufe machen können.'^)

Wie weit die ioQcrj von dem Momente, der durch: ,,vor

dem Feste" bezeichnet wird, abliege, geht aus dem Ausdrucke

selbst nicht unmittelbar hervor. Bekanntlich betrachteten die

d) Vgl. die verschiedenen Auslegungen bei Langen, S. 98 ff.
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Juden dreissig Tage vor Ostern als eine Art von Vorbereitimgs-

zeit. ^'^) An und fiir sich konnte jeder Tag dieses Dreissigst

durch ,,vor dem Feste" bezeichnet werden. Nach dem Zu-

sammenhange wird man den Festtag unmittelbar folgen lassen

müssen. Nach unserer Auffassung wird der Tag vor dem

Vorabend des wirklichen Osterfesttages hiemit bezeichnet. Nie-

mand kann eine solclie Anwendung des Ausdruckes beanstanden.

Ebenso fügt sich der Ausdruck parasceve, womit der Tag

nach dem Abendmahl Christi bezeichnet wird, in unsere Auf-

fassung. Parasceve (/lagaaxevii) ist die vermuthlich von den

hellenistischen Juden aufgebrachte Bezeichnung für den Tag

vor dem Sabbath (nqoaaßßaTov, Mrk. 15, 42.), mag das der

Wochen- oder ein Festsabbath sein. Das entsprechende Wort

im Hebräischen wäre erech, arücha^), ,,'die Zurüstung, Vorbe-

reitung", statt dessen kommt in den liebräischen Urkunden

der Ausdruck Abend, Vorabend vor (2*1
J^)-')

Ist mit diesem

Ausdrucke der Name eines Festtages verbunden, so bezeichnet

„Abend" und selbstverständlich Parasceve den Vorabend des

Festes. vSo heisst in einer Stelle von Midrasch Ruth (Ed. Venet.

f. 33. col. 1. med.) pD'i^ 'T^V ^^er Freitag, ^nO^^ Hl^iiy

der Vorabend des Osterfestes, ^^:}-1 ^5Di!>* H^l")!?. der Vor-

abend des grossen Fasttages. In den Talmudstellen, welche

von der Hinrichtung eines Jesus berichten, heisst es: Sie

.a^ u^^h^' ncDn ci^p nc? nir'?n2 '(h^yt' R- Acbai Gaon,

Responsa ed. Venet. VA(j. p. 127.

a) Tj"lJ/' von T]"iy , na^Kaxevii^o}. Jiri'^J/ wäre analog gebildet;

es kommt aber in der Bedeutung „Zurüstung" nicht vor.

, b) Ob im Alterthum n^ZH für rtccQnaxevv angewendet wurde

(vgl. Friedlieb, Archäologie der Leidensgesch. S. 125), ist sehr zu be-

zweifeln. !?\euere Schriftsteller sprechen von einer ri'T'J/P ^^^rT' v^'^"

rüstung der Mahlzeit", Maldonat erklärt Tia^aaxevr, durch HJ'irn»

Dieses "Wort kommt indess nirgends im Sinne von Rüsttag vor.
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hängten ihn auf am Abend vor Ostern, d. h. an der Para-

sceve des Osterfeiertags (nDSH D*iy> Sanhedrin f. 43. a.).

Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, dass naaaxevr^ tov

ndaxa (Joh. 19, 14.) den Vorabend des Paschafestes bezeich-

net, ohne alle Rücksicht darauf, welcher Wochentag das war.

Dieser Vorabend war zufällig ein Freitag, wie wir aus dem

Zusammenhang wissen. Aus dem Ausdruck ^^naoaaxev-)] rov

naaia'-'' lässt sich kein Schluss auf einen bestimmten Wochen-

tag machen.

Wenn naQaffxsvTfj ohne Beisatz gebraucht wird und nicht

aus dem Zusammenhang hervorgeht, dass der Rüsttag einer

Festzeit *'-^) gemeint sei, so ist es allerdings der Tag vor dem

Wochensabbath, welcher im Hebräischen schlechtweg der ,,Vor-

abend" (nD1"1i^5 aramäisch ^^n^i")^?)') heisst.

Würde bei Johannes die Stelle 19, 42. (Ibi ergo propter

parasceven Judaeorum, quia juxta erat monumentum, posue-

runt Jesum) allein stehen, so könnte man parasceve auf den

Vorabend des gewöhnlichen Sabbaths beziehen; aber 19, 14.

sagt uns, dass der Evangelist zunächst an den Vorabend des

Osterfestes denke, und 19, 31., dass in diesem Jahre der

Festsabbath besonders gross war**), ein Ausdruck der nur bei

unserer Erklärung einen rechten Sinn hat, wie wir sahen.

Auch Markus (15, 42.) könnte so, wie Johannes, verstanden

werden. Doch ist es wahrscheinlicher, dass er unter naQaaxevr]

375) Der jüdische Kalender kennt ein 21V ^'^^^ Neujahr (29. Elul),

2"iy vom Versöhnungsfeste, ein m^D 2~]]) Vorabend des Laubhütten-

festes und ein illVI^ü' ZIJ? Vorabend des Pfingstfestes.

a) Da iU.wÄ von (w>j»-fc. seniper ridens mulier, auf die Venus

gedeutet werden konnte, ist es möglicli, dass man im Leben den Frei-

tag aruchah nannte und dass daraus Tiu^uaxevt/ entstand. HmV
s, oben Anm. 374 a.

b)^In einem mystischen Sinne, der mit der archäologischen Be-

stimmung des „grossen Sabbaths" nichts zu thun hat, redet das Buch

Sohar IL 11 a. Amst. vom grossen Sabbath im Paradiese.
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den Freitag versteht. Ganz so ist es bei Lukas (23, 54.) und

bei Matthäus (27, 62.).

523. Die Streitfrage von der Anwendung des ungesäuerten

Brotes bei der Eucharistie muss theilweise archäologisch ge-

löst werden und gehört in soferne hieher. Bekanntlich war

einer der Klagepunkte des Photius der, dass die Lateiner un-

gesäuerte Brote beim Sakramente gebrauchten. Die griechische

Polemik der spätem Zeit wird nicht müde, diesen Gegenstand

zu besprechen, ohne jedoch auf das archäologische Moment

einzugehen. Wir hören da vielmehr mystische und allegorische

Gründe : Der Sauerteig sei das Bild der Seele, das Brot ohne

Sauerteig sei eine todte Masse — ein Sinnbild oder vielmehr

Kepräsentant der geist- und leblosen Materie. Im gesäuerten

Brote stelle sich die Dreiheit jener Momente dar, welche in

Christo sich fänden: Leib, Seele, Gottheit. Diese auf Alle-

gorien gestützte Mystik schien einzelnen Polemikern eine so

feste Grundlage zu haben, dass noch vor kurzer Zeit in einem

zu Athen erschienenen Lehrbuch über die Sakramente die La-

teiner Apollinaristen gescholten werden, weil sie Azyma ge-

brauchen. '')

Gegenüber ähnlichen haltlosen Allegorien hat schon zur

Zeit des Papstes Leo IX. Cardinal Humbert in einer gründ-

lichen Untersuchung (im Jahre 1054) archäologisch nachge-

wiesen, dass Christus sein letztes Abendmahl mit ungesäuertem

Brote gefeiert habe. "^)

Christus habe unstreitig am 14. Xisan Abends das alte

Pascha vollendet und das neue gegründet (S. 99. n. X.). Wenn

der Grieche das Azyma gar nicht als eigentliches Brot aner-

kennen will und auf die falsche Etymologie von aQiog, das

Gehobene (von uiqoi) pocht •'"'''), so wird erinnert, dass ja selbst

c) Ol Auzivoi . . . 'AnohyuQiCovy. Neopliytoä Metaxa, Enchiridion,

Athen 1832. p. 24.

d) Bei Corn. Will, Acta et scripta. Leipz. u. Marb. 1861. S. 93 flF.

376) "Aqtos autem interpretatur elevatus et sursum portatus a fer-
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das Manna „Brot", uQTog heisse. Die Schaubrote seien unge-

säuert und doch heissen sie agroi (S. 100).

Es wird anerkannt, dass Johannes (XVIII. 28.) am Tage

des Todes Jesu erst die Ostermahlzeit 7a\ setzen scheine

(S. 102), aber auch auf Matth. XXVI. 2. und Mrk. XIV. 12.

hingewiesen, welche den Tag des Abendmahls prima azymorum

nennen (S. 103). Hätte Christus bloss ein nüaya nrrmov^vnnöv

gefeiert, so würde die orientalische Sitte, gesäuertes Brot bei der

Eucharistie anzuwenden, wenigstens ei)ien Scheingrund haben.

524. Dass der 15. Nisan der eigentliche Osterfeiertag

war, ist schon gesagt worden. Man feierte ihn durch Euhe

und Festopfer. Der zweite Osterfeiertag, d. h. der 16. Nisan,

war kein gebotener Sabbath, aber doch ein bevorzugter Tag

der Osteroktave. An diesem Tage wurde eine Mehloblation

vom ersten reifen Getreide feierlich dargebracht, wie Levit.

XXIII. 10 ff. vorgeschrieben ist. Die Zeitbestimmung H'nnDP
n2ti/n^ altero die sabbati, ist vom unmittelbar vorher be-

T — "

sprochenen Osterfeiertag, d. h. vom 15. Nisan aus, zu ver-

stehen. Es wird vom Gesetz (1. c. Vers 14) hinzugefügt:

„Ihr sollt kein Brot, keine Grüze und kein Gartenlandkorn ge-

niessen bis auf eben diesen Tag, da ihr das Opfer des Herrn

darbringet." Die Mischnah erläutert diese Verfügung nach

dem Gebrauche der spätem Zeit: ,,Nachdem man die Webe-

Garbe dargebracht, fand man, wenn man herausging (aus dem

Tempel), den Markt von Jerusalem voll Mehl und Grüze.

(Menachoth X. §. 5.) Man verkaufte von da an neues Korn

und ass neues Brot" u. s. w.

Welche Getreidegattung zu dieser Oblation benützt wurde,

sagt weder das Gesetz (Levit. 23.), noch die Mischnah. Die

rabbinischen Commentatoreu entscheiden sich für Gerste.

(S. Bartenora und Tosefot Jom tob zu Menachoth C. X. Anf.)

mento et sale, calorem et elevationem habens. Vgl. Nicetas in biblioth.

eccles. von Demetracopulos, p. 20ff., und Eustratios, das. S. 120 ff.
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Aus der Mischnah sehen wir die Einzelnheiten der Cere-

monie. Schon am 15. Xisan, gegen Abend, wurde das Feld

aufgesucht, von welchem ein reifer Büschel Gerste (ein Omer,

l'O'l^) genommen werden konnte. Da Ostern bald früh , bald

spät fiel, so mag man manchmal in Verlegenheit gewesen sein,

reife Gerste zu finden. Man musste sie einmal bis von Gagoth

Zrifin Q^C^IIJ mjJI)> wahrscheinlich in der Jordansau, holen.

(Menachoth C. X. §. 2.) In der Kegel fand sich hiezu ein

Gerstenacker ganz nahe bei Jerusalem, wahrscheinlich nördlich

vom jetzigen Saherah- oder Herodes-Thor, welches die Juden

das Waizen-Thor (Q^LOnn l^ii-'J nennen. Bei dem Schneiden

des Gerstenbüschels lief viel Volk zusammen (Menachoth X.

§.3); der Festsabbath bildete kein Hinderniss, denn man

schnitt das Getreide erst nach Sonnenuntergang. Man war

darüber einig, dass man diese Ceremonie auch dann vorneh-

men dürfe, wenn der 16. Nisan ein Wochensabbath war.

(Menachoth X. 1.) Das enthülste Getreide wurde schleunig

gedörrt und gemahlen. Man brauchte zwei Zehntel feinstes

Mehl, also den fünften Theil eines Modius (Epha, s. Levit.

23, 12.). Dieses Mehl, mit Oel gemischt, wurde gewebt

(nCun)^"l)> wesshalb die mit einer Weinlibation und zwei

als Brandopfer dargebrachten Lämmern verbundene Oblation

die Webe- Garbe genannt werden kann. Die Schrift nennt

diese Oblation Erstlings-Omer (Levit. 23, 10.), die Mischnah

schlechtweg ipi', Omer, „die Garbe, der Kornbüschel". ^''^)

377) Hievon erhielt der 16. Nisan in der ]!tlischnah (Rosch ha scha-

nah c. IV. §. 2) den Namen r|^n [2"*^ Vgl. die Bemerkungen von Heinr.

Houting bei Surenhus z. d. St.

378) Omer hat bekanntlich auch eine metrologische Bedeutung, es

ist der hundertste Tlieil des Homer, der zehnte des Epha, daher gleich-

bedeutend mit ]T":ti/y „Zehntel". Da aber zwei Zehntel Mehl {i^]i/

rhu C^j1"i;fy, Levit. 23, 13.) zum Erstlingsopfer genommen wurden,

haben wir an die Erstlings-Garbe zu denken, wenn vom Omer-Opfer

der Oäterzeit und vom Omer-Zählen u. dgl. die Rede igt. Josephus irrt
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Die Omer-Oblation wurde mit Ausnahme der Ascarah von den

Priestern genossen.

525. Von nun an wurden 49 Tage gezählt, welche Ostern

von Pfingsten trennten. In späterer Zeit ist viel Gewicht auf

das Zählen der Omer-Tage gelegt worden.

Der 33. Tag der Omer- Zeit, welcher auf den 18. Ijar

fällt, ist im neuern Eitus ausgezeichnet. (Machsor Cremona

1561. f. 128. b. Orach Chajim N. 493.) Zwischen Ostern

und dem 33. Omer-Tage soll keine Hochzeit gehalten werden

u, dgl. In der Bibel tritt die Bedeutung des Omer-Zählens

nur in sofern hervor, als eine auffallende Bezeichnung eines

Sabbaths im neuen Testament dadurch erläutert wird. Lukas

erzählt (VI. 1.), wie die Jünger mit Christus am ersten

Sabbathe (nach dem) zweiten (Ostertage) durch die Felder

gingen und zur Stillung des Hungers Aehren abpflückten. 'Ev

aaßßdxip SevTi^QOTiQcoTU) erläutert sich durch ttqcoio) dnd trjg

ÖEVTEQag Tov ndrrxa. Diese SevT^(.a ist der zweite Ostertag.

Sabbatum deuteroproton heisst: ,,Der erste Sabbath jener Zeit,

welche mit dem zweiten Osterfeiertage beginnt." Vgl. Jo-

sephus, Ant. III. c. X. §.3. Tfj Je öevr^qa tüiv U^vficov

TifiPQn, exiri (J' tdTiv avtT] xal dexaTrij rcov xägncov ovg e^8-

Qiaav, Ol' Y^Q ^ipavTO tiqotsqov avvcSv, /.i£TaXaf.ißdvov(Tt.

Der 17., 18., 19. und 20. Xisan waren Werktage, die

jedoch allerlei festliche Umstände auszeichneten. Es sind

1J71?2n b)n- In den Bereich dieser Tage fiel natürlich öfter

ein Wochensabbath (welchen Orach Chajim N. 490 durch

lV)t2il ^inn irii^ r\:2lD bezeichnet). Der 21. Nisan war

der vom Gesetze vorgeschriebene Schlusssabbath des Oster-

festes. Levit. 23, 7. Deuter. 16, 8.") Die spätere Observanz

hat noch einen achten Feiertag am 22. Nisan (flDDl H)

sich, wenn er sagt (Antiq. III. c. X. §. 3), man habe einen ccaaa^ojv^

d. i, ein Zehntel Gerstenmehl dargebracht.

a) Vgl. dazu Sifri, ed. Hamburg 1789. f. 63.b.
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und einen Halbfeiertag am 23. Nisan eingeführt. Obwohl

man dem letztern den aus Psalm 118 (Vers 27) entnommenen

Namen Jin l*lD^< gil>t, findet sich in der Bibel keine Spur

von ihm. Josephus sagt Antiq. IL c. XV. §. 1, dass die Ju-

den acht Tage das Fest der Ungesäuerten halten. Wenn er,

wie wir sahen, den 15. als ersten Tag der Ungesäuerten rech-

net, so Avürde der 22. Nisan den Schluss seiner Oktave machen.

Anderswo bestimmt er den Geuuss des Ungesäuerten auf sieben

Tage und zwar an einer Stelle, an welcher er ausdrücklich

den 16. Nisan als den zweiten der ungesäuerten Brote be-

zeichnet; sonach ist ihm der 21. Nisan der letzte der unge-

säuerten Brote. Ant. III. X. §. 5. Damit stimmen die Stellen

Exod. XII. 15 tf., Levit. XXIII. 0., Num. XXVIII. 17. überein.

Deuteron. 16, 8. weicht nur scheinbar ab.

VII. Das Pfingstfest.

526. Das Pfingstfest tritt sowohl in der Schrift, als in

der Mischnah und der verwandten Literatur weit weniger her-

vor, als das Osterfest, obwohl es, wie dieses, zu den drei

Wallfahrtsferften oder Kegalim gehört. (Hauptstellen sind Exod.

34, 22. Levit. 23. 15 f. Deuter. 16, 9 f.)

Es lehnt sich ganz an das Osterfest an, indem, wie aus

dem vorhergehenden erhellt, vom zweiten Osterfeiertage an

sieben mal sieben Tage (49) gezählt wurden, worauf der

nächste als fünfzigster kam {nEvtrixoGTri), welcher das „Fest

der sieben Wochen" (niJ^DkS'n ^m) hiess. Der Termin, von

welchem aus dieser fünfzigste Tag gezählt werden sollte, ist

nicht so deutlich im Deuteronomium (16, 9.), als im Leviti-

kus (23, 15.) bezeichnet: Numerabis ergo ab altero die sab-

bati in quo obtulistis manipulum primitiarum Septem hebdo-

madas plenas usque ad alterum diem expletionis hebdomadae

septimae.

Der Sabbath, von welchem aus gerechnet wird, ist nicht
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der Wocliensabbatli , sondern der erste Osterfeiertag, wie das

ganze rabbanitische Judenthum annimmt. (Vgl. Lightfoot, Horae

hebr. zu Luk. VI. 1.)

Die Sekte der Beithusäer wollte unter dem Sabbath in

der Bestimmung: (P13ti/n niHD?!!)) ^^ altero die sabbati,

den Wochensabbath verstehen (s. Lightfoot 1. c), aber offen-

bar gegen den Zusammenhang. Wenn in neuerer Zeit Hitzig

unter diesem Sabbath einen künstlich durch den Jahresanfang

gegebenen Sabbath verstanden wissen wollte, von welchem aus

die Zählung ginge '"^), so muss man den Scharfsinn einer

solchen Construction anerkennen, aber zugleich daran erinnern,

dass sie keinen historischen Boden habe.'^^*^')

527. Das Pfingstfest selbst wurde nur Einen Tag gefeiert,

während Ostern und Laubhüttenfest eine Oktave hindurch und

darüber dauerten. In der Mischnah äussert zwar R. Elieser

die Ansicht, dass vor der Zerstörung des Tempels Pfingsten

nicht als blosser Pestsabbath, sondern als Festzeit von mehre-

ren Tagen gefeiert wurde (Moed katon. C. IIL §.6), allein

nirgends erscheint eine Spur von einer längern Feier. Bei der

Erklärung der Bedeutung dieses Festes wird später gerade

darauf Gewicht gelegt, dass es nur Einen Tag gefeiert ward.

528. Was nun die Bedeutung angeht, so ist gerade die

bei christlichen Autoren regelmässig angenommene am schwer-

sten zu beweisen, dass nämlich Pfingsten zur Erinnerung an

B79) Hitzig, Ostern und Pfingsten, Sendschreiben an Ideler, 1837,

und Sendschreiben an A. Schweizer, 1838, gewürdigt von Bahr, Sym-

bolik des mos. Cultus. 1839. II. S. (520.

380) Das christliche Pfingstfest muss immer auf den Tag nach dem

Wochensabbath (Sonntag) fallen , weil die fünfzig Tage von Ostern an

gezählt werden, welches immer ein Sonntag ist. Im Jahr 1865 (5625)

fiel der Ostersabbath (15. Nisan) auf einen Dienstag, der zweite (16. Nisan)

auf Mittwoch, von da an war der fünfzigste Tag (der 6. Siwan) ein

Mittwoch (31. Mai). Im Jahre 1837 (5597) traf der 16. Nisan (der Tag

nach dem Ostersabbath) auf einen Freitag (21, April), der 6. Siwan war

wieder ein Freitag (9. Juni).
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die sinaitisclie Gesetzgebung gefeiert wurde. Augustinus (Contra

Faustum 1. XXXII. 12. t. VIII. p. 323): Pentecostem etiam ...

celebramus, quo (die) nobis sanctum Spiritum Paraclitum, quem

promiserat, misit, quod futurum etiam per Judaeorum Pasclia

significatum est, cum quinqnagesimo die post celebrationem

Ovis occisae, Moyses digito Doi scriptam legem accepit in

monte. Plxod. 81, 20.

Benedikt XIV. (Commentarii duo de D. N. Jesu Christi

matrisque ejus festis ed. Pat. 1745. p. 108) nimmt das als die

vorzüglichste Bedeutung des Pf. f. an: „Considerat vero Cal-

metus in c. 2. Act. Ap. vers. 1. Pentecostem legis festum

appellari; quod ut diximus eo institutum est, ut legis colere-

tur memoria quam a Deo Moyses accepit in Monte Sinai" mit

Berufung auf Tostatus Abulensis zu Levit. 23.*)

Obwohl nun gerade diese Deutung des Festes nicht aus-

drücklich in der Schrift hervorgehoben wird, so steht sie doch

biblisch schon darum fest, weil das Fest mit der Zeit der

ersten Offenbarungen am Sinai ebenso bestimmt übereinkommt,

wie das Osterfest mit der Zeit des Auszuges.'') Man darf also

wohl nicht mit Ewald") sagen, dass erst die Kabbinen den

geschichtlichen Sinn einer Erinnerung an die Gesetzgebung am

Sinai gegeben haben. Im liitus der Synagoge tritt diese ge-

schichtliche Erinnerung in sofern hervor, als unter anderen

Uebuugen der Andacht poetische Betrachtungen über den De-

kalog in das Ritual eingefügt sind.^''')

aj Vgl. den Eingang zur ersten Homilie des heil. Cbrysostomuä

auf das Pfingstfest.

b) Am Anfange des dritten Monats (später Siwan) kam das Volk

an den Sinai. Exod. 19, 1. Wenige Tage darauf wurde der Dekalog

verkündet.

c) Alterth. S. 411.

381) Vgl. das chaldäische Gedicht rihü H^ülpi^ im Machsor Sche-

buoth, ed. Heidenh. f. 40. Nach Machsor Cremona 15G1. f. 129. b. singt

die Synagoge: Tobiah (d.i. Moses) stieg zur Höhe und brachte herab
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529. 2) Ausdrücklich hervorgehoben erscheint die Bedeu-

tung des Sommerfestes, an welchem die Kornernte durch das

Weiheopfer der Erstlingsbrote geheiligt ward. Daher heisst

das Fest „Tag der Erstlingsfrüchte'^ (''"]133 D1^ Num. 28, 26).

Diese Erstlingsbrote (D''*lD3n DH^i Levit. 23,20.) wurden

aus dem feinsten Mehle (n^^bi Levit. 2o, 17.) von neuem

Walzen bereitet. Es waren nicht ungesäuerte Kuchen, sondern

Gesäuertes (rDH, Levit. 23, 17.j. Die Mischnah giebt die

Grösse genau an: sieben Zoll (Finger) lang, vier Zoll breit

und ihre Seiten (d. h. die Dicke, eigentlich Hörner) waren

vier Zoll. (Menachoth XL §. 4.) Es waren also nicht Schei-

ben oder Fladen, sondern Wecken, wie wir zu sagen pflegen.

Diese Brote mussten von den Priestern im Tempel ge-

gessen werden, nachdem mit ihnen der Kitus des Webens

(daher nDl^D Dilb) war vorgenommen worden. "")

530. Es kamen natürlich noch besondere Festopfer hinzu.

Weder sie, noch die Darbringung der gesäuerten Erstlings-

brote erklären, wie es später gekommen sei, dass der Name

„Festversammlung" H")!»^.. welcher überhaupt für Schluss-

feiertage ausgezeichneter "Feste gebraucht wurde, ganz beson-

ders für das Pfingstfest in Uebung kam. Dass es so war,

sehen wir aus Josephus (Ant. IIL c. X. §. 6), wonach zu sei-

ner Zeit Pfingsten 'AaaQ^d, ^^'y^]^, genannt wurde, und aus

den von Lightfoot zu Apst. IL' 1. angeführten rabbinischen

Stellen. Es wird zur Erklärung dieses Sprachgebrauches nicht

hinreichen, die rituelle Bedeutung von n"lljy geltend zu

machen, wonach es Schlussfest ist, so dass das Pfingstfest wie

der Schluss zum Osterfeste angesehen würde, sondern man

wird auf den Umstand Kücksicht nehmen müssen, dass auf

Pfingsten der Anfang der Darbringung der Erstlingsfrüchte

das gekrönte Gesetz, am Tage der Wochen stieg er herab, ein Felsen

in seiner Kraft und gab Stärke seinem Volke in Donner und Erdbeben,

a) Vgl. oben §. 524 und Anm. 2G7.
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anberaumt war/) Die beiden Pfingstbrote bildeten die gemein-

same Einleitung zu jenen Oblationen, die aus allen Tbeilen

des Landes kamen. Aus der oben geschilderten Art der Dar-

bringuug dieser Erstlingsfrüehte lässt sich leicht schliessen,

dass in der von der jüngsten Gesetzesdeutung beherrschten

Zeit, welche sich durch Eifer in den Abgaben an Tempel und

Priester auszeichnete, Pfingsten eine festlich bewegte Tiav^jyvqig

oder ^?rni»i7 werden musste.*")

531. "3) "Schliesslich mag eine dritte Bedeutung erwähnt

werden, welche mehr eine Deutung als ein ursprünglich von

der Gesetzgebung beabsichtigter Sinn genannt werden kann.

Im B. Sohar (III. f. 96. a. Amst.) lesen wir: „Wir sehen,

dass Ostern sieben Tage hat und das Laubhüttenfest ebenfalls

und dazu noch eine Erfüllung der Freude an einem andern

Tage. Warum hat nun das Fest „der Wochen" nicht sieben

Tage, da sie doch hieher ganz vorzüglich gepasst hätten?"

Die Antwort hebt hervor, dass hiemit das Geheimniss des

Glaubens, nämlich das Bekenntniss der Einheit Gottes, ver-

anschaulicht werde.

VIII. Das Neujahrsfest und der Versöhnungstag.

532. Obwohl der kirchliche Jahresanfang in den Frühling

fällt, wie wir gesehen haben, und vom Ostermonate (Xisan)

an die Monate in der Schrift gezählt werden^), so hat doch

b) Vgl. Exod. 23, 10., '^'Z'])r2 "»1122 "'.'''dpn Jn , und Mischnah,

Biccurim C. I. §. 3.

c) Aus dem jüdischen Sprachgebrauch Nn"1ii>7 für Pfingsten ist

der christliche und muslimische entstanden, wonach im Arabischen das

(christliche) Pfingstfest Sw^äJLc, PHi^y (mit eingeschobenem w) heisst;

z. B. in dem Kitäb ur rasa.il, lectionarium von Schuweir, 1859, S. 63,

i»A^.«.Ji 5wO-üiJ| tXs».! der grosse Sonntag von Pfingsten.

d) Vgl. über ein vierfaches Xeujahr bei den Juden Mischnah,

rosch hasch., anfangs.

Uaneberg, religiöse Alterthümer der Bibel. 42
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der spätere Gebrauch das bürgerliche Jahr mit dem Herbst-

monate Tischri-'^^), dem siebenten vom Ostermonate an, be-

gonnen. Das mosaische Gesetz, welches vorschreibt, dass der

Anfang des siebenten Monats als grosser Sabbath Q^'nUt!/)

gehalten werden soll (Levit. 23, 23 ff.) , nimmt keine Rück-

sicht darauf, dass dieser Tag der Anfang des Jahres sei.

Offenbar hat dieser Tag und haben die folgenden neun Tage

die Bestimmung gehabt, das Volk zu einem religiösen Ernst

für den Busstag am zehnten desselben Monats zu disponiren.

Dazu passt der Name „Erinnerung" (JI'IS*), welcher die-

sem Feiertage (Levit. 28, 24.) gegeben wird: Die Observanz

der spätem Synagoge dient zur weitern Bestätigung dieser

Auffassung, wonach der fromme Israelit sich in diesen Tagen

mit Hersagimg von Bussgebeten beschäftigt.-*-^*)

533. Dieser Tag wurde durch den Schall von Hörnern

verkündet und hiess daher nV)"in Jl^?!» memoriale clangen-

tibus tubis (vulg. Levit. 23, 24.). ' Nach der Mischnah (rosch

ha schanah c. IIL §. 2 ff.) wurden nicht Posaunen von Metall,

sondern Hörner (daher Schofar — Blasen) und zwar vom Stein-

bock (Jael) gebraucht.

Mau wollte in diesem Gebrauche eine Hinweisung auf den

Widder finden, welcher beim Opfer Abrahams die Stelle des

Isaak vertrat.'') Daher mag es kommen, dass das spätere

Judenthum dem ceremoniellen Blasen auf den Hörnern an die-

sem Tage eine sühnende Kraft zuschrieb. „Zur Stunde, da die

382} Da im Aramäischen i'lli^' „anfangen", fllll^ „Anfang" heiast,

so konnte man daran denken, den Namen ^"ll^'n vom Jahresanfang zu

erklären. Das Wahre wird indessen sein, diesen Namen vom Genius

Taschter, altpersisch Tischtrja, herzuleiten, welcher den Wolken und

dem Regen gebietet. S. VuUers, lex. pers. I. p. 44G.

383) Es giebt hiefür ein eigenes Ritual nin''t;p. Vgl- Wolf, bibl.

hebr. II. p. 1383. Während der Recitation dieser Bussgebete schweigt

die Musik. Vgl. Machsor von Cremona a. 1501.

a) S. Breschith rabbah zu Genes. 22, 13. ed. Amst. f. 50. col. 2.
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Israeliten ihre Höruer erfassen und darauf blasen vor dem

Hocbgebenedeiten, erhebt yich dieser vom Throne der Gerech-

tigkeit und setzt sich auf den Thron der Barmherzigkeit."^)

Die rituellen Bestimmungen über das Blasen au diesem

Tage findet man bei Maimonides, Jad chas. t. LI. f. 105 ff.

ed. Berlin.

Die älteste Deutung dieses Festtages findet sich im

Psalm 81 (vulg. 80): Buceinate in neomenia tuba. Es folgen

neun Tage ernster Vorbereitung auf den Versöhnungstag.

IX. Der Versöhnungstag.

524. Der Versöhnungstag fiel auf den zehnten Tag des

siebenten Monats, welcher seit dem Exil den Namen „Tischri"

führt. Hier drängen sich verschiedene Gebräuche zusammen,

worin die Anerkennung der Schuld, die Betrübniss über die

Sünde, das Verlangen nach Aufhebung der Schuld und der

Versuch der Stillung dieses Verlangens sich ausdrückt.

Das erste Gesetz über diesen Sühnetag schliesst sich an

den Tod von zwei Söhnen Aarous (Levit. XV.) an (Levit. IG,

1 ff.), wozu später im Anschlüsse an die Installation des Josue

(Num. 26) mit andern Gesetzen über Opfer noch besondere

Bestimmungen über diesen Festtag gegeben wurden (Num. 29,

7 tf.). Dazu kommt Levit. 23, wo Vers 27 und 28 der Name

D^"1123 Q1>, wie später noch einmal Levit. 25, 9. erscheint.

(LXX. i]^itQa E^daaixov, Vulgata genauer: dies expiationum,

im Plural.)

Im Talmud heisst dieser Feiertag schlechtweg: „der Tag"

T

525. An diesem Tage musste der Hohe Priester persön-

lich beim Opfer thätig sein, während an andern Tagen ihm

freistand, sich zu betheiligen.

b) Vajikra Rabba f. 109. col. 4. ed. Amsterd. Aehuliche Reflexio-

nen im B. Sohar, z.B. II. f. 184. a. ed. Amsterd.

42*
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Er zog sich — in der nachexilischen Zeit wenigstens, für

welche die Mischnah als Zeuge gelten kann — sieben Tage

vor dem Sülmetag in den Tempel zurück, wo er in den Räu-

men des Hofes Parhedrin, mit liturgischen und ascetischen

Uebungen beschäftigt und von jungen Priestern umgeben, sich

aufhielt. (Mischnah, Joma I. §. 1.) Dass für den Fall einer

Erkrankung oder des Todes ein Stellvertreter (pD) für ihn

aufgestellt wurde, wie die Mischnah (1. c.) anführt, ist natür-

lich, während deren weitere Angabe, dass ihm eine zweite

Frau angetraut wurde, damit er, im Falle, dass seine Frau

stürbe, sich und „sein Haus" nach Levit. 16, 11. versöhnen

könne, zweifelhaft ist; möglich, dass in der Periode der spä-

testen Casuistik der Schriftgelehrten eine solche Vorsorge ge-

troffen wurde. Dass ältere Priester ihn in dieser Ketraite

veranlassten, verschiedene Opferhandlungen vorzunehmen (das.

§. 3 ff.), erklärt sich leicht, wenn man bedenkt, dass ein Alexan-

der Jannäus und ein Aristobul Hoher Priester war. lieber

ihren Kriegen und Regierungsgeschäften mochten die Hasmo-

näer die Liturgie leicht vergessen. Wenn ferner eine Deputa-

tion des Hohen Rathes erschien und den Hohen Priester feier-

lich schwören Hess, dass er nichts von den Gebräuchen ändern

wolle, so kann diess wohl nur in dem Umstände seinen Grund

haben, dass um die Zeit Christi die Oberhäupter der Priester

theilweise Sadducäer waren. ^''^)

526. Die Nacht vor dem Sühnetag selbst musste der

Hohe Priester schlaflos zubringen, um zu verhüten, dass ihm

etwa ein Zufall begegnete, welcher ihn levitisch unrein ge-

macht haben würde. ^^'^)

384) Vgl. die Anmerkung von Rabe zur Mischnah I.e. §.5 und

Maimonides, jad, jom kippurim c. I. §.7. Ed. Berlin, t. VI. f. 92. a.

385) Mischnah, joma c. I. §.7. Vgl. Maimonides (jad, ed. Berlin.

t. VI. f. 91. 6. f.), welcher bemerkt, dass man dem Hohen Priester in

dieser Retraite irritirende Speisen Entzog. D^II^T IfllN pT'TNiO VT] N ?1



IX. Der VersÖbnungstag. QQ\

Die Nacht wurde übrigens nicht bloss durch die Um-
gebung junger Priester abgekürzt^), sondern auch dadurch,

dass der Morgengottesdienst sehr früh begann. Der Hohe

Priester badete sich vor allem in einem Kaume über dem

Wasserthor, ausserhalb der Grenzen des Priestervorhofs''), be-

kleidete sich mit dem kostbaren Festgewande, sammt Ephod

und Brustschild, und brachte mit Hülfe einer Anzahl von ein-

fachen Priestern das tägliche Morgenopfer.

Zu den Functionen des Sühnetags selbst legte er das

weisse Gewand des gewöhnlichen Priesters an, freilich von der

feinsten Leinwand oder von kostbarem Baumwollenstoff. •''^^)

527. Den Mittelpunkt dieser Functionen bildete die

Opferung von zwei Böcken und einem jungen Stier. Durch

ihre Schlachtung und "Weihung wurde vorzugsweise die sym-

bolische Versöhnung, von welcher der Tag seinen Namen

hatte, vollbracht, oder vielmehr dargestellt.

Der Stier galt als Sühneopfer für den Hohen Priester

selbst, die Böcke aber für das Volk. Von diesen beiden

Opferthiereu wurde mir das Eine auf dem Altar geschlachtet,

das andere aber unter seltsamen Ceremonien in die Wüste

entlassen. Das Gesetz sagt über diese beiden Opfer: ,,Aarou

soll den Farren des Sündopfers für sich darbringen und sich

und sein Haus versöhnen. Und er nehme die zwei Ziegen-

böcke (^"l"'yii^) und stelle sie vor den Ewigen (d. h.) vor

die Thüre der Stiftshütte. Und Aaron werfe das Loos über

a) Mischnah, Joma I. §. 7.

b) Das. III. §. 3. Im ganzen badete der Hohe Priester an diesem

Tage fünfmal und wusch sich zehnmal Hände und Füsse.

380) Des Morgens zog er die Kleider von Pelusisclier Leinwand

an, welche 12 Minen kosteten, zwischen Abends aber (wenn er das Rauch-

fass heraustrug) die von indischer Leinwand, welche 800 Sus (8 Minen)

kosteten. c^2"iyn ^2) njü ii^'j? c^^u/ b^' yü)bB ^'2)b H^Pi nnii'2

.ni TiikSD n:?;!^ h\L' j^ron m. joma in. §. 7.
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die beiden Böcke, das Eine Loos dem Ewigen (mriv). das

andere Loos dem Azazel (^I^IV-^)- Levit. XVI. 6 ff.

528. Der Name Azazel kommt nur bei dieser Gelegen-

heit in der heiligen Schrift vor; da nun hier keine Erläuterung

beigefügt ist, so haben sich über seine Bedeutung verschiedene

Meinungen gebildet. Das Natürlichste ist, wegen der Gegen-

überstellung von Gott und Azazel, unter diesem letztern einen

bösen Geist zu verstehen. Wirklich kommt ein solcher Dä-

monenname nicht nur in fremden Religionsschriften vor, wie

bereits geltend gemacht wurde"), sondern auch in jüdischen.

Dass im Buche Sohar (I. S. 119. Sulzb.) Aza und Azal (^^1^

^t^iyi) als gefallene Engel erscheinen, darf wohl ebenso gut

mit berücksichtigt werden, als dass Jonathan (Targum zu

Genes. VI.) neben Schemchazai {2e^^ag, ^^IPlDti^) auch Uziel

(/i^''lj?) als einen der gefallenen Geister bezeichnet. Bei

dieser Auffassung müsste der Ritus so erklärt werden: Das

Eine mit ,,dem Ewigen" bezeichnete Thier ist ein wirkliches

Sündopfer, das dem Altar übergeben wird; das andere aber

wird dem vorzüglichsten Urheber der Verführung Preis ge-

geben, nicht geopfert. Einem andern Wesen, als Gott allein,

zu opfern, wäre nach dem mosaischen Gesetze das grösste Ver-

brechen''); allein dieses Thier musste, ehe es in die Wüste

entsendet ward, „vor Gott gestellt werden", um die Sühne zu

bewirken; das Entlassen in die Wüste, wo es dem Azazel

Preis gegeben ist, erscheint als die gesteigerte Strafe für die

Sünden, welche das Thier symbolisch trägt; wie im neuen

Testamente Paulus den excommunicirten Korinther dem Satan

Preis giebt zum Untergang des Fleisches. (1 Kor. V. 5.)

Indessen fand man doch etwas Anstössiges in dieser

Gegenüberstellung eines Dämon. Die alexandrinische Version

a) Vgl. Fürst, hebr. eh. Handwörterbuch s. v.

b) Exod. 22, 19. C^Pl^ C^nb«'^ H^t „Wer den Elohim opfert,

soll vom Bann getroffen sein".
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hat Azazel als dnono(.mr. ,, sühnende Abwehr" gedeutet'),

woraus dnononnuTog. Die Vulgata hat diesem Ausdruck eine

Wendung gegeben, wodurch eben dieses Thier selbst bezeich-

net würde, in sofern es entlassen wird: hircus emissarius. Der

Sache nach ist das ganz richtig und bei den Hebräern wird

dieses Thier wirklich gerade so genannt n?rt!^?2M (z- B-

Mischnah, Joma C. VI. §. 2, und Sifra bei ügoünö t. XIV.

p. 1265); allein es ist unmöglich, diese Wendung sprachlich

zu rechtfertigen. In letzterer Hinsicht geht die Deutung bes-

ser, welche sich in altern hebräischen Schriften findet, wonach

durch Azazel die rauhe Gegend der Wüste bezeichnet würde,

in welche das Thier entlassen wurde. '^) Es bleibt nur zwischen

dieser und der zuerst angeführten Erklärung die Wahl.

In jedem Falle hatte das Thier, welches in die Wüste

getrieben wurde, die Bestimmung, die Vernichtung der Sünde

und deren Aufhebung anschaulich darzustellen; daher ist der

im Deutschen sprüchwörtlich* gewordene Name „Sündenbock"*)

geeignet, die wichtigsten Ceremonien, welche sich auf diesen

Zweck bezogen und worin sich die Sühnedarstellung auf's

Höchste steigerte, auszudrücken.

529. Wenden wir uns zur Darstellung des Eitus zurück.

Nachdem das tägliche Opfer gebracht war, ging der Hohe

Priester an die Opferung des Stiers und der Böcke. Zuerst

kam die Reihe au das Opfer, welches der Hohe Priester für

sich und seine Familie brachte.

Der Hohe Priester trat zu dem Farren, der zum Sünd-

opfer für ihn selbst und sein Haus bestimmt war, legte ihm

c) Ygl. arab. "^'y, semovit.

dj *y, duruä, saevus. ^ wäre eine Bildung wie bei "TC^T von

D12. Sifra (bei Ugol. XIV. p. 1265) erklärt Azazel durch C"lpO

Dnn2 ni^'pn „rauher Ort im Gebirge".

e) Nach der Vulgata ist der „hircus emissarius" ein Sendbock.
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die Hände auf und sprach ein Scliuldbekenntniss ^) : „Ach, mein

Gott ! Ich habe gesündigt, habe mich vergangen, habe gefehlt

vor dir, ich und mein Haus. Ach, mein Gott! sühne doch die

Sünden, die Fehltritte und Vergehungen, wodurch ich gesün-

digt, mich vergangen und gefehlt habe vor dir, ich und mein

Haus, wie geschrieben steht im Gesetze Mosis deines Knechtes:

denn an diesem Tage wird er euch sühnen."

Das Volk antwortete: „Gepriesen sei der Name der Glorie

seines Königthums in alle Ewigkeit!"^)

Darauf folgte eine kleine Unterbrechung, indem der Hohe

Priester sich zu den beiden Ziegenböcken wendete und durch

eigens hiezu bereitete Zeichen sie unterschied. Dem für Azazel

bestimmten wurde zur Auszeichnung ein purpurrother Streifen

an die Hörner gebunden (n^llHl 7^ T\db^ Mischnah, Joma

C. IV. §. 2). Das ist das 'iqiov xoxxlvov des Briefes des heil.

Barnabas (C. VII), welches dieser nicht aus der Schrift, son-

dern aus der Anschauung genommen haben wird.

530. Nachdem das auf solche Art ausgezeichnete Thier

abgesondert gestellt worden war, kehrte der Hohe Priester

wieder zu seinem Farren zurück und sprach unter wiederholter

Händeauflegung ein zweites Sündenbekenntniss. (Mischnah,

Joma C. IV. §. 2.)

Es folgte die Schlachtung dieses Opferthieres, dessen Blut

flüssig erhalten wurde, bis der Hohe Priester mit einem Kauch-

werk in's Allerheiligste eingetreten war.^^'') Diesen Eintritt

f) Mischnah, Joma C. IIL §.8.

g) Dasselbe Sündenbekenntniss mit kleinen Abweichungen in Pe-

sikta bei Ugol. XVI. p. CI.

387) Unlängst suchte Herr Prof. Jos. Krüger (Index Lectionum

in Regio Lyceo Hosiano Brunsbergensi per hiemem a die XV octobr.

a. 18G0 instituendarum) nachzuweisen, dass die Hohen Priester in den

letzten Jahrhunderten am Versöhnungstage gar nicht in's Allerheiligste

eingetreten wären. Er erkennt aber selbst an, dass Josephus in der

Stelle Bell. V. 5, 7. sub fin. gegen seine Ansicht Zeugniss giebt. Auch

Philo (Legat, ad Cajum p. 1034 seq. ed. Franc.) und die Mischnah wider-
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in's Allerheiligste, wobei der Hohe Priester ganz allein war,

beobachtete man mit einer gewissen Aengstlichkeit. Man würde

es für ein sehr unglückliches Zeichen angesehen haben, wenn

derselbe, etwa vom Schlage getroifen, bei diesem Gange ge-

storben wäre. Der Ernst des Tages, die ungewöhnliche An-

streng-ung bei vollständiger Nüchternheit, die Einsamkeit im

dunkeln Heiligthum legte es sehr nahe, ein solches Ereigniss

zu fürchten, obwohl nicht glaublich ist, was im Buche Sohar

(III. S. 171 ed. Sulzb. 195 ed. Cremona) behauptet wird:

„K. Isaak sagte, ein Strick oder Band (^"^LCDp) ^ar an die

Füsse des Priesters gebunden, zur Stunde, da er hineinging,

damit, wenn er stürbe, sie ihn herauszögen", weil nämlich

nur der Hohe Priester dort eintreten durfte. Die Mischnah

bemerkt bloss, er habe beim Herausgehen nur ein kurzes Gebet

im äussern Heiligthum verrichtet, ,,damit er das Volk nicht

erschrecken möchte". Auf diesen ersten Eingang in's Heilig-

thum folgte unmittelbar ein zweiter, indem der Hohe Priester

das Blut des kurz vorher geschlachteten Farren holte und im

Innern des Tempels zur Sühnung aussprengte.

531. Auf dieses jedenfalls von heiligem Schauer um-

gebene Eintreten des Hohen Priesters in's Allerheiligste be-

zieht sich der Apostel im Hebräerbrief, indem er das geheim-

nissvolle Eintreten des Erlösers beim Versöhnungstode vor den

Thron Gottes gegenüberstellt. Christus autem assistens {naqa-

yBVüf-iEvog) pontifex futurorum bonorum, per amplius et per-

fectius tabernaculum non manufactum, id est non hujus crea-

tionis, neque per sanguinem hircorum aut vitulorum, sed per

proprium sanguinem introivit semel in sancta aeterna redem-

tione inventa. . . . Non enim in manufacta Sancta Jesus introivit

sprechen dieser Ansicht. Die von Herrn Krüger angerufenen Stellen des

Josephus (Antiq. UI. 10. 3., Bell. Y. 5. 5. und c. Apion. II. 7.) enthal-

ten nichts, wodurch Josephus mit sich selbst (Bell. V. 5. 7.) in Wider-

cnrnf>yi tnmoSpruch käme.
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exemplaria verorum , sed in ipsum coeliim , ut appareat nunc

vultui Dei pro nobis, neque ut saepe offerat semetipsum,

quemadmodum Pontifex intrat in Sancta per singulos annos in

sanguine alieno. Hebr. IX. 11 seqq. 24 seqq.

Wenn der Apostel hier (vgl. Exod. XXX. 10. nP!^

,—(JJ^3) betont, Christus sei Einmal zur Sühne in den Himmel
TT —

eingegangen, wie der Hohe Priester nur Einmal im Jahre

zur Sühne in's Heiligthum eintrat, so will er damit nicht

aussprechen, dass Letzterer am Versöhnungstage nicht öfter

als einmal das Heiligthum betreten habe, sondern bloss, dass

es an keinem andern Tage als an diesem geschah; an diesem

aber geschah es öfter. ^^^)

532. Unmittelbar nach der Eäucherung im Allerheiligsten

kehrte der Priester zurück, ohne das Rauchfass mitzunehmen;

er stellte es nämlich im ersten Tempel vor der Bundeslade,

im zweiten auf dem vielbesprochenen Steine Eben Schathjah")

nieder. War dieses geschehen, so ging er in den Vorhof her-

aus, um das nach der Schlachtung flüssig erhaltene Blut des

Stieres zu holen. Dieses sprengte er vor der Bundeslade

„einmal in die Höhe und siebenmal niederwärts". (Mischnah,

Joma C. V. §. 3. Vgl. Levit. XVI. 14.) Die Schaale, aus

welcher gesprengt ward, blieb mit einem Reste des Blutes auf

einem goldenen Gestell (|3) im Tempel (Mischnah das.) stehen,

bis eine zweite Opferschaale mit Blut hereingebracht war. Es

388) Viel bedeutender ist das alte Missverständniss, das unlängst

Dr. Karl Hase (Handbuch der Protest. Polemik. 18G2. S. 476) wieder

vorgebracht hat, dass die vom Hebräerbriefe betonte Einmaligkeit des

Eingangs Christi in den Himmel zur Stiftung der Versöhnung die gei-

stige "Wiederholung des Einen Opfers zur Anwendung auf alle Zeiten

und Orte ausschliesse. Die Erhabenlieit des Opfers Christi über das

aaronische, welche der Hebräerbrief zeigen will, erscheint nirgends glän-

zender, als im eucharistischen Opfer; denn das Eine Werk Christi er-

weist sich als so unerschöpflich , dass es an allen Orten und zu allen

Zeiten sich erneuert, ohne sich zu verändern.

a) S. oben im Abschnitte vom zweiten Tempel, §. 2U0 ff.
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kam nämlich die Reihe der Schlachtung nun an den Bock, der

für das Volk als Sündopfer dargebracht wurde. Dessen Blut

brachte der Hohe Priester in einer Schaale ebenso in den

Tempel, wie jenes des Farren, sprengte es vor der Bundeslade

und stellte den Rest auf einem andern, oder dem nämlichen

Gestelle nieder. Nun wurde gegen den Vorhang zwischen

dem Heiligen und Allerheiligsten zuerst von dem Blute des

Farren, dann von jenem des Bockes einmal und siebenmal ge-

sprengt. Nachdem dann der Rest des Blutes von einer Schaale

in die andere gegossen worden, fand die letzte Sprengung mit

dem vermengten Blute beider Opferthieie statt. Diese Spren-

gung war sehr umständlich (s. Mischnah 1. c. C. V. §. 5). Es

ist jene, worauf Exod. 30, 10. gelegentlich, und Levit. XVI. 18.

im Zusammenhange Rücksicht genommen ist.

Die Umständlichkeit bei diesem Blutsprengen der Sünd-

opfer drückte offenbar das dringende Verlangen aus, es möch-

ten die Sünden der Priester und des Volkes gesühnt werden,

oder nach der urkundlichen Auffassung im Gesetze selbst: es

möchte ,,das Heiligthum von den Unreinigkeiten der Kinder

Israels und von ihren Verschuldungen durch all' ihre Sünden"

entsühnt werden. (Levit, XVT. 16.)

533. Dass der Sendbock, welcher immer noch, bezeichnet

mit dem oben erwähnten Purpurlappen, dastand, symbolisch

die Sünden des Volkes aufgeladen bekam und sie gewisser-

massen forttragen musste, geht deutlich aus dem Ritus hervor.

Nach Vollendung der erwähnten Blutsprengungen im Hei-

ligthum trat der Hohe Priester zu diesem Bock hin und

sprach unter Auflegung seiner Hände ein Sündenbekenntniss

im Namen des Volkes. (Mischnah, Joma VI. §. 2.) Auch

dieses Mal fiel das anwesende Volk, wenn es den Namen Gottes

nin^ aussprechen hörte, auf das Angesicht und respondirte:

„Gelobt sei der Name der Glorie seines Reiches in alle

Ewigkeit."

Dass nun allgemein angenommen wurde, das Thier trage
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gewissermassen die Sünden Israels, geht aus dem Verhalten

des Volkes hervor, wie es uns theils die Mischnah, theils der

Brief des Barnabas andeutet. Erstere sagt, es hätten beson-

ders Tempelbesucher aus Babylon — oder Alexandria — einen

solchen Eifer entwickelt, dass sie den Sendbock zupften und

dabei schrieen: „Fort, hinaus mit dir, fort, hinaus mit dir!"

oder: ,,Trage (die Sünden) fort und gehe, trage fort und

gehe!"''^^) Letzterer beruft sich auf ein förmliches Gesetz,

welches den Juden zur Pflicht gemacht hätte: „Spuket ihn

an und zerraufet ihn." ^Ef^nvvffazE navTsg xal xaiaxEvirjüats

(C. VII). So wurde es nöthig, vom Tempel aus eine Brücke

über das Thal Kidron zu bauen, um das Opferthier den Miss-

handlungen der Eifrigen zu entziehen. (Joma VI. §. 4.) Weiter-

hin „waren Warten an hohen Stellen aufgerichtet", um über

das Herabstürzen des Thieres in der Wüste durch eine Art

von Telegraphie nach Jerusalem zu berichten. Eine Station,

drei Meilen von Jerusalem, hiess Beth Chadudo Cillin D''^)-

Der Ort in der Wüste, wo das Thier über einen Felsen ge-

stürzt wurde, hiess Zük (pllJ). Es wird bemerkt, hier sei

die Hälfte des Purpurstreifens an dem Felsen — d. h. an

irgend einen Dorn — die andere Hälfte zwischen beide Hörner

des Thieres geheftet worden. (Mischnah.) Auch hierauf nimmt

Barnabas Kücksicht, wenn er bemerkt, der Vollstreifen sei

mitten unter Dörner gelegt w'orden. ")

Dass das Thier zu Tode gestürzt wurde, war gegenüber

dem mosaischen Gesetze, welches ein blosses Entlassen in die

Wüste vorschreibt, eine Neuerung. Man mag sie erklären,

wenn man bedenkt, welchen Eindruck es auf das Volk gemacht

.NiJl ':'"1I2 Nach der Gemara Joma f. GC. -»Dim j"»" N*'n"'Di> Vilt' H^

.i^N^2D NT! Warum zögert dieser Bock und die Sünden der Leute

(des Geschlechtes) mehren sich? Bei Otho, p. 244.

a) Ti de tu e^iov eis fikaop rüiy uxay&tuy rc&eccai. (Das.)
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hätte, wenn das Thier in die Stadt zurückgekommen wäre.

Im Talmud von Jerusalem ist die Neuerung durch folgende

Bemerkung beleuchtet^): „So lange Simeon der Gerechte lebte,

erreichte er (der Sendbock) kaum die Hälfte des Berges, so

war er schon in Stücke zerfallen. Seitdem Simeon der Ge-

rechte todt war, floh er in die Wüste und die Saracenen

((^""plD) assen ihn auf."

533. Während all das mit dem Sendbock vollzogen wurde,

trat im Tempelgottesdieuste eine Pause ein, die theils zur

Vollendung der Opfer des Stieres und des einen Bockes, theils

zur Lesung aus den heiligen Büchern verwendet wurde. Wie

es scheint, war das Verbrennen des Fleisches der beiden oben

genannten Opferthiere ausserhalb Jerusalems (vgl. Levit. 16, 27.)

eine Art von Schauspiel für das Volk. (Mischnah, Joma VI.

§. 7. und VII. §. 2.) Manche schwankten, ob sie lieber dieses

Schauspiel betrachten, oder der feierlichen Lesung des Hohen

Priesters beiwohnen wollten.') Nach Vollendung derselben

wurde das im Gesetze (Num. 29, 9 ff.) vorgeschriebene Fest-

opfer, bestehend in einem Stier, einem Widder und sieben

Lämmern als Brandopfer, und einem Widder als Sündopfer,

gebracht. (Vgl. Mischnah, Joma VII. 3.) Der Hohe Priester

erschien hiebei wieder in seinem vollen Ornat, während er die

Lesung entweder in seinem gewöhnlichen, oder der einfachen

Priesterkleidung vorgenommen hatte. (VII. 1. u. 3.) Die Dar-

bringung des Kauchwerkes und die gewöhnliche Anzündung

der Lampen des siebenarmigen Leuchters war seine letzte

Function an diesem Tage. Er legte den Ornat ab und zog

sich gegen Abend in seinen gewöhnlichen Kleidern in seine

Wohnung zurück.*^)

b) Hieros. Joma f. 43. 3. Schon bei Otho p. 189, doch nicht

ganz genau angeführt.

c) Ueber diese Lesung s. das. VII. 1 ff.

d) S. Mischnah VII. 4. u. s. w., wo genau angegeben ist, wie oft

sich der Hohe Priester wusch und umkleidete.
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534. Während der Hohe Priester in seine Wohnung zu-

rückbegleitet wurde, wo er sich von den Anstrengungen des

Tages erholen konnte, genossen die im Tempel zurückgeblie-

benen Priester, sobald es die Ordnung des Festtages erlaubte,

vom Fleische des als Sündopfer für das Volk geschlachteten

Bockes, der jedoch nicht mit demjenigen dort verwechselt

werden durfte, welcher neben dem Sendbock in der Fnih ge-

weiht worden war. (Vgl. Num. 29, 11.)

Das will wohl der Barnabasbrief andeuten, wenn er, um

einen Typus des eucharistischen Mahles zu gewinnen, sagt,

die Priester hätten das Gesetz gehabt : Kai (faytxwaav bx tov

TQCcyOV tOV TlQOaCfSQOfltVOV T^ VriCTEl'a VTIEQ TtacTCüV TWV af.iaQ-

tiwp .

.

. xai (fayHwcav ol tsQSig liiovoi narreg xo ivtsqov

anXviov (istct o^ovg. Nach der alten TJebersetzung: Et man-

ducent de hirco quem oblaturi sunt ad jejunium pro omnibus

peccatis ... et manducent sacerdotes soli . . . intestinum non

lotum cum aceto. Man hat darin einen Verstoss gegen den

Ritus des Tempels gefunden, aber übersehen, was die Misch-

nah sagt (Menachoth C. XI. §. 7): „Fällt das Versöhnungsfest

auf einen Sabbath, so werden die Opferbrote Abends vertheilt

unter die Priester; fällt er auf einen Freitag, so isst man den

Ziegenbock des Versöhnungstages noch denselben Abend. Die

babylonischen (Priester) assen denselben wie er war, roh, weil

sie keinen Ekel hatten.'' '')

Dass der Hohe Priester, wenn er nach der anstrengenden

Function glücklich nach Hause gekommen war, seinen Freun-

den ein Mahl bereitete, sagt die Mischnah ausdrücklich.*")

535. Der Versöhnungstag war übrigens ein strenger Fast-

tag und zwar der einzige, welchen Moses angeordnet hatte.

Das Gesetz schrieb vor, dass jeder Israelit an diesem Tage
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seine Seele kasteien sollte (H^p-O Ein solches Fasten be-

stand nicht darin, dass man etwa nur einmal sich satt ass,

oder erst Nachmittags eine Mahlzeit nahm, sondern in gänz-

licher Enthaltung von Speise und Trank während des ganzen

Tages. Man musste auch auf jede Art entbehrlicher Annehm-

lichkeit verzichten, durfte sich nicht salben, nicht baden. •^^^')

Während die Opferceremonien , die hier umständlich er-

örtert wurden, nur die freiwilligen Tempelbesucher berührten,

musste der Buss- und Fasttag überall von allen Israeliten ge-

halten werden.

X. Das Laubliüttenfest.

536. Wie das Osterfest zum Theil als Frühlingsfeier be-

trachtet werden kann, so das Laubhüttenfest als Herbst-

oder Erntefest. Die Wein- und Obsternte'^') konnte um die

Zeit dieses Festes, welches am 15. Tischri beginnt, als beendet

betrachtet werden. Daher wird es „Fest der Einsammlung"

(n^CJ^n, Exod. 23, IG. 34,22.) genannt. Damit hängt theil-
I
'TT

weise auch der freudige Charakter des Festes zusammen. Die-

ser stellte sich äusserlich anschaulich in jenen Laubhütten dar,

wovon der herrschende Name stammt (n^^iTn jH), 2xr,vo7ir^Yia.

Die Vorschrift über diese Laubzelte lautet (Levit. 23, 42.):

„In Hütten sollet ihr euch aufhalten sieben Tage lang." Wor-

aus diese Zelte gemacht werden sollten, deutet die Vorschrift

g) I^'E: n^V Levit. 16, 31. 23, 27. 32. Num. 29, 7.

890) Mischnah, Joma VIII. 1. sagt kurz: -nC^* ^"nEZri CV

i^'^QiD'nDi tJ-jcri n'^iy:2i Mr">D:i riiJ''n"!2i n^nirzi n'?^zf<2

391) Mit der Kornernte kann dieses Fest nicht zusammenhängen.

Die Gerstenernte beginnt am zweiten Ostertage, und wenn man auch

mit Midrasch Ruth (ed. Venet. f. 34. col. 4. Parascha IV. med.) an-

nimmt, dass die Weizenernte drei Monate später enden soll, so kommen

wir erst auf den IG. Tammuz.
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an: ,,Ihr sollet euch am ersten Tage nehmen die Frucht des

Prachtbaunies ("Tnü Y^)i Zweige von Palmen, Aeste von dem

dichtbelaubten Baume (r\2V YV) und Weiden des Bachthaies

und sie setzen vor das Angesicht des Herrn sieben Tage."

(Das. Vers 40.) Man sieht, dass hier zwei Pflanzengattungen

undeutlich ausgedrückt sind; die Tradition hat „den Pracht-

baum" ("inn VJ/) ftii" eiue Art Citrone genommen. Der Name,

welcher für Citrone in die hebräische Sprache übergegangen

ist, Ethrog ÜinDi^i JlUrD^ stammt zunächst aus dem per-

sischen Torong'. 'Wenn dieses Wort, wie Vullers vermuthet,

vom Sanskritnamen für Orange, Suranga, herkommt, so wäre

Tin rj? eine passende semitische Bezeichnung, denn Su-ranga

heisst: „Von schöner Farbe". •*^"^) Für den ,, dichtbelaubten"

(Aboth) Baum setzt Oukelos die Myrte (Dlil)- Damit scheint

allerdings im Widerspruche zu stehen, dass Nehemias (VIII, 15.)

berichtet, die heimgekehrten Exulanten hätten zur Feier des

Laubhüttenfestes ausser den Zweigen der Myrte (D^H ^^V)

auch Zweige vom Baume Aboth geholt. Allein an eben dieser

Stelle ist ja offenbar neben Oelbaum (H^l) die Erklärung

(]Pt^ VV) „Baum des Oeles" gesetzt. So wird auch ^ÖV yV,

(LXX. ^vXXa '^vXov Saatog) die Erklärung zu D"in sein. Man

sieht übrigens, dass in jenem Falle, den Nehemias anführt,

von der mosaischen Regel schon in sofern abgegangen wurde,

als man statt der Bachweide Oelzweige benützte.

Bachweiden in hinlänglicher Menge für Jerusalem aufzu-

treiben möchte Jedem, der die Lage kennt, als unmöglich

erscheinen. Durch die Mischnah (Succah C. IV. §. 5) werden

wir belehrt: „Mit den Bachweiden wurde es also gehalten:

392) Schon Onkelos giebt "ilH VV. i^i* 3"i""in^. Die deutschen

Juden lassen eine bestimmte Art von Citronen, die mir der sei. Prof.

Zuccarini unter Verweisung auf Ferraris Hesperides als Citrus limon

scabiosa bestimmte, aus den südlichen Ländern kommen.
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Unterhalb") Jerusalem war ein Ort, Namens Moza (^sli^D)i
T

dahin ging man und sammelte Bachweideu.'"')

537. Aus den Zweigen der genannten Bäume und Sträuche

baute man nicht bloss Hütten, sondern man band auch eine

Art von Maien oder Sträussen, die bei der Festfeier eine be-

deutende ßolle spielten. Man nannte diese Sträusse Lulab,

was eigentlich „Palmzweig" (im Aramäischen für Lublab,

37lb aus 2^11^ , von 3^27, sprossen, wachsen) bedeutet.

Jeder Israelit trug einen solchen Lulab aus einem Palmzweig,

]\Iyrtenzweigen und Weiden (wofür auch Oelzweige galten) in

der einen und den Ethrög, den grossen Citronenapfel, in der

andern Hand, wenn er im Tempel erschien. '^^') Dieser Strauss

musste mit Weiden oder Palmenfasern zusammengebunden

sein, doch brachten die Reichen darüber goldene Schnüre

u. dgl. an. (Mischnah, Succah III. §. 8.)

Ueber die Grösse der Hütten, den Ort, wo sie errichtet,

die Art, wie sie erbaut und verziert werden sollten uiul durf-

ten, bildete sich natürlich eine reiche rituelle Casuistik, wie

bereits aus der Mischnah zu ersehen ist.
•^^"*)

Ebenso veranlasste die Frage über das Tragen des Lulab

am Sabbath, welcher in die Oktave des Laubhüttenfestes fallen

konnte, genaue Bestimmungen.

a) Wenn die Bezeichnung „unterhalb" "uCC'^ "fich Art des Mare

inferuni (toskanisches) und superius (adriatisches) gedeutet werden darf,

so liegt der besprochene Ort westlich von Jerusalem.

b) Der Umstand, dass die Ocmara diesen Ort Colonia nennt, möchte

ihn in dem eine Stunde westlich von Jerusalem gelegenen Kaluneh fin-

den lassen. H. Sepp will in ^'Ji1?2n (vgl. Jos. IS, 20. mit 1 Chron. 8,

36. 37. 9, 42.) Emmaus erkennen.

393) Nach der Mischnah (Succah C. III. §. 4) forderte R. Ismael

drei Myrtenzweige und zwei Bachweiden nebst Einem Palmzweig zum

Lulab. R. Akiba erklärt, es genüge auch Ein Myrtenzweig und Eine

Weide.

394) Dass die Hütten zunächst zur Erinnerung an das Zeltleben in

der Wüste, am Sinai und sofort, gebaut wurden, sagt das mosaische Ge-

setz ausdrücklich. Levit. 23, 43.

Haneberg, religiöse Alterthümer der Bibel. 43
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538. Das Fest dehnte sich nämlich über eine Woche

aus; der erste und letzte Tag war ein Festsabbath. ,,Am 15.

des 7. Monats, da ihr einsammelt den Ertrag des Landes,

sollet ihr festlich begehen das Fest des Ewigen sieben Tage.

Am ersten Tage ist Sabbath und am achten Tage ist Sabbath."

(Levit. 23, 39.) Dazu kam eine bereits vom mosaischen Ge-

setz befohlene Schlussfeier (rTllai/i Levit. 23, 36.), woran

überdiess die spätere Zeit noch ein eigenes Fest reihte, welches

man Freude des Gesetzes nannte (niin nHDti/)) ^^nd damit

nicht zufrieden, fügte man noch ein Nachfest hinzu, das man

mit Bezugnahme auf Psalm 118 Vers 27 ;)n TlD^s „Bindet

das Fest" nannte. •'^^'')

So erstreckt sich die Feier des Festes vom 15. (oder,

wenn der Vorabend mit gezählt wird, vom 14.) Tischri bis

zum 24.

14. Tischri niDlDH 2"!^, Vorabend.

I. 15. ,, Erster Feiertag. Levit. 23, 35.

II. 16. „ nDiD-i b.

III. 17. „ "jyiD i^in, gewöhnlicher Oktavtag, wenn

nicht der Wochensabbath hieher fällt.

IV. 18. „

V. 19. „

VL 20. „

VIL 21. „ ^3^ ^^i^t^/in^ das grosse Hosianna.

VIII. 22. „ nniiy "»J^Dk:^, Oktave. Levit. 23, 36.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Wochensabbath in

die Oktave oder au den Anfang und Schluss fallen kann. 3^^)

395) Die Bezeichnung :in IIDJ^ für den Nachfeiertag ist nicht auf

das Laubhüttenfest beschränkt, auch bei andern Festen kommt sie vor.

39G) Im Herbst des Jahres 1864 fiel der Vorabend des Laubhütten-



X. Das Laubhüttenfest. 675

Fiel der Sabbath in die Festwoche, so trug man den Lulab

nur seclis Tage; war aber der erste Festfeiertag zugleich

Wochensabbath, so brach man den Sabbath (IV. 1.). Der

21. Tiscliri war also der letzte Tag, an welchem der Lulab

getragen wurde — wenn dieser kein Sabbath war — , auch

bewohnte man an diesem Tage zum letzten Male die Laub-

hütten.

Man wird daher annehmen dürfen, dass dieser Tag, wel-

cher den Schluss der Festoktave bildete, vorzüglich feierlich

begangen wurde. Wenn daher der Evangelist Johannes

(VII. 37.) von „einem letzten Tage des Festes" spricht, wel-

cher (ganz vorzüglich) gross war, so wird man an den Tag

des grossen Hosiamia denken müssen.''^"') Allerdings würde

man sich zunächst an den 22. Tischri halten dürfen, wenn man

nur den Ausdruck „der letzte Tag" berücksichtigte. An Feier-

lichkeit stand jedoch der achte Tag (die Hll»^) dem siebenten

(dem grossen Hosianna) weit nach, denn es gab am ach^n

keine Laubhütten, keinen Lulab mehr, auch fand nur ein klei-

nes Festopfer statt.*)

festes auf eiuen Freitag (14. Oktober). Der erste Festfeiertag war zu-

gleich Sabbath (15. Oktober). Das Hosianna Rabba (21. Tischri und

21. Oktober) fiel auf einen Freitag, die Oktave HliJy traf mit dem

Sabbath zusammen. — Im Jahre 1619 (seit der Schöpfung 5479) fiel

der 15. Tischri auf einen Donnerstag, auf den zweiten Festfeiertag folgte

am 17. Tischri der AVochensabbath.

397) Reland, S. 421: „Quovis die cum Lulaf semel altare cir-

cumibant, at extra Hierosolymas uno tantum die ^bw gestabant (Rosch

ha schana IV. 3.) clamantes {^^yt^IPl ('ßff«'^»'«, Matth. XXI. 8. Job.

XII. 13.) at septimo die septies in memoriam obsidionis Jerichuntinac,

in Gem. Hier. Succa 54, 3. Unde dies ^<2"1 {<jyii'in dicitur, et magnuä

dies, Job. YII, 37."

'a) Vgl. Lightfoot zu Job. VII. 37. Lightfoot nimmt indessen

an, dass der bei Johannes (1. c.) genannte „letzte" Tag der achte des

Festes, d. h. der 22. Tischri, war. Er schliesst seine Erörterung mit den

Worten: Hoc die (am achten des Festes, am 22. des Monat?) non ad-

hibuerunt HIDID tentoriola, nee 2'?)^ Ramos palmarum, nee 31"ini< mal»

43*
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539. Hinsichtlicli der Begehung des Laubhüttenfestes ist

streng zu scheiden, was auf der ursprünglichen mosaischen

Anordnung beruht und was später durch die Ausbildung der

Observanz und den Anschluss neuer Festbeziehungen hinzukam.

Das mosaische Gesetz schreibt nur zwei Dinge vor: Die

Darbringung von bestimmten Festopfern und das Wohnen in

Laubzelteu. Die Opfer waren mannigfaltig und sehr bedeu-

tend , am ersten Tage wurden allein dreizehn Farren geopfert

(Num. 29, 12.). Man hat berechnet, dass zu den verschiede-

nen Opfern dieser Festtage 446 Priester nöthig waren''); wenn

man eine verhältnissmässige Zahl von Leviten hinzunimmt, so

kann man schon hiedurch auf den Pomp des Festes schliessen.

Zu einer ungewöhnlichen Höhe wurde dieser bei Gelegenheit

der salomonischen Tempelweihe getrieben, welche gerade auf

dieses Fest verlegt wurde. (S. [3] I Kön. 8, 2. u. 8, 65 f.)

Es scheint, dass die Tempelweihe bleibend mit diesem Feste

verbunden blieb. Wenigstens ist die Haftarah für den achten

Tag bei den Juden bleibend aus jenem Abschnitte (I Kön. VIII)

genommen, welcher die Tempelweihe erzählt.

540. Bei der Wiederherstellung des Cultus nach dem

Exile fand am Laubhüttenfeste eine feierliche Vorlesung der

Thorah statt (Nehem. VIII. 18.) zur Erfüllung der Vorschrift

im Deuteronomium (31, 10 ff.). Es ist nicht unwahrschein-

lich, dass sich daran der Gebrauch der spätem Juden anschloss,

unter verschiedenen Ceremonien am 23. Tischri die Lesung

der Thorah mit dem Segen Mosis zu beschliessen und sogleich

den Anfang der Genesis vom nächsten Sabbath zu anticipiren,

eine Ceremonie, welche den Namen „Freude der Thorah"

(nnin nnüm erhielt. ^

citrina; sed adbibuerunt WüT] "]1D^J Libationem aquae, hoc die sicut

reliquis.

b) Vgl. Mischnah, Succah C. V. §. 6.

c) Vgl. über den Ritus Oracli chajim Nr. G69.
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Sicher hat in der nachexilischen Zeit eine Feierlichkeit

stattgefunden, welche für viele Israeliten wie die Hauptsache

beim Feste betrachtet wurde und im "Wesentlichen in einer

Wasserlibation und in einer nächtlichen Beleuchtung des Tem-

pels mit Musik, Prozessionen und eigenthümlichen Tänzen

bestand.

541. Man begründete diesen Gebrauch durch die Stelle

bei Isaias (XII. 3 ff.) : „Ihr werdet Wasser schöpfen mit Freu-

den aus den Quellen des Heiles" (Vulgata: des Heilands).

Man nannte in Folge davon die ganze Feierlichkeit, oder den

Ort, an welchem sie sich am glänzendsten entfaltete: ,,Haus

des Schöpfers" (HD^Vii; D'^^), wid sagte: „Wer die Freude

des Hauses des Schöpfers nicht sah, hat überhaupt keine

Freude gesehen." (Mischnah V. 1.)

Die Wasserlibation fand so statt: „Man füllte einen gol-

denen Becher, welcher drei Log hielt, mit Wasser aus dem

Brunnen Schiloah. Kam man damit zum Wasserthor, so

wurde auf Posaunen geblasen" ; der Priester, welcher die Liba-

tion (mit der gewöhnlichen von Wein) vollbrachte, hatte sehr

genau auf die liturgischen Hegeln Acht zu geben. ,,Als einst

(ein sudducäischer Priester gegen den Piitus) das Wasser auf

seine Füsse schüttete, wurde er vom ganzen Volke mit den

Citronen gesteinigt." ^^**) Es fand dabei ein Umgang um den

Altar statt, bei welchem Trompetenklang und das Hosianna am

Ende des Hallel (Ps. 118) vernommen ward. (Mischnah, Succah

IV. §. 5.) Ueberhaupt wurde das Hallel während dieser Tage

öfters recitirt. (Das. §. 8.)

541. Am höchsten steigerte sich die Festfreude''), wenn

308) Mischnab, Succah IV. §. 9. Das stimmt mit der Nachricht des

Joseplius über Alexander Jannäus überein. Antiq. 1. XIII. c. XIII. §. 5.

Tauchn. III. p. 209. 'Emcveoitj yuQ in' uviov zo eO-uog tr,g eoQiij? leyo-

fievrjs x(d karwios ccvxov ini zov ßw/nov xai &vEiv f.iekkoi'ios, '/.UQioig

Kvtov eßa^Xoy,

a) Das Laubhüttenfest war, abgesehen von diesen Gebräuclien der
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Abends der Fraueuvorliof beleuchtet war und die Tempelmusik

spielte. Die Beleuchtung wird als so stark geschildert, dass

kein Hof in Jerusalem war, wohin nicht das Licht derselben

fiel/) Da überliess sich Alles der Freude, es war für Greise

nicht unanständig, brennende Fackeln 7ai schwingen und mit

ihnen beim Takte der Musik zu tanzen. Was uns als eine vor-

übergehende Aeusserung der Fröhlichkeit die Schrift von David

erzählt (2 Sam. 6, 16.), wurde bei dieser Gelegenheit zu einem

allgemein anerkannten Gebrauche. Man durfte nicht mehr

besorgen, dass eine solche Art der aufgeregten Fröhlichkeit

heidnische Sitten '*^^) in den Tempel einführe, denn bei Ge-

legenheit dieser Tänze, die natürlich nur von Männern auf-

geführt wurden, sang man Lieder zur Ehre Gottes. Es fand

bei dieser Gelegenheit eine feierliche Protestation gegen das

Heidenthum statt. Gegen Morgen traten aus einer Gruppe

von levitischen Tempelmusikern zwei Priester mit Posaunen

hervor, die sie zur Zeit des Hahnenschrei's bliesen, während

sie vom sogenannten Nikanorthor bis zur östlichen (korinthi-

schen?) Pforte vorwärts gingen. Wenn sie dort angekommen

waren, wendeten sie sich gegen Abend (d. h. gegen den Tempel)

hin und riefen: „Unsere Väter, die an dieser Stätte waren,

haben ihren Kücken dem Tempel, ihr Angesicht aber gegen

Osten gewendet, indem sie morgenwärts die Sonne anbeteten.

Wir aber richten unsere Augen auf Jehova." Nach K. Juda

letztern Zeit, das freudigste; Ewald wird niclit mit Unrecht die Stelle

Isai. 3(», 29. auf dieses Fest beziehen (_Altth. S. 405).

b) Mischuah 1. c. V. §. 3. Ebenda wird auch mitgetheilt, dass die

Dochten für die Flammen aus den Beinkleidern und (alten) Gürteln der

Priester bereitet wurden.

399) Exod. 32, 19. Bei den Aegyptiern gehörte der Tanz zu den

Begräbnissfeierlichkeiten und wurde als eine Art von Opfer betrachtet.

Rosellini, Mon. civ. III. 90 flF. Bei den Indiern kommt der Tanz

wenigstens theilweise beim Gottesdienste vor. Ziegenbalg, Genealogie

der malabar. Götter. 1867. S. 1G7.
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wiederholten sie: „Wir aber gehören dem Ewigen (nv) und
T ;

unsere Augen sind auf den Ewigen gerichtet" OJ^J^J," n vi)-'')

Vielleicht haben die ägyptischen Therapeuten einen Theil

ihres täglichen oder wöchentlichen Gottesdienstes, welcher in

Tänzen unter Absingung von Hymnen bestand, dieser Feier-

lichkeit des Laubhüttenfestes entlehnt."*^")

541. Gerade diese Feier der Wasserlibation mit Tanz

und Beleuchtung, welche durch ihre Pracht wie keine andere

imponirte, al)er auch durch ihre sinnliche Seite dem Missver-

ständnisse und den Missbräuchen ausgesetzt war, wurde von

Christus benützt, um durch sie die empfängliclien Seelen zu

ächten Festgedanken zu veranlassen.

Während des Laubhüttenfestes, das seinem Tode voran-

ging, wurde er im Tempel vermisst. Er hatte es vermieden,

zum Anfang zu kommen, obwohl ihn die Verwandten drängten.

(Joh. VII. 2 ff.) Mitten in der Festoktave erschien er. (Das.

Vers 14.) Am „letzten Tage des Festes, welcher besonders

ausgezeichnet war"), d. h. am Tage des grossen Hosianna')

oder am 21. Tischri, trat Jesus auf und rief mit lauter Stimme:

„Wenn Jemand dürstet ,
• komme er zu mir und trinke. Wer

aö mich glaubt, aus dessen Innern werden, wie die Schrift

(Isai. 58, 11.) sagt, Quellen lebendigen Wassers fliessen." Er

a) Succab C. V. §.4.

4C0) Philo, de vita comteiuplativa, ed. Francof. p. 901 ff. Es i;t

bemerkenswerth, dass nach der Mischnah (Succab V. i., vgl. Talmud

Jerus. Succab f. 54. col. 4.) die Chasidim und die Therapeuten im

Vorhofe bei diesem Feste tanzten. Es ist möglieb, dass die PlifVC ^K-'JJ^

die Essener (von T\^'V) sind, die Männer der Handarbeit und der patrio-

tisclien That. Die Herleitung von ^jLvwJt „der Ascet", „Einsiedler",

wäre indess noch einfacher, wenn man den arabischen Sprachgebrauch

in jener Zeit voraussetzen dürfte.

a) 'Ef de Tfj iaxciijj "^(xe^t^ rj fxeyäXji x^s hoQiyjg. VII. 37.

b) S. oben §. 538.
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hatte dabei die Gaben und Wirkungen des heiligen Geistes

im Sinne, wie der Evangelist erklärend hinzufügt.

Nimmt mau auf diese Vergeistigung des Laubhütteufestes

durch Christus Kücksicht, so erklärt es sich leicht, wie es

kam, dass dem Laubhüttenfest kein christlicher Feiertag ent-

spricht, während das Oster- und Ptingstfest vom Christeuthum

in erhöhter Fassung fortgeführt wurde. Dem Laubhüttenfeste

entspricht allerdings kein einzelner Festtag, der gerade in den

Herbst fiele; dagegen hat sich sein Sinn und Geist in all

jenen Festtagen verkörpert, welche an die Früchte der Er-

lösung erinnern. Die Tage, an welchen die Kirche die Siege

der Märtyrer und die Vollendung der Heiligen feiert, machen

zusammen genommen das grosse Hüttenfest aus. Da hat das

Symbol der Palmen und Myrten seine Erfüllung gefunden.

Durch das Leben, Denken, Streben und Sterben der ächten,

bewährten Freunde Jesu strömte jener unversiegbare Quell des

ewigen Lebens, von welchem Christus sprach.

XI. Kleinere Feste. Die Fasttage.

541. Freudige uud traurige Ereignisse veranlassten Fest-

und Fasttage, die theilweise wieder erloschen, wenn die Be-

deutung des Ereignisses in Vergessenheit kam.

So wird erzählt, dass der Sieg der Judith durch einen

Festtag gefeiert wurde. (Judith C. XVL Vers 31 nach der

Vulgata.) Obwohl im spätem Kalender ') keine Spur von diesem

Feste erscheint, so hat die Angabe hierüber doch ebenso wenig

Unwahrscheinliches, wie das von Josephus erwähnte Fest des

,,Holztragens" (tcöj^ ^vlocfOQiwv togrij. Bell. Jud. 1. II. c. XVII.

§. 6).") Dieses wird von den Einen auf den 21. Ab, von den

c) Vgl. Calmets Kalender unter dem 25. Caslev. Dictionnairc Hi'ito-

rique, t. II. im Anhang S. 522 ff.

d) Vgl. Mischnah, Taanith, C.IV. §.5, und Nehem, X,3i. XIII.31.

Megillath Taanith n, 11, N'^^DD "»V^,
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Andern auf den 22., oder 21. Elul gesetzt. (S. Calmet 1. c.)

Der Fasttag, welcher am 8. Tebet angesetzt wurde, um in

Palästina (und Babylon?) die üebersetzung des Pentateuchs

in's Griechisclie zu beklagen, kann nicht lange gedauert

haben, -»öi)

Das von Philo (de vita Mosis 1. II. p. G60. ed. Francof.

1691) angeführte und beschriebene Freudenfest, welches die

Juden Alexandriens am Meeresufer zum Andenken der üeber-

setzung gefeiert haben sollen, scheint mit dem Laubhüttenfest

eins gewesen zu sein.

542. Die späteren Canonisteu unterscheiden ausserordent-

liche Fasttage der Gemeinde ("Tül^n H^J^D i"i(l tles Ein-

zelnen (-l1^^-^ n''Jvn).

Allgemeine Calaraitäten waren die Veranlassung zur An-

ordnung allgemeiner Fasttage. Der Prophet Joel beschreibt

uns lebhaft die Ankündigung eines solchen Busstages, I. 14.:

„Weihet ein Fasten, ruft zur Versammlung, versammelt die

Greise, alle Bewohner des Landes in's Haus eures Gottes, und

rufet zu dem Herrn." II. 15 f.: „Stosset in die Posaune zu

Sion . . . versammelt das Volk ... der Bräutigam gehe aus

seiner Kammer, die Braut aus ihrem Gemach.'' Die Mischnah

giebt uns im Traktat Taanith (IL Seder, Moed.) eine ausführ-

liche Darstellung der Kegeln und Gebräuche, die bei solchen

Gelegenheiten beobachtet wurden.") Die angesehensten Männer

erschienen, das Haupt mit Asche bestreut (Taanith IL 1.), die

Bäder wurden geschlossen (I. 6.), der Handel ruhte, man grüsste

401) Taanith, 50. b. Vgl. Tr. Soplierim C. I. halachah 7 u. b. Vgl.

Sota hieros. f. 21. c. 2, bei Buxtorf lex. talm. p. 104.

a) Etwas ganz anderes ist Megillath Taanith. Diese Schrift,

welche theilweise aus dem zweiten Jahrhundert stammt (s. Zunz, Gottesd.

V. S. 127 ff.), giebt an, an welchen Tagen nicht gefastet werden darf.

Sie nennt mehrere jetzt vergessene Fasttage. Calmet hat sie für seinen

Kalender benützt. S. Wolf, bibl. hebr. II. S. 1325. Steinschneider,

Catal. nr. 3723 flF,
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sich nicht mehr. (I. 7.) Je nachdem jedoch die Gefahr

dringender oder ferner war, fanden Milderungen oder Steige-

rungen statt. (Das. 1. 4. u. 5.)

Die gewöhnlichste Veranlassung zur Anordnung eines

öffentlichen Buss- und Bitttages war das Ausbleiben des perio-

dischen Regens. Ist bis auf den 17. Marcheschwan kein Re-

gen gefallen, so übernehmen bereits Einzelne die Pflicht, drei

Fasttage — Mondtag, Donnerstag, wieder Mondtag — zu

halten. (I. 4.) Hat es am 1. Caslev noch nicht geregnet, so

beschliesst das Gericht, drei gemässigte (I. 5.), später drei

strengere und endlich sieben, im Ganzen dreizehn Fasttage der

Gemeinde aufzulegen. (I. 6.) Ausser der Sorge um den frucht-

baren Regen wurden Fasttage angeordnet wegen Erdbeben,

Pest, Heuschrecken, Misswachs, Ueberschwemmungen, Kriegs-

nöthen und ähnlichen Calami täten. ')

543. Die Fasten der Einzelnen wurden aus Frömmigkeit

oder zur Abwendung persönlicher und häuslicher Gefahren

unternommen. Ein böser Traum (Maimonides, h. Taanioth

c. I. §. 12) oder die Krankheit eines Angehörigen war ein be-

liebter Anlass. Es gab fromme Leute, welche an jedem Frei-

tag des Jahres, oder allemal am Vorabend des neuen Jahres

fasteten. (Talm. Jerus. Taanith f. 66 col. 1.) Von R. Zeurah

wird gerühmt, duss er 300, nach andern 900 Fasttage gehal-

ten habe. (Das.) Ganz vorzüglich scheinen als Fasttage der

Einzelnen der zweite und fünfte Wochentag, Mondtag und

Donnerstag, beliebt gewesen zu sein. Diese beiden Tage sind

von der Synagoge des Mittelalters als Halbfeiertage anerkannt,

es sind Tage der Gnade'), an ihnen wird vorzugsweise ge-

fastet, wie aus den Bestimmungen der Mischnah (tract. Taanith)

hervorgeht. Nach dem Talmud Babli (Taanith 12. a.) sind

diese beiden Tage die gewöhnlichen Fasttage ; wenn daher der

b) Ygl. Lightfoot zu Lukas XVIII. 12.

c) S. Boden seh atz, II. S. 85.
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Pbarisäer im Evangelium sich rühmt, dass er zweimal in der

Woche faste (Lukas XVIII. 12., vtiatEim dig tov aaßßavov),

so bezeugt er eben, dass schon zur Zeit Christi eine solche

Gewohnheit herrschte.

544. Regelmässige Fasttage für die ganze Nation bilde-

ten sich zur Erinnerung an gewisse traurige Ereignisse. Vier

davon kennt schon der Prophet Zacharias.

1) Am 17. des vierten Monats (Tammuz) zur Erinnerung

an die Eroberung Jerusalems durch die Chaldäer. Zach.

VIII. 19. Vgl. Jerem. 39, 2. Andere Trauerereignisse

an diesem Tage bei Maimonides, Taanith C. V. §. 2.

2) Am 9. des fünften Monats (Ab), Verbrennung des Tem-

pels. Zach. VII. 3. 5. VIII. 19. Vgl. Jerem. 52, 12.

3) Am 3. des siebenten Monats (Tischri), Ermordung des

Gedalia. Zach. VII. 5. VIII. 19. Vgl. Jerem. 41, 1.

4) Am 10. des zehnten Monats (Tebet), Belagerung Jeru-

salems. Zach. VIII. 19. Vgl. 2 Kön. 23, 1 ft'. Mai-

monides 1. c.

Unter diesen Fasttagen ist derjenige am meisten ausge-

zeichnet, welcher die Verbrennung des Tempels durch die

Chaldäer am 9. Ab (IJ^I! H^^OT) feiert. Merkwürdiger

Weise fiel die Zerstörung des zweiten Tempels wieder auf

diesen Tag. (Josephus, bell. Jud. VI. C. IV. §. 8. ed. Tauchn.

VI. S. 108; Maimonides 1. c. §. 3.) Nach Maimonides wurde

an demselben Tage unter Hadrian die Festung Bitter, das

letzte Bollwerk des Judenthums, erobert. Daher kommt es,

dass dieser Fasttag strenger als die übrigen drei vorgenannten

und ganz so, wie der mosaische Busstag am 10. Tischri ge-

halten wurde. '^^-)

545. Einen weitern Fasttag merkt Maimonides (1. c.

402) Schulclian aruch, orach chajim nr. 552 S. bringt die neuen

Ritusbestimmungen.
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§.5) auf den 13. Adar, als dem Vorabende des Purim-

Festes, an.-*^^)

Der Name D''1']5 stammt aus dem Persischen, die neuere

Form des Wortes ist b ehr eh ,,Loos", nicht päreh „Theil".

Nach Esther IIL 7. ist die Bedeutung: „Loos" (Hlü)-

Das Buch Esther erzählt die Veranlassung dieses Festes.

Weil der am persischen Hofe des Ahasverus (Xerxes)'^'^^)

lebende Mardochäus als Erziehungsvater der Esther darin die

Hauptrolle spielt, wurde das Fest von den griechischen Juden

MaQdoxaixi] yibqa (2 Makk. 15.) genannt. Das spätere Ju-

denthum legte auf dieses Freudenfest einen hohen Werth.

Die Freude über die Emaucipation , welche in Hamans und

seiner Anhänger Sturz vorgebildet zu sein schien, artete fast

zu einem Carneval aus. Die Hauptfeier dieses Tages bestand

in der Lesung der Esther-Kolle (daher heisst der Traktat der

Mischnah, welcher von diesem Feste handelt, schlechtweg:

Megillah, die Rolle). Die häusliche Feier wurde durch ein

reichliches Mahl begangen.

Da dieses Fest eines der jüngsten war und zu jenen ge-

hörte, welche nicht in's Christenthum übergingen, konnte es

mit Fug und Recht von den Evangelisten mit Auszeichnung das

Fest der Juden genannt werden. (Job. V. 1. i] toQvyj tiZv lov-

Sai'cov.) Jedenfalls sehen wir aus den Büchern der Makkabäer,

dass die Feier des „mardochäischen Tages" im zweiten Jahr-

hundert vor Chr. beobachtet wurde. (2 Makk. 15, 36.) Der

Wunsch des Mardochäus, dass das Fest von allen Juden des

403) Verschiedene kleinere Fasttage in Schulchan aruch, orach cha-

jim nr. 580 und im Kalender von Calmet.

404) Isaak Reggio vertheidigt in dem hebräisch geschriebenen

Prolegomenon in librum Esther (Wien 1841, S. 23 ff.) die Ansicht, dass

der Ahasverus des B. Esther identisch mit Darius Hystaspis sei. Der

Name (persisch Khsayärsa, s. Spiegel, die altpersischen Keilinschriften,

1862. S. 194) und Charakter des Ahasverus unsers Buches stimmt besser

zu Xerxes.
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persischen Keiches gefeiert werde (Esther 9, 30.), ging in Er-

füllung. Die Feier verbreitete sich noch weiter, so dass der

Verfasser des Buches Esther sagte: ,,Die Tage dieser Purim

werden nicht vergehen aus der Mitte der Juden und das

Andenken derselben wird aus ihrer Nachkommenschaft nicht

schwinden." (Esther 9, 28.) Im Anschlüsse hieran sagt Mai-

monides. (hilcoth Megillah C. IL §. 18): ,,Alle Bücher der

Propheten und die Hagiographa werden in den Tagen des

Messias cessiren mit Ausnahme der Rolle Esther; diese aber

wird fortbestehen wie der Pentateuch und die Satzungen der

mündlichen Ueberlieferung, welche in Ewigkeit nicht aufhören

werden. Ferners wird zwar das Andenken an die übrigen Be-

drängnisse aufhören . . . aber die Purimtage werden nicht auf-

hören."

Es ist demnach klar, dass der Evangelist Johannes (V. 1.)

das Purimfest als „das Fest der Juden" mit Vorzug bezeich-

nen konnte.'^"')

Man wird für die Erklärung der Stelle Joh. V. 1. von

folgenden sichern Daten ausgehen müssen. Der Evangelist,

der von NichtJuden verstanden werden will, bezeichnet Ostern

(rd näaxa r^ soqttI tmv ^lovdaCon> 6, 4.) und das Laubhütte n

-

fest {i] ioQTiq xm> 'lovSaCwv i] ffxiqvonriyia 7, 2.) in gleicher

Weise als das Fest der Juden. Man wird hier den Artikel

auflösen müssen durch: ,, Pascha, Laubhüttenfest, welches ein

Fest der Juden war." Da hier (V. 1.) das Fest nicht geng^nnt

ist, werden wir ein weniger Bedeutendes erwarten müssen, mit

dessen Nennung der Evangelist die Leser nicht behelligen

wollte. Da unmittelbar auf Capitel V ein Osterfest folgt, ist

es fast unthunlich, in V. 1. wieder ein Pascha anzunehmen.

Wir können daher H. Grimm (Einheit der vier Evangelien,

405) Obwohl übrigens in selir alten Handschriften der Artikel , 7

eoQiij, steht und auch die koptische Uebersetzung den Artikel hat (p-schai

das Fest), so ist hierauf sicher kein grosses Gewicht zu legen.
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S. 37—87), welcher unter *; soQTrj (Job. V. 1.) ein Osterfest

versteht, nicht beistimmen, ohne jedoch mit Bestimmtheit in

dieser toQir] gerade das Purimfest annehmen zu wollen. Wir

beschränken uns vom archäologischen Standpunkte aus darauf,

zu erklären, wie das Purimfest in jeuer toonj erkannt werden

könne. Ist jedoch durch den Zusammenhang das Osterfest

ausgeschlossen, so wird kaum ein anderes Fest übrig bleiben.

In Capitel IV. 35. waren noch vier Monate bis zur Ernte. Be-

ginnt die Ernte ungefähr mit dem 16. Nisan, so war damals,

als Christus in Samaria war (Job. IV. 35.), etwa der 16. Kis-

1 e V ; nun wäre es an sich möglich, dass Christus über Galiläa

zum Encänienfeste , welches auf den 25. Kislev fiel, nach Je-

rusalem zurückgekehrt wäre, in welchem Falle die Ioqu} das

Tempelweihfest wäre. Der Wiederbesuch Jerusalems wäre

aber in so kurzer Zeit sehr auffallend. Möglich, dass der

Evangelist unter Ioqh] jenen Festtag verstünde, welchen Cal-

raet's Kalender nach Megillath Taanith c. 11. nr. 26 auf den

22. Schebat, also drei Wochen früher als das Purimfest, setzt.

Er erinnerte an eine Tempelreinigung zur Zeit des Hohen Prie-

sters Simon des Gerechten. Derenbourg*) verlegt ohne hin-

reichenden Grund das Ereigniss, woran dieser Festtag erinnerte,

in die Zeit des Kaisers Caligula.

XII. Das Sabbatli- und Jubeljahr.

546. Das Sabbath- und Jubeljahr sind festliche Zeiten,

welche vermöge ihrer Kückwirkung auf den Ackerbau einer-

seits und auf den Besitzstand und die persönliche Freiheit

andererseits theils zu den bürgerlichen, theils zu den poli-

tischen Alterthümern gehören. Doch schliessen sich beide

Arten von Ruhejahren an den Sabbath an und wurden durch

das Ausehen der religiösen Gesetzgebung aufrecht erhalten,

darum mag hier von ihnen die Kede sein.

a) Essai sur FHistoire etc. Iö67. p. 207.
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Das je siebente Jahr sollte ein Jahr der Rast sein, daher

p"n2i^ nSii/ nder grosse Sabbath" genannt. (Levit. 25, 4^")

Da soll das Ackerfeld nicht besäet und der Weinberg nicht

beschnitten werden. (Levit. 25, 4.) Was von selbst wächst,

ist Gemeingut, es gehört nicht bloss dem Eigenthümer des

Feldes, sondern auch den Sklaven, den Taglöhnern, Beisassen,

Fremdlingen und dem zahmen wie wilden Vieh. (Das. Vers 5 ff.) *)

Man mag darin zunächst eine staatswirthschaftliche Maass-

regel sehen, indem der zu schnellen Wiederholung der Brach-

jahre ^) ebenso, wie einer allzulangen Verschiebung der Brache

durch das Gesetz vorgebeugt wurde.

Wenn man bedenkt, dass nach einer von Schubert ge-

machten Bemerkung, in Palästina an einigen verlassenen Orten

von frühern Saatfeldern von selbst sich ein Nachwuchs des

Kornes bildet, so wird man diese Anordnung nicht so bedenk-

lich finden, wie es auf den ersten Blick scheinen könnte.

547. Nach einer im Deuteronomium (XV, Iff.)') nachge-

tragenen Verfügung durfte in diesem Jahre von einem Israe-

liten kein Guthaben eingetrieben und durften die Zinsen nicht

streng gefordert werden. Daher heisst dieses Jahr auch das

Jahr des Nachlasses (H^Dti/)-

40G) Ewald (Alttb. S. 396) findet in ]'ir\2\l/ die Bedeutung „eines

dem Sabbath ähnlichen Tages", wie die Festsabbathe der Oster- und

Laubhütten-Zeit.

a) Nach der To5afta zu Schebiith (bei Ugol. XX. p. 223) waren

an den Grenzorten Wächter aufgestellt, um die Nichtisraeliten vom Ge-

nüsse der Früchte des Sabbatlijahres abzuhalten.

b) Bei den alten Griechen folgten die Brachen schnell aufeinander.

S. Reynier, die Landwirthschaft der alten Völker von Damance. Hei-

delberg 1833. S. 179.

c) Nach dem Wortlaute muss man die Stelle so verstehen, dass

keine Schuld eingefordert werden soll. Dass auch das Kapital ganz zu-

rückgelassen werden soll, wie Bonfrere annimmt, ist nicht ausgesprochen.

(S. Bonfrere zu Exod. 23.) Der Ausdruck „drängen" (I^'jj) kann sich

ebenso gut auf die Forderung der Zinsen, wie auf die Zurückforderung

des Kapitals beziehen.
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Dass in diesem siebenten Jalire auch den hebräischen

Knechten die Freiheit hätte gegeben werden müssen, hat unter

Andern Calmet (Dict, bibl, s. v. annee sabbathique) angenom-

men. Allerdings spricht Moses (Deuter. XV. 12.) unmittelbar

nach den Aufträgen über die Haltung des Erlassjahres auch

von der Freilassung hebräischer Sklaven im siebenten Jahre,

allein dieses siebente Jahr ist vom Anfang der Sklaverei an

zu rechnen. (Vgl. Exod. 21, 2. und Jerem. 34, 14. Josephus,

Ant. XVI. I. 1.)

548. Obwohl die im Deuteronomium ausgesprochene Be-

stimmung über das Schuldenwesen als ein Nachtrag zu be-

trachten ist, so lässt sich darin doch nichts Nachmosaisches

mit Grund erkennen. Würde das mosaische Gesetz keine Maass-

regel zur Beschränkung des Wuchers enthalten, so könnte

man mit Recht über eine höchst auffallende Lücke klagen.

Das indische Gesetzbuch enthält genaue Vorschriften über

Schuldsachen. (Manu VIII. 140 ff. Yag'navalga II. 37 ff.) Was

kann uns berechtigen, Bestimmungen über dieselben Rechts-

verhältnisse als unmosaisch zu betrachten? Gab es einerseits

einen Erwerb durch Zinsen (Exod. 22, 25., Bevit. 25. 35 ff'.,

Deuter. 23, 19 ff.) und andererseits ein Gesetz ül)er ein Sab-

bathbrachjahr , so musste ein Brachliegen des Kapitals in

jenen Jahren geboten werden. Das ausgeliehene Kapital arbei-

tet und zehrt, es arbeitet für den Gläubiger und zehrt am

Vermögen des Schuldners. Jener Landwirth, welcher genöthigt

war, Geld zu borgen, würde durch das Gesetz des Sabbath-

jahres gar zu sehr gedrückt gewesen sein, wenn er seinem

reichern Nachbar das Kapital zurückzugeben, oder die Zinsen

zu bezahlen gehabt hätte, ohne eine Ernte zu machen. Darum

musste das Sabbathbrachjahr auch ein Jahr der Ziusenerlas-

sung (nC3Dt!/ DTil)) werden. Das Gesetz über das Brachjahr
j. . . — .

drängte zu dem über Zinsenerlass. Das Deuteronomium setzt

offenbar die Verfügung über die Brache im siebenten Jahre

als bekannt und zugleich als neu voraus, wenn es die ängstlichen
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demiither beruhigt und zur FortsetzAing der Wohltliätigkeit

auffordert: „Hüte dich, dass in deinem Herzen nicht eine

arge Sache auftauche (7^172 121) ^^^ du etwa denkest:

Nun nahet das siebente Jahr, das Jahr der „Nachlassung",

und es verdüstert sich dein Auge ül)er deinen armen Brudei-

und du giebst ihm nicht (ein Almosen)." •*^')

Ueber die praktische Durchführung des Gesetzes vom

Sabl)athjähre, soweit es den Ackerbau und die Gartenkultur

betrifft, giel)t jener Abschnitt der Mischnah sehr interessante

Aufschlüsse, welcher im ersten Theile nach Kilajim und vor

Trumöth vorkommt. Er hiess Schebiith, d. h. „das siebente"

(Jahr). Es giebt dazu nicht nur eine jerusalemischo und ba-

bylonische Gemara, sondern auch eine Tosafta, welche Ugo-

lino mit einer lateinischen Uebersetzung herausgab.")

549. Nach siebenmal sieben Sabltathjahren kam das Jubel-

Jahr. Nicht das siebeute Sabbathjahr, sondern das darauf

folgende fünfzigste war das Jubeljahr. Schon Calmet widerlegt

die Meinung, als wenn das Jubeljahr mit dem siebenten Sal>-

bathjahr identisch gewesen sei, durch die Hinweisuug auf Lovit.

25,8. Sanctificabis quinquagesimum, ipse est annus Jubilaeus,

Allerdings mochte man Anstand nehmen, das Jubeljahr

auf ein Sabbathjahr folgen zu lassen, da es wie jenes offenbar

ein Brachjahr sein musste. Diess geht hervor aus Levit. 25, 11.

Non seretis neque metetis sponte in agro nascentia, et primi-

tias vindemiae non colligetis. Zwei Brachjahre hintereinander

forderten gewiss eine sparsame Vorsiclit in den vorangehenden

Jahren nach dem sechsten Sabbathjahr, wenn nicht grosse Stö-

rungen entstehen sollten; allein die fruchtbaren Ebenen Palästi-

407) Wir können daher Ewald (Alterth. S. 413) nicht beistimmen,

wenn, er sagt, der Deuteronomikcr erwähne diese — die Ruhe des Ackers

betreffende — Bestimmung gar nicht und habe an ihre Stelle den Er-

las? der Schulden (vielmehr der Zinsen) gesetzt.

a) Thcs. XX. p. 205 ff. Diese Tosafta und die verwandten worden

dem R. Chija oder Oschaja zugeschrieben. S. Zunz, Gottesd. Vortrüge.

S. 50 ff. Steinschneider, Catal. I. G17.

llaneborg', roligriöse Älterthümer der Uibel. 44
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na's, für welche diese Seite des Jubeljahrgesetzes allein eine Be-

deutung hatte, konnten hiedurch nicht in Verlegenheit kommen.

550. Ein Stillstand des Landbaues war zum Theil nöthig,

um ein zweites Gesetz dieses Jahres in Ausübung zu bringen,

wonach alle verkauften Aecker den ursprünglichen Besitzern

wiedergegeben werden sollten,*") Vermöge dieses Gesetzes

konnte kein Israelit ein Feld auf immer veräussern ; eigentlich

konnte er nur die Nutzniessung auf eine gewisse Zeit, oder

den Ertrag der Früchte (nach Vers 16) verkaufen. Gott der

Herr musste fort und fort als der wahre Eigenthümer ange-,

sehen werden. Terra quoque non vendetur in perpetuum, quia

mea est, et vos advenae et coloni mei estis. Levit. 25, 22.

Es lag darin nicht nur ein Schutzmittel gegen die Ver-

armung vieler, und übermässige Bereicherung einzelner Fami-

lien'^), sondern auch eine stete Veranlassung, Gott selbst als

den Oberherrn des Landes zu bekennen.

551. Vermöge seines höchsten Eigenthumsrechts gebot

Gott ferners für dieses Jahr gänzliche Nachlassung der Schul-

den. Dieses Moment mag aus der Ermahnung Levit. 25, 25 if.

gefolgert worden sein. Deutlich ist die Nachlassung der

Schulden in der Schrift nicht befohlen. Dass es aber Praxis

war, (dem zahlungsunfähigen Schuldner) die Schuld zu erlas-

sen, bezeugt Josephus Antiq. IIL c. XIL §. 3.*^)

552. Hebräische Sklaven wurden in diesem Jahre unbe-

dingt frei. Darum heisst dieses Jahr: „Befreiung" Cn*!"!"^)-

Levit. 25, lO.*") Mit Bezugnahme hierauf konnte Fl. Josephus

(L c.) wohl sagen, Jobelos bedeute ,, Freiheit"; denn Derör

hat diese Bedeutung.

b) Levit. 25, 16. Tempus enim frugum vendet tibi.

c) Der Uebelstand der Latifundia sollte verliütet werden. Die

Bedeutung dieses Gesetzes für eine vernünftige Volkswirtbscliaft gehört

in die politischen Alterthümer.

d) Vgl. MaimonideSjhilc.schemittah vejobel. C. IX. s. 129. ed.Ber.

e) Vocabis remissionem . . . revertetur horao ad possessionem suam

et unu?quisque rediet ad familiain pristinam. Vgl. Jorem. P.l, 15.



XII. Das Sabbath- und Jubeljahr. 691

553. lieber den Sinn jenes Wortes, wovon das merk-

würdige Institut den Namen Jo bei -Jahr hat, gehen die An-

sichten stark auseinander. Da der Anfang des Jubeljahres im

siebenten Monate (Tischri) am Versöhnungstage durch den

Klang von Hörnern ("Idti/, Levit. 25, 9.) im ganzen Lande
T

bekannt gemacht wurde, so dachte man daran, dass ,,Jobel"

zunächst das Thier bezeichne, dessen Hörn bei dieser Gelegen-

heit gebraucht wurde, ßabbinen der ältesten Zeit, unter ihnen

R. Akiba, wollen in Arabien gehört haben, dass man den

Widder ,,Jobel" nenne. "'•^'') Da sich höchst wahrscheinlich auf

der phönizischeu Opfertafel von Marseille das Wort Jobel im

Sinne von ,,Widder" findet^^^), so kann man dem R. Akiba

glauben, obschon im Arabischen weder Jobel, noch ein ähnlich

lautendes Wort im angegebenen Sinne vorkommt; R. Akiba

wird den nabatäischen Dialekt gehört haben. Es ist aber da-

mit für die Erklärung nicht viel gewonnen, denn Jobeljahr

C/D^'n r\^^\ Levit. 25, 13. 15 etc.) kann doch nicht das

Widder- Jähr heissen. Man wird daher gern einer zweiten,

von Gesenius ausführlich begründeten Ansicht den Vorzug

geben, wonach ,,Jobel" den Schall, das laute Hallen der Po-

saunen bezeichnete. Das „Jobeljahr" hätte also denselben Sinn,

wie unser deutsches ,,Jubeljahr".'')

Eine dritte Erklärung bietet sich durch die Bedeutung

an, welche Jabal theils im Hebräischen, theils im Syrischen

408) Rosch ha schanah bab. f. 20. a. Rabbi Akiba sagt: ^nr.ntiT

^n':'2P i<']2'6 ]"'~!lp VTi kS''2"iy':'. Nach brachoth Jerus. f. 13. würde

das Lamm (f^~lD^5<) Jubla heissen. S. Gesen. Thes. s. v. '72^ Im

Wesentlichen findet sich diese Erklärung schon bei Santes Pagninus.

409) Zeile 7, nicht zu verwechseln mit '^2^^s, was auf der näm-

lichen Tafel zweimal, Z. 18 und 21, und auf der karthagischen Tafel

einmal, Z. 11, vorkommt. Meier (Zeitschr. der D. M. G. XIX. 103. Jahrg.

18G5) hält die Bedeutung „"Widder" für ausgemacht, Ewald (Altth.

S. 418) hat einiges Bedenken.

a) Wenn „jubilo" ein altlateinische? Wort ist, so würde dem

semitischen 22^ auch ein fremder Anklang zu Hülfe kommen.

44*



(592 Siebenter Abschnitt;. Heilige Zeiten.

hat. Im Syrisclien lieisst jubolo „das Herbeibringeu, Reihen-

folge, progenies, Tradition".

Könnte man im Anschluss hieran dem Ausdruck Jobel

die Bedeutung „Herstellung, Wiederbringung" geben, so hätte

man einen Namen, welcher der Sache vollkommen entspricht. '')

554. Das Jubeljahr war eine anoxaidaraan; im Kleinen.

Wäre im wirklichen Leben das Gesetz, welches den Rückfall

gekaufter Güter an die ursprünglichen Besitzer, die Erlassung

der Schulden und Freigebung hebräischer Sklaven gebot, ge-

treu gehalten worden, so wäre es ein Jahr der Erneuerung

für viele Familien und durch sie für den Staat gewesen. Der

Prophet Isaias hat vielleicht von diesem Institut des Jobel-

jahres Veranlassung genommen, ein Jahr der Gnade zu ver-

künden (Isai. 61, 1 ff.), welches den Gefangenen die Freiheit,

den Betrübten Freude, den Blinden das Gesicht und den Un-

glücklichen Frieden und Heil bringen sollte. (Vgl. Luk. 4, 18.)

Nach einer Bemerkung im Midrasch Sifra zu Levit. 25, 8.

wurde das Jubeljahr auch dann begangen, wenn die vorher-

gehenden Sabbathjahre waren vernachlässigt worden.')

Nichts war natürlicher, als dass man die Jubeljahre we-

nigstens von der Zeit Mosis an zu berechnen suchte. Die

Rabbinen (Talmud bab. Erachin f. 12. b. 13. a.) '') berechneten

vom Einzüge der Israeliten unter Moses bis zum Auszuge

unter Nebukadnezar in die babylonische Gefangenschaft, sieben-

zehn Jubeljahre, also 700 Jahre."**")

b) Die genaueste Uebersetzung von 721% unter Voraussetzung der

Wurzel ^2'', wird „Ablauf sein. h'27\-> von ^'2'' hergeleitet, wäre der

grosse „Ablauf", cclwu.

c) Vgl. Dr. B. Beer, das Buch der Jubiläen. Leipzig 185G. S. 27.

d) Vgl. Beer das.

410) Nach dieser Rechnung würde die Chronologie von Lepsius und

Bunscn bestätigt werden, wonach der Auszug der Kinder Israels auf

13iOv. Chr. fällt. (S. Bunsen, Aegypten. V. S. 354. IV. S.21Gfr. u. s. w.)

Lauth (_Mosc« der Ebraccr, München 180«, p. öl) setzt den Aufzug auf

1190 v. Chr.; eine Bestimmung, die mit jener von Rosellini nahe zu-

sammentrifft und sich einzig mit der Bibel verträgt.
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Zehnten, 573 ff.

Zelt, das heilige, 169 f.

Zizith, Troddeln, 592.

Verbesserungen.

Seite 21 Zeile 7 von unten lies: Pharaonen, statt: Pharonen.
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